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Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Krankenhausgesetzes 

A) Problem 

Durch das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 vom 22.12.1999 (BGBl. I 
S. 2626), das Gesetz zur Einführung des diagnose-orientierten Fallpauscha-
lensystems für Krankenhäuser (Fallpauschalengesetz - FPG) und das Kran-
kenhausentgeltgesetz (KHEntG) vom 23.04.2002 (BGBl. I S. 1412) wurde 
das Krankenhausvergütungssystem von tagesgleichen Pflegesätzen auf Fall-
pauschalen umgestellt.  Dies hat weit reichende Auswirkungen auf die Kran-
kenhauslandschaft. Durch das GKV – Modernisierungsgesetz vom 14.11.2003 
(BGBl. I S. 2190) wurden erweiterte Möglichkeiten für die Krankenhäuser im 
ambulanten Bereich und in der integrierten Versorgung geschaffen. Insgesamt 
ergeben sich durch die neuere Bundesgesetzgebung nachhaltige Auswirkun-
gen auf die Krankenhausplanung und die Krankenhausförderung, die deshalb 
landesrechtlich an die neuen bundesrechtlichen Rahmenbedingungen anzu-
passen sind.  

Die finanziellen Mittel müssen gezielt für die Schaffung einer zukunftsfähigen 
Krankenhausstruktur genutzt werden.  

Seit der Novelle 1990 wurde das BayKrG nicht mehr vollständig überarbeitet, 
sondern nur punktuell durch verschiedene Änderungsgesetze weiterentwi-
ckelt. Es ist deshalb erforderlich, das Gesetz auch im Hinblick auf die Deregu-
lierung aller landesrechtlichen Vorschriften, die Notwendigkeit jeder einzel-
nen Bestimmung und neuer Regelungen zu überprüfen. 

 

 

B) Lösung 

Aus der Veränderung der bundesrechtlichen Rahmenbedingungen durch das 
neue Vergütungssystem ergeben sich strukturelle Veränderungen in der Kran-
kenhauslandschaft. Sie müssen durch eine Anpassung der krankenhausplane-
rischen und förderrechtlichen Rahmenbedingungen begleitet werden. Dazu 
gehören die Stärkung der wirtschaftlichen Eigenverantwortung der Kranken-
häuser und der Abbau förderrechtlicher Hemmnisse für die notwendigen Um-
strukturierungen. Der Krankenhausetat erfordert eine effiziente Ausrichtung 
der Krankenhausförderung.  

Grundlegende Ziele der Novellierung sind deshalb: 

1. Neuorientierung der Krankenhausplanung 

2. Neuausrichtung der Krankenhausförderung 

3. Vereinfachung des Normenbestandes 

Diese Ziele werden durch umfassende Änderungen des gesamten Normenbe-
standes des Bayerischen Krankenhausgesetzes umgesetzt. 
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C) Alternativen 

Keine 

 

 

D) Kosten 

1. Eine Belastung für den Staatshaushalt entsteht nicht. Eventuelle Mehr-
kosten werden im Rahmen des zur Verfügung stehenden Krankenhausfi-
nanzierungsetats ausgeglichen. 

2. Zusätzliche Belastungen der Kommunen entstehen nicht. Das Konnexi-
tätsprinzip ist nicht berührt. 

 



Bayerischer Landtag 
15. Wahlperiode Drucksache 15/3794  
 12.07.2005 
 

Gesetzentwurf 

zur Änderung des Bayerischen Krankenhausgesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Krankenhausgesetz (BayKrG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. September 1990 (GVBl 
S. 386, BayRS 2126-8-A), zuletzt geändert durch § 8 des 
Gesetzes vom 26. Juli 2004 (GVBl S. 272), wird wie folgt 
geändert: 

1. Art. 1 erhält folgende Fassung: 

„Art.1 
Ziel des Gesetzes 

1Ziel dieses Gesetzes ist eine bedarfsgerechte stationäre 
Versorgung der Bevölkerung im Freistaat Bayern durch 
ein funktional abgestuftes und effizient strukturiertes 
Netz einander ergänzender Krankenhäuser freigemein-
nütziger, privater und öffentlich-rechtlicher Träger. 
2Dies soll auf der Grundlage der Krankenhausplanung 
durch die Förderung eigenverantwortlich wirtschaften-
der, leistungsfähiger Krankenhäuser erreicht werden.“ 

1. In Art. 2 werden die Worte „auf die das“ durch die 
Worte „soweit diese nach dem“, sowie die Worte „An-
wendung findet.“ durch die Worte „förderfähig sind;“ 
ersetzt.  

2. Art. 3, 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„Art. 3 
Grundsätze der Krankenhausplanung 

(1) Zur Verwirklichung des in Art. 1 genannten Ziels 
wird ein Krankenhausplan für das gesamte Staatsgebiet 
aufgestellt und entsprechend der Entwicklung fortge-
schrieben. 

(2) 1Die Krankenhausplanung wirkt auf wirtschaftliche 
Strukturen bei der bedarfsgerechten Versorgung durch 
medizinisch leistungsfähige Krankenhäuser hin. 2Dabei 
soll die – auch kommunale Gebietsgrenzen überschrei-
tende – Zusammenarbeit der Krankenhäuser mit dem 
Ziel der Bildung von Behandlungsschwerpunkten im 
Einzugsbereich unterstützt werden.  

(3) Die Kooperation der Krankenhäuser mit niederge-
lassenen Ärzten, insbesondere beim kooperativen Be-
legarztwesen, mit den Rehabilitations- und Pflegeein-
richtungen sowie den übrigen an der Patientenversor-
gung beteiligten ambulanten und stationären Einrich-
tungen soll Berücksichtigung finden. 

(4) 1Die Hochschulklinikplanung und die Kranken-
hausplanung sind aufeinander abzustimmen. 2Der Be-
stand an Krankenhäusern nach § 108 Nr. 3 SGB V ist 
bei der Krankenhausplanung zu berücksichtigen.  

Art. 4 
Krankenhausplan 

(1) 1Der Krankenhausplan stellt die für die bedarfsge-
rechte Versorgung der Bevölkerung erforderlichen 
Krankenhäuser nach Standort, Zahl der Betten und teil-
stationären Plätzen, Fachrichtungen sowie Versor-
gungsstufe dar. 2Der Krankenhausplan kann als Be-
standteil auch Fachprogramme enthalten, in denen spe-
zifische Versorgungsschwerpunkte ausgewiesen wer-
den.  

(2) 1Der Krankenhausplan legt Allgemeinkrankenhäu-
ser mit drei Versorgungsstufen und Fachkrankenhäuser 
fest. 2Krankenhäuser der I. Versorgungsstufe dienen 
der Grundversorgung. 3Krankenhäuser der II. Ver-
sorgungsstufe erfüllen in Diagnose und Therapie auch 
überörtliche Schwerpunktaufgaben. 4Krankenhäuser 
der III. Versorgungsstufe halten im Rahmen des Be-
darfs ein umfassendes und differenziertes Leistungsan-
gebot sowie entsprechende medizinisch-technische Ein-
richtungen vor. 5Der Krankenhausplan kann allgemeine 
Grundsätze dazu enthalten, welche Fachrichtungen 
Krankenhäuser der einzelnen Versorgungsstufen in der 
Regel vorhalten. 

(3) Die jährliche Fortschreibung des Krankenhausplans 
wird im Bayerischen Staatsanzeiger bekannt gemacht. 

Art. 5 
Aufnahme in den Krankenhausplan 

(1) 1Ein Krankenhaus ist bedarfsgerecht, wenn und so-
weit es zur Deckung des in seinem Einzugsgebiet vor-
handenen Bedarfs an akutstationärer Versorgung not-
wendig und hierzu geeignet ist. 2Das Krankenhaus ist 
geeignet, wenn es die Gewähr dafür bietet, dass es nach 
seinem Standort und seiner Größenordnung innerhalb 
des abgestuften Versorgungssystems seine ihm zuge-
ordnete Aufgabe medizinisch leistungsfähig und wirt-
schaftlich wahrnehmen kann.  

(2) 1Gegenüber dem Krankenhausträger wird festge-
stellt, ob und mit welchen Festlegungen im Sinn des 
Art. 4 sein Krankenhaus in den Krankenhausplan auf-
genommen wird. 2Die Feststellung nach Satz 1 kann 
ganz oder teilweise widerrufen werden, wenn und so-
weit die Voraussetzungen für die Aufnahme in den 
Krankenhausplan nicht nur vorübergehend nicht mehr 
vorliegen.“ 
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3. Art. 6 wird aufgehoben. 

4. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen-
verbände in Bayern,“ 

bb) In Nr. 7 werden nach den Worten „Arbeitsge-
meinschaft der“ die Worte „Spitzenverbände 
der“ eingefügt. 

b) Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben; die Satzbezeich-
nung 1 entfällt. 

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „jeweils eine Per-
son“ durch die Worte „zwei Personen“ ersetzt 
und die Worte „sowie zu deren Stellvertre-
tung“ gestrichen. 

bb) Die Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„2An den Sitzungen können die betroffenen 
Staatsministerien teilnehmen. 3Den Vorsitz 
führt das Staatsministerium für Arbeit und So-
zialordnung, Familie und Frauen.“ 

d) Abs. 4 wird aufgehoben. 

5. Art. 8 wird aufgehoben. 

6. Art. 9 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) 1Die Fördermittel für Investitionskosten sind 
so zu bemessen, dass sie die förderfähigen, nach 
der Aufgabenstellung des Krankenhauses und den 
Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit notwendigen Kosten decken. 2Der Förderung 
liegen die Feststellungen über die Aufnahme in den 
Krankenhausplan zugrunde. 

(2) Abweichend von Abs. 1 können die Fördermit-
tel unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 Satz 
2 KHG hinter den förderfähigen, nach der Aufga-
benstellung des Krankenhauses und den Grundsät-
zen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit not-
wendigen Investitionskosten zurückbleiben (Teil-
förderung).“ 

b) Es wird folgender neuer Abs. 3 eingefügt: 

„(3) Die Kosten des Erwerbs oder der Anmietung 
bereits betriebener und in den Krankenhausplan 
aufgenommener Krankenhäuser, die Kosten einer 
Vorfinanzierung des Krankenhausträgers und die 
Kosten eigenen Personals werden nicht gefördert.“ 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4. 

7. Art. 10 erhält folgende Fassung: 

„Art. 10 
Investitionsprogramme 

(1) 1In einem jährlich aufzustellenden Investitionspro-
gramm (Jahreskrankenhausbauprogramm) wird die 
vorgesehene Verwendung der in dem betreffenden Jahr 
zur Verfügung stehenden Fördermittel für Investitionen 
nach Art. 11 dargestellt. 2Ein Rechtsanspruch auf För-
derung wird erst durch die Bewilligung von Fördermit-
teln begründet.  

(2) 1Das Jahreskrankenhausbauprogramm soll jeweils 
für das Folgejahr aufgestellt werden; es wird bei Bedarf 
fortgeschrieben. 2Das Jahreskrankenhausbauprogramm 
und seine Fortschreibung werden im Bayerischen 
Staatsanzeiger veröffentlicht.“ 

8. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Investitionskosten für 

1. die Errichtung von Krankenhäusern (Um-
bau, Erweiterungsbau, Neubau) ein-
schließlich der hiermit in notwendigem 
Zusammenhang stehenden Erstausstattung 
mit den für den Krankenhausbetrieb erfor-
derlichen Anlagegütern, 

2. die Wiederbeschaffung einschließlich der 
Ergänzungsbeschaffung von Anlagegütern 
mit einer durchschnittlichen Nutzungsdau-
er von mehr als 15 Jahren, 

3. die Ergänzungsbeschaffung von Anlage-
gütern mit einer durchschnittlichen Nut-
zungsdauer von mehr als drei Jahren und 
bis zu 15 Jahren (kurzfristige Anlagegü-
ter), soweit die Ergänzung über die übliche 
Anpassung an die medizinische und tech-
nische Entwicklung wesentlich hinausgeht, 

werden gefördert (Einzelförderung), wenn die 
Kosten für das einzelne Vorhaben die Wert-
grenze gemäß Art. 12 Abs. 1 Nr. 2 überstei-
gen.“ 

bb) Sätze 2 bis 8 werden aufgehoben.  

b) Abs. 2 bis 5 erhalten folgende Fassung: 

„(2) 1Im fachlichen Prüfungsverfahren prüft die zu-
ständige Behörde (Art. 22 Abs. 1) auf Antrag, ob 
das Vorhaben im Rahmen der Krankenhausplanung 
bedarfsgerecht ist, ob und inwieweit es unter Ein-
beziehung der Betriebskosten den Grundsätzen von 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht und 
ob die Gesamtfinanzierung gesichert ist. 2Auf die- 
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ser Grundlage werden Art und Umfang des Vorha-
bens festgestellt und der Förderbetrag festgelegt. 
3Das fachliche Prüfungsverfahren wird durch die 
fachliche Billigung abgeschlossen.  

(3) 1Die Einzelförderung wird auf Antrag nach dem 
Ergebnis des fachlichen Prüfungsverfahrens bewil-
ligt, wenn die Aufnahme des Vorhabens in einem 
Jahreskrankenhausbauprogramm festgestellt ist und 
in diesem die Fördermittel bereitgestellt sind. 2Eine 
Förderung ist ausgeschlossen, wenn vor der erst-
maligen Bewilligung mit dem Vorhaben bereits 
begonnen worden ist. 3Als Maßnahmebeginn ist 
grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung 
zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrags 
zu werten. 4Bei Baumaßnahmen gelten Planungen 
und Baugrunduntersuchungen nicht als Beginn des 
Vorhabens. 5Die zuständige Behörde kann nach 
Abschluss des fachlichen Prüfungsverfahrens ei-
nem vorzeitigen Maßnahmebeginn zustimmen, 
wenn der Krankenhausträger vorher sein Einver-
ständnis zur Übernahme der Vorfinanzierungskos-
ten erklärt hat. 6Sie kann einem vorzeitigen Maß-
nahmebeginn auch vor fachlicher Billigung nach 
Abs. 2 Satz 3 zustimmen, wenn durch ein nicht 
vorhersehbares Ereignis Investitionsmaßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der Krankenversorgung un-
aufschiebbar sind.  

(4) 1Die Förderung der nach Abs. 2 ermittelten In-
vestitionskosten erfolgt durch einen festen Betrag 
(Festbetrag). 2Mit dem Krankenhausträger ist hier-
über Einvernehmen anzustreben. 3Der Festbetrag 
kann auf Grund pauschaler Kostenwerte festgelegt 
werden. 4Im Rahmen des Festbetrages entscheidet 
der Krankenhausträger eigenverantwortlich über 
die Art und Weise der Durchführung notwendiger 
Maßnahmen. 5Der Festbetrag wird nach Verände-
rungen von amtlichen Indizes fortgeschrieben. 
6Erreichen die nachgewiesenen Kosten den Festbe-
trag nicht, hat der Krankenhausträger den Unter-
schiedsbetrag seinen pauschalen Fördermitteln 
nach Art. 12 zuzuführen. 7Soweit fachlich gebillig-
te Maßnahmen nicht durchgeführt werden, ist der  
Festbetrag entsprechend herabzusetzen.   

(5) 1Das Ergebnis des fachlichen Prüfungsverfah-
rens kann nur geändert werden, wenn und soweit 
Mehrkosten auf Grund nachträglicher behördlicher 
Anordnungen oder einer Änderung der Rechtslage 
erforderlich werden. 2Die zusätzlichen Investiti-
onsmaßnahmen dürfen vor Abschluss des ergän-
zenden fachlichen Prüfungsverfahrens nicht be-
gonnen werden.“ 

c) Abs. 6 und 7 werden aufgehoben; der bisherige 
Abs. 8 wird Abs. 6. 

9. Art. 12 Abs. 1 bis 3 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Durch feste jährliche Beträge (Jahrespauschalen) 
werden auf Antrag gefördert 

1. die Wiederbeschaffung einschließlich der Ergän-
zungsbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern, 

2. sonstige nach Art. 11 Abs. 1 Satz 1 förderfähige 
Investitionen, wenn die Kosten einschließlich Um-
satzsteuer für das einzelne Vorhaben ein Fünftel 
der Jahrespauschale des einzelnen Krankenhauses 
nicht übersteigen. 

(2) 1Die Jahrespauschale ist nach der medizinischen 
Aufgabenstellung des Krankenhauses im Krankenhaus-
plan und dessen Leistungen zu bemessen. 2Aus kran-
kenhausplanerischen Gründen erforderliche Kapazi-
tätsminderungen bleiben bei der Bemessung der Jah-
respauschale für die Dauer von zwei Jahren unberück-
sichtigt, soweit nicht Leistungen nach Art. 17 bewilligt 
werden und soweit kein krankenhausplanerischer Zu-
sammenhang mit dem Aufbau von Kapazitäten an an-
deren Krankenhäusern besteht. 

(3) 1Der Krankenhausträger bewirtschaftet die Jahres-
pauschale eigenverantwortlich unter Beachtung des 
Krankenhausplans sowie der Grundsätze von Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit. 2Die Bildung von Mit-
telreserven bis zur Höhe des dreifachen Jahresbetrages 
ist zulässig; eine Überschreitung dieser Grenze ist an-
zuzeigen und führt im Folgejahr zu einer entsprechen-
den Minderung der Jahrespauschale, soweit die För-
dermittel nicht nachweisbar für konkret absehbare In-
vestitionen erforderlich sind.“ 

10. Art. 13 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) 1An Stelle der Einzelförderung von Investitio-
nen nach Art. 11 können auf Antrag Entgelte für 
die Nutzung von Anlagegütern gefördert werden, 
soweit deren Errichtung oder Beschaffung unmög-
lich oder weniger wirtschaftlich ist. 2Die Förderung 
setzt ferner ein krankenhausplanerisches Interesse 
und die Zustimmung der zuständigen Behörde vor 
Abschluss der Nutzungsvereinbarung voraus. 3Die 
Zustimmung wird nach pflichtgemäßem Ermessen 
unter Berücksichtigung der Gesamtumstände, ins-
besondere der Höhe des Entgelts und der Verein-
barkeit des Nutzungsverhältnisses mit der Fortfüh-
rung des Krankenhausbetriebs, erteilt. 4Art. 11 
Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend. 5Die Förderung 
kann im Einzelfall auf Antrag an die Preis- oder 
Kostenentwicklung angepasst werden.“ 

b) In Abs. 3 wird die Verweisung „Art. 12 Abs. 3“ 
durch „Art. 12 Abs. 2“ ersetzt. 

11. Art. 14 Abs. 3 wird aufgehoben. 

12. Art. 15 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 3 wird aufgehoben. 

b) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

„(2) 1Abs. 1 gilt auch für einzelne Gebäude von be-
reits in den Krankenhausplan aufgenommenen 
Krankenhäusern, wenn diese erstmals einer be-
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darfsgerechten Nutzung für die stationäre Versor-
gung zugeführt werden und die Förderung der 
betreffenden Lasten aus Investitionsdarlehen wirt-
schaftlicher als eine Förderung nach Art. 11 ist. 
2Art. 11 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 

d) Die bisherigen Sätze 1 und 2 des Abs. 3 werden 
Abs. 4; Satz 3 des bisherigen Abs. 3 wird aufgeho-
ben. 

13. Art. 16 und 17 erhalten folgende Fassung: 

„Art. 16 
Ausgleich für Eigenkapital 

(1) 1Sind in einem Krankenhaus bei Beginn der Förde-
rung mit Eigenmitteln beschaffte, abnutzbare und för-
derfähige Anlagegüter vorhanden, deren regelmäßige 
Nutzungsdauer zu diesem Zeitpunkt noch nicht abge-
laufen ist, so wird dem Krankenhausträger bei Aus-
scheiden des Krankenhauses aus dem Krankenhausplan 
auf Antrag eine pauschale Ausgleichszahlung gewährt. 
2Die pauschale Ausgleichzahlung beträgt 500 € für je-
den Behandlungsplatz, der im bedarfsplanerischen Zu-
sammenhang mit der Schließung des Krankenhauses 
aus dem Krankenhausplan und der akutstationären 
Krankenversorgung ausscheidet. 

(2) 1Ist die berücksichtigungsfähige Abnutzung nach-
weislich höher als die Pauschale nach Abs. 1, so wird 
dem Träger auf Antrag der höhere Ausgleichsbetrag 
gewährt. 2Für die Berechnung des Ausgleichsbetrags 
werden der Buchwert der mit Eigenmitteln beschafften 
Anlagegüter bei Beginn der Förderung und die hierauf 
beruhenden Abschreibungen während der Zeit der För-
derung zugrunde gelegt. 3Zweckgebundene Zuwendun-
gen werden nicht als Eigenmittel berücksichtigt. 4Ein 
Ausgleichsanspruch nach Satz 1 besteht nicht, soweit 
eine Ersatzinvestition gefördert wurde, deren Nut-
zungswert bei Ausscheiden des Krankenhauses aus 
dem Krankenhausplan dem nach Satz 2 berechneten 
Ausgleichsbetrag entspricht; für Anlagegüter, deren 
Wiederbeschaffung pauschal gefördert wurde, ist der 
Nutzungswert aller mit den Pauschalmitteln beschaff-
ten Anlagegüter maßgebend. 

Art. 17 
Förderung bei Schließung 

oder Umstellung von Krankenhäusern 

(1) 1Bei Schließung von Krankenhäusern oder Kran-
kenhausabteilungen oder deren Umstellung auf andere 
Aufgaben werden auf Antrag pauschale Ausgleichszah-
lungen gewährt. 2Der Anspruch ist ausgeschlossen, so-
weit ein krankenhausplanerischer Zusammenhang mit 
dem Aufbau von Behandlungsplätzen oder der Neuauf-
nahme entsprechender Fachrichtungen an anderen 
Krankenhäusern besteht. 3Leistungen nach § 9 Abs. 3a 
KHG sind auf die Ausgleichszahlungen anzurechnen. 

(2) Die Ausgleichszahlungen sind nach der Zahl der 
aus der Akutversorgung und dem Krankenhausplan 

ausscheidenden Behandlungsplätze sowie nach den 
aufgegebenen Fachrichtungen zu bemessen.  

(3) Die Entscheidung über den Anspruch ist mit der 
Entscheidung über eine Erstattung von Fördermitteln 
zu verbinden.“ 

14. Art. 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 wird „Art. 11 Abs. 1 Sätze 3 bis 8“ 
durch „Art. 21“ ersetzt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Die Bewilligung 
der Fördermittel kann“ durch die Worte „Ent-
scheidungen nach diesem Gesetz  können“ er-
setzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Art. 3 Abs. 2, 3 und 4 gelten entsprechend.“ 

15. Art. 19 und 20 erhalten folgende Fassung: 

„Art. 19 
Widerruf von Förderbescheiden  

und Erstattung von Fördermitteln 

(1) Für den Widerruf von Förderbescheiden und die Er-
stattung von Fördermitteln gelten die allgemeinen Be-
stimmungen, insbesondere das Bayerische Verwal-
tungsverfahrensgesetz, soweit nachfolgend nichts An-
deres bestimmt ist. 

(2) 1Scheidet ein Krankenhaus vollständig oder teilwei-
se aus dem Krankenhausplan aus, sind die Förderbe-
scheide insoweit zu widerrufen. 2Liegt das Ausscheiden 
im krankenhausplanerischen Interesse, ist vom Wider-
ruf abzusehen, wenn und soweit 

1. krankenhausspezifische bauliche Investitionen in 
Krankenhausgebäuden zu keiner Steigerung des 
Gebäudewertes für Nachfolgenutzungen geführt 
haben und auch nicht entsprechend ihrer ursprüng-
lichen oder einer ähnlichen Zweckbestimmung 
weiter verwendbar sind oder 

2. umsetzbare Anlagegüter anderweitig für die Akut-
versorgung eingesetzt werden können. 

3Liegt das Ausscheiden im krankenhausplanerischen 
Interesse, kann vom Widerruf abgesehen werden, wenn 
und soweit Anlagegüter einer anderen, im staatlichen 
Interesse liegenden, gemeinnützigen Zweckbestim-
mung dienen, insbesondere für soziale Betreuungsein-
richtungen mit krankenhausentlastender Zielsetzung, 
und eine Refinanzierungsmöglichkeit für die Investiti-
onskosten nicht besteht. 

(3) 1Soweit mit den Fördermitteln Anlagegüter ange-
schafft worden sind, vermindert sich die Verpflichtung 
zur Erstattung der Fördermittel entsprechend der abge-
laufenen regelmäßigen Nutzungsdauer der jeweils ge-
förderten Anlagegüter. 2Liegt das vollständige oder 
teilweise Ausscheiden des Krankenhauses aus dem 
Krankenhausplan im krankenhausplanerischen Interes-
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se, besteht die Verpflichtung zur Erstattung der För-
dermittel nur bis zur Höhe des erzielbaren Verwer-
tungserlöses der geförderten Anlagegüter; dies kann in 
Teilbeträgen erfolgen.  

(4) Erstattungsforderungen können mit Förderleistun-
gen auf Grund des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
und nach diesem Gesetz sowie mit Leistungen nach 
dem Finanzausgleichsgesetz verrechnet werden. 

Art. 20 
Trägerwechsel 

(1) Wechselt der Träger eines Krankenhauses, ist vom 
Widerruf der Förderbescheide abzusehen, wenn 

1. die Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 vorliegen, 

2. der bisherige Krankenhausträger die gewährten 
Fördermittel auf den neuen Krankenhausträger  
überträgt, 

3. der neue Krankenhausträger durch schriftliche Er-
klärung gegenüber dem Freistaat Bayern sämtliche 
bisherigen Förderbescheide sowie die mit der För-
derung verbundenen Verpflichtungen, Bedingun-
gen und Auflagen anerkennt und 

4. sichergestellt ist, dass mögliche Rückforderungsan-
sprüche nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 
und diesem Gesetz ausreichend gesichert sind. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 vor, wird 
das Verbleiben des Krankenhauses unter neuer Träger-
schaft im Krankenhausplan festgestellt.“ 

16. Es wird folgender neuer Art. 21 eingefügt: 

„Art. 21 
Übertragung von  

Krankenhauseinrichtungen, Mitbenutzung 

(1) 1Auf den Widerruf von Förderbescheiden kann ver-
zichtet werden, wenn 

1. mit Zustimmung der zuständigen Behörde der Be-
trieb bedarfsnotwendiger Krankenhauseinrichtun-
gen einem Dritten zur eigenverantwortlichen Be-
wirtschaftung übertragen wird und die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der stationären Versorgung da-
durch nicht gefährdet werden sowie 

2. für die Nutzung außerhalb der stationären Versor-
gung ein Nutzungsentgelt entrichtet wird, das der 
Krankenhausträger zu 10 v. H. seinen Pauschalmit-
teln nach Art. 12 zuführt und zu 90 v. H. an den 
Freistaat erstattet.  

2Das Nutzungsentgelt ergibt sich aus dem Umfang der 
Fremdnutzung sowie dem Finanzierungs- und Wettbe-
werbsvorteil für den Dritten auf der Grundlage der zeit-
anteiligen Abschreibungen der Fördermittel für die be-
troffenen Anlagegüter. 3Dabei wird der Finanzierungs- 
und Wettbewerbsvorteil pauschal mit einem Anteil in 
Höhe von 10 v. H. abgegolten. 

(2) 1Werden ohnehin bedarfsnotwendige Anlagegüter 
zu Zwecken außerhalb der akutstationären Krankenver-
sorgung nach dem Krankenhausplan mitbenutzt, wird 
die Förderung anteilig gekürzt. 2Statt dessen kann mit 
dem Krankenhausträger vereinbart werden, Entgelte 
anteilig zu erstatten, die er für die Mitbenutzung erzielt; 
bei einer rückwirkenden Vereinbarung sind die für die 
Vergangenheit zu leistenden Erstattungsbeträge mit 
sechs v. H. zu verzinsen. 3Die Kürzungs- und Erstat-
tungsbeträge können pauschaliert werden. 4In Fällen 
geringer Bedeutung kann von einer Kürzung oder Er-
stattung abgesehen werden. 5Ändert sich der Mitbenut-
zungsanteil nicht nur geringfügig, so kann der Kür-
zungsbetrag neu festgesetzt werden. 6Auf die Kürzung 
der Förderung oder die Erstattung der Entgelte kann in 
besonderen Fällen, insbesondere unter Berücksichti-
gung krankenhausplanerischer Zielsetzungen, ganz  
oder teilweise verzichtet werden. 

(3) 1Die Förderung von Anlagegütern, die wegen der 
Mitversorgung für andere als akutstationäre Zwecke 
größer oder leistungsfähiger sind, beschränkt sich auf 
den akutstationären Anteil. 2Abs. 2 Satz 5 gilt entspre-
chend.“  

17. Der 4. Abschnitt erhält folgende Fassung: 

„4. Abschnitt 
Zuständigkeiten, Rechtsverordnungen 

Art. 22 
Zuständigkeiten 

(1) Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen ist zuständig für  

1. die Krankenhausplanung nach dem Krankenhaus-
finanzierungsgesetz (KHG) und diesem Gesetz so-
wie nach dem Dritten und Vierten Abschnitt des 
Vierten Kapitels des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB V),  

2. das Pflegesatzrecht nach dem KHG, den darauf be-
ruhenden Verordnungen, insbesondere der Bun-
despflegesatzverordnung (BPflV), und nach dem 
Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) 

3. die Krankenhausförderung nach Art. 11 Abs. 2 
(fachliches Prüfungsverfahren), Art. 20 Abs. 2 
(Feststellung des Trägerwechsels) und Art. 21 
Abs. 1 Nr. 1 (Zustimmung zur Übertragung von 
Krankenhauseinrichtungen).   

(2) 1Das Staatsministerium der Finanzen ist zuständig 
für die Bewilligung von Fördermitteln nach diesem Ge-
setz. 2Es ist zugleich zuständig für die Krankenhausför-
derung nach Art. 11 Abs. 3 (Bewilligungsverfahren), 
Art. 13 (Nutzungsförderung), Art. 18 Abs. 3 (Absiche-
rung), Art. 19 (Widerruf von Förderbescheiden und Er-
stattung von Fördermitteln), Art. 20 Abs. 1 (Widerrufs-
verzicht beim Trägerwechsel) und Art. 21 mit Aus-
nahme von Absatz 1 Nr. 1 (Übertragung von Kranken-
hauseinrichtungen, Mitbenutzung). 
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(3) Das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst ist zuständig für die Genehmigung der Kün-
digung von Einrichtungen im Sinn von § 108 Nr. 1 
SGB V nach § 110 Abs. 2 Satz 2 SGB V. 

(4) 1Der Krankenhausplan einschließlich der dazugehö-
rigen Fachprogramme wird vom Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen unter 
Mitwirkung der Beteiligten nach Art. 7 und im Beneh-
men mit dem Staatsministerium der Finanzen aufge-
stellt und fortgeschrieben. 2Das Jahreskrankenhausbau-
programm wird gemeinsam vom Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen und 
dem Staatsministerium der Finanzen aufgestellt. 

Art. 23 
Rechtsverordnungen 

(1) 1Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zu regeln:  

1. Die Durchführung des fachlichen Prüfungsverfah-
rens nach Art. 11 einschließlich der Übertragung 
der Zuständigkeit auf die Regierungen allgemein 
oder im Einzelfall, 

2. das Verwendungsnachweisverfahren im Rahmen 
seiner Zuständigkeit,  

3. das Verfahren zur Anpassung der Festbeträge an 
die Kostenentwicklung nach Art. 11 Abs. 4 Satz 5, 

4. die Ermittlung der Kostengrenze nach Art. 12 Abs. 
1 Nr. 2 und die Bemessung der Förderbeträge nach 
Art. 12 Abs. 2 und Art. 17 Abs. 2, 

5. die durchschnittliche Nutzungsdauer von Anlage-
gütern,  

6. die Übertragung der Zuständigkeit für staatliche 
Genehmigungen nach dem KHEntgG und der 
BPflV auf nachgeordnete Behörden oder auf die 
Regierungen, 

7. die nach dem SGB V und dem KHG den Ländern 
übertragenen Fragen der Vergütung für Kranken-
häuser, insbesondere zu § 137 Abs. 1 Satz 5 
SGB V (Mindestmengenregelung) und zu § 17b 
Abs. 1 Satz 7 KHG (Sicherstellungszuschläge), 

8. dass die Krankenhausträger der Krankenhauspla-
nungsbehörde jährlich bis zum 30. April über In-
halt und Umfang des Leistungsangebots und des-
sen Inanspruchnahme im Verlauf des vergangenen 
Jahres (Berichtszeitraum) zu berichten haben. 

2Bei Nrn. 2 bis 5 ist das Einvernehmen des Staatsminis-
teriums der Finanzen erforderlich. 

(2) 1Das Staatsministerium der Finanzen wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung zu regeln: 

1. Das Bewilligungsverfahren einschließlich des Ver-
wendungsnachweisverfahrens im Rahmen seiner 
Zuständigkeit und der Übertragung der Zuständig-
keiten auf die Regierungen allgemein oder im Ein-
zelfall,  

2. das Verfahren zur Anpassung der Förderung von 
Nutzungsentgelten nach Art. 13 Abs. 1 Satz 4 an 
die Kostenentwicklung, 

3. das Nähere zur Kürzung von Fördermitteln und zur 
Erstattung von Entgelten bei der Mitbenutzung von 
Anlagegütern nach Art. 21 Abs. 2, 

4. die Anwendung der jeweils geltenden Vergabevor-
schriften bei der Auftragsvergabe, 

5. die Einbehaltung einer Schlussrate zur Vermeidung 
von Überzahlungen und zur Sicherung der fristge-
rechten Vorlage des Verwendungsnachweises,  

6. die Berechnung der Zinsen für ausbezahlte För-
dermittel nach Art. 12 Abs. 4. 

2Bei den Nrn. 1 bis 5 ist das Einvernehmen des Staats-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie 
und Frauen erforderlich.“ 

18. Art. 24 und 25 erhalten folgende Fassung: 

„Art. 24 
Auskunftspflichten der Krankenhausträger 

1Die Krankenhausträger haben der Krankenhauspla-
nungsbehörde über alle für die Krankenhausplanung 
bedeutsamen Angelegenheiten auf Verlangen Auskunft 
zu erteilen. 2Dem Krankenhausträger obliegt es, die zur 
Beurteilung der Förderung notwendigen Auskünfte zu 
erteilen und auf Verlangen zu belegen. 

Art. 25 
Rechtsformen kommunaler Krankenhäuser 

1Für die Rechtsformen kommunaler Krankenhäuser 
gelten die Vorschriften des Kommunalrechts. 2Art. 95 
Abs. 2 GO, Art. 83 Abs. 2 LKrO sowie Art. 81 Abs. 2 
BezO gelten nicht für Unternehmen zum Betrieb von 
Krankenhäusern.“ 

19. Der bisherige Art. 21 wird neuer Art. 26; der bisherige 
Art. 26 wird aufgehoben. 

20. Art. 28 erhält folgende Fassung: 

„Art. 28 
Übergangsregelungen 

(1) 1Bei Vorhaben, die 

1. bis zum 24. April 2001 fachlich gebilligt sind 
(Art. 11 Abs. 2) oder 

2. in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2002 oder 
ein früheres Jahreskrankenhausbauprogramm auf-
genommen sind oder 

3. vor dem 24. April 2001 für die Aufnahme in ein 
Jahreskrankenhausbauprogramm ab 2003 vorweg 
festgelegt waren, 

gehören zu den Investitionskosten auch Instandhal-
tungskosten für Anlagegüter, wenn in baulichen Ein-
heiten Gebäudeteile, betriebstechnische Anlagen und 
Einbauten oder wenn Außenanlagen vollständig oder 
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überwiegend ersetzt werden; für Vorhaben nach den 
Nrn. 2 und 3 gilt dies nur, wenn bis zum 31. März 2002 
eine fachliche Billigung beantragt und mit der Bau-
maßnahme bis spätestens 31. Dezember 2002 begonnen 
wurde. 2Bei anderen Vorhaben gehören die in Satz 1 
genannten Instandhaltungskosten zu den Investitions-
kosten, solange diese Instandhaltungskosten nicht pau-
schal in Höhe eines Betrags von 1,1 v. H. der für die 
allgemeinen Krankenhausleistungen vereinbarten Ver-
gütung finanziert werden. 

(2) Krankenhäuser, die  

1. zum [Datum einsetzen] im Krankenhausplan mit 
den Versorgungsstufen I und II ausgewiesen wa-
ren, gelten ab dem [Datum einsetzen] als Kranken-
häuser der I. Versorgungsstufe,  

2. zum [Datum einsetzen] im Krankenhausplan mit 
der Versorgungsstufe III ausgewiesen waren, gel-
ten ab dem [Datum einsetzen] als Krankenhäuser 
der II. Versorgungsstufe, 

3. zum [Datum einsetzen] im Krankenhausplan mit 
der Versorgungsstufe IV ausgewiesen waren, gel-
ten ab dem [Datum einsetzen] als Krankenhäuser 
der III. Versorgungsstufe. 

(3) Bis zum In-Kraft-Treten einer Rechtsverordnung 
gemäß Art. 23 Abs. 1 Nr. 5  sind für die Bestimmung 
der durchschnittlichen Nutzungsdauer  bei Anlagegü-
tern die Regelungen der Abgrenzungsverordnung vom 
5. Dezember 1977 (BGBl I S. 2355) sinngemäß anzu-
wenden. 

(4) Bis zum Erlass der Verordnung nach Art. 23 Abs. 1 
Nr. 4 gelten Art. 12 Abs. 3 und Art. 17 Abs. 1 und 2 in 
der bisherigen Fassung und die Verordnung zu Art. 12 
des Bayerischen Krankenhausgesetzes vom 12. Okto-
ber 2002 (GVBl S. 587, BayRS 2126-8-2-F), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 31. August 2004 
(GVBl S. 375) weiter. 

(5) Bei einem schrittweisen Abbau von Behandlungs-
plätzen gelten die Art. 12, 17, 19 und 20  in der bishe-
rigen Fassung, wenn der Abbau auf einer einheitlichen 
bedarfsplanerischen Entscheidung beruht und mit dem 
Abbau vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes begonnen 
wurde. 

(6) Bei einer zum Zeitpunkt des In Kraft Tretens dieses 
Gesetzes bestehenden Übertragung von bedarfsnot-
wendigen Krankenhauseinrichtungen an einen Dritten 
kann die Zustimmung nach Art. 21 Abs. 1 Nr. 1 auch 
nachträglich erteilt werden. “ 

 

§ 2 

Dem Art. 52a des Bayerischen Hochschulgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Oktober 1998 (GVBl 
S. 740, BayRS 2210-1-1WFK), zuletzt geändert durch § 18 
des Gesetzes vom 24. März 2004 (GVBl S. 84) wird fol-
gender Abs. 6 angefügt: 

„(6) Art. 27 des Bayerischen Krankenhausgesetzes gilt 
entsprechend.“ 

 

§ 3 

Dieses Gesetz tritt am ……………………………. in Kraft. 

 

§ 4 

Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Fami-
lie und Frauen wird ermächtigt, das Gesetz mit neuer Arti-
kelfolge neu bekannt zu machen und Unstimmigkeiten des 
Wortlauts zu beseitigen. 
 

 

 

Begründung: 

A. Allgemeines: 

1. Rahmenbedingungen: 

Seit der umfassenden Novellierung des Bayerischen Kranken-
hausgesetzes (BayKrG) im Jahr 1990 haben sich die bundesrecht-
lichen Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser erheblich ge-
wandelt. Das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) vom 29. Ju-
ni 1972 (BGBl. I S. 1009), das die Grundlagen der Krankenhaus-
finanzierung bundesweit einheitlich regelt, wurde seither laufend 
geändert.  

Gravierende Neuerungen im KHG haben sich dabei bei der Finan-
zierung der Betriebskosten durch die Krankenkassen ergeben. Mit 
dem Gesundheits-Reformgesetz vom 20.12.1988 (BGBl. I 
S. 2477) und dem Gesundheitsstrukturgesetz vom 21.12.1992 
(BGBl. I S. 2266) wurde der Selbstkostendeckungsgrundsatz 
aufgehoben und gleichzeitig eine strikte Budgetierung für die 
Krankenhäuser eingeführt. Bereits dadurch haben sich neue Rah-
menbedingungen für die Finanzierung der Betriebskosten durch 
die Krankenhäuser ergeben, die Anreize zu höherer Wirtschaft-
lichkeit und Qualität der stationären Leistungserbringung setzen 
sollten. Eine völlige Umstellung des Krankenhausvergütungssys-
tems von tagesgleichen Pflegesätzen zu Fallpauschalen brachte 
das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 vom 22.12.1999 (BGBl. 
I S. 2626) und in der Folge das Gesetz zur Einführung des diagno-
se-orientierten Fallpauschalensystems für Krankenhäuser (Fall-
pauschalengesetz - FPG) und das Krankenhausentgeltgesetz 
(KHEntgG) vom 23.04.2002 (BGBl. I S. 1412). Durch das GKV – 
Modernisierungsgesetz vom 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190) wurden 
erweiterte Möglichkeiten für die Krankenhäuser im ambulanten 
Bereich und in der integrierten Versorgung geschaffen. Die völli-
ge Umstellung des Krankenhausvergütungssystems hat weit rei-
chende Auswirkungen auf die Krankenhauslandschaft bis hin zum 
Abbau von Behandlungskapazitäten und Klinikschließungen. Be-
troffen sind somit auch die Krankenhausplanung und die Kran-
kenhausförderung, die an die neuen bundesrechtlichen Rahmen-
bedingungen anzupassen sind.  

Das Bayerische Krankenhausgesetz hat sich in seiner Grundkon-
zeption bewährt. Allgemeines Ziel der Krankenhauspolitik des 
Freistaates Bayern bleibt die Sicherstellung einer bedarfsgerechten 
und leistungsfähigen sowie flächendeckenden Krankenhausver-
sorgung. Maßstab der Regelungsdichte soll auch weiterhin der 
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bewährte Grundsatz sein, dass in die innere Struktur der Kranken-
häuser so wenig wie möglich eingegriffen werden soll. Hierzu 
gehören auch die Anerkennung der zunehmend deutlicher wer-
denden unternehmerischen Tätigkeit der Krankenhäuser und die 
Stärkung der Eigenverantwortung. 

Eine Überprüfung sämtlicher Regelungen des BayKrG muss 
ferner den aktuellen Zielsetzungen der Bürgerfreundlichkeit, 
Rechtsklarheit, Deregulierung und Verwaltungsvereinfachung ge-
nügen.  

2. Ziele der Novellierung: 

Aus der Veränderung der bundesrechtlichen Rahmenbedingungen, 
insbesondere durch das neue Vergütungssystem, ergeben sich 
strukturelle Veränderungen in der Krankenhauslandschaft. Sie 
sollen durch eine Anpassung der krankenhausplanerischen und 
förderrechtlichen Rahmenbedingungen begleitet werden. Dazu 
gehören die Stärkung der wirtschaftlichen Eigenverantwortung der 
Krankenhäuser und der Abbau förderrechtlicher Hemmnisse für 
die notwendigen Umstrukturierungen. Schließlich kann auch das 
Landeskrankenhausrecht nicht ausgenommen werden von den 
Bemühungen um einen nachhaltigen Abbau von regulierenden 
Normen. Auf Grund dieser Rahmenbedingungen ergeben sich die 
folgenden allgemeinen Ziele für die Novellierung des Bayerischen 
Krankenhausgesetzes: 

2.1 Neuorientierung der Krankenhausplanung 

2.2 Neuausrichtung der Krankenhausförderung 

2.3 Vereinfachung des Normenbestandes 

Diese Ziele werden durch zahlreiche Neuregelungen im gesamten 
Normenbestand des Bayerischen Krankenhausgesetzes umgesetzt: 

Zu 2.1: 

─ Vereinfachung der Zielbestimmung des Gesetzes, Orientie-
rung an effizienten Strukturen, Aufnahme der Trägervielfalt 
(Art. 1) 

─ Grundsätzliche Beschränkung des Gesetzes auf Plankranken-
häuser (Art. 2) 

─ Neuformulierung der Grundsätze der Krankenhausplanung 
(Art. 3): 
─ Erweiterung der Möglichkeiten zur Einwirkung der 

Krankenhausplanung auf wirtschaftliche Strukturen 
─ kommunale Grenzen überschreitende Krankenhauspla-

nung 
─ Berücksichtigung der Kooperation der Krankenhäuser 

mit anderen Leistungsbereichen 
─ Beschränkung der Krankenhausplanung auf nur noch drei 

Versorgungsstufen und lediglich allgemeine Festlegung des 
Inhalts der Versorgungsstufen im Gesetz (Art. 4) 

Zu 2.2: 

─ Anerkennung der Teilförderung im Förderrecht (Art. 9 
Abs. 2) 

─ Straffung des Verfahrens der Einzelförderung (Art. 11) durch 

─ klare Abgrenzung des fachlichen Prüfungs- und des Be-
willigungsverfahrens 

─ Beschränkung der Förderarten auf den Festbetrag 

─ Zuführung eines verbleibenden Betrages künftig zu den 
Pauschalen (Absatz 4) 

─ Neuorientierung der Pauschalförderung (Art. 12) 

─ Abkehr vom vorrangigen Bettenbezug und zeitlich be-
fristete Weitergewährung der Pauschalen bei Bettenab-
bau (Absatz 2) 

─ Beschränkung der Bildung von Mittelreserven (Absatz 3) 

─ Einbeziehung vorhandener bisher nicht geförderter Gebäude 
in die Darlehensförderung (Art. 15 Abs. 2) 

─ Vereinfachung des Eigenmittelausgleichs (Art. 16) 

─ Beschränkung der Schließungs- und Umstellungsförderung 
auf Schließung von Krankenhäusern oder Abbau von Fach-
richtungen (Art. 17) 

─ Erleichterung des Widerrufsverzichts (Art. 19) 

─ Regelung von förderrechtlichen Folgen der Übertragung von 
Krankenhauseinrichtungen - Outsourcing - (Art. 21 Abs. 1) 

Zu 2.3: 

─ Zusammenfassung aller Zuständigkeitsbestimmungen und 
Entflechtung der Zuständigkeiten zwischen Sozial- und Fi-
nanzministerium (Art. 22)  

─ Neuordnung der Verordnungsermächtigungen (Art. 23) 

─ Straffung und Vereinfachung von Bestimmungen 

 

B. Zu den einzelnen Vorschriften: 

Zu § 1 Nr. 1 (Art. 1): 

In Satz 1 werden die bisher in den Sätzen 1 und 2 enthaltenen 
wesentlichen Ziele des Gesetzes zusammengefasst und durch die 
Hinweise auf eine effiziente, also wirtschaftliche Struktur und die 
ausdrückliche Nennung der an der Versorgung teilnehmenden 
Krankenhausträgergruppen ergänzt, die die Versorgung durch 
Krankenhäuser in öffentlicher als auch in freigemeinnütziger und 
privater Trägerschaft sicherstellen. Dies entspricht der bewährten 
Praxis und sichert die Trägervielfalt künftig auch gesetzestech-
nisch ab.  

Satz 2 legt fest, dass dies durch die staatliche Förderung der Inves-
titionskosten erreicht werden soll, die leistungsfähigen und eigen-
verantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern gewährt wird. 

Satz 3 in der bisherigen Fassung ist entbehrlich und kann aus 
Gründen der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des Gesetzes-
textes gestrichen werden. 

Zu § 1 Nr. 2 (Art. 2): 

Der Anwendungsbereich des Bayerischen Krankenhausgesetzes 
wird auf die nach dem KHG förderfähigen Krankenhäuser be-
schränkt. Damit wird entsprechend der bislang schon geübten 
Praxis klargestellt, dass insbesondere Vorsorge- und Rehabilitati-
onseinrichtungen nicht dem Regelungsbereich des Bayerischen 
Krankenhausgesetzes unterfallen.  

Nachdem die Datenschutzregelung des Art. 27 auch weiterhin für 
Hochschulkliniken gelten soll, wird dies am systematisch richti-
gen Standort im Bayerischen Hochschulgesetz gesondert geregelt 
(vgl. § 2). 
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Zu § 1 Nr. 3 (Art. 3, 4 und 5): 

Zu Art. 3: 

Die Änderung in Absatz 1 (Hinweis auf das Ziel - statt Zweck - 
des Gesetzes) ist Folge der Änderung des Art.1. 

Der bisherige Satz 2 wird in Art. 4 Abs. 1 Satz 2 übernommen. 

Absatz 2 legt im Hinblick auf die Notwendigkeit der Neuordnung 
von Krankenhausstrukturen in Folge der veränderten Rahmenbe-
dingungen fest, dass dabei dem Maßstab der Wirtschaftlichkeit 
besondere Bedeutung zukommt, um die Finanzierbarkeit einer 
dem Bedarf entsprechenden, medizinisch leistungsfähigen Versor-
gung der Patienten zu erleichtern. Diesem Ziel soll insbesondere 
auch die Unterstützung der bisher in Art. 4 Abs. 9 enthaltenen 
Zusammenarbeit der Krankenhäuser untereinander bei der Bildung 
von Behandlungsschwerpunkten dienen. Um einen an der Be-
darfssituation im jeweiligen Einzugsbereich orientiertes, effizient 
strukturiertes Netz einander ergänzenden Versorgungsmöglichkei-
ten zu erreichen, muss sich die Abstimmung der Krankenhaus-
strukturen und die Zusammenarbeit auch über kommunale Ge-
bietsgrenzen hinaus erstrecken können. 

Absatz 3 sieht vor, dass bei der Krankenhausplanung auch die 
Kooperation der Krankenhäuser mit anderen Leistungserbringern 
in der Patientenversorgung Berücksichtigung finden soll. Damit 
wird der Tatsache Rechnung getragen, dass durch das GKV-
Modernisierungesetz z.B. integrierte Versorgungsformen (§ 140 a 
SGB V) und Strukturierte Behandlungsprogramme bei chroni-
schen Krankheiten (§ 137 f SGB V), in die auch die Krankenhäu-
ser einbezogen sein können, verstärkte Bedeutung erhalten haben.   

Die Bestimmungen in den Absätzen 2 und 3 werden als Zielbe-
stimmungen für die Krankenhausplanung in der Grundsatzrege-
lung des Art. 3 ausgestaltet, da weiterhin an dem Grundsatz fest-
gehalten wird, in die innere Struktur der Krankenhäuser nicht 
unmittelbar einzugreifen und möglichst wenig Verpflichtungen für 
die Krankenhäuser im Gesetz festzulegen. Allerdings wird auch 
im Förderrecht  eine entsprechende Festlegung verankert, um bei 
Baumaßnahmen dieses Ziel durchsetzen zu können (vgl. Nr. 17 
Buchstabe b, Doppelbuchstabe bb, Art. 18 Abs. 2 Satz 2). 

Die Zusammenarbeitsverpflichtung mit der Hochschulklinikpla-
nung wird in Absatz 4 Satz 1 vereinfacht und auf die Kranken-
hausplanung bezogen. Damit wird die bewährte Zusammenarbeit 
im Hochschulklinikplanungsausschuss, in dem sich Krankenkas-
sen, Wissenschafts- und Sozialministerium abstimmen, abgesi-
chert, ohne diese als Verpflichtung in dieser Form gesetzlich 
festzulegen. 

Absatz 4 Satz 2 regelt die Berücksichtigung der Vertragskranken-
häuser für die Krankenhausplanung. 

Zu Art. 4: 

Art. 4 fasst die notwendigen gesetzlichen Regelungen über den 
Inhalt des Krankenhausplans zusammen. 

Absatz 1 normiert wie bisher den wesentlichen Inhalt des Kran-
kenhausplans. Ergänzt wird dies um teilstationäre Plätze, um die 
notwendige Rechtsgrundlage für die entsprechende Förderung 
solcher Plätze zu schaffen. Eine landesweite Planung dieser Ver-
sorgungsform ist nicht möglich und durch diese Regelung nicht 
beabsichtigt.  

Die Krankenhausplanung wird in Absatz 2 auf drei Versorgungs-
stufen beschränkt. Die bisherigen Versorgungsstufen I und II 
werden auf Grund der in der Praxis kaum noch relevanten Unter-
schiede zu einer Versorgungsstufe zusammengefasst. Damit wird 
eine Verschlankung des Gesetzes und gleichzeitig eine größere 

Flexibilität in der Krankenhausplanung erreicht. Fachkrankenhäu-
ser werden einer Versorgungsstufe nicht zugeordnet; sie nehmen 
nur Kranke bestimmter Krankheitsarten oder bestimmter Alters-
stufen auf. 

Das Verbot der Vorhaltung von Teilgebieten im bisherigen Absatz 
3 Satz 3 und die entsprechende Sollbestimmung im bisherigen 
Absatz 4 Satz 4 (nach der Neufassung der Weiterbildungsordnung 
für Ärzte jetzt Schwerpunkte) wird aufgehoben. Das neue Vergü-
tungssystem für Krankenhäuser führt zu einer Spezialisierung der 
Angebotsstruktur. Dem soll die Krankenhausplanung nicht im 
Wege stehen. 

Zu Art. 5: 

In Art. 5 werden die bisherigen verfahrensmäßigen Festlegungen 
für die Umsetzung der Krankenhausplanung zusammengefasst.  

Absatz 1 übernimmt die bisher in Absatz 2 enthaltene Regelung 
und modernisiert diese. 

Der bislang in Absatz 2 Satz 3 enthaltene Grundsatz des Vorrangs 
der Plankrankenhäuser ist mit der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 04.03.2004 (Az.: 1 BvR 88/00) im Hinblick 
auf Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz nicht zu vereinbaren und deshalb 
zu streichen.  

Zu § 1 Nr. 4 (Art. 6): 

Die bislang in Art. 6 enthaltenen Zuständigkeitsbestimmungen 
werden aus Gründen der Übersichtlichkeit im 4. Abschnitt des 
Gesetzes in einem Artikel (Art. 22) zusammengefasst. Art. 6 kann 
daher aufgehoben werden. 

Zu § 1 Nr. 5 (Art. 7): 

In Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 wird die Bezeichnung der Krankenkas-
senverbände ebenso wie in Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 die Bezeichnung 
der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege richtig ge-
stellt. 

Die Bestimmung über die Mitwirkung der Behördenvertreter in 
Absatz 3 wird vereinfacht.  

Zu § 1 Nr. 6 (Art. 8): 

Die in Absatz 1 genannte besondere Mitwirkungsverpflichtung der 
Kommunen geht in der allgemeinen Mitwirkungspflicht in Art. 24 
auf, ebenso die Mitwirkungspflicht der Krankenhausträger. Die 
Bestimmung kann daher aufgehoben werden. 

Die Abstimmung mit der Hochschulklinikplanung wird in Art. 3 
Abs. 3 zusammengefasst.   

Zu § 1 Nr. 7 (Art. 9): 

In Absatz 1 Sätze 1  und 2 werden die bisher in Absatz 2 enthalte-
nen Bestimmungen über die Bemessung der Fördermittel und den 
Bezug der Förderung zu den Festsetzungen des Krankenhausplans 
aufgenommen. Dabei wird im neuen Satz 1 an Stelle der im bishe-
rigen Satz 1 enthaltenen missverständlichen Definition der Förde-
rung als Zuschuss klargestellt, dass Fördermittel für Investitions-
kosten gewährt werden (§ 4 Nr. 1 KHG). 

Die bisher in Absatz 1 Satz 2 enthaltene Verweisung auf das 
Finanzausgleichsgesetz wird gestrichen, da dieses keine Ermäch-
tigung mehr zur Übernahme von Schuldendienstleistungen für 
Darlehen enthält.  



Seite 12 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/3794 

Auf der Grundlage des § 8 Abs. 1 Satz 2 KHG besteht nun gemäß 
Absatz 2 die Möglichkeit, zwischen Land und Krankenhausträger 
eine teilweise Förderung mit Restfinanzierung durch den Kran-
kenhausträger zu vereinbaren. Zu einer solchen Vereinbarung ist 
das Einvernehmen der Krankenkassen anzustreben. Die Aufnahme 
dieser Fördermöglichkeit in das Landesrecht soll die Eigenver-
antwortung des Krankenhausträgers stärken und es ihm ermögli-
chen, privates Kapital in die Krankenhausversorgung einzubinden. 
So können Krankenhausträger künftig verstärkt finanzielle Koope-
rationen eingehen oder partnerschaftliche Finanzierungslösungen 
ergreifen. 

In Absatz 3 wird die bisher in Art. 11 Abs. 1 Satz 2 enthaltene 
Regelung über die Nichtförderfähigkeit verschiedener Tatbestände 
übernommen.  

Zu § 1 Nr. 8 (Art. 10):  

Die Vorschrift wird an die langjährige Verwaltungspraxis ange-
passt. 

Die Zuständigkeitsbestimmungen werden aus Gründen der Über-
sichtlichkeit im 4. Abschnitt des Gesetzes in einem Artikel (Art. 
22) zusammengefasst. Der bisherige Absatz 3 kann daher aufge-
hoben werden. 

Zu § 1 Nr. 9 (Art. 11): 

Absatz 1 Satz 1 wird insoweit neu gefasst, als der bisher in Absatz 
1 Satz 1 Nr. 1 enthaltene Begriff der Sanierung gestrichen wird, 
um einen Gleichlaut mit der zwingenden Regelung in § 2 Nr. 2 a 
KHG (Neubau, Umbau, Erweiterungsbau) herzustellen und Ab-
grenzungsschwierigkeiten im Hinblick auf die Abschaffung der 
Förderfähigkeit des Erhaltungsaufwands zu vermeiden. Eine in-
haltliche Änderung der derzeitigen Förderpraxis tritt durch die 
Neuformulierung nicht ein.  

Außerdem wird die bisher in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 enthaltene 
landesrechtliche Ausweitung der Fördertatbestände auf Erdgas- 
und Fernwärmezuleitungen außerhalb des Anlageguts Kranken-
hausgebäude gestrichen, da sie in der Praxis kaum Bedeutung 
erlangt hat. Da heute kaum mehr Krankenhausneubauten errichtet 
werden, die mit Erdgas oder Fernwärme beheizt werden, ist die 
entsprechende Bestimmung entbehrlich.  

Die im bisherigen Absatz 1 Satz 2 enthaltenen grundsätzlichen 
Regelungen werden in den neu strukturierten Art. 9 vorgezogen.  

Die im bisherigen Absatz 1 Sätze 3 bis 7 enthaltenen Regelungen 
über die Mitbenutzung geförderter Anlagegüter zu Zwecken au-
ßerhalb der akutstationären Krankenversorgung werden in Absatz 
2 des neuen Art. 21 zusammengefasst. Die Verordnungsermächti-
gung in Satz 8 wird mit anderen Verordnungsermächtigungen im 
4. Abschnitt (Nr. 18, Art. 23 Abs. 2 Nr. 3) verbunden. Der bishe-
rige Satz 8 kann daher gestrichen werden. 

Die bislang in Absatz 3 enthaltenen Regelungen über die Grund-
sätze des fachlichen Prüfungsverfahrens werden dem Verfahrens-
ablauf entsprechend in Absatz 2 Sätze 1 und 2 vorgezogen und 
gestrafft. Satz 1 entspricht der bisherigen Regelung, wird aber um 
die Voraussetzung des Vorliegens der Gesamtfinanzierung er-
gänzt. Dieser Begriff umfasst die bisher geregelte Voraussetzung 
der Einstellung in ein Jahreskrankenhausbauprogramm (ein-
schließlich der sog. Vorwegfestlegungen), ebenso wie die jetzt in 
Absatz 3 geregelte Voraussetzung, dass mit der Maßnahme noch 
nicht begonnen worden sein darf, da in diesem Fall eine Bewilli-
gung nach Absatz 3 nicht ergehen könnte. Weitere Voraussetzung 

ist, dass die Finanzierung der nicht KHG-geförderten Teile nach-
gewiesen ist. 

Satz 3 führt für den Abschluss des fachlichen Prüfungsverfahrens 
den Begriff der fachlichen Billigung, der bisher nur in § 1 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 der DV BayKrG/FAG enthalten war, aus Gründen der 
Klarstellung im Gesetz ein.  

Der bisherige Absatz 3 Satz 3 über den Nachweis der Kosten im 
fachlichen Prüfungsverfahren kann zu Gunsten der allgemeinen 
Regelungen in Art. 9 Abs. 1 Satz 2 und der allgemeinen Nach-
weispflicht des Trägers im 5. Abschnitt (Art. 24) entfallen. 

Die bisher in Absatz 2 enthaltenen Regelungen über das Bewilli-
gungsverfahren bei der Einzelförderung werden dem Verfahrens-
ablauf entsprechend in den Absatz 3 eingefügt. In Satz 1 werden 
die Voraussetzungen für die Bewilligung der Haushaltsmittel im 
Rahmen der Einzelförderung beschrieben.  

Satz 2 legt wie bisher fest, dass eine Bewilligung nicht möglich 
ist, wenn mit der Maßnahme bereits begonnen wurde. Die Sätze 3 
und 4 enthalten die bisherige Definition des Maßnahmebeginns.  

Die Sätze 5 und 6 regeln wie bisher die Voraussetzungen des – 
förderunschädlichen – vorzeitigen Maßnahmebeginns. Als weitere 
Voraussetzung für die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahme-
beginns wird in Satz 5 entsprechend der bisherigen Verwaltungs-
praxis die Erklärung des Einverständnisses des Krankenhausträ-
gers zur Übernahme der Vorfinanzierungskosten aufgenommen.  

Die Art der Einzelförderung (bisher Festsetzungs- und als Verein-
barungsförderungen die Fest- und Höchstbetragsförderung) wird 
nunmehr in Absatz 4 geregelt. Das Förderverfahren wird durch die 
Konzentration auf die Festbetragsförderung wesentlich verein-
facht. Bei der Festlegung des Festbetrages ist das Einvernehmen 
des Krankenhausträgers anzustreben. Das Verwendungsnachweis-
verfahren wird für die Beteiligten durch einen geringeren Umfang 
der vorzulegenden Unterlagen entlastet. Die Festlegung auf die 
Festbetragsförderung trägt den guten Erfahrungen mit dieser 
Förderart in den letzten Jahren Rechnung. Die Fortschreibung des 
Festbetrags kann künftig auch Indexsenkungen berücksichtigen. 
Erreichen die förderfähigen Kosten den Festbetrag nicht, so ist 
eine zweckentsprechende Verwendung des Unterschiedsbetrages 
für die Akutversorgung durch dessen Zuführung zu den pauscha-
len Fördermitteln nach Art. 12 sichergestellt. Mit der Zusammen-
fassung in einem Absatz entfallen die bisherigen Regelungen in 
den Absätzen 4 bis 6. Auch dies ist ein entscheidender Beitrag zur 
Verwaltungsvereinfachung in der Krankenhausförderung und zum 
Abbau von Rechtsnormen. 

Absatz 5 Satz 1 regelt, dass neben nachträglichen behördlichen 
Anordnungen auch nach der fachlichen Billigung in Kraft getrete-
ne, für den Krankenhausträger verbindliche Rechtsvorschriften 
eine ergänzende fachliche Billigung und eine Erhöhung der för-
derfähigen Kosten rechtfertigen können. Satz 2 stellt klar, dass 
entsprechend den allgemeinen Bestimmungen zum Maßnahmebe-
ginn die weiteren Maßnahmen erst nach der ergänzenden fachli-
chen Billigung begonnen werden dürfen.  

Die bisherigen Absätze 6 und 7 können aufgrund der Konzentrati-
on auf die Festbetragsförderung gestrichen werden. 

Zu § 1 Nr. 10 (Art. 12): 

Der Verweis im bisherigen Absatz 1 Satz 2 auf Art. 11 Abs. 1 
Sätze 2 bis 8 a.F. ist im Hinblick auf die neuen Regelungen in Art. 
9, 21 und 23 entbehrlich. 
Durch die Beschränkung auf eine rein lineare Wertgrenze von 
einem Fünftel der Jahrespauschale für den sog. „kleinen Baube-
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darf“ in Absatz 1 Nr. 2 sollen Krankenhäuser künftig mehr Projek-
te in eigener Zuständigkeit aus der Jahrespauschale finanzieren 
können. Gleichzeitig soll die Einzelförderung, insbesondere das 
Regierungskontingent, von Kleinstmaßnahmen entlastet werden.  

Absatz 2 Satz 1 trägt der Entwicklung zu einer immer kürzeren 
Verweildauer im Krankenhaus durch eine Neuausrichtung der 
Bemessung der Jahrespauschale Rechnung. Künftig soll diese 
nicht mehr primär nach Betten, sondern nach leistungsbezogenen 
Kriterien festgesetzt werden, die den investiven Aufwand unter 
Beachtung der medizinischen Aufgabenstellung des Krankenhau-
ses nach dem Krankenhausplan abbilden. Da sich bei künftigen 
Bettenabbauschritten in aller Regel weder der Umfang an medizi-
nischen und technischen Vorhaltungen noch die Leistungen eines 
Krankenhauses kurzfristig signifikant ändern, wäre die umgehen-
de Kürzung der Pauschale sachlich nicht zu rechtfertigen. Nach 
Satz 2 führen daher Kapazitätsverringerungen erst zeitlich verzö-
gert zu einer Minderung der Pauschalhöhe. Die zeitlich um zwei 
Jahre hinausgeschobene Anpassung der Jahrespauschale mildert 
zusammen mit neuen leistungsbezogenen Parametern die finan-
ziellen Folgen von Strukturveränderungen ab und erleichtert damit 
einen notwendigen Bettenabbau. Eine Weitergewährung der bis-
herigen Pauschalhöhe ist jedoch nicht zu vertreten, wenn Betten-
kapazitäten wegen Teilschließungen oder Umstellungen aus dem 
Krankenhausplan ausgeschieden sind und die durch Umstrukturie-
rung bedingten Härten bereits durch Ausgleichszahlungen nach 
Art. 17 abgefedert wurden. Ebenfalls nicht gerechtfertigt ist die 
befristete Weitergewährung von Pauschalen, wenn Kapazitäten 
bei krankenhausplanerischer Gesamtbetrachtung nicht aus dem 
Krankenhausplan ausscheiden, sondern lediglich von einem Kran-
kenhaus auf ein anderes umgeschichtet werden. Die näheren Ein-
zelheiten regelt die Verordnung zu Art. 12 (vgl. Nr. 18, Art. 23 
Abs. 1 Nr. 4).  

Die bisher in Art. 12 Abs. 2 enthaltenen Bestimmungen werden 
künftig im Verordnungswege geregelt (vgl. Art. 23 Abs. 1 S. 1 
Nr. 4). 

Absatz 3 Satz 1 stellt klar, dass der Krankenhausträger die Pau-
schalfördermittel in eigener Verantwortung bewirtschaftet und 
dabei neben der Beachtung der Zweckbindung der Mittel (vgl. 
Art. 18) auch die Vorgaben des Krankenhausplans sowie die 
Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten 
hat. 

Allerdings ist nicht vertretbar, wenn Krankenhäuser über Jahre 
hinweg hohe Mittelreserven vorhalten. Diese Überhänge müssen 
wieder dem KHG-Etat und damit einer bedarfsgerechten Verwen-
dung zugeführt werden. Satz 2 sieht daher eine Abführung von 
unverhältnismäßig hohen Mittelüberhängen vor, wenn Mittel nicht 
konkret für bestimmte Beschaffungsvorhaben (meist in Verbin-
dung mit größeren Bauvorhaben) angespart werden. Derartige 
Mittelüberhänge muss der Krankenhausträger anzeigen und ggf. 
die anstehenden Beschaffungsvorhaben der Förderbehörde offen 
legen. Diese Regelung soll die Träger auch anhalten, die zur Er-
haltung der Leistungsfähigkeit der Klinik notwendigen Investitio-
nen zeitgerecht zu tätigen. 

Zu § 1 Nr. 11 (Art. 13): 

Absatz 1 Satz 1 regelt wie bisher, dass die Förderung von Nut-
zungsentgelten gegenüber der Einzelförderung nach Art. 11 subsi-
diär ist. Die Anmietung von Anlagegütern soll künftig auch dann 
gefördert werden können, wenn das Vorhaben nur dadurch ver-
wirklicht werden kann. In diesen Fällen bedarf es künftig keines 
Wirtschaftlichkeitsvergleichs mit einer Errichtungsmaßnahme. 

Die Änderung in Absatz 1 Satz 4 ist Folge der neuen Struktur der 
Einzelförderung in Art.11. 

Zu § 1 Nr. 12 (Art. 14): 

Die bisher in Absatz 3 enthaltene Nachweispflicht kann wegen der 
Zusammenfassung der Nachweispflichten in Art. 24 gestrichen 
werden.  

Zu § 1 Nr. 13 (Art. 15): 

Absatz 1 Satz 3 kann gestrichen werden, weil bestehende Aus-
kunftspflichten der Krankenhausträger zukünftig im 4. Abschnitt 
in einem Artikel (Art. 24) zusammengefasst werden. 

Die Einfügung des neuen Absatzes 2 schließt eine Gesetzeslücke, 
die bei der bedarfsgerechten Umwidmung von einzelnen Kran-
kenhausgebäuden für die Akutversorgung, die bislang z.B. der 
Rehabilitation, der Pflege oder der forensischen Versorgung dien-
ten, zu unbefriedigenden Ergebnissen führte. Durch die Übernah-
me der Darlehenslast für bereits vorhandene und geeignete Ge-
bäude kann eine Förderung weit kostenaufwändigerer Neubau-
maßnahmen vermieden werden. Bei der erstmaligen Umwidmung 
von Teilbereichen bestehender gemischt genutzter Krankenhaus-
gebäude für akutstationäre Zwecke finden die allgemeinen Rege-
lungen des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes Anwen-
dung.  

Die Streichung der Nachweispflicht im bisherigen Absatz 3 Satz 3 
ergibt sich aus der Zusammenfassung der Nachweispflichten in 
Art. 24.  

Zu § 1 Nr. 14 (Art. 16 und 17): 

Zu Art. 16: 
Die Bestimmung über den Eigenmittelausgleich wird gestrafft und 
um eine Pauschalierung ergänzt. 

Künftig wird in Absatz 1 der pauschale Eigenmittelausgleich als 
Regelfall benannt. Dies entspricht den Erfahrungen aus der Ver-
waltungspraxis, dass der Nachweis vom Krankenhauträger oftmals 
nicht mehr oder nur mit sehr hohem Aufwand erbracht werden 
kann. Auch die Prüfung gestaltete sich als sehr verwaltungsauf-
wändig. 

Die Möglichkeit, einen tatsächlich gegebenenfalls höheren Ei-
genmittelausgleich zu erlangen, bleibt in Absatz 2 bestehen. 

Der Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 3 ist nunmehr in 
Absatz 2 enthalten. 

Der bisherige Absatz 4 ist ohne praktische Relevanz und kann 
daher entfallen. Der Eigenmittelausgleich wird regelmäßig bei 
Schließung der Klinik bewilligt.  

Die Nachweispflicht im bisherigen Absatz 5 ist nun in Art. 24 
allgemein festgelegt. 

Zu Art. 17: 

Der Anspruch auf Ausgleichszahlungen nach Absatz 1 wird künf-
tig entsprechend der Regelung des § 9 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 KHG 
nur noch bei Schließung von Krankenhäusern und Abteilungen 
oder bei Umstellung von Krankenhäusern und Abteilungen auf 
andere Aufgaben begründet. Derartige tief in die Krankenhaus-
struktur eingreifende Veränderungen sind für den Krankenhaus-
träger mit unvermeidbaren Härten (z.B. Sozialplanaufwendungen) 
verbunden, die in Übereinstimmung mit dem Bundesrecht eine 
finanzielle Kompensation erforderlich machen.  
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Bei Umstellungen ist der Krankenhausträger hinsichtlich der 
Nachfolgenutzung nicht an Vorgaben gebunden; es kommen daher 
auch Umstellungen auf andere als die in § 9 Abs. 2 Nr. 6 KHG 
genannten Einrichtungen in Betracht. 

Im Sinne der krankenhausplanerischen Zielsetzung einer regiona-
len Fächerbereinigung soll künftig der Abbau von Fachrichtungen 
erleichtert werden. Der Begriff der Krankenhausabteilung erfasst 
die in das Krankenhaus organisatorisch und wirtschaftlich einge-
bundenen Fachabteilungen, die unter fachärztlicher Leitung stehen 
und bis zur Schließung bzw. Umstellung als Fachrichtung des 
Krankenhauses im Krankenhausplan ausgewiesen waren. Der 
Abbau von einzelnen Behandlungsplätzen im Krankenpflegebe-
reich wird vom Abteilungsbegriff nicht erfasst und zukünftig mit 
der zeitlich befristeten Weitergewährung der Jahrespauschale nach 
Art. 12 Abs. 2 Satz 2 ausreichend berücksichtigt. Die weiteren 
Tatbestandsvoraussetzungen in Absatz 1 entsprechen der bisheri-
gen Regelung, nur Behandlungsplätze und Fachrichtungen zu 
berücksichtigen, die aus Krankenhausplan und Akutversorgung 
tatsächlich ausscheiden und nicht auf andere Krankenhäuser um-
geschichtet werden. Aufgegebene Fachrichtungen sind jedoch 
auch dann zu berücksichtigen, wenn ihre Behandlungskapazitäten 
auf ein Krankenhaus umgeschichtet werden, das bereits eine ent-
sprechende Fachrichtung vorhält.  

Absatz 2 legt fest, dass die Ausgleichszahlungen grundsätzlich 
nach Kapazitäten an Betten und Plätzen sowie abgebauten Fach-
richtungen zu bemessen sind. Dies wird auf Verordnungsebene 
näher geregelt (Nr. 18, Art. 23 Abs. 1 Nr. 4).   

Der bisherige Absatz 3 ist ohne praktische Relevanz und kann 
aufgehoben werden. Eine besondere krankenhausplanerische 
Notwendigkeit, Krankenhäusern, die nicht in den Krankenhaus-
plan aufgenommen wurden, die Schließung oder Umstellung auf 
andere Aufgaben durch Ausgleichszahlungen zu erleichtern, be-
steht nicht mehr. An seine Stelle tritt eine wegen des engen Sach-
zusammenhangs notwendige Regelung zur Verknüpfung der 
Entscheidungen über die Ansprüche nach den Art. 17 und 19. 
Damit wird eine raschere Entscheidung über Rückforderungsan-
sprüche bewirkt und die Verrechnung der Ansprüche ermöglicht.  

Zu § 1 Nr. 15 (Art. 18): 

Die Änderung in Absatz 1 ist Folge der Änderungen in Art. 9 und 
Art. 11. 

In Absatz 2 Satz 1 wird zunächst der zu enge Ausdruck „Bewilli-
gung“, der die zahlungstechnische Auszahlung bereits durch 
Förderentscheidung festgelegter Beträge betrifft, durch den wei-
tergehenden Ausdruck „Entscheidungen nach diesem Gesetz“ 
ersetzt. Die Bestimmung regelt die Befugnis der Förder- und 
Planungsbehörden, Verwaltungsakte mit Nebenbestimmungen zu 
erlassen. Aus der erweiterten Bezugnahme in Absatz 2 Satz 2 
ergibt sich, dass auch bei der Förderung die Planungsgrundsätze 
nach Art. 3 Absätze 2 bis 4 (wirtschaftliche Strukturen, Zusam-
menarbeitsverpflichtung) zu beachten sind.  

Zu § 1 Nr. 16 (Art. 19 und 20): 

Zu Art. 19: 

Die bisher in Art. 19 und 20 enthaltenen Regelungen über den 
Widerruf und die Erstattung werden aus Gründen der Übersicht-
lichkeit in einer Bestimmung zusammengefasst. Die bisher in 
Absatz 2 Satz 3 enthaltene Regelung beim Trägerwechsel wird in 
Art. 20 aufgenommen.  

Die neue Regelung soll den betroffenen Krankenhausträgern die 
Entscheidung zur Schließung eines Krankenhauses erleichtern und 
ihnen bereits im Vorfeld der Schließung weitgehende Gewissheit 
über die förderrechtlichen Konsequenzen geben. Die Vorschriften 
über den Widerruf von Förderbescheiden werden gestrafft und neu 
strukturiert. Absatz 1 verweist deshalb auf die allgemeinen Be-
stimmungen, insbesondere auf das Bayerische Verwaltungsverfah-
rensgesetz. 

Absatz 2 Satz 1 enthält den Grundsatz, dass bei einem vollständi-
gen oder teilweisen Ausscheiden des Krankenhauses die Förder-
bescheide wegen der dann nicht mehr bestehenden zweckgemäßen 
Verwendung zu widerrufen sind.  

Die Neuregelung in Absatz 2 Satz 2 geht davon aus, dass nach den 
Vorgaben des Bundesgesetzgebers das neue Entgeltsystem zum 
Abbau von Überkapazitäten und auch zur Schließung von Kran-
kenhäusern führen soll. Somit können diese wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen die Entscheidung des Krankenhausträgers 
zur Schließung eines Hauses bestimmen. Daher soll bei einem 
Ausscheiden des Krankenhauses aus krankenhausplanerischem 
Interesse die Möglichkeit eines Verzichts auf den Widerruf vorge-
sehen werden, wenn dem Krankenhausträger durch die Belassung 
der Fördermittel kein ungerechtfertigter finanzieller Vorteil er-
wächst. 

Das Ausscheiden des Krankenhauses liegt stets dann im kranken-
hausplanerischen Interesse, wenn die Klinik im Einvernehmen mit 
der Krankenhausplanungsbehörde ihren Betrieb einstellt und aus 
dem Krankenhausplan genommen wird. Entsprechende Angaben 
enthält die Planfeststellungsentscheidung. Die Verlagerung des 
Krankenhausbetriebs von einem Standort zu einem anderen (z.B. 
bei Ersatzneubau) ist keine Schließung im Sinn des Absatzes 2, da 
das Krankenhaus mit seiner Aufgabenstellung weiterhin im Kran-
kenhausplan verbleibt. 

Ist das Krankenhaus aus krankenhausplanerischem Interesse aus 
dem Krankenhausplan ausgeschieden, ist nach Absatz 2 Satz 2 
Nr. 1 vom Widerruf der Förderbescheide immer dann abzusehen, 
wenn krankenhausspezifische Einbauten bei dem geförderten An-
lagegut auch im Hinblick auf mögliche Nachfolgenutzungen zu 
keinem vermögenswerten Vorteil (Wertzuwachs, Einsparung an-
sonsten erforderlicher Investitionen) führen. Besondere Einbauten 
können den Krankenhausträger sogar zusätzlich belasten, weil 
andersartige Nachfolgenutzungen evtl. zur Beseitigung bzw. 
einem Rückbau zwingen. Erfüllt die Investition allerdings auch für 
die Nachfolgenutzung ihre Funktion/Zweckbestimmung, entlastet 
sie insoweit den Träger von entsprechenden Investitionen. Dieser 
finanzielle Vorteil kann durch den Widerruf der Förderbescheide 
ausgeglichen werden.  

Nach Betriebseinstellung umsetzbare Anlagegüter wie Möbel, 
Geräte, betriebstechnische Anlagen etc. sind vorrangig anderen 
Akutkrankenhäusern mit entsprechendem Bedarf unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen. Auch in diesen Fällen wird nach Satz 2 Nr. 
2 auf den Widerruf der Förderbescheide verzichtet.  

Vom Widerruf der Förderbescheide kann nach Absatz 2 Satz 3 
ferner abgesehen werden, wenn das aus krankenhausplanerischem 
Interesse aus dem Krankenhausplan ausgeschiedene Krankenhaus 
einer Nachfolgenutzung zugeführt wird, die im staatlichen Interes-
se liegt und einer gemeinnützigen Zweckbestimmung dient, insbe-
sondere in den Fällen einer sozialen Betreuungseinrichtung mit 
krankenhausentlastender Zielsetzung, und die notwendigen Inves-
titionen nicht durch Investitionskostenanteile aus erzielbaren Ent-
gelten refinanzieren kann. Der Begriff „soziale Betreuungseinrich-
tung“ lässt vielfältige Nutzungen durch Institutionen zu, die sozi-
alstaatliche Aufgaben wahrnehmen. Eine Refinanzierung der 
Investitionskosten ist nicht möglich, wenn die zu erzielenden 
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Entgelte (z.B. Miete, Pflegesätze) keine Investitionskostenanteile 
enthalten oder soweit die enthaltenen Investitionskostenanteile nur 
die mit Eigenmitteln oder kreditfinanzierten Investitionen decken, 
die für den Bereich der Nachfolgenutzung bisher angefallen sind 
oder künftig anfallen werden. Hingegen ist eine Refinanzierungs-
möglichkeit anzunehmen, wenn der Krankenhausträger Investiti-
onskostenanteile für die geförderten Anlagegüter von vornherein 
nicht geltend gemacht hat, um damit vor allem seine Leistungen 
günstiger als nicht geförderte Einrichtungen anbieten zu können.  

Eine solche privilegierte Nachfolgenutzung kann auch eine statio-
näre Einrichtung der geriatrischen Rehabilitation oder der Pflege 
sein, die ohne Belassung der Fördermittel erfahrungsgemäß nicht 
geschaffen würde, weil diese sinnvollen Angebote zur Versorgung 
der Bevölkerung in der geforderten Qualität erfahrungsgemäß 
nicht oder nur schwer kostendeckend betreibbar sind. Andererseits 
sind jedoch Einrichtungen zur Ersatzpflege anstelle von fehlender 
häuslicher Pflege außerhalb des Leistungsrahmens der gesetzli-
chen Kranken- und Pflegeversicherung keine privilegierten Nach-
folgenutzungen, da sie medizinisch nicht erforderlich sind und als 
hotelähnliche Leistung auch hinsichtlich der Investitionskosten 
auskömmlich durch die Patienten finanziert werden. 

Absatz 3 regelt die Höhe des Erstattungsanspruchs. Die in Satz 2 
enthaltene Begrenzung der Erstattung von Fördermitteln auf den 
erzielbaren Verwertungserlös (z.B. Miet- und Pachteinnahmen) 
wird verschuldensunabhängig ausgestaltet. Zwar hat der Träger 
die Entscheidung zur Schließung eines Krankenhauses autonom 
getroffen und somit grundsätzlich auch zu vertreten. Dahinter 
stehen aber meist aus dem Gesundheitssystem resultierende 
Zwänge, die der Träger unternehmerisch nicht beeinflussen kann. 
Künftig kommt es daher allein darauf an, ob das Ausscheiden des 
Krankenhauses aus dem Krankenhausplan im krankenhausplaneri-
schen Interesse liegt.  

Der erzielbare Verwertungserlös kann grundsätzlich in gleicher 
Weise erstattet werden, wie er vereinnahmt wird. Bei einer Veräu-
ßerung erfolgt die Erstattung damit in einem Einmalbetrag, bei 
einer Vermietung kann sie durch regelmäßige Abführung der 
vereinnahmten Mieterlöse geschehen. 

Absatz 4 gibt die bisher in Art. 20 Abs. 5 enthaltene Bestimmung 
zu den Verrechnungsmöglichkeiten wieder.  

Zu Art. 20: 

Der bisher in Art. 19 Abs. 2 Satz 3 im Zusammenhang mit den 
Bestimmungen über den Widerruf von Förderbescheiden geregelte 
Widerrufsverzicht anlässlich eines Trägerwechsels ist nun in 
Absatz 1 enthalten. 

Die Absicherungspflicht in Abs. 1 Nr. 4 wird an den Wortlaut der 
allgemeinen Vorschrift des Art. 18 Abs. 3 angepasst. 
Die Veränderungen in der Krankenhauslandschaft führen auch zu 
Veränderungen in der Trägerstruktur. Vermehrt werden Kranken-
häuser unter einheitlicher Trägerschaft zusammengefasst oder von 
einem Träger auf einen anderen übertragen. Es erscheint daher 
erforderlich, die Voraussetzungen, unter denen ein Trägerwechsel 
im Krankenhausplan vollzogen werden kann, ausdrücklich gesetz-
lich zu regeln (Absatz 2). Ist geklärt, dass das Krankenhaus wei-
terhin bedarfsgerecht ist, kann der Trägerwechsel im Kranken-
hausplan vollzogen werden, sobald auch die übrigen Vorausset-
zungen des Absatzes 1 erfüllt sind.  

Zu § 1 Nr. 17 (Art. 21) 

Die bisherige Vorschrift des Art. 21 über das Erlöschen von An-
sprüchen kann in den 4. Abschnitt übernommen werden, da sie 

unmittelbar Ansprüche der oder gegenüber den Krankenhausträ-
gern betrifft. Damit können weitere förderrechtliche Sondervor-
schriften zum Outsourcing und zur Mitbenutzung, die in Zusam-
menhang mit der Zweckbestimmung stehen und nicht in der 
Grundsatzvorschrift des Art. 9 enthalten sind, an dieser Stelle 
eingefügt werden. 

Absatz 1 gestattet den Krankenhäusern nunmehr ausdrücklich die 
Ausgliederung und Fremdbewirtschaftung („Outsourcing“) ein-
zelner bedarfsnotwendiger Krankenhauseinrichtungen (meist 
Betriebsstellen) unter Beibehaltung von Leistungsqualität und –
umfang. Dies soll die Verzahnung stationärer mit ambulanten 
Strukturen deutlich erleichtern und einen Beitrag zum Abbau der 
Sektorisierung leisten. Die Ausgliederung nach Satz 1 Nr. 1 ist 
von der vorherigen Zustimmung der zuständigen Förderbehörde 
abhängig, um sicherzustellen, dass dadurch die akutstationäre 
Krankenversorgung in Qualität und Wirtschaftlichkeit nicht beein-
trächtigt wird. Um die Eigeninitiative für sachgerechte Ausgliede-
rungslösungen zu fördern, wird den Krankenhausträgern gestattet, 
einen Teil der erzielten Nutzungsentgelte den Jahrespauschalen 
zuzuführen. 

Unter diesen Voraussetzungen ist es gerechtfertigt, auf den Wider-
ruf von Förderbescheiden zu verzichten und dem Krankenhausträ-
ger bereits gewährte Fördermittel zu belassen, damit die Bezugs-
preise, die das Krankenhaus für die ausgegliederte Einrichtung zu 
entrichten hat, insoweit nicht mit akutstationären Investitionskos-
tenanteilen belastet werden. 

Die Zweckbindung der Fördermittel erfordert jedoch, für die 
Nutzung außerhalb der stationären Versorgung einen angemesse-
nen Erstattungsbetrag zu erheben, der den Fremdnutzungsanteil 
am zeitanteiligen Restbuchwert widerspiegelt (Satz 1 Nr. 2). Die 
Ermittlung der Fremdnutzungsanteile erfolgt dabei anhand geeig-
neter Nachweise, deren Vorlagepflicht zwischen dem Kranken-
hausträger und dem Outsourcing-Nehmer vertraglich festgelegt 
werden muss. Zum Ausgleich der Wettbewerbs- und Finanzie-
rungsvorteile für den Outsourcing-Nehmer wird nach Satz 3 für 
die Fremdnutzung stets ein pauschalierter Zuschlag von 10 vom 
Hundert des zeitanteiligen Restbuchwertes erhoben. Die Erstat-
tungspflicht endet mit dem Ablauf des Abschreibungszeitraumes.  

Der Krankenhausträger stellt durch Vereinbarung mit dem Out-
sourcing-Nehmer sicher, dass die Preise für bezogene Leistungen 
nicht mit geförderten Investitionskostenanteilen belastet sind. 
Nachträgliche Änderungen der Fremdnutzungsanteile sind auf 
vertragsrechtlicher Grundlage vom Outsourcing-Nehmer dem 
Krankenhausträger sowie der Förderbehörde anzuzeigen. 

Da die Förderung strikt an die Betreiberfunktion gekoppelt ist, 
können nach Ausgliederung der Krankenhauseinrichtung keine 
Investitionskosten für Umbau, Sanierung oder Ersatzneubau sowie 
für die Beschaffung von kurzfristigen Anlagegütern mehr geför-
dert werden.   

Kooperationsmodelle zur Nutzung von medizintechnischen Groß-
geräten werden künftig im Rahmen des Absatzes 1 abgewickelt.  

In Absatz 2 werden die bisher in Art. 11 Abs. 1 Sätze 3 bis 7 
enthaltenen Regelungen über die Mitbenutzung von Anlagegütern 
für außerstationäre Zwecke in Anlehnung an die bewährte Rege-
lung in § 6 DVBayKrG/FAG übernommen. Sie gelten für alle 
Förderarten. Satz 2 übernimmt die in § 6 Abs. 2 DVBayKrG/FAG 
enthaltene Regelung über die Vereinbarung der Erstattung in das 
Gesetz. Die bisher in Art. 11 Abs. 1 Satz 6 enthaltene Möglich-
keit, für bestimmte Anlagegüter von einer Kürzung oder Erstat-
tung abzusehen, ist in der Praxis ohne Relevanz und wurde des-
halb nicht übernommen. Satz 5 übernimmt die in § 6 Abs. 1 Satz 4 
DVBayKrG/FAG enthaltene Möglichkeit der Neufestsetzung bei 
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einer nicht nur geringfügigen Änderung des Mitbenutzungsanteils 
in das Gesetz.  

Absatz 3 trifft eine Klarstellung für die bereits nach allgemeinem 
Förderrecht notwendige und in der Praxis bewährte Abgrenzung 
zur Mitbenutzung akutstationär notwendiger Anlagegüter für den 
Fall, das das Anlagegut für Zwecke einer anderweitigen Mitbenut-
zung von vorneherein größer ausgelegt wird und deshalb ein Fall 
der Mitbenutzung nach Absatz 2 nicht vorliegt. In diesem Fall ist 
nur eine anteilige Förderung möglich. Satz 2 übernimmt die für 
den Fall der Mitbenutzung bewährte Regelung über Änderungen 
nach Absatz 2 Satz 5.  

Zu § 1 Nr. 18 (4. Abschnitt): 

Der 4. Abschnitt des Gesetzes wird mit dem Ziel neu gegliedert, 
die bislang an verschiedenen Stellen im Gesetz enthaltenen Zu-
ständigkeitsvorschriften und Verordnungsermächtigungen an 
einem Ort zusammenzuführen. Damit gewinnt das Gesetz an 
Übersichtlichkeit und ist für Bürger, Krankenhausträger und Ver-
waltung leichter anwendbar. Zugleich wird die Neustrukturierung 
dazu genutzt, diese Regelungen zu überprüfen und dabei Doppel-
zuständigkeiten abzubauen, Einvernehmensvorbehalte zu beseiti-
gen und somit insgesamt zu einer Entflechtung des Krankenhaus-
förderverfahrens beizutragen.  

Zu Art. 22: 

Die Neuregelung wird von der Maßgabe geleitet, dass die Zustän-
digkeit stets bei der sachnäheren Behörde liegen sollte. Wie bisher 
auch, sind im Gesetz nur die Ressortzuständigkeiten geregelt. Bei 
den Verordnungsermächtigungen kommt die Möglichkeit der 
Delegation von Zuständigkeiten auf die Regierungen und nachge-
ordnete Behörden hinzu. 

In Absatz 1 werden dem Staatsministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen die Zuständigkeiten für die Kran-
kenhausplanung, das Pflegesatzrecht und für Teilbereiche der 
Krankenhausförderung zugewiesen. Dies entspricht der Ge-
schäftsverteilung der Staatsregierung, wonach das Staatsministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen für das 
Krankenhauswesen zuständig ist (§ 11 Nr. 6 StRGVV). Die bisher 
in Art. 23 geregelte Zuständigkeit für den Vollzug der Bundes-
pflegesatzverordnung wird im Interesse einer Zusammenfassung 
aller Zuständigkeitsregelungen Art. 22 zugeordnet. Neu aufge-
nommen werden mussten Zuständigkeitsregelungen bezüglich des 
am 30. April 2002 in Kraft getretenen Krankenhausentgeltgeset-
zes.  

Absatz 2 enthält die Zuständigkeiten des Staatsministeriums der 
Finanzen für die Krankenhausförderung mit Ausnahme der in 
Absatz 1 dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen zugewiesenen Teilbereiche. Aufgrund der 
Mittelbewirtschaftung durch das Staatsministerium der Finanzen 
ist dieses für Fragen der Bewilligung von Fördermitteln zuständig.  

Zu Art. 23: 

Die bislang an verschiedener Stelle im BayKrG enthaltenen Ver-
ordnungsermächtigungen werden gemäß Nr. 2.3.6 der Organisati-
onsrichtlinien der Bayerischen Staatsregierung vom 6. November 
2001 (Nr. B III 2-155-9-33) im neu gefassten Art. 23 zusammen-
geführt. Dabei folgen die Verordnungsermächtigungen der fachli-
chen Zuständigkeit. Gleichzeitig wurden Verordnungsermächti-
gungen gestrichen, von denen bislang kein Gebrauch gemacht 
wurde und deren Relevanz auch nicht zu erwarten ist. Dies dient 
der Deregulierung und Flexibilisierung des Verwaltungshandelns. 

Absatz 1 regelt die Ermächtigung des Staatsministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen zum Erlass von 
Verordnungen in Anlehnung an die bisherigen Bestimmungen. 
Neu hinzugekommen ist die Ermächtigung zur Übertragung der 
Zuständigkeit für Genehmigungen nach dem Krankenhausentgelt-
gesetz und der Bundespflegesatzverordnung in Absatz 1 Nr. 6. 
Diese kann künftig neben den Regierungen auch auf dem Sozial-
ministerium nachgeordnete Behörden übertragen werden. Durch 
das Fallpauschalengesetz vom 23. April 2002 (BGBl. I S.1412) 
wurden neue Vorschriften zur Krankenhausvergütung erlassen. 
Insbesondere die genannten Vorschriften des § 137 Abs. 1 Satz 5 
SGB V (Mindestmengenregelung) und § 17b Abs. 1 Satz 7 KHG 
(Sicherstellungszuschläge) nennen die für die Krankenhauspla-
nung zuständige Landesbehörde als zuständige Behörde für den 
Erlass entsprechender Regelungen. Da konkrete Verordnungser-
mächtigungen für bestimmte Landesbehörden bundesrechtlich 
nicht möglich sind, sind zur Umsetzung der bundesrechtlichen 
Vorgaben in Absatz 1 Nr. 7 entsprechende landesrechtliche Er-
mächtigungen für das Sozialministerium vorgesehen. 

Satz 2 nennt in Anlehnung an die bisherige Zuständigkeitsauftei-
lung die Materien, bei denen beim Erlass der Verordnungsrege-
lung das Einvernehmen des Staatsministeriums der Finanzen 
erforderlich ist.  

Absatz 2 regelt die Ermächtigung des Staatsministeriums der 
Finanzen in Anlehnung an die bisherigen Regelungen. Gleiches 
gilt für die Einvernehmensregelung in Satz 2 mit dem Staatsminis-
terium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen. 

Zu § 1 Nr. 19 (Art. 24 und 25): 

Zu Art. 24: 

Der bisherige Art. 24 ist obsolet geworden, weil Investitionsver-
träge nach der seit dem 01.01.1996 geltenden Fassung des § 18b 
KHG nicht mehr der Zustimmung der zuständigen Landesbehörde 
bedürfen. § 18b KHG wurde zudem durch das Fallpauschalenge-
setz mit Wirkung vom 01.01.2004 aufgehoben. 

Art. 24 enthält nunmehr eine zentrale Norm über die Auskunfts-
verpflichtungen der Krankenhausträger, die bislang in den Arti-
keln 8, 11, 14, 15 und 16 enthalten waren. Auf Grund seiner Stel-
lung im 5. Abschnitt gilt er für alle im Bereich der Krankenhaus-
planung und der Krankenhausförderung relevanten Verwaltungs-
verfahren. 

Zu Art. 25: 

Der Wortlaut des Art. 25 wurde insgesamt gestrafft und auf die für 
den Krankenhausbereich notwendigen Bestimmungen zurückge-
führt. Die Aufzählung von Regiebetrieb, Eigenbetrieb, selbststän-
digem Kommunalunternehmen und der Rechtsform des privaten 
Rechts im bisherigen Absatz 1 ist entbehrlich, da die zulässigen 
Formen kommunaler Unternehmen bereits im Kommunalrecht 
(u.a. Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Bezirksordnung) ge-
regelt sind. Deshalb verweist Satz 1 nunmehr auf die allgemeinen 
Bestimmungen des Kommunalrechts. Satz 2 enthält hierzu Aus-
nahmen, um durch die Neufassung gegenüber der bisherigen 
Rechtssituation keine Verschlechterung der kommunalen Kran-
kenhäuser zuzulassen (insbesondere kein Wettbewerbsverbot). 

Daher konnte auch der bisherige Absatz 2 gestrichen werden, der 
gegenüber kommunalrechtlichen Vorgaben keinen zusätzlichen 
Regelungsgehalt aufweist. 

Da die Vorschrift für Krankenhäuser und die damit verbundenen 
Einrichtungen gilt, hatte der bisherige Absatz 3 lediglich klarstel-
lende Bedeutung und ist daher entbehrlich. 
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Zu § 1 Nr. 20 (Art. 26): 

Die bislang in Art.26 enthaltene Regelung zum zentralen Betten-
nachweis wurde seit ihrem Bestehen nicht angewendet. Ein Be-
dürfnis für die Regelung besteht nicht. Sie kann deshalb gestrichen 
werden. 

Der bisher in Art. 21 geregelte Erlöschenstatbestand kann deshalb 
unverändert hierher übernommen werden. 

Zu § 1 Nr. 21 (Art. 28): 

Die bisherigen Absätze 1 und 3 sind durch Zeitablauf bzw. infolge 
der Änderung der Verordnungsermächtigungen obsolet geworden 
und können daher gestrichen werden. 

Die bisherige Übergangsregelung zum Wegfall der Förderfähig-
keit des Erhaltungsaufwands in Absatz 4 wird Absatz 1.  

Die Übergangsregelung in Absatz 2 überführt kraft Gesetzes das 
bisherige Versorgungsstufensystem in der Krankenhausplanung in 
das neue dreistufige System, ohne dass es einer Vielzahl von 
Änderungsbescheiden bei den betroffenen Krankenhäusern bedarf. 

Die Regelung des bisherigen Absatzes 2 zur Möglichkeit der 
Regelung der Nutzungsdauer wird als Absatz 3 beibehalten. 

Absatz 4 regelt die Weitergeltung des Art. 12 Abs. 3 (Bemessung 
der Pauschalen), Art. 17 Abs. 1 und 2 (Schließungs- und Umstel-
lungsförderung) und der geltenden Verordnung zu Art. 12 bis zum 
Inkrafttreten einer neuen Verordnung zu Art. 12 und Art. 17. 

Absatz 5 bestimmt die Weitergeltung der Art. 12, 17, 19 und 20 in 
der bisherigen Fassung für den Fall, dass mit dem (stufenweisen) 
Abbau von Krankenhauskapazitäten bereits vor In-Kraft-Treten 
dieses Gesetzes begonnen wurde. 

Absatz 6 ermöglicht die Anwendung des Art. 21 auf bereits beste-
hende Fälle des Outsourcing.   

Zu § 2: 

Die Datenschutzregelung des Art. 27 BayKrG soll auch weiterhin 
für die Hochschulklinika gelten. Da diese vom Anwendungsbe-
reich des BayKrG nicht umfasst sind, ist eine entsprechende Ver-
weisung im Bayerischen Hochschulgesetz aufzunehmen.  

Zu § 3: 

Regelung des In-Kraft-Tretens. Eine differenzierte Inkrafttretens-
regelung kann erst im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der 
Verabschiedung des Gesetzes getroffen werden. 

Zu § 4: 

Wegen der zahlreichen Neuregelungen ist eine Neubekanntma-
chung erforderlich. 
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(Beginn: 9.03 Uhr)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Schönen guten 
Morgen, verehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf 
Sie alle nach dem gestrigen vom Wetter her zwar nicht so 
schönen, aber dennoch schönen Abend sehr herzlich 
begrüßen. Diejenigen, die noch nicht hier sind, darf ich 
herzlich einladen, sich auf den Weg zu machen.

Ich eröffne die 48. Vollsitzung des Bayerischen Land-
tages. Presse, Funk und Fernsehen sowie die Fotografen 
haben um Aufnahmegenehmigung gebeten. Sie ist auch 
wie immer erteilt worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Schulfi nanzierungsge-
setzes und des Bayerischen Gesetzes über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (Drs. 15/3148) 
– Zweite Lesung –

Bevor ich die Aussprache eröffne, weise ich darauf hin, 
dass die CSU-Fraktion mitgeteilt hat, dass die Schlussab-
stimmung über den Gesetzentwurf, wie in § 127 Absatz 2 
der Geschäftsordnung vorgesehen, in namentlicher Form 
erfolgen soll.

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Im Ältestenrat 
wurden 30 Minuten pro Fraktion vereinbart. Ich bitte den 
Herrn Kollegen Eisenreich, ans Rednerpult zu kommen. 
Bitte schön, Herr Kollege.

Georg Eisenreich (CSU): Frau Präsidentin, werte Kolle-
ginnen und Kollegen! Einen schönen guten Morgen! Das 
bisherige System der Finanzierung lernmittelfreier Schul-
bücher hat dazu geführt, dass der Schulbuchbestand 
wegen überlanger Buchlaufzeiten zum Teil überaltert ist. 
Dies erschwert einen aktuellen, zeitgemäßen Unterricht 
und hat daher auch immer wieder zu Recht zu 
Beschwerden geführt. Unser Ziel ist daher, den Bücherbe-
stand zu erneuern, weil auch im digitalen Zeitalter Schul-
bücher ein wichtiger, ein unverzichtbarer Bestandteil des 
schulischen Unterrichts, der Vermittlung von Lerninhalten 
sind. Nicht umsonst wird gerade bei internationalen Ver-
gleichstests, Stichwort Pisa, immer wieder auf die Lese-
kompetenz so viel Wert gelegt.

Das bisherige Finanzierungssystem schafft aber den 
Spielraum für Abhilfe nicht. Deshalb wird mit diesem 
Gesetz eine maßvolle Elternbeteiligung eingeführt. Vorge-
sehen ist ein Elternbeitrag für Schulbücher in Höhe von 
20 Euro bzw. 40 Euro. Entsprechend der technischen Ent-
wicklung bei den Lernmitteln kann das Büchergeld auch 
zur Anschaffung schulbuchersetzender digitaler Medien 
eingesetzt werden, soweit diese für den Schüler bestimmt 
sind. Ob die Höhe des Büchergeldes angemessen ist, 
wird aufgrund einer Revisionsklausel dann in drei Jahren 
überprüft. 

In Zeiten knapper Kasse ist eine derartige Beteiligung der 
Eltern bei den Schulbüchern notwendig, ich gebe zu: 
leider. Aber Bayern geht hier keinen Sonderweg, denn in 
einer Reihe anderer Bundesländer ist die Elternbeteiligung 

bereits heute gängige Praxis, zum Beispiel in Berlin mit 
einem Büchergeld von 100 Euro. Ich bitte insbesondere 
die Opposition, diese Tatsache zur Kenntnis zu nehmen. 
Die anderen Bundesländer sind deshalb nicht unsozial 
und wir sind es auch nicht. Denn so wie in Bayern das 
Büchergeld ausgestaltet ist, handelt es sich um einen 
zumutbaren, einen maßvollen Beitrag. Wenn man es auf 
den Monat umrechnet, sind es 1,67 Euro bzw. 3,33 Euro. 
Staat und Kommunen ziehen sich auch aus der Bücherfi -
nanzierung nicht zurück, sondern leisten weiterhin 
Zuschüsse.

Jedes Kind hat das Recht auf Chancengleichheit, egal in 
welchen fi nanziellen Verhältnissen sich seine Familie 
befi ndet. Es ist mir daher wichtig klarzustellen: Bayern 
wahrt dieses Recht. In Bayern hängt Bildung nicht vom 
Geldbeutel der Eltern ab. Dies gewährleistet eine starke 
soziale Komponente.

(Zuruf der Abgeordneten Simone Tolle (GRÜNE))

– Zu Ihnen komme ich noch, Frau Tolle, und zwar wegen 
einer Aussage im Bildungsausschuss, keine Sorge.

Für Familien mit geringem Einkommen und Familien ab 
dem dritten Kind sind Lernmittel kostenlos. In diesen 
Fällen bleibt es wieder bei der Vollfi nanzierung von Lern-
mitteln durch die öffentliche Hand.

Die Aussage der Opposition, die von sozialer Ungerech-
tigkeit spricht, ebenso wie der Vorwurf, es handle sich um 
einen Anschlag auf ein soziales Grundrecht, sind deshalb 
nicht nur unverständlich, sondern auch unbegründet. 
Übertroffen, Frau Tolle, wird dies nur durch den Vorwurf, 
dass eine Mutter mit drei Kindern künftig auswählen 
müsse, welches ihrer Kinder sie auf das Gymnasium 
schicke.

(Simone Tolle (GRÜNE): Das haben Sie aber aus 
dem Zusammenhang gerissen!)

– Ich habe es aus dem Protokoll zitiert, nicht aus dem 
Zusammenhang gerissen. Sie können es nachlesen.

Unabhängig davon, dass das inhaltlich falsch ist, ist es 
auch Polemik billigster Sorte, Frau Kollegin.

(Beifall bei der CSU)

Unabhängig von der Feinheit, dass auch beim Besuch 
von Schulen anderer Schularten Büchergeld anfällt, ist 
diese Aussage auch falsch, weil für das dritte Kind gerade 
kein Büchergeld anfällt, und zwar unabhängig von der 
fi nanziellen Leistungsfähigkeit der Mutter. Und sollte die 
Mutter nur über ein geringes Einkommen verfügen, dann 
fällt auch für die ersten beiden Kinder kein Büchergeld an. 
Darum habe ich im Ausschuss schon nicht verstanden, 
wie man sich zu einer solchen Aussage hinreißen lassen 
kann.

Für die Eltern neu ist ein Vorteil: Mit der Einführung des 
Büchergeldes erhalten die Eltern über das Schulforum 
bzw. den Elternbeirat nunmehr verstärkt die Möglichkeit 
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im schulischen Alltag mitzuwirken: bei der Auswahl der 
Bücher, der Höhe der Kosten für übrige Lehrmittel, zum 
Beispiel der Kopierkosten oder Ausgaben für schulische 
Veranstaltungen. Wer zahlt, schafft an, stimmt hier zwar 
nicht ganz, aber wer mitzahlt, redet mit und das ist eine 
gute Neuerung. Durch die Erneuerung der Schulbücher ist 
im Übrigen auch eine Verringerung der teils astronomi-
schen Kopierkosten zu erwarten. 

Deutlich machen möchte ich, dass das Büchergeld zu 
100 % an Bayerns Schulen ankommt. Es ist nach der 
gesetzlichen Zweckbestimmung ausschließlich für die 
Versorgung mit Schulbüchern bestimmt. In der Staats-
kasse landet nichts. Wer etwas anderes behauptet, hat 
sich mit diesem Thema nicht befasst. 

Das Büchergeld wird vom Sachaufwandsträger erhoben, 
die Schulen wirken dabei lediglich mit. Dies ist auch zu 
schaffen, da die Schulen zum Beispiel nur beim Einsam-
meln von Geld bzw. Aushändigen von Merkblättern helfen 
sollen, nicht aber mit dem Mahnverfahren belastet 
werden. 

Auch die Klage der Kommunen, sie müssten durch verur-
sachten Verwaltungsaufwand draufzahlen, ist nach Dar-
stellung des Kultusministeriums unbegründet. Vor allem 
aber – und das ist bei diesem Punkt das Entscheidende 
– hat das Kultusministerium zugesichert, dies nach einem 
Jahr zu überprüfen. Sollten sich hier also die Kosten des 
Verwaltungsaufwandes anders darstellen, wird dies ange-
passt. Es besteht also kein Grund zur Aufregung.

(Beifall bei der CSU – Simone Tolle (GRÜNE): Ich 
bin gespannt!)

Ich möchte nochmals betonen, dass der Grundsatz der 
Lernmittelfreiheit durch diesen Gesetzentwurf erhalten 
bleibt. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Es geht allein darum, die Lernbedingungen unserer 
Schüler durch eine Erneuerung des Schulbuchbestandes 
zu verbessern. Dazu ist die Elternbeteiligung notwendig, 
sie ist aber maßvoll ausgestaltet und sozial abgefedert.

Nun noch einige Worte zu den Damen und Herren der 
Opposition: Dass Sie die Elternbeteiligung kritisieren, ist 
normal und verstehe ich. Sie täuschen sich aber, wenn Sie 
glauben, daraus politischen Honig saugen zu können; 
denn auch wenn sich der Applaus für unseren Schritt in 
Grenzen hält, hat die große Mehrheit der Bürgerinnen und 
Bürger davor Respekt, dass die CSU die Kraft hat, auch 
unpopuläre Entscheidungen zu treffen, 

(Zuruf der Abgeordneten Simone Tolle (GRÜNE))

weil die große Mehrheit begriffen hat, dass die Zeit von 
Versprechungen auf Kosten der Zukunft vorbei ist. Meine 
Damen und Herren von der Opposition, mit dieser 
Erkenntnis ist die große Mehrheit viel weiter als Sie. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Pfaffmann, bitte schön.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Frau Präsidentin, meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Es liegt uns heute ein 
Gesetzentwurf mit der Begründung vor, die Schulbücher 
seien überaltert, man müsse sie erneuern. Sie leiden 
anscheinend schon ein bisschen an Gedächtnisverlust. 
Die Wahrheit, warum Sie Büchergeld einführen, liegt darin, 
dass Sie nicht den Mut hatten, die Lernmittelfreiheit abzu-
schaffen. Das war der eigentliche Grund.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

Jetzt halten Sie die Leute für dumm, indem Sie sagen, 
wenn wir jetzt die Lernmittelfreiheit schon nicht 
abschaffen, sind die Bücher überaltert, und deswegen 
brauchen wir eine Bücherkopfpauschale. Das ist der 
wahre Grund, über den wir heute diskutieren, lieber Herr 
Eisenreich.

Im Gesetzentwurf selber bieten Sie in der formalen 
Abwicklung des Gesetzentwurfes als Lösung an, dass 
sich jetzt die Eltern beteiligen. Sie schreiben „Alternativen: 
Keine“. Das ist schon formal falsch; denn wenn Bücher 
überaltert sind, vergessen Sie völlig, dass es nicht allein 
die einzige Alternative gibt, jetzt für die Eltern Büchergeld 
einzuführen, sondern das es eine zweite, für die Eltern 
bessere Alternative gibt, nämlich die Bücher weiterhin aus 
dem Staatshaushalt zu bezahlen. 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Die Abwicklung dieses Gesetzentwurfes ist also schon 
formal falsch. Halten Sie uneingeschränkt an der Lernmit-
telfreiheit fest und zahlen Sie die Ersatzbeschaffung der 
angeblich veralteten Bücher aus der Staatskasse. Das ist 
die bessere Alternative zu diesem Gesetzentwurf. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Genau!)

Herr Eisenreich, lassen Sie den Griff in den Geldbeutel der 
Eltern bleiben. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Ich nenne Ihnen einen weiteren Punkt: Es geht Ihnen nicht 
um die Ersatzbeschaffung der Bücher, die so veraltet sein 
sollen, sondern es geht Ihnen schlichtweg um Sparmaß-
nahmen. Dieses Gesetz ist ein Spargesetz im Bildungs-
haushalt, nichts anderes. Der Beweis dafür liegt in Ihrem 
eigenen Gesetzentwurf, denn dort steht in der Überschrift 
„Kosten für den Staat“. Dann liest man und liest man und 
wartet man darauf, dass die Kosten für den Staat auftau-
chen. Zum Schluss dieses Kapitels „Kosten für den Staat“ 
steht dann einfach „Einsparungen für den Staatshaushalt: 
15,1 Millionen Euro“. Das sind schöne Kosten, die Sie hier 
verkaufen wollen, die hätte auch ich einmal gerne. Sie 
legen hier ein Einspargesetz vor, nichts anderes.

(Beifall bei der SPD) 
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Ein weiterer Punkt: Sie sagen, wir sollten ein Büchergeld 
in Höhe von 20 und 40 Euro beschließen. Können Sie mir 
erklären, wie Sie auf 20 und auf 40 Euro kommen? 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das ist 
willkürlich!)

– Das ist völlig offen. Das ist ein völlig willkürlicher Betrag. 
Sie sagen zwar, es gebe eine Revisionsklausel, wo man 
dies überprüfen sollte. Nehmen Sie die aktuellen Daten 
der Ersatzbeschaffungskosten der Schulen, die Ihnen 
vorliegen. Ich lese sie Ihnen, falls Sie sie vergessen haben, 
trotzdem vor: Die Ersatzbeschaffungen bei den Gymna-
sien liegen bei 26,50 Euro, bei den Realschulen bei 
21,60 Euro, bei den Hauptschulen bei 13,90 Euro und bei 
den Grundschulen bei 14,70 Euro, sie sind also weit 
geringer, als Sie heute den Eltern an Büchergeld abver-
langen. Auch das muss man einmal zur Kenntnis nehmen. 
Dieser willkürliche Griff in den Geldbeutel der Eltern ist 
durch nichts begründet, und das legen Sie uns heute vor. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Eisenreich, Sie sagen, es sei ein zumutbarer und 
maßvoller Beitrag. 

(Zuruf von der CSU: Da hat er Recht!)

Ich will Ihnen sagen, wie sich dieser zumutbare und maß-
volle Beitrag in die jährlichen Belastungen der Eltern, die 
wir schon haben, einreiht. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder 
haben; keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Sie sollten 
einmal bei Familien mit Kindern nachfragen. Dort wird 
man Ihnen sagen, dass bereits heute viele Kosten in 
Bezug auf die Schule zulasten der Geldbeutel der Eltern 
gehen, etwa für Unterrichtsmaterialien, Hefte, Stifte, 
Material für den Kunstunterricht, Wörterbücher, Atlanten 
usw. Dafür müssen die Eltern heute schon zahlen. Das 
zum Thema „Maßvoller Beitrag“. Außerdem müssen die 
Eltern das Sparmodell „G8“, etwa das Mittagessen, die 
Mittagsbetreuung und alles, was damit zusammen hängt, 
bezahlen. Die Eltern müssen darüber hinaus heute schon 
die Ausfl üge der Klassen, die Schullandheime, die Bus-
fahrten und Schulwegkosten bezahlen; das zum Thema 
„Maßvoller Beitrag“. Aber damit ist noch nicht Schluss; 
denn die Kinder gehen – Gott sei Dank und hoffentlich – in 
einen Sportverein oder zum Musikunterricht. Ich weiß 
nicht, ob Sie wissen, was es kostet, wenn zwei Buben in 
einen Sportverein gehen; sie brauchen Fußballschuhe, 
Trikots und viele andere Dinge, auch das müssen die 
Eltern heute schon bezahlen. 

(Zuruf des Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard 
Waschler (CSU))

– Herr Prof. Dr. Waschler, auch der Musikunterricht – 
Gitarre, Notenbücher, Notenhefte – kostet Geld. Auch das 
müssen die Eltern heute schon bezahlen. Das zum Thema 
„Maßvoller Beitrag“.

Bedingt durch Ihre „wunderbare Schulpolitik“, kommt das 
Thema „Nachhilfestunden„ hinzu. Denn jeder fünfte 
Schüler in diesem Land bewältigt den Unterrichtsstoff nur 
noch mit Nachhilfestunden. Auch das müssen die Eltern 

schon bezahlen. Herr Freller, zwei Milliarden Euro geben 
die Eltern für Nachhilfeunterricht aus. Das ist in Bayern 
nicht anders als in Deutschland. Diese Kosten müssen die 
Eltern heute schon übernehmen. Und da sagen Sie, das 
Büchergeld sei ein maßvoller und gerechtfertigter Beitrag. 
Nein, dieses Büchergeld ist ein Griff in den Geldbeutel der 
Eltern in Bezug auf die Schule. Dieses Büchergeld ist 
noch viel mehr, nämlich ein weiteres Stück auf dem immer 
schwieriger werdenden Weg, Kinder zu haben. Das Pro-
blem wird immer dramatischer, in diesem Lande werden 
Kinder immer mehr ein Armutsrisiko. Dies ist ein weiteres 
Gesetz, das dazu beiträgt. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch das muss man zum Thema „Maßvoller Beitrag“ 
sagen, Herr Kollege Eisenreich. Das Gesetz ist nicht nur 
unsozial, sondern auch ein unverschämter Griff in die 
Geldbeutel von Familien. Es belastet darüber hinaus die 
Kommunen, auch wenn Sie dies abstreiten wollen. 

Sie sparen im Staatshaushalt 15 Millionen Euro. So steht 
es in Ihrem eigenen Gesetzentwurf. Der Städtetag 
berechnet die Kosten der Umsetzung des Büchergeldes 
durch die Kommunen mit 2 Millionen Euro jährlich. Das 
können Sie abstreiten, wie Sie wollen. Der Städtetag hat 
Ihnen jedenfalls gesagt: Die Umsetzung dieses Gesetzes 
kostet die Kommunen 2 Millionen Euro. 

Es geht hier also nicht nur um die Belastung der Familien, 
sondern auch um die der Kommunen. Sie greifen nicht nur 
in den Geldbeutel der Eltern, sondern völlig ungeniert 
auch in die kommunalen Haushalte ein. Auch das ist eine 
Konsequenz dieses Gesetzes. 

Ein weiterer Punkt kommt hinzu, den man nicht ver-
schweigen sollte. In einer CSU-Pressemitteilung habe ich 
vor einiger Zeit gelesen, die Entbürokratisierung sei eine 
wichtige Aufgabe der CSU, sozusagen eine Dauerauf-
gabe. Mit dem Büchergeld werden Sie diesem Anspruch 
keineswegs gerecht. Denn was Sie damit machen, ist ein 
Dauerschmarrn und keine Daueraufgabe. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Herr Eisenreich, es geht weiter mit der Prüfung von Befrei-
ungsanträgen, mit Mahnverfahren, Vollstreckungsver-
fahren und Widerspruchsverfahren. Der Städtetag hat 
vorgerechnet, dass es 300 000 Anträge auf Befreiung von 
Büchergeld geben werde. Diese Anträge erledigen Sie 
nicht im Kultusministerium, Herr Freller, auch nicht in der 
CSU-Fraktion hier im Landtag. Diese Aufgabe erledigen 
die Kommunen. Das zum Thema Bürokratieabbau. 

Das Büchergeld ist ein enormes Beschäftigungspro-
gramm für die Verwaltungen. Das ist die Wahrheit. Das 
kommt zu den Kosten, die die Eltern tragen sollen, hinzu. 

Wenn Sie Ihre Absicht heute durchsetzen, dann kann ich 
Ihnen schon sagen: Das Mindeste, was verlangt werden 
muss, ist, dass die Kosten, die den Kommunen entstehen, 
voll erstattet werden. Wenn man im Staatshaushalt 15 Mil-
lionen Euro einspart, muss man denjenigen, die die 
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genannte Arbeit machen, mindestens die Kosten 
erstatten. 

Zum Dritten. Sie belasten die Schulen, auch dann, wenn 
Sie dies schönreden wollen. Es ist nicht so einfach, wenn 
die Lehrer Geld einsammeln müssen, wenn sie den Kin-
dern oder den Eltern sagen müssen, das Schulgeld müsse 
beigebracht werden. Stellen Sie sich vor, was es bedeutet, 
wenn Kinder sagen müssen: Es tut mir Leid, meine Eltern 
können das Schulgeld oder das Büchergeld nicht 
bezahlen. Damit beschämen Sie die Kinder in der Schule. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Das kommt alles noch hinzu. 

Sie verlangen, dass die Lehrer das Büchergeld einsam-
meln. Wie stellt sich das in der Schulklasse dar? Der 
Lehrer sagt zu dem Schüler: Lieber Max, du musst dein 
Büchergeld noch beibringen. Max sagt dann: Es tut mir 
Leid, Herr Lehrer, ich kann es nicht zahlen; meine Eltern 
haben kein Geld. Das ist die Lage, die in den Klassen herr-
schen wird. Das haben Sie wirklich gut hingekriegt, sehr 
verehrte Damen und Herren von der Mehrheitsfraktion. 

Der Ministerpräsident hat in seiner Regierungserklärung 
vom 6. November 2003 eine Priorität für Bildung und Wis-
senschaft eingeräumt. Das kann man nachlesen. Heute 
wissen wir, was dieser CSU-Jargon bedeutet. Er bedeutet: 
Unterfi nanzierung des Bildungshaushalts, Einführung von 
Studiengebühren, G 8-Sparmodell, Einführung von 
Büchergeld, Schulwegkostenfreiheit auf dem Prüfstand. 
Das bedeutet es für die CSU, wenn sie von Priorität für 
Bildung und Wissenschaft spricht. Wir haben dazu eine 
völlig andere Auffassung. 

Lassen Sie mich zum Schluss Folgendes sagen. Peter 
Fahrenholz von der „Süddeutschen Zeitung“ hat am 
4. November kommentiert, das Büchergeld sei eine 
dreiste Abzocke zugunsten der Staatskasse. Herr Fahren-
holz hat zwar nicht immer Recht, aber da hat er Recht, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Deswegen kann ich Ihnen nur empfehlen: Schmeißen Sie 
dieses Gesetz in den Papierkorb! Dahin gehört es. Dann 
brauchen wir hier nicht darüber abzustimmen. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege Pfaffmann. 

Die nächste Wortmeldung kommt von Frau Kollegin Tolle. 

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter 
Kollege Eisenreich, ich beginne einmal mit Ihnen. Sie 
haben mir vorgehalten, ich hätte gesagt, eine Mutter mit 
drei Kindern könne es sich nicht mehr leisten, ihre Kinder 
auf das Gymnasium zu schicken. Das war natürlich aus 
dem Zusammenhang gerissen. Tatsächlich habe ich 

gesagt, dass sich eine bestimmte Mutter dies im Gesamt-
kontext nicht mehr leisten kann. Sie fragt sich, wie es mit 
ihren Kindern weitergeht. Da lasse ich mir keine üble 
Polemik unterstellen. Ich denke, Sie sollten die Bürge-
rinnen und Bürger ernst nehmen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, das heutige Plenum ist 
von historischer Bedeutung

(Zuruf des Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard 
Waschler (CSU))

– ja, Herr Kollege Waschler –, weil die CSU mit diesem 
Gesetz die Lernmittelfreiheit beerdigt. Die Lernmittelfrei-
heit ist aber ein hohes Gut. 

Viele von Ihnen sind gestern auf Schloss Schleißheim 
gewesen und haben locker 30 Euro abgedrückt. Viele von 
Ihnen werden sagen – Herr Kollege Eisenreich hat es 
getan –, 20 oder 40 Euro seien nicht viel. Aber ein Vater 
von sechs Kindern – damit zitiere ich jetzt die Bürgerinnen 
und Bürger – hat mir gesagt: Das tut weh. Darüber können 
Sie doch nicht so locker und einfach hinweggehen.

Beim Büchergeld handelt es sich um eine weitere Belas-
tung. Es ist im Kontext mit vielen anderen Ausgaben zu 
sehen, die für die Eltern eine weitere Belastung darstellen. 
Mit dem Büchergeld werden Familien mit Kosten belastet, 
die die Allgemeinheit tragen müsste, weil die Allgemein-
heit von der Erziehungsarbeit der Familien profi tiert.

Die Erhebung von 20 oder 40 Euro ist auch ein Signal an 
die Familien. Hinter Ihren Plänen steckt nämlich unausge-
sprochen die Botschaft: Eine familienfreundliche Tendenz 
des Freistaates Bayern ist nicht zu verzeichnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Elternverbände haben sich alle gegen das Büchergeld 
ausgesprochen. Sie haben gesagt, sie hätten sich über-
tölpelt gefühlt. Der Landeselternverband hat die Mehrbe-
lastung für die Familien sogar ausgerechnet. Danach 
beträgt sie insgesamt 51,479 Millionen Euro. 

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Lernmittel-
freiheit sorgt für Chancengleichheit der Familien mit 
geringem Einkommen. Es handelt sich um diejenigen 
Familien, von denen ich vorhin sprach. Die Lernmittelfrei-
heit führt zu einer fi nanziellen Entlastung aller Familien. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie treffen mit dem 
Büchergeld einmal mehr diejenigen, die mit ihren Kindern 
eigentlich den Grundstein für die Zukunft der Gesellschaft 
legen sollen. Wir haben – da bin ich nicht mit Ihnen einig, 
Herr Kollege Eisenreich – in diesen Räumen schon sehr 
häufi g über den Zusammenhang zwischen sozialer Her-
kunft und Bildungserfolg in Bayern geredet. Herr Kollege 
Eisenreich, auch der Kultusminister hat in diesem Raum 
gestern eingeräumt, dass solch ein Zusammenhang 
besteht. Also können Sie ihn nicht einfach ableugnen. 
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Die Maßnahme der Abschaffung der Lernmittelfreiheit 
trägt nicht dazu bei, dass die Korrelation zwischen den 
Parametern Bildungserfolg und soziale Gerechtigkeit 
beseitigt würde. Die Abschaffung der Lernmittelfreiheit 
spart auch wirklich nicht viel Geld ein. Ich hinterfrage auch 
Ihr Einsparargument, wenn Sie es sich weiterhin erlauben, 
darüber nachzudenken, ob Sie dem bayerischen Staats-
besitz ein weiteres Schloss hinzufügen.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Abschaffung der Lernmittelfreiheit ist ein Signal in 
zwei Richtungen. Sie sagt etwas darüber aus, was Ihnen 
Bildung wert ist und was für einen Stellenwert die Kinder 
bei Ihnen einnehmen. 

Der Ursprung der Lernmittelfreiheit lag in dem Bestreben, 
Bildung für alle, also für arme und reiche Kinder gleicher-
maßen sicherzustellen. Herr Kollege Eisenreich, ich habe 
selbst ein Kind und weiß, was das kostet. Vielleicht unter-
scheiden wir uns hier, weil Ihnen da noch etwas an 
Lebenserfahrung fehlt. 

(Zurufe von der CSU)

Ich kann Ihnen anhand einer Statistik vorrechnen, was 
man so alles ausgeben muss. Der fi nanzielle Aufwand 
beträgt für eine Familie mit einem Kind bis zum 
18. Lebensjahr bereits jetzt 342 000 Euro. 

Der Bayerische Elternverband hat vorgerechnet, dass ein 
Gymnasiast in der siebten Klasse bereits jetzt 950 Euro 
mit in die Schule bringen muss, und die Eltern von Haupt-
schülern müssen 530 Euro aufbringen. Kinder kosten 
aber noch mehr. Es fällt Nachhilfe an. Das sind im Durch-
schnitt in Deutschland – für Bayern gibt es leider keine 
Zahlen – 68 Euro. Wenn Sie Rückstellungen – das muss 
man heutzutage machen – für das Studium ihrer Kinder 
bilden müssten, wäre das bei nur zwei Kindern mindes-
tens eine Rücklage in Höhe von 200 Euro pro Monat von 
Geburt an. Zudem – das hat Kollege Pfaffmann schon 
erwähnt – geben die Eltern schon jetzt ziemlich viel Geld 
dafür aus, dass ihre Kinder in die Schule gehen. 

Ich will aber noch ein anderes wichtiges Argument 
bringen, warum die Abschaffung der Lernmittelfreiheit ein 
schwieriges Ding ist. Es geht um die so genannten sozi-
alen Härtefälle. Wenn sie Kindern einmal im Jahr beschei-
nigen, dass sie arm sind, beschämen Sie sie. Ich glaube, 
Armut macht nicht selbstbewusst. Wenn Kinder zum Klas-
senleiter gehen und sagen müssen: Meine Eltern sind 
Hartz IV- oder Sozialhilfeempfänger, dann ist das dem 
Lernklima nicht unbedingt förderlich, weil sich die Kinder 
dafür schämen. 

(Beifall der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

Dieser Demütigung sollten wir die Kinder nicht aussetzen. 
Außerdem meine ich auch, Kollege Eisenreich, dass man 
sehr genau auf den Datenschutz achten muss, und da 
werden wir den Vollzug aufmerksam beobachten.

Neben der Missachtung der sozialen Frage in diesem 
Bundesland, gilt es aber auch, inhaltliche Mängel am 
Gesetzentwurf zu kritisieren. Fangen wir einmal damit an, 
dass die 20 oder 40 Euro, die Sie einsammeln lassen, 
jeglicher Grundlage entbehren. Sie haben diese Zahlen 
vollkommen aus der Luft gegriffen. Der Staatssekretär 
musste mir das in einer Mündlichen Anfrage bestätigen. 
Sie verlangen also den Eltern Geld ab und können noch 
nicht einmal sagen, aus welchen rechnerischen Grund-
lagen sich dieses Büchergeld ableitet.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Ich denke, so kann man mit dem Geld der Bürgerinnen 
und Bürger nicht umgehen. 

(Beifall der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

Wer zahlt, schafft an, haben Sie vorhin gesagt, Herr Kol-
lege Eisenreich. Deshalb haben Sie den Eltern im Vorwort 
des Gesetzentwurfs ein Mitwirkungsrecht eingeräumt. 
Aber Sie haben nicht genau defi niert, was das bedeutet. 
Im Betriebsverfassungsgesetz beispielsweise ist das Mit-
wirkungsrecht genau defi niert. Aber wenn man weiter 
hinten in diesem Gesetzentwurf nachsieht, erkennt man, 
dass die Eltern eigentlich gar kein Mitwirkungsrecht 
besitzen. Es heißt dort: Über die Einführung zugelassener 
Lernmittel an der Schule entscheidet die Lehrerkonferenz 
oder der zuständige Ausschuss im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel in Abstimmung mit dem 
Schulforum. – Das ist eine Oder-Bestimmung. Es kann 
also irgendwer entscheiden, ob die Lehrerkonferenz über 
die Bücheranschaffung entscheiden soll oder ein zustän-
diger Ausschuss in Abstimmung mit dem Schulforum. 
Das bedeutet für mich: Sie haben das Mitwirkungsrecht, 
das Sie im Vorwort zum Gesetzentwurf den Eltern einge-
räumt haben, an anderer Stelle wieder ausgehöhlt. Das ist 
nicht redlich.

(Beifall der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

Ich komme zu einem weiteren Punkt. Wer legt wem 
Rechenschaft über die verwendeten Gelder ab? Es muss 
doch so sein wie überall, wo Geld eingezahlt wird, dass 
jemand, der das Geld eingezahlt hat, Rechenschaft dar-
über bekommt, für was das Geld verwendet wurde und 
wie viel übrig ist. Diese Dinge sind nicht geregelt.

Jetzt komme ich zu den Folgen für die Kommunen. Der 
Städtetag schreibt Ihnen Folgendes ins Stammbuch – ein 
klassisches Negativbeispiel für überzogenen Bürokra-
tismus: Für die Kommunalpolitiker ist es unverständlich, 
dass die Staatsregierung, die sonst den Abbau des Ver-
waltungsapparats auf ihre Fahnen schreibt, ein derartiges 
Beschäftigungsprogramm für die Verwaltung aufl egt. 

Machen wir damit weiter, wie Sie die Bearbeitungszeiten 
für die kommunalen Beamten kalkulieren. Schüler, die ihr 
Büchergeld bezahlen, werden mit einer Minute Bearbei-
tungszeit veranschlagt, für die sozialen Härtefälle darf 
man in der Verwaltung fünf Minuten brauchen. Ich glaube, 
jeder, der ein wenig Ahnung von einer solchen Arbeit hat, 
weiß sofort, dass diese Bearbeitungszeiten in das Reich 
der Märchen und Träume gehören. Der Städtetag hält 
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Ihnen 15 Minuten Bearbeitungszeit vor, also dreimal so 
viel und rechnet mit 40 Euro Kosten pro Stunde. Sie 
wollen lediglich 26,88 Euro erstatten. 

Auch bezüglich der Bearbeitungszeit habe ich im Aus-
schuss gefragt, wie man auf die eine und auf die fünf 
Minuten kommt. Auch hier lautete die Antwort: Man hat 
einmal so ein bisschen Bearbeitungszeit angesetzt, ohne 
sich genau kundig zu machen, ob das überhaupt reicht. 
Ich behaupte, Sie haben es mit Absicht getan, damit die 
Kommunen die ganze Last tragen müssen.

(Beifall der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

Im Gesetzentwurf prognostizieren Sie für die Kommunen 
Einsparungen in Höhe von zwei Millionen Euro, die kom-
munalen Spitzenverbände rechnen mit einer Mehrbelas-
tung in einer Bandbreite zwischen 2,1 und 3,7 Millionen 
Euro. Ich denke, man wird es schwer haben, die Revisi-
onsklausel herbeizuziehen, wenn Sie den Kommunen 
schon jetzt nicht glauben. 

Das, was dem Ganzen dann noch die Krone aufsetzt, ist, 
dass Sie schon bei der Umsetzung zulasten der Kom-
munen sparen. Der staatliche Zuschuss nach dem alten 
Recht soll nur noch für die ersten sieben Monate des 
Jahres 2005 gelten. Das kann man noch nachvollziehen. 
Aber dass Sie für die restlichen fünf Monate den Zuschuss 
nach neuem Recht den Kommunen verweigern, ist nicht 
gerecht. Hiermit zocken Sie die Kommunen quasi noch 
einmal um 2,83 Millionen Euro ab. Das ist Politik à la 
Staatsregierung. 

Ich komme zu einem letzten Punkt, der die Kommunen 
angeht. Büchergeld ist schülerbezogen, der Verwaltungs-
aufwand wird jedoch nicht schülerbezogen ermittelt. Sie 
haben stattdessen mit einem Durchschnitt gerechnet. 
Dieser Durchschnitt wird der Situation vor Ort nicht 
gerecht. Die Kommunen, die wenig Sozialhilfeempfänger 
haben, werden profi tieren, die anderen werden draufl egen 
müssen.

Meine Damen und Herren, es gibt noch viele weitere 
Dinge in den Ausführungsbestimmungen zu bemängeln. 
Als Beispiel nenne ich die Frage, wie das Einsammeln des 
Büchergeldes auf die Arbeitszeit der Lehrerinnen und 
Lehrer angerechnet wird. Wie regeln Sie das Büchergeld 
an Schulen, die gar nicht mit Büchern arbeiten? Warum 
werden kinderreiche Familien erst ab dem dritten Kind 
befreit und nicht bereits ab dem ersten Kind? 

Ein letzter Punkt: Haben Sie eine Übereinkunft mit den 
Schulbuchverlagen, dass Sie eine mehr als vierjährige 
Verwendung nicht für nichtig untersagen. Das ist in Nie-
dersachsen bereits eingetroffen. Eine seriöse Kostenfol-
geabschätzungserklärung sollte das nicht verschweigen.

Das zum materiellen Teil. Ich denke, ich habe gut aufge-
zeigt, wie unprofessionell Ihr Gesetzentwurf letzten Endes 
erarbeitet wurde, denn er entbehrt jeglicher kalkulatori-
scher Grundlage und die Durchführung ist nicht durch-
dacht. 

Die kommunalen Spitzenverbände nennen ihn bürokra-
tisch. Sie zocken die Kommunen ab.

Der wichtigste Grund, warum wir den Gesetzentwurf 
ablehnen: Die Lernmittelfreiheit hatte einen Hintergrund 
und gab an alle Familien ein Signal, dass alle den gleichen 
Zugang zu Bildung bekommen sollen. Für die Lernmittel-
freiheit schaufeln Sie, die CSU, heute das Grab.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Bildung ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
von der wir alle profi tieren. Schon allein deshalb dürfen die 
Eltern nicht mit weiteren Kosten belastet werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Bildung müssen wir alle fi nanzieren. Die Zukunft 
unserer Kinder sollte uns das eigentlich wert sein.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Wortmel-
dung: Herr Kollege Prof. Dr. Waschler.

Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Frau Präsidentin, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist klar, dass wir von-
seiten der CSU-Fraktion einige Dinge richtig stellen 
müssen; denn die Vorredner der Opposition haben den 
Blick nicht auf die wesentlichen Dinge gerichtet, wie es 
eigentlich sein sollte.

Frau Kollegin Tolle, ich möchte zunächst auf Ihren Beitrag 
eingehen: Dieser Gesetzentwurf ist keine Beerdigung der 
Lernmittelfreiheit, um das ganz deutlich zu sagen.

(Hans Joachim Werner (SPD): So ein Unsinn!)

– Verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich 
doch ausreden. Ich möchte das nur in aller Sachlichkeit 
richtig stellen. Ausschussprotokolle haben die Proble-
matik, dass sie vom Redner nicht autorisiert sind. Frau 
Kollegin Tolle hatte jedoch die Gelegenheit, auf den Vor-
trag von Herrn Kollegen Eisenreich einzugehen. Im Proto-
koll steht wörtlich – nicht aus dem Zusammenhang 
gerissen –, dass Frau Kollegin Tolle behauptet hat, der 
vorliegende Gesetzentwurf sei eine Beerdigung der Lern-
mittelfreiheit. Ich zitiere: „Die Botschaft, die damit den 
Bürgern übermittelt werde, laute: Bildung kostet. Die Bil-
dung könne sich nicht jeder leisten“. Jetzt kommt der 
entscheidende Satz, auf den Herr Kollege Eisenreich ver-
wiesen hat: „Eine Mutter mit drei Kindern müsste künftig 
auswählen, welches ihrer Kinder sie auf das Gymnasium 
schicke“.

Dem ist von Frau Kollegin Tolle nicht widersprochen 
worden. Das stimmt einfach nicht. Hier muss die berühmte 
Kirche im Dorf gelassen werden. Ich werde im Folgenden 
noch auf den einen oder anderen Punkt eingehen.

Wir müssen uns einmal darüber klar werden, worüber wir 
reden. Wir sprechen über 40 Euro im Jahr, wobei bei sozi-
alen Härten, die breit im Gesetzentwurf aufgeführt sind, 
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Ausnahmen gemacht werden. Wir sprechen über eine 
maximal zumutbare Belastung von weniger als 3,50 Euro 
im Monat. Diese Größenordnung muss man sich bei der 
Würdigung der Gesamtbelastung der Eltern auf der Zunge 
zergehen lassen.

Eines kann ich Ihnen sagen: Die CSU-Fraktion nimmt alle 
Vorschläge ernst. Wir hinterfragen alle Möglichkeiten der 
Umsetzung. Ohne Herrn Kollegen Pfaffmann zurück-
stellen zu wollen, muss ich mich doch sehr wundern, dass 
bei dieser Thematik Ihre Bildungsexpertin, die stellvertre-
tende Vorsitzende des Bildungsausschusses, nicht im 
Plenum anwesend ist, um mitzudiskutieren. Vielleicht 
nimmt die SPD dieses Thema nicht so ernst wie wir.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das ist 
eine Frechheit! Das ist eine Unverschämtheit! Sie 
wissen überhaupt nicht, warum sie nicht anwe-
send ist!)

– Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich stelle dies nur 
fest. Auch unser Fraktionsvorsitzender war anwesend. Ihr 
Fraktionsvorsitzender war nicht anwesend. Ich stelle das 
einfach nur fest. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren 
belehren.

Jetzt komme ich zur Sache zurück. Das Büchergeld ist 
keine Abschaffung der Lernmittelfreiheit, ich wiederhole 
das noch einmal, sondern es ist eine solidarische Verbes-
serung der Rahmenbedingungen. Ein maßvoller Eigenbei-
trag ist sicher auch eine hohe Motivation, pfl eglicher mit 
Büchern umzugehen. Dieser pfl eglichere Umgang 
bedeutet nicht nur eine Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen.

Heute wurde aufgerechnet, was Bildung alles kostet. 
Nach einiger Zeit werden wir sehen, wer Recht gehabt 
hat. Vielleicht hat sich dann die pädagogische Situation 
verbessert, sodass die eine oder andere Nachhilfe nicht 
mehr benötigt wird, Herr Kollege Pfaffmann.

Ein Ziel, das wir mit diesem Gesetzentwurf verfolgen, 
wurde noch nicht erwähnt: Denkbar wäre es nämlich, 
dass sich die teilweise außerordentlich hohen Kopier-
kosten, die von den Schulen erhoben werden, signifi kant 
vermindern, wenn moderne, zeitnahe und aktuelle Bücher 
vorliegen. Darauf möchte ich nur hinweisen.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, zum Verfahren: Bei 
manchen Punkten befi nden wir uns durchaus auf einer 
Linie und sind diskussionsfähig. Es ist keine Frage, dass 
beim Einkassieren möglichst bargeldlos verfahren werden 
soll. Nach Möglichkeit sollten die Eltern mit Überwei-
sungsträgern arbeiten oder das Homebanking nutzen, 
damit nicht soviel Bargeld an den Schulen verbleibt. Den 
Schulen ist es sicher zumutbar, dass sie am Beginn des 
Schuljahres entsprechende Informationen weitergeben.

Von der Opposition wird vorgetragen, dass die Schulen 
häufi g Gelder erheben müssen. Die Opposition ist sicher 
nicht dagegen, dass pädagogisch sinnvolle Schulfahrten 
stattfi nden. Niemand wird behaupten, dass dies Neuland 
wäre. Das ist ein Verfahren, das an den Schulen schon 
immer so durchgeführt wird. Wer aus der pädagogischen 

Praxis kommt, kann über solche Vorhaltungen nur den 
Kopf schütteln. Wer bei Themen wie dem Inkasso oder 
dem Mahnverfahren vom Untergang des Abendlandes 
spricht, dem kann ich nur sagen, dass die Kommunen in 
diesem Zusammenhang große Erfahrungen haben. Sie 
fordern zum Beispiel bei Verkehrsverstößen kleinerer Art 
schon geringe Beträge ein.

Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass der Gesetz-
entwurf eine Revisionsklausel enthält. Wenn es notwendig 
sein sollte, werden wir von dieser Revisionsklausel, nach 
gründlicher Vorbereitung, Gebrauch machen und notwen-
dige Änderungen herbeiführen. Die Schulen und die Eltern 
haben eine gemeinsame solidarische Verantwortung für 
das Wohl unserer Kinder.

Herr Kollege Pfaffmann, Sie haben heute hochgerechnet, 
was Kinder alles in ihrer Freizeit tun und was dies kostet. 
Damit sind Sie dem Ernst der heutigen Lage nicht gerecht 
geworden. Ich könnte auch aufaddieren, welche Belas-
tungen Kinder, die in einen Sportverein gehen, dadurch 
haben, dass sie mehr duschen müssen, sodass mehr 
Duschgel verwendet werden muss. Ich könnte auch auf-
rechnen, dass die Kinder im Sportverein mehr Durst 
haben und daher mehr Getränke benötigen, usw. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, 
lassen Sie die Kirche im Dorf. Haben Sie mehr Vertrauen 
zu unseren Schulen. Haben Sie mehr Vertrauen zur Soli-
darität unserer Eltern in einer fi nanzpolitisch schwierigen 
Zeit. Gestern hat die Pisa-Diskussion gezeigt, dass wir 
insgesamt auf dem richtigen Weg sind. Wir haben eine 
Verantwortung, die wir gemeinsam tragen wollen.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, außerhalb der Tagesordnung 
möchte ich feststellen, dass Frau Kollegin Schieder krank-
heitsbedingt heute nicht im Plenum anwesend ist. 
Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Weikert.

Angelika Weikert (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen 
und Kollegen! Frau Präsidentin, vielen Dank für den Hin-
weis über Frau Kollegin Schieder. Herr Kollege 
Prof. Dr. Waschler, unabhängig davon: Frau Kollegin 
Schieder muss sich bei Ihnen nicht entschuldigen, wenn 
sie an der Plenarsitzung nicht teilnimmt. Soweit sind wir 
Gott sei Dank noch nicht.

(Beifall bei der SPD)

Wir alle sind frei gewählte Abgeordnete und Herr unseres 
Tun und Lassens. Wir alle machen unsere Arbeit und 
brauchen uns so etwas von Ihnen nicht sagen zu lassen. 
Das sollten Sie hintanstellen.

(Dr. Manfred Weiß (CSU): Sie regen sich doch 
immer auf, wenn ein Minister nicht da ist!)

– Regen Sie sich doch nicht so auf. Das ist in der Früh 
nicht gesund. Ich bin heute schon eine Stunde gewalkt. 
Daher ist mein Kreislauf in Schwung.
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Kolleginnen und Kollegen, noch einmal zu dem Gesetz-
entwurf. Sie haben damals während Ihrer Klausur die 
Abschaffung der Lernmittelfreiheit angekündigt. Das hat 
solche Proteste im Land ausgelöst, dass Sie selbst vor 
Ihrer eigenen Courage erschrocken sind – genauso war 
es! – und dieses Ansinnen innerhalb kurzer Zeit zurückge-
nommen und es in eine Mitwirkung beim Büchergeld 
umgewandelt haben. Das ist die Sachlage. Diese Mitwir-
kung beim Büchergeld führen Sie jetzt ein, Kollege Pro-
fessor Waschler; Sie sagen: Eigentlich kommt nichts 
dabei heraus, da es eigentlich viel zu wenig ist, und es 
wird kaum belastet. Ich frage Sie, Kolleginnen und Kol-
legen: Warum machen Sie dann diesen Schritt?

(Beifall bei der SPD)

Das ist unbestritten; das haben Sie selbst so ausgeführt. 
Ich habe das Schreiben des Kultusministeriums an die 
Schulen hier. Warum machen Sie dann diesen Schritt? 

Unsere Überlegung ist ganz einfach. Ich meine, wir 
werden uns in einem Jahr oder in zwei Jahren zu diesem 
Thema hier wieder sehen; Sie werden in den nächsten 
Haushaltsentwürfen den Ansatz zur Mitwirkung beim 
Büchergeld schlicht und einfach erhöhen, weil er ja schon 
eingeführt ist und es wider Erwarten – das steht noch sehr 
in Frage – vielleicht doch ganz gut funktioniert. Irgend-
wann haben Sie dann über die Mitwirkung beim Bücher-
geld – bei Ihnen wird das so verharmlosend genannt – die 
Abschaffung der Lernmittelfreiheit in Bayern vollzogen 
und durchgesetzt. 

(Beifall bei der SPD)

Ich frage mich, Kolleginnen und Kollegen von der CSU, 
welcher Aufwand diesem Sparbeitrag gegenübersteht. 
Das ist ein Sparbeitrag; das wird gar nicht bestritten – Kol-
lege Freller sagt es, der neue Minister sagt es, Sie sagen 
es. Ich frage Sie also: Welcher Aufwand steht denn diesem 
Sparbeitrag gegenüber, der – korrigieren Sie mich – sich 
im Haushalt in einer Größenordnung von 15 Millionen 
Euro niederschlägt? 

Alle Schüler in Bayern, also 1,8 Millionen Schüler, werden 
am ersten Schultag ein Merkblatt in die Hand bekommen. 
Darauf kann Unterschiedliches angekreuzt werden. Von 
den Grundschülern, die Sie zum Teil schon mit fünf Jahren 
einschulen, also die ganz Kleinen, bis hinauf zu den 
Berufsschülern, die zum Teil über zwanzig Jahre alt sind 
– alle Schüler werden ein Merkblatt in die Hand 
bekommen. Sie können sich entscheiden: Die Eltern 
stellen einen Befreiungsantrag. Sie können auch 
ankreuzen: Die Eltern zahlen das Büchergeld bar, oder: 
Die Eltern zahlen das Büchergeld per Überweisung. Die 
Eltern können – das war für uns ganz interessant; das 
haben wir erst bei der Sachbehandlung im Ausschuss 
erfahren – auch ankreuzen: Ich kaufe das Buch für mein 
Kind selbst. 

Ich bitte Sie einfach, kurz zu überlegen, welcher Aufwand 
mit dem gesamten Verfahren, mit dem Merkblatt und 
dessen weiterer Behandlung auf Lehrkraft, Schule und 
Kommune zukommt. Angenommen, 20 % stellen einen 
Antrag auf Befreiung. Irgendjemand muss das nach-

prüfen. Die Kommune ist letztlich dafür zuständig. Die 
Kommune muss sich irgendwo Daten, Unterlagen her-
holen; denn es wird nicht so sein, dass die Eltern des 
Schülers Meier ankreuzen: Ich stelle Antrag auf Befreiung, 
und gleichzeitig wird der Antrag genehmigt. 

In Ihren Schreiben, die Sie an die Kommunen verschickt 
haben, machen Sie es sich einfach. In den Ausführungs-
bestimmungen schreiben Sie nämlich einfach: Über den 
Befreiungsantrag entscheidet die Kommune. Unklar ist 
aber, wie das gemacht wird, was eingezogen wird, welche 
Unterlagen das kleine fünfjährige oder sechsjährige Kind 
beibringen muss, das vielleicht aus Verhältnissen stammt, 
in denen sich die Eltern nicht so stark darum kümmern. 
Um all solche Dinge geht es. 

Ich nenne einen weiteren Punkt. 

(Unruhe)

– Es wäre nicht schlecht, wenn Sie Ihr persönliches Zwie-
gespräch vielleicht für ein paar Minuten einstellen würden, 
Herr Professor Waschler. Ich habe Ihnen auch zugehört. 

(Beifall bei der SPD)

Ich bitte Sie einfach darum, Ihr Zwiegespräch kurz einzu-
stellen. 

(Simone Tolle (GRÜNE): Es wird nicht geschwätzt! 
– Zurufe von der CSU)

– Wenn Sie sich wieder beruhigt haben, mache ich 
weiter. 

(Zurufe von der CSU)

– Aber es ist ein Gebot der Höfl ichkeit, dass man ein 
Gespräch zwischen zwei Personen vor der Tür führt, nicht 
hier im Saal. 

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CSU und 
von der SPD) 

– Wenn Sie sich wieder gefangen haben, würde ich gerne 
weitermachen. 

(Zuruf von der CSU: Oberlehrer! – Lachen bei der 
CSU)

Ich war beim Punkt Befreiungsantrag, den die Kommune 
prüfen muss. 

Ein weiterer Punkt. Ich bleibe beim Thema Bargeld. Sie 
tun das alles weg. Ich habe in der Zeitung von heute 
Leserbriefe von Eltern gefunden, die genau diese Proble-
matik beschreiben, die genau dann entstehen wird, wenn 
Sie das so machen. Sie erwarten, dass ein fünf- oder 
sechsjähriges Kind mit 20 Euro in der Büchertasche an 
einem Tag den Schulweg bestreitet. Wer gibt die Gewähr 
– wir haben in unserem Lande Kriminalität, auch wenn es 
um 10 Uhr eine Sicherheitserklärung des Innenministers 
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gibt –, dass dem Kind das Geld nicht weggenommen 
wird? Das kommt ja leider vor. Das sind Dinge, die im 
ganzen Land bekannt sind. Wer gibt Ihnen die Gewähr 
dafür, dass ein kleines Kind nicht von anderen, größeren 
Schülern im Schulhaus unter Druck gesetzt wird, die 
20 Euro bei den größeren Kindern abzuliefern und sich 
dann das kleine Kind zu Hause nicht zu sagen traut, was 
passiert ist? – Wenn Sie jetzt mit dem Kopf schütteln und 
so unsensibel an die Sache herangehen, möchte ich 
Ihnen einige jüngste Urteile von Jugendgerichten zitieren. 
Darin ist dokumentiert, dass in diesem Land genau solche 
Dinge passiert sind. 

(Beifall bei der SPD)

Zum Bargeld. Das Bargeld ist nun in der Schule. Wer 
haftet dafür, wenn 1000 Euro belegt eingenommen 
wurden, am anderen Tag aber nur noch 950 Euro in der 
Kasse sind? Wer haftet dafür? Macht das die Sekretärin, 
der Schulleiter oder wer sonst?

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Ein anderer Punkt. Sie schreiben in Ihren Ausführungsbe-
stimmungen, die Kommune ist dafür zuständig, dass das 
Geld auch eingetrieben wird. Kolleginnen und Kollegen 
von der CSU, wie weit geht denn das? Geht dies bis zum 
Mahnbescheid, bis zur dritten Mahnung, bis zur Lohn-
pfändung? Inwieweit wird denn dieser Anspruch letztlich 
durchgesetzt? Diese Fragen müssen letztlich die Kom-
munen, die Lehrer und die Schulen vor Ort beantworten. 
Und das Ganze – jetzt setze ich wieder eine Klammer – für 
15 Millionen Euro Einsparungen im Haushalt des Frei-
staates Bayern! 15 Millionen Euro geben Sie an anderer 
Stelle locker aus und verteilen sie. Im Grunde ist also kei-
nerlei Gegenwert vorhanden. Das Ganze lohnt sich 
schlicht und einfach nicht.

Kolleginnen und Kollegen, es ist schon darauf hinge-
wiesen worden – – 

(Glocke der Präsidentin)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Einen Augen-
blick bitte, Frau Kollegin. Erlauben Sie eine Zwischenfrage 
des Kollegen Weidenbusch?

Angelika Weikert (SPD): Ich erlaube eine Zwischenfrage. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte schön, 
Herr Kollege. 

Ernst Weidenbusch (CSU): Frau Kollegin, Sie haben auf 
das Kriminalitätsrisiko und auf Ihnen vorliegende Urteile 
hingewiesen. Das kann ja wohl nur das Kopiergeld 
betreffen. Wie viele Urteile gibt es denn, nach denen ältere 
Schüler jüngere Schüler wegen des Kopiergeldes über-
fallen haben? Können Sie mit bitte ein paar Aktenzeichen 
nennen?

(Hans Joachim Werner (SPD): Das ist ja ein Su-
perexperte! Dass er sich nicht schämt!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte schön.

Angelika Weikert (SPD): Es macht mir keine Mühe, auf 
diese Zwischenfrage einzugehen; denn sie zeigt, dass Sie 
mir nicht zugehört haben. 

(Zurufe von der CSU: Doch, sehr genau!)

Mir ging es darum zu beschreiben, dass in Bayern ab 
September ein öffentlicher Vorgang in Gang gesetzt wird. 
Lassen wir einmal die Berufsschüler und die erwachsenen 
Schüler weg. Dann sind es noch 700 000 bis 800 000 
Schüler in der Altersgruppe von sieben bis zwölf Jahren, 
die mit einem gewissen Geldbetrag in die Schule gehen, 
weil die Eltern sagen: Ich möchte dies bar bezahlen. Es 
gibt berechtigte Ängste, auch von Elternbeiräten, die aus-
gedrückt haben: Wenn das der Fall ist, wird auch mit 
gewissen kriminellen Aktivitäten darauf reagiert. Das kann 
sein. Ich will das nicht beschwören. In diesem Land ist 
dies aber vorgekommen. Ich wünsche mir einen solchen 
Fall nicht. Lassen Sie sich aber einfach einmal durch den 
Kopf gehen, was Sie damit letztlich in Gang setzen. 

Ich komme nochmals zum Eintreiben durch die Kommune 
zurück. Daraus entlasse ich Sie jetzt noch nicht. In den 
Ausführungsbestimmungen steht nichts darüber, wie weit 
letztlich der Mahnvorgang bei den Eltern geht. Ich frage 
Sie – das ist auch eine ernsthafte Frage an Sie –: Was 
passiert denn mit den Kindern, deren Eltern zwar auf dem 
Merkblatt angekreuzt haben: Ich kaufe das Buch für mein 
Kind selbst, die Eltern es aber nicht tun? 

Was passiert mit den Kindern? Hat dann das Kind das 
Buch nicht, oder wie wird dann letztlich verfahren? – Sie 
gehen anscheinend recht locker damit um.

Ich will mit einer Klammer noch einmal das Wichtigste 
zusammenfassen und komme damit zum Schluss: Einer 
Haushaltsentlastung von 12 Millionen Euro stehen ein 
gigantischer Verwaltungsaufwand und eine Diskussion zu 
Beginn des neuen Schuljahres gegenüber, obwohl andere 
Dinge beim Schulwechsel sicher wichtiger wären als 
solche formalen Fragen, eine Belastung von Kindern und 
Eltern, selbst wenn diese nur darin besteht, dass sie einen 
Antrag auf Befreiung stellen müssen, und eine Belastung 
der Kommunen mit etwas, für das sie keine Gegenleis-
tung erhalten. Das ist der Vorwurf. Sie tun es letztlich – das 
habe ich zu Anfang gesagt, und damit beende ich meine 
Rede – nur, um den Beitrag sukzessive erhöhen zu können 
und um mit der harmlosen Mitwirkung beim Büchergeld 
sukzessive die Lernmittelfreiheit in Bayern abzuschaffen. 
Die SPD jedenfalls wird sich diesem Vorhaben nicht 
anschließen. 

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung für die Staatsregierung: Herr Staatssekretär 
Freller. Bitte, Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Frau 
Präsidentin, Hohes Haus! Bayern gehört zu dem Drittel 
jener Länder in Deutschland, die bislang für Bücher keinen 
Cent verlangt haben. Zwei Drittel der Länder Deutsch-
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lands haben schon längst entweder die Lernmittelfreiheit 
abgeschafft oder verlangen zumindest jedes Jahr einen 
erheblichen Eigenanteil von den Schülern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wir 
kommen leider nicht umhin, eine solche Regelung zu 
fi nden. Sie dürfen mir glauben, es würde uns allen leichter 
fallen, zu sagen, die Kassen sind voll, sodass es völlig 
unnötig ist, den Eltern etwas abzuverlangen, es wird wei-
terhin jeder sein Buch kostenfrei bekommen. Das wäre 
sicher am einfachsten für unsere Schulen und für uns in 
der Politik. Es ist in der Tat nicht unbedingt vergnü-
gungsteuerpfl ichtig, bei 1,8 Millionen Schülerinnen und 
Schüler nach dem Büchergeld zu fragen. Aber wir können 
leider auch in Bayern die Erkenntnis nicht ausblenden, 
dass im Moment in die Wiege jedes neugeborenen Kindes 
ein Schuldschein über 83 000 Euro gelegt wird. Ist uns 
überhaupt bewusst, was in diesem Land geschieht? 

(Beifall bei der CSU – Margarete Bause (GRÜNE): 
Da nützt das Büchergeld aber nichts!)

– Das Bewusstsein in der Opposition fehlt immer noch, 
dass wir nur noch zulasten der nächsten Generation Aus-
gaben tätigen.

(Beifall bei der CSU)

Es geht hier nicht um kleine Details, die sich regeln lassen. 
Frau Weikert, ich habe mit Lehrern und Verbänden 
gesprochen, wobei diejenigen, die guten Willens sind, 
gesagt haben, es wird möglich sein, im Jahr 20 Euro bzw. 
40 Euro Büchergeld einzusammeln. Meine Damen und 
Herren, wenn wir nicht in der Lage sind, das Büchergeld 
einzusammeln, ist dieser Staat sowieso am Ende. 

(Beifall bei der CSU)

Ist die SPD wirklich nicht in der Lage, sich konstruktiv 
einzubringen und zu überlegen, wie man 20 bzw. 40 Euro 
einsammelt? – Stattdessen zerreden Sie alles und 
behaupten, es sei nicht möglich, das Geld einzusammeln. 
Wo sind wir denn? – Offensichtlich war das die Politik, die 
Sie in Berlin betrieben haben, dass man nicht einmal 
20 Euro einsammeln kann. 

(Beifall bei der CSU)

Ich weiß, es ist kein Vergnügen, es ist eine Heidenarbeit 
und es wird viel Ärger geben, aber ich sehe leider die Not-
wendigkeit, dass wir irgendwo anfangen zu sparen. 

Herr Pfaffmann, das Büchergeld ist sehr wohl gegen die 
Schulwegkostenfreiheit abgewogen worden. Wenn wir bei 
der Schulwegkostenfreiheit eingeschritten wären, hätten 
wir aber eine riesige Ungerechtigkeit im Land geschaffen, 
weil dann die Familien, die neben der Schule wohnen, 
nichts bezahlt hätten, während andere Familien jedes Jahr 
eine dreistellige Summe aufbringen hätten müssen. 
Hätten Sie das gewollt? Wäre Ihnen das lieber gewesen? 
– Deswegen haben wir uns für das Büchergeld ent-
schieden, und je mehr ich mich mit der Materie beschäf-

tige, umso überzeugter bin ich, dass dieser Betrag verant-
wortbar ist. 

Fast 20 % der Eltern sind im Übrigen außen vor. Sie 
müssen auch in Zukunft keinen Cent Büchergeld 
bezahlen. Sie von der SPD haben völlig ignoriert, was die 
Redner der CSU dazu gesagt haben. Offensichtlich haben 
Sie den Gesetzentwurf nicht genau gelesen. Alle Fälle, die 
Sie, Herr Pfaffmann, vorhin genannt haben, bei denen 
jeder sagt, die müssen wir ausnehmen, sind ausge-
nommen. Lesen Sie doch einmal den Gesetzentwurf 
genau durch.

Ich möchte noch ein paar Feststellungen treffen, um Miss-
verständnisse auszuräumen. Herr Kollege Prof. Dr. 
Waschler hat richtig vorgerechnet, dass 20 Euro für die 
Grundschulen 1,33 Euro im Monat und 40 Euro für weiter-
führende Schulen 3,33 Euro im Monat bedeuten. Das 
heißt, es geht um einen Betrag, den man den Eltern 
durchaus auferlegen kann. Das ist sicher nicht schön, 
aber zahlbar. Ich bin selbst Vater von drei Kindern und 
verfüge zweifellos über ein gutes Einkommen, aber ich 
kenne auch Familien, bei denen das nicht der Fall ist, aber 
bei denen das Geld für das Herunterladen von Klingel-
tönen für das Handy, von denen einer mehr als 1,66 Euro 
kostet, merkwürdigerweise vorhanden ist. 

(Beifall bei der CSU – Simone Tolle (GRÜNE): Es 
haben nicht alle Kinder ein Handy!)

Bitte verlangen Sie die Priorität für Bildung nicht nur vom 
Staat, sondern auch von den Familien. Ich bitte um Nach-
sicht, es geht um keine Überbelastung, sondern um eine 
erträgliche Belastung, die meines Erachtens auch zu einer 
Verbesserung der Situation führt. 

Ich komme zu einem weiteren Missverständnis. Es ist 
richtig, es kommt mehr Geld in die Kasse, als zunächst für 
Bücher vorhanden war. Das Ganze ist aber zum Vorteil der 
Kinder. Der Beitrag ist sicher zum Teil ein Sparbeitrag, er 
ist aber auch ein Beitrag zur Erneuerung der Bücher. Was 
ist denn in den letzten Jahren passiert? – Wer sich die 
Praxis draußen ansieht, wird Folgendes feststellen: Der 
Ansatz für die Bücher ist in den letzten Jahren nicht mehr 
gestiegen. Die Kommunen haben nicht mehr Geld dafür 
ausgegeben. Wir konnten nicht mehr Geld dafür aus-
geben, also ist der Ansatz gleich geblieben. Die Bücher 
sind aber wie alles andere teurer geworden. Deswegen 
hat man immer mehr darauf verzichtet, neue Bücher zu 
kaufen. Nun sieht die Situation so aus, dass wir an etli-
chen Schulen Bücher haben, die sich nicht in dem 
Zustand befi nden, in dem sie sein sollten, oder die inhalt-
lich überholt sind. 

Herr Pfaffmann, Sie haben gestern gefordert, dass wir 
hinsichtlich Pisa nicht nur gut sein sollen, sondern gut 
bleiben sollen. Ich meine, es ist ein Riesenvorteil, wenn wir 
mit diesen Beträgen Bücher schneller erneuern können, 
als dies bisher der Fall war, weil wir damit auf die neuen 
Lehrpläne eingehen können und auf das, was an neuem 
Wissen verlangt wird. Ich meine, mit dem Büchergeld ist 
für die Kinder etwas gewonnen. Das ist ein Gewinn für 
unsere Bildungslandschaft. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will das 
Ganze nicht ausweiten. Ich könnte noch auf einige Punkte 
im Detail eingehen. Sicher wird man hinterfragen müssen, 
ob im Herbst alles auf Anhieb gelingt. Wir werden das 
Ganze im nächsten Jahr noch einmal überprüfen müssen; 
deswegen gibt es eine Revisionsklausel. Keiner behauptet, 
dass das im Herbst perfekt anlaufen wird. Bei dieser Grö-
ßenordnung wird es nicht überall perfekt funktionieren 
können, das sehe ich ein, aber es wird so gut geregelt 
sein, dass man sagen kann, das hat Sinn und da steckt 
ein Ziel dahinter, das man verfolgen muss, wenn man ver-
antwortungsbewusst handeln will.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Pfaffmann.

(Unruhe bei der CSU)

Meine Damen und Herren, das ist eine Frage der Rede-
zeiten. Herr Kollege Pfaffmann hat noch vier Minuten. 

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Auch wenn Ihnen das nicht gefällt – –

(Unruhe)

Präsident Alois Glück: Ich darf um etwas mehr Aufmerk-
samkeit bitten.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der CSU, auch wenn es Ihnen nicht gefällt, 
gestatten Sie mir zwei bis drei abschließende Bemer-
kungen. Herr Staatssekretär, ich habe das erste Mal fest-
gestellt, dass Sie zugegeben haben, dass dieses Gesetz 
ein Kostenspargesetz ist. Zwei Drittel Ihrer Rede han-
delten davon, dass Sie Kosten sparen wollen. Wenn das 
so ist, schreiben Sie das auch in den Gesetzentwurf und 
schreiben Sie nicht, Sie wollten Bücher erneuern. Das ist 
das Erste.

(Beifall bei der SPD)

Zweitens. Der Unsinn mit den Klingeltönen geht komplett 
an der Realität vorbei. Vielleicht können sich Ihre Kinder 
Klingeltöne herunterladen; wir reden von den Kindern, die 
überhaupt kein Handy haben, weil sich die Eltern das 
nicht leisten können. 

(Beifall bei der SPD)

Mit dem Büchergeld werden Sie die fi nanzielle Lage 
dieser Familien noch verschlechtern; daran besteht kein 
Zweifel.

Sie sagen, die Bücher seien in einem katastrophalen 
Zustand.

(Unruhe)

Präsident Alois Glück: Augenblick, Herr Kollege Pfaff-
mann. – Verehrte Kolleginnen und Kollegen, hier muss es 
ruhiger zugehen. So kann man miteinander nicht beraten. 
– Bitte. 

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Danke schön. – Dass Sie 
sagen, die Bücher seien in einem katastrophalen Zustand, 
kommt einer Bankrotterklärung Ihrer Politik der letzten 
Jahre gleich. Warum haben Sie denn die Bücher, die 
angeblich so schlecht sind, in den letzten Jahren nicht 
erneuert?

(Beifall bei der SPD)

Herr Kollege Waschler versucht hier, den Menschen ein-
zureden, dass die Einführung des Büchergeldes zu einem 
Rückgang der Kopierkosten führen würde. So einen 
Unsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört.

(Beifall bei der SPD – Zuruf des Abgeordneten 
Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU))

Lieber Herr Professor Waschler, wie sollen denn die 
Kopierkosten dadurch reduziert werden, dass z. B. drei 
neue Bücher für eine ganze Klasse ersatzbeschafft 
werden? Das ist blanker Unsinn, nichts anderes.

(Zurufe von der CSU)

Geben Sie zu: Sie haben die Solidarität der Familien ein-
gefordert. Sie haben gesagt: Wir werden das in solidari-
scher Einigkeit fi nanzieren. Das ist schön ausgedrückt. 
Solidarität à la CSU heißt: Im Staatshaushalt werden 
15,1 Millionen Euro eingespart, und die Eltern zahlen die 
Zeche. Das ist Ihre Solidarität.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Mir liegen keine weiteren Wort-
meldungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. 
Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/3148 und die 
Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden 
Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport auf 
Drucksache 15/3731 zugrunde. Der federführende Aus-
schuss für Bildung, Jugend und Sport empfi ehlt die 
unveränderte Annahme. Der Ausschuss für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen stimmt in seiner Endbera-
tung ebenfalls zu, allerdings mit der Maßgabe von Ände-
rungen. Ich verweise insoweit auf Drucksache 15/3731. 
Wer dem Gesetzentwurf mit diesen Änderungen 
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
ist die CSU-Fraktion. Gegenstimmen? – Das sind die 
Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist so 
beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Sie soll in namentlicher Form 
erfolgen. Der Abstimmung liegt die Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen zugrunde. Die Urnen für die Stimmabgabe 
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sind aufgestellt. Wir beginnen mit der Stimmabgabe. 
Dafür stehen fünf Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 10.12 bis 
10.17 Uhr)

Die fünf Minuten sind vorbei. Die Stimmabgabe ist abge-
schlossen. Das Abstimmungsergebnis wird außerhalb des 
Plenarsaals ermittelt und später bekannt gegeben. Wir 
fahren nun mit den Beratungen fort. Ich bitte Sie, Ihre 
Plätze wieder einzunehmen.

(Unruhe)

Ich wiederhole: Wir fahren mit den Beratungen fort, und 
ich bitte Sie, die Plätze einzunehmen, auch die Allgäuer.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf:

Regierungserklärung des Staatsministers des Innern 
zum Thema „Innere Sicherheit nach den Terroran-
schlägen in London“

Hierzu erteile ich Herrn Staatsminister Dr. Beckstein das 
Wort.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
bin dankbar dafür, dass ich heute die Gelegenheit habe, 
vor dem Landtag zum Thema „Innere Sicherheit nach den 
Terroranschlägen in London“ zu sprechen. Ich habe das 
mit dem Herrn Fraktionsvorsitzenden kurz erörtert. Das ist 
aus zwei Gründen wichtig. Erstens. Sicherheitsvorkeh-
rungen und präventive Maßnahmen gehören zum Kernbe-
reich der Landeskompetenz. Neben der Kulturpolitik ist 
das eine der zentralen Aufgaben, für welche die Länder 
die Zuständigkeit haben. Deswegen ist es bei der Bedeu-
tung dieses Themas auch wichtig, eine solche Frage im 
Landtag zu erörtern. 

Zweitens. Mit vielen Sicherheitsexperten bin ich der Mei-
nung, dass man nicht ernsthaft darüber diskutieren kann 
– wie das übrigens auch in England der Fall war –, ob es 
irgendwann auch in Deutschland zu einem Anschlag 
kommt, sondern nur darüber, wann das sein wird, wie das 
sein wird und wo das sein wird. Die Sicherheitsexperten 
sind ohnehin der Meinung, dass es überraschend war, 
dass in den letzten Jahren trotz mehrfach aufgedeckter 
Versuche nichts passiert ist. Das zeigt übrigens auch, 
dass das föderale Sicherheitssystem zwar recht ordent-
lich funktioniert, dass es aber keine Garantie dafür gibt, 
dass wir immer so glücklich aus den Schwierigkeiten wie 
bisher herauskommen bei einer Bedrohung, die wahr-
scheinlich nicht nur einige Jahre, sondern wahrscheinlich 
noch mehr als ein Jahrzehnt dauern wird; das ist jeden-
falls die Einschätzung aller Innenminister in Deutschland. 
Das zeigt die Dimension dieser Problematik.

Viele fürchten, dass der Terrorismus nach den verhee-
renden Anschlägen in den USA am 11. September 2001 
und den Anschlägen auf die Pendlerzüge in Madrid am 
11. März 2004 und nach den Anschlägen in London 
immer näher auch an Deutschland heranrückt. 

Unser Mitgefühl gilt zunächst den Opfern und deren Fami-
lien. Wir sind uns hoffentlich alle darin einig: Solche heim-
tückischen terroristischen Anschläge sind zutiefst ver-
werfl ich und richten sich gegen unsere Werte und die 
gesamte zivilisierte Welt. 

Blenden wir kurz auf den 7. Juli 2005 zurück. An diesem 
Tag ereigneten sich in der Innenstadt von London vier 
Bombenanschläge, drei davon in U-Bahn-Zügen und 
einer in einem Bus. Es gab 55 Todesopfer und 735 Ver-
letzte. Fünf deutsche Staatsangehörige sind bei den 
Anschlägen verletzt worden. Es handelt sich um vier 
Frauen, davon eine aus Bayern, und einen Mann. Das ist 
von Bedeutung, weil deswegen auch in Deutschland ein 
Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts einge-
leitet worden ist. 

Ob es sich bei den Anschlägen um Selbstmordattentate 
gehandelt hat, konnte bislang noch nicht zu 100 % geklärt 
werden. Durch Überwachungskameras wurden vier Ver-
dächtige identifi ziert. 

Dabei handelt es sich um britische Staatsbürger im Alter 
von 19 bis 30 Jahren aus der Region um Leeds. Drei sind 
pakistanischer Herkunft, einer stammt aus Jamaika. Scot-
land Yard geht davon aus, dass alle vier Attentäter bei den 
Anschlägen starben. Es besteht also eine Restunsicher-
heit, ob die Attentäter selbst ums Leben kamen. Das ist 
aber nur eine kleine Restunsicherheit.

Alles deutet darauf hin, dass Täter und Hintermänner aus 
Kreisen des islamistischen Terrorismus stammen. Dafür 
spricht nicht zuletzt, dass „weiche Ziele“ – vergleichbar 
mit den Anschlägen in Madrid – ausgewählt wurden. Auch 
die Vorgehensweise der Täter weist in diese Richtung.

Zu beachten sind weiterhin Erklärungen im Internet. 
Zunächst ist dabei auf die Erklärung der „Gruppe der 
Geheimorganisation – Organisation Qaeda des Jihad in 
Europa“ vom 07. Juli 2005 in hocharabischer Sprache 
hinzuweisen, in der die – ich zitiere – „frohe Botschaft an 
die islamische Gemeinde“ übermittelt wird. Der Zeitpunkt 
der Rache an der zionistischen britischen Regierung der 
Kreuzfahrer sei gekommen. Der Anschlag sei eine Reak-
tion auf die Massaker der Briten im Irak und Afghanistan. 
Den heldenhaften Mudjahedin sei es gelungen – so wört-
lich –, „einen gesegneten Angriff in London durchzu-
führen“. Großbritannien stehe in allen Himmelsrichtungen 
in Flammen vor Angst und Furcht. Man habe die britische 
Regierung und das britische Volk immer wieder gewarnt. 
Weiterhin werden in der Erklärung die dänische und die 
italienische Regierung sowie alle anderen Regierungen – 
so wörtlich – „der Kreuzfahrer davor gewarnt“, dass sie 
dieselben Strafen erleiden werden, wenn sie ihre Truppen 
nicht aus dem Irak oder aus Afghanistan abziehen. Die 
Erklärung zeigt mit aller Deutlichkeit die Existenz eines 
terroristischen Potenzials in Europa auf.

Darüber hinaus hat eine Gruppe mit dem Namen 
„Abu Hafs al-Masri-Brigaden“ im Internet die Verantwor-
tung für die Anschläge in London übernommen. Dieses 
Selbstbezichtigungsschreiben ist aber zweifelhaft, weil 
sich diese Gruppe schon mehrfach nach Anschlägen der 



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/48 v. 20. 07. 2005 3603

Urheberschaft gerühmt hat, obwohl sie nachweislich nicht 
dafür verantwortlich war.

Großbritannien gilt aufgrund seiner engen Partnerschaft 
mit den USA, seiner militärischen Beteiligung in Afgha-
nistan und vor allem im Irak sowie der fortgesetzten Nen-
nung durch die Al Qaeda-Führungspersonen Bin Laden 
und Al-Zawahiri als die neben den USA und Israel gefähr-
detste Nation der westlichen Welt. Wie schwierig die 
Beurteilung einer tatsächlichen Bedrohung ist, ergibt sich 
aus der Einschätzung des britischen Geheimdienstes 
MI 5, der, wenn man einem Bericht des Magazins „Der 
Spiegel“ Glauben schenken kann, kurz vor dem Anschlag 
erklärte, es gebe zum gegenwärtigen Zeitraum keine 
Gruppe, die die Absicht habe und auch in der Lage sei, 
einen Angriff auf Großbritannien zu starten. Daraufhin soll 
die britische Regierung die Alarmstufe herabgesetzt 
haben.

Die generelle Einschätzung über die Gefahr für Großbri-
tannien wird in den Lagefortschreibungen zum islamisti-
schen Terrorismus regelmäßig wiederholt und gilt auch für 
britische Einrichtungen in Deutschland.

Selbstverständlich kann sich auch Deutschland nicht in 
Sicherheit wiegen. Deutschland engagiert sich im Rahmen 
des weltweiten Kampfes gegen den islamistischen Terro-
rismus nach wie vor in Afghanistan und am Horn von 
Afrika, und die Bundesrepublik bildet im Rahmen der 
NATO irakische Polizeibeamte und Offi ziere aus. Erst vor 
kurzem haben Bundesinnenminister Schily, Verteidi-
gungsminister Struck und Bundesaußenminister Fischer 
die Bedrohung Deutschlands mit diesem Engagement 
ausdrücklich bestätigt. Zwar liegen den Sicherheitsbe-
hörden derzeit keine Hinweise auf Anschläge islamisti-
scher Terroristen in Deutschland vor; wir bleiben jedoch 
weiterhin im Fadenkreuz terroristischer Gruppierungen. 
Es gilt deshalb nach wie vor die Aussage, dass Deutsch-
land, das bislang als Ruhe- und Vorbereitungsraum einge-
schätzt wird, jederzeit auch zum Ausführungsraum isla-
mistischer Gewalttäter werden kann. Die Innenminister 
haben eine Sprachregelung. Wir sprechen von einer „abs-
trakt erheblichen Gefahr“ und fügen hinzu, dass es – Gott 
sei Dank – keine konkreten Hinweise auf eine konkret 
beabsichtigte Tat gebe. Wie fraglich das ist, kann man an 
Großbritannien sehen. Dort hätte man sich mit dieser 
Formel eine Stunde vor der Tat an die Öffentlichkeit 
gewendet, wenn man gefragt worden wäre. Aus der Tat-
sache, dass wir keine detaillierten Hinweise haben, dürfen 
wir leider nicht ohne weiteres schließen, dass nicht 
irgendwelche kleinere Gruppen etwas planen.

In Bayern haben wir folgende Maßnahmen, die bundes-
weit abgestimmt sind, auf den Weg gebracht: Wir haben 
die Verstärkung der Schutzmaßnahmen im Umfeld insbe-
sondere britischer und italienischer Einrichtungen sofort 
angeordnet und die polizeiliche Präsenz auf Bahnhöfen, 
Flughäfen und im Personennahverkehr erhöht. Ich will 
dazu anfügen, dass nicht, wie in Diskussionen gefordert 
wird, für U-, S-Bahnen oder Busse die gleichen Sicher-
heitsmaßnahmen wie auf Flughäfen ergriffen werden 
können, weil dies unrealistisch ist. Jedem muss klar sein, 
dass man dann eine halbe bis eine dreiviertel Stunde 
vorher zur U-Bahn gehen müsste. Abgesehen davon 
würden diese Zugangskontrollen enorme Kosten verursa-

chen, sodass das herkömmliche Nahverkehrssystem 
nicht mehr organisierbar wäre. Man muss versuchen, die 
Sicherheit mit anderen Vorkehrungen zu erhöhen. Zusätz-
lich haben wir noch am Donnerstagvormittag in bundes-
weiter Abstimmung eine intensivere Überwachung isla-
mistischer Extremisten angeordnet.

Das Landesamt für Verfassungsschutz hat unmittelbar 
nach den Anschlägen seine Präsenz in der islamistischen 
Szene verstärkt. Bisher haben sich keine Anhaltspunkte 
ergeben, dass die Planung der Anschläge dort bekannt 
war. Die Erhöhung der Präsenz war nötig und ist nicht nur 
eine symbolische Geste, weil bei den meisten bisherigen 
Anschlägen von Al Qaeda ursprünglich geplant war, 
Nachfolgeanschläge durchzuführen. Das war in den USA 
nach dem 11. September 2001 geplant, und das war in 
Madrid geplant, wurde aber durch die hohe polizeiliche 
Präsenz verhindert. Deswegen musste man davon aus-
gehen, dass auch nach den Anschlägen von London 
möglicherweise Nachfolgeanschläge kommen werden. 
Aus meiner Sicht ist das die Begründung, dass bei den 
Erkenntnissen in Birmingham die Briten sehr sorgfältig 
reagiert haben.

Die islamistischen Aktivitäten sind seit langem im Blickfeld 
der bayerischen Sicherheitsbehörden. Ein Beispiel hierfür 
ist die bundesweite Durchsuchungsaktion in der islamisti-
schen Szene Anfang des Jahres. Bei Razzien am 
12. Januar 2005 waren über 700 Polizeibeamte ein-
schließlich polizeilicher Spezialeinsatzkräfte in fünf Län-
dern im Einsatz, vor allem im Raum Ulm/Neu-Ulm, Frei-
burg im Breisgau, Frankfurt am Main, Düsseldorf und 
Bonn. Im Zuge dieser Razzien wurden gegen zwölf Per-
sonen Haftbefehle vollzogen und weitere zwölf Personen 
vorläufi g festgenommen. Sie und weitere Verdächtige 
sollen als Angehörige einer kriminellen Vereinigung isla-
misch-extremistische Netzwerke mit Logistikstraftaten 
wie Urkunds-, Vermögens- und Schleusungsdelikten 
unterstützt haben.

Dabei gingen sie arbeitsteilig, äußerst professionell sowie 
konspirativ zu Werke und missbrauchten auch Moscheen 
und andere islamische Einrichtungen als Tarnung. 

So sollen mehrere Beschuldigte gewerbsmäßig mit 
gefälschten französischen, belgischen und holländischen 
Ausweispapieren gehandelt haben, um mit dem Erlös 
islamistische Aktivitäten zu fi nanzieren. Es gelang, zahl-
reiche Beweismittel sicherzustellen, unter anderem 
Blanko-Pässe, Computer, Fälschungsutensilien sowie 
schriftliche Unterlagen, aber auch Propagandamaterial. 
Bei den Ermittlungen hat sich gezeigt: Die islamistischen 
Netzwerke schaffen ähnliche Strukturen, wie wir sie von 
der organisierten Kriminalität her kennen, und nutzen sie 
für ihre Zwecke. Teilweise sind sie auch an Straftaten der 
Allgemeinkriminalität beteiligt. 

Aus unseren Erfahrungen lassen sich drei Typen von 
Tätern herausarbeiten: Da gibt es zunächst den Typus der 
Hamburger Tätergruppe um Mohammed Atta. Es handelt 
sich um polizeilich unauffällige Personen mit legalem Auf-
enthaltsstatus. Um sie erkennen zu können, kommen in 
der Regel nur nachrichtendienstliche Maßnahmen wie der 
Einsatz von V-Leuten in Betracht. Nach dem 11. Sep-
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tember 2001 haben wir eine bundesweit abgestimmte 
Rasterfahndung nach ähnlichen Tätern auf den Weg 
gebracht. Diese Rasterfahndung hat keinen weiteren 
Täter dieses Typs den Fahndungsbehörden zur Kenntnis 
gebracht; allerdings eine Vielzahl von sonstigen Erkennt-
nissen. 

Es gibt einen zweiten Tätertyp, nämlich den, der bei der 
so genannten Meliani-Gruppe in Erscheinung getreten ist, 
die einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg 
mit Splitterbomben geplant hatte bzw. aus dem Al Tawhid-
Verfahren. Er hatte umfangreiche Kontakte zu Islamisten 
in anderen westlichen Ländern. Bemerkenswert ist, dass 
sich derartige Personen vor ihren Anschlagsplanungen 
zum Teil in Ausbildungslagern in Afghanistan aufgehalten 
haben. Sie befassten sich unter anderem mit der Herstel-
lung und Beschaffung von falschen Pässen, mit der 
Schleusung von Attentätern und Gruppenmitgliedern, und 
sie organisierten den Transfer von Geld und anderer 
Logistik. Hier setzen wir mit unserem „AKIS“-System an, 
dem delikts- und behördenübergreifenden Ansatz zur Auf-
klärung krimineller islamistischer Strukturen. Dieser wich-
tige Ansatz ist von meinen Mitarbeitern entwickelt worden. 
Ich denke, dass wir damit ein führendes Instrument für die 
Bekämpfung islamistischer Gewalttäter gefunden haben. 
Ich werde das nachher noch darstellen. 

Einen dritten, weiteren Tätertypus bilden Konvertiten, die 
Muslime geworden sind. Wir wissen in einem Fall, dass 
sich ein solcher deutscher Konvertit als Kämpfer aufseiten 
tschetschenischer Mudjahedin an Kampfhandlungen 
gegen russische Truppen beteiligt hat und dabei 
erschossen wurde. Das Problem besteht darin, dass wir 
nur bei entsprechenden Hinweisen die potenzielle Gefähr-
lichkeit solcher Personen überprüfen können. 

Ich hebe hervor, dass Bayern nach dem 11. Sep-
tember 2001 mit dem umfangreichsten Sicherheitspaket 
aller Bundesländer reagiert hat. Ich bedanke mich dafür 
noch einmal bei der Fraktion. 650 Stellen wurden zur Ver-
stärkung der bayerischen Polizei und 50 Stellen beim 
Landesamt für Verfassungsschutz geschaffen. Das Lan-
desamt und die Polizei beobachten insbesondere die 
gewaltbereite islamistische Szene in Bayern intensiv und 
mit Erfolg. Wir wissen, dass die Szene dadurch außeror-
dentlich verunsichert ist. Das ist gut. Zur Bekämpfung des 
islamistischen Extremismus und Terrorismus steht uns 
eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Verfügung, die ich 
hier kurz darstellen will. Besondere Bedeutung besitzt das 
gerade schon erwähnte „AKIS“, das Konzept zur Aufklä-
rung krimineller islamistischer Strukturen. Bei allen Poli-
zeipräsidien Bayerns sind „AKIS“-Einheiten eingerichtet, 
die in enger Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwalt-
schaft, Landesamt für Verfassungsschutz, Steuerfahn-
dung und anderen Sicherheits- und Verwaltungsbehörden 
ermitteln. Ziel ist es, Verbindungen und Strukturen krimi-
neller Islamisten aufzudecken, Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit abzuwehren und festgestellte Straftaten konse-
quent zu verfolgen. Die Informationen werden deliktsüber-
greifend erhoben, also ohne Unterschied, ob es sich um 
echte Staatsschutzdelikte oder Delikte der Allgemeinkri-
minalität handelt, zusammengeführt und gemeinsam 
bewertet. Das Landeskriminalamt beteiligt dabei neben 
dem Landesamt für Verfassungsschutz, wenn nötig, auch 
das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungs-

schutz und den Bundesnachrichtendienst. Die Ergebnisse 
fl ießen in gemeinsame Strategien und koordinierte Maß-
nahmen ein. „AKIS“ hat sich außerordentlich bewährt, 
weil frühzeitig Strukturen aufgedeckt und Gefahren 
erkannt werden können, sodass reagiert werden kann. 

Der Hintergrund ist, dass wir in diesen islamistischen 
Strukturen auch andere Straftaten vollständig ausermit-
teln. Damit sind beispielsweise Vergehen gegen den 
Umweltschutz gemeint, wenn also Autos im Gebraucht-
wagenhandel abgestellt werden, aus denen Öl läuft, oder 
wenn Pässe gefälscht werden, oder wenn es um strafbare 
Scheinehen geht. Daraus werden nicht nur die unmittel-
baren Bezüge für die einzelne Tat hergestellt – „Aha, hier 
war der Motor nicht dicht, sodass Öl ausgelaufen ist“ –, 
sondern man schaut gleichzeitig, welche Geschäftsbezie-
hungen zugrunde liegen. Daraus kann man Strukturen 
ableiten, die von den „AKIS“-Dienststellen in Bayern in 
solcher Ausführlichkeit erarbeitet worden sind, dass ich 
mir sicher bin, dass sie in keinem anderen Land so vor-
handen sind. Man kann deswegen feststellen, wie die 
Geschäfts- und Kommunikationsbeziehungen zwischen 
Islamisten sind, welche und wie intensive Verhandlungen 
sie führen, wie und wie intensiv sie miteinander kommuni-
zieren. Daraus können die Fachbehörden interessante 
Schlüsse ziehen. 

Der zweite Bereich ist das Strategische Innovationszen-
trum der Bayerischen Polizei, ein Wissensverbund hoch 
qualifi zierter Akademiker und Polizeipraktiker. Das Strate-
gische Informationszentrum verfügt über eine Islamismus-
Expertin, die in engem Kontakt zu den Fachleuten des 
Landesamtes für Verfassungsschutz steht und Kontakte 
zu internationalen Experten pfl egt. In diesem Bereich wird 
Pionierarbeit geleistet. Ein kleines Beispiel: Im Bereich des 
Arabischen entstehen häufi g Schwierigkeiten mit der 
Schreibweise. Schreibt man „Osama bin Laden“ oder 
„Usama bin Laden“? Im Englischen heißt es „Usama“. Im 
Computer würde das unterschiedlich in Erscheinung 
treten. Deswegen wurde von uns ein Synchronisations-
programm entwickelt, das derart unterschiedliche 
Schreibweisen zusammenführt. Für „Al Zawahiri“ werden 
in fast allen Mitteilungen andere Schreibweisen gewählt. 
Durch das Programm wird die Zusammenführung nach 
den ursprünglichen arabischen phonetischen Gedanken 
herbeigeführt. Dieses System haben wir auch anderen 
Polizeien in Deutschland und außerhalb Deutschlands in 
der Zwischenzeit angeboten; es wird auch anderweitig 
verwendet. 

Wir müssen terroristischen Aktivitäten natürlich entgegen-
treten. Wir müssen aber auch gegen islamistischen Fana-
tismus vorgehen, denn das ist das Milieu, aus dem die 
Gefahr entsteht. 

Ich nenne hier die erschreckenden Fälle von Hasspredi-
gern, die es inzwischen auch in Deutschland gibt. Ich 
verhehle nicht, dass es nach meiner persönlichen Mei-
nung einer der Grundfehler in Großbritannien gewesen ist, 
auch fanatischen Hasspredigern über viele Jahre vollstän-
dige Freiheit zu geben in der Hydepark-Corner-Mentalität: 
Hier kann jeder alles sagen. Hier haben alle weltbekannten 
Hassprediger auch öffentlich große Predigten gehalten. 
Das war ja auch der Hintergrund, dass man im Jargon der 
Sicherheitsbehörden von „Londonistan“ gesprochen hat. 
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Denn dort haben sich die Hassprediger, die ich jetzt nicht 
namentlich aufführen will, in den Moscheen immer wieder 
verbreitet. Sie haben ganz offensichtlich auch teilweise 
einen fruchtbaren Nährboden geschaffen. 

Wir müssen feststellen, dass es auch bei uns solche Has-
sprediger gibt. Das ist äußerst bedauerlich. So hatten wir 
einen Imam in Augsburg, der das Freitagsgebet regel-
mäßig mit der Aufforderung beendete: „Tod allen Ungläu-
bigen“, „Tod allen Christen“. Erst vor wenigen Tagen 
wurde Mohammed E., bis vor kurzem Imam des Islami-
schen Zentrums Nürnberg, in Abschiebehaft genommen. 
Er hatte die Ideologie der extremistischen Muslimbruder-
schaft verbreitet und unter anderem zum Djihad gegen die 
Ungläubigen aufgerufen. 

Ich meine, dass es hier völlig eindeutig ist, dass wir in 
solchen Fällen von den zusätzlichen Möglichkeiten des 
Zuwanderungsgesetzes und den bisherigen Möglich-
keiten des Ausländerrechts ausführlich Gebrauch 
machen. 

Wer Hass schürt und nicht auf der Grundlage unseres 
Grundgesetzes für Toleranz eintritt, wer vielmehr diese 
Grundlagen zerstört, der hat in unserem Lande nichts zu 
suchen. Wir werden alles tun, um solche Leute auszu-
weisen und abzuschieben.

(Lebhafter Beifall der CSU)

Deshalb habe ich im Herbst letzten Jahres eine neue 
Arbeitsgruppe eingesetzt, die die Aufgabe hat, die 
Behörden zusammenzuführen, um mit diesen Problemen 
besser fertig zu werden. Diese Arbeitsgruppe hat den 
schönen Namen „BIRGiT“. Der vollständige Name ist 
etwas bürokratisch geraten, weshalb die Abkürzung wohl 
notwendig ist: „Beschleunigte Identifi zierung und Rück-
führung von Gefährdern aus dem Bereich des islamisti-
schen Terrorismus und Extremismus“. Bei der Arbeits-
gruppe werden alle Informationen zusammengeführt, die 
wir zu Gefährdern besitzen. In der Arbeitsgruppe sind 
Staatsschützer, Polizisten, Verfassungsschützer, Vertreter 
der Ausländerbehörden, der Regierung und des Innenmi-
nisteriums. Dort wird für jeden einzelnen uns bekannten 
islamistischen Gefährder festgestellt, welche gerichtsver-
wertbaren Erkenntnisse wir haben oder welche Erkennt-
nisse vor den Gerichten verwertbar gemacht werden 
können, um gegen den Betreffenden vorzugehen. Wenn 
eine Abschiebung aus rechtlichen und tatsächlichen 
Gründen nicht möglich ist, dann wird der Bewegungs- 
und Handlungsspielraum der Gefährder eingeschränkt. 
Unter der Koordination der Arbeitsgruppe „BIRGiT“ 
wurden zwischenzeitlich 13 Extremisten abgeschoben 
oder haben Deutschland unter dem Druck der Ausländer-
behörden verlassen. Wir haben noch eine nennenswerte 
zweistellige Zahl von Hinweisen zu Personen, die in den 
nächsten Wochen von uns in ähnlicher Weise behandelt 
werden.

Welche Folgerungen haben wir aus der Gefahr zu ziehen? 
– Ich meine, wir müssen zunächst feststellen: Die föderale 
Sicherheitsarchitektur in Deutschland hat sich bewährt. 
Ich bin überzeugt – das sage ich nach wirklich langer Dis-
kussion und guter Überlegung –, dass föderale Behörden, 

die ortsnah organisiert sind, besser geeignet sind, festzu-
stellen, was im Hinterzimmer einer Moschee in Neu-Ulm, 
in Schweinfurt oder in Nürnberg passiert, besser als eine 
zentralistische Behörde, die in Köln, Wiesbaden oder wo 
auch immer ihren Sitz hätte. Die ortsnahe Behörde mit 
einer guten Beziehung zur örtlichen Polizei und mit einer 
engen Beziehung zur Bevölkerung weiß sehr wohl, welche 
Leute sich dort bewegen: Sind es tolerante Muslime? Sind 
es vielleicht fromme, konservative, rückwärts gewandte, 
aber absolut friedliche Leute? Sind es Personen, die ganz 
sorgfältig angesehen werden müssen? Die föderale 
Sicherheitsstruktur ist deshalb richtig. Es ist allerdings 
unbedingt notwendig, dass es zu einer zentralen Koordi-
nierung und zu einem zentralen Informationsaustausch 
kommt.

(Beifall bei der CSU)

Wir haben, das sage ich ganz bewusst, anders als es in 
dem NPD-Verfahren zum Ausdruck gekommen ist, bun-
desweit einheitliche Standards und eine vorzügliche 
Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern, die auch 
funktioniert. Alle wichtigen Erkenntnisse werden fl ächen-
deckend und zentral ausgewertet. Wir müssen dafür 
sorgen, dass Polizei, Nachrichtendienste, Justiz und 
andere Behörden wie auch die Wirtschaft eng zusammen-
arbeiten. Ich füge hinzu: Ich weiß, das klingt für manche 
Ohren etwas ungewohnt. Wir müssen uns aber darüber im 
Klaren sein, wenn es um Erkenntnisse von unmittelbar 
Gefährdenden geht, dürfen wir nicht das Trennungsgebot 
zwischen den verschiedenen Behörden in den Mittelpunkt 
stellen, sondern die gegenseitige Informationspfl icht. Wir 
müssen dies tun, um alle Erkenntnisse zu bekommen, 
damit die Gefährlichkeit einer Person erkannt und 
bewertet werden kann. Nur so kann dafür gesorgt werden, 
dass sie keinen Anschlag durchführen kann. Es dürfen 
keine Hürden aufgebaut werden, wenn es darum geht, 
einen islamistischen Gefährder zu erkennen und zu 
bewerten. Alle Behörden des Staates müssen zusammen-
arbeiten und eine lückenlose Bewertung auf den Weg 
bringen. Nur so haben wir die Chance, möglichst früh-
zeitig vorzugehen. 

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir in 
diesem Bereich der Kriminalität völlig anders vorgehen 
müssen als in allen anderen Bereichen. Hier liegt die erste 
Aufgabe hier nicht darin, erkannte Straftäter nach began-
gener Straftat aufzugreifen und der Bestrafung zuzu-
führen. Gerade bei einem Selbstmordattentäter ist es 
nicht sonderlich effi zient, ihm in Aussicht zu stellen, dass 
er möglicherweise verhaftet und eingesperrt wird. Die her-
kömmlichen Präventionsmöglichkeiten helfen nicht. Jeder 
weiß, welche entsetzlichen Auswirkungen selbst ein 
kleiner Anschlag auf unser gesamtes Leben haben kann, 
das gilt erst recht für einen größeren Anschlag. Wir 
müssen deshalb frühzeitig zugreifen, selbst dann, wenn 
der Nachweis einer Straftat unter Umständen nicht mög-
lich ist, weil nur Vorbereitungshandlungen erkannt werden. 
Wenn man beispielsweise auf seinem Computer Daten 
über die Herstellung chemischer und biologischer Waffen 
hat, dann ist das keine Straftat. Es handelt sich hierbei 
allenfalls um eine strafl ose Vorbereitungshandlung. Wir 
müssen den Beginn einer konkreten Straftat nachweisen. 
Das ist die Besonderheit: In diesem Bereich der Krimina-
lität können wir nicht warten, bis eine konkrete Straftat 
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begonnen ist. Wir müssen die Gefährder frühzeitig aus-
schalten. Das Ausländerrecht ist hierfür, soweit es sich um 
Ausländer handelt, ein wirksames Mittel, um dafür zu 
sorgen, dass solche Personen nicht dauerhaft im Land 
bleiben.

Die Anschläge in London haben vor allem klar gemacht, 
dass die Aufhebung der Sicherheitspakete, wie das in der 
letzten Zeit immer wieder diskutiert wurde, unverantwort-
lich wäre. Wir brauchen die unbefristete Verlängerung der 
Sicherheitspakete.

(Beifall bei der CSU)

Ich will einige weitere Maßnahmen ansprechen. Bunde-
sinnenminister Schily hat nach massivem Drängen endlich 
Ende des vergangenen Jahres ein gemeinsames Lage- 
und Analysezentrum zur Terrorabwehr eingeführt. Die 
konkrete Durchführung in Berlin ist allerdings alles andere 
als ideal. Unter dem Dach des gemeinsamen Lage- und 
Analysezentrums ist in einem Gebäude ein polizeiliches 
Informations- und Analyseteam eingeführt und in einem 
gesonderten Haus, mit gesonderten Zugangskontrollen, 
ist ein nachrichtendienstliches Informations- und Analyse-
zentrum eingeführt worden. Das heißt, auf der einen Seite 
gibt es die Koordinierung der polizeilichen Tätigkeit und in 
dem anderen Haus gibt es die nachrichtendienstliche 
Koordinierung. Um wiederum die beiden Häuser zu koor-
dinieren, wurden sieben Koordinationsgruppen eingeführt. 
Hintergrund des Ganzen ist, dass die GRÜNEN strikt auf 
dem Trennungsgebot bestanden haben. Das halte ich für 
falsch. Wir dürfen, wenn es darum geht, konkreter islamis-
tischer Bedrohung entgegenzuwirken, das Trennungs-
gebot nicht in einer übersteigerten Weise in den Mittel-
punkt stellen. Wir müssen vielmehr die Zusammenarbeit 
der Sicherheitsbehörden in den Mittelpunkt stellen, um 
aus kleinen Detailerkenntnissen eine umfassende Gene-
ralbewertung herbeizuführen. Wir wissen aus den USA, 
dass es mehrere einzelne Hinweise auf die Terroristen des 
11. September gegeben hat. Jeder einzelne Hinweis war 
als solcher aber relativ unauffällig. Beispielsweise wusste 
man, dass ein Islamist eine Flugschule besuchte. Das war 
unauffällig. Ein anderer Hinweis war, dass sich ein Islamist 
um die statischen Pläne des World Trade Centers 
bemühte. Auch das war relativ unauffällig. 

(Christine Kamm (GRÜNE): Finden Sie?)

Wenn beide Erkenntnisse zusammengeführt worden 
wären, hätte sich möglicherweise eine andere Qualität der 
Beurteilung ergeben. Alle deutschen Innenminister sind 
deshalb der Auffassung, dass wir ein gemeinsames Lage- 
und Analysezentrum brauchen. Die Innenminister der 
Union sind überdies der Meinung: Beim bisherigen 
System mit zwei getrennten Zentren darf es nicht bleiben. 
Die beiden müssen zusammengeführt werden.

Wir brauchen eine Anti-Terror-Datei. Es ist unerträglich, 
dass sie noch immer nicht eingeführt ist. Es ist Zufall, 
wenn im Fall eines in Regensburg vor Gericht stehenden 
Islamisten herausgefunden wird, dass ein Nachrichten-
dienst über mehrere Ordner voller Material verfügt. Es 
kann nicht richtig sein, dass so etwas erst durch die Fern-
sehberichterstattung bekannt wird.

(Lebhafter Beifall bei der CSU)

In einer solchen Anti-Terror-Datei müssen übrigens auch 
die Finanzbehörden ihre Erkenntnisse mitteilen, die für die 
Frage der Terrorfi nanzierung von Bedeutung sind. 

Gerade aus Deutschland heraus gehen massive Finanz-
beiträge in den Nahen Osten, um den Terror zu fi nan-
zieren. Wenn es hier Hinweise gibt, muss man sie auf-
nehmen.

Wir brauchen für besondere Katastrophensituationen, 
nämlich für die Sicherheitskatastrophen, die Möglichkeit, 
die Bundeswehr einzusetzen. Das gilt zunächst für das 
Air-Policing, bei dem Rot-Grün nach ursprünglich strikter 
Ablehnung zwischenzeitlich ein entsprechendes Gesetz – 
allerdings ohne rechtliche Grundlage im Grundgesetz – 
auf den Weg gebracht hat. Danach soll die Bundeswehr 
eine originäre Einsatzkompetenz bekommen, um gefähr-
liche Flugzeuge auszuschalten. Bei der ABC-Abwehr 
leuchtet es mir nicht ein, dass wir in Deutschland die welt-
weit am besten ausgestattete Truppe mit Fuchs-Spürpan-
zern und ähnlichem Gerät haben, dass wir die weltweit am 
besten ausgebildeten Leute haben, die in Afghanistan, im 
Irak, im Iran, in Kuwait, am Horn in Afrika und in Bosnien 
eingesetzt werden, und die auch in der Europäischen 
Union nach den Beschlüssen der europäischen Innenmi-
nister und Justizminister auf erste Anforderung in allen 
europäischen Ländern sofort zum Einsatz kommen 
können, dass diese Leute aber in einem einzigen Land der 
Welt, nämlich in Deutschland, nicht eingesetzt werden 
dürfen. Mir kann das keiner vernünftig erklären, wenn es 
diese Gefahren gibt. In der Notfallplanung für die Welt-
meisterschaft haben wir bundesweit abgestimmt einge-
plant, dass „dirty bombs“ und ähnliche Waffen eingesetzt 
werden können. Dass man hierfür nicht die weltbesten 
Kräfte in der Planung berücksichtigt, halte ich für einen 
ideologischen Fehler von Rot-Grün.

(Beifall bei der CSU)

Selbstverständlich meine ich, dass man nicht nur bei 
Naturkatastrophen, sondern auch bei Sicherheitskata-
strophen schnell an die Grenze dessen kommt, was per-
sonell noch zu verkraften ist. Deswegen meine ich, dass 
auch bei diesen Katastrophen die Bundeswehr eingesetzt 
werden sollte. In der grundgesetzlichen Bestimmung über 
den Einsatz der Bundeswehr bei „Naturkatastrophen“ 
sollte man das Wort „Natur“ streichen, worüber in der 
Föderalismuskommission schon weitgehend verhandelt 
wurde. Der Bundesinnenminister und der Bundesverteidi-
gungsminister haben diesen Planungen in der Föderalis-
muskommission schon sehr Vieles abgewonnen.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, mir ist es beson-
ders wichtig, auch hier im Parlament etwas darzustellen, 
von dem ich weiß, dass man sehr sensibel vorgehen 
muss. Gerade deshalb aber lege ich Wert darauf, dies 
auch in der Öffentlichkeit darzustellen, damit nicht irgend-
wann später eine Skandalisierung erfolgt. Wir müssen 
religiöse Fanatiker stärker überwachen. Deswegen 
müssen wir wissen, was in jeder Moschee passiert.

(Beifall bei der CSU – Widerspruch der Abgeord-
neten Christine Kamm (GRÜNE))
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Wir müssen wissen, ob in einer Moschee nur weltoffener, 
liberaler Islam gepredigt wird. Als Beispiel nenne ich die 
Eyüp-Sultan-Moschee in Nürnberg, in der der Minister-
präsident und ich in Begleitung des Kollegen Imhof und 
anderer Kollegen im September 2001 gewesen sind. Wir 
wissen, dass dort liberale Muslime sind. Wenn das 
bekannt ist, gilt selbstverständlich Religionsfreiheit; dann 
haben die Sicherheitsbehörden dort nichts mehr zu 
suchen.

Es gibt aber auch andere Moscheen. Auch hier nenne ich 
ein Beispiel, die Moschee in der Hessestraße, wo völlig 
unbestritten ein Islamismus gepredigt wird, nach dem die 
Scharia selbstverständlich dem Grundgesetz vorgeht. 
Dort wird dargelegt, dass der gläubige Muslim mehr 
Rechte hat als der Ungläubige. Dort wird dargelegt, dass 
das Frauenbild des Koran und des Propheten Mohammed 
keine Gleichberechtigung zulässt. Auf das Argument, das 
entspreche nicht unserem Recht, wird geantwortet, man 
müsse Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Dort 
haben die Sicherheitsbehörden den gesetzlichen Auftrag, 
zu wissen, was dort vorgeht, und deswegen trage ich die 
Verantwortung – und das will ich auch im Landtag darge-
legt haben – für die Anordnung, dass wir dort, soweit es 
geht, mit nachrichtendienstlichen Ermittlungen Erkennt-
nisse gewinnen, um zu wissen, was in solchen Moscheen 
vorgeht.

(Beifall bei der CSU)

In besonderer Weise interessiert es mich, ob junge Leute 
zum Beispiel in Sommerkurse geschickt werden. Die 
Öffentlichkeit hat darüber fast nicht diskutiert, dass in 
Deutschland nach meiner Einschätzung circa 30 000 junge 
Leute in Sommerkurse geschickt worden sind. Ich habe 
mit dem Generalsekretär von Milli Görüs darüber geredet. 
Die meisten Kurse fi nden in Deutschland statt, eine nen-
nenswerte Anzahl von Kursen fi ndet aber auch im europä-
ischen Ausland statt. Er hat nicht bestritten, dass eine 
nennenswerte Anzahl junger Leute auch in südägyptische 
und sudanesische Sommerlager geht. Ich habe die aller-
größte Sorge, dass sie dort auch mit Kämpfern aus dem 
Irak und Palästina zusammentreffen, sodass daraus eine 
völlig unkontrollierbare Fanatisierung entsteht. So etwas 
müssen wir wissen, und deswegen sind unsere Sicher-
heitsbehörden tätig. Dort, wo es nicht nur Fanatiker, son-
dern gewaltbereite Fanatiker gibt, haben wir die weitere 
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Träger der Gewalt 
nicht nur von den Leuten des Verfassungsschutzes, son-
dern auch von der Polizei beobachtet werden, damit keine 
Gewalttaten geplant werden können. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen den Sicherungs-
gewahrsam, über den wir übrigens im Zusammenhang 
mit dem Zuwanderungsgesetz diskutiert haben. Die Union 
konnte sich dabei mit ihrer Forderung nicht durchsetzen. 
Geradezu als Schulfall haben wir den Fall „Chaabane“, 
der als „Extremist C. aus der Oberpfalz“ anonymisiert ist, 
in der Öffentlichkeit aber soweit bekannt ist, dass ich 
keine Datenschutzprobleme sehe, wenn ich den Namen 
nenne. Die Medien haben darüber öffentlich geschrieben, 
und deswegen zitiere ich die „Mittelbayerische Zeitung“, 
die mehr über den „Fall C.“ weiß. 

Chaabane, der als Topgefährder von uns ausgewiesen 
worden ist, konnte nicht abgeschoben werden. Aus tat-
sächlichen Gründen war die Abschiebung nicht möglich. 
Wir haben ihm deshalb die Aufl age erteilt, seinen Bewe-
gungsspielraum einzuschränken. Es wurde ihm aufge-
geben, den Raum einer Gemeinde nicht zu verlassen. Es 
wurde ihm auch untersagt, über Handy oder Internet zu 
kommunizieren. Er hatte dann eine medizinische Behand-
lung in einer Einrichtung angestrebt und ist bei der 
Behandlung in einem Bezirkskrankenhaus schlichtweg 
verschwunden. Nicht alle möglichen Ausgänge eines 
Bezirkskrankenhauses können zu 100 % sicher über-
wacht werden, um eine Person, die freiwillig dorthin in 
Behandlung gegangen ist, sicherzustellen. Ich hoffe sehr, 
dass wir nicht später feststellen müssen, dass Chaabane 
bei irgendwelchen Planungen mitgewirkt hat, die zu 
Anschlägen geführt haben. Er war einer der Logistiker, der 
die Kommunikation bei gefährlichen Handlungen herbei-
geführt hat. So jemand darf man nicht frei herumlaufen 
lassen. In einer freien Gesellschaft ist es auch mit einem 
riesigen Aufwand nicht 100 % möglich, diese Person 
unter Kontrolle zu behalten. Deswegen ist für solche Fälle 
ein Sicherungsgewahrsam notwendig. Er ist erforderlich 
für Leute, die ausgewiesen werden, aus tatsächlichen 
Gründen aber nicht abgeschoben werden können. Deren 
Bewegungsspielraum muss eingeschränkt werden. Sie 
können immer noch freiwillig in ein Drittland oder in das 
Land, in das sie wollen, ausreisen.

Wir brauchen vom Bundesamt für Migration unmittelbare 
Auskünfte. Wir müssen im Verdachtsfall auf die Konten-
stammdaten bei der BaFin zugreifen können. Mir leuchtet 
es nicht ein – ich sage das vor allem an die Adresse der 
GRÜNEN  –, dass die Wohngeldstelle wie alle Sozialbe-
hörden ohne jeden Verdacht Auskünfte über die Konten-
stammdaten bekommt, während der Verfassungsschutz 
selbst bei dringendem Verdacht keine Auskünfte über 
Kontenstammdaten bekommt. Unter sicherheitsrechtli-
chen Gesichtspunkten kann ich es im Entferntesten nicht 
nachvollziehen, wie man eine solche datenschutzrecht-
liche Bewertung vornehmen kann.

(Beifall bei der CSU)

Wir brauchen die Online-Abfrage des Verfassungs-
schutzes beim Kraftfahrtbundesamt. Wir brauchen die 
Speicherung der Telekommunikationsverbindungsdaten. 
Auf europäischer Ebene sind die Innen- und Justizminister 
einstimmig der Meinung, dass dies mindestens zwölf 
Monate sein müsse. Wir brauchen auf jeden Fall eine Ver-
längerung der heutigen Speicherfristen. Wir brauchen 
eine Kronzeugenregelung und wir brauchen eine Erweite-
rung der Videoüberwachung, die sich in London als ein 
ganz effi zientes Mittel der Kriminalitätsbekämpfung 
erwiesen hat. Das ist auch für uns hier in Bayern eine 
wichtige Maßnahme geworden in zwei verschiedenen 
Bereichen: einmal, um im Bereich von Kriminalitäts-
schwerpunkten, von Angsträumen die Kriminalität zu 
reduzieren. Das hat nichts mit dem Bereich Terrorismus zu 
tun. Aber der zweite Bereich hat sehr viel mit der Frage 
der Prävention von Terrorismus zu tun: dass man dort, wo 
millionenfache Bewegungen von Menschen stattfi nden, 
auch die Reichweite polizeilicher Observation, zum Bei-
spiel im Hinblick auf gefährliche Gegenstände, wesentlich 
verbessern kann. Wir haben das im Zusammenhang mit 
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dem Oktoberfest systematisch auf den Weg gebracht und 
es kann sich dort jeder anschauen.

Ich schaue auf die Uhr und lasse deswegen die Hinweise 
auf die Weltmeisterschaft 2006 weg, versichere insoweit 
nur, dass wir bei unseren Planungen dort nicht nur die 
Frage Hooligans berücksichtigen, sondern auch ein Kon-
zept entwickelt haben, das sich jeweils noch justierend 
auf die aktuelle Lage im Bereich Terrorismus ausrichtet, 
sodass wir entsprechend gerüstet sein werden.

Das betrifft insbesondere auch die Katastrophenvorsorge. 
In Großbritannien gab es über 700 Verletzte. Diese gleich-
zeitig zu behandeln stellt Ärzte vor unglaubliche Schwie-
rigkeiten. Wir brauchen dafür weiteres Material. Wir sind 
uns leider noch nicht über die Finanzierung einig. Aber wir 
werden in jedem Fall Fahrzeuge bekommen, die für den 
Massenanfall von Verletzten entsprechendes Material vor-
halten. Wir werden auch Stabsrahmenübungen durch-
führen, übrigens in Abstimmung mit den anderen Ländern, 
die auch ABC-Szenarien enthalten, um auf diese Weise 
jede erdenkliche Vorsorge zu treffen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich räume ein: Alles 
höchst unerfreuliche Themen. Aber ich glaube, wir 
müssen uns darüber klar sein, dass bei aller Bedeutung 
von Wirtschafts- und Finanzpolitik die Frage der Inneren 
Sicherheit die Kernfrage des Staates ist. Wenn wir es nicht 
schaffen, den Standortvorteil Innere Sicherheit auf Dauer 
zu behalten, dann werden wir in all den anderen Bereichen 
auch Schwierigkeiten haben. Es ist ein riesiger Vorsprung, 
den wir haben, auch bei den Rankings, dass Bayern das 
sicherste Land in Deutschland ist. Wir wollen alles dafür 
tun, dass wir auch und gerade im Bereich der Terroris-
musbekämpfung sagen können: Kein anderes Land tut 
mehr als wir. Und wenn ein anderes Land eine gute Idee 
hat, die wir noch nicht haben, werden wir sie sofort auf-
nehmen. Aber wir sind auch nicht böse, wenn andere 
Länder in großem Stile sich nach den bayerischen Kon-
zepten richten und sich die Konzepte, die wir auf den Weg 
gebracht haben, mit vornehmen.

Wir haben keine Erkenntnisse über irgendwelche 
Anschläge und trotzdem kann niemand eine hundertpro-
zentige Garantie übernehmen, dass nicht doch etwas 
passiert. Das ist etwas, was die Verantwortlichen der 
Polizei bis hin zum Minister übrigens erheblich belastet. 
Aber damit werden wir fertig werden. 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Lang anhaltender Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Vielen Dank, Herr Staatsminister.

Vor Eröffnung der Aussprache gebe ich das Ergebnis der 
namentlichen Abstimmung zum Gesetzentwurf 15/3148 
der Staatsregierung bekannt. Mit Ja gestimmt haben 96, 
mit Nein 46 Abgeordnete; Stimmenthaltungen 5. Damit ist 
das Gesetz in der Fassung des endberatenden Aus-
schusses angenommen. Es hat den Titel „Gesetz zur 
Änderung des Bayerischen Schulfi nanzierungsgesetzes 
und des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen“.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)

Ich eröffne damit die Aussprache. Im Ältestenrat sind für 
die Fraktionen je 30 Minuten vereinbart worden. Erste 
Wortmeldung: Frau Kollegin Schmitt-Bussinger.

Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Uns alle haben 
die Anschläge auf den Londoner Personennahverkehr am 
7. Juli erschüttert und mit Abscheu erfüllt. Dutzende 
unschuldiger Menschen haben an einem Morgen, der wie 
ein ganz normaler Tag begann, ihr Leben verloren. Andere 
wurden schwer verletzt, wieder andere kamen nur mit 
großem Glück davon.

Unsere Anteilnahme gilt den trauernden Angehörigen. 
Den Verletzten wünschen wir rasche und vollständige 
Genesung, physisch wie psychisch.

Die beiden Anschläge von London haben uns erneut vor 
Augen geführt: Die Terroristen von heute schrecken vor 
Attacken gegen die wehrlose Zivilbevölkerung nicht 
zurück. Gerade die so genannten weichen Ziele sind es, 
auf die sie es abgesehen haben. Unsere freien Gesell-
schaften sind das Ziel ihrer Anschläge. Unsere Freiheit, 
selbstbestimmt zu leben, ist es, die sie in ihrer extremisti-
schen Verblendung so sehr ablehnen.

Ich stimme Ihnen, Herr Innenminister Beckstein zu, wenn 
Sie sagen: Die Bedrohung durch den islamistischen Terro-
rismus wird noch viele Jahre in Europa präsent sein. Und 
ich teile Ihre Bewertung der Sicherheitslage in Deutsch-
land ausdrücklich. Die Antwort des demokratischen 
Rechtsstaates muss klar sein: Wir lassen uns unsere Frei-
heit nicht nehmen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der GRÜ-
NEN)

Wenn wir uns den freiheitlichen Charakter unserer Gesell-
schaft rauben ließen, hätten die Feinde der Freiheit 
gewonnen. Das kommt für uns Demokraten in diesem 
Hohen Hause auf keinen Fall in Frage. Deshalb lautet 
unsere Aufgabe, meine Damen und Herren: Wir müssen 
möglichst viel Sicherheit bei möglichst wenig Verlust von 
Freiheit erreichen. Das Austarieren von Sicherheit und 
Freiheit ist die Herausforderung schlechthin bei der 
Bekämpfung des Terrorismus, liebe Kolleginnen und Kol-
legen.

Deshalb bin ich sehr froh, dass die Sicherung von Freiheit 
und Sicherheit in Deutschland derzeit vor allem mit einem 
Namen verknüpft ist, mit dem Namen von Otto Schily. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Otto Schily war der richtige Mann am richtigen Ort nach 
dem 11. September 2001 und er ist es auch heute.

(Zuruf von der CSU: War! – Monika Lochner-
Fischer (SPD): Und wird es bleiben!)

– Das wäre zu wünschen.
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Der dienstälteste Innenminister in der europäischen Union 
ist ein Garant für die innere Sicherheit in Freiheit, meine 
Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Die SPD-geführte Bundesregierung hat nach den 
Anschlägen von New York die Weichen in Richtung mehr 
Sicherheit gestellt. Fünf Zieldimensionen kennzeichnen 
die Antiterrorpolitik der Bundesregierung: erstens, terro-
ristische Strukturen durch hohen Fahndungs- und Ermitt-
lungsdruck zerstören, zweitens, Terrorismus bereits im 
Vorfeld abwehren, drittens, internationale Zusammenar-
beit weiter ausbauen, viertens, die Bevölkerung schützen 
und schließlich, fünftens, Ursachen von Terrorismus 
beseitigen.

In den letzten Tagen, meine Damen und Herren von der 
Union, wurden aus Ihren Reihen immer wieder Rufe nach 
einem Gesamtkonzept laut. Hier haben Sie das Gesamt-
konzept. Mit einer Reihe Maßnahmen, die mit den Sicher-
heitspaketen 1 und 2 verabschiedet wurden, waren und 
sind wir sehr erfolgreich. Wir haben das Strafrecht hin-
sichtlich der Bildung und Unterstützung von terroristi-
schen Organisationen verschärft. Wir haben die Möglich-
keit geschaffen, Vermögensbestände im Bereich der 
Finanzinstitute einzufrieren, um den Terrorismus fi nanziell 
zu schwächen. Wir haben die Aufgaben und Befugnisse 
der Nachrichtendienste erweitert. Wir haben die Zentral-
stellenfunktion des BKA durch direkte Anfrage bei anderen 
Stellen gestärkt und dadurch sein Handeln beschleunigt. 

Wir haben im Vereinsrecht das Religionsprivileg abge-
schafft, damit Terror nicht unter dem Deckmantel von 
Religion organisiert werden kann. In der Folge – das ist 
uns allen noch präsent – wurden mehrere islamistische 
Vereine verboten. 

Wir haben im Ausländer- und Zuwanderungsrecht die 
Möglichkeiten zur Einreiseverhinderung erweitert und 
zugleich die Voraussetzungen für Ausweisung und 
Abschiebung erleichtert – ich will die Maßnahmen hierzu 
ausdrücklich benennen –: durch Verschärfungen bei der 
Regelausweisung, durch die Verkürzung des Rechts-
weges gegen Abschiebungen wegen terroristischer 
Gefahr auf eine Instanz beim Bundesverwaltungsgericht, 
durch höhere Meldeaufl agen und Bewegungseinschrän-
kungen bei Abschiebungshindernissen. Vor einer Nieder-
lassungserlaubnis oder einer Einbürgerung erfolgt eine 
Regelanfrage bei Sicherheitsbehörden. 

Wir haben bereits für die Sicherheitsüberprüfung von 
Beschäftigten in sicherheitsempfi ndlichen Bereichen 
gesorgt, um Sabotageakte zu verhindern. Wir sorgen für 
die Einführung von biometrischen Daten bei Reisedoku-
menten, Visa und ausländerrechtlichen Dokumenten. Das 
ist ein ganz wichtiger Schritt im Hinblick auf die Bekämp-
fung von Identitätsverschleierungen. 

Diese bei weitem noch nicht vollständige Liste zeigt, 
meine Damen und Herren: Bei der Inneren Sicherheit 
macht Otto Schily niemanden etwas vor. Die Sicherheit 
unseres Landes ist bei Otto Schily und der SPD in besten 
Händen. 

(Beifall bei der SPD)

Es ist schon erstaunlich, welche Forderungen zur Inneren 
Sicherheit man aus den Reihen der Union tagtäglich hört. 
Sie stellen Forderungen, die längst umgesetzt sind. Sie 
fordern Maßnahmen, die nicht zielführend sind. Ein wei-
terer Teil Ihrer Vorschläge kann sowieso als wahlkampfbe-
dingte Panikmache abgehakt werden. Nur wenige Ihrer 
Vorschläge sind zielführend und diskussionswürdig. Und 
während Sie vom Bund vieles fordern, wirft Ihr eigenes 
Handeln Fragen auf. 

Vor kurzem haben sich die Herren Ministerpräsidenten 
Stoiber und Koch die Forderungen nach einem „gemein-
samen Lage- und Analysezentrum zur Terrorabwehr“ zu 
Eigen gemacht. Auch Sie, Herr Innenminister Dr. Beck-
stein, fordern dies heute wieder. Das haben wir doch 
längst, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. Seit 
dem 15. November 2004 arbeiten im Gemeinsamen Ter-
rorismusabwehrzentrum in Berlin 180 ausgewiesene 
Experten von BKA, Bundespolizei, Verfassungsschutz, 
BND, MAD, Zollkriminalamt und dem Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge zusammen. Tägliche Lagebespre-
chungen und Gefährdungsbewertungen, operative 
Abstimmungen und vieles mehr beschleunigen dort den 
Informationsaustausch.

Was ist daran auszusetzen? Dass wir die Trennung von 
Polizei und Nachrichtendiensten nicht völlig aufgegeben 
haben? Dafür gibt es – und das wissen Sie genau – gute 
verfassungsrechtliche wie praktische Gründe. Wir wollen 
weder den Informationsfl uss vonseiten befreundeter 
Dienste gefährden noch eine „Vernachrichtendienstli-
chung“ unserer Polizeien. Dass Herr Ministerpräsident 
Stoiber der Polizei und den Nachrichtendiensten vorwirft, 
sie sollten – ich zitiere – „den Terror bekämpfen und ihre 
Kräfte nicht zur internen Koordinierung vergeuden“, ist 
schlichtweg eine Unverschämtheit. 

Warum verweigert sich Herr Ministerpräsident Stoiber 
dem Wunsch des Bundes, dem Bundeskriminalamt 
eigene Gefahrenabwehrbefugnisse zu übertragen, wenn 
er sich schon Sorgen über zu viel Reibungsverluste zwi-
schen zu vielen Behörden macht? Da ist Ihnen wieder 
angst und bange um Ihren Einfl uss als Landesregierung. 
Das ist reines Machtkalkül, weinen Sie also hier bitte keine 
Krokodilstränen. 

Ich halte nochmals fest: Ein gemeinsames Terrorismusab-
wehrzentrum gibt es längst, Sie brauchen es nicht erst zu 
fordern. 

Nicht brauchbar war der Vorschlag einiger unionsge-
führter Länder und Ihre jetzt erhobene Forderung, Herr 
Minister Dr. Beckstein, für eine Anti-Terror-Datei. Dass 
eine solche Datei nützlich ist, steht außer Frage. Das wird 
hier auch nicht bestritten. Aber die von Ihnen vorgeschla-
genen Regelungen waren nicht praktikabel.

Meine Damen und Herren von der CSU, ein ganz alter Hut 
in diesem Zusammenhang ist der von Ihnen geforderte 
Einsatz der Bundeswehr im Innern, so auch die Minister-
präsidenten Stoiber und Koch und heute auch Sie, Herr 
Innenminister Dr. Beckstein. Ihre Argumentation ist rein 
suggestiv. Sie fragen: Wenn die Bundeswehr selbst in 
Afghanistan für die Sicherheit in Deutschland sorgen 
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muss, warum nicht auch im eigenen Land? Sie wecken 
damit Hoffnung auf mehr Sicherheit, die niemals eingelöst 
werden kann. Dort, wo die Bundeswehr über die erforder-
liche Ausstattung verfügt, etwa im Katastrophen- und 
Luftsicherheitsfall, leistet sie ohnehin Amtshilfe. Wo dies 
nicht der Fall ist, sollten wir hingegen die Bundeswehr 
nicht heranziehen. Es ist nun einmal so, dass unsere 
Streitkräfte nicht als Polizeibeamte ausgebildet sind. 
Stellen Sie mehr Polizisten ein. Das wäre der richtige 
Weg. 

(Beifall bei der SPD)

Ebenfalls zu erwarten war die Forderung nach mehr Vide-
oüberwachung. Die SPD lehnt dies nicht rundweg ab. 
Aber hilft uns das wirklich weiter? Gerade in London gibt 
es eine ausgeprägte Videoüberwachung. Leider Gottes 
konnten dort die Anschläge nicht verhindert werden; die 
Wirkung beschränkt sich auf die Täterermittlung im Nach-
hinein. Die Verdrängungswirkung aufgrund des bloßen 
Vorhandenseins einer Kamera, die Sie bei Handtaschen-
räubern behaupten, wird bei Attentätern, die selbst zum 
Sterben bereit sind, nicht eintreten. Eine Wirkung könnte 
allenfalls erreicht werden, wenn die Monitore simultan 
überwacht werden. Wer aber sollte dies angesichts des 
Personalabbaus bei der Bayerischen Polizei tun? 

(Beifall bei der SPD)

Herr Minister Dr. Beckstein, so konsequent Sie in einigen 
Bereichen vorgehen – Sie haben Recht, und Sie haben 
unsere volle Unterstützung, wenn Sie alles daransetzen, 
Hassprediger loszuwerden. Einige Fragen bleiben jedoch 
offen, etwa: Warum haben Sie im Bundesrat verhindert, 
dass unsere Sicherheitskräfte beim Großereignis Fußball-
weltmeisterschaft 2006 mit einem abhörsicheren Digital-
funk ausgestattet sind? Ihr Nein im Bundesrat lässt 
zumindest Zweifel daran, was Ihnen wichtiger ist: den 
Bund blockieren, wo es möglich ist, oder etwas für die 
innere Sicherheit tun. 

Wie passt es zusammen, dass Sie permanent – und auch 
heute wieder – vom Bund mehr Anstrengungen fordern, 
aber selbst bei der Polizei über tausend Stellen streichen? 
Die 650 zusätzlichen Stellen, die Sie soeben wieder 
genannt haben, sind doch längst eingezogen. 

Meine Damen und Herren, es steht fest, dass wir dem 
Terrorismus nicht weichen. Langfristig muss es allerdings 
gelten, Täter zu verhindern. 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Kurzfristig können wir nur versuchen, Taten zu vereiteln. 
Heute schon entschlossene Täter sind weder für Verhand-
lungen noch für Resozialisierungen empfänglich. Bevor-
stehende Anschläge lassen sich nur durch eine effi ziente 
Zusammenarbeit der Polizeien und Geheimdienste aller 
Länder verhindern. Daran hapert es noch national wie 
international. Auf lange Sicht muss es aber darum gehen, 
potentiellen Terroristen ihre Motivation zu entziehen, und 
hier haben wir großen Handlungsbedarf. 

Entscheidend ist, dass wir mit unseren Maßnahmen tat-
sächlich etwas verbessern. Reine Freiheitsbeschrän-
kungen ohne Sicherheitsgewinn, das will ich abschließend 
feststellen, sind mit uns Sozialdemokraten nicht zu 
machen – nicht mit Otto Schily und nicht mit unserer Frak-
tion. 

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr 
Abgeordneter Dr. Kreidl. 

Dr. Jakob Kreidl (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! – 
Djerba! Istanbul! Madrid! London! – Es gibt keinen Zweifel: 
Europa befi ndet sich mitten im Fadenkreuz der Terro-
risten. 

Nach den schrecklichen Anschlägen am 11. März letzten 
Jahres in Madrid wurden von den Bomben in London 
erneut völlig unschuldige Menschen in den Tod gerissen 
oder schwer verletzt. Die Folgerungen aus diesen und 
anderen Ereignissen müssen lauten, dass die Anstren-
gungen im Hinblick auf die Sicherheitspolitik weiter auf 
hohem Niveau vorangetrieben werden müssen und dass 
es in besonderer Weise gilt, die Gewalttäter aufzuspüren, 
potenzielle Gewalttäter zu erkennen und die notwendigen 
Maßnahmen in die Wege zu leiten. Dabei sind natürlich die 
Informationsdienste in besonderer Weise gefordert. Man 
kann sagen: Verfassungsschutz ist notwendiger denn je. 

Lassen Sie mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, die 
grundsätzliche bayerische Sicherheitspolitik in einigen 
wesentlichen Punkten noch einmal darstellen. 

Die Ereignisse in London bedeuten eine neue Qualität der 
Herausforderungen an die Sicherheitspolitik. Denn es hat 
sich gezeigt, wie schnell aus nicht auffällig gewordenen 
Bürgern Attentäter werden. Es ist besonders bedenklich, 
dass die Selbstmordattentäter von London vorher völlig 
moderate Muslime, völlig unauffällige Mitbürger waren 
und dann durch Methoden, die an Psychosekten erinnern, 
zum Morden quasi programmiert worden sind. 

Was sind die Lehren aus diesen fürchterlichen Vorgängen 
von London? Den Hasspredigern und religiösen Fanati-
kern darf es nicht ermöglicht werden, Glaubensbrüder so 
weit zu bringen, dass sie zu Selbstmordattentätern 
werden. Deshalb ist es wichtig, im Vorfeld potenzielle 
Attentäter aufzuspüren, sie zu überwachen und letztlich 
entsprechend zu behandeln, bis hin zur Ausweisung. 

Es darf auch nicht sein, dass sich friedliebende Moslems 
nicht eindeutig von gewaltbereiten Glaubensbrüdern 
abgrenzen. Es ist deutlich die Forderung zu erheben, dass 
hier eine Trennungslinie bestehen muss. Außerdem 
müssen bereits Sprengstoffbeschaffung und -herstellung 
unter Strafe gestellt werden. Wenn sich so etwas anbahnt, 
darf man nicht erst abwarten, bis tatsächlich ein fürchter-
liches Ereignis eintritt, sondern entsprechende strafrecht-
liche Maßnahmen müssen bereits im Vorfeld greifen, um 
so etwas zu verhindern.

Die verheerenden Anschläge von New York liegen nun fast 
vier Jahre zurück. Seitdem wurden die bayerische Sicher-
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heitsstrategie konsequent weiterentwickelt und die 
Bemühungen der Sicherheitsbehörden intensiviert. Zwei-
felsohne zeichnen sich entsprechende Erfolge ab. Aber 
trotz großer Fahndungserfolge und hohen Aufklärungs- 
und Ermittlungsdrucks können Anschläge gegen Per-
sonen und Objekte in Deutschland auch heute nicht aus-
geschlossen werden. Sie können zu keiner Zeit ausge-
schlossen werden, weil es eben die perfekte Überwa-
chung und die perfekte Aufklärung nicht gibt. 

Eines ist durch die Sicherheitsstrategie – das möchte ich 
besonders hervorheben – erreicht worden. Die Anschläge 
sind zumindest deutlich erschwert worden. Bayern macht 
im Kampf gegen den islamistischen Extremismus von den 
Möglichkeiten des neuen Zuwanderungsgesetzes konse-
quent Gebrauch, um Islamisten, die die Sicherheit 
gefährden oder Hass predigen, schnell außer Landes zu 
bringen. 

Durch die erfolgreiche Arbeit der extra dafür eingerich-
teten Arbeitsgruppe „BIRGiT“ wurden seit November 
2004  19 Gefährder aus Deutschland ausgewiesen. Das 
ist in relativ kurzer Zeit eine relativ hohe Zahl. Dadurch 
konnte verhindert werden, dass aus potenziellen Gefähr-
dern tatsächliche Attentäter oder Gewalttäter werden. 

Auf der Grundlage systematischer Beobachtung und 
Überwachung ist es den Sicherheitsbehörden gelungen, 
den Druck auf islamistische Extremisten im Freistaat deut-
lich zu erhöhen. Deshalb – das möchte ich besonders 
betonen – wäre die Aufl ösung der Länderverfassungs-
schutzbehörden ein Irrweg. Denn die Länderverfassungs-
schutzbehörden sind an dem potenziellen Gefährdungs-
feld einfach dichter dran. Wenn man deren Arbeit zentrali-
sieren und den Abstand zwischen den Verfassungs-
schutzbehörden, den Informationsdiensten und dem ent-
sprechenden Gefährdungsfeld erhöhen würde, würde das 
mit Sicherheit zu einer Verschlechterung, keinesfalls zu 
einer Verbesserung führen. Unabhängig davon ist jedoch 
zu fordern, dass die Koordination zwischen den Länder-
verfassungsschutzbehörden und dem Bundesverfas-
sungsschutz entsprechend ausgebaut und weiter verbes-
sert wird. 

Durch bundesweite Durchsuchungsaktionen wurde die 
islamistische Szene verunsichert. Ihre Handlungsfähigkeit 
wurde ganz erheblich eingeschränkt. Die Sicherheitsbe-
hörden wissen heute deutlich mehr über Struktur und 
Netzwerke der Islamisten. Diese Erkenntnisse tragen ganz 
offensichtlich Früchte, wie ich eben dargelegt habe.

Eines, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist völlig klar: 
Der permanente Fahndungsdruck im Umfeld islamisti-
scher Terrornetzwerke ist unabdingbar, um Anschlagpla-
nungen nach Möglichkeit bereits im Keim zu ersticken. 

Für mich ist nicht nachvollziehbar – damit gehe ich auf das 
ein, was Sie, Frau Kollegin Schmitt-Bussinger, gesagt 
haben –, dass gerade auch auf Bundesebene bei den 
zweifelsohne richtigen Schritten, die der Bundesinnenmi-
nister gemacht hat, die notwendigen Schritte nicht noch 
weitergegangen werden. Es trifft zwar zu, dass ein 
gemeinsames Lage- und Analysezentrum von Polizei und 
Nachrichtendiensten mittlerweile errichtet worden ist, 

aber durch die konsequente Einhaltung des Trennungsge-
bots gibt es zweifelsohne Defi zite. Das läuft noch nicht 
effi zient genug. Wenn man die Trennung zwischen Polizei 
und Nachrichtendiensten eindeutig vornimmt, dann gibt 
es noch erhebliche Reibungsverluste. 

Deshalb möchte ich die von unserer Seite erhobene For-
derung unterstreichen, diese Entwicklung weiter voranzu-
treiben. Man braucht keine strikte Trennung, sondern eine 
Zusammenführung zu diesem Lage- und Analysezen-
trum. 

Auf Bundesebene wurden sicherheitsrelevante Maß-
nahmen nicht so konsequent vorangetrieben, wie es 
erforderlich gewesen wäre. Ich nenne nur das Stichwort 
Antiterrordatei. Von uns wird seit langer Zeit gefordert, 
dass die Antiterrordatei endlich eingerichtet wird, damit 
nicht wertvolle Informationen irgendwo verloren gehen 
oder vorhandene Informationen nicht an die richtige Stelle 
weitergeleitet werden. Eine zentrale Kartei hilft uns, kon-
sequent zu handeln.

Die bayerische Sicherheitspolitik ist konsequent, schlüssig 
und nachvollziehbar. Dadurch hebt sie sich sehr positiv 
von Unzulänglichkeiten ab, die auf Bundesebene leider 
noch bestehen. 

In Bayern – das darf ich zusammenfassend darstellen – 
wurden folgende Maßnahmen zur Terrorbekämpfung 
ergriffen. Das umfangreiche Sicherheitspaket wurde ziel-
strebig umgesetzt. Es ist das umfangreichste Sicherheits-
paket unter allen Bundesländern. Seine Umsetzung 
erbringt entsprechende Erfolge. 

Außerdem ist ein strategisches Innovationszentrum der 
Polizei, das Zentrum SIZ, unter Einbindung hochqualifi -
zierter Islamismusexperten errichtet worden. Da wird sehr 
gute Arbeit geleistet. 

Außerdem erinnere ich an die Einrichtung von AKIS: Auf-
klärung krimineller islamistischer Strukturen. Es wurden 
alle Polizeipräsidien zusammenführende Einsatzgruppen 
gebildet, die das islamistische Umfeld und die islamisti-
schen Strukturen untersuchen und entsprechende 
Erkenntnisse liefern. Die Anforderungen an die Auswei-
sungen wurden abgesenkt. Es ist die Einführung der 
Regelanfrage beim Verfassungsschutz vorgenommen 
worden. 

Zwingend notwendig ist Folgendes, liebe Kolleginnen und 
Kollegen: Bayern will mit der Novellierung des Polizeiauf-
gabengesetzes die Befugnisse für die Polizei verbessern. 
Darauf werden meine Kollegen, die nach mir sprechen, 
vertieft eingehen. Deshalb belasse ich es bei diesem all-
gemeinen Hinweis. Wir werden den konsequenten Weg in 
der Sicherheitspolitik, den wir bisher beschritten haben, 
weitergehen. Die innere Sicherheit ist zweifelsohne eine 
Kernfrage des Staates und mit einem sozialen Grundrecht 
zu vergleichen. Die Bevölkerung hat ein Anrecht darauf, 
dass Leben und Freiheit mit Entschlossenheit geschützt 
und verteidigt werden. 

Die CSU-Fraktion wird die Staatsregierung und die 
Sicherheitsbehörden nach Kräften unterstützen. Wir 
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werden unseren Weg konsequent weiter beschreiten, 
damit ein Höchstmaß an Sicherheit für unsere Bürge-
rinnen und Bürger erreicht wird.

(Beifall bei der CSU und des Staatsministers 
Dr. Günther Beckstein)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Stahl.

Christine Stahl (GRÜNE): Herr Präsident, meine Herren 
und Damen! Die Anschläge in London lassen uns nicht 
unberührt. Mittlerweile sind 53 Tote zu beklagen. Den 
Angehörigen gebührt unser tiefes Mitgefühl. Es darf aber 
bezweifelt werden, dass die von Ihnen angesetzte Regie-
rungserklärung am heutigen Tag einen echten Beitrag zur 
Terrorismusbekämpfung darstellt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vielmehr entspricht es alten Ritualen, und weil Herr 
Stoiber, der sich im Allgemeinen in einem Wahljahr keine 
Gelegenheit entgehen lässt, hier zu reden, anscheinend 
keine Lust hat, schickt er seinen Innenminister vor, um die 
bekannte Debatte zu führen. Er tut dies wohl auch, um 
sich für die Bundespolitik zu empfehlen.

(Widerspruch bei der CSU)

– Herr König, Sie werden noch genügend Gelegenheit 
haben, auf Sachfragen einzugehen, wenn Sie mich 
zunächst meine Ausführungen fortführen lassen. Sie 
wollen heute wieder Gesetzesverschärfungen durch-
setzen, obwohl Ihrer Aussage nach Bayern sicher ist. Ich 
glaube Ihnen das: Bayern ist sicher. Nur – das gebe ich 
Ihnen zu bedenken – es ist paradoxerweise so – das 
haben Wissenschaftler der Stiftung Kriminalprävention in 
Münster herausgefunden –, dass das Sicherheitsgefühl 
der Menschen umso brüchiger wird, je öfter man über 
Sicherheit debattiert. Deswegen sagen wir Ihnen, Sie 
haben heute mit Ihrer etwas – wie ich meine – künstlichen 
Debatte eine große Verantwortung übernommen. Ich weiß 
nicht, ob Ihnen das eigentlich klar ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Nach den Selbstmordattentaten wurden die Regale des 
Gemischtwarenladens für Sicherheitszubehör mit meh-
reren Auslaufmodellen neu bestückt von meines Erach-
tens in Teilen selbst ernannten Sicherheitsexperten, die 
den Kunden und Kundinnen Schnäppchen anbieten, die 
Ihren Preis nicht wert sind: Kronzeugenregelung, Bundes-
wehr im Inneren, Video-Überwachung, Vorratsdatenspei-
cherung, Verschärfung des Ausländerrechts, Ausweitung 
der DNA-Analyse und Ähnliches. Sie haben noch einiges 
mehr genannt. Gleichzeitig müssen wir als Bürgerinnen 
und Bürger langfristig damit rechnen, dafür mit dem Ver-
lust der freien, unkontrollierten Gesellschaft, der offenen 
Gesellschaft, und mit dem Verlust des öffentlichen Raums 
zu bezahlen. 

Wir müssen feststellen, dass es hierfür leider auch schon 
Belege gibt, gerade was den Verlust der offenen Gesell-

schaft angeht. Schauen Sie in die USA. Die Anmeldungen 
an amerikanischen Universitäten haben abgenommen, 
weil ausländische Studierende aufgrund dieser ver-
schärften Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr in die USA 
wollen. Das hat für die Universitäten massive fi nanzielle 
Auswirkungen. Der Verlust der offenen Gesellschaft ist der 
Preis, den wir zahlen werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die sicherheitsbehördlichen und sozialpolitischen Recher-
chen sind und waren in London noch nicht abgeschlossen. 
Sie, Herr Beckstein, sind etwas differenzierter darauf ein-
gegangen, aber Herr Kreidl weiß alles. Er weiß, dass es 
sich um Selbstmordattentäter gehandelt hat, obwohl 
überhaupt noch nicht feststeht, ob sie wirklich freiwillig als 
Selbstmordattentäter agiert haben. 

(Zurufe von der CSU)

– Es sind tote Menschen, wie Sie richtig sagen, und da 
denke ich, sollten wir ein bisschen anders reagieren, als 
Sie es eben getan haben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie wissen jetzt schon ganz genau – obwohl diese 
Recherchen noch nicht abgeschlossen sind –, wie darauf 
zu reagieren ist. Wie eh und je werden Scheinlösungen für 
eine gefühlte Sicherheit angeboten. Sie tun so, als hätte 
es die Otto-Kataloge 1 bis 2 gegeben und als fi nge diese 
Sicherheitsdebatte bei Null an. Wir nennen das unprofes-
sionell und fahrlässig.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie beschädigen damit das Ansehen derjenigen Beam-
tinnen und Beamten, die sich im Bereich der Sicherheit 
sehr stark engagieren, wenn Sie behaupten, das alles 
habe bisher nicht gereicht, und Sie untergraben – das 
halte ich noch für viel gefährlicher – das Vertrauen der 
Bürgerinnen und Bürger in unsere Sicherheitsinstituti-
onen.

(Zurufe von der CSU)

Grob fahrlässig ist Ihre Art der Sicherheitspolitik auch des-
halb zu nennen, weil Sie Teilaspekte vollkommen außer 
Acht lassen. Da ist das eine, was ich mit den Selbstmor-
dattentätern, gerade gesagt habe: Wie freiwillig sind die 
tatsächlich mit den Bomben in die U-Bahn gegangen bzw. 
haben sich in die Luft gesprengt? Das ist nicht geklärt. Sie 
verkennen darüber hinaus, dass es sich um junge Männer 
handelt, die seit ihrer Geburt unauffällig in England gelebt 
haben. Sie hatten gute Schulabschlüsse und hätten ohne 
Probleme den biometrischen Pass bekommen. Hier 
würden also alle Maßnahmen, die Sie hin zu mehr Kon-
trolle über biometrische Merkmale fordern, nichts nützen. 
Damit wären sie durch jede Rasterfahndung gefallen.

Die Gemeinde, in der sie gelebt haben, ist entsetzt und 
verunsichert. Die Gemeindemitglieder fragen sich, was 
passiert ist. Sie wollen das selbst noch einmal analysieren 
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und wollen wissen – wie wir auch –, warum es überhaupt 
so weit gekommen ist. Gab es tatsächlich eine Anwer-
bung von außen? Vielleicht über Sommercamps. Der Eine 
soll ja tatsächlich in Pakistan in einem solchen Camp 
gewesen sein. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass Sie 
diese Fragen, die ein Schlüssel sein können, um präventiv 
wirksam tätig zu werden, für eine wirksame Terrorbe-
kämpfung nicht interessieren.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zurufe von der CSU)

Sie künden nur Altbekanntes an; nach dem Otto-Katalog 
folgt also die „Günther-Versicherung“. Identifi ziert wurden 
die Täter anhand von Fingerabdrücken und Papieren am 
Tatort. Ihr Weg konnte dann anhand von Videokameras 
verfolgt werden. Verhindert haben diese Kameras aber 
nichts; meine Kollegin hat es bereits gesagt.

Ihre Sicherheitspolitik können wir in diesem Zusammen-
hang nur konzeptionslos nennen. Denn das, was durch 
die Medien in den vergangenen Wochen gegeistert ist, 
war am einen Tag mal so: mehr Video-Überwachung, aber 
vielleicht doch nicht auf allen Plätzen und na ja, mit dem 
Personal haben wir auch Probleme, und am nächsten Tag 
fest reingehauen, als es darum ging, alle Moscheen zu 
überwachen. Als ob Terrorschulung und Hasspredigten 
unter den Augen von Videokameras passieren würden. 

Ich bin froh, dass der Herr Präsident vom Verfassungs-
schutz da ist; er ist zwar bereits verabschiedet, aber noch 
da.

(Heiterkeit)

Es freut mich, dass Sie da sind, denn ich bin eigentlich 
davon ausgegangen – vielleicht bin ich da aber auch 
etwas blauäugig –, dass spätestens seit dem 11. Sep-
tember 2001 selbstverständlich überprüft wird, was in den 
Moscheen stattfi ndet. Da frage ich jetzt doch: Hat das 
bisher nicht stattgefunden? Ich habe auch immer gedacht 
– zumindest stand es so in den Medien – Sie wollten die 
Muslime nicht unter Generalverdacht stellen. Wenn Sie 
aber jetzt ohne jeden Verdacht jede Moschee „auf den 
Kopf stellen“ – – 

(Zurufe von der CSU)

– Herr Kollege, darüber brauchen wir nicht zu streiten, er 
hat es gesagt.

(Widerspruch bei der CSU)

Er hat gesagt, er wolle wissen, was in jeder Moschee 
stattfi ndet. 

(Susann Biedefeld (SPD): Ja, das hat er gesagt! 
– Zuruf der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD) – Lebhafter Widerspruch bei der 
CSU)

– Es erstaunt mich, wie wenig Sie zuhören, wie wenig Sie 
offensichtlich Zeitung lesen und wie wenig Sie Ihrem 

Minister folgen wollen, oder aber sind Sie vielleicht selbst 
so blauäugig? 

(Zurufe von der CSU)

Ich lasse mich gar nicht weiter darauf ein. Das ist unquali-
fi ziertes Gegacker.

(Beifall bei den GRÜNEN)

In Deutschland leben 3,2 Millionen Muslime. Das sind 
nicht ganz 4 % der Bevölkerung. Wiederum 2,4 % dieser 
Menschen sind türkischer Herkunft. Noch einmal: Wie 
wollen Sie diese Menschen alle überwachen? – Sie haben 
gesagt, Sie wollen in jeder Moschee V-Leute haben. In 
Ordnung. Das können Sie machen, weil man damit auch 
feststellt, dass es bei der Mehrzahl dieser Moscheen 
nichts zu fi nden gibt. Natürlich gibt es auch die verdäch-
tigen Moscheen, die Sie genannt haben. Wollen Sie viel-
leicht den biometrischen Pass für die Einlasskontrolle 
verwenden? – Wie stellen Sie sich das vor? –

Der Zentralrat der Muslime hat beklagt, dass bei Ver-
dachtsdurchsuchungen häufi g die Hundertschaften der 
Polizei nicht sehr sensibel vorgehen. Sie müssen sich das 
immer wieder vor Augen führen: Hier handelt es sich um 
Durchsuchungen auf Verdacht, ohne konkrete Anhalts-
punkte. Stellen Sie sich dieses Vorgehen der Polizei 
einmal in einem katholischen Gotteshaus vor. Dann fällt es 
Ihnen vielleicht leichter, sich in eine solche Situation hin-
einzuversetzen.

Ebenso wenig kann ernsthaft behauptet werden, dass der 
Bundeswehreinsatz im Inneren – eine alte Forderung von 
Ihnen – Selbstmordattentate verhindern könnte. Das 
gelingt der israelischen Armee schon jetzt nicht. Für die 
Tätigkeiten, für die wir die Bundeswehr brauchen könnten, 
zum Beispiel im Katastrophenfall, kann sie bereits einge-
setzt werden. Selbst der Bundeswehrverband – für mich 
sind das Fachleute – möchte den Einsatz im Innern nicht.

Nun zur Vorratsdatenspeicherung: Auch hier handelt es 
sich um eine Scheinlösung. Wenn die EU tatsächlich bei 
ihrem ursprünglichen Plan bleibt, den Mitgliedsländern 
eine Speicherdauer von drei oder auch weniger Jahren für 
alle Kommunikationsdaten vorzuschreiben, auch von 
Nichtbeteiligten, von Unverdächtigen und ganz normalen 
Bürgerinnen und Bürgern, dauert der Suchlauf mit der 
jetzigen Technologie 50 Jahre. Das ist doch ein nettes 
Beispiel. Damit fi nden Sie allenfalls das sandverwehte 
Grab von Bin Ladin, aber sicher keine Täter in einer aktu-
ellen Gefährdungslage, die gefasst und dingfest gemacht 
werden müssten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ein weiteres schönes Beispiel: Bei einer Speicherdauer 
von zwölf Monaten für den Email-Verkehr des größten 
Internet Providers – hier handelt es sich um 30 000 Giga-
byte – würden sich 3000 Kilometer von Ordnern ergeben, 
wenn diese Daten ausgedruckt würden. Von einem Effi zi-
enzgewinn kann hier meines Erachtens nicht mehr die 
Rede sein. Dabei spreche ich gar nicht von den Milliarden-
kosten, die auf die Wirtschaft zukämen.
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Ich habe mich schon gewundert, wann die entsprechende 
Presseerklärung auf Landesebene kommt. Sie kam dann 
von Herrn Kollegen Ettengruber, und darin folgt auf dem 
Fuß die Forderung nach der Einführung der Telekommuni-
kationsüberwachung mit der Begründung, der Schutz der 
Bevölkerung müsste absoluten Vorrang haben. Allerdings 
steht nicht drin, wovor er Vorrang haben muss. Vorrang 
vor Recht und Gesetz? – Vorrang vor der Verfassung? – 
Sie müssen sich schon klar darüber sein, wie dieser Vor-
rang aussehen soll.

Übertragen auf den Londoner Fall, mit dem die CSU ihre 
Vorstöße begründet, kann festgestellt werden: Die prä-
ventive Telekommunikationsüberwachung – über die wir 
hier reden – hätte der Polizei ohne Vorkenntnisse nichts 
genützt, es sei denn, dass alle Muslime abgehört würden. 
Das ist nicht meine Logik, sondern die Logik der Sicher-
heitsexperten. Hinzu kommt, dass sich der Verfassungs-
schutz schon bei der Einreise bekannter Islamisten um 
diese kümmert, und zwar mit allen technisch möglichen 
Mitteln.

Bei einer konkreten Gefahrenlage – etwa bei der Verabre-
dung eines Bombenanschlags – handelt es sich um die 
Vorbereitung zu einem Verbrechen. Die Polizei darf bei 
einer entsprechenden Information sofort zugreifen. Des-
halb halten wir eine präventive Telekommunikationsüber-
wachung im vorliegenden Fall nicht für nötig.

Damit komme ich zur Kronzeugenregelung. Auch dieses 
Beispiel wird immer wieder gern in diesem Zusammen-
hang gebracht. Ich glaube, dass die Absprachen, die 
mittlerweile bei den Staatsanwaltschaften möglich sind, 
ausreichen. Allerdings muss hier die Frage gestellt 
werden, zu welchem Zeitpunkt eine solche Kronzeugenre-
gelung eintritt. Sie ist sicher nicht geeignet, um ein Verbre-
chen zu verhindern. Mit diesem Instrument kann lediglich 
im Nachhinein versucht werden, an die Täter und die Hin-
termänner zu kommen. Das ist natürlich auch ein wich-
tiger Aspekt. Als Grüne muss ich Ihnen aber sagen: Mir 
widerstrebt es, mit Terroristen, Hintermännern und Unter-
stützern irgendwelche Geschäfte zu machen. Das machen 
wir nicht mit.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich war verblüfft, dass Sie das Beispiel der Kontenabfrage 
auf Verdacht gebracht haben. Ich hätte es mir aber 
denken können. Auch hier sind wieder einmal die bösen 
Grünen und der Datenschutz dafür verantwortlich, dass 
nicht gehandelt werden kann. Ich möchte deshalb den § 8 
Absatz 5 des Bundesverfassungsschutzgesetzes vor-
lesen: Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf im 
Einzelfall bei Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinsti-
tuten, Finanzunternehmen unentgeltlich Auskünfte zu 
Konten, Konteninhabern usw. und so fort, dann, wenn 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgabe notwendig ist und tat-
sächliche – das ist es wahrscheinlich, was Ihnen nicht 
gefällt – Anhaltspunkte für schwerwiegende Gefahren 
vorliegen, abfragen.

Leider ist es so, dass es Ihnen häufi g nicht genügt, nur 
dann handeln zu dürfen, wenn konkrete Anhaltspunkte 

vorliegen. Sie wollen bei Verdacht handeln. Ich muss 
Ihnen sagen: Das ist unseres Rechtsstaates nicht würdig.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich komme damit zu den ausländerrechtlichen Forde-
rungen. Herr Kollege König, ich weiß nicht, ob Sie sich 
schon zu Wort gemeldet haben.

(Zuruf: Er lauert schon!)

Um einer sachlichen Debatte Willen möchte ich auf die 
ausländerrechtlichen Forderungen und auf das, was 
rechtlich bereits möglich ist, eingehen. Herr Kollege König, 
dazu können Sie dann Stellung nehmen. Personen, von 
denen aufgrund einer tatsachengestützten Gefahrenprog-
nose eine terroristische Gefahr ausgeht, können erleich-
tert abgeschoben werden. Wahrscheinlich ist es bei dieser 
Formulierung das Wort „tatsachengestützt“, das Ihnen 
nicht gefällt. Wir fühlen uns jedoch dem Rechtsstaat ver-
pfl ichtet und haben deshalb diese Einschränkung hinein-
verhandelt. Ist eine Abschiebung nicht möglich, weil im 
Herkunftsland Folter oder Tod drohen oder weil es aus 
tatsächlichen Gründen nicht geht, können scharfe Auf-
lagen verhängt werden. Hier kommen Sie immer wieder 
mit Einzelfällen, die belegen sollen, dass diese Rege-
lungen nicht ausreichen. Ich sage Ihnen: Sie können nicht 
mit Einzelfällen Politik machen, schon gar nicht Sicher-
heitspolitik.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Eine zweite Möglichkeit: Personen können ausgewiesen 
werden, die in öffentlichen Hetzreden terroristische Taten 
billigen und damit die Schwelle zur bloßen Meinungsäu-
ßerung überschreiten. Hier besteht ein Spannungsver-
hältnis. Ich fand Ihre Aussage zu Speaker‘s Corner, ehrlich 
gesagt, ein bisschen daneben. Bei Ihnen hat der Wunsch, 
die Meinungsfreiheit einzuschränken, Vorrang vor verfas-
sungsrechtlichen Grundsätzen. In der Verfassung steht 
aber, dass die Meinungsfreiheit zu schützen ist. In diesem 
Spannungsverhältnis müssen wir bemüht sein, den Terro-
risten oder denen, die Taten planen, Herr zu werden.

Bei Einbürgerungen müssen Antragsteller Verurteilungen 
angeben, die in einem rechtsstaatlichen Verfahren im Aus-
land ausgesprochen worden sind. Sie werden doch nicht 
ernsthaft etwas dagegen haben, diese Regelung auf Ver-
fahren zu beschränken, die rechtsstaatlich sind? –

(Beifall des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr (GRÜ-
NE))

– Danke, Herr Dr. Dürr. Beim Verfassungsschutz gibt es 
die Regelanfrage, auch bei der Erteilung eines Dauerauf-
enthaltsrechts. Im Übrigen ist der Verfassungsschutz, wie 
alle öffentlichen Stellen, verpfl ichtet, den jeweils zustän-
digen Behörden vorliegende Ausweisungsgründe mitzu-
teilen. Ich weiß nicht, wo es bei den Landesämtern hängt 
oder wo es auf der Bundesebene hängt. Diese Möglich-
keiten sind da.
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Die visumsrechtliche Warndatei ist für die EU-Ebene in 
Planung. Ich würde mir wünschen, dass hier etwas 
schneller verfahren wird. 

Die von Ihnen geforderte Islamisten-Datei, auf die dann 
die Polizei beim Verfassungsschutz zugreifen kann, wird 
von Ihnen im Bundesrat selbst blockiert, weil Ihnen 
bestimmte Forderungen oder Formulierungen wieder 
nicht weit genug gehen. 

Ich muss Ihnen aber auch zu bedenken geben: Was ist mit 
dem Informantenschutz? Sie können nicht jederzeit jeden 
Zugriff auf diese Dateien zulassen, auch nicht den der 
Sicherheitsbehörden unterschiedlichsten Zuschnitts, vor 
allem nicht, wenn darin Informanten gespeichert sind. Ich 
hoffe natürlich, dass sie es nicht sind, aber natürlich kann 
es sein, dass darin welche enthalten sind. Man muss auch 
bedenken, dass sich ausländische Sicherheitsbehörden, 
ausländische Nachrichtendienste sehr genau überlegen 
werden, ob sie in eine Datei, die so weitgehend zugäng-
lich ist, ihre Informationen tatsächlich einspeisen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Nach diesen Ausführungen, was alles schon möglich ist, 
braucht es unserer Ansicht nach keine Begründung mehr 
für neue Regelungen. Wir brauchen sie nicht, denn das 
Rechtssystem würde damit wirklich über die Grenze 
hinaus belastet. 

Neben den repressiven und präventiven Sanktionsmög-
lichkeiten, die es bereits gibt und die Ergebnis ständiger 
Strafverschärfungen sind, müssen wir uns aber auch 
damit auseinandersetzen, wie eine zivile und zukunftsfä-
hige Strategie aussehen muss, damit die Produktion von 
Sicherheit begünstigt wird, ohne Bürger- und Freiheits-
rechte zu beschädigen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es kann keine Lösung sein, sich die Verfassung hinzu-
biegen, bis sie passt, um dann erstaunt festzustellen, 
dass man doch weitergehende Eingriffe braucht, oder um 
sich dann vor dem Bundesverfassungsgericht wieder eine 
Abfuhr zu holen, wie es bei der Wohnraumüberwachung 
oder jetzt beim europäischen Haftbefehl der Fall war. Die 
Verfassungsgerichte haben klare Grenzen gesetzt. 
Gespannt sind wir auf die Urteile zum niedersächsischen 
Telekommunikationsüberwachungsgesetz und zum Luft-
sicherheitsgesetz, das wir überdies auch schon haben, 
wozu ich Ihnen aber persönlich sagen muss: Ich halte es 
für rechtsstaatlich bedenklich. Ich stimme Ihnen sogar zu, 
dass wir wahrscheinlich eine Verfassungsänderung brau-
chen – aber: dieser Verfassungsänderung könnte ich nie-
mals zustimmen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Eine Analyse des Instituts für Präventionsforschung und 
Sicherheitsmanagement zeigt, mit welchen zusätzlichen 
Problemfeldern wir es im Rahmen einer präventiven 
Sicherheitspolitik zu tun haben und welche gesellschafts-
politischen Felder es ernsthaft zu bearbeiten gilt. Ich 
glaube nicht, dass es reicht, sich beim Begriff Prävention 

darauf zu beschränken, dass unter Prävention die Andro-
hung von Sanktionen fällt. Mir ist schon auch klar, dass 
man einem Selbstmordattentäter nicht damit drohen 
kann, dass er ins Gefängnis kommt. Ich erwarte aber eine 
Auseinandersetzung mit anderen präventiven Siche-
rungen. 

Für uns gilt es, sicherzustellen, dass extremistisches 
Gedankengut keinen Nährboden fi ndet, vor allem nicht 
bei Kindern und Jugendlichen – das pfl anzt sich dann bis 
ins Erwachsenenalter fort. Deswegen ist es ganz wichtig, 
dass diesem Extremismus, egal ob er von rechts, von 
links oder von Islamisten kommt – bezeichnenderweise 
von den Islamisten im Moment am blutigsten –, nicht der 
Boden bereitet wird, weshalb in der Kinder- und Jugend-
arbeit sehr viel getan werden muss.

Terror verbreitet Angst. Angst macht schwach. Angst ist 
eine schlechte Ratgeberin. Doch nur eine starke Gesell-
schaft, nicht der starke Staat, kann dem Terror wirklich die 
Stirn bieten. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Vorschläge der CSU bedienen diese Angst, stellen 
jedoch keine echte Lösung dar und nützen letztendlich 
nur denjenigen, die den autoritären Staat wollen. Meine 
Kollegin, Frau Schmitt-Bussinger, hat richtig gesagt: Im 
Grunde genommen arbeiten wir damit den Feinden der 
Demokratie in die Hand. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Deshalb darf Terror immer nur in den von der Verfassung 
gesteckten Spielräumen bekämpft werden. Die Forderung 
von Herrn Ettengruber nach einer Vernetzung der Sicher-
heitserkenntnisse aller Sicherheitsbehörden sprengt ein-
deutig den Rahmen. Was steckt denn dahinter? – Dahinter 
steckt die Zusammenarbeit von Polizei und Verfassungs-
schutz. Das steht meines Erachtens auch im Widerspruch 
zur bisherigen Begründung der CSU, mit der sie sich wei-
gert, dem BKA mehr Befugnisse einzuräumen. Das hat die 
Kollegin aber schon gesagt – das brauche ich nicht näher 
auszuführen. 

Meine Herren und Damen, ich habe nach der Rede von 
Herrn Beckstein, noch mehr – das ist erschreckend – nach 
der Rede von Herrn Kreidl den Eindruck, dass Sie Verfas-
sungsgrundsätze einem unbestimmten Sicherheitsgefühl 
und einem unbestimmten Versprechen von Sicherheit 
unterordnen. Alle Maßnahmen, die Verfassungsgrund-
sätze und Grundrechte missachten, sind abzulehnen. 

Ich danke Ihnen. 

(Anhaltender Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Schuster. 

Stefan Schuster (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, 
Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir sind uns über 
alle Parteigrenzen hinweg darüber einig, dass sich die 



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode3616 Plenarprotokoll 15/48 v. 20. 07. 2005

terroristische Bedrohung nach den Anschlägen in Istanbul 
und Madrid und jetzt in London mit über 50 Toten und 
Hunderten von Verletzten in Europa verstärkt hat. Sicher-
lich steht auch fest, dass die Bundesrepublik ein Teil des 
allgemeinen Gefahrenraumes Europas ist. Obwohl den 
Diensten momentan keine Erkenntnisse über akute 
Gefahren in der Bundesrepublik bekannt sind, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass auch bei uns Terroran-
schläge stattfi nden, da auch deutsche Soldaten zur Terro-
rismusbekämpfung in Afghanistan eingesetzt sind. Die 
SPD-geführte Bundesregierung hat deshalb mit den 
Sicherheitspaketen I und II sowie dem Terrorismusbe-
kämpfungsgesetz die richtige Pfl öcke gesetzt, um auf den 
Terrorismus auch im Vorfeld wirkungsvoll reagieren zu 
können – dazu später noch mehr. 

Eigentlich war zu erwarten gewesen, dass nach dem 
Anschlag in London ein Dringlichkeitsantrag der CSU in 
den Landtag eingebracht wird, um ihre alten Forderungen, 
zum Beispiel den Einsatz der Bundeswehr im Innern, 
wieder in die Debatte einzubringen. Dies haben Sie auch 
bei allen zurückliegenden Anschlägen gemacht: Dringlich-
keitsantrag der CSU vom 24. Oktober 2001 nach den 
Anschlägen in New York und Washington: Bundeswehr im 
Innern einsetzen; Dringlichkeitsantrag der CSU vom 
26. November 2003 nach den Anschlägen in Istanbul: 
Bundeswehr im Innern einsetzen; Dringlichkeitsantrag der 
CSU vom 16. März 2004 nach den Anschlägen in Madrid: 
Bundeswehr im Innern einsetzen. Kolleginnen und Kol-
legen von der CSU, diese Dringlichkeitsanträge sind von 
Ihnen alle beschlossen worden. Gott sei Dank wird bisher 
die Bundeswehr zumindest für polizeiliche Maßnahmen 
nicht im Innern eingesetzt. So viel zur Durchschlagskraft 
Ihrer Dringlichkeitsanträge. 

(Beifall bei der SPD)

Diesmal haben Sie keinen Dringlichkeitsantrag gestellt – 
nein, der Herr Innenminister hat eine Regierungserklärung 
zur inneren Sicherheit abgegeben, natürlich mit denselben 
Forderungen, die Sie auch schon in Ihren Dringlichkeits-
anträgen gestellt haben. Natürlich ist eine Regierungser-
klärung eine Stufe höher anzusetzen. Das ist völlig klar. Es 
ist Wahlkampf, und der Herr Innenminister muss sich par-
teiintern für das Amt des Bundesinnenministers gegen 
Herrn Bosbach durchzusetzen versuchen, wobei ich 
Ihnen sage: Glauben Sie mir: Otto Schily wird noch lange 
Bundesinnenminister sein. 

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen von der CSU, sehr geehrter 
Herr Innenminister, bei Ihnen ist es wahrscheinlich ein 
pawlowscher Refl ex, der Sie dazu zwingt, nach jedem 
Terroranschlag schärfere Sicherheitsgesetze zu fordern. 
Kolleginnen und Kollegen, wir haben Dank der SPD-
geführten Bundesregierung und Dank eines Bundesin-
nenministers Otto Schily sehr gute Sicherheitsgesetze. 
Insgesamt wurden durch die Sicherheitspakete I und II 
über 100 Gesetze geändert. Schwerpunkt dieser Maß-
nahmen ist die Ausweitung der Befugnisse der Sicher-
heitsbehörden für die innere Sicherheit. 

Das Sicherheitspaket I macht es mit dem neuen Paragra-
phen 129 b möglich, auch in Deutschland lebende Mit-
glieder und Unterstützer ausländischer Terrorgruppen zu 
bestrafen. Zudem wurde das Religionsprivileg abge-
schafft, das extremistische Religionsgemeinschaften 
schützte. Im Flugverkehr wird das Sicherheitspersonal 
nun jedes Jahr überprüft. Außerdem wurden die Kon-
trollen zur Verhinderung von Geldwäsche verschärft.

Mit dem Sicherheitspaket II wurden die Kompetenzen der 
Geheimdienste sowie von Bundeskriminalamt und Bun-
desgrenzschutz gestärkt. BGS-Beamte können jetzt in 
Flugzeugen zum Schutz der Passagiere eingesetzt 
werden. Zudem wurden die ausländerrechtlichen Bestim-
mungen weiter verschärft und Ausweisungen erleichtert. 
Ergänzt wurden die Instrumentarien mit dem im Juni 2002 
beschlossenen Geldwäschebekämpfungsgesetz, das 
auch auf die Unterbindung illegaler Geldströme zur Finan-
zierung des internationalen Terrorismus zielt. 

Im Oktober 2003 beschloss der Bundestag eine weitere 
Verschärfung des Anti-Terror-Strafrechts. Die Strafbarkeit 
der Bildung einer terroristischen Vereinigung wurde erwei-
tert; die Strafen wurden heraufgesetzt. Im Juni vergan-
genen Jahres wurde das Luftsicherheitsgesetz gegen die 
Stimmen von Union und FDP verabschiedet. Mit diesem 
Gesetz ist die Grundlage dafür geschaffen, dass als Waffe 
eingesetzte Flugzeuge künftig im Extremfall abge-
schossen werden können. Ich betone hier noch einmal, 
der Herr Bundespräsident hat dieses Gesetz unter-
schrieben. 

Kolleginnen und Kollegen, Deutschland wird im Herbst 
dieses Jahres als eines der ersten Länder in Europa bio-
metrische Reisepässe einführen. Das ist mit den anderen 
europäischen Ländern abgestimmt, und darauf kommt es 
an. Herr Innenminister, deshalb ist Ihr Feldversuch, den 
Sie seinerzeit medienwirksam am Nürnberger Flughafen 
gestartet haben, von Anfang an zum Scheitern verurteilt 
gewesen. 

Ich möchte noch einmal auf die Forderungen eingehen, 
die Sie, Herr Innenminister, in Ihrer Rede gestellt haben. 
Eine Ihrer Forderungen betrifft ein umfassendes Anti-
Terror-Konzept. Herr Innenminister, ein solches haben wir 
bereits. Meine Kollegin Schmitt-Bussinger hat die fünf 
Punkte zur Zieldimension unseres Anti-Terror-Konzeptes 
aufgezählt. Eine weitere Forderung betrifft ein gemein-
sames Informations- und Analysezentrum. Das hat meine 
Kollegin auch angesprochen, und ich will es wiederholen. 
Das Zentrum ist längst eingerichtet und arbeitet seit 
Dezember 2004 reibungslos. 

Herr Minister, wir waren gestern bei der Verabschiedung 
von Herrn Gold. In diesem Zusammenhang muss ich Frau 
Kollegin Stahl sagen, Herr Dr. Weber ist entlassen worden, 
und zwar im Innenministerium, aber er ist der neue Präsi-
dent des Landesamtes für Verfassungsschutz. Sie haben 
das Ganze ein wenig verdreht; ich wollte das nur noch 
einmal klarstellen. Von meiner Seite und vonseiten der 
SPD-Fraktion noch einmal herzlichen Glückwunsch zu 
diesem Amt. 
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Das Amt für Terrorismusabwehr arbeitet und hat sich 
bewährt. Bei der Verabschiedung gestern hat auch der 
Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz in 
seinem Grußwort dargestellt, dass man mit dem Amt zur 
Terrorismusbekämpfung gute Erfahrungen gemacht hat. 
Deshalb sage ich: Herr Innenminister, reden Sie doch 
nicht immer alles schlecht. Wenn Sie sagen, Herr Schily 
und die FDP konnten sich gegenüber den GRÜNEN 
wegen des Trennungsgebots nicht durchsetzen, dann 
muss ich feststellen, das ist in Koalitionen so. Herr 
Dr. Beckstein, sollten Sie wirklich Innenminister werden, 
was ich nicht glaube, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß 
mit Ihrem Koalitionspartner FDP; denn was die FDP in 
Bezug auf die innere Sicherheit inzwischen alles von sich 
gegeben hat, lässt ahnen, dass Sie ein zahnloser Tiger 
sein werden. Viele werden sich Innenminister Schily und 
die Sicherheitspolitik der von SPD und GRÜNEN geführten 
Bundesregierung zurückwünschen. 

(Beifall bei der SPD)

Zu Ihrer Forderung nach einer Anti-Terror-Datei ist zu 
sagen, das Gesetz ist vorbereitet. Weil es wohl Neuwahlen 
geben wird, wird das Gesetz wahrscheinlich nicht mehr 
umgesetzt werden können. Sie wissen, wir wollen eine 
Indexdatei, weil unseres Erachtens die Kommunikation 
und die Zusammenarbeit zwischen den Behörden dann 
besser funktioniert. Ihr Entwurf für eine Volltextdatei ist ein 
aufgabenunangepasster Datenmülleimer. Frau Kollegin 
Stahl hat die Problematik der V-Leute angesprochen.

Zu Ihrer Forderung nach schärferen Sicherheitsmaß-
nahmen für terrorverdächtige Ausländer ist zu bemerken, 
diese Regelungen sind nach dem Terrorismusbekämp-
fungsgesetz noch einmal im Zuwanderungsgesetz ver-
schärft worden, und zwar mit Ihrer Unterstützung. Ihre 
Forderung nach einer Visawarndatei könnte nur in Form 
einer nationalen Warndatei umgesetzt werden. Sie wissen, 
dass eine solche Datei wegen der in allen Schengen-
staaten gültigen Visa unzureichend wäre. Wir setzen hier 
auf eine europäische Lösung.

Lassen Sie mich zum Schluss zu Ihrer Forderung kommen, 
die Bundeswehr auf dem Gebiet der inneren Sicherheit 
einzusetzen. Sie haben das Thema auch beim Festakt 
zum 50-jährigen Bestehen der Bundeswehr angespro-
chen. Wir sind in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel 
dem Katastrophenschutz und dem Einsatz von ABC-Ein-
heiten, nicht weit voneinander entfernt. Sie haben auch 
gesagt, dass das in der Föderalismuskommission ein 
Thema war. Es ist auch richtig, dass die Bundeswehr in 
solchen Fällen – man hat es bei dem Oderhochwasser 
gesehen – eingesetzt werden kann. Es existiert ein Kon-
zept für die zivil-militärische Zusammenarbeit im Inland, 
wonach 16 Bataillone der Bundeswehr für Pionierauf-
gaben, den Sanitätsdienst und die Abwehr von atomaren, 
biologischen und chemischen Kampfstoffen aufgestellt 
werden sollen. 

Wir lehnen es jedoch strikt ab, die Bundeswehr für polizei-
liche Aufgaben im Inland einzusetzen. Die Bundeswehr ist 
dafür nicht ausgebildet. Die Bundeswehr hat aufgrund der 
Terrorismusbekämpfung im Ausland überhaupt nicht das 
Personal, dies auch im Inland zu tun. Das sehen auch die 

Bundeswehrführung und die Polizeiführung so. Herr 
Innenminister, ich denke, das haben Sie bei dem Festakt, 
bei dem Sie das Thema angesprochen haben, am Applaus 
gemerkt. Ich habe mich ein wenig umgesehen, die Bun-
deswehroffi ziere und die Führungskräfte der Polizei haben 
sehr wenig applaudiert, als Sie diesen Vorschlag gemacht 
haben.

Es entbehrt nicht der Ironie, wenn Sie fordern, die Bun-
deswehr zur Bewachung von öffentlichen Gebäuden ein-
zusetzen. Es gibt fast keine Bundeswehrkaserne mehr, die 
von Bundeswehrsoldaten bewacht wird. Die Kasernen 
werden alle von privaten Bewachungsunternehmen 
bewacht. Das würde bedeuten, private Bewachungsun-
ternehmen bewachen die Kasernen, während die Sol-
daten aus diesen Kasernen öffentliche Gebäude bewa-
chen. Das kann wohl nicht sein.

(Beifall bei der SPD)

Ich denke, die Bundeswehr ist gut und sie ist zur Terrorbe-
kämpfung im Ausland richtig eingesetzt.

Herr Innenminister, ich habe hier eine Pressemitteilung 
von Ihnen, in der es heißt, Otto Schily verweigere sich 
wichtigen sicherheitspolitischen Projekten. Herr Innenmi-
nister, wer verweigert sich denn wichtigen sicherheitspoli-
tischen Projekten? – Sie verweigern sich wichtigen sicher-
heitspolitischen Projekten. Sie verzögern den Digitalfunk. 
Ich brauche hier nicht auf die ganze Geschichte einzu-
gehen. Der Bundestag hat am 2. Juli ein Gesetz zur 
Umsetzung des Digitalfunks verabschiedet, und Sie und 
die anderen unionsgeführten Länder haben dieses Gesetz 
blockiert und an den Vermittlungsausschuss überweisen 
lassen. Sie verzögern und schwächen damit die innere 
Sicherheit. Wir haben dazu einen Dringlichkeitsantrag 
gestellt, der morgen behandelt werden wird. 

Fazit: Der Bund hat seine Aufgaben im Bereich der inneren 
Sicherheit erledigt, beim Land Bayern habe ich meine 
Zweifel, wenn ich an die Polizeireform, die Erhöhung der 
Arbeitszeit für Beamte im Schichtdienst und die Kür-
zungen in den Sachhaushalten bei den Behörden, die für 
die innere Sicherheit zuständig sind, denke. 

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Peterke. Bitte, Herr Kollege. 

Rudolf Peterke (CSU): Frau Präsidentin, verehrtes Hohes 
Haus! Herr Kollege Schuster, Ihre Bemerkung, Innenmi-
nister Dr. Beckstein würde die Sicherheitslage schlecht-
reden, weise ich mit Entschiedenheit zurück. Ich stelle 
fest, Innenminister Dr. Beckstein, das Innenministerium 
und die CSU-Fraktion stellen die Situation realistisch dar, 
und zwar nicht erst heute, sondern immer schon. 
Außerdem stelle ich fest, dass Ihre Darstellungen zur 
Sicherheitslage nichts anderes sind als Schönfärberei und 
der immerwährende Versuch, die Situation in Bayern 
schlechtzureden. 

(Hans Joachim Werner (SPD): Meinen Sie jetzt 
schön oder schlecht?)
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Sie versuchen damit, das Gegenteil von dem zu erreichen, 
was Herr Dr. Beckstein und die CSU-Fraktion zu erreichen 
bemüht sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich beginne 
meine Betrachtungen mit einem Blick in die Vergangen-
heit. Sie erinnern sich, wie sich das Bild der Sicherheits-
lage durch die 68er-Unruhen, die Baader-Meinhof-Bande 
und den Terror der RAF gewandelt hat. 

(Hans Joachim Werner (SPD): Der geht aber weit 
zurück!)

– Sie müssen weit zurückgehen, um zu verstehen, dass es 
erforderlich ist, Sicherheitspolitik dynamisch zu gestalten 
und immer der Realität angepasst zu handhaben. Die 
Polizei hat sich nach diesen Vorkommnissen neu aufge-
stellt. Sie hat nämlich gelernt, dass die Verhütung von 
Straftaten vor der Strafverfolgung rangiert, dass Gefah-
renlagen zu minimieren sind und dass der Prävention ein 
höherer Stellenwert einzuräumen ist. Genau das ist der 
Punkt, über den wir uns seit Jahren streiten.

Wenn ich mir die sicherheitspolitischen Debatten in den 
Ausschüssen und in diesem Plenum in letzter Zeit vor 
Augen führe, muss ich feststellen, dass mir so manches 
Mal das Verständnis für die Diskussionsbeiträge fehlt. Wir 
müssen heute endlich ein Bündel von organisatorischen 
und politischen Maßnahmen verabschieden, in der 
Rechtspolitik genauso wie im Hinblick auf die Neuausrich-
tung der Sicherheitsbehörden, der Polizei und der Verfas-
sungsschutzorgane. 

Ich greife nur einige Stichpunkte heraus, zunächst die 
Novelle des PAG. Die Telekommunikationsüberwachung 
aus präventivem Anlass zur Verhinderung von Gefahren-
lagen und von Straftaten – ein ganz großes Thema – muss 
endlich auf den Weg gebracht werden. Hier gilt es, ohne 
Illusionen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich 
sehe mit einiger Spannung der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts entgegen. Bei allem Respekt vor 
dem höchsten deutschen Gericht bringe ich hier mein 
Bedauern zum Ausdruck, dass einige Entscheidungen 
gefallen sind, insbesondere, was den Schutz des privaten 
Kernbereichs anbelangt, Entscheidungen, die außeror-
dentlich hinderlich dabei sind, den Terrorismus, Extre-
mismus und das organisierte Verbrechen zu bekämpfen, 
vor allem bei der praktischen Anwendung. 

Ich greife hier einen ganz aktuellen Fall auf, der in den 
letzten Tagen zu Recht – Herr Kollege Schuster, Sie haben 
die Amtseinführung gestern erwähnt – angeführt worden 
ist, nämlich den Fall Wiese. Dieser hat uns gezeigt, wie 
wichtig und wertvoll solche Maßnahmen sind, um Taten 
bereits im Vorfeld wirksam verhindern zu können. Wenn 
wir diese Möglichkeit nicht bereits im bayerischen PAG 
verankert hätten, befürchte ich, dass der geplante 
Anschlag auf das jüdische Gemeinde- und Dokumentati-
onszentrum nicht hätte verhindert werden können. Das ist 
durchaus ein aktueller Anlass, um die Frage wieder in den 
Raum zu stellen, ob sich in absehbarer Zeit eine Korrektur 
der Auffassung des höchsten deutschen Gerichts ergeben 
wird. Ich glaube, dass wir das werden abwarten können. 
Die Realität zeigt uns immer wieder, was notwendig ist.

Das gilt auch für die präventive Wohnraumüberwachung. 
Wir können in diese konspirativen Strukturen im Bereich 
des Terrorismus, des Extremismus und des organisierten 
Verbrechens nicht anders eindringen als durch konspira-
tive Maßnahmen; alles andere ist blankes Schönreden, ist 
Illusion, ist außerordentlich ungeeignet. 

Eine fl ächenmäßige Videoüberwachung kann einen 
Anschlag zwar nicht verhindern, aber sie hat einen hohen 
präventiven Wert und führt dazu, dass Täter nicht uner-
kannt bleiben können und demzufolge am Ende das eine 
oder andere wesentlich vorsichtiger unternehmen 
müssen, als wenn diese Möglichkeiten nicht bestünden.

Ich fordere mit Nachdruck eine schnelle Entscheidung 
zum Kennzeichen-Scanning. Das ist ein probates Fahn-
dungsmittel, das auch einen sehr hohen präventiven Wert 
hat. Wir sind hier auf dem besten Wege, in diesem Jahr 
nach der Sommerpause eine richtungweisende Entschei-
dung zu treffen, diese Möglichkeiten rechtlich zu veran-
kern und technisch einzuführen. 

Über die DNA-Analysemöglichkeiten wird viel diskutiert. 
Ich habe noch in Erinnerung, dass eine Fachzeitschrift zu 
diesem Thema im März diesen Jahres geschrieben hat: 
„Der Rechtsstaat darf sich nicht künftig dumm machen 
lassen.“ Diese Aussage sollen wir nicht einfach so im 
Raum stehen lassen; sie hat ihre Berechtigung. Ich ver-
weise darauf, dass es insbesondere aus der Sicht des 
Datenschutzbeauftragten durchaus als denkbar erscheint, 
dass die Polizei endlich eine eigene Anordnung bekommt, 
eine Grundlage für die DNA-Analyse zu schaffen, wie sie 
auch nach den Vorschriften des Erkennungsdienstes 
möglich ist. Es wird immer wieder geäußert, dass Miss-
brauch zu befürchten wäre sowohl hinsichtlich des Per-
sönlichkeitsschutzes als auch der Anwendungsmöglich-
keiten; ich spreche von dem so genannten kodierten 
Bereich. Ich muss dem entgegenhalten, dass bei den 
Blutproben, die ja täglich genommen werden, zum Bei-
spiel bei der Kontrolle des Straßenverkehrs, sehr viel mehr 
an Missbrauchspotenzial steckt. Es kommt aber nicht 
zum Missbrauch, und das wird bei der DNA-Analyse 
genauso der Fall sein. Wir können es uns überhaupt nicht 
leisten, auf dieses probate Aufklärungs- und Präventions-
mittel weiterhin zu verzichten.

Die Bekämpfung von Terrorismus, Extremismus und des 
organisierten Verbrechens bedürfen zu ihrer wirksamen 
Bekämpfung vieler Informationen. Wer sie bekämpfen will, 
muss auch in der Lage sein, diese Informationen zu analy-
sieren und auszuwerten und seine Maßnahmen und Stra-
tegien darauf abzustimmen. Wir müssen bei der Informa-
tionsbeschaffung und allen präventiven Maßnahmen 
immer auf eines achten: Es hat überhaupt keinen Sinn, 
Vorbeugung zu betreiben, wenn wir die Ansatzschwellen 
sehr hoch legen. Die Maßnahmen müssen bei einer sehr, 
sehr niedrigen Verdachtslage bereits anlaufen. Nur dann 
ist Beobachtung möglich, nur dann können die Maß-
nahmen zum Erfolg führen.

Als Letztes spreche ich die Kronzeugenregelung an. Liebe 
Frau Kollegin Stahl, wir haben uns beide über dieses 
Thema schon sehr oft auseinander gesetzt, auch im 
Rechtsausschuss. Ich möchte nur daran erinnern, dass 
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eine sehr wirksame Bekämpfung der Rauschgiftkrimina-
lität eigentlich erst durch eine Quasi-Kronzeugenregelung 
möglich wurde. Das bedeutet, dass jemand, der sich 
strafbar gemacht hat, über den Rahmen seines eigenen 
Tatbeitrags hinaus seine Kenntnisse den Ermittlungsbe-
hörden anbietet. Eine Quasi-Kronzeugenregelung im 
Betäubungsmittelrecht und bei der Rauschgiftbekämp-
fung hat uns gezeigt, wie wirksam so ein Mittel andernorts 
sein kann. Trotz aller rechtlichen Möglichkeiten und aller 
technischen Gegebenheiten sind es die Tatzeugen, die 
eine wirksame Aufklärung ermöglichen. Ich erinnere an 
die Prozesse aus der Zeit, die ich Ihnen eingangs darge-
stellt habe. Erst jetzt war eine wirksame Tataufklärung 
dadurch möglich, dass sich Täter aus der Vergangenheit 
den Ermittlungsbehörden als so genannte Kronzeugen 
anboten. Deswegen fordere ich nachhaltig diese Möglich-
keit ein.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Kamm. Bitte, Frau Kollegin.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, sehr geehrte verbliebene Kolleginnen und Kol-
legen! 

(Zuruf von der CSU: Bravo – Allgemeine Heiter-
keit)

Ehe wir darüber nachdenken, wie wir uns besser vor 
Terror und Anschlägen schützen können, möchte ich 
einen kurzen Blick zurück tun. Kolleginnen und Kollegen, 
insbesondere von der CSU, wir warten immer noch 
darauf, dass Herr Stoiber und Frau Merkel einräumen, 
dass die von ihnen damals präferierte Politik der militäri-
schen Intervention in den Irak an der Seite der USA unsere 
innere Sicherheit beeinträchtigt hätte. Ich möchte darauf 
verweisen, dass im Irak keine Atomwaffen gefunden 
wurden, was der Grund für das damalige militärische Ein-
greifen war. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass infolge des 
Krieges im Irak und während der Besatzungszeit im Irak 
über 100 000 Menschen zu Tode kamen. Ich möchte 
darauf hinweisen, dass durch die Art der Intervention der 
Terror im Irak nicht weniger und unsere Welt nicht sicherer 
sondern unsicherer wurde. Und, Herr Kollege Ettengruber, 
Kriege um Öl machen die Welt nicht sicherer, eine andere 
Klimaschutzpolitik jedoch schon. 

Terror fi ndet weltweit statt. Im Jahre 2004 wurden weltweit 
über 28 000 Opfer von Terroranschlägen gezählt. Frie-
denssicherungspolitik muss logischerweise international 
sein. Sie kann nur dann Erfolg haben, wenn sie gemeinsam 
und in enger Kooperation mit den muslimischen Ländern 
wie Pakistan, Algerien, Marokko usw. durchgeführt wird.

(Beifall der Abgeordneten Christine Stahl (GRÜ-
NE))

Und wir brauchen für unsere Sicherheitspolitik die enge 
Zusammenarbeit mit der muslimischen Bevölkerung hier. 
Inwieweit diese Zusammenarbeit möglich und ausbau-

fähig ist, Herr Minister Dr. Beckstein, hängt aber auch von 
den Partizipationsmöglichkeiten unserer ausländischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger ab.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Eine Bildungspolitik, die zwischen Kindern inländischer 
und ausländischer Herkunft unterscheidet, zunehmende 
Tendenzen der Ghettoisierung in den Stadtteilen, und Ihre 
Ausländerpolitik, Herr Minister Dr. Beckstein, wodurch 
seit über zehn Jahren die hier lebenden Familien, die gut 
integriert sind, deren Kinder sich sehr gut um Schulab-
schlüsse bemühen, Familien, die ihren Lebensmittelpunkt 
schon längst in Deutschland sahen, aus Bayern abge-
schoben werden, eine solche Ausländerpolitik verunsi-
chert und trägt nicht zu der von Ihnen gewünschten engen 
Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden mit unseren 
ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern bei. Ich 
bitte Sie, dies zu berücksichtigen. 

Ich komme zum eigentlichen Thema, nämlich zu den 
Maßnahmen im Bereich der Innenpolitik: Es wurde hier 
schon darauf verwiesen, dass es überhaupt nicht zum 
Gefühl der Sicherheit in unserem Lande beiträgt, wenn 
insbesondere Unionspolitiker sofort nach jedem Terrorat-
tentat landauf, landab einen Maßnahmenkatalog zusätzli-
cher Befugnisse fordern und so tun, als wäre bisher nichts 
geschehen.

Ich komme zu dem Beispiel „Einsatz der Bundeswehr im 
Inneren“ und möchte den verschiedenen Ausführungen 
des Kollegen Schuster und der Kollegin Stahl die Ausfüh-
rungen des Bundesvorsitzenden des Bundeswehrver-
bandes, Oberst Bernhard Gertz, hinzufügen. Er sagte 
deutlich, die Bundeswehr habe genug Aufgaben; Geld 
habe sie weniger, das sei der begrenzende Faktor. Er ver-
weist darauf, dass es nicht Aufgabe der deutschen Sol-
daten im Kosovo sei, Einrichtungen zu schützen. Das 
wäre eine klassische Polizeiaufgabe, die im Kosovo nur 
deswegen nicht funktioniere, weil zu wenige Polizeibe-
amte dort abgestellt worden seien. Man darf also nicht 
Ursache und Wirkung verkehren, und man darf nicht 
sagen: Weil in anderen Ländern die Bundeswehr für 
solche Aufgaben eingesetzt worden ist, soll sie diese auch 
hier übernehmen. Die Bundeswehr hat eine gänzlich 
andere Ausbildung, eine gänzlich andere Einsatzstrategie. 
Wir brauchen im Inneren die Polizei. Ich habe überhaupt 
noch keinen Polizeibeamten kennen gelernt, der gesagt 
hätte, der Einsatz der Bundeswehr für Polizeiaufgaben 
wäre sinnvoll.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich komme zur Videoüberwachung. Hierzu wurde bereits 
gesagt, dass London die Stadt sei, in der die meisten 
Videoanlagen konzentriert seien. Keine Stadt auf der Welt 
habe so viele Videoanlagen wie London, und auch diese 
Massierung der Videoanlagen konnte die Anschläge nicht 
verhindern.

(Zuruf des Abgeordneten Günter Gabsteiger 
(CSU))
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Auch bei der Erstidentifi zierung der Täter, Herr Kollege, 
war die konventionelle Polizeiarbeit gefragt. Erst nachdem 
die Täter aufgrund der konventionellen Arbeit identifi ziert 
werden konnten, gelang es, die Zusammenhänge auf den 
Videobändern zu rekonstruieren und zu überprüfen. Die 
großen Bahnhöfe in Deutschland und der öffentliche Nah-
verkehr werden von Videokameras überwacht. Es macht 
wenig Sinn, die Anzahl der Kameras zu zählen und immer 
neue Orte für die mögliche Videoüberwachung zu 
benennen. Es kommt bei der Videoüberwachung nicht auf 
die Menge an, sondern auf die Qualität, und es gilt zu 
berücksichtigen: Kameras greifen nicht ein. Kameras 
nehmen nur auf.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich bin gespannt, was es nützen wird, dass der CSU-Frak-
tionsvorsitzende Joachim Herrmann auf einer Fachveran-
staltung gesagt hat, dass Freiheit nicht gegen Sicherheit 
ausgespielt und Terrorismusabwehr nicht als Freibrief zum 
Datensammeln angesehen werden dürfe. Ich bin 
gespannt, welche Konsequenzen eine solche Feststellung 
Ihres Fraktionsvorsitzenden auf einer Fachveranstaltung 
hat, wenn es um die Debatten und die Abstimmungen im 
Parlament geht.

Ich komme zum Thema „Kfz-Kennzeichen-Scanning“. Ich 
will Ihnen nur erläutern, was vielen von Ihnen und vielen 
Autofahrern bisher nicht klar sein dürfte. Bereits jetzt 
werden Autokennzeichen an den Mauterfassungsstellen 
gescannt, digitalisiert erfasst und diese Daten erst in 
einem zweiten Schritt gelöscht, wenn das System erkannt 
hat, dass es sich um ein normales Fahrzeug und nicht um 
einen Lkw handelt. Videoscanner sind leistungsfähig und 
können mehrspurige Straßen schon jetzt lückenlos über-
wachen, und es gibt bereits bei uns eine gut ausgebaute 
Infrastruktur zur totalen Überwachung der Autobahnen. 
Vor diesem Hintergrund müssen wir Ihre Vorschläge im 
Hinblick auf das Polizeiaufgabengesetz sehen. Ein unbeo-
bachtetes Fahren auf der Autobahn muss nach wie vor 
möglich bleiben.

Immer neue Hightech-Spielereien, meine Kolleginnen und 
Kollegen, nützen unserer Sicherheit vor allem dann nicht, 
wenn dafür die Arbeitsbedingungen für die konventionelle 
Polizeiarbeit verschlechtert werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich komme zu einigen Beispielen: Der Sachmitteletat der 
bayerischen Polizeidienststellen ist an verschiedenen 
Stellen schon jetzt zur Jahresmitte ausgeschöpft. Die 
EDV-Ausstattung lässt vielfach zu wünschen übrig. Auf-
grund einer Anfrage hatten wir erfahren, wie viele PCs 
eigentlich altersbedingt ausgemustert werden müssten. 
Polizeifahrzeuge können aufgrund der begrenzten Mittel 
nur auf Leasing-Basis beschafft werden, und für die 
Beschaffung der Schutzwesten müssen zusätzlich Mittel 
im Nachtragshaushalt eingestellt werden. Der Nachtrags-
haushalt – auch das haben wir erfahren – wird erst gegen 
Dezember 2005/Januar 2006 zu erwarten sein. Zu fragen 
ist, wie handlungsfähig unsere Polizei ist, wenn es um die 
dringlichsten Dinge geht, also die Dinge, die ein Polizeibe-
amter braucht, um einsatzfähig zu sein.

Ich komme nun zu Ihren Ausführungen, Herr Minister 
Dr. Beckstein, betreffend den Katastrophenschutz. Ich 
denke, es ist nicht ausreichend und nicht sachgerecht, 
lediglich auf die Frage einzugehen, wer die Kostenträger-
schaft bei der Beschaffung von einzelnen Krankenhaus-
transportwagen und ABC-Fahrzeugen innehat. Vielfach 
wirken hier die Länder, vor allem die Kommunen und der 
Bund zusammen. Ich denke, wir müssen noch mehr 
Fragen stellen und Fragen beantworten. Wir müssen auch 
die Frage aufwerfen, wohin die Krankenwagen im Falle 
eines Anschlags oder im Fall einer größeren Katastrophe 
die Verletzten bringen können. 

Inwieweit gefährdet die zunehmende Privatisierung 
unserer Krankenhäuser eine ausreichende Kapazität an 
OP-Betten? Inwieweit wird eine solche Frage bei der 
Neufassung des Krankenhausgesetzes, das heute in 
Erster Lesung 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Morgen!)

eingebracht werden soll, überhaupt berücksichtigt? – Gar 
nicht. Wenn es um Katastrophenschutz und Unfallhilfe 
geht, müssen wir in Bayern uns weiterhin fragen: Wie 
lange dauert es noch, bis wir einen einheitlichen Notruf 
bekommen? Wir haben zwar ein wunderbares Gesetz, 
aber die Einführung eines bayernweiten Notrufs lässt auf 
sich warten. Einheitlicher Notruf und integrierte Leitstellen 
wären sehr wichtig, um die Hilfskräfte möglichst schnell 
zu alarmieren. 

(Beifall des Abgeordneten Thomas Mütze (GRÜ-
NE))

Es stimmt mich sehr bedenklich, wenn ich höre, dass es in 
London 20 Minuten gedauert hat, bis die Sicherheitskräfte 
wussten, was los war. Sie reden über kostspielige Maß-
nahmen im Bereich der Speicherung von Telekommunika-
tionsdaten, die Milliarden kosten werden. Aber wir brau-
chen zehn Jahre, bis wir es schaffen, die Einführung eines 
zuverlässigen und vor allen Dingen abhörsicheren Digital-
funksystems zu fi nanzieren. Wir hoffen, dass zukünftig 
beim Bau von U-Bahnen, beim Bau von Transrapid-Bahn-
höfen und beim Bau der zweiten S-Bahn-Röhre, die zum 
Teil in 40 Metern Tiefe verlaufen wird, die Belange des 
Katastrophenschutzes berücksichtigt werden. Meine Mei-
nung ist hier ganz klar: Ich denke, ein oberirdisches Ver-
kehrssystem wäre auf alle Fälle für die Fahrgäste sicherer 
als eines in 40 Metern Tiefe. 

(Beifall des Abgeordneten Thomas Mütze (GRÜ-
NE))

Zum letzten Punkt! – Wir müssen uns auch über die 
Sicherheit sehr gefährlicher Anlagen unterhalten, nämlich 
über die Sicherheit im Fall von Unfällen aber auch von 
Terroranschlägen auf Atomkraftwerke. Das Bundesamt für 
Strahlenschutz hat schon vor einem Jahr festgestellt: Es 
halte es für notwendig, dass bestimmte Atomkraftwerke, 
beispielsweise Biblis A, Brunsbüttel, Isar 1, Obrigheim, 
Philippsburg 1 und Stade wesentlich schneller abge-
schaltet werden. Das Konzept der Betreiber, so führt das 
Bundesamt für Strahlenschutz aus, hilft nicht. Die 
Betreiber sehen jetzt noch darauf, Atomkraftwerke durch 
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künstlichen Nebel vor terroristischen Flugabstürzen zu 
schützen. Dieses Konzept ist in der derzeitigen Form nicht 
geeignet, den Schutz der Anlagen zu verbessern. Wegen 
der Terrorgefahr sei es erforderlich, zumindest diejenigen 
Anlagen mit miserablem Schutz frühzeitig und möglichst 
sofort abzuschalten. Dies wäre auch ein Beitrag zur 
Sicherheit.

Meine Kolleginnen und Kollegen, wer innere Sicherheit 
will, braucht eine umfassende, nicht von Scheuklappen-
denken beeinträchtigte Problemanalyse. Für diese stehen 
wir ein. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Kamm. Sie haben jetzt schon gemerkt, Kol-
leginnen und Kollegen: Stillschweigend wurde von der 
Redezeitverlängerung Gebrauch gemacht. Nur damit wir 
wissen, wo wir stehen: Die Redezeit wurde um 14 Minuten 
verlängert. Den GRÜNEN stehen mit Redezeitverlänge-
rung noch fünf Minuten zur Verfügung. – Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Schindler. Bitte, Herr Kollege.

Franz Schindler (SPD): Frau Präsidentin, meine Damen 
und Herren! Keine Angst: Ich nutze die Möglichkeit einer 
längeren Redezeit nicht aus. 

Herr Staatsminister, nach Ihrer Rede war ich fast versucht, 
zu applaudieren – so wenig pointiert und so wenig scharf 
war sie. Ich hatte eine ganz andere Rede erwartet. Ich 
hatte den Eindruck, Sie haben die Rede in die Kameras 
gerichtet als Bewerbungsrede für Berlin. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich hoffe, dass Frau Merkel zugesehen hat. Dann hat 
diese Rede ihren Sinn erfüllt. Denn für die Aufklärung war 
sie jedenfalls nicht erforderlich, weil sie, mit Verlaub 
gesagt, außer den altbekannten Forderungen überhaupt 
nichts Neues enthalten hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Erstens: Es gibt keine Rechtfertigung dafür, arg- und 
wehrlose Menschen in einer U-Bahn in die Luft zu 
sprengen. Wer immer hinter den Anschlägen von London 
und Madrid steckt, kann sich nicht auf irgendwelche 
hehren Ziele zur Rechtfertigung seines Tuns berufen. Es 
handelt sich entweder um verblendete oder kaltblütige 
Mörder.

(Beifall bei der SPD) 

Zweitens: Der Staat ist verpfl ichtet, seine Bürger vor sol-
chen oder ähnlichen Anschlägen zu schützen. Das ist 
keine leichte Aufgabe, weil eine rationale Strategie von 
Terroristen, auf die man sich einstellen könnte, nicht 
erkennbar ist. Sie haben versucht, eine Typologie vorzu-
legen; drei verschiedene Arten von Tätern haben Sie 
genannt. Aber auch diese Einteilung ist willkürlich. Weil 
eine rationale Strategie nicht erkennbar ist, muss sich der 
Staat auf irrationale Handlungsweisen einstellen und ver-

suchen, sich darauf vorzubereiten. Hierbei muss er immer 
die Gratwanderung zwischen den Anforderungen an 
möglichst hohe Sicherheit einerseits und auf der anderen 
Seite die Erhaltung einer offenen Gesellschaft mit Frei-
heitsrechten bewerkstelligen. 

Drittens: Weil terroristische Pläne und Anschläge gerade 
nicht rational zu verstehen, zu erklären, zu analysieren 
sind, wäre es auch falsch zu meinen, Deutschland könne 
sich in Sicherheit wiegen. Da sind wir einer Meinung. Es 
wäre völlig unzulässig, zu argumentieren: Weil diese Bun-
desregierung – ich sage: Gott sei Dank – den Mut gehabt 
hat, sich nicht am Irak-Krieg zu beteiligen,

(Beifall bei der SPD)

gibt es keine Gefahren. Das wäre völlig falsch und ver-
kehrt. Hysterie ist aber ebenso wenig angesagt wie aufge-
regter Aktionismus. Deutschland kann nicht pauschal als 
Ruheraum und Vorbereitungsraum für Terroristen 
bezeichnet werden. Dazu ist der Fahndungs- und Beob-
achtungsdruck mittlerweile zu groß. Und eine Garantie, 
dass Anschläge ganz verhindert werden, kann niemand 
geben, insbesondere kann niemand garantieren, dass 
sich nicht ein islamistisch verblendeter Selbstmordatten-
täter mit einem Rucksack voll Sprengstoff in die Luft jagt 
und damit eine Vielzahl Unschuldiger mit in den Tod reißt. 
– Herr Innenminister, ich habe Ihre Worte anlässlich der 
Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2004 vor 
wenigen Wochen hier in München zitiert. Genau so ist es! 
Da wird Ihnen auch niemand widersprechen. 

Viertens: Die Anschläge von New York, Madrid, London 
und anderen Orten konnten vorbereitet und ausgeführt 
werden, obwohl die betreffenden Länder nicht gerade für 
Laschheit im Umgang mit Terroristen und besonders fein-
fühligem Liberalismus bekannt wären, ganz im Gegenteil: 
Die Geheimdienste in den USA, in Spanien, in Großbritan-
nien, aber auch in Israel und anderen Ländern verfügen 
über alle denkbaren Befugnisse und nachrichtendienstli-
chen Mittel, ja, mehr als ihnen bei uns zugestanden wird. 
Dennoch konnten die Anschläge nicht verhindert werden, 
auch nicht durch die angeblich 500 000 Videokameras in 
London. Dies bedeutet nun nicht, dass man sich zurück-
lehnen und in Fatalismus verfallen sollte, sondern zeigt 
nur, dass es leider eine banale Wahrheit ist, dass es abso-
lute Sicherheit in einer offenen Gesellschaft, die auf den 
öffentlichen Raum sowohl als Ort der Kommunikation als 
auch als Mittel der Mobilität angewiesen ist, nicht geben 
kann.

Fünftens: Es ist bereits mehrfach gesagt worden, und ich 
will es deswegen auch nur noch kurz zusammenfassen: 
Deutschland ist vergleichsweise gut vorbereitet auf die 
Abwehr terroristischer Anschläge. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Sicherheitspaket ist angesprochen und verächtlich 
als „Otto-Katalog“ bezeichnet worden; es war ja ein müh-
seliger Prozess des gemeinsamen Entwickelns und 
Durchsetzens und Umsetzens auch in der Abstimmung 
mit den unionsgeführten Ländern. Das ist alles 
beschlossen und verabschiedet worden und in Kraft 
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getreten. Sicherheitslücken, in denen Terroristen unge-
stört von irgendwelchen Beobachtungen neue Anschläge 
vorbereiten könnten, gibt es nicht. 

Auch in Ihrer heutigen Regierungserklärung konnte man 
nicht erkennen, wo die großen Lücken sein sollen, die von 
Herrn Kollegen Peterke – ich  glaube, er war es – ange-
sprochen worden sind.

Allerdings gibt es Probleme bei der Zusammenarbeit der 
insgesamt – so habe ich mir sagen lassen – 38 verschie-
denen mit der Terrorbekämpfung in Deutschland 
befassten Behörden. Stellen Sie sich vor: 38 verschiedene 
Behörden. Die eigentlichen Schwächen des deutschen 
Sicherheitsapparates liegen im Neben- und Gegenein-
ander dieser Vielzahl von Polizei- und Sicherheitsbe-
hörden der Länder und des Bundes. Es fehlt an einer 
zentral gesteuerten Gefahrenabwehr. Die föderalistische 
Eigenbrötlerei geht so weit, dass die Datenverarbeitungs-
systeme der Länderpolizeien inkompatibel sind. Das sind 
die wahren Schwächen dieses starken Staates.

(Beifall bei der SPD)

Sechstens: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Otto 
Schily, das wurde gesagt und das sage auch ich, obgleich 
die Insider wissen, dass ich hier gelegentlich – allerdings 
nur gelegentlich –, ein Fragezeichen anbringe: Otto Schily 
ist der Garant für die innere Sicherheit in Deutschland. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

An dieser Stelle füge ich, wenn auch „in Klammern“ an: 
Das kann man von früheren Innenministern der CDU/CSU 
so nicht unbedingt sagen. Ich verweise auf Zimmermann 
und Kanther. Die haben durch ganz andere Dinge Schlag-
zeilen gemacht, als das Otto Schily tut.

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, ich kürze ab, denn zu allen 
Vorschlägen ist kompetent geantwortet worden. Ich 
möchte nur noch Folgendes sagen: Wir dürfen nicht den 
Fehler machen, den Kampf gegen den Terror auf die 
Ebene einer kriegerischen Auseinandersetzung zu heben. 
Wir dürfen damit gar nicht beginnen, auch nicht mit einer 
Militarisierung der Sprache. Es geht um die Bekämpfung 
von Straftaten mit hoher Kriminalität, aber es geht nicht 
um Krieg mit einem anderen System. Weil das so ist, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, verbietet sich 
auch jeglicher Generalverdacht gegenüber einer Glau-
bensrichtung. 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

In Europa leben 15 Millionen Menschen muslimischen 
Glaubens. 99,99 % von ihnen leben friedlich mit uns 
zusammen.

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Es ist deshalb unzulässig, alle unter Generalverdacht zu 
stellen. Genauso unzulässig und falsch wäre es, die seit 
Jahrzehnten bestehenden Auseinandersetzungen zwi-
schen Protestanten und Katholiken in Nordirland den 
Christen zuschreiben zu wollen. Das wäre genauso unzu-
lässig, deshalb sollten wir diesen Gedanken gar nicht erst 
zulassen.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei allen Not-
wendigkeiten, auf die unsere Bürgerinnen und Bürger 
einen Anspruch haben, damit der Staat sie vor solchen 
kriminellen Taten schützt, bei all diesen Erfordernissen 
und Notwendigkeiten, die überwiegend – ich meine sogar, 
ganz – erfüllt sind, ohne dass sich morgen nicht vielleicht 
die Notwendigkeit für eine neue Maßnahme ergeben 
kann, muss es doch immer so sein, dass diese freie, 
offene Gesellschaft als Siegerin aus der Auseinanderset-
zung hervorgeht.

(Beifall bei der SPD)

Das kann sie aber nur dann, wenn sie auch weiterhin die 
Mauern, die es aus guten Gründen zwischen Polizei und 
Geheimdiensten gibt, wenn sie weiterhin die Unterschei-
dung zwischen den Aufgaben und Befugnissen von Bun-
deswehr, Polizei und Geheimdienst sowie die Unterschei-
dung zwischen Verdächtigen und Unverdächtigen beibe-
hält. Tut sie das nicht, wirft sie alles zusammen, dann 
haben zwar nicht die Terroristen gesiegt, aber die freie, 
offene Gesellschaft hat verloren. Wenn ich Sie richtig ver-
standen habe, Herr Dr. Beckstein, dann wollen Sie das 
auch nicht.

(Anhaltender Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Kreuzer. Bitte.

Thomas Kreuzer (CSU): Frau Präsidentin, Hohes Haus! 
Die Debatte nimmt eigentlich den für eine Sicherheitsde-
batte üblichen Verlauf. Eines allerdings ist bemerkenswert, 
direkt epochal: Frau Kollegin Stahl hat Bayern als sicheres 
Land bezeichnet.

(Christine Stahl (GRÜNE): Nicht erst heute!)

Das ist eine Referenz an die bayerische Sicherheitspolitik. 
Ich danke Ihnen dafür, Frau Kollegin Stahl. Sie haben 
Recht.

(Beifall bei der CSU)

Sie haben dabei nur eines zu sagen vergessen: Dieser 
Sicherheitsstandard ist nicht zuletzt deswegen erreicht 
worden, weil wir gegen Ihren erbitterten Widerstand in 
diesem Hause viele sicherheitspolitische Maßnahmen auf 
bayerischer Ebene durchgesetzt haben.

(Beifall bei der CSU)
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Wir wären sonst nicht so weit. Ich erinnere nur an Ihren 
unglaublichen Widerstand bei der Einführung der Schlei-
erfahndung. 

Trotzdem ist es Beifall von der falschen Seite, weil ich 
nicht glaube, dass Sie die Zeichen der Zeit im Hinblick auf 
die innere Sicherheit und die Sicherheitslage erkannt 
haben. Ich glaube auch nicht, dass Sie mit voller Überzeu-
gung dahinter stehen, alles zu tun, um diese Sicherheits-
lage zu verbessern. 

(Zuruf der Abgeordneten Simone Tolle (GRÜNE))

Wenn man Ihre Ausführungen verfolgt hat, dann haben 
Sie gegen alle denkbaren Maßnahmen Bedenken und 
Einwände vorgetragen. Sie kommen dann zwangsläufi g 
zu dem Schluss: Wir tun überhaupt nichts, wir lassen alles 
beim Alten. So, verehrte Frau Kollegin Stahl, wird man den 
Herausforderungen von heute aber gerade nicht gerecht. 

(Beifall bei der CSU)

Wenn Sie sagen, nur eine starke Gesellschaft bietet 
Gewähr für Sicherheit und nicht, nur ein starker Staat, 
dann muss ich Ihnen entgegenhalten, dass die Gesetze 
und die Verfassung dieses Staates eben dem Staat das 
Gewaltmonopol und die Eingriffsrechte einräumen, nicht 
dem Einzelnen. Es ist somit Verpfl ichtung des Staates, 
dieses Gewaltmonopol auszuschöpfen und die Bürge-
rinnen und Bürger – denen das zu Recht verwehrt ist – zu 
schützen.

(Beifall bei der CSU)

Wir haben deshalb einen Handlungsauftrag. Wenn sich 
Herr Kollege Schuster und Herr Kollege Schindler darüber 
mokieren, dass die CSU Dringlichkeitsanträge zu Sicher-
heitsgesetzen gestellt hat, die nicht sofort zu etwas 
führen, dann will ich Sie daran erinnern, dass viele unserer 
Maßnahmen inzwischen ergriffen worden sind. Schauen 
Sie doch einmal, was wir in früheren Jahren von bayeri-
scher Ebene aus gefordert haben. Schauen Sie doch, was 
davon in Ihren so genannten Sicherheitspaketen „Otto I“ 
und „Otto II“ enthalten ist – nur ein paar Jahre später. Das 
ist doch Realität. Sie aber haben diese Anträge alle abge-
lehnt, und die Maßnahmen, die Sie heute alle mittragen, 
bekämpft.

(Franz Schindler (SPD): Da muss man durchaus 
differenzieren!)

Sie dürfen froh sein, meine Damen und Herren, dass wir 
nach dem 11. September Zeit hatten, die Dinge umzu-
setzen, denn Sie waren vorher weder willens noch dazu in 
der Lage. Sie dürfen froh sein, dass das erste große 
Ereignis nicht bei uns eingetreten ist.

(Christine Stahl (GRÜNE): Das ist anmaßend!)

Wir hätten sonst feststellen müssen, dass wir das eine 
oder andere hätten verhindern können. Das ist die Wahr-
heit der geschichtlichen Entwicklung. Wir werden deshalb 

auch weiterhin Dringlichkeitsanträge in diese Richtung 
stellen.

Was hat sich durch die Bedrohung des internationalen 
islamisch-fundamentalistischen Terrorismus an der 
Sicherheitslage verändert? – Das Sicherheitsrecht und 
auch die Sicherheitspolitik unterscheiden klassisch zwi-
schen abstrakter Gefährdungslage, also einer Gefähr-
dungslage, die aufgrund gewisser Erkenntnisse ganz all-
gemein besteht, und der konkreten Gefahr. Es gibt 
durchaus Gefahrentypen, es gab sie und es gibt sie auch 
heute noch, Gefahrentypen, bei denen es Erfolg verspre-
chend ist, bei Eintritt der konkreten Gefahr durch das 
Ergreifen bestimmter Maßnahmen Schäden abzuwenden 
und zu verhindern. Als Beispiel will ich Folgendes nennen: 
Bei Unruhen am Rande einer Demonstration kann bei 
deren Beginn, wenn eine Gefahr für Leib und Leben oder 
an Sachen besteht, von der Polizei Schaden abgewandt 
werden. Das ist eine klassische Methode der Sicherheits-
politik, die durch das Sicherheitsrecht gedeckt ist. 

Die Anschläge von New York, London oder Madrid haben 
uns jedoch gezeigt, dass wir mit dieser Methode – Han-
deln bei Eintritt einer konkreten Gefahr – im Sicherheits-
recht nicht weiter kommen. Die Anschläge richten sich 
gegen so genannte weiche Ziele, gegen nicht geschützte 
und nicht schützbare Ziele. Sie richten sich gegen belie-
bige, völlig unbeteiligte Personen, die sich zufällig 
irgendwo, beispielsweise in einer U-Bahn, aufhalten. Die 
Anschläge werden, zumindest zum Teil, ohne Rücksicht 
auf das eigene Leben durch Selbstmordattentäter 
begangen, die sich selbst in die Luft sprengen. Das 
bedeutet, wenn die konkrete Gefahr eintritt, ist sie in 
diesem Moment praktisch nicht mehr abzuwenden oder 
wenn, dann nur durch Zufall in der Aufklärung.

Dies bedeutet weiter, dass wir bereits bei Vorliegen der 
abstrakten Gefahr in der Lage sein müssen, Gefährdungs-
strukturen effektiv aufzudecken, um schon so den Eintritt 
einer konkreten Gefahr zu verhindern. Dies ist der Sinn der 
Sicherheitspolitik, und diese neue Konzeption müssen wir 
bedenken. Ein Beispiel dafür ist der Straßburger Weih-
nachtsmarkt. Hier konnte der Anschlag im Vorfeld durch 
Aufklärung verhindert werden. Eine Verhinderung der kon-
kreten Gefahr beim Geschehen selbst wäre praktisch 
nicht mehr möglich gewesen. Hierauf müssen wir uns 
einstellen. Neue Gefahren erfordern neue Eingriffsmög-
lichkeiten und eine neue Sicherheitspolitik. 

Die Sicherheitspolitik dient dem Schutz des einzelnen 
Bürgers und der einzelnen Bürgerin vor Bedrohung durch 
Terror und Gewalt, aber auch vor übermäßigen Eingriffen 
in die persönliche Freiheit, die durch die Verfassung 
geschützt ist. Hier ist aufgrund der aktuellen Bedrohung 
eine dauernde Abwägung erforderlich. Nichts steht hier in 
Stein gemeißelt. Wir müssen immer wieder abwägen, wie 
die Verfassung auszulegen ist. Die Väter des Grundge-
setzes haben natürlich unter dem Einfl uss einer Diktatur 
und eines absolutistischen Staates Freiheitsrechte des 
Bürgers gegenüber dem Staat geschaffen. Wenn sich 
aber andere Bedrohungen, wie Gefahr für Leib und Leben 
durch Terrorismus, einstellen, müssen wir eine Abwägung 
im Rahmen der Gesetze immer wieder neu treffen. Mit 
anderen Worten, Frau Kollegin Stahl: Das refl exartige 
Hochhalten von Bürgerrechten wie zum Beispiel der infor-
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matorischen Selbstbestimmung nützt dem Einzelnen 
nichts, wenn er bzw. sein Leben und seine körperliche 
Unversehrtheit durch Gewalt und Terrorismus bedroht 
sind. Dieser Aufgabe müssen wir uns immer wieder 
stellen. Wir dürfen auch nicht davor zurückschrecken, die 
Maßnahmen im Einzelnen zu prüfen. 

Der Einsatz der Bundeswehr ist meines Erachtens ein 
probates Mittel im Inneren der Republik. Frau Schmitt-
Bussinger, meines Erachtens ist es nicht unzulässig, zu 
sagen, wir sollten mehr Polizeibeamte einstellen. Jeder 
weiß, dass die Ressourcen in einem Land begrenzt sind 
und dass wir die Ressourcen effektiv einsetzen müssen. 
Selbstverständlich darf die Bundeswehr nur dort einge-
setzt werden, wofür sie ausgebildet ist und wo sie auch in 
der Lage ist, die Aufgaben zu übernehmen. Wir müssen 
grundsätzlich die rechtlichen Möglichkeiten und rechtli-
chen Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Bun-
deswehr eingesetzt werden kann. Dies ist aus ökonomi-
schen Gründen und auch aus Gründen der Möglichkeiten 
der Bundeswehr in ihrem Einsatzverhalten unbedingt 
geboten.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Wir brauchen eine Kronzeugenregelung, Frau Kollegin 
Stahl. Natürlich wird sie erst im Rahmen eines Ermitt-
lungs- bzw. Gerichtsverfahrens wirksam, wenn Straftaten 
begangen worden sind. Durch die Aussagen der Kron-
zeugen können wir aber kriminelle Strukturen aufdecken 
und sind somit in der Lage, in diese Strukturen einzu-
dringen und im Anschluss präventiv tätig zu werden, weil 
wir diese Strukturen überblicken. Deswegen dient eine 
Kronzeugenregelung nicht nur der Verurteilung von Straf-
tätern, sondern auch der Verhinderung künftiger Straf-
taten.

(Christine Stahl (GRÜNE): Sie wollen Terroristen 
Straferlass geben? Pfui!)

Wir brauchen eine bessere Zusammenarbeit der Sicher-
heitskräfte. Dies ist gesagt worden. Wir brauchen eine 
wirksame Antiterror-Warndatei. Wir müssen aber nicht die 
Zuständigkeit der Ländersicherheitsorgane abschaffen. 
Die Zuständigkeit der Länder hat sich in Deutschland im 
Rahmen des Föderalismus durchaus bewährt. Wenn die 
Zusammenarbeit verstärkt wird, sind durchaus effektive 
Strukturen möglich. Diesen Weg müssen wir gemeinsam 
gehen. 

Auf die anderen Maßnahmen will ich nicht eingehen, da 
die Kollegen dazu Stellung genommen haben. Zwei 
Punkte müssen meines Erachtens überdacht werden; sie 
sind unbefriedigend geregelt. 

Eine wirklich probate Maßnahme der Prävention ist das 
Ausweisen terrorverdächtiger Ausländer und Hasspre-
diger. Hierin sind wir uns einig. Ich danke dem Bayeri-
schen Innenminister, dass er erstens die rechtlichen Mög-
lichkeiten in den Verhandlungen mit dem Bund gegen den 
erbitterten Widerstand von Teilen der GRÜNEN und der 
SPD im Deutschen Bundestag durchgesetzt hat und dass 
er die Maßnahmen zweitens insgesamt konsequent 
umsetzt.

Die Grenze ist dort erreicht, wo für extremistische Aus-
länder Ausweisungsschutz besteht. Leute, die aktiv gegen 
das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
arbeiten, dies sagen und auch vertreten, können in vielen 
Fällen nicht ausgewiesen werden, weil sie in ihrem Hei-
matland sich teilweise ebenfalls etwas zuschulden haben 
kommen lassen oder dort aktiv gegen die staatliche Ord-
nung vorgehen. Dies ist ein Zustand, der aus Sicht der 
inneren Sicherheit unbefriedigend ist. Hier reichen meines 
Erachtens die Bestimmungen nicht aus. Wir müssen uns 
überlegen, ob wir hier gesetzliche Maßnahmen ergreifen. 

Das gleiche gilt auch für Ausländer, die bei uns eingebür-
gert worden sind und hinterher extremistische Tendenzen 
offen an den Tag legen. Dieses Problem haben wir nach 
den jetzigen Erkenntnissen wohl in Großbritannien. Der 
deutschen Bevölkerung ist es nicht zuzumuten, dass 
jemand, der eingebürgert worden ist, dieses Recht dazu 
missbraucht, gegen den Staat Hass zu predigen und in 
diesem Staat gegen die rechtsstaatliche Ordnung vorzu-
gehen, ohne dass wir entsprechende Maßnahmen 
ergreifen können, weil er inzwischen die deutsche Staats-
bürgerschaft hat. Auch darüber muss einmal diskutiert 
werden, vor allem auch vor dem Hintergrund der 
Anschläge in London.

Ich bin der Auffassung, dass wir Einiges erreicht haben, 
glaube aber, dass wir noch zusätzliche Maßnahmen brau-
chen, um einen optimalen Schutz der Bevölkerung zu 
gewährleisten. Ich bin überzeugt davon, dass wir dies tun 
können, ohne dass die Freiheitsrechte des Einzelnen über 
Gebühr eingeschränkt werden. 

Wir brauchen auch eine bessere internationale Zusam-
menarbeit auf europäischer Ebene. Wir brauchen eine 
Bundesregierung mit einem Ministerium, das die europäi-
sche Gesetzgebung so umsetzt, dass sie rechtsstaatli-
chen Grundsätzen genügt. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Auch 
Bundestag und Bundesrat sind da beteiligt, wenn 
mich nicht alles täuscht!) 

Dann, glaube ich, kommen wir auch mit dem europäi-
schen Haftbefehl weiter. Dies war eine relativ blamable 
Angelegenheit. Ich hoffe, dass dieser Fehler dann auch 
ausgebessert wird.

(Beifall bei der CSU – Johanna Werner-Muggen-
dorfer (SPD): Bundestag und Bundesrat gehören 
auch dazu! Da sind alle beteiligt, Herr Kreuzer! – 
Christa Steiger (SPD): Sie haben es doch auch 
mitgetragen!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Kolleginnen und 
Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
Damit ist die Aussprache geschlossen. Das Schlusswort 
hat Herr Staatsminister Dr. Beckstein.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich will nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Das würde zu 
lange dauern. Einige Bemerkungen sind meines Erach-
tens aber notwendig. 



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/48 v. 20. 07. 2005 3625

Frau Kollegin Schmitt-Bussinger, Otto Schily hätte sich 
sehr gefreut, wenn er ihre Elogen gehört hätte. In einem 
Punkt haben Sie allerdings leider die Fakten nicht richtig 
getroffen. Otto Schily ist nicht der dienstälteste, sondern 
der älteste Innenminister in der Europäischen Union. Der 
dienstälteste Innenminister in der Europäischen Union ist 
Luc Frieden, der am 4. Februar 1998 sein Amt als Minister 
für Polizei, Justiz, Verteidigung und Budget angetreten 
hat. Bis vor kurzem war er auch Präsident des Rates für 
Justiz und Inneres. Otto Schily genießt aber auch als 
Senior auf europäischer Ebene Respekt und Anerken-
nung. In Zukunft sollten Sie Ihre Elogen nicht übertreiben 
und Falsches sagen. Wenn Sie sagen, er hat hohen 
Respekt, sollten Sie auch sagen, er ist der älteste Innen-
minister. Er würde sich über diese Elogen aber noch mehr 
freuen, wenn diese auch bei der Aufstellungsversamm-
lung den richtigen Platz gehabt hätten. Darüber ärgert er 
sich nämlich ziemlich. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU – Susann Bie-
defeld (SPD): Der weiß schon mehr als wir!)

Ein zweiter Punkt. In manchen Ausführungen ist die 
Debatte um die Sicherheitsarchitektur angeklungen. Aller-
dings sind die Ausführungen hier nicht in die Tiefe 
gegangen. Natürlich gibt es einen fundamentalen Unter-
schied zur Meinung des Bundesinnenministers, der die 
Sicherheitsarchitektur verändern, die Landesämter für 
Verfassungsschutz aufl ösen, die föderalen Kompetenzen 
massiv reduzieren und zentralistische Strukturen ein-
führen will. 

Sie, Herr Schindler, haben sich dazu für mich leider nicht 
klar geäußert. Sie sprechen davon, dass 38 zuständige 
Behörden zu viel sind. Ich sage meine Meinung. Ich halte 
die föderale Struktur für besser geeignet als eine zentralis-
tische Struktur. Ich halte das Argument von den 
38 Behörden für ein Scheinargument. Wir haben in Bayern 
allein über 200 Polizeidienststellen, die sich mit diesem 
Thema beschäftigen. Jeder muss wissen, dass sich viele 
Behörden mit diesen Fragen zu beschäftigen haben. Die 
entscheidende Frage ist, ob man vor Ort Erkenntnisse 
bekommt, und dann muss Informationsaustausch und 
Koordination auf höherer Ebene erfolgen. Diese gegensei-
tige Information und Koordination funktioniert insgesamt, 
allerdings mit zwei schweren Mängeln.

Der eine Mangel betrifft das gemeinsame Antiterrorzen-
trum. Frau Kollegin Schmitt-Bussinger, der nachrichten-
dienstliche Teil existiert erst seit 1. April dieses Jahres. 
Jetzt, nach wenigen Monaten schon von großen Erfolgen 
zu reden lässt vermuten, dass diejenigen, die das sagen, 
keine Ahnung haben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die 
Mitarbeiter es als belastend empfi nden, dass diejenigen, 
die in der PIAS tätig sind, nicht ohne weiteres in die NIAS 
hineindürfen – und umgekehrt. Dass man sich nur bei der 
täglichen großen Lagebesprechung um 10 Uhr vormittags 
trifft, aber die konkreten Nachfragen dann über die her-
kömmlichen Verbindungen erledigt werden müssen, ist 
ein Strukturmangel, der zu beseitigen ist, wenn sich dazu 
die politische Möglichkeit ergibt.

Der zweite Mangel betrifft die Antiterrordatei. Seit über 
drei Jahren mahnen wir diese an. Da kann man nicht über 

Volltext oder Nichtvolltext diskutieren, wobei die meisten 
Argumente in fachlicher Hinsicht lächerlich sind. Es ist 
absolut lächerlich zu sagen, man bekomme von Nachrich-
tendiensten des Auslands keine Erkenntnisse, wenn man 
das hineinstellt. So dumm wird doch keiner sein, etwa 
mitzuteilen: Der englische Nachrichtendienst meldet von 
seinem Undercoveragent Soundso dies und jenes. Das 
wird selbstverständlich bearbeitet oder als reine Index-
datei hineingestellt.

Es liegt ein vollständiger Gesetzentwurf des Bundesrates 
vor, der vom Bundestag zurückgewiesen wurde. Otto 
Schily hat auf der letzten Innenministerkonferenz mit mehr 
als dreijähriger Verzögerung einen Entwurf vorgelegt. Herr 
Schily sagt selber, dass er keine Zustimmung der Bundes-
regierung bekommen hat. Es hilft uns nichts, wenn es eine 
gute Absicht gibt, Herr Schily aber dann seinen Mitarbei-
tern untersagt, überhaupt in Verhandlungen darüber ein-
zutreten, wie man diese Datei gemeinsam ausgestalten 
kann. Denn er sagt: Es gibt keinen Millimeter Verhand-
lungsspielraum. So kommen wir nicht zurande. Ich meine, 
hier brauchen wir dringend eine Antiterrordatei. Das halte 
ich übrigens für einen substanziellen Mangel. Denn im 
anonymen Massenstaat kann man ohne eine entspre-
chende Datei nicht mehr arbeiten. Dass wir ausgerechnet 
auf Islamisten-Jagd noch mit Karteikarten und Strichlisten 
gehen, das ist Ihre Verantwortung, Frau Kollegin Schmitt-
Bussinger. Dass Rot-Grün trotz der einstimmigen Forde-
rung aller Innenminister bereits im Jahr 2001 keine Anti-
terrordatei eingerichtet hat, ist ein erheblicher Mangel.

Über Präventivbefugnisse des BKA kann man sofort 
reden, nicht mit allen Innenministern, aber mit mir, aller-
dings nur dann, wenn man zu einer vernünftigen Zusam-
menarbeit in der föderalen Sicherheitsstruktur bereit ist. 
Das war leider bisher nicht der Fall und dadurch hat es 
Schwierigkeiten gegeben.

Eine Bemerkung zum Digitalfunk: Die Einrichtung des 
Digitalfunks sollte aufgrund einer Vereinbarung aller 
16 Länder und des Bundes am 14. Februar ausge-
schrieben werden. Am 13. Februar hat der Bundesinnen-
minister in einer Besprechung mit dem damaligen Kol-
legen Behrens aus Nordrhein-Westfalen und mir – und der 
Kollege Timm aus Mecklenburg-Vorpommern ist zufällig 
dazugekommen – gesagt, dass er sich daran nicht mehr 
halte, weil er meine, dass man nicht zu einer Finanzüber-
einkunft komme. Darum ist die eigentlich für den 14. Feb-
ruar beabsichtigte Ausschreibung nicht erfolgt, sondern 
es ist dann einseitig die DB-Tochter Telematik beauftragt 
worden. Ich hoffe, dass sich daraus nicht massive Verzö-
gerungen ergeben. Immerhin ist jetzt ein Verfahren von 
Vodafone zur Nachprüfung eingeleitet worden, denn sie 
sagen, es sei rechtswidrig, ohne Ausschreibung einen 
Milliardenauftrag an die private Tochter der Bahn AG zu 
geben. Der Bund trägt allein die Risiken, die daraus ent-
stehen.

Eine Bemerkung zur Videoüberwachung: Ich habe nie 
Videoüberwachung in Moscheen gefordert und halte 
davon auch nichts. Damit würde man nichts erreichen. 
Außerdem halte ich es nicht für zulässig und auch nicht für 
wünschenswert. Aber wovon ich schon etwas halte, ist, 
dass wir in Gefährdungsräumen außerhalb des Terro-
rismus Videoüberwachung einführen und ein bestimmtes 
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Konzept für solche Fälle haben, wo sich Millionen von 
Menschen bewegen, zum Beispiel beim Oktoberfest. Ich 
trete auch dafür ein, an Plätzen des öffentlichen Massen-
verkehrs solche Dinge einzusetzen, wo übrigens bereits 
Videokameras vorhanden sind, sowohl in Nürnberg als 
auch in München. Dort sind allerdings unter völlig anderen 
rechtlichen Aspekten Videokameras angebracht. Man 
kann aber niemand erklären außer einem deutschen 
Juristen, warum eine Videokamera in der U-Bahn auf-
grund des Hausrechts des MVV unproblematisch ist, aber 
wenn vor der Schranke die Polizei eine Videokamera 
hätte, wäre das problematisch. Also, meine Damen und 
Herren, so kann man doch nicht weiter diskutieren!

(Beifall bei der CSU)

Ich werbe vehement dafür, dass wir Konzepte erörtern, 
wie wir mit der vorhandenen Videoüberwachung von U-
Bahnen, mit der vorhandenen Videoüberwachung bei den 
Bahnen generell in ein System hineinkommen, mit dem 
wir punktuell die großen Verkehrsströme überwachen 
können. Ich trete auch für eine Speicherung ein, sodass 
wir später, wenn einmal Personengesichtsfelderken-
nungen möglich sind, wie sich in London herausgestellt 
hat, nach den Tätern fahnden können. Es ist ganz offen-
sichtlich, dass die Videoüberwachung auf breite Zustim-
mung der Bevölkerung gestoßen ist und nicht wie bei 
Ihnen hier im Landtag immer noch auf große Bedenken 
trifft. Die GRÜNEN im Münchner Stadtrat haben ebenso 
selbstverständlich die Einsatzzentrale der Wies‘n-Wache 
in München angeschaut und es für notwendig gehalten, 
dass man ein solches Massenfest auch unter Sicherheits-
aspekten verbessern und alles daran setzen muss, 
Anschläge, soweit es überhaupt nur geht, unmöglich zu 
machen. Dass das allen Verantwortlichen viel Kopfzerbre-
chen macht, darauf will ich schon hinweisen.

Frau Stahl, Sie haben bei der Frage der Auskunftsrechte 
der Verfassungsschutzbehörden schlichtweg Falsches 
behauptet. Meine Mitarbeiter haben mir das deswegen 
extra vorgelegt. Sie haben behauptet, es gebe bereits ein 
Auskunftsrecht nach den Kontostammdaten. Das ist 
falsch. Es gibt kein geregeltes Auskunftsrecht für die Kon-
tostammdaten, sondern nur für konkrete Konten. Jetzt 
sage ich Ihnen etwas zu Ihrem eigenen Datenschutzver-
ständnis: Das Wohngeldamt und die BAföG-Stelle dürfen 
abfragen, welche Konten der Student hat, welche Konten 
der Wohngeldempfänger hat – ohne jeden Verdacht. Da 
sage ich, das geht mir zu weit.

(Beifall bei der CSU – Zuruf von der SPD: Es geht 
um Betrug!)

Ich kann nur noch einmal sagen: Sie haben es zu verant-
worten. Beim Wohngeldempfänger, beim Sozialhilfeemp-
fänger, beim BAföG-Empfänger können ohne jeden Ver-
dacht die Kontenstammdaten abgefordert werden. Das ist 
das rot-grüne Gesetz. Es ist nicht erfreulich, dass das im 
Vermittlungsausschuss von uns mitgetragen wurde.

(Dr. Heinz Kaiser (SPD): Das ist aber merkwür-
dig!)

Ich halte das für falsch und ich bitte um Nachsicht: Ein 
Innenminister hat auch manchmal eine persönliche Mei-
nung. Ich halte es für ein falsches Verständnis des Daten-
schutzes, wenn man sagt: Das Sozialamt darf ohne jeden 
Verdacht, das BAföG-Amt darf ohne jeden Verdacht beim 
BaFin etwas abfragen, aber wir dürfen nicht einmal bei 
konkretem Verdacht die Kontostammdaten eines Gefähr-
ders beim BaFin abfragen.

(Zuruf von der SPD: Das ist doch nicht wahr!)

– Der Verfassungsschutz darf nicht abfragen. Fragen Sie 
Herrn Dr. Weber, er sitzt hinten und gibt Ihnen gern Nach-
hilfestunden, damit Sie nicht auch in Zukunft so uninfor-
miert sprechen.

(Beifall bei der CSU)

Bei Leuten wie Chaabane und Lokman, die nachweislich 
Topgefährder sind, dürfen wir trotz konkreter Gefähr-
dungserkenntnisse nicht deren Kontenstandsdaten 
abfragen; das kann doch nicht richtig sein. Aber beim 
Wohngeldamt können wir sie vielleicht über Amtshilfe 
erfragen. Das ist Datenschutz nach Art der GRÜNEN; das 
heißt, Sicherheitsbehörden an die kurze Leine. Aber bei 
der BAföG- und bei der Wohngeldstelle steht jeder Bürger 
unter Generalverdacht. Das ist Ihr Staatsverständnis, aber 
nicht meines. 

(Beifall bei der CSU – Margarete Bause (GRÜNE): 
Das ist völlig absurd!)

Eine vorletzte Bemerkung: Ich räume sofort ein und habe 
das in vielen Reden gesagt: Wir sind heute besser als im 
Jahr 2001 geschützt. Die Sicherheitspakete I und II waren 
nötig. Daran haben übrigens die Innenminister der Länder 
maßgeblich mitgewirkt. Otto Schily und ich haben das im 
Wesentlichen einstimmig beschlossen. Wir hatten damals 
fast täglich eine Schaltkonferenz. Die Innenminister der 
Länder haben alle Maßnahmen mitgetragen. Aber es gibt, 
wie gesagt, den Mangel „Anti-Terror-Datei“ und einen 
erheblichen Mangel beim Ausländerrecht. Es gibt auch 
die Frage, die ich nur aufwerfe, ohne eine Lösung anzu-
bieten: Was ist mit den eingebürgerten Ausländern? Und 
ich füge hinzu: Diejenigen, die, wie in der Vergangenheit 
die GRÜNEN oder Teile der SPD, bei der Einbürgerung die 
Regelanfrage für unzulässig gehalten haben, müssen sich 
heute schon vorwerfen lassen, dass sie daran mit-
schuldig sind, dass Extremisten einen deutschen Pass 
haben. In Bayern ist das Gott sei Dank nur in engem 
Rahmen der Fall, weil wir die Regelanfrage strikt gehalten 
haben. Aber in Nordrhein-Westfalen, Berlin oder gerade in 
Hamburg ist dies nur dann gemacht worden, wenn die 
Ausländerbehörden klare Verdachtsmomente hatten, und 
dies haben die Staatsangehörigkeitsbehörden natürlich 
nicht gehabt. Daher sind viele der Fanatiker eingebürgert 
worden. Wir erleben, dass sich gerade die Fanatiker sehr 
viel stärker als die liberalen Türken um eine Einbürgerung 
bemühen. In besonderer Weise haben wir natürlich die 
Problematik der Konvertiten, die ich angesprochen habe, 
und dafür weiß ich keine Lösung. Das ist eines der großen 
Probleme unserer Gesellschaft.
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Wir werden uns natürlich noch oft über sicherheitsrecht-
liche Maßnahmen zu unterhalten haben. Aber natürlich 
geht es darüber hinaus auch um andere Maßnahmen wie 
etwa um die Integration und um die Frage, wie wir mit 
diesen Kulturen umgehen. Zunächst müssen wir klar 
sagen, die Multikulti-Mentalität ist gescheitert, die sagt, 
eigentlich seien alle Menschen in gleicher Weise Vertreter 
der Menschenrechte. Nein, leider gibt es andere Kulturen, 
mit einer völlig anderen Wertordnung. Wenn es Leute gibt, 
die meinen, es sei ein Allah wohlgefälliges Werk, Kinder 
und Alte in die Luft zu sprengen, meine ich, wie pervers 
müssen Menschen sein, wenn sie glauben, dies sei ein 
Weg, um sofort in das Paradies zu kommen. Als ich in 
London auf dem Kongress sagte, diejenigen, die eine 
Todesfatwa aussprechen, zum Beispiel über einen Dissi-
denten oder Salman Rushdie, sind nicht fromme Leute, 
sondern Verbrecher, 

(Beifall bei der CSU und bei Abgeordneten der 
SPD)

sagte ein Muslim, der es sehr gut mit mir meint und der 
mit mir auf sehr vielen Veranstaltungen war: Herr Beck-
stein, sagen Sie das nie mehr öffentlich, sagen Sie insbe-
sondere nie Namen, denn sonst wird auch Sie eine Todes-
fatwa treffen. Und dies ist bei einskommasoundsoviel 
Milliarden eine Drohung, die dazu geführt hat, dass eine 
Abgeordnete des niederländischen Parlaments monate-
lang nicht mehr in das Parlament gegangen ist. Ich kann 
Ihnen schon auch sagen, welche Sorgen man hat, wenn 
es Leute gibt, für die es etwas Heiliges wäre, einen 
anderen umzubringen. Leider ist das so. Es gibt völlig 
andere Kulturen mit völlig anderen Kriterien. Meines 
Erachtens muss man sich deswegen folgende Mar-
schrichtung vornehmen: Wir brauchen mit den toleranten 
Muslimen, mit denen wir mehr Gespräche suchen und 
mehr zusammenarbeiten müssen, einen viel breiteren und 
offeneren Dialog. Ich bitte eindringlich, alles dafür zu tun, 
dass es nicht etwa eine Grenze zwischen den Christen 
und Humanisten einerseits und den Muslimen anderer-
seits gibt, sondern die Grenzlinie muss sein: hier die tole-
ranten Christen und Muslime, auf der anderen Seite die 
Fanatiker und Gewaltbereiten. 

(Beifall bei der CSU)

Bei den Fanatikern ist Vorsicht geboten, da brauchen wir 
einen Verfassungsschutz. Bei den Hasspredigern und 
Gewaltorientierten brauchen wir eine harte Sicherheitspo-
litik, um sie soweit wie möglich entweder in Gefängnissen 
oder Ausweisungen oder im Minimalfall mit irgendwel-
chen aufenthalts- und kommunikationsbeschränkenden 
Maßnahmen in Schach zu halten. Wir können erst dann 
zufrieden sein, wenn sie keine freien Bewegungsmöglich-
keiten mehr haben; denn sonst kann niemand die Gewähr 
dafür übernehmen, dass sie nicht Gewalt ausüben 
werden. Wir werden auf diesem Gebiet in den nächsten 
Jahren leider noch viele Aufgaben wahrzunehmen haben. 

Abschließend ein herzliches Dankeschön meiner Fraktion, 
lieber Jakob Kreidl, liebe Kollegen Kreuzer und Peterke, 
nicht nur für die heutigen Redebeiträge, sondern auch für 
die gute Zusammenarbeit und Beratung. Viele Maß-
nahmen sind in Abstimmung und enger Koordination mit 

euch entstanden. Wir brauchen diese gute Zusammenar-
beit auch in der Zukunft. Herzlichen Dank. 

(Anhaltender Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. Nun hat sich Frau Kollegin Stahl zu 
Wort gemeldet, um gemäß § 112 der GeschO eine per-
sönliche Erklärung abzugeben. Frau Kollegin Stahl, ich 
bitte Sie, sich an § 112 GeschO zu halten und nicht mehr 
zur Sache zu sprechen, bitte schön.

Christine Stahl (GRÜNE): Frau Präsidentin, ich versuche 
es.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte nicht nur 
versuchen, sondern sich daran halten.

Christine Stahl (GRÜNE): Sie wissen, es ist nicht immer 
so einfach. Ich weise den Vorwurf, hier uninformiert 
Unsinn zu erzählen, weit von mir; denn tatsächlich ist es 
so, dass wir uns in der Datenschutzkommission mit dem 
Problem der Kontenabfrage intensiv beschäftigt haben. 
Vielleicht gibt es Verbesserungsbedarf. Aber es ist nicht 
so, dass man Konten ohne Anlass abfragen darf. Des-
wegen bitte ich nochmals Herrn Minister Beckstein, sich 
mit den Kollegen aus der Datenschutzkommission und 
mit dem zuständigen Ministerium zusammenzuschließen. 
Die Kollegen haben nicht mehr den großen Bedarf nach 
der Datenschutzkommission gesehen, auf der Kontenab-
frage herumzuhacken. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der Abgeordneten 
Johanna Werner-Muggendorfer (SPD))

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Kolleginnen und 
Kollegen, damit ist dieser Tagesordnungspunkt erledigt. 
Ich darf mich sehr herzlich bedanken. Ich schlage vor, wir 
machen jetzt eine Mittagspause.

– Es ist eine halbe Stunde Mittagspause vorgesehen. Ich 
bitte also, um 13.50 Uhr wieder pünktlich im Plenarsaal zu 
sein. Es wird dann mit den Zweiten Lesungen und Abstim-
mungen fortgefahren. 

(Unterbrechung von 13.19  bis 13.54 Uhr)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich darf die Sitzung wieder auf-
nehmen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung  
zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen (Drs. 15/3621)
– Zweite Lesung – 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde eine Redezeit von zehn Minuten pro Fraktion ver-
einbart. Ich darf Herrn Kollegen Eisenreich das Wort 
erteilen.
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Georg Eisenreich (CSU): Frau Präsidentin, verehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Bei diesem Gesetzentwurf geht es 
um eine Reihe bildungspolitischer Themen. Im Bayeri-
schen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz sollen einige 
Dinge neu geregelt werden. Ich werde nur auf einige 
wenige Punkte eingehen. 

Wir begrüßen die Aufnahme geschlechtsneutraler Formu-
lierungen personenbezogener Begriffe. Diese Änderung 
war schon in der Ersten Lesung unstrittig. Genauso ver-
hält es sich mit der Abschaffung beweglicher Ferientage. 
Auch dies ist unstrittig, weil notwendig, um die in den ver-
gangenen Jahren entstandenen organisatorischen Pro-
bleme in den Bereichen Kinderbetreuung, Schülertrans-
port und Ferienplanung zu beseitigen. 

Näher eingehen möchte ich nur auf einen Punkt. Das ist 
die Neuregelung der Durchsetzbarkeit schulischer Ord-
nungsmaßnahmen, da wir dies in der Ersten Lesung und 
vor allem im Ausschuss kontrovers diskutiert haben. 

Nach der derzeitigen Rechtslage haben Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen schulische Ordnungsmaß-
nahmen nach Art. 86 des Bayerischen Erziehungs- und 
Unterrichtsgesetzes – zum Beispiel Ausschluss von einem 
Fach oder vom Unterricht – aufschiebende Wirkung. Auf-
schiebende Wirkung bedeutet, dass die Ordnungsmaß-
nahmen einstweilen nicht vollzogen werden dürfen. Der 
Gesetzentwurf sieht nun das Entfallen der aufschiebenden 
Wirkung vor. 

Bereits im Ausschuss haben wir beschlossen, dass dies 
für Artikel 86 Absatz 2 Nummer 1 und 2 – Verweis und 
verschärfter Verweis – nicht notwendig ist. Deswegen 
haben wir eine Änderung beschlossen. 

Für die weitergehenden Maßnahmen sollte man sich zur 
besseren Beurteilung aber die Situation ganz genau vor 
Augen führen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
welche Situation besteht, wenn ein Schüler vom Schul-
leiter von einem Fach ausgeschlossen wird? Welche Situ-
ation besteht, wenn ein Schüler vom Schulleiter sogar 
vom Unterricht ausgeschlossen wird? Das passiert doch 
nicht bei harmlosen Späßen oder bei liebe- und verständ-
nisvollem Miteinander. Nein, es sind Situationen, in denen 
schnell und entschlossen gehandelt werden muss, insbe-
sondere in Fällen, in denen Kinder gewaltbereit sind, 
Gewalt gegen Mitschüler oder Lehrer anwenden oder 
Drohungen aussprechen. Da muss die Schule die Mög-
lichkeit des schnellen und effektiven Handelns haben. 
Deswegen ist diese Regelung notwendig. 

Rechtliche Bedenken bestehen dagegen nicht, da schon 
jetzt die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und 
Anfechtungsklage durch Anordnung der sofortigen Voll-
ziehbarkeit der Ordnungsmaßnahmen entfällt. Aber – das 
unterstreicht die Notwendigkeit dieser Neuregelung – es 
ist den Schulleitern nicht zumutbar, in diesen Fällen noch 
eine eigene Begründung für die sofortige Vollziehbarkeit 
machen zu müssen, an deren Wirksamkeit sogar hohe 
formale Anforderungen gestellt werden. 

Der Gesetzentwurf ordnet nun die sofortige Vollziehbar-
keit einer Reihe schulischer Maßnahmen ohne besondere 

Begründung an und stellt damit sicher, dass diese unver-
züglich durchgesetzt werden können. Das ist wichtig und 
richtig. Daher unterstützt die CSU-Fraktion diesen 
Gesetzentwurf. 

Wer nun – damit richte ich mich an die Damen und Herren 
der Opposition – argumentiert, dadurch werde ein rechts-
freier Raum geschaffen und der effektive Rechtsschutz 
massiv verkürzt, hat – das tut mir Leid – schlicht und ein-
fach keine Ahnung. 

Es gibt eine Vielzahl von Fällen, in denen der Gesetzgeber 
das ebenso geregelt hat. Der bekannteste Fall ist der 
Widerspruch gegen eine Baugenehmigung. Ich erinnere 
an § 212 a des Baugesetzbuchs. Hier hat der Wider-
spruch ebenfalls keine aufschiebende Wirkung. Wenn 
man sich die unzähligen Gerichtsverfahren in diesem 
Bereich anschaut, kann man mit Sicherheit nicht fest-
stellen, dass da ein rechtsfreier Raum besteht.

Zudem gibt es immer noch die Möglichkeit, einen Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung zu stellen. 
Zum anderen – das ist entscheidend – wird im Wider-
spruchsverfahren und im Anfechtungsverfahren der Ver-
waltungsakt – also die Baugenehmigung oder hier die 
Ordnungsmaßnahme – in vollem Umfang vom Gericht 
geprüft. Daher besteht auch bei dieser Regelung kein 
Grund zur Aufregung. 

Ich bitte um Zustimmung.

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege. 

Die nächste Wortmeldung kommt von Frau Kollegin 
Pranghofer.

Karin Pranghofer (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich möchte nur zu einigen Punkten 
dieses Gesetzentwurfs etwas sagen, die vor allen Dingen 
im Ausschuss eine Diskussion hervorgerufen haben. 
Überwiegend haben wir den Änderungen des Gesetzes 
im Ausschuss zugestimmt. Wir haben dazu eine Einzelab-
stimmung durchgeführt. Aber wegen eines zentralen 
Punktes haben wir uns der Stimme enthalten. 

Ich will die betreffenden Punkte kurz nennen. Es war klar, 
dass wir natürlich den geschlechtsneutralen Formulie-
rungen im Gesetzentwurf zustimmen. Klar ist auch, dass 
wir die Regelung der beweglichen Ferientage nicht für in 
der Praxis durchführbar gehalten haben. Dies ist zwar eine 
gut gemeinte Lösung des Landtags gewesen, aber es hat 
sich gezeigt, dass dadurch Belastungen bei den Eltern 
entstehen, die Kinderbetreuungsprobleme hatten, wenn 
die Schule nicht stattfand. Es betrifft auch die Kommunen, 
die am Samstag einen Schulbus organisieren mussten. 
Denn die Regelung war ja nicht so, dass es sich um einen 
tatsächlichen Ferientag handelte; denn der freie Tag 
musste vor- oder nachgeholt werden. 
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Insofern ist es sicherlich eine sinnvolle Sache, diese 
Regelung der beweglichen Ferientage zu streichen.

Unsere Zustimmung hat die Maßnahme gefunden, dass 
Kommunalunternehmen und gemeinsame kommunale 
Unternehmen auch öffentliche Schulen sind. Allerdings ist 
dabei anzumerken - das hat auch der Städtetag in seiner 
Stellungnahme gesagt -, dass diese Rechtsform nicht das 
Problem der Lehrpersonalkostenzuschüsse löst, auch 
wenn diese Schule jetzt öffentliche Schule genannt wird, 
bleibt im Grunde die strukturelle Benachteiligung gegen-
über den privaten Schulen weiter bestehen. Aber das 
bedarf im Rahmen der Novellierung dieses Gesetzes 
sicherlich keiner Diskussion; ich wollte es nur noch einmal 
kurz ansprechen. 

Ich komme nun zu dem Punkt, der unsere Zustimmung 
nicht fi ndet. Das ist die Frage, wie man mit dem Gewalt-
problem an den Schulen umgehen soll. Wir sind der Auf-
fassung, wer am Anfang der Kette nicht handeln will, darf 
am Schluss auch keinen Freibrief erhalten. Wir sehen es 
als Freibrief an, Herr Eisenreich, wenn Sie bei gewaltbe-
reiten Schülern Ordnungsmaßnahmen wie beispielsweise 
den Ausschluss aus dem Unterricht schneller durchsetzen 
wollen. Es besteht sicherlich Übereinstimmung hier im 
Hohen Hause, dass man gewaltbereite Schüler mit 
irgendwelchen Ordnungsmaßnahmen in den Schulen 
sozusagen anleiten muss. Aber es ist natürlich auch so, 
dass Sie hier einfach die falschen Schlussfolgerungen 
ziehen. Wer gewaltfreie Schulen will, darf doch nicht die 
Ordnungsmaßnahmen verschärfen, sondern er muss 
dafür sorgen, dass sich am Klima der Schule etwas 
ändert.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Im Übrigen bringen die gewaltbereiten Jugendlichen ihre 
Probleme in die Schule mit; sie lassen sie nicht draußen 
vor der Tür. Wir müssen also einen ganz anderen Ansatz-
punkt wählen, als die Ordnungsmaßnahmen zu ver-
schärfen. Deswegen fordern wir in der SPD-Landtagsfrak-
tion ja auch immer wieder, die Schulsozialarbeit auszu-
bauen. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass diese 
Novellierung in diesem Punkt nicht notwendig ist, weil es 
bereits heute Möglichkeiten gibt, den Schüler von der 
Schule zu verweisen. Und wenn der Schüler oder die 
Erziehungsberechtigten dann einen Widerspruch einlegt 
bzw. einlegen, ist es auch möglich, diesen Widerspruch 
zurückzuweisen. Selbstverständlich muss das aber auch 
ordnungsgemäß begründet werden. Das ist der entschei-
dende Punkt. Sie wollen, dass der Widerspruch keine 
aufschiebende Wirkung hat. Wir dagegen wollen den 
Status quo beibehalten, den die Schulen bereits haben, 
dass man nämlich den Widerspruch mit einer ordentlichen 
Begründung zurückweisen kann. 

Das ist die richtige Lösung. Das Argument, das Sie hier 
anführen, dass die Schulbehörden in der Praxis nicht in 
der Lage seien, Begründungen dafür zu formulieren, kann 
so nicht gelten; denn es gibt in den Schulbehörden sicher-
lich genügend juristisch erfahrene Köpfe, die das für die 
Schulleiter beratend aufbereiten können.

Herr Eisenreich, Sie kritisieren uns mit Ihrer Aussage, wir 
hätten keinen juristischen Sachverstand. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Aber 
Menschenverstand!)

Das mag sein; ich bin zum Beispiel keine Juristin. Sie 
wissen vielleicht den Begriff „rechtsfreier Raum“ anders 
zu deuten, aber ich möchte das nicht mit einer Bausache 
verglichen haben; denn hier handelt es sich schließlich um 
Menschen.

(Beifall bei der SPD)

Eine weitere Begründung, warum wir die Novellierung 
nicht für notwendig halten, ist folgende - wir haben dazu 
im Ausschuss nachgefragt -: Es sind gerade einmal 
30 Fälle jährlich, bei denen Ordnungsmaßnahmen ver-
hängt werden, und das bei 1,8 Millionen Schülerinnen und 
Schülern. In 30 Fällen jährlich werden also Ordnungsmaß-
nahmen verhängt, und nicht alle erheben Widerspruch. 
Deshalb ist es für uns rätselhaft, warum Sie unbedingt 
eine Novellierung wünschen.

Aus diesem Grunde bleiben wir in diesem Punkt auch bei 
unserer Ablehnung. Weil wir aber insgesamt das Gesetz 
nicht aufhalten wollen, werden wir uns wie im Ausschuss 
auch heute der Stimme enthalten.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Tolle.

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter 
Herr Staatssekretär, Sie haben mir eben versichert, Sie 
seien der Einzige, der mir immer zuhört. Dafür bin ich 
Ihnen sehr dankbar. Wir haben Folgendes zu diesem 
Gesetzentwurf zu sagen: Wir begrüßen die „Schülerinnen“ 
im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz. Die 
Regelung zu den beweglichen Feiertagen ist in der Praxis 
leider gescheitert. Das bedauern wir sehr. Allerdings ist sie 
deshalb gescheitert, weil es in Bayern nur sehr wenig 
Angebote der Kinderbetreuung gibt.

Ich komme nun zu Artikel 86 neuer Absatz 10, Herr Kol-
lege Eisenreich. Darüber sollte man durchaus ein paar 
Worte verlieren. Es ist wichtig, eine gute Prävention zu 
haben, damit diese Gewalttaten, ich meine die richtig 
schlimmen Gewalttaten, erst gar nicht passieren. Da fehlt 
es unserer Auffassung nach an Sozialarbeitern. Das hat 
die Kollegin Pranghofer schon sehr deutlich ausgeführt. 
An dieser Stelle ist anzumerken, dass die erfolgreichen 
Streitschlichterprojekte, die es in vielen Schulen gibt, 
heute langsam „den Bach runtergehen“, weil die fi nanzi-
elle Ausstattung und Unterstützung nicht mehr im glei-
chen Maße vorhanden sind. Es gibt unserer Meinung nach 
also Hebel, mit denen man frühzeitig tätig werden 
könnte. 

Herr Eisenreich, Sie haben bezüglich der Nummern 1 und 
2 des Artikels 86 eine gewisse Kompromissbereitschaft 



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode3630 Plenarprotokoll 15/48 v. 20. 07. 2005

gezeigt. Dafür danke ich Ihnen. Ich habe mich allerdings 
deshalb im Ausschuss der Stimme enthalten, weil der 
Gesetzentwurf relativ kurzfristig kam und wir noch nicht 
die Möglichkeit hatten, Alternativen zu prüfen. 

Das haben wir inzwischen getan. Dazu ist zu sagen, dass 
für uns natürlich auch der Opferschutz sehr wichtig ist. 
Der Opferschutz muss jedoch der Verkürzung der Rechte 
der Betroffenen gegenüber gestellt werden. Hier ist die 
Frage zu stellen – das haben wir schon diskutiert – ob 
nicht die bisherigen Mittel ausreichen. Es ist verständlich, 
dass Sie im Falle von Gewalt Ordnungsmaßnahmen sofort 
vollziehen möchten. Diesem Anliegen muss Rechnung 
getragen werden. Dies ist jedoch bereits nach geltender 
Rechtslage kein unlösbares Problem.

Herr Kollege Eisenreich, ich würde an Ihrer Stelle nicht 
sagen, dass wir keine Ahnung hätten. Vielleicht bestehen 
in dieser Frage unterschiedliche juristische Auffassungen. 
Ich habe mich kundig gemacht und nenne Ihnen einige 
Fundstellen: Die erste ist Schmitt „§ 80, Randnummer 3“ 
in Eyermann: „Verwaltungsgerichtsordnung“. Außerdem 
nenne ich das Buch von Kiesl/Stahl: „Das Schulrecht in 
Bayern“. Dort steht: Außerdem sind neben Ordnungs-
maßnahmen Maßnahmen des Hausrechts möglich. Ein 
gewalttätiger Schüler kann somit unter Umständen bereits 
kraft Hausrecht aus dem Unterrichtsraum oder der Schule 
verwiesen werden. Ich zitiere Juristen, die wirklich Ahnung 
haben.

Die Schulen haben also über das Hausrecht sofort die 
Möglichkeit, Opfer zu schützen. Die zweite Möglichkeit 
wäre, dass der Schulleiter die sofortige Vollziehbarkeit 
anordnet. Die sofortige Vollziehbarkeit ist möglich, wenn 
es ein eigenes Interesse an der sofortigen Vollziehbarkeit 
gibt. In der Regel ist dies bei schweren Verstößen gegen 
die Schulordnung, etwa bei Gewalttaten, der Fall. 
Daneben gibt es Maßnahmen des Hausrechts. Unser 
Jurist hat mir, nachdem er dies geprüft hat, gesagt: Die 
richtige Maßnahme wäre eine rechtliche Fortbildung der 
Schulleiter oder ein entsprechendes Schreiben, das über 
die Möglichkeiten aufklärt.

(Zuruf des Abgeordneten Ernst Weidenbusch 
(CSU))

– Herr Kollege, ich gebe hier eine Juristenmeinung wieder. 
Ich denke, angesichts der Zahl von 30 Fällen ist es nicht 
unstatthaft, wenn ich bei einer juristischen Stelle im Kul-
tusministerium anrufe und mich darüber beraten lasse, 
wie die richtige juristische Formulierung lauten sollte.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Herr Kollege Weidenbusch, Sie haben heute Morgen eine 
Zwischenfrage gestellt, wo Sie nach der Zahl der krimi-
nellen Fälle gefragt haben. Hier geht es nur um 30 Fälle. 
Deshalb müssen Sie das Argument, das Sie uns heute 
Morgen entgegengehalten haben, auch hier gelten 
lassen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Herr Kollege Weidenbusch, da die Schulleitungen in 
begründeten Fällen die sofortige Vollziehbarkeit anordnen 
und sich Rechtsbeistand beim Kultusministerium holen 
können, ohne es übermäßig zu belasten, können wir einer 
aufschiebenden Wirkung nicht zustimmen.

(Wortmeldung des Abgeordneten Ernst Weiden-
busch (CSU))

– Nein, ich lasse keine Zwischenfrage zu.

Mit Ihrem Vorhaben wird eine Maus mit einem Elefanten 
totgeschlagen. Das muss nicht unbedingt sein. Für uns 
wiegt der neue Absatz 10 in Artikel 86 so schwer, dass wir 
den Gesetzentwurf zur Gänze ablehnen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Mir liegen keine weiteren Wort-
meldungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. 
Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/3621 und die 
Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
auf Drucksache 15/3826 zugrunde. Der federführende 
Ausschuss empfi ehlt Zustimmung mit der Maßgabe ver-
schiedener Änderungen. Ich verweise insoweit auf die 
Drucksache 15/3826. Wer dem Gesetzentwurf mit diesen 
Änderungen zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Das ist die CSU-Fraktion. Gibt es Gegen-
stimmen? – Das ist die Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Gibt es Stimmenthaltungen? – Das ist die 
Fraktion der SPD. Es ist so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
können wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durchführen. Ich schlage vor, sie in 
einfacher Form durchzuführen. Widerspruch erhebt sich 
nicht. Wer dem Gesetzentwurf in dieser Fassung 
zustimmen will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. 
– Das ist die CSU-Fraktion. Gegenprobe? – Das ist die 
Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es 
Stimmenthaltungen? – Das ist die SPD-Fraktion.

Damit ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel 
„Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen“.

Ich rufe jetzt Tagesordnungspunkt 11 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Gesetzes über die Kostenfreiheit 
des Schulweges (Drs. 15/3619) 
– Zweite Lesung –

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde hierzu eine Redezeit von zehn Minuten pro Fraktion 
vereinbart. Erste Wortmeldung: Herr Kollege Eisenreich.

Georg Eisenreich (CSU): Herr Präsident, verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Zum ersten Absatz verweise ich auf 
das, was ich vorhin gesagt habe.

(Heiterkeit und Beifall bei der CSU)
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Bei diesem Gesetz geht es nicht um die Kostenfreiheit des 
Schulwegs im Allgemeinen. Die vorliegende Regelung ist 
auf Schüler bestimmter Schularten beschränkt, zum Bei-
spiel auf Gymnasiasten, Wirtschaftsschüler und Berufs-
chüler ab der 11. Jahrgangsstufe. Diese Schüler haben 
bisher schon keinen Anspruch auf Kostenfreiheit für die 
Beförderung zwischen Wohnung und Schule. Stattdessen 
haben sie einen Fahrtkostenerstattungsanspruch, soweit 
die festgelegte Familienbelastungsgrenze von derzeit 
340 Euro überschritten wird.

Hier gibt es eine starke soziale Komponente; denn für 
kinderreiche Familien und für Sozialhilfeempfänger entfällt 
diese Familienbelastungsgrenze unter bestimmten Vor-
aussetzungen. Das bedeutet, die notwendigen Fahrt-
kosten werden in diesen Fällen in voller Höhe erstattet.

Warum diese Änderung? – Der Grund ist Hartz IV. Da nach 
dem Wortlaut des Gesetzes die Befreiung von der Eigen-
beteiligung an den Schulwegkosten nur für Sozialhilfe-
empfänger gilt, ist es das Ziel des Gesetzentwurfs, auch 
die Empfänger von Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld in 
diese Vergünstigung einzubeziehen.

Das bedeutet im Ergebnis eine Ausdehnung der sozialen 
Komponente. Dies wiederum ist ein Beleg für das Ziel, 
dass in Bayern die Bildung nicht vom Geldbeutel der 
Eltern abhängen darf.

Zur Gegenfi nanzierung dieser Ausdehnung der sozialen 
Komponente muss die Familienbelastungsgrenze um 
9 Euro erhöht werden. Unabhängig davon ist aufgrund der 
allgemeinen Kostenentwicklung eine Erhöhung der Fami-
lienbelastungsgrenze von derzeit 340 Euro um 21 Euro 
unumgänglich. Bei diesen Beträgen handelt es sich kei-
nesfalls – wie dies von der Opposition kritisiert wird – um 
willkürliche Festlegungen, denen jegliche klare Berech-
nungsgrundlage fehle; denn der Anhebung aufgrund der 
Kostenentwicklung liegt der Lebenshaltungskostenindex 
zugrunde.

Die Anhebung zum Einbezug der Arbeitslosengeld-II-
Empfänger und der Sozialgeldempfänger ist auf der 
Grundlage der vorhandenen Daten ermittelt worden, 
soweit Daten vorlagen. Soweit keine Daten vorlagen, ist 
eine Prognose die Grundlage. Mehr kann derzeit nicht 
verlangt werden. Wir können uns nicht den Abbau von 
Bürokratie und Verwaltungshandeln auf die Fahnen 
schreiben und dann in einem solchen – eher kleinen – Fall 
eine empirische Erhebung einfordern.

Der richtige Weg ist das Angebot des Kultusministeriums, 
die Prognose zu überprüfen, sobald exakte Zahlen vor-
liegen. Der Grundsatz der Kostenfreiheit des Schulweges 
bleibt durch diese Änderung unangetastet. Die Anhebung 
der Familienbelastungsgrenze ist klar begründet. Die 
soziale Komponente wird durch diesen Gesetzentwurf auf 
Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld ausge-
dehnt und ist damit ein Solidarbeitrag für die fi nanziell 
Schwächeren in unserer Gesellschaft. Ich bitte um 
Zustimmung.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Weikert. 

Angelika Weikert (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! In Ergänzung der Ausführungen des Kollegen 
Eisenreich noch ein paar Worte zum Sachverhalt. 

Fakt ist, dass mit diesem Gesetzentwurf die Belastung 
von Familien, die nicht unter die Sozialkomponente fallen, 
erhöht wird. Das ist schlicht und einfach Fakt. Klar ist: Es 
gibt diese Sozialkomponente; Familien, die wenig Ein-
kommen haben, sind ausgenommen. Die so genannten 
Normalfamilien – so will ich sie einmal nennen – fallen 
nicht unter die Sozialkomponente, und deren Belastung 
hinsichtlich der Bildung ihrer Kinder wird mit diesem 
Gesetzentwurf schlicht und einfach erhöht. 

(Beifall bei der SPD)

Sie wird schlicht und einfach dadurch erhöht, dass es, wie 
von Kollege Eisenreich richtig dargestellt wurde, einen 
Kostenerstattungsanspruch an den Staat gibt. Dieser wird 
zunächst an die Kommune gerichtet und dann über den 
Staat bei der Kostenerstattung zwischen Land und Kom-
mune abgewickelt. Mit diesem Gesetzentwurf wird die 
Grenze von 340 auf 370 Euro erhöht. Das heißt: Die Fami-
lien in Bayern werden mit diesem Gesetzentwurf bei den 
Kosten für die Schulwegbeförderung für die auch richtig 
genannte Schülergruppe mit 30 Euro pro Jahr mehr 
belastet. 

Folgerichtig heißt das – ich erinnere an die Diskussion von 
heute Morgen –,  dass wir Ihr Konto der Belastungen der 
Eltern in Bezug auf Ausbildung und Bildung ihrer Kinder 
ein bisschen aufmachen können. Das Konto von 3,33 Euro 
bzw. 1,66 Euro monatlich, je nach Schulart – wobei sich 
der Gesetzentwurf nur auf jene bezieht, die 3,33 Euro 
bezahlen müssen, da die Grundschüler nicht erfasst sind 
–, müssen Sie um diese zusätzlichen 30 Euro pro Jahr 
erhöhen. In der Summe mag das immer noch lächerlich 
erscheinen – das ist aber ein weiterer Beitrag zur Eigenbe-
lastung der Eltern in Bezug auf Bildung und Ausbildung 
ihrer Kinder. Deshalb ist das nach unserer Überzeugung 
ein weiterer Beitrag dazu, dass Bildung und Ausbildung in 
Bayern immer mehr vom Geldbeutel der Eltern abhängig 
werden. 

(Zuruf von der CSU: Das glaubst du doch selber 
nicht!)

– Das glaube ich sehr wohl; ich meine, ich habe das auch 
mit Argumenten nachgewiesen. 

Kollege Eisenreich hat gesagt: Es muss gemacht werden. 
Natürlich muss es das nicht. Man könnte die Beträge, die 
sich an zusätzlicher Belastung für den Freistaat ergeben 
– das streite ich ja gar nicht ab –, nämlich aufgrund der 
Erhöhung der Kosten des öffentlichen Nahverkehrs wegen 
der unterschiedlichsten Faktoren und aufgrund der 
zusätzlichen Belastung wegen der Ausweitung der 
Gruppe der Familien mit so genannter Sozialkomponente, 
schlicht auch aus den Haushaltsmitteln des Freistaates 
Bayern fi nanzieren. 
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Ich erwähne in diesem Zusammenhang die Stellung-
nahmen, die nach dem Konnexitätsprinzip von den 
Städten und Gemeinden abgegeben wurden. Diese sagen 
dazu eindeutig, dass das durchaus durch eine Auswei-
tung des Haushaltes des Staates aufgefangen werden 
kann, da es sich im Grunde genommen nicht um Riesen-
beträge handelt. Ich meine also, dass ein Muss zur Umle-
gung keinesfalls gegeben ist. 

Kollege Eisenreich, Sie sind darauf eingegangen, dass 
hier nur mit Hochrechnungen gearbeitet werden kann. Der 
Städtetag und der Gemeindetag haben in der Anhörung 
zu diesem Gesetzentwurf massiv kritisiert, dass nur mit 
Hochrechnungen gearbeitet wird und dass es auch ein 
sehr großes Ungleichgewicht beispielsweise zwischen 
den ländlichen Regionen und den großen Städten gibt. In 
den ländlichen Regionen sind die Schulwege – das 
Gleiche gilt für die Schulstandorte, die, das füge ich in 
Klammern ein, auch durch ihre Politik im Freistaat Bayern 
mehr und mehr gefährdet werden –, länger, weiter und 
damit teurer sind als in der Großstadt. Darüber sind wir 
uns vielleicht einig. 

Sie legen die Belastung, derer sich der Freistaat Bayern in 
fi nanzieller Hinsicht entledigt, schlicht und einfach auf die 
Eltern um. Ich halte das Prinzip, dass man bei Kostenstei-
gerungen Hochrechnungen macht, einfach umlegt und 
jeder den gleichen Anteil bezahlen soll, doch schlicht und 
einfach für sehr, sehr fragwürdig. Ich halte das Argument, 
das dazu vom Städtetag vorgebracht wurde, dass man so 
nicht verfahren kann, weil man es sich damit relativ ein-
fach macht, sehr wohl für nachvollziehbar. 

Die SPD-Fraktion wird diesen Gesetzentwurf ablehnen. Er 
beinhaltet zusammengefasst eine weitere zusätzliche 
Belastung der Eltern, die ihre Beträge für die Ausbildung 
und Bildung ihrer Kinder monatlich erhöhen müssen. Das 
ist auch nicht gerecht, weil die Hochrechnungen eben 
nicht auf tatsächlichen Kosten beruhen oder eine wirklich 
betriebswirtschaftliche Rechnung zugrunde liegt. Auch 
der Gemeindetag hat kritisiert – letztlich geht dies auch 
aus Ihrem Gesetzentwurf hervor –, dass man die Grenzen 
nicht so eng gezogen hat. Man hat gesagt: Dann legt man 
lieber zwei oder drei Euro mehr um, dann ist der Staat auf 
der sicheren Seite; er muss nämlich wirklich nichts drauf-
zahlen; zahlen müssen es die Eltern im Land Bayern. Die 
SPD wird diesen Gesetzentwurf aus den von mir darge-
legten Gründen ablehnen. 

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Tolle. 

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege 
Eisenreich, zum Abbau von Bürokratie passt Folgendes 
gut: Zum Büchergeld gibt es angeblich 41 Seiten Durch-
führungsbestimmungen. Diese sind nicht von uns. Wenn 
Sie einen Abbau von Bürokratie wollen, 

(Beifall bei den GRÜNEN)

dann fi nde ich es sehr verwunderlich, dass Sie 41 Seiten 
an Vorschriften herausgeben. Ich bin sehr gespannt, sie 
zu lesen. 

Eine weitere Anmerkung: Seit geraumer Zeit gibt es 
Hartz IV. Ich freue mich, dass es die Bayerische Staatsre-
gierung geschafft hat, im Juli 2005 wegen Hartz IV eine 
fi nanzielle Anpassung vorzunehmen. 

Zu Ihrem Gesetzentwurf. Zunächst kritisiere ich die Anhe-
bung der Familienbelastungsgrenze, weil sie einen Trend 
fortsetzt. Neben den Sozialhilfeempfängern gibt es ja 
auch Leute, die auch nicht viel Geld haben und die mit 
solchen Anhebungen zusätzlich belastet werden. Das ist 
nicht nur bei dieser Änderung der Fall, sondern das sum-
miert sich. Es gibt immer eine Gruppe, die nichts 
bekommt, weil sie zu viel Geld hat, um soziale Leistungen 
zu bekommen, die es letzten Endes aber sehr stark trifft. 

Ich kritisiere weiterhin, dass Sie die Mehrkosten durch die 
Erweiterung der Sozialklausel mit der Anhebung der Fami-
lienbelastungsgrenze quasi gegenfi nanzieren. Ich meine: 
Sie geben es den einen und nehmen es den anderen. Das 
fi nde ich mit Verlaub etwas unredlich. 

Ein nächster Punkt, der sich durch den heutigen und auch 
durch den morgigen Tag zieht. Das ist das Problem arith-
metisches Mittel. Wenn Sie den Kommunen irgendwelche 
Beträge verrechnen, verwenden Sie immer einen Durch-
schnitt. In Bayern gibt es aber keinen Durchschnitt. 
Bayern ist sehr vielfältig. Beim Schulbudget geht es 
weiter. Die Städte profi tieren, während das Land benach-
teiligt ist; es kommt immer darauf an.

(Georg Stahl (CSU): Das stimmt nicht!)

– Herr Kollege Stahl, ich glaube, darüber können wir heute 
Abend sprechen. 

(Zahlreiche Oh-Rufe von der CSU)

– Wir haben heute Abend eine Sondersitzung des Bil-
dungsausschusses. Ich sage dies allen, denen dies ent-
gangen ist. Ihnen geht die Tagesordnung auch zu. 

Sie sollten sich einmal kundig machen, ob es nicht statis-
tische Verfahren gibt, mit denen man der Vielfalt in Bayern 
gerecht werden kann. Mit Ihren Durchschnittsberech-
nungen ist das Problem aus meiner Sicht jedenfalls nicht 
erschöpfend gelöst; denn es gibt Gewinner und Verlierer. 

Ich verweise auf die Stellungnahme der Kommunen zu 
diesem Gesetzentwurf. Ich will dazu nichts weiter aus-
führen, weil die Stellungnahme sehr ausführlich ist. Nur 
eines: 

Die Kostenfolgeabschätzung erscheint – damit bin ich 
beim entscheidenden Punkt – für ländliche Landkreise mit 
überdurchschnittlich weiten Einzugsbereichen und Schul-
wegen sowie mit überdurchschnittlich vielen Langzeitar-
beitslosen unrealistisch. Des Weiteren werden nicht über-
tragbare Berechnungsgrundlagen kritisiert. Das ist beim 
Büchergeld das Gleiche gewesen. 
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Wir sind für die Kostenfreiheit des Schulwegs. Ich bin sehr 
gespannt, wie lang diese noch erhalten bleibt, aber wir 
sind nicht dafür, dass die Kommunen abgezockt werden. 
Wir sind auch nicht dafür, dass die Familienbelastungs-
grenze zur Gegenfi nanzierung angehoben wird. Logi-
scherweise stimmen wir deshalb mit Nein. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Weitere Wortmeldungen liegen 
mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir 
kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen der 
Gesetzentwurf auf Drucksache 15/3619 und die 
Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden 
Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport auf 
Drucksache 15/3825 zugrunde. Dieser Ausschuss emp-
fi ehlt die unveränderte Annahme. Wer dem Gesetzentwurf 
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
ist die CSU-Fraktion. Gegenstimmen? – Das sind die 
Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist 
dem Gesetzentwurf zugestimmt. 

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich 
nicht. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben 
will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das ist die 
CSU-Fraktion. Gegenstimmen? – Das sind die Fraktionen 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 
Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist das Gesetz so 
angenommen. Es hat den Titel: „Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulwegs“. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 12 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes  
(Drs. 15/3275) 
– Zweite Lesung –

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde hierzu eine Redezeit von 15 Minuten pro Fraktion 
vereinbart. 

Erste Wortmeldung: Herr Kollege Dr. Kreidl.

Dr. Jakob Kreidl (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! Der 
vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, das neue Organisati-
onsmodell der Bayerischen Landespolizei vor seiner 
Umsetzung zu erproben. Das ist notwendig und sachge-
recht, handelt es sich bei dem Vorhaben doch um eine 
grundlegende und sehr weit reichende Reform, die nicht 
in einem Schritt für den gesamten Freistaat Bayern umge-
setzt werden kann. 

Gegenstand der Polizeiorganisationsreform ist es, durch 
die Verschmelzung der bisherigen Ebenen der Polizeiprä-
sidien und der Polizeidirektionen eine neue Führungse-
bene zu bilden. Mit der vollständigen Umsetzung der 
Reform soll der bisher bestehende vierstufi ge Aufbau 
durch einen dreistufi gen Aufbau ersetzt werden. Bisher ist 
die Situation so, dass es vier Stufen gibt, nämlich Ministe-

rium, Präsidien, Direktionen und Inspektionen. Wie gerade 
erwähnt, werden die beiden Ebenen Präsidium und Direk-
tion zu einer Ebene zusammengefasst. 

Die neue organisatorische Gliederung bietet folgende Vor-
teile: Die Verschmelzung von zwei Ebenen bringt perso-
nelle Synergiegewinne, die zum größten Teil zur Kriminali-
tätsbekämpfung vor Ort vorgesehen sind. Die entste-
henden Präsidialbereiche erhalten leistungsstarke Ein-
satzzentralen. Dadurch wird die Einsatzorganisation 
wesentlich effi zienter. Schließlich ergeben sich durch eine 
schlanke Führung mit kurzen und schnellen Entschei-
dungswegen zusätzliche Effi zienzgewinne. Die Führungs-
spannen werden dadurch entscheidend reduziert.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, durch die neu in 
das Polizeiorganisationsgesetz – POG – aufzunehmende 
Erprobungsklausel wird im bisherigen Zuständigkeitsbe-
reich des Polizeipräsidiums Unterfranken von den bishe-
rigen Regelungen zur Gliederung der Landespolizei abge-
wichen. Es wird ein Artikel 5 neu in das POG aufge-
nommen, der die Möglichkeit eröffnet, dass im Polizeiprä-
sidium Unterfranken die Erprobung auf der genannten 
Basis vorgenommen werden kann. 

Beginn und Ende der Erprobungsphase werden durch 
Rechtsverordnung des Staatsministeriums des Inneren 
festgelegt. Es ist vorgesehen, dass die Erprobung in 
Unterfranken von Mitte dieses Jahres bis Mitte des 
nächsten Jahres stattfi ndet. Dabei wird die Möglichkeit 
eingeräumt, die Erprobungsphase zu verlängern, sollte 
dies zum Zweck der Erprobung erforderlich sein. Wenn 
nach Ablauf dieses einen Jahres nicht genügend Erkennt-
nisse vorhanden sind, dann eröffnet das Gesetz die Mög-
lichkeit, den Erprobungszeitraum angemessen zu verlän-
gern. 

Ausschließlich zum Zweck der Erprobung ist die Erweite-
rung des Projekts auf weitere Polizeipräsidien zulässig. 
Wenn man also erkennt, dass man zusätzliche Polizeiprä-
sidien mit einbeziehen sollte, dann ist dies zum Zweck der 
Erprobung ebenfalls möglich. Die Erweiterung kann wei-
tere Erkenntnisse bringen, wenn die Ausdehnung etwa auf 
anders strukturierte Gebiete des Freistaates vorge-
nommen wird. Wenn man das Projekt beispielsweise von 
städtischen Gebieten auf ländliche Räume ausdehnt, 
dann kann das aufgrund der spezifi schen Aufgabenstel-
lungen zusätzliche Erkenntnisse liefern. 

Eine Ausdehnung auf das gesamte Staatsgebiet oder auf 
wesentliche Teile davon ist jedoch ohne eine weitere 
Änderung des POG nicht zulässig. Dadurch wird verhin-
dert, dass die neue Organisation schrittweise von einem 
Präsidium auf andere ausgedehnt wird und es am Schluss 
dazu kommt, dass die Reform ohne eine weitere gesetz-
liche Grundlage durchgeführt wird. Ich betone ausdrück-
lich, das ist nicht vorgesehen. Diese Möglichkeit bietet 
das Gesetz nicht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fasse 
zusammen: Die vorgesehene Polizeiorganisationsreform 
wurde in drei Schritten konzipiert: In einem ersten Schritt 
wurde die Reform sorgfältig vorbereitet. Dabei wurden alle 
maßgeblichen Gruppierungen, vor allen Dingen die 
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Berufsverbände und die Praktiker in der Polizei, in die 
Erarbeitung der Konzeption einbezogen. In einem zweiten 
Schritt wird die Reform quasi im Echtbetrieb umfassend 
erprobt, und der dritte Schritt sieht vor, dass nach Aus-
wertung der Ergebnisse der Erprobung und angemes-
sener Berücksichtigung und gegebenenfalls Einarbeitung 
in das Gesamtkonzept eine fl ächendeckende Einführung 
erfolgt. 

Wir sind beim zweiten Schritt angelangt. Der Gesetzent-
wurf wurde eingebracht, um eine gesetzliche Grundlage 
für die Erprobung in Unterfranken zu schaffen. Ich darf Sie 
herzlich um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf 
bitten.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Schuster.

Stefan Schuster (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Der Gesetzentwurf der Staatsregierung zur 
Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes ist notwendig 
geworden, weil die Polizei in Zukunft nicht mehr vierstufi g, 
sondern dreistufi g geführt werden soll. Diese Dreistufi g-
keit soll zunächst in Unterfranken erprobt werden. 
Anschließend soll die Neuorganisation auch im Bereich 
anderer Polizeipräsidien eingeführt werden.

Wir von der SPD-Fraktion haben mehrfach im Plenum und 
im Innenausschuss deutlich gemacht, dass wir gegen 
eine Umwandlung des Polizeiapparats von einem vierstu-
fi gen in ein dreistufi ges Gebilde sind. Unserer Einschät-
zung nach wird diese Umwandlung nur durchgeführt, um 
bei der Polizei Personal einzusparen. Es geht nicht um 
eine Reform zur Verbesserung der Polizeiarbeit. Im 
Gegenteil: Die Polizeiarbeit wird dadurch verschlechtert. 

(Beifall bei der SPD)

Sie schreiben im Vorblatt zum Gesetzentwurf unter dem 
ersten Spiegelstrich, durch die Verschmelzung von zwei 
Ebenen würden personelle Synergiegewinne erzielt, die 
zum größten Teil für die Stärkung der operativen Ebene 
und der Kriminalitätsbekämpfung vor Ort vorgesehen 
sind. Fest steht jedoch, dass in den nächsten Jahren 1200 
Stellen bei der Polizei wegfallen werden, zum Teil wegen 
der Verlängerung der Wochenarbeitszeit, aber auch durch 
die Polizeireform. 

Es sollen 680 Stellen frei werden. 180 Stellen hat der 
Finanzminister sofort kassiert; diese Stellen sind bei der 
Polizei weg. 500 Stellen sollen nach unten verlagert 
werden. Diese Polizeireform ist keine Stärkung der Polizei, 
sondern eher das Gegenteil. Es hätte andere Möglich-
keiten gegeben, um die Polizei zu reformieren. Wir sind 
nicht grundsätzlich gegen eine Reformierung der Polizei. 
Es gibt gewisse Bereiche, in denen Verbesserungen ein-
geführt werden müssen. So, wie es jetzt gemacht wird, ist 
das aber eine von oben verordnete Reform, und das kann 
so nicht sein.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ein Beispiel dafür, wie die Reform hätte durchgeführt 
werden können, ist der EDV–Bereich. Es kann nicht 
angehen, dass sieben bis zehn Mitarbeiter einer Polizeiin-
spektion über Jahre hinweg in die EDV–Abteilung abge-
ordnet, aber bei der Inspektion geführt werden. Hier muss 
es eine Veränderung geben.

Unter dem zweiten Spiegelstrich steht:

Die Führungsebenen reduzieren sich erheblich. 
Dadurch ist eine schlanke Führung mit kurzen, 
schnellen Entscheidungswegen sichergestellt. 

Das wird sich natürlich erst noch zeigen. Sie wollen jetzt in 
Unterfranken den Probebetrieb so einführen, dass überall 
dort, wo bisher eine Polizeidirektion war, jetzt eine Inspek-
tion mit besonderen Einsatzschwerpunkten installiert 
wird. Das ist in meinen Augen wieder die Einführung einer 
Direktion; denn diese Inspektionen mit besonderen Ein-
satzschwerpunkten brauchen natürlich wieder einen Stab. 
Einsparungen wird es dadurch nicht geben. Ich bin sehr 
gespannt, wie sich die kurzen Entscheidungswege aus-
wirken, wenn das geplante Modell in Mittelfranken einge-
führt wird; denn auch hier haben wir wieder eine Vierstu-
fi gkeit: Oben steht das Innenministerium, dann kommt 
das Präsidium, dann soll es drei Abschnittsleiter geben – 
West, Mitte und Ost –, und diese Abschnittsleiter führen 
dann die jeweiligen Inspektionen. Die Abschnittsleiter sind 
zwar im Präsidium angesiedelt, aber sie werden wieder 
einen eigenen Stab brauchen, um die ihnen zugeteilten 
Inspektionen zu führen. Unter personalhoheitlichem 
Aspekt haben wir hier wieder die Vierstufi gkeit durch die 
Hintertür.

Ich möchte noch kurz die Kosten der gesamten Reform 
ansprechen. Momentan geistert die Zahl von 38 Millionen 
durch den Raum. Ich glaube nicht, dass diese Reform mit 
38 Millionen Euro verwirklicht werden kann. Ich habe aus 
dem Bereich München den Hinweis bekommen, dass 
allein durch die Umsetzung von Antennenmasten – die 
neuen regionalen Präsidien müssen vom Funk her ganz 
anders eingeteilt werden, die brauchen eigene Einsatz-
zentralen – 8 Millionen Euro an Kosten auf den bayeri-
schen Staat zukommen. Diese insgesamt 38 Millionen 
hätte man besser in die Sachmittel der Polizei gesteckt; 
dann müssten sich nicht im Oktober oder November die 
Inspektionsleiter überlegen, ob sie noch Streifenwagen 
hinausschicken können, weil sie die Benzinkosten nicht 
mehr zahlen können.

(Beifall bei der SPD)

Der Gesetzentwurf enthält eine Klausel, dass über die 
Verlängerung des Probebetriebs vom das Innenministe-
rium entschieden werden kann. Das ist eine Missachtung 
des Parlaments. Solche Entscheidungen sollten vom Par-
lament, nicht vom Ministerium per Verordnung getroffen 
werden, vor allem deshalb, weil die Probeeinführung der 
Polizeireform in Unterfranken anders laufen soll als das 
Modell in Mittelfranken. Es gibt verschiedene Modelle. Wir 
im Innenausschuss und natürlich auch im Plenum würden 
schon gerne Bescheid wissen, wie lange der Probebetrieb 
läuft und welcher Probebetrieb läuft. Das kann aus unserer 
Sicht nicht über eine Verordnung geregelt werden. Bei-
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spiele dafür, wie etwas per Verordnung geregelt werden 
soll, sind nicht gerade die besten. Im Falle der integrierten 
Leitstellen warten wir heute noch auf die Verordnungen für 
die Ausbildung des Personals. Wir haben seinerzeit den 
Antrag gestellt, dass nicht über den Verordnungsweg, 
sondern per Gesetz geregelt werden soll, wie die Ausbil-
dung der Mitarbeiter der integrierten Leitstellen erfolgen 
soll. Dieser Antrag wurde damals abgelehnt; bis heute 
sind die Verordnungen nicht erlassen. Das kann dazu 
führen, dass es unterschiedliche Qualifi kationen in Groß-
städten und auf dem Land gibt. Das ist aber ein anderes 
Thema. Wir sind deswegen dafür, dass dieser Passus aus 
dem Gesetzentwurf gestrichen wird. 

Da wir eine dreistufi ge Polizeireform ablehnen, lehnen wir 
auch diesen Gesetzentwurf ab.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute 
Ihren Entwurf zur Erprobung der Polizeiorganisationsre-
form. Wir haben hier eine Vorlage, die ermöglicht, dass 
dieser Versuch nicht nur in Unterfranken stattfi ndet, son-
dern dass er auch auf andere angedachte Präsidiumsbe-
reiche ausgeweitet wird. So verstehe ich einen Erpro-
bungsversuch aber nicht. 

Erstens. Zunächst sollte es jetzt darum gehen, wirklich 
herauszufi nden, zu erproben und anschließend zu über-
prüfen, inwieweit in der Verwaltung tatsächlich Stellen 
abgebaut werden können und dann tatsächlich Stellen im 
operativen Bereich und in der Fläche zusätzlich geschaffen 
werden können. Wir wollen auch wissen, wie viele der 
Stellen, die in der Verwaltung abgebaut werden, tatsäch-
lich auch auf der operativen Ebene landen und wie viele 
und welche Stellen Einsparungen zum Opfer fallen. Wir 
wollen auch wissen, wie viele Sachmittel erforderlich sind, 
um diese Organisationsreform zu verwirklichen. Auch 
darauf bekamen wir keine Antworten. Erst wenn diese 
Antworten gegeben worden sind, ist es an der Zeit, zu 
entscheiden, ob dieser Versuch auch auf andere Präsidi-
umsbereiche ausgeweitet wird. Wir wollen also zunächst 
eine Evaluierung des Ergebnisses in Unterfranken und 
erst dann eine Ausweitung, nicht heute ein Gesetz, das 
die Ausweitung quasi schon enthält.

Zweitens. Wir stimmen gewissermaßen damit unter-
schwellig den angedachten zukünftigen Präsidiumsberei-
chen zu. Die Aufteilung, die Sie hier vorschlagen, über-
zeugt keineswegs. Ich selbst komme aus Schwaben. Dort 
werden wir zukünftig die zwei kleinsten Präsidiumsbe-
reiche Bayerns haben. Die Gründe dafür sind überhaupt 
nicht nachvollziehbar. Auch die Aufteilung in Oberbayern 
ist nicht nachvollziehbar. Wir müssen darüber nach-
denken, wie künftig die Präsidiumsbereiche aufgeteilt 
werden sollen. Ich befürchte sogar, dass durch eine Aus-
weitung der Präsidiumsbereiche von sieben auf zehn tat-
sächlich mehr Verwaltungsaufwand und nicht weniger 
geschaffen wird, zumindest in einzelnen Regionen. Das ist 
nicht das, was erreicht werden soll. 

Erproben Sie also Ihren Versuch in Unterfranken, und 
stellen Sie dar, inwieweit die angestrebten Ziele der 
Reform wirklich erreicht werden. Erst dann ist über weitere 
Schritte zu beraten, nicht jetzt.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Präsident Alois Glück: Das Wort hat Herr Staatssekretär 
Schmid.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Reform-
prozess zur Neuordnung der Polizeiorganisationsstruktur 
steht heute vor einem wichtigen Zwischenschritt. Wir 
haben fast eineinhalb Jahre lang eine intensive Diskussion 
auf allen Ebenen geführt. Wir haben den Hauptpersonalrat 
eingebunden; wir haben die Berufsvertretungen einge-
bunden, und wir haben eine Reform gemacht, an der die 
Betroffenen unmittelbar beteiligt waren. Das haben wir 
auch deswegen getan, weil wir wollten, dass die prakti-
sche Erfahrung all derjenigen, die Führungsverantwortung 
in der Polizei tragen, unmittelbar in eine neue Struktur 
eingebracht wird. 

Dieser Veränderungsprozess betrifft im Wesentlichen zwei 
Bereiche. Kollege Dr. Jakob Kreidl hat soeben den Bereich 
der Organisationsveränderung dargestellt. Daneben 
haben wir aber noch den Bereich der neuen Ablaufstruk-
turen, den wir genauso zu beachten und dem wir in den 
kommenden Monaten ein ganz besonderes Gewicht bei-
zumessen haben. Richtig ist, Herr Dr. Kreidl, dass wir die 
Dreistufi gkeit als ideale Lösung gesehen haben. Wir 
haben zunächst über ein vierstufi ges modifi ziertes Kon-
zept diskutiert, haben es dann nach Rücksprache mit den 
Verantwortlichen wieder verworfen, weil wir der Meinung 
waren, dass die Ablaufstrukturen straffend zusammenge-
fügt werden müssen, während der vierstufi ge Ablaufplan 
zu erheblichen Kosten, zu einem erheblichen Zeitdefi zit 
führen wird und erhebliche Maßnahmen für die Konzent-
ration nötig sein werden. Aus den Erfahrungen der letzten 
Jahre und aus der Diskussion mit den Fachleuten haben 
wir gesagt, dass wir uns für das dreistufi ge Konzept ent-
scheiden wollen. Ich bin überzeugt, dass das eine gute 
und richtige Entscheidung war.

Wir müssen uns nun mit den Ablaufstrukturen beschäf-
tigen. Ich könnte Ihnen viele Beispiele erzählen, wie sehr 
diese Strukturen Personal und Kapazitäten binden. Ich will 
ein kleines Beispiel erwähnen: Eine Petition des Bayeri-
schen Landtags geht zunächst an das Innenministerium, 
dann an den Polizeipräsidenten, danach an den Polizeidi-
rektor und an die Inspektion. Lieber Rudi Peterke, wir 
haben das immer wieder mit den Fachleuten diskutiert 
und besprochen. Der Ablauf führt dazu, dass alle Ebenen 
beschäftigt sind. Wir müssen also auch über die Neustruk-
turierung in den Ablaufprozessen eine Diskussion führen. 
Wenn wir den dreistufi gen organisatorischen Aufbau 
haben werden, können wir die Abläufe wesentlich leichter 
neu konzipieren und neu gestalten. Deswegen meine ich, 
Herr Kollege Schuster, sind wir auf dem richtigen Weg, 
und ich bin der festen Überzeugung, dass wir nach der 
intensiven Debatte mit allen Betroffenen zur Verbesserung 
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der gesamten Struktur der Polizei kommen werden. Das 
betrifft den Aufbau, aber auch die Ablaufstrukturen. 

Ich glaube, wir werden einen modernen Aufbau haben mit 
einer schlanken, konzentrierten Führung, kurze und 
schnelle Entscheidungswege und die Stärkung der Ver-
antwortung vor Ort. 

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär, gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Schuster? 

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Ja. 

Stefan Schuster (SPD): Herr Staatssekretär, Sie 
erwähnten gerade, dass Sie mit den Betroffenen gespro-
chen hätten und diese eingebunden seien. Ist Ihnen 
bekannt, dass Fachleute – dazu zähle ich den Vorsit-
zenden der Deutschen Polizeigewerkschaft – jetzt erst 
gesagt haben, die Deutsche Polizeigewerkschaft halte die 
Reduzierung auf drei Ebenen für sachlich und fachlich 
falsch. Es handle sich lediglich um ein Sparmodell, dessen 
primärer Zweck die Einsparung von 1200 Stellen bis zum 
Jahr 2008 bei der Polizei sei. Zudem wisse noch kein 
Mensch, wie aufgrund der derzeitigen Haushaltslage die 
enormen Kosten aufgebracht werden sollen? 

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Schuster, ich habe den Vorteil, dass ich bei all 
diesen Gesprächen anwesend war – bei jedem Gespräch 
mit den Gewerkschaften und den Führungskräften inner-
halb der Polizei – und daraus berichten kann. Sie waren 
alle eingebunden. Ich kann nicht kontrollieren, wenn 
etwas anderes gesagt wird. Ich war aber dabei, und ich 
kann aus eigener Erfahrung berichten, dass über die 
modifi zierte Vierstufi gkeit und die Dreistufi gkeit mit den 
Vertretern der Gewerkschaft auch in meiner Anwesenheit 
gesprochen wurde. Ich kann deshalb sagen, dass die 
Angelegenheit sehr dezidiert mit den Betroffenen disku-
tiert wurde.

Mir geht es letztendlich darum, die Führungsebenen zu 
reduzieren. Herr Kollege Schuster, ich meine, wenn wir 
jetzt im Bereich der Bayerischen Landepolizei 56 Füh-
rungsdienststellen haben und künftig 10 haben werden, 
ergibt das eine neue, schlagkräftige, schlanke Struktur 
und zusätzliche Kapazitäten, die auf der unteren Ebene 
ankommen kann. Den Satz „Weniger an die Schreibtische 
und mehr auf die Straße.“ gilt es jetzt zu realisieren. Daran 
können Sie uns auch messen, Herr Kollege Schuster. Ich 
bin der Meinung, dass das die Grundlage dieser Reform 
ist, weniger Personal in den Führungsstäben und mehr auf 
der Straße und mehr vor Ort zu haben. 

Es gibt in diesem Lande Situationen, die eine unterschied-
liche Ausgestaltung des Konzepts erfordern. Als Fach-
mann, Herr Kollege Schuster, wissen Sie, dass die 
Struktur in München und die Struktur in Oberfranken nicht 
die gleiche ist und dass wir darauf zu reagieren haben. 
Das Präsidium in Nürnberg wiederum hat einen Bereich 
ländlichen Raum, aber auch einen großstädtisch orien-
tierten Bereich. Darauf müssen wir Rücksicht nehmen und 
uns entsprechend darauf einstellen. Ich würde es für einen 

falschen Ansatz halten, wenn wir meinten, dass die Struk-
turen keine Rolle spielten und wir mit aller Gewalt die ein-
heitliche Linie einführen würden. Ich glaube, auch Sie sind 
ebenso wie ich der Überzeugung, dass das der falsche 
Ansatz und der falsche Weg wäre. 

Ich glaube, dass wir auf die unterschiedlichen Gegeben-
heiten in den unterschiedlichen Bereichen mit unter-
schiedlichen Organisationsstrukturen zu reagieren haben. 
Ich würde es auch für einen falschen Ansatz halten – als 
Fachmann wissen Sie das –, eine verdeckte Vierstufi gkeit 
einzuführen. Das ist es beileibe nicht. Es geht darum, die 
Führungsebenen herunterzufahren. Eine PI mit beson-
deren Einsatzaufgaben ist nicht zu vergleichen mit einer 
Direktion. Dies wurde in den entsprechenden Gremien 
des Hohen Hauses, insbesondere im Ausschuss für Kom-
munale Fragen und Innere Sicherheit, detailliert dargelegt 
und darüber diskutiert. 

Wir brauchen schlagkräftige Einsatzzentralen. Wir haben 
in den Einsatzzentralen modernste Technologien. Wir 
werden diese in Zukunft noch ständig neu überarbeiten 
und überholen müssen, weil dieser Fortschritt immer 
wieder viel Geld kostet. Das zu konzentrieren und zusam-
menzufassen halte ich für einen guten und vernünftigen 
Ansatz. Beim Besuch einer Einsatzzentrale – der Aus-
schuss für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit hat 
eine besucht – hat man sich ein Bild machen können, wie 
exzellent die konzentrierte Einsatzzentrale funktioniert und 
dass die Einsätze vor Ort dezentral ablaufen. Das ist eine 
gute Konzeption. Ich bin der festen Überzeugung, dass 
sie sich im ganzen Lande durchsetzen wird.

Hier wurde gesagt, es wäre eine Missachtung des Hohen 
Hauses, dass eine Verordnungsermächtigung aufge-
nommen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage 
Ihnen eines: In keinem Bereich ist so oft informiert worden, 
wie hier. In einzelnen Stufen wurde alles dargestellt und 
dokumentiert. Ich bin der Meinung, wir machen jetzt in 
Unterfranken die Erprobung mit der Erprobungsklausel. 
Wir werden dann die entsprechende Evaluierung durch-
führen. Dazu wird eigens eine Kommission gegründet. Wir 
werden darüber im Landtagsausschuss berichten, bevor 
die endgültige Konzeption für das POG vorgelegt wird. Ich 
bitte Sie heute um Zustimmung zu dem Gesetzentwurf.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Mir liegt keine weitere Wortmel-
dung vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen 
zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen der Gesetzent-
wurf auf Drucksache 15/3275 und die Beschlussempfeh-
lung mit Bericht des federführenden Ausschusses für 
Kommunale Fragen und Innere Sicherheit auf 
Drucksache 15/3779 zugrunde.

Der federführende Ausschuss für Kommunale Fragen und 
Innere Sicherheit empfi ehlt die unveränderte Annahme. 
Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen stimmt bei seiner Endberatung ebenfalls zu. 
Ergänzend schlägt er vor, in § 2 als Datum des Inkrafttre-
tens den „1. August 2005“ einzufügen. 
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Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Ergänzung zustimmen 
will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Frak-
tion der CSU. Gegenstimmen? – Das sind die Fraktionen 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 
Stimmenthaltungen? – Keine. So beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen seine Zustimmung geben will, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben. – Das ist die Fraktion der CSU. 
Gegenstimmen bitte ich auf die gleiche Weise anzuzeigen. 
– Das sind die Fraktionen der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – 
Keine. 

Das Gesetz ist damit so angenommen. Es hat den Titel: 
„Gesetz zur Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes“. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 13 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
eines Zweiten Gesetzes zur Modernisierung der Ver-
waltung – 2. Verwaltungsmodernisierungsgesetz 
(2. VerwModG) (Drs. 15/3277) 
– Zweite Lesung –

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Christa Naaß, 
Dr. Heinz Kaiser u. a. (SPD) 
Artikel 12 – Änderung des Bayerischen Personalver-
tretungsgesetzes (Drs. 15/3566)

Änderungsantrag der Abgeordneten Christa Naaß, 
Dr. Heinz Kaiser u. a. (SPD) 
Artikel 13 – Änderung des Gesetzes über die Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechts-
pfl ege in Bayern (Drs. 15/3567)

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde eine Redezeit von 20 Minuten pro Fraktion verein-
bart. Erste Wortmeldung: Herr Kollege Kiesel.

Die CSU-Fraktion hat namentliche Abstimmung angekün-
digt und beantragt. 

Robert Kiesel (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, werte 
Kolleginnen und Kollegen! Die Staatsregierung will mit 
dem Projekt „Verwaltung 21“ die Strukturen der bayeri-
schen Verwaltung modernisieren. Die CSU-Fraktion 
stimmt dem Gesetzentwurf mit den Änderungen in den 
Ausschüssen zu. Ziel ist es, eine straffe und dienstleis-
tungsorientierte Verwaltung mit geringer Regulierungs-
dichte zu schaffen. Die bayerische Staatsverwaltung 
genießt in Deutschland einen guten Ruf. Dies ist auch vor 
allem dem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu verdanken. Im Zeitalter der Globalisierung ist es 
jedoch erforderlich, dass auch staatliche Strukturen neu 

geformt werden, damit eine leistungsstarke Verwaltung 
die Bürgerinnen und Bürger des Freistaats in die Lage 
versetzt, im internationalen Wettbewerb um Arbeitsplätze, 
Innovationen und Investitionen vorne dabei sein zu 
können. Zusätzlich zwingt die Lage der öffentlichen Haus-
halte zu einer Neuausrichtung der staatlichen Betätigung. 
Steigende Personal- und Versorgungsausgaben engen 
die fi nanziellen Handlungsspielräume Bayerns ein. Des-
halb ist es wichtig, dass der Personalbestand des Frei-
staates sozialverträglich im Rahmen der natürlichen Fluk-
tuation reduziert wird. 

Das Projekt und die Beschlüsse zum Projekt „Verwal-
tung 21“ zwingen dazu, gewisse Gesetze und Verord-
nungen zu verändern. Das Gesetz, das auch „Omnibus-
Gesetz“ genannt wird, nimmt alles mit, was an Verände-
rungen zu veranlassen ist. Viele Änderungen sind redakti-
onelle Änderungen, weil sich Zuschnitte und Zuständig-
keiten in den Geschäftsbereichen der einzelnen Häuser 
geändert haben. 

Der Gesetzentwurf beinhaltet die Reform der staatlichen 
Bau- und Wasserwirtschaftsverwaltung. Im Rahmen der 
Neuordnung der Staatsbauverwaltung werden die derzeit 
bestehenden 28 Hochbauämter und 23 Straßenbauämter 
einschließlich des Straßen- und Wasserbauamtes Pfarr-
kirchen zu 22 Staatlichen Bauämtern zusammengefasst, 
wobei im Gleichklang mit den Wasserwirtschaftsamts-
sitzen für beide Verwaltungen 17 einräumige Amtsbezirke 
entstehen. 

Auf der Mittelstufe werden die Landesbauabteilungen der 
Oberfi nanzdirektion zusammengefasst und organisato-
risch an die Autobahndirektion Nordbayern angegliedert. 
Im Bereich des Staatsministeriums der Finanzen werden 
die Vermessungsabteilungen bei den Bezirksfi nanzdirekti-
onen aufgelöst. Ihre Aufgaben werden an das Landesamt 
für Vermessung und Geoinformation als Mittelbehörde mit 
Sitz in München verlagert. Die Durchführung von 
bestimmten Aufgaben der Katastervermessungen im Ver-
fahren der ländlichen Entwicklung wird auf die staatlichen 
Vermessungsämter übertragen. Außerdem wird eine ver-
stärkte Einbindung der verantwortlichen Sachverstän-
digen für Vermessung im Bauwesen erfolgen. Dazu wird 
die Übernahme von Vermessungsaufgaben durch Privat-
personen und durch Stellen, die nicht nach Artikel 12 des 
Vermessungs- und Katastergesetzes zu Katastervermes-
sungen befugt sind, in das Liegenschaftskataster neu 
geregelt und eine Ermächtigung für eine entsprechende 
Verordnung geschaffen. Des Weiteren werden die Voraus-
setzungen für den Aufbau einer Geodateninfrastruktur in 
der Form einer integralen Geodatenbank geschaffen. 

Die Bezirksfi nanzdirektionen gehen in einem Landesamt 
für Finanzen auf. Die Buchungsstellen der Staatoberkasse 
Bayern in den verschiedenen Orten der Bezirksfi nanzdi-
rektionen werden zukünftig aufgelöst. Das Kassenwesen 
wird bei der Staatsoberkasse Bayern in Landshut konzen-
triert. Die Oberfi nanzdirektion München und das Techni-
sche Finanzamt Nürnberg werden aufgelöst. Die Auf-
gaben werden in einem Landesamt für Steuern zusam-
mengefasst und neu strukturiert. Im Zuge dieser Neuorga-
nisation werden die Aufgaben der Landesentschädigung 
von Staatsschuldenverwaltung bei der Oberfi nanzdirek-
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tion München auf das Landesamt für Finanzen über-
tragen. 

Neben der Schriftform wird künftig im Bayerischen Reise-
kostengesetz auch die einfache elektronische Form zuge-
lassen. Somit wird der Einsatz von elektronischen Work-
fl ow-Prozessen ermöglicht. Durch den grundsätzlichen 
Verzicht auf die obligatorische Vorlage von Belegen und 
die damit einhergehende Erstattung der glaubhaft 
gemachten Aufwendungen werden eine papierlose Reise-
kostenabrechnung und eine Beschleunigung des Verwal-
tungsvollzugs erreicht. Die Anforderung von Belegen im 
Einzelfall bleibt möglich, um Stichprobenprüfungen 
durchzuführen. 

Die Neustrukturierung der Landesämter im Geschäftsbe-
reich des Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz macht folgende Maßnahmen not-
wendig: Alle die Umweltmedien betreffenden Aufgaben 
werden in einem Landesamt für Umwelt zusammenge-
legt, um fachliche Synergien besser ausschöpfen zu 
können. Die Landesämter für Umweltschutz, für Wasser-
wirtschaft und das Geologische Landesamt werden 
zusammengelegt. Die umweltbezogenen Aufgaben des 
Landesamtes für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und 
Sicherheitstechnik werden in das neu zu bildende Lan-
desamt für Umwelt, die gesundheitsbezogenen Aufgaben 
in das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit überführt. 

Zur Reform der Landwirtschafts- und Forstverwaltung ist 
zu bemerken: Mit der Bildung von Ämtern für Landwirt-
schaft und Forsten sowie der Abstufung der Direktionen 
für Ländliche Entwicklung wird die Verwaltung gestrafft 
und optimiert. Die Zuständigkeitsregelungen im Bereich 
der Landwirtschaft und Forstverwaltung sowie die Verwal-
tung für ländliche Entwicklung sind entsprechend den 
gefassten Beschlüssen zur Verwaltungsreform zu ändern. 

Weiter wird ein Zentrum „Bayern – Familie und Soziales – 
ZBFS“ gebildet. Neben den Behörden der Verwaltung für 
Versorgung und Familienförderung werden das Bayeri-
sche Landesjugendamt sowie die bislang bei den Regie-
rungen angesiedelten Integrationsämter und Hauptfürsor-
gestellen in das ZBFS integriert. Das bedeutet die Abkehr 
vom bisherigen dreistufi gen Verwaltungsaufbau und die 
Schaffung einer zentralen Landesbehörde. Die dafür not-
wendigen Regelungen werden in dem vorliegenden Ent-
wurf für ein Zweites Gesetz zur Modernisierung der Ver-
waltung zusammengefasst. Mit diesen genannten Maß-
nahmen wird ein bemerkenswerter Personalabbau 
erreicht. 

Bei der Staatsbau- und Wasserwirtschaftsverwaltung ent-
fallen 1032 Stellen, mit den Reformen im staatlichen Ver-
messungswesen ist ein Einsparziel von 504 Stellen ver-
bunden, die Neustrukturierung der Landesämter im 
Geschäftsbereich des Umweltministeriums wird zu einem 
Personalabbau von 20 % führen. Auch bei der Landwirt-
schafts- und Forstverwaltung ist mit einer erheblichen 
Einsparung bei den Personalkosten zu rechnen. Mit der 
Errichtung des Zentrums „Bayern – Familie und Soziales“ 
ist ein Einsparziel an Personalkosten in Höhe von 30 v. H. 
und damit 540  Stellen verbunden. 

Ferner wurden die Änderungsanträge der SPD von 
unserer Fraktion abgelehnt. Es geht einmal um die Einfüh-
rung des Personalrates. Der Übergangspersonalrat kann 
zwölf Monate im Dienst sein. Die SPD wollte mit ihrem 
Antrag sechs Monate erreichen. Dazu ist festzustellen, 
dass immer gewährleistet ist, dass der Personalrat vor-
handen ist. Deswegen halten wir die sechs Monate für zu 
kurz. Wir werden diesen Antrag ablehnen.

Ebenfalls wurde ein Änderungsantrag der SPD auf 
Drucksache 15/3567 eingereicht, um das Kuratorium der 
Fachschule für die öffentliche Verwaltung und Rechts-
pfl ege zu erhalten. Diesen Antrag werden wir ebenfalls 
ablehnen. Denn aus unserer Sicht ist es nicht zeitgemäß, 
ein Gremium zu erhalten, das lediglich dem formellen Mei-
nungsaustausch dient. Viele Mitglieder dieses Gremiums 
sind gleichzeitig in anderen Gremien der Fachhochschule. 
Ein Qualitätsverlust ist daher nicht zu befürchten. Daneben 
werden Rechtsänderungen zur Deregulierung des Bayeri-
schen Landesrechts vorgenommen. Dies betrifft insbe-
sondere die Aufhebung des Bayerischen Gemeindepoli-
zeigesetzes und die Aufhebung des alten Familienpfl ege-
gesetzes. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Gesetz-
entwurf ist in verschiedenen Ausschüssen eingehend 
beraten worden. Wir bitten daher um Zustimmung in der 
vorliegenden Form. – Ich bedanke mich.

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Kollege 
Dupper.

Jürgen Dupper (SPD): Herr Präsident, meine lieben Kolle-
ginnen und Kollegen, Herr Minister! Dem Grunde nach 
folgt dieses Gesetzgebungsverfahren einem Schema, das 
wir leider nur zu gut kennen: vollmundige Ankündigungen, 
Einsetzen einer Kommission, hundertfache Pressekonfe-
renzen zu den wegweisenden Kommissionsergebnissen, 
verbale Tatkraft und enttäuschende politische Realität. So 
darf sich heute auch niemand wundern, dass wir diesem 
Gesetz nicht zustimmen werden. Es genügt unserer Mei-
nung nach nicht einmal der eigenen Überschrift: Es ist 
einmal mehr ein Beitrag zur Steigerung der Gesetzes- und 
Verordnungsfl ut in Bayern. 

(Beifall bei der SPD) 

Es wurde viel Wind gemacht um diese mittlerweile dritte 
Verwaltungsreform der Ära Stoiber. In der Tat war die Dis-
kussion um Sinn oder Unsinn dieser Reform gleicher-
maßen heftig wie unerwünscht. Denn eigentlich wollte die 
Staatsregierung nicht so recht diskutieren. Eigentlich 
wollte man die Frösche nicht befragen, und eigentlich 
wollte man so vieles und hat doch so wenig erreicht. Es 
wundert nicht, dass die unsäglichen Feuerwehrförder-
richtlinien als Beispiel für Verwaltungsvereinfachung her-
halten müssen. Richtlinien, die in manchen Landesteilen 
für großen Unmut gesorgt haben, weil sie einzig und allein 
ein schlecht kaschiertes Sparkonzept sind. Ich werde 
heute aber nicht noch einmal über die Irrungen und Wir-
rungen bayerischer Placebo-Politik reden. Ich werde nicht 
reden über die Zumutungen für die Beschäftigten – Stich-
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wort Arbeitszeitverlängerung – oder über das unwürdige 
Ämtergeschachere, bei dem es nur Verlierer gab und das 
zu einem Beamtentourismus ohnegleichen führt. Ich 
werde auch nicht über die Unzahl an bayerischen Vor-
schriften reden. Wir haben oft und hinlänglich nachge-
wiesen, dass Bayern das preußischste aller Bundesländer 
ist und dass hier der Hang zur Reglementierung beson-
ders ausgeprägt ist. 

Wir werden heute auch nicht über die profunden Feststel-
lungen und Empfehlungen des Obersten Rechnungshofes 
zur Personalausstattung der obersten Dienstbehörden 
reden. Hierzu nur eine Zahl: Steigerung der B 6-Stellen 
seit 1993 um 14 %.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Respekt!)

Es würde mich reizen, über den angeblich nettoneuver-
schuldungsfreien Haushalt 2006 zu sprechen. Wir haben 
uns dazu aber bereits bei der letzten Regierungserklärung 
zu diesem Thema ausgetauscht. Ich zitiere dazu Oberbür-
germeister Schaidinger, der hierzu Folgendes meint: „Was 
nützt uns die Nettokreditaufnahme „Null“, wenn dafür die 
soziale und kulturelle Infrastruktur kaputt gespart ist?“

(Beifall bei der SPD)

Ich rede auch nicht über wirklich sinnvolle Maßnahmen 
dieser Verwaltungsreform, die zwar dünn gesät, aber den-
noch zu fi nden sind. Ich nenne die Stichwörter „Lan-
desamt für Finanzen“ und „Landesamt für Steuern“. Sie 
sehen, wir betrachten das ganze Thema sehr differenziert. 
Ich spreche vielmehr über die Gründe, warum die Verwal-
tungsreform ein derart kleiner Wurf wurde. Der tiefere 
Grund liegt wohl im umfassenden, durchaus historischen 
Zentralismus in Bayern, in Ihrem Hang, alles zu regeln. 
Wissen Sie, in jeder schmuddeligen südeuropäischen 
Kleinstadt ist das Straßentheater Ausdruck spontaner 
Kreativität. Hier in Bayern braucht man für ein Straßenthe-
ater eine vom Ministerium eingesetzte Task Force.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)

Der Flop ist doch vorprogrammiert. Sie müssen endlich 
loslassen, vor allem dort, wo Lebensqualität ganz konkret 
wird: bei den bayerischen Kommunen. Geben Sie den 
Kommunen Freiraum. Hierzu ein kleines Beispiel. Der 
Passauer Stadtrat hat einstimmig beschlossen, das von 
Ihnen vorgegebene Büchergeld für die Passauer Schüler 
zu übernehmen. 64 000 Euro im Jahr ist uns die gute Bil-
dung der Passauer Schüler wert – Ihnen hingegen nicht 
mehr. Der Passauer Oberbürgermeister, ein Parteifreund 
von Ihnen, beklagt sich nun via Zeitung, dass ihm bei der 
Umsetzung dieses Beschlusses Ärger gemacht würde 
und, dass er gesetzgeberische Hindernisse befürchtet. So 
sieht die kommunale Selbstverwaltung 2005 aus. Als 
kommunalpolitischer Praktiker sage ich Ihnen, dass die 
endogenen Potenziale unserer Regionen nur deswegen 
suboptimal zum Tragen kommen, weil Sie mit Ihrem 
Staatsverständnis aus der Postkutschenzeit einer krea-
tiven Entfaltung bewusst im Wege stehen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)

Wenn sonst gar nichts mehr geht, dann werden die gol-
denen Zügel der kommunalen Finanzausstattung ange-
zogen.

Wenn es um die Beschreibung der Ziele geht, dann sind 
wir ganz ernsthaft bei Ihnen: Optimierung der Aufgaben-
erfüllung, Effi zienz- und Dienstleistungsorientierung, 
Straffung von Verfahren. Kollege Kiesel, im Haushaltsaus-
schuss haben wir lange und ausführlich über Immobilien-
management beraten. Bei den Zielen sind wir bei Ihnen – 
zumindest bei manchen. Auch über manche Module der 
Henzler-Kommission kann man reden: „Small Company 
Act“, „Back to Basics“.  Das sind eigentlich Gemeinplätze, 
sie sind dennoch überlegenswert. Entscheidend ist hier, 
wie überall, Modul Nr. 6: „Process Redesign“.

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN: Wie 
bitte? – Was soll das sein?)

Lieber Herr Minister, wir brauchen dauerhaft weniger 
Regulierung. Für dieses Herzstück, für diese Mutter aller 
Module haben wir noch keinen belastbaren Kostenplan 
und keinen belastbaren Zeitplan. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen, 
wenn Reformeifer mehr sein soll als ein Bündel von Pres-
sekonferenzen, kernigen Regierungserklärungen oder 
parlamentarischer Aktionismus, dann machen Sie Fol-
gendes: Erstens. Klären Sie die politische Zielsetzung. 
Frau Kollegin Naaß hat in ihrer Antwort auf Ihre Regie-
rungserklärung hinlänglich klargemacht: Zuerst müssen 
Sie einen politischen Konsens über die künftigen Auf-
gaben des Staates herstellen. Zweitens. Anschließend 
legen Sie einen breit angelegten Reformprozess auf, und 
zwar ab dem ersten Augenblick unter Einbeziehung aller. 
Stichwort: „Betroffene zu Beteiligten machen“. Selbstver-
ständlich auch unter Einbeziehung externen Fachver-
stands, aber immer unter Einbeziehung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Drittens. Erst hier geht der steinige 
Weg eines ernst gemeinten Reformprozesses an: Aufga-
benkritik. Es geht nicht um einen verordneten Aufgaben-
zuschnitt sondern um ernst gemeinte Aufgabenkritik. 
Hinzu kommen: Prozessoptimierung, Output-orientierte 
Budgets und Steuerung. Das Ganze muss natürlich mit 
einer anständigen Defi nition von Produkten und Leis-
tungen einhergehen. Dies alles muss mit Workshops und 
mit Coaching-Modellen begleitet werden. So leiten Sie 
einen Reformprozess ein. All das sind Ingredienzien eines 
ernst gemeinten Reformprozesses, der dann auch erfolg-
reich sein kann. 

Eine Verwaltungsreform, die allein aus einem vermutlichen 
oder aus tatsächlichem fi nanziellen Engpass heraus neue 
Wege aufzeigen will, ist von Anfang an gescheitert.

(Beifall bei der SPD)

Tragfähige Zukunftskonzepte lassen sich nur losgelöst 
von Haushaltsvorgaben entwickeln. Das vorliegende Kon-
zept löst nur weiteren Bürokratismus aus, doch ohne 
uns.

(Lebhafter Beifall bei der SPD)
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Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Paulig.

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Diese Verwaltungsreform, das so genannte Ver-
waltungsmodernisierungsgesetz, ist dilettantisch, intrans-
parent und unsozial. Die Beamten werden demotiviert. 
Familien werden zerrissen, Kompetenz wird zerschlagen. 
Alles, was Sie als Ziele vorgegeben haben, wird durch 
dieses Gesetz nicht erreicht. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Es ist schön, wenn man Ihre Problemstellung auf der 
Drucksache des Gesetzentwurfs liest. Kollege Wörner hat 
die Passage schon im Umweltausschuss vorgelesen, 
aber ich muss es auch Ihnen noch einmal zu Gemüte 
führen: Unter Punkt A des Gesetzentwurfs „Problem“ ist 
zu lesen: 

Die bayerische Staatsverwaltung genießt in ganz 
Deutschland und darüber hinaus einen hervorra-
genden Ruf, der in leistungsfähigen Strukturen 
und vor allem im Engagement und in der Kompe-
tenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrün-
det ist.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Das ist ein echtes Pro-
blem!)

Ich frage Sie, wo liegt hier das Problem? Können Sie das 
benennen? – Es ist doch kein Problem, dass wir kompe-
tente und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben!

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Ich meine, es gilt, gerade die Kompetenz und das Enga-
gement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten.

Im zweiten Absatz der „Probleme“ gehen Sie auf die Glo-
balisierung und den internationalen Wettbewerb ein. Ich 
denke, auch in diesen Fragen sind unsere kompetenten 
Fachbehörden gut aufgestellt und wissen, wie sie im 
Rahmen der EU 25 die FFH-Richtlinie umzusetzen haben. 
Hätten Sie die Vorschläge des Landesamtes für Umwelt-
schutz schon damals berücksichtigt, hätten Sie sich viel 
Bürokratie, viel Beamtentätigkeit und viel Frust über lange 
Jahre ersparen können. Zehn Jahre zur Verwirklichung 
einer FFH-Richtlinie ist ein bisschen lang, meine ich.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es ist aber nicht die Kompetenz in den Verwaltungsbe-
hörden, sondern Ihre politische Unfähigkeit und Ihre Wei-
gerung, globalisiert und im internationalen Wettbewerb zu 
denken.

Sie sagen, man muss einsparen. Steigende Personal- und 
Versorgungsausgaben verringern den Handlungsspiel-
raum Bayerns für zukunftsgerichtete Investitionen. Dann 
geht es recht schön weiter: „Im Interesse junger Men-
schen haben Investitionen in Bildung, Wissenschaft, For-

schung und Technologie und für Familien absolute Prio-
rität.“ – Deshalb brauchen wir eine Verwaltungsreform? 
Ich sage Ihnen, mit diesem Stellenabbau – allein in der 
Wasserwirtschaft 500 Stellen und 200 Stellen bei den 
Landesämtern – nehmen Sie jungen Menschen Optionen 
und Stellen weg. Hier wird nämlich nicht neu eingestellt. 
Wenn Sie indirekt sagen, in Ihrem Landesamt, in Ihren 
Fachbehörden würde keine wissenschaftliche Arbeit 
stattfi nden, dann halte ich dem entgegen, dass dort tech-
nologische Innovationen, wissenschaftliche Arbeit statt-
fi ndet. Das sind gut qualifi zierte Ausbildungs- und Arbeits-
plätze. Doch die wollen Sie zerschlagen und für eine 
Pseudoverwaltungsreform opfern. 

Schauen wir uns doch einmal an, was in der Analytik zu 
entwickeln ist. Da gibt es neue technologische Laborver-
fahren bei der Entwicklung von Standards und bei Ring-
versuchen, die in Zusammenarbeit mit den Universitäten 
und privaten Labors stattfi nden. Was geschieht beispiels-
weise im Monitoring-Bereich, z. B. beim Gentechnik-
Monitoring? Die Entwicklung von Flüster-Asphalt, For-
schung in der Abfallwirtschaft, Abfallvermeidung, Schla-
ckenentsorgung, EDV im Naturschutz – diese Liste könnte 
ich noch weiter ausführen. Das sind doch zukunftsgerich-
tete Arbeitsplätze, die es zu erhalten gilt, anstatt sie zu 
erschlagen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
demotivieren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie sagen, Sie müssten Geld einsparen, um Prioritäten für 
Familien zu setzen. Sie tun mit dieser Verwaltungsreform 
genau das Gegenteil. Wir hatten über 500 Petitionen. 
Immer wieder wurde argumentiert: Ich als Teilzeitarbeits-
kraft kann der Versetzung nach Hof nicht folgen, ich habe 
Familie, Kinder und versorgungsbedürftige ältere Men-
schen zu betreuen. Wir haben in den Petitionen jede 
Menge Hinweise darauf bekommen, dass dies gegen eine 
dezidierte Familienpolitik spricht. Erst jetzt wieder hatten 
wir im Umweltausschuss Petitionen. Über Monate hinweg 
kamen diese Hinweise und Eingaben auf unseren Tisch, 
weil Sie mit dieser Verwaltungsreform gegen die Familien 
arbeiten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wie mein Vorredner ausgeführt hat, haben Sie sich jegli-
cher Aufgabenkritik verschlossen. Sie haben sich jeder 
Prozessoptimierung verschlossen. Stattdessen haben Sie 
Verlagerung, Zerschlagung und Personalabbau vorge-
nommen. Sie wollen dies auch weiter umsetzen. Schauen 
wir uns doch zum Beispiel die Verlagerung und Aufteilung 
des Geologischen Landesamtes an. Bodenschutz, 
Grundwasserschutz, Hydrogeologie, bodenkundliche 
Landesaufnahme, alle diese Maßnahmen sollen jetzt auf 
zwei Standorte aufgeteilt und schwerpunktmäßig in Hof 
angesiedelt werden. Die Aufgaben wären aber genau im 
Süden von Bayern zu erfüllen. Statt einer vernünftigen 
Optimierung der Verwaltung, für die wir durchaus offen 
sind, 

(Thomas Kreuzer (CSU): Davon merkt man aber 
nichts!)
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die aber von den Behörden in gemeinsamen Teamsit-
zungen selbst auf den Weg zu bringen und zu erarbeiten 
ist, haben Sie die Methode Rasenmäher und die Methode 
der politischen Gefälligkeiten eingeführt. Wenn es das 
Wort politische Korruption gäbe, müsste man es hier auf 
bestimmte Maßnahmen anwenden.

(Staatsminister Erwin Huber: Das ist doch hirnris-
sig!)

Schauen wir uns doch an, wie zum Beispiel die Wasser-
wirtschaftsämter oder die Straßenbauämter hin und her 
verlagert werden. Wie ist denn die Zusammenlegung des 
Landesumweltamtes und anderer Landesbehörden und 
anschließend die Zerschlagung und Verlagerung nach Hof 
erfolgt? Hier muss man einfach sagen, diese Verwaltungs-
reform ist in breiten Teilen ein Ausdruck für die politische 
Rangfolge und Wertigkeit der einzelnen Abgeordneten in 
der Fraktion und der einzelnen Ministerien untereinander. 

Wir haben zum Beispiel ein Sondergutachten zur Verwal-
tungsreform durch den Obersten Rechnungshof gefor-
dert. Sie haben dies im Plenum nach kurzer Debatte 
abgelehnt. Hier hätten Sie die Chance gehabt, eine 
belastbare Nutzen-Kosten-Analyse durchzuführen, Syner-
gieeffekte zu untersuchen, die Leistungsfähigkeit der 
neuen Behörden und die strukturpolitischen Aspekte 
überprüfen zu lassen. Stattdessen haben Sie alles einfach 
beiseite gewischt.

In dem Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, dass 
zum Beispiel die Besprechung der Behördenchefs des 
Geologischen Landesamtes, des Landesamtes für 
Umweltschutz und des Landesamtes für Wasserwirt-
schaft im Juli vergangenen Jahres ganz klar ergeben hat, 
mit welcher Struktur Einsparungen, Effi zienz und Syner-
gieeffekte am besten erzielt werden können. Am besten 
wurde die Fusion an den Standorten Augsburg und Mün-
chen bewertet. Dem stimmen auch wir zu. Aber was 
machen Sie? Sie setzen genau die zwei Vorschläge um, 
die mit den Plätzen sieben und acht am schlechtesten 
bewertet worden sind, nämlich die Aufsplitterung und 
Verlagerung nach Hof. Man fragt sich wirklich, wo hier 
Vernunft festzustellen wäre. 

Ich darf auch an die Ministerratsvorlage erinnern, die Sie, 
Herr Staatsminister Huber, am 10. September 2004 für 
Ministerpräsident Stoiber verfasst haben. Dieser Vorlage 
ist ganz klar zu entnehmen, dass das Staatsministerium 
der Finanzen die Verlagerung nach Hof aufgrund der 
damit verbundenen Kosten aus fi nanzwirtschaftlichen 
Gründen ablehnt. Es führt dazu aus, dass das zentrale Ziel 
der Verwaltungsreform die Entlastung des Staatshaus-
halts sei, um fi nanzielle Gestaltungsspielräume für neue 
politische Prioritäten zu gewinnen. „Die Reform der Lan-
desumweltämter müsse daher zu einer deutlichen Entlas-
tung führen und dürfe sich zu keinem Ausgabenprogramm 
entwickeln“. 

Was wissen wir bis heute über Ihre Nutzen-Kosten-Ana-
lyse? So gut wie nichts. Im Haushaltsausschuss haben 
Sie relativ schnell durchgeboxt, dass das Gebäude der 
Schmidt-Bank für 12 Millionen gekauft wird. Es liegt aber 
kein Finanzierungsplan vor. Was kostet zum Beispiel der 

Umzug? Welche Gewinne machen Sie möglicherweise in 
München? Was kostet der technische Umbau? Was 
kostet die Statik, die für das Geologische Landesamt ein-
gerichtet werden muss? Was kosten die Laboreinrich-
tungen? All das haben Sie überhaupt nicht aufgeführt. 
Welche zusätzlichen Personalkosten entstehen durch 
diese Verlagerung und Zerschlagung? Wir haben bis 
heute kein fi nanzpolitisches Konzept. Wir haben bis heute 
keine belastbare Kosten-Nutzen-Analyse auf dem Tisch. 
Das ist dilettantisch und intransparent. 

Ich kann Ihnen aus dieser Ministerratsvorlage weiter 
zitieren. Bezogen auf Synergieeffekte bei der Wasserwirt-
schaft und der Geologie heißt es so schön, dass der fach-
liche Schwerpunkt der Behörde mit Lawinenschutz, Wild-
bachmanagement und Seenüberwachung zum größten 
Teil in Südbayern liege. Eine Verlagerung nach Hof würde 
somit zu einem Anstieg bei den laufenden Ausgaben – z. 
B. Reisekosten – führen. All das haben Sie bis heute nicht 
transparent auf den Tisch gelegt. Es gibt kein schlüssiges 
Finanzkonzept. Wir stellen immer wieder fest, dass hier 
Fakten geschaffen werden, die nichts mit einer Moderni-
sierung der Verwaltung zu tun haben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Ziele, die Sie aufgeführt haben – Steigerung der Fach-
kompetenz, Steigerung der Effi zienz, Straffung von Ver-
fahren, Senkung der Kosten für Leitung und Betrieb –, 
konterkarieren Sie. Wir haben zahlreiche Petitionen 
bekommen, die genau dieses noch einmal aufzeigen. In 
diesen Petitionen heißt es, dass Teamleistungen nicht 
mehr möglich seien; ein Riss klaffe zwischen dem, was 
eigentlich künftig Tür an Tür sitzen müsse; die notwendige 
Intensität der Kommunikation zwischen thematisch eng 
verfl ochtenen Experten werde gestört; die unerlässliche 
enge Abstimmung strategisch konzeptioneller Grundlinien 
und fachlich taktisch zielgenauer Stellungnahmen werde 
durch die Barriere der Distanz erschwert; das wesentliche 
Kapital der Personalressource liege in der Teamleistung 
und im persönlichen Miteinander; dieses werde behin-
dert.

Man könnte weiter aus diesen Stellungnahmen zitieren. 
Es zeigt sich ganz klar, dass am Anfang mangelnde Auf-
gabenkritik steht. Sie haben nicht geprüft, was künftig 
notwendig ist und wo die großen wesentlichen Aufgaben-
bereiche liegen. Sie haben aufgrund dieser fehlenden 
Aufgabenkritik nur das Kriterium politische Gefälligkeit 
berücksichtigt. Anders kann man das nicht nachvoll-
ziehen.

Wir haben auch festzustellen, dass Sie es nicht beachtet 
haben, dass diese Betriebe mit EMAS-Zertifi zierung die 
Umweltbelastung mindern sollten. In Stellungnahmen der 
Umweltbeauftragten und der Betriebsräte wird ganz klar 
ausgeführt, dass die Dienstreisen zunehmen werden, 
dass 50 % der Beschäftigten pendeln werden, dass 30 % 
kündigen werden, und dass nur in etwa 20 % in den 
Raum Hof umziehen werden. Das zeigt, dass die CO2-
Emissionen erheblich zunehmen werden. Wie das mit 
dem Klimaschutzkonzept und der EMAS-Zertifi zierung zu 
vereinbaren ist, könnten Sie uns mit den folgenden Sätzen 
vielleicht erklären, Herr Staatsminister Huber. Im Umwelt-
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ausschuss war darauf keinerlei Antwort zu erhalten. Ich 
bin gespannt auf Ihre Antwort von heute auf die Frage, wie 
Sie mit dieser Behördenzerschlagung, mit dieser Verwal-
tungsreform Umweltbelastungen minimieren, Motivation 
und Kompetenz stärken und Familien in ihrer Gemein-
samkeit fördern wollen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir haben hier einen sehr vernünftigen Vorschlag einge-
bracht. Das war wiederum fast eine Posse. Wir haben Sie 
aufgefordert, eine mögliche Zusammenlegung der Beam-
tenfachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechts-
pfl ege zu überprüfen, wenn Ihnen die Strukturpolitik für 
Hof und Oberfranken schon so wichtig ist. 

Wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht wissen, ist diese 
bayerische Fachhochschule auf sieben bzw. mit weiteren 
Auslagerungen auf acht Standorte verteilt. Wir haben in 
Hof die Bayerische Beamtenfachhochschule für allge-
meine innere Verwaltung. Es wäre sehr, sehr sinnvoll 
gewesen, hier Zusammenlegungen vorzunehmen, zu 
planen im Sinne einer wirklich international beachtet 
tätigen und kompetenten Beamtenhochschule, die einen 
zukunftsfähigen Campus mit diesen Fachbereichen in Hof 
aufbaut. Wir hätten junge Menschen in Hof, wir hätten 
Dozenten, die zeitweilig dorthin gehen müssten, aber wir 
hätten ganz bestimmt Synergieeffekte und Kaufkraftzu-
wächse, wie sie jetzt die Zerschlagung eines Landesum-
weltamtes unter dem vermeintlichen Signum einer Struk-
turpolitik überhaupt nicht bieten kann.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Hier haben Sie wirklich eine ganz wesentliche Chance 
vertan. Aber, wie gesagt, man sieht hier wieder die Wertig-
keit der Ministerien. Ein Staatsministerium der Finanzen 
wollte sich überhaupt nicht dafür hergeben. Da bleibt 
lieber alles beim Alten, nur keine Beunruhigung, nur keine 
Effi zienzsteigerung. Gleichzeitig wird ein Umweltminister 
einfach ruhig gestellt, indem man sagt: Du kriegst jetzt 
deine Verlagerungen und damit ist das aber erledigt. Das 
hat mit kompetenter Verwaltungsreform gar nichts zu 
tun. 

(Beifall der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Vielleicht haben Sie einmal Zeit, schauen Sie sich unseren 
Antrag zur Verwaltungsreform, zur Zusammenführung von 
Fachbereichen der Bayerischen Beamtenfachhochschule 
in Hof auf der Drucksache 15/2448 einmal an. Er wurde in 
den nachfolgenden Ausschussberatungen behandelt. Er 
ist federführend zunächst dem Haushaltsausschuss 
zugeteilt worden. Der hat ihn abgelehnt. Dann ging er in 
den Hochschulausschuss. Dort wurde er vertagt. Dann 
kam die Zustimmung in geänderter Fassung. Diese Fas-
sung möchte ich Ihnen vorlesen:

Die Staatsregierung wird aufgefordert, über eine 
Verlagerung von Fachbereichen der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Rechtspfl e-
ge in Bayern nach Hof zu berichten.

Diese Umformulierung ist nun wirklich mehr als schwach. 
Sie fordert einfach einen Bericht, ob es hier eine Zusam-
menlegung oder Verlagerung geben könnte. Dieser 
Bericht wurde dann nach vorläufi ger Zurückstellung im 
Umweltausschuss auch angenommen. Und siehe da, er 
wurde dann wieder im Haushaltsausschuss abgelehnt. 
Sie hatten nicht einmal so viel Mut, hier einen Bericht zur 
Verlagerung oder Zusammenlegung dieser Beamtenfach-
hochschule abzugeben. Das nenne ich aber einen mutigen 
Blick auf die Verwaltungsreform, in der Tat!

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Gleichzeitig lesen wir, dass Staatsminister Huber in seiner 
Zwischenbilanz zu dem Paket 2 der Verwaltungsreform 
vom 25.10.2004 sagt: „Eckpunkte für die anstehenden 
Entscheidungen“: Entscheidungsoffenheit „… wir prüfen 
Alternativmodelle, führen den intensiven Dialog fort und 
treffen keinerlei Vorwegfestlegungen“. – Dazu muss ich 
schon sagen: Die Abstimmungen zu unserem Antrag, 
letztlich ein reiner Prüf- und Berichtsantrag, zeigt, wie 
offen Sie in Ihren Entscheidungen sind, wie transparent 
und wie mutig Sie Alternativmodellen gegenüberstehen.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Aber lassen Sie mich doch noch einen kleinen Blick auf 
diese Reform der Hochbauämter, der Straßenbauämter 
und der Wasserwirtschaftsämter lenken. Bei den Wasser-
wirtschaftsämtern gehen wir von über 20 auf 17 Ämter 
zurück, genau in diesem Bereich, wo wir künftig immense 
Aufgaben zu bewältigen haben. Es gibt die Klimaverände-
rungen. Wir haben damit die Probleme des Hochwasser-
schutzes, wir haben präventiven Hochwasserschutz 
umzusetzen. Sie streichen die Mittel, Sie kündigen den 
Beamten. Wir haben nach der Wasserrahmenrichtlinie 
den Grundwasserschutz umzusetzen. Hier sind neue Auf-
gabenfelder immens gewachsen. Stattdessen wird hier 
künftig zügig abgebaut: 30 % Abbau im Personal, ca. 
500 Stellen. Da bin ich gespannt – wir hatten gerade die 
Überschwemmungen im Alpenvorland, in Unterwössen, 
bei Berchtesgaden, bei Garmisch –, wie künftig die Was-
serwirtschaftsämter bei Abbau der Personalstellen und 
der Finanzmittel mit diesen Problemen umgehen können.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Wir meinen durchaus, dass eine Reduktion bei den Stra-
ßenbauämtern möglich ist, denn das Straßennetz ist aus-
reichend. Jetzt geht es um Reparaturmaßnahmen. Wir 
sagen aber auch, dass es wirklich an der Zeit wäre, bei 
den Hochbauämtern endlich einmal notwendige Baumaß-
nahmen, beispielsweise zur Energieeinsparung, umzu-
setzen. Wir haben immer noch nichts auf dem Tisch, 
obwohl seit 1997 der Oberste Bayerische Rechnungshof 
entschiedene Maßnahmen auf diesem Gebiet anmahnt. 
Wir haben am 14. Juli eine neue Pressemitteilung aus 
dem Umweltministerium erhalten. Es gibt jetzt angeblich 
ein Sofortmaßnahmenpaket für staatliche Liegenschaften, 
wie das Energiemanagement umzusetzen ist, mit Pilot-
maßnahmen. Ich bin gespannt, was das sein wird, viel-
leicht ein Zettel am Schwarzen Brett, dass in dienstfreien 
Zeiten die Heizung runterzudrehen ist. Der Oberste Rech-
nungshof mahnt Investitionen an, weil Kosten einzusparen 
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sind. Diese Aufgabe hätte in einer Aufgabenkritik, bei-
spielsweise bei den Hochbauämtern Fuß fassen und auch 
konsequente Taten nach sich ziehen müssen. Aber Fehl-
anzeige. 

Noch viel netter ist ja die folgende Beamtenposse. Den 
Doppelumzug von Behörden muss ich jetzt noch kurz 
ansprechen. Da zieht das Wasserwirtschaftsamt von 
Amberg nach Weiden, das Straßenbauamt von Weiden 
nach Amberg. Zwischen Freising und München können 
sich die Straßenbaubeamten zuwinken, wenn die Wasser-
wirtschaftler umziehen. Von Kronach wird das Straßen-
bauamt nach Bamberg verlagert, die Wasserwirtschaft 
aber neu nach Kronach verlegt. Ich bitte Sie, was hat dies 
mit einer vernünftigen, effi zienten Verwaltungsreform zu 
tun? Gar nichts!

(Beifall bei den GRÜNEN)

Beamtenposse und politische Gefälligkeiten!

Ich kann zusammenfassen: Diese Verwaltungsreform 
führt zu einem enormen Motivationsverlust. Sie kappt 
Zukunftschancen für junge Menschen, sie führt zu famili-
ären Belastungen und Familienzerschlagungen. Sie wird 
die Umwelt erheblich belasten und sie wird die Kompe-
tenz der Verwaltung leider reduzieren statt Motivation zu 
verbessern, Synergieeffekte zu schaffen und wirklich eine 
moderne Verwaltungsreform auf den Weg zu bringen. Ich 
sage: Diese Chance wurde gründlich vertan und ich habe 
auch den Eindruck, dass die Lorbeeren, die Sie sich 
erhofften, Herr Staatsminister Huber, Ihnen von den Mit-
gliedern Ihrer Fraktion nicht entgegengebracht werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Frau Kollegin, vielen Dank. Als Nächster hat das Wort Herr 
Kollege Ludwig Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Man muss sich einmal Folgendes auf der Zunge 
zergehen lassen: Da lässt einer der Betreiber dieser Ver-
waltungsreform, nämlich Staatsminister Faltlhauser – 
denn es geht ja um Geld –, ein Denkmal errichten ausge-
rechnet für den Menschen, der diese bayerische Verwal-
tung einmal aufgebaut hat, offensichtlich deshalb, weil 
man sie jetzt zerschlagen will. Es ist fast ein makabrer 
Treppenwitz, dass man dem Montgelas jetzt ein Denkmal 
in München setzt, weil man sein Lebenswerk zugrunde 
richtet, dass man dazu auch noch etwas größenwahn-
sinnig ist und das Ganze in Scheiben baut. Das ist eben 
das Anliegen der Staatsregierung gewesen. Man zer-
schlägt die Staatsstruktur, die sich bewährt hat, was ja 
auch im Gesetzentwurf als Problem beschrieben wird. Es 
ist wirklich der Treppenwitz, dass man es als Problem 
beschreibt, dass man gute Beamte hat. Wir haben ver-
sucht, das noch zu ändern, Sie darauf aufmerksam zu 
machen. Aber nicht einmal dazu waren Sie in Ihrer Ver-
bohrtheit in der Lage.

Meine Damen und Herren, was da passiert, kann man 
normalen Menschen nicht erklären, Beamten, die sich 
damit täglich beschäftigen dürfen, sowieso nicht. Aber 

darüber gehen Sie hinweg mit Ausnahme der feigen 
Abgeordneten vor Ort. Die geben allen Betroffenen Recht 
und gehen dann hier herein und stimmen anders ab. Das 
haben wir in dieser Situation oft genug erleben dürfen.

Wer offensichtlich noch so viel Geld hat, dass er wie in 
Amberg noch ein neues Labor für die Wasserwirtschaft 
baut und dann sagt: „Eigentlich brauchen wir es nimmer, 
das erhalten wir jetzt zwar noch aufrecht, denn wir wollen 
uns nicht völlig blamieren, aber so Zug um Zug lassen wir 
es verschwinden“, der beweist, dass er überhaupt keinen 
Plan hat, geschweige denn eine Ahnung.

Meine Damen und Herren, wer hergeht und eine Verwal-
tung von der Arbeit wegverlagert – denn Lawinen und 
Wildwasserverbauung gibt es halt nur in Oberbayern und 
einige andere Dinge sind auch in erster Linie in Südbayern 
angesiedelt –, der muss sich nicht wundern, wenn er 
damit bei seinen eigenen Beschäftigten unglaubwürdig 
wird und diese so demotiviert, dass sie sich überlegen 
müssen, ob sie dieses Spiel noch weiter mitmachen.

Meine Damen und Herren, es kommt ein Weiteres hinzu: 
Mit Blick auf die Petitionen und vor allem die Briefe, die wir 
bekommen, scheint es auch noch so zu sein, dass man 
ein paar unliebsame Personalvertreter und Personalräte 
beseitigt, weil man das so ganz nebenbei mitmachen 
kann. Man hält die Reform für alles Mögliche, aber nicht 
für eine Reform. Reform heißt Verbesserung, und eine 
solche Verbesserung können Sie nicht nachweisen. Sie 
müssen zur Kenntnis nehmen, dass Sie, als es um 
Schwaben ging, in einem schäbigen Schacher die Was-
serwirtschaft und den Straßenbau hin- und her geschoben 
haben, wie es in diesem Land wohl noch nicht der Fall 
war. 

(Glocke des Präsidenten)

Sie haben wirklich Behördenmonopoly gespielt, sonst 
nichts. Das Ergebnis werden demotivierte Beamte und 
nicht funktionierende Strukturen sein. Ich frage mich nur, 
wie es weitergehen soll. 

Herr Huber, Sie haben bestätigt, dass Sie einen anderen 
Staat wollen. Wir werden sehen, ob er funktioniert; ich 
behaupte, nein, Montgelas war besser als Sie. Da sind wir 
uns sicher. 

(Zuruf von der CSU)

- Das ist nicht witzig, sondern Tatsache. Das werden Sie 
zur Kenntnis nehmen müssen, auch wenn es unange-
nehm ist. 

Meine Damen und Herren, schauen Sie allein einmal, wo 
dazu die Wahrheit gesagt wurde. Im Umweltausschuss 
wurde behauptet, Herr Minister Dr. Schnappauf habe 
seiner Fraktion alle Zahlen und Daten auf den Tisch 
gelegt, die zur Entscheidung für die Wasserwirtschaft not-
wendig waren. Als ich dann nachfragte, wie hoch die 
Kosten seien, hat es geheißen, die haben wir noch nicht 
so genau, das können wir nicht sagen. Entweder Umwelt-
minister Dr. Schnappauf hat mich oder euch angelogen, 
das könnt ihr euch jetzt überlegen. Ich befürchte, er hat 
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euch einfach nichts gesagt, und ihr habt – wie immer – 
genickt; das scheint so zu sein. Ich meine, da sind 
Schäden angerichtet worden, die Sie nicht mehr zahlen 
können.

Herr Huber, da brauchen Sie nicht zu winken. Nennen Sie 
doch einmal die Zahl, die die Verlagerung des Geografi -
schen Landesamtes mit 600 Tonnen Stein kostet, und 
sagen Sie, ob Sie das Gebäude in München weiterhin 
sinnvoll nutzen können, das für diesen Zweck fast neu 
gebaut wurde. 

(Zurufe von der CSU)

Sagen Sie uns dies, und dann können wir darüber reden. 
Aber entweder Sie wollen oder Sie können es nicht sagen. 
Deswegen haben Sie da keine Entscheidungsgrundlage 
für die Verlagerung getroffen. 

Ein weiterer Punkt: Sie wollen immer so familienfreundlich 
sein und Frauen die Zukunft nicht verbauen. Ausgerechnet 
der größte Teil der teilzeitbeschäftigten Frauen ist bei Ver-
lagerungen betroffen, weil sie nicht mitkommen können, 
sondern hierbleiben müssen, und diese Frauen haben Sie 
auf ganz elegante Weise los. 

Ich sagen Ihnen, was für Sie „sozialverträglicher Stel-
lenabbau“ bedeutet: Teilzeitverträge und befristete 
Arbeitsverträge auslaufen zu lassen. Das kann man „sozi-
alverträglicher Arbeitsplatzabbau“ nennen. Aber für mich 
ist dies angesichts einer steigenden Anzahl von Arbeits-
losen auch in Bayern eine Arbeitsplatzvernichtung, und 
das wundert mich etwas. 

Ein wichtiger Teil ist die Ausbildung. Sie wollen die Wirt-
schaft dazu kriegen, mehr auszubilden. Aber was machen 
Sie denn selber? Sie bauen weite Teile der Ausbildung ab. 
Wie wollen Sie denn die Ausbildung auf den notwendigen 
Stand bekommen, um die Zukunft des Landes Bayern 
und seiner Beamtenschaft und Verwaltung so sicherzu-
stellen, dass die Leistungen, die Sie richtig beschreiben, 

(Zuruf des Abgeordneten Henning Kaul (CSU))

einer globalen Wirtschaft gerecht werden? Sie verbauen 
die Zukunft. Sie graben in dieser Beamtenschaft ein 
dickes Loch, das irgendwann für viel Geld wieder aufge-
fangen werden muss, und da glauben Sie heute, einzu-
sparen. In Wirklichkeit wird diese Verwaltungsreform mehr 
kosten als sie nützt. Ich will nicht allein über die acht Milli-
onen Euro reden, die der Umbau der Antennen bei der 
Polizei kostete. Solch einen Umfug, einen digitalen Funk 
einführen zu wollen und zeitgleich die alten Antennen 
umzusetzen, muss mir jemand erklären. Herr Huber, das 
können selbst Sie nicht. So wortgewandt kann man gar 
nicht sein. 

Betrachtet man die damit verbundenen menschlichen 
Schicksale, wo man versucht hat, über die Reisekostena-
brechnung bzw. über die Veränderung dieses Gesetzes 
ein kleines Bonbon hinzuschmeißen, stellt man fest, dass 
man in Wirklichkeit eine ganze Reihe von Menschen 
davon ausgeschlossen hat, die schon vorher unter die 
jetzt laufende Verwaltungsreform gefallen sind. Wir haben 

eine ganze Reihe von Leuten schlechter gestellt, wie Sie 
erst merken werden, wenn dieses Gesetz zur Anwendung 
kommt. Deswegen ist es so wichtig, heute darüber zu 
reden und deutlich zu machen, Sie haben da Placebos 
verteilt, um die Leute zu beruhigen, aber nicht um ihnen 
eine sichere Zukunft zu gewähren, in der auch noch eine 
motivierte Beamtenschaft zur Verfügung steht, die drin-
gend notwendig ist, um das, was Sie angerichtet haben, 
einigermaßen über die Bühne zu bekommen. 

Es geht nicht darum, ob man eine Verwaltung sinnvoll 
verlagern kann – das sage ich als Münchner ganz bewusst 
-, sondern die Frage ist, welche Verwaltung man verlagert 
und welche Kosten und Nutzen damit verbunden sind. 
Deswegen ist es sehr wichtig, das genauer zu betrachten 
und nicht nur Minister zu bedienen, weil man halt einen 
Minister, den man bisher geprügelt hat, jetzt ein bisserl 
was geben muss. So kann dies nicht funktionieren. Wir 
sagen Ihnen vorher schon, Sie werden langfristig ein 
Desaster erleben. Manchen von Ihnen wird das vielleicht 
nicht mehr interessieren, man kann ja dann wieder Gutes 
verteilen, indem man wieder etwas einführt. Aber dies 
kann nicht in einer Reform sein. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege Wörner, einen Augenblick bitte. Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, es ist ein Geräuschpegel wie ges-
tern Abend auf dem Sommerempfang. Wir sind aber nicht 
auf dem Sommerempfang, sondern im Plenum. Ich bitte, 
doch die Disziplin zu wahren. - Herr Kollege Wörner, jetzt 
haben Sie das Wort.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Präsident, ich verstehe die 
Kolleginnen und Kollegen der CSU sehr gut. Sie haben 
sich draußen schon von den Menschen beschimpfen 
lassen, und jetzt müssen sie sich hier drinnen nochmals 
die unangenehme Wahrheit anhören. Ich kann verstehen, 
dass man da nicht mehr gerne zuhört. 

(Zurufe von der CSU)

Kolleginnen und Kollegen, nichtsdestotrotz haben Sie 
dem Freistaat Bayern mit dieser Reform – es ist in Wirk-
lichkeit keine Reform – keinen Gefallen getan, sondern 
dieses Land mit dieser Reform geschwächt. Sie haben 
diejenigen, die die Arbeit leisten sollen, demotiviert. Sie 
haben diejenigen, die Sie nicht mehr brauchen, beiseite 
geschoben, und etwas angerichtet, das in seiner Struktur 
nicht stimmig ist.

(Zurufe von der CSU)

Das liegt aber daran, dass Sie nicht in der Lage waren, 
eine saubere Analyse zuzulassen, sonst hätten Sie eine 
Reform aus einem Guss gemacht. Was Sie gemacht 
haben, ist Stückwerk, das diesen Staat in seinen Struk-
turen zerstören wird.

Betrachtet man allein das, was jetzt in der Finanzverwal-
tung passiert, die dadurch fast gelähmt wurde, und was 
da an Einnahmeausfällen auf uns zukommt, die nicht 
durch die Konjunktur, sondern durch interne Maßnahmen 
bedingt sind, muss man sich nicht wundern, wenn Sie 
glauben, noch mehr als bisher sparen zu müssen. Sie 
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schwächen die Einnahmenseite, die Kontrollseite und 
nebenbei auch noch Arbeitnehmerschutzrechte, indem 
Sie Institutionen zum Schutze der Menschen zerschlagen 
und neu zusammenlegen. Deswegen sind wir gegen 
dieses Gesetz. Wir sind der Meinung, dieses Gesetz ist 
falsch und daher abzulehnen.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege, vielen Dank. Um das Wort hat nun Herr 
Staatsminister Huber gebeten.

Staatsminister Erwin Huber (Staatskanzlei): Herr Präsi-
dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit diesem 
jetzt zu beratenden Gesetz fi ndet die Verwaltungsre-
form 21 auch hinsichtlich der gesetzlichen Beratungen 
ihren Abschluss. 

Ich möchte mich zuerst für die enge und gute Zusammen-
arbeit von Staatsregierung und Regierungsfraktion sehr 
herzlich bedanken. Wir haben uns auch die Diskussion 
um Standorte über Monate hinweg nicht leicht gemacht. 
Ich fi nde, wir haben zur Effi zienzsteigerung der Verwal-
tung, die heute auch von den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Staatlichen Verwaltung akzeptiert und aner-
kannt ist, einen optimalen Schritt gefunden. Ich möchte 
mich in besonderer Weise beim Kollegen Robert Kiesel 
und seinem Arbeitskreis bedanken, der in vielen Sitzungen 
eine kompetente und intensive Arbeit geleistet hat. Herzli-
chen Dank für diese Gemeinsamkeit. 

(Beifall bei der CSU)

Meine Damen und Herren, wer sich die Mühe gemacht 
hat, den Reden der Kollegen Dupper, Paulig und Wörner 
zuzuhören, hat ein Martyrium erlebt. 

(Beifall bei der CSU – Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): 
Herr Huber, Sie sind doch leidensfähig!)

Der ist am Ende dieser drei Reden eigentlich ziemlich 
ratlos darüber, was Sie wollen. Herr Dupper hat gesagt, er 
könne dem Ganzen nicht zustimmen, weil es ein Placebo 
sei. Die anderen zwei haben gesagt, sie könnten nicht 
zustimmen, weil damit die Staatsverwaltung zerschlagen 
werde. Aber was ist nun eigentlich? Sie wissen doch 
selber nicht, was Sie wollen. 

(Beifall bei der CSU)

Bevor ich hier ans Rednerpult ging, habe ich überlegt, ob 
ich Ihnen sagen soll, Sie mögen einmal eine Alternative 
aufzeigen. Aber diese rhetorische Frage brauche ich gar 
nicht zu stellen, weil Sie zu deren Beantwortung nicht in 
der Lage sind, meine Damen und Herren. 

Ich möchte noch etwas zu einigen Einwänden sagen. Was 
die Frage der Kosten betrifft, verweise ich auf die Regie-
rungserklärung vom 4. März, die ich hier im Hohen Hause 
abgegeben habe. Sie ist sehr umfangreich, sehr intensiv, 
sehr detailliert. Darin habe ich die gesamte „Verwal-
tung 21“ dargestellt. 

Sie haben hier von Informationsmängeln gesprochen. Da 
muss ich einmal fragen: Haben Sie sich überhaupt die 
Mühe gemacht, das ganze Konzept zu lesen? Offenbar ist 
es so, dass man am leichtesten über das redet, was man 
überhaupt nicht kennt. 

(Beifall bei der CSU) 

Sie haben dazu heute jedenfalls wieder einen Beleg 
gebracht. 

Natürlich ist es viel bequemer – das hat die Opposition 
heute demonstriert –, nichts zu ändern. Derjenige, der 
etwas ändert, hat sich mit Widerständen auseinander zu 
setzen. Er steht auch unter Begründungszwang. Auch 
muss er sich der Mühe unterziehen, gegenüber den 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Sinn und 
die Bedeutung von Änderungen darzustellen und zu 
begründen. Dass wir dies nicht gemacht hätten, stimmt 
nicht. Wir haben in zahlreichen Konferenzen sowohl die 
Personalvertretungen wie auch die Behördenleiter einge-
bunden. Ich kann sagen: Noch nie hat es eine so intensive 
Beteiligung unserer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gegeben, die dank der heutigen Technik im Grunde 
unmittelbar nach unseren gemeinsamen Beschlüssen am 
Nachmittag die Vorschläge auf dem Tisch gehabt haben. 
Sie haben monatelang die Möglichkeit gehabt, dazu Stel-
lung zu nehmen. Ich kann natürlich nichts mit Stellung-
nahmen anfangen, in denen gesagt wird, es habe sich 
alles bewährt und es müsse nichts geändert werden. 

(Beifall bei der CSU) 

Herr Wörner, Sie haben gesagt, es würden Personalräte 
abgebaut. Wir werden insgesamt 200 Behörden 
abschaffen. Man kann aber nicht Behörden abschaffen, 
während man die Personalräte bestehen lässt. Sie haben 
da einen Schmarrn geredet, um es deutlich zu sagen. 

(Widerspruch des Abgeordneten Ludwig Wörner 
(SPD))

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Frau 
Kollegin Kamm?

Staatsminister Erwin Huber (Staatskanzlei): Ja. 

Christine Kamm (GRÜNE): Herr Minister, trifft es zu, dass 
die Mitarbeiter und die Personalräte der betroffenen Ämter 
bis heute nicht wissen, inwieweit Umzugskostenentschä-
digung für Mitarbeiter unter 50 Jahren gewährt wird und 
inwieweit es Fahrtkostenentschädigungen gibt?

Staatsminister Erwin Huber (Staatskanzlei): Frau Kol-
legin, Sie wissen genau, dass das in den Umzugskosten-
regelungen enthalten ist. Die haben wir sogar verbessert. 
Ich kann Ihnen jetzt nicht stundenlang die einschlägigen 
Richtlinien und Gesetze erläutern. Ich bitte Sie, zum Land-
tagsamt zu gehen. Dort bekommen Sie innerhalb einer 
Stunde die einschlägigen Richtlinien.

(Beifall bei der CSU) 
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Dann zu der Frage, warum wir das machen. Wir sind in der 
Tat stolz darauf, was wir im Freistaat Bayern an Effi zienz 
der staatlichen Verwaltung haben. Nur reicht das, was wir 
jetzt haben und in der Vergangenheit hatten, nicht aus, die 
Herausforderungen der Zukunft zu bestehen. Denn hierum 
geht es. Sie diskutieren eigentlich nur rückwärtsgewandt. 
Sie müssten doch von heute aus fragen: Was braucht 
Bayern in den nächsten 10 bis 20 Jahren? Sie entheben 
sich im Grunde dieses Denkens, weil Sie wahrscheinlich 
auch in den nächsten 20, 30 Jahren Gott sei Dank nicht in 
die Verantwortung kommen. Wir sind dazu bereit, in 
diesem Zeithorizont zu denken.

Sie müssen sich einmal die Mühe machen, zu sehen, was 
dahinter steckt. Wenn wir Behörden zusammenfassen, 
dann heißt das natürlich auch, dass zum Beispiel die 
Reduzierung von Overhead-Kosten keine Minderung von 
Leistungsfähigkeit in der Sache bedeutet. Es handelt sich 
nicht um eine Minderung von Dienstleistungen gegenüber 
den Bürgern. Vielmehr heißt das einfach, dass man die 
Technik, die Informationstechnik und die gesamten 
anderen technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, 
natürlich ebenfalls nutzt, um die Effi zienz zu steigern. Was 
die Wirtschaft macht, muss auch der öffentliche Dienst 
machen.

(Beifall bei der CSU)

Es trifft zu, dass wesentliche Einsparungen im Bereich des 
Abbaus von Planstellen liegen. Wir haben allein durch die 
Verwaltungsreform die Möglichkeit, innerhalb der 
nächsten zehn bis zwölf Jahre etwa 6000 Planstellen ein-
zusparen. Wir werden über die Arbeitszeitverlängerung 
weitere 5000 Plätze reduzieren. Das sind zusammen 
11 000 Stellen. Damit wird im Endausbau nach den heu-
tigen Preisverhältnissen das Budget des Staates um etwa 
550 Millionen Euro im Jahr entlastet. 

Sie müssen die alternativen Einsatzmöglichkeiten sehen. 
Wenn die öffentlichen Haushalte immer mehr brauchen, 
um Personalkosten aufzuwenden, Zinsen zu zahlen und 
soziale Aufwendungen für die Arbeitslosigkeit zu machen, 
bleibt für Zukunftsinvestitionen immer weniger übrig. Wir 
müssen heute eine Strategie einschlagen, bei der wir im 
Bereich der Vergangenheitskosten umschichten und mehr 
für Zukunftsinvestitionen zur Verfügung stellen. Nur dann 
werden wir im weltweiten Wettbewerb erfolgreich sein. 

(Beifall bei der CSU)

Es trifft zu, dass wir damit Planstellen und Ausbildungs-
möglichkeiten reduzieren. Das bestreite ich gar nicht. 
Aber, Herr Wörner, es ist zu kurz gesprungen, nur dies zu 
sagen. Es geht doch darum, wie wir eine Strategie im 
ganzen Land entwickeln, um wieder zu wirtschaftlichem 
Wachstum und Arbeitsplätzen zu kommen, die über den 
Markt fi nanziert werden. Es wird nie möglich sein und 
wäre sinnlos und volkswirtschaftliche Vergeudung, wenn 
man das Problem der Arbeitslosigkeit durch Übernahme 
oder Überbeschäftigung im öffentlichen Dienst fi nanzieren 
wollte. 

(Beifall bei der CSU – Ludwig Wörner (SPD): So 
ein Unsinn!)

Das ist sozialistische Denke. 

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kol-
legin Naaß?

Staatsminister Erwin Huber (Staatskanzlei): Ja.

Christa Naaß (SPD): Gibt es Berechnungen Ihres Hauses, 
Herr Minister, aus denen hervorgeht, wie durch die Priva-
tisierung im Bereich der Wasserwirtschaft Personalkosten 
eingespart werden und in welcher Größenordnung dafür 
Sachkosten beim Freistaat Bayern entstehen, der dann 
künftig Leistungen bei den Privaten teuer einkaufen muss, 
weil er selber das Personal nicht mehr vorhalten kann?

Staatsminister Erwin Huber (Staatskanzlei): Frau Kol-
legin, bei Ihnen verbirgt sich dahinter das Denken, am 
besten sei es, wenn der Staat das alles selber mache. 

(Ludwig Wörner (SPD): Das ist ein Totschlagargu-
ment! – Weitere Zurufe von der SPD)

– Wären Sie vielleicht so freundlich, einmal zuzuhören, 
wenn die gestellte Frage beantwortet wird. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Wird eine weitere Zwischenfrage gestattet?

(Christa Naaß (SPD): Ich habe die Frage nach 
Berechnungen gestellt!)

Staatsminister Erwin Huber (Staatskanzlei): Jetzt habe 
ich die erste Frage noch nicht einmal vollständig beant-
wortet. Da soll ich schon eine nächste Frage entgegen-
nehmen. Wo sind wir denn überhaupt!

(Beifall bei der CSU) 

Frau Kollegin, wollen Sie eine Diskussion mit mir führen 
oder mehr oder weniger Klamauk machen?

(Zurufe von der SPD)

– Hören Sie doch bitte einmal zu. 

Sie gehen also davon aus, am besten und am billigsten sei 
es, wenn der Staat die Dinge selber mache. Ich sage 
Ihnen: Dann müssen Sie Kapazitäten einschließlich Perso-
nalkapazitäten vorhalten, egal, ob Sie sie auslasten 
können oder nicht. Das verursacht immer hohe Kosten. Es 
ist aber sehr viel sinnvoller, wenn wir die Kapazitäten, 
auch die Planungskapazitäten – zum Beispiel bei Stra-
ßenbau und Wasserwirtschaft – auf etwa 20 % dessen 
zurückfahren, was wir bauen. Diesen Umfang brauchen 
wir in jedem Fall. Darüber hinaus geben wir aber Aufträge 
an die private Wirtschaft. Auch die Wirtschaft macht das 
so.

(Beifall bei der CSU) 
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Sie müssen einmal von Ihren bisherigen Denkmustern 
loslassen. Aber das können Sie nicht, weil diese Denk-
muster zu Ihrer Identität gehören. Sie müssen von der 
Staatsgläubigkeit loslassen.

Dem Herrn Kollegen Wörner muss ich hier wirklich einmal 
bestätigen: Jawohl, Herr Wörner, ich habe ein anderes 
Staatsbild als Sie. 

(Beifall bei der CSU) 

Ich habe ein Staatsbild der freiheitlichen Gesellschaft, das 
von der Eigenverantwortung des Einzelnen ausgeht. Sie 
haben dagegen ein sozialistisches Staatsbild, meine 
Damen und Herren. 

(Lebhafter Beifall bei der CSU – Ludwig Wörner 
(SPD): Sie haben keine Einzelheiten, keine Zahlen 
genannt!) 

Was die Auswirkungen auf das Personal und die Verände-
rungen der Standorte angeht, so gibt es natürlich Anfor-
derungen an die Mobilität. 

(Ludwig Wörner (SPD): Nun, wo haben Sie denn 
die Zahlen?)

– Ich habe Ihnen doch gesagt, wenn wir damit 6000 Stellen 
abschaffen, sind das 300 Millionen, und es ist müßig, 
danach zu fragen, ob es gewisse Mehrkosten bei den 
Umzügen gibt; denn es kommt darauf an, was unter dem 
Strich als Dauerentlastung herauskommt.

(Ludwig Wörner (SPD): Haben Sie nun die Zah-
len? Sagen Sie sie halt!)

Das haben wir hier schon fünf- oder zehn Mal gesagt und 
tausend Mal geschrieben. Sie wollen weder lesen, noch 
hören, noch akzeptieren. Mit Ihnen ist jede Diskussion 
vergeblich, Herr Wörner. 

(Beifall bei der CSU – Ludwig Wörner (SPD): Aber 
die Zahlen haben Sie immer noch nicht gesagt! 
Wo sind die Zahlen?)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Minister, gestatten Sie jetzt eine weitere Frage der 
Kollegin Naaß?

Staatsminister Erwin Huber (Staatskanzlei): Ja, die 
letzte Frage!

Christa Naaß (SPD): Ich stelle keine weitere Frage, son-
dern ich bitte nach wie vor um die Beantwortung meiner 
ersten Frage, ob nämlich Berechnungen vorliegen, Herr 
Staatsminister, unabhängig davon, wie man die Privatisie-
rung bewertet. Darum geht es mir nicht. Liegen der 
Staatsregierung Berechnungen vor, was auf der einen 
Seite eingespart wird, wenn Personal abgebaut wird 
durch die Privatisierung und welche Mehrkosten ent-
stehen auf der anderen Seite durch die Sachleistungen. 
Das ist eine ganz einfache Frage, zu der ich um eine ein-
fache Antwort bitte. 

Staatsminister Erwin Huber (Staatskanzlei): Frau Kol-
legin, das ist nicht generell beantwortbar. 

(Lachen bei der SPD)

Wenn Sie insgesamt die Planungskapazitäten des Staates 
zurückfahren, haben Sie selbstverständlich eine deutliche 
Einsparung und Sie haben den Vorteil, praktisch nie Über-
kapazitäten zu haben. Das ist der Sinn des Ganzen. Im 
Zweifel sind wir der Meinung, dass es besser ist, private 
Architekten zu beschäftigen als staatliche Kapazitäten 
vorzuhalten. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Also: Ihre Antwort lautet 
nein? – Susann Biedefeld (SPD): Es gibt gar keine 
Antwort! – Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Sie haben 
also keine Zahlen! – Weitere Zurufe von der SPD 
und von den GRÜNEN)

– Lieber Herr Dürr, auch wenn ich noch zwei weitere 
Stunden hier reden würde, würden Sie es immer noch 
nicht kapieren, um das deutlich zu sagen.

(Beifall und Bravo-Rufe bei der CSU – Dr. Sepp 
Dürr (GRÜNE): Sie haben keine Zahlen!)

Ich möchte für unsere Bediensteten nur noch Folgendes 
sagen: Es gibt im ganzen Bereich der Wirtschaft keine 
Strukturveränderung, die so sozialverträglich durchge-
führt würde wie die „Verwaltung 21“ beim Staat. Leider ist 
auch die Wirtschaft verpfl ichtet, Kündigungen auszuspre-
chen und ganz andere Versetzungen vorzunehmen, als es 
hier geplant ist. In welcher Welt leben Sie eigentlich, wenn 
Sie hier bejammern, dass jemand 20 oder 30 Kilometer 
mehr fahren muss. Bei der Einstellung in den öffentlichen 
Dienst verpfl ichten sich die Leute für ganz Bayern verset-
zungsbereit zu sein, und wenn sie dann einmal 30 Kilo-
meter weiter fahren müssen, ist das der Weltuntergang. 

(Beifall bei der CSU – Lebhafte Zurufe von der 
SPD und von den GRÜNEN – Christine Kamm 
(GRÜNE): 90 Kilometer)

Wir versetzen die Leute nicht so herum wie die Bundes-
verwaltung. Schauen Sie doch einmal die Bundeswehr an. 
Da werden die Leute alle drei Jahre versetzt, sei es von 
Mecklenburg nach Baden-Württemberg oder von Bayern 
nach Niedersachsen. Das verlangen wir nicht. 

(Anhaltende Zurufe von den GRÜNEN und von 
der SPD)

Wenn nun die Leute ein- oder zweimal im Leben versetzt 
werden, weil das notwendig ist, um den Service für den 
Bürger erbringen zu können, trete ich vor jede Gewerk-
schaftsveranstaltung und sage denen, dass wir für die 
Bürger da sind und nicht die Bürger für den Staat. 

(Beifall bei der CSU)

Noch zu zwei Bereichen will ich kurz etwas sagen. Erstens 
geht es um die Zusammenfassung der Landesämter beim 
Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbrau-
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cherschutz. Hier werden vier Landesämter zu einem Lan-
desamt zusammengefasst. Es liegt völlig auf der Hand, 
dass damit eine Menge von Overhead-Kosten gespart 
wird. Dass wir zwei Standorte haben, hat strukturpoliti-
sche Gründe. 

Zweitens. Die Zusammenfassung der Beamtenfachhoch-
schule in Hof ist eine Idee, die eigentlich mit Verwaltungs-
reform und Verwaltungsorganisation nichts zu tun hat. 

(Zuruf des Abgeordneten Alexander König 
(CSU))

Das wäre vielleicht für Hof interessant, lieber Kollege 
König, aber Standorte wie Herrsching oder Wasserburg in 
Hof zusammenzuführen, würde viel Geld kosten und nur 
wenig Nutzen bringen. Im Grunde glaube ich nicht, dass 
Sie das einwerfen, um einen sachlichen Beitrag zu leisten, 
sondern eher darum, um vom Fehlen von Alternativen in 
diesem Zusammenhang abzulenken.

Ich möchte mich herzlich bei der CSU-Fraktion bedanken, 
die von Anfang an sehr intensiv und kompetent am Dis-
kussionsprozess mitgewirkt hat. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Aber ohne Zahlen! – 
Ludwig Wörner (SPD): Draußen haben sie ge-
schimpft, und drinnen haben sie zugestimmt!)

Wir haben gemeinsam ein Werk geschaffen, das sich 
sehen lassen kann. Wir haben nicht den Ehrgeiz, dass es 
eine Konstruktion für Jahrhunderte sein soll, aber für die 
nächsten Jahrzehnte ist die bayerische Verwaltung in dem 
Sinne gerüstet, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass 
Bayern weiterhin das Land Nummer eins in Deutschland 
ist. 

(Anhaltender Beifall bei der CSU – Christine 
Kamm (GRÜNE): Zugabe! – Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, seien Sie vorsichtig mit 
den Zugaben, sonst sind wir am Freitagvormittag auch 
noch hier.

(Heiterkeit)

Die Aussprache ist damit geschlossen. Ich sehe keine 
weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kommen zur Abstim-
mung. Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf 
Drucksache 15/3277, die Änderungsanträge auf den 
Drucksachen 15/3566 und 15/3567 sowie die Beschluss-
empfehlung mit Bericht des federführenden Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanzfragen auf Drucksache 15/
3828 zugrunde.

Ich lasse zunächst über die vom federführenden Aus-
schuss für Staatshaushalt und Finanzfragen zur Ableh-
nung vorgeschlagenen Änderungsanträge auf den 
Drucksachen 15/3566 und 15/3567 abstimmen. Wer ent-
gegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag auf 
Drucksache 15/3566 – das betrifft Artikel 12 – Änderung 
des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes – 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das sind die Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/

DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Die CSU-Fraktion. 
Stimmenthaltungen? – Keine. Der Änderungsantrag ist 
abgelehnt.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsan-
trag auf Drucksache 15/3567 – betrifft Artikel 13 – Ände-
rung des Gesetzes über die Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung und Rechtspfl ege in Bayern – zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegen-
stimmen? – Stimmenthaltungen? – Dasselbe Abstim-
mungsverhältnis wie eben. Der Änderungsantrag ist 
ebenfalls abgelehnt.

Zum Gesetzentwurf empfi ehlt der federführende Aus-
schuss für Staatshaushalt und Finanzfragen Zustimmung 
mit der Maßgabe, dass in Artikel 7 eine neue Nummer 2 
eingefügt wird. Die bisherigen Nummern 2 bis 4 würden 
dann die Nummern 3 bis 5. Der Ausschuss für Verfas-
sungs-, Rechts- und Parlamentsfragen stimmte bei seiner 
Endberatung der Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses zu, allerdings mit der Maßgabe einer 
weiteren Änderung in Artikel 15. Ich verweise insoweit auf 
Drucksache 15/3828. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Damit 
ist der Antrag bei einer Enthaltung – aus dem Raume Hof, 
glaube ich, kommt die Enthaltung –

(Heiterkeit)

so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Diese soll in namentlicher 
Form erfolgen. Der Abstimmung wird der Gesetzentwurf 
in der Fassung des endberatenden Ausschusses für Ver-
fassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen zugrunde 
gelegt. Die Urnen sind an den Ihnen bekannten drei Orten 
aufgestellt. Wir beginnen mit der Abstimmung. Vier 
Minuten.

(Namentliche Abstimmung von 16.09 bis 
16.13 Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Stimmabgabe ist 
abgeschlossen. Das Abstimmungsergebnis wird wie 
immer außerhalb des Plenarsaals ermittelt. Ich werde das 
Ergebnis später bekannt geben. Wir fahren in der Tages-
ordnung fort.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 14 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes 
und anderer Vorschriften (Drs. 15/3477) 
– Zweite Lesung –
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hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) (Drs. 15/3601)

Änderungsanträge der Abg. Herbert Müller, Ludwig 
Wörner, Susann Biedefeld u. a. u. Frakt. (SPD) 
(Drsn. 15/3677 bis 15/3694)

Ich eröffne die Aussprache. Als Erster hat Herr Kollege 
Kaul das Wort.

Henning Kaul (CSU): Herr Präsident, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen hier im Sitzungssaal, an den Lautsprechern 
außerhalb des Saales oder wo immer Sie sich aufhalten! 
Zur rechten Zeit hat sich die Sonne durchgesetzt. Ich 
hoffe, dies hat auch Auswirkungen auf unsere Diskus-
sion. 

Es geht jetzt um das Bayerische Naturschutzgesetz. Ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetz haben wir 
seit 1973. Es ist das erste reine Natur- und Umweltschutz-
gesetz. Wir haben es letztmalig 1998 novelliert. Jetzt gilt 
es, dieses Gesetz dem Bundesnaturschutzgesetz und 
den europäischen Richtlinien anzupassen.

Seit 1998 hat sich durch dieses Gesetz vieles in der baye-
rischen Natur zum Positiven verändert. Boden, Wasser 
und Luft sind messbar besser geworden.

(Ludwig Wörner (SPD): Vor allem in Unterfran-
ken!)

– Auch in Unterfranken. Vielen Dank für den Hinweis. Seit 
1999 werden auf Antrag der CSU-Fraktion 25 % aus den 
Erträgen der Glücksspirale dem Naturschutzfonds zum 
Vorteil der bayerischen Natur übertragen. Aus Privatisie-
rungserlösen haben wir dem Naturschutzfonds im 
Rahmen der „Offensive Zukunft Bayern“ 100 Millionen DM 
zukommen lassen. Damit haben wir den Stellenwert einer 
intakten Natur als Grundlage allen Wirtschaftens klar 
gemacht und dokumentiert.

Der Nationalpark Bayerischer Wald ist wie der National-
park Berchtesgaden dem Umweltministerium zugeordnet 
worden. Der Ausschuss war letzte Woche in diesem Nati-
onalpark. Dabei war es großartig zu sehen, wie das Haus 
der Wildnis künftig zur Sensibilisierung von Geist und 
Sinnen beitragen wird. Das wird mir Herr Kollege Wörner 
sicher bestätigen. 

Trotz der im Jahre 1997 eingestellten fi nanziellen Hilfen für 
die kommunale Landschaftspfl ege haben bis heute 
immerhin über zwei Drittel aller bayerischen Kommunen 
dieses Instrument zur Grünordnung ihrer Siedlungsstruk-
turen genutzt.

In der Darstellung dieser Kommunen lesen wir heute an 
erster Stelle meist ihren Hinweis auf die bewusste Pfl ege 
der natürlichen Vielfalt, und dies als Prädikatsangabe. 
Viele Städte, viele Ihrer Kommunen, präsentieren sich mit 
dem Prädikat „Stadt im Grünen“.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wildnis- und arten-
reiche Naturräume sind mittlerweile zum Wirtschaftsfaktor 
für die Fremdenverkehrswerbung ganzer Landstriche 
geworden.

(Ruth Paulig (GRÜNE): Das ist richtig! Da haben 
Sie Recht!)

Dies ist nicht nur in den Nationalparks der Fall. Kein 
anderes Gewerbe ist mehr von sauberer Luft, sauberem 
Wasser und intakter Natur abhängig wie das Fremdenver-
kehrsgewerbe. Damit ist der Tourismus als Selbstzweck 
zum Schutzschild gegen zerstörerische Naturschutz-
formen geworden. Herr Kollege Wörner, Sie heben in 
München immer die Alpenregion auf Ihren Schutzschild. 
Sie sollten langsam aufhören, den Gemeinden im Alpen-
raum naturzerstörerische Eingriffe vorzuwerfen.

(Ludwig Wörner (SPD): Meinen Sie die Schnee-
kanonen?)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, bei meiner Mitarbeit 
im Stiftungsrat des Naturschutzfonds bin ich immer 
wieder beeindruckt und begeistert davon, wie Städte, 
Gemeinden, aber auch Landkreise, Vereine, Verbände und 
einzelne Aktivisten durch eine Vielzahl von Ideen zur Stei-
gerung unseres natürlichen Lebensumfeldes beitragen 
und entsprechende Anträge an den Naturschutzfonds 
stellen. Sie verdienen unser Lob und, im Zusammenhang 
mit diesem Gesetz, unsere weitere Unterstützung. Dabei 
ist der Maßstab all ihres Tuns unser bisheriges Bayeri-
sches Naturschutzgesetz, über das Frau Kollegin Biede-
feld im Jahre 1998 gesagt hat, ich zitiere, dass es völlig 
unzureichend sei.

Lassen Sie mich abschließend zu dem bestehenden 
Gesetz einen Blick auf Entwicklungen werfen, die wir 
bereits registrieren, die sich abzeichnen und die unter das 
noch heute zu beschließende Naturschutzgesetz fallen. 
Herr Kollege Dr. Marcel Huber, dieses Naturschutzgesetz 
soll diese Entwicklung nicht nur einfordern, sondern auch 
fördern. Unsere bayerischen Landschaften unterliegen 
seit Jahrhunderten der Beeinfl ussung durch uns Men-
schen. Dabei hat sich eine große Vielfalt von Kulturland-
schaften entwickelt. Diese Kulturlandschaften haben 
immer wieder geholfen, bedeutende Reste der einstigen 
Vielfalt von Flora und Fauna zu erhalten.

Allein in den Streuobstwiesen, die gerade im Spessart, wo 
ich herkomme, sehr verbreitet sind, lassen sich heute 
noch Hunderte von Obstsorten und Tausende Tier- und 
Pfl anzenarten nachweisen. Bei uns gibt es jedes Jahr 
große Obstmärkte. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
das Problem ist jedoch die nachhaltige Sicherung dieser 
vielfältigen Kulturlandschaften. Dies ist ein Schwerpunkt 
des neuen Bayerischen Naturschutzgesetzes. Wer es 
gelesen hat, wird das feststellen.

Eine solche Sicherung – das muss uns klar sein – kann 
heute immer weniger durch eine wirtschaftlich tragfähige 
Nutzung sichergestellt werden. Unsere Landwirtschaft 
und unsere Forstwirtschaft haben 85,4 % unserer Lan-
desfl äche in eine Kulturlandschaft umgewandelt. Sie 
haben diese Kulturlandschaften nicht zerstört, wie das die 
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SPD immer behauptet, sondern dafür gesorgt, dass wir 
diese Kulturlandschaften auch als solche bezeichnen 
dürfen.

(Beifall bei der CSU)

Nun kommt es darauf an, den Fortbestand dieser vielfäl-
tigen Kulturlandschaften als Lebensraum einer größtmög-
lichen Artenvielfalt von Flora und Fauna zu erhalten und 
auszubauen. Werte Kolleginnen und Kollegen, dies 
können nicht, wie ich vorhin schon angedeutet habe und 
wie die SPD und die GRÜNEN immer anprangern, die in 
Bayern gut ausgebildeten Landwirte und Forstwirte allein 
umsetzen. Wir müssen ihnen dabei auch mit diesem 
Gesetz Hilfestellung leisten. Dort, wo eine selbst tragende 
wirtschaftliche Nutzung – lassen Sie mich diesen 
Gedanken von vorhin nochmals aufgreifen – eine Siche-
rung nicht möglich macht, müssen wir bereit sein, ent-
sprechende Leistungen auszugleichen. Dabei spielen 
Förderprogramme eine wichtige Rolle. Dies richte ich 
besonders an die Mitglieder des Umweltausschusses, die 
jetzt im Saal sind. Wir dürfen auf den Bericht einer Arbeits-
gruppe im Umweltministerium gespannt sein, die sich 
„Erfolgskontrollen der Naturschutzförderprogramme“ 
nennt. Diese Erfolgskontrollen werden uns bis Ende 
dieses Jahres vorliegen. Wir sind auf das Ergebnis 
gespannt und werden darüber im Umweltausschuss dis-
kutieren. 

In diesem Zusammenhang werden uns hier im Parlament 
sicher auch die Auswirkungen der von allen Fraktionen 
dieses Hauses gewollten stärkeren Nutzung von nach-
wachsenden Rohstoffen beschäftigen. Uns muss nämlich 
klar sein, dass wir mit der größeren Wertschöpfung aus 
Energiepfl anzen, mit diesen neuen Nutzpfl anzen zur Ener-
gieerzeugung, in die seit Jahrhunderten angepassten 
Lebensräume von Tieren und Pfl anzen, aber auch deren 
Lebensgemeinschaften eingreifen. 

Lassen Sie mich noch einen Gedanken vortragen. Wir 
haben uns bereits in der Diskussion der letzten Monate an 
den Handel mit Emissionsrechten für Klima beeinfl us-
sende Schadstoffe gewöhnt. Kaum einer hat registriert, 
dass wir damit angefangen haben, geldwerte Serviceleis-
tungen der Natur in Form von Luft, Wasser und Boden in 
unser ökonomisches Denken aufzunehmen. Diese Natur-
geschenke, die wir bisher kostenlos erhalten haben, 
werden also in Zukunft nicht mehr zum Nulltarif zu haben 
sein. Sie werden damit aber auch für uns alle wertvoll und 
sicher auch mehr geachtet werden. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, die CSU-Fraktion will mit 
diesem Gesetz eines klar zum Ausdruck bringen: Nicht die 
verwaltete Natur ist unser Bestreben, sondern die von 
allen Mitbürgern als Grundlage menschlichen Wohlbefi n-
dens geachtete Umwelt. Das haben auch alle mitbera-
tenden Ausschüsse so gesehen und die Gesetzesvorlage 
ohne grundlegende Änderungen akzeptiert. Dafür danke 
ich als Vorsitzender des Umweltausschusses ausdrück-
lich allen Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich die Ände-
rungswünsche der Opposition bewerte – sie sind in den 
Ausschüssen auch ausführlich bewertet worden –, so 
kann ich nur feststellen: Wir haben auch deren prinzipielle 
Zustimmung zu diesem Gesetz. Herr Kollege Dr. Hünner-

kopf wird sich noch im Detail damit auseinandersetzen. 
Ich bin sicher, dass er meine Feststellung, die ich eben 
getroffen habe, zum Schluss seiner Ausführungen bestä-
tigen kann. 

Ich möchte schließen, werte Kolleginnen und Kollegen, 
mit einem Kompliment des Präsidenten des LBV, Herrn 
Sothmann. Er hat dies erst vor zwei Tagen anlässlich der 
Beringung von Wiesenweihen niedergeschrieben – ich 
bitte besonders die Opposition zuzuhören; das haben Sie 
alle auf die Schreibtische bekommen. Ich darf ihn zitieren: 
„Wir haben hier einen der spektakulärsten Erfolge im 
deutschen Arten- und Biotopschutz.“ Weiter heißt es in 
der Presseerklärung des LBV selbst – ich zitiere –: 

Sothmann drückte daher die Hoffnung aus, dass 
sich der Freistaat auch in fi nanziell schwierigen 
Zeiten langfristig für die Artenhilfsprogramme wie 
den Wiesenweihenschutz einsetzt und damit 
Bayerns angesehene Rolle im klassischen Natur-
schutz ausbaut und stärkt. 

Liebe Opposition, Sie sollten – wie die CSU – diesem 
Gesetz zustimmen und der Novelle des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes damit Gesetzescharakter geben. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Kollege Wörner das Wort. 

Ludwig Wörner (SPD): Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Herr Präsident! Lassen Sie mich eine grundsätzliche Vor-
bemerkung zu einem Gesetz machen, das in erster Linie 
eine Schnittstelle zwischen Mensch und Natur beschreiben 
und regeln soll. Ich gehe davon aus, dass dies kein Gesetz 
ist, das in erster Linie für Juristen geschaffen wurde, son-
dern für Anwender. Wenn man sich darauf verständigen 
kann, dann kann es doch nicht so sein, dass man wesent-
liche Dinge in Querverweise kleidet und sie im Gesetz 
nicht wieder fi ndet, weil – ich darf den Kollegen aus dem 
Umweltausschuss zitieren – wir ein schlankes Gesetz 
wollen. Kolleginnen und Kollegen, wenn ein Gesetz so 
schlank ist, besteht die Gefahr der Bulimie. Was das für 
die Natur bedeuten würde, will ich jetzt nicht 
beschreiben. 

(Beifall bei der SPD)

Dieses Gesetz ist so verschlankt worden, dass es für die 
Normalanwender nicht verständlich ist. Sie haben sich mit 
Ihrer Zweidrittelmehrheit mit Erfolg dagegen gewehrt, 
dass sich die gute fachliche Praxis, wie sie im Bundesge-
setz beschrieben ist, im bayerischen Gesetz wieder fi ndet 
und haben als Begründung genannt: Da braucht man nur 
das Bundesgesetz zu lesen. Wenn ich aber davon aus-
gehe, dass dieses Gesetz die Schnittstelle zwischen 
Mensch und Natur berührt und auch für den normalen 
Menschen, nicht nur für den Juristen gedacht ist, dann 
muss ich das Gesetz so schreiben, dass ich in dem 
Gesetz all das habe, was ich benötige. Wenn man dabei 
auf Verbände Rücksichten nehmen muss, für die es Teu-
felswerk ist, dass Retentionsfl ächen umgebrochen 
werden sollen, muss man sich nicht wundern, dass dieses 
Gesetz schlank werden musste. Man soll eben ehrlich 



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/48 v. 20. 07. 2005 3651

sein, man soll es sagen, dann kann man darüber debat-
tieren. Man soll das aber nicht mit dem groben Unfug 
„schlank“ verkleistern. Kolleginnen und Kollegen, das ist 
das Erste.

Ein Zweites. Ein solcher Sparwahn führt mit Sicherheit 
nicht dazu, dass das Gesetz, wenn es von Anwendern 
gelesen werden soll, verstanden und dann auch akzeptiert 
wird, weil diese nach den vielen Verweisen am Schluss 
nicht mehr wissen, was sie damit anfangen sollen. 

Herr Kaul, lassen Sie mich eine Bemerkung zu Ihrer Rede 
machen. Herr Kaul, Sie sagen, der LBV ist voll des Lobes. 
Da haben wir unterschiedliche Wahrnehmungen. Sie 
haben offensichtlich die Stellungnahme des LBV zum 
Naturschutzgesetz und die Kritik nicht gelesen. 

(Henning Kaul (CSU): Doch!)

Wie viel davon haben Sie umgesetzt? – Nichts!

(Beifall bei der SPD – Susann Biedefeld (SPD): 
Gar nichts!)

Herr Kaul, deswegen sage ich Ihnen, der LBV hat eine 
Stellungnahme zum Naturschutzgesetz abgeliefert, die 
dank Ihres Widerstands in diesem Gesetz keinen Wider-
hall gefunden hat. Da können Sie nicht behaupten, der 
LBV hat das akzeptiert. Das ist schlicht nicht ganz die 
Wahrheit, um es vorsichtig auszudrücken.

Herr Kaul, ich komme zu einem weiteren Punkt. Sie sind 
der Meinung, die Opposition würde dem Gesetz 
zustimmen. Damit unterliegen Sie derselben Fehlein-
schätzung wie beim LBV. Wir werden dem Gesetz nicht 
zustimmen, und ich werde begründen, warum. 

Kolleginnen und Kollegen, wir müssen von folgender Situ-
ation ausgehen: Eingefädelt vom Kollegen Rothemund 
und vielen anderen – es ist schade, dass zum Beispiel 
Präsident Glück nicht hier ist, der damals dabei war – ist 
seinerzeit ein Naturschutzgesetz geschaffen worden, das 
wahrlich versucht hat, die bayerische Heimat zu schützen 
und auf gesunde Beine zu stellen und dafür Sorge zu 
tragen, dass das Erreichte in Zukunft erhalten bleibt. Vor 
diesem Hintergrund kann man sich doch nicht auf 
gewissen Erfolgen, von denen wir sagen, sie sind zu 
gering, ausruhen und erklären, wir brauchen das Gesetz 
nicht mehr und vereinfachen jetzt alles. Das ist doch ein 
Irrweg, den Sie im Übrigen auch bei den Schneekanonen 
gegangen sind. Herr Kollege Kaul, das ist Ihre Technik-
gläubigkeit, mit der man meint, alles regeln zu können. 

Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, was sich allein an 
Schadstoffen in der Luft befi ndet. Ich erinnere nur an die 
Feinstaubproblematik, die Sie in Bayern auch verschlafen 
haben. Sie tun auch jetzt nichts mehr, weil sich die Lage 
zumindest in den Medien wieder beruhigt hat. Dass Men-
schen und die Natur weiter belastet werden, interessiert 
Sie nicht. Sie übersehen völlig, dass wir nach wie vor in 
bestimmten Landesteilen so hohe Viehbestände haben, 
dass sich die Wasserqualität verschlechtert hat.

(Sepp Ranner (CSU): Wo?)

– Schauen Sie einmal nach Südwesten. Dort gibt es mas-
sive Anstiege bei der Trinkwasserbelastung. Das ist so, 
auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. Wir sind auf 
einem guten Weg in Unterfranken, wo sich die Wasser-
qualität verbessert hat. Das hat aber viel Geld gekostet 
und lange gedauert. Wenn man sich dies alles ins 
Gedächtnis ruft, kann man doch nicht sagen, man kann 
das Gesetz nivellieren und – wie Sie es sagen – der neuen 
Zeit anpassen. Tatsächlich müsste es genau umgekehrt 
sein: Man muss bei den sich abzeichnenden größer wer-
denden Belastungen die Natur besser schützen als bisher, 
um dafür Sorge zu tragen, dass sie für unsere Kinder 
erhalten bleibt. Herr Kaul, das ist Zukunftsfähigkeit und 
nicht die Berufung auf ein bestimmtes Niveau, das wir 
erreicht haben. 

(Henning Kaul (CSU): Sie müssen doch Fort-
schritte zur Kenntnis nehmen!)

– Die nehme ich zur Kenntnis, aber man kann sich doch 
auf Fortschritten nicht ausruhen. Von was hat der Herr 
Staatsminister gesprochen? – Vom Weiterentwickeln. Sie 
betreiben dagegen die Rückentwicklung. Das Natur-
schutzgesetz bedeutet eine Rückentwicklung, keine vor-
wärts gewandte Entwicklung im Interesse von Natur und 
Mensch. 

(Beifall bei der SPD)

Ich gebe Ihnen Recht, dass Gemeinden sich häufi g 
Angriffen ausgesetzt sehen, weil die Leute sagen, sie tun 
der Natur und den Menschen keinen Gefallen, wenn sie 
neue Skipisten ausweisen und Schneekanonen aufstellen. 
Ich denke aber, wir sind uns einig, dass die Gemeinden 
nur nach Möglichkeiten suchen, einige Einnahmen zu 
erzielen, weil die Staatsregierung ihnen nicht mehr das 
Geld zum Leben lässt. Dazu gehört zum Beispiel, dass mit 
Ihrer Zustimmung die Zuschüsse zur Sanierung von 
Abwasserleitungen massiv gekürzt worden sind. Das hat 
natürlich einen unmittelbaren Einfl uss auf die Natur. Wenn 
Sie Abwasserkanäle nicht mehr sanieren können, dann 
müssen die Gemeinden entweder neue Einnahmequellen 
erschließen oder sie lassen die Kanäle undicht, was zur 
Folge hat, dass das Grundwasser noch stärker belastet 
wird als bisher. Hier gibt es einen inneren Zusammenhang, 
der Ihnen nicht entgangen sein sollte. 

Nachdem vorhin der Einwand gekommen ist – Herr 
Ranner, so sehr ich Sie schätze –, muss ich sagen, wir 
sind uns wohl alle einig, dass 2,6 Großvieheinheiten für 
einen Hektar ein bisschen viel sind. Das tut weh. 

(Zuruf von der CSU: Wo?)

– In Schwaben. Ich sage nur: Allgäu. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Ranner?

Ludwig Wörner (SPD): Bitte.
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Sepp Ranner (CSU): Herr Kollege, erklären Sie mir doch 
bitte einmal die Tatsache, dass wir im Landkreis Rosen-
heim, wo ich herkomme, Nitratwerte von 12 Milligramm 
und gleichzeitig mit den höchsten Viehbesatz haben. 
Erklären Sie mir einmal, wie Sie das nach Ihrem Vorhalt 
begründen.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Kollege, ich habe doch aus-
drücklich vom Allgäu gesprochen, weil wir dort den 
höchsten Anstieg von Nitrat im Wasser haben. Das ist 
unstrittig. Im Umweltausschuss wurde uns erst kürzlich in 
großer Breite erklärt, wo die Probleme liegen. 

Herr Ranner, mir geht es doch nicht darum, irgendje-
mandem auf die Füße zu treten. Mir geht es darum, etwas 
zu beschreiben. Aus dieser Beschreibung Schlussfolge-
rungen abzuleiten, ist doch rechtmäßig. Man muss eben 
überlegen, wie man die Angelegenheit so organisieren 
kann, dass die Belastung zurückgeht. Am besten wäre es, 
das Naturschutzgesetz so zu konzipieren, dass für die 
Natur ein Gegengewicht hergestellt wird zu der Belastung, 
die von Menschen verursacht wird. Wir als Opposition 
kritisieren doch gerade, dass das Naturschutzgesetz die 
Entwicklung zurückdreht, obwohl die Belastungen nach 
wie vor vorhanden sind und zum Teil sogar steigen. Wenn 
man diesen Zusammenhang begriffen hat, dann wird man 
das Naturschutzgesetz so schreiben, wie wir es vorge-
schlagen haben, und die Vorschriften nicht auf das dezi-
mieren, was Sie als Notwendigkeit ansehen. In diesem 
Punkt unterscheiden wir uns gründlich; das ist richtig. 

Meine Damen und Herren, dass die Belastungen für 
Wasser und Boden kompensiert werden müssen, ist 
offensichtlich, wenn wir im Interesse unserer Heimat und 
der Kinder, die das alles von uns erben werden, aber auch 
im Interesse des Tourismus zukunftsfähig bleiben wollen. 
Wir sollten das Thema schon etwas ernster nehmen als 
diejenige, die nur sagen, wir müssen uns wirtschaftlich 
zukunftsfähig ausrichten und darunter darf der Natur-
schutz ruhig leiden. So wird es nicht funktionieren. Wir 
versündigen uns damit an der Natur und am Menschen. 

Kolleginnen und Kollegen von der CSU, Sie als diejenigen, 
die den Schutz der bayerischen Heimat immer wie eine 
Monstranz vor sich hertragen – zu denen gehören wir 
auch, so ist es nicht –, können es doch nicht zulassen, 
dass unsere schöne bayerische Heimat durch externe 
und interne Belastungen massiv geschädigt wird. Sie 
können doch nicht den Schutz abbauen, der unserer 
Natur zugute kommen soll. Das funktioniert doch nicht. 
Ich bitte diejenigen, die ständig über die Zukunftsfähigkeit 
des Fremdenverkehrs und den Wirtschaftsfaktor Frem-
denverkehr sprechen, darüber nachzudenken, ob das der 
richtige Weg sein kann. Wir sagen dazu jedenfalls Nein. 

Das Umweltministerium hat 2004 festgestellt, dass eine 
Reihe von Weichen neu gestellt werden muss. Es geht 
unter anderem um Flächen, Naturschutzziele, naturscho-
nende Landwirtschaft, Artengefährdung und repräsenta-
tive Arten. Nehmen wir nur einmal diese Themen. Kolle-
ginnen und Kollegen, es ist doch unstrittig – Herr Kaul, 
das dürfte auch Ihnen nicht entgangen sein –, dass die 
Rote Liste in Bayern immer länger wird. Ist das auf die 
gute Pfl ege oder doch auf die hohe Belastung, die wir zu 

verantworten haben, zurückzuführen? – Wenn die Rote 
Liste immer länger wird, ist das ein deutliches Zeichen 
dafür, dass die Natur aus dem Gleichgewicht gerät. Ob 
die eine oder die andere Art Schaden nimmt, interessiert 
die Natur überhaupt nicht. Es geschieht etwas in dieser 
Natur, die wir angeblich schützen wollen. Wenn der Schutz 
so gut wäre, wie Sie behaupten, dann müsste die Rote 
Liste nicht länger, sondern kürzer werden. Wenn man 
dieser Logik folgt, hätten Sie mit uns zusammen den 
Naturschutz stärken und nicht schwächen müssen.

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, heute wird bedingt durch das 
Wirtschaftssystem in das Ökosystem eingegriffen. Es 
geht um Abwasserbeschaffenheit, Düngemitteleinsatz, 
Säure- und Stickstoffeintrag, Schwermetalleintrag, 
Gewässergüte, Nitrate und Grundwasser. Das ist nicht 
meine Erfi ndung, das sind die Faktoren, die das Umwelt-
ministerium selbst identifi ziert hat. Ich sage nur: Flächen-
fraß. Sie müssen sich fragen lassen, ob die erkannten 
Indikatoren in Einklang zu bringen sind mit der Gesetzge-
bung, die Sie vollziehen. Wir sagen Nein, dem ist nicht so. 
Ich kann Ihnen das gern anhand von einigen Punkten 
deutlich machen. Man redet von Artengefährdung – die 
Rote Liste habe ich genannt –, aber bestimmte Tier- und 
Pfl anzenarten sind im Rückzug begriffen. 

Ist das ein Erfolg des Naturschutzgesetzes, oder was? Sie 
haben es doch gerade so gelobt.

(Zuruf des Abgeordneten Henning Kaul (CSU))

Wir müssen die gute fachliche Praxis defi nieren. Sie 
haben sich davor im Umweltschutz gedrückt. Ich rede 
jetzt nicht von der Landwirtschaft, sondern von dem Part, 
den das Umweltschutzgesetz in dieser Frage zu über-
nehmen hat. Da kann man nicht sagen: Das steht 
irgendwo anders. Nein, Kolleginnen und Kollegen, diese 
Indikatoren, die das Umweltministerium defi niert hat – 
Abwasserbeschaffenheit, Düngemitteleinsatz – sind doch 
deutliche Signale dafür, dass das Umweltministerium 
selbst Probleme erkennt, aber bei der Gesetzgebung 
darum herumwandert – offensichtlich unter dem Druck 
der Lobby. Wenn diese Lobby so weitermacht, dann 
befürchte ich, dass wir das Umweltministerium bald 
zusperren können; dann schlagen wir es einem anderen 
Ministerium zu, das ohnehin das Sagen hat. Herr Minister, 
da müssen Sie sich selbst zur Wehr setzen. Dabei helfen 
wir Ihnen gerne; damit haben wir überhaupt kein Problem, 
ganz im Gegenteil: Wir sind jederzeit bereit, Sie bei der 
Abwehr solcher Angriffe zu unterstützen.

Zu den Säure- und Stickstoffeinträgen, die auch zu den 
Indikatoren zählen, kann ich Ihnen nur sagen: Es wäre an 
der Zeit, mit dem Naturschutzgesetz gute fachliche Praxis 
zu untermauern.

(Sepp Ranner (CSU): Das haben wir in der Praxis 
schon lange!)

– Herr Ranner, offensichtlich nicht, tut mir Leid; denn 
sonst würde das Umweltministerium das nicht selbst 
beschreiben. 
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Die Gewässergüte ist ganz wesentlich für die Natur, 
Mensch und Umwelt, damit ein wesentlicher Bestandteil 
von Naturschutz. Bei Ihrer einseitigen, meiner Meinung 
nach falschen Auslegung der Wasserrahmenrichtlinie 
werden wir von Europa sowieso einen Prozess an den 
Hals kriegen. Das hängt indirekt damit zusammen. Beim 
besseren Schutz von Quellgebieten, Ufern und Auen, 
beim Naturschutz, bei FFH – und was es sonst noch gibt 
– sind Sie kräftig am Drehen. Kolleginnen und Kollegen, 
wer glaubt, er könne der Natur damit helfen, dass er einen 
Ablass erlässt – anders kann man den Gesetzentwurf an 
dieser Stelle nicht nennen –, befi ndet sich im Irrtum.

(Henning Kaul (CSU): Wo steht das? – Unruhe)

Entscheidend ist auch die Frage, wie wir mit Gebieten 
umgehen, die von Landwirten – das sage ich anerken-
nend – so gepfl egt worden sind, dass sie Naturschutzge-
biete geworden sind, allerdings mit staatlichen Hilfen. 
Dann werden sie aus dem Naturschutz entlassen, und 
dann darf man sie wieder verändern, um es höfl ich zu 
formulieren. Das ist doch grober Unfug! In einer Anhörung 
haben uns Leute, die das betrifft, gesagt, es wäre gut, 
wenn man das Geld zurückzahlen würde; denn es nutzt 
der Natur überhaupt nichts, wenn man zuerst pfl egerische 
Maßnahmen bezuschusst und anschließend die Gebiete 
wieder verändert. Selbst der Vertreter des Bauernver-
bandes sagt: Dann muss man das Geld halt wieder 
zurückzahlen. Das ist doch nicht der richtige Weg und 
nicht im Interesse des Naturschutzes. Wir haben das Gott 
sei Dank in einer kleinen Dokumentation aufgehoben, 
damit das nicht bestritten werden kann.

(Unruhe)

Ich sage es noch einmal: Wer der Natur angesichts der 
Belastungen, die ihr auferlegt werden, auch durch das 
Freizeitverhalten von Menschen – das will ich gar nicht 
verhehlen – helfen will, der sollte sich wirklich überlegen, 
ob er an die Naturschutzgesetzgebung die Axt anlegt.

Ich spreche ein weiteres Thema an; das ist fast beschä-
mend. Wir reden immer über Demokratieverdrossenheit 
und davon, dass wir die Menschen stärker als bisher 
beteiligen müssen. Wir müssten also diejenigen, die den 
Naturschutz ernst nehmen, auch angemessen beteiligen. 
Die Beteiligung wird aber nur in Teilen sichergestellt, weil 
der Landrat der Filter ist. Der Landrat entscheidet nämlich 
darüber, was als Maßnahme gilt und was nicht. Wenn der 
Landrat erklärt, das ist keine Maßnahme, dann gibt es 
keine Beteiligung. Wenn er sagt, das ist eine Maßnahme, 
dann gibt es eine Beteiligung. Diesen Filter können wir so 
nicht lassen, wenn wir Bürgerbeteiligung ernst nehmen. 
Dann unterliegt die Bürgerbeteiligung der Willkür Einzelner 
und ist kein offenes, transparentes Verfahren unter demo-
kratischen Bedingungen mehr, wie wir das wollen. Kol-
legen, welches Problem haben Sie denn damit, Menschen 
zu beteiligen? Ist der Mensch ein Störfaktor, wenn er sich 
um die Natur kümmert?

(Zuruf des Abgeordneten Henning Kaul (CSU))

– Herr Kollege Kaul, Sie werden doch nicht bestreiten 
wollen, dass die Verbände nach wie vor nur dann bei der 

Verbandsbeteiligung mitreden können, wenn geklärt ist, 
ob sie überhaupt beteiligt werden. Wer klärt das? – Genau 
das ist der Knackpunkt. Sie haben das völlig richtig 
erkannt. Herr Kaul hat es noch nicht begriffen; das ist das 
Problem. Kolleginnen und Kollegen, Sie tun sich damit 
keinen Gefallen. 

Im Übrigen hat das Gesetz so viele Schwachstellen, dass 
uns der Vertreter der Landwirte erklärt hat, dass es wohl 
eine ganze Prozessfl ut geben werde; so viele Mängel und 
Schwächen habe das Gesetz. Wenn Sie schon Ihren 
eigenen Vertretern nicht mehr glauben, dann weiß ich 
nicht, wem wir glauben sollen. Wir sind der Meinung, dass 
dieses Gesetz sowohl inhaltlich verfehlt ist, weil es die 
Natur nicht mehr so schützt wie bisher, als auch unter 
handwerklichen Gesichtspunkten nicht besonders dafür 
geeignet ist, das zu tun, was es soll, nämlich Rechtssi-
cherheit herstellen. Ein Gesetz sollte Rechtssicherheit 
schaffen. Die Vertreter der Verbände sagen, dass Rechts-
sicherheit dadurch nicht gegeben sei und sie davon aus-
gingen, dass dieses Gesetz eine ganze Prozesslawine 
auslösen werde, so die Aussage in der Anhörung. Sie 
hätten sie vielleicht selbst durchführen sollen, dann hätten 
Sie das selbst gehört und würden wissen, dass es einfach 
Mängel gibt. 

Wir haben versucht, diese Mängel abzustellen, aber Sie 
sind uns dabei leider nicht gefolgt. Es wird sich erweisen, 
dass wir Recht haben, wenn die Prozessfl ut kommt. Viele 
Menschen werden behaupten, dass dabei Dilettanten am 
Werk waren. Diesen Vorwurf müssen dann Sie ertragen; 
denn wir werden diesem Gesetzentwurf in dieser Form 
nicht zustimmen. Wir sind der Meinung: Es ist einfach 
schwach, was Sie da abgeliefert haben. Sie sind vor der 
Lobby eingeknickt, das ist alles. Herr Kaul, Sie tun mir leid. 
Sie hätten möglicherweise manches anders gewollt, aber 
Sie haben sich nicht durchsetzen können. Geben Sie es 
doch zu, dann ist das völlig okay. Damit könnten wir 
besser leben als mit dem Eiertanz, der in dieser Frage 
aufgeführt wird. 

(Zuruf der Abgeordneten Ruth Paulig (GRÜNE) – 
Wortmeldung des Abgeordneten Sepp Ranner 
(CSU))

– Sepp, das tut mir Leid, das geht jetzt nicht mehr; dar-
über können wir nachher reden. Jetzt muss ich noch auf 
das Reizthema des Herrn Kaul eingehen, weil das seine 
Technikgläubigkeit beweist.

(Zuruf des Abgeordneten Henning Kaul (CSU))

Herr Kollege Kaul, wir haben 1998 zu Recht die Graben-
fräse verboten.

(Henning Kaul (CSU): Ja, das ist ein Thema, sehr 
gut!)

Wir haben das Verbot gut durchgehalten, bis ein Hersteller 
kam, der auf Druck der genannten Lobby versucht hat, ein 
Gerät zu entwickeln, das angeblich mit Natur und Tier 
schonender umgeht. Ich sage ausdrücklich „angeblich“. 
Das Ergebnis des Einsatzes des neuen Geräts ist annä-
hernd das Gleiche wie vorher. Es mag vielleicht nicht mehr 
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so viele Schäden geben, aber es gibt immer noch zu viele 
Schäden. Das Verbot der Grabenfräse hat nämlich fol-
gende Geschichte: Baden-Württemberg, das seine 
Umweltgesetzgebung einige Tage vor Bayern gemacht 
hat, hat die Grabenfräse ausdrücklich mit der Begründung 
verboten, sie sei auch in Bayern verboten, und Bayern 
habe das Richtige gemacht. Das können Sie in dem Pro-
tokoll der Parlamentsreden nachlesen. In Baden-Württem-
berg wurde der Einsatz dieses Geräts mit dem Hinweis 
darauf verboten, dass sich das Verbot in Bayern bewährt 
hat. Jetzt verwässern Sie dieses Verbot und geben die 
Entscheidung in die Hand der unteren Naturschutzbe-
hörde. 

(Zuruf des Abgeordneten Henning Kaul (CSU))

– Wenn Sie jetzt bestreiten, dass die untere Naturschutz-
behörde in besonderen Fällen den Einsatz der Graben-
fräsen erlauben kann, dann haben Sie das Gesetz nicht 
gelesen. Wer in der unteren Naturschutzbehörde das 
Sagen hat, wissen wir doch auch, oder? – Das sind nicht 
die Politiker vor Ort, die manchmal Zwängen unterliegen, 
denen man in diesem Haus offensichtlich auch unterliegt.

(Henning Kaul (CSU): Das sind alles Gauner und 
Ganoven!)

– Das sind keine Gauner und Ganoven, aber sie unter-
liegen gewissen Zwängen.

(Zuruf des Abgeordneten Henning Kaul (CSU))

Herr Kaul, Sie werden es nicht schaffen. Sie haben vorhin 
angedeutet, ich würde die Gemeinden beschimpfen. Das 
ist nicht wahr. 

(Henning Kaul (CSU): Doch!)

Im Gegenteil, wir helfen den Gemeinden. Ich sage Ihnen 
voraus, dass die Bürgermeister im Alpenraum Sie eines 
Tages verfl uchen werden, weil sie Kosten für Schneeka-
nonen tragen müssen, die sie nicht mehr nutzen können. 
Sie werden die Skipisten – wir sind beim nächsten Thema 
– – –

(Henning Kaul (CSU): Das hat nichts mit dem 
Problem zu tun!)

– Von wegen. Ich habe keine Aufstiegshilfen gebraucht, 
ich bin zu Fuß den Berg hinaufgegangen.

(Zurufe der Abgeordneten Henning Kaul (CSU) 
und Sepp Ranner (CSU))

– Versuchen Sie nicht, sich herauszureden.

Sie haben großen Unfug getrieben mit der Ausweitung der 
Flächen für Skipisten. Sie wissen genau, dass man mit 
dem ökologisch schwierigen System der Alpen pfl eglich 
umgehen muss. Sie haben deshalb vorsichtshalber die 
Alpenkonvention nicht in das Gesetz aufgenommen, weil 
Sie sonst Probleme mit dem bekommen würden, was Sie 
erlaubt haben. Die Unterzeichnung der Alpenkonvention 

samt ihrer Protokolle passt nicht zur Ausweitung der Ski-
pisten und zur Streichung der Regelung über die Schnee-
kanonen im Naturschutzgesetz. 

Die SPD ist der Meinung, dass das Gesetz nicht zufrie-
denstellend ist und lehnt es deshalb ab. Wir hoffen, dass 
sich hier einige fi nden, die genau so vernünftig sind und 
mitmachen werden.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
nächste Rednerin hat Frau Kollegin Paulig das Wort. 

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Kaul, Sie haben sich als Vorsitzender des 
Umweltausschusses für „naturschutztragend“ erklärt und 
versucht, für den Naturschutz eine Lanze zu brechen. Die 
„Weihen“, die Sie sich umlegen wollten – beispielsweise 
das wachsende Vorkommen der Wiesenweihe – mit der 
Aussage des Ersten Vorsitzenden des Landesbundes für 
Vogelschutz in Bayern e.V. – LBV –, Ludwig Sothmann, 
trifft nicht so ganz. 

– Ich warte, bis Herr Kaul zuhört.

(Glocke des Präsidenten)

Richtig und zutreffend ist, dass es einzelne Arten gibt, die 
wieder verstärkt vorkommen. Das ist gut und schön. 
Trotzdem müssen nicht gleich wieder die Jäger auf den 
Plan gerufen werden, die die Tiere einfangen und expor-
tieren – wie den Biber – und die Abschüsse erhöhen 
wollen. Der Zuwachs einzelner Arten ist erfreulich. Wenn 
Sie aber, Herr Kaul, sagen, Herr Sothmann hätte das 
Bayerische Naturschutzgesetz gerühmt, irren Sie sich. Ich 
will Ihnen einen Text vorlesen.

(Abgeordneter Henning Kaul (CSU) zeigt ein 
Schreiben der Abgeordneten Ruth Paulig (GRÜ-
NE))

– Gut, das mag sein, dass dies eine Stellungnahme ist.

Ich lese aus dem LBV-Heft Nummer 2 von 2005 vor. Bei 
„Standpunkt“ heißt es unter der Überschrift: 

Das Bayerische Naturschutzgesetz wird neu for-
muliert. 

… Nachdem gesetzliche Neuregelungen nur von 
Zeit zu Zeit erfolgen, hatten wir von dieser Novel-
le Fortschritte in der Positionierung des Arten- 
und Naturschutzes in unserer Gesellschaft erwar-
tet. Diese Chance ist nicht ergriffen worden. …

Ich zitiere weiter:

Es wurden vielmehr – –

Schade, dass Herr Kaul nicht zuhört. Ich gebe es Ihnen 
dann zum Lesen.
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Es wurden vielmehr einige Regelungen unklar 
(Eingriffsregelungen), andere fachlich schlechter 
(Grabenfräsen oder das Aussetzen von Arten) 
formuliert oder nicht ausreichend vollzogen (wie 
die Schutzgebietsausweisung der NATU-
RA 2000-Flächen).

Ich kann dieser Äußerung nicht entnehmen, dass er der 
Novelle des Naturschutzgesetzes zustimmt bzw. dass er 
sieht, dass die Chance, die die Novelle geboten hätte, 
ergriffen wurde. 

(Susann Biedefeld (SPD): Das ist die Interpretati-
on des Kollegen Kaul!)

Eine einzige Änderung wurde übernommen, die Herr 
Sothmann sehr moniert hat. Es wurde wieder gestrichen, 
die Einrichtung der Naturschutzbeiräte in die Beliebigkeit 
der Behörden zu stellen. Hier hat er sich durchgesetzt. 
Das ist gut, denn wir brauchen die Arbeit und den Einsatz 
der Naturschutzbeiräte. 

(Henning Kaul (CSU): Das hatten wir in der Frakti-
on schon geändert!)

– Sei’s drum, wer wann was geändert hat. Es wurde geän-
dert. Herr Sothmann hat es moniert.

Alle anderen Punkte, die auch wir in der Debatte aufge-
griffen und als Änderungsanträge eingebracht haben, sind 
nicht übernommen worden. Daraus leitet er die Kritik ab, 
dass die Chance nicht ergriffen wurde. 

Ich darf zu Ihrer Einführung, Herr Kaul, noch ein paar wei-
tere Bemerkungen machen. Sie sagten, dass 
NATURA 2000 umgesetzt werden müsse und deshalb die 
Novelle des Naturschutzgesetzes nötig war. Die 
NATURA 2000-Regelung wurde bereits 1998 über-
nommen. Jetzt gab es kleine Ergänzungen. Das Wesent-
liche war jedoch das Bundesnaturschutzgesetz, das 2002 
in Kraft getreten ist. 

(Henning Kaul (CSU): Das habe ich nicht gesagt!)

Es geht vorrangig nicht um NATURA 2000, sondern um 
die Klarstellung, was landwirtschaftlich gute fachliche 
Praxis ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das wurde im Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen. 
Diesen Punkt haben Sie im Bayerischen Naturschutzge-
setz nicht aufgenommen. Sie haben keine 1 : 1-Umset-
zung übernommen, sondern Sie haben versucht, die 
Anforderungen des Bundesnaturschutzgesetzes so gut 
es geht zu verstecken und zu verschleiern. Was das 
Verbot des Grünlandumbruchs betrifft, haben Sie sogar 
die zwingende Vorschrift, den Grünlandumbruch auf sen-
siblen Standorten zu unterlassen, in eine „Soll-Bestim-
mung“, die rechtlich dehnbar ist, umgemünzt, und damit 
Rechtsbeugung betrieben. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir haben Sie in den Debatten im Umweltausschuss 
mehrfach aufgefordert, die gute fachliche Praxis im 
Rahmen einer 1 : 1-Umsetzung in das bayerische Gesetz 
zu übernehmen. Die 1 : 1-Umsetzung haben Sie beim 
Grünlandumbruch nicht gemacht. Sie haben überdies die 
Transparenz nicht ermöglicht. Wir haben im Änderungs-
antrag gefordert, den Bezug zum Bundesnaturschutzge-
setz wenigstens in den einleitenden Passus dieses Arti-
kels aufzunehmen. Sie haben sich geweigert. Nicht einmal 
den Bezug wollten Sie aufnehmen. All das, was im Para-
graphen 5 des Bundesnaturschutzgesetzes zur guten 
fachlichen Praxis verankert ist – beispielsweise standor-
tangepasste Bewirtschaftung, nachhaltige Bodenfrucht-
barkeit, langfristige Nutzbarkeit, Tierhaltung in ein ausge-
wogenes Verhältnis zum Pfl anzenbau zu stellen, Bindung 
an die Fläche –, haben Sie nicht transparent in das Baye-
rische Naturschutzgesetz übernommen. 

(Zuruf des Abgeordneten Henning Kaul (CSU))

Sie haben nicht einmal den Verweis übernommen. Statt-
dessen verweisen Sie in der Begründung darauf, dass 
dies irgendwann einmal in den landwirtschaftlichen Fach-
gesetzen auftauchen werde. Das ist keine transparente 
1 : 1-Umsetzung, sondern Sie haben notwendige Forde-
rungen für die gute fachliche Praxis nicht in die Gesetze 
übernommen. Das musste festgehalten werden, und das 
zeigt, dass keine transparente 1 : 1-Umsetzung erfolgt 
ist. 

Sie haben sich auch geweigert, die Weiterentwicklung, die 
Biotopvernetzung, die Vermehrung von Landschaftsele-
menten zur Vermehrung von Biotopen zu übernehmen. 

(Dr. Otto Hünnerkopf (CSU): Das steht doch 
schon seit Jahren drin!)

– Für die Erhaltung trifft das zu. Im Bundesgesetz steht 
aber „erhalten und vermehren“. 

Alle Anträge, in denen die Weiterentwicklung und die Ver-
mehrung der Biotope gefordert wird, haben Sie abgelehnt. 
Es kann nicht festgestellt werden, dass Sie diese Rege-
lungen des Bundesnaturschutzgesetzes übernommen 
hätten. 

Die Regelung zum Grünlandumbruch ist „heftig“; denn im 
Bundesgesetz heißt es, auf Überschwemmungsfl ächen, 
erosionsgefährdeten Hängen, auf Flächen mit hohem 
Grundwasserstand, auf Moorstandorten „ist“ Grün-
landumbruch zu unterlassen. Sie sagen „soll“ Grünland 
erhalten bleiben. 

(Zurufe von der CSU: Richtig!)

So defi nieren Sie die gute fachliche Praxis und haben 
wahrscheinlich – wie Dr. Schnappauf dies dargestellt hat 
– die Zuschüsse des Kulturlandschaftsprogramms im 
Kopf. Das ist aber keine 1 : 1-Umsetzung. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 
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Sie haben das Naturschutzgesetz eh schon über drei 
Monate verzögert und es verspätet eingebracht und 
umgesetzt. Vor einem Jahr haben wir in einem eigenen 
Gesetzentwurf eine Biotopvernetzung von 15 % gefor-
dert. Diese Größenordnung wäre dem angemessen, was 
wir in Bayern zu schützen haben. Aber nein, auch hier 
konnten Sie sich nicht entscheiden, weiterzugehen – und 
dies angesichts der wachsenden roten Listen in Bayern. 
Das Landesamt für Umweltschutz, eine Behörde, der Sie 
nicht so wohlgesonnen gegenüberstehen, wenn sie fach-
liche Aussagen macht, hat im Jahr 2003 festgestellt, dass 
wir einen dramatischen Artenrückgang in der Agrarland-
schaft haben, nicht sosehr in Feuchtgebieten oder Wäl-
dern – hier gibt es Stabilisierungen –, aber in der Agrar-
landschaft. Sie können nicht einfach so tun, als hätten wir 
in Bayern keine Probleme. Über 50 % der Fauna befi nden 
sich auf der roten Liste, über ein Drittel der Pfl anzenwelt in 
Bayern ist auf der roten Liste. Selbst früher weit verbrei-
tete Arten wie Feldlerche, Feldsperling, Rauchschwalbe, 
Grasfrosch sind nun in dieser Liste zu fi nden. Das heißt: 
Wir brauchen eine andere fachliche Praxis und Absiche-
rung im Gesetz. Wir brauchen auch einen ganz anderen 
Umgang mit Biotopen, wir brauchen hier mehr Vernetzung 
und mit der Weiterentwicklung und Vermehrung. Die 
Chance, für die Natur und den Artenschutz eine andere 
gesellschaftliche Stellung einzufordern, haben Sie leider 
versäumt. 

Ich teile, Herr Kaul, Ihre Einschätzung, dass Natur- und 
Umweltschutz, die Vielfalt der Natur, saubere Luft, sau-
beres Wasser und sauberer Boden wirtschaftliche Bedeu-
tung haben. Diese Bedeutung nimmt zu, auch im Tou-
rismus, auch in der Landwirtschaft und für die Region 
insgesamt. Mit diesen weichen Standortfaktoren kann 
man sich nicht nur schmücken, sondern sie werden 
zunehmend auch ökonomisch wirklich berechenbar. Aber 
Sie müssen einsehen, dass wir inzwischen in der Recht-
sprechung weiter sind. Natur hat von sich aus, per se, 
einen Rechtsanspruch auf Schutz. Das haben wir ja mit 
Natura 2000 auf den Weg gebracht. Insofern verstehe ich 
überhaupt nicht – das betrifft die Transparenz im Natur-
schutzgesetz –, dass Sie den Schutz der Natura-2000-
Gebiete einer gewissen Beliebigkeit unterstellen. Wir 
haben nicht für alle Natura-2000-Gebiete die Notwendig-
keit, Schutzverordnungen zu erlassen. Sie wollen auch 
keine Beteiligung von Vereinen oder Verbänden, wenn 
keine Schutzvereinbarung da ist,

(Dr. Otto Hünnerkopf (CSU): Und das mit Recht!)

obwohl diese Flächen per Gesetz in der EU geschützt 
sind. Sie setzen auf freiwillige Vereinbarungen und Belie-
bigkeit. Das heißt, auch den Landwirten, den Bauern vor-
zugaukeln: Na ja, mit den Natura-2000-Flächen könnt ihr 
so oder so umgehen. Macht mal einen Vertrag für fünf 
Jahre, und dann haben wir eine Rückholklausel; dann 
könnt ihr ja wieder zur intensiven Landwirtschaft zurück-
kehren. – So verkaufen Sie den Rechtsanspruch der 
Natura-2000-Gebiete! 

(Henning Kaul (CSU): Eine statische, verwaltete 
Natur, das ist die grüne Sichtweise!)

Das ist Rechtsdehnung, Rechtsbeugung. 

Sie wissen doch, dass die Landschaftspfl ege und die 
Pfl ege der Biotope inzwischen ein Standbein der Land-
wirtschaft geworden sind. Sie können den Bauern doch 
nicht dieses Standbein nehmen! 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Sagen Sie doch ganz klar: Diese Bestandteile der reichen 
Landschaft Bayerns zu pfl egen, zu schützen und weiter-
zuentwickeln und zu vermehren ist auch Aufgabe der 
Landwirtschaft. Dafür stellen wir auch Gelder zur Verfü-
gung. – Stattdessen machten Sie den Schutz der Biotope 
von der Haushaltslage und der Freiwilligkeit derer, die das 
Angebot nutzen wollen, abhängig. Das ist kein qualifi -
zierter Natur- und Artenschutz hier in Bayern. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Zum notwendigen Ausgleich von Eingriffen gab es im 
alten Gesetz wenigstens eine gewisse Fristsetzung. Da 
war eine Frist zu bestimmen, innerhalb derer der Aus-
gleich erfolgen sollte. Dies ist jetzt gestrichen. Das heißt: 
Der Ausgleich kann bei erheblichen Eingriffen irgendwann 
erfolgen. Es wird nicht kontrolliert, es wird keine Festle-
gung getroffen. Ich höre, dass jetzt circa 100 Hektar Erho-
lungswald für das Sägewerk Klausner aus Österreich 
geopfert werden soll, während die Ausgleichsfl ächen 
irgendwo auf Ackerfl ächen eines städtischen Gutes sind. 
Dazu muss ich sagen: Natürlich will man die Ackerfl ächen 
weiterhin erhalten. Hier wird kein naturnaher Mischwald 
aufgeforstet werden. Das ist Augenauswischerei. Wir 
haben weitere Aufweichungen, was die Eingriffsrege-
lungen und den notwendigen Ausgleich bei erheblichen 
Eingriffen betrifft. Auch hier sind Sie unseren Änderungs-
anträgen nicht gefolgt. 

(Dr. Otto Hünnerkopf (CSU): Man kann doch nicht 
alles konservieren!)

Wir vermissen auch sehr, dass Sie einfach nicht über den 
Tellerrand hinausschauen können, beispielsweise bei der 
Alpenkonvention. Bayern ist das einzige Bundesland 
Deutschlands mit einem Alpenanteil, noch dazu einem 
erheblichen. Ja, hier gibt es sehr schöne Landschaften. 
Sie fi nden es aber nicht der Mühe wert, in den Zielset-
zungen des Naturschutzgesetzes auf den Schutz dieses 
Alpenraums und eine naturschutzgemäße Weiterentwick-
lung des Alpenraumes Bezug zu nehmen. Wir haben 
rechtlich verbindliche Protokolle, und es wäre ange-
messen gewesen, auf die Alpenkonvention und die ver-
bindlichen Protokolle hierzu zu verweisen. Aber nein, Sie 
tun so, als wären Sie vielleicht doch im Flachland. 

Die Wasserrechtsrahmenrichtlinie schreibt vor, dass 
Grundwasserbeschädigungen und Eingriffe in den Grund-
wasserstock nach den Kriterien des Naturschutzes zu 
bewerten sind. Auch dies haben Sie nicht übernommen. 
Man muss wirklich sagen: Dieses Gesetz ist sehr nutzero-
rientiert. Die Fischerei wird bedacht, die Landwirtschaft 
wird bedacht. Wir haben tatsächlich einen Kniefall vor der 
Agrarlobby. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)
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Das Tollste ist nun wirklich die Wiedereinführung der Mög-
lichkeit, die Grabenfräse einzusetzen. 1998 war man sich 
einig, dass man diese Möglichkeit in Wasser führenden 
Gräben nicht will. Jetzt, ein paar Jahre später, sagt man: 
Jetzt sollen wieder Ausnahmen möglich sein. Inzwischen 
gab es ohnehin schon Ausnahmen, davon ganz abge-
sehen. Aber jetzt will man die Ausnahmeregelungen 
wieder auf eine breite Basis stellen und zum Gängigen 
und Üblichen machen. Das ist Bürokratie pur, sage ich 
Ihnen: Jeder Bauer, der eine Grabenfräse einsetzen will, 
geht zur unteren Naturschutzbehörde und sagt: Ich 
möchte die Grabenfräse wieder einsetzen. Dann steht die 
untere Naturschutzbehörde wieder unter politischem 
Druck, und schon geht das Shreddern von Kröten, Frö-
schen und Fischen wieder weiter. Das ist wirklich wieder 
ein Rückfall in alte Zeiten! 

Leider, Herr Wörner, ist es nicht so, dass Baden-Württem-
berg dies schon beschlossen hätte. Es steht vielmehr im 
Entwurf einer Novelle des Naturschutzgesetzes. Sie 
wollen, weil die Praxis sich in Bayern bewährt hat, die 
Grabenfräse in Wasser führenden Gräben verbieten. Aber 
man muss erst mal schauen, ob man in Baden-Württem-
berg dabei bleibt. 

(Henning Kaul (CSU): So ist es!)

– Leider, so ist es. Es wäre Ihnen gut angestanden, hier 
Standfestigkeit zu beweisen und die neuen Diskussionen 
zu ignorieren. Sie kommen stattdessen mit der modernen 
Technik; die Drehzahl wird verringert, die scharfen Werk-
zeuge werden durch stumpfe ausgetauscht, der Einsatz 
ist nur mehr gelegentlich, also in einer Rotation von vier 
Jahren, mal in diesem, mal in jenem Graben. Die Geneh-
migungen werden für acht Jahre ausgesprochen. Ich bitte 
Sie: Wer kontrolliert denn das künftig? Sollen vielleicht die 
überlasteten Vertreter der Naturschutzbehörden hinaus-
gehen und schauen, ob der Bauer die Grabenfräse richtig 
einsetzt? – Das wollen weder Sie noch ich. Wir wollen 
vielmehr ein Verbot des Einsatzes der Grabenfräse. Dann 
haben wir weniger Bürokratie, aber mehr Tierschutz und 
mehr Natur- und Artenschutz! 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erstaunt war ich wirklich bei den Debatten – und wir 
haben im Umweltausschuss intensiv debattiert, da gebe 
ich Ihnen gerne Recht –, darüber, dass Sie sich nicht in 
einem einzigen Fall so geäußert haben, liebe Mitglieder 
des Umweltausschusses, dass es eine Stärkung des 
Naturschutzes bedeutet hätte. Warum haben Sie nicht ein 
einziges Mal den Anträgen der Opposition zugestimmt? 
Nein, immer ging es darum, den Naturschutz abzuwehren 
und zu schauen, dass ja kein Nutzer der Natur einge-
schränkt wird. Ich habe beispielsweise beantragt, in Arti-
kel 13 e – Schutz der Lebensstätten – künftig landschafts-
prägende Einzelbäume oder Baumgruppen zu schützen. 
Nach Artikel 13 e – ich kann Ihnen die Bestimmung noch 
einmal vorlesen -: 

Es ist verboten, in der freien Natur Hecken, le-
bende Zäune, Feldgehölze oder -gebüsche zu 
roden, abzuschneiden, zu fällen oder auf sonsti-
ge Weise zu beeinträchtigen,

Nach diesem Artikel 13 e ist auch das Herunterschneiden, 
das Herabsetzen auf den Stock von März bis September 
verboten. Ich hoffe, Sie wissen das. Für das Blickfeld, für 
den Genuss der Landschaft sind doch Einzelbäume so 
wichtig. Sie hätten einmal Ihrem Herzen einen Stoß geben 
und sagen können: Jawohl, das ist keine Beeinträchti-
gung für die Nutzer, das ist ein Mehr an Schönheit, an 
Natur, an Landschaftsgenuss. Nehmen wir doch in den 
Artikel 13 e auch die Einzelbäume auf. Aber nicht einmal 
dazu waren Sie fähig. Ich bedaure das sehr. Die Büsche 
und die Feldgehölze werden geschützt, was richtig ist, 
aber die einzelnen großen Bäume, die Jahrzehnte sozu-
sagen auf dem Buckel haben, die manchmal schon halb 
abgestorben sind, aber gerade dadurch eine hohe Aussa-
gekraft haben, werden nicht geschützt. 

(Zuruf des Abgeordneten Max Weichenrieder 
(CSU))

– Lieber Herr Weichenrieder, ich kenne in der Gegend von 
Weilheim oder Starnberg genügend Beispiele, wo man 
genau solche Bäume abgesägt hat, nur weil ein einzelner 
Ast abgestorben war. 

So ist es. Die Bäume stehen im Bayerischen Naturschutz-
gesetz unter keinem besonderen Schutz. Wenn es Ihnen 
irgendwie ein Anliegen gewesen wäre, dann hätten Sie 
wenigstens in diesem einen Punkt zustimmen können.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Noch ein Letztes: Alle unsere Änderungsanträge zu mehr 
Öffentlichkeit, zur Beteiligung von Vereinen und Ver-
bänden, haben Sie abgelehnt. Das muss hier einmal ganz 
klar gesagt werden. Sie haben beispielsweise die Beteili-
gung von Vereinen bei „Natura 2000“-Schutzgebieten, die 
ohne Schutzverordnung sind, abgelehnt. Sie haben die 
Bagatell-Regelung eingeführt. Damit kann auf die Beteili-
gung verzichtet werden, wenn es sich quasi um geringfü-
gige Eingriffe handelt.

(Susann Biedefeld (SPD): Aber was sind geringfü-
gige Eingriffe? Was ist eine Bagatelle?)

Wir haben deutliche Bedenken und wollen eine Begrün-
dung, ob ein Eingriff geringfügig oder erheblich ist. Wir 
wissen, unter welchem Druck die Naturschutzbehörden 
und die Landratsämter bei Planungen stehen. Es ist eine 
Frage der politischen Willkür, ob Vereine künftig einge-
schaltet werden oder nicht.

(Beifall der Abgeordneten Susann Biedefeld 
(SPD))

Wir hätten uns zumindest die Verpfl ichtung erhofft, dass 
die Naturschutzverbände über das Vorgehen informiert 
werden. So aber wird wieder alles unter dem Deckmantel 
der Nutzer-Lobby gemacht. Gerade bei Befreiungen wäre 
es aber zwingend notwendig, dass es eine Beteiligung der 
Verbände und Vereine gibt.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Hier haben wir auch explizit das Klagerecht der Verbände, 
das Verbandsklagerecht, eingebracht. Wir haben es im 
Bundesnaturschutzgesetz für Bundesvorhaben. Wir 
haben zum Glück auch eine Rechtsprechung der Verwal-
tungsgerichte, die bei FFH-Gebieten – siehe Geigelstein 
– die Rechtslage nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
beurteilt. Damit erhalten die Verbände Klagemöglichkeit. 
Wir haben aber soundso viele Eingriffe in die Natur, bei 
denen es um Befreiungen geht und Vereine und Verbände 
nicht beteiligt werden. Beispielsweise im Falle eines Land-
schaftsschutzgebietes, wenn dort Gewerbegebiete oder 
Sportanlagen gebaut werden sollen oder Aussiedlerhöfe, 
die nach zwei Jahren sowieso in ein Gewerbegebiet 
umgewandelt werden. In Bayern werden in solchen Fällen 
Vereine nicht beteiligt. Das wäre aber dringend geboten. 
Sie hätten sich keinen Zacken aus Ihrer Krone gebrochen, 
wenn Sie einmal gesagt hätten, dass Sie die Arbeit der 
Verbände schätzen, beispielsweise die des Landes-
bundes für Vogelschutz, und wenn Sie den Verbänden 
deshalb Klagerecht bei landesrechtlichen Fragen zuer-
kannt hätten. Das wäre eine Qualifi zierung des Natur- und 
Umweltschutzes in Bayern gewesen.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD – Zuruf 
des Abgeordneten Johannes Hintersberger 
(CSU))

Insgesamt kann nur festgestellt werden, dass Sie die 
Chance, die Sie bei der Novellierung des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes gehabt hätten, vertan haben. Es ist 
genau so, wie es der Landesbund für Vogelschutz gesagt 
hat. Sie hätten wirklich eine Chance gehabt, ein neues 
gesellschaftliches Verständnis für Natur- und Artenschutz 
– für sich selbst, aber auch, weil es wirtschaftlich 
bedeutsam ist – auf den Weg zu bringen und gemeinsam 
zu vertreten. Diese Chance wurde hier in Bayern aber 
nicht genutzt, sie wurde vertan. Ich bedaure das. Aus 
diesem Grund werden wir die vorliegende Novelle 
ablehnen müssen. 

(Lang anhaltender Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Dr. Hünnerkopf.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Die Geheimwaffe!)

Dr. Otto Hünnerkopf (CSU): Herr Präsident, Kolleginnen 
und Kollegen! Man könnte meinen, wir würden uns zum 
ersten Mal ein Naturschutzgesetz geben und müssten 
ganz von vorn beginnen. Ich kann hier nur wiederholen, 
was Herr Kollege Henning Kaul bereits gesagt hat: Seit 
1973 – –

(Ulrike Gote (GRÜNE): Sie können das doch gar 
nicht wissen!  – Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Hat es 
da die CSU schon gegeben? – Susann Biedefeld 
(SPD): Schauen Sie das neue Bundesnatur-
schutzgesetz an! Bayern bleibt weit dahinter zu-
rück!)

Wie jeder weiß, haben wir also seit 1973 ein Naturschutz-
gesetz, das selbst für den Bund immer wieder Vorlage 
war. Dieses Gesetz hat sich bestens bewährt und anderen 

immer wieder als Vorbild gedient. Sie haben vorhin selbst 
darauf hingewiesen: Grabenfräse – Baden-Württemberg. 
Die Grabenfräse ist noch nicht einmal im Bundesnatur-
schutzgesetz geregelt. Deshalb muss man die Kirche 
schon im Dorf lassen. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das ist doch Länder-
kompetenz!)

Meine Damen und Herren, es war von vornherein klar, 
dass wir das Gesetz an die neuen Rahmenbedingungen 
des Bundesnaturschutzgesetzes anpassen wollten. 
Außerdem sind europäische Vorgaben und höchstrichter-
liche Rechtsprechungen zu berücksichtigen. Außerdem 
wollten wir die Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren 
in Bayern gesammelt haben, einbringen und berücksich-
tigen. Ich stehe dazu, wir alle stehen dazu: Wir wollen die 
Deregulierung konsequent vorantreiben.

(Susann Biedefeld (SPD): Zulasten von Natur und 
Umwelt!)

Meine Damen und Herren, wenn ich Ihre Vorschläge höre, 
Frau Paulig und Herr Wörner, dann fällt mir ihre Tendenz 
auf: Es gibt nur Ge- und Verbote, und zwar bis zum 
Exzess. Sie glauben, nur so könnten wir Naturschutz 
erlangen. Wir haben eine andere Auffassung. Wir wissen, 
dass mit solchen Vorgaben alles andere, aber kein bes-
serer Naturschutz zu erreichen ist. Für uns ist der Mensch 
in der Natur entscheidend, der Mensch, der die Land-
schaft nutzt und sich mit ihr identifi ziert. Der Mensch, der 
sich mit seiner Heimat identifi ziert und mit den Flächen, 
auf denen er arbeitet. Wir geben dem Menschen dabei 
Unterstützung und Richtlinien, wie auch die Natur zu 
berücksichtigen und weiter zu entwickeln ist. 

Sie, meine Damen und Herren, sagen, Sie haben viele 
Vorschläge gemacht. Wenn diese Vorschläge substanziell 
gut und wesentlich gewesen wären, dann wären wir 
durchaus bereit gewesen, darauf einzugehen.

(Susann Biedefeld (SPD): Sie haben keine einzige 
inhaltliche Aussage im Umweltausschuss ge-
macht! Lesen Sie das Protokoll! – Unruhe bei den 
GRÜNEN)

Wenn Ihre ganze Vorschlagskraft darin besteht, dass 
andere Fachrechte im Extrakt und durch Querverweise ins 
Gesetz aufgenommen werden oder, dass Ausführungen, 
die im Bundesgesetz geregelt werden, noch einmal zu 
nennen sind, dann ist das doch sehr dürftig.

(Susann Biedefeld (SPD): Dürftig waren Ihre Ar-
gumente im Umweltausschuss! Ich kann nur je-
dem empfehlen, das Protokoll zu lesen!)

Einige Punkte stimmen einfach nicht. Man kann nicht auf 
alles eingehen. Einiges, was mir wichtig erscheint, möchte 
ich aber anschneiden. Ich möchte Regelungen nennen, 
die bei der Novellierung eingearbeitet wurden. Ich 
betrachte die Novellierung auch als gelungen.
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Ein Thema war, das haben Sie gar nicht erwähnt, der 
Begriff, der eingeführt wurde und der unserem Sprachge-
brauch gerecht wird. Es geht dabei auch um den Sinn der 
Begriffe. Ich möchte sie im Hohen Haus noch einmal 
erwähnen, weil jeder sich in seinem Sprachgebrauch 
darauf einstellen sollte. Wir haben den Begriff der Nach-
haltigkeit immer sehr leichtfertig verwendet. Nachhaltig-
keit ist seit Rio für uns alle positiv besetzt. Deshalb war 
auch manche Regelung im Gesetz nicht konsequent und 
logisch. 

(Susann Biedefeld (SPD): Was die Nachhaltigkeit 
betrifft, werden wir den Umweltminister daran 
erinnern!)

Im Gesetz sprechen wir künftig von der „nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter“ in den Zielen, und in 
den Grundsätzen auch von den „nachhaltigen Landnut-
zungssystemen“, die anzustreben sind. Wir sprechen 
beim Schutzzweck von der „nachhaltigen Nutzungsfähig-
keit der Naturgüter“. Im Zusammenhang mit Verände-
rungen, mit negativen Veränderungen, sprechen wir von 
„erheblichen Landschaftsveränderungen“ und von 
„erheblichen Störungen“ usw. Meine Damen und Herren, 
es ist mir wichtig, dass uns das allen bewusst wird und, 
dass wir in Zukunft auch entsprechend damit umgehen.

Ein Thema, das Sie in meinen Augen bewusst überstrapa-
zieren, ist der Einsatz der Grabenfräse. Wir waren uns 
1998 einig, dass der Gebrauch der Grabenfräse geregelt 
werden muss. 

(Susann Biedefeld (SPD): Da waren Sie doch 
noch gar nicht da!)

Ich darf Ihnen sagen, dass ich mein ganzes Berufsleben 
als Landschaftspfl eger in der Verwaltung mit dem Natur-
schutzgesetz zu tun hatte. Von daher weiß ich sehr wohl, 
worüber ich spreche.

(Beifall bei der CSU)

Die Grabenfräse war in der Tat auch für mich als Land-
schaftsökologe ein Thema. Sie wurde zur Recht ins 
Gesetz aufgenommen. Inzwischen hat sich aber Einiges 
getan. Auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen, die 
Landwirte – und das zeugt wieder von ihrer Kreativität – 
haben zusammen mit den maßgeblichen Stellen dieses 
Gerät weiterentwickelt. Das Landesamt für Umweltschutz, 
das Landesamt für Wasserwirtschaft und die Landesan-
stalt für Bodenkultur und Pfl anzenbau haben diese Wei-
terentwicklung begleitet und gehen davon aus, dass diese 
Grabenräumgeräte Auswirkungen haben, die mit der 
Arbeitsweise von Baggerlöffeln vergleichbar sind, wenn 
die schneidenden Elemente dieser Fräsen weg sind und 
wenn sie mit geringeren Touren laufen. Wenn sie alles das, 
was wissenschaftlich ausgewertet ist, anzweifeln wollen, 
kann ich Sie nicht verstehen. Wenn Sie hinausgehen und 
die Gräben mit Spaten und Schaufel räumen würden, 
könnte ich das alles verstehen.

(Beifall bei der CSU)

Es gibt leider auch Situationen, in denen es nicht möglich 
ist, mit dem Bagger über die Flächen zu fahren und mit 
dem LKW das Material abzufahren. Es gibt sehr sensible 
Bereiche, in denen solche Maschinen einbrechen würden, 
sodass diese Gräben nicht geräumt werden könnten. 
Deshalb ist eine etwas fl exiblere Handhabung bei der Gra-
benräumung doch angebracht.

(Henning Kaul (CSU): Die Grabenfräse ist wohl 
ein Symbol der GRÜNEN!)

Seit vielen Jahren stehe ich in engem Kontakt mit den 
Vertretern der unteren und der höheren Naturschutzbe-
hörden. Ich habe dabei wirklich die Erfahrung gemacht, 
dass sie es sich nicht so leicht machen, sondern dass sie 
solche Möglichkeiten eher zurückhaltend zulassen. Ich 
bin mir sicher, dass das auch weiterhin der Fall sein wird. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Gilt das auch für die 
Landräte?)

– Wissen Sie, was passiert, wenn ein Landrat eine ganz 
eklatante Verletzung begehen würde? Sie wären morgen 
die Ersten, die das groß anprangern und in die Medien 
bringen würden. Das kann sich ein Landrat gar nicht so 
ohne weiteres leisten.

(Beifall bei der CSU)

Ich will noch als weiteren Punkt die Eingriffsregelung 
ansprechen. Die Eingriffsregelung, die am Ende, wenn 
nichts anderes mehr hilft, eine Geldzahlung zulässt, haben 
wir seit vielen Jahren schon im Bundesgesetz. Bayern hat 
nie oder nur in den seltensten Fällen davon Gebrauch 
gemacht. Auch künftig wird es die Ultima ratio sein, mit 
Geldzahlungen Eingriffe zu kompensieren, soweit kein 
Ausgleich oder kein Ersatz geleistet werden kann. Wenn 
Sie draußen in der Praxis manchmal die Not sehen 
würden, Ausgleich und Ersatz in manchen Situationen 
noch zustande zu bringen, hätten Sie eher Verständnis. 
Ich habe einige Beispiele in Erinnerung. Da gibt es eine 
viel gegliederte Landschaft. Man kann nicht noch mehr 
hineinbringen. Ich denke zum Beispiel an eine Weinberg-
anlage in Wörth am Main. Dort habe ich fast eine Park-
landschaft und weiß gar nicht, wie ich dort Ersatz- oder 
Ausgleichsmaßnahmen unterbringen kann. Dort muss ich 
etwas mehr Möglichkeiten zulassen. Diese werden aber 
nicht überstrapaziert und ausgenutzt, sondern damit wird 
sorgfältig umgegangen.

Zum Thema Natura 2000-Flächen. Wir wollen nicht, dass 
alle diese Flächen mit Verordnungen und Festlegungen 
rechtlicher Art so stark belastet werden, dass wiederum 
unsere Bauern die Gelackmeierten sind. 

(Beifall bei der CSU)

Ein typisches Beispiel – Henning Kaul hat es ange-
schnitten – ist die Wiesenweihe. Dabei kommen mir ver-
schiedene Aspekte und verschiedene Gedanken in den 
Sinn, die ich mit diesem Beispiel anbringen kann. Bei uns 
in Franken gab es von der Wiesenweihe 1994 zwei Brut-
paare. Im letzten Jahr hatten wir 85, in diesem Jahr sind 
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es 120. Herr Sothmann hat vorgestern gesagt, es wird 
schon problematisch, diese zu betreuen.

(Widerspruch des Abgeordneten Dr. Christian 
Magerl (GRÜNE))

– Man kann sich nicht nur die Beispiele herauspicken, die 
einem selber passen. Sie müssen es sich auch gefallen 
lassen, dass wir einmal andere Beispiele herausholen.

(Beifall bei der CSU)

Die Wiesenweihe hat mit den Bauern aufgrund freiwilliger 
Verträge diese Populationsstärke erreicht. Auch wenn der 
eine oder andere Landwirt im letzten Jahr vielleicht brüs-
kiert oder verschreckt war, die Landwirte haben heuer 
wieder mitgemacht. Das fi nde ich anerkennenswert, und 
das ist ein Beispiel dafür, dass diese Menschen für den 
Naturschutz etwas übrig haben, und dass sie ihn als 
Bestandteil ihrer Arbeit in der Landschaft sehen. Das 
müssen Sie ganz deutlich sehen.

(Beifall bei der CSU)

Ich will noch einen Punkt ansprechen, der heute von Ihnen 
nicht so angesprochen worden ist. Ich meine die Ausstat-
tung der Landschaft mit Strukturen. Ich war im Bereich 
Prosselsheim, Euerfeld berufl ich tätig. Vor einigen Jahren 
wurde dort erwähnt, dass Strukturen fehlen. Wie relativ 
solche grundsätzlichen Forderungen sein können, will ich 
an dem Beispiel deutlich machen. Würden Hecken, Obst-
baumreihen und weiß Gott was in stärkerem Maße in die 
Landschaft gepfl anzt, könnte die Wiesenweihe nicht die 
Population in dieser Stärke wie heute erreichen. Wir 
müssen eben differenzieren. Es gibt Landschaften, in 
denen mehr Strukturen angebracht und aufgrund der Nut-
zung auch sinnvoll sind. Es gibt Landschaften, in denen 
die Landwirtschaft Vorrang hat. Wenn dann noch eine so 
exotische Art wie die Wiesenweihe sich so explosionsartig 
vermehren kann, dass sie für ganz Europa Lieferbiotop 
sein kann, dann muss das auch einmal deutlich erwähnt 
werden.

(Beifall bei der CSU)

Wir wollen nicht, dass für diese Flächen vertraglich 
schutzgebietsartige Festlegungen erfolgen, sondern dass 
die Stärkung der Arten weiter auf freiwilliger Basis erreicht 
wird. 

Frau Paulig, ich wollte auch noch einmal das Thema 
Gründlandumbruch anschneiden. Sie hatten in einer Pres-
semitteilung formuliert, dass Moore umgebrochen werden 
können.

(Ruth Paulig (GRÜNE): So ist es auch!)

Das ist natürlich sehr populistisch für den Part, den Sie 
vertreten. Wer bricht heute Moore um? Ich glaube, dafür 
gibt es entsprechende Mechanismen und Korrekturen. Es 
wird niemand daran gehen, ein Moor einfach umzubre-
chen – und das auch nicht in Überschwemmungsge-

bieten. Wir sind alle um eine Nutzung bemüht, die dem 
Hochwasserschutz gerecht wird. 

(Ruth Paulig (GRÜNE): Warum schreiben Sie es 
dann nicht ins Gesetz hinein?)

Sie wissen doch, wie es im Bundesgesetz steht. Sie 
haben die Diskussion miterlebt. Ob es jetzt „sind zu unter-
lassen“ oder „Grünland soll beibehalten werden“ heißt, 
sind Nuancen, die nicht so grundsätzlich sind,

(Ruth Paulig (GRÜNE): Aber rechtlich doch rele-
vant!)

dass es heißt, Grünland könne in solchen Bereichen 
umgebrochen werden. Das ist sehr konstruiert und weit 
hergeholt.

(Ruth Paulig (GRÜNE): Die Praxis spricht aber 
etwas anderes! – Susann Biedefeld (SPD): Das 
sehen die Naturschutzverbände anders!)

Meine Damen und Herren, es liegt ein Stück weit auch an 
unserem Menschenbild, wie wir den Naturschutz sehen. 
Mir fällt gerade das Stichwort „landschaftsprägende 
Bäume und Baumgruppen“ ein. Frau Paulig, ich weiß, Sie 
hätten diese Begriffe gern noch im Gesetz untergebracht. 
Landschaftsprägende Bäume oder Baumgruppen sehen 
wir deswegen, weil in den zurückliegenden Jahrzehnten 
Menschen diese Bäume geduldet und gepfl egt haben und 
als Landwirte darum herumgefahren sind. 

(Beifall bei der CSU – Ruth Paulig (GRÜNE): Heu-
te macht man es aber genau andersherum!)

Diese Bäume sind den Menschen auch wichtig. Wenn 
heute ein Baum gepfl anzt wird und sich so entwickeln 
kann, dass er einen Durchmesser von 30 Zentimetern 
erreicht und damit landschaftsprägend wird, dann hat er 
einen Standort, wo er auch passt.

(Ruth Paulig (GRÜNE): Dann können Sie es doch 
hineinschreiben!)

Wir schreiben nicht alles ins Gesetz, was für uns selbst-
verständlich ist. Sonst könnten wir ein recht dickes Buch 
schreiben.

(Beifall bei der CSU – Ruth Paulig (GRÜNE): Ich 
bringe Ihnen Fotos!)

Ich weiß, dass es da einige Fotos gibt, aber das ist nicht 
der Normalfall. Ich weiß auch, wo wirklich solche Situati-
onen zustande kommen, dass ein Baum gefährdet sein 
kann. Bei Flurneuordnungsverfahren ist es immer eine 
kritische Situation, wenn Grundstücke verändert werden. 
Aber ich weiß aus 15 Jahren Erfahrung, dass wir solche 
Bäume immer sichern, dass sie ausgemessen werden, 
dass die Zuteilung der Flächen so gewählt wird, dass die 
Bäume erhalten werden können. Darum kann ich nicht, 
nur um Ihnen einen Gefallen zu tun, dafür stimmen, dass 
das so mit aufgenommen wird.

(Ruth Paulig (GRÜNE): Das wäre Ihr Gewissen!)
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Meine Damen und Herren, ich möchte allmählich zum 
Ende kommen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der GRÜ-
NEN)

Wir halten Doppelregulierungen für überfl üssig. Wir 
meinen, dass nicht das, was eh schon im Bundesnatur-
schutzgesetz steht, wortwörtlich übernommen werden 
soll. Ich möchte Ihnen eines sagen. Frau Paulig, Sie waren 
es, die gesagt hat: Wir brauchen den Text auch für die 
Menschen, die in der Landschaft damit umgehen. – Sie 
kennen die Broschüre unseres Umweltministeriums, die 
immer wieder aufgelegt wird. Wenn Sie die kennen, 

(Zurufe von den GRÜNEN)

dann wissen Sie, dass neben dem Text des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes auch maßgebliche Passagen des 
Bundesnaturschutzgesetzes enthalten sind.

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN)

Von daher ist es auch eine vernünftige Regelung, wenn wir 
das so beibehalten.

Meine Damen und Herren, wenn wir all den Vorstellungen 
und Änderungsanträgen der Opposition nicht in dem 
Umfang nachkommen konnten, dann ist dies begründet.

Präsident Alois Glück: Herr Kollege, gestatten Sie eine 
Zwischenfrage der Frau Kollegin Paulig?

Ruth Paulig (GRÜNE): Sie sind großzügig, Herr Hünner-
kopf. Aber wenn Sie schon auf diese Broschüre verweisen 
– ich habe sie jetzt auch nicht hier gesehen, aber ich 
kenne sie –, dann wäre es doch sinnvoll gewesen, im ent-
sprechenden Artikel auch darauf zu verweisen: Eine gute 
fachliche Praxis defi niert sich gemäß § 5 des Bundesna-
turschutzgesetzes. – Dann kann der, den es interessiert, 
vorne nachschauen. So muss er im gesamten Bundesna-
turschutzgesetz nachsuchen. Es wäre doch sinnvoll 
gewesen, diesen Querverweis gemäß unserem Ände-
rungsantrag aufzunehmen.

Dr. Otto Hünnerkopf (CSU): Für mich ist das wirklich 
überfl üssig. Wieso brauche ich noch einmal diesen Text 
im bayerischen Gesetz, wenn er eh bekannt und zutref-
fend ist, wenn er für uns genauso als Rahmengesetz gültig 
ist? Jetzt komme ich noch einmal zum Deregulieren, zum 
Verschlanken zurück. Wenn dem mit solchen Regelungen 
Rechnung getragen werden kann, dann bin ich, sind wir 
dafür. Und es geht nicht darum, in einem Gesetz alle Ihre 
kuriosen und exotischen Vorstellungen zu berücksich-
tigen, sondern etwas Sinnvolles für unser Land zu konzi-
pieren. Insofern bitte ich um Zustimmung zu unserem 
Gesetz. Die CSU-Fraktion stimmt dem ja zu. Auch die 
Ausschüsse haben in ihrer Mehrheit diesem Gesetzent-
wurf zugestimmt. Insofern bitte ich noch einmal um 
Zustimmung.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Verehrte Kolleginnen und Kol-
legen, bevor wir die Beratungen fortsetzen, habe ich 
einige geschäftsleitende Bemerkungen, zunächst für den 
weiteren Ablauf heute. Es stellt sich voraussichtlich so 
dar: Wir werden jetzt die Zweiten Lesungen zu Ende 
führen, dann die Antragsliste, dann gegebenenfalls die 
Ersten Lesung. Der fi xe Zeitpunkt bleibt 20.00 Uhr für die 
Mündlichen Anfragen. Die Zeit bis dahin werden wir mit 
den anderen Tagesordnungspunkten ausfüllen. Das 
kommt dem morgigen Ablauf zugute. Wir werden vermut-
lich morgen um 8.00 Uhr mit Anträgen beginnen. Um 
9.00 Uhr sind die Wahlen. Dann kommt die Interpellation. 
So weit für alle zur Orientierung.

Weil ich jetzt schon unterbrochen habe, gebe ich noch 
das Ergebnis der vorhergehenden namentlichen Abstim-
mung zum Gesetzentwurf 15/3277 der Staatsregierung 
bekannt. Mit Ja haben 100, mit Nein 47 Abgeordnete 
gestimmt bei 4 Stimmenthaltungen. Das Gesetz ist damit 
angenommen. Es hat den Titel: „Zweites Gesetz zur 
Modernisierung der Verwaltung (2. Verwaltungsmoderni-
sierungsgesetz)“.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Wir gehen weiter in der Rednerliste. Das Wort hat Herr 
Kollege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Natürlich muss man noch einmal auf einige 
Dinge eingehen, die hier von Ihnen gesagt wurden. Entlar-
vend, lieber Herr Dr. Hünnerkopf, war Ihre Äußerung zum 
Thema Baumgruppen. Das ist Ihr Weltbild, genau das ist 
das Weltbild der CSU, was die Natur betrifft; Sie sagen: 
„Wir Menschen dulden …“ Seit wann dulden wir denn die 
Natur? Die Natur duldet uns, manchmal sogar viel zu 
sehr.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Sie haben gesagt, das sei nur entstanden, weil Menschen 
es geduldet hätten. Dieses „Dulden“ muss man sich 
einmal auf der Zunge zergehen lassen: Mensch duldet 
Natur. Sie entlarven sich Gott sei Dank immer wieder 
selber. Ich fi nde das ganz in Ordnung so. Umgehen 
müssen Sie damit. Wir sehen das anders. Ich meine eher, 
dass die Natur uns duldet. Irgendwann wird sie uns wieder 
loswerden, wenn wir so weitermachen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch einmal 
auf einige Dinge eingehen, weil dieses Thema einfach zu 
ernst ist. Sie sehen manchmal Ausgleichsfl ächen eher aus 
ländlicher Sicht. Da gebe ich Ihnen sogar zum Teil Recht, 
dass man Flächen im ländlichen Bereich tauschen kann. 
Aber in Städten hat das eine völlig andere Auswirkung. 
Wenn Sie in der Stadt eines der letzten Gebiete über-
bauen und dafür Ausgleichsfl äche irgendwo draußen 
suchen, nehmen Sie gerade älteren Menschen – und die 
liegen Ihnen gerade auch am Herzen –, die nicht mehr so 
mobil sind, die Möglichkeit, diese Grünfl ächen zu besu-
chen. Deswegen wehren wir uns gegen solche Dinge. Es 
darf nicht sein, dass man Flächen so miteinander tau-
schen kann, wie Sie das vorhaben. Wir sagen: Das ist 
Unfug und hindert Menschen daran, Grün dort zu haben, 
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wo sie es brauchen, nämlich vor Ort. Das gilt vor allem – 
das gebe ich zu – für Ballungsräume. Dafür haben Sie 
vielleicht etwas wenig Verständnis. Aber auch das muss 
im Gesetz berücksichtigt werden, denn wir können bei so 
etwas nicht immer nur ländliche Bereiche berücksich-
tigen.

Herr Kollege, darf ich Sie auf Folgendes hinweisen, wenn 
man das Gesetz einmal in der Entwicklung sieht: Die EU-
Richtlinie war bereits ein Kompromiss, da sind wir uns 
einig. Das Bundesgesetz war ebenfalls ein Kompromiss.

(Henning Kaul (CSU): Auch Ihr Entwurf ist ein 
Kompromiss!)

– Ja, richtig. Und jetzt setzen wir auf diesen Kompromiss 
in Bayern noch einmal einen Kompromiss, statt es zumin-
dest eins zu eins zu übernehmen.

Ich kann es nur wiederholen: Die, die 1973 das Gesetz 
gemacht haben, müssten eigentlich den Saal verlassen. 
Sie müssten sich doch schämen, was Sie aus dem Gesetz 
machen mit der Begründung: Verschlankung, Vereinfa-
chung. Sie erzeugen möglicherweise Bulimie für die Natur 
mit Ihrem Schlankheitswahn.

Kolleginnen und Kollegen, so geht es nicht. Wir meinen, 
dass es notwendig ist, Menschen mitzunehmen. Herr Kaul 
und wir, die wir mit dem Umweltausschuss im Bayeri-
schen Wald waren, waren uns ziemlich einig darüber, dass 
wir diese Natur erhalten wollen. Aber da müssen wir 
gegen einen schönen Brocken Mensch ankämpfen. Des-
halb wehre ich mich immer so dagegen, dass man dies 
auf der einen Seite sehr wohl tut und auf der anderen 
Seite aber gleich wieder wegschiebt. In einer solchen 
Frage sollten wir schon geradlinig bleiben. 

Das passt sonst nicht zusammen. 

Ich stehe dazu, dass das, was im Nationalpark Bayeri-
scher Wald geschieht, richtig ist, und davon müssen wir 
die Menschen überzeugen. Möglicherweise müssen wir 
im Interesse der Natur sogar über deren Meinung hinweg-
gehen. Aber das gilt dann nicht nur bei diesem einen 
Punkt, sondern generell, weil wir sonst unglaubwürdig 
werden, und das sollten wir uns nicht antun.

Es ist, wenn man schon Landschaftspfl egemittel streicht, 
notwendig, den Naturschutz zu erhöhen. Daran darf ich 
Sie erinnern. Sie haben in den Haushaltsberatungen 
Landschaftspfl egemittel gestrichen, und dafür bedarf es 
im Gesetz einer Kompensation. Das hat überhaupt nichts 
damit zu tun, dass wir für Ver- und Gebote sind und alles 
über so etwas regeln wollen.

(Beifall der Abgeordneten Susann Biedefeld 
(SPD))

Das ist eine Ihrer ideologischen Verblendungen, wie Sie 
sie immer wieder einbauen. Wir sind liberal und weltoffen 
genug, um zu wissen, was der Regelung bedarf, was man 
auch ohne Regelung machen und den Menschen zumuten 
kann. 

Lieber Kollege, wir sind uns darin einig, dass diese Welt, 
die eigentlich nicht mehr Werte, sondern nur noch den 
Wert von Kontoständen kennt, Regelungen bedarf, sonst 
kommt gerade die Natur unter die Räder. Und wenn dem 
so ist, ist Ihr Gesetzentwurf ein schlechtes Beispiel und 
Hilfsmittel, der Natur beizustehen und das sicherzustellen, 
was notwendig ist. 

Sepp Ranner hat mich vorhin angegriffen. Was ich zu den 
Großvieheinheiten gesagt habe, stammt nicht von mir, 
sondern aus einem Papier des LfL, also von jemand, der 
mir nicht so nahe steht wie möglicherweise euch. Ich darf 
daraus zitieren:

Hier geht es um Nährstoffseiden für Stickstoff, 
Phosphat und Kalium. Die Untersuchungen kom-
men zu dem Ergebnis, dass nur etwa ein Drittel 
auf ausgeglichene, vom Boden noch zu verarbei-
tende Seiden aufweist, während zwei Drittel mit 
zum Teil erschreckend hohen Überhängen arbei-
tet. Das deutet auf zusätzliche mineralische Dün-
gung hin.

So viel dazu, damit klargestellt ist, dass man das nicht aus 
den Fingern saugt, sondern existenziell vorhanden ist.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr 
Staatsminister Dr. Schnappauf. 

Staatsminister Dr. Werner Schnappauf (Umweltministe-
rium): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
möchte mich zunächst einmal bei allen Kolleginnen und 
Kollegen des Bayerischen Landtags für die zügige Bera-
tung des Gesetzentwurfes ganz herzlich bedanken. Ganz 
besonders bedanken möchte ich mich beim federfüh-
renden Umweltausschuss und bei Vorsitzendem Henning 
Kaul, dass die Beratungen trotz zeitlicher Enge so dicht, 
intensiv und zügig geführt werden konnten. 

Ich möchte zu der hier geführten Diskussion noch einige 
kurze Anmerkungen machen; denn letzten Endes hat sich 
in den verschiedenen Debattenbeiträgen ein unterschied-
liches Verständnis der Angehensweise für Regelungen im 
Naturschutz gezeigt. Ich hatte aus den Äußerungen der 
Opposition das Gefühl, dass man dies dort als eine Spiel-
wiese grüner Politik betrachtet, die hier vom Parlament 
ausgestaltet wird, und damit hat sich’s. 

Aber letzten Endes ist Naturschutz viel mehr als eine the-
oretische Rahmensetzung. Und den Rahmen, den wir 
setzen, sollten wir bewusst so auswählen, dass er auch 
die Menschen in unserem Land und dabei auch die 
Herzen der Grundstückseigentümer, also alle Bürgerinnen 
und Bürger, erreicht. Deshalb ist der gesetzliche Rahmen, 
wie wir ihn hier gezogen haben, ein Rahmen, der auf 
Dialog und auf Kooperation setzt und damit ein Leitbild 
realisiert, wie wir es verstehen, nämlich ein Leitbild, dass 
wir Naturschutz mit denen betreiben wollen, denen die 
Flächen in unserem Land gehören. 

(Beifall bei der CSU)
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Wir sollten das nie vergessen. 

Ich habe in den Debattenbeiträgen der Opposition immer 
wieder den Eindruck gehabt, dass sich jemand an das 
Rednerpult stellt, etwa vom Ammersee, Starnberger See 
oder aus einer Millionenstadt kommend und über Flächen 
dieser Bürger redet. Wir dürfen nie vergessen,

(Beifall bei der CSU – Zuruf des Abgeordneten 
Henning Kaul (CSU))

dass wir am Ende Naturschutz auf dem Eigentum derer 
betreiben, die mit dem Ertrag der Fläche eine Familie 
ernähren müssen. Deshalb sollten wir den Gedanken des 
kooperativen Naturschutzes, der unser Land prägt und 
mit dem wir gut gefahren sind, auch so im neuen Gesetz 
verankern, wie es der Entwurf vorsieht. 

(Beifall bei der CSU)

Das neue Gesetz macht auch deutlich, dass wir nicht 
hinter dem Bundesrecht zurückbleiben, sondern dass im 
Gegenteil das Bundesrecht in einer ganzen Reihe von 
Punkten erst zum Bayerischen Naturschutzgesetz aufge-
schlossen hat. Zum Beispiel haben die Kollegen Henning 
Kaul und Otto Hünnerkopf den Eigenwert der Schöpfung 
und der Geschöpfe angesprochen, um nur ein Beispiel zu 
nennen.

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, gestatten Sie 
eine Zwischenfrage der Frau Kollegin Kamm?

Staatsminister Dr. Werner Schnappauf (Umweltministe-
rium): Herr Präsident, ich möchte das Thema gerne 
zusammenhängend vorstellen. 

(Beifall bei der CSU)

Wir haben in das Gesetz weitere Aspekte eingebaut, etwa 
den Schutz der Moore, das Bekenntnis zur Wildnis bei-
spielsweise in unseren Nationalparken, die Dynamik 
unserer Natur und die Schaffung des Biotopverbundes, 
wo wir in Bayern mit über 300 Verbundprojekten nicht nur 
in Deutschland, sondern in ganz Europa zu den führenden 
Ländern gehören.

Lassen Sie mich deshalb einen zweiten Gesichtspunkt 
hervorheben, der mir in den Debattenbeiträgen der Oppo-
sition deutlich aufgefallen ist. Es wurde immer wieder 
gefragt: Warum nehmt ihr die Alpenkonvention nicht mit 
auf? Wir haben heute zunehmend internationale Ebenen. 
Wir haben Europa und bilaterale und völkerrechtliche Ver-
träge wie zum Beispiel die Alpenkonvention. Wenn wir 
alles wieder zusammenfassen, ist am Ende das Landes-
recht nur noch eine Aufl istung, eine Wiedergabe und ein 
Sammelsurium internationaler Vorschriften. Wir wollen 
endlich ernst machen und bei der Quantität unserer 
Gesetze abspecken. Es kommt nicht darauf an, dass wir 
alles das, was andernorts schon steht, wiederholen. Bei 
diesem Punkt wird deutlich, die Alpenkonvention gilt als 
solche, als völkerrechtliche Vereinbarung, die wir nicht im 
Bayerischen Naturschutzgesetz wiederholen müssen. Da 
zeigt sich das verquere Verständnis der Opposition. 

Letzten Endes haben wir diese Linie durchgängig umge-
setzt. 

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, gestatten Sie 
eine Zwischenfrage der Frau Kollegin Paulig?

(Zurufe von der CSU: Nein!)

– Entschuldigung, aber dies kann nur der Redner beant-
worten, nicht der Zuruf aus dem Plenum. Das wäre auch 
eine Einmischung in die Autonomie des Redners. Herr 
Staatsminister, bitte.

(Henning Kaul (CSU): Er ist unserer Meinung! – 
Heiterkeit)

Staatsminister Dr. Werner Schnappauf (Umweltministe-
rium): Sehr verehrter Herr Präsident, ich schließe mich den 
Zwischenrufen an, dass ich jetzt keine Zwischenfragen 
mehr beantworten möchte, weil im Grunde genommen 
alles gesagt ist. 

(Beifall bei der CSU)

Es geht darum, dass wir jetzt zum Punkt kommen. Des-
halb will auch ich jetzt nicht mehr in die Sache einsteigen. 
Das haben die Kollegen Hünnerkopf und Henning Kaul 
deutlich zum Ausdruck gebracht. 

(Zuruf von den GRÜNEN)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich will noch einen einzigen 
Gesichtspunkt aufnehmen. Es geht bei vielen Themen der 
Opposition immer wieder um Verfahrensregelungen, Ver-
bandsklagen, Mitwirkungsrechte und irgendwelche For-
malien im Naturschutz. Aber ich glaube, über Jahrzehnte 
hinweg hat die besondere bayerische Qualität unseres 
Naturschutzes ausgemacht, dass wir uns nicht in Forma-
lien erschöpfen, sondern die Menschen in unserem Lande 
mitnehmen und Naturschutz zu einem Herzensanliegen 
machen. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten in her-
vorragender Weise geschafft. Wenn wir heute mit dem 
neuen Bayerischen Naturschutzgesetz in das 21. Jahr-
hundert fortschreiben, dass wir in unserem Lande den 
Naturschutz auch weiterhin zu einem Herzensanliegen 
machen, dass wir die Bauern, Grundstückseigentümer, 
Bürgermeister und Gemeinden mitnehmen, dann hat 
Naturschutz auch Bestand. Dann ist Naturschutz nicht auf 
irgendeine Verfahrensvorschrift reduziert, 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

sondern dann haben wir etwas, was dauerhaft den Wert 
und die Attraktivität unseres Landes sichert.

Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
bekenne ich mich ganz ausdrücklich dazu, dass wir an 
einigen Stellen bewusst bei der 1:1-Umsetzung des Bun-
desrechts Spielräume genutzt haben. Denn wenn ich 
heute ein Grünlandumbruchverbot in das bayerische 
Gesetz hineinschreibe, dann hat kein Landwirt in unserem 
Land die Möglichkeit, KULAP in Anspruch zu nehmen.
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(Beifall bei der CSU) 

Ich bin deshalb der Meinung: Wenn wir es so machen, wie 
wir es vorgesehen haben, dass wir ein Gebot ausspre-
chen, Grünland zu erhalten, uns also positiv und kon-
struktiv erweisen und dem Landwirt für seine freiwillige 
Leistung die Möglichkeit geben, KULAP in Anspruch zu 
nehmen, dann erreichen wir am Ende inhaltlich-materiell 
das gleiche Ziel, nehmen aber den Grundstückseigen-
tümer mit auf den Weg. Dann machen wir Naturschutz mit 
den Menschen und mit den Grundstückseigentümern. 
Das ist der Weg, den die Staatsregierung und die CSU 
gehen. 

(Beifall bei der CSU)

Unser Land ist als Lebensraum und Wirtschaftsstandort 
auch deshalb so attraktiv, weil wir über die Jahrzehnte 
hinweg eine gute Naturschutzarbeit gemacht haben. Des-
halb bitte ich Sie, dem Gesetzentwurf Ihre Zustimmung zu 
geben. Denn die Linie, die in den vergangenen Jahr-
zehnten erfolgreich war, wird sich auch in dem begon-
nenen 21. Jahrhundert als erfolgreich erweisen. Herzli-
chen Dank.

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Alois Glück: Ich habe keine weiteren Wortmel-
dungen vorliegen. Die Aussprache ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/3477 sowie die 
Änderungsanträge auf den Drucksachen 15/3601 und 
15/3677 bis 15/3694 zugrunde, außerdem die Beschluss-
empfehlung des federführenden Ausschusses für Umwelt 
und Verbraucherschutz auf Drucksache 15/3830.

Zunächst lasse ich über die vom federführenden Aus-
schuss für Umwelt und Verbraucherschutz zur Ablehnung 
vorgeschlagenen Änderungsanträge abstimmen. Eine 
Liste der Anträge liegt Ihnen vor. 

(siehe Anlage 3)

Besteht Einverständnis, dass wir über diese Anträge im 
Block abstimmen? – Ich sehe keinen Widerspruch. 

Ich stelle jetzt die zur Ablehnung vorgeschlagenen Ände-
rungsanträge insgesamt zur Abstimmung. Hinsichtlich 
des Änderungsantrags auf der Drucksache 15/3688 wird 
im Rahmen dieser Abstimmung nur über die Nummer 2 
beschlossen, nachdem Nummer 1 vom mitberatenden 
Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen für erle-
digt erklärt worden ist. Wer seinem Abstimmungsverhalten 
bzw. demjenigen der jeweils eigenen Fraktion im federfüh-
renden Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz 
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegen-
stimmen? – Niemand. Stimmenthaltungen? – Auch nie-
mand. Damit ist einstimmig so beschlossen. Damit über-
nimmt der Landtag die ablehnenden Voten. 

Zum Gesetzentwurf empfi ehlt der federführende Aus-
schuss für Umwelt und Verbraucherschutz bei der zweiten 

Beratung Zustimmung mit der Maßgabe verschiedener 
Änderungen. Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen stimmt der Beschlussfassung des 
federführenden Ausschusses zu. Ergänzend schlägt er 
vor, in § 5 Absatz 1 als Datum des In-Kraft-Tretens den 
„1. August 2005“ einzufügen. Ich verweise insoweit auf 
die Drucksache 15/3830. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Das ist die CSU-Fraktion. Gegenstimmen? – 
Das sind die Fraktionen der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – 
Niemand. Damit ist so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wird, führen 
wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die Schluss-
abstimmung durch. Diese soll in namentlicher Form 
erfolgen. Der Abstimmung liegt der im vorhergegangenen 
Abstimmungsgang beschlossene Gesetzentwurf 
zugrunde. Für die Stimmabgabe sind die Urnen auf 
beiden Seiten des Sitzungssaales und auf dem Steno-
grafentisch bereitgestellt. Wir beginnen mit der Stimm-
abgabe. Dafür haben wir fünf Minuten Zeit. 

(Namentliche Abstimmung von 17.55 bis 18.00 
Uhr )

Meine Damen und Herren, die 5 Minuten sind um. Die 
Stimmabgabe ist geschlossen.

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Das Abstimmungsergebnis wird außerhalb des Plenar-
saals ermittelt und später bekannt gegeben. Wir fahren in 
der Tagesordnung fort.

Zur gemeinsamen Beratung rufe ich die Tagesordnungs-
punkte 15 und 16 auf:

Gesetzentwurf der Abg. Dr. Ingrid Fickler, Prof. Ursula 
Männle, Joachim Unterländer u. a. (CSU) 
zur Änderung des Bestattungsgesetzes (Drs. 15/2847) 
– Zweite Lesung –

Gesetzentwurf der Abg. Franz Maget, Kathrin Sonnen-
holzner, Adelheid Rupp u. a. (SPD) 
zur Änderung des Bestattungsgesetzes (Drs. 15/3388)
– Zweite Lesung –

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Im Ältestenrat 
wurden dafür 10 Minuten Redezeit pro Fraktion verein-
bart. Erste Wortmeldung: Frau Kollegin Dr. Fickler.

Dr. Ingrid Fickler (CSU): Herr Präsident, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Nach bisheriger Rechtslage besteht in 
Bayern für die totgeborene oder während der Geburt ver-
storbene Leibesfrucht mit einem Gewicht unter 
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500 Gramm, eine so genannte Fehlgeburt, und für Embry-
onen und Feten aus Schwangerschaftsabbrüchen keine 
Bestattungspfl icht. Fehlgeburten können bestattet 
werden, Embryonen und Feten aus Schwangerschaftsab-
brüchen sowie Fehlgeburten, für die keine Bestattung 
gewünscht wird, unterliegen einer Beseitigungspfl icht.

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Die Beseitigung ist entsprechend der Regelung für die 
Beseitigung von Körper- und Leichenteilen unverzüglich 
in schicklicher und gesundheitlich unbedenklicher Weise 
durchzuführen. In der Praxis bedeutet dies im Regelfall die 
Entsorgung mit dem Klinikmüll bzw. in die Kanalisation. 

Diese gesetzliche Regelung wird der verfassungsgerichtli-
chen Rechtsprechung zum Beginn des menschlichen 
Lebens und der Reichweite der Menschenwürde und der 
daraus resultierenden Verpfl ichtung zum Lebensschutz 
nicht gerecht. Die Kirchen kritisieren diese Rechtslage seit 
langem. Auch von betroffenen Eltern werden die geltende 
Regelung und die geübte Praxis zunehmend als unbefrie-
digend empfunden.

Mittlerweile gibt es zahlreiche Initiativen, die in Eigenregie 
Sammelbestattungen durchführen. Mit unserem Ände-
rungsgesetz setzen wir klare Richtlinien, wie zu handeln 
ist, und wir konkretisieren die bereits jetzt bestehende 
Pfl icht zur schicklichen Beseitigung.

Unser Änderungsgesetz ermöglicht die fakultative Indivi-
dualbestattung und führt die so genannte Zur-Ruhe-Bet-
tung als neues Instrument ein. Fehlgeburten und Feten 
aus Embryonen und Schwangerschaftsabbrüchen können 
zukünftig durch die Verfügungsberechtigten, das heißt im 
Regelfall durch die Eltern, individuell bestattet werden. 
Findet keine Individualbestattung statt, sind Fehlgeburten, 
Feten und Embryonen nicht mehr wie bisher Körper- und 
Leichenteile schicklich zu beseitigen, sondern auf einem 
Gräberfeld zur Ruhe zu betten.

In diesem wesentlichen Punkt unterscheidet sich der 
Gesetzentwurf der SPD von dem unseren, weshalb wir 
den Gesetzentwurf der SPD ablehnen werden. 

Unser Gesetzentwurf hält zwar formell an der Verpfl ich-
tung der Eltern zur Zur-Ruhe-Bettung fest, faktisch 
werden diese jedoch durch eine weit reichende Zumut-
barkeitsregelung von dieser befreit. Dies gilt insbesondere 
für häusliche Fehlgeburten und bei Schwangerschaftsab-
brüchen.

Die Zumutbarkeitsregelung bezieht sich nicht auf die 
fi nanziellen Verhältnisse der Betroffenen - das möchte ich 
hier ausdrücklich festhalten -, sondern auf deren psychi-
sche Verfassung. Insoweit kann es nicht zu den von der 
Opposition vermuteten Streitigkeiten über die Zumutbar-
keit der Kostentragung für die Betroffenen kommen.

Die Verpfl ichtung trifft in der Praxis den Inhaber des 
Gewahrsams, das heißt, die Krankenhäuser bzw. bei 
Schwangerschaftsabbrüchen den den Eingriff vorneh-
menden Arzt. Die Eltern müssen über ihr Recht zur Indivi-
dualbestattung und die neu eingeführten Verpfl ichtungen 

unverzüglich und in geeigneter Form informiert werden. 
Die Verwendung eines vor oder während der Geburt ver-
storbenen Kindes für wissenschaftliche oder medizinische 
Zwecke wird künftig nur mit der Einwilligung der Verfü-
gungsberechtigten stattfi nden. Auch hier schaffen wir 
somit Rechtsklarheit. 

Die bislang im Gesetz enthaltene Bußgeldbewehrung bei 
Nichterfüllung der Pfl icht zur schicklichen Beseitigung von 
Embryonen und Feten aus Schwangerschaftsabbrüchen 
wird auf den Inhaber des Gewahrsams beschränkt. Damit 
fallen abbruchwillige Frauen nicht mehr unter die Buß-
geldbewehrung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte kurz auf zwei 
Argumente eingehen, die in den Ausschussberatungen 
eine Rolle gespielt haben. Zunächst hat die SPD-Fraktion 
immer darauf hingewiesen, dass in unserem Gesetzent-
wurf zusätzlich Druck auf die Frauen ausgeübt würde. 
Dazu ist zu sagen, dass in Ihrem Gesetzentwurf, werte 
Kolleginnen der SPD, das Anliegen unserer Fraktion auf-
gegriffen wird, zukünftig auch für Feten und Embryonen 
aus Schwangerschaftsabbrüchen ein Bestattungsrecht 
einzuführen. Damit ist aber auch bei Ihnen an die Verfü-
gungsberechtigten, in der Regel die Eltern, die Frage zu 
stellen, ob sie ihr Kind bestatten wollen. Gerade in diesem 
Punkt unterscheiden sich die beiden Gesetzentwürfe 
nicht. 

Unser Gesetzentwurf baut auf der Systematik des bisher 
geltenden Rechts auf. Auch nach bisherigem Recht sind 
zunächst die Verfügungsberechtigten zur schicklichen 
Beseitigung verpfl ichtet. Dies bezieht sich auch auf 
Frauen, die abgetrieben haben. Kommen Sie dieser Ver-
pfl ichtung nicht nach, sieht das heutige Gesetz sogar eine 
Bußgeldbewehrung vor. Von dieser Bußgeldbewehrung 
ausgenommen sind nach heutiger Rechtslage nur Frauen, 
die eine häusliche Fehlgeburt erlitten haben.

Unser Gesetzentwurf präzisiert das geltende Recht, 
indem er vorschreibt, was unter einer schicklichen Besei-
tigung zu verstehen ist und dem Aspekt der Menschen-
würde Rechnung trägt. Das bedeutet auch, dass die 
CSU-Initiative zunächst die Verfügungsberechtigten in die 
Pfl icht nimmt, und, falls dies nicht zumutbar ist, die 
Inhaber des Gewahrsams, das heißt die Krankenhäuser 
und Arztpraxen. Folglich lastet nicht mehr Druck auf den 
betroffenen Frauen als bisher. Im Gegenteil. Der CSU-
Gesetzentwurf nimmt sogar Frauen, die abgetrieben 
haben, von der Zumutbarkeitsregelung aus. Außerdem ist 
die Bußgeldbewehrung für diese Frauen gestrichen 
worden, da sie seit 1994 kein einziges Mal angewandt 
wurde. 

Ich komme nun zur Kostenfrage. Für die Kommunen als 
Träger von Krankenhäusern fallen nur geringe Mehrkosten 
an. Im Zuge der Konsultationsverhandlungen wurde 
Einigkeit darüber erzielt, dass bayernweit mit einem Auf-
wand von ca. 83 000 Euro pro Jahr für alle Krankenhäuser 
zu rechnen ist. Die Pfl icht zur Zur-Ruhe-Bettung trifft auch 
niedergelassene Ärzte. Vonseiten der Landesärztekammer 
wurden Bedenken gegen diese Neuregelung erhoben, 
aufgrund der Kostenbelastung würden niedergelassene 
Ärzte keine Abbrüche mehr durchführen. Dem ist entge-
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genzuhalten, dass niedergelassene Ärzte bereits aufgrund 
geltender Rechtslage zur kostenpfl ichtigen schicklichen 
Beseitigung verpfl ichtet sind. Insofern konkretisiert der 
Gesetzentwurf lediglich die bereits bestehende Pfl icht, 
indem er die Modalitäten neu regelt.

Die den Ärzten entstehenden Mehrkosten können durch 
Kooperation mit Krankenhäusern gering gehalten werden. 
Im Übrigen sind die entstehenden Mehrkosten nach Aus-
kunft des Finanzministeriums als Betriebsausgaben steu-
erlich absetzbar. 

Für den Zeitpunkt des Inkrafttretens haben wir den 
01.01.2006 vorgesehen, um genügend Zeit für eine Infor-
mationsoffensive gegenüber den Betroffenen zu haben. 
Diese Initiative wollen wir im Herbst starten. Ich bitte um 
Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf so, wie in den 
vorberatenden Ausschüssen und beantrage Ablehnung 
des Gesetzentwurfs der SPD, da dieser hinter dem auf-
grund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts Notwendigen zurückbleibt.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Das Wort hat Frau Kollegin Sonnenholzner.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Herr Präsident, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Über die ethisch-moralische 
Dimension, die hinter diesen Fragestellungen und den 
beiden Gesetzentwürfen steht, haben wir schon in der 
Ersten Lesung und in den Ausschüssen ausgiebig disku-
tiert. Ich verweise an dieser Stelle auch auf meine Ausfüh-
rungen an diesen beiden Stellen dazu. 

Im Wesentlichen teilt die SPD-Fraktion die Einschätzung 
der Mehrheitsfraktion, was die Handlungsfelder betrifft, 
die eine Änderung des Bestattungsgesetzes nötig 
machen. Das ist zum einen die Ausweitung der Bestat-
tungsmöglichkeit für Feten und Embryonen aus Schwan-
gerschaftsabbrüchen. Dabei möchte ich an dieser Stelle 
festhalten, dass im Verfassungsausschuss, dessen Proto-
koll mir leider noch nicht vorliegt, was ich bedauere - es ist 
dies kein gutes Procedere - anhaltend über die juristi-
schen Bedenken diskutiert worden ist, die auch wir haben, 
weil wir eben der Meinung sind, dass nicht alles so gere-
gelt ist, wie Sie es darstellen. 

Das spielt für uns keine Rolle, weil wir den Gesetzentwurf 
insgesamt ablehnen. Dennoch bleiben diese Bedenken 
aufrechterhalten, nachdem Sie die Änderungen, die Sie im 
Verfassungsausschuss zumindest andeutungsweise 
angekündigt hatten, nicht vorgenommen haben.

Der zweite Punkt ist die Notwendigkeit der Zustimmung 
der betroffenen Frauen und Männer zur Verwendung von 
Feten und Embryonen zu medizinischen und wissen-
schaftlichen Zwecken. Dies ist unstrittig und mehr als 
überfällig.

Der dritte Punkt ist die Festschreibung der Informations-
pfl icht, die auch wir wollen, weil die betroffenen Frauen 
und Mütter über dieses Recht der Bestattung informiert 

werden sollen. Sie müssen adäquat informiert werden und 
genügend Zeit haben, um die Entscheidung zu treffen.

Defi nitiv anderer Meinung – das war bereits der Knack-
punkt bei den Diskussionen in den Ausschüssen und hier 
im Plenum – sind wir hinsichtlich der Bestattungspfl icht. 
Frau Kollegin Dr. Fickler, Sie haben mich durch das, was 
Sie hier gesagt haben, nicht davon überzeugt, dass die 
Bestattungspfl icht, die Sie wollen, die Frauen nicht unter 
Druck setzt. Natürlich ist es in diesem Zusammenhang ein 
Unterschied, ob eine Frau ein Recht hat oder eine Pfl icht. 
Deshalb ist Ihre Argumentation, die Sie soeben an dieser 
Stelle vorgebracht haben, nicht sehr zielführend.

Die Frauen mit frühen Fehlgeburten zu Hause, fühlen sich 
unter Druck gesetzt. Ich möchte auf das verweisen, was 
Sie vorhin zur Beseitigung gesagt haben. Dadurch kam in 
Ihre Rede ein polemischer Zungenschlag, der bisher nicht 
vorhanden war. Die Beseitigung mit dem organischen Kli-
nikmüll passiert de facto. Sie haben aber auch auf die 
Beseitigung in die Kanalisation hingewiesen. Das ist in 
Krankenhäusern nicht zulässig. Das passiert auch nicht. 
So etwas passiert nur an einer Stelle, nämlich bei den 
Fehlgeburten zu Hause, wo die Frauen es nicht verhindern 
können. Ich bitte Sie, in dieser Diskussion bei der Wahr-
heit zu bleiben und nicht mit derartigen Unterstellungen 
einen Zungenschlag reinzubringen, der nicht in diese Dis-
kussion gehört.

Unter Druck gesetzt werden sich auch die Frauen fühlen, 
die sich – aus welchen Gründen auch immer – für einen 
Schwangerschaftsabbruch entschieden haben. Der 
zweite Grund, warum wir gegen diese generelle Bestat-
tungspfl icht sind, ist der Umstand, dass gerade bei sehr 
frühen Fehlgeburten eine Bestattung aus rein medizini-
schen Gründen nicht praktikabel ist. Hier befi nden wir uns 
im Konsens mit der Landesärztekammer und mit den 
Hebammenverbänden sowie mit den Beratungsstellen. 
Man darf nicht in ein Gesetz Regelungen hineinschreiben, 
von denen man von vornherein weiß, dass sie nicht voll-
zogen werden können.

Wir sehen in der Tat bei dem, was jetzt „schickliche Besei-
tigung“ genannt wird, Nachbesserungsbedarf. Wir sind 
der Meinung, dazu bedarf es keiner Gesetzesänderung. 
Wir brauchen vielmehr eine Präzisierung der jetzt gültigen 
Bestattungsverordnung. Mit dieser Präzisierung gewähr-
leisten wir, dass alle Embryonen, bei denen dies möglich 
ist, sowie bei allen Feten eine Sammelbestattung auf 
einem Gräberfeld erfolgt, wie dies in vielen bayerischen 
Kliniken bereits jetzt praktiziert wird, ohne dass die Mütter 
oder die betroffenen Eltern primär in der Pfl icht sind.

Aus den genannten Gründen bitten wir um Zustimmung 
zu unserem Gesetzentwurf auf der Drucksache 15/3388. 
Wir werden aus den genannten Gründen den CSU-
Gesetzentwurf ablehnen.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat Frau Kollegin Stahl das Wort.
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Christine Stahl (GRÜNE): Herr Präsident, meine Herren 
und Damen! Wir erkennen an, dass die CSU und die SPD 
mit ihren Gesetzentwürfen versucht haben, eine sehr 
schwierige Materie zu regeln, eine Materie, die bereits in 
den vorangegangenen Ausschusssitzungen und bei der 
Ersten Lesung im Plenum dazu geführt hat, dass über 
grundsätzliche Fragen, aber auch um Detailfragen 
gerungen wurde.

Da die Redezeit für die GRÜNEN knapp bemessen ist, 
greife ich nur zwei Punkte heraus, die ich für besonders 
wichtig halte. Die beiden grundsätzlichen Fragen lauten: 
Soll es für Feten und Embryonen aus Fehlgeburten und 
Schwangerschaftsabbrüchen eine  Bestattungspfl icht 
geben oder nicht, unabhängig davon, wen diese Pfl icht 
letztendlich trifft? Die zweite Frage lautet: Wird mit dem 
Ansinnen im CSU-Entwurf, bei Schwangerschaftsabbrü-
chen die Informationspfl icht einzuführen, ein zusätzliches 
Hindernis für die betroffenen Frauen aufgebaut? Dies 
müssen wir sorgfältig prüfen.

Bezüglich der ersten Frage – die Kolleginnen haben es 
bereits dargestellt – sind die Gesetzentwürfe der CSU und 
der SPD genau konträr. Wir GRÜNEN wollen in diesem 
Fall zweierlei, nämlich einmal ein Bestattungsrecht für 
diejenigen Eltern oder Elternteile, die sich nicht um die 
Möglichkeit bringen lassen wollen, an einem Ort über den 
Verlust eines verlorenen Kindes zu trauern und eine 
Bestattungspfl icht auch nach Schwangerschaftsabbrü-
chen, damit Embryonen und Feten nicht im Klinikmüll 
landen. Gleichwohl sehen wir die große Schwierigkeit, die 
vielen Fälle, die es gibt, zu regeln.

Folgendes muss festgestellt werden:

Erstens. Die Bestattung oder die Zur-Ruhe-Bettung wird 
bereits von vielen Einrichtungen freiwillig vorgenommen. 
Das hat Frau Kollegin Dr. Fickler schon gesagt.

Zweitens. Eine Bestattung muss auf die Fälle beschränkt 
bleiben, in denen es aufgrund der Beschaffenheit des 
Fötus oder Embryos überhaupt möglich ist, diesen zu 
bestatten. In diesem Zusammenhang müssen auch die 
Umstände berücksichtigt werden, die zu einer Verunmög-
lichung der Bestattungspfl icht führen. Frau Kollegin Son-
nenholzner hat richtigerweise gefragt, was passieren soll, 
wenn zu Hause eine Fehlgeburt stattfi ndet.

Drittens. Die Verpfl ichtung zur Bestattung oder, wie es im 
Gesetz heißt, zur Zur-Ruhe-Bettung bei Schwanger-
schaftsabbrüchen muss unseres Erachtens von vorn-
herein beim Träger liegen, es sei denn, die Frau will ihren 
Verfügungsanspruch tatsächlich wahrnehmen. Hier 
kommen wir in eine schwierige rechtliche Situation. Frau 
Kollegin Dr. Fickler, Sie haben Recht: Man kann die Verfü-
gungsberechtigung – so technokratisch das jetzt auch 
klingt – nicht einfach von vornherein per Gesetz der Frau 
wegnehmen und auf einen Träger übertragen. Hier han-
delt es sich schon fast um ein Grundrecht, das berück-
sichtigt werden muss. Dies zu regeln, ist beinahe unmög-
lich.

Letztlich darf das jedoch nicht dazu führen, dass Frauen 
über ihre Rechte und Pfl ichten erst kurz vor oder nach 

einem Schwangerschaftsabbruch aufgeklärt werden. Wir 
wollen mit dieser Information sehr viel früher ansetzen. 
Wenn eine Informationspfl icht eingeführt werden soll, soll 
diese den Schwangerschaftsberatungsstellen übertragen 
werden.

Wir setzen, sowohl was die Verpfl ichtung zur Bestattung 
als auch die Informationspfl icht anbelangt, sehr viel früher 
und außerdem an anderer Stelle an. Wir wollen auf jeden 
Fall, dass zusätzlicher Druck auf die Frauen vermieden 
wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Diesem Ziel werden jedoch beide Gesetzentwürfe – leider 
muss ich das sagen – nicht gerecht. Weil wir der Auffas-
sung sind, dass diese grundsätzlichen Fragen in beiden 
Gesetzentwürfen nicht ausreichend genug bearbeitet und 
beantwortet wurden, werden wir uns enthalten.

Frau Kollegin Dr. Fickler, eines habe ich in der Debatte 
nicht verstanden: Sie argumentieren mit der Würde des 
Menschen, was richtig ist, da Sie damit die Bestattungs-
pfl icht begründen. Ich frage mich aber, wieso Sie der 
Nutzung von Feten und Embryonen für medizinische 
Zwecke und für Forschungszwecke zustimmen. Nach 
dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum § 218 gilt die 
Menschenwürde absolut, weshalb die Richterinnen und 
Richter den Umweg über den entschuldigenden Notstand 
der Frauen genommen haben, damit sich die Frau, die 
abtreibt, nicht strafbar macht. 

Die Würde auch des ungeborenen Lebens kann meines 
Erachtens jedoch nicht durch die Einwilligung eines 
Elternteils für hinfällig erklärt werden; denn die Würde ist 
nach Artikel 1 Grundgesetz unantastbar. 

Zwar ist richtig, dass es zuvor überhaupt keine Regelung 
gegeben hat, aber die Regelung ist letztendlich halb-
herzig; vor allem geht sie nicht darauf ein, was denn pas-
siert, wenn ein Elternteil widerspricht. Bei Abtreibungen 
mag es zwar oft so sein, dass der Partner nichts weiß oder 
sich darum nicht kümmert, aber Sie haben hier ein recht-
liches Problem. Zudem – auf diese rechtlichen Probleme 
haben meine Kolleginnen auch schon im Rechtsaus-
schuss hingewiesen – widersprechen sich die Absätze 1 
und 2. Ich befürchte, dass nicht genügend Klarheit 
geschaffen wird. Die bestehende Regelung ist zugegebe-
nermaßen nicht das Gelbe vom Ei, doch die Gesetzent-
würfe verbessern die Situation nicht unbedingt. Deshalb 
enthalten wir uns. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Staatsminister Schnappauf das Wort. 

Staatsminister Dr. Werner Schnappauf (Umweltministe-
rium): Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Ich möchte zu diesem Thema nur einige ganz kurze 
Anmerkungen machen; denn letzten Endes geht es um 
den würdevollen Umgang mit Fehlgeburten, Feten und 
Embryonen aus Schwangerschaftsabbrüchen, die nicht 
individuell bestattet werden. Sieht man das Ganze auf der 
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Basis des Verfassungsrechtes und unserer Grundwerte, 
dann gewährleistet nur der Entwurf der Zur-Ruhe-Bet-
tungspfl icht diesen würdevollen Umgang. Lassen Sie 
mich dies in sechs Punkten kurz begründen. 

Erstens. Nach dem Bundesverfassungsgericht sind Fehl-
geburten sowie Feten und Embryonen menschliches 
Leben, dem Menschenwürde zukommt. Diese Menschen-
würde wirkt auch über den Tod hinaus. Diese Grundposi-
tion unseres Bundesverfassungsgerichtes entspricht 
auch der Haltung Bayerns in der aktuellen bioethischen 
Diskussion über den Beginn menschlichen Lebens.

Zweitens. Die Beseitigung von Fehlgeburten sowie Feten 
und Embryonen als Sondermüll zusammen mit anderen 
medizinischen Abfällen stellt keinen ehrfurchtsvollen 
Umgang dar. 

Drittens. Der Vorwurf der Unehrlichkeit, der immer wieder 
erhoben wird, trifft nicht zu; denn die Anknüpfung an die 
Menschenwürde verbietet die Einführung einer zeitlichen 
Grenze, zum Beispiel einer 12-Wochen-Grenze, für die 
Zur-Ruhe-Bettungspfl icht. Auch kann vom Unterworfenen 
nichts faktisch Unmögliches verlangt werden. Ist bei 
frühen Abgängen oder Schwangerschaftsabbrüchen die 
Identifi zierung einer Leibesfrucht oder zumindest von 
Gewebe nicht möglich, entfällt die Zur-Ruhe-Bettungs-
pfl icht insgesamt. Dies dürfte in der Lebenswirklichkeit 
letzten Endes nur ganz wenige Fälle betreffen. 

Viertens. Zu dem, was Frau Kollegin Stahl angesprochen 
hat – sie hat von einem zusätzlichen Druck auf die Frauen 
gesprochen –, will ich deutlich machen, dass es sich bei 
der vorrangigen Verpfl ichtung der Verfügungsberechtigten 
um eine formale Regelung der Vorrangigkeit handelt. Das 
entspricht der geltenden Rechtslage zur schicklichen 
Beseitigung. Danach tragen die Verfügungsberechtigten 
grundsätzlich Verantwortung für Fehlgeburten, Feten und 
Embryonen. Allerdings ist der Entwurf mit einer weiten 
Zumutbarkeitsregelung ausgestaltet, das heißt, die 
Zumutbarkeit fehlt generell bei Schwangerschaftsabbrü-
chen sowie bei Fehlgeburten im häuslichen Bereich. 
Letzten Endes ist nur eine Verletzung der Zur-Ruhe-Bet-
tungspfl icht durch den Inhaber des Gewahrsams buß-
geldbewehrt, nicht aber eine Verletzung durch den Verfü-
gungsberechtigten. Allein durch diese Rechtsfolgenrege-
lung ist also klargestellt, dass kein zusätzlicher, insbeson-
dere psychischer Druck bei den Frauen entsteht.

Fünftens. Die Kosten für die Zur-Ruhe-Bettungspfl icht 
halten sich in vertretbarem Rahmen. Die Mehrkosten 
gegenüber den ohnehin schon für die schickliche Beseiti-
gung anfallenden Kosten sind letzten Endes unwesent-
lich. Die niedergelassenen Ärzte können diesbezüglich mit 
den Krankenhäusern kooperieren, sodass die Kosten-
frage letzten Endes nicht wesentlich ist. 

Schließlich die sechste und letzte Anmerkung. Nur bei 
Zur-Ruhe-Bettung nicht individuell bestatteter Fehlge-
burten sowie Feten und Embryonen schaffen wir für Eltern 
später auch einen Ort der Trauer. Dies könnte mit einer 
bloßen Änderung der Bestattungsverordnung nach den 
Vorstellungen der SPD-Fraktion nicht erreicht werden. 
Eine bloße Änderung der Bestattungsverordnung würde 

also nichts daran ändern, dass im Ergebnis letzten Endes 
doch eine Beseitigung stattfi ndet. Dies wiederum wäre 
kein würdevoller Umgang. 

Im Ergebnis heißt dies also, dass ich vonseiten der Staats-
regierung um Zustimmung zum Entwurf bitte, wie er von 
Frau Kollegin Fickler vorgestellt worden ist, damit eine 
entsprechend würdevolle Regelung getroffen werden 
kann, die dem Leben und unserer Haltung in Bayern zum 
Leben auch entsprechend gerecht wird. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Ich 
sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die 
Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. 
Dazu werden die Tagesordnungspunkte wieder getrennt.

Ich lasse zunächst über den Tagesordnungspunkt 16 
abstimmen. Der Abstimmung liegt der Initiativgesetzent-
wurf auf Drucksache 15/3388 zugrunde. Der federfüh-
rende Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und Familien-
politik empfi ehlt auf Drucksache 15/3820 die Ablehnung 
des Gesetzentwurfs. Wer dagegen dem Gesetzentwurf 
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – SPD-
Fraktion. Gegenstimmen? – CSU-Fraktion. Enthaltungen? 
– BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Der Gesetzentwurf ist 
damit abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Tagesord-
nungspunkt 15. Dieser Abstimmung liegen der Initiativge-
setzentwurf auf Drucksache 15/2847 und die Beschluss-
empfehlung mit Bericht des federführenden Ausschusses 
für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik auf der 
Drucksache 15/3819 zugrunde. 

Der federführende Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik empfi ehlt die unveränderte Annahme. 
Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen stimmt bei seiner Endberatung ebenfalls zu. 
Ergänzend schlägt er vor, in § 2 als Datum des In-Kraft-
Tretens den „1. Januar 2006“ einzufügen. Wer dem 
Gesetzentwurf mit dieser Ergänzung zustimmen will, den 
bitte ich um das Handzeichen. – CSU-Fraktion. Gegen-
stimmen? – SPD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Dann ist dies so 
beschlossen. 

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. – Irgendein Widerspruch? – Das 
ist nicht der Fall. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen seine Zustimmung geben will, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben. – Gegenstimmen bitte ich auf 
die gleiche Weise anzuzeigen. – Enthaltungen? – Das-
selbe Ergebnis wie vorher. Das Gesetz ist damit so ange-
nommen. Es hat den Titel: „Gesetz zur Änderung des 
Bestattungsgesetzes“. 
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Ich gebe jetzt das Ergebnis der vorherigen namentlichen 
Abstimmung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung auf 
Drucksache 15/3477 bekannt, Tagesordnungspunkt 14. 
Mit Ja haben gestimmt 93, mit Nein haben gestimmt 45, 
keine Stimmenthaltungen. Das Gesetz ist damit in der 
Fassung des endberatenden Ausschusses für Verfas-
sungs-, Rechts- und Parlamentsfragen angenommen. Es 
hat den Titel: „Gesetz zur Änderung des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes und anderer Vorschriften“. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Mit der Annahme des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des endberatenden Ausschusses für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen haben die Änderungsan-
träge auf den Drucksachen 15/3678, 15/3692 und 
Nummer 1 der Drucksache 15/3688 ihre Erledigung 
gefunden. Den Änderungsantrag auf der Drucksache 
15/3686 hat der federführende Ausschuss für Umwelt und 
Verbraucherschutz bereits bei der Erstberatung für erle-
digt erklärt. Wir nehmen davon Kenntnis. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 17 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 
Bayerisches Gesetz zur Errichtung einer Härtefall-
kommission (Bayerisches Härtefallkommissionsge-
setz – BayHFKG) (Drs. 15/2502) 
– Zweite Lesung – 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde eine Redezeit von 15 Minuten pro Fraktion verein-
bart. 

Erste Wortmeldung: Frau Kollegin Scharfenberg, bitte. 

Maria Scharfenberg (GRÜNE): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Nach dem neuen Zuwanderungsge-
setz vom 01.01. dieses Jahres kann eine Härtefallkommis-
sion in Problemfällen ein Aufenthaltsrecht gewähren. Die 
Voraussetzung ist, dass dringende humanitäre und per-
sönliche Gründe den Verbleib eines Ausländers bzw. einer 
Ausländerin in Deutschland rechtfertigen. Sehen Sie, das 
haben andere Bundesländer schon lang gespannt und in 
die Praxis umgesetzt. Heutige Information vom Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge: Eine Härtefallkom-
mission wurde bereits von den Ländern Baden-Württem-
berg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, 
Schleswig-Holstein und Thüringen eingerichtet. Meine 
Damen und Herren, es ist beschämend, dass Bayern 
diese Härtefallkommission noch nicht eingeführt hat. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Bayern ist noch ganz „offen“ – in Anführungszeichen –, 
wartet ab und kommt nicht in die Socken, lässt erst einmal 
gemütlich andere Länder Erfahrungen sammeln, und 
irgendwann vielleicht wird Bayern auch einmal reagieren. 
Dabei hätten Sie es doch so einfach, gerade heute: Wir 
haben Ihnen die Arbeit bereits abgenommen. Stimmen 

Sie doch unserem Gesetzentwurf einfach zu; das wäre 
wirklich das Beste für Bayern. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Margarete Bause 
(GRÜNE): Sie sparen sich einen Haufen Ärger 
und Arbeit!)

Wir GRÜNE wollen nicht, dass Bayern wieder einmal 
Schlusslicht ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Oder wollen Sie etwa deutschlandweit Schlusslicht 
bleiben und bei der Einrichtung einer Härtefallkommission 
schändlich versagen? Meine Damen und Herren, Sie sind 
bereits das Schlusslicht und dabei reden Sie von Integra-
tion und Humanität. Wo fi ndet diese denn statt? Etwa in 
unserem Petitionsausschuss? – Mitnichten. Jede Woche 
erleben wir es: Dort wird parteipolitisch abgestimmt. 
Genau das wollen wir nicht. In einer Härtefallkommission 
wollen wir dieses umgehen, und das können wir. Die Not 
eines Ausländers bzw. einer Ausländerin ist nicht partei-
politisch, sondern menschlich und humanitär zu sehen. 
Das können Sie, wenn Sie eine Härtefallkommission ein-
richten. 

Ich denke in diesem Zusammenhang an den kurz zurück-
liegenden Fall eines Chinesen der Falun-Gong-Sekte. 
Dem chinesischen Mitbürger Renzheng Jiang drohte defi -
nitiv das Arbeitslager, weil er der Glaubensgemeinschaft 
der Falun-Gong-Sekte angehörte. Die Zugehörigkeit wird 
in Bayern natürlich nicht verfolgt, aber in China. Genau 
dieses habe ich zu bedenken gegeben und gegen eine 
Ausweisung gestimmt. Die Zweidrittelmehrheit im Petiti-
onsausschuss sah dies aber ganz anders. Diese Zweidrit-
telmehrheit der CSU wies den Chinesen aus mit dem 
Ergebnis, dass er kurzerhand für drei Jahre in einem chi-
nesischen Arbeitslager landete und dort auch noch ist. Es 
ist beschämend, nur weil er hier, wo wir Religionsfreiheit 
haben, der Falun-Gong-Sekte angehörte, wurde er in 
China interniert. Er hat nur seine Religionsfreiheit, für die 
wir hier garantieren, in Anspruch genommen.

Hätten wir eine Härtefallkommission gehabt, wäre dieses 
nicht passiert. Deshalb sage ich Ihnen: Verschleppen Sie 
die Härtefallregelung nicht. Andere Länder haben diese 
Kommission bereits. Wenn Sie die Einrichtung dieser 
Kommission bis Ultimo verschleppen und auf Eis legen, 
vertun Sie fatalerweise viele Chancen, indem Sie die 
humanitäre Sicht auf bestimmte Härtefälle in Bayern ver-
stellen und negieren. Sie haben aber seinerzeit dem Kom-
promiss des § 23 a des Aufenthaltsgesetzes zugestimmt. 
Wir fordern Sie deswegen auf, unserem Gesetzentwurf 
auf Länderebene heute zuzustimmen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Unser Vorschlag zur Zusammensetzung dieser Kommis-
sion ist genau das, was Herr Dr. Beckstein in der Vergan-
genheit immer gefordert hat. Er wollte zum Beispiel eine 
Quote für das Kirchenasyl haben. Dem haben wir entspro-
chen. Wir wollen dieses durch die Beteiligung der Kirchen 
in der Kommission verankert wissen. Mit unserem Gesetz-
entwurf wollen wir dem Einzelfall mit dringenden humani-
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tären und persönlichen Gründen gerecht werden. Da Sie 
das auf Bundesebene auch wollten und dem Zuwande-
rungsgesetz unter dieser Prämisse zugestimmt haben, 
wollen wir Ihnen gern vortragen, wie wir uns das vor-
stellen. 

Wenn rechtlich alles entschieden ist, muss es nach dem 
neuen Zuwanderungsgesetz noch eine Möglichkeit geben 
– dem haben Sie zugestimmt –, humanitär entscheiden zu 
können. Als langjähriges Ausschussmitglied weiß ich, 
dass uns im Petitionsausschuss im Grunde die Hände 
gebunden sind, weil Sie – ich spreche Sie an, Herr König 
– die Sache ständig parteipolitisch sehen. Das wollen wir 
umgehen.

(Zuruf des Abgeordneten Alexander König 
(CSU))

– Reden Sie nicht dazwischen, Sie haben sicher auch ein 
Rederecht. Dann können Sie sagen, was Sie wollen, außer 
dass Sie zum Zug müssen. 

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause (GRÜ-
NE))

– Ja eben, der Zug wartet nicht auf Sie.

Wir schlagen in unserem Gesetzentwurf Folgendes vor: 
Die Härtefallkommission setzt sich aus 17 Mitgliedern 
zusammen, je einem Vertreter/einer Vertreterin der Evan-
gelischen und der Katholischen Kirche, einem Vertreter/
einer Vertreterin der Israelitischen Kultusgemeinde, zwei 
Vertretern/Vertreterinnen der Freien Wohlfahrtspfl ege, 
einem Vertreter/einer Vertreterin des Bayerischen Flücht-
lingsrats, der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte, 
AGABY, der Beratungseinrichtung für Flüchtlinge und Fol-
teropfer des Flüchtlingsrats, der Beratungseinrichtung für 
Opfer des Frauenhandels, zum Beispiel Jadwiga – das ist 
die Frauenorganisation, mit der auch Sie exzellent zusam-
menarbeiten, die sich mit weiblichen Flüchtlingen und 
Migrantinnen beschäftigt –, des Bayerischen Landesju-
gendamts, der Anwaltschaft, der Rechtsanwaltskammern, 
der Landesärztekammer, der kommunalen Spitzenver-
bände, des Bayerischen Landessportverbands, der Baye-
rischen Wirtschaft und des Bayerischen Staatsministe-
riums des Inneren. 

Diese Mitglieder werden für zwei Jahre vom Innenminis-
terium bestellt. Die Zusammensetzung ist nach unserer 
Meinung sehr ausgewogen. Es gibt keine parteipoliti-
sche Polarisierung; denn diese wird durch die Zusam-
mensetzung verhindert. Wir haben mit den genannten 
Organisationen bereits im Vorfeld gesprochen und eine 
Anhörung dazu durchgeführt. Diese Organisationen sind 
sehr begeistert davon, dass so etwas von uns vorge-
schlagen wird. Ich denke, wir können uns alle darauf 
verständigen, dass so etwas seine Berechtigung hat; 
denn Sie arbeiten mit diesen Organisationen doch sehr 
gern zusammen.

Die Erfahrungen, die andere Bundesländer schon seit län-
gerer Zeit machen, haben auch gezeigt, dass es sehr 
sinnvoll ist, wenn nicht nur Politikerinnen und Politiker 

einen Härtefall überprüfen, sondern wenn das genau 
diese Organisationen tun. Das sind nämlich – das 
erkennen Sie sicher auch an – wichtige gesellschaftliche 
Organisationen, und es gibt im Übrigen in jedem Härtefall 
Ermessensspielräume, denen wir gerecht werden wollen.

Sie, Herr Traublinger, kommen auch gelegentlich und 
meinen, man könnte etwas für die bayerische Wirtschaft 
erledigen. Sie klagen ab und zu Härtefälle ein, indem Sie 
sagen, wir fi nden keinen anderen als gerade diesen Aus-
länder für bestimmte Tätigkeiten. Dann wird dem Aus-
länder ein Bleiberecht gewährt. 

Es gibt einen dreiköpfi gen Vorprüfungsausschuss, der 
aus dem Geschäftsstelleninhaber und zwei von der Kom-
mission benannten Mitgliedern besteht. Dann wird 
geprüft, ob Gründe für die Zulässigkeit eines Antrags vor-
liegen. Es wird also nicht nach Gutdünken gehandelt, 
sondern es wird wirklich geprüft. Auch damit hat man 
Erfahrungen in anderen Bundesländern gesammelt. Die 
vielen Bundesländer, die die Kommission bereits einge-
führt haben, haben das doch nicht gemacht, weil sie allen 
Anliegen Tür und Tor öffnen wollten. Vielmehr wollten sie 
den einzelnen Härtefällen gerecht werden, was auch 
gelingt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, trotz eindringlicher Appelle 
bekannter Persönlichkeiten angefangen bei Frau Süss-
muth über Herrn Blüm und Herrn Schwarz-Schilling bis 
hin zum früheren BDI-Präsidenten Hans-Olaf Henkel und 
trotz der Appelle von Pro Asyl und anderen Menschen-
rechtsorganisationen sowie von zahlreichen Bürgerinnen 
und Bürgern enthält das Zuwanderungsgesetz keine Blei-
berechtsregelung. 

Das genau ist der Knackpunkt. Das wollten sie damals in 
den Verhandlungen über das neue Zuwanderungsgesetz, 
das jetzt gilt, auf Landesebene lösen; denn nach dem 
neuen Zuwanderungsgesetz ist das Länderhoheit. Dem 
haben Sie zugestimmt. Deshalb müssten Sie sich ehrli-
cherweise auch entsprechend verhalten. Da fordern wir 
schon einmal Ihre Ehrlichkeit ein.

Für Migrantinnen und Migranten, die seit Jahren in 
Deutschland leben und deren Duldung immer wieder ver-
längert worden ist, muss endlich einmal eine abschlie-
ßende Regelung gefunden werden. Es ist für diese Men-
schen keine Lösung, wenn sie mit ungesichertem Aufent-
haltsstatus in einem sozialen Schwebezustand leben 
müssen, und das über Jahre hinweg. Für einige dieser 
Menschen könnte jetzt durch die Einrichtung einer Härte-
fallkommission zumindest eine Einzelfallregelung getroffen 
werden. So etwas funktioniert aber nur, wenn die Anträge 
ohne Schere im Kopf geprüft werden, und das verspre-
chen wir uns von einer Härtefallkommission, zumal damit 
schon seit Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht 
wurden. 

Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben seit 
Jahren Härtefallkommissionen und haben damit im 
Grunde genommen gute Erfahrungen gemacht. In 
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Schleswig-Holstein wurden 2003  106 Eingaben, 2002  
112 Eingaben und in den Jahren 1996 bis 2001 insgesamt 
566 Eingaben in der Härtefallkommission behandelt. 
Davon sind im Jahr 2003 drei Fälle positiv bewertet 
worden, im Jahr 2002 waren es sieben Fälle, und in den 
Jahren 1996 bis 2001 waren es insgesamt 91 Fälle, die 
positiv bewertet wurden. Sie können also jetzt wirklich 
nicht behaupten, dass in so einer Kommission alles nur 
durchgewunken wird; so ist das nicht. Jeder Fall wird in 
dieser Kommission von allen Seiten beleuchtet und über-
prüft. Das Modell einer Härtefallkommission könnte dau-
erhaft Bestand haben, wie die Beispiele Nordrhein-West-
falen und Schleswig-Holstein zeigen. Dort können die 
Kommissionen über eine kontinuierliche Arbeit berichten. 
Seit dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes am 
1. Januar dieses Jahres liegen noch keine Erfahrungen in 
anderen Bundesländern vor; die kommen jetzt erst, weil 
alles nach dem 01.01.2005 eingerichtet wurde. Die Länder 
habe ich Ihnen schon genannt. Die Härtefallkommissi-
onen werden auf der neuen gesetzlichen Grundlage ein-
gerichtet oder wurden schon eingerichtet; manche Länder 
sind noch dabei.

Meine Damen und Herren, eine Härtefallkommission in 
der von uns gewünschten Zusammensetzung tritt über-
haupt nicht mit dem Petitionsrecht in Konkurrenz. Sie ist 
vielmehr eine Ergänzung und gegebenenfalls eine Entlas-
tung. Ich verspreche mir davon, dass man dadurch dem 
Härtefall besser gerecht wird. Ich bitte Sie daher, unserem 
Antrag zuzustimmen. Ich wünsche das wegen der Schick-
sale der Menschen, die einen Härtefall im Landtag behan-
delt wissen wollen. Ich möchte, dass diesen Härtefällen 
im humanitären Sinne und im persönlichen Sinne dieser 
Menschen Rechnung getragen wird.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN und bei Ab-
geordneten der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Kollege König das Wort.

Alexander König (CSU): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Ich hatte den Eindruck, Frau Scharfenberg hat 
meine Redezeit auch gleich mit verbraucht, aber das ist 
egal, weil wir ohnehin bis 20.00 Uhr da sind. 

Wie ich schon mehrfach in den verschiedenen Aus-
schüssen ausgeführt habe, lehnen wir Ihren Gesetzent-
wurf deshalb ab, weil wir uns in der CSU-Fraktion noch 
nicht abschließend – –

(Lachen und lebhafte Zurufe bei den GRÜNEN)

– Wollten sie etwas sagen, Herr Dürr? – Wir lehnen ihn 
deshalb ab, weil wir uns noch keine abschließende Mei-
nung darüber gebildet haben, ob wir von dieser Ermächti-
gungsnorm im Aufenthaltsgesetz Gebrauch machen und 
eine Härtefallkommission einrichten wollen.

(Zurufe des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr (GRÜ-
NE))

– Interessiert Sie das, was ich sagen will, oder nicht? – 
Wenn nicht, dann können Sie hinausgehen, Herr Dürr.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Ihr habt euch noch nicht 
entschieden? Meldet euch doch, wenn ihr eine 
Meinung habt! – Margarete Bause (GRÜNE): Ja, 
redet wieder, wenn ihr eine Meinung habt!)

– Hören Sie doch erst einmal zu. 

(Zurufe von den GRÜNEN)

– Vielleicht wäre es schlau, wenn Sie erst einmal zuhören 
würden; dann könnte ich Ihnen erläutern, warum das so 
ist, und dann könnten Sie vielleicht anschließend versu-
chen, sich eine Meinung darüber zu bilden, was Sie davon 
halten.

(Anhaltende Zurufe von den GRÜNEN – Unruhe)

– Das ist aussichtslos. Das ist immer wieder das Gleiche. 
Es ist immer wieder der gleiche Oberkasper, der sich hier 
wirklich unmöglich aufführt. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege König, gestatten Sie eine Zwischenfrage der 
Frau Kollegin Tolle?

Alexander König (CSU): Das muss nach den Äußerungen 
hier nicht sein. – Kolleginnen und Kollegen, mit der Ein-
richtung einer Härtefallkommission sind eine Vielzahl von 
Fragen verbunden, die durchaus schwierig sind. Frau 
Scharfenberg hat sich leider nicht der Mühe unterzogen, 
auf diese Fragen hier einzugehen, obwohl ich diese 
Fragen zum Beispiel im Verfassungsausschuss aufge-
worfen habe.

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE))

So ist bis heute höchst umstritten, ob es überhaupt sein 
kann, dass es gegen die Entscheidung einer Kommission, 
ob sie sich mit einem Fall überhaupt befasst oder nicht, 
kein Rechtsmittel geben soll, wie es das Gesetz vorsieht. 
Ob das rechtlich überhaupt haltbar ist, ob das mit der 
Rechtswegegarantie des Artikels 19 Absatz 4 des Grund-
gesetzes überhaupt in Einklang zu bringen ist, ist unter 
Rechtspolitikern höchst umstritten. Das sollten Sie auch 
wissen, wenn Sie sich mit diesem Thema auseinander 
setzen.

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause (GRÜ-
NE))

Völlig fehl gehen Sie in der Annahme, dass wir allein des-
halb, weil wir dem Kompromiss des Gesetzes insgesamt 
zugestimmt haben, von vornherein der Meinung gewesen 
wären, dass wir eine Härtefallkommission einrichten 
wollen; im Gegenteil: Wir denken darüber nach.

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE))
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Nun zum Gleichheitssatz: Der eine Fall wird in einer sol-
chen Kommission behandelt, der andere Fall nicht. 
Dagegen soll es keinen Rechtsweg geben? – Ich persön-
lich – nicht alle Mitglieder unserer Fraktion denken so – 
habe erhebliche Bedenken, ob das rechtsstaatlich in 
Ordnung sein kann.

(Zuruf der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

Im Übrigen ist bis heute völlig ungeklärt und ist auch im 
Gesetz nicht geklärt, wie der so genannte Härtefall über-
haupt defi niert werden soll. Ich habe Ihnen schon einmal 
gesagt: Ich erlebe seit Jahren die schwierigen Schicksale 
und die schwierigen Fälle, die wir im Petitionsausschuss 
zu behandeln haben. 

(Zurufe der Abgeordneten Dr. Sepp Dürr (GRÜ-
NE))

Natürlich ist jeder dieser Fälle insofern ein Härtefall, als 
damit die Frage verbunden ist: Muss die Familie, müssen 
Mann, Frau und Kinder das Land verlassen oder nicht? Das 
ist immer eine Härte für die betroffenen Menschen, und 
deswegen ist für mich die Frage ungeklärt, was ein Härtefall 
ist und was nicht, wer gehen muss und wer nicht.

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE))

Selbstverständlich gibt es einen Konfl ikt, was die Kompe-
tenzverteilung zwischen einer etwaigen Härtefallkommis-
sion und dem Petitionsrecht angeht. Das ist auch einer 
der Gründe, warum in den Bundesländern, in denen von 
dieser Ermächtigungsnorm bereits Gebrauch gemacht 
wurde, die Ausgestaltung der Härtefallkommission höchst 
unterschiedlich konstruiert wurde. Von daher hat es Sinn, 
dass wir die Erfahrungen in den anderen Bundesländern 
erst abwarten wollen und erst dann zum Schluss kommen, 
ob wir eine Härtefallkommission einrichten wollen oder 
nicht, und wenn ja, in welcher Form.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Bayern vorn! Sie sind 
doch sonst nicht so zögerlich!)

Frau Scharfenberg stört sich immer wieder an der Zwei-
drittelmehrheit, die wir zurzeit hier haben. Dafür habe ich 
einerseits Verständnis, weil sie zur Minderheit gehört und 
hier nichts durchsetzen kann. Auf der anderen Seite bitte 
ich Sie zu sehen, dass diese Mehrheit Ergebnis des Wäh-
lerwillens ist.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Einmal gewählt, und 
dann machen Sie 100 Dummheiten! – Gegenruf 
von Günter Gabsteiger (CSU): Gib’ einmal Ruhe!)

Herr Dürr, ich behaupte einmal, dass das Ergebnis des 
Wählerwillens auch mit Ihrem kindischen Verhalten hier zu 
tun hat. Sie kommen auf keine höheren Prozentsätze, weil 
Sie sich immer wieder so aufführen wie im Kindergarten.

Ich bitte in diesem Zusammenhang, einmal zu überlegen, 
ob es Sache derer ist, die über den Wähler eine demokra-
tische Legitimation erhalten haben, schwierigste Ent-

scheidungen zu treffen, oder ob es richtig sein kann, 
derart schwierige Entscheidungen einer Kommission zu 
übertragen, in der nach Ihrem Vorschlag Mitglieder sitzen 
würden, die eine demokratische Legitimation durch den 
Wähler nicht vorweisen können. Es besteht auch keinerlei 
dringender Handlungsbedarf, weil nach den Aussagen 
des Herrn Staatsministers des Innern im Innenausschuss 
am 8. Juni seit In-Kraft-Treten des neuen Aufenthaltsge-
setzes, also seit 1. Januar 2005 bis Mitte des Jahres, kein 
einziger Fall in Bayern aufgetreten ist, der – so der Innen-
minister, bitte lesen Sie das nach im Protokoll des Innen-
ausschusses – in dem Sinne ein Härtefall war, dass er 
nicht durch den Minister oder seine Behörde hätte gelöst 
werden können. Das heißt, das bereits zur Verfügung ste-
hende Instrumentarium ist offensichtlich ausreichend, um 
die „Härtefälle“ den Lösungen zuzuführen, denen sie 
zugeführt werden können. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege König, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Kollegen Hallitzky? 

Alexander König (CSU): Nein.

Frau Kollegin Scharfenberg, in Ihrer offensichtlichen 
Unwissenheit – das muss ich leider sagen –, die Sie im 
Ausschuss für Eingaben und Beschwerden immer wieder 
Woche für Woche, also nachhaltig unter Beweis stellen 
und solche Fälle anführen,

(Zurufe von den GRÜNEN)

haben Sie den höchst bedauerlichen Fall des Chinesen 
angeführt, den wir mehr als bedauern, haben aber wieder 
einmal vergessen zu sagen, dass die Vollzugsentschei-
dung auf einer Entscheidung einer Bundesbehörde und 
von Gerichten beruhte. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Das ist doch ein 
Härtefall!)

Die Entscheidung der Bundesbehörde und der Gerichte 
beruhen auf den Berichten und den Erkenntnissen aus 
dem Ministerium Ihres Parteifreundes Joschka Fischer. 
Wegen dieser Erkenntnisse kamen diese Entscheidungen 
zustande. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Wissen Sie was ein Här-
tefall ist? – Weitere Zurufe von den GRÜNEN)

Deswegen musste – ich sage ausdrücklich „leider“ – 
dieser Chinese nach China abgeschoben werden. 

(Karin Radermacher (SPD): Als ob Sie es sonst 
anders gemacht hätten!)

Kolleginnen und Kollegen, wir werden die Erfahrungen der 
anderen Bundesländer weiter abwarten und in aller Ruhe 
darüber beraten, ob wir gemäß § 23 a des Aufenthaltsge-
setzes die Härtefallkommission einführen wollen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Wie lange 
dauert das noch?)
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Den vorliegenden Gesetzentwurf lehnen wir ab.

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
nächster Redner hat Herr Kollege Volkmann das Wort.

Rainer Volkmann (SPD): Herr Präsident, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Das war sehr spannend. Die 
Ausführungen des Herrn König sagten aus, wir bräuchten 
keine Härtefallkommission, weil wir einen Innenminister 
haben. Herr König, das hat fast Unterhaltungswert. Dass 
Sie in der Selbsteinschätzung Ihrer eigenen Partei von der 
von dieser Partei und Fraktion getragenen Staatsregie-
rung eine – ich will sagen – sehr hohe Meinung haben, 
nimmt Ihnen jeder ab. Dass Sie sie aber dermaßen über-
höhen, dass Sie die Härtefallkommission, die im Aufent-
haltsgesetz sinnigerweise auf Vorschlag von Staatsmi-
nister Dr. Beckstein und Bundesminister Schily festge-
schrieben wurde, ablehnen, ist wirklich kein Witz, sondern 
ein Ausdruck der Tatsache, dass Sie in solcher Art und 
Weise überheblich geworden sind, dass Sie vor lauter 
Kraft nicht mehr gehen können und nicht mehr sehen, wo 
der Weg hinführt.

(Beifall bei der SPD) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege Volkmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Kollegen König?

Rainer Volkmann (SPD): Ich unterscheide mich von Herrn 
König dadurch, dass ich eine Zwischenfrage zulasse. 

Alexander König (CSU): Das ist sehr nett, Herr Volkmann, 
vielen Dank. Ist Ihnen bekannt, dass der Staatsminister 
des Innern in der Sitzung des Ausschusses für Kommu-
nale Fragen und Innere Sicherheit vom 8. Juni 2005 aus-
weislich des Protokolls sagte: Er, Beckstein, habe im 
ersten halben Jahr seit In-Kraft-Treten des Zuwande-
rungsgesetzes über keinen Fall entscheiden müssen, in 
dem er auf eine Empfehlung der Härtefallkommission 
angewiesen gewesen wäre. Alle Fälle, in denen eine 
besondere Härte zu vermeiden war, hätten auch auf der 
Basis der bisher zur Verfügung stehenden Rechtsgrund-
lagen gelöst werden können? 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das haben Sie 
doch schon ausgeführt!)

Rainer Volkmann (SPD): Ich habe heute Nachmittag 
dieses Protokoll gelesen. Ich muss Ihnen dazu sagen, Sie 
haben gerade das zitiert, was ich bemängelt habe. Haben 
Sie das nicht verstanden? Der Innenminister kann doch 
nicht die Härtefallkommission sein. Er ist die Spitze der 
Verwaltung. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Muss ich Ihnen denn wirklich klarmachen, dass das zwei 
Paar Stiefel sein sollen? 

(Margarete Bause (GRÜNE): Von demokratischer 
Kontrolle versteht Kollege König nichts! – Abge-
ordneter Alexander König (CSU) meldet sich zu 
einer weiteren Zwischenfrage)

– Ich lasse keine Frage mehr zu, weil ich mich mit einer 
solch dummen Frage nicht noch einmal aufhalten lasse. 

(Alexander König (CSU): Ich habe nicht gesagt, 
dass Staatsminister Dr. Beckstein die Härtefall-
kommission sei, sondern dass es keine Entschei-
dung gegeben hätte, für die die Härtefallkommis-
sion nötig gewesen wäre!)

– Warten Sie doch ab, ich erkläre Ihnen das gleich. 

Ich möchte Sie auf Folgendes hinweisen.

(Zurufe von der CSU)

– Dass ich das Gesetz lesen soll, ist ein hübscher Hinweis 
von Ihnen. Ich habe das Gesetz gelesen. § 23 a, der auf 
Anregung von Innenminister Schily und Staatsminister 
Dr. Beckstein ins Gesetz aufgenommen wurde, habe ich 
gründlich gelesen, und kenne die Voraussetzungen sehr 
wohl. 

Ich möchte Sie daran erinnern, dass die SPD vor über 
einem Jahr den Antrag gestellt hat, eine solche Härtefall-
kommission ins Leben zu rufen. Der Gesetzentwurf der 
GRÜNEN ist ein halbes Jahr alt. Sie sagten die gesamte 
Zeit über, Sie müssten überlegen, ob Sie das machen, Ihre 
Entscheidungsfi ndung sei noch nicht abgeschlossen. Das 
hat Unterhaltungswert. Wie lange wollen Sie das noch 
vortragen? Wie viele Jahre wollen Sie noch sagen, Sie 
müssten sich das überlegen? – Sie könnten zum Beispiel 
– die Kollegin hat bereits darauf hingewiesen – Nordrhein-
Westfalen als Vorbild nehmen – was Ihnen jetzt vielleicht 
leichter fallen dürfte, aber nichts an den Tatsachen ändert. 
Nordrhein-Westfalen hat seit fast genau zehn Jahren eine 
Härtefallkommission. Dort sind in den zehn Jahren 
4700 Fälle behandelt und davon ungefähr 1000 Empfeh-
lungen ausgesprochen worden. Die überwiegenden Emp-
fehlungen gehen in die Richtung, dass der Regierung bzw. 
der zuständigen Behörde empfohlen wurde bzw. dass 
man sie gebeten hat, ein vorübergehendes Bleiberecht zu 
ermöglichen, damit der oder die Betreffende eine Berufs-
ausbildung oder eine Schulausbildung abschließen kann. 
Wenn man für solche Fälle keine Härtefallkommission ein-
setzen kann, wofür dann? 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN – Karin 
Radermacher (SPD): Sie wollen es gar nicht!)

Eine solche Überlegung in die Länge zu ziehen, ist lächer-
lich. Sie gerieren sich als eine Partei, der es vollständig an 
Entscheidungsfreude mangelt. Es wäre ehrlicher, wenn 
Sie sagen würden, Sie hielten nichts davon, und Herr 
Beckstein solle dies alleine entscheiden. Wir würden dann 
wissen, woran wir sind. Sie sollten kein solches Theater 
veranstalten, als wüssten Sie nicht, was Sie tun sollen und 
dabei die gesamte Öffentlichkeit hinters Licht führen. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)
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Ich komme zurück auf die Aussagen des Innenministers 
Dr. Beckstein in der Sitzung des Ausschusses für Kom-
munale Fragen und Innere Sicherheit am 08.06. dieses 
Jahres. Er hat interessanterweise gesagt, er wäre mit der 
Entscheidung noch nicht soweit, weil sich die katholische 
Kirche dazu noch nicht geäußert habe. Das wirft die Frage 
auf, ob die CSU in Zukunft eine Entscheidung nur noch 
dann trifft, wenn die katholische Kirche in Bayern Ja 
gesagt hat. Herr Dr. Beckstein hat das ziemlich am Anfang 
der Sitzung so gesagt. Die evangelische Kirche spielt 
keine so große Rolle, obwohl Herr Dr. Beckstein aus 
Franken kommt und bei der evangelischen Kirche mit 
einem Amt gesegnet ist. Mich irritiert schon sehr, wenn 
von der Stellungnahme der katholischen Kirche eine Ent-
scheidung abhängen soll.

Herr König, Sie sagten, Sie wüssten nicht, ob die Härte-
fallkommission mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Die 
Regelung könnte Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes 
widersprechen, weil gegen das Rechtsweggebot ver-
stoßen würde. Dazu kann ich Ihnen sagen:

Erstens zur Erinnerung: In Nordrhein-Westfalen hat man 
die Härtefallkommission seit zehn Jahren. Sie hat 
4700 Fälle bearbeitet, und nicht ein einziger dieser Fälle 
ging vor Gericht. Wollen Sie noch einmal zehn Jahre 
warten, oder sollen es zwanzig Jahre sein? Es ist absolut 
lächerlich, sich auf diese Argumentation zurückzuziehen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Zweitens: Sie ist schon deshalb peinlich, weil im Gesetz 
ausdrücklich steht, dass sich die Kommission selbst mit 
diesen Dingen befasst. Kein Petent hat die Möglichkeit, 
sich dorthin zu wenden, und er hat auch keinen Anspruch, 
dass diese Kommission sich mit etwas befasst. Die Kom-
mission wird sich nur befassen, wenn sie den Fall selbst 
aufgreift und entscheidet. Sie erlässt keinen Verwal-
tungsakt nach außen, sondern sie richtet nur an das 
Innenministerium eine Bitte bzw. das Ersuchen, sich den 
Fall in dieser oder jener Art und Weise noch einmal zu 
überlegen. 

Wenn die CSU eine faule Ausrede braucht, könnte man 
dafür Verständnis aufbringen.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das ist blamabel! 
– Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das ist 
feige!)

Es ist aber peinlich, wenn Sie in dieser Angelegenheit 
nicht einfach Ja oder Nein sagen. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Ich sage nochmals, zur Klarstellung, damit Sie mir auch 
glauben und nicht meinen, wir gingen von falschen Vor-
aussetzungen aus: Die Härtefallkommission entscheidet 
nicht selbst. Sie richtet nur ein Ersuchen an die oberste 
Landesbehörde. So steht das ausdrücklich in § 23 a.

Und nun, meine Damen und Herren, sage ich noch einmal 
etwas, und das sage ich vor allem mit Blickrichtung auf 

die Kolleginnen und Kollegen von der CSU. Ich bin nicht 
Mitglied des Petitionsausschusses, es liegt in der Natur 
der Sache, dass die meisten von uns nicht Mitglied des 
Petitionsausschusses sind. Im Plenum haben wir wieder-
holt Fälle behandelt, in denen es um die Ausweisung von 
zwei oder drei Kindern ging, die über viele Jahre, zum Teil 
über zehn und mehr Jahre, in der Bundesrepublik 
Deutschland bzw. in Bayern gelebt haben, die hier aufge-
wachsen sind, die sich ganz integriert hatten, die sehr 
engagiert waren. Sie hatten sich in einem Maß integriert, 
wie wir Integration von den hier lebenden Ausländern 
erwarten. Diese Kinder haben Sie ausgewiesen, weil der 
Vater aufgrund des Ausländerrechts aus irgendwelchen 
Gründen kein Aufenthaltsrecht hatte. Das sind die Fälle, 
die auch mir, der ich sonst mit solchen Fällen nicht betraut 
bin, regelrecht „die Zehennägel aufgedreht“ hat. Es ist 
schon peinlich, es kann doch eigentlich auch im Freistaat 
Bayern nicht passieren, dass diese Kinder in ein Land 
abgeschoben werden, das schon lange nicht mehr ihre 
Heimat ist, weil eben Bayern ihre Heimat ist. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Das Ärgerlichste an der heutigen Debatte bzw. an dem 
Projekt „Härtefallkommission“ ist für mich aber, wie sich 
die CSU bei allen ausländerrechtlichen Fragen, bei Fragen 
der Integration und der Migration verhält. Ich beschäftige 
mich seit eineinhalb Jahren mit den Themen von Migra-
tion und Integration sehr intensiv. Ich beobachte also, wie 
sich die CSU im Landtag zu diesen Fragen verhält. 

(Dr. Otmar Bernhard (CSU): Differenziert!)

– Kollege Bernhard sagt: differenziert.

(Karin Radermacher (SPD): Wenn es nur so 
wäre!)

– Wenn es nur so wäre, wäre es erfreulich. Ich sage Ihnen 
aber eines, Herr Dr. Bernhard, und das meine ich sehr 
ernst: Sie erwecken, und das ist auch in dieser Debatte 
und bei Ihrem Abstimmungsverhalten der Fall, immer 
wieder den Eindruck, dass alle Fragen des Ausländer-
rechts, von Integration und Migration, für Sie ein Trans-
missionsriemen sind, um innenpolitisch zu punkten, um 
den Bürgerinnen und Bürgern deutlich zu machen: Wir 
wollen, dass keine Ausländer hereinkommen.

(Zurufe von der SPD: Genau! – Beifall bei der SPD 
und bei den GRÜNEN)

Ich fi nde das ausgesprochen schlecht. Meine Damen und 
Herren, Sie müssen sich einmal die Zahlen ansehen und 
vergegenwärtigen, wie in den letzten 40, 50 Jahren 
Zuwanderung in Deutschland ausgesehen hat. Wissen 
Sie, in welcher Regierungsperiode wir die höchste Zuwan-
derungsquote überhaupt hatten? Das war zwischen 1982 
und 1998, also in der Zeit, als Bundeskanzler Helmut Kohl 
von der CDU an der Regierung war.

(Thomas Kreuzer (CSU): Und wer hat sich gewei-
gert, das Grundgesetz zu ändern? Sie haben sich 
jahrelang geweigert! – Zuruf des Abgeordneten 
Dr. Ludwig Spaenle (CSU))
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– Nun seien Sie mal ruhig, jetzt rede ich. 

(Thomas Kreuzer (CSU): Wer hat sich denn ge-
weigert, das Grundgesetz zu ändern!)

– Herr Kreuzer, Sie sind ein kluger Mensch, Sie können 
sich meine Ausführungen erst einmal anhören.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Ludwig Spaenle 
(CSU))

– Ich bin überrascht, wie sehr Sie das trifft, wenn man 
einmal eine Wahrheit ausspricht, die unumstößlich ist. 

(Beifall bei der SPD – Thomas Kreuzer (CSU): Das 
ist Volksverdummung!)

Damit wir uns richtig verstehen: Bei der Zuwanderung 
geht es nicht nur um die Zuwanderung von Ausländern, 
sondern auch um die Zuwanderung von Aussiedlern. Aus-
siedler sind nach dem Zuwanderungsgesetz jetzt endlich 
den Ausländern gleichgestellt. Ich sage Ihnen: In dem 
genannten Zeitraum gab es die höchsten Zuwanderungs-
zahlen. Wobei ich ohne weiteres einräume, dass in diesen 
Zeitraum auch die kriegerischen Auseinandersetzungen in 
Serbien, in Montenegro und im ehemaligen Jugoslawien 
fallen. Das hatte selbstverständlich Auswirkungen. Doch 
selbst wenn Sie diese Zuwanderer abziehen, sind sie 
noch immer einsamer Spitzenreiter.

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Das ist Volksverhet-
zung! – Thomas Kreuzer (CSU): Wer hat sich 
denn geweigert, den Asylartikel im Grundgesetz 
zu ändern!)

Das fi nde ich schon sehr ärgerlich. Ich sage Ihnen deshalb 
noch einmal, eine Härtefallkommission, so wie sie vorge-
schlagen ist und wie sie im Aufenthaltsgesetz steht – – 

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Das ist Brunnenver-
giftung!)

– Das ist überhaupt keine Brunnenvergiftung, Herr 
Dr. Spaenle. Sehen Sie sich diese Zahlen doch einmal an. 
Dann kommen Sie schon dahinter, was hier los ist. Eine 
Härtefallkommission wäre ein Signal an die hier lebenden 
Menschen, sowohl an die Inländer als auch an die hier 
lebenden Ausländer.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Eine Härtefallkommission wäre ein Signal, um den Men-
schen deutlich zu machen, dass es nicht so ist, dass alle 
Zuwanderer hier nicht erwünscht sind. Leider ist es so, 
dass wir gerade in Bayern, weil wir hier in den vergan-
genen 30 Jahren keine Integration betrieben haben, den 
Menschen klar machen müssen, dass sie hier willkommen 
sind. 

Meine Damen und Herren, wenn Zuwanderung gelingt, 
dann kann sie für den Freistaat auch eine Bereicherung 

sein. Es wäre schön, wenn wir so weit kämen. Ich bedanke 
mich für Ihre ausgesprochen deutliche Aufmerksamkeit, 
die immer dann besonders groß wird, wenn ich Ihnen eine 
Zahl nenne, die schlicht und einfach der Wahrheit ent-
spricht. Das muss auch einmal sein.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache darauf auf-
merksam, dass namentliche Abstimmung beantragt 
worden ist. Die namentliche Abstimmung wird nach der 
Wortmeldung von Herrn Staatssekretär Georg Schmid 
stattfi nden. Bitte sehr, Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Zunächst, Herr Volk-
mann, möchte ich eines richtig stellen: Wenn wir in den 
Achtziger- und Neunzigerjahren so hohe Asylbewerber-
zahlen hatten, dann lag das auch daran, dass Ihre Partei 
nicht bereit war, das Grundgesetz zu ändern. Deshalb 
hatten wir diese dramatische Entwicklung. 

(Beifall bei der CSU)

Verschieben Sie in dieser Frage nicht die Verantwortung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Härtefall-
kommission haben wir bereits im Frühjahr anlässlich der 
von der SPD eingebrachten Anträge diskutiert. Ich habe 
damals schon einmal gesagt, und das möchte ich heute 
wiederholen: Bei der Einführung eines so bedeutenden 
Instruments geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Wir 
wollen beobachten, und das zu Recht, ob es sich als ver-
nünftig herausstellt, was in anderen Ländern praktiziert 
wird. Wir wollen abwarten, ob die humanitären Rege-
lungen des Zuwanderungsgesetzes nicht doch ausrei-
chen, um die anstehenden Probleme zu lösen. Es wurde 
heute bestätigt, auch der Minister hat das in der Sitzung 
des Ausschusses für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit dokumentiert, in den letzten Monaten ist kein 
einziger Fall aufgetreten, der diese Härtefallkommission 
herausgefordert hätte. Ich darf deshalb darum bitten, 
dass bei dieser schwierigen Frage nach dem Grundsatz 
„Gründlichkeit vor Schnelligkeit“ vorgegangen wird. Wir 
sollten uns in dieser wichtigen humanitären Frage nicht 
zerstreiten.

Eines darf ich an dieser Stelle noch bemerken, nachdem 
heute immer wieder aus dem Protokoll der Sitzung des 
Ausschusses für Kommunale Fragen und Innere Sicher-
heit zitiert wurde. Dieses Protokoll ist aus meiner Sicht klar 
und präzise. Minister Dr. Günther Beckstein hat zu der 
Frage der Einrichtung einer Härtefallkommission gesagt, 
dass wir das in aller Ruhe diskutieren und mit den großen 
Kirchen vorher besprechen wollen. Ich zitiere:

Während die Evangelische Kirche eine Härtefall-
kommission unbedingt wünsche, habe die Ka-
tholische Kirche Bedenken erhoben. Es liege 
bisher noch keine Stellungnahme vor.
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Ich bitte, das zu akzeptieren. 

(Franz Schindler (SPD): Das ist falsch! – Johanna 
Werner-Muggendorfer (SPD): Das kann nicht 
stimmen!)

Herr Volkmann, Sie haben gesagt: „Ihr redet mit der 
Katholischen Kirche und macht die Entscheidung davon 
abhängig.“ – Ich halte es für gut und richtig, dass in dieser 
Frage mit den großen Kirchen gesprochen und versucht 
wird, einen Konsens zu erreichen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Wie lange 
dauert das denn!)

Wir haben heute Nachmittag über das Polizeiorganisati-
onsgesetz diskutiert. Sie haben mir und dem Innenminis-
terium zu Unrecht vorgeworfen, dass wir mit den Berufs-
vertretern, mit den Gewerkschaften und den Verbänden 
nicht geredet hätten. Jetzt reden wir mit den betroffenen 
Institutionen, jetzt passt das auch wieder nicht. Ihnen 
kann man es wohl auch nicht recht machen. 

Wenn hier ein paar Monate vergehen, dann ist das doch 
überhaupt kein Problem.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Für die Betroffenen ist 
das sehr wohl ein Problem!)

– Es ist kein Problem, zumal in diesem Jahr noch über-
haupt kein solcher Fall vorgekommen ist.

Ich darf noch auf etwas anderes hinweisen, über das noch 
nicht diskutiert wurde. Der Minister hat in dieser Sitzung 
auch erklärt, dass er der Härtefallkommission nicht gene-
rell ablehnend gegenüber steht, dass er aber sehr wohl 
Bedenken hat, die zu diskutieren sind: die Fragen der 
Kosten, die Details und die Frage des Verhältnisses zum 
Petitionsrecht – –

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Besprechen Sie das 
doch endlich!)

– Mensch, sei halt nicht nervig!

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Du bist nervig!)

Der hat gestern zuviel getrunken, glaube ich. -

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr (GRÜ-
NE))

Auch im Gesetzentwurf der GRÜNEN ist nicht die Frage 
nach dem Verhältnis zwischen dem Petitionsrecht und der 
Härtefallkommission angesprochen worden. Ich meine 
schon, dass diese Fragen zuerst geklärt werden müssen. 
Erst wenn diese Fragen geklärt sind und wenn mit den 
großen Kirchen im Detail gesprochen worden ist, werden 
wir miteinander eine vernünftige Entscheidung treffen. Es 
wird keine einfache Entscheidung sein, weil es sehr wohl 
unterschiedliche Auffassungen geben kann. Natürlich 
kann man die Auffassung vertreten, dass das Zuwande-
rungsgesetz mit seinen humanitären Alternativen ein aus-

reichendes Instrumentarium ist. Wenn das alles bespro-
chen ist, werden wir eine gute Entscheidung treffen. 
Jedenfalls können wir dem Gesetzentwurf, so wie er jetzt 
vorliegt, nicht zustimmen. 

(Beifall bei der CSU – Wortmeldung des Abg. 
Rainer Volkmann (SPD))

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege Volkmann zu einer persönlichen Erklärung.

Rainer Volkmann (SPD): Herr Staatssekretär Schmid, ich 
möchte nicht, dass Sie mich falsch zitieren. Sie haben 
mich falsch zitiert. Ich habe ausdrücklich Bezug 
genommen auf den Passus des Protokolls über den 
Innenausschuss, wonach Herr Minister Beckstein gesagt 
hat, „Gegen den Willen der größeren Kirche in Bayern 
wolle er jedenfalls keine Härtefallkommission einführen“. 
Das habe ich kritisiert. Ich habe nicht kritisiert, dass Sie 
mit den Kirchen sprechen. Um Himmels Willen, das wäre 
überhaupt nicht unsere Intention. Das wissen Sie ganz 
genau. Sie haben es aber so dargestellt, als hätte ich mich 
dagegen gewandt, dass man mit den Kirchen spricht. Das 
ist natürlich völlig verfehlt. Ich habe nur zitiert – und so 
steht es wörtlich im Protokoll:

Gegen den Willen der größeren Kirche in Bayern 
wolle er

– Beckstein –

jedenfalls keine Härtefallkommission einführen. 

Das ist eine Aussage, von der ich nicht weiß, ob er sie 
wirklich so gemeint hat. Sie steht aber so im Protokoll, 
und ich meine, er hat es auch so gesagt. Vielleicht kann er 
das in Zukunft noch etwas korrigieren.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aussprache ist damit 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstim-
mung liegt der Initiativgesetzentwurf auf Drucksache 15/
2502 zugrunde. Der federführende Ausschuss für Verfas-
sungs-, Rechts- und Parlamentsfragen empfi ehlt auf 
Drucksache 15/3714 die Ablehnung des Gesetzent-
wurfes. Wir kommen zur namentlichen Abstimmung. Das 
Procedere ist immer das Gleiche. Die Urnen stehen immer 
am selben Platz. Hiermit beginnt die namentliche Abstim-
mung. Vier Minuten stehen zur Verfügung. 

(Namentliche Abstimmung von 19.12 bis 
19.16 Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Abstimmung ist 
damit beendet. Die Auszählung erfolgt wie immer außer-
halb. Das Ergebnis wird später bekannt gegeben. Ich bitte 
Sie, wieder Platz zu nehmen. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nehme die Sitzung 
wieder auf und begrüße am Rande unseres Hilfsplenums 
eine Gruppe des Goethe-Instituts mit ihrer Leiterin, Frau 
Trapp. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend bei uns. 

(Beifall)

Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Abstimmung über Anträge etc., die gemäß § 59 Abs. 7 
der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden 

Vorweg lasse ich auf Wunsch der SPD-Fraktion über die 
Listennummer 24, das ist der Antrag der Abgeordneten 
Bause, Dr. Dürr, Gote und anderer und Fraktion betreffend 
„Baustopp für die A 94 – Isentaltrasse gestorben“ auf 
Drucksache 15/3276 einzeln abstimmen.

Der federführende Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie empfi ehlt die Ablehnung des 
Antrags. Wer dagegen dem Antrag zustimmen möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Die 
CSU-Fraktion. Enthaltungen? – Die SPD-Fraktion. Der 
Antrag ist abgelehnt.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 
den einzelnen Voten der Fraktionen zu den Verfassungs-
streitigkeiten und den übrigen Anträgen verweise ich auf 
die Ihnen vorliegende Liste.

(siehe Anlage 6)

Ausgenommen von der Abstimmung ist die Listen-
nummer 51. Ein Plenarbeschluss ist aufgrund der Endgül-
tigkeit der Eilentscheidung des federführenden Aus-
schusses für Umwelt und Verbraucherschutz nicht mehr 
erforderlich.

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens 
bzw. dem jeweiligen Abstimmungsverhalten seiner Frak-
tion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Die Gegenprobe. – 
Enthaltungen? – Damit übernimmt der Landtag diese 
Voten. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Krankenhausgesetzes 
(Drs. 15/3794) 
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung 
begründet. Frau Ministerin Stewens, Sie haben das Wort. 

(Unruhe)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um Aufmerk-
samkeit. Wir hören doch heute schon um 21.30 Uhr auf. 
Das werden Sie doch noch schaffen.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Baye-
rische Krankenhausgesetz ist von 1990. In den letzten 
Jahren haben sich viele Änderungen ergeben – ich nenne 
nur das Stichwort Fallpauschalengesetz –, sodass wir 
eine völlige Umstellung der Krankenhausvergütung von 
den Tagespfl egesätzen hin zu den Fallpauschalen hatten. 
Damit sind natürlich auch weitreichende Auswirkungen 
auf die gesamte Krankenhauslandschaft in Bayern und in 
Deutschland verbunden. Ich erwähne nur die Stichworte 
Abbau von Behandlungskapazitäten bis hin zur Schlie-
ßung von Krankenhäusern. 

Die Ziele des Gesetzentwurfes sind die Anpassung des 
Landeskrankenhausrechts an die bundesrechtlichen Rah-
menbedingungen, zum einen durch eine Neuorientierung 
der Krankenhausplanung, zum anderen durch eine Neu-
ausrichtung der Krankenhausförderung und – last but not 
least – durch die Vereinfachung des Normenbestandes. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die Stärkung der wirtschaftli-
chen Eigenverantwortung der Krankenhäuser und der 
Abbau förderrechtlicher Hemmnisse für notwendige 
Umstrukturierungen in Bayern. Dabei ist nach wie vor – 
und das ist ganz wichtig – die Sicherstellung einer 
bedarfsgerechten, leistungsfähigen und fl ächende-
ckenden Krankenhausversorgung in Bayern das allge-
meine Ziel.

Bei der Krankenhausplanung werden künftig stärker die 
Effi zienz und die Wirtschaftlichkeit von Versorgungsstruk-
turen im Interesse einer weiterhin fi nanzierbaren Patien-
tenversorgung in den Fokus genommen. Es wird eine 
Pfl icht geben, auf eine auch kommunale Grenzen über-
schreitende Zusammenarbeit von Krankenhäusern zur 
Bildung von Behandlungsschwerpunkten hinzuwirken. 
Weiterhin wird es die Pfl icht geben, auf eine Kooperation 
von Krankenhäusern mit niedergelassenen Ärzten, mit 
Rehabilitations- und Pfl egeeinrichtungen sowie auch mit 
den ambulanten und teilstationären Einrichtungen hinzu-
wirken. Ich nenne das Stichwort integrierte Versorgung. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

– Ich weiß, das Interesse ist nicht so groß. Ich sage es 
Euch aber gleich: Wenn dann die Krankenhäuser vor Ort 
betroffen sind, steigt das Interesse natürlich wieder sehr 
intensiv. Deswegen ist das neue Krankenhausgesetz 
durchaus eine sehr interessante Materie.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Sie können ja 
gleich damit anfangen und uns sagen, welche 
Krankenhäuser geschlossen werden, dann wird 
das Interesse sehr hoch sein!)

Herr Kollege Wahnschaffe, das tue ich nun wiederum 
nicht, weil das die Sache der Träger vor Ort ist, also der 
Städte, Landkreise und Gemeinden, die Träger von Kran-
kenhäusern sind. Ich mache es auch ganz kurz: die Ver-
einfachung der Versorgungsstufen von vier auf drei, der 
Verzicht auf gesetzliche Vorgaben bestimmter Fachrich-
tungen für einzelne Versorgungsstufen, damit sich dann 
auch die Träger besser im Krankenhausmarkt bewegen 
können, um also auch hier eine Flexibilisierung der Versor-
gungsstrukturen zu erreichen.
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Ein weiterer Schwerpunkt – und das ist für Sie alle draußen 
ganz wichtig – ist die neue Ausrichtung des Förderrechts. 
Die immer weniger werdenden Haushaltsmittel werden 
dann ganz gezielt eingesetzt zur Schaffung von zukunfts-
fähigen Krankenhausstrukturen. Hier stehen im Vorder-
grund die Eigenverantwortung, die wirtschaftlichen und 
unternehmerischen Aktivitäten unserer Krankenhäuser. 
Bürokratische Hemmnisse sollen abgebaut werden.

Ein neues Element wird eingeführt. Krankenhausträger 
und Förderbehörden können jetzt auch nach Landesrecht 
eine Teilförderung vereinbaren. Das Förderverfahren wird 
wesentlich vereinfacht. Es wird reduziert auf einen Festbe-
trag als einzige Förderart. Wir haben in den letzten Jahren 
gute Erfahrungen mit dem Festbetrag gemacht, wobei 
dann – um zur Pauschalförderung zu kommen – die 
Grundsätze über die Bemessung der Jahrespauschalför-
derung grundlegend überarbeitet werden. Die Festlegung 
der Jahrespauschale wird künftig stärker nach leistungs-
bezogenen Kriterien ausgerichtet sein, natürlich unter 
Berücksichtigung der medizinischen Aufgabenstellung 
des Krankenhauses. Wir werden dazu noch eine Verord-
nung zur Ausgestaltung der Pauschalförderung auf den 
Weg bringen. Wobei man aber gleichzeitig sagen muss: 
Zur Abfederung der fi nanziellen Folgen von Strukturverän-
derungen und als Anreiz für schnellere Strukturverände-
rungen, also Kapazitätsanpassungen, wird ein Bet-
tenabbau bei der Jahrespauschalförderung dann auch 
erst nach zwei Jahren berücksichtigt werden.

Die Ausgleichszahlungen nach Artikel 17 werden künftig 
nur noch bei Schließung von Krankenhäusern und Kran-
kenhausabteilungen oder bei der Umstellung auf andere 
Aufgaben gewährt. Bisher waren mit der Schließung auch 
immer Rückerstattungen der gewährten Fördermittel von 
der Krankenhausträgerseite verbunden, wobei das ja viele 
Krankenhausträger als das Hemmnis empfunden haben, 
dann auch die notwendigen Strukturveränderungen vor-
zunehmen. Deswegen wird diese Neuregelung eine deut-
liche Verbesserung bringen, natürlich auch unter Berück-
sichtigung des Gesichtspunktes, dass wir, gerade wenn 
ich an die Situation der Fachärzte denke, hier natürlich im 
Wettbewerb von geförderten und nicht geförderten Ärzten 
stehen. Dies muss man natürlich gerade auch bei Fachkli-
niken – und in diesem Spannungsfeld stehen wir – berück-
sichtigen.

Es wird also bei der Rückforderung eine spürbare Entlas-
tung der Krankenhausträger durch eine Beschränkung auf 
die Höhe des erzielbaren Verwertungserlöses geben. Es 
wird insgesamt auch große Erleichterungen geben, also 
Rechtsanspruch auf Rückforderungsverzicht für klinische 
Investitionen sowie dann auch für anderweitig akut stati-
onär einsetzbare Anlagegüter.

Der Gesetzentwurf, der offenbar nicht auf allzu großes 
Interesse bei den Kollegen stößt, bietet nach meiner Über-
zeugung – es ist ein ausgesprochen gewichtiger Gesetz-
entwurf – eine gute Grundlage durch die strukturellen 
Veränderungen der Krankenhauslandschaft, auf der einen 
Seite krankenhausplanerisch, aber auf der anderen Seite 
auch förderrechtlich, in den nächsten Jahren ganz fl exibel 
abgestellt auf die tatsächlichen Notwendigkeiten in 
Bayern, auch eine fl ächendeckende Versorgung im Sinne 
einer guten Patientenversorgung zu gewährleisten.

Ich bitte um eine wohlwollende Beratung in den Aus-
schüssen.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich eröffne die allgemeine 
Aussprache. Wie immer: Erste Lesung, fünf Minuten 
Redezeit pro Fraktion. Herr Kollege Wahnschaffe, bitte.

Joachim Wahnschaffe (SPD): Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich sehe schon, Herr Kollege Gab-
steiger, Sie sind etwas müde, Sie hängen schon in den 
Seilen. Aber es ist dennoch ein interessantes Thema, wie 
die Frau Ministerin gesagt hat. Darin ist ihr zuzustimmen.

Nur, Frau Staatsministerin, Sie haben lange gebraucht, bis 
Sie diesen Gesetzentwurf eingebracht haben. Wir waren 
sehr gespannt, was er denn nun bringen würde. Aber 
leider ist das, was Sie alles so vollmundig angekündigt 
haben, gerade nicht darin. Es ist nicht so, wie Sie 
behaupten, dass es eine gute Grundlage für die struktu-
rellen Veränderungen der Krankenhauslandschaft in 
Bayern würde. Aber die Veränderungen sind in der Tat 
dramatisch, nicht nur durch das angezogene Fallpau-
schalengesetz. Es bringt natürlich eine andere Grundlage, 
weil in Zukunft nicht mehr nach Betten gefördert wird, 
sondern letztendlich sind die Erlöse, die es heute erzielt, 
für das Sein oder Nichtsein eines Hauses entscheidend.

Aber es kommt darauf an – und darauf haben Sie in der 
Vergangenheit immer besonderen Wert gelegt –, wie denn 
die Krankenhauslandschaft in Bayern in Zukunft aussehen 
wird. Wird es so sein, dass nur noch in den Ballungszen-
tren Krankenhäuser vorgehalten werden können? Wird 
das fl ache Land mehr oder weniger ausgedünnt? Geht 
das Sterben von Kliniken immer weiter? In den letzten 
zehn Jahren sind 17 Kliniken in Bayern geschlossen 
worden, über 5000 Betten sind abgebaut worden.

Nun würde man hoffen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
dass zumindest jetzt ein Konzept auf dem Tisch liegt, wie 
das in Zukunft aussehen soll. Stattdessen zieht sich die 
Staatsregierung mehr oder weniger auf kaltem Wege 
zurück, indem die Mittel für die Krankenhäuser Jahr für 
Jahr gekürzt wurden, allein 2003 um 123 Millionen und 
2004 um 161 Millionen Euro. Und das Interessante für das 
Jahr 2005: Wir wissen ja, obwohl der Freistaat oder die 
Staatsregierung immer so tut, als ob der Freistaat allein 
die Finanzierung fördere, ist es eine paritätische Förde-
rung von Kommunen und Freistaat. Aber im Jahr 2005 
zahlen die Kommunen mehr als der Freistaat.

Es wird also darum gehen, ob das Siechtum insbesondere 
der kommunalen Krankenhäuser so voranschreitet. 

Denn viele stehen vor der Frage, ob sie ihre Kranken-
häuser schließen und möglicherweise private Träger 
engagieren müssen, um das Überleben zu sichern. Gott 
sei Dank ist noch die überwiegende Zahl der Kranken-
häuser unter kommunaler Trägerschaft. 

Es ist also nicht nur eine Frage der Verantwortung der 
Kommunen, sondern vor allem des Freistaates Bayern, 
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eine fl ächendeckende Versorgung sicherzustellen. Da 
dies eine Aufgabe der Daseinsvorsorge ist, ist hier auch 
die öffentliche Hand gefordert. Die Verantwortung mehr 
oder weniger auf private Träger abzuschieben, ist der fal-
sche Weg, zumal wir dann damit rechnen müssen, dass 
damit auch eine Auslese stattfi ndet und nicht mehr das 
angeboten wird, was die Menschen brauchen. Man wird 
sich darüber unterhalten müssen, was wohnortnahe Ver-
sorgung ist. Das Interessante ist, dass dieser Begriff im 
neuen Gesetz im Vergleich zum alten Gesetz nicht mehr 
vorkommt. In der Begründung heißt es zwar „fl ächende-
ckende Versorgung“, wie Sie zitiert haben, aber im Gesetz 
steht dieser Begriff nicht mehr drinnen. Wir werden dies 
einfordern und vor allen Dingen sehen, wie die Finanzie-
rung auf Dauer sichergestellt wird.

Sie haben eine Reihe von Punkten angesprochen, die 
sicher vernünftig sind, etwa die Pauschalförderung nicht 
mehr an der Bettenzahl, sondern an der Leistung festzu-
machen. Aber das Entscheidende wird sein, dass man die 
von Ihnen angesprochenen Verbünde stärkt. Es kommt 
darauf an, kleine Häuser zu erhalten, ihnen aber bestimmte 
Aufgaben zuzuweisen, die sie im Verbund mit anderen 
erfüllen können. Es ist auch im Interesse der Patienten, 
dass sie nicht 50 oder 100 Kilometer fahren müssen; denn 
wie wir alle wissen, gehört zur Genesung nicht nur die 
medizinische Versorgung, sondern auch die Anteilnahme 
der Verwandten und Freunde. 

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Frau Staatsministerin, mir ist aufgefallen, dass im neuen 
Gesetz nicht nur die fl ächendeckende Versorgung, son-
dern auch das medizinische Versorgungszentrum nicht 
mehr vorkommt. Sie haben aber gesagt, die integrierte 
Versorgung und all das müsse in das neue Gesetz aufge-
nommen werden, weil es auch im Bundesgesetz so stehe. 
Wir hoffen, da einige Nachbesserungen durchsetzen zu 
können. Sie haben ebenso wie wir mit der Bayerischen 
Krankenhausgesellschaft Gespräche geführt. Dabei sind 
eine Reihe vernünftiger Vorschläge gemacht worden, die 
bisher in das Gesetz keinen Eingang gefunden haben. 

Herr Kollege Unterländer, ich würde mir wünschen, dass 
wir diesen Gesetzentwurf auf seine Praktikabilität unvor-
eingenommen prüfen und da, wo es notwendig ist, Verän-
derungen vornehmen. Ich glaube, dies ist kein Gesetz, wo 
der politische Wille das Entscheidende ist. Das Entschei-
dende ist vielmehr, dass wir uns alle darum bemühen, in 
Bayern auch in Zukunft eine bestmögliche stationäre Ver-
sorgung sicherzustellen. In diesem Sinne freue ich mich 
auf die Beratung. 

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Dr. Zimmermann. 

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um etwas 
mehr Ruhe. Herr Kollege Professor Dr. Gantzer hat vorhin 
gesagt, wir tagen nur bis 21.30 Uhr. Bitte schön. 

Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Frau Präsidentin, Kol-
leginnen und Kollegen! Dieser Gesetzentwurf ist sehr wohl 
ein wesentlicher parlamentarischer Auftrag. Herr Kollege 
Wahnschaffe nachdem hier nun die Staatsregierung ihre 
Eckdaten vorgetragen hat, sind wir als Parlamentarier 
gefordert, unsere Detailüberlegungen, in ruhiger und sen-
sibler Art und Weise einzubringen, wie wir es im sozialpo-
litischen Ausschuss gewohnt sind. Es gibt zu diesen 
Eckdaten, wie sie uns heute im Entwurf der Staatsregie-
rung vorgelegt werden, sehr wohl die eine oder andere 
Anmerkung zu machen. 

Gerade im ländlichen Bereich ist die Notwendigkeit der 
Daseinsvorsorge und der Behandlung stationärer Pati-
enten ein ganz wesentlicher politischer Part. Wenn ich als 
Städter aufs Land komme, stelle ich immer wieder in grö-
ßerem Ausmaß fest, dass in der politischen Außenwirkung 
neben der Vorhaltung einer vernünftig funktionierenden 
Feuerwehr gerade die Krankenhausvorsorge ein wesentli-
cher Gesichtspunkt ist. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Und die kirchliche 
Versorgung!)

– Herr Wahnschaffe, auch dieses. 

Kolleginnen und Kollegen, seien Sie versichert, dass wir 
die notwendige Novellierung vornehmen werden. Die Frau 
Staatsministerin hat dies zutreffend angesprochen, nicht 
nur, weil die letzte Novellierung 15 Jahre zurückliegt, son-
dern weil in der Zwischenzeit sehr wesentliche, einschnei-
dende bundesrechtliche Veränderungen in der Versor-
gungssituation durch Krankenhausplätze in die Republik 
Eingang gefunden haben. Wir haben ein Überdenken und 
eine Novellierung des Bayerischen Krankenhausgesetzes 
dringend notwendig.

Ein Standardbegriff, nicht nur für Gesundheitspolitiker, 
sondern für jeden Politiker des bayerischen Parlaments, 
sind die so genannten DRGs, diagnosebezogene Fallpau-
schalen. Dieses neue, revolutionäre Instrument macht es 
darüber hinaus notwendig, sich mit der Materie „Kranken-
hausplanung in Bayern“ neu zu beschäftigen; denn die 
Bezugsgröße, die nicht nur in den Vorhaltungen für ein-
zelne Fachdisziplinen, sondern bisher auch in Berech-
nungsdaten für Personalvorhaltungen auf der Station und 
in Nothilfen und Ambulanzen getätigt wurden, hat sich 
immer am Bettgestell orientiert. Diese Bezugsgröße ist 
inzwischen durch die DRGs nicht mehr gegeben, sondern 
andere Einheiten und Größenordnungen müssen für die 
Führung eines Krankenhauses herhalten. 

Jeder, der gerade aus dem ländlichen Bereich kommt – 
aber das trifft auch die Stadt München, ich sage das ganz 
offen – weiß, dass sich die fi nanzielle und wirtschaftliche 
Situation zur Betreibung von Krankenhäusern auch auf-
grund dieser neuen Situation wesentlich verändert hat. 
Heute Abend ist schon angesprochen worden, dass es 
die Situation notwendig gemacht hat, Betten einzusparen 
und Abteilungen zu schließen, weil es die wirtschaftlichen 
Ressourcen nicht mehr möglich machen, in Bayern die 
hervorragende Krankenhauslandschaft aufrechtzuer-
halten, wie das bisher der Fall war. 
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Herr Kollege Wahnschaffe, ich muss auch hier sagen 
dürfen, dass diese Situation nicht unmittelbar die Bayeri-
sche Staatsregierung oder das Parlament ausgelöst hat, 
sondern es sind Grundüberlegungen, die aufgrund der 
wirtschaftlichen Gegebenheiten notwendig sind, um die 
Krankenhausszene auch in einem Flächenstaat wie 
Bayern neu zu überdenken. Wir müssen davon Abschied 
nehmen, dass im Freistaat Bayern an jeder Autobahnaus-
fahrt eine hochmoderne unfallchirurgische Abteilung 
errichtet wird,

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

um die Versorgungszeiten von Verunfallten entsprechend 
kurz abwickeln zu können. Leider Gottes sind diese Zeiten 
aufgrund übergeordneter Gesichtspunkte vorbei. Vielmehr 
sind wir meines Erachtens auch durch die Novellierung 
des neuen Krankenhausgesetzes veranlasst, in Bayern 
durch vernünftige Entscheidungen eine fl ächendeckende, 
vernünftige und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung 
sicherzustellen. Um dieses auch weiterhin zu gewähr-
leisten, sind natürlich gewisse Stellschrauben und Instru-
mentarien und ein Vorantreiben der Novellierung dieses 
Krankenhausgesetzes voranzutreiben.

Folgender Aspekt ist aber noch wichtig: Wir müssen uns 
aber nochmals in Ruhe über die Notwendigkeit der Kran-
kenhausfi nanzierung – sprich Monismus/Dualismus – 
unterhalten. Meines Erachtens dürfen wir die Situation der 
Krankenkassen in der bedarfsnotwendigen Versorgung 
von Krankenhäusern nicht außen vor lassen, sondern sie 
müssen in dem Ausmaß eingebunden bleiben, wie es 
bisher der Fall war. Dabei hat die Planungshoheit weiterhin 
beim Freistaat zu verbleiben. 

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Situationen kann es 
nicht sein, dass ausschließlich auf Schwerpunktbildungen 
in Ballungszentren abgezielt wird, wie Sie Herr Kollege 
Wahnschaffe, es angedeutet haben. Vielmehr muss die 
abgestufte Krankenhausversorgungslandschaft im Frei-
staat Bayern im gleichen Ausmaß wie bisher vorgehalten 
werden. Das es dann nur noch drei Versorgungsstufen 
gibt, ist nur vernünftig; jeder weiß, was Versorgungsstufe I 
und Versorgungsstufe II letztlich ausmachen. Wir sind 
auch der Meinung, dass sicher noch ein paar Aspekte 
angesprochen und in Ruhe diskutiert werden müssen. Ich 
denke dabei zum Beispiel an die Rückforderung nicht 
abgeschriebener Fördermittel im Krankenhausbereich 
bezüglich auch der Situation bei Veränderungen von 
Strukturen innerhalb eines Krankenhauses, was zum Bei-
spiel das so genannte Outsourcing bzw. Veränderungen 
im sozialen Angebot eines Krankenhauses unmittelbar 
betreffen. Da werden wir in der Diskussion mit der Staats-
regierung sicherlich zu der einen oder anderen Überle-
gung und Abfederung dieses Gesetzentwurfes kommen 
können. 

Ich bin auch sehr zuversichtlich, Herr Kollege Wahn-
schaffe, dass wir eine solide, vernünftige Diskussion in 
den Ausschüssen haben werden.

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Zimmermann. 

Die nächste Wortmeldung kommt von Frau Kollegin 
Ackermann.

Renate Ackermann (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Es hat sehr lange gedauert, bis der 
Entwurf auf den Tisch kam. Seit der letzten Novelle hat es 
15 Jahre gedauert. 

(Zuruf von der CSU)

– Sie werden vielleicht noch manches ab und zu hören 
müssen, auch wenn es Ihnen nicht gefällt. 

Dann hat es geheißen, die Novelle komme im letzten Jahr. 
Sie kam aber nicht. Dann hieß es, sie komme im April. 
Mittlerweile haben wir Juli. Jetzt ist sie da. Es wurde sehr 
spannend gemacht. Bei Nachfrage wusste man nie, ob 
der Entwurf gerade noch im Ministerium war oder viel-
leicht in der Staatskanzlei oder vielleicht schon wieder im 
Ministerium. 

(Zuruf von der CSU: Aber jetzt ist er hier!)

– Ja, jetzt ist er im Parlament; da haben Sie Recht. Dafür 
ist es aber auch wirklich Zeit geworden. 

Ich denke, man hätte sagen können: Na gut, wenn etwas 
so lange dauert, dann ist es auf jeden Fall etwas Gutes. 
Denn gut Ding will ja Weile haben. Allerdings weist dieser 
vorgelegte Entwurf mehr Fragen auf, als er Antworten 
gibt. Außerdem enthält er viele Lücken. Darauf will ich kurz 
eingehen. 

Als besonderer Vorzug wird gepriesen, dass es eine Ver-
einfachung von Vorschriften gibt, dass es künftig statt vier 
nur noch drei Versorgungsstufen gibt. Das ist richtig und 
auch wichtig. Allerdings ist das weniger eine Veränderung 
als eine Anpassung an die bereits tatsächlich vorherr-
schenden Verhältnisse. Das ist also nicht besonders revo-
lutionär. 

Genauso verhält es sich mit der Kooperation über Land-
kreisgrenzen hinweg. Auch diese fi ndet bereits statt. Es ist 
allerdings anzumerken, dass bei der gewünschten Koo-
peration kein Wort darüber verloren wird, wie sie statt-
fi nden soll und welche Maßnahmen dafür nötig sind, dass 
sie stattfi nden kann. Auch in dieser Hinsicht ist noch 
einiges zu ergänzen. 

Ganz klar zu kritisieren ist natürlich, dass die Organisati-
onen, die sich zu dem Gesetzentwurf äußern sollten, nach 
ihrer eigenen Aussage nur eine Woche Zeit dazu hatten. 
Ich kann dies nicht verstehen. Wenn man sich für ein 
Gesetz so viel Zeit lässt, warum gibt man dann den Orga-
nisationen nicht auch eine angemessene Zeit, sich dazu 
zu äußern? Es muss doch von Interesse sein, was die 
Organisationen dazu zu sagen haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Ich glaube deshalb, es ist notwendig, eine Anhörung zu 
diesem Thema durchzuführen, in der die verschiedenen 
Organisationen angemessen zu Wort kommen. Es kann 
dem Gesetz nur gut tun, wenn noch Meinungen vieler 
Seiten einfl ießen können. 
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Die Hauptkritik, die wir an dem Gesetzentwurf üben, ist, 
dass ihm einfach die Vision fehlt. Es sollte sich ja um ein 
zukunftsweisendes Gesetz handeln, das auf die Proble-
matiken, die sich in der Gegenwart ergeben, zukunftswei-
send eingeht, zum Beispiel auf die überall gepriesene 
Deregulierung, auf die knappen Kassen, auf die Umstel-
lung durch die DRGs. Von alledem ist aber in dem Gesetz 
nichts zu fi nden. 

Wir bräuchten gerade jetzt ein starkes Krankenhausge-
setz, das die Interessen der Patienten vertritt, die Sicher-
stellung der stationären medizinischen Versorgung 
gewährleistet und für die Gesundheitsversorgung in 
Bayern eintritt. All das vermisse ich in dem Gesetz. 

Darüber hinaus vermisse ich eine Vorschrift über Qualität 
und Patientenrechte. In Hamburg, das jetzt auch erst ein 
neues Gesundheitsgesetz herausgebracht hat, sind die 
Patientenrechte berücksichtigt, und zwar in Form von 
Beschwerdemöglichkeiten, von Beschwerde-Manage-
ment und Patientenbeschwerdestellen. 

(Zuruf von der CSU: Das haben wir doch alles!)

– Sie haben das angeblich alles, aber es steht nicht im 
Gesetz. 

Qualitätssicherung wird nicht erwähnt. Die Krankenhäuser 
sind ja auf Initiative des -Bundes verpfl ichtet, einen Quali-
tätsbericht vorzulegen. Dieser könnte durchaus eine Ori-
entierungshilfe für Patienten sein. Es wäre eine Chance 
und eine Voraussetzung für die Aufnahme in die Kranken-
hausplanung, wenn man es denn so wollte, wenn man 
wirklich Wert auf Qualität legen wollte. 

Ich vermisse weiterhin eine Vorschrift über ein kindge-
rechtes Krankenhaus, was Begleitpersonen, pädagogi-
sche Maßnahmen und ausreichende Betreuung anlangt. 

Kurz, in dem Krankenhausgesetz ist sehr viel nicht gere-
gelt, was dort eigentlich geregelt werden müsste. Insge-
samt ist es ein relativ dünnes Gesetz, das noch umfang-
reicher Ergänzungen bedarf. 

Ich hoffe auf die Beratungen in den Ausschüssen. Ich bin 
gern bereit, unsere Anregungen dazu einzubringen. Aber 
wir sollten auch auf die Fachleute hören und uns nicht 
wieder wie bei einigen vorausgegangenen Gesetzen auf 
die CSU verlassen; denn dann kommt meistens nur etwas 
Dürftiges dabei heraus. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, 
würden Sie bitte mein Zeichen beachten? 

Renate Ackermann (GRÜNE): Es kann sein, dass die 
Frau Staatsministerin zum Sparen angehalten wird, aber 
nicht so kann, wie sie vielleicht möchte. Gerade deshalb 
ist es die Aufgabe der Opposition, darauf hinzuweisen, 
was in dem Entwurf alles noch fehlt. Der Entwurf ist ein 
Entwurf, aber kein Wurf.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zu Wort hat sich 
noch einmal Frau Staatsministerin Stewens gemeldet. 

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Frau Präsidentin! Ich spreche ganz kurz zu drei Punkten. 

Herr Kollege Wahnschaffe, die größten Strukturverände-
rungen hat das Fallpauschalengesetz ausgelöst. 

Wenn wir von fl ächendeckender Versorgung sprechen, 
dann halte ich das für richtig und wichtig. Aber dann 
müssen Sie sich auch das von Rot-Grün verabschiedete 
Fallpauschalengesetz anschauen, das die massiven 
Strukturveränderungen im Bereich der Krankenhausver-
sorgung bewirkt hat. Das möchte ich Ihnen ganz klar 
sagen. 

Zweitens sage ich etwas zu der Zeit für die Anhörung der 
Verbände. Frau Ackermann, die Verbände haben das 
Gesetz überwiegend, wenn nicht hundertprozentig, für 
hervorragend gehalten. Von den Verbänden sind nur mar-
ginale Veränderungen vorgeschlagen worden. Vom 
Grundsatz her ist diese Novelle bei den Verbänden aber 
hervorragend angekommen. 

Lassen Sie mich noch etwas sagen, Frau Kollegin Acker-
mann. Genau das verstehen wir ein Stück weit unter Ent-
bürokratisierung, dass wir in einem Landesgesetz nicht all 
das regeln, was ein Bundesgesetz schon geregelt hat. 
Schönen Dank.

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Frau Staatsministerin. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den 
Gesetzentwurf dem Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik als federführendem Ausschuss zu 
überweisen. Besteht damit Einverständnis? – Das ist der 
Fall. Dann ist das so beschlossen. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Fraktionen sind 
übereingekommen, noch die Tagesordnungspunkte 20 
und 21 zu behandeln, mit der Zusage, dass das, was im 
Ältestenrat für die Redezeit vereinbart worden ist, selbst-
verständlich nicht gilt. 

Damit rufe ich diese beiden Tagesordnungspunkte 20 und 
21 auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN ) 
FFH-Verträglichkeitsprüfung im Rahmen des Raum-
ordnungsverfahrens Donauausbau (Drs. 15/3079)
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Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Johanna 
Werner-Muggendorfer, Susann Biedefeld u. a. u. Frakt. 
(SPD) 
Einberufung des Donauforums (Drs. 15/2771)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Eigentlich hat 
zunächst Frau Peters das Wort. Aber da Herr Kollege Hal-
litzky schon am Rednerpult steht, gebe ich erst ihm das 
Wort.

Eike Hallitzky (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Liebe Gudrun Peters, es tut mir Leid; 
wir hatten unseren Entwurf früher eingebracht und des-
wegen dachte ich, wir seien auch als Erste dran. 

(Zurufe von der CSU)

Nun, 5 Minuten, 4 Minuten oder 10 Sekunden statt 
20 Minuten, da fällt natürlich manches hinten runter. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Die Donau runter!)

Da geht beispielsweise hinten runter, dass Herr Minister 
Schnappauf offensichtlich – er hat eben von kooperativem 
Naturschutz geredet –, in Kooperation mit der RMD im 
Bereich der Wasserrahmenrichtlinie zum Teil agiert. Und 
da geht leider hinten runter, dass Minister Wiesheu bei der 
FFH-Richtlinie zwar genauso argumentiert wie wir, aber 
eben nicht bei der Donau, sondern bei der Marzlinger 
Spange. Das nur am Rande. 

Wir wissen alle, dass der ökologische Wert der Donau 
unbezahlbar ist. Das ist sehr entscheidend und das zeigen 
auch im Rahmen des Europarechts die Widmungen durch 
FFH, Wasserrahmenrichtlinie und Vogelschutzrichtlinie. In 
all diesen drei Bereichen versucht die Staatsregierung in 
geradezu schamloser Art und Weise, das Europarecht zu 
biegen.

Ich komme zunächst zu den FFH-Gebieten, zu denen in 
diesem Flussabschnitt die Donauauen zwischen Strau-
bing und Vilshofen sowie die untere Isar mit dem Mün-
dungsbereich zählen. Nach dem bindenden Recht der 
FFH-Richtlinie ist stets die Variante zu bevorzugen, die – 
ohne Berücksichtigung von Ausgleichsmaßnahmen – die 
Erhaltungsziele der betroffenen Gebiete am wenigsten 
beeinträchtigt. Wie gesagt, hat das Herr Wiesheu – ich 
habe dieses Zitat hier – für die Marzlinger Spange richtig 
beschrieben. Und diese richtige Aussage muss auch 
Anwendung auf die Donau fi nden. Wir fordern deshalb, 
dass eine FFH-Prüfung im Rahmen des Raumordnungs-
verfahrens durchgeführt wird, damit nicht Varianten im 
Planfeststellungsverfahren geprüft werden müssen, die 
wegen der Erheblichkeit ihres Eingriffs in europäisches 
Recht gar nicht realisiert werden dürfen. Anders als Sie 
pochen wir auf die Einhaltung europäischen Rechts. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

zur Europäischen Vogelschutzrichtlinie ebenso knapp 
einige Worte. Noch schärfer als die Schutzgebiete nach 
der FFH-Richtlinie genießen die beiden faktischen Vogel-
schutzgebiete im Donautal und an der unteren Isar einen 

absoluten Schutz vor jeglichem Eingriff. Das Donautal 
zwischen Regensburg und Vilshofen hat den höchsten 
Wert in ganz Bayern und ist nach den internationalen Kri-
terien als Important-Bird-Area gemeldet. Zudem ist es 
gemäß der Ramsar-Kriterien als eindeutiges Rastgebiet 
für überwinternde Vögel auszuweisen. Dieses Gebiet 
kann eben nur, weil es wegen der Nichtstaustufe eisfrei ist, 
als solches Überwinterungsgebiet dienen. Hier hat der 
EuGH letztinstanzlich entschieden, dass diese Schutzge-
biete vollständig und endgültig auszuweisen sind. Sie 
halten sich nicht daran. Im Raumordnungsverfahren 
gehen Sie auf diese rechtlich eindeutige Situation nicht 
ein. Auch das muss Eingang in das Raumordnungsver-
fahren fi nden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich komme zur EU-Wasserrahmenrichtlinie. Diese Richt-
linie ist in nationales Recht umgesetzt. Sie gilt bei uns. Sie 
fordert bis zum Jahre 2015 einen guten Zustand für alle 
Gewässer. Begründete einzelne Ausnahmefälle darf es 
geben. Es ist skandalös, dass im Rahmen des Meldever-
fahrens der bayerische Umweltminister die niederbayeri-
sche Donau, diesen ökologisch wertvollsten Streckenab-
schnitt, den wir in allen größeren Bächen oder Flüssen 
überhaupt in Bayern haben, als erheblich verändert ein-
stuft. Mit diesem billigen Trick einer sachlich völlig 
absurden Einstufung 

(Beifall bei den Grünen – Ruth Paulig (GRÜNE): 
Da haben Sie aber Recht!)

will sich die Bayerische Staatsregierung die sonst fällige 
ökologische Anerkennung der Donau ersparen und den 
künftigen Bau von Staustufen erleichtern. An der Elbe mit 
ihrer geringeren Wertigkeit, die aber auch internationale 
Wasserstraße ist, geht es offensichtlich anders. Sie ist 
nicht als erheblich verändert eingestuft.

Ich überspringe zu Ihrer Freude jetzt einen ganzen 
Haufen.

(Beifall des Abgeordneten Bernd Sibler (CSU))

– Danke, lieber Bernd Sibler. Ich bekomme selten von dir 
Beifall, obwohl ich es häufi ger verdient hätte. 

Die Art, wie die Bayerische Staatsregierung bisher mit 
dem Europarecht umgegangen ist, ist sachlich gravierend 
fehlerhaft und führt zu einer deutlichen und kostspieligen 
Verlängerung des Verfahrens über den Donauausbau. 
Deshalb bitten wir das Hohe Haus um Zustimmung zu 
unserem Dringlichkeitsantrag. Der SPD-Antrag ist hierzu 
ein ganz nettes Anhängsel, dem wir auch zustimmen 
werden.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nun hat Frau 
Kollegin Peters das Wort.

Gudrun Peters (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Noch fl ießt die Donau frei, trotz Wiesheu 
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und CSU. Es gibt noch viele Fischarten und es gibt die 
Auwälder und Retentionsfl ächen auf 70 Kilometer zwi-
schen Straubing und Vilshofen. 

(Beifall bei der SPD)

Wir müssten dieses Thema heute nicht erörtern, wenn der 
Beschluss aus dem Jahre 2002 umgesetzt und nicht das 
Kasperltheater mit den drei Varianten aufgeführt worden 
wäre. 

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CSU)

– Herr Sibler, es macht mich sehr nachdenklich und sollte 
eigentlich alle zum Nachdenken zwingen, dass ausge-
rechnet ein Franke von der CSU anschließend ans Podium 
tritt und kein Niederbayer.

(Beifall bei der SPD)

Warum denn? – Die Niederbayern in der CSU sind dazu 
offensichtlich nicht in der Lage. 

(Zurufe von der CSU)

Lassen Sie mich ein Zitat von Minister Schnappauf vom 
21.01. dieses Jahres bringen:

Beim Donauausbau ist nur ein Weg denkbar, der 
im Einklang steht mit dem europäischen Recht, 
zum Beispiel mit den EU-Richtlinien für Vogel-
schutz und FFH. 

(Anhaltende Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Die Frage ist erlaubt, liebe Kolleginnen und Kollegen: 
Warum weiß dieses nur der Umweltminister? Verfährt man 
im Wirtschaftsministerium so nach dem Motto: Nix hören, 
nix sehen, nix wissen?

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Da unterschreibt Minister Wiesheu einen Landtagsbe-
schluss am 17. Juni 2004, in dem es heißt:

Weiterhin sind nach der Vereinbarung die Eingrif-
fe in bisher noch nicht bekannte FFH- und Vogel-
schutzgebiete zu ermitteln und aufzuzeigen. 

Das ist mehr als Chuzpe; das ist an Dreistigkeit nicht zu 
überbieten.

(Beifall bei der SPD)

Nur weil der Minister die FFH- und die Vogelschutzgebiete 
nicht zur Kenntnis nehmen wollte, hat er sie nicht gekannt 
und nichts gewusst. Das ist ungefähr so, wie wenn ich die 
Augen schließe und Blindengeld beantrage.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Das haben die aber abge-
schafft! – Zuruf des Abgeordneten Günter Gab-
steiger (CSU))

– Das passt, Herr Gabsteiger, da werden Sie sich wun-
dern. Der Minister tut heute so, als hätte man das Natura-
2000-Gebiet zwischen Straubing und Vilshofen nicht 
gekannt. Ich darf ihn an die Anträge der SPD und der 
GRÜNEN seit 1995 erinnern und muss nicht erwähnen, 
dass sie alle hier im Hohen Hause abgelehnt wurden. So 
verfährt man nach Gutdünken, je nachdem, wie es einem 
ins Konzept passt. Bei der Marzlinger Spange weiß der 
Minister genau, dass FFH den Bau dieser Spange unmög-
lich macht, aber da passt es ins Konzept des Stimmkreis-
abgeordneten. Bei der Donau pokert er wider besseres 
Wissen seines Umweltministers. Eigentlich müsste doch 
auch der Wirtschaftsminister wissen, was im hauseigenen 
Ministerialblatt steht – im bayerischen natürlich:

Wegen der verspäteten Umsetzung der FFH- und 
Vogelschutzrichtlinie ist davon auszugehen, dass 
die Verpfl ichtungen aus den Richtlinien bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt unmittelbar eingetreten 
sind (Direktwirkung).

Dies gilt, so das hauseigene Ministerialblatt in Bezug auf 
die FFH-Gebiete ab 4. Juni 1995 und in Bezug auf die 
Vogelschutzrichtlinie ab 4. Juni 1994. 

Das alles besagt: Die Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
FFH ist mehr als überfällig. Ich bewundere wirklich die 
Kunst des Hakenschlagens, indem es im Ministerialblatt 
heißt:

Die Verträglichkeitsprüfung erfolgt erst im Zulas-
sungsverfahren, aber das Raumordnungsverfah-
ren ist dann mit zu berücksichtigen. 

Ich erspare Ihnen, meine Damen und Herren, den Vortrag 
der restlichen vier Seiten meines Manuskripts. Es wäre da 
noch etwas zu der Wasserrahmenrichtlinie zu sagen. Da 
gibt es auch einen an Dreistigkeit nicht zu überbietenden 
Akt,

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

indem man die Donau als schwer beeinträchtigt einstuft. 
Das kann aber nicht sein. Ich möchte diese Ausführungen 
zu Protokoll geben und Sie auffordern, endlich Flagge zu 
zeigen und für die Verträglichkeitsprüfungen zu stimmen. 

(siehe Anlage 7)

Sie haben bei der Isental-Trasse gehört, dass es dort 
Abwägungs- und Verfahrensfehler gegeben hat. Die glei-
chen Fehler wollen Sie jetzt noch einmal machen. Hindern 
Sie Ihren Minister, vor allem den Herrn Wirtschaftsminister 
daran, diese Fehler zu begehen und stimmen Sie unserem 
Antrag zu, damit wir mit dem Donauforum den Menschen 
die Verfahrensweise erklären können.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Wortmel-
dung: Herr Kollege Dr. Hünnerkopf.
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Dr. Otto Hünnerkopf (CSU): Frau Präsidentin, Kolle-
ginnen und Kollegen! Ganz nüchtern und sachlich von 
einem Franken.

(Henning Kaul (CSU): Einem Unterfranken!)

Jeder von uns weiß, dass es bei einem Raumordnungs-
verfahren darum geht, summarisch zu prüfen, welche 
überörtlich raumbedeutsamen Belange von einer Maß-
nahme betroffen sind. Eine förmliche Verträglichkeitsprü-
fung erfolgt nicht im Raumordnungsverfahren, sondern 
erst im Zulassungsverfahren. Das können wir in der 
gemeinsamen Bekanntmachung „Schutz des Europäi-
schen Netzes Natura 2000“ nachlesen.

Gleichwohl sind auch im Rahmen des Raumordnungsver-
fahrens naturschutzfachliche Unterlagen zu erstellen, 
damit eine Prüfung der Belange nach der FFH- und der 
Vogelschutzrichtlinie erfolgen kann. Diese Prüfung geht 
jedoch nicht so tief, wie eine Verträglichkeitsprüfung. Sie 
können davon ausgehen, dass eine solche Prüfung sorg-
fältig durchgeführt wird, weil alle daran interessiert sind, 
an der Donau einen guten Gewässerzustand zu erreichen, 
wie dies mit der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
beabsichtigt ist. Derzeit liegt noch kein Maßnahmenka-
talog vor. Dies wird jedoch bis zum Ende des Jahres 2009 
der Fall sein. Dann wird das Bewirtschaftungsziel für die 
Ausbaustrecke an der Donau feststehen.

Wir werden, wie schon im Umweltausschuss und im Wirt-
schaftsausschuss, diesen Antrag ablehnen. Noch zwei 
Sätze zur Wiedereinberufung des Donauforums: Jeder 
weiß, dass in den betroffenen Landkreisen zahlreiche 
Anhörungen und Informationsveranstaltungen stattfi nden. 
Alle möglichen Unterlagen und Fakten sind bekannt und 
zugänglich. Deshalb ist kein weiteres Diskussionsforum 
notwendig. Das Donauforum hätte keine Entscheidungs-
kompetenz. Konfl ikte könnten dadurch weder minimiert 
noch beseitigt werden. Meine Damen und Herren, wir 
werden nicht mit den Emotionen der betroffenen Men-
schen spielen.

(Beifall bei der CSU)

Die CSU-Fraktion wird demzufolge die Einberufung des 
Donauforums nicht unterstützen. Deshalb lehnen wir 
diesen Antrag ab.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Dazu werden 
die Tagesordnungspunkte wieder getrennt.

Ich lasse zunächst über den Dringlichkeitsantrag der 
Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf 
Drucksache 15/3079 abstimmen. Der federführende Aus-
schuss für Umwelt und Verbraucherschutz empfi ehlt die 
Ablehnung des Dringlichkeitsantrags. Wer dagegen dem 
Dringlichkeitsantrag zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind die Fraktionen des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und die SPD-Fraktion. 
Wer ist dagegen? – Das ist die CSU-Fraktion. Stimment-

haltungen? – Keine. Damit ist der Dringlichkeitsantrag 
abgelehnt.

Ich lasse jetzt über den Dringlichkeitsantrag der SPD-
Fraktion auf Drucksache 15/2771 abstimmen. Der feder-
führende Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie empfi ehlt die Ablehnung des Dringlich-
keitsantrags. Wer dagegen dem Dringlichkeitsantrag 
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind die Fraktionen des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und der SPD. Wer ist dagegen? – Das ist die CSU-Frak-
tion. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist der Dringlich-
keitsantrag abgelehnt.

Ich darf noch bekannt geben, dass der Antrag auf 
Drucksache 15/2988, das ist der Antrag der Abgeord-
neten Eduard Nöth, Annemarie Biechl, Gerhard Eck und 
anderer und Fraktion der CSU, Kürzung der Zuschüsse für 
den Bund Naturschutz, im Einvernehmen mit den Frakti-
onen von der Tagesordnung abgesetzt wird.

Ich darf noch das Ergebnis der vorhergehenden namentli-
chen Abstimmung zum Gesetzentwurf der Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 15/2502 
betreffend eines bayerischen Gesetzes zur Errichtung 
einer Härtefallkommission bekannt geben. Mit Ja haben 
40 und mit Nein 87 Kolleginnen und Kollegen gestimmt. 
Es gab drei Stimmenthaltungen. Damit ist das Gesetz 
abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 5)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind noch nicht am 
Ende dieser Sitzung, aber haben jetzt die Tagesordnungs-
punkte abgearbeitet. Ich darf mich bei den Kolleginnen 
und Kollegen, die uns jetzt verlassen, herzlich bedanken 
und ihnen einen schönen Abend wünschen. Wir fahren in 
der Tagesordnung fort.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 18 auf:

Mündliche Anfragen

Dafür stehen 90 Minuten zur Verfügung. Der erste Frage-
steller, Herr Kollege Hufe, hat mitgeteilt, dass er seine 
Frage nicht stellen wird. Frau Staatsministerin Dr. Merk ist 
darüber informiert worden. Für die Beantwortung der 
nächsten Anfragen ist das Staatsministerium des Inneren 
zuständig. Ich bitte deshalb Herrn Staatssekretär Schmid 
um die Beantwortung der ersten Fragen. Die erste Frage-
stellerin ist Frau Kollegin Ackermann.

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Staatssekretär, vor 
dem Hintergrund, dass der Ansbacher Oberbürgermeister 
Ralf Felber den Leiter des Rechtsamtes der Stadt Ans-
bach, Herrn Stache, veranlasst hat, sich bei der zustän-
digen Polizeidirektion dafür einzusetzen, dass der Presse-
referentin der Stadt Ansbach, Ute Fleischmann, ein Buß-
geld für das Telefonieren mit einem Handy ohne Frei-
sprechanlage während der Fahrt vermindert wird und dass 
der Leiter der Polizeidirektion, Thilo Bachmann, nachdem 
der zuständige Beamte dies abgelehnt hatte, der Presse-
referentin aus Ermessen 10 Euro Bußgeld, die Bearbei-
tungsgebühr und einen Punkt in Flensburg erlassen hat, 
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frage ich die Staatsregierung, wie sie diesen Vorgang und 
das Verhalten der einzelnen Beteiligten beurteilt, insbe-
sondere ist sie der Meinung, dass das Telefonieren mit 
einem Oberbürgermeister einer anderen rechtlichen Beur-
teilung unterliegt als zum Beispiel das Telefonieren mit 
einem Freund und sieht die Staatsregierung Möglich-
keiten, gegen das Verhalten der einzelnen Beteiligten vor-
zugehen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Das war ein 
Satz. Bitte, Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Präsidentin, Frau Kollegin Ackermann! Ich versuche, in 
mehreren Sätzen zu antworten, um die Antwort etwas 
übersichtlicher zu gestalten. Das Telefonieren am Steuer 
eines Kraftfahrzeuges stellt eine Verkehrsordnungswidrig-
keit dar, welche entsprechend des bundeseinheitlichen 
Bußgeldkataloges „Straßenverkehrsordnungswidrig-
keiten“ mit einem Bußgeld in Höhe von 40 Euro und dem 
Eintrag eines Punktes in das Verkehrszentralregister zu 
ahnden ist.

Um sehr häufi g vorkommende Ordnungswidrigkeiten 
bundeseinheitlich gleich zu ahnden, sind im Bußgeld-
katalog bestimmte Regelsätze festgelegt. Ein Abweichen 
von den Regelsätzen des Bußgeldkataloges ist im pfl icht-
gemäßen Ermessen unter bestimmten Voraussetzungen 
im Rahmen des Opportunitätsprinzips möglich. So 
können objektive oder subjektive Tatumstände, welche 
die Handlung im Vergleich zum Regelfall als weniger 
schwerwiegend kennzeichnen, zugunsten der Betroffenen 
berücksichtigt werden. Die vorgesehene Sanktion kann so 
im Einzelfall die Regelgeldbuße unterschreiten.

Der gegenständliche Sachverhalt wurde vom Polizeipräsi-
dium Mittelfranken geprüft. Hierzu ist festzustellen, dass 
der Regelsatz hätte verhängt werden sollen.

Mit der Bezahlung des Verwarnungsgeldes seitens der 
Betroffenen ist das Verwarnungsverfahren allerdings 
rechtskräftig abgeschlossen und kann deshalb zum 
Nachteil der Betroffenen nicht wieder aufgenommen 
werden.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken hat den Sachverhalt 
zum Anlass genommen, diesen mit dem betroffenen Poli-
zeibeamten ausführlich zu erörtern. Weitergehende Maß-
nahmen sind aus dienstaufsichtlicher Sicht nicht veran-
lasst.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin Ackermann.

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Staatssekretär, beab-
sichtigt die Staatsregierung, zu dem Vorgang in der Form 
Stellung zu nehmen, dass sie das Verhalten zwar nicht 
ahndet, aber zumindest rügt?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Ich 
hoffe, dass ich das gerade deutlich gemacht habe. Ich 
habe gesagt, dass das Verhalten des Beamten nicht kor-
rekt war, sondern – ich zitiere – dass der Regelsatz hätte 
verhängt werden sollen. Eine andere Entscheidung war 
nicht angemessen. Das war ein Ermessensfehler.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin 
Ackermann, eine Zusatzfrage. 

Renate Ackermann (GRÜNE): Halten Sie das Vorgehen 
des Oberbürgermeisters in diesem Zusammenhang für 
angemessen, und wäre es nicht auch angebracht, dass 
sich die Staatsregierung gegenüber einem Mandatsträger 
äußert, der sich – vornehm ausgedrückt – dermaßen 
unvorbildmäßig verhält?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär. 

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Aus 
meiner Sicht ging es in der Frage zunächst darum, ob das 
Verhalten des zuständigen Beamten korrekt ist oder nicht 
und welche Maßnahmen daraufhin getroffen wurden. 
Deswegen habe ich meine Antwort zunächst daraufhin 
ausgerichtet. Mir ging es darum festzustellen, dass jede 
andere Entscheidung als die Verhängung des Regelsatzes 
ermessensfehlerhaft ist, damit das klar und eindeutig 
gesagt ist. Jeder einfache Bürger kann natürlich bei der 
Polizei anrufen und sagen: Könnt ihr mir das nicht herun-
tersetzen oder verändern? Dieses Recht steht jedem zu. 
Die Frage ist, wie der Polizeibeamte darauf reagiert. 
Natürlich kann jeder sagen, dass er damit nicht einver-
standen ist, oder Argumente vorbringen, warum eine 
Ermessensentscheidung hätte anders getroffen werden 
sollen. 

In diesem Fall war es aber so, dass eine andere Ermes-
sensentscheidung eben gerade nicht hätte getroffen 
werden können. Deswegen war das Verhalten nicht in 
Ordnung, und deswegen ist der zuständige Beamte auch 
gerügt worden. 

Ob ein Oberbürgermeister hätte erkennen können und 
erkennen müssen, dass in der Situation eine Tatsache 
vorliegt, die es gerechtfertigt hätte, vom Regelfall abzu-
weichen, überlasse ich Ihrer Beurteilung. Normalerweise 
hätte der Oberbürgermeister auch wissen müssen, dass 
bei diesem Sachverhalt keine Rechtfertigung für eine 
Abweichung vom Regelsatz gegeben war. Von einem 
Oberbürgermeister hätte ich das erwartet. Zunächst geht 
es aber darum, dass ich das Verhalten des Beamten zu 
beurteilen habe. Das habe ich klar und deutlich gesagt. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Frau Kollegin. 

Renate Ackermann (GRÜNE): Sie haben eine Frage noch 
nicht beantwortet, die auch in diesem einen Satz ent-
halten ist, nämlich ob es eine andere Qualität ist, wenn 
man einen Oberbürgermeister anruft, als wenn man einen 
Freund anruft.
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär. 

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Noch 
einmal, um das zu dokumentieren: Es geht um die recht-
liche Auseinandersetzung, um die rechtliche Frage: Gibt 
es einen Sachverhalt, der es gerechtfertigt hätte, hiervon 
abzuweichen? Diesen hat es nicht gegeben. Der Oberbür-
germeister hat, wenn ich das richtig verstanden habe, 
durch einen weiteren Beamten dort anrufen lassen. Was 
dazwischen war und wer da wem etwas weitergegeben 
hat, kann ich von dieser Stelle aus nicht nachvollziehen 
und ist, glaube ich, für die rechtliche Beurteilung des 
Falles auch unbedeutend. Ich glaube, ich habe in meiner 
vorigen Antwort auf Ihre vorige Frage deutlich gemacht, 
wie ich die Situation sehe, auch wenn ein Oberbürger-
meister anruft. 

(Renate Ackermann (GRÜNE): Danke schön!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Frage: 
Frau Sonnenholzner. 

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Herr Staatssekretär, wie 
kann nach Auffassung des Staatsministeriums des Innern 
der Verbleib des Dießener Polizeibootes gewährleistet 
werden, ohne den 300 000 Euro teuren und 66 Meter 
langen Steg zu bauen, der neben den Kosten auch einen 
massiven Einschnitt in die Landschaftskulisse bedeutet?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär, bitte. 

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Präsidentin, werte Kollegin! Die Polizeiinspektion Dießen 
ersetzte ihr aussonderungsreifes Einsatzboot durch ein 
neues und leistungsfähigeres Dienstboot. Die Bayerische 
Polizei benötigt am Ammersee ein ausreichend groß 
dimensioniertes Einsatzboot. Sie muss auf dem See nicht 
nur ihre polizeilichen Einsatzaufgaben erfüllen, sondern 
auch Rettungseinsätze leisten. Das spielt eine wichtige 
Rolle. Der Ammersee ist bei Sturm gefährlich; bei Wind-
stärke 8 und mehr können weder Wasserwacht noch 
Feuerwehr ausrücken, sodass die Rettung von in Seenot 
geratenen Seglern und Surfern dann allein Aufgabe der 
Polizei bleibt. Gerade der vergangene Samstag hat das 
wieder überdeutlich gezeigt, als die Polizei mehrere 
gekenterte Segler und Surfer bei stürmischem Wasser aus 
dem Ammersee bergen musste. 

(Ruth Paulig (GRÜNE): Das war die Wasserwacht! 
Ich habe zugeschaut!)

Mit dem ehemaligen kleineren Boot war das nur unter 
erheblicher Eigengefährdung der eingesetzten Vollzugs-
beamten möglich.

Es steht außer Frage, dass dieses Polizeiboot vernünftig 
untergebracht werden muss, damit Einsätze schnell und 
ohne Verzögerung gefahren werden können und es nicht 
Beschädigungen und Witterungseinfl üssen ausgesetzt 
ist. Der alte Liegeplatz vor dem Ortsteil Sankt Alban in 
Dießen war infolge Versandens bereits für das alte kleinere 
Boot nicht mehr geeignet; bei Niedrigwasser gab es sogar 

Grundberührungen, die zu einem Motorschaden geführt 
haben.

Der für das Dienstboot der Polizeiinspektion Dießen vor-
gesehene Standort am alten Dampfersteg von Sankt 
Alban wurde nach umfassender Prüfung aller gebotenen 
Alternativen und mit Zustimmung aller beteiligten 
Behörden einschließlich des Naturschutzes ausgewählt. 
Auch die Marktgemeinde Dießen erteilte ihre Zustimmung. 
Alle Beteiligten teilten die Ansicht, dass das Dienstboot 
hier einen aus Sicht des Polizeieinsatzes wie auch der 
Wasserrettung idealen Standort hätte, der auch die For-
derungen und Vorgaben des Naturschutzes erfüllt. Im 
Zuge der jetzt über diesen Standort geführten Diskussi-
onen wurden alternative Liegemöglichkeiten für das Poli-
zeiboot erwogen, die in der bisherigen Standortsuche 
nicht verfügbar waren. Sollte einer dieser Alternativstand-
orte die einsatzbedingten und wirtschaftlichen Kriterien 
erfüllen, könnte auf das nunmehr umstrittene Bauvor-
haben bei Sankt Alban verzichtet werden; andernfalls wird 
es durchgeführt werden. Mit einer Entscheidung, welcher 
Standort nun vorzugswürdig ist, ist in einer der nächsten 
Wochen zu rechnen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Erste Zusatz-
frage: Frau Kollegin Sonnenholzner. 

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Herr Staatssekretär, wie 
kann ich Ihre Aussage, die ich im Übrigen teile, dass das 
Polizeiboot auf dem Ammersee dringend nötig ist, mit 
anders lautenden Aussagen in Einklang bringen, dass für 
den Fall, dass dieser genannte Steg nicht gebaut wird, 
das Polizeiboot abgezogen wird?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär. 

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Das 
sind anders lautende Vermeldungen, die ich nicht kenne. 

(Ruth Paulig (GRÜNE): Das sind Erpressungen!)

Ich kann nur sagen, dass dieses Boot genau für den vor-
gesehenen Zweck und genau in dieser Dimensionierung 
angeschafft wurde und dass deswegen nicht die Absicht 
besteht, dieses Boot abzuziehen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Zusatz-
frage: Frau Kollegin Paulig. 

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
bekannt, dass dieses Boot hochseetauglich ist und 
außerdem einen viel zu großen Tiefgang hat, um auf dem 
Ammersee in sensiblen Bereichen für Ordnung zu sorgen, 
zum Beispiel in Schilfzonen? Wäre es angesichts dieser 
Tatsache nicht das Beste, das Boot einfach am Dampfer-
steg Dießen zu belassen? Dort stört es niemand; es ist 
sofort einsatzbereit; und wenn des im Winter einfrieren 
würde, braucht es sowieso nicht zur Rettung hinauszu-
fahren. Das Sinnvollste wäre doch, es dort zu belassen, 
wo es überhaupt niemand stört und wo es einsatzbereit 
ist. 
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Kollegin Paulig, ich bin Ihnen für den Hinweis auf diese 
Unterbringungsmöglichkeit für das Boot sehr dankbar. Ich 
habe in meinen letzten Ausführungen – –

(Ruth Paulig (GRÜNE): Dort hängt es schon zu 
aller Zufriedenheit! Da brauchen Sie es gar nicht 
mehr unterzubringen!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, 
hören Sie sich doch bitte die Antwort an. 

(Ruth Paulig (GRÜNE): Ja, das mache ich! Bitte 
schön, Herr Staatssekretär!)

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Sie 
haben einen Alternativstandort genannt. Ich habe eben 
gesagt, dass mehrere Standortalternativen nochmals 
geprüft und untersucht werden. Möglicherweise besteht 
darin eine vernünftige Alternative. Es geht nicht nur 
darum, das Boot irgendwo anzuhängen, sondern auch 
darum, für das Boot eine Unterbringungsmöglichkeit zu 
schaffen. Es kann nicht nur draußen angehängt werden, 
sondern muss untergebracht werden, nämlich in einem 
Haus.

(Ruth Paulig (GRÜNE): Warum denn?)

– Im Winter und in den  Herbst- und Frühjahrszeiten muss 
das Boot ja zur Verfügung stehen. Das Boot muss zur 
Pfl ege vernünftig untergebracht werden. Sie wissen so 
gut wie ich, dass man ein solches Boot nicht einfach 
draußen lassen kann. Es kostet einen Haufen Geld, und 
deswegen wird für das Boot ein Bootshaus gebaut. Der 
Standort ist zunächst völlig unbestritten gewesen. Mich 
verwundert sehr, dass jetzt plötzlich dieses Boot, das ja 
schon länger vorhanden ist, zu groß ist, einen anderen 
Tiefgang hat usw. Dieses Boot ist deswegen gekauft 
worden, weil das bisherige Boot mit seiner Ausrüstung für 
die angesichts der Größe des Sees, der Windstärken und 
der Wellengänge notwendigen Rettungsmaßnahmen 
nicht geeignet war. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Frau Kollegin Sonnenholzner. 

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Herr Staatssekretär, Sie 
haben mir ausführlich geschildert, was der geneigte Zei-
tungsleser eh schon weiß, ohne allerdings auf die eigent-
liche Frage einzugehen. Deswegen frage ich noch einmal, 
nicht nur wolkig, sondern konkret: Welche Alternativen 
sieht die Staatsregierung, und wie hoch ist die Bereit-
schaft des Innenministeriums, sich auf diese Alternativen 
einzulassen, auch vor dem Hintergrund der damit verbun-
denen Kosteneinsparung in Zeiten knapper kommunaler 
Kassen und staatlicher Kassen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär, bitte. 

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): 
Zunächst darf ich noch einmal feststellen, dass man lange 
Zeit gesucht hat, bevor man sich für diese Alternative ent-
schieden hat, weil es vor allem darum ging, Einvernehmen 
zwischen der kommunalen Seite und der Seite des Natur-
schutzes zu erzielen. Man hat dann diesen Standort 
gewählt, weil hier Einvernehmen bestanden hat. Das 
muss man der Ehrlichkeit halber sagen, weil jetzt so getan 
wird, als ob dieser Standort immer strittig gewesen wäre 
und als ob der Staat sein Recht durchgesetzt hätte. Das 
ist nicht so, sondern es bestand Einvernehmen. Selbst 
der Gemeinderat hat – offensichtlich einstimmig – seine 
Zustimmung erteilt. 

(Ruth Paulig (GRÜNE): Er wollte Alternativen ge-
prüft haben! Zum Beispiel Steg von Riederau!)

– Darf ich auf die konkrete Frage eingehen, die die Kol-
legin gerade präzisiert hat? – Nachdem jetzt der einver-
nehmlich bestimmte Standort für nicht mehr tragbar 
erachtet wird, bestehen zwei Alternativen: Zum einen 
können wir sagen, wir halten an dem Standort fest; zum 
anderen können wir nach Alternativen suchen im Bereich 
der vorhandenen Stege. Darüber werden wir diskutieren 
müssen. Das ist eine Alternative. Wir werden auch nach 
weiteren Alternativen suchen, auch auf der anderen Seite. 
Wir müssen aber wieder versuchen, Einvernehmen zu 
erzielen, weil es nicht damit getan ist, einen Alternativ-
standort festzulegen, wenn wir uns dann in der Lage 
befi nden, dass kein Einvernehmen besteht. Dann sind wir 
so weit, wie wir es am jetzigen Standort sind. Mir geht es 
darum, dass eine tragbare, vernünftige und kostengüns-
tige Alternative gefunden wird, und nach der werden wir in 
den nächsten Wochen suchen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Frage: 
Frau Kollegin Stahl. 

Christine Stahl (GRÜNE): Herr Staatssekretär, trifft es zu, 
dass die Kennzeichen sämtlicher Kraftfahrzeuge auf dem 
Autobahnparkplatz Tennenlohe – von Erlangen kommend 
in Richtung Nürnberg – bzw. insbesondere die Kfz-Kenn-
zeichen der Fahrzeuge aus der näheren Umgebung seit 
mindestens circa Mitte Juni von der Polizei notiert werden, 
und wenn ja, was geschieht mit den Kennzeichen, und auf 
welcher gesetzlichen Grundlage werden sie notiert und 
gegebenenfalls gespeichert?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär, bitte.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Kollegin Stahl, auf der Autobahn Würzburg – Nürnberg 
befi nden sich zwischen den Anschlussstellen Tennenlohe 
und Nürnberg-Nord Parkplätze mit WC-Anlage. Wegen 
des nahen Nürnberger Ortsteiles Neunhof tragen sie die 
Bezeichnung „Neunhof-Süd“ – Fahrtrichtung Regensburg 
– und „Neunhof-Nord“ – Fahrtrichtung Würzburg. Diese 
beiden Parkplätze sind nur über die Autobahn zu errei-
chen und werden üblicherweise nicht als Pendlerpark-
plätze genutzt. Es gibt also keine weitere Zufahrt.

Die beiden Parkplätze sind seit längerer Zeit im Internet 
als Treffpunkt für Sexualkontakte veröffentlicht, und zwar 
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unter www.gayparkplatz.de und www.hurenforen.to. 
 Darüber hinaus wurde im Rahmen des Streifendienstes 
festgestellt, dass offensichtlich Homosexuelle die Park-
plätze als Anlaufstelle nutzen. Am 29.05.2005 gegen 
2.45 Uhr ging eine telefonische Mitteilung bei der Polizei 
ein, wonach ein Nürnberger Ehepaar mit Kind bei einer 
kurzen Rast von mehreren entblößten Männern sexuell 
belästigt worden ist. Durch die telefonischen Angaben 
des Ehepaares besteht der Anfangsverdacht für das Vor-
liegen von Straftaten des sexuellen Missbrauchs von Kin-
dern. Weitere Recherchen im Internet ergaben zudem, 
dass der Parkplatz auch als Anbahnungsort für Prostitu-
tion dient.

Nachdem konkrete Hinweise auf eine negative sicher-
heitsrechtliche Entwicklung der Örtlichkeit vorliegen, hat 
die Polizei zunächst das Lagebild erhoben. Seit 
01.06.2005 ist die zuständige Polizeidienststelle beauf-
tragt, zur Nachtzeit die Kennzeichen der dort abgestellten 
Fahrzeuge zu erfassen, um Informationen zu dem betref-
fenden Personenkreis zu erhalten. Dies erfolgt nicht 
durchgehend und ständig, sondern in bestimmten Zeitab-
ständen nach personellen Möglichkeiten. Mittlerweile 
zeichnet sich ab, dass ein Großteil der Parkplatzbenutzer 
aus dem Nahbereich stammt. 

Die bislang notierten Kennzeichen werden von einem 
Beamten erfasst und listenmäßig ausgewertet. Es wird 
keine Datei geführt. Ziel der Maßnahme ist es, einerseits 
weitere Straftaten bzw. Ordnungswidrigkeiten wie im 
geschilderten Fall zu verhindern und andererseits die über 
den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung der Park-
plätze zu unterbinden, da die ordnungsgemäße Nutzung 
durch durchreisende Verkehrsteilnehmer dadurch beein-
trächtigt ist. Rechtsgrundlage für die Kennzeichenerfas-
sung ist Artikel 31 Absatz 1 Nummer 1 des Polizeiaufga-
bengesetzes in Verbindung mit Artikel 38 Absatz 1 des 
Polizeiaufgabengesetzes. 

Die Kfz-Kennzeichen, die sich nach Auswertung für die 
Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrig-
keiten als nicht relevant erweisen, werden unverzüglich 
gelöscht. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Es gibt keine 
weitere Zusatzfrage. Dann darf ich Herrn Kollegen Dupper 
bitten, die nächste Frage zu stellen. Bitte schön, Herr Kol-
lege.

Jürgen Dupper (SPD): Geschätztes Präsidium, ge -
schätzter Herr Staatssekretär, man muss es ausnutzen, 
wenn die Staatsregierung heute allein der Opposition 
gehört. Ich frage Sie: Wie viele Mittel stellt das Innenminis-
terium im Regierungsbezirk Niederbayern im Rahmen des 
Bayerischen Wohnungsbauprogramms zur Förderung des 
Eigenheimbaus bis zum Jahresende noch zur Verfügung?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär, bitte. 

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): 
Geschätzter Herr Kollege Dupper, ich darf eine knappe 
und präzise Antwort geben. Aus dem Bayerischen Woh-
nungsbauprogramm wird die Regierung von Niederbayern 

bis zum Jahresende noch Fördermittel in Höhe von 
2,5 Millionen Euro erhalten. Davon sind nach Auskunft der 
Regierung von Niederbayern rund 1,8 Millionen Euro für 
die Eigenwohnraumförderung vorgesehen. Ich hoffe, dass 
ich präzise genug geantwortet habe.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Es gibt keine 
Zusatzfrage. Übernimmt jemand die Frage des Kollegen 
Hallitzky? – Das ist nicht der Fall.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Da 
kommt er!)

– Herr Kollege, ich habe gedacht, das wollen Sie heute 
unbedingt noch beantwortet  haben. Bitte schön, Herr 
Kollege.

Eike Hallitzky (GRÜNE): Entschuldigung, Herr Staatssek-
retär. Angesichts der Vorbildfunktion des Staates frage ich 
Sie: Welche Annahmen über die Gas- und Ölpreisentwick-
lung liegen der Entscheidung über den Einsatz regenera-
tiver Energien und über energiesparende Maßnahmen im 
Rahmen staatlicher Hochbaumaßnahmen zugrunde, und 
inwieweit wird diese Planungsgrundlage aufgrund dauer-
haft steigender Gas- und Ölpreise regelmäßig angepasst?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär, bitte.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Hallitzky, die konsequente Anwendung von Wär-
meschutzmaßnahmen und erneuerbaren Energien bei 
Sanierungen und Neubauten der öffentlichen Hand ent-
spricht einer ausdrücklichen Forderung und einem 
Beschluss des Bayerischen Landtags aus der 13. Wahl-
periode, der mehrheitlich gefasst wurde. Ich darf an die 
Drucksache 13/2835 vom 11.10.1995 erinnern. Die 
öffentliche Hand wurde gebeten, als Vorbild und so 
genanntes Schaufenster erneuerbare Energien einzu-
setzen und energiesparende Maßnahmen zu realisieren.

Damit rücken bei der Entscheidung für oder gegen derar-
tige Maßnahmen bautechnische und betriebliche Aspekte 
in den Vordergrund. Zukünftige Energiepreissteigerungen 
haben dabei keine primäre Bedeutung. Die Einsparung 
fossiler Energieträger erfährt hiermit bei staatlichen Bau-
vorhaben eine hohe Priorität, und zwar unabhängig von 
der Energiepreisentwicklung. Im Regelfall werden deshalb 
nur die Investitionskosten und das Einsparpotenzial sol-
cher Maßnahmen in den Bauunterlagen ausgewiesen und 
präzisiert. Falls ausnahmsweise Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen mit dynamischem Energiekostenanteil durch-
geführt werden, wird mit einer Steigerungsrate von circa 
2 % pro Jahr gerechnet.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Herr Kollege Hallitzky.

Eike Hallitzky (GRÜNE): Herr Staatssekretär, werden bei 
den Entscheidungen auch Aspekte der Versorgungssi-
cherheit berücksichtigt, und wenn ja, in welcher Weise? – 
Ich frage vor dem Hintergrund, dass die heimischen Ener-
gien vorrätig sind. 
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär, bitte.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Hallitzky, zunächst haben wir verschiedene Alter-
nativen hinsichtlich der regenerativen Energien zur Verfü-
gung. Wir versuchen, unsere Konzepte unter Einschaltung 
der Fachbehörden – der Sachverstand ist in den Hoch-
bauämtern vorhanden – dem Einzelfall entsprechend zu 
entwickeln. Das Konzept muss kompatibel sein mit dem 
Projekt, um das es geht. 

Sie können davon ausgehen, dass wir bei sehr vielen 
Hochbaumaßnahmen, die wir realisiert haben, erneuer-
bare Energien eingesetzt haben. Die Wärmeschutzmaß-
nahmen sind auf einem hohen technischen Stand. Sie 
können versichert sein, dass wir keine Alternative aus-
lassen. Es muss sich rechnen, es muss passen, und es 
muss Versorgungssicherheit gegeben sein. Um ein Bei-
spiel  zu nennen: Wenn man eine Hackschnitzelheizung 
installiert und man hat nicht die nötige Versorgung, dann 
macht das Ganze keinen Sinn. Die Maßnahme muss ver-
nünftig durchgerechnet werden. Ich gehe jedenfalls davon 
aus – und es gibt keine gegenteiligen Erkenntnisse –, das 
hat immer funktioniert. Insgesamt haben wir gute Ergeb-
nisse erzielt. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Herr Kollege Hallitzky.

Eike Hallitzky (GRÜNE): Eigentlich bezog sich meine 
Frage zur Versorgungssicherheit auf die Importe zum Bei-
spiel von Rohöl. Nachdem Sie gesagt haben, die Versor-
gungssicherheit, die Arbeitsplatzeffekte und der Umwelt-
effekt spielen eine Rolle, bleibt eine Frage zu der von 
Ihnen genannten Steigerung der Energiepreise um 2 % 
pro Jahr. 

Das ist nun durch die Wirklichkeit überholt. Deswegen 
frage ich Sie, ob Sie es angesichts des zu erwartenden 
Anstiegs der Energiepreise und der jetzt dauerhaft deut-
lich höheren Energiepreise für sinnvoll halten, hier Prog-
nosen zugrunde zu legen, um tendenziell zu einem bes-
seren Standing der erneuerbaren Energien zu kommen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Wir 
durften in den letzten Jahren feststellen, dass die 2 % ein 
angemessener Index waren. Wir haben jetzt natürlich eine 
andere Situation, ganz konkret in diesem Jahr. Auch durch 
gewisse Besteuerungen haben wir eine veränderte Situa-
tion. Wir haben erhöhte Rohölpreise und erhöhte Gas-
preise. Natürlich wird das bei der aktuellen Berechnung 
der Wirtschaftlichkeit – gar nicht so sehr prospektiv – eine 
Rolle spielen. Wenn ein Investor vor der Frage steht, ob er 
alternative Energien oder hergebrachte Energien für sein 
Gebäude einsetzt, wird er sich möglicherweise andere 
Entscheidungen vorbehalten, wenn er weiß, dass zum 
Beispiel das Öl oder das Gas erheblich teurer geworden 
ist und die 2 %, die bislang Richtschnur waren, aktuell 
nicht mehr richtig sind. Bei den Erhöhungsindizes dürfen 
wir nicht nur die kurzfristigen Verhältnisse betrachten, 

sondern da geht es um eine Langzeitprognose. Man kann 
keine Entscheidung aus der aktuellen Situation heraus 
treffen, sondern muss bei Indizes die langfristige Entwick-
lung sehen. Um es noch einmal zu sagen: Es ist richtig, 
dass der Investor jetzt momentan andere Entscheidungen 
treffen kann; das ist selbstverständlich.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Herr Kollege.

Eike Hallitzky (GRÜNE): Der Investor ist in diesen Fällen 
der Staat. Deshalb frage ich Sie, ob Sie sich vorstellen 
können – nachdem Sie gesagt haben, dass die Berech-
nung der Wirtschaftlichkeit nur in Ausnahmefällen eine 
Rolle spielt –, ob Sie sich vorstellen können, dass dies 
angesichts der deutlich erhöhten Energiepreise bei den 
größeren staatlichen Hochbaumaßnahmen künftig viel-
leicht häufi ger oder regelmäßig geprüft wird.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär, bitte.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): 
Gehen Sie davon aus, dass wir bei all diesen Projekten, 
wenn sich eine alternative Energieversorgung anbietet, 
diese auch angemessen einbringen und prüfen. Ich kenne 
das aus vielen Projekten. Wenn bei der alternativen Ener-
gieversorgung ebenfalls Versorgungssicherheit gegeben 
ist, dann muss man nach meiner Meinung die kosten-
günstigere Alternative wählen. Bei steigenden Heizöl- und 
Gaspreisen muss man sich die Frage stellen, ob man auf 
alternative Energien zurückgreifen muss, wie günstig sie 
sind und wie sich hier die Situation entwickelt.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Die nächste 
Frage stellt Frau Kollegin Heidi Lück.

Heidi Lück (SPD): Frau Präsidentin! Herr Staatssekretär, 
ich frage Sie:

Wann und mit welchen Mitteln kann die Verwaltungsge-
meinschaft Weitnau damit rechnen, dass eine ausrei-
chende Beschilderung dafür sorgt, dass der Schwerlast-
verkehr weg von den Luftkur- und Urlaubsorten der Ver-
waltungsgemeinschaft Weitnau über die hervorragend 
ausgebauten Straßen zwischen Isny, Weitnau und 
Kempten – das sind die B 12 neu und die B 19 – geleitet 
wird, und welche fi nanziellen Mittel gibt es, entlang der 
Staatsstraße 2006 einen Geh- und Radweg zu bauen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär, bitte.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Kollegin Lück, Sie haben zwei Komplexe in eine Frage 
eingebunden, zum einen die Situation auf der Staats-
straße 2006 und zum anderen die Frage des Geh- und 
Radwegs entlang dieser Staatsstraße.

Der erste Teil Ihrer Frage bezieht sich wohl auf die Staats-
straße 2006. Alle für Streckensperrungen infrage kom-
menden Rechtsgrundlagen ergeben sich aus § 45 StVO, 
und dieser steht unter dem Vorbehalt des Absatzes 9 
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dieser Vorschrift, wonach entsprechende Anordnungen 
nur dort erlassen werden dürfen, wo „dies aufgrund der 
besonderen Umstände zwingend geboten ist.“

Gründe für eine Beschränkung des Gemeingebrauchs an 
Straßen, der auch den Schwerverkehr mit Lastkraftwagen 
umfasst, sind nicht gegeben. Insbesondere ist die Strecke 
nicht so attraktiv, dass sie von vornherein als Abkürzungs- 
oder Ausweichstrecke angesehen werden könnte. Sper-
rungen kämen daher nicht präventiv, sondern nur nach 
tatsächlichen massiven Verkehrsverlagerungen in 
Betracht, die zudem ein außergewöhnliches Maß errei-
chen müssten. Dies ist bisher nicht erkennbar. Eine ent-
sprechende Beschilderung scheidet damit aus. 

Eine solche Maßnahme gab es im Gebiet der Stadt Mün-
chen. Hier hat das Verwaltungsgericht München im Einst-
weiligen Verfahren eine Entscheidung getroffen, auch zur 
Rechtsauslegung des § 45 der Straßenverkehrsordnung, 
auch des Absatzes 9, und hat in seiner Begründung dar-
gelegt, in welchen Situationen und in welchen Fällen von 
dieser Vorschrift des § 45 StVO Gebrauch gemacht 
werden kann. Hier gibt es in den einzelnen Ländern noch 
unterschiedliche Diskussionen. Im Falle des VG München 
wurde diese Rechtsposition relativ klar dokumentiert. Die 
Hauptsacheentscheidung muss noch abgewartet werden. 
Das geforderte Maß ist jedenfalls in dieser Situation noch 
nicht erreicht.

Der zweite Teil Ihrer Frage bezieht sich vermutlich auf die 
vier Kilometer lange Lücke des Geh- und Radwegs ent-
lang der Staatsstraße 2006 zwischen dem Ortsteil Sieb-
ratshofen der Gemeinden Weitnau und Missen. – Sie 
stimmen zu. Der Freistaat Bayern hat die Finanzierung 
und damit den Bau des Lückenschlusses wegen nicht 
ausreichender Mittel bis auf weiteres zurückstellen 
müssen. Wir hatten im Bereich Missen – im anderen 
Bereich der Straße – gerade zwei Maßnahmen; eine ist 
abgeschlossen, die andere steht kurz vor dem Abschluss. 
Es besteht aber die Möglichkeit, dass die beiden 
Gemeinden Weitnau und Missen den Geh- und Radweg 
fi nanzieren, wofür sie einen hohen staatlichen Zuschuss 
aus dem Härtefonds des Finanzausgleichs erhalten 
können. Das Vorhaben wäre grundsätzlich förderfähig.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Erste Zusatz-
frage: die Fragestellerin.

Heidi Lück (SPD): Herr Staatssekretär, es geht nicht um 
eine Sperrung, sondern ich frage Sie: Gibt es eine Mög-
lichkeit, durch ausreichende Beschilderung die auswär-
tigen Lkw-Fahrer auf die bessere Straße zu lotsen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
sekretär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Ich 
brauche erst eine rechtliche Grundlage, um zu erreichen, 
dass eine Straße nicht mehr für den üblichen Gemeinge-
brauch zur Verfügung steht. Das muss zunächst festge-
legt werden; in der Konsequenz kann das entsprechend 
ausgeschildert werden. Zunächst brauche ich aber eine 
rechtliche Grundlage, auf der ich zum Beispiel ein Nacht-
fahrverbot oder ein generelles Durchfahrverbot zu 

bestimmten Uhrzeiten etc. verfügen kann. Da gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten. Das Gesetz sagt hier 
ganz ausdrücklich, dass das nur unter den strengen 
„Conditions“ des § 45 und des § 45 Absatz 9 möglich ist, 
also gemäß der stringenten Haltung des VG München. Ich 
lasse mich gerne davon überraschen, wie diese Rechts-
vorschrift ausgelegt wird im weiteren Verlauf dieser Ent-
scheidung oder im Verlauf weiterer Entscheidung inner-
halb der Bundesrepublik. Diese Entscheidungen sind aber 
abzuwarten.

Wir sehen aus den Erkenntnissen, die wir insgesamt 
gesammelt haben, keine besonderen Belastungen. 
Lassen Sie mich eine Zahl anfügen: Unabhängig vom 
„Mautausweichverkehr“ ist in einer Prognosestudie des 
Bundes festgehalten, dass wir bis zum Jahr 2015 eine 
Zunahme des Pkw-Verkehrs um 25 % und eine Zunahme 
des Lkw-Verkehrs um 60 % haben werden. Unabhängig 
von der Frage des „Mautausweichverkehrs“ besagt eine 
Prognose des Bundes diese erhebliche Zunahme des 
Personen- und des Güterverkehrs auf unseren Straßen. 
Das ist auch ein Resultat aus dieser Entwicklung. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Es gibt keine 
weiteren Zusatzfragen. Herr Staatssekretär, dann darf ich 
mich bei Ihnen für die Beantwortung der Fragen sehr 
herzlich bedanken.

Ich rufe nun die an das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus gerichteten Fragen auf und darf Herrn Staats-
minister Schneider bitten, die Fragen zu beantworten. 
Frau Kollegin Bause, ich darf Sie bitten, Ihre Frage zu 
stellen. 

Margarete Bause (GRÜNE): Frau Präsidentin, Herr 
Staatsminister, nachdem in der letzten Woche wenig aus-
sagekräftige Informationen aus dem Kultusministerium zu 
hören waren, frage ich: Wie hoch sind die Übertrittsquoten 
– absolut und prozentual eines Jahrganges – in die 5. 
Klasse der Hauptschule, der Realschule und des Gymna-
siums in Bayern für das Schuljahr 2005/2006 im Vergleich 
zu den Übertrittsquoten an die Hauptschule, die Real-
schule und das Gymnasium der Schuljahre 2000/2001 bis 
2004/2005, differenziert nach den Regierungsbezirken? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Sehr verehrte Frau Kollegin! Von den 137 999 Schülern 
aus der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule im Schuljahr 
2000/2001 traten am Ende des Schuljahres 31,9 % an ein 
Gymnasium und 14 % an eine Realschule über. In den 
folgenden drei Jahren ist ein kontinuierlicher Zuwachs 
dieser Werte auf 34,6 % bei den Gymnasien bzw. 20,8 % 
bei den Realschulen zu verzeichnen. Die Zahl derjenigen 
Schüler aus Jahrgangsstufe 4 der Grundschule, die wei-
terhin die Volksschule besuchen, sinkt im gleichen Zeit-
raum von 52,7 % stetig auf 43,4 %, allerdings auch 
bedingt durch die Einführung der sechsstufi gen Real-
schule in dem angesprochenen Zeitraum. 

Dieser Trend spiegelt sich ebenso wie die Entwicklung 
steigender Übertritte an das Gymnasium und die Real-
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schule auch in den nach Regierungsbezirken differen-
zierten Daten wider. 

Sie fragten nach absoluten und prozentualen Übertritts-
quoten. Ich beginne mit Oberbayern. Im Schuljahr 2000/
2001 gab es in Oberbayern 42 320 Grundschüler; davon 
traten an die Volksschule absolut 20 727 über, 49 %. In 
die Realschule traten absolut 5566 Schüler über, 13,2 %. 
An das Gymnasium traten 15 156 Schüler über, das sind 
35,8 %. 

In Niederbayern zeigte sich im Schuljahr 2000/2001, dass 
von den 14 258 Schülern insgesamt 8397 in der Volks-
schule verblieben, das sind 58,9 %. 1966 traten in die 
Realschule über, das sind 13,8 %. Ans Gymnasium traten 
3799 über, das sind 26,6 %. 

In der Oberpfalz blieben von 13 187 Schülern 7401 wei-
terhin an der Volksschule, das sind 56,1 %. In die Real-
schule traten 1919 Schüler über, das sind 14,6 %. An das 
Gymnasium traten 3763 über, also 28,5 %. 

In Oberfranken waren 12 750 Schüler an der Grundschule. 
7045 blieben in der Volksschule, das sind 55,3 %. 1297 
traten an die Realschule über, das sind 10,2 %. 4111 
traten an das Gymnasium über, 32,2 %.

In Mittelfranken waren es 18 034 Schüler. 9466 gingen an 
die Hauptschule, das sind 52,5 %; 2214 an die Real-
schule, 12,3 % und 6091 an das Gymnasium, 33,8 %.

Unterfranken: 16 075 – –

(Margarete Bause (GRÜNE): Können wir das ab-
kürzen, indem Sie mir das schriftlich geben?)

Sie haben nach den absoluten Zahlen und dem Prozent-
anteil eines Jahrganges in den Jahren 2000 bis 2005 der 
Schüler gefragt, die in die Hauptschule, die Realschule 
oder das Gymnasium übertraten. Ich hätte das Schuljahr 
2000/2001 vorgelesen, wie in der Mündlichen Anfrage 
erbeten, und dann Ihr Einverständnis eingeholt, auf die 
weiteren Jahre zu verzichten und nur den bayerischen 
Anteil zu sagen. 

(Margarete Bause (GRÜNE): Ich möchte gerne – –)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin 
Bause, gerade eben haben Sie den Staatsminister unter-
brochen, als er Ihnen im Einzelnen Auskunft geben wollte. 
Bringen Sie Ihren Zwischenruf in eine Zusatzfrage. Bitte 
schön.

Margarete Bause (GRÜNE): Ich bin damit einverstanden, 
dass Sie auf die Aufzählung der Jahre 2001/2002 und die 
weiteren Jahre verzichten. Mich interessiert der aktuelle 
Jahrgang und im Vergleich dazu die Übertrittsquoten im 
kommenden Schuljahr insgesamt in Bayern und nach den 
Regierungsbezirken. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Das war die 
erste Zusatzfrage. Bitte schön, Herr Staatsminister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Für das jetzt laufende Schuljahr 2004/2005 kann zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nur die Schülerzahl im Jahr-
gangsstufe 4 der Grundschule angegeben werden, nicht 
jedoch die Zahl der Schüler, die am Ende des Schuljahres 
an ein Gymnasium oder eine Realschule wechseln bzw. 
weiterhin die Volksschule besuchen werden. Diese Daten 
werden erst mit der nächsten Erhebung im Rahmen des 
Verfahrens „Amtliche Schuldaten“ im Oktober 2005 von 
den Schulen gemeldet werden.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Eine weitere 
Zusatzfrage? – Frau Kollegin Bause.

Margarete Bause (GRÜNE): Herr Staatsminister, ich 
frage Sie nach den Anmeldequoten für das Gymnasium 
pro Jahrgang, nicht nach den Prognosen und nach dem, 
was Sie letzte Woche zur allgemeinen Verwirrung geäu-
ßert haben. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Das ist schwierig, weil Ihre Frage anders formuliert ist. Ich 
versuche, das zu beantworten, weil diese Frage in einer 
anderen Mündlichen Anfrage gestellt ist. Ich bitte um 
etwas Geduld, damit ich nachsehen kann, welche dieser 
Fragen es ist.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Wir sollten uns 
darauf verständigen, dass der Staatsminister nur das 
beantworten kann, was gefragt worden ist. 

(Margarete Bause (GRÜNE): Ich habe eine Zu-
satzfrage gestellt!)

– Sie haben keine Zusatzfrage gestellt.

Herr Staatsminister, Sie sind entgegenkommend. Bitte 
schön.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Ich hoffe, dass das die Zahlen sind. Es ist die Anfrage von 
Herrn Sprinkart. – Nein, das ist sie nicht.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister, ich sehe, Sie haben die Statistik und alle Zahlen 
dabei. Vielleicht können Sie das nachher im Gespräch 
klären. 

(Wortmeldung der Abgeordneten Margarete Bau-
se (GRÜNE))

Frau Kollegin Bause, Sie haben noch eine Zusatzfrage.

Margarete Bause (GRÜNE): Ich denke, Sie suchen die 
Frage 19 der Kollegin Weikert. Darin geht es auch um die 
Übertritte an das Gymnasium und um die Anmeldequoten. 
Vielleicht kommen Sie auf diese Art und Weise den Zahlen 
näher. 
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
In der Antwort sind die Übertritte an das Gymnasium für 
das Schuljahr 2005/2006 aufgelistet im Vergleich zum 
Schuljahr 2004/2005. Ich bitte um Verständnis, dass ich 
nicht jede einzelne Schule vorlesen werde. Ich kann Ihnen 
aber sagen, dass in Unterfranken im Schuljahr 2004 es 
4344 Schüler waren, im Schuljahr 2005 sind es 4178. Mit-
telfranken: 5922 im jetzigen Schuljahr, im kommenden 
5917. Oberfranken: 3954 im jetzigen Schuljahr, im 
nächsten 3728. In der Oberpfalz 3188, im nächsten Schul-
jahr 3143. In Niederbayern: 3040 in diesem Schuljahr, im 
nächsten 2981. Oberbayern: 13 626 in diesem Schuljahr, 
14 041 im nächsten. Schwaben: In diesem Schuljahr 
4777, im nächsten 4749. Insgesamt: Im Schuljahr 
2004  38 851 und im nächsten Schuljahr 38 737. 

Die absolute Zahl ist etwas geringer, aber die Prognose 
hat einen stärkeren Rückgang erwarten lassen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Übernimmt 
jemand die nächste Frage für Frau Kollegin Dr. Stroh-
mayr? – Frau Kollegin Werner-Muggendorfer, bitte schön.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Herr Staatsmi-
nister, wie viele Unterrichtsstunden sind im Schuljahr 
2004/2005 an den Gymnasien, Realschulen und Haupt-
schulen im Landkreis Augsburg und im Landkreis Aichach-
Friedberg ausgefallen, wie viele Stunden wurden hiervon 
von Vertretungslehrern gehalten und wie viele sind tat-
sächlich ausgefallen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

 Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Die Gesamtzahl des Unterrichtsausfalls eines Schuljahres 
wird vom Staatsministerium nicht erhoben. Gleichwohl 
wird an mehreren Stichtagen für bestimmte Schularten – 
Realschule, Gymnasium, berufl iche Schulen – der Unter-
richtsausfall abgefragt. Die letzte Erhebung fand zum 
Stichtag 19.04.2005 statt. Die Ergebnisse für die Real-
schulen und Gymnasien in den Landkreisen Aichach-
Friedberg und Augsburg lauten wie folgt: Bei den Real-
schulen betrug der vorgesehene Pfl ichtunterricht in den 
beiden Landkreisen am 19.04.2005  1599 Stunden. Ver-
tretungen gab es in 109 Stunden, ersatzlos entfallen sind 
38 Stunden. An den Gymnasien der beiden Landkreise 
betrug der vorgesehene Pfl ichtunterricht am 19.04.2005  
1546 Stunden, Vertretungen gab es in 40 Stunden und 
ersatzlos entfallen sind 34 Stunden.

An den Hauptschulen wurde diese Form der Erhebung 
nicht durchgeführt. Erhoben wurde, wie viele Mobile 
Reserven an den Volksschulen – Grund- und Haupt-
schulen – die angefordert waren, nicht zugewiesen 
werden konnten. Bei den genannten Landkreisen waren 
dies 21 nicht abdeckbare Anforderungen an Mobile 
Reserven bei einer Gesamtzahl von 1188 Klassen. 

Es wurde auch ein Stichtag im November durchgeführt. 
Zu diesem Zeitpunkt waren ähnliche Zahlen zu ver-
zeichnen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weiteren 
Zusatzfragen. Übernimmt jemand die Frage von Frau Kol-
legin Tolle? Übernehmen Sie die Frage, Herr Kollege 
Sprinkart?

(Adi Sprinkart (GRÜNE): Wenn ich das darf!)

– Einmal dürfen Sie, Herr Sprinkart. Bitte schön.

Adi Sprinkart (GRÜNE): Herr Staatsminister, wie viele 
Übertritte – absolut und in Prozent, differenziert nach Jahr-
gangsstufen – von den Gymnasien auf die Realschulen 
und von den Gymnasien auf die Hauptschulen gab es in 
Bayern innerhalb der letzten fünf Jahre und wie hat sich 
die Abiturientenquote in diesem Zeitraum entwickelt?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Die Entwicklung des Wechselverhaltens wird anhand von 
Anteilswerten beschrieben, da absolute Zahlen der demo-
graphischen Entwicklung unterworfen sind. Da die Über-
gänge während des Schuljahres 2004/2005 erst im 
Oktober – darauf habe ich bei der Frage von Frau Kollegin 
Bause hingewiesen – im Rahmen der Erhebung der amtli-
chen Schuldaten erfasst werden, beziehen sich die 
jüngsten Daten auf die Schüler, die im Laufe des Schul-
jahres 2003/2004 oder in den anschließenden Sommerfe-
rien das Gymnasium verlassen haben.

Der Anteil der Schüler der Jahrgangsstufe 5 des Gymna-
siums, die im Verlauf eines Schuljahres oder in den 
anschließenden Sommerferien an eine Realschule wech-
seln, hat von 1,3 % im Schuljahr 2000/2001 auf 2,2 % im 
Schuljahr 2003/2004 zugenommen. Dies ist insofern nicht 
verwunderlich, als in diesem Schuljahr die Jahrgangs-
stufe 5 der R6 erstmals fl ächendeckend angeboten 
wurde. Die Übertritte aus den höheren Jahrgangsstufen 
an die Realschule haben seit dem Schuljahr 2000/2001 
jeweils kontinuierlich abgenommen. Im Schuljahr 2003/
2004 ergab sich folgendes Bild: 3,9 % der Sechstklässler, 
5,6 % der Siebtklässler, 4,3 % der Achtklässler, 1,7 % der 
Neuntklässler und 0,3 % der Zehntklässler – jeweils 
bezogen auf die Zahl der Schüler in den einzelnen Jahr-
gangsstufen zum 01.10.2003 – haben das Gymnasium im 
Laufe des Schuljahres oder in den anschließenden Som-
merferien verlassen, um eine Realschule zu besuchen. 

Die Übergänge an die Hauptschulen aus der Jahrgangs-
stufe 5 bzw. 6 sind seit 2000/2001 von 1,3 % bzw. 0,5 % 
auf 0,3 % bzw. 0,3 % der Schüler der jeweiligen Jahr-
gangsstufe zurückgegangen. Der Anteil der Schüler, die 
im Laufe eines Schuljahres oder in den anschließenden 
Sommerferien vom Gymnasium an eine Hauptschule 
wechseln, liegt für die Jahrgangsstufen 7 mit 9 über die 
Jahre hinweg nahezu unverändert bei etwa 0,4 %, bei den 
Wechslern aus der Jahrgangsstufe 10 sogar bei nur 
0,1 %.
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Ich verzichte auf das Vorlesen der absoluten und der 
Prozentzahlen.

(siehe Anlage 8)

Die durch Zuwanderungen gewissen Schwankungen 
unterworfene gleichaltrige Wohnbevölkerung, die als 
Bezugsgröße für die Berechnung der Abiturientenquote 
verwendet wird, beeinfl usst auch den zeitlichen Verlauf 
der Quote. Die Entwicklung seit dem Entlassjahr 2000 
zeigt eine leichte Schwankung des Anteils der Abituri-
enten des Gymnasiums an der gleichaltrigen Wohnbevöl-
kerung bei einem Niveau von rund 19 %. Hierzu sind es 
nur wenige Zahlen, deshalb lese ich diese vor:

Im Entlassjahr 2000 war der Anteil 19,3 %, im Entlassjahr 
2001 18,4 %, im Entlassjahr 2002 18,7 %, im Entlassjahr 
2003 18,5 %, im Entlassjahr 2004 19,0 %. Das ist ein 
Schätzwert, der jetzt vorliegt. Genauere Daten kann ich 
jetzt dazu nicht geben. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage? – 
Herr Kollege Sprinkart. 

Adi Sprinkart (GRÜNE): Bei dieser Entwicklung der Über-
tritte frage ich Sie, wurde das Ziel, bzw. eines der Ziele bei 
der Einführung der R6, die Zahl der „Parkschüler“ an den 
Gymnasien zu verringern, erreicht?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Diese Frage bezog sich nicht auf die Übertritte, sondern 
auf diejenigen Schülerinnen und Schüler, die am Gymna-
sium gescheitert und dann auf die Realschule gegangen 
sind. Die Frage, wie die Entwicklung prognostiziert war, 
mit R6 und ohne R6, wäre eigentlich spannend, aber die 
wurde hier nicht gestellt. Diese Daten habe ich nicht im 
Kopf. Wir können aber insgesamt feststellen, dass ein 
Rückgang am Gymnasium nicht so stark stattgefunden 
hat, wie er bei der Einführung der R6 prognostiziert war. 
Ich denke, das ist aber nicht tragisch, weil wir alle daran 
interessiert sind, dass die geeigneten Schülerinnen und 
Schüler auf das Gymnasium gehen. Es ist deshalb kein 
Schaden, wenn der Anteil der Schüler, die das Gymna-
sium wählen, nicht zurückgeht. Ursprünglich war daran 
gedacht, dass bei Einführung der R6 ein Großteil der 
Schüler, der bislang direkt auf das Gymnasium gegangen 
ist, künftig nicht mehr ans Gymnasium, sondern auf die 
R6 geht. Man kann nur spekulieren, weil man nicht weiß, 
ob diejenigen, die nicht hingegangen sind, ursprünglich 
hingegangen wären, und dann, wenn sie hingegangen 
wären, vielleicht an die Realschule zurückgegangen 
wären.

(Heiterkeit bei den GRÜNEN)

Das ist schwer zu prognostizieren. Ich kann deshalb nur 
festhalten: Der Übertritt an das Gymnasium hat trotz der 
Einführung der R6 nicht abgenommen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
fragen? – Kollege Sprinkart.

Adi Sprinkart (GRÜNE): Herr Staatsminister, sind Sie 
nicht mit mir der Meinung, der Erfolg, der hätte erzielt 
werden sollen, nämlich dass es keine „Parkschüler“ mehr 
gibt, dazu hätte führen müssen, dass die Quote der 
Schüler, die vom Gymnasium an die Realschulen wech-
seln, deutlich abnimmt? Wenn ich es richtig im Hinterkopf 
habe, dann hat die Quote nicht abgenommen, nachdem 
die R6 eingeführt wurde.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Der Rückgang ist feststellbar ab dem Schuljahr 2002/
2003. Er ist noch nicht feststellbar für das Schuljahr 2000/
2001, weil die R6 erst später fl ächendeckend angeboten 
wurde. Die Übertritte haben aber nach dem Schuljahr 
2001, vor allem in den höheren Jahrgangsstufen, kontinu-
ierlich abgenommen. Man kann deshalb davon ausgehen, 
dass Schüler, die befürchteten, dass sie das Gymnasium 
nicht schaffen könnten, gleich auf die Realschule 
gegangen sind.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weiteren 
Zusatzfragen. Dann stellen Sie bitte Ihre Frage, Frau Kol-
legin Johanna Werner-Muggendorfer.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Herr Staatsmi-
nister, welcher Personenkreis soll, von wem fi nanziert und 
von wem veranlasst, die Sprachkurse für Vorschulkinder 
abhalten?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Frau Präsidentin, jetzt habe ich ein Problem. Die Frage 
von Herrn Kollegen Sprinkart war als Zusatzfrage ange-
kündigt. Ich habe deshalb nicht den Akt mit seiner Frage 
herausgezogen. Es könnte durchaus sein, dass ich die 
Schülerzahlen der Grundschulen und der Hauptschulen 
habe, ich lese sie aber nicht vor. Das Einverständnis vor-
ausgesetzt, werde ich Herrn Kollegen Sprinkart die Zahlen 
nachher geben.

(Adi Sprinkart (GRÜNE): Wenn Sie mir die Zahlen 
geben, dann ist das in Ordnung.)

Ich habe die Frage von Herrn Sprinkart als Zusatzfrage 
von Frau Kollegin Tolle verstanden. Deshalb habe ich jetzt 
Schwierigkeiten, sie zu beantworten. Ich bitte um Ver-
ständnis. Sie haben die Frage für Frau Kollegin Tolle 
gestellt und dann eine Zusatzfrage dazu gestellt.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Danke schön, 
und jetzt Frau Kollegin Werner-Muggendorfer.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Ich habe 
meine Frage schon gestellt!)
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Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Die Antwort dazu: Die Vorkurse zur vorschulischen Förde-
rung von Kindern ausländischer Herkunft mit fehlenden 
oder zu geringen Deutschkenntnissen sind ein Kooperati-
onsmodell von Grundschule und Kindergarten. Die Leiter 
der beteiligten Einrichtungen nehmen Kontakt auf, ermit-
teln den Bedarf und richten gegebenenfalls Vorkurse ein. 

Ab September 2005 laufen diese Kurse ganzjährig von 
September bis Juli und umfassen insgesamt 160 Stunden 
spezifi sche Förderung. Die Hälfte davon, also 80 Stunden, 
bringen Lehrkräfte der Grundschule ein. Die Personal-
kosten für diesen schulischen Anteil der Vorkurse trägt der 
Staat. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen vorhandener 
Stellen und Mittel, die aus dem Budget für die Förderung 
von Kindern ausländischer Herkunft umgeschichtet 
werden und die durch den Abbau des muttersprachlichen 
Ergänzungsunterrichts frei werden. 

Weitere 80 Förderstunden bringen die Kindergärten ein. 
Die Träger der Kindertageseinrichtungen sind gebeten 
worden, die Vorkurse im Umfang von 80 Stunden inte-
griert im Rahmen des regulären Kindergartenbetriebs zu 
organisieren. Den Trägern wird empfohlen, hierfür vor-
rangig die zusätzlich geförderten Kräfte nach § 5 Absatz 3 
der dritten Durchführungsverordnung zum Bayerischen 
Kindergartengesetz zu beauftragen. Ab 1. Sep-
tember 2006 und mit Einführung der kindbezogenen För-
derung soll der erhöhte Gewichtungsfaktor von 1,3 im 
Rahmen der kindbezogenen Förderung für das integrierte 
Angebot verwendet werden. Kindergartenträger können 
dabei – gegebenenfalls in Kooperation mit anderen Trä-
gern – auch externes Fachpersonal mit der Sprachförde-
rung beauftragen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin Werner-Muggendorfer.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Mich würde 
genau interessieren, welches externe Fachpersonal das 
sein könnte. Einmal haben Sie gesagt, in der Grundschule 
sind es die Grundschullehrer. Wer könnte dann im Kinder-
garten diese Kurse geben? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Bei den Grundschullehrkräften ist es klar. Die haben diese 
Ausbildung. Bei den Erzieherinnen und Erziehern wird ein 
großer Teil diese Sprachförderung selbst leisten können. 
Ich kann mir auch vorstellen, dass man als externes Per-
sonal geschulte Lehrkräfte heranzieht, die jetzt nicht mehr 
im Dienst sind, die aber die Profession für Sprachförde-
rung haben. Die könnten hier genauso mit genannt 
werden. Das ist aber eine Frage, die ich an das dafür 
zuständige Staatsministerium weitergeben muss. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Frau Kollegin Werner-Muggendorfer.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Ist vielleicht 
auch daran gedacht, dass man Erzieherinnen nachqualifi -
ziert, dass es also Fortbildungsangebote gibt? Ich habe 

eine solche Fortbildung einmal gemacht. Die gibt es. Man 
kann das machen. Das muss aber auch jemand fi nan-
zieren. Ist daran gedacht?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Ich kann jetzt den Überlegungen im zuständigen Staats-
ministerium nicht vorgreifen. In Absprache mit den Trä-
gern müssen diese Maßnahmen aber gewährleistet sein. 
Insgesamt ist es auch ein Ansinnen des Bildungs- und 
Erziehungsplans, dass ganz konkret Fördermaßnahmen 
ergriffen werden, sei es die Sprachförderung, sei es die 
mathematische Förderung. Für mich – dafür bin ich 
zuständig – ist in der Ausbildung der Erzieherinnen und 
Erzieher in Zukunft sicher auch darauf zu achten, dass die 
Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher die Sprachför-
derung einbezieht.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Frau Kollegin Werner-Muggendorfer.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Ist daran 
gedacht, die Eltern bei der Finanzierung heranzuziehen? 
Ich meine also die Finanzierung der Sprachkurse für die 
Kinder. Gibt es da Vorstellungen, die Eltern mit heranzu-
ziehen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Ich sage es noch einmal: Ich kann nicht für das zuständige 
Staatsministerium sprechen. Wie in der Antwort schon 
gesagt wurde, wird die Sprachförderung im Rahmen des 
regulären Kindergartenbetriebs integriert, sodass ich 
davon ausgehe, dass wir für diese Kurse keine zusätzli-
chen Kosten von den Eltern verlangen werden. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Kollege Sprin-
kart, es besteht Übereinstimmung damit, dass die nächste 
Frage nicht mehr mündlich gestellt wird, dass sie aber 
schriftlich vom Herrn Staatsminister beantwortet wird. 

Dann kommen wir zur Frage Nummer 13. Frau Kollegin 
Biedefeld.

Susann Biedefeld (SPD): Herr Staatsminister, an welchen 
oberfränkischen Grundschulen werden zum kommenden 
Schuljahr Kombiklassen eingerichtet? Wie wirkt sich dies 
im Einzelfall auf die jeweiligen Klassenstärken aus und wie 
viele Lehrerstellen spart sich der Freistaat Bayern mit 
dieser Maßnahme ein?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Die Klassenbildung für die Grund- und Hauptschulen für 
das kommende Schuljahr ist noch nicht abgeschlossen. 
Es können sich daher in den nächsten Wochen noch 
Änderungen ergeben. Nach dem Bericht der Regierung 
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von Oberfranken sind derzeit an folgenden Schulen jahr-
gangskombinierte Klassen vorgesehen: Volksschule 
Küps, Volksschule Ludwigsstadt, Volksschule Mitwitz, 
Volksschule Poxdorf, Volksschule Pressig, Volksschule 
Röslau, Volksschule Reitsch, Volksschule Rodachtal, 
Grundschule Scheßlitz, Volksschule Steinwiesen, Volks-
schule Teuschnitz, Volksschule Weißenbrunn, Volksschule 
Windheim. An den genannten Schulen bestehen neben 
der jahrgangskombinierten Klasse auch Jahrgangs-
klassen. 

An den nachfolgend genannten Schulen sind die Schüler-
zahlen so gering, dass in der jeweiligen Jahrgangsstufe 
nur kombinierte Klassen errichtet werden können. In den 
meisten Fällen bestehen diese kombinierten Klassen 
bereits im laufenden Schuljahr. Wenn dort keine kombi-
nierten Klassen wären, könnten die Schüler nicht mehr an 
diesen Standorten beschult werden. Im Einzelnen sind es 
die Volksschule Coburg-Creidlitz, die Grundschule 
Ebrach, die Volksschule Hochstadt, die Volksschule 
Marktschorgast, die Volksschule Presseck, die Volks-
schule Rugendorf, die Volksschule Tettau und die Volks-
schule Wiesenthan.

Konkrete Angaben zu den Klassenstärken an den 
genannten Schulen liegen nicht vor. Es kann jedoch davon 
ausgegangen werden, dass die Klassenstärken bei den 
kombinierten Klassen zumeist nicht größer sind als 
25 Schüler. 

Eine Einsparung von Lehrerstellen erfolgt nicht, da die 
Berechnung des Lehrpersonals für die staatlichen Schul-
ämter auf der Grundlage der Schülerzahlen im Schulamts-
bezirk erfolgt. Das Schulamt bekommt aufgrund der 
Schülerzahlen die Lehrerstunden zugewiesen. Bei der 
Verteilung hat letztlich auch das Schulamt die Möglichkeit, 
Schwerpunkte zu bilden. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin Biedefeld.

Susann Biedefeld (SPD): Ich habe eine Zusatzfrage 
bezüglich der eingesparten Lehrerstellen. Sie sagen, es 
wurden keine Lehrerstellen eingeplant. Durch die Budge-
tierung war dies aber der Fall. Der Haushalt weist klar aus, 
dass durch die Budgetierung weniger Lehrerstellen zur 
Verfügung stehen. Sind Kombiklassen ein Sparmodell? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Wir haben an allen Schularten – jetzt auch an den Volks-
schulen – die Budgetierung eingeführt. Jetzt ist aufgrund 
der Schülerzahl klar, wie viele Lehrerstunden einem 
Schulamt zustehen. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen für 
jedes Schulamt oder für jeden Regierungsbezirk nachvoll-
ziehen, ob damit Schwankungen nach oben oder nach 
unten verbunden sind. Wenn mehr Schüler in einem 
Schulamt zu beschulen sind, braucht es mehr Lehrer-
stunden, als in einem Schulamt, in dem weniger Schüler 
zu beschulen sind. 

Ich möchte aber zu den kombinierten Klassen Folgendes 
sagen: Wenn ich es als Staatsminister verantworten kann, 
dass an Standorten eine Klasse kombiniert aus eins und 
zwei geführt wird, wo sonst der Standort aufgelöst werden 
müsste, weil die Schülerzahl unter zwölf gesunken ist, 
kann ich das auch in einem Bereich verantworten, wo es 
nicht unbedingt aufgrund der Größe der Klasse notwendig 
wäre. Wir haben in den letzten sechs Jahren einen Modell-
versuch durchgeführt, bei dem gerade diese Frage geklärt 
wurde, der vom ISB auch wissenschaftlich begleitet 
wurde. Das Ergebnis ist, dass in kombinierten Klassen die 
Lernentwicklung gleich gut ist wie in Jahrgangsklassen, 
dass das soziale Lernen aber zunimmt.

Als Voraussetzung wird im Endbericht, der auch dem 
Bayerischen Landtag zugegangen ist, festgehalten: Es 
sollen keine Klassen über 25 Schüler sein, wenn sie kom-
biniert sind, und es sollen in jeder Klasse etwa fünf Förder-
stunden in der Woche zur Verfügung gestellt werden. Das 
war also der Bericht zu dem Modellversuch jahrgangs-
kombinierter Klassen. Das ist auch die Grundlage, jetzt 
draußen zu sagen: Wir wollen die Zahl 25 nicht über-
schreiten und wir wollen, soweit möglich, entsprechende 
Förderstunden in die jahrgangskombinierten Klassen 
geben.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Herr Kollege Sprinkart.

Adi Sprinkart (GRÜNE): Herr Staatsminister, wenn Sie 
glauben, dass keine Lehrer eingespart wurden, dann wäre 
die Frage: Wie viel Klassenneubildungen wurden durch 
die Kombiklassen verhindert? Es gibt ja eine ganze Reihe 
Fälle, wie Sie im KMS auch angeben, wo parallel zu Jahr-
gangsklassen Kombiklassen gebildet wurden. Damit 
wurde auf alle Fälle eine Klasse gespart. Aber es gibt auch 
Klassen, die von der Schülerzahl – sprich über 13 Schüler 
– hätten als Jahrgangsklassen gegründet werden können. 
Auch dort wurde praktisch eine Klasse gespart durch die 
Bildung einer jahrgangsübergreifenden Klasse.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister, bitte.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Ich habe darauf hingewiesen, dass zwar durch die jahr-
gangskombinierte Klasse beispielsweise eine Lehrerstelle 
an dem Ort eingespart wird. Aber diese Lehrerstelle ver-
bleibt im Schulamt. Das Schulamt kann mit dieser „einge-
sparten“ Lehrerstelle beispielsweise an größeren Stand-
orten auch ein intensives Förderangebot machen. Wir 
haben aus meiner Erinnerung – ich bitte um Nachsicht bei 
der Zahl, ich kann sie nicht genau sagen – im laufenden 
Schuljahr etwas über 100 kombinierte Klassen. Das ist 
also nichts Neues. Im nächsten Schuljahr sind circa 50 
zusätzliche geplant. Aber ich muss diese Zahlen jetzt 
einmal in Klammern setzen, weil ich sie nicht vor mir 
liegen habe.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Frau Kollegin Biedefeld.

Susann Biedefeld (SPD): Gibt es klare Kriterien, nach 
welchen entschieden wird, welche Kinder denn dann in 
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eine erste Klasse kommen, eine reine erste Jahrgangs-
stufe, und welche Kinder dann in eine Kombiklasse 
kommen? Die Eltern sind da sehr verunsichert. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Es gibt keine Richtlinie, die in München beschlossen 
worden ist, etwa nach dem Alphabet oder nach der Größe 
der Klasse oder nach anderen Kriterien, sondern in erster 
Linie wird auf ein Gespräch gesetzt. Die Eltern sollen frei-
willig entscheiden, wer in welche Klasse geht. Das hat 
bisher im laufenden Schuljahr auch so funktioniert. Ich 
war vor einigen Tagen unter anderem in einer kombinierten 
Klasse in Stockdorf. Dort ist die Situation so, dass Eltern, 
nachdem die kombinierten Klassen seit einigen Jahren 
laufen, für ihre Kinder mehr die kombinierten Klassen 
wollen, als letztlich Platz vorhanden ist. Dies betrifft auch 
jetzt aktuelle Entscheidungen. Es kommt auch darauf an, 
wie die Klassengröße ist, sowohl in der Jahrgangsklasse 
als auch in der kombinierten Klasse. Es kommt zum Teil 
auch darauf an – das sind vielleicht ganz subjektive Ein-
drücke –, welcher Lehrer welche Klasse hat. Auch daran 
richtet sich die Entscheidung der Eltern aus. Zunächst 
einmal ist es das Anliegen, genügend Eltern zu fi nden, die 
freiwillig sagen, sie bevorzugen die jahrgangskombinierte 
Klasse.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Danke schön. 
Ich rufe die nächste Frage auf, die Frage 14. Sie wird 
übernommen. Bitte schön, Frau Kollegin Biedefeld.

Susann Biedefeld (SPD): Wie viele Kombiklassen sind in 
den Grundschulen für Niederbayern und für die Oberpfalz 
für das Schuljahr 2005/06 vorgesehen, an welchen Schul-
standorten sollen sie errichtet werden und wie erklärt sich 
die unterschiedliche Vorgehensweise in Niederbayern und 
in der Oberpfalz?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Siegfried Schneider (CSU): Nach dem Bericht der Regie-
rungen von Niederbayern und der Oberpfalz sind derzeit 
an folgenden Schulen jahrgangskombinierte Klassen vor-
gesehen. Einschränkend gesagt, es können sich noch 
einige Änderungen in den nächsten Wochen ergeben, weil 
die Klassenbildung noch nicht abgeschlossen ist, aber 
nach jetziger Planung für den Regierungsbezirk Oberpfalz 
soll neben Jahrgangsklassen auch eine kombinierte 
Klasse an den folgenden Volksschulen eingerichtet 
werden: Bärnau, Voksschule Eslarn, Etzenricht, Freyung, 
Hohenwart-Grafenwiesen, Kirchenthumbach, Mantel, 
Michelsneukirchen, Theo-Betz-Volksschule Neumarkt, 
Moosbach, Schorndorf-Sattelbogen und Teunz. Das sind 
die Standorte, an denen Jahrgangsklasse und kombi-
nierte Klasse eingerichtet werden sollen.

An den nachfolgend genannten Volksschulen können in 
den Jahrgangsstufen 1/2 oder 3/4 wegen sehr geringer 
Schülerzahlen nur kombinierte Klassen gebildet werden. 
In den meisten Fällen bestehen diese Klassen auch 
bereits im laufenden Schuljahr. Es sind die Grundschulen 

Altendorf, Dieterskirchen, Ehenfeld, Georgenberg, 
Guteneck, Kemnath, Lohberg, Neukirchen-Balbini, Pech-
brunnen, Trausnitz und Weiding.

Für den Regierungsbezirk Niederbayern sollen an den 
nachfolgend genannten Schulen neben Jahrgangsklassen 
auch kombinierte Klassen errichtet werden: Elsendorf, 
Laberweinting, Lalling, Rotthalmünster, Steinach und 
Thurmannsbang.

An den folgenden Schulen können in den Jahr-
gangsstufen 1/2 oder 3/4 wegen der sehr geringen Schü-
lerzahlen nur kombinierte Klassen gebildet werden. In den 
meisten Fällen bestehen diese auch hier bereits im lau-
fenden Schuljahr. Das ist in Bayerisch Eisenstein, Beutels-
bach, Rattiszell, Sandsbach, Schöfweg, Tettenweis und 
Untermitterdorf. Die staatlichen Schulämter bilden die 
Klassen nach den Verhältnissen an den einzelnen Schulen. 
Eine unterschiedliche Vorgehensweise in Niederbayern 
und in der Oberpfalz ist dem Staatsministerium nicht 
bekannt, wobei ich anfüge: Natürlich muss jedes Schulamt 
gemäß seiner Situation entscheiden, welchen Weg das 
Schulamt geht. Darum ist das auch nicht dringend vom 
Ministerium vorgegeben. In den Fällen, in denen nur jahr-
gangskombinierte Klassen gebildet sind, müsste man, 
wenn man dies nicht will, die Schulstandorte aufl ösen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Frau Kollegin Biedefeld.

Susann Biedefeld (SPD): Herr Staatsminister, wie 
bewerten Sie öffentliche Aussagen von Rektoren von 
betroffenen Grundschulen mit Kombiklassen: Die Lehr-
kräfte sind auf Kombiklassen nicht vorbereitet, es gibt 
noch kein Konzept und es ist unklar, wie der Lehrplan 
organisatorisch und didaktisch aufbereitet werden muss. 
Wie bewerten Sie derartige Aussagen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Der Lehrplan in den Klassen 1 und 2 ist von der Methodik 
und Didaktik so aufbereitet, dass er in vielen Fällen auch 
für die beiden Jahrgangsstufen konzipiert ist. Es ist eine 
Frage des Deutschunterrichts und des Mathematikunter-
richtes, dass hier neben der jahrgangskombinierten 
Unterrichtung durch die zusätzlichen Kräfte auch Gruppen 
gebildet werden können. Wenn Sie die Zahl der Deutsch-
stunden am Beispiel der 1. Klasse oder der Mathematik-
stunden der 1. und der 2. Klasse sehen mit der Möglich-
keit, dass fünfmal in der Woche die Klasse, die ungefähr 
20 Schüler hat, geteilt werden kann, werden Sie fest-
stellen, dass man fast jede zweite Stunde teilen kann. Das 
führt auch dazu, dass es keine Benachteiligung im kogni-
tiven Lernen für die Schülerinnen und Schüler gibt. 

Es gibt eine ganze Reihe von Lehrkräften, die sich dem 
reformpädagogischen Gedanken geöffnet haben, die sich 
auch selbst darauf vorbereitet haben; denn es ist gerade 
das Merkmal der Reformpädagogik, seien es die Montes-
sori-Schulen, die Waldorfschulen, die Jenaplanschulen 
oder andere reformpädagogische Ansätze, dass man auf 
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Jahrgangsmischung setzt, um vor allem im sozialen 
Lernen Fortschritte zu machen.

Der Vorteil der jahrgangskombinierten Klasse ist auch – 
und das hat der Versuch sehr deutlich gemacht –, dass 
Schülerinnen und Schüler, die gut begabt sind, die bei-
spielsweise schon mit Lese- und Rechenkenntnissen in 
die Schule kommen, relativ schnell auch mit den Inhalten 
der 2. Klasse mitlernen können. Wir haben auch unter-
sucht, ob es damit gelingt, für Schülerinnen und Schüler, 
die eine Klasse überspringen wollen, dieses Überspringen 
einer Klasse zu erleichtern, weil damit wegfällt, dass ich 
als einzelner Schüler in eine neue Klasse komme und 
möglicherweise als Außenseiter abgestempelt werde. In 
dieser kombinierten Klasse gehe ich mit der Hälfte der 
Zweitklässler in die 3. Klasse.

Im Modellversuch ist auch untersucht worden, ob es 
damit gelingt, Kindern, die Schwierigkeiten haben, für die 
Inhalte der ersten beiden Schuljahre drei Jahre Zeit zu 
lassen, sodass sie in der Klassengruppe bleiben und nicht 
in einer anderen Klasse wiederholen müssen. Das sind 
Ergebnisse, die auch in der Reformpädagogik diskutiert 
werden. Es gibt Lehrkräfte, die vorbereitet sind, die sich 
selbst vorbereitet haben. Wir werden aber in Dillingen 
auch Lehrgänge einrichten, um hier die Fortbildung zu 
machen.

Für die neuen und jungen Lehrkräfte, die in den letzten 
Jahren an den Universitäten studiert haben, ist das Unter-
richten in leistungsheterogenen und in jahrgangshetero-
genen Klassen kein „Böhmisches Dorf“; entschuldigen 
Sie diesen Ausdruck. Das ist also auch Bestandteil der 
modernen Pädagogik. Deshalb sind sicher genügend 
Lehrkräfte da, die dies unterrichten wollen. Wenn an einer 
Schule eine Lehrkraft sagt, ich kann das nicht machen, 
muss man im Schulamt darauf achten, dass man eine 
andere Lehrkraft von einer Nachbarschule versetzt. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Frau Kollegin Biedefeld. 

Susann Biedefeld (SPD): Habe ich es richtig verstanden: 
Es wird keine obligatorische Weiterbildung, keine Qualifi -
zierung und Fortbildung für diese Lehrkräfte geben, die in 
den Kombi-Klassen unterrichten sollen, sondern es gibt 
nur Fortbildungen auf freiwilliger Basis oder Angebote in 
Dillingen. Es wird also keine obligatorische Fort- und Wei-
terbildung geben?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Wir werden eine Fortbildung in Dillingen und natürlich 
auch in den Schulämtern, die mit jahrgangskombinierten 
Klassen befasst sind, im Bereich der lokalen Lehrerfortbil-
dung anbieten.

Wenn Sie die Zahlen verfolgen, stellen Sie fest, dass es in 
der Oberpfalz, aber auch in Niederbayern seit vielen 
Jahren kombinierte Klassen und auch Lehrkräfte gibt, die 
seit Jahren in kombinierten Klassen unterrichten. Diese 
Lehrkräfte werden wir für Fortbildungen und Rückfragen 

gewinnen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Lehr-
kräften, die vor Jahren in jahrgangskombinierten Klassen 
unterrichtet haben. 

Insgesamt ist die Ausbildung natürlich nicht so eng 
begrenzt, dass die Lehrer nur lernen, in einer Jahrgangs-
klasse zu unterrichten. Sie wissen, dass der Großteil der 
Lehrkräfte im Turnus ein Jahr in der ersten Klasse, dann 
ein Jahr in der zweiten Klasse, dann wiederum ein Jahr in 
der ersten und anschließend in der zweiten Klasse unter-
richtet. Von demjenigen, der eine wissenschaftliche Aus-
bildung hat, muss man erwarten können, dass er, wenn er 
die erste und die zweite Klasse drei bis vier Mal unter-
richtet, soviel pädagogisches Geschick und methodi-
sches und didaktisches Wissen im Studium erworben hat, 
diese Kombination leisten zu können. Wenn das am Ende 
eines akademischen Studiums nicht möglich wäre, 
müsste an der Lehrerbildung vieles zusätzlich geändert 
werden. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weitere 
Zusatzfrage. Dann darf ich die nächste Frage aufrufen; 
Herr Kollege Schieder, bitte.

Werner Schieder (SPD): Herr Staatsminister, kann 
die Stadt Weiden als Sachaufwandsträger bezüglich 
der Ganztagsbetreuungs-Investitionsmaßnahmen beim 
Kepler-Gymnasium mit der Bewilligung von IZBB-Mitteln 
– und der ergänzenden Landesmittel – rechnen, wann wird 
voraussichtlich die Bewilligung erteilt, und was hat die 
Bewilligung bisher im Fall des Kepler-Gymnasiums – 
anders als beim Augustinus-Gymnasium und Elly-Heuss-
Gymnasium, wo die Bewilligung schon vorliegt –, bisher 
gehindert?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Der sehr umfangreiche IZBB-Antrag der Stadt Weiden für 
eine Neubaumaßnahme und Ausstattungsinvestitionen 
am Kepler-Gymnasium erforderte eine aufwändige schul-
fachliche, baufachliche und förderrechtliche Prüfung 
durch die Regierung der Oberpfalz. Im Hinblick auf das 
vorliegende Ganztagskonzept der Schule kann der Maß-
nahmeträger seitens des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus mit einer beträchtlichen Förder-
summe nach IZBB sowie mit einem entsprechenden Kos-
tenersatz aus Landesmitteln im Rahmen der Konnexitäts-
vereinbarungen rechnen. 

Ich habe die Entscheidungen jeweils nach dem Prüfvor-
gang – deshalb auch in einigen Portionen, wenn ich das 
so sagen darf – verkündet. Die Entscheidung über die 
staatliche Förderung und den Kostenersatz für das 
Kepler-Gymnasium fällt voraussichtlich im Juli 2005. Ich 
habe auch angekündigt, dass ich soweit möglich bis zum 
Schuljahresende alle Bescheide nach draußen gebe, 
damit für die einzelnen Kommunen, Maßnahmeträger und 
Projekte Planungssicherheit gegeben ist. 

Die vorgezogenen Bescheide der Anträge für Maßnahmen 
am Elly-Heuss-Gymnasium und am Augustinus-Gym-
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nasium konnten aufgrund des jeweils geringeren Umfangs 
der Investitionen rascher erlassen werden. 

Es wird genau geprüft, welche Teile IZBB-förderfähig und 
welche Teile nicht IZBB-förderfähig, aber FAG-förderfähig 
sind. Ich lege großen Wert darauf, dass diese Prüfungen 
auch aufgrund der Angemessenheit der Baumaßnahme 
erfolgen. Ich sage also nicht, egal, wie geplant wird, es 
gibt auf jeden Fall Zuschüsse in Höhe von 90 %. Mir liegt 
daran, dass auch diejenigen Schulen Geld bekommen, 
die erst später kommen.

Ich kann Ihnen die Daten für das Kepler-Gymnasium in 
Weiden noch nicht exakt geben. Aber nach den derzei-
tigen Prüfungen wird die Summe auf jeden Fall über einer 
Million Euro liegen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Herr Kollege, bitte schön.

Werner Schieder (SPD): Herr Staatsminister, ich knüpfe 
mit Blick auf die erteilten Bewilligungen für die beiden 
anderen Gymnasien an Ihre letzte Bemerkung an. Warum 
sind die Förderrichtlinien gerade in dem Punkt der 
zuschussfähigen Kosten so eng und restriktiv gefasst, 
dass zum Beispiel in diesen beiden Fällen etwa 30 % der 
für diesen Zweck unbestritten notwendigen Kosten an der 
Stadt Weiden selber hängen bleiben. Bei einer solch rest-
riktiven Defi nition der förderfähigen Kosten stehen die 
Maßnahmen teilweise auf dem Spiel, weil es angesichts 
der fi nanziellen Restriktionen für die Stadt schwierig wird, 
wenn sie auf 30 % der Kosten sitzen bleibt. Ich kann nicht 
verstehen, warum man das so restriktiv gefasst hat.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Die restriktive Fassung beim IZBB-Programm ist von der 
Prüfung her mit dem FAG-Bereich identisch. Wir prüfen 
also beim IZBB-Programm nach den gleichen Kriterien 
wie bei einem Neubau oder einer Erweiterung nach dem 
FAG-Programm. Das heißt, wir haben zuwendungsfähige 
Kosten abzüglich der nicht zuwendungsfähigen Bereiche 
genauso mit angesetzt. Wir haben auch die Angemessen-
heit nach dem Kostenrichtwert geleistet, der bei Neu-
bauten und Erweiterungen bei circa 2700 Euro liegt; ich 
habe die genauen Zahlen nicht im Kopf. Ich kann Ihnen 
aber sagen, dass mir Anträge von Kommunen – nicht von 
Weiden – vorliegen, bei denen der Kostenrichtwert über 
7000 Euro liegt. Ich kann und will natürlich nicht über den 
notwendigen Kostenrichtwert hinausgehen, weil ich damit 
vielleicht einige wenige bedienen würde, aber für die 
nachfolgenden Anträge nicht mehr die Mittel hätte. 

Wir wenden in der Frage der Berechnung, was zuwen-
dungsfähig und angemessen ist, die Kriterien des FAG an. 
Ich bin überzeugt, dass diese Richtlinien, die bei einem 
Neubau angemessen sind, wofür es 30 bis 35 % Förde-
rung gibt, auch bei einer Fördersumme von 90 % ange-
messen sind. Ich habe dafür Verständnis, dass Kom-
munen bei einer Förderung in Höhe von 90 % natürlich 
vieles zusätzlich unterbringen wollen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Da gibt 
es kreative Möglichkeiten!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin Naaß. 

Christa Naaß (SPD): Herr Staatsminister, sind Sie sich 
dessen bewusst, dass die Kommunen durch dieses ver-
zögerte Genehmigungs-Verfahren oder Bewilligungsver-
fahren erst während der Sommerpause ausschreiben und 
die notwendigen Umbaumaßnahmen eigentlich erst wäh-
rend der Schulzeit durchführen können?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Ich bin mir bewusst, dass intensive Prüfung auch Zeit 
braucht. Es geht nicht, nicht richtig zu prüfen und schnell 
Bescheide herauszugeben, um nachher festzustellen, 
dass die Forderung nicht angemessen war und ich daher 
eventuell Nachforderungen an die Kommune richten 
muss. 

Ich habe angekündigt, dass sobald wie möglich Förder-
bescheide zu erteilen sind, die auch ausgereicht werden. 
Die erste Tranche habe ich Ende Juni herausgegeben. 
Diese Fälle waren von den Kostenrichtwerten und von der 
Angemessenheit her sehr schnell zu prüfen und sowohl im 
Volksschulbereich und im Realschulbereich als auch im 
Gymnasialbereich sehr schnell zu verbescheiden. Im 
Gymnasialbereich kommt zur Frage, ob das Vorhaben 
IZBB-förderfähig ist, die Frage hinzu, ob die Maßnahme 
konnexitätsbewährt ist, also ob es noch einen Aufschlag 
in Höhe von 10 % gibt. 

Das muss auseinander gerechnet werden. Wenn im 
Rahmen eines Antrags die Sanierung eines Chemiesaales 
mitgemacht werden soll, dann ist es bei der Einrichtung 
der Baustelle sinnvoll, alles als Gesamtheit zu machen. 
Dann kann man das nicht über IZBB machen und es ist 
auch nicht konnexitätsbewehrt. Es ist vielmehr ein reiner 
FAG-Antrag. 

Vor allem im Gymnasium hat sich die Prüfung etwas ver-
zögert, weil Nachfragen notwendig waren. Zum Teil war es 
noch notwendig, Rücksprache mit den Trägern zu halten. 
Es musste erklärt werden, was aus unserer Sicht förder-
fähig ist und was nicht. Die Kommunen mussten auch 
Planungsmöglichkeit haben, die Dinge zu reduzieren. 

Aber ich habe am Anfang angekündigt, dass im Laufe des 
Schuljahres die Bescheide alle hinausgehen. Das heißt, 
Ende Juli müsste jeder den Bescheid haben. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zur letzten 
Zusatzfrage: Herr Kollege Schieder. 

Werner Schieder (SPD): Herr Staatsminister, können Sie 
verstehen, dass, nachdem nach der festen Überzeugung 
der Antragsteller bei der Stadt Weiden in den beiden 
genannten Fällen nur die allernotwendigsten Kosten 
zusammengestellt worden sind, die Stadt aber trotzdem 
auf 30 % Eigenfi nanzierung sitzen bleibt, in der Stadt par-
teiübergreifend der Eindruck entstanden ist, dass sich der 
Freistaat der Verantwortung für diese notwendigen Maß-
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nahmen und ihrer Finanzierung entzieht und damit den 
Kommunen erneut zusätzliche Belastungen abverlangt? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Das IZBB-Programm ist ein Programm des Bundes, von 
dem eine bestimmte Summe dem Freistaat zusteht. Es 
gab bestimmte Berechnungen für den Zeitraum 2003 bis 
2007. Dabei ging es um die Frage, wie viel Maßnahmen es 
etwa geben wird und wie man die Maßnahmen bewerk-
stelligen kann. 

Wenn ich überhaupt nicht auf Angemessenheit achten 
würde, hätte es passieren können, dass die Stadt Weiden 
im Jahr 2005 einen Antrag stellt. Aber nachdem vorher 
schon viele andere Anträge da waren, wären die Mittel 
schon ausgereizt gewesen. Darum war es unser Ansinnen, 
die Angemessenheit zu prüfen. Wir nehmen daher auf die 
FAG-Richtlinien Bezug. 

Ich habe das Programm des Kepler-Gymnasiums jetzt 
natürlich nicht exakt vorliegen. Darum kann ich nicht 
sagen, ob es sich zum Beispiel um einen zusätzlichen Bau 
eines Raumes handelt, der nicht durch das IZBB gedeckt 
ist. Ich würde nicht bestreiten nicht, dass dieser Bau mög-
licherweise sinnvoll ist, aber er wäre nicht durch das IZBB 
gedeckt und auch nicht konnexitätsbewehrt. 

Unter den Fällen, die ich selber untersucht habe, waren 
eine ganze Reihe, die für sich gesehen durchaus sinnvolle 
Maßnahmen waren. Bei einer Maßnahme, die ich aber 
nicht ins Lächerliche ziehen will, war ein Streichelzoo mit 
dabei. Das war wohl ein pädagogisches Konzept. Aber 
ich kann es nicht in diesen Förderbereich mit hinein-
nehmen. Das war ein ganz extremes Beispiel. Jedoch 
wurde die Sache mit überprüft. 

Die Regierung führt die Gespräche mit der Stadt Weiden. 
Dabei wird dargelegt, aus welchen Gründen die eine oder 
andere Maßnahme nicht gefördert werden kann. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. 

Die Frage 16 verfällt. 

Ich rufe jetzt noch eine Frage auf: die Frage 17. Die Frage 
wird für die Abgeordnete Adelheid Rupp von der Abge-
ordneten Naaß gestellt. 

Christa Naaß (SPD): Herr Staatsminister, welche Kosten 
entstehen im Zusammenhang mit der Aufl ösung der Teil-
hauptschulen Happing und Pang durch nötige bauliche 
Investitionen an der Hauptschule Westerndorf St. Peter, 
welche Kosten sind für die Sanierung der THS Pang vor 
fünf Jahren bereits investiert worden und wie sind diese 
doppelte Ausgaben in Zeiten knapper öffentlicher Kassen 
zu rechtfertigen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister. 

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Derzeit gibt es Ganztagsklassen an der Grund- und 
Hauptschule Rosenheim-Westerndorf St. Peter und an 
der Grund- und Teilhauptschule I Rosenheim-Happing. Es 
ist beabsichtigt, diese Ganztagsklassen an einem 
Standort zu konzentrieren, nämlich in Rosenheim-Wes-
terndorf St. Peter. Die für den Ganztagsbetrieb erforderli-
chen Baumaßnahmen – etwa 100 000 Euro – werden 
nach den IZBB gefördert. Die Maßnahme geschieht unab-
hängig von Planungen zur Hauptschulorganisation.

Es gibt erste Konzeptionen, die Hauptschulen in der Stadt 
Rosenheim so zu gestalten, dass sie alle Jahrgangsstufen 
der Hauptschule umfassen, und zwar entsprechend dem 
Landtagsbeschluss vom 22. Juli 2004. Eine konkrete 
Umsetzung dieser Planungen, die im Übrigen weder für 
die Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 aus Rosenheim-
Pang noch aus Rosenheim-Happing eine Zuordnung an 
die Volksschule Rosenheim-Westerndorf St. Peter vor-
sehen, ist noch nicht eingeleitet. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Umstrukturierung 
der Hauptschulen in der Stadt Rosenheim im Rahmen des 
vorhandenen Raumbestandes gelöst werden kann. „Dop-
pelte Ausgaben, die zu rechtfertigen sind“, wird es nicht 
geben. Das ist mit ein Punkt des Antrags, dass die schul-
organisatorischen Maßnahmen ohne Baumaßnahmen 
durchgeführt werden sollen. Dort, wo Klassenräume in der 
geplanten Hauptschule nicht gegeben sind, können 
Außenklassen vor Ort bleiben. Es wird versucht, dies in 
dem genannten Rahmen zu gewährleisten. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zu einer Zusatz-
frage: Frau Kollegin Sonnenholzner.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Herr Staatsminister, 
werden alle Schülerinnen und Schüler aus den Teilhaupt-
schulen Pang und Happing in Ganztagsklassen beschult? 
Wenn nicht: Wie sind die Anteile der Ganztagschüler in 
den Klassen 5 und 6 und der Nichtganztagsschüler? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Frau Kollegin, ich kann Ihnen nur anbieten, dass ich das 
beim Schulamt abfrage. Ich würde Ihnen das dann schrift-
lich nachreichen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zu einer wei-
teren Zusatzfrage: Frau Kollegin.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Wie viel Lehrerstellen 
sparen Sie durch diese Zusammenlegung am Standort 
Westerndorf St. Peter voraussichtlich ein? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Die Konzentration einer Ganztagsklasse im städtischen 
Bereich auf einen Standort hat aus meiner Sicht ganz 
wertvolle Gründe. So kann effi zienter gearbeitet werden. 
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Es kann ein größeres Angebot gemacht werden. Ich 
denke, dass die Schülerbeförderung ebenfalls gewähr-
leistet ist. 

Wenn Sie nach der Zusammenlegung fragen, meinen Sie 
vielleicht auch, dass die Teilhauptschulstandorte nicht 
mehr bestehen und dadurch möglicherweise Einspa-
rungen gegeben sind. Sollte es zu Einsparungen kommen, 
so verbleiben sie bei dem einzelnen Schulamt, weil die 
Zuteilung wie bei der kombinierten Klasse – eine Frage 
dazu hatte ich bereits beantwortet – aufgrund der Schü-
lerzahl erfolgt und nicht aufgrund der Organisations-
struktur. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Frau Kollegin Sonnenholzner.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Wie wird sich die Zusam-
menlegung auf die Klassenstärken auswirken? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staats-
minister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Auch zu dieser Frage werde ich Ihnen meine Antwort 
nachreichen. Ich habe die betreffenden Informationen 
beim Schulamt nicht abgefragt. Ich bitte um Verständnis, 
dass ich natürlich nicht die Klassenstärken der einzelnen 
Schulen in Bayern kenne. 

Wie gesagt, ich werde die Antworten zu zwei Fragen der 
Kollegin nachreichen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. Damit haben Sie noch ein schwie-
riges Arbeitspensum geleistet. Ich darf mich bei Ihnen und 
den Kolleginnen und Kollegen sowie bei allen, die für uns 
jetzt noch im Dienst sein werden – wie auch schon den 
ganzen langen Tag über – ganz herzlich bedanken. 

Ich wünsche einen schönen Abend und sage: bis morgen 
um 8.00 Uhr.

(Schluss: 21.38 Uhr)
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 Änderung des Bayerischen Schulfi nanzierungsgesetzes und des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (Drucksache 15/3148)

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred
Ackermann Renate X

Babel Günther X
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther X
Dr. Bernhard Otmar
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Bocklet Reinhold
Boutter Rainer
Breitschwert Klaus Dieter X
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. Eykmann Walter X

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus
Freller Karl X

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X
Götz Christa X
Dr. Goppel Thomas
Gote Ulrike X
Guckert Helmut X
Guttenberger Petra

Name Ja Nein Enthalte
mich

Haderthauer Christine X
Haedke Joachim
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W.
Herold Hans X
Herrmann Joachim X
Hintersberger Johannes X
Hoderlein Wolfgang X
Hohlmeier Monika
Huber Erwin X
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X
Huml Melanie X

Imhof Hermann X

Dr. Kaiser Heinz X
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kränzle Bernd
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard X
Kupka Engelbert
Kustner Franz X

Leichtle Willi
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz X
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann X
Meyer Franz X
Miller Josef X
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Müller Helmut X
Müller Herbert
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Narnhammer Bärbel X
Neumeier Johann X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin X
Rambold Hans X
Ranner Sepp X
Richter Roland X
Ritter Florian
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus X
Sailer Martin X
Sauter Alfred X
Scharfenberg Maria X
Schieder Marianne
Schieder Werner X
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg X
Schmid Peter X
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. Schnappauf Werner
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika X
Schramm Henry X
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl X
Sibler Bernd X
Sinner Eberhard X
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Spitzner Hans
Sprinkart Adi X
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa
Stierstorfer Sylvia X
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund X
Strehle Max X
Ströbel Jürgen X
Dr. Strohmayr Simone

Thätter Blasius X
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich X

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
Vogel Wolfgang X
Volkmann Rainer X

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr. Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Weinberger Helga X
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Welnhofer Peter
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna X
Dr. Wiesheu Otto
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus X

Zeitler Otto
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 96 46 5
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Abstimmungsliste

Anlage 2

zur namentlichen Abstimmung am 20.07.2005 zu Tagesordnungspunkt 13: Gesetzentwurf der Staatsregierung; eines 
Zweiten Gesetzes zur Modernisierung der Verwaltung – 2.  Verwaltungsmodernisierungsgesetz (2. VerwModG)  
(Drucksache 15/3277)

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred X
Ackermann Renate X

Babel Günther X
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Bocklet Reinhold X
Boutter Rainer
Breitschwert Klaus Dieter X
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. Eykmann Walter X

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert
Dr. Förster Linus X
Freller Karl

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X
Götz Christa X
Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X
Guckert Helmut X
Guttenberger Petra X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Haderthauer Christine X
Haedke Joachim X
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W. X
Herold Hans X
Herrmann Joachim X
Hintersberger Johannes X
Hoderlein Wolfgang X
Hohlmeier Monika X
Huber Erwin X
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X
Huml Melanie X

Imhof Hermann X

Dr. Kaiser Heinz X
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kränzle Bernd X
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard X
Kupka Engelbert X
Kustner Franz X

Leichtle Willi X
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann
Meyer Franz
Miller Josef X
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Müller Helmut X
Müller Herbert
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Narnhammer Bärbel X
Neumeier Johann X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin X
Rambold Hans X
Ranner Sepp X
Richter Roland X
Ritter Florian
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert
Rudrof Heinrich
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus X
Sailer Martin X
Sauter Alfred X
Scharfenberg Maria X
Schieder Marianne
Schieder Werner X
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg X
Schmid Peter
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. Schnappauf Werner X
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika X
Schramm Henry X
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl X
Sibler Bernd X
Sinner Eberhard X
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig
Spitzner Hans X
Sprinkart Adi X
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa
Stierstorfer Sylvia X
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Ströbel Jürgen
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
Vogel Wolfgang X
Volkmann Rainer X

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr. Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Weinberger Helga X
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Welnhofer Peter
Werner Hans Joachim
Werner-Muggendorfer Johanna X
Dr. Wiesheu Otto X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus X

Zeitler Otto
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 100 47 4
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Anlage 3

Aufstellung der im Ausschussverfahren zur Ablehnung 
empfohlenen Änderungsanträge zum Gesetzentwurf 
der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes und anderer Vorschriften  
(Drs. 15/3477)

 1. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete 
Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN

 zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften

 (Drs. 15/3477)
 Drs. 15/3601

 2. Änderungsantrag der Abgeordneten Herbert Müller, 
Ludwig Wörner, Susann Biedefeld u.a. SPD

 zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften

 (Drs. 15/3477)
 hier:  Grundsätze des Naturschutzes und der Land-

schaftspfl ege (Art. 1a) 
 Drs. 15/3677 

 3. Änderungsantrag der Abgeordneten Herbert Müller, 
Ludwig Wörner, Susann Biedefeld u.a. SPD
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften
(Drs. 15/3477)

 hier:  Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
(Art. 2b)

Drs. 15/3679

 4. Änderungsantrag der Abgeordneten Herbert Müller, 
Ludwig Wörner, Susann Biedefeld u.a. SPD
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften
(Drs. 15/3477)
hier:  Durchführung der Landschaftspfl ege 
 (Art. 4)

Drs. 15/3680

Zu Tagesordnungspunkt 14

 5. Änderungsantrag der Abgeordneten Herbert Müller, 
Ludwig Wörner, Susann Biedefeld u.a. SPD
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften
(Drs. 15/3477)
hier:  Eingriffe in Natur und Landschaft (Art. 6)
Drs. 15/3681

 6. Änderungsantrag der Abgeordneten Herbert Müller, 
Ludwig Wörner, Susann Biedefeld u.a. SPD
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften
(Drs. 15/3477)
hier:  Untersagung; Ausgleichs- und Ersatzmaß- 
 nahmen (Art. 6a)

Drs. 15/3682

 7. Änderungsantrag der Abgeordneten Herbert Müller, 
Ludwig Wörner, Susann Biedefeld u.a. SPD
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften
(Drs. 15/3477)
hier:  Grabenfräsen (Art. 6d)
Drs. 15/3683

 8. Änderungsantrag der Abgeordneten Herbert Müller, 
Ludwig Wörner, Susann Biedefeld u.a. SPD
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften
(Drs. 15/3477)
hier:  Pisten (Art. 6f)
Drs. 15/3684

 9. Änderungsantrag der Abgeordneten Herbert Müller, 
Ludwig Wörner, Susann Biedefeld u.a. SPD
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften
(Drs. 15/3477)

 hier:  Schutz von Kennzeichnungen, Registrierung 
(Art. 13)

 Drs. 15/3685
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10. Änderungsantrag der Abgeordneten Herbert Müller, 
Ludwig Wörner, Susann Biedefeld u.a. SPD

 zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften

 (Drs. 15/3477)
 hier:   Schutzvorschriften (Art. 13c)
 Drs. 15/3687

11. Änderungsantrag der Abgeordneten Werner Schieder, 
Susann Biedefeld, Herbert Müller u.a. SPD

 zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften

 (Drs. 15/3477)
 hier:  Vollzug von Schutzverordnungen; Gesetzlich 

geschützte Biotope (Art. 13d)
 Drs. 15/3688

 Hinweis: 
Die Nummer 1 hat durch die Aufnahme in den Gesetz-
entwurf seine Erledigung gefunden

12. Änderungsantrag der Abgeordneten Herbert Müller, 
Ludwig Wörner, Susann Biedefeld u.a. SPD

 zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften

 (Drs. 15/3477)
 hier:  Biotopschutz, Arten- und Biotopschutzpro-

gramm (Art. 13f)
 Drs. 15/3689

13. Änderungsantrag der Abgeordneten Herbert Müller, 
Ludwig Wörner, Susann Biedefeld u.a. SPD

 zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften

 (Drs. 15/3477)
 hier:  Allgemeine Vorschriften (Art. 14)
 Drs. 15/3690

14. Änderungsantrag der Abgeordneten Herbert Müller, 
Ludwig Wörner, Susann Biedefeld u.a. SPD

 zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften

 (Drs. 15/3477)
 hier:   Tiergehege (Art. 20a)
 Drs. 15/3691

15. Änderungsantrag der Abgeordneten Herbert Müller, 
Ludwig Wörner, Susann Biedefeld u.a. SPD

 zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften

 (Drs. 15/3477)
 hier:  Landesamt für Umweltschutz (Art. 39)
 Drs. 15/3693

16. Änderungsantrag der Abgeordneten Herbert Müller, 
Ludwig Wörner, Susann Biedefeld u.a. SPD

 zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften

 (Drs. 15/3477)
 hier:  Mitwirkung von Vereinen (Art. 42) 
 Drs. 15/3694
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Abstimmungsliste

Anlage 4

zur namentlichen Abstimmung am 20.07.2005 zu Tagesordnungspunkt 14: Gesetzentwurf der Staatsregierung; zur 
Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes und anderer Vorschriften (Drucksache 15/3477)

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred X
Ackermann Renate X

Babel Günther X
Bause Margarete
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Bocklet Reinhold X
Boutter Rainer
Breitschwert Klaus Dieter X
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. Eykmann Walter X

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert
Dr. Förster Linus X
Freller Karl

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X
Götz Christa X
Dr. Goppel Thomas
Gote Ulrike X
Guckert Helmut X
Guttenberger Petra

Name Ja Nein Enthalte
mich

Haderthauer Christine X
Haedke Joachim X
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W.
Herold Hans X
Herrmann Joachim X
Hintersberger Johannes X
Hoderlein Wolfgang X
Hohlmeier Monika X
Huber Erwin X
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X
Huml Melanie X

Imhof Hermann X

Dr. Kaiser Heinz
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kränzle Bernd X
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard X
Kupka Engelbert X
Kustner Franz X

Leichtle Willi X
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz X
Matschl Christa X
Meißner Christian
Memmel Hermann
Meyer Franz
Miller Josef X
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Müller Helmut X
Müller Herbert
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Narnhammer Bärbel X
Neumeier Johann X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin X
Rambold Hans X
Ranner Sepp X
Richter Roland X
Ritter Florian
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin
Rupp Adelheid

Sackmann Markus X
Sailer Martin
Sauter Alfred X
Scharfenberg Maria X
Schieder Marianne
Schieder Werner X
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg X
Schmid Peter
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. Schnappauf Werner X
Schneider Siegfried
Schorer Angelika X
Schramm Henry X
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl X
Sibler Bernd X
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig
Spitzner Hans
Sprinkart Adi X
Stahl Christine X
Stahl Georg
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa
Stierstorfer Sylvia X
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Ströbel Jürgen
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
Vogel Wolfgang X
Volkmann Rainer X

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr. Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst
Weikert Angelika X
Weinberger Helga X
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Welnhofer Peter
Werner Hans Joachim
Werner-Muggendorfer Johanna X
Dr. Wiesheu Otto
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus X

Zeitler Otto
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 94 45 0
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Abstimmungsliste

Anlage 5

zur namentlichen Abstimmung am 20.07.2005 zu Tagesordnungspunkt 17: Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete 
Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u. a. und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; Bayerisches Gesetz zur Errichtung 
einer Härtefallkommission (Bayerisches Härtefallkommissionsgesetz – BayHFKG) (Drucksache 15/2502)

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred X
Ackermann Renate X

Babel Günther X
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Beyer Thomas
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Bocklet Reinhold
Boutter Rainer
Breitschwert Klaus Dieter X
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. Eykmann Walter X

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus
Freller Karl

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X
Götz Christa X
Dr. Goppel Thomas
Gote Ulrike X
Guckert Helmut X
Guttenberger Petra

Name Ja Nein Enthalte
mich

Haderthauer Christine X
Haedke Joachim X
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W.
Herold Hans X
Herrmann Joachim
Hintersberger Johannes X
Hoderlein Wolfgang X
Hohlmeier Monika X
Huber Erwin
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X
Huml Melanie X

Imhof Hermann X

Dr. Kaiser Heinz
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kränzle Bernd X
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard
Kupka Engelbert X
Kustner Franz X

Leichtle Willi X
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz
Matschl Christa X
Meißner Christian
Memmel Hermann
Meyer Franz
Miller Josef
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Müller Helmut
Müller Herbert
Mütze Thomas

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Narnhammer Bärbel X
Neumeier Johann X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin X
Rambold Hans X
Ranner Sepp X
Richter Roland X
Ritter Florian
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin
Rupp Adelheid

Sackmann Markus X
Sailer Martin
Sauter Alfred X
Scharfenberg Maria X
Schieder Marianne
Schieder Werner X
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg X
Schmid Peter
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. Schnappauf Werner
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika X
Schramm Henry X
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl
Sibler Bernd X
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Spitzner Hans
Sprinkart Adi X
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa
Stewens Christa X
Stierstorfer Sylvia X
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Ströbel Jürgen
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
Vogel Wolfgang X
Volkmann Rainer X

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr. Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst
Weikert Angelika X
Weinberger Helga X
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Welnhofer Peter
Werner Hans Joachim
Werner-Muggendorfer Johanna X
Dr. Wiesheu Otto
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus X

Zeitler Otto
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 40 87 3



Bayerischer Landtag  zur 48. Vollsitzung am 20. 07.2005
15. Wahlperiode 

Es bedeuten:
(E)  einstimmige Zustimmungsempfehlung des 

Ausschusses
(G)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 

mit Gegenstimmen
(ENTH)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 

mit Enthaltungen oder
 Enthaltung einer Fraktion im Ausschuss
(A)  Ablehnungsempfehlung des Ausschusses 

oder
Ablehnung einer Fraktion im Ausschuss

(Z) Zustimmung einer Fraktion im Ausschuss

Anlage 6

Verfassungsstreitigkeiten

1. Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
vom 27. Mai 2005 (Vf. 8-VII-05) betreffend Antrag auf 
Feststellung,

 1. dass die Aufnahme, der Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums der Justiz vom 
18. April 1925 (GVBl S. 145-BayRS 303-1-1-J) in 
die Anlage zu Art. 1 des Gesetzes  über die 
Sammlung des bayerischen Landesrechts 
(Bayerisches Rechtssammlungsgesetz - 
BayRSG) vom 10. November 1983 (GVBl 
S. 1013-BayRS 1141-1-S) den Antragsteller in 
seinen Grundrechten aus Art. 101, 103 Abs. 1, 
Art. 116 und 118 Abs. 1 BV verletzt und nichtig 
ist, hilfsweise mit der Bayerischen Verfassung 
vereinbar ist.

 2. dass die Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz vom 18. April 
1925 (GVBl S. 145-BayRS 303-1-1-J) nicht 
mehr geltendes vorkonstitutionelles Recht ist, 
den Antragsteller in seinen Grundrechten aus 
Art. 101, 103 Abs. 1 Art. 116 und 118 Abs. 1 BV 
verletzt und ihre Anwendung mit der Bayeri-
schen Verfassung unvereinbar ist.

 3. Hilfsweise: dass die Aufnahme der Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums der 
Justiz vom 18. April 1925 (GVBl S. 145-BayRS 
303-1-1-J) in die Anlage zu Art. 1 des Gesetzes 
über die Sammlung des bayerischen Landes-
rechts (Bayerisches Rechtssammlungsgesetz – 

BayRSG) vom 10. November 1983 (GVBl 
S. 1013-BayRS 1141-1-S) den Antragsteller in 
seinen Grundrechten aus Art. 101, 103 Abs. 1 
Art. 116 und 118 Abs. 1 BV verletzt und nichtig 
ist, soweit darin 

  a)  Vorschriften über die Einrichtung der Notar-
kasse, Anstalt des öffentlichen Rechts, als 
Behörde enthalten sind und

  b)  die Pfalz in den Gebietsstand des Freistaates 
Bayern einbezogen ist, hilfsweise: nicht an-
wendbar ist, soweit darin

   a)  Vorschriften über die Einrichtung der 
Notarkasse, Anstalt des öffentlichen 
Rechts, als Behörde enthalten sind und

   b)  die Pfalz in den Gebietsstand des Frei-
staates Bayern einbezogen ist.

 PII2/G-1310/05-9
Drs. 15/3811 (E) 

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen Z Z Z

Der Landtag beteiligt sich nicht am Verfahren.

2. Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
vom 17. Juni 2005 (Vf. 9-VII-05) betreffend Antrag 
auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit 

 1.  des § 14 des Staatsvertrags zum Lotteriewesen 
in Deutschland (GVBl 2004, 230, 
BayRS 2187-4-I),

 2.  des Staatsvertrags über die Regionalisierung 
von Teilen der von den Unternehmen des 
 Deutschen Lotto- und Totoblocks erzielten Ein-
nahmen (GVBl 2004, 236, BayRS 2187-5-F)

 PII2/G-1310/05-10
Drs. 15/3812 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen Z Z Z

Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, die der Abstimmung über die 
nicht einzeln zu beratenden Anträge etc. zu Grunde gelegt wurden
gem. § 59 Absatz 7 (Tagesordnungspunkt 7)
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I. Der Landtag beteiligt sich am Verfahren.

II. Es wird die Abweisung der Klage beantragt.

III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete 
Dr. Bernd Weiß bestellt.

Anträge

 3. Antrag der Abgeordneten Christa Naaß u.a. SPD
Prognos-Gutachten und Position des Landkreises 
Weißenburg-Gunzenhausen;
hier:  Schwerpunktbildung bei den derzeit laufenden 
  EU-Förderprogrammen     
Drs. 15/2352, 15/3800 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bundes- und Europa-
angelegenheiten A Z ENTH

 4. Antrag der Abgeordneten Renate Dodell, Sieg-
fried Schneider, Joachim Unterländer u.a. CSU
Überprüfung der Zuständigkeitsverteilung nach dem 
Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches 
(AGSGB)
Drs. 15/2716, 15/3721 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik Z Z Z

 5. Antrag der Abgeordneten Joachim Unterländer, 
 Renate Dodell, Dr. Thomas Zimmermann u.a. CSU
Schutz der Beschäftigten in Betrieben vor Tabak-
rauch - Rauchfreie Lehrwerkstätten
Drs. 15/2772, 15/3785 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik Z Z Z

 6. Antrag der Abgeordneten Joachim Unterländer, 
Dr. Thomas Zimmermann, Annemarie Biechl u.a. 
CSU
Transparenz und Nachprüfbarkeit der Qualität in der 
Pfl ege
Drs. 15/2898, 15/3740 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik Z Z Z

 7. Antrag der Abgeordneten Henning Kaul, Joachim 
Unterländer u.a. CSU
Kampf gegen Jodmangel
Drs. 15/2900, 15/3786 (E)

 Antrag der CSU-Fraktion gem. § 126 Abs. 3 Satz 
3 GeschO:
abweichendes Votum des 
mitberatenden Ausschusses CSU SPD GRÜ
für Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z Z

 8. Antrag der Abgeordneten Prof. Ursula Männle u.a. 
CSU
Verlängerung des Bayerischen Gesetzes zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern
Drs. 15/2918, 15/3769 (ENTH)

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN 
gem. § 126 Abs. 3 Satz 3 GeschO:
Votum des mitberatenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen Z Z Z

 9. Antrag der Abgeordneten Joachim Unterländer, 
Dr. Ludwig Spaenle u.a. CSU
Kinderbetreuung an Hochschulen weiter verbessern
Drs. 15/2978, 15/3755 (G)

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN 
gem. § 126 Abs. 3 Satz 3 GeschO:
Votum des mitberatenden 
Ausschusses CSU SPD GRÜ
für Hochschule, 
Forschung und Kultur Z Z Z

10. Antrag der Abgeordneten Joachim Wahnschaffe, 
Christa Steiger, Dr. Simone Strohmayr u.a. SPD
Bericht über die Krankenhaussituation in Bayern
Drs. 15/3041, 15/3720 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik Z Z Z

11. Antrag der Abgeordneten Dr. Karl Döhler, Franz 
Josef Pschierer, Marianne Deml u.a. CSU
Einsatz von Neigetechnikzügen auf der Bahnstrecke 
Hof-Regensburg
Drs. 15/3129, 15/3743 (G)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z A Z

12. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Umweltinformationsgesetz
Drs. 15/3153, 15/3670 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz A Z Z
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13. Antrag der Abgeordneten Konrad Kobler, Franz 
Josef Pschierer, Dr. Jakob Kreidl u.a. CSU
Lockerung des Autowaschverbotes an Sonn- und 
Feiertagen
Drs. 15/3161, 15/3744 (G)

Antrag der SPD-Fraktion gem. § 126 Abs. 3 Satz 3 
GeschO:
Votum des mitberatenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen Z A Z

14. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Fortbildungsoffensive Bayerischer Bildungs- und 
Erziehungsplan
Drs. 15/3171, 15/3719 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik A Z Z

15. Antrag der Abgeordneten Franz Schindler, Bärbel 
Narnhammer, Florian Ritter u.a. SPD
“Große Justizreform”
Drs. 15/3175, 15/3770 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen Z Z Z

16. Antrag der Abgeordneten Franz Schindler, Helga 
Schmitt-Bussinger, Dr. Thomas Beyer u.a. SPD
Probeweise Abschaffung des Widerspruchsverfah-
rens im Regierungsbezirk Mittelfranken durch das 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der VwGO vom 24.06.2004
Drs. 15/3176, 15/3771 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen Z Z Z

17. Antrag der Abgeordneten Joachim Wahnschaffe, 
Christa Steiger, Dr. Simone Strohmayr u.a. SPD
Neuorganisation der Landesversicherungsanstalten 
in Bayern
Drs. 15/3177, 15/3739 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik Z Z Z

18. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Auswirkungen der Inbetriebnahme der Neubau-
strecke Nürnberg - Ingolstadt auf Fern- und Nah-
verkehrsfahrpläne
Drs. 15/3179, 15/3745 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

19. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Novellierung und unbefristete Fortführung des Baye-
rischen Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern (BayGlG)
Drs. 15/3180, 15/3767 (A) [X]

Anträge der CSU-Fraktion und der Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
gem. § 126 Abs. 3 Satz 3 GeschO:
abweichendes Votum des 
mitberatenden Ausschusses CSU SPD GRÜ
für Hochschule, Forschung 
und Kultur Z Z Z

20. Antrag der Abgeordneten Heidi Lück, Herbert Müller 
SPD,
Adi Sprinkart BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Ausbau Schienenweg München – Memmingen – 
Lindau
Drs. 15/3194, 15/3793 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z Z

21. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Frak-
tion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Richtungswechsel in der bayerischen Bildungspolitik 
einleiten
Drs. 15/3209, 15/3633 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport A Z Z

22. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Susann Biedefeld, Dr. Heinz Kaiser u.a. und Frak-
tion SPD
Finanzierung kommunaler Wasserver- und Abwasser-
entsorgungsanlagen sicherstellen
Drs. 15/3211, 15/3776 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz A Z A

23. Antrag der Abgeordneten Heidi Lück, Christa Steiger 
u.a. SPD
Ländliche Entwicklung
Drs. 15/3261, 15/3802 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Landwirtschaft 
und Forsten Z Z Z
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24. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Baustop für die A 94 - Isentaltrasse gestorben
Drs. 15/3276, 15/3746 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z Z
Von Seiten der SPD-Fraktion wurde Einzelab-
stimmung beantragt! 

25. Antrag der Abgeordneten Franz Josef Pschierer, 
Eberhard Rotter, Prof. Dr. Gerhard Waschler u.a. 
CSU
Bahnverbindung Passau-München verbessern
Drs. 15/3284, 15/3747 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

26. Antrag der Abgeordneten Henning Kaul, 
Dr. Marcel Huber u.a. CSU
Einheitliches Konzept zur verstärkten thermischen 
Verwertung von Klärschlamm
Drs. 15/3285, 15/3777 (G) [X]

Antrag der CSU-Fraktion gem. § 126 Abs. 3 Satz 
3 GeschO:
abweichendes Votum des 
mitberatenden Ausschusses CSU SPD GRÜ
für Landwirtschaft 
und Forsten Z Z Z

27. Antrag der Abgeordneten Philipp Graf von und zu 
Lerchenfeld, Helmut Brunner, Sepp Ranner u.a. CSU
Nulltoleranz in Futtermitteln
Drs. 15/3286, 15/3807 (E) [X]

Antrag der CSU-Fraktion gem. § 126 Abs. 3 Satz 
3 GeschO:
abweichendes Votum des mitberatenden Aus-
schusses für Umwelt und Verbraucher-schutz, 
der den Antrag für erledigt erklärt hat.

28. Antrag der Abgeordneten Joachim Unterländer, 
Renate Dodell, Manfred Ach u.a. CSU
Gesamtkonzept Insolvenzberatung
Drs. 15/3300, 15/3784 (G) [X]

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik Z ENTH A

29. Antrag der Abgeordneten Franz Josef Pschierer, 
Philipp Graf von und zu Lerchenfeld, Helmut Brunner 
u.a. CSU
Nutzung von landwirtschaftlichen Energiepfl anzen, 
Stroh und Getreide zu energetischen Zwecken
Drs. 15/3301, 15/3808 (ENTH)

 Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Landwirtschaft 
und Forsten Z Z ENTH

30. Antrag der Abgeordneten Helga Schmitt-Bussinger, 
Stefan Schuster u.a. SPD
Mangelhafte Polizeiunterziehschutzwesten
Drs. 15/3315, 15/3598 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Kommunale Fragen 
und Innere Sicherheit A Z Z

31. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Gerichtsvollzieherentschädigung
Drs. 15/3316, 15/3772 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen A Z Z

32. Antrag der Abgeordneten Henning Kaul u.a. CSU
Möglichkeit der Teilnahme am bargeldlosen Zah-
lungsverkehr für jeden Bürger
Drs. 15/3318, 15/3671 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z Z

33. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters, Dr. Hilde-
gard Kronawitter, Dr. Thomas Beyer u.a. SPD
Kooperationsmodellprojekte
Drs. 15/3320, 15/3792 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z Z

34. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Bericht zum Erprobungsanbau in Bayern 2005
Drs. 15/3339, 15/3672 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z Z

35. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Genehmigungsgrundsätze Schneekanonen vor  
In-Kraft-Treten dem Ausschuss vorlegen
Drs. 15/3344, 15/3791 (A)
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Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z Z

36. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete 
Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Frak-
tion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Erprobung der Polizeireform
Drs. 15/3353, 15/3726 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Kommunale Fragen und 
Innere Sicherheit A ENTH Z

37. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Bei Finanzierung kommunaler Wasserver- und Ab-
wasserentsorgungsanlagen Lösungsalternativen 
berücksichtigen
Drs. 15/3356, 15/3778 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz A A Z

38. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Helga Schmitt-Bussinger, Stefan Schuster u.a. und 
Fraktion SPD
Keine dreistufi ge Gliederung der bayerischen Lan-
despolizei!
Drs. 15/3390, 15/3727 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Kommunale Fragen und 
Innere Sicherheit A Z ENTH

39. Antrag der Abgeordneten Prof. Ursula Männle u.a. 
Freiheitsrechte sichern - Integration fördern: keine 
Mitversicherung bei Doppel- oder Vielehen
Drs. 15/3395, 15/3803 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik Z Z Z

40. Antrag der Abgeordneten Prof. Ursula Männle u.a. 
Freiheitsrechte sichern - Integration fördern: Fort-
bildung von Sozialpädagoginnen und Sozialpäda-
gogen an Schulen
Drs. 15/3396, 15/3821 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

41. Antrag der Abgeordneten Prof. Ursula Männle u.a. 
Freiheitsrechte sichern - Integration fördern: Stärkere 

Sensiblisierung der Jugendarbeit für die Situation 
der Kinder mit Migrationshintergrund
Drs. 15/3397, 15/3822 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

42. Antrag der Abgeordneten Prof. Ursula Männle u.a. 
Freiheitsrechte sichern - Integration fördern: Stärkere 
Sensibilisierung der Lehrkräfte an Schulen und von 
Erzieherinnen und Erziehern für die Situation von 
Kindern mit Migrationshintergrund
Drs. 15/3398, 15/3823 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

43. Antrag der Abgeordneten Prof. Ursula Männle u.a. 
Freiheitsrechte sichern - Integration fördern: Bildung 
für Gleichberechtigung
Drs. 15/3399, 15/3824 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

44. Antrag der Abgeordneten Bärbel Narnhammer, 
Christa Naaß, Franz Schindler u.a. SPD
Datenschutzaudit: Gütesiegel für datenschutzfreund-
liche Produkte
Drs. 15/3401, 15/3827 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen A Z Z

45. Antrag der Abgeordneten Franz Josef Pschierer, 
Philipp Graf von und zu Lerchenfeld, Christine 
Haderthauer u.a. CSU
Umsetzung wichtiger Eisenbahnkreuzungsmaß-
nahmen
Drs. 15/3407, 15/3749 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

46. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Sanierungsplan für Chrom-VI-Sanierung der Firma 
Hunger in Lohr
Drs. 15/3421, 15/3673 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz A ENTH Z
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47. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters, Marianne 
Schieder, Dr. Hildegard Kronawitter u.a. SPD
Ausbildung für die Tourismuswirtschaft
Drs. 15/3425, 15/3790 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

48. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Susann Biedefeld, Herbert Müller u.a. und Frak-
tion SPD
Zustimmung Bayerns zum Gesetzentwurf der Bun-
desregierung zur Umsetzung der EG-Umgebungs-
lärmrichtlinie im Bundesrat und deren Vollzug in Bay-
ern
Drs. 15/3433, 15/3818 (A) [X]

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz A Z Z

49. Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard 
Waschler, Eduard Nöth u.a. CSU
Veröffentlichung der Ergebnisse der jährlichen Jahr-
gangsstufentests bzw. Orientierungsarbeiten
Drs. 15/3489, 15/3775 (ENTH)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z ENTH

50. Antrag der Abgeordneten Henning Kaul, 
Dr. Otto Hünnerkopf, Helmut Brunner u.a. CSU
Vermehrung und Vermarktung von autochthonem 
(standortheimischem) Pfl anzensaatgut
Drs. 15/3504, 15/3809 (ENTH)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Landwirtschaft 
und Forsten Z Z ENTH

51. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete 
Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Zweite Verordnung zur Änderung der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung
Drs. 15/3512, 15/3716 (E)
Die Eilentscheidung des federführenden Aus-
schusses für Umwelt und Verbraucherschutz 
gemäß § 151 GeschO wurde inzwischen für ab-
schließend erklärt (Drs. 15/3717).
Ein Plenarbeschluss ist nicht mehr erforderlich! 

52. Antrag der Abgeordneten Franz Maget, Joachim 
Wahnschaffe, Kathrin Sonnenholzner u.a. und Frak-
tion SPD
Finanzierung der Frühförderung in Bayern
Drs. 15/3563, 15/3713 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik Z Z Z

53. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete 
Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Frak-
tion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Keine weiteren Zinsverbilligungen für das fi nnische 
Atomkraftwerk durch die Bayerische Landesbank
Drs. 15/3590, 15/3829 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Staatshaushalt und 
Finanzfragen A Z Z

54. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für alle
Drs. 15/3172, 15/3718 (A) [X]

abweichendes Votum des 
mitberatenden Ausschusses  CSU SPD GRÜ
für Staatshaushalt 
und Finanzfragen Z Z Z
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Anlage 7

zu Protokoll gegebene Ausführungen der Abgeord-
neten Gudrun Peters (SPD) zu TOP 20 und 21

Die Donau fl ießt immer noch frei – trotz Wiesheu und CSU; 
noch gibt es über 50 Fischarten, Auwälder und Retenti-
onsfl ächen auf 70 km zwischen Straubing und Vilshofen.

Dazu ein Zitat von Umweltminister Dr. Schnappauf vom 
21.01.05: „Beim Donauausbau ist nur ein Weg denkbar, 
der im Einklang steht mit dem europäischen Recht, zum 
Beispiel mit den EU-Richtlinien für Vogelschutz und FFH.“ 
- Die Frage sei erlaubt, warum weiß dieses nur der 
Umweltminister; verfährt man im Wirtschaftsministerium 
nach dem Motto: Nichts hören – nichts sehen – nichts 
wissen?

Da unterschreibt Minister Wiesheu einen Landtagsbe-
schluss am 17. Jun 2004, in dem heißt es: „Weiterhin sind 
nach der Vereinbarung die Eingriffe in bisher noch nicht 
bekannte FFH- und Vogelschutzgebiete zu ermitteln und 
aufzuzeigen.“ Das ist mehr als Chuzpe – das ist an Dreis-
tigkeit nicht zu überbieten. Nur weil der Minister die FFH 
und Vogelschutzgebiete nicht zur Kenntnis nehmen 
wollte, hat er sie nicht gekannt und nicht gewusst.

Das ist ungefähr so, wie wenn ich die Augen schließe und 
Blindengeld beantrage. Der Minister tut heute so, als hätte 
man das NATURA 2000-Gebiet zwischen Straubing und 
Vilshofen nicht gekannt; ich darf ihn erinnern an die 
Anträge der SPD und der GRÜNEN seit 1995, die Gebiete 
endlich zu melden. Ich muss eigentlich nicht erwähnen, 
dass diese hier im Hause abgelehnt wurden. Man verfährt 
hier nach Gutdünken und je nachdem, ob es ins Konzept 
passt. Bei der Marzlinger Spange weiß der Minister genau, 
dass FFH den Bau dieser Spange unmöglich macht, aber 
da passt es in das Konzept des Stimmkreisabgeordneten. 
Bei der Donau pokert er wider besseres Wissen seines 
Umweltministers. 

Eigentlich müsste doch auch der Wirtschaftsminister 
wissen, was im bayerischen Ministerialamtsblatt steht: 
„Wegen der verspäteten Umsetzung der FFH und Vogel-
schutz-Richtlinie ist davon auszugehen, dass die Ver-
pfl ichtungen aus den Richtlinien bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt unmittelbar eingetreten sind (Direktwirkung). 
Dies gilt - so das hauseigene Ministerialblatt - in Bezug 
auf FFH-Gebiete ab 4. Juni 1995 und in Bezug auf Vogel-
schutzrichtlinien ab 4. Juni 1994“.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung nach FFH ist mehr als 
überfällig. 

Ich bewundere die Kunst des Hakenschlagens, indem es 
im Ministerialamtsblatt heißt: „Die Verträglichkeitsprüfung 
erfolgt erst im Zulassungsverfahren, aber das Raumord-
nungsverfahren ist dann mit zu berücksichtigen (ohne 

Verträglichkeitsprüfung), weil Beeinträchtigungen von 
FFH und Vogelschutz wegen öffentlichen Interesses und 
fehlender Alternativen zugelassen werden können.“

Erstens. Alternativen beim Donauausbau sind vorhanden.

Zweitens. Was öffentliches Interesse ist, bestimmt der 
Wirtschaftsminister, indem er hochgerechnete CO2-Ein-
sparungen gegen FFH aufrechnet. 

Für den Laien ist es nicht nachvollziehbar, welche Win-
kelzüge in Bayern gemacht werden. Und gute Juristen 
zeichnet aus, dass sie zu jedem Vorgang eine rechts-
fähige Meinung einbringen können. Es ist doch logisch, 
dass ich bei einer landesplanerischen Beurteilung die 
Ergebnisse der UVP brauche, das heißt die UVP muss so 
früh wie möglich erfolgen im Sinne der Planungssicher-
heit, im Sinne der zügigen Durchführung und im Sinne 
der Genehmigungs fähigkeit. Nach den Erkenntnissen 
aus dem Urteil zur Isentaltrasse müsste jeder hier im 
Raum wissen, dass das Fehlen einer FFH-Verträglich-
keitsprüfung ein gravierender Verfahrensfehler war und 
ist, weil ein wertender Vergleich zwischen den vorhan-
denen Alternativen im Sinne der FFH-Richtlinie Voraus-
setzung für die Beurteilung der Zulässigkeiten von ver-
schiedenen Varianten ist. 

Wenn ich die Summe aller Auswirkungen von Eingriffen 
korrekt bewerten will, dann brauche ich die FFH-VP zum 
Raumordnungsverfahren. In den Unterlagen zur Raum-
ordnung Donauausbau wurde der Eindruck erweckt, als 
könnte man diese Auswirkungen alle ausgleichen, oder 
besser solange abwägen – bis sie weggewägt sind. Die 
Einsicht müsste doch jetzt gebieten, den gleichen Fehler 
nicht zweimal zu machen. Es ist einfach nicht zulässig, 
die Belange des Naturschutzes gegen die Belange der 
Schiffbarkeit in der Abwägung so niedrig zu gewichten, 
dass Variante C, C 2,80 oder D 2 genehmigungsfähig 
werden. 

Interessant fi nde ich die Zahlen aus dem Bundesministe-
rium für Verkehr, Technologie und Innovation, Wien, 
die 2004 genau auf dem Level von 92 liegen. Noch inter-
essanter ist die Erklärung des Ministeriums – die lautet: 
Vor allem der steigende Bedarf an Inlandsverkehren ist für 
die Schifffahrt kein Thema.

Nun zu den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie, die ein 
Verbesserungsangebot und ein Verschlechterungsverbot 
beinhalten. Hier hat sich die Staatsregierung wieder eines 
besonderen Hakens bedient. Frei nach dem Motto, je 
schlechter die Einstufung, desto geringer ist die Pfl icht 
Bayerns, den guten Zustand der Gewässer wiederherzu-
stellen.
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Also, erstens, man nehme 30 % statt wie bundesweit 
üblich 70 %, das heißt: Ein Abschnitt gilt als erheblich ver-
ändert, wenn 30 % statt 70 % erheblich verändert sind. 

Zweitens, man teile in lange Flussabschnitte, damit sich 
naturnahe und naturschutzfachlich hoch bewertete 
Abschnitte nicht so massiv auswirken.

Drittens, man bezeichne die landwirtschaftliche Nutzung 
als unveränderbar. 

Das ist fachlich nicht zu halten, meine ich. Wenn der 
 Donauabschnitt zwischen Straubing und Vilshofen in der 
Kategorie erheblich verändert landet, doch nur deswegen, 
weil die Staatsregierung dann mit einem Ausbau nichts 
mehr verschlechtern kann, da sie eh schon erheblich ver-
ändert ist. Das hat schon was, wenn man das Stück Isar 

und Isarmündung in die schlechteste Kategorie „erheblich“ 
verändert einstuft, während man die Stauseen zwischen 
München und Landshut als natürlich einstuft. Nach dem 
Motto, wer es nicht versucht, hat schon verloren. Aber das 
Urteil zum Isental hat gezeigt, so einfach geht es nicht. Die 
Winkelzüge und Haken werden weder in Deutschland noch 
in Europa vor Gericht nützen. Was wir endlich brauchen, ist 
ein Hochwasserschutzgesamtkonzept und die Verträglich-
keitsprüfungen. Wenn man zu viele Haken schlägt, kommt 
man nicht vorwärts und tritt auf der Stelle. Diese Situation 
haben wir schon viel zu lange. 

Wir können immer noch auf dem Autobahnzubringer 
lesen: „Donau gestaut – Heimat versaut!“ Das werden wir 
nicht zulassen. Deswegen halten wir auch für überfällig, 
dass das Donauforum endlich einberufen wird, um die 
Vorgehensweise beim Donauausbau auch den Menschen 
an der Donau zu erläutern.
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Anlage 8

Schülerzahlen an Grundschulen

Reg-Bez. OBB NDB OPF OFR MFR UFR SCHW BY

2000/01 167363 54201 50026 48678 71259 61052 82355 534934

% 03.1% 01.0% 0.09% 0.09% 01.3% 01.1% 01.5% 100%

2001/02 166429 52692 48524 47025 69891 59065 80537 524163

% 03.2% 01.0% 0.09% 0.09% 01.3% 01.1% 01.5% 100%

Diff Vj. -934 -1509 -1502 -1653 -1368 -1987 -1818 -10771

2002/03 166095 51749 47628 45512 68361 57398 78687 515430

% 03.2% 01.0% 0.09% 0.09% 01.3% 01.1% 01.5% 100%

Diff Vj. -334 -943 -896 -1513 -1530 -1667 -1850 -8733

2003/04 167424 51423 47146 44593 68296 56444 78070 513396

% 03.3% 01.0% 0.09% 0.09% 01.3% 01.1% 01.5% 100%

Diff Vj. 1329 -326 -482 -919 -65 -954 -617 -2034

2004/05* 168813 50946 46728 43511 67545 55303 77751 510597

% 03.3% 01.0% 0.09% 0.09% 01.3% 01.1% 01.5% 100%

Diff Vj. 1389 -477 -418 -1082 -751 -1141 -319 -2799

2005/06* 171069 51338 46556 43563 67451 54820 77769 512566

% 03.3% 01.0% 0.09% 0.08% 01.3% 01.1% 01.5% 100%

Diff Vj. 2256 392 -172 52 -94 -483 18 1969

*KM-Stat.

Schülerzahlen an Hauptschulen

Reg-Bez. OBB NDB OPF OFR MFR UFR SCHW BY

2000/01 89015 36707 33183 30259 44064 39837 50129 323194

% 02.8% 01.1% 01.0% 0.09% 01.4% 01.2% 01.6% 100%

2001/02 88728 36720 33084 30511 43348 39948 49870 322209

% 02.8% 01.1% 01.0% 0.09% 01.3% 01.2% 01.5% 100%

Diff Vj. -287 13 -99 252 -716 111 -259 -985

2002/03 87508 35939 32118 29601 42480 38801 49660 316107

% 02.8% 01.1% 01.0% 0.09% 01.3% 01.2% 01.6% 100%

Diff Vj. -1220 -781 -966 -910 -868 -1147 -210 -6102

2003/04 85942 33982 31037 28576 40945 37503 48982 306967

% 02.8% 01.1% 01.0% 0.09% 01.3% 01.2% 01.6% 100%

Diff Vj. -1566 -1957 -1081 -1025 -1535 -1298 -678 -9140

2004/05* 83664 32464 29390 26678 38966 35296 47487 293945

% 02.8% 01.1% 01.0% 0.09% 01.3% 01.2% 01.6% 100%

Diff Vj. -2278 -1518 -1647 -1898 -1979 -2207 -1495 -13022

2005/06* 80593 31055 28111 25313 37240 33139 45563 281014

% 02.9% 01.1% 01.0% 0.09% 01.3% 01.2% 01.6% 100%

Diff Vj. -3071 -1409 -1279 -1365 -1726 -2157 -1924 -12931

*KM-Stat.
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Mündliche Anfragen gemäß § 74 Abs. 4 GeschO

Karin Pranghofer (SPD): Wie stellen sich die Übertritte an 
die Realschulen im Schuljahr 2005/2006 im Vergleich zum 
Schuljahr 2004/2005, aufgeschlüsselt nach Regierungs-
bezirken, dar?

Welche Konsequenzen hat das auf die Klassengrößen und 
welche Maßnahmen ergreift die Staatsregierung um den 
laut BRLV insgesamt im Vergleich zum Schuljahr 2004/
2005 zusätzlichen 2.600 Schülerinnen und Schülern gute 
Lernvoraussetzungen zu garantieren?

Antwort der Staatsregierung: In der Kürze der Zeit ist ein 
Vergleich des Schuljahres 2004/2005 mit dem Schuljahr 
2005/2006 bezüglich der Übertritte an die Realschulen 
aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirken nicht leistbar.  

Trotz einer wohl über der Schüler- und Absolventenprog-
nose 2004 liegenden Schülermehrung für das Schuljahr 
2005/2006 kann durch die Zuweisung entsprechender 
Stellenäquivalente die Unterrichtsversorgung an den 
staatlichen Realschulen sichergestellt werden. Ziel ist 
dabei, eine Zunahme der Klassen mit 34 und mehr Schü-
lern zu vermeiden und den Pfl ichtunterricht abzudecken.

Da derzeit den Realschulen im Zusammenhang mit Über-
tritten aus anderen Schularten teilweise nur Voranmel-
dungen vorliegen, wird zum Stichtag 3. August 2005 eine 
Abfrage der Schülerzahlen durchgeführt. Die Unterrichts-
versorgung wird sich an diesen Zahlen orientieren.

Angelika Weikert (SPD): Wie stellen sich, aufgelistet für 
jede einzelne Schule, die Übertritte an die Gymnasien für 
das Schuljahr 2005/06 im Vergleich zum Schuljahr 2004/
05 dar und wie stellen sich die Übertritte an die Gymna-
sien pro Regierungsbezirk für das Schuljahr 2005/06 im 
Vergleich zum Schuljahr 2004/05 dar?

Antwort der Staatsregierung: Mit der Vorläufi gen Unter-
richtsübersicht wurden im Mai 2004 bzw. im Mai 2005 
vorläufi ge Schülerzahlen (S5 2004 bzw. S5 2005) für die 
staatlichen Gymnasien in Bayern erhoben. Die einzelnen 
Werte sind in Anlage 1 aufgelistet. Insgesamt ergibt sich 
ein geringfügiger Rückgang der vorläufi gen Schülerzahlen 

in Jahrgangsstufe 5. Demographisch wäre ein höherer 
Rückgang zu erwarten gewesen.

Die Aufgliederung der Daten nach einzelnen Regierungs-
bezirken ist der Anlage 2 zu entnehmen. Folgendes lässt 
sich feststellen:

Aus dem Vergleich der vorläufi gen Schülerzahlen in Jahr-
gangsstufe 5 ergibt sich ein Rückgang um lediglich 114 
Schüler. Demographisch wäre ein Rückgang um etwa 
1000 Schüler zu erwarten, da ein deutlicher Rückgang der 
Schülerzahl in Jahrgangsstufe 4 der Grundschule zu ver-
zeichnen ist. Insgesamt ist deshalb von einem leichten 
Anstieg der Übertrittsquote auszugehen.

Christa Naaß (SPD): Wie begründet die Staatsregierung 
das verzögerte Genehmigungsverfahren für schulische 
Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem G 8, 
durch das laut Bericht der FLZ vom 07.07.05 der Baube-
ginn an den Ansbacher Schulen nicht mehr in den Ferien, 
sondern erst während der Schulzeit erfolgen kann, was 
den Schulbetrieb erheblich stören wird und bis wann ist 
endlich mit einer Genehmigung zu rechnen?

Antwort der Staatsregierung: Die Stadt Ansbach als 
Sachaufwandsträger für die drei Gymnasien in der Stadt 
beabsichtigt, im Wesentlichen im Zuge der Einführung 
des achtjährigen Gymnasiums an den Schulgebäuden 
Baumaßnahmen durchzuführen. 

Im Einzelnen sind dies: 

Platen-Gymnasium: 
Durch einen dreigeschossigen Anbau sollen Räume für 
die Ganztagsbetreuung mit Baukosten in Höhe von rund 
1,1 Mio. € geschaffen werden. 

Gymnasium Carolinum: 
Durch eine Überbauung und den Ausbau eines Innen-
hofes soll das Gymnasium Räume für die Ganztagsbe-
treuung -Baukosten rd 1,25 Mio.- € erhalten.

Theresien-Gymnasium: 
Hier sollen sowohl Räume für die Ganztagsbetreuung wie 
auch zusätzliche Räume für den Unterricht geschaffen 

Anlage 9
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werden. Die Baumaßnahme für die Ganztagsbetreuung ist 
mit rund 1,5 Mio., die für die Unterrichtsräume mit rund 
0,5 Mio. € veranschlagt. 

Für die Baumaßnahmen an allen drei Gymnasien kommt 
eine Förderung nach dem Bundesprogramm „Zukunft, 
Bildung und Betreuung“ (IZBB) in Frage. Dies gilt nicht für 
die Schaffung von Unterrichtsräumen am Theresien-Gym-
nasium, hier kann allerdings eine Bezuschussung aus 
FAG-Mitteln erfolgen. Soweit ein durch die Einführung des 
achtjährigen Gymnasiums entstehender baulicher Mehr-
aufwand nicht nach IZBB gefördert wird (die Förderung 
umfasst in der Regel 90 % der zuwendungsfähigen 
Kosten) tritt der Freistaat Bayern nach dem Konnexitäts-
prinzip für die nicht abgedeckten zuwendungsfähigen 
Kosten ein. 

Über die Förderanträge nach dem IZBB und dem Konne-
xitätsprinzip der Stadt Ansbach konnte bislang nicht 
abschließend entschieden werden. Angesichts der 
Begrenztheit der nach dem Bundesprogramm dem Frei-
staat zur Verfügung stehenden Mittel mussten die 
Anträge zur nochmaligen Überprüfung hinsichtlich der 
Angemessenheit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit an 
die Regierung von Mittelfranken zurückgegeben werden. 
Diese nochmalige Überprüfung ist vor kurzem abge-
schlossen worden, das Staatsministerium wird damit 
noch im Laufe des Monats Juli über die Förderhöhe ent-
scheiden können. Die Stadt Ansbach als „Bauherrin“ 
wird aufgrund der ihr noch zugehenden Förderbescheide 
entscheiden, innerhalb welchen Zeitrahmens sie die 
Maßnahmen realisieren kann. Die Staatsregierung hat 
hierauf keinen Einfl uss.

Dr. Christoph Rabenstein (SPD): Welche Disziplinar-
strafen wurden den Verbindungsleuten des Philologenver-
bandes angedroht, die die sinkenden Übertrittszahlen am 
G 8, die wegen überhasteten Einführung zustande 
kommen, an ihren Verband gemeldet haben.

Antwort der Staatsregierung: Die mündliche Anfrage 
geht irrtümlich von sinkenden Übertrittszahlen infolge der 
Einführung des G8 aus.

Im kommenden Schuljahr werden am Gymnasium nach 
den vorläufi gen Anmeldezahlen 3 % mehr Schüler die 5. 
Jahrgangsstufe besuchen als prognostiziert. Zum Schul-
jahresbeginn 2004/05 gab es in den staatlichen Gymna-
sien 39.300 Schülerinnen und Schüler; die Prognose für 
das Schuljahr 2005/06 betrug 37.600. Das bedeutet für 
das Schuljahr 2005/2006 einen erwarteten Rückgang der 
ans Gymnasium Übertretenden von 4,3 %. Grund hierfür 
ist der demografi sch bedingte Rückgang der Grund-
schüler in Jahrgangsstufe 4.

Tatsächlich aber zeigt sich, dass die Anmeldezahlen ca. 
3 % darüber liegen, nämlich bei 38.740. Der Rückgang 
beläuft sich also lediglich auf 1,4 %. 

Insgesamt besuchen im kommenden Schuljahr also vor-
aussichtlich fast 4.700 Schüler mehr das bayerische 
Gymnasium als derzeit. 

Von einer Androhung von Disziplinarmaßnahmen gegen-
über Verbindungsleuten des bpv ist dem Staatsministe-
rium nichts bekannt.

Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Nachdem Presseberichten zu 
entnehmen war, dass es bei der Vorbereitung der Projekte, 
die die Staatsregierung im Umfeld der WM 2006 plant, zu 
erheblichen Pannen, Pleiten und Unregelmäßigkeiten 
gekommen ist, frage ich die Staatsregierung, (a) welche 
unvorhergesehenen Defi zite die so genannte Task Force 
bisher u. a. durch die Vorbereitung des abgesagten Musi-
cals, die fehlende Auslastung des Kongresses „Vision of 
Football“ und die übrigen Projekte verursacht hat, ob (b) 
der Vorsitzende des Vereins „Gesellschaft der Freunde 
und Förderer der Kultur zur WM 2006 in München e. V.“ in 
Amt und Verein verbleiben wird, und ob (c) daran gedacht 
ist, die Task Force aufzulösen und durch eine wirksamere, 
weniger kostspielige Organisationsform zu ersetzen?

Antwort der Staatsregierung:  
a) Da sich die Umsetzung der einzelnen Projekte im 
Rahmen der bereitstehenden Mittel bewegt, wurden 
bisher keine „Defi zite“ verursacht. Dies gilt auch hinsicht-
lich etwaiger Regressforderungen infolge der Absage des 
geplanten Fußball-Musicals. 

In Bezug auf den anstehenden Kongress „Visions of Foot-
ball“ ist festzustellen, dass die Finanzierung sichergestellt 
ist. Wie bei anderen Veranstaltungen dieser Größenord-
nung und auch bei Großkongressen ähnlicher Art ist dabei 
das Kostenrisiko nicht immer kalkulierbar. Aufgabe ist es 
daher, darauf zu achten, den vorgesehenen Kosten-
rahmen einzuhalten. Sollte nach Überprüfung aller Ver-
bindlichkeiten eine Unterdeckung eintreten, werden Kor-
rekturen am Gesamtprogramm der Task Force vorge-
nommen werden.

Bei allen weiteren Projekten ist von keinem „Defi zit“ aus-
zugehen, da sie sich im Rahmen der ihnen zugewiesenen 
Budgetmittel bewegen. 

b) Herr MR Dr. Vorleuter wurde mit Wirkung vom 7. Juli 
2005 von seinen dienstlichen Aufgaben im Zusammen-
hang mit der Task Force entbunden. Die persönlichen 
Planungen von Herrn Dr. Vorleuter hinsichtlich seiner 
Tätigkeit im Verein sind nicht bekannt. 

c) Die Task Force führt derzeit eine Reihe von Projekten 
durch, die auch weiterhin einer Begleitung bedürfen. In 
welcher Form dies künftig geschehen wird, wird derzeit 
geprüft.

Florian Ritter (SPD): Wie ist die Struktur, die Zuständigkeit 
und die Zusammenarbeit der Task Force und des Vereins 
„Gesellschaft der Freunde und Förderer der Kultur wäh-
rend der WM 2006 in München  e. V.’“ geregelt? 

Antwort der Staatsregierung: Bei dem o.g. Verein han-
delt es sich um eine rein private Organisation, die in 
keinem Zusammenhang mit der Task Force steht. Der 
ehemalige Geschäftsführer der TF ist nach hiesiger 
Kenntnis zwar Mitglied des Vereins, aber nicht in dienstli-
cher Funktion.
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Es gibt zwischen Verein und TF weder förmliche Rege-
lungen noch Auftragserteilungen.

Kontakte bestanden nur insoweit, als der Verein in einem 
Schreiben vom 12. Januar 2005 an Frau Staatsministerin 
Hohlmeier herantrat, um seine materielle und ideelle 
Unterstützung im Zusammenhang mit dem kulturellen 
Rahmenprogramm zur Fußball-WM 2006 anzubieten.

Es gibt jedoch keinerlei Vereinbarungen zur Übertragung 
von Projekten von der Task Force an den Verein und 
umgekehrt.

Hermann Memmel (SPD): Welche Aufgaben und welche 
Verhandlungen hat der Verein „Gesellschaft der Freunde 
und Förderer der Kultur während der WM 2006 in Mün-
chen e. V.“ durch wen bisher wahrgenommen und wie 
waren die Partnerorganisationen eingebunden? 

Antwort der Staatsregierung: Der Verein „Gesellschaft 
der Freunde und Förderer der Kultur während der WM 
2006 in München e. V.“ (i. F. Verein) ist als rein privatrecht-
liche Organisation dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus nicht rechenschaftspfl ichtig. 

Über die Aktivitäten des Vereins kann das Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus keine Auskunft geben, da 
diesbezüglich keine Kenntnisse vorliegen. 

Wilhelm Leichtle (SPD): 
(a) Welche Maßnahmen mit (b) welchem Kostenaufwand 
hat das Kultusministerium als Rahmenprogramm für die 
Fußball WM geplant?

Antwort der Staatsregierung:  
a) Maßnahmen des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus  

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus erarbei-
tete für die FIFA WM 2006 eine Anzahl von Einzelpro-
jekten, die den jeweiligen Arbeitskreisen „Jugend und 
Sport“, „Kunst und Kultur“ und „Kongresse und Events“ 
entstammen. Die geplanten Projekte sind dabei allesamt 
darauf ausgerichtet, die bayerische Bevölkerung und die 
bayerischen Schülerinnen und Schüler auf das sportliche 
Großereignis einzustimmen und sie auf die Rolle vorzube-
reiten, die auf ein Gastgeberland und seine Bewohner 
zukommt. 

Darüber hinaus erhielt der Umstand besonderes Augen-
merk, nicht nur die beiden WM-Leuchttürme München 
und Nürnberg bei der Projektplanung zu berücksichtigen, 
sondern auch netzartig den Flächenstaat Bayern mit 
unterschiedlichen Aktionen in die Programmgestaltung 
mit einzubeziehen.

Im Einzelnen wurden folgende Projekte initiiert und z.T. 
bereits durchgeführt:

– Young and Free-Festival 2005 
– Ballskulpturen 
– Film ab
– Fußball à tempo
– Fußballbilder/Fahnen

– Tri-Soccer
–  Sportarenen der Welt: Ausstellung Pinakothek der 

Moderne
– Theaterstück an bayerischen Grundschulen
– Sportaculum 2006: Faszination Fußball
– Speed-Soccer-Tour mit Antenne Bayern
– Talente 2006: Fußballkampagne mit DFB und BFV
–  Bayern 3-Socca-Five Tour 2005 in allen 7 Regierungs-

bezirken 
– Internat. Fußballkonferenz „Visions of Football

b)  Kostenaufwand zum Rahmenprogramm

Dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus wurden 
dazu 3,73 Mio € als Haushaltsmittel unter Berücksichti-
gung der Haushaltssperre zur Verfügung gestellt.

Diese Haushaltsmittel sind entsprechend dem einzelnen 
Projektbedarf aufgeteilt worden. Die Projekte werden mit 
den gewährten Haushaltsmitteln realisiert.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Welches gesicherte 
Finanzkonzept inkl. kalkuliertem Budget, hinsichtlich des 
Rahmenprogramms für die WM 2006 in München, hat das 
zuständige Kultusministerium und wann gegenüber 
Dritten abgegeben?

Antwort der Staatsregierung: Das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus hat gegenüber Dritten keinerlei 
Finanzkonzept abgegeben.

Dr. Heinz Kaiser (SPD): Welche weiteren Streichungen 
und Änderungen im WM-Rahmenprogramm sind nach 
Wegfall des Fußball-Musicals vorgesehen, welche Kosten 
sind durch die Fehlplanungen bisher entstanden bzw. 
drohen und wie sieht nunmehr die Finanzplanung aus?

Antwort der Staatsregierung: Für die Projekte der Task 
Force wurden in den DHH 2003/04 und DHH 2005/06 
Mittel zur Verfügung gestellt.

Das Kostenrisiko ist bei Veranstaltungen mit entspre-
chender Größenordnung wie z.B. der internat. Fachkonfe-
renz „Visions of Football“ nicht abschließend kalkulierbar.

Es ist die Aufgabe des Staatsministeriums, den dafür vor-
gesehenen Kostenrahmen einzuhalten.

Sollte sich nach Überprüfung der Projekte herausstellen, 
dass die vorgesehenen Mittel nicht ausreichen, müssen 
Korrekturen vorgenommen werden.

a)  Welche Kosten sind durch die Fehlplanungen bisher 
entstanden?

Bislang sind im Zusammenhang mit dem Musical Kosten 
in Höhe von € 39.771 angefallen, Regressforderungen 
sind angemeldet, aber noch nicht geprüft bzw. verhan-
delt.

b)  Wie sieht nunmehr die Finanzplanung aus?

Sämtliche Maßnahmen werden derzeit überprüft und 
danach bewertet werden.
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Rainer Volkmann (SPD): Wie ist die künstlerische Gestal-
tung des Programms zur WM 2006 in München geregelt 
und wer ist für die künstlerische Gestaltung zuständig?

Antwort der Staatsregierung: Die TASK FORCE zur Fuß-
ball-WM 06 ist in unterschiedliche Arbeitskreise unterglie-
dert. Für das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
sind dies die AKe „Jugend und Sport“, „Kunst und Kultur“ 
und „Kongresse und Events“, denen jeweils ein Arbeits-
kreisleiter vorsitzt. Diese AK-Leiter haben bisher in 
Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitern und aushäusigen 
Partnern diverse Projekte entwickelt, die entweder bereits 
abschließend umgesetzt wurden (BR3-SoccaFive-Tour) 
oder sich in der aktuellen Entwicklungs- und Ausfüh-
rungsphase befi nden (Schülerfestival „Young & Free“, 
Ballskulpturen-Projekt, Grundschultheaterstück). 

Ein übergeordneter Verantwortlicher im Sinne einer André-
Heller-Funktion ist für die künstlerische Gestaltung nicht 
eingesetzt, da es sich jeweils um Einzelprojekte handelt, 
die nicht in direktem gegenseitigen Zusammenhang 
stehen, sondern nur unter das Großthema Fußball-WM 
2006 zu subsumieren sind.

Maria Scharfenberg (GRÜNE): Welche Kommunen in der 
Oberpfalz, die Konzepte wasserwirtschaftlicher Vorhaben 
an Gewässern zweiter und dritter Ordnung auf den Weg 
der Planung gebracht haben, sind davon betroffen, dass 
im Jahr 2005 offenbar überhaupt keine neuen 
Förderbescheide erteilt werden können?

Antwort der Staatsregierung: Für die Gewässer zweiter 
und dritter Ordnung stehen in 2005 noch Zuwendungen in 
Höhe von rund 9 Mio. EUR zur Verfügung. Im Vergleich zu 
den letzten Jahren ist das ein deutlicher Rückgang. 
Hauptgrund dafür ist ein Einbruch der Einnahmen aus der 
Abwasserabgabe, mit denen die Förderung wasser-
wirtschaftlicher Maßnahmen zur Verbesserung der 
Gewässergüte entscheidend verstärkt wurden und ein 
deutlicher Rückgang der Verstärkungsmittel des Bundes.

Aus bereits zugesagten Förderprogrammen (Zuwen-
dungsbescheiden) besteht eine Vorbelastung von rund 53 
Mio. EUR im gesamten nichtstaatlichen Förderbereich.

Deshalb können zur Zeit keine neuen Förderzusagen 
erteilt werden.

In der Oberpfalz stehen in den Städten Amberg und 
Windischeschenbach, dem Markt Hahnbach und den 
Gemeinden Obertraubling, Wackersdorf und Kümmers-
bruck baureife Hochwasserschutzmaßnahmen an Ge -
wässern dritter Ordnung zur Umsetzung an.

Baureife Maßnahmen des Bezirks gibt es in der Oberpfalz 
zur Zeit nicht. Wichtige Hochwasserschutzmaßnahmen 
(z.B. Hochwasserschutz Schmidmühlen) sind hier kürzlich 
begonnen worden und bereits in der Umsetzung.

Joachim Wahnschaffe (SPD): In welchen Betrieben hat 
die Gewerbeaufsicht im Jahr 2004 Sonntagsarbeit für 
welche Tätigkeiten und mit welcher Begründung geneh-
migt?

Antwort der Staatsregierung: Das deutsche Arbeitszeit-
gesetz (ArbZG) geht von einem grundsätzlichen Beschäf-
tigungsverbot an Sonn- und Feiertagen aus. Da jedoch 
aus gesellschaftlichen und aus arbeitsmarktpolitischen 
Gründen kein völliger Verzicht möglich ist, enthält das 
ArbZG gesetzliche Ausnahmen sowie verschiedene Mög-
lichkeiten zur Erteilung von Ausnahmegenehmigungen 
durch die Gewerbeaufsichtsämter und das StMUGV. 

Die Erteilung einer Ausnahmebewilligung durch die 
Gewerbeaufsicht kommt grundsätzlich für alle Betriebe 
und Tätigkeiten in Betracht, sofern die Voraussetzungen 
im Einzelfall vorliegen. Insgesamt wurden in Bayern im 
Jahr 2004 insgesamt über 5.500 Bewilligungen für Sonn- 
und Feiertagsarbeit erteilt. Der Schwerpunkt lag bei der 
Automobilzulieferindustrie, die auf kurzfristige Erhö-
hungen der Abrufzahlen durch die Automobilhersteller 
reagieren müssen, um dortige Bandstillstände und den 
Verlust von Folgeaufträgen zu vermeiden. 

Im Hinblick auf die Gründe und die Dauer der Sonntagsar-
beit ist wie folgt zu unterscheiden:

1. Der überwiegende Anteil (ca. 80 % aller Bewilli-
gungen) fällt auf Ausnahmegenehmigungen durch die 
Gewerbeaufsichtsämter für einzelne Sonn- und Feiertage 
(§ 13 Abs. 3 ArbZG):

a) In einem Handelsbetrieb kann Sonn- und Feiertags-
arbeit für bis zu 10 Sonn- und Feiertage im Jahr geneh-
migt werden, wenn besondere Verhältnisse einen erwei-
terten Geschäftsverkehr erfordern

Schwerpunkt: Durchführung von Hausmessen

b) In sonstigen (Produktions)Betrieben kann Sonn- und 
Feiertagsarbeit für bis zu 5 Sonn- und Feiertage im Jahr 
bewilligt werden, wenn besondere Verhältnisse dies zur 
Vermeidung eines unverhältnismäßigen Schadens erfor-
dern, z. B. bei Schaden an einer Maschine, der durch 
Sonntagsarbeit „aufgefangen“ werden muss oder kurz-
fristiger Erhöhung der abgerufenen Stückzahlen durch 
den Hauptkunden und drohendem Auftragsverlust bei 
Nichterfüllung. Schwerpunkt: Zulieferer für Automobilin-
dustrie, dabei v. a. Kunststoffspritzereien

2. Neben den Genehmigungen für einzelne Sonn- und 
Feiertage wurden auch längerfristige Bewilligungen bzw. 
Dauerausnahmegenehmigungen durch die Gewerbeauf-
sichtsämter bzw. das StMUGV erteilt, um Arbeitsplätze zu 
sichern:

a) Das StMUGV hat 20 Dauerausnahmegenehmigungen 
aus arbeitsmarktpolitischen Gründen erteilt (§ 13 Abs. 5 
ArbZG). Diese Bewilligungen müssen erteilt werden, wenn 
die Firma werktags bereits rund um die Uhr arbeitet, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Firma durch längere Betriebs-
zeiten im Ausland unzumutbar beeinträchtigt ist (oft durch 
konzerninterne Konkurrenz im Ausland) und durch Sonn-
tagsarbeit die Entlassung von Arbeitnehmern verhindert 
bzw. die Neuansiedlung von Betrieben gewährleistet 
werden kann. Schwerpunkt: Herstellung von Kunststoff-
teilen (für die Automobilindustrie)

b) Knapp 20 % aller Genehmigungen sind befristete 
Ausnahmen durch die Gewerbeaufsichtsämter zum Erhalt 
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von Arbeitsplätzen (§ 15 Abs. 2 ArbZG). Derartige Bewilli-
gungen können erteilt werden, wenn die Sonn- und Feier-
tagsarbeit zur Arbeitsplatzsicherung erforderlich ist und 
einen Zeitraum umfasst, der über 5 bzw. 10 Sonntage im 
Jahr hinausgeht 

Schwerpunkt: Überbrückung von Kapazitätsengpässen 
bis zur Inbetriebnahme einer zusätzlichen Produktionsan-
lage (von der Bestellung bis zum reibungslosen Funktio-
nieren einer neuen Maschine kann es Monate dauern)

Ludwig Wörner (SPD): Trifft es zu, dass Kommunen in 
Bayern das politisch gewollte Versickern von Regen-
wasser (z.B. von Dächern) dadurch verhindern, dass 
Hausbesitzer, die Regenwasser versickern wollen, 
gezwungen werden, eine Dichtigkeitskontrolle aller 
Abwasserleitungen, die gesetzlich erst ab 2015 verlangt 
und notwendig ist, schon jetzt mit erheb lichen Kosten 
durchzuführen?

Antwort der Staatsregierung: Das Versickern von unver-
schmutztem oder nur gering verschmutztem Regen-
wasser, z. B. von Dachfl ächen oder Hof- und Straßenfl ä-
chen in Wohngebieten, ist tatsächlich umweltpolitisch 
erwünscht, wo immer dies möglich ist. Das Versickern des 
Wassers von befestigten Flächen vor Ort entspricht näm-
lich am besten dem natürlichen Wasserkreislauf. Es kann 
im Falle starker Regenfälle Überschwemmungen durch 
überlastete Kanäle verhindern und einen gewissen Bei-
trag zur Abminderung von Hochwasserspitzen leisten.

Rechte und Pfl ichten der Grundstückseigentümer beim 
Umgang mit dem Niederschlagswasser sind i.d.R. in den 
kommunalen Entwässerungssatzungen geregelt. Die 
Kommunen haben hier die Satzungshoheit. Die Staatsre-
gierung kann keinen lückenlosen Überblick über das Ver-
halten von Kommunen im Vollzug ihrer eigenen Satzungen 
haben. Ein Fall, in dem die Kommune die Zustimmung zur 
Versickerung des Regenwassers von einer Dichtheitskon-
trolle der privaten Grundstücksentwässerung abhängig 
macht, ist der Staatsregierung nicht bekannt. Zwischen 
diesen beiden Themen besteht auch kein unmittelbarer 
sachlicher Zusammenhang, der dies als sinnvoll 
erscheinen ließe.

Um die Versickerung von Regenwasser zu fördern, 
schreibt die amtliche Mustersatzung für eine gemeind-
liche Entwässerungssatzung keinen Anschluss- und 
Benutzungszwang für Niederschlagswasser vor. Im 
Gegenteil: Schon seit Anfang der 90er Jahre sieht § 4 
Abs. 5 der Mustersatzung vor, dass Grundstückseigen-
tümer kein Recht – und somit erst recht keine Pfl icht – zur 
Benutzung der öffentlichen Entwässerungsanlagen 
haben sollten, sofern eine Versickerung von Nieder-
schlagswasser ordnungsgemäß möglich und zumutbar 
ist.

Auch die amtliche Mustersatzung für eine Beitrags- und 
Gebührensatzung zeigt seit langem auf, wie der beste 
Anreiz für einen möglichst ökologischen Umgang mit 
Regenwasser geschaffen wird – nämlich durch Erhebung 
gesonderter Beitragsanteile und Gebühren im Falle der 
Einleitung von Niederschlagswasser. 

In der örtlichen kommunalen Entwässerungssatzung sind 
allerdings i.d.R. auch Pfl ichten zur Instandhaltung und 
Kontrolle der privaten Abwasserleitungen verankert. Es ist 
nur zu begrüßen, wenn die Kommunen damit ihre Eigen-
verantwortung im Sinne des Gewässerschutzes tatsäch-
lich wahrnehmen und sich überhaupt um die Dichtheit der 
privaten Abwasserleitungen kümmern. In sehr vielen 
Fällen ist dies leider immer noch nicht der Fall, obwohl die 
Mustersatzung dies vorsieht und die Wasserwirtschafts-
ämter dies durch ihre Beratung und einschlägige Arbeits-
hilfen nahe legen.

Thomas Mütze (GRÜNE): Wie wird sich die von der CDU/
CSU geplante Absenkung des Einkommensteuertarifs auf 
die mittelfristige Finanzplanung  Bayerns auswirken, ins-
besondere in Hinsicht auf die Entwicklung der Nettoneu-
verschuldung?

Antwort der Staatsregierung: Der fünfjährige Finanzplan 
für den Planungszeitraum 2005 bis 2009 wird im Zusam-
menhang mit dem Regierungsentwurf des Nachtrags-
haushalts 2006 aufgestellt und dem Bayerischen Landtag 
in zeitlichen Zusammenhang mit der Einbringung des 
Nachtragshaushaltsgesetzes 2006 vorgelegt werden.

Der Finanzplan wird auf der Basis der dann geltenden 
Rechtslage erstellt werden und die Steuereinnahmen in 
der für den jeweiligen Zeitraum geltenden Fassung der 
Steuergesetze beinhalten.

Ruth Paulig (GRÜNE): Mit welcher Begründung hat die 
Staatsregierung im Bundesrat die Abschaffung der Eigen-
heimzulage in diesem Jahr abgelehnt und wie wird die 
Abschaffung der Eigenheimzulage nach einem eventu-
ellen Regierungswechsel begründet?

Antwort der Staatsregierung: Nach Auffassung der 
Bayerischen Staatsregierung kann eine Streichung der 
Eigenheimzulage nur Teil eines Gesamtkonzepts sein, das 
auch die besondere familienpolitische Komponente der 
Zulage berücksichtigt. Deshalb sieht die Staatsregierung 
es als vertretbar an, die Eigenheimzulage abzuschaffen, 
um durch einen Kinderbonus Familienfreundlichkeit und 
Generationengerechtigkeit in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung sicherzustellen. Der Kinderbonus für neugebo-
rene Kinder als Beitrags-ermäßigung in der Rentenversi-
cherung honoriert den Zukunftsbeitrag von Familien zum 
Generationenvertrag in unserer Gesellschaft.

Ulrike Gote (GRÜNE): Welchen Anteil an der von der 
CDU/CSU geforderten Erhöhung der Umsatzsteuer um 
zwei Prozentpunkte beansprucht die Staatsregierung für 
den Staatshaushalt, wie hoch sind die zu erwartenden 
Mehreinnahmen und wie ist in diesem Zusammenhang die 
Aussage der Staatsregierung „Der Staat muss wieder 
lernen mit dem auszukommen, was er einnimmt.“ (Bericht 
aus der Kabinettssitzung vom 12. Juli 2005) zu ver-
stehen?

Antwort der Staatsregierung: Die Umsatzsteuer ist eine 
Gemeinschaftsteuer für Bund, Länder und Gemeinden. 
Sie wird nach dem geltenden Finanzausgleichsgesetz 
2005 wie folgt verteilt:
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Vom Aufkommen der Umsatzsteuer stehen dem Bund 
vorab 5,63 vom Hundert als Ausgleich für die Belastungen 
aufgrund eines zusätzlichen Bundeszuschusses an die 
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten zu.

Vom verbleibenden Aufkommen der Umsatzsteuer stehen 
den Gemeinden 2,2 vom Hundert zu.

Vom danach verbleibenden Aufkommen der Umsatz-
steuer stehen in den Jahren 2005 bis 2009 dem Bund 49,6 
vom Hundert zuzüglich eines Betrages in Höhe von 
2.322.712.000 Euro und den Ländern 50,4 vom Hundert 
abzüglich eines Betrages in Höhe von 2.322.712.000 Euro 
zu.

In den Umsatzsteueranteilen der Länder ist jeweils ein 
Anteil von 6,4 Vomhundertpunkten für Umschichtungen 
zugunsten der Länder zum Ausgleich ihrer zusätzlichen 
Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungs-
ausgleichs enthalten.

Wir sind bereit bei einer Erhöhung der Umsatzsteuer diese 
Verteilung zu ändern, um eine Senkung der Lohnneben-
kosten zu fi nanzieren. Die Erhöhung der Umsatzsteuer 
wird vorrangig für die Entlastung der Arbeitskosten einge-
setzt. Die genaue Verteilung wird im Rahmen einer Ände-
rung des Finanzausgleichsgesetzes festgelegt.

Dr. Thomas Beyer (SPD): Ist die Aussage in der Presse-
mitteilung Nr. 197 des Bayerischen Staatsministeriums für 
Landwirtschaft und Forsten vom 28. Juni 2005 „Mit 
straffen Strukturen in die Zukunft – Landwirtschafts- und 
Forstverwaltung neu aufgestellt“, wonach die Spezialbera-
tung im Weinbau und Hopfen künftig Aufgabe der Landes-
anstalt für Weinbau und Gartenbau und der Landesanstalt 
für Landwirtschaft sei, dahingehend zu verstehen, dass an 
den neuen Ämtern für Landwirtschaft und Forsten sowie 
ihren Außenstellen eine Beratung von Hopfenbauern 
grundsätzlich nicht mehr stattfi ndet, welche Beratung von 
Hopfenbauern wird konkret künftig noch an der Außen-
stelle Hersbruck des Amtes für Landwirtschaft und Forsten 
Roth, etwa im Hinblick auf den Pfl anzenschutzmittel-Ein-
satz, durchgeführt und an welche Stelle müssen sich Hop-
fenbauern aus dem Landkreis Nürnberger Land künftig für 
eine staatliche Beratung, die bislang im Landwirt-
schaftsamt Hersbruck durchgeführt wurde, wenden?

Antwort der Staatsregierung: Die Hopfenberatungs-
stelle der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in 
Wolnzach war bereits in der Vergangenheit die zentrale 
Anlaufstelle für die Hopfenpfl anzer in den bayerischen 
Anbaugebieten Hallertau und Spalt sowie im Siegelbezirk 
Hersbruck. 

Daneben standen den Hopfenbauern aber auch noch die 
Pfl anzenbaufachberater an den Landwirtschaftsämtern 
Abensberg, Ingolstadt, Landshut, Moosburg, Pfaffen-
hofen, Roth und Hersbruck als Ansprechpartner zur Verfü-
gung. 

Im Rahmen der Reform der Landwirtschafts- und Forst-
verwaltung soll nun die Beratung für das geschlossene 
Hopfenanbaugebiet Hallertau in Wolnzach zusammenge-
fasst werden. Durch die Möglichkeit, eine größere Bera-

tungseinheit im Zentrum der Hallertau zu bilden, können 
Rationalisierungseffekte genutzt werden. Für die Beratung 
in pfl anzenbaulichen Fragen im Landkreis Nürnberger 
Land ist das Beratungsteam am Amt für Landwirtschaft 
und Forsten Roth zuständig. Eine Spezialberatung im 
Hopfenbau wird es aber in Roth bzw. Hersbruck nicht 
geben. Es ist davon auszugehen, dass dort, wie in der 
Vergangenheit, die vorhandene Hopfenkompetenz, z. B. 
in Pfl anzenschutzfragen erhalten bleibt. Die umfassende 
Hopfenberatung wird aber auch für die fränkischen 
Betriebe von Wolnzach aus geleistet.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Was sind Aufgabe, Rolle und 
Legitimation der LfA-Förderbank Bayern im Konsortium 
iNavsat, künftig wohl gemeinsam mit Eurely Konzessionär 
im Satellitennavigationssystem Galileo, dem sie kürzlich 
mit T-Systems und dem DLR beigetreten sind?

Antwort der Staatsregierung:  Auf die Ausschreibung 
des Galileo Joint Undertakings zur Vergabe einer Galileo 
Aufbau- und Betreiberkonzession für den 20-jährigen 
Betrieb von Galileo mit seinen 30 Satelliten und die Finan-
zierung von Aufbau und Betrieb dieses Systems haben 
sich vier Konsortien beworben. Zwei Konsortien sind im 
Verfahren geblieben: iNavSat mit den Beteiligten EADS 
(D/F), Inmarsat (GB) und Thales (F) sowie Eurely mit den 
Beteiligten Alcatel (F), Finmeccanica (I), Aena und His-
pasat (beide E). Nach Ansicht des Galileo Joint Underta-
kings lagen die beiden Angebote qualitativ zu nahe bei 
einander, um eine eindeutige Auswahl treffen zu können. 
Daraufhin beschlossen die beiden Konsortien beim GJU 
einen Antrag auf einen Zusammenschluss unter dem 
Namen DION einzureichen, der auch genehmigt wurde.

Um die Stellung deutscher Unternehmen in dem verei-
nigten Konsortium DION zu stärken, wurde der Versuch 
unternommen, unter dem Arbeitstitel TeleOp ein achtes 
Gründungsmitglied für DION zu formieren. Dazu besteht 
auch grundsätzliches Einvernehmen mit Eurely und 
Inavsat. Mögliche Konsortialpartner für TeleOp sind DLR, 
EADS Space Services Deutschland, T-Systems und LfA. 
Wenngleich die genannten Partner auch bereits ein 
Memorandum of Understanding zur Gründung eines Kon-
sortiums geschlossen haben, so liegt bisher keine formale 
Gründung einer GmbH vor. Über die Aufnahme von 
TeleOp in das Konsortium DION wird derzeit verhandelt. 

Bayern verfolgt bei Galileo die Ziele einer angemessenen 
Beteiligung am Aufbau des Weltraum- und Bodensystems 
in Form von Aufträgen an die bayerische Industrie, einer 
möglichst großen Beteiligung an den Wertschöpfungsan-
teilen des Konzessionärs sowie der Errichtung des ersten 
Galileo-Missionskontrollzentrums beim DLR in Oberpfaf-
fenhofen. Mit der Etablierung der TeleOp als achtem Kon-
sortialpartner in DION sollen diese Ziele nachhaltig 
gestützt werden. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass bis zu 80 % der Wert-
schöpfung durch Galileo nicht für das Raumsegment, 
sondern für die spätere Nutzung durch neue Produkte und 
Dienstleistungen prognostiziert werden. Das Satellitenna-
vigationssystem Galileo eröffnet damit erhebliche 
Chancen für kleine und mittelständische Unternehmen. 
Für diese Unternehmen kann ein direkter Zugang zu dem 
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Galileo-Betreiber oder eine Minderheitenbeteiligung am 
Betreiberkonsortium einen erheblichen Wettbewerbs-vor-
teil bieten. Heute, ca. 5 Jahre vor Inbetriebnahme des 
Galileo-Systems, erfolgen dafür wichtige Weichenstel-
lungen. In diesem Zusammenhang nimmt die LfA eine 
wichtige standortpolitische Rolle wahr. Sie kann sich 
dabei auf die Aufgabenzuweisung für Technologie und 
Innovation sowie Vorhaben mit besonderer regional-, 
struktur- oder arbeitsmarktpolitischer Bedeutung gem. 
Art. 3 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 des LfA-Gesetzes stützen.

Dr. Hildegard Kronawitter (SPD): Womit begründet die 
Bayerische Staatsregierung den Verzicht auf die Rückzah-
lung von 68 Mio. € an Baudarlehen durch die LGA (Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts) an deren privatrecht-
liche Tochter, LGA Beteiligungs GmbH, im Zuge der Teil-
privatisierung, was soll künftig unabdingbar im hoheitli-
chen Bereich der LGA verbleiben und in welchem Zusam-
menhang steht die bis zum 01.01.2008 dem TÜV Rhein-
land eingeräumte Option auf den Erwerb der verbliebenen 
51 Prozent der LGA Beteiligungs GmbH mit der Novellie-
rung der bayerischen Bauordnung?

Antwort der Staatsregierung:  
Zu Teilfrage 1 (Begründung für den Verzicht auf die Rück-
zahlung von Baudarlehen):

Unzutreffend ist, dass die LGA (Landesgewerbeanstalt 
Bayern), Körperschaft des öffentlichen Rechts (im fol-
genden kurz: LGA-KdöR) eine Darlehensverbindlichkeit 
gegenüber der LGA Beteiligungs GmbH hatte.

Zutreffend ist, dass die LGA-KdöR gegenüber dem Frei-
staat Bayern noch Restschulden aus staatlichen Baudar-
lehen i.H.v. 68,6 Mio. € hatte. Die Bayerische Staatsregie-
rung hat im Zuge der Privatisierung der LGA beschlossen, 
zur nachhaltigen wirtschaftlichen Stabilisierung der LGA-
KdöR und zur Sicherung ihrer Zukunft alle Darlehens-
schulden gegenüber dem Freistaat zu erlassen.

Die Entschuldung der LGA-KdöR war eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Realisierung des Public-Private-
Partnership-Modells. Nur eine wirtschaftlich gesunde 
Gesellschafterin bietet die wirtschaftliche Grundlage für 
die Beteiligung privater Investoren sowie für weitere 
Zukunft sichernde Investitionen.

Auch unter dem Gesichtspunkt der weiteren Kreditfähig-
keit der LGA-KdöR musste die Bilanzsituation der LGA 
KdöR im Rahmen dieser Maßnahme bereinigt werden.

Letztlich wurde so der Bestand der Arbeitsplätze, insbe-
sondere am Hauptstandort Nürnberg der LGA gesichert.

Zu Teilfrage 2 (bei der LGA verbleibende hoheitliche Auf-
gaben):

Die LGA verfügt seit dem 31.12.2003 über eine neue Kon-
zernstruktur. Die gewerblichen Geschäftsbereiche (Prüfen 
– Zertifi zieren – Fortbilden) wurden aus der LGA-KdöR 
ausgegliedert und auf Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung übertragen. Die verbleibende LGA-KdöR fungiert 
derzeit als Holding, die Alleingesellschafterin der als Zwi-
schenholding dienenden LGA Beteiligungs GmbH ist. 

Diese Zwischenholding ist wiederum Gesellschafterin der 
einzelnen operativ tätigen Gesellschaften der LGA.

Die LGA-KdöR bleibt aber nach wie vor Beschäftigungs-
behörde, nämlich Dienstherrin/Arbeitgeberin der Beamten 
und öffentlich-rechtlich angestellten Mitarbeiter, welche 
per Gestattungsvertrag in den zugeordneten GmbHs 
beschäftigt sind.

Daneben sind bei der LGA-KdöR die zentrale Verwaltung 
sowie die im öffentlichen Interesse liegende Innovations-
beratungsstelle Nordbayern angesiedelt. Außerdem ver-
bleibt bei der LGA-KdöR der gesamte Bereich der Prüf-
ämter für Baustatik in Bayern, in dem hoheitliche Auf-
gaben (Prüfstatik, Genehmigung von fl iegenden Bauten) 
wahrgenommen werden.

Diese im öffentlichen Aufgabenkreis liegenden Geschäfts-
bereiche sollen bis auf weiteres von der LGA-KdöR 
betrieben werden.

Zu Teilfrage 3 (Zusammenhang zw. Erwerbsoption und 
Novellierung der BayBO):

Die der TÜV Rheinland Holding AG eingeräumte Option 
bedeutet, dass der Anteilserwerb an der LGA Beteiligungs 
GmbH in zwei Tranchen erfolgen kann. 

Die TÜV Rheinland Holding AG soll zunächst 49 % der 
Gesellschaftsanteile an der LGA Beteiligungs GmbH und 
in einem zweiten Schritt 51 % der Anteile erwerben 
können. Der Übergang der zweiten Tranche ist durch eine 
sog. Put-Option der LGA-KdöR sowie eine korrespondie-
rende Call-Option der TÜV Rheinland Holding AG abgesi-
chert worden, d.h. beide Vertragspartner können durch 
Ausübung ihrer Optionen den Verkauf der Restanteile 
spätestens zum 30.06.2008 verlangen.

Diese Optionen zum stufenweisen Erwerb sollen einzig 
und alleine das behutsame und organische „Zusammen-
wachsen“ der internen Strukturen und Organisationsab-
läufe der Unternehmenskulturen von LGA und TÜV Rhein-
land erleichtern und fördern.

Es ist nicht klar, was die Fragestellerin mit dem Zusam-
menhang zur Novellierung der BayBO meint. Daher kann 
dieser Teil der Frage nicht beantwortet werden.

Kathrin Sonnenholzner (SPD) Trifft es zu, dass der baye-
rische Wirtschaftsminister wie in der Presseerklärung 
„Spekulationen liegen neben der Sache“ vom 14.07.2005 
behauptet keine Erweiterung der Nutzung des Flugplatzes 
Oberpfaffenhofen über den Industrie- und Werkverkehr 
hinaus sowie keine Erweiterung des derzeit genehmigten 
Betriebs auf vorhandenen zivil mitbenutzten Flugplätzen 
beabsichtigt und wenn ja, warum wurden dann auf Inter-
vention des bayerischen Wirtschaftsministeriums die ent-
sprechenden Ziele aus der Verbindlicherklärung des Regi-
onalplans der Region 14 herausgenommen und welches 
sind konkret die ungeklärten Probleme in „tatsächlicher 
und rechtlicher Hinsicht“, die eine Fortschreibung dieser 
Ziele nach Einschätzung des Ministeriums verhindern?
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Antwort der Staatsregierung:  Die Pressemitteilung vom 
14.07.2005 bezieht sich ausschließlich auf die zivile Mit-
benutzung des Militärfl ugplatzes Fürstenfeldbruck. Darin 
wird klargestellt, dass ein Bedarf für Flugbetrieb in Fürs-
tenfeldbruck über den Sichtfl ugverkehr hinaus nicht 
gesehen wird. Ein Bezug auf andere Flugplätze in der 
Region München kann aus der Pressemitteilung nicht 
hergeleitet werden.

Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Wie gedenkt die Baye-
rische Staatsregierung zu verhindern, dass der typische 
Charakter des als Naherholungsraum und Kulturlandschaft 
bedeutsamen Rednitztales durch das derzeit beim 
Bergamt Nordbayern im Planfeststellungsverfahren 
befi ndliche Vorhaben der Firma Pollak zum Nassabbau 
von Sand oder durch mögliche weitere derartige Vorhaben 
unwiederbringlich verloren geht?

Antwort der Staatsregierung: Bei der Durchführung des 
Planfeststellungsverfahrens mit Umweltverträglichkeits-
prüfung durch die Regierung von Oberfranken – Bergamt 
Nordbayern – und der landesplanerischen Beurteilung 
durch die Regierung von Mittelfranken als Höhere Lan-
desplanungsbehörde werden alle öffentlich-rechtlichen 
Belange geprüft und berücksichtigt. Dies gilt auch für die 
Belange der Erholung und des Landschaftsschutzes.

Die Ergebnisse dieser beiden Verfahren bleiben abzu-
warten.

Bei diesbezüglichen zukünftigen Vorhaben wird in gleicher 
Weise verfahren.

Stefan Schuster (SPD): Wie realistisch sieht die Bayeri-
sche Staatsregierung die Gefährdungen, die in einem 
Zeitungsartikel der Nürnberger Nachrichten (Stadtanzeiger 
Süd) vom 22.06.2005 über den geplanten Sandabbau der 
Firma Pollak in Nürnberg-Katzwang beschrieben werden 
und wo man davon ausgeht,

a) dass dem dortigen Wasserverband 30 Prozent seiner 
verwalteten Flächen verloren gehen und damit das 
gesamte Bewirtschaftungssystem, das maßgeblich das 
Landschaftsbild des Rednitztales bestimmt, dauerhaft 
gefährdet ist,

b) dass es während der Abbauphase zu unvorherseh-
baren Veränderungen des Abfl ussverhaltens der Rednitz 
kommen kann bishin zur Änderung der Fließrichtung des 
Flusses und,

c) das Giftstoffe der in der Nähe befi ndlichen Mülldepo-
nien über den Abbausee bei Überschwemmungen in die 
Rednitz gelangen können?

Antwort der Staatsregierung:  
a)  Bei der im Vorhabensraum vom Wasserverband 
Iglsee verwalteten Fläche handelt es sich um landwirt-
schaftliche Flächen (23 ha), deren Bewässerung vom 
Wasserverband sichergestellt wird. Durch den Abbau 
würde sich die zu bewässernde Fläche um 7,3 ha (rund 30 
%) verringern. Die Versorgung der verbleibenden Flächen 
würde über einen am Rand der Rednitz-Aue verlaufenden 
Graben erfolgen. Die Vorhabensplaner haben dargelegt, 
dass dieser Graben in seiner jetzigen Gestalt und in seiner 
Funktion für die nördlich gelegenen „Wässerwiesen“ voll-
ständig erhalten bleiben soll. Damit würde das Bewirt-
schaftungssystem in seiner Funktion sichergestellt, d. h. 
die verbleibende zu bewässernde Fläche von ca. 16 ha 
würde weiterhin wie bisher bewässert.
Die Auswirkungen, die eine Verringerung der so bewirt-
schafteten Fläche auf das Landschaftsbild hätte, werden 
im Planfeststellungsverfahren und in der landesplaneri-
schen Beurteilung geprüft. Die Ergebnisse beider Ver-
fahren bleiben abzuwarten.

b) Das Wasserwirtschaftsamt hat sich insgesamt positiv 
zu dem Vorhaben geäußert und dem Vorhaben unter Auf-
lagen zugestimmt. Das Wasserwirtschaftsamt hat darge-
legt, dass das Vorhaben auf den Hochwasserabfl uss 
keine negativen Auswirkungen hat. Durch die Schaffung 
des Sees durch den Abbau wird das Rückhaltevermögen 
bei Hochwasser vergrößert.

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass für die Rednitz 
ein so genannter „Gewässerentwicklungsplan“ besteht. 
Die darin formulierten Zielvorstellungen sind in den 
Antragsunterlagen des Unternehmers berücksichtigt.

Die genannten Belange werden im Planfeststellungsver-
fahren und in der landesplanerischen Beurteilung eben-
falls geprüft. Die Ergebnisse beider Verfahren bleiben 
abzuwarten.

c) Welche Auswirkungen der durch den Abbau entste-
hende See auf Schadstofffrachten aus den benachbarten 
Deponien haben kann, ist ebenfalls Gegenstand der Prü-
fung im Planfeststellungsverfahren und in der landespla-
nerischen Beurteilung. Die Ergebnisse beider Verfahren 
bleiben abzuwarten.
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10.05.2006 

Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Sozial-, Gesundheits- und 
Familienpolitik 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 15/3794 

zur Änderung des Bayerischen Krankenhausgeset-
zes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Manfred Ach, 
Joachim Unterländer, Barbara Stamm u.a. CSU 
Drs. 15/4846 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Krankenhausgesetzes 
(Drs. 15/3794) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Joa-
chim Wahnschaffe, Kathrin Sonnenholzner, Chris-
ta Steiger u.a. SPD 
Drs. 15/4877 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Krankenhausgesetzes 
(Drs. 15/3794) 

I. Beschlussempfehlung: 
 
Zustimmung mit der Maßgabe, dass § 1 des Gesetz-
entwurfs wie folgt geändert wird: 

1. In Nr. 16 wird Art. 19 wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 erhält Satz 3 folgende Fassung: 

„³Liegt das Ausscheiden im krankenhausplaneri-
schen Interesse soll vom Widerruf abgesehen wer-
den, wenn und soweit Anlagegüter einer anderen, 
im sozialstaatlichen Interesse liegenden Zweckbe-
stimmung zugeführt werden und durch die neue 
Nutzung eine Refinanzierung geförderter Investiti-
onen nicht gegeben ist.“ 

b) Dem Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„³Soweit diese Verwertungserlöse vom Kranken-
hausträger ganz oder teilweise in der Vergangen-
heit erzielbar waren, sind sie mit sechs v. H. jähr-
lich zu verzinsen.“ 

2. In Nr. 17 werden in Art. 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 die 
Wörter „10 v. H.“ durch „25 v. H.“ und die Wörter „90 
v. H.“ durch „75 v. H.“ ersetzt. 

3. In Nr. 21 wird Art. 28 wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Abs. 3 eingefügt: 

„(3) Für Vorhaben, die vor In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes fachlich gebilligt sind (Art. 11 Abs. 2) 
gelten Art. 11 Abs. 4 bis 7 in der bisherigen Fas-
sung.“ 

b) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4. 

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und erhält fol-
gende Fassung: 

„(5) 1Für Behandlungsplätze, die vor In-Kraft-
Treten einer Rechtsverordnung nach Art. 23 Abs. 1 
Nr. 4 aus dem Krankenhausplan ausscheiden, gel-
ten Art. 12 Abs. 3 und Art. 17 Abs. 1 und 2 in der 
bisherigen Fassung und die Verordnung zu Art. 12 
des Bayerischen Krankenhausgesetzes vom 12. 
Oktober 2002 (GVBl S. 587, BayRS 2126-8-2-F), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. August 
2004 (GVBl S. 375), weiter. 2Dies gilt auch für 
Behandlungsplätze, die ab In-Kraft-Treten einer 
Rechtsverordnung nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 4 aus 
dem Krankenhausplan ausscheiden, wenn ihr Ab-
bau auf einer einheitlichen bedarfsplanerischen 
Entscheidung beruht und mit dem Abbau vor In-
Kraft-Treten einer Rechtsverordnung nach Art. 23 
Abs. 1 Nr. 4 begonnen wurde.“ 

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6 und erhält fol-
gende Fassung: 

„(6) 1Für Behandlungsplätze, die vor In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes aus dem Krankenhausplan 
ausscheiden, gelten Art. 12, 17, 19 und 20 in der 
bisherigen Fassung. 2Dies gilt auch für Behand-
lungsplätze, die ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 
ausscheiden, wenn ihr Abbau auf einer einheitli-
chen bedarfsplanerischen Entscheidung beruht und 
mit dem Abbau vor In-Kraft-Treten dieses Geset-
zes begonnen wurde.“  

e) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 7 und erhält fol-
gende Fassung: 

„(7) Bei einer zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
dieses Gesetzes bestehenden  Übertragung von be-
darfsnotwendigen Krankenhauseinrichtungen an 
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einen Dritten kann die Zustimmung nach Art. 21 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 auch nachträglich für die Zeit 
ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes erteilt werden.“  

Berichterstattung: Dr. Thomas Zimmermann 
Mitberichterstattung: Joachim Wahnschaffe 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Sozi-
al-, Gesundheits- und Familienpolitik federführend 
zugewiesen. Der Ausschuss für Umwelt und 
Verbraucherschutz und der Ausschuss für Staats-
haushalt und Finanzfragen haben den Gesetzent-
wurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen hat den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf und die Änderungsanträge Drs. 15/4846 und 
15/4877 in seiner 51. Sitzung am  
09. März 2006 beraten. 

 Hinsichtlich des Gesetzentwurfs Drs. 15/3794 hat 
der Ausschuss  
mit folgendem Stimmergebnis:  
CSU: Zustimmung 
SPD: Ablehnung 
B90 GRÜ: Ablehnung 
mit den in I. enthaltenen Änderunge n  Z u s t i m -
m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/4846 
wurde mit folgendem Stimmergebnis: 
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Durch die Aufnahme in I. hat er seine  
E r l e d i g u n g  gefunden. 

  Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/4877 
hat der Ausschuss  mit folgendem Stimmergebnis:  
CSU: Ablehnung 
SPD: Zustimmung 
B90 GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen.

3. Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz 
hat den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge 
Drs. 15/4846 und 15/4877 in seiner 57. Sitzung am 
06. April 2006 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfs hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis: 
CSU: Zustimmung 
SPD: Ablehnung 
B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t . 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/4846 
wurde mit folgendem Stimmergebnis: 
CSU: Zustimmung 
SPD: Ablehnung 
B90 GRÜ: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Durch die Aufnahme in I. hat er seine  
E r l e d i g u n g  gefunden. 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/4877 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
CSU: Ablehnung 
SPD: Zustimmung 
B90 GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen.

4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge 
Drs. 15/4846 und 15/4877 in seiner 116. Sitzung 
am 10. Mai 2006 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfs hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis: 
CSU: Zustimmung 
SPD: Ablehnung 
B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t .  
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/4846 
wurde mit folgendem Stimmergebnis: 
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Durch die Aufnahme in I. hat er seine  
E r l e d i g u n g  gefunden. 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/4877 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis: 
CSU: Ablehnung 
SPD: Zustimmung 
B90 GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

5. Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen hat den Gesetzentwurf und die Än-
derungsanträge in seiner 51. Sitzung am 11. Mai 
2006 endberaten. 

Hinsichtlich des Gesetzentwurfs hat der Ausschuss 
mit folgendem Stimmergebnis: 
CSU: Zustimmung 
SPD: Ablehnung 
B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses zugestimmt mit der Maßgabe, dass fol-
gende Änderungen durchgeführt werden: 

1. In § 1 Nr. 21 erhält Art. 28 Abs. 2 folgende 
Fassung: 
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„(2) Krankenhäuser, die 
 

1. zum 30. Juni 2006 im Krankenhausplan 
mit den Versorgungsstufen I und II aus-
gewiesen waren, gelten ab dem 1. Juli 
2006 als Krankenhäuser der I. Versor-
gungsstufe, 

 
2. zum 30. Juni 2006 im Krankenhausplan 

mit der Versorgungsstufe III ausgewiesen 
waren, gelten ab dem 1. Juli 2006 als 
Krankenhäuser der II. Versorgungsstufe, 

 
3. zum 30. Juni 2006 im Krankenhausplan 

mit der Versorgungsstufe IV ausgewiesen 
waren, gelten ab dem 1. Juli 2006 als 
Krankenhäuser der III. Versorgungsstufe.“ 

 
2. In § 3 wird als Datum des Inkrafttretens der  

„1. Juli 2006“ eingefügt. 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags  
Drs. 15/4846 
wurde mit folgendem Stimmergebnis: 
CSU: Zustimmung 
SPD: Ablehnung 
B90 GRÜ: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Durch die Aufnahme in I. hat er seine  
E r l e d i g u n g  gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
15/4877 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis: 
CSU: Ablehnung 
SPD: Zustimmung 
B90 GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen.

Joachim Unterländer 
Stellvertretender Vorsitzender 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/3794, 15/5510 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Krankenhausge-
setzes 

§ 1 

Das Bayerische Krankenhausgesetz (BayKrG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. September 1990 (GVBl 
S. 386, BayRS 2126-8-A), zuletzt geändert durch § 8 des 
Gesetzes vom 26. Juli 2004 (GVBl S. 272), wird wie folgt 
geändert: 

1. Art. 1 erhält folgende Fassung: 

„Art. 1 
Ziel des Gesetzes 

1Ziel dieses Gesetzes ist eine bedarfsgerechte stationäre 
Versorgung der Bevölkerung im Freistaat Bayern durch 
ein funktional abgestuftes und effizient strukturiertes 
Netz einander ergänzender Krankenhäuser freigemein-
nütziger, privater und öffentlich-rechtlicher Träger. 
2Dies soll auf der Grundlage der Krankenhausplanung 
durch die Förderung eigenverantwortlich wirtschaften-
der, leistungsfähiger Krankenhäuser erreicht werden.“ 

2. In Art. 2 werden die Worte „auf die das“ durch die 
Worte „soweit diese nach dem“, sowie die Worte „An-
wendung findet.“ durch die Worte „förderfähig sind.“ 
ersetzt.  

3. Art. 3, 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„Art. 3 
Grundsätze der Krankenhausplanung 

(1) Zur Verwirklichung des in Art. 1 genannten Ziels 
wird ein Krankenhausplan für das gesamte Staatsgebiet 
aufgestellt und entsprechend der Entwicklung fortge-
schrieben. 

(2) 1Die Krankenhausplanung wirkt auf wirtschaftliche 
Strukturen bei der bedarfsgerechten Versorgung durch 
medizinisch leistungsfähige Krankenhäuser hin. 2Dabei 
soll die – auch kommunale Gebietsgrenzen überschrei-

tende – Zusammenarbeit der Krankenhäuser mit dem 
Ziel der Bildung von Behandlungsschwerpunkten im 
Einzugsbereich unterstützt werden.  

(3) Die Kooperation der Krankenhäuser mit niederge-
lassenen Ärzten, insbesondere beim kooperativen Be-
legarztwesen, mit den Rehabilitations- und Pflegeein-
richtungen sowie den übrigen an der Patientenversor-
gung beteiligten ambulanten und stationären Einrich-
tungen soll Berücksichtigung finden. 

(4) 1Die Hochschulklinikplanung und die Kranken-
hausplanung sind aufeinander abzustimmen. 2Der Be-
stand an Krankenhäusern nach § 108 Nr. 3 SGB V ist 
bei der Krankenhausplanung zu berücksichtigen.  

Art. 4 
Krankenhausplan 

(1) 1Der Krankenhausplan stellt die für die bedarfsge-
rechte Versorgung der Bevölkerung erforderlichen 
Krankenhäuser nach Standort, Zahl der Betten und teil-
stationären Plätze, Fachrichtungen sowie Versorgungs-
stufe dar. 2Der Krankenhausplan kann als Bestandteil 
auch Fachprogramme enthalten, in denen spezifische 
Versorgungsschwerpunkte ausgewiesen werden.  

(2) 1Der Krankenhausplan legt Allgemeinkrankenhäu-
ser mit drei Versorgungsstufen und Fachkrankenhäuser 
fest. 2Krankenhäuser der I. Versorgungsstufe dienen 
der Grundversorgung. 3Krankenhäuser der II. Versor-
gungsstufe erfüllen in Diagnose und Therapie auch  
überörtliche Schwerpunktaufgaben. 4Krankenhäuser 
der III. Versorgungsstufe halten im Rahmen des Be-
darfs ein umfassendes und differenziertes Leistungsan-
gebot sowie entsprechende medizinisch-technische Ein-
richtungen vor. 5Der Krankenhausplan kann allgemeine 
Grundsätze dazu enthalten, welche Fachrichtungen 
Krankenhäuser der einzelnen Versorgungsstufen in der 
Regel vorhalten. 

(3) Die jährliche Fortschreibung des Krankenhausplans 
wird im Bayerischen Staatsanzeiger bekannt gemacht. 

Art. 5 
Aufnahme in den Krankenhausplan 

(1) 1Ein Krankenhaus ist bedarfsgerecht, wenn und so-
weit es zur Deckung des in seinem Einzugsgebiet vor-
handenen Bedarfs an akutstationärer Versorgung not-
wendig und hierzu geeignet ist. 2Das Krankenhaus ist 
geeignet, wenn es die Gewähr dafür bietet, dass es nach 
seinem Standort und seiner Größenordnung innerhalb 
des abgestuften Versorgungssystems seine ihm zuge-
ordnete Aufgabe medizinisch leistungsfähig und wirt-
schaftlich wahrnehmen kann.  
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(2) 1Gegenüber dem Krankenhausträger wird festge-
stellt, ob und mit welchen Festlegungen im Sinn des 
Art. 4 sein Krankenhaus in den Krankenhausplan auf-
genommen wird. 2Die Feststellung nach Satz 1 kann 
ganz oder teilweise widerrufen werden, wenn und so-
weit die Voraussetzungen für die Aufnahme in den 
Krankenhausplan nicht nur vorübergehend nicht mehr 
vorliegen.“ 

4. Art. 6 wird aufgehoben. 

5. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen-
verbände in Bayern,“ 

bb) In Nr. 7 werden nach den Worten „Arbeitsge-
meinschaft der“ die Worte „Spitzenverbände 
der“ eingefügt. 

b) Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben; die Satzbezeich-
nung 1 entfällt. 

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „jeweils eine Per-
son“ durch die Worte „zwei Personen“ ersetzt 
und die Worte „sowie zu deren Stellvertre-
tung“ gestrichen. 

bb) Die Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„2An den Sitzungen können die betroffenen 
Staatsministerien teilnehmen. 3Den Vorsitz 
führt das Staatsministerium für Arbeit und So-
zialordnung, Familie und Frauen.“ 

d) Abs. 4 wird aufgehoben. 

6. Art. 8 wird aufgehoben. 

7. Art. 9 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) 1Die Fördermittel für Investitionskosten sind 
so zu bemessen, dass sie die förderfähigen, nach 
der Aufgabenstellung des Krankenhauses und den 
Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit notwendigen Kosten decken. 2Der Förderung 
liegen die Feststellungen über die Aufnahme in den 
Krankenhausplan zugrunde. 

(2) Abweichend von Abs. 1 können die Fördermit-
tel unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 Satz 
2 KHG hinter den förderfähigen, nach der Aufga-
benstellung des Krankenhauses und den Grundsät-
zen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit not-
wendigen Investitionskosten zurückbleiben (Teil-
förderung).“ 

b) Es wird folgender neuer Abs. 3 eingefügt: 

„(3) Die Kosten des Erwerbs oder der Anmietung 
bereits betriebener und in den Krankenhausplan 

aufgenommener Krankenhäuser, die Kosten einer 
Vorfinanzierung des Krankenhausträgers und die 
Kosten eigenen Personals werden nicht gefördert.“ 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4. 

8. Art. 10 erhält folgende Fassung: 

„Art. 10 
Investitionsprogramme 

(1) 1In einem jährlich aufzustellenden Investitionspro-
gramm (Jahreskrankenhausbauprogramm) wird die 
vorgesehene Verwendung der in dem betreffenden Jahr 
zur Verfügung stehenden Fördermittel für Investitionen 
nach Art. 11 dargestellt. 2Ein Rechtsanspruch auf För-
derung wird erst durch die Bewilligung von Fördermit-
teln begründet.  

(2) 1Das Jahreskrankenhausbauprogramm soll jeweils 
für das Folgejahr aufgestellt werden; es wird bei Bedarf 
fortgeschrieben. 2Das Jahreskrankenhausbauprogramm 
und seine Fortschreibung werden im Bayerischen 
Staatsanzeiger veröffentlicht.“ 

9. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Investitionskosten für 

1. die Errichtung von Krankenhäusern (Um-
bau, Erweiterungsbau, Neubau) ein-
schließlich der hiermit in notwendigem 
Zusammenhang stehenden Erstausstattung 
mit den für den Krankenhausbetrieb erfor-
derlichen Anlagegütern, 

2. die Wiederbeschaffung einschließlich der 
Ergänzungsbeschaffung von Anlagegütern 
mit einer durchschnittlichen Nutzungsdau-
er von mehr als 15 Jahren, 

3. die Ergänzungsbeschaffung von Anlage-
gütern mit einer durchschnittlichen Nut-
zungsdauer von mehr als drei Jahren und 
bis zu 15 Jahren (kurzfristige Anlagegü-
ter), soweit die Ergänzung über die übliche 
Anpassung an die medizinische und tech-
nische Entwicklung wesentlich hinausgeht, 

werden gefördert (Einzelförderung), wenn die 
Kosten für das einzelne Vorhaben die Wert-
grenze gemäß Art. 12 Abs. 1 Nr. 2 überstei-
gen.“ 

bb) Sätze 2 bis 8 werden aufgehoben.  

b) Abs. 2 bis 5 erhalten folgende Fassung: 

„(2) 1Im fachlichen Prüfungsverfahren prüft die zu-
ständige Behörde (Art. 22 Abs. 1) auf Antrag, ob 
das Vorhaben im Rahmen der Krankenhausplanung 
bedarfsgerecht ist, ob und inwieweit es unter Ein-
beziehung der Betriebskosten den Grundsätzen von 
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Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht und 
ob die Gesamtfinanzierung gesichert ist. 2Auf die- 
ser Grundlage werden Art und Umfang des Vorha-
bens festgestellt und der Förderbetrag festgelegt. 
3Das fachliche Prüfungsverfahren wird durch die 
fachliche Billigung abgeschlossen.  

(3) 1Die Einzelförderung wird auf Antrag nach dem 
Ergebnis des fachlichen Prüfungsverfahrens bewil-
ligt, wenn die Aufnahme des Vorhabens in einem 
Jahreskrankenhausbauprogramm festgestellt ist und 
in diesem die Fördermittel bereitgestellt sind. 2Eine 
Förderung ist ausgeschlossen, wenn vor der erst-
maligen Bewilligung mit dem Vorhaben bereits 
begonnen worden ist. 3Als Maßnahmebeginn ist 
grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung 
zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrags 
zu werten. 4Bei Baumaßnahmen gelten Planungen 
und Baugrunduntersuchungen nicht als Beginn des 
Vorhabens. 5Die zuständige Behörde kann nach 
Abschluss des fachlichen Prüfungsverfahrens ei-
nem vorzeitigen Maßnahmebeginn zustimmen, 
wenn der Krankenhausträger vorher sein Einver-
ständnis zur Übernahme der Vorfinanzierungskos-
ten erklärt hat. 6Sie kann einem vorzeitigen Maß-
nahmebeginn auch vor fachlicher Billigung nach 
Abs. 2 Satz 3 zustimmen, wenn durch ein nicht 
vorhersehbares Ereignis Investitionsmaßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der Krankenversorgung un-
aufschiebbar sind.  

(4) 1Die Förderung der nach Abs. 2 ermittelten In-
vestitionskosten erfolgt durch einen festen Betrag 
(Festbetrag). 2Mit dem Krankenhausträger ist hier-
über Einvernehmen anzustreben. 3Der Festbetrag 
kann auf Grund pauschaler Kostenwerte festgelegt 
werden. 4Im Rahmen des Festbetrags entscheidet 
der Krankenhausträger eigenverantwortlich über 
die Art und Weise der Durchführung notwendiger 
Maßnahmen. 5Der Festbetrag wird nach Verände-
rungen von amtlichen Indizes fortgeschrieben. 
6Erreichen die nachgewiesenen Kosten den Festbe-
trag nicht, hat der Krankenhausträger den Unter-
schiedsbetrag seinen pauschalen Fördermitteln 
nach Art. 12 zuzuführen. 7Soweit fachlich gebillig-
te Maßnahmen nicht durchgeführt werden, ist der  
Festbetrag entsprechend herabzusetzen.   

(5) 1Das Ergebnis des fachlichen Prüfungsverfah-
rens kann nur geändert werden, wenn und soweit 
Mehrkosten auf Grund nachträglicher behördlicher 
Anordnungen oder einer Änderung der Rechtslage 
erforderlich werden. 2Die zusätzlichen Investiti-
onsmaßnahmen dürfen vor Abschluss des ergän-
zenden fachlichen Prüfungsverfahrens nicht be-
gonnen werden.“ 

c) Abs. 6 und 7 werden aufgehoben; der bisherige 
Abs. 8 wird Abs. 6. 

10. Art. 12 Abs. 1 bis 3 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Durch feste jährliche Beträge (Jahrespauschalen) 
werden auf Antrag gefördert 

1. die Wiederbeschaffung einschließlich der Ergän-
zungsbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern, 

2. sonstige nach Art. 11 Abs. 1 Satz 1 förderfähige 
Investitionen, wenn die Kosten einschließlich Um-
satzsteuer für das einzelne Vorhaben ein Fünftel 
der Jahrespauschale des einzelnen Krankenhauses 
nicht übersteigen. 

(2) 1Die Jahrespauschale ist nach der medizinischen 
Aufgabenstellung des Krankenhauses im Krankenhaus-
plan und dessen Leistungen zu bemessen. 2Aus kran-
kenhausplanerischen Gründen erforderliche Kapazi-
tätsminderungen bleiben bei der Bemessung der Jah-
respauschale für die Dauer von zwei Jahren unberück-
sichtigt, soweit nicht Leistungen nach Art. 17 bewilligt 
werden und soweit kein krankenhausplanerischer Zu-
sammenhang mit dem Aufbau von Kapazitäten an an-
deren Krankenhäusern besteht. 

(3) 1Der Krankenhausträger bewirtschaftet die Jahres-
pauschale eigenverantwortlich unter Beachtung des 
Krankenhausplans sowie der Grundsätze von Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit. 2Die Bildung von Mit-
telreserven bis zur Höhe des dreifachen Jahresbetrags 
ist zulässig; eine Überschreitung dieser Grenze ist an-
zuzeigen und führt im Folgejahr zu einer entsprechen-
den Minderung der Jahrespauschale, soweit die För-
dermittel nicht nachweisbar für konkret absehbare In-
vestitionen erforderlich sind.“ 

11. Art. 13 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) 1An Stelle der Einzelförderung von Investitio-
nen nach Art. 11 können auf Antrag Entgelte für 
die Nutzung von Anlagegütern gefördert werden, 
soweit deren Errichtung oder Beschaffung unmög-
lich oder weniger wirtschaftlich ist. 2Die Förderung 
setzt ferner ein krankenhausplanerisches Interesse 
und die Zustimmung der zuständigen Behörde vor 
Abschluss der Nutzungsvereinbarung voraus. 3Die 
Zustimmung wird nach pflichtgemäßem Ermessen 
unter Berücksichtigung der Gesamtumstände, ins-
besondere der Höhe des Entgelts und der Verein-
barkeit des Nutzungsverhältnisses mit der Fortfüh-
rung des Krankenhausbetriebs, erteilt. 4Art. 11 
Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend. 5Die Förderung 
kann im Einzelfall auf Antrag an die Preis- oder 
Kostenentwicklung angepasst werden.“ 

b) In Abs. 3 wird die Verweisung „Art. 12 Abs. 3“ 
durch „Art. 12 Abs. 2“ ersetzt. 

12. Art. 14 Abs. 3 wird aufgehoben. 



Seite 4 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache  15/5563 

13. Art. 15 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 3 wird aufgehoben. 

b) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

„(2) 1Abs. 1 gilt auch für einzelne Gebäude von be-
reits in den Krankenhausplan aufgenommenen 
Krankenhäusern, wenn diese erstmals einer be-
darfsgerechten Nutzung für die stationäre Versor-
gung zugeführt werden und die Förderung der 
betreffenden Lasten aus Investitionsdarlehen wirt-
schaftlicher als eine Förderung nach Art. 11 ist. 
2Art. 11 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 

d) Die bisherigen Sätze 1 und 2 des Abs. 3 werden 
Abs. 4; Satz 3 des bisherigen Abs. 3 wird aufgeho-
ben. 

14. Art. 16 und 17 erhalten folgende Fassung: 

„Art. 16 
Ausgleich für Eigenkapital 

(1) 1Sind in einem Krankenhaus bei Beginn der Förde-
rung mit Eigenmitteln beschaffte, abnutzbare und för-
derfähige Anlagegüter vorhanden, deren regelmäßige 
Nutzungsdauer zu diesem Zeitpunkt noch nicht abge-
laufen ist, so wird dem Krankenhausträger bei Aus-
scheiden des Krankenhauses aus dem Krankenhausplan 
auf Antrag eine pauschale Ausgleichszahlung gewährt. 
2Die pauschale Ausgleichszahlung beträgt 500 € für je-
den Behandlungsplatz, der im bedarfsplanerischen Zu-
sammenhang mit der Schließung des Krankenhauses 
aus dem Krankenhausplan und der akutstationären 
Krankenversorgung ausscheidet. 

(2) 1Ist die berücksichtigungsfähige Abnutzung nach-
weislich höher als die Pauschale nach Abs. 1, so wird 
dem Träger auf Antrag der höhere Ausgleichsbetrag 
gewährt. 2Für die Berechnung des Ausgleichsbetrags 
werden der Buchwert der mit Eigenmitteln beschafften 
Anlagegüter bei Beginn der Förderung und die hierauf 
beruhenden Abschreibungen während der Zeit der För-
derung zugrunde gelegt. 3Zweckgebundene Zuwendun-
gen werden nicht als Eigenmittel berücksichtigt. 4Ein 
Ausgleichsanspruch nach Satz 1 besteht nicht, soweit 
eine Ersatzinvestition gefördert wurde, deren Nut-
zungswert bei Ausscheiden des Krankenhauses aus 
dem Krankenhausplan dem nach Satz 2 berechneten 
Ausgleichsbetrag entspricht; für Anlagegüter, deren 
Wiederbeschaffung pauschal gefördert wurde, ist der 
Nutzungswert aller mit den Pauschalmitteln beschaff-
ten Anlagegüter maßgebend. 

Art. 17 
Förderung bei Schließung 

oder Umstellung von Krankenhäusern 

(1) 1Bei Schließung von Krankenhäusern oder Kran-
kenhausabteilungen oder deren Umstellung auf andere 
Aufgaben werden auf Antrag pauschale Ausgleichszah-
lungen gewährt. 2Der Anspruch ist ausgeschlossen, so-

weit ein krankenhausplanerischer Zusammenhang mit 
dem Aufbau von Behandlungsplätzen oder der Neuauf-
nahme entsprechender Fachrichtungen an anderen 
Krankenhäusern besteht. 3Leistungen nach § 9 Abs. 3a 
KHG sind auf die Ausgleichszahlungen anzurechnen. 

(2) Die Ausgleichszahlungen sind nach der Zahl der 
aus der Akutversorgung und dem Krankenhausplan 
ausscheidenden Behandlungsplätze sowie nach den 
aufgegebenen Fachrichtungen zu bemessen.  

(3) Die Entscheidung über den Anspruch ist mit der 
Entscheidung über eine Erstattung von Fördermitteln 
zu verbinden.“ 

15. Art. 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 wird „Art. 11 Abs. 1 Sätze 3 bis 8“ 
durch „Art. 21“ ersetzt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Die Bewilligung 
der Fördermittel kann“ durch die Worte „Ent-
scheidungen nach diesem Gesetz  können“ er-
setzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Art. 3 Abs. 2, 3 und 4 gelten entsprechend.“ 

16. Art. 19 und 20 erhalten folgende Fassung: 

„Art. 19 
Widerruf von Förderbescheiden  

und Erstattung von Fördermitteln 

(1) Für den Widerruf von Förderbescheiden und die Er-
stattung von Fördermitteln gelten die allgemeinen Be-
stimmungen, insbesondere das Bayerische Verwal-
tungsverfahrensgesetz, soweit nachfolgend nichts An-
deres bestimmt ist. 

(2) 1Scheidet ein Krankenhaus vollständig oder teilwei-
se aus dem Krankenhausplan aus, sind die Förderbe-
scheide insoweit zu widerrufen. 2Liegt das Ausscheiden 
im krankenhausplanerischen Interesse, ist vom Wider-
ruf abzusehen, wenn und soweit 

1. krankenhausspezifische bauliche Investitionen in 
Krankenhausgebäuden zu keiner Steigerung des 
Gebäudewertes für Nachfolgenutzungen geführt 
haben und auch nicht entsprechend ihrer ursprüng-
lichen oder einer ähnlichen Zweckbestimmung 
weiter verwendbar sind oder 

2. umsetzbare Anlagegüter anderweitig für die Akut-
versorgung eingesetzt werden können. 

3Liegt das Ausscheiden im krankenhausplanerischen 
Interesse, soll vom Widerruf abgesehen werden, wenn 
und soweit Anlagegüter einer anderen, im sozialstaatli-
chen Interesse liegenden Zweckbestimmung zugeführt 
werden und durch die neue Nutzung eine Refinanzie-
rung geförderter Investitionen nicht gegeben ist. 
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(3) 1Soweit mit den Fördermitteln Anlagegüter ange-
schafft worden sind, vermindert sich die Verpflichtung 
zur Erstattung der Fördermittel entsprechend der abge-
laufenen regelmäßigen Nutzungsdauer der jeweils ge-
förderten Anlagegüter. 2Liegt das vollständige oder 
teilweise Ausscheiden des Krankenhauses aus dem 
Krankenhausplan im krankenhausplanerischen Interes-
se, besteht die Verpflichtung zur Erstattung der För-
dermittel nur bis zur Höhe des erzielbaren Verwer-
tungserlöses der geförderten Anlagegüter; dies kann in 
Teilbeträgen erfolgen. 3Soweit diese Verwertungserlöse 
vom Krankenhausträger ganz oder teilweise in der 
Vergangenheit erzielbar waren, sind sie mit sechs v. H. 
jährlich zu verzinsen.  

(4) Erstattungsforderungen können mit Förderleistun-
gen auf Grund des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
und nach diesem Gesetz sowie mit Leistungen nach 
dem Finanzausgleichsgesetz verrechnet werden. 

Art. 20 
Trägerwechsel 

(1) Wechselt der Träger eines Krankenhauses, ist vom 
Widerruf der Förderbescheide abzusehen, wenn 

1. die Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 vorliegen, 

2. der bisherige Krankenhausträger die gewährten 
Fördermittel auf den neuen Krankenhausträger  
überträgt, 

3. der neue Krankenhausträger durch schriftliche Er-
klärung gegenüber dem Freistaat Bayern sämtliche 
bisherigen Förderbescheide sowie die mit der För-
derung verbundenen Verpflichtungen, Bedingun-
gen und Auflagen anerkennt und 

4. sichergestellt ist, dass mögliche Rückforderungsan-
sprüche nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 
und diesem Gesetz ausreichend gesichert sind. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 vor, wird 
das Verbleiben des Krankenhauses unter neuer Träger-
schaft im Krankenhausplan festgestellt.“ 

17. Es wird folgender neuer Art. 21 eingefügt: 

„Art. 21 
Übertragung von  

Krankenhauseinrichtungen, Mitbenutzung 

(1) 1Auf den Widerruf von Förderbescheiden kann ver-
zichtet werden, wenn 

1. mit Zustimmung der zuständigen Behörde der Be-
trieb bedarfsnotwendiger Krankenhauseinrichtun-
gen einem Dritten zur eigenverantwortlichen Be-
wirtschaftung übertragen wird und die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der stationären Versorgung da-
durch nicht gefährdet werden sowie 

2. für die Nutzung außerhalb der stationären Versor-
gung ein Nutzungsentgelt entrichtet wird, das der 
Krankenhausträger zu 25 v. H. seinen Pauschalmit-

teln nach Art. 12 zuführt und zu 75 v. H. an den 
Freistaat erstattet.  

2Das Nutzungsentgelt ergibt sich aus dem Umfang der 
Fremdnutzung sowie dem Finanzierungs- und Wettbe-
werbsvorteil für den Dritten auf der Grundlage der zeit-
anteiligen Abschreibungen der Fördermittel für die be-
troffenen Anlagegüter. 3Dabei wird der Finanzierungs- 
und Wettbewerbsvorteil pauschal mit einem Anteil in 
Höhe von 10 v. H. abgegolten. 

(2) 1Werden ohnehin bedarfsnotwendige Anlagegüter 
zu Zwecken außerhalb der akutstationären Krankenver-
sorgung nach dem Krankenhausplan mitbenutzt, wird 
die Förderung anteilig gekürzt. 2Statt dessen kann mit 
dem Krankenhausträger vereinbart werden, Entgelte 
anteilig zu erstatten, die er für die Mitbenutzung erzielt; 
bei einer rückwirkenden Vereinbarung sind die für die 
Vergangenheit zu leistenden Erstattungsbeträge mit 
sechs v. H. zu verzinsen. 3Die Kürzungs- und Erstat-
tungsbeträge können pauschaliert werden. 4In Fällen 
geringer Bedeutung kann von einer Kürzung oder Er-
stattung abgesehen werden. 5Ändert sich der Mitbenut-
zungsanteil nicht nur geringfügig, so kann der Kür-
zungsbetrag neu festgesetzt werden. 6Auf die Kürzung 
der Förderung oder die Erstattung der Entgelte kann in 
besonderen Fällen, insbesondere unter Berücksichti-
gung krankenhausplanerischer Zielsetzungen, ganz  
oder teilweise verzichtet werden. 

(3) 1Die Förderung von Anlagegütern, die wegen der 
Mitversorgung für andere als akutstationäre Zwecke 
größer oder leistungsfähiger sind, beschränkt sich auf 
den akutstationären Anteil. 2Abs. 2 Satz 5 gilt entspre-
chend.“  

18. Der 4. Abschnitt erhält folgende Fassung: 

„4. Abschnitt 
Zuständigkeiten, Rechtsverordnungen 

Art. 22 
Zuständigkeiten 

(1) Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen ist zuständig für  

1. die Krankenhausplanung nach dem Krankenhaus-
finanzierungsgesetz (KHG) und diesem Gesetz so-
wie nach dem Dritten und Vierten Abschnitt des 
Vierten Kapitels des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB V),  

2. das Pflegesatzrecht nach dem KHG, den darauf be-
ruhenden Verordnungen, insbesondere der Bun-
despflegesatzverordnung (BPflV), und nach dem 
Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) 

3. die Krankenhausförderung nach Art. 11 Abs. 2 
(fachliches Prüfungsverfahren), Art. 20 Abs. 2 
(Feststellung des Trägerwechsels) und Art. 21 
Abs. 1 Nr. 1 (Zustimmung zur Übertragung von 
Krankenhauseinrichtungen).   
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(2) 1Das Staatsministerium der Finanzen ist zuständig 
für die Bewilligung von Fördermitteln nach diesem Ge-
setz. 2Es ist zugleich zuständig für die Krankenhausför-
derung nach Art. 11 Abs. 3 (Bewilligungsverfahren), 
Art. 13 (Nutzungsförderung), Art. 18 Abs. 3 (Absiche-
rung), Art. 19 (Widerruf von Förderbescheiden und Er-
stattung von Fördermitteln), Art. 20 Abs. 1 (Widerrufs-
verzicht beim Trägerwechsel) und Art. 21 mit Aus-
nahme von Abs. 1 Nr. 1 (Übertragung von Kranken-
hauseinrichtungen, Mitbenutzung). 

(3) Das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst ist zuständig für die Genehmigung der Kün-
digung von Einrichtungen im Sinn von § 108 Nr. 1 
SGB V nach § 110 Abs. 2 Satz 2 SGB V. 

(4) 1Der Krankenhausplan einschließlich der dazugehö-
rigen Fachprogramme wird vom Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen unter 
Mitwirkung der Beteiligten nach Art. 7 und im Beneh-
men mit dem Staatsministerium der Finanzen aufge-
stellt und fortgeschrieben. 2Das Jahreskrankenhausbau-
programm wird gemeinsam vom Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen und 
dem Staatsministerium der Finanzen aufgestellt. 

Art. 23 
Rechtsverordnungen 

(1) 1Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zu regeln:  

1. Die Durchführung des fachlichen Prüfungsverfah-
rens nach Art. 11 einschließlich der Übertragung 
der Zuständigkeit auf die Regierungen allgemein 
oder im Einzelfall, 

2. das Verwendungsnachweisverfahren im Rahmen 
seiner Zuständigkeit,  

3. das Verfahren zur Anpassung der Festbeträge an 
die Kostenentwicklung nach Art. 11 Abs. 4 Satz 5, 

4. die Ermittlung der Kostengrenze nach Art. 12 Abs. 
1 Nr. 2 und die Bemessung der Förderbeträge nach 
Art. 12 Abs. 2 und Art. 17 Abs. 2, 

5. die durchschnittliche Nutzungsdauer von Anlage-
gütern,  

6. die Übertragung der Zuständigkeit für staatliche 
Genehmigungen nach dem KHEntgG und der 
BPflV auf nachgeordnete Behörden oder auf die 
Regierungen, 

7. die nach dem SGB V und dem KHG den Ländern 
übertragenen Fragen der Vergütung für Kranken-
häuser, insbesondere zu § 137 Abs. 1 Satz 5 
SGB V (Mindestmengenregelung) und zu § 17b 
Abs. 1 Satz 7 KHG (Sicherstellungszuschläge), 

8. dass die Krankenhausträger der Krankenhauspla-
nungsbehörde jährlich bis zum 30. April über In-
halt und Umfang des Leistungsangebots und des-
sen Inanspruchnahme im Verlauf des vergangenen 
Jahres (Berichtszeitraum) zu berichten haben. 

2Bei Nrn. 2 bis 5 ist das Einvernehmen des Staatsminis-
teriums der Finanzen erforderlich. 

(2) 1Das Staatsministerium der Finanzen wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung zu regeln: 

1. Das Bewilligungsverfahren einschließlich des Ver-
wendungsnachweisverfahrens im Rahmen seiner 
Zuständigkeit und der Übertragung der Zuständig-
keiten auf die Regierungen allgemein oder im Ein-
zelfall,  

2. das Verfahren zur Anpassung der Förderung von 
Nutzungsentgelten nach Art. 13 Abs. 1 Satz 4 an 
die Kostenentwicklung, 

3. das Nähere zur Kürzung von Fördermitteln und zur 
Erstattung von Entgelten bei der Mitbenutzung von 
Anlagegütern nach Art. 21 Abs. 2, 

4. die Anwendung der jeweils geltenden Vergabevor-
schriften bei der Auftragsvergabe, 

5. die Einbehaltung einer Schlussrate zur Vermeidung 
von Überzahlungen und zur Sicherung der fristge-
rechten Vorlage des Verwendungsnachweises,  

6. die Berechnung der Zinsen für ausbezahlte För-
dermittel nach Art. 12 Abs. 4. 

2Bei den Nrn. 1 bis 5 ist das Einvernehmen des Staats-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie 
und Frauen erforderlich.“ 

19. Art. 24 und 25 erhalten folgende Fassung: 

„Art. 24 
Auskunftspflichten der Krankenhausträger 

1Die Krankenhausträger haben der Krankenhauspla-
nungsbehörde über alle für die Krankenhausplanung 
bedeutsamen Angelegenheiten auf Verlangen Auskunft 
zu erteilen. 2Dem Krankenhausträger obliegt es, die zur 
Beurteilung der Förderung notwendigen Auskünfte zu 
erteilen und auf Verlangen zu belegen. 

Art. 25 
Rechtsformen kommunaler Krankenhäuser 

1Für die Rechtsformen kommunaler Krankenhäuser 
gelten die Vorschriften des Kommunalrechts. 2Art. 95 
Abs. 2 GO, Art. 83 Abs. 2 LKrO sowie Art. 81 Abs. 2 
BezO gelten nicht für Unternehmen zum Betrieb von 
Krankenhäusern.“ 

20. Der bisherige Art. 21 wird neuer Art. 26; der bisherige 
Art. 26 wird aufgehoben. 

21. Art. 28 erhält folgende Fassung: 

„Art. 28 
Übergangsregelungen 

(1) 1Bei Vorhaben, die 

1. bis zum 24. April 2001 fachlich gebilligt sind 
(Art. 11 Abs. 2) oder 
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2. in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2002 oder 
ein früheres Jahreskrankenhausbauprogramm auf-
genommen sind oder 

3. vor dem 24. April 2001 für die Aufnahme in ein 
Jahreskrankenhausbauprogramm ab 2003 vorweg 
festgelegt waren, 

gehören zu den Investitionskosten auch Instandhal-
tungskosten für Anlagegüter, wenn in baulichen Ein-
heiten Gebäudeteile, betriebstechnische Anlagen und 
Einbauten oder wenn Außenanlagen vollständig oder 
überwiegend ersetzt werden; für Vorhaben nach den 
Nrn. 2 und 3 gilt dies nur, wenn bis zum 31. März 2002 
eine fachliche Billigung beantragt und mit der Bau-
maßnahme bis spätestens 31. Dezember 2002 begonnen 
wurde. 2Bei anderen Vorhaben gehören die in Satz 1 
genannten Instandhaltungskosten zu den Investitions-
kosten, solange diese Instandhaltungskosten nicht pau-
schal in Höhe eines Betrags von 1,1 v. H. der für die 
allgemeinen Krankenhausleistungen vereinbarten Ver-
gütung finanziert werden. 

(2) Krankenhäuser, die  

1. zum 30. Juni 2006 im Krankenhausplan mit den 
Versorgungsstufen I und II ausgewiesen waren, 
gelten ab dem 1. Juli 2006 als Krankenhäuser der 
I. Versorgungsstufe, 

2. zum 30. Juni 2006 im Krankenhausplan mit der 
Versorgungsstufe III ausgewiesen waren, gelten ab 
dem 1. Juli 2006 als Krankenhäuser der II. Versor-
gungsstufe, 

3. zum 30. Juni 2006 im Krankenhausplan mit der 
Versorgungsstufe IV ausgewiesen waren, gelten ab 
dem 1. Juli 2006 als Krankenhäuser der III. Ver-
sorgungsstufe. 

(3) Für Vorhaben, die vor In-Kraft-Treten dieses Ge-
setzes fachlich gebilligt sind (Art. 11 Abs. 2) gelten 
Art. 11 Abs. 4 bis 7 in der bisherigen Fassung. 

(4) Bis zum In-Kraft-Treten einer Rechtsverordnung 
gemäß Art. 23 Abs. 1 Nr. 5 sind für die Bestimmung 
der durchschnittlichen Nutzungsdauer  bei Anlagegü-
tern die Regelungen der Abgrenzungsverordnung vom 
5. Dezember 1977 (BGBl I S. 2355) sinngemäß anzu-
wenden. 

(5) 1Für Behandlungsplätze, die vor In-Kraft-Treten ei-
ner Rechtsverordnung nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 4 aus 
dem Krankenhausplan ausscheiden, gelten Art. 12 
Abs. 3 und Art. 17 Abs. 1 und 2 in der bisherigen Fas-
sung und die Verordnung zu Art. 12 des Bayerischen 
Krankenhausgesetzes vom 12. Oktober 2002 (GVBl S. 
587, BayRS 2126-8-2-F), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 31. August 2004 (GVBl S. 375), weiter. 

2Dies gilt auch für Behandlungsplätze, die ab In-Kraft-
Treten einer Rechtsverordnung nach Art. 23 Abs. 1 
Nr. 4 aus dem Krankenhausplan ausscheiden, wenn ihr 
Abbau auf einer einheitlichen bedarfsplanerischen Ent-
scheidung beruht und mit dem Abbau vor In-Kraft-
Treten einer Rechtsverordnung nach Art. 23 Abs. 1 
Nr. 4 begonnen wurde. 

(6) 1Für Behandlungsplätze, die vor In-Kraft-Treten 
dieses Gesetzes aus dem Krankenhausplan ausscheiden, 
gelten Art. 12, 17, 19 und 20 in der bisherigen Fassung. 
2Dies gilt auch für Behandlungsplätze, die ab In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes ausscheiden, wenn ihr Abbau 
auf einer einheitlichen bedarfsplanerischen Entschei-
dung beruht und mit dem Abbau vor In-Kraft-Treten 
dieses Gesetzes begonnen wurde. 

(7) Bei einer zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses 
Gesetzes bestehenden Übertragung von bedarfsnot-
wendigen Krankenhauseinrichtungen an einen Dritten 
kann die Zustimmung nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
auch nachträglich für die Zeit ab In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes erteilt werden.“ 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2006 in Kraft. 

 

§ 3 

Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Fami-
lie und Frauen wird ermächtigt, das Gesetz mit neuer Arti-
kelfolge neu bekannt zu machen und Unstimmigkeiten des 
Wortlauts zu beseitigen.   

Der Präsident  

I.V. 

Barbara Stamm 

I. Vizepräsidentin 
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(Beginn: 8.31 Uhr)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich wünsche Ihnen allen einen 
schönen guten Morgen. Ich eröffne die 68. Vollsitzung des 
Bayerischen Landtags. Presse, Funk und Fernsehen 
sowie Fotografen haben um Aufnahmegenehmigung 
gebeten. Die Genehmigung wurde wie immer erteilt. 

Den Geburtstagsglückwunsch werde ich nach der Frage-
stunde aussprechen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf:

Mündliche Anfragen

Die Fragestunde dauert heute 45 Minuten. Die erste Fra-
gestellerin ist Frau Kollegin Naaß. Ich bitte Herrn Staats-
minister für Landwirtschaft und Forsten, die Frage zu 
beantworten. 

Christa Naaß (SPD): Herr Staatsminister, ich bitte die 
Staatsregierung um Mitteilung, welche Forstdienststellen 
in Mittelfranken seit wann nicht besetzt sind und wann 
endlich mit der Besetzung zu rechnen ist. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister. 

Staatsminister Josef Miller (Landwirtschaftsministe-
rium): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! In Mit-
telfranken sind derzeit 8 von 54 Forstrevieren in der Baye-
rischen Forstverwaltung nicht besetzt. Es handelt sich um 
das Forstrevier Heilsbronn am Amt für Landwirtschaft und 
Forsten Ansbach und um die Forstreviere Schwabach, 
Altdorf bei Nürnberg sowie Vorra am Amt für Landwirt-
schaft und Forsten in Roth, um Bieberehren I und Sugen-
heim am Amt für Landwirtschaft und Forsten in Uffenheim 
sowie um Solnhofen und Raitenbuch am Amt für Land-
wirtschaft und Forsten Weißenburg. 

Das Revier Schwabach ist seit September 2005 und das 
Revier Solnhofen seit März dieses Jahres, alle anderen 
Reviere sind seit Umsetzung der Forstverwaltungsreform 
nicht besetzt. 

Die Organisationskonzepte einschließlich der räumlichen 
Verteilung der Reviere werden in der zweiten Hälfte dieses 
Jahres beschlossen. Die Forstreform war in einem ein-
zigen Durchgang nicht zu schaffen. Das war auch so nicht 
vorgesehen; denn die Revierreform war ein Jahr später 
geplant. Sie wird in diesem Jahr stattfi nden. Deshalb 
können derzeit auch noch keine Detailaussagen getroffen 
werden, welche Reviere an den Ämtern für Landwirtschaft 
und Forsten erhalten bleiben und welche entfallen. Vor 
diesem Hintergrund macht es auch keinen Sinn, freie 
Reviere jetzt zu besetzen. Es wäre nicht zielführend, die 
Beamten dorthin zu versetzen, um sie nach der neuen 
Revierreform von dort wieder abzuziehen. 

Die Ämter für Landwirtschaft und Forsten stellen jedoch 
durch amtsinterne Aufgabenverschiebungen und vorläu-

fi ge Umorganisationen die ordnungsgemäße Aufgabener-
ledigung in unbesetzten Revieren sicher. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin. 

Christa Naaß (SPD): Herr Staatsminister, im „Altmühl-
Boten“ vom 13. Mai stand unter anderem, dass die Forst-
dienststelle in Stadeln derzeit unbesetzt sei. Von Stadeln 
haben Sie nicht gesprochen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister. 

Staatsminister Josef Miller (Landwirtschaftsministe-
rium): Diese habe ich nicht in meiner Aufstellung. Mir ist 
berichtet worden, dass es sich um 8 von 54 Revieren han-
delt. Ich gehe dem aber sofort nach und werde Sie heute 
noch benachrichtigen. 

(Christa Naaß (SPD): Danke schön!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weiteren 
Zusatzfragen? – Vielen Dank, Herr Staatsminister, für die 
Beantwortung der Frage. 

Ich darf die Fragen an das Staatsministerium des Innern 
aufrufen. Herr Staatssekretär Schmid steht bereit, um die 
Fragen zu beantworten. Erster Fragesteller: Herr Kollege 
Donhauser, bitte. 

Heinz Donhauser (CSU): Frau Präsidentin, Herr Staats-
sekretär! Ich habe folgende Frage: 

Nachdem von der seinerzeitigen Trassenfi ndung für die 
Autobahn A 6 dem regionalen Planungsverband Oberpfalz 
Nord der gleichzeitige vierstreifi ge Ausbau der B 85 von 
Amberg bis zum Anschluss an die Autobahn A 93 zugesi-
chert wurde, frage ich die Staatsregierung, warum nun bei 
der Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans der 
Ausbau der B 85 auf „Weiterer Bedarf mit Planungsrecht“ 
heruntergestuft wurde, obwohl seit der EU-Osterweite-
rung die Verkehrsbelastung dramatisch angestiegen ist, 
und wie die Planungen zum Ausbau der B 85 zwischen 
Amberg und der Anschlussstelle an die Autobahn A 93 
hinsichtlich des Baubeginns, dem zeitlichen Umfang und 
der Finanzierung aussehen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär. 

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Präsidentin! Herr Kollege Donhauser, der Bau und Ausbau 
der Bundesfernstraßen gehört in den Hoheitsbereich des 
Bundes. Das Netz der Bundesfernstraßen wird nach 
einem Bedarfsplan ausgebaut, dessen Erstellung in seiner 
Verantwortung liegt. 

Die Bundesregierung unter dem damals amtierenden 
Bundeskanzler Schröder hat den Antrag Bayerns, den 
angesprochenen zweibahnigen Ausbau der B 85 wieder 
in den vordringlichen Bedarf aufzunehmen, abgelehnt. 
Der Deutsche Bundestag beschloss daraufhin in seiner 
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15. Wahlperiode am 1. Juli des Jahres 2004 das 5. Fern-
straßenausbauänderungsgesetz in der von der damaligen 
Bundesregierung vorgeschlagenen Fassung. Durch die 
daher nachrangige Einstufung der B 85 im Bedarfsplan für 
die Bundesfernstraßen in den weiteren Bedarf ist ein 
durchgehender zweibahniger Ausbau zwischen den 
Autobahnen A 6 - Amberg-Ost - und  A 93 - Schwandorf-
Nord - auf absehbare Zeit nicht möglich. 

Um dennoch eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 
herbeizuführen, plant die bayerische Straßenbauverwal-
tung derzeit in einem ersten Schritt punktuelle Maß-
nahmen, beispielsweise den höhenfreien Ausbau von 
einzelnen Knotenpunkten. Wir haben das vor Ort schon 
einmal besichtigt. Dabei werden bereits die langfristigen 
Ausbauabsichten beachtet, um Kompatibilität mit den 
späteren Planungen sicherzustellen. Durch diese Maß-
nahmen soll die Verkehrssicherheit auf dem angespro-
chenen Abschnitt entscheidend verbessert werden. Da 
die B 85 bis zur Fertigstellung der A 6 aufgrund der weit-
räumigen Beschilderung die Hauptachse für den großräu-
migen Ost-West-Verkehr, insbesondere den Schwerver-
kehr darstellt, können die Baumaßnahmen aber erst nach 
der durchgehenden Inbetriebnahme der A 6 begonnen 
werden. 

(Heinz Donhauser (CSU): Gut!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage? – 
Keine Zusatzfrage. 

Zur nächsten Frage: Für Frau Kollegin Biedefeld stellt Frau 
Kollegin Werner-Muggendorfer die Frage. 

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Herr Staatssek-
retär, trifft es zu, dass sich mit der Novellierung der Bayeri-
schen Bauordnung Veränderungen bei den Abstandsfl ä-
chen, auch im Außenbereich, ergeben, und wenn ja, hat 
dies unmittelbare Auswirkungen auf die Errichtung von 
Windkraftanlagen, und ist das Innenministerium bereit, die 
Position des Bundesverbandes WindEnergie e. V., Lan-
desverband Bayern, bei der Novellierung zu hören und zu 
berücksichtigen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär. 

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Bei 
der geplanten Novellierung, Frau Kollegin, der Bayeri-
schen Bauordnung sind auch Veränderungen bei den 
Abstandsfl ächen im Gespräch. Nach einem mit den kom-
munalen Spitzenverbänden gefundenen Kompromiss soll 
es beim bisherigen Abstandsfl ächenrecht bleiben, jedoch 
kann die Gemeinde durch Satzung für das neue geplante 
Abstandsfl ächenrecht optieren. Das würde unabhängig 
vom Innen- oder Außenbereich gelten und hätte Auswir-
kungen auf jede bauliche Anlage, also auch auf Windkraft-
anlagen. 

Die Position des Bundesverbandes WindEnergie e. V. hat 
die Staatsregierung im Rahmen der Verbändeanhörung 
gehört. Eine abschließende Entscheidung der Staatsre-
gierung zum Gesetzentwurf und den vielen Einzeleinwen-
dungen der Verbände steht jedoch noch aus. Dieser Ent-

scheidung können wir mit der Beantwortung der Anfrage 
ebenso wenig vorgreifen wie der späteren verfassungs-
mäßigen Behandlung des Gesetzentwurfs im Bayerischen 
Landtag. Abzuwägen sein wird zwischen dem Wunsch 
vieler Verbände nach neuen Sonderregelungen für das 
Tätigkeitsgebiet des jeweiligen Verbandes und dem 
Bestreben, gesetzliche Vorgaben möglichst abzubauen 
und die Bayerische Bauordnung zu verschlanken. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin Werner-Muggendorfer.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Herr Staatssek-
retär, gehe ich recht in der Annahme, dass es beim jet-
zigen Stand so bleibt, wie es ist? Das war Ihre erste Aus-
sage, die dann noch ein bisschen verändert worden ist. 
Ich gehe davon aus, dass es bleibt, wie es ist.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte, Herr 
Staatssekretär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Kollegin Werner-Muggendorfer, ich darf das noch einmal 
dokumentieren: Das Abstandsfl ächenrecht bleibt so. Man 
kann für das neue Recht optieren. Bislang war es in der 
Rechtssystematik immer vernünftig, nicht für viele ein-
zelne bauliche Anlagen, die beschrieben sind, unter-
schiedliche abstandsfl ächenrechtliche Regelungen zu 
machen. Wir wollen diese Regelungen nicht auf den Ein-
zelfall bezogen, sondern generalisiert. So war es im bishe-
rigen Recht. Dies hat sich in den letzten Jahrzehnten 
– auch mit den Möglichkeiten von Ausnahmen und Befrei-
ungen – gut bewährt.

Ich weiß, dass es in anderen Bundesländern zu diesem 
Thema andere Regelungen gibt. Ich glaube, das Beispiel, 
das Sie genannt haben, stammt aus Nordrhein-Westfalen. 
Dort gibt es eine andere Methode, um an dieses Thema 
heranzugehen. Wir werden noch einmal über diese Fragen 
diskutieren. Das wird auch Gegenstand der parlamentari-
schen Debatte sein. Ich darf aber noch einmal festhalten, 
dass sich der Weg als richtig erwiesen hat, einzelne bau-
liche Anlagen nicht zu beschreiben und dafür Sonderrege-
lungen vorzusehen, sondern die abstandsfl ächenrecht-
liche Problematik generalisiert in den Artikeln 6 und 7 der 
Bayerischen Bauordnung zu dokumentieren.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weitere 
Zusatzfrage. Der nächste Fragesteller ist Herr Kollege 
Dr. Runge.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Guten Morgen, Herr Staats-
sekretär! Ich darf Sie fragen: Mit welcher Legitimation und 
mit welcher Begründung baut die Staatsregierung ihre 
Droh- und Druckkulisse gegenüber Sportvereinen und 
Fernsehsendern auf, in letzterem Fall im Versuch über die 
BLM – zuletzt rechtsaufsichtliche Weisung –, die für Sport-
wetten anbietende Unternehmen werben, deren Tätigkeit 
in Deutschland bislang nicht untersagt ist?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.
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Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Dr. Runge, bisher herrschte allgemein Konsens, 
dass Glückspiel wegen der negativen Folgen für die 
Spieler wie für die Allgemeinheit nur in engen Grenzen 
zugelassen werden darf. Diese ordnungs- und gesell-
schaftspolitische Grundentscheidung ist in der bundes-
rechtlichen Strafvorschrift des § 284 Strafgesetzbuch 
dokumentiert. Diese Vorschrift ist erst 1999 um ein klares 
Werbeverbot ergänzt worden. Das ist der Absatz 4 dieser 
Vorschrift. Sie hat den Bayerischen Landtag bei seinen 
bisherigen Entscheidungen zum Staatslotteriegesetz und 
zum Staatslotterievertrag in den Jahren 1999 und 2004 
getragen und muss nach Auffassung der Staatsregierung 
auch Leitlinie bei der Neuordnung des Sportwettenrechts 
sein, die uns das Bundesverfassungsgericht bis zum 
31. Dezember des kommenden Jahres aufgetragen hat.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 
28. März dieses Jahres das Verbot der Veranstaltung von 
Wetten durch private Wettunternehmen und der Vermitt-
lung von Wetten, die nicht vom Freistaat Bayern veran-
staltet werden, bestätigt. Das gilt ohne Ausnahme. Somit 
sind auch Veranstaltung und Vermittlung von Wetten 
durch „betandwin“ und die Werbung für dieses Unter-
nehmen illegal. Das Gericht hat zugleich der staatlichen 
Lotterieverwaltung als dem einzigen legalen Anbieter klare 
Aufl agen zum Spielerschutz gemacht. Die staatliche Lot-
terieverwaltung hat darauf reagiert und jede Fernseh- und 
Bandenwerbung für „Oddset“ eingestellt.

Das Ziel des Urteils des Bundesverfassungsgerichts ist 
klar: Es sollen unverzüglich – wenn ich das in Anführungs-
zeichen sagen darf – „saubere“ Verhältnisse auf dem 
Sportwettenmarkt geschaffen werden, die Recht und 
Gesetz entsprechen und zugleich einen effektiven Spieler-
schutz sicherstellen. Deshalb hat das Staatsministerium 
des Innern Anfang April die Sicherheitsbehörden gebeten, 
konsequent gegen illegale Sportwettenangebote und die 
Werbung dafür vorzugehen. Das umfasst alle Wettbüros, 
alle Betomaten und alle Fälle von Plakat- und Bandenwer-
bung. Die zuständigen Behörden haben eine Vielzahl von 
Verfahren eingeleitet. Mittlerweile liegen die ersten Eilent-
scheidungen der Verwaltungsgerichte vor, die dieses Vor-
gehen als rechtmäßig bestätigen und die sofortige Vollzie-
hung der Verbote zulassen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Herr Kollege Dr. Runge.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Staatssekretär, wie 
beurteilt dann die Staatsregierung, dass „betandwin“ 
einer der Hauptsponsoren der Mediennacht der CDU am 
30. Mai in Berlin in der CDU-Parteizentrale ist und dort 
fl eißig Werbung machen darf, unter anderem auf der 
„betandwin-Medianight-Party“, und ist die Staatsregie-
rung schon bei den Berliner Behörden vorstellig geworden, 
damit diese gegen die CDU und ihre Parteichefi n Angela 
Merkel vorgehen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Dr. Runge, wir hatten bis zum 28. März dieses 

Jahres eine ungeklärte Situation, weil die Gerichte ent-
schieden haben, dass der sofortige Vollzug nicht ohne 
weiteres möglich ist. Wir hatten ganz konkret in München 
solche Verfahren und dabei Probleme beim Vollzug 
bekommen. Dadurch ist der Eindruck entstanden, man 
ginge nicht stringent vor. Seit dem 28. März 2006 – also 
seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts – 
haben wir eine eindeutige Rechtslage. Ich war selbst bei 
der mündlichen Verhandlung und bei der Urteilsverkün-
dung anwesend, sodass ich relativ konkret über die 
mündlichen Ausführungen und über das Gerichtsurteil 
berichten kann.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Unsicherheit, die 
es gab, eindeutig beendet. Herr Kollege Dr. Runge, Sie 
schütteln den Kopf. Sie sollten dieses Urteil noch einmal 
in Ruhe nachlesen. Ich habe selten ein so eindeutiges 
Urteil gehört. Darin ist eindeutig dokumentiert, dass die 
Strafvorschrift des § 284 gilt. Wer ein Glücksspiel veran-
staltet oder – § 285 – wer spielt, macht sich strafbar. 
Dieses Recht ist nicht disponibel. Wir können hier nicht 
darüber diskutieren. Dies ist geltendes Bundesrecht, ein-
deutig bestätigt durch das Bundesverfassungsgericht. 
Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass die 
Rechtslage mit dem Lotteriestaatsvertrag und dem 
Staatslotteriegesetz bis zum 31. Dezember 2007 gilt. So 
lange haben wir Zeit, unser Gesetz zu überarbeiten und 
den Staatsvertrag neu zu gestalten.

Das Bundesverfassungsgericht hat uns außerdem einen 
klaren Auftrag gegeben: Es hat eindeutig festgelegt, dass 
der Staat, wenn er Wetten veranstaltet, keine aggressive 
Werbung betreiben darf, sondern nur eine informative 
Werbung. Das hat dazu geführt, dass wir die bisherige 
Werbung für Oddset nicht beibehalten konnten. Das ist in 
Presseveröffentlichungen des Finanzministeriums doku-
mentiert. Diese Werbung muss reduziert werden. Da auch 
alte Verfahren wieder aufgegriffen werden mussten, liegen 
in der Zwischenzeit erste Eilentscheidungen aufgrund der 
klar dokumentierten Rechtslage durch die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vor. Diese Eilentschei-
dungen haben wiederum unser Vorgehen bestätigt. Wir 
haben die Pfl icht, ordnungspolitisch gegen diese Dinge 
vorzugehen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zweite Zusatz-
frage: Herr Kollege Dr. Runge.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Staatssekretär, in 
diesem Fall dürfte Frau Merkel „betandwin“ nicht bei sich 
werben lassen. Nun meine zweite Zusatzfrage: Wie beur-
teilt die Staatsregierung die Tatsache, dass sich der Minis-
terpräsident von Baden-Württemberg gegen ein grund-
sätzliches Werbeverbot für private kommerzielle Wettan-
bieter ausgesprochen hat und damit den zweiten, vom 
Bundesverfassungsgericht vorgezeichneten Weg, näm-
lich reguliertes Miteinander, einschlagen will?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Dr. Runge, dem bayerischen Innenministerium 
steht es nicht zu, zu beurteilen, wie der Ministerpräsident 
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eines anderen Bundeslandes über eine bestimmte 
Rechtsfrage denkt. Das Bundesverfassungsgericht hat 
zwei Möglichkeiten offen gelassen. Die erste Alternative 
lautet: Staatliches Monopol und höchste Beachtung des 
Spielerschutzes, keine aggressive Werbung und absolute 
Zurückhaltung des Staates. Die weitere Alternative, die 
das Bundesverfassungsgericht eröffnet hat, lautet: 
Lizenzen können in beschränktem Umfang gegeben 
werden. Das wäre ein Lizenzierungsmodell.

Hier hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass 
auch bei diesem Weg der Spielerschutz, also der Schutz 
vor dem Fall in die Spielsucht, eine besondere Bedeutung 
hat. In beiden Varianten ist die Tatsache, dass der Spieler-
schutz absoluten Vorrang hat, neu dokumentiert worden. 
Aus meiner Sicht geht es jetzt darum, dass dieser Staats-
vertrag, der damals einvernehmlich abgeschlossen 
wurde, neu diskutiert wird. Ich gebe allerdings zu 
bedenken, dass wir dafür nicht allzu viel Zeit haben, weil 
uns das Bundesverfassungsgericht dafür einen klaren 
Termin vorgegeben hat.

Deswegen ist die Rechtslage eindeutig. Es gilt nun zu 
entscheiden, ob es in dieser Frage zu einem Konsens 
zwischen den einzelnen Bundesländern kommt. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Herr Kollege Dr. Runge. 

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Staatssekretär, meine 
letzte Zusatzfrage: Ist bisher in irgendeinem Bundesland 
eine strafrechtliche Entscheidung gegen „betandwin“ 
getroffen worden oder, umgekehrt, ist der Staatsregierung 
bekannt, wie viele von der Staatsanwaltschaft gegen 
„betandwin“ beantragte Strafbefehle von den Gerichten 
abgewiesen worden sind?

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Ich 
muss das kurz heraussuchen, dann kann ich Ihnen sagen, 
wie viel aktuelle Verfahren gerade laufen. Das Thema 
„betandwin“ ist im Übrigen kein neues, sondern ein altes. 
Man beruft sich auf Lizenzen der ehemaligen DDR sowie 
auf Lizenzen aus Gibraltar. Die Rechtsprechung hierzu ist 
klar. Es nützt nichts, wenn sich jemand auf alte DDR-
Lizenzen oder EU-Erlaubnisse beruft. Diese Frage ist 
geklärt, auch von bayerischen Gerichten. Wir haben eine 
Anzahl von anhängigen Verfahren. Ich darf das dokumen-
tieren: Allein in den vier Regierungsbezirken Niederbayern, 
Oberpfalz, Mittel- und Unterfranken wurden 88 Verfahren 
eröffnet, in 19 Fällen ist die Tätigkeit bereits eingestellt 
worden. Das heißt, ich kann für Bayern einen klaren 
Vollzug dokumentieren. Diese Rechtslage gilt auch in 
anderen Bundesländern, vor allem in den alten Bundes-
ländern; über Lizenzen der ehemaligen DDR will ich nicht 
detailliert sprechen. Wir stehen mit anderen Ländern in 
Kontakt; ich darf Baden-Württemberg als Beispiel 
anführen, da Sie bereits dieses Bundesland genannt 
haben. Wir haben mit Baden-Württemberg abgestimmt, 
eine eínheitliche Vorgehenweise zu verfolgen.

Entscheidend ist: Die §§ 284 und 285 des Strafgesetzbu-
ches gelten nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutsch-
land. Auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gilt 
in ganz Deutschland. Dieses Recht ist nicht disponibel, 

auch für andere Länder nicht. Es muss eindeutig sein, 
dass dies geltende Rechtslage ist. Daher ist es völlig kor-
rekt, dass auch in anderen Bundesländern entsprechend 
vorgegangen wird. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächster Frage-
steller: Herr Kollege Rüth.

Berthold Rüth (CSU): Frau Präsidentin, Herr Staatssek-
retär, warum ist es nicht möglich, dass die Feuerwehren in 
63897 Miltenberg und 63920 Großheubach einen Zweck-
verband gründen, obwohl dieses Vorhaben große Vorteile 
brächte, da nur noch ein Feuerwehrhaus benötigt würde, 
beide Orte in der vorgegebenen Hilfsfrist von zehn Minuten 
erreicht werden könnten und auch Kosteneinsparungen zu 
realisieren wären? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, bitte. 

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Rüth, die Gründung eines so genannten Feuer-
wehrzweckverbandes, das heißt eines Zweckverbandes, 
dem die Aufgabe der Sicherstellung des abwehrenden 
Brandschutzes und des technischen Hilfsdienstes über-
tragen werden soll, ist aus rechtlichen Gründen derzeit 
ausgeschlossen. Die Feuerwehren sind nach dem Bayeri-
schen Feuerwehrgesetz gemeindebezogen. So weist das 
Gesetz den Gemeinden nicht nur eine Aufgabe zu, son-
dern regelt darüber hinaus, dass diese Aufgabe durch 
gemeindliche Feuerwehren zu erfüllen sind, in denen nur 
Gemeindebewohner Dienst leisten dürfen. Überörtliche 
Feuerwehren würden diese strikte Gemeindebezogenheit 
umgehen und sind nach der aktuellen Rechtslage unzu-
lässig.

Im Gegensatz hierzu wäre aber der Bau eines gemein-
samen Feuerwehrgerätehauses oder die gemeinsame 
Nutzung sonstiger Einrichtungen im Rahmen einer 
Zweckvereinbarung heute schon ohne Weiteres möglich, 
sofern von dem gemeinsamen Standort aus die zehn-
minütige Hilfsfrist eingehalten werden könnte.

Vor diesem Hintergrund bin ich der Auffassung, dass im 
Rahmen der nach derzeitiger Planung voraussichtlich bis 
Ende 2007 abgeschlossenen Novellierung des Bayeri-
schen Feuerwehrgesetzes in besonderen Fällen die Mög-
lichkeit zur Gründung derartiger Zweckverbände 
geschaffen werden sollte, um vor Ort fl exible Problemlö-
sungen zu ermöglichen. Hierbei kann selbstverständlich 
dem Ergebnis und dem zeitlichen Aufl auf eines parlamen-
tarischen Gesetzgebungsverfahrens nicht vorgegriffen 
werden.

In dem konkreten Fall Miltenberg und Großheubach hat 
mein Haus im Januar diesen Jahres vor Ort mit sämtlichen 
Beteiligten die verschiedensten Verbesserungsmöglich-
keiten und das derzeit Machbare in rechtlicher, techni-
scher und taktischer Hinsicht ausführlich erörtert. Nach 
der fachlichen Meinung aller Beteiligten setzt die Einhal-
tung der Hilfsfrist von dem geplanten gemeinsamen 
Standort des Feuerwehrgerätehauses aus die Fertigstel-
lung der Staatsstraße 2309 voraus, die für Oktober 2008 
geplant ist. Da die Änderung des Bayerischen Feuerwehr-
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gesetzes nach derzeitiger Planung bis Ende 2007 abge-
schlossen sein könnte, wäre dann der Weg für ein Ver-
fahren zur Zweckverbandsgründung der Feuerwehren in 
Miltenberg und Großheubach frei.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weitere 
Zusatzfrage. Vielen Dank. Dann darf ich schon dem 
nächsten Fragesteller das Wort erteilen, das ist Herr Kol-
lege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Frau Präsidentin, Herr Staatssek-
retär, Trifft es zu, dass die Staatsregierung die Bestre-
bungen der Bundesregierung unterstützt, börsennotierte 
Immobiliengesellschaften – so genannte REITs – einzu-
führen, welche Auswirkungen erwartet sie dadurch auf 
dem bayerischen Wohnungsmarkt und welche positiven 
Ergebnisse wurden in Europa damit bislang erzielt?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, bitte.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Wörner, Real Estate Investment Trusts – REITs – 
sind börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaften. Die 
Erträge dieser Gesellschaften sind weitgehend von Steu-
erpfl ichten freigestellt, müssen aber zu einem hohen Pro-
zentsatz – 80 bis 90 % – an die Anleger ausgeschüttet 
werden, wo sie mit dem jeweiligen persönlichen Steuer-
satz besteuert werden.

Aktien der REITs, die im Finanzjargon verkürzt als REITs 
bezeichnet werden, sind ein international eingeführtes 
Wertpapier. In den USA, Frankreich, Belgien und Luxem-
burg sind solche Trusts schon erfolgreich am Markt, für 
Großbritannien ist ihre Einführung angekündigt. 

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 
11.11.2005 stellt in seinem Abschnitt B. II. 3. „Finanzpo-
litik“ die Einführung von REITs unter den Bedingungen in 
Aussicht, dass die verlässliche Besteuerung beim Anleger 
sichergestellt ist und positive Wirkungen auf Immobilien-
markt und Standortbedingungen zu erwarten sind.

Die Diskussion, unter welchen konkreten Bedingungen 
REITs auch in Deutschland eingeführt werden sollen, ist 
jedoch noch nicht abgeschlossen. Wesentliche 
Detailfragen sind noch ungeklärt. Solange die steuerliche 
Ausgestaltung von REITs allerdings nicht feststeht, kann 
man ihre Wirkung auf die Wohnungswirtschaft und die 
Wohnungsmärkte in Bayern sachlich nicht vollständig 
abschätzen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Erste Zusatz-
frage: Herr Kollege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatssekretär, Ihnen ist 
sicher bekannt, dass ein Vermieter auf dem Wohnungs-
markt derzeit etwa vier Prozent Rendite erzielt. Können 
Sie sich bzw. kann sich die Staatsregierung vorstellen, wie 
es praktisch funktionieren soll, wenn die so genannten 
REITs bis zu 20 % Rendite versprechen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, bitte.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Ich 
weiß nicht, wer, wo an welcher Stelle was verspricht. Ich 
sehe dieses Instrument, das in den Koalitionsvertrag auf-
genommen wurde, mit entsprechender Vorsicht. Man 
muss sich zunächst überlegen, welche Konsequenzen 
das in wohnungswirtschaftlicher und steuerpolitischer 
Hinsicht hat. Der Bundesfi nanzminister, Herr Steinbrück, 
hat sich in besonderer Weise dafür ausgesprochen und 
beim 18. Deutschen Bankentag am 25. April – das ist 
noch gar nicht so lange her – die Einführung von solchen 
REITs angekündigt. Ich glaube aber, dass hier der alte 
Satz gilt, zuerst in Ruhe nachzudenken, dann zu disku-
tieren und dann erst die Entscheidung treffen, sobald man 
die Konsequenzen besser beleuchtet hat. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Herr Kollege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatssekretär, kann die 
Staatsregierung in etwa abschätzen, was der Verkauf von 
großen Wohnungsbeständen – das ist schließlich das 
Ziel – für große Städte im Hinblick auf die Situation des 
Städtebaus, des Städteumbaus und soziale Stadt 
bedeuten würde?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, bitte.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Wörner, ich glaube, dass wir zunächst über eine 
klare rechtliche Ausgestaltung dieses Instruments disku-
tieren müssen, bevor wir über die Konsequenzen spre-
chen. Ich habe angedeutet, dass es nicht ganz unproble-
matisch ist, weil eine kurzfristige Gewinnmaximierungs-
strategie zulasten der Gebäudesubstanz gehen kann. Ich 
bin eher ein vorsichtiger Mensch, auch aus den Aspekten 
heraus, die Sie genannt haben. Aber wie gesagt: Der Bun-
desfi nanzminister, der Ihrer Partei angehört, treibt dieses 
Thema in besonderer Weise voran. Wir sollten uns 
zunächst einmal die rechtliche Ausgestaltung betrachten, 
dann über die Konsequenzen diskutieren, die sich daraus 
ergeben könnten, und dann erst unsere Haltung festlegen. 
Das ist wesentlich klüger, als über etwas zu reden, was 
noch nicht rechtlich dokumentiert und ausgestaltet ist.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Herr Kollege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatssekretär, ich gehe 
davon aus, dass die Bayerische Staatsregierung bzw. Ihr 
Haus klugen und weisen Einfl uss auf das Gesetzgebungs-
verfahren ausüben wird und deswegen frage ich Sie: 

Kann sich die Staatsregierung vorstellen, dass man bei 
diesem Investment die Wohnungswirtschaft herausnimmt 
und es nur für Gewerbe öffnet? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.
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Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Ich 
gebe Ihnen Recht, dass das Bayerische Staatsministe-
rium des Innern immer kluge und weise handelt und dass 
wir uns deshalb diese Differenzierung, die Sie gerade 
angesprochen haben, überlegen müssen. Das können wir 
aber erst entscheiden, wenn wir sehen, welche rechtliche 
Ausgestaltung dieses Instruments wir haben. Dann sollten 
wir über Detailfragen reden. Es wäre unklug, jetzt Differen-
zierungen vorzunehmen, bevor wir über das Ganze 
gesprochen haben.

Herr Kollege Wörner, deswegen wäre es klug, wenn Sie 
auf den Bundesfi nanzminister Einfl uss nehmen würden, 
der das Thema maßgeblich vorantreibt, damit er dieses 
rechtliche Instrumentarium auch in dem von Ihnen ange-
sprochenen Sinne ausgestaltet. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste giganti-
sche Frage: Frau Kollegin Gote. Bitte schön.

Ulrike Gote (GRÜNE): Frau Präsidentin, Herr Staatssek-
retär, ich bin jetzt auf Ihre kluge und weise Antwort auf 
meine Frage gespannt:

Nachdem meine Mündliche Anfrage zum BID (Business 
Improvement District oder auch „Bündnis für Investitionen 
und Dienstleistungen“), in der Plenarsitzung vom 
8.03.2006 durch Sie, Herr Staatssekretär, unrichtig beant-
wortet wurde, indem Sie erklärten „Für die Einrichtung 
eines Innovationsbereichs ist die Zustimmung einer 
bestimmten Anzahl von Grundstückseigentümern not-
wendig. Nicht alle müssen zustimmen, aber ein gewisser 
Prozentsatz. In manchen Bereichen wird beispielsweise 
von 15 % ausgegangen.“ und Sie weiter im Verlauf Ihrer 
Antwort eine ablehnende Haltung gegenüber BID mit den 
Worten – Zitat – „Wenn Ursache für eine solche Abgabe 
ist, dass Entscheidungen getroffen werden, auf die ich 
beispielsweise als Mieter oder Einzelhändler keinen Ein-
fl uss habe, weil 15 %, 20 % oder 25 % der Grundstückei-
gentümer ausreichen, um dies zu beschließen, dann 
meine ich, dass das Ergebnis nicht gut ist.“ begründeten, 
frage ich Sie heute, ob im zuständigen Ministerium tat-
sächlich nicht bekannt ist, dass die Zustimmungsquote zu 
einem BID in den Bundesländern, in denen dieses Instru-
ment praktiziert wird, 70 bis 85 % betragen muss, ob die 
Staatsregierung sich nun korrigieren möchte und ob sich 
dadurch ihre Haltung zu BID und zu einem BID-Landesge-
setz ändern wird? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, bitte. Eine meisterliche Antwort auf eine meisterliche 
Formulierung.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Kollegin Gote, ich versuche, noch einmal knapp zu ant-
worten. Ich habe das Protokoll der letzten mündlichen 
Frage zu diesem Thema durchgesehen und festgestellt, 
dass wir dieses Thema an der Stelle schon gemeinsam 
miteinander diskutiert haben. Ich hoffe, dass ich Sie heute 
überzeugen kann. 

Ich habe in der Mündlichen Fragestunde am 08.03.2006 
darauf hingewiesen, wie sich die rechtliche Problematik 
aus unserer Sicht darstellt. Ich darf festhalten, dass ich 

damals mit bestem Wissen und Gewissen auch richtig 
geantwortet habe. Ich will das heute noch einmal doku-
mentieren:

In Hamburg und Hessen kann sich eine Minderheit von 
15 % der Grundstückseigentümer gegen die untätig blei-
bende Mehrheit der Grundstückseigentümer durchsetzen. 
In Hamburg und Hessen sehen die beiden Gesetze – ich 
darf aus diesen Gesetzen ein bisschen zitieren – bei der 
Antragstellung ein Mindestquorum von 15 % der Grund-
stückseigentümer nach Anzahl und Fläche vor sowie im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens, das im Zuge der 
Prüfung durch die Aufsichtsbehörde durchgeführt wird, 
ein Widerspruchsrecht der Grundstückseigentümer, 
jedoch keine Zustimmungspfl icht vor. Die Widerspruchs-
quoren liegen dabei in Hamburg bei einem Drittel, in 
Hessen bei einem Viertel der Grundstückseigentümer 
nach Anzahl oder Fläche. Das Verfahren sieht also keine 
– notwendige – Zustimmungs-, sondern nur eine Wider-
spruchsquote vor. Die in Hamburg und Hessen verankerte 
Quotenregelung bedeutet also – ich darf Ihnen das jetzt 
noch einmal ausführlich dokumentieren –, dass sich letzt-
lich eine Minderheit von 15 % der Grundstückseigen-
tümer in dem Fall durchsetzen kann, wenn die überwie-
gende Mehrheit der Grundstückseigentümer untätig 
bleibt. Die Grundstückseigentümer werden also staatli-
cherseits zu einem aktiven Tun verpfl ichtet, um mögliche 
Minderheitsideen abzuwehren. Eine solche Lösung ent-
spricht nicht unseren Vorstellungen von der Durchsetzung 
von Beteiligungsrechten mit weit reichenden Folgen für 
die Gesamtheit der im Gebiet Betroffenen. Problematisch 
ist ebenso, dass für weitere von der Festlegung eines 
Innovationsbereichs Betroffene, also Wohnungs- und 
Gewerbemieter sowie Bürgerinnen und Bürger, keinerlei 
Mitspracherechte vorgesehen sind.

Unabhängig davon sprechen auch weitere Gründe, wie 
der weitere Aufbau neuer Bürokratiestrukturen, gegen ein 
BID-Gesetz – Business Improvement District –. Mit dem 
bayerischen Modellvorhaben „Leben fi ndet Innenstadt – 
Öffentlich-private Kooperationen zur Standortentwick-
lung“ wird, wie bereits am 08.03.2006 berichtet, die Opti-
mierung freiwilliger Kooperationen an innerstädtischen 
Standorten erprobt. Bayern setzt also nach wie vor auf die 
Optimierung freiwilliger Kooperationen an innerstädti-
schen Standorten ohne gesetzliche Vorgaben. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin.

Ulrike Gote (GRÜNE): Herr Staatssekretär, das ist ein 
schöner Versuch. Aber es bleibt natürlich schon bei der 
berechtigten Frage, ob denn der Punkt „Untätige Mehr-
heit“, den Sie jetzt geschildert haben, nicht doch in einem 
besseren bayerischen Gesetz dadurch geheilt werden 
könnte, dass man zwangsweise alle befragt, die von 
einem BID betroffen wären.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Kollegin, wir wollen jetzt nicht noch einmal die Prozentsi-
tuation diskutieren. Mir geht es um etwas anderes, näm-
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lich um das, was ich im letzten Abschnitt meiner Ausfüh-
rungen dokumentiert habe. Ich war bei Beginn dieses 
„Wettbewerbs“, dieses neuen Weges, Innenstädte durch 
freiwillige Kooperationen zu stärken, dabei und habe dort 
auch gesprochen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass 
wir mit diesen privaten, freiwilligen kooperativen Zusam-
menschlüssen besser vorankommen. Wir können in 
diesem Parlament nicht permanent die Bürokratie 
beklagen und dann, wenn wir sozusagen einmal bei einem 
Pilotversuch eruieren wollen, welche Möglichkeiten wir 
haben, um gemeinsam unsere Innenstädte zu entwickeln, 
und hierfür neue Konzepte erarbeiten, sofort wieder neue 
gesetzliche Vorschriften schaffen. 

Sie fragen: Können wir da nicht noch einmal etwas 
anderes gestalten? Natürlich kann man alles gestalten. 
Wir können als Gesetzgeber den Menschen 1000 Dinge 
vorschreiben. Als einer, der seit 22 Jahren in einem 
Stadtrat sitzt, der diese Innenstadtproblematik aus tägli-
chem Erleben kennt und daran mitarbeitet, darf ich Ihnen 
sagen, dass der freiwillige Weg der einzig vernünftige Weg 
ist. Zusätzliche Vorschriften über das hinaus zu machen, 
was wir durch innerstädtische Satzungen und baurecht-
liche Vorschriften schon tun können, ein neues rechtliches 
Instrument und noch einmal Bürokratie zu schaffen, halte 
ich im Ansatz für falsch.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Frau Kollegin Gote.

Ulrike Gote (GRÜNE): Stimmen Sie mir denn nicht zu, 
dass gerade bei diesem Instrument die Bürokratie völlig 
im Hintergrund steht, weil es darum geht, gerade dort die 
Eigeninitiative der Eigentümer zu ermöglichen, indem ich 
nur einen gesetzlichen Rahmen schaffe? Es geht gar nicht 
um gesetzliche Detailregelungen und Vorschriften, son-
dern nur um die Möglichkeit der Eigeninitiative. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Kollegin Gote, ich darf Ihnen an der Stelle noch einmal 
widersprechen; ich bitte um Nachsicht. Sie heben insbe-
sondere diese freiwillige Arbeit, die sich sozusagen 
anschließt, noch einmal in den Vordergrund. Lasst es uns 
doch mit dem Thema „Leben fi ndet Innenstadt“ – wie wir 
es dokumentiert haben – versuchen. Dies ist doch ein 
idealer Fall, dass der Landtag nicht ein weiteres Gesetz 
erlässt, sondern sagt: Wir versuchen gemeinsam, dieses 
Thema in unseren Innenstädten durch eine freiwillige koo-
perative Arbeit voranzubringen, wie auch Sie es formu-
lieren. Wenn Sie jetzt mit offenen Augen durch das Land 
gehen, werden Sie feststellen: Es gibt diese Kooperati-
onen schon. 

(Zuruf der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

– Natürlich, ich kann Ihnen welche sagen. Ich lade Sie 
auch gerne in meine Heimatstadt ein, um mit Ihnen das 
einmal anzuschauen, denn ich sehe, wie optimal das 
gemacht werden kann. Da halte ich es für nicht gut, dass 
wir im Landtag permanent von Entbürokratisierung reden, 
aber gleichzeitig ein neues Gesetz erlassen wollen, wenn 

wir wissen, dass die Praxis wunderbar funktioniert. Des-
wegen darf ich Sie von dieser Stelle aus bitten, diesen 
Probelauf zu machen. Dann werden wir ein Resümee 
ziehen. Sie werden mir am Schluss hoffentlich Recht 
geben müssen, wenn ich sage, dass diese freiwilligen 
Kooperationen ohne große gesetzliche Rahmenbedin-
gungen optimal funktionieren. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Frau Kollegin Gote.

Ulrike Gote (GRÜNE): Das bringt mich zu meiner letzten 
Zusatzfrage: Bei „Leben fi ndet Innenstadt“ handelt es sich 
nur um eine Handvoll Modellprojekte. Es ist doch richtig, 
dass sich im Moment keine weiteren Kommunen an 
diesem Modellprojekt beteiligen und daraus Geld erhalten 
können?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Liebe 
Frau Kollegin Gote, jetzt Sie ziehen einen Schluss, der 
nicht klug ist. Sie reden jetzt über Geld. Das Geld 
bekommen Sie aber mit dem Gesetz auch nicht.

Wenn Sie heute ein Konzept entwickeln wollen im Sinne 
von Business Improvement District, dann machen Sie es 
doch. Rufen Sie nicht ständig nach dem Gesetzgeber, 
sondern gehen Sie in Ihre Stadt, und wenn Sie kein 
Modellprojekt haben, machen Sie es trotzdem. Wir haben 
das zu Hause gemacht, ohne nach dem Gesetzgeber zu 
rufen. Wenn wir alle nach dem Gesetzgeber rufen, werden 
wir nicht mehr fertig. Dann machen wir zu viele Gesetze. 
Dann gilt der alte Satz von Seneca: Zuerst litten wir unter 
den Verbrechen, und dann litten wir unter den Gesetzen.

Deshalb erwarte ich gerade von Ihnen etwas mehr 
Zurückhaltung und Konzentration auf diese freiwillige 
Arbeit.

(Zuruf der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatssekretär.

Nächste Fragestellerin: Frau Kollegin Radermacher.

Karin Radermacher (SPD): Herr Staatssekretär, trifft es 
zu, dass Innenminister Dr. Beckstein dem Bürgermeister 
von Oberickelsheim zugesagt hat, dass bei der Bundes-
straße 13 an der Gemarkungsgrenze Oberickelsheim und 
Martinsheim ein Kreisverkehr eingerichtet wird, dabei die 
Mautpyramide von Mittelfranken nach Unterfranken ver-
setzt wird, und das alles ohne Zustimmung der Gemeinden 
Marktbreit und Martinsheim?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.
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Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Ich 
hoffe, Frau Kollegin Radermacher, dass ich Ihren ortskun-
digen Sachvortrag richtig aufnehmen kann und entspre-
chend den örtlichen Gegebenheiten richtig formuliere.

Am 25. April wurden in einem Gespräch unter anderem 
zwischen dem Bürgermeister der Gemeinde Oberickels-
heim, dem Landrat des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad 
Windsheim, einem Fachvertreter des Innenministeriums 
und Innenminister Dr. Günther Beckstein die fachlichen 
Gründe erörtert, ob an der Kreuzung der Bundesstraße 13 
mit der Staatsstraße 2271 und der Kreisstraße NEA 47 
nordwestlich Oberickelsheim ein Kreisverkehrsplatz 
anstelle des bisher vom Straßenbauamt Ansbach vorge-
sehenen Linksversatzes gebaut werden soll. Im Ergebnis 
ist man übereingekommen, dass die besseren fachlichen 
Gründe für den Bau eines Kreisverkehrsplatzes sprechen. 
An diesem Gespräch, das von mittelfränkischer Seite initi-
iert worden war, waren die Gemeinden Martinsheim und 
Marktbreit nicht beteiligt, weil auf deren Betroffenheit 
nicht hingewiesen worden war.

Der Vorschlag des Ersten Bürgermeisters der Gemeinde 
Oberickelsheim, darüber hinaus die Mautpyramide von 
ihrem jetzigen Standort inmitten der B 13 in die geplante 
Kreisverkehrsinsel auf mittelfränkischer Gemarkung zu 
verlegen, wurde insbesondere als weitere Verbesserung 
für die Verkehrssicherheit gesehen, die deshalb geprüft 
werden sollte. Der Erste Bürgermeister hat jedoch nicht 
thematisiert, dass damit auch eine Versetzung der Maut-
pyramide von unterfränkischem auf mittelfränkisches 
Gebiet verbunden ist. Über eine derartige Verlegung nach 
Mittelfranken wurde aber im Gespräch keine Entschei-
dung getroffen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin.

Karin Radermacher (SPD): Herr Staatssekretär, das 
heißt, ich kann davon ausgehen, dass der Herr Innenmi-
nister eine Verlegung der Mautpyramide von Unterfranken 
nach Mittelfranken nicht zugesagt hat?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Kollegin Radermacher, ich kann das nicht aus dem unmit-
telbaren Gespräch berichten, weil ich nicht dabei war. Ich 
darf nur noch einmal diesen Satz zitieren, dass im 
Gespräch keine Entscheidung getroffen wurde, sodass 
ich davon ausgehe, dass der Minister an dieser Stelle 
auch keine Entscheidung getroffen hat.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Eine weitere 
Zusatzfrage, bitte schön.

Karin Radermacher (SPD): Herr Staatssekretär, ich darf 
davon ausgehen, dass, bevor eine solche Entscheidung 
getroffen wird, der Minister oder Sie oder Ihr Haus selbst-
verständlich mit den beiden Gemeinden in Unterfranken 
Kontakt aufnehmen und das besprechen werden, und 
dass man uns nicht auf kaltem Wege unsere Mautpyra-
mide wegnimmt.

(Allgemeine Heiterkeit)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Als 
Schwabe kann ich relativ gelassen antworten, Frau Kol-
legin Radermacher. Ich darf Ihnen das so zusagen.

Karin Radermacher (SPD): Danke.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatssekretär. Damit sind diese Fragen beant-
wortet.

Ich darf als Letztes aufrufen das Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen, Frau 
Staatsministerin. Bitte schön, Frau Kollegin Werner-Mug-
gendorfer, Sie waren schon von Anfang an da. Dann 
nehmen wir die Frage noch dran.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Frau Ministerin, 
was geschieht, wenn eine Gemeinde keine Bedarfsfest-
stellung im Zuge des neuen Bayerischen Kinderbildungs- 
und -betreuungsgesetzes – BayKiBiG – für ihren Einzugs-
bereich durchführt, werden dann die bis jetzt bestehenden 
Betreuungsplätze nicht mehr vom Staat gefördert, oder 
welche Sanktionsmöglichkeit vonseiten der Aufsichtsbe-
hörde gibt es?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach 
Artikel 5 und Artikel 7 BayKiBiG besteht für die Gemeinden 
die objektive Verpfl ichtung, eine Bedarfsplanung durchzu-
führen und die nach der Bedarfsfeststellung notwendigen 
Plätze in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespfl ege 
rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Die Verpfl ichtung zur 
Durchführung der Bedarfsplanung ist kommunalaufsicht-
lich durchsetzbar.

Außerdem hat der einzelne Träger bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen einen Anspruch gegen die Gemeinde auf 
Anerkennung der Bedarfsnotwendigkeit seiner Plätze. 
Diesen Anspruch kann der Träger gegebenenfalls auch 
gerichtlich durchsetzen, wobei wir nicht hoffen, dass es 
dazu kommen muss.

Hat eine Gemeinde keinerlei Schritte zur Durchführung 
einer Bedarfsplanung eingeleitet, ist sie grundsätzlich ver-
pfl ichtet, auf Antrag des jeweiligen Trägers jeden Platz zu 
fi nanzieren, da sie nicht begründen kann, dass für den 
Platz die Bedarfsnotwendigkeit fehlt. Das heißt, sie ist 
schlicht und einfach verpfl ichtet zu zahlen.

Unabhängig von der Anerkennung der Bedarfsnotwen-
digkeit bestimmter Plätze durch die Gemeinde besteht 
eine kommunale Finanzierungspfl icht für bestimmte 
Plätze aufgrund folgender Tatbestände:

Im Rahmen der Übergangsregelung des § 3 Absatz 3 
Nummer 3 BayKiBiG und Änderungsgesetz gelten Plätze 
in bis zum Stichtag 31. Juli 2005 anerkannten Kinder-
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gärten bis zum 31. August 2008 als bedarfsnotwendig im 
Sinne des Artikels 22 Absatz 1 BayKiBiG – Sie kennen 
das, das ist die so genannte Bedarfsfi ktion, die wir auch 
gemacht haben. Die Einrichtungen erhalten bei Vorliegen 
der genannten Voraussetzungen bis 31. August 2008 
sowohl kommunale als auch staatliche Förderung unab-
hängig von der Bedarfsplanung der Gemeinde. Das sind 
die Übergangsregelungen, die insbesondere für den 
Bereich Waldorf-, Montessori- und Waldkindergärten von 
Bedeutung sind.

Daneben kann sich auch aus der Gastkinderregelung des 
Artikels 23 Absatz 1 oder Absatz 4 BayKiBiG eine Finan-
zierungsverpfl ichtung der Gemeinde ergeben. Dies ist 
dann der Fall, wenn die Gemeinde entweder nicht selbst 
über eine für die Bedarfsdeckung ausreichende Zahl von 
Plätzen verfügt oder aber wenn ein durch zwingende per-
sönliche Gründe bedingter Ausnahmefall vorliegt, in dem 
sie sich bei fehlerfreier Ermessensausübung zur Förde-
rung einer Auswärtsbetreuung bereit erklären muss. 
Erfolgt die fi nanzielle Förderung durch die Gemeinde, wird 
selbstverständlich auch der staatliche Anteil gewährt.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Frau Staatsmi-
nisterin, Sie haben gesagt, die Gemeinde muss „recht-
zeitig“ die notwendigen Plätze zur Verfügung stellen. Was 
bedeutet „rechtzeitig“? Im Gesetz steht 30.04. Das ist 
heuer nicht haltbar.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Vom Grundsatz her bin ich der Überzeugung, dass die 
Kommunen auf jeden Fall jetzt ab Mai ihre Bedarfspla-
nung machen müssen. Denn die Anmeldungen bei den 
Trägern laufen ja überall. Die Gespräche der Erzieherinnen 
der Träger mit den Eltern laufen zurzeit sehr intensiv. Vor 
diesem Hintergrund muss die Bedarfsplanung bei Ent-
scheidungsreife zum Abschluss gebracht werden.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Frau Kollegin Werner-Muggendorfer.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Frau Ministerin, 
was geschieht denn mit den Gemeinden, die eigentlich in 
diese Übergangsregelung fallen, die Sie sehr ausführlich 
erklärt haben, aber nicht bereit sind, ihren Anteil während 
dieser Übergangszeit zu bezahlen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Die Gemeinden müssen das bezahlen. Darauf hat der 
Träger einen Rechtsanspruch. Bei der Übergangsregelung 
bis 31. August 2008 müssen sie das bezahlen.

Das Problem, soweit ich es sehe, schlägt weniger bei den 
bestehenden Plätzen aus, sondern mehr, wenn aus einer 

Familie mit zwei Kindern das eine Kind schon in den Mon-
tessorikindergarten geht und jetzt auch noch das andere 
Kind in den Montessorikindergarten gehen soll. Dann 
habe ich für das Kind, das schon in den Montessorikinder-
garten geht, die Übergangsregelung, aber für das 
Geschwisterkind weigern sich die Kommunen oft und 
sagen: Es tut uns leid, das machen wir nicht. Da habe ich 
die großen Probleme. Da müssen das Sozialministerium 
und auch ich als Ministerin ständig mit den Bürgermeis-
tern reden.

Dabei muss ich gleichzeitig sagen – so weit bin ich 
schon – dass der Kreis, also das Jugendamt, außerhalb 
der Geltung der Bedarfsfi ktionsregelung die Bedarfsaner-
kennung übernimmt. Gleichzeitig ist zu sagen, dass dann 
der kommunale Anteil vom Landkreis geleistet wird; denn 
gerade bei diesen Kindergärten haben wir sehr oft einen 
sehr großen Einzugsbereich, der sich häufi g über einen 
Landkreis, wenn nicht sogar über mehrere Landkreise 
hinweg erstreckt.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Frau Kollegin.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Sie haben einen 
interessanten Hinweis gegeben, aber was ist, wenn das 
Kreisjugendamt oder der Landkreis auch nicht bereit ist, 
diesen Anteil zu bezahlen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Dann hat der Träger natürlich durchaus Schwierigkeiten. 
Dabei muss man sich allerdings auch die Situation vor Ort 
immer genau ansehen. Ich möchte schon noch einmal 
darauf hinweisen, dass wir in Artikel 7 sehr klar formuliert 
haben: Die Gemeinden entscheiden, welchen örtlichen 
Bedarf sie unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
Eltern und ihrer Kinder für eine kindgerechte Bildung, 
Erziehung und Betreuung sowie sonstiger bestehender 
schulischer Angebote anerkennen. Also, die Gemeinden 
müssen die Bedürfnisse der Eltern und ihrer Kinder in der 
Bedarfsplanung berücksichtigen. Diesen Artikel 7 über-
sehen zurzeit noch etliche Kommunen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Frau Staatsministerin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
damit ist die Fragestunde beendet. 

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung die Tagesordnungs-
punkte 2, 3 und 4 auf:

Gesetzentwurf der Abg. Monica Lochner-Fischer, 
Johanna Werner-Muggendorfer, Christa Naaß u. a. 
(SPD) 
zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsge-
setzes (Drs. 15/4395) 
– Zweite Lesung –
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hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Christa Naaß, Adelheid 
Rupp, Monica Lochner-Fischer u. a. (SPD)  
(Drs. 15/4836)

Gesetzentwurf der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 
zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsge-
setzes (Drs. 15/4729) 
– Zweite Lesung – 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsge-
setzes (Drs. 15/4735) 
– Zweite Lesung – 

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Prof. Ursula Männle, 
Manfred Ach, Prof. Dr. Walter Eykmann u. a. (CSU) 
(Drs. 15/4834)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde hierzu eine Redezeit von 30 Minuten pro Fraktion 
vereinbart. Ich darf als erster Rednerin Frau Kollegin Naaß 
für die SPD-Fraktion das Wort erteilen.

Christa Naaß (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Der 18. Mai 2006, also der heutige Tag, ist ein 
wichtiger Tag in Sachen Gleichstellungspolitik. Heute 
beschließen wir die Verlängerung des seit zehn Jahren 
bestehenden Gleichstellungsgesetzes. Dass dies so sein 
wird, war lange Zeit nicht sicher. Nicht umsonst wurden im 
vergangenen Jahr 6880 Postkarten von Frauen aus allen 
Regionen Bayerns an den Bayerischen Landtag geschickt 
mit der Forderung, das Bayerische Gleichstellungsgesetz 
auch nach Ablauf am 30.06.2006 weiterzuführen. 

(Renate Dodell (CSU): Das war schon vorher 
beantragt!)

Ich erinnere daran: Der Gesetzgeber hat im Jahre 1996 
mit dem Bayerischen Gleichstellungsgesetz endlich den 
Verfassungsauftrag nach Artikel 3 des Grundgesetzes zur 
Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern und der Beseitigung beste-
hender Nachteile aufgegriffen. Bis es dazu kam, hat es in 
Bayern wieder einmal länger als in anderen Bundeslän-
dern gedauert. 

Bereits am Internationalen Frauentag am 8. März 1995 
hatte die SPD einen Gesetzentwurf zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern eingereicht, nachdem sich zum 
damaligen Zeitpunkt gleichstellungspolitisch in Bayern so 
gut wie überhaupt nichts tat. Bayern war damals das ein-
zige Bundesland ohne Gleichstellungsgesetz. Die dama-
lige SPD-Initiative hat gefruchtet; zwei Monate später 
legte die Staatsregierung wenigstens Eckpunkte vor, die 
jedoch damals zu einem großen Aufschrei führten und 
führen mussten. So war zum Beispiel überhaupt nicht 

vorgesehen, Lehrerinnen und Lehrer in das Gleichstel-
lungsgesetz mit einzubeziehen. 

Ähnlich wie im Jahre 2005 kam es im Jahr 1995 zu einer 
konzertierten Aktion von vielen Frauen, Frauenverbänden 
und Einrichtungen mit dem Ziel, ein Gleichstellungsgesetz 
zu bekommen, das Hand und Fuß hat. Lange Beratungen, 
Fachgespräche und viele Petitionen waren erforderlich, 
um wenigstens noch kleine Verbesserungen in den 
damals vorgelegten Gesetzentwurf einfl ießen zu lassen. 

Ich erinnere an die damaligen Reaktionen der Presse: 
Typisch bayrisch! Ein Gesetz, das niemandem weh tut, 
aber auch nicht so schwach ist, dass man es hätte bleiben 
lassen können. Selbst kleine Revolutionen dauern in 
Bayern länger. Bis bei den Ministerialdirigenten oder den 
Ministerialdirektoren die Mehrheit weiblich ist, dürften 
wohl noch ein paar Jahrhunderte ins Land gehen. Das 
Bayerische Gleichstellungsgesetz: ein zahnloser Tiger, ein 
Fingerhut voll Gleichstellung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was für eine Chance 
haben wir als Parlament, heute am 18. Mai 2006, aus 
diesem Fingerhut voll Gleichstellung einen vollen Eimer zu 
machen!

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Gute 
Idee! Das müssen viele Haferl sein!)

Es könnte ein denkwürdiger Tag werden. Nutzen wir diese 
Chance, Kolleginnen und Kollegen, und überlassen wir sie 
nicht den Generationen nach uns. Ich sage deshalb Gene-
rationen, weil sich die Bemühungen um die tatsächliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern über Jahrhun-
derte hinweg ziehen. Ich gehe kurz ein bisschen in die 
Geschichte zurück. August Bebel schrieb in seinem Buch 
„Die Frau und der Sozialismus“ im Jahre 1878: 

Die Frau der neuen Gesellschaft ist sozial und 
ökonomisch vollkommen unabhängig. Sie ist 
keinem Schein von Herrschaft und Ausbeutung 
unterworfen. Sie steht dem Manne als Freie und 
Gleiche gegenüber und ist Herrin ihrer 
Geschicke.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Zustim-
mung! – Beifall der Abgeordneten Johanna 
Werner-Muggendorfer (SPD)

Dies hat August Bebel damals geschrieben, damit die 
Gesellschaft sensibilisiert wird, aber nicht nur die Gesell-
schaft, sondern auch die eigene Partei. Wenn wir jetzt das 
Jahr 2006 ansehen, müssen wir feststellen: Diese Visi-
onen von August Bebel haben sich bei weitem noch nicht 
realisiert. 

Ich erinnere an den ersten Internationalen Frauentag am 
19. März 1911, bei dem Tausende von Frauen auf die 
Straße gingen, um nicht nur das Wahlrecht einzufordern, 
sondern auch politische und soziale Gleichberechtigung. 
Anlässlich des 95. Internationalen Frauentages, den wir 
jüngst am 8. März begangen haben, wäre es ein nicht zu 
übersehendes Signal, wenn wir ein Gleichstellungsgesetz 
in Bayern formulierten, das wirklich Biss hat und kein 
Gesetz, das sich nach wie vor auf Unverbindlichkeiten 
stützt. 
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Am 19. Januar 1949, also vor 57 Jahren, wurde endlich 
die tatsächliche Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen als Staatsziel in das Grundgesetz aufgenommen. 
In Bayern jedoch dauerte es bis zum Jahre 1998, bis end-
lich durch das Volk die Bayerische Verfassung geändert 
wurde und die Gleichberechtigung endlich auch in die 
Bayerische Verfassung Einzug hielt. 

(Prof. Ursula Männle (CSU): Auf Antrag des Land-
tages!)

Denn bis dahin galten immer noch die Formulierungen 
aus der Weimarer Republik. Nun sind wir im Jahr 2006 
angelangt und können und dürfen mit dem Erreichten 
nicht zufrieden sein. Zehn Jahre Gleichstellungsgesetz in 
Bayern sind bei weitem keine Erfolgsstory. Im Gegenteil. 
Neuer Schwung ist in der Gleichstellungspolitik erforder-
lich. 

Über diese Einschätzung besteht meines Erachtens Kon-
sens zwischen allen drei hier im Bayerischen Landtag 
vertretenen Parteien. Deswegen haben sich alle drei auch 
für die Weiterführung und Verbesserung des derzeitigen 
Gleichstellungsgesetzes ausgesprochen. Das geschah 
nicht ohne Grund. Gab es nach dem zweiten Gleichstel-
lungsbericht im Jahre 2002 einen deutlichen Schub in 
Sachen Gleichstellung, so ist gerade in letzter Zeit der 
Trend gebrochen. Rückschritte in Sachen Gleichstellung 
sind nicht zu übersehen. Das sagen nicht nur ich und 
meine Fraktion, sondern das stellte auch das INIFES-Ins-
titut fest, das den dritten Gleichstellungsbericht auch auf 
Anregung des Ausschusses für Fragen des öffentlichen 
Dienstes begleitet und bewertet hat. 

Folgende Defi zite wurden aufgezeigt, die ich Ihnen kurz 
darstelle. Über die Zeit ist ein Abfl achen der gleichstel-
lungspolitischen Fortschritte zu erkennen. Rückschritte 
sind nicht zu übersehen. Rückschritte, wenn es um die 
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei Beförde-
rungen und Höhergruppierungen geht, Rückschritte bei 
der Ausschreibung der Stellen für Gleichstellungsbeauf-
tragte; denn 49,7 % der Dienststellen schreiben nicht aus. 
Rückschritte hinsichtlich der Freistellung und bei der Aus-
stattung der Gleichstellungsbeauftragten. In diesem 
Bereich sind eindeutig Sparmaßnahmen zu erkennen. 

Es gibt einen Grundstock an Dienststellen und Einrich-
tungen, die sich in wichtigen Aspekten den Vorgaben des 
Gleichstellungsgesetzes durch Abducken entziehen

(Heiterkeit der Abgeordneten Johanna Werner-
Muggendorfer (SPD))

– so die Formulierung des Instituts –, zum Beispiel durch 
fehlende erste Gleichstellungskonzepte, fehlende Fort-
schreibung, fehlende Gleichstellungsbeauftragte, zu sel-
tene Berücksichtigung sozialer Kompetenz, um nur ein-
zelne Beispiele zu nennen. 

Die Feststellung nach dem dritten Gleichstellungsbericht, 
der am 5. Juli 2005 im Bayerischen Landtag gegeben 
wurde, ist folgende: Das Gleichstellungsgesetz hat zwar 
gewirkt, die Intention des Gesetzgebers ist aber noch 
lange nicht erreicht und braucht eine Erneuerung. Die 

Gleichstellung und Gleichberechtigung von Mann und 
Frau brauchen deshalb eine weitere gesetzliche und tat-
sächliche Unterstützung. 20 % der Gleichstellungsbeauf-
tragten sind zum Beispiel für ihre Tätigkeit überhaupt nicht 
freigestellt. Der Deutsche Juristinnenbund Landesver-
band Bayern kritisiert nicht umsonst, dass es unwilligen 
Gemeinden durch die Verwendung unbestimmter Rechts-
begriffe ermöglicht werde, von Gleichstellungsmaß-
nahmen abzusehen. 

In Führungspositionen sind Frauen in Bayern nach wie vor 
unterrepräsentiert. Der Frauenanteil bei der Neubeset-
zung von Führungspositionen ist mit 20 % gegenüber 
23,6 % im Jahr 2002 deutlich gesunken. Also auch in dem 
Bereich ist ein Rückschritt zu erkennen. 

Im höheren Dienst sind die Frauen nach wie vor unterre-
präsentiert. 26,4 % im Jahr 2003 gegenüber 26,1 % im 
Jahr 2001 kennzeichnet die Entwicklung. Das ist ein Fort-
schritt um 0,3 % in drei bis vier Jahren. Langsamer kann 
es nicht mehr gehen. 

Bei 95,4 % der Dienststellen sind mehr Männer als Frauen 
in Führungspositionen beschäftigt. 2002 waren es 95 %. 
Also nur in knapp 5 % der Dienststellen sind mehr Frauen 
als Männer in Führungspositionen. Solche Zahlen zeigen 
eindeutig auf, dass gleichstellungspolitische Defi zite in 
Bayern vorhanden sind und Handlungsbedarf besteht. 

(Beifall bei der SPD)

Deshalb verwundert es schon, wenn in der Stellungnahme 
des Sozialministeriums, Frau Ministerin, zu einer Petition 
des Deutschen Juristinnenbundes Landesverband Bayern 
Folgendes zu lesen ist:

Der dritte Bericht der Staatsregierung bestätigt 
die Vorreiterrolle des bayerischen öffentlichen 
Dienstes bei der Umsetzung von Chancengleich-
heit und Gleichstellung.

Ich möchte fragen, wo da die Vorreiterrolle liegt ange-
sichts der Tatsache, die ich gerade geschildert habe. 
Kann es vielleicht sein, dass wir auf unterschiedlichen 
Veranstaltungen waren? Ich habe jedenfalls anderes aus 
diesem Gleichstellungsbericht herausgelesen als Sie. Das 
Beschönigen und Vernebeln von Tatsachen tut schon 
etwas weh. 

(Beifall bei der SPD)

Mit dem Gesetzentwurf der Staatsregierung, der heute 
beraten wird, gesteht die Staatsregierung eigentlich ein, 
dass die Gleichstellung von Frauen und Männern – ich 
zitiere aus der Begründung – noch nicht überall und noch 
nicht vollständig umgesetzt ist. Gleichstellung, so stellen 
Sie selber fest, sei noch nicht gelebte Realität, wie in der 
Problembeschreibung im Gesetzentwurf zu lesen ist. 

Also: Von wegen Vorreiterrolle! Wenn es so wäre, 
brauchten wir diese Formulierung nicht. 
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Wenn bei der CSU und der Staatsregierung diese Erkennt-
nisse vorliegen, dann verstehe ich nicht, dass Sie mit dem 
von Ihnen vorgelegten Gesetzentwurf nicht mehr Mut 
zeigen. Der große Wurf ist dieser Gesetzentwurf nicht. 

(Beifall bei der SPD)

Er beschränkt sich auf wenige, unbedeutende Verände-
rungen, die alle unter dem Gesichtspunkt der Kostenneu-
tralität stehen oder, wie es neuerdings formuliert wird, 
belastungsneutral sind; dies klingt vielleicht nicht ganz so 
scharf. 

Eine wirkliche Stärkung der Gleichstellungsbeauftragten 
fi ndet durch den von Ihnen vorgelegten Gesetzentwurf 
leider nicht statt, wie es sich die Gleichstellungsbeauf-
tragten vor allem zum Beispiel im Hinblick auf die Min-
destfreistellung gewünscht hätten. 

Die in dem Gesetzentwurf vorgeschlagene Verlängerung 
des Zeitraums der Berichterstattung von drei auf fünf 
Jahre begründen Sie mit dem Gesichtspunkt des Büro-
kratieabbaus. Ich sehe das allerdings eher unter dem 
Gesichtspunkt von weniger Mitwirkungsmöglichkeiten 
durch das Parlament. Denn der nächste Bericht würde 
nach Ihrer Vorstellung erst im Juni 2010 gegeben werden 
und nicht im Juni 2008. Ich sage: So entledigt man sich 
eines Berichts kurz vor der nächsten Landtagswahl, der – 
so war es in der Vergangenheit der Fall –, nicht zum 
Besten für die Staatsregierung ausfi ele. 

Auch kann dieses gewählte Parlament in der 15. Legisla-
turperiode nicht mehr bewerten – das ist für mich 
wichtig –, wie sich die gleichstellungspolitischen Bemü-
hungen im öffentlichen Dienst fortentwickelt haben, und 
sich auch nicht mehr der Verantwortung stellen, wie es 
sich für ein Parlament eigentlich gehört. 

Weiterhin fi nde ich es nicht logisch, wenn Gleichstellungs-
beauftragte für drei Jahre bestellt werden, aber der 
Gleichstellungsbericht alle fünf Jahre gegeben werden 
soll. Das ist nicht konsequent. 

Wenn sich die Gleichstellung von Frauen und Männern 
nicht weiterhin wie eine Schnecke bewegen soll oder 
nicht auf Glatteis immer wieder ausrutschen soll – wir 
hatten in den letzten Jahren einige Rückschritte zu ver-
zeichnen –, dann müssen wir jetzt Fakten schaffen und 
dazu beitragen, dass Bayern im 21. Jahrhundert auch in 
Sachen Gleichstellung Spitze wird. Dies müsste doch vor 
allem ein großes Anliegen des Ministerpräsidenten sein. 
Denn er will doch, dass Bayern in allen Bereichen Spitze 
in Deutschland ist. Da wäre es doch schön, wenn Bayern 
Spitze auch in Sachen Gleichstellung werden würde. Das 
wäre ein gemeinsames Ziel, auf das wir alle zusammen 
hinwirken könnten und sollten. 

Die SPD-Landtagsfraktion will mit ihrem Gesetzentwurf 
und ihrem Änderungsantrag den Gleichstellungs- und 
Frauenbeauftragten in Bayern die Arbeit weiterhin ermög-
lichen, aber besser als in der Vergangenheit. Wir haben 
uns nach vielen Gesprächen und Beratungen mit den 
Gleichstellungsbeauftragten in den vergangenen Jahren 
ursprünglich auf wenige Punkte konzentriert in der Hoff-

nung, dass die Staatsregierung und die CSU wenigstens 
bereit seien, diese wenigen Punkte mitzutragen. Dies 
konnten wir jedoch, nachdem der Gesetzentwurf dem 
Parlament zugeleitet worden ist, nicht feststellen. Des-
wegen haben wir einen Änderungsantrag mit Forderungen 
auf den Weg gebracht, die unseres Erachtens unbedingt 
in die Gesetzgebung einfl ießen müssen. Es sind Forde-
rungen, die durch zehn Jahre praktische Erfahrungen mit 
dem Gleichstellungsgesetz begründet sind. Diese Forde-
rungen wurden auch in zahlreichen Petitionen an den 
Bayerischen Landtag herangetragen. 

Ich gehe auf einige wenige Forderungen ein, die meines 
Erachtens wichtige Forderungen sind. 

Zunächst spreche ich zum Finanzierungsvorbehalt. Der 
Finanzierungsvorbehalt nach Artikel 2 Absatz 4 muss 
unseres Erachtens unbedingt fallen. Für die Staatsregie-
rung ist die Fortführung des Bayerischen Gleichstellungs-
gesetzes jedoch nur in einem im Ergebnis belastungsneu-
tralen Rahmen darstellbar. Die Fortführung darf nicht 
konnexitätsrelevant sein; so formuliert die Staatsregie-
rung. 

Ich sage: Wären Sie dem Vorschlag der SPD aus dem 
Jahr 1996 gefolgt, dann hätte es überhaupt keine zeitliche 
Befristung auf zehn Jahre gegeben, und dann müssten 
Sie, Frau Ministerin, jetzt nicht über Konnexität sprechen. 
In anderen Bereichen, die die Staatsregierung verändert 
– zum Beispiel bei G 8 –, ist die Konnexität doch auch 
egal. Da lassen Sie doch die Kommunen in Bayern auf 
ihren Kosten sitzen. Ich denke allein an die mittelfränki-
schen Kommunen, wo es um eine Größenordnung von 
23 Millionen Euro geht. Da spielt das Konnexitätsprinzip 
keine Rolle. Aber in Sachen Gleichstellung führt man das 
als Argument an. 

Ein weiterer Punkt. Die Unterscheidung zwischen Gleich-
stellungsbeauftragten und Ansprechpartnern ist unseres 
Erachtens nicht gerechtfertigt. Es dürfte keine Differenzie-
rung zwischen Gleichstellungsbeauftragten und 
Ansprechpartnern geben. 

Im Gleichstellungskonzept sollten nach unserer Meinung 
auch vorhandene Unterschiede in Bezug auf Leistungs-
prämien, Leistungsfunktionen, Beurteilungen, Wahrneh-
mung von Elternzeit dargestellt und erläutert werden. 
Ebenso werden ja schon bisher Kriterien dargestellt, wie 
Voll- und Teilzeittätigkeit, Beurlaubung oder Fortbildung. 

Frauen sollten bei Einstellungen und Beförderungen 
bevorzugt berücksichtigt werden. Der alleinige Hinweis im 
Gesetz, dass der Frauenanteil zu erhöhen ist, hat in der 
Vergangenheit wenig gebracht. Ich habe vorhin die Zahlen 
genannt. Die Neubesetzung von Führungspositionen mit 
Frauen ist auf 20 % gesunken. Das zeigt schon auf, dass 
man hier nicht immer nur mit Appellen arbeiten kann, son-
dern Vorgaben in ein Gesetz gezielt hineinschreiben muss, 
damit das Gesetz dazu beiträgt, dass wir vorankommen 
und uns nicht wie eine Schnecke fortbewegen oder auf 
Glatteis immer wieder ausrutschen. 

Gleichstellung ist als verpfl ichtendes Thema von Fortbil-
dungsmaßnahmen vorzusehen, insbesondere bei 
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Beschäftigten, die im Organisations- und Personalwesen 
tätig sind, sowie bei Vorgesetzten, die Leitungsfunktionen 
innehaben. Eine Verpfl ichtung ist ein konkreter Hand-
lungsauftrag, Frau Ministerin. Man sollte das nicht auf 
freiwilliger Basis regeln. Denn wir haben in der Vergangen-
heit festgestellt, dass das zu wenig angenommen worden 
ist. Das Thema ist auch zu wenig angeboten worden. Also 
brauchen wir in diesem Bereich verpfl ichtende Bildungs-
maßnahmen. 

(Beifall bei der SPD)

Artikel 15, in dem die Bestellung der Gleichstellungsbe-
auftragten geregelt wird, muss konkretisiert werden. 
Gleichstellungsbeauftragte sind nach Meinung der SPD 
schon bei Dienststellen ab 20 Beschäftigten vorzusehen, 
nicht erst ab 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für 
jede Gleichstellungsbeauftragte muss es auch eine Stell-
vertretung geben. Es sollte auch die Möglichkeit der 
unbefristeten Verlängerung geben. Die Gleichstellungsbe-
auftragten sollen an den Besprechungen zwischen 
Dienststelle und Personalvertretung teilnehmen. Diese 
Forderung der SPD wurde vom Hohen Hause über-
nommen. Ebenso wurde unser Vorschlag übernommen, 
dass eine dienstliche Beurteilung der Tätigkeit nur auf 
Antrag der Gleichstellungsbeauftragten erfolgt. Über-
nommen wurde auch unsere Forderung nach einer ange-
messenen Sach- und Personalausstattung.

Gleichstellungsbeauftragte müssen mit mindestens der 
Hälfte der Regelarbeitszeit beschäftigt werden. Diese wei-
tere Forderung von uns ist aber leider nicht von Ihrer Seite 
übernommen worden. Diese Forderung ist unseres Erach-
tens realistisch und auch aus der Erfahrung der vergan-
genen Jahre begründet. Ich bedauere es, dass Sie sich in 
dieser Hinsicht nicht bewegt haben. 

Wenn alle diese unsere Forderungen erfüllt worden wären 
oder erfüllt würden – diese Möglichkeit haben Sie heute 
noch –, hätte das künftige Gesetz auch Hand und Fuß und 
würde mehr als in der Vergangenheit dazu beitragen, dass 
wir einer tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und 
Männern endlich näher kommen. Dann würden nicht noch 
ein paar Jahrhunderte ins Land gehen, wie es in dem 
Presseartikel heißt, den ich eingangs erwähnt habe. So 
viel Zeit haben wir nicht mehr. Es ist schon zu viel Zeit ins 
Land gegangen.

Viele dieser Forderungen wurden auch in über 50 Petiti-
onen mit 106 Unterschriften an den Bayerischen Landtag 
herangetragen, so zum Beispiel von der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Bayern, von 
der Arbeitsgemeinschaft Frauenseelsorge in Bayern, vom 
katholischen deutschen Frauenbund, von der Landesar-
beitsgemeinschaft der bayerischen kommunalen Frauen-
beauftragten, von den Fraktionen im Augsburger Stadtrat 
und der Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen, von der 
Landeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten an bayerischen Hochschulen oder vom deutschen 
Juristinnenbund, Landesverband Bayern, um nur einige 
zu nennen, aber auch um aufzuzeigen, wie breit die Betei-
ligung an einem solchen Gesetzgebungsverfahren in der 
Öffentlichkeit ist.

Vielleicht wäre aber Vieles auch anders, Kolleginnen und 
Kollegen, wenn mehr Frauen im bayerischen Kabinett 
säßen und wenn Sie, Frau Ministerin, etwas mehr Unter-
stützung von Ihren Kolleginnen bekommen würden. Es ist 
schade, dass Sie heute als einzige weibliche Vertreterin 
des bayerischen Kabinetts hier sitzen. Auch hier könnte 
die Bayerische Staatsregierung ein Signal geben, so wie 
es in anderen Bundesländern der Fall ist. Schauen Sie 
einmal nach Rheinland-Pfalz, dort könnte sich die Bayeri-
sche Staatsregierung in Sachen Gleichstellung etwas 
abschauen. Das gilt im Übrigen auch für die Zusammen-
setzung des Kabinetts in Rheinland-Pfalz.

(Beifall bei der SPD)

Auch der CSU-Fraktion würden mehr Frauen nicht 
schaden. Die größte Fraktion im Bayerischen Landtag 
kann lediglich einen Frauenanteil von 17,7 % vorweisen. 
Das ist ein beschämendes Ergebnis im 21. Jahrhundert. 
Bei der SPD-Landtagsfraktion sind es immerhin 41,5 %. 

(Simone Tolle (GRÜNE): Und bei uns mehr als 
50 %!)

– Das dürfen dann Sie sagen. Ich habe es bewusst nicht 
gesagt.

(Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU): Wissen Sie 
nicht, dass die Bundeskanzlerin weiblich ist?)

– Wenn Sie bayerische Ministerpräsidentin wäre, wäre es 
schon etwas anderes, Herr Kollege Prof. Dr. Eykmann. 

(Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU): Ich weiß, das tut 
Ihnen weh!)

Dennoch möchte ich es nicht unerwähnt lassen, dass es 
durch diesen Gesetzentwurf und die dazu eingereichten 
Änderungsanträge zu kleinen Verbesserungen gekommen 
ist. Ich vermag zu erkennen, dass sich etwas verbessert 
hat. Allerdings sind es nur kleine Verbesserungen nach 
dem Motto: „Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.“ 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Die Fortbildung in Gleichstellung und in geschlechtersen-
sibler Betrachtungsweise ist zum Beispiel ins neue 
Gleichstellungskonzept mit aufgenommen worden. Auf 
die Teilzeitfähigkeit von Stellen muss bei der Ausschrei-
bung hingewiesen werden. Auch das ist ein Fortschritt. In 
dem Zusammenhang möchte ich aber auch darauf hin-
weisen, dass Teilzeitbeschäftigte dann nicht dadurch 
benachteiligt werden, dass sie längere Beförderungswar-
tezeiten hinnehmen müssen. Dazu haben wir nämlich 
auch Rückmeldungen von Frauenbeauftragten, unter 
anderem auch von einer Kollegin aus dem bayerischen 
Finanzministerium, die sogar bis vor den Europäischen 
Gerichtshof gehen musste; trotzdem ist diese Forderung 
in Bayern noch nicht umgesetzt worden. Darauf sollten 
wir uns noch einmal gemeinsam stürzen, damit solche 
Benachteiligungen, die wir alle gemeinsam nicht wollen, 
im Freistaat Bayern nicht mehr vorkommen. In den 
Gesetzentwurf sollte auch die fl exiblere Gestaltung der 
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Arbeitszeit bei zwingenden familiären Pfl ichten aufge-
nommen werden. Das ist sehr schön und sehr gut. Die 
Verlängerung der Arbeitszeit auf 42 Stunden in Bayern 
geht aber eindeutig zulasten der Familienzeit. Darüber 
wurde im Zusammenhang mit dem Gleichstellungsgesetz 
nicht gesprochen. 

(Beifall bei der SPD)

Als weiterer Punkt wurde das Tätigwerden der Rechtsauf-
sichtsbehörden bei Nichthandeln aufgenommen. Mich hat 
es schon sehr erstaunt, dass diese Passage, die wir im 
Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes ein-
stimmig in den Gesetzentwurf aufgenommen haben, im 
Kommunalausschuss wieder angezweifelt worden ist. 
Artikel 23 wurde im Kommunalausschuss von der CSU-
Mehrheit infrage gestellt. Ich hoffe, dass sich das Hohe 
Haus heute dazu noch eindeutig äußern wird. Ich bin der 
Meinung, dass die Rechtsaufsicht den Vollzug des 
Gesetzes überwachen und begleiten soll. In der Vergan-
genheit wurde eben festgestellt – und das mussten wir 
auch beim dritten Gleichstellungsbericht erfahren –, dass 
sich zahlreiche Dienststellen durch Wegducken dem 
Gleichstellungsgesetz entzogen haben. Dieses Gesetz gilt 
seit zehn Jahren im Freistaat Bayern. Deshalb muss die 
Staatsregierung dafür Sorge tragen, dass dieses Gesetz 
auch vollzogen wird. 

(Beifall bei der SPD)

Ich frage mich schon, bei welchen anderen Vorschriften 
die Staatsregierung über so viele Jahre darüber hinweg-
sieht, dass untergeordnete Behörden diese Vorschriften 
nicht vollziehen. Auf welchen anderen Gebieten außer der 
Gleichstellung von Frauen und Männern fi ndet das noch 
statt? Sogar beim Gesetz zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen hat das Ministerium die Regie-
rungen aufgefordert, rechtsaufsichtlich tätig zu werden, 
wenn die Kommunen nicht handeln. Frau Staatsminis-
terin, es ist wichtig, dass das Sozialministerium noch 
einmal schärfer an die untergeordneten Behörden heran-
geht, welche das Gleichstellungsgesetz nicht in allen 
Punkten erfüllen. Diese Behörden müssen die Rechtsauf-
sicht spüren, und deshalb ist es wichtig, dass der 
Artikel 23 im Gesetz bleibt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gleichstellungspolitik ist 
Querschnittspolitik und Gesellschaftspolitik. Wer eine 
menschliche Gesellschaft will, muss die Gleichstellung 
der Geschlechter in allen Lebensbereichen verwirklichen. 

(Beifall bei der SPD)

Ich fordere Sie auf, diesem Verfassungsauftrag endlich 
gerecht zu werden.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Ich möchte jetzt 
noch die Gelegenheit wahrnehmen und einen Glück-
wunsch zum Geburtstag aussprechen. Am 27. April hat 
der Kollege Kern einen halbrunden Geburtstag gefeiert. 
Herzlichen Glückwunsch im Nachhinein und alles Gute!

(Allgemeiner Beifall)

Jetzt darf ich Frau Kollegin Tolle bitten.

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Frau Kollegin 
Naaß, ich greife gerne die Prozentanteile der verschie-
denen Fraktionen auf, die Sie genannt haben. Ich bin sehr 
stolz darauf, dass bei den GRÜNEN neun von 15 Abge-
ordneten Frauen sind. Ich darf Euch auch sagen, dass ich 
sehr stolz auf unsere Arbeit bin. Wir sind nicht nur zahlen-
mäßig die meisten Frauen, sondern wir haben auch sehr 
kompetente Frauen. Das macht mich immer sehr stolz. 
Wir sind ein guter Beweis dafür, wie gute Frauenpolitik 
funktionieren kann.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Danke dafür, dass es Euch gibt. Das muss man auch 
einmal sagen.

Sehr geehrte Frau Präsidentin, vor fast genau zehn Jahren 
ist das Bayerische Gleichstellungsgesetz in Kraft getreten. 
Es war bis 30. Juni 2006 befristet. Vielleicht wurde es des-
halb befristet, weil Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen 
von der CSU, damals gedacht haben, man könne mit 
einem zahnlosen Tiger das Thema Gleichstellung schon 
nach einer gewissen Zeit vom Tisch kriegen. Tatsache ist, 
dass die im Gesetz niedergeschriebenen Ziele nicht 
erreicht wurden. Darüber haben sich Menschen mit Sach-
verstand schon damals nicht gewundert, wenn sie die in 
Ihrem Gesetz enthaltenen Halbherzigkeiten bewertet 
haben. 

Dass das Gesetz seine Ziele nicht erreichen wird, haben 
wir schon vor zehn Jahren gewusst und das auch gesagt. 
Frau Stewens, Sie könnten jetzt von uns lernen und 
sagen: Die GRÜNEN hatten vor zehn Jahren Recht, also 
hören wir heute auf sie. Heute ist ein historischer Tag, weil 
uns die Zweite und Dritte Lesung der verschiedenen Ent-
würfe eines Gleichstellungsgesetzes die Chance gibt, aus 
den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und einen Ent-
wurf aus einem Guss vorzulegen, der die Gleichstellung 
der Geschlechter im öffentlichen Dienst entscheidend 
voranbringt. Herr Kollege Schramm, dazu brauchen wir 
aber Mut. Diesen Mut bringen Sie von der CSU-Fraktion 
offensichtlich nicht auf. Frau Ministerin und sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen der CSU-Fraktion, Ihr Entwurf 
ist rudimentär, er ist hasenfüßig, und er hinkt einem 
modernen Frauenbild weit hinterher – so wie die CSU 
selbst. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich möchte Ihren Gesetzentwurf fast als anachronistisch 
bezeichnen. Er wäre noch nicht einmal vor zehn Jahren 
als bahnbrechend empfunden worden. Ich prophezeie 
Ihnen schon heute, dass bei Zustimmung zu Ihrem Ent-
wurf das Anliegen der Gleichstellung von Mann und Frau 
weiterhin vor sich hindümpeln wird. Verehrte Damen von 
der CSU, da können Sie sich noch so oft vor der Presse 
versammeln und verkünden, dass Sie jetzt ein modernes 
Frauenbild hätten: Den schwarzen Herren liegt mitnichten 
an Gleichstellung, und genau dies zeigt Ihr Gesetzentwurf. 
Die Mehrheit Ihrer Fraktion ist an einer modernen Frauen- 
und Männerpolitik nicht interessiert. 
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In diesem Gesetz geht es nämlich auch und gerade um 
Geschlechterdemokratie, um gleichberechtigte Teilhabe 
an Erziehung, Betreuung, Hausarbeit und Erwerbsleben. 
In all diesen Bereichen stelle ich aber ein starkes Ungleich-
gewicht fest. Die Frauen haben den überwiegenden Anteil 
an Erziehung, Betreuung und Hausarbeit. Im Erwerbs-
leben berauben Sie die Hälfte der Bevölkerung um die 
Hälfte ihrer Chancen. Die GRÜNEN im Bayerischen 
Landtag fordern mit ihrem Gesetzentwurf genau die Hälfte 
der Chancen ein: Wir wollen die Hälfte der Macht.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir müssen den Blick auf das Geschlechterverhältnis in 
allen Lebensbereichen richten, also nicht nur auf die Stel-
lung der Frauen, sondern auch auf jene der Männer. Des-
halb ist Gleichstellungspolitik kein Anhängsel von Famili-
enpolitik. Auch das muss ein neuer Gesetzentwurf deut-
lich machen.

Wir brauchen ein neues Leitbild für die Gesellschaft und 
die Privatwirtschaft, und dazu bedarf es Courage, liebe 
Mütter und Väter im Landtag. Unser Gesetzentwurf bietet 
ein neues Leitbild an. Ich denke, man kann es aus den 
Erfahrungen mit dem alten Gleichstellungsgesetz entwi-
ckeln. Hierfür sollten wir uns die Ziele vor Augen führen, 
die Sie, Frau Stewens vor zehn Jahren gesetzt haben. Sie 
wollten eine Erhöhung der Anteile der Frauen in den Berei-
chen, in denen sie in erheblich geringerer Zahl beschäftigt 
sind als Männer. Sie wollten eine Sicherung der Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern, eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer und 
eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 
in Gremien.

Diese Ziele wurden nicht erreicht. Gerade der Frauenanteil 
im höheren Dienst und an Leitungsfunktionen zeigt, dass 
es noch ein sehr weiter Weg bis zu wirklichen Gleichstel-
lung ist, trotz einiger kleinerer Fortschritte, die bisher 
erzielt wurden. Als Beispiele nenne ich den Anteil der 
Frauen an Führungsfunktionen. Wenn es im gleichen 
Tempo wie bisher weitergeht, haben Frauen die Hälfte der 
Führungspositionen erst in 28 Jahren erreicht. Das genügt 
mir nicht, und das genügt auch meiner Tochter nicht mehr, 
weil sie dann auch schon 53 Jahre alt ist. Maßnahmen, 
um das zu erreichen, müssten also schon heute 
beginnen.

Leider stellt der dritte Bericht zum Gleichstellungsgesetz 
ein Abfl achen der Fortschritte fest. Dort ist es auch zu 
lesen, dass teilweise Rückschritte nicht zu übersehen 
sind. Einige Defi zite wurden festgestellt, zum Beispiel bei 
der Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei 
Beförderungen; Höhergruppierungen erfolgten oft ver-
spätet oder erst nachträglich. Außerdem wurde festge-
stellt, dass die Stellen der Gleichstellungsbeauftragten 
seltener als früher ausgeschrieben wurden. Es gab Spar-
maßnahmen bei der Ausstattung mit einem Zeit- und 
Personalbudget. Eingeschränkt wurden auch die Freistel-
lungsregelungen und die Entlastungen der Gleichstel-
lungsbeauftragten von dienstlichen Aufgaben gerade im 
kommunalen Bereich. Wir haben in unserem Kreistag erst 
am Montag unsere Gleichstellungsbeauftragte wiederbe-
stellt. Es gibt aber immer noch drei Herren, die stets 

dagegen stimmen. Frau Stewens, diese Herren stammen 
immer aus derselben Partei, das ist immer dieselbe funda-
mentale Opposition. Sie müssten sich schon ein bisschen 
bewegen; ansonsten müssten wir warten, bis die biologi-
sche Lösung eintritt, aber dann ist es zu spät.

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Ich komme nun zu den Defi ziten beim Vollzug des Gleich-
stellungsgesetzes. Es gibt immer noch einen Grundstock 
an Dienststellen und Einrichtungen, die sich den Vorgaben 
des Gesetzes entziehen. Die Befragung der Dienststellen-
leitungen, Gleichstellungsbeauftragten und Ansprech-
partnerinnen ergab, dass die Situation insgesamt nicht 
positiv bewertet wird. In der Regel sind in den befragten 
Dienststellen mehr Frauen als Männer beschäftigt, nicht 
aber in den höheren Positionen. Nur knapp die Hälfte der 
Gleichstellungsbeauftragten arbeitet in Vollzeit. Die Frei-
stellung hat sich verringert. Das halte ich für ein ganz 
schlimmes Signal. Im Jahr 2002 gab es für die Gleichstel-
lungsbeauftragten durchschnittlich 21,04 Stunden an 
Freistellung, im Jahr 2004 19,34 Stunden. Für skandalös 
halte ich, dass der Freistaat mit 12,32 Stunden Freistel-
lung sehr weit hinter den kommunalen Dienststellen liegt, 
die durchschnittlich 22,47 Stunden an Freistellung 
gewähren.

Welche Veränderungen haben sich nun die Freistellungs-
beauftragten gewünscht? -Die Freistellungsbeauftragten 
wollten eine verbesserte Zusammenarbeit mit dem Perso-
nalrat sowie eine Beteiligung an Personalangelegenheiten. 
Sie wollten klare gesetzliche Vorgaben und mehr Kompe-
tenzen. Sie wollten eine unbefristete Verlängerung. Die 
Gleichstellungsbeauftragten wollten Sanktionsmöglich-
keiten; sie wollten ihre Stellung gestärkt sehen und sie 
wollten, dass sie bei Personalangelenheiten beteiligt sind. 
Sie wollten eine deutlichere Benennung der Aufgabe der 
Außenwirkungen der kommunalen Gleichstellungsbeauf-
tragten. Der Haushaltsvorbehalt soll gestrichen werden. 
Sie wollten verbesserte Beanstandungsmöglichkeiten 
und ein Mindestbudget an Zeit und Mittel. 

Die Landeskonferenz der Frauen und Gleichstellungsbe-
auftragten der bayerischen Hochschulen hat ein vernich-
tendes Urteil ausgesprochen. Sie hat Ihnen nämlich ins 
Stammbuch geschrieben:

Die erklärten Ziele des Gleichstellungsgesetzes 
können mit der vorliegenden Gesetzesform nur 
unzureichend erreicht werden. Die Realisierung 
der Gleichstellung bleibt dem guten Willen der 
Dienststellenleitung und der Belastbarkeit der 
Gleichstellungsbeauftragten vor Ort überlassen. 
Das Setzen auf Freiwilligkeit und individuelle 
Lösungen hat sich als wirklichkeitsfern erwiesen. 
Die Einschätzung, das Gesetz habe sich bewährt 
und als praktikabel erwiesen, erscheint vor 
diesem Hintergrund nicht als realistisch.

Gerade der Verzicht auf Zwang erweist sich im 
Alltag als Problem. Wo die tatsächliche Umset-
zung der Bestimmungen vor Ort nur auf Freiwil-
ligkeit basiert, wird entweder ebenso viel für 
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Gleichstellung getan wie ohne ein Gleichstel-
lungsgesetz oder aber Gleichstellung scheitert 
schon im Ansatz am mangelnden Interesse der 
Dienststelle.

Ich schließe meine Bestandsaufnahme mit der Feststel-
lung von INIFES, das den dritten Bericht erstellt hat. Darin 
können Sie lesen, dass der noch weite Weg in den gesell-
schaftspolitisch zentralen und für die Leistungsfähigkeit 
des öffentlichen Dienstes im Freistaat Bayern sehr wich-
tigen Fragen der Gleichberechtigung und Gleichstellung 
von Frau und Mann weitere gesetzliche Unterstützung 
braucht. Dazu gehört auch eine Beseitigung der aus den 
vorliegenden und früheren Berichten ersichtlichen Voll-
zugsdefi zite. 

Ich meine, die Bestandsaufnahme beweist hinreichend, 
dass Ihr Gesetz seine Ziele nach zehn Jahren nicht 
erreicht hat. Deshalb ist eine weit reichende Novellierung 
aus einem Guss erforderlich. Hierzu brauchen wir einen 
starken politischen Willen, damit ein solches Gesetz 
Motor für eine geschlechterdemokratische Gestaltung 
Bayerns ist. Das Gesetz könnte so auch ein Vorbild für die 
Privatwirtschaft in Bayern sein.

Die Gesetzentwürfe von CSU und SPD sind halbherzig, 
weil sie beide diesen Mut nicht aufbringen. Sie verändern 
lediglich Marginalien; eine ganzheitliche Veränderung aus 
einem Guss unterbleibt. Die Veränderungen sind jede für 
sich genommen sicherlich mit einigen Ausnahmen gut 
und richtig. Es fehlt aber ein roter Faden, der sich durch-
zieht. Keine der beiden Parteien hat sich vom Prinzip der 
Freiwilligkeit verabschiedet. Dieses Prinzip konnte sich 
zehn Jahre lang bewähren; es ist gescheitert. Deswegen 
brauchen wir den politischen Willen zu Sanktionen. Diesen 
Willen haben Rot und Schwarz hier im Landtag nicht auf-
gebracht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Meine Bewertung des Gesetzentwurfes der Staatsregie-
rung: Insgesamt ist Ihr Entwurf, Frau Ministerin, keine 
Verbesserung gegenüber dem derzeitigen Gesetz und 
bleibt aus meiner Sicht sogar hinter Ihren eigenen Ver-
sprechungen bei der Vorstellung des dritten Gleichstel-
lungsberichts zurück. Es gibt kaum inhaltliche Ände-
rungen. Ihre Regelungen beschränken sich auf „gegen-
derte“ sprachliche Änderungen, oder Sie ändern etwas 
rund um die Teilzeit und die fl exiblen Arbeitszeiten. Teilzeit 
ist für mich aber keine Lösung, weil sie lediglich stereo-
type Geschlechterrollen zementiert: Die Frau arbeitet Teil-
zeit, kümmert sich um Familie und Haushalt, während die 
Männer die begehrten Vollzeitstellen besetzen und sich 
nicht mehr als bisher an der unbezahlten Sorgearbeit 
beteiligen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Mit Wohnraumarbeitsplätzen, Frau Ministerin, schicken 
Sie die Frauen wieder zurück ins Haus, wo sie dann wohl 
mit der einen Hand den Computer bedienen und mit der 
anderen Hand das Kind beruhigen sollen.

In Artikel 9 führen Sie eine geschlechtersensible Sicht-
weise ein. Das betrachte ich kritisch; denn Gender Main-
streaming muss, wie in unserem Entwurf, an einer zen-
tralen Stelle im Gesetz festgeschrieben werden und sollte 
nicht, wie in diesem Entwurf, als ein Thema im Rahmen 
von Fortbildung behandelt werden.

Kritisch bewerte ich auch die Änderung in Artikel 15; denn 
dort bleibt die befristete Bestellung der Gleichstellungs-
beauftragten auf drei Jahre erhalten. Mit der Anwendung 
des Absatzes 1 Satz 1 ist jeweils nach drei Jahren eine 
Ausschreibung erforderlich. Dies ist der Kontinuität der 
Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten wenig förderlich.

In Ihrem Gesetzentwurf fehlen Sanktionierungsmöglich-
keiten für den Fall, dass das Gesetz nicht eingehalten 
wird. Die Rechte der Gleichstellungsbeauftragten werden 
nicht ernsthaft gestärkt. Dienststellen, die sich nicht an 
das Gesetz halten wollen, können ihre Aussitzmethode 
auch in Zukunft fortführen. Die Dienststellen sind nach wie 
vor nicht verpfl ichtet, Gleichstellungskonzepte aufzu-
stellen. Deshalb ändert ein neuer Entwurf nichts daran, 
dass eine qualitative oder auch eine quantitative Verbes-
serung dem guten Willen der Dienststellen oder der 
Kampfbereitschaft der Gleichstellungsbeauftragten über-
lassen wird. In Ihrem Gesetzentwurf, Frau Stewens, fehlen 
klar determinierte Zielvereinbarungen. So etwas ist in der 
modernen Welt üblich. In der Begründung zu Ihrem 
Gesetzentwurf ist zu lesen, eine starre gesetzliche Quote 
wäre der falsche Weg, Frauen seien heute besser qualifi -
ziert als Männer, die Frauen wollten weder eine Quote, 
noch hätten sie diese nötig.

Mir stellt sich die Frage, woher Sie diese Erkenntnisse 
beziehen. Für mich haben Sie nicht mit Frauen gespro-
chen. Diese Feststellung hinterfrage ich alleine schon vor 
dem Hintergrund, dass sie bisher auch keine Quote 
hatten. Sie stellen fest, dass die Frauen besser qualifi ziert 
seien, dennoch ist es ihnen nach Ihrem Modell nicht 
gelungen, in Leitungspositionen und im höheren Dienst 
den Anteil zu erringen, der ihnen aufgrund ihrer besseren 
Qualifi kation zusteht.

Die bisherigen Verbesserungen sind im Schneckentempo 
erfolgt, und eine bessere Qualifi kation der Frauen hat an 
diesem Tempo überhaupt nichts geändert. Deshalb halte 
ich es für wichtig, einen Zielkorridor zu defi nieren, wie wir 
es gemacht haben. Darin bewegt sich der Anteil zwischen 
40 % und 60 %. Der macht sie dann auch sehr eloquent.

Die Begründung der Staatsregierung zu ihrem Gesetzent-
wurf spricht davon, dass man die Umsetzung von Gleich-
stellung insgesamt verstärken und verbessern wolle. 
Genau diese Absicht spreche ich Ihrem Entwurf ab. Es 
fehlen klare, verbindliche und sanktionierte Vorgaben. 
Stattdessen steht zu lesen: Die bayerischen Dienstherren 
müssten ihre Bemühungen für Chancengleichheit und 
Gleichstellung von Frauen und Männern intensivieren. Alle 
bayerischen Dienststellen und Einrichtungen seien aufge-
fordert, den erreichten Umsetzungsstand kritisch zu hin-
terfragen, die weitere Umsetzung des Gesetzes mit 
neuem Schwung fortzuführen und eventuell aufgetretene 
Umsetzungslücken unverzüglich zu schließen. 
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Frau Stewens, welche Artikel fordern dies ein? 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

Das kann ich nicht erkennen. 

Der appellative Charakter hat der Gleichstellung von 
Frauen nichts gebracht. Wir haben es zehn Jahre lang 
ausprobiert. Es gibt nur Aufforderungen. Ich glaube, dass 
wir Sanktionen brauchen. Wenn wir bei Ihren Vorstel-
lungen bleiben, dann haben wir eines der schwächsten 
Gleichstellungsgesetze der Bundesrepublik Deutschland. 
Mit der Hoffnung allein, dass irgendwann ein Bewusst-
seinswandel eintreten wird, kann man keine erfolgreiche 
und auch keine nachhaltige Gleichstellungspolitik 
betreiben. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zur SPD will ich nicht viel sagen, weil ich nicht glaube, 
dass es viel zu sagen gibt. 

(Christa Naaß (SPD): Ich habe 30 Minuten 
gesprochen!)

Ich fi nde, in Ihrem Gesetzentwurf, Frau Kollegin Naaß, 
fehlt genau das, was Sie angeklagt haben.

(Christa Naaß (SPD): Dann haben Sie den Ände-
rungsantrag nicht gelesen!)

Deswegen werden wir uns dazu enthalten. Ich billige es 
auch nicht, dass Frau Lochner-Fischer in der Ersten 
Lesung gesagt hat, wir trauten uns nicht viel, wir müssten 
uns damit abfi nden, dass die CSU im Land das Sagen 
habe, deshalb hätten wir sowieso keine Chance. – Das 
sehe ich nicht so. Das ist nicht Aufgabe der Opposition. 
Aufgabe einer Opposition im Landtag ist es, die Latte 
hoch zu hängen und qualitativ gute Vorschläge zu 
machen. Die GRÜNEN im Bayerischen Landtag haben 
genau dies getan. In unserem Gesetzentwurf wird klar, 
dass Gleichstellung eine Sache für Frauen und Männer 
ist.

Wir beziehen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf 
beide Geschlechter.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir wollen die unbefristete Bestellung von Gleichstel-
lungsbeauftragten. Ihre Freistellung ist in unserem Gesetz 
geregelt. Für die Ausstattung mit Sach- und Personalmit-
teln ist auch gesorgt. Die Gleichstellungsbeauftragte hat 
in unserem Entwurf ein Einspruchsrecht als wirksames 
Instrument zur Sanktion. Wenn dieses erfolglos bleibt, 
kann sie gemäß unserem Entwurf ihre Rechte vor dem 
Verwaltungsgericht einklagen. Wir wollen auch die Ver-
pfl ichtung zur Aufstellung von Gleichstellungskonzepten 
festschreiben. Für uns ist ein Gleichstellungskonzept ein 
wesentliches Instrument zur Personalplanung und Perso-
nalentwicklung. 

Wie muss nun ein solches Konzept aussehen? – Es muss 
die Situation der weiblichen und männlichen Beschäf-
tigten beschreiben. Es braucht eine Analyse als Aus-
gangspunkt für Gleichstellungsstrategien und aktive 
Maßnahmen, die im Berichtszeitraum umzusetzen sind. 
Diese Maßnahmen müssen mit inhaltlich konkreter und 
zeitlicher Zielvorgabe in einem Gleichstellungskonzept 
dargestellt werden. Wir fordern in unserem Entwurf auch 
Männer besonders auf, sich in Bereichen, in denen sie 
unterrepräsentiert sind, zu bewerben, zum Beispiel im 
Kindergarten oder in der Grundschule. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir wollen Gender Mainstreaming als durchgängiges 
Prinzip, das sich über alle Organisationseinheiten 
erstreckt. Sie haben es nur für die Fortbildung eingeführt. 
Wir wollen regelmäßige Gender-Trainings für Vorge-
setzten- und Leitungsfunktionen. Teilzeitbeschäftigte 
müssen nach unserem Entwurf auch auf die Folgen von 
Teilzeit hingewiesen werden, dass man zum Beispiel 
weniger Rente bekommt. Das muss einem schon klar 
sein. Wir haben auch eine „Quote rückwärts“ eingebaut, 
die gerade jetzt, wo man eine Verwaltungsreform durch-
führt, eine entscheidende Rolle spielt. Das heißt, der Anteil 
der Frauen darf bei einem Personalabbau nicht sinken. 
Wir wollen eine unbefristete Bestellung der Gleichstel-
lungsbeauftragten. Wir wollen einen Berichtszeitraum von 
fünf Jahren – das wäre unbürokratisch, Frau Stewens –, 
allerdings nicht im Zusammenhang mit Ihrem laschen 
Entwurf. Fünf Jahre erscheinen uns nur dann vernünftig, 
wenn die Datengrundlagen erheblich ausgeweitet 
werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Freiwilligkeit, die das alte Gesetz zum Prinzip hatte, 
hat die Gleichstellung nur unzureichend vorangebracht. 
Deshalb macht unser Gesetz klare Zielvorgaben. 

Ich schließe meine Ansprache mit einer Beschreibung der 
allgemeinen Lage in Deutschland: Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie bedeutet bei uns gerade im Rahmen 
schwarzer Politik eigentlich nur die Integration der Mutter 
in den Arbeitsmarkt unter Ausnahmebedingungen. Wir 
bekommen eine Erziehungspause bei Garantie des 
Erhalts der Stelle und neuerdings ein Jahr Elterngeld mit 
sich anschließender Ratlosigkeit, wo Frauen und Männer 
ihre Kinder unterbringen sollen. Frau Ministerin, diese Art 
von Mutterschutz kickt Frauen erfolgreich aus der Karriere 
und bringt Männer um ihre Familienzeit. Ursula von der 
Leyen als Ikone der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist 
der Ausnahmefall. Ich will, dass dieser Ausnahmefall die 
Regel ist. Damit das funktioniert, muss der Staat voran-
gehen, ein gutes Beispiel geben und durch seine Erfolge 
die Privatwirtschaft überzeugen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Unser Gesetzentwurf ist dafür geeignet; die anderen 
Gesetzentwürfe sind es nicht. Deshalb bitte ich um 
Zustimmung. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat Frau Kollegin Heckner das Wort. Bitte schön, 
Frau Kollegin.

Ingrid Heckner (CSU): Verehrter Herr Präsident, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Meine beiden Vorrednerinnen 
haben einen Rückblick auf zehn Jahre Gleichstellungsge-
setz in Bayern gebracht, und auch ich möchte zunächst 
den Blick auf die Entstehung dieses Gesetzes richten. Das 
Gesetz entstand zu einer Zeit, als noch viele belächelt 
haben, dass man förmlich etwas regeln will, was für 
manche nicht zu regeln ist. 

(Zurufe von der SPD)

– Meine sehr verehrten Damen von der Opposition, wir 
haben uns sehr zivilisiert verhalten, als die beiden Redne-
rinnen gesprochen haben. Ich erwarte das Gleiche von 
Ihnen insbesondere deshalb, weil ich glaube, dass wir bei 
dieser Thematik so unterschiedliche Positionen nicht 
haben. Wir sind uns fraktionsübergreifend einig darüber, 
dass die Gleichstellung in unserer Gesellschaft noch nicht 
am Ziel angekommen ist. Wir sind uns auch fraktionsüber-
greifend einig, dass der öffentliche Dienst hier eine Vorrei-
terrolle einzunehmen hat, um für die freie Wirtschaft ein 
Beispiel zu sein.

Frau Tolle, wenn Sie von den „schwarzen Herren“ spre-
chen, dann meine ich, dieses Parlament ist ein Spiegelbild 
unserer Gesellschaft. Wir haben schwarze Herren, wir 
haben rote Herren, und wir haben grüne Herren, und es 
bräuchte bei Rot und Grün keine Quotenregelung, wenn 
die grundsätzliche Einstellung der roten und grünen 
Herren schon so wäre, wie Sie es gern hätten.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schon 
angesprochen worden, das Gesetz von 1996 läuft Ende 
Juni aus. In der Tat hat es zahlreiche Eingaben von Ver-
bänden, Gewerkschaften sowie Kommunen und Gleich-
stellungsbeauftragten gegeben. Diese breite Beteiligung 
der Gesellschaft ist in einer Zeit, in der Politikmüdigkeit 
beklagt wird, ein sehr positives Zeichen. Die Eingaben 
haben uns zu einem Zeitpunkt erreicht, als in der CSU-
Fraktion bereits ein breiter Konsens darüber bestand, 
dass wir dieses Gesetz, das zehn Jahre lang eine gute 
und beispielgebende Grundlage war, weiterführen wollen. 
Wir haben das letzte Jahr dazu genutzt, in zwei Anhö-
rungen der CSU-Fraktion mit den Gleichstellungsbeauf-
tragten und den Betroffenen das bestehende Gesetz auf 
den Prüfstand zu stellen und über mögliche Weiterent-
wicklungen zu diskutieren.

Der dritte Gleichstellungsbericht der Staatsregierung war 
ebenfalls eine sehr gute Grundlage, um an der Weiterent-
wicklung zu arbeiten. Der öffentliche Dienst hat, wie es in 
dem Gleichstellungsbericht heißt, eine deutliche Vorbild-
wirkung. Frau Kollegin Naaß, Sie haben bezweifelt, dass 
der bayerische öffentliche Dienst eine Vorbildfunktion hat. 
Der bayerische öffentliche Dienst hat aber eine Vorbildwir-
kung, man muss nur immer sagen, in welcher Beziehung. 
Selbstverständlich ist gemeint, in Beziehung zur Privat-
wirtschaft und auch anderen Bereichen, wo die öffentliche 
Verwaltung mit einem Frauenanteil in Führungspositionen 
von 22,9 % deutlich vorn liegt. Man muss das Ganze auch 

im Vergleich zur Situation vor 1996 sehen, als das Gesetz 
eingeführt wurde und der Frauenanteil in Führungspositi-
onen bei 15,3 % lag. Ich denke, die Verbesserung kann 
sich sehen lassen. 

Liebe Frau Kollegin Tolle, Sie tönen bei jeder Gelegenheit, 
Sie wollten 50 % der Macht. Der öffentliche Dienst ist aber 
kein losgelöster Sektor in unserem gesellschaftlichen 
Leben. Wenn wir 50 % der Führungspositionen wollen, 
dann muss sich unsere Gesellschaft insgesamt verändern 
und bewegen. Wie gesagt, wir haben in Anhörungen und 
Gesprächen mit Betroffenen sehr oft gehört, dass viele 
Frauen Hilfe und Unterstützung zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf haben wollen, aber nicht jede Frau hat 
Karrierepläne. Klar muss sein: Dort, wo Frauen ein berufl i-
ches Fortkommen wünschen, müssen sie die nötige 
Unterstützung und Förderung erhalten, um Familie, Beruf 
und auch Karriere unter einen Hut zu bekommen. 

Was ich mit diesen Einlassungen sagen möchte, ist, dass 
das Gleichstellungsgesetz zwar ein Zeichen setzen kann 
und das Verhalten im öffentlichen Dienst regelt, das 
Gleichstellungsgesetz ist aber beileibe nicht geeignet, um 
zwangsweise Bewusstseinsveränderungen in unserer 
Gesellschaft durchzusetzen. Wenn die Opposition von 
einem zahnlosen Tiger spricht, den dieses Gleichstel-
lungsgesetz angeblich darstellt, dann möchte ich dagegen 
halten, dass es gerade der Verzicht auf starre, detaillierte 
gesetzliche Vorgaben und Quoten in den Dienststellen 
möglich macht, dass unsere Gleichstellungsbeauftragten 
hervorragende Arbeit in Bezug auf Bewusstseinsände-
rung und Bewusstseinsbildung leisten. Überall dort, wo 
mit Druck und Zwang gearbeitet wird, entsteht auch 
Gegendruck. Sie wissen selbst: Überall dort, wo Frauen 
militant auftreten und Frauen per Gesetzeskraft und per 
Strafandrohung Ziele durchdrücken wollen, stoßen sie 
erst einmal auf eine breite Front des Widerstands. In 
diesem Zusammenhang möchte ich den Gleichstellungs-
beauftragten in diesem Lande mein großes Kompliment 
aussprechen: Die meisten von ihnen haben es richtig und 
gut verstanden, ihre Arbeit so auszuüben, dass sie damit 
in den Dienststellen überzeugten. Sie versehen ihre Arbeit 
nicht nur mit Sanktionen im Hintergrund.

(Christa Naaß (SPD): Unter schweren Bedin-
gungen! – Maria Scharfenberg (GRÜNE): Sich nur 
nicht mit jemandem anlegen!)

Die Fortführung dieses Gesetzes ist unsere Weiterent-
wicklung des seit 1996 bestehenden Gesetzes. Es ist 
auch möglich, Frau Kollegin Tolle, das Gleichstellungsge-
setz eines anderen Bundeslandes zu nehmen, es nach 
Bayern zu tragen und zu sagen, wir wollen etwas ganz 
anderes. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Wenn es der 
Sache dient!)

Bisher haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, 
Bestehendes auf den Prüfstand zu stellen und dann eine 
Weiterentwicklung anzustreben. 

Die Änderungen, die in unserem Bayerischen Gleichstel-
lungsgesetz 2006 seitens der Staatsregierung und seitens 
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der CSU-Fraktion eingebracht wurden, darf ich jetzt näher 
erläutern: Das Ziel dieses Gesetzes, wie es bisher schon 
formuliert war, ist: Unter Wahrung des Vorrangs von Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung die Anteile der 
Frauen in den Bereichen zu erhöhen, in denen eine erheb-
lich geringere Zahl von Frauen beschäftigt ist als Männer. 
Ein Ziel ist auch die bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit. Neu aufgenommen hat die Bayerische 
Staatsregierung ein Ziel, das sie wie folgt formuliert: 

Ziel ist ferner, dass alle Beschäftigten, besonders 
in Vorgesetzten- oder in Leitungsfunktionen, 
 – die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Männern und Frauen fördern, 
 – auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin-
wirken, 
 – die Chancengleichheit in allen Aufgabenberei-
chen als durchgängiges Leitprinzip berücksich-
tigen.

Es sind die Beschäftigten in Leitungs- und in Vorgesetz-
tenfunktionen, die diesen Gestaltungsspielraum haben. 
Sie können, begleitet von unseren Gleichstellungsbeauf-
tragten, viel Segensreiches leisten. Dort, wo das nicht 
bereits geschieht, ist es jetzt noch einmal ausdrücklich im 
Gesetz verankert.

Vonseiten der Opposition wurde kritisiert, dass der 
Berichtszeitraum für das Gleichstellungskonzept von drei 
auf fünf Jahre verlängert wurde. Wir können aber nicht in 
allen Bereichen weniger Gesetze und weniger Bürokratie 
fordern und hier nicht. Wir haben deshalb auch hier einen 
Beitrag zur Entbürokratisierung geleistet. Die aufwändig 
zu erstellenden Konzepte – manche haben abschätzig 
von Datenfriedhöfen gesprochen –, sollen nur alle fünf 
Jahre gemacht werden. Die CSU-Fraktion hat allerdings 
eingebracht, dass nach der halben Laufzeit des Konzepts 
eine tabellarische Datenübersicht über Voll- und Teilzeit-
beschäftigte, über Einstellungen, Beförderungen und 
Höhergruppierungen sowie über den Frauen- und Männe-
ranteil gemacht werden soll. Diese Datenerfassung ist für 
das später zu erstellende Gleichstellungskonzept ohne-
dies notwendig. Es handelt sich deshalb nicht um zusätz-
lichen bürokratischen Aufwand.

(Christa Naaß (SPD): Das ist doch lachhaft!)

Jede Dienststelle kann aus diesen tabellarischen Über-
sichten ersehen, welche Fortschritte sie bei der Gleich-
stellung von Frauen und Männern, auch im Hinblick auf 
Karriere- und Leitungspositionen, gemacht hat. Außerdem 
wollen wir in das Gleichstellungskonzept die Leistungsbe-
soldung aufgenommen haben. Die Leistungsbesoldung 
ist ein erstes Zeichen dafür, ob sich jemand auf einem 
Karriereweg befi ndet.

Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Tolle hat 
bedauert, dass nach wie vor ausgeschrieben werden 
muss, wenn die Amtszeit von drei Jahren abgelaufen ist. 
Frau Kollegin, ich würde Ihnen empfehlen, diese Passage 
noch einmal durchzulesen. 

(Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU): Das sollten Sie 
wirklich genau nachlesen!)

Lesen Sie noch einmal genau nach: Satz 3 wurde heraus-
genommen. Er besagte, dass eine Ausschreibung vorge-
nommen wird. Damit beträgt die Amtszeit der Gleichstel-
lungsbeauftragen drei Jahre, und sie kann jederzeit ohne 
zusätzliche Ausschreibung verlängert werden.

(Beifall der Abgeordneten Prof. Ursula Männle 
(CSU) und Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU))

Die Ausschreibung von Stellen innerhalb der Dienststelle, 
ob es sich um Vorgesetzten- oder Leitungsfunktionen 
handelt oder um anderweitig zu besetzende Stellen, 
wurde früher im Gesetz so formuliert, dass angegeben 
werden musste, ob eine Stelle teilzeitfähig ist oder nicht. 
Wir sind der Ansicht, alle Stellen sind grundsätzlich teil-
zeitfähig. Die CSU hat in ihrem Antrag deshalb die Formu-
lierung gewählt: „… ist auf eine Teilzeitbeschäftigungs-
möglichkeit hinzuweisen“.

Bei der Besetzung von Beamten-, Richter- und Angestell-
tenstellen, von Stellen für die Berufsausbildung sowie bei 
der Beförderung und der Übertragung höher zu bewer-
tender Tätigkeiten, auch mit Vorgesetzten- und Leitungs-
funktionen, wollen wir als CSU-Fraktion, dass Erfahrungen 
und Fähigkeiten aus der Betreuung von Kindern oder aus 
der Betreuung Pfl egebedürftiger sowie aus ehrenamtli-
cher Tätigkeit berücksichtigt werden. Wir wollen, dass 
diese Erfahrungen berücksichtigt werden. Deshalb soll die 
Formulierung im Gesetz wie folgt lauten:

… dienstlich feststellbare soziale Erfahrungen bei 
der Besetzung dieser Stellen Berücksichtigung 
fi nden.

So können Frauen und Männer beispielsweise durch die 
Leitung eines Vereins oder durch Familientätigkeit Organi-
sationstalent, Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen 
erwerben, die ihnen dann in ihrer Erwerbstätigkeit zugute 
kommen. Dort, wo das dienstlich feststellbar ist, ist es zu 
berücksichtigen. Die bisherige Formulierung: „… soweit 
es dienstlich relevant ist“, haben wir für unglücklich 
gehalten, denn das ist eine sehr subjektive Gummiformu-
lierung, die jeder Dienststelle die Interpretation ermöglicht, 
eine solche Erfahrung wäre dienstlich nicht relevant. Wir 
haben deshalb auf eine Umformulierung gedrängt.

Meine Damen und Herren, wenn wir wollen, dass Frauen 
ungehindert Karrierepläne verfolgen können, dann gehört 
auch dazu, dass sie regelmäßig an Weiterbildungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen können. Das ist 
immer dort besonders schwierig, wo Familienpfl ichten mit 
diesen Maßnahmen zu vereinbaren sind. Es ist Aufgabe 
der Dienststelle und der Gleichstellungsbeauftragten, 
dafür zu sorgen, dass alle Beschäftigten, die im Organisa-
tions- und Personalwesen tätig sind, Chancengleichheit, 
geschlechtersensible Sichtweise, Gleichstellung und 
Benachteiligung von Frauen in ihren persönlichen Fortbil-
dungen als Inhalte haben. So können sie in ihren Abtei-
lungen, in denen sie Weisungsrecht haben, auf ihre 
Beschäftigten einwirken und tätig werden.

Die Bayerische Staatsregierung hat darauf gedrängt, in 
Artikel 10 einen Passus aufzunehmen, dass die Arbeits-
zeit weiter fl exibilisiert werden kann. Im öffentlichen Dienst 
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haben wir vorbildliche Teilzeitmöglichkeiten im Vergleich 
zur freien Wirtschaft. Familienbezogene Teilzeit wird ohne 
Wenn und Aber in allen öffentlichen Bereichen genehmigt. 
Darüber hinaus will die Bayerische Staatsregierung auch 
eine weitere Flexibilisierung dahin gehend, dass mehr 
Wohnraum- und Telearbeitsplätze zusätzlich zu den bisher 
bestehenden Teilzeitmöglichkeiten geschaffen werden. 
Selbstverständlich soll das unter Prüfung und Beachtung 
der Funktionsfähigkeit der Verwaltung und der personal-
wirtschaftlichen sowie organisatorischen Möglichkeiten 
geschehen. Außerdem soll „ist“ durch das juristisch ver-
bindliche Wort „soll“ ersetzt werden. Damit ist nicht mehr 
eine lediglich auf Freiwilligkeit abzielende Möglichkeit for-
muliert.

Meine Damen und Herren, in vielen Diskussionen, auch in 
der Anhörung, ist klar geworden, dass es manchmal eine 
Vermischung von Ansichten darüber gibt, welche Stellung 
unsere Gleichstellungsbeauftragten in ihrer Dienststelle 
haben. Die Vorstellungen hierüber sind nicht immer klar. 
Unsere Gleichstellungsbeauftragten sind nicht gewählte 
Vertreter des Personals, so wie das beispielsweise ein 
Personalrat ist, sondern sie sind im Auftrag der Dienst-
stelle bestellte Beschäftigte, die sich des Themas Gleich-
stellung der Geschlechter in der Dienststelle annehmen 
sollen. Aus diesem Grunde passt eine Forderung nach 
Wählbarkeit von Gleichstellungsbeauftragten, wie sie 
zuweilen kam, nicht in diese Systematik. Wir sind der 
Ansicht: Wir wollen es dabei lassen. Wir sagen: Die 
Dienststelle selbst, der Dienststellenleiter hat die Aufgabe, 
auf Gleichstellung zu achten. Die Gleichstellungsbeauf-
tragte ist ihm hier eine Partnerin, keine Gegenspielerin. 

Die Freistellung von Gleichstellungsbeauftragten wurde 
heute von meinen Vorrednerinnen angesprochen. Zu 
Beginn dieses Gesetzes 1996 war in vielen Dienststellen 
sicherlich ein Problem, dass nicht die nötige Zeit gegeben 
wurde, um diesen Aufgaben neben den anderen Dienst-
aufgaben gerecht werden zu können. Dieses hat sich aus 
unserer Sicht – das haben auch die Ergebnisse der Anhö-
rung gezeigt – mittlerweile sehr gut eingespielt. Die 
Gleichstellungsbeauftragten, die in unserer Anhörung zu 
Wort kamen, haben auch mehrheitlich ausgedrückt, dass 
sie eine volle Freistellung auf gar keinen Fall wollen. 
Gleichstellungsbeauftragte wollen nicht losgelöst sein von 
ihrer bisherigen Stelle, in der sie tätig waren. Sie möchten 
nicht abgekoppelt werden von Entwicklungen ihrer bishe-
rigen Fachbereiche und Sachbearbeiterpositionen. Sie 
möchten, ohne Nachteile zu haben, nach ihrer Tätigkeit 
als Gleichstellungsbeauftragte unter Umständen in ihren 
bisherigen berufl ichen Bereichen vorwärts kommen, 
selbst Leitungsfunktionen anstreben können und nicht 
abgekoppelt werden. Die meisten der Gleichstellungsbe-
auftragten sind mit den mit ihrer Dienststelle vereinbarten 
Freistellungsregelungen zufrieden.

In unserem Gleichstellungsgesetz ist auch ausdrücklich 
festgelegt, dass die Gleichstellungsbeauftragten in ihrer 
Tätigkeit weisungsfrei sind. Wir haben noch mit aufge-
nommen, dass eine dienstliche Beurteilung ihrer Tätigkeit 
nur auf Antrag der Gleichstellungsbeauftragten erfolgt. Sie 
sollen in dieser Tätigkeit also nicht zwangsweise beurteilt 
werden; denn sie sollen angstfrei und selbstbewusst ihrer 
Tätigkeit nachkommen können. 

Die Gleichstellungsbeauftragten – so formuliert es das 
Gesetz – sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit den not-
wendigen und angemessenen personellen und sachlichen 
Mitteln auszustatten. Von Oppositionsseite ist Kritik geäu-
ßert worden, dass die Mittelfestschreibung nicht erhöht 
und auch nicht stärker verpfl ichtend gemacht wird. Zu 
allen Gesetzen gehört, dass deren Umsetzung im Rahmen 
der Mittel, die in der jeweiligen Dienststelle zur Verfügung 
stehen, und angemessen stattfi nden muss. Diesen 
Grundsatz wollen wir auch beim Gleichstellungsgesetz 
weiter beachten. 

Ein Kritikpunkt, der in den Anhörungen geäußert wurde 
und auch aus den Eingaben immer wieder herauslesbar 
war, ist, dass sich Gleichstellungsbeauftragte nicht immer 
ausreichend über personalrelevante Entscheidungen 
informiert fühlen, die an ihrer Dienststelle getroffen 
werden. Sowohl von der Staatsregierung als auch von der 
CSU-Fraktion ist insoweit eine Weiterentwicklung vorge-
nommen worden, als bei Personalangelegenheiten spä-
testens gleichzeitig mit der Einleitung eines personalver-
tretungsrechtlichen Beteiligungsverfahrens auch die 
Gleichstellungsbeauftragten informiert werden. Für einen 
Dienststellenleiter, der die Aufgabe der Gleichstellungsbe-
auftragten ernst nimmt, müsste das eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit sein. Wir haben dies jetzt aber in 
das Gesetz geschrieben. 

Eine weitere Erleichterung, um am regelmäßigen Informa-
tionsfl uss teilnehmen zu können, ist die Aufnahme, dass 
die Gleichstellungsbeauftragten an den regelmäßig statt-
fi ndenden Besprechungen zwischen Dienststelle und 
Personalvertretung teilnehmen werden. Dort werden alle 
personalvertretungsrechtlichen Maßnahmen besprochen, 
lange bevor das Beteiligungsverfahren läuft. Die Gleich-
stellungsbeauftragten können sich zeitnah und rechtzeitig 
in geplante Entscheidungen einklinken. 

Auf Antrag der CSU-Fraktion neu aufgenommen ist der 
Passus zur Aufsichtspfl icht. Wir wollen, dass die jewei-
ligen Rechtsaufsichtsbehörden den Vollzug des Gesetzes 
in den Dienststellen und insbesondere die Erstellung der 
Gleichstellungskonzepte sowie die Bestellung der Gleich-
stellungsbeauftragten oder Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner begleiten. Diese rechtsaufsichtliche 
Begleitung des Vollzugs des Gleichstellungsgesetzes, 
dieser Passus wird auch durch einen Ministerratsbe-
schluss vom 28. Juni 2005 verstärkt, in dem festgestellt 
wurde, dass Dienststellen, die keinen Gleichstellungsbe-
auftragten oder keine Gleichstellungsbeauftragte und 
keine Gleichstellungskonzepte entwickelt haben bzw. die 
Mitwirkung an der Berichterstattung zum Gleichstellungs-
bericht verweigert haben, von der jeweiligen Aufsichtsbe-
hörde dazu aufgefordert werden; gegebenenfalls sind 
aufsichtliche Maßnahmen zu ergreifen. Es ist also nur kon-
sequent, dass wir jetzt auch in das Gesetz aufnehmen, 
dass die Rechtsaufsichtsbehörden dies alles im Vorfeld 
begleiten, um nicht im Nachgang, wenn dann Mängel 
festgestellt werden, zu dienstaufsichtlichen Maßnahmen 
greifen zu müssen. 

In diesem Zusammenhang darf auch auf das Bundesge-
setz, das Gleichbehandlungsgesetz hingewiesen werden, 
das uns nicht in allen Bereichen gefallen kann. Dort ist ein 
sehr starkes Klagerecht verankert. Schon aus Selbst-
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schutzgründen einer Dienststelle muss ein Eigeninteresse 
daran bestehen, dass die Gleichstellungsarbeit, die die 
Gleichstellungsbeauftragten leisten, schon präventiv 
mögliche Klageverfahren der Zukunft vermeiden hilft. 
Auch von dieser Seite ist also eine weitere Wertschätzung 
der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten festzustellen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, vonseiten der 
Opposition wurde immer wieder beklagt, dass wir auf das 
Konnexitätsprinzip verwiesen haben. Ich erinnere mich an 
den Beginn der Diskussion um unser Gleichstellungsge-
setz vor etwa einem Jahr: Damals war es beileibe nicht für 
alle kommunalen und öffentlichen Dienststellen eine klare 
Sache, dass dieses Gesetz weitergeführt wird. Die breite 
Resonanz der Gleichstellungsbeauftragten und auch das 
öffentliche Zurseitestehen anderer Stellen hat uns bei der 
Weiterführung geholfen. Ein klares und deutliches Signal 
aller kommunalen Spitzenverbände war aber, dass dies 
auf gar keinen Fall mit einem Mehrkostenaufwand ver-
bunden sein darf. Heute wurde gesagt, dass sich die 
Bayerische Staatsregierung auch bei einem G 8 nicht an 
die Konnexität hält. Dieser Satz wird einfach in den Raum 
gestellt; es wird so getan, als ob er der Wahrheit ent-
spräche, was aber mitnichten der Fall ist. Ein Spitzenge-
spräch unseres Kultusministers Schneider mit den kom-
munalen Spitzenverbänden hat stattgefunden, in dem 
gesagt wurde, dass man für die reinen G-8-relevanten 
Mehrbelastungen der Kommunen einen Ausgleich seitens 
der Staatsregierung vornehmen will. Uns ist auch klar, 
dass Kommunen durchaus erfi nderisch sind und Kosten, 
die sie haben, gerne in den G-8-Bereich hineinschieben. 
Angemerkt werden darf aber auch, dass wir auch beim 
G 9 einen anderen Lehrplan gehabt hätten, der mit Mehr-
kosten verbunden gewesen wäre. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte 
mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich für die gute Arbeit 
unserer Gleichstellungsbeauftragten im Lande bedanken.

Die breite Diskussion über die Neuaufl age und die Weiter-
entwicklung unseres Gesetzes, das hat sich schon bei 
dessen Einführung gezeigt, hat neuen Schub in die 
Dienststellen gebracht. Wir nutzen das Potenzial unserer 
gesamten Bevölkerung. Wir haben bestausgebildete 
Mädchen und Frauen in unserer Gesellschaft und in 
unseren öffentlichen Dienststellen. Selbstverständlich 
sind diese Frauen auch in der freien Wirtschaft vorhanden, 
für die wir vorbildhaft tätig sein wollen.

Wir sind der Ansicht, dieses Gesamtpotenzial muss aus-
geschöpft werden. Hierin sind sich alle Fraktionen einig. 
Gerade jetzt, wo immer häufi ger von einem sich abzeich-
nenden Fachkräftemangel die Rede ist, müssen wir alles 
tun, um den jungen Frauen, die heute berufstätig sind, die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen und 
zu erleichtern.

Der öffentliche Dienst ist weiterhin der Schrittmacher für 
die Chancengleichheit. Wir werden unserem Verfassungs-
auftrag mit dem Gesetzentwurf der Staatsregierung voll 
gerecht. Wir haben die unbefristete Verlängerung dieses 
Gesetzes vorgeschlagen. Ich bitte um Zustimmung zu 
unserem Gesetzentwurf.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat Frau Staatsministerin Stewens das Wort.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Kol-
legin Tolle, ich möchte zu Beginn einige grundsätzliche 
Anmerkungen machen. Natürlich ist es an einem solchen 
Tag wichtig, zurückzublicken und zu schauen, was sich 
bei der Gleichstellung in Deutschland und in Bayern getan 
hat und welches Frauenbild wir haben. Wir sollten uns 
aber ein Stück weit davon frei machen, Frauen Lebens-
entwürfe vorgeben zu wollen.

Mein Frauenbild ist anders. Ich sage: Die Frauen, die in 
Deutschland leben, sollen sich selbst verwirklichen 
können. Sie sollen unabhängig davon, ob sie erwerbstätig 
sind, ob sie verheiratet oder unverheiratet sind, ob sie 
Kinder haben oder nicht, ihre eigenen Lebensentwürfe 
und Wünsche verwirklichen können. Frau Kollegin Tolle, 
wir sollten nicht – wie Sie das getan haben – nur einen 
Lebensentwurf, nämlich Karriere und Familie, zur Regel 
erklären. Sie wollen, dass der Lebensentwurf der Bundes-
familienministerin in Deutschland zur Regel wird. Wir 
sollten endlich damit aufhören, unseren Frauen bestimmte 
Lebensentwürfe vorzugeben.

(Beifall bei der CSU)

Ich möchte Chancengerechtigkeit und Wahlfreiheit 
haben.

(Simone Tolle (GRÜNE): Genau das will ich 
auch!)

– Nein. Ich habe Ihnen sehr genau zugehört. Aus Ihrem 
Wortbeitrag geht das überhaupt nicht hervor.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Aber wir schaffen 
doch die Grundlagen!)

Ich habe viele Gespräche mit jungen und mittelalten 
Frauen, aber auch mit Frauen in meinem Alter geführt. 
Dabei höre ich immer wieder den Wunsch: Sagt uns nicht 
immer, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir wollen 
unsere Lebensentwürfe so verwirklichen, wie wir es uns 
wünschen.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): In einem luftleeren 
Raum!)

Diesen Weg haben wir in Bayern erfolgreich beschritten.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Schaffen Sie 
Gesetze dafür!)

– Vielleicht könnten Sie mir einmal zuhören. Ich habe bei 
Ihnen auch nicht ununterbrochen dazwischengeschrien.

– Frau Kollegin Naaß, ich habe manchmal Zweifel, ob sich 
die SPD bei diesem Thema wirklich einig ist oder ob sie im 
Landtag nur Opposition betreibt; denn die neu gewählte 
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati-
scher Frauen – AsF-Oberbayern, Frau Dr. Dorle Baumann, 
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die einmal eine Kollegin im Bayerischen Landtag war, 
äußerte sich weitgehend positiv zu diesem Entwurf. Er 
enthalte Änderungen, die eine Revolution sein könnten. 
Frau Dr. Baumann hob vor allem die Forderung an die 
Vorgesetzten hervor, die Gleichstellung tatsächlich zu för-
dern und Nachteile abzubauen. Außerdem begrüßte sie 
die Bestimmungen, dass die Gleichstellungsbeauftragten 
an den Besprechungen von Personalvertretungen und 
Dienststellen teilnehmen müssen. In der Öffentlichkeit 
wurde dieser Entwurf des Gleichstellungsgesetzes also 
von der Vorsitzenden der AsF-Oberbayern durchaus sehr 
positiv dargestellt. Darauf möchte ich hinweisen.

Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass wir mit 
unserem Gleichstellungsgesetz zehn Jahre lang durchaus 
Erfolge hatten. Gerade wenn ich mir den dritten Bericht 
der Staatsregierung zur Umsetzung des Gleichstellungs-
gesetzes ansehe, der dem Landtag am 5. Juli 2005 vorge-
stellt wurde, stelle ich fest, dass das Gesetz ausgespro-
chen praxistauglich und erfolgreich ist. Der öffentliche 
Dienst ist dabei Vorreiter bei Chancengleichheit und 
Gleichstellung. Im öffentlichen Dienst wurde die quantita-
tive Parität erreicht. Über die Hälfte des gesamten öffent-
lichen Dienstes ist weiblich, nämlich 52,8 %. Der Frauen-
anteil liegt im einfachen Dienst bei 45,6 %, im mittleren 
Dienst bei 54,7 %, im gehobenen Dienst bei 53,9 % und 
im höheren Dienst bei 34,2 %. Das sind hervorragende 
Erfolge.

Nun ein Blick in die Wirtschaft: Im Jahre 2004 waren es 
22,9 %. Frau Kollegin Naaß, Sie sagten, in der Wirtschaft 
habe sich nichts getan. Das stimmt einfach nicht.

(Christa Naaß (SPD): Wann habe ich das 
gesagt?)

Wissenschaftliche Evaluierungen haben ergeben, dass 
gerade die bayerische Wirtschaft im Schnitt um 5 % fami-
lien- und frauenfreundlicher als die Wirtschaft in anderen 
Ländern ist. Ich stelle fest, dass wir mit unserem Weg – 
und unseren Beratungsstellen – durchaus erfolgreich 
sind.

Grundsätzlich kann man sagen, dass gerade der öffent-
liche Dienst bezüglich der Vereinbarkeit der Familie und 
der Erwerbstätigkeit in Bayern eine Vorreiterrolle über-
nommen hat. Wir haben vorbildliche Arbeitsbedingungen, 
da wir fl exible Arbeitszeiten, zum Beispiel durch die 
Schaffung von Teilzeit-, Wohnraum- und Telearbeits-
plätzen, anbieten. Jede dritte Beschäftigung in Bayern 
wird inzwischen in Teilzeit geleistet. Der dritte Bericht der 
Staatsregierung zur Umsetzung des Gleichstellungsge-
setzes zeigt, dass die Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit in Bayern hervorragend gelöst ist. Wenn 
ich Ihren Redebeiträgen richtig zugehört habe, haben Sie 
darauf abgehoben.

Gleichwohl gibt es natürlich Verbesserungsmöglichkeiten. 
Allerdings halten 85 % der Gleichstellungsbeauftragten 
sowie der Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen 
das Beanstandungsrecht für sehr wirksam. Zum überwie-
genden Teil seien die Beanstandungen berücksichtigt 
worden. 81 % der Gleichstellungsbeauftragten sind mit 
der Freistellungslösung zufrieden. Die restlichen 19 %, die 

nicht zufrieden sind, haben erklärt, dass sie keine gesetz-
liche Regelung, sondern individuelle Regelungen 
wünschten. Die vorrangige Stoßrichtung der genannten 
7000 Petitionen war, dass das Gleichstellungsgesetz 
unbegrenzt fortgeführt wird.

(Christa Naaß (SPD): Da habe ich differenziert!)

Das war die Stoßrichtung dieser Petitionen. In dem neuen 
Gleichstellungsgesetz gibt es auch inhaltlich neuen 
Schwung. Das haben Sie leider Gottes völlig unter den 
Tisch fallen lassen.

Ich gebe zu, dass die Gleichstellung noch nicht überall 
und noch nicht vollständig umgesetzt wird. Darauf 
müssen wir bei einem Gesetzentwurf achten. Wir haben 
immer noch deutliche Umsetzungsdefi zite. Das ist über-
haupt keine Frage. Ich bin die Allerletzte, die alles nur 
schön reden wollte. Der dritte Gleichstellungsbericht 
zeigt, dass die Gleichstellung noch nicht in allen Dienst-
stellen gelebte Realität ist. Dieser eingeleitete Wandel ist 
eine Daueraufgabe, die in Bayern noch vollendet werden 
muss. 

Deswegen sind die Fortführung sowie Nachbesserungen 
im Bayerischen Gleichstellungsgesetz dringend not-
wendig. 

Lassen Sie mich nochmals – ich mache es nur stichpunk-
tartig, weil Kollegin Heckner gerade auf die Inhalte und die 
Verbesserungen sehr klar eingegangen ist – sagen: Wir 
haben bei den Verbesserungen eine unbefristete Verlän-
gerung, wir haben inhaltliche Verbesserungen in Bezug 
auf die Verstärkung der Ziele des Gesetzes sowie bei den 
Pfl ichten in Bezug auf Vorgesetzten- und Leitungsfunkti-
onen – was ich für sehr wichtig halte. Wir haben Chancen-
gleichheit in allen Aufgabenbereichen – das ist ein durch-
gängiges Leitprinzip im Gleichstellungsgesetz. Wir haben 
das Gender Mainstreaming, also die geschlechtersensible 
Sichtweise, gesetzlich verankert. Wir haben die Pfl icht zu 
Stellenausschreibungen, die grundsätzliche Teilzeitfähig-
keit sowie die Fortbildung der Beschäftigten in Bezug auf 
Gleichstellung festgeschrieben. In die Gleichstellungs-
konzepte sind gleichzeitig auch Aussagen zu der Leis-
tungsbesoldung aufgenommen worden, was ich persön-
lich auch für ganz wichtig halte. Gerade in Bezug auf die 
Teilzeit müssen wir in der Praxis sehr genau nachsehen. 
Sie wissen auch, dass mir das ein sehr wichtiges Anliegen 
ist. Deswegen ist die Leistungsbesoldung mit aufge-
nommen worden. Flexiblere Arbeitszeiten für Beschäftigte 
sind wichtig. Auch die soziale Komponente – ich nenne 
sie die bayerische Komponente –, also die sozialen Erfah-
rungen und Fähigkeiten aus der Betreuung von Kindern 
oder Pfl egebedürftigen oder ehrenamtlicher Tätigkeit, 
wird künftig stärker berücksichtigt. 

Wichtig ist auch die Rechtsaufsicht; das ist keine Frage. 
Das bayerische Innenministerium hat mittlerweile an alle 
Rechtsaufsichtsbehörden geschrieben und darauf hinge-
wiesen, es müsse verstärkt darauf geachtet werden, dass 
das Bayerische Gleichstellungsgesetz mit seinen Zielen 
und Inhalten umgesetzt wird. Wichtig sind auch die Ver-
besserungen der Arbeitsbedingungen. Zwingend ist die 
rechtzeitige Unterrichtung in Personalangelegenheiten, 
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zwingend ist auch die Bestellung einer Vertretung. 
Wesentlich sind auch die Teilnahme der Gleichstellungs-
beauftragten sowie der Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner an den Monatsgesprächen. Die Fest-
schreibung der Beurteilung der Tätigkeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten auf Antrag war der ausdrückliche 
Wunsch der Gleichstellungsbeauftragten. Sehr wesentlich 
sind auch Verwaltungsvereinfachung und Deregulierung. 

Wenn ich mir Ihre Vorstellungen anhöre, dann muss ich 
sagen: Sie sprechen auf der einen Seite sehr viel über 
Deregulierung und sind in diesem Punkt auch immer 
unserer Auffassung, aber wenn ich auf der anderen Seite 
ihre Gesetzentwürfe betrachte, dann stelle ich fest, diese 
bedeuten nur mehr Bürokratie und mehr Regulierung. Das 
ist genau der Weg, den man in den letzten 55 Jahren in 
Deutschland gegangen ist. Ich muss ihn ehrlich sagen: 
Diesen Weg wollen wir nicht gemeinsam mit Ihnen gehen. 
Wir sind der festen Überzeugung, mit unserem Weg ein 
Stück erfolgreicher zu sein als im Übrigen auch alle 
anderen Länder bei der Gleichstellung.

Ich bin der festen Überzeugung – damit komme ich zum 
Schluss –, dass der Gesetzentwurf das Potential hat, die 
Gleichstellung von Frauen und Männern in Bayern ent-
scheidende Schritte voranzubringen. Die inhaltlichen Ver-
stärkungen für alle Beschäftigten, die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, die Informationsrechte für unsere 
Gleichstellungsbeauftragten, kombiniert mit den vorhan-
denen Beteiligungsrechten, geben natürlich all denje-
nigen, die vor Ort arbeiten, neue Möglichkeiten, neue 
Chancen und geben dem Gleichstellungsgesetz, auch vor 
dem Hintergrund der intensiven öffentlich geführten Dis-
kussion, neuen Schwung. Die geschaffenen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sind mit Sicherheit wichtig. Ent-
scheidend kommt es natürlich auf die Umsetzung an Ort 
und Stelle an. Unabhängig von allen gesetzlichen Rege-
lungen muss die Gleichstellung von Männern und Frauen, 
die Chancengerechtigkeit für unsere Frauen, vor Ort 
gelebt werden. Wenn uns vor Ort der Bewusstseinswandel 
nicht weiter gelingt, hat die Gleichstellung es schwer. 
Auch hier bin ich der festen Überzeugung, dass der 
Zwang weniger bewirkt, wir mit unserem Weg jedoch 
mehr bewirken werden.

Die Gleichstellung erhält mit der jetzigen Novellierung des 
Bayerischen Gleichstellungsgesetzes und mit der unbe-
fristeten Verlängerung sowie mit der Diskussion, die wir 
hier und heute, aber auch in der Öffentlichkeit geführt 
haben, neue Aufmerksamkeit und neuen Schwung. Der 
Umsetzungsprozess muss von uns allen, die wir Verant-
wortung tragen, aufmerksam beobachtet und intensiv 
begleitet werden.

Ich möchte mich abschließend bei allen Beteiligten – den 
beteiligten Ausschüssen des Landtags, nämlich bei den 
Ausschüssen für Fragen des öffentlichen Dienstes, dem 
Haushaltsausschuss, dem Innenausschuss sowie dem 
Sozialausschuss und Verfassungsausschuss, vor allem 
bei den Ausschussvorsitzenden, bei den Berichterstatte-
rinnen und Berichterstattern – für die engagierte Beratung 
zum Gesetzentwurf bedanken. Ich möchte mich auch bei 
der CSU-Fraktion ganz herzlich bedanken, die den 
Gesetzentwurf im Sinne der Gleichstellung noch an wich-
tigen Stellen verbessert hat. Ich möchte mich aber auch 

bei allen Gleichstellungsbeauftragten, Ansprechpartne-
rinnen und Ansprechpartnern in Bayern für die Erfüllung 
ihrer wichtigen Aufgabe bedanken. Sie haben mit ihrer 
Arbeit entscheidend dazu beigetragen die Gleichstellung 
in Bayern ein Stück weit zu verbessern. Ich möchte mich 
auch bei den 7000 Bürgerinnen und Bürgern bedanken, 
die Petitionen eingereicht haben. Herzlichen Dank, denn 
ich weiß, dass Ihnen die Gleichstellung am Herzen liegt. 
Sie haben durch Ihre Petitionen zum Ausdruck gebracht, 
wie wichtig Ihnen das Bayerische Gleichstellungsgesetz 
ist.

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Mir 
liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die 
Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. 
Dazu werden die Tagesordnungspunkte wieder getrennt. 

Ich lasse zunächst über den Tagesordnungspunkt 2 
abstimmen. Der Abstimmung liegen der Initiativgesetzent-
wurf der Abgeordneten Lochner-Fischer, Werner-Mug-
gendorfer, Naaß und anderer auf Drucksache 15/4395 
und der SPD-Änderungsantrag auf Drucksache 15/4836 
zugrunde. Besteht damit Einverständnis, dass ich über 
den Gesetzentwurf nur noch in der beantragten geän-
derten Fassung abstimmen lasse? – Es erhebt sich kein 
Widerspruch. Dann lasse ich so abstimmen. Der federfüh-
rende Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes 
empfi ehlt die Ablehnung. Wer dagegen dem Gesetzent-
wurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags auf 
der Drucksache 15/4836 zustimmen will, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Das ist die SPD-Fraktion. Gegen-
stimmen? – Das ist die CSU-Fraktion. Stimmenthal-
tungen? – Das ist die Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Der Gesetzentwurf ist in der geänderten 
Fassung abgelehnt.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Tagesord-
nungspunkt 3. Der Abstimmung zugrunde liegt der Initia-
tivgesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
auf der Drucksache 15/4729. Der federführende Aus-
schuss für Fragen des öffentlichen Dienstes empfi ehlt die 
Ablehnung des Gesetzentwurfs. Wer dagegen dem 
Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das ist die Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Das ist die CSU-Frak-
tion. Stimmenthaltungen? – Das ist die SPD-Fraktion. 
Damit ist dieser Gesetzentwurf ebenfalls abgelehnt.

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Tagesord-
nungspunkt 4. Dieser Abstimmung liegen der Gesetzent-
wurf auf Drucksache 15/4735, der Änderungsantrag auf 
Drucksache 15/4834 und die Beschlussempfehlung mit 
Bericht des federführenden Ausschusses für Fragen des 
öffentlichen Dienstes auf Drucksache 15/5520 zugrunde. 
Der federführende Ausschuss für Fragen des öffentlichen 
Dienstes empfi ehlt Zustimmung mit der Maßgabe ver-
schiedener Änderungen. Ich verweise insoweit auf die 
Drucksache 15/5520. Wer dem Gesetzentwurf mit den 
vom federführenden Ausschuss für Fragen des öffentli-
chen Dienstes empfohlenen Änderungen zustimmen will, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die CSU-
Fraktion. Gegenstimmen? – Das sind die Fraktionen der 
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SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es 
Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der Fall. 

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. – Dagegen gibt es keinen 
Widerspruch. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des 
federführenden Ausschusses für Fragen des öffentlichen 
Dienstes seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich 
vom Platz zu erheben. – Gegenstimmen bitte ich auf die 
gleiche Weise anzuzeigen. – Enthaltungen? – Das ent-
spricht dann alles der vorherigen Abstimmung.

Damit ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel: 
„Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungs-
gesetzes“. 

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der Fassung des 
federführenden Ausschusses hat der Änderungsantrag 
auf der Drucksache 15/4834 seine Erledigung gefunden. 
Wir nehmen davon Kenntnis. Die Tagesordnungspunkte 2 
bis 4 sind damit erledigt. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Krankenhausgesetzes 
(Drs. 15/3794) 
– Zweite Lesung –

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Manfred Ach, Joachim 
Unterländer, Barbara Stamm u. a. u. Frakt. (CSU) 
(Drs. 15/4846) 

Änderungsantrag der Abg. Joachim Wahnschaffe, 
Kathrin Sonnenholzner, Christa Steiger u. a. u. Frakt. 
(SPD) (Drs. 15/4877)

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde hierzu eine Redezeit von 20 Minuten pro Fraktion 
vereinbart. Erste Wortmeldung: Herr Kollege Dr. Zimmer-
mann.

Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Herr Präsident, Kolle-
ginnen und Kollegen! Wir haben heute einen, wie ich 
meine, sehr wichtigen Tag in der Beurteilung und Bewer-
tung der Krankenhaussituation in Bayern, nicht nur durch 
das jetzt auf der Tagesordnung stehende und zu behan-
delnde Bayerische Krankenhausgesetz, sondern auch 
durch die heute Nachmittag im Rahmen des großen 
Paketes zur Hochschulreform anstehende Beratung des 
ersten Bayerischen Universitätsklinikgesetzes. Ich stelle 
das ganz bewusst an den Anfang meiner Ausführungen, 
weil damit deutlich zum Ausdruck gebracht wird, welch 
hohen Stellenwert der Freistaat Bayern der stationären 
Krankenhausversorgung beimisst und was er zur adä-
quaten und bedarfsgerechten Versorgung seiner Bürge-
rinnen und Bürger in toto unternimmt. 

Die Novellierung des vorliegenden Gesetzentwurfs ist 
deswegen notwendig geworden, weil viele Veränderungen 
in den Strukturen, aber auch ganz bewusst und, wie Sie 
alle wissen, sehr signifi kant in den Bereichen der Kranken-
hauserlöse und der Erstattungsformen im Krankenhaus-
bereich in den letzten Jahren stattgefunden haben. Des-
halb muss dieses Bayerische Krankenhausgesetz einer 
Novellierung zugeführt werden.

Die Kolleginnen und Kollegen aus dem sozialpolitischen 
Ausschuss kennen die schwierige Situation im Kranken-
hausbereich durch die Einführung der diagnosebezo-
genen Fallpauschalen und durch Gesundheitsstrukturge-
setzveränderungen, die sich letztendlich auf eine stärkere 
Hinwendung auf die Notwendigkeiten eines wirtschaftli-
chen Führens eines Krankenhauses auswirken. 

Wie wir meinen, wird diese Novelle des Bayerischen Kran-
kenhausgesetzes der aktuellen Situation gerecht. Wir 
schaffen für unsere Krankenhäuser mit dem Bayerischen 
Krankenhausgesetz die Möglichkeit, sich für die Zukunft 
fi t zu machen, um die Instrumentarien und variablen Mög-
lichkeiten auch eines wirtschaftlichen Führens eines Kran-
kenhauses noch stärker anzubieten, als das bisher der 
Fall war.

Lieber Herr Kollege Wahnschaffe, Sie mögen allein schon 
daran erkennen, dass die letzte Novellierung des Bayeri-
schen Krankenhausgesetzes im Jahr 1990 stattgefunden 
hat. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Zu Recht!)

Sie interpretieren dies, dass man sich zu lang Zeit 
gelassen hat. 

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

– Nein, um es gleich vorwegzunehmen: Ich bin insofern 
anderer Meinung, als es eben aufgrund dieser vielfältigen 
Veränderungen und Entwicklungen im stationären Bereich 
gilt, erst dann eine Novellierung vorzunehmen, wenn 
gewisse Schritte klar erkennbar sind und dann vernünftig 
in eine Gesetzesänderung umgesetzt werden sollen. So 
war es uns wichtig, für diese Novellierung neue Rege-
lungsschwerpunkte im Gesetz festzulegen. Ich denke 
dabei an die Neustrukturierung der Krankenhausplanung. 

Kolleginnen und Kollegen, Sie alle, die aus dem fl achen 
Land kommen, wissen, wie schwierig und wichtig es ist, 
eine bedarfsgerechte Krankenhausplanung im Flächen-
staat Bayern anzubieten.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Flächendeckend!)

– Herr Wahnschaffe, ich komme noch darauf zu sprechen; 
ich freue mich jetzt schon. Danke für das Stichwort. Wir 
beide können treffl ich streiten und haben dies auch schon 
getan

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Wir setzen es 
heute fort!)
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– ja, Herr Kollege Wahnschaffe, wir sind schon mittendrin 
– über den Terminus der Flächendeckung bzw. der 
bedarfsgerechten Versorgung. 

Herr Kollege Wahnschaffe, ich vertrete die Meinung, dass 
eine bedarfsgerechte Krankenhausversorgung in der 
Begriffsbestimmung viel weiter geht als der Begriff der 
Flächendeckung. Warum? Weil der Begriff „bedarfsge-
recht“ die Notwendigkeit beinhaltet, dass auch die wirt-
schaftliche Komponente eine Rolle spielt. Lassen Sie 
mich das etwas präzisieren: Die so genannten diagnose-
bezogenen Fallpauschalen, also das neue Entgeltsystem, 
haben zur Folge, dass sich die Verweildauer der einzelnen 
Patienten im Krankenhaus – oft sogar sehr drastisch um 
die Hälfte – verkürzt. Damit wird die Auslastung im Kran-
kenhaus natürlich geringer. Damit ist zwangsläufi g auch 
die Nachfrage nach Krankenhausbetten geringer. Was 
macht ein Kreiskrankenhaus, egal welcher Größenord-
nung? Es baut Betten ab; denn jedes Bett, das nicht 
belegt ist, wird nicht erstattet. Das ist anders als bei der 
früheren Entgeltsystematik, wo bei tagesgleichem Pfl ege-
satz das belegte Bett erstattet wurde. Dagegen ist die 
diagnosebezogene Fallpauschale, wie ich immer gesagt 
habe,

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

eine missliche Festlegung. Wir sehen dies – darauf komme 
ich nachher noch zu sprechen – in der aktuellen Situation; 
denn es müssen Bettgestelle abgebaut und aus dem 
Krankenhaus getragen werden. Hätte man das nicht 
getan, wäre zwangsläufi g Unwirtschaftlichkeit im Kran-
kenhaus die Folge. Daher haben wir uns entschieden, 
nicht von „fl ächendeckend“, sondern von „bedarfsge-
recht“ zu sprechen, weil das Bett, das nicht belegt oder 
nicht gebraucht wird, nicht erstattet wird. Bei dem Begriff 
der Flächendeckung wäre diese Komponente gegeben. 
Da gebe ich Ihnen, Herr Wahnschaffe, Recht. 

Ich bin der Meinung, dass – so steht es auch im Gesetz –
die bedarfsgerechte Situation entsprechend der Bedürf-
nisse in Krankheitssituationen der Bevölkerung näher 
kommt als eine fl ächendeckende Versorgung. Zum Bei-
spiel hat der Landkreis Miesbach, fl ächenmäßig der 
größte Landkreis des Freistaats, bereits vor zehn Jahren 
weise und vorausschauend drei Kreiskrankenhäuser – 
Tegernsee, Holzkirchen und Hausham – geschlossen und 
in Agatharied ein neues Kreiskrankenhaus gebaut. Damit 
sagt das Beispiel dieses Landkreises, dass nicht die fl ä-
chendeckende, sondern die bedarfsgerechte Versorgung 
im Vordergrund steht.

Lieber Herr Kollege Wahnschaffe, es ist mir wichtig, das 
immer wieder und speziell auch hier anzumerken, weil wir 
hier diesbezüglich anderer Meinung sind. Über das ein-
zige für mich nachvollziehbare Argument Ihrer Ablehnung 
dieses Gesetzes tausche ich mich mit Ihnen übrigens 
gerne aus, darüber streite ich gerne mit Ihnen. 

Ich glaube auch, dass wir uns, was die Krankenhauspla-
nung generell anbelangt – und dies sieht, glaube ich, der 
Herr Kollege Wahnschaffe genauso wie ich – in einer sehr 
misslichen Situation befi nden. Es gibt mit Blick auf die 

Krankenkassen einen gemeinsamen Ausschuss, der zum 
Beispiel gewisse Vorhaltungsnotwendigkeiten festlegt, 
wie etwa die Mindestmengenverordnung. Warum führe 
ich dies jetzt in diese Diskussion mit ein? Denn wenn man 
eine Mindestmengenverordnung zum Beispiel bei 
Geburten oder Knieprothesen hat, wird natürlich erst dann 
dem entsprechenden Krankenhaus eine Zertifi zierung 
gegeben, wenn man eine gewisse Anzahl, die dort durch 
die Mindestmengenverordnung vorgeschrieben ist, erhält. 
Damit will ich sagen, dass damit künftig ein wesentlicher 
Gesichtspunkt auf die Krankenhausplanung Einfl uss 
nehmen wird, den wir als Freistaat selber nicht mehr 
unmittelbar im Griff haben. Dieser gemeinsame Bundes-
ausschuss maßt sich viel mehr Entscheidungskompe-
tenzen an – ich sage dies ganz bewusst –, die meines 
Erachtens unter krankenhausplanerischen Gesichts-
punkten so nicht mehr hinnehmbar sind, nach dem Motto: 
Wir beschließen, die Länder mögen sehen, wie sie mit der 
Umsetzung und den Auswirkungen unserer Beschlüsse 
zurecht kommen.

Ich glaube, wir müssen gemeinsam mit all unseren Mög-
lichkeiten dagegenhalten, damit die Krankenhausplanung 
dadurch nicht konterkariert wird und damit entsprechende 
Entscheidungen, Zertifi zierungen und die Mindestmen-
genverordnung nicht mehr wesentliche Gesichtspunkte 
auch parlamentarischer Entscheidungsmöglichkeiten dar-
stellen.

Des Weiteren trifft unser heute vorliegender Gesetzent-
wurf – ich habe es schon angesprochen – klare Aussagen 
und Festlegungen zur Stärkung der wirtschaftlichen 
Eigenverantwortung der Krankenhäuser. 

Durch die neue Entgeltsystematik ist die wirtschaftliche 
Komponente der Führung eines Krankenhauses, Kolle-
ginnen und Kollegen, viel wesentlicher in den Vordergrund 
getreten, als es in früheren Jahren – ich habe es schon 
angedeutet – nach der alten Entgeltsystematik gegeben 
war. So müssen den Krankenhäusern Instrumentarien, 
Stellschrauben an die Hand gegeben werden, um sich als 
Wirtschaftsbetriebe stärker in die Konkurrenz einbringen 
zu können.

Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass gewisse För-
derhemmnisse, die den Krankenhausträgern seit 
geraumer Zeit immer wieder Probleme bescheren, abge-
baut und einer neuen Regelung zugeführt werden. Die 
ganze Problematik des Outsourcings gewisser Bereiche, 
also von Dienstleistungen im Krankenhaus, die ausgela-
gert werden, weil sie vom Krankenhaus unmittelbar nicht 
mehr wirtschaftlich erbracht werden können, muss durch 
das Gesetz geregelt werden und ebenso die Rückforde-
rung von Fördermitteln.

Es ist ganz besonders hervorzuheben, dass es meiner 
Fraktion nach langen, reichlichen Überlegungen, aber 
auch harten Auseinandersetzungen mit den Haushältern 
gelungen ist, eine Möglichkeit in das Gesetz einzubauen, 
die speziell dieser Thematik gerecht wird und die eine fl e-
xiblere Handhabung und Stärkung in der wirtschaftlichen 
Eigenverantwortung im Bereich des Förderwesens nach 
sich zieht. Bitte erlauben Sie mir, dass ich mich an dieser 
Stelle bei meinem Kollegen, dem Arbeitskreisvorsitzenden 
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Unterländer ganz besonders bedanke, weil er aufgrund 
seiner sensiblen Art in der politischen Auseinanderset-
zung die Entscheidungsträger im Haushaltsausschuss 
überzeugen konnte, dass sie unseren grundsätzlichen 
Überlegungen nach langem Ringen gerecht geworden 
sind.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das hört doch nie-
mand, Herr Kollege!)

– Doch, Joachim Unterländer hört es, und für den ist es 
auch primär gedacht.

Ich glaube, dass wir damit, Kolleginnen und Kollegen, 
trotz der zu erwartenden gravierenden Umstrukturie-
rungen im Krankenhausbereich durch eine Änderung der 
Förderrichtlinien, zum Beispiel beim Bettenabbau, bei 
Nachnutzungsüberlegungen, eine Möglichkeit erreichen 
werden, die den förderrechtlichen Bestimmungen ganz 
wesentlich nahe kommt und unsere Überlegungen bezüg-
lich einer fl exibleren Handhabung deutlich macht.

Der Verzicht auf die Rückforderung von Fördermitteln, 
zum Beispiel mit sozialer Nachnutzung, erlaubt meines 
Erachtens den Krankenhausträgern fl exible, innovative 
Möglichkeiten, ihre Immobilie Krankenhaus auch wei-
terhin wirtschaftlich zu führen, allerdings mit anderen 
Schwerpunktbildungen, nicht nur im akut stationären 
Bereich, sondern auch in vielen Bereichen nach sozial-
staatlicher Zweckbestimmung notwendiger Versorgung 
im Krankenhausbereich im Freistaat Bayern.

So glaube ich auch, dass dieses Gesetz im weiteren Ver-
lauf einen wesentlichen Beitrag zur Deregulierung bei der 
Krankenhausförderung darstellt. Ich meine auch, dass wir 
nach dieser langen Diskussion, die wir geführt haben 
– man kann anmahnen, Herr Kollege Wahnschaffe, wie 
Sie es auch immer wieder getan haben, dass es nach Ihrer 
Meinung zu lange gedauert hat –, Ihnen ein sehr vernünf-
tiges Gesetz vorlegen können, das den wesentlichen 
Gesichtspunkten und Regelungsschwerpunkten, die Sie 
in der Novellierung wiederfi nden, für die Krankenhausver-
sorgung in Bayern auf den Weg gibt.

So sind wir insgesamt der Meinung, dass wir in schwie-
riger Zeit die Krankenhausversorgung in Bayern zum 
Anlass nehmen müssen, auch die aktuelle tarifl iche Ausei-
nandersetzung anzusprechen, weil ich meine, dass die 
pfl egerische und die ärztliche Versorgungssituation im 
Krankenhaus einen ganz wesentlichen Gesichtspunkt 
darstellt.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Da kriegen Sie von 
uns Beifall!)

– Ich freue mich. Im Ausschuss kriege ich oft von Ihnen 
Beifall.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Was?)

– Selbstverständlich.

Ich glaube, dass wir diese Situation dahin gehend einmal 
in Ruhe diskutieren müssen, dass es sicherlich Umstände 
gibt, die in der weiteren tarifl ichen Gestaltung nicht mehr 
so hinnehmbar sind.

(Beifall des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

Ich sage das ganz bewusst nicht nur für den ärztlichen 
Bereich, sondern ich beziehe auch die Pfl egekräfte im 
Krankenhaus mit ein. Ich hoffe, dass Marburger Bund und 
verdi in den nächsten Tagen mit der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder endlich zu einer vernünftigen, tragfä-
higen Situation und zu einem Angebot kommen, das 
diese Situation nicht nur aufgreift, sondern auch im Sinne 
der dort Beschäftigten positiv umsetzt.

Dabei muss ich gleich Wasser in den Wein schütten, weil 
eine Tarifsteigerung im stationären Krankenhausbereich 
natürlich auch Finanzierungsprobleme für das einzelne 
Krankenhaus nach sich zieht. Da sind wir in einem furcht-
baren Dilemma, das wieder auf die scheußlichen neuen 
Abrechnungssysteme – so genannte DRG–Systeme – 
zurückzuführen ist.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das ist eine 
Arbeitszeitfrage!)

– Das ist eine Arbeitszeitfrage, die an sich geregelt ist. Hier 
geht es aber jetzt um die Tarifsteigerungen.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das hängt aber 
damit zusammen!)

Nicht die Arbeitszeitfrage steht im Vordergrund. Ich habe 
heute Morgen gelesen, dass der Marburger Bund bereits 
signalisiert hat, dass er mit dem so genannten Münchner 
Modell einverstanden ist: 42 Stunden, wesentliche Ein-
nahmeverbesserungen bei jungen Mitarbeitern im Arzt-
beruf. Er sei nicht gewillt, hinter dieses Münchner Modell 
zurückzugehen. Das halte ich für eine richtige Entschei-
dung. Aber ich muss schon darauf hinweisen dürfen, Herr 
Kollege Wahnschaffe, dass das schon ein Problem für die 
wirtschaftliche Führung eines Krankenhauses ist, weil 
diese Tarifsteigerungen – das wissen Sie auch – natürlich 
nicht weitergegeben werden können. Wir können des-
wegen nicht die Beitragssätze anheben, sondern diese 
Tarifsteigerungen müssen letztendlich durch Einspa-
rungen im Krankenhaus umgesetzt werden.

Wenn man im DRG–System entsprechend der Grund-
lohnsummen eine Steigerung von 0,6 Prozent annimmt, 
können Sie feststellen, Kolleginnen und Kollegen, dass da 
nicht viel Luft drin ist. Dieses Dilemma gilt es immer im 
Auge zu behalten und zu diskutieren. Natürlich, Kolle-
ginnen und Kollegen, müssen wir darauf hinwirken, dass 
die Krankenhausverwaltungen – das sage ich auch ganz 
offen – immer wieder angemahnt werden, diese Notwen-
digkeiten und Überlegungen auch umzusetzen. Es gibt 
natürlich Krankenhausdirektoren, die sagen: Wir sind zwar 
etwas knapp mit den DRGs, eine Grundlohnsummenstei-
gerung von 0,6 % können wir gerade noch mitnehmen, 
aber alle Tarifsteigerungen, die volumenmäßig mehr 
brächten, sind für uns in keiner Weise mehr umsetzbar.
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Ich glaube, Kolleginnen und Kollegen, dass die zirka 
370 Krankenhäuser und die 250 Krankenhausträger in 
Bayern heute einen sehr guten Tag haben. Sie kriegen 
durch das bayerische Parlament ein neues Gesetz, das 
sie unter den wirtschaftlichen Voraussetzungen und Kon-
ditionen, die zu erwarten sind, stark macht, fi t macht, aber 
ihnen auch die Möglichkeit einräumt, Krankenhausstruk-
turen in ihrem eigenen Bereich fl exibel und intelligent zu 
verändern.

So glaube ich feststellen zu können, dass wir, auch wenn 
die Opposition dies laufend in Frage stellt, Herr Kollege 
Wahnschaffe, unseren Bürgerinnen und Bürgern eine opti-
male, bedarfsgerechte Krankenhausversorgung in Bayern 
zur Verfügung stellen. Zu diesem Ergebnis kommen nicht 
nur meine Fraktion und ich, Kolleginnen und Kollegen, 
sondern auch ein nicht zu gering zu achtendes For-
schungsinstitut, das die Gesundheitspolitiker kennen, das 
Institut für Gesundheits–System–Forschung – IGSF – aus 
Kiel. Es stellt fest, dass wir in der Bundesrepublik insge-
samt eine gute Krankenhausversorgung haben. Es kommt 
zu dem Ergebnis, dass dieser Spitzenplatz durch Bayern 
mit seinem vielfältig abgestuften Versorgungssystem eine 
optimale Versorgung seiner Bürgerinnen und Bürger für 
die Zukunft leistet.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Noch!)

Ich danke Ihnen, Kolleginnen und Kollegen. Ich danke 
Ihnen, Herr Kollege Wahnschaffe.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Vielen Dank, Herr Kollege Zimmermann. Als Nächster hat 
Herr Kollege Wahnschaffe das Wort.

Joachim Wahnschaffe (SPD): Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Lassen Sie mich vorab ein paar 
Bemerkungen zu dem machen, was uns im Augenblick 
alle jeden Tag sehr stark bewegt und wovon wir aus den 
Zeitungsberichten immer wieder erfahren. Das ist der 
aktuelle Tarifstreit, der vor allem die Länder und die 
Gewerkschaft verdi betrifft und natürlich die in den Hoch-
schulkliniken tätigen Mitarbeiter. Da geht es nicht allein 
um die Ärzte, sondern es geht natürlich auch um das 
Pfl ege– und sonstige Personal.

Nun kann es nicht Aufgabe des Gesetzgebers, also des 
Landtags sein, in eine aktuelle Tarifauseinandersetzung 
mit Empfehlungen einzugreifen. 

Herr Kollege Dr. Zimmermann, Sie haben erkennen 
lassen, dass Sie durchaus Sympathie für die Forderungen 
der Ärztegewerkschaft Marburger Bund haben. Ich muss 
sagen, ich habe auch Sympathien mit den Forderungen 
der Gewerkschaft verdi für das übrige Personal.

(Beifall bei der SPD)

Sie, Herr Kollege Zimmermann, hätten aber hinzufügen 
müssen, dass der Freistaat Bayern und hier die Staatsre-
gierung in besonderer Weise gefordert ist. Sie ist eine der 

Tarifparteien. Sie hat bisher nichts Erkennbares dazu bei-
getragen, dass dieser schon lange währende Tarifkonfl ikt, 
der ja schon erhebliche volkswirtschaftliche Folgen nach 
sich gezogen hat, bereinigt werden kann. Im Gegenteil, 
man hat den Eindruck, dass sich die Fronten verhärten, 
und da muss man sich schon fragen, wem das eigentlich 
dienen soll.

(Beifall bei der SPD) 

Also: Mehr Vernunft und vor allen Dingen auch Rücksicht-
nahme auf das, was die wirklichen Bedürfnisse dieser 
Menschen angeht, sind gefordert; denn sie tragen ja einen 
ganz wesentlichen Teil unserer Gesundheitsversorgung 
mit.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Thomas Zimmer-
mann (CSU)

Nun zu dem eigentlichen Gegenstand unserer heutigen 
Beratung, nämlich zur Zweiten Lesung des Bayerischen 
Krankenhausgesetzes. Es ist schon erstaunlich, meine 
Damen und Herren: Während sonst in diesem Hohen 
Haus manche Gesetze innerhalb kürzester Zeit durchge-
peitscht werden, hat man sich mit der Beratung dieses 
Gesetzes außerordentlich viel Zeit gelassen: Zehn Monate 
ist dieser Gesetzentwurf alt. 

(Johanna Werner–Muggendorfer (SPD): Respekt!)

Im Juli vergangenen Jahres haben Sie, Frau Staatsminis-
terin, den Entwurf hier eingebracht und fünf Fachaus-
schüsse haben sich mehr oder minder intensiv mit der 
Materie auseinander gesetzt. Dennoch hat es im Gesetz-
gebungsverfahren keine wesentlichen Änderungen 
gegeben. Der Gesetzentwurf ist also fast unverändert 
geblieben. Das ist deswegen von besonderer Bedeutung, 
weil gerade in Zeiten gravierender sozialer Veränderungen 
diesem Gesetzentwurf eine besonders herausragende 
Bedeutung für die Gesundheitsversorgung in Bayern 
zukommt. 

Herausgekommen ist bei der Staatsregierung nach 16 
Jahren des Stillstands, Frau Staatsministerin, oder etwas 
milder formuliert, nach 16 Jahren stillen Nachdenkens 
nicht ein zukunftsweisendes Krankenhausgesetz, wie 
Herr Dr. Zimmermann es apostrophiert hat, sondern ganz 
im Gegenteil, herausgekommen ist ein Krankenhausab-
baugesetz.

(Beifall bei der SPD)

Das meine ich bitter ernst. Das, was wir im Augenblick in 
Bayern erleben, deckt sich ganz und gar nicht mit dem 
von Herrn Dr. Zimmermann beschriebenen Szenario. 
Angesichts dieser Situation kann man schon ins Grübeln 
darüber kommen, ob die parlamentarische Kontrolle 
überhaupt noch funktioniert. Sie obliegt nicht allein der 
Opposition, sondern dem ganzen Hohen Haus. 

(Beifall bei der SPD)
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Wohl selten haben in diesem Hohen Haus bei einem zu 
verabschiedenden Gesetz Anspruch und Wirklichkeit so 
weit auseinander gelegen. Frau Staatsministerin Stewens 
hat bei der Ersten Lesung die Zielsetzung des Gesetzes 
unter anderem wie folgt beschrieben:

Dabei ist nach wie vor – das ist ganz wichtig – die 
Sicherstellung einer bedarfsgerechten, leistungs-
fähigen und fl ächendeckenden Krankenhausver-
sorgung in Bayern das allgemeine Ziel.

Herr Dr. Zimmermann, die Frau Staatsministerin hat nicht 
in der bedarfsgerechten Versorgung das eigentliche Ziel 
gesehen, sondern sie hat das alles in Parenthese gesetzt. 
Sie hat gesagt: bedarfsgerecht, leistungsfähig und fl ä-
chendeckend.

Nur: Eine fl ächendeckende Versorgung steht ab heute in 
einem bayerischen Krankenhausgesetz nicht mehr drin. 
Längst hat auch hierzulande das Krankenhaussterben 
eingesetzt. Darüber haben Sie, Herr Dr. Zimmermann, so 
gut wie kein Wort verloren.

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Stimmt doch 
gar nicht!)

Ich darf noch einmal daran erinnern: In den letzten zehn 
Jahren wurden 17 Kliniken dichtgemacht. Es waren nicht 
nur die von Ihnen beschriebenen Kliniken, Herr Dr. Zim-
mermann; das war ja nur eine Strukturbereinigung. Solche 
Strukturbereinigungen werden von uns nicht grundsätz-
lich abgelehnt.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Thomas Zimmer-
mann (CSU))

17 Kliniken haben dichtgemacht, meine Damen und 
Herren, und in den letzten fünf Jahren, also zwischen 2000 
und 2005, wurden allein in Bayern 5000 Betten abge-
baut. 

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Weil sie nicht 
mehr gebraucht wurden!)

– Weil man sie nicht mehr gebraucht hat, sagen Sie, Herr 
Kollege Dr. Zimmermann. Aber was herausgekommen ist, 
ist kein geordneter Rückzug, 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Eben!)

oder eine neue Planung, die erkennbar macht, wie die 
künftige Struktur der Krankenhausversorgung in Bayern 
aussehen soll, sondern herausgekommen ist ein Wild-
wuchs, geboren aus der Not der Kommunen, die nicht 
mehr in der Lage waren, ihre Häuser weiterzuführen, und 
der Staat hat sie dabei schmählich im Stich gelassen.

(Beifall bei der SPD – Zuruf des Abgeordneten 
Dr. Thomas Zimmermann (CSU) – Gegenruf des 
Abgeordneten Dr. Thomas Beyer (SPD): Das ist 
die Wahrheit, Herr Zimmermann!)

Meine Damen und Herren, noch haben wir in Bayern die 
Situation, dass mehr als 60 % der Krankenhauslandschaft 
kommunal verwaltet werden. Doch immer mehr Gebiets-
körperschaften suchen ihr Heil im Verkauf ihrer Häuser an 
private Kliniken. Jüngstes und gravierendstes Beispiel ist 
der beabsichtigte Verkauf von drei Kliniken im Landkreis 
Rhön–Grabfeld an die namensgleichen Rhön–Kliniken. 
Interessanterweise hat das Kartellamt eine solche Über-
nahme mit guten Gründen abgelehnt, weil nämlich dieser 
Träger dann über zwei Drittel der Betten in der Region 
verfügen würde und damit eine marktbeherrschende 
Stelle einnehmen würde.

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Was ist das für 
eine Argumentation!)

Nun hat dieser Kaufi nteressent eine Ministererlaubnis 
beantragt, wie sie in der ganzen Geschichte der Bundes-
republik Deutschland erst achtmal beantragt wurde. Und 
da hat es teilweise schon sehr merkwürdige Entschei-
dungen gegeben. In diesem Falle ist das alles auch etwas 
dubios gelaufen. Denn ausgerechnet der Minister, der 
darüber zu entscheiden hätte, kommt aus diesem Land-
kreis und hat deswegen diese Entscheidung an seinen 
Staatssekretär delegiert. Was letzten Endes heraus-
kommt, steht im Augenblick noch in den Sternen. Aber es 
beleuchtet doch sehr deutlich, wie die privaten Anbieter 
– davon gibt es ja sehr potente – auf den Markt drängen. 

Die privaten Träger arbeiten mit Gewinn, und zwar mit 
Gewinn für die Aktionäre. Das ist ihr Auftrag. Aber, meine 
Damen und Herren, das ist nicht die Frage, die wir uns zu 
stellen haben, sondern die Frage, die wir uns zu stellen 
haben, Frau Staatsministerin, lautet: Was ist der Gewinn 
für die Patienten? Bedeutet die totale Ökonomisierung 
des Krankenhauswesens, dass der Patient zur reinen 
Kostenstelle wird? Schon jetzt ist zu beobachten, dass die 
privaten Betreiber nur eines im Sinne haben: Kosten 
senken! Das geht zulasten der Beschäftigten, die ent-
weder entlassen oder outgesourct werden, wenn sie nicht 
zum Kerngeschäft gehören. Und die Patienten? Müssen 
sie künftig mit Abweisung rechnen, weil ihre Behandlung 
zu teuer oder nicht kostengerecht in den DRGs abgebildet 
werden kann? Oder werden diese Patienten – das ist 
keine Vision oder ein falscher Gedanke, denn diese Kli-
niken haben ja ganze Ketten aufgebaut – weil es kosten-
günstiger ist, in eine Klinik in Ostdeutschland verlegt? 

All diese Fragen, die wir uns bei der Verabschiedung 
dieses Gesetzes heute stellen müssen, interessieren die 
Staatsregierung und die CSU überhaupt nicht. Beide tun 
so, als ob es diese Probleme überhaupt nicht gäbe. Dabei 
brennt es an allen Ecken dieses Landes. Viele kommunale 
Träger fühlen sich vom Freistaat allein gelassen.

Dabei wäre jetzt Investitionshilfe am nötigsten, um die 
Häuser durch Umbauten, Modernisierungen und Struktur-
veränderungen für den Wettbewerb und für die Qualitäts-
sicherung fi t zu machen. 

Herr Dr. Zimmermann, Sie haben davon gesprochen, mit 
diesem Gesetz würden die Häuser fi t gemacht. Das 
Gegenteil ist richtig. Denn wer das Glück hat, überhaupt 
noch Geld vom Staat zu bekommen – es ist aber keine 
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rein staatliche Förderung, sondern diese wird zur Hälfte 
von den Kommunen mitfi nanziert –, muss bis zu zehn 
Jahre warten, bis der volle Förderungsbetrag ausgezahlt 
ist. Das heißt, er muss vorfi nanzieren. Das ist für manche 
kaum zu schultern. 

Während die Staatsregierung gegenüber dem Bund – das 
ist heute wieder deutlich geworden – eifersüchtig darüber 
wacht, die Krankenhausplanung nicht zu verlieren – etwa 
durch eine auch von uns abgelehnte monistische Finan-
zierung –, verkommt der Sicherstellungsauftrag der 
Staatsregierung zum bloßen Lippenbekenntnis. Die 
Staatsregierung sieht dem Kliniksterben und der Privati-
sierung tatenlos zu. Wenn erst die privaten Betreiber den 
Markt beherrschen, kann man damit in den Augen der 
Staatsregierung natürlich noch mehr Geld sparen und die 
Investitionszuschüsse ganz einstellen. Das wird zwar 
immer wieder heftig dementiert, zuletzt vom Staatssek-
retär Heike, aber diese Tendenz ist eindeutig. 

Schauen Sie sich doch an, was in den letzten Jahren 
geschehen ist. Die Investitionsförderung wurde kontinu-
ierlich zurückgefahren. Wer heute Umbauten oder Neu-
bauten als öffentlicher oder gemeinnütziger Träger beab-
sichtigt, kann nicht einmal einen Gedanken daran ver-
schwenden, vor 2009 in das Jahresprogramm aufge-
nommen zu werden. Inzwischen ist ein solcher Stau ein-
getreten, dass wohl die meisten die Hoffnung aufgegeben 
haben, überhaupt eine Förderung zu bekommen. 

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, wir setzen im Unterschied zu 
Ihnen darauf, dass Staat und Kommunen für eine fl ächen-
deckende, bedarfsgerechte, qualitätsorientierte und leis-
tungsgerechte abgestufte Versorgung mit Krankenhäu-
sern als wesentlichen Bestandteil der Daseinsvorsorge 
Verantwortung tragen. Es geht nicht darum, Verantwor-
tung abzugeben, wie Sie es vorhaben, sondern darum, 
Verantwortung wahrzunehmen; dies ist das Gebot der 
Stunde. 

(Beifall bei der SPD)

Das sind wir den Menschen in diesem Lande schuldig, die 
darauf vertrauen, dass die Krankenhausversorgung auch 
in Zukunft gewährleistet ist. 

Sie entziehen sich mit diesem Gesetz weitgehend Ihrer 
Verantwortung und überlassen die Krankenhäuser in 
Bayern einem ungewissen Schicksal. 

Mit den Kürzungen der Investitionen auf ein historisch 
niedriges Niveau begünstigt die Staatsregierung die Priva-
tisierung und damit auch die Rosinenpickerei. Die kom-
munalen Träger – dafür gibt es Beispiele – müssen nicht 
schlechter sein als ihre privaten Konkurrenten. Nur 
müssen die Wettbewerbsbedingungen stimmen. Das 
heißt, der Freistaat muss durch seine Gesetzgebung dazu 
beitragen, dass die kommunalen Träger genauso konkur-
renzfähig sind wie die privaten und sich auch wirtschaft-
lich so verhalten können und fl exibel sind, ohne damit die 
öffentliche Trägerschaft aufzugeben. 

Die Stadt Nürnberg hat jüngst vorgemacht, dass es auch 
anders geht. Sie hat drei Häuser aus dem Landkreis Nürn-
berger Land übernommen, bzw. sie ist mit ihnen eine 
Kooperation eingegangen. Davon profi tieren alle Betei-
ligten: der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Nürnberg 
und vor allem die betroffenen Patienten, die sich so nicht 
irgendwohin begeben müssen, um geheilt zu werden. 

Wir haben eine Reihe von Änderungsanträgen gestellt, um 
in diesem Gesetz zu retten, was zu retten ist. Wie zu 
erwarten, hat die CSU sie samt und sonders abgelehnt. 

Aber ich will die wichtigsten Punkte noch einmal in Kürze 
nennen. Sie sollen sie ruhig noch einmal hören, weil Sie es 
bisher versäumt haben, sich damit ernsthaft auseinander-
zusetzen. 

Die fl ächendeckende Versorgung mit Krankenhäusern in 
ganz Bayern sicherzustellen ist eine wesentliche Aufgabe. 
Ich habe schon davon gesprochen, meine Damen und 
Herren. Wir wehren uns ja nicht dagegen, dass Betten 
abgebaut werden. Der Abbau ist notwendig, weil wir seit 
Jahrzehnten in Bayern einen Bettenüberhang haben. Wir 
brauchen angesichts des Fortschritts in der Medizin nicht 
mehr so viele Betten. Heute werden viele Operationen 
ambulant oder teilstationär durchgeführt. Dies ist also 
nicht die Frage. 

Die Frage ist vielmehr – und die lassen Sie weitgehend 
unbeantwortet –: Wie sieht die Struktur der Krankenhaus-
versorgung der Zukunft aus? Wenn es so kommt, wie Sie 
es letzten Endes geschehen lassen, werden wir eine Aus-
blutung des fl achen Landes erleben. Dann werden die 
kleinen Häuser nicht überleben können. Dann wird es nur 
noch die großen Häuser in den Ballungszentren geben. 
Das ist aber nicht patientengerecht. Von der Versorgung 
her und von der medizinischen Logik her mag es im Ein-
zelfall durchaus gerechtfertigt sein, aber es dient nicht 
dem Patienten. Der Patient bedarf nicht nur der medizini-
schen Versorgung, sondern zur Heilung gehört mehr. 
Dazu gehören Zuwendung und Anteilnahme von Freunden 
und Angehörigen. Dies alles ist nicht mehr gewährleistet, 
wenn wir keine wohnortnahe Versorgung haben. 

Meine Damen und Herren von der CSU, Sie haben neuer-
dings wieder das fl ache Land entdeckt. Sie wollen es 
stärken. Aber Sie tun in Ihrer praktischen Politik genau das 
Gegenteil. Nicht nur bei den Schulen, wo Sie die Infra-
struktur ausdünnen, sondern auch in anderen Bereichen 
tun Sie alles dafür, das fl ache Land zu entblößen. So pas-
siert es auch bei der Krankenhausversorgung. 

Die Krankenhäuser sind künftig nicht nur, wie im Gesetz 
vorgesehen, für die stationäre, sondern auch, wie es im 
Sozialgesetzbuch V festgeschrieben ist, für die teilstatio-
näre und ambulante Versorgung sowie für die medizini-
schen Versorgungszentren zuständig. Bemerkenswert ist: 
Sie bleiben weit hinter den Möglichkeiten, die der Bun-
desgesetzgeber eingeräumt hat, zurück. 

Sie schreiben in Ihren Gesetzentwurf einfach hinein: 
bedarfsgerechte stationäre Versorgung. Dabei heißt es im 
SGB V, dass zur stationären Versorgung mehr gehört. 
Dazu gehört die ambulante Versorgung, die heute teil-
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weise schon stattfi ndet, dazu gehören weiter die teilstati-
onäre und die stationäre Versorgung. Warum schreiben 
Sie das nicht hinein? Nicht einmal diesem Änderungsan-
trag haben Sie zugestimmt, obwohl es geltendes Recht 
ist. 

Schließlich muss das Gesetz im Interesse einer wirtschaft-
lichen und qualitätsorientierten Aufgabenstellung der 
Krankenhäuser geändert werden. Es muss eine vernetzte 
Zusammenarbeit ermöglichen. Das bedeutet aber nicht 
nur, dass Krankenhäuser miteinander, wie Sie es hineinge-
schrieben haben und als großen Fortschritt propagieren, 
über Landkreisgrenzen hinweg miteinander kooperieren 
sollen. Dies ist heutzutage im Grunde eine Selbstver-
ständlichkeit. Es müsste vielmehr auch möglich sein, dass 
gemeinsame Trägerschaften gebildet werden und dann 
die kommunalen Träger in Teileinheiten bestimmte Auf-
gaben schwerpunktmäßig wahrnehmen. Das dient der 
Qualität und auch der Wirtschaftlichkeit. Diese Möglich-
keit eröffnet das Gesetz nur zum Teil. 

Eine fl exiblere, den Bedürfnissen der Krankenhäuser und 
ihrem Versorgungsauftrag gerecht werdende Förderung 
erfordert auch, dass der Staat von seinem obrigkeitsstaat-
lichen Denken abrückt. 

Es muss auch zu Zielvereinbarungen auf Augenhöhe 
kommen. Das heißt, wenn Sie Vereinbarungen darüber 
treffen, welche Förderungen der Staat gewährt, müssen 
Sie dem Gegenüber die Möglichkeit einräumen, seine 
Vorstellungen einzubringen; Sie dürfen ihm mit den staat-
lichen Zuwendungen nicht ein Diktat überstülpen, wie es 
nach wie vor im Gesetz vorgesehen ist. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, 
darf ich Sie ganz leise an Ihre Redezeit erinnern?

Joachim Wahnschaffe (SPD): Sie dürfen es auch laut, 
Frau Präsidentin. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein abschlie-
ßendes Resümee ziehen. Dieser Gesetzentwurf hätte die 
große Chance dafür sein können, dass wir in Bayern ein 
zukunftsgerechtes Krankenhaussystem in einer abge-
stuften Abfolge hätten entwickeln können. Damit hätten 
wir die Träger, die über Jahrzehnte in diesem Lande 
erfolgreich tätig gewesen sind, auch stärken können. Ich 
meine damit die vielen gemeinnützigen kirchlichen Träger, 
aber auch die Träger der freien Wohlfahrtsverbände und 
vor allem die kommunalen Träger, die ihre Verantwortung 
wahrgenommen haben. Der Freistaat Bayern hat sich von 
dem einzigen Krankenhaus, welches er einmal in eigener 
Trägerschaft geführt hat, inzwischen verabschiedet. Er 
nimmt aber nicht einmal mehr die Aufgabe der Sicherstel-
lung wahr. Es gibt kein Konzept einer Strukturierung.

(Johanna Werner–Muggendorfer (SPD): Du hast 
keine Zeit mehr!)

– In Ordnung. Meine Damen und Herren, lassen wir es 
dabei bewenden. Wir werden diesem Gesetzentwurf aus 
den genannten Gründen nicht zustimmen. 

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank für 
die Unterstützung, Frau Kollegin Werner–Muggendorfer! 
Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Ackermann.

Renate Ackermann (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Seit der letzten Novellierung eines 
Krankenhausgesetzes sind, wie schon mehrfach ange-
sprochen wurde, 15 Jahre ins Land gegangen. Man kann 
sich nun darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Es 
könnte gut sein, wenn man jetzt für die Probleme, die 
beim Umbruch der Krankenhauslandschaft zutage treten, 
mit dem Gesetzentwurf Lösungen anbieten würde. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Der Umbruch erfolgt ganz offensichtlich zum einen durch 
die Einführung der DRG und zum anderen durch die fort-
schreitende Privatisierung der Krankenhäuser, vor allem 
auf dem fl achen Land, und durch die Schließung von 
Krankenhäusern. Dabei werden ganze Landstriche wei-
testgehend von der Gesundheitsversorgung abge-
schnitten. Wie gesagt, dieses Gesetz könnte eine Chance 
für eine Neugestaltung der Krankenhauslandschaft sein, 
um den Anforderungen einer Gesundheitsversorgung 
Rechnung zu tragen. 

Leider ist aber der gegenteilige Trend feststellbar. Bereits 
in den letzten Jahren wurde die Krankenhausförderung 
um 284 Millionen Euro zurückgefahren. Dies hat dazu 
geführt, dass viele Krankenhäuser nicht mehr weiterma-
chen konnten.

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Welches 
denn?)

Weiter hat es dazu geführt, dass die Privatisierung fort-
schreitet. Es hat auch dazu geführt, dass die fl ächende-
ckende Versorgung schon jetzt nicht mehr in allen 
Gebieten gegeben ist. Mit diesem Gesetz wird sich dieser 
Trend fortsetzen.

Nun zum Gesetz. Die fl ächendeckende Versorgung – Kol-
lege Wahnschaffe hat sie bereits ausführlich angespro-
chen – – 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Nicht zu ausführ-
lich! – Joachim Unterländer (CSU): Zu lang!)

– Ich sage nur: angesprochen. Die fl ächendeckende Ver-
sorgung steht nicht im Gesetz. Dadurch wird weiterhin ein 
Stadt–Land–Gefälle provoziert. Dadurch wird das fl ache 
Land noch unattraktiver. Damit wird die Krankenversor-
gung auf dem Land noch weniger gewährleistet sein. 
Damit entfällt auch die wohnortnahe Versorgung, die ein 
Qualitätskriterium ist. Es kann nicht sein, dass Gesund-
heitsversorgung nur noch in den Ballungszentren statt-
fi ndet, auch wenn sie dort hoch qualifi ziert stattfi ndet. Das 
ist das Eingeständnis einer Unzulänglichkeit, die wir so 
nicht hinnehmen wollen.

(Beifall bei den GRÜNEN)



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006 5163

Die Krankenversorgung ist eine Aufgabe der Daseinsvor-
sorge. Da ist die öffentliche Hand gefordert. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Krankenversorgung kann nicht in private Trägerschaft 
abgegeben werden. Bei einer privaten Trägerschaft 
besteht folgendes Problem: Ein privater Träger ist aus-
schließlich – das hat Herr Kollege Dr. Zimmermann auch 
zugegeben – gewinnorientiert. Herr Kollege Dr. Zimmer-
mann, in Ihrem Beitrag habe ich immer nur etwas von 
Wirtschaftlichkeit gehört. Ich habe nie etwas vom Wohl 
der Patienten gehört.

(Beifall bei den GRÜNEN – Dr. Thomas Zimmer-
mann (CSU): Jetzt hört aber auf! Übertreibt doch 
nicht!)

– Sie müssen es vielleicht bisschen deutlicher heraus-
stellen. Dann würden es die anderen auch mitkriegen, 
wenn es Ihnen darum geht.

Bei der Privatisierung besteht die Gefahr einer Auslese. 
Von den privaten Kliniken werden nur noch First–class–
Patienten, aber keine multimorbiden Patienten mehr 
behandelt. Letztere bringen keinen Gewinn, die kosten 
nur etwas. Die will keiner haben. Das aber konterkariert 
eine fl ächendeckende und wohnortnahe Versorgung. 

Ebenso verhält es sich mit dem Sicherstellungsauftrag, 
der durch die neue Krankenhausfi nanzierung überhaupt 
nicht unterfüttert wird. Die fi nanziellen Rahmenbedin-
gungen bewegen sich in starkem Kontrast zum Bedarf. 

Wir haben an dieses Gesetz aber auch noch eine andere 
Erwartung geknüpft. Wir erwarten nicht nur, dass Sie auf 
die momentanen Erfordernisse reagieren und versuchen, 
diese mehr schlecht als recht zu erfüllen. Dieses Gesetz 
hätte auch die Möglichkeit geboten, zukunftsgerichtete 
Visionen zu entwickeln. Davon steht überhaupt nichts im 
Gesetz. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dabei kennen wir die zukünftige Entwicklung. Wir wissen, 
was auf uns zukommen wird. In wenigen Jahren wird die 
Versorgung mit Hausärzten in Bayern weitestgehend 
wegbrechen. Die meisten Hausärzte sind schon so alt, 
dass sie bald ihre Praxis aufgeben werden. Nachwuchs ist 
nicht in Sicht. Das bedeutet aber auch, dass die komple-
mentäre Versorgung nach einem Krankenhausaufenthalt 
überhaupt nicht mehr möglich ist, wenn Krankenhäuser 
schließen und auch die Hausärzte wegbrechen. Das 
bedeutet weiterhin, dass ganze Landstriche komplett 
unterversorgt sein werden.

Von integrierter Versorgung steht nichts im Gesetz. Das 
bleibt Zukunftsmusik. Dabei ist die integrierte Versorgung 
die einzige Möglichkeit, die Gesundheitsversorgung in 
Zukunft sinnvoll zu gewährleisten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Von der Öffnung der Krankenhäuser für teilstationäre und 
ambulante Angebote steht ebenfalls nichts im Gesetz, 
auch nichts von medizinischen Versorgungszentren. Die 
künftige Entwicklung der Krankenhauslandschaft wird 
von Ihnen nicht unterstützt. Sie wirken ihr entgegen. Sie 
bieten keine gangbaren Lösungen an. Im Gegenteil, Sie 
verstärken den Trend, der sich im Moment schon 
abzeichnet.

Die CSU redet immer vollmundig von der Stärkung des 
ländlichen Raums.

(Manfred Ach (CSU): Machen wir alles, Frau Kol-
legin!)

Das, was Sie mit diesem Gesetz bieten, macht diese 
Äußerungen zu blanken Lippenbekenntnissen, denn 
davon fi ndet sich in dem Gesetz überhaupt nichts.

(Beifall bei den GRÜNEN – Maria Scharfenberg 
(GRÜNE): Wie bei den Kindergärten! – Manfred 
Ach (CSU): Erzählen Sie doch nicht so ein Zeug!)

Sie treffen keine Regelungen für die Fachkrankenhäuser. 
Ich spreche hier die Kindermedizin an. Darüber steht 
nichts im Gesetz.

Bei der Notarztversorgung steuern wir auf ein Debakel zu. 
Jetzt wird die Notarztversorgung weitestgehend von den 
Krankenhausärzten des fl achen Landes gewährleistet. 

Wenn die Krankenhäuser auf dem fl achen Land und die 
Hausärzte auch nicht mehr da sind, dann frage ich mich, 
wie die Notarztversorgung auf dem fl achen Land künftig 
gewährleistet sein soll. Gerade an Stellen, wo Sie regeln 
sollten, regeln Sie in diesem Gesetz überhaupt nichts. 
Herr Dr. Zimmermann hat vorhin gesagt, die Kranken-
häuser sollten in die Lage gesetzt werden, fl exibel und 
intelligent auf die Probleme zu reagieren. Herr Dr. Zimmer-
mann, meinten Sie damit Privatisierung? Kann man das 
so übersetzen? – Sie überlassen die Krankenhäuser dem 
freien Spiel der Kräfte. Das ist keine verantwortungsvolle 
Gesundheitspolitik.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

An dieser Stelle möchte ich Ihren Kollegen Geißler aus 
Ihrer Schwesterpartei zitieren, der gesagt hat: Patienten 
sind keine Kunden, Ärzte sind keine Roboter, und Kran-
kenhäuser sind keine Wirtschaftsunternehmen. Genau 
das werden sie, wenn dieses Gesetz so umgesetzt wird, 
wie es niedergeschrieben ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dieses Gesetz wird in der Gegenwart und in der Zukunft 
den Anforderungen nicht gerecht werden, und es bleibt 
weit hinter den Möglichkeiten zurück. Die Auswirkungen 
werden die Träger, die Ärzte, das Pfl egepersonal und vor 
allem die Patienten und Patientinnen schmerzlich spüren 
müssen.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN) 
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Staatsministerin Stewens. 

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
möchte auf den Vorwurf eingehen, den Kollegen Wahn-
schaffe hinsichtlich der Streiks geäußert hat. Die Bayeri-
sche Staatsregierung, insbesondere unser Finanzminister, 
hat sich hier immer für einen Kompromiss und eine recht-
zeitige Lösung eingesetzt. Gerade die Bayerische Staats-
regierung und Kollege Faltlhauser waren es, die beim 
Münchner Kompromiss gesagt haben, hier sollten wir 
abschließen. Sie wissen, dass etliche Länder, auch 
Baden–Württemberg, für einen Abschluss waren. Leider 
ist es zurzeit schwierig, zur Linie des Münchner Kompro-
misses zurückzufi nden, weil sich verdi und der Marburger 
Bund derzeit ein wenig auseinander dividieren. Ich gebe 
Ihnen allerdings darin Recht, dass man auch die Bedürf-
nisse der Pfl egekräfte stärker sehen muss. Die Gewerk-
schaft verdi hat Angst, dass ein guter Abschluss durch 
den Marburger Bund zulasten der Pfl egekräfte und der 
Krankenschwestern geht. Vor diesem Hintergrund ist zur-
zeit ein Kompromiss leider nicht in Sicht. Ich kann Ihnen 
aber zusichern, dass die Bayerische Staatsregierung sehr 
auf einen Abschluss der Handlungsrunden bedacht ist. 

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

Was im Moment an den deutschen Kliniken passiert, halte 
ich persönlich für eine Katastrophe. Dazu könnte man 
zwar noch einiges mehr sagen, aber jetzt geht es um das 
Bayerische Krankenhausgesetz.

Herr Kollege Wahnschaffe, ich glaube, dass Sie sehr oft 
Ursache und Wirkung miteinander verwechseln. Sie 
haben auf weiten Strecken über ganz andere Dinge 
gesprochen, zum Beispiel über die Auswirkungen des 
Fallpauschalengesetzes, das übrigens die rot–grüne Bun-
desregierung – Ihre Gesundheitsministerin Ulla Schmidt – 
zu verantworten hat und nicht die CSU–Staatsregierung. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Die Budgetierung 
ist unter Seehofer gekommen!)

– Entschuldigung, das müssen Sie wirklich zur Kenntnis 
nehmen. Ich persönlich halte es für falsch, wie Sie das hier 
darstellen. Was hat denn dazu geführt, dass Kranken-
hausbetten abgebaut worden sind, dass Stationen stillge-
legt worden sind und Krankenhäuser aufgegeben haben? 
– Es gab war durchaus auch eine Überversorgung, aber 
letztendlich war es das Fallpauschalengesetz, das die 
Kosten und die Überversorgung in Teilen Deutschlands 
auch deutlich gemacht hat. Vor diesem Hintergrund sind 
selbstverständlich alle Träger – die kommunalen, die 
kirchlichen und die privaten – ihre unwirtschaftlichen 
Strukturen in der Krankenhausversorgung durchge-
gangen. Das hat das Fallpauschalengesetz ausgelöst, 
und das müssen Sie auch sehen. 

Wir in Bayern haben stets nicht nur landesweite Fallpau-
schalen gefordert, sondern auch Fallpauschalen nach den 
jeweiligen Versorgungsstufen. Im Moment habe ich die 
Situation, dass die kleinen Krankenhäuser der ersten Ver-

sorgungsstufe mehr Geld haben. Wir wissen aber, dass 
genau die kleinen Krankenhäuser, die die notwendigen 
Mengen nicht erbringen können, über die Mengensteue-
rung wieder vom Markt gefegt werden. Über diese Pro-
bleme wird zurzeit vor Ort verhandelt. Ich möchte Ihnen 
ganz klar und deutlich sagen, dass das Fallpauschalenge-
setz dafür die Ursache ist. Hintergrund sind auch die Fall-
pauschalen an Universitätskliniken. Sie haben nun einmal 
das ganz große Problem, dass sie im Moment wesentlich 
weniger Geld haben. Auch darauf sind unter anderem die 
Streiks zurückzuführen. Sie verwechseln die Ursache und 
Wirkung. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen 
Wahnschaffe?

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Ja.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte schön, 
Herr Kollege.

Joachim Wahnschaffe (SPD): Frau Staatsministerin, ist 
Ihnen bekannt, dass das Fallpauschalengesetz erst im 
Jahr 2003 in Kraft getreten ist, ich in meinem Beitrag aber 
davon gesprochen habe, dass in den letzten zehn Jahren 
17 Kliniken in Bayern geschlossen worden sind? Wie 
bringen Sie das miteinander in Einklang? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin. 

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Herr Wahnschaffe, erstens hat 2003 die rot–grüne Bun-
desregierung regiert, und zweitens ist das Fallpauschal-
engesetz nicht vom Himmel gefallen, sondern wurde gut 
vorbereitet. Die Krankenhäuser und ihre Träger haben sich 
auf diese Veränderung natürlich intensiv vorbereitet. Sie 
wissen auch, dass es vorher schon Erprobungsphasen 
gab. Das sollten Sie eigentlich ganz genau wissen und 
nicht solche Fragen stellen.

(Beifall bei der CSU)

Ich persönlich bin der Überzeugung, dass das Fallpau-
schalengesetz zu bürokratisch ist. Überall dort aber, wo 
eine Koalition von Rot und Grün ihre Hände im Spiel hat, 
gibt es eine Überregulierung und eine wahnsinnige Büro-
kratie, auch bei den Krankenhäusern. Reden Sie doch 
einmal mit den Krankenhausärzten darüber! Was den 
Krankenhausärzten derzeit über das Fallpauschalenge-
setz und mit all dem, was damit zusammenhängt, an 
Bürokratie zugemutet wird, ist schlicht und einfach zu viel. 
Für mich steht nach wie vor die Versorgung des Patienten 
im Mittelpunkt. Ich glaube kaum, dass Sie wissen, was in 
einem Landeskrankenhausplanungsausschuss tatsäch-
lich passiert. Da wird nämlich sehr wohl sehr sorgfältig 
abgewogen, wie es insgesamt in Bayern aussieht.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das liegt an der 
mangelnden Transparenz.)
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– Das liegt nicht an mangelnder Transparenz, sondern das 
liegt daran, dass Sie sich offensichtlich nicht informieren. 
Da und in den Unterausschüssen wird genau festgelegt, 
wie die Versorgung in Bayern mit den Schwerpunkten in 
den einzelnen Kliniken aussieht. Man hat immer die 
gesamte fl ächendeckende Versorgung in Bayern und 
auch den Patienten im Blick.

(Zustimmung des Abgeordneten Manfred Ach 
(CSU))

Alle Verantwortlichen, die Kosten– und Leistungsträger, 
die Ärzte und die Bayerische Krankenhausgesellschaft, 
die übrigens unseren Gesetzentwurf für ausgesprochen 
gut hält, sitzen gemeinsam am Tisch. Wir haben in der 
Bedarfsplanung und bei unserem Sicherstellungsauftrag 
immer die fl ächendeckende ambulante und stationäre 
Krankenversorgung in Bayern im Blick. Leider haben Sie 
sich da offensichtlich wenig informiert. 

Frau Kollegin Ackermann, natürlich ist es uns ein ganz 
großes Anliegen, dass die Versorgung nicht ausschließlich 
in Ballungszentren stattfi ndet. Sie sollten sich einmal über 
die derzeit bei der SPD herrschenden Vorstellungen infor-
mieren; dann würden Sie so nicht reden können. Die 
Union hat sich immer für die fl ächendeckende Versorgung 
stark gemacht; das möchte ich ganz klar sagen. 

Nun komme ich auf die Ziele des Gesetzentwurfs zu spre-
chen. Wir wollen die Neuorientierung der Krankenhaus-
planung, eine neue Ausrichtung unserer Krankenhausför-
derung, eine Vereinfachung unseres Normenbestandes, 
Entbürokratisierung und Deregulierung. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Kol-
legin Sonnenholzner?

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Ja, aber das ist dann bitte die letzte.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. 
Frau Kollegin Sonnenholzner bitte.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Frau Staatsministerin, 
das ist meine erste Zwischenfrage, und das wird auch die 
letzte sein. Wenn Ihnen die fl ächendeckende Versorgung 
so wichtig ist, wie Sie gerade gesagt haben, warum 
wehren Sie sich dann mit Händen und Füßen dagegen, 
das auch in das Gesetz zu schreiben? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin. 

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Ich sperre mich nicht. Es steht übrigens in der Begrün-
dung. Wenn Sie den Gesetzentwurf durchgelesen hätten, 
dann hätten Sie das Wort „fl ächendeckend“ auch in der 
Begründung gefunden. Es stand übrigens vorher nicht im 
Gesetzentwurf. Was Kollege Wahnschaffe sagt, stimmt 
einfach nicht. Das ist wirklich ein Streit um Worte. Es ist 
fast ein Armutszeugnis, dass die SPD dies in dieser Art 
und Weise hochzieht. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Drei Dinge sind uns wichtig: Das sind die Neuorientierung 
der Krankenhausplanung, Neuausrichtung des Förder-
rechts, Vereinfachung des Normenbestandes, die Stär-
kung der wirtschaftlichen Eigenverantwortung der Kran-
kenhäuser und der Abbau förderrechtlicher Hemmnisse 
für die notwendigen Umstrukturierungen, wobei im Blick-
punkt immer die Patientenversorgung steht. Das ist über-
haupt keine Frage. Deswegen ist es nach wie vor unser 
allgemeines Ziel – hören Sie gut zu –, eine bedarfsge-
rechte, leistungsfähige und fl ächendeckende Kranken-
hausversorgung sicherzustellen. „Flächendeckend“ stand 
vorher nicht im Gesetz. Sie erzählen stets etwas Falsches, 
Herr Kollege Wahnschaffe.

Das heißt, wir haben durchaus eine stärkere Betonung 
von Effi zienz und Wirtschaftlichkeit der Versorgungsstruk-
turen. Das steht im Interesse einer weiterhin fi nanzierbaren 
Patientenversorgung. Das ist doch der Punkt, über den 
wir zurzeit auf Bundesebene auch bei den Reformen des 
Gesundheitswesens und der gesetzlichen Krankenversi-
cherung diskutieren. Deswegen wollen und haben wir die 
Hinwirkungspfl icht in der Krankenhausplanung auf eine 
kommunale, Grenzen überschreitende Zusammenarbeit 
von Krankenhäusern zur Bildung von Behandlungs-
schwerpunkten aufgenommen. Herr Kollege Wahn-
schaffe, Sie haben ein paar Beispiele dazu genannt; mit-
tlerweile gibt es viele gute Beispiele, wo sich Kommunen 
in Bayern zusammentun und gemeinsam ihre Behand-
lungsschwerpunkte defi nieren. Einzelne Schwerpunkte 
können auch aus dem Spektrum der Versorgung fallen 
gelassen werden. Genau so sieht eine künftige Kranken-
hausplanung aus. Zum anderen zielt die Hinwirkungs-
pfl icht auf eine Kooperation von Krankenhäusern mit nie-
dergelassenen Ärzten, Rehabilitations- und Pfl egeeinrich-
tungen und anderen, die an der Patientenversorgung in 
ambulanten und stationären Einrichtungen beteiligt sind. 

Die Versorgungsstufen werden vereinfacht. Es wird nur 
noch drei Versorgungsstufen geben. Bei bestimmten 
Fachrichtungen wird auf gesetzliche Vorgaben für einzelne 
Versorgungsstufen verzichtet. Auch hier gibt es wesent-
lich mehr Flexibilität für diejenigen, die vor Ort Verantwor-
tung tragen. Gleichzeitig haben wir eine neue Ausrichtung 
des Förderrechtes auf den Weg gebracht. Ich halte es für 
sehr wichtig, dass wir auf der einen Seite die Festbetrags-
förderung und auf der anderen Seite die Pauschalförde-
rung haben, dass wir Teilförderungen ermöglichen, dass 
wir Ausgleichszahlungen nur noch bei Schließung und 
Umstellung von Krankenhäusern oder Krankenhausabtei-
lungen bzw. deren Umstellung auf andere Aufgaben ver-
langen. Ich halte das für sehr wichtig, dass die Förderung 
wesentlich fl exibler werden. Ich nenne Artikel 17 als Stich-
wort. Kollege Dr. Zimmermann ist schon intensiv darauf 
eingegangen, deswegen brauche ich die Einzelheiten des 
Gesetzes nicht mehr zu erwähnen. Auch bei der Rückfor-
derung von Fördermitteln sind wir wesentlich fl exibler 
geworden. 

Ich meine, dass es ganz wichtig ist, in Form von Private-
Public-Partnerships auch Private mit hineinzunehmen.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)
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Das Gesetz schafft wesentlich mehr Flexibilität, um den 
notwendigen zukünftigen Strukturen der akut stationären 
Versorgung in Bayern gerecht zu werden. 

Lassen Sie mich noch auf Ihre Kritik eingehen, wir hätten 
die ambulante medizinische Behandlung oder, wie Frau 
Kollegin Ackermann gesagt hat, die Medizinischen Ver-
sorgungszentren – MVZ – mit in unser Krankenhausgesetz 
aufnehmen müssen. Die Krankenhäuser dienen der stati-
onären und teilstationären Versorgung. Das ergibt sich 
aus § 39 Absatz 1 Satz 1 des Sozialgesetzbuches V. Eine 
Doppelregelung in Bundes- und Landesrecht ist entbehr-
lich, auch unter dem Gesichtspunkt der Deregulierung. 
Regelungsgegenstand des Bayerischen Krankenhausge-
setzes kann nicht sein, die ambulante Versorgung durch 
Krankenhäuser sicher zu stellen, Herr Kollege Wahn-
schaffe. Das würde Bundesrecht widersprechen. Ich habe 
Ihnen das schon im sozialpolitischen Ausschuss erklärt. In 
§ 39 des Sozialgesetzbuches V bezieht sich die ambu-
lante Form der Krankenhausbehandlung lediglich auf in 
Krankenhäusern ambulant durchgeführte Operationen 
und stationsergänzende Eingriffe nach § 115 b des Sozi-
algesetzbuches V. Nur zur Durchführung dieser Leis-
tungen sind Krankenhäuser zugelassen. Das Erbringen 
weiterer Leistungen im Rahmen einer ambulanten Kran-
kenhausbehandlung ist Krankenhäusern nur im Rahmen 
bestimmter gesetzlicher Regelungen möglich. Dazu 
bedarf es entweder einer Zulassung durch den Zulas-
sungsausschuss bzw. eines Vertragsabschlusses durch 
die Krankenkassen und deren Verbände. Ich nenne das 
Stichwort Wettbewerbsverzerrungen. Das steckt 
dahinter.

Übrigens, Frau Kollegin Ackermann: Bei den Krankenhäu-
sern gibt es die Schiene der stationären fachärztlichen 
Versorgung. Das heißt, da gibt es immer die Konkurrenz 
zu den Fachärzten, aber nicht zur Allgemeinmedizin. 80 % 
der Patienten gehen jetzt schon zu den Hausärzten.

(Renate Ackermann (GRÜNE): Aber die gibt es 
bald nicht mehr!)

– Sie haben das ein Stück weit verwechselt. Sie dürfen 
nämlich nicht die Krankenhausversorgung in Konkurrenz 
zur Allgemeinmedizin sehen, sondern in Konkurrenz zu 
den Fachärzten. Zu den Medizinischen Versorgungszen-
tren können wir auch im Bayerischen Krankenhausgesetz 
keine planerischen Vorgaben treffen.

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): Das ist eine unver-
trägliche Arroganz in der Diktion, die Sie an den 
Tag legen, Frau Ministerin!)

Dafür fehlt schlicht und einfach die gesetzliche Grundlage. 
Es handelt sich bei den Medizinischen Versorgungszen-
tren um Einrichtungen der vertragsärztlichen Versorgung, 
für die bundesrechtliche Bestimmungen gelten – das 
heißt, das vertragsärztliche Zulassungsrecht und die 
Bedarfsplanung für die ambulanten Fachärzte. Sie sollten 
nicht Landesrecht und Bundesrecht verwechseln. Ich 
habe immer das Gefühl, Sie greifen in eine Kiste und ver-
wechseln Landesrecht und Bundesrecht und mixen das 
alles durcheinander. 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Wie Herr Dr. Zimmer-
mann vorher!)

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit unserem 
Bayerischen Krankenhausgesetz unseren Krankenhäu-
sern ein bedarfsgerechtes Gesetz geben, das auch in 
Zukunft die Patienten in den Mittelpunkt stellt, die Sicher-
stellung weiterhin gewährleistet – übrigens auch mit 
unserer Finanzierung. Die Finanzierung haben Sie eben-
falls angesprochen. Ich sage Ihnen eines: Andere Länder 
wären froh darüber, wenn sie so viel Geld für ihre Kranken-
häuser hätten wie der Freistaat Bayern.

(Manfred Ach (CSU): Das ist richtig!)

Ulla Schmidt lässt gerade erheben, wie viel Geld andere 
Länder für die stationäre Versorgung zahlen. Sie hat mir 
gesagt, andere Länder werden staunen und neidisch auf 
die fi nanziellen Mittel schauen, die der Freistaat Bayern für 
Investitionen von Krankenhäusern einsetzt. 

Abschließend möchte ich mich bei den Ausschüssen und 
den Berichterstattern herzlich für die hervorragende Arbeit 
bedanken.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Frau Staatsministerin. – Mir liegen keine weiteren Wort-
meldungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. 
Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/3794, die Ände-
rungsanträge auf den Drucksachen 15/4846 und 15/4877 
sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht des federfüh-
renden Ausschusses für Sozial-, Gesundheits- und Fami-
lienpolitik auf Drucksache 15/5510 zugrunde. 

Vorweg lasse ich über den vom federführenden Aus-
schuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik zur 
Ablehnung empfohlenen Änderungsantrag auf Druck-
sache 15/4877 abstimmen. Wer entgegen dem Aus-
schussvotum dem Änderungsantrag zustimmen möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die SPD-
Fraktion und die Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – Die CSU-Fraktion. 
Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist der Änderungsan-
trag abgelehnt.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Denn sie wissen 
nicht, was sie tun!)

Zum Gesetzentwurf empfi ehlt der federführende Aus-
schuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik 
Zustimmung mit der Maßgabe verschiedener Ände-
rungen. Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen stimmt bei seiner Endberatung der 
Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
zu, allerdings mit der Maßgabe weiterer Änderungen. Ich 
verweise insoweit auf Drucksache 15/5510. 

Darüber hinaus soll § 2 des Gesetzentwurfs, der eine 
Änderung des Artikels 52 des Bayerischen Hochschulge-
setzes vorsieht, gestrichen werden. Die bisherigen §§ 3 
und 4 würden dann die §§ 2 und 3. Grund dafür ist, dass 
die bisher in § 2 enthaltene Regelung im Hinblick auf die 
noch zur Beratung anstehenden Hochschulgesetze, die 
jeweils bereits am 1. Juni 2006 in Kraft treten sollen, 
unrichtig wäre. 
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Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen unter Berücksichtigung der Streichung des 
§ 2 zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das ist die CSU-Fraktion. Gegenstimmen? – Das sind die 
SPD-Fraktion und die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. Dann ist so 
beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich 
nicht. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbe-
ratenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen unter Berücksichtigung der Streichung 
des § 2 seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich 
vom Platz zu erheben. – Das ist die CSU-Fraktion. Gegen-
stimmen? – Das sind die SPD-Fraktion und die Fraktion 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? 
– Keine. 

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: 
„Gesetz zur Änderung des Bayerischen Krankenhausge-
setzes“.

Der Änderungsantrag auf Drucksache 15/4846 hat durch 
Aufnahme in den Gesetzentwurf seine Erledigung 
gefunden. Das Hohe Haus nimmt davon Kenntnis. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, damit ist 
dieser Tagesordnungspunkt erledigt. Bevor wir in die Mit-
tagspause eintreten, möchte ich noch einen Tagesord-
nungspunkt aufrufen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf:

Abstimmung über Anträge etc., die gemäß § 59 Abs. 7 
der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden 

Ausgenommen von der Abstimmung ist die Listennummer 
19 – das ist der Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Maget, Wörner, Werner-Muggendorfer und anderer und 
Fraktion (SPD) betreffend Vorsorge gegen Hochwasser 
auf Drucksache 15/4845 -, zu der vonseiten der SPD-
Fraktion Einzelberatung beantragt worden ist. 

Vorweg lasse ich über die Listennummer 2 betreffend die 
Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss des Ober-
landesgerichts Karlsruhe vom 6. Dezember 2005 und das 
Urteil des Amtsgerichts Waldshut-Tiengen vom 11. April 
2005 einzeln abstimmen. Wer dem Votum des federfüh-
renden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen auf der Drucksache 15/5507 zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die 
Fraktionen der CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthal-
tungen? – Keine. Dann ist so beschlossen.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 
den einzelnen Voten der Fraktionen zur weiteren Verfas-
sungsstreitigkeit und den übrigen Anträgen verweise ich 
auf die Ihnen vorliegende Liste. 

(siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens 
bzw. dem jeweiligen Abstimmungsverhalten seiner Frak-
tion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Frakti-
onen der CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? 
– Auch keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Außerhalb der Tagesordnung gebe ich gemäß § 27 Absatz 
2 der Geschäftsordnung bekannt, dass der Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen am 9. Mai 2006 Herrn 
Kollegen Jürgen Dupper zum stellvertretenden Aus-
schussvorsitzenden gewählt hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bitte um Kenntnisnahme. – Das ist der Fall. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit entlasse ich Sie 
in die verdiente Mittagspause. Ich bitte darum, pünktlich 
um 12.45 Uhr wieder hier zu sein. 

(Unterbrechung von 12.15 bis 12.46 Uhr)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen die Sitzung 
wieder auf. Ich bitte die Fraktionen, Herr Fraktionsvorsit-
zender Kreuzer, dafür zu sorgen, dass ich Schriftführer 
bekomme. – Haben wir von der SPD-Fraktion vielleicht 
auch Schriftführer? Ich stelle fest, der Präsident braucht 
keine Schriftführer.

(Thomas Kreuzer (CSU): Wir haben einen! – Abge-
ordneter Dr. Ludwig Spaenle begibt sich zum 
Platz der Schriftführer)

Das ist nichts, was ich negativ anmerken möchte, son-
dern lediglich eine Tatsachenfeststellung.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 6 bis 10 auf:

Gesetzentwurf der Abg. Franz Maget, Karin Raderma-
cher, Wolfgang Vogel, u. a. u. Frakt. (SPD) 
zur Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes 
(Drs. 15/3325) 
– Zweite Lesung –

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
eines Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) 
(Drs. 15/4396) 
– Zweite Lesung –

Änderungsantrag der Abg. Dr. Ludwig Spaenle, Prof. 
Dr. Hans Gerhard Stockinger u. a. (CSU) 
(Drs. 15/4600)

Änderungsantrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Maria Scharfenberg (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
(Drs. 15/5472)
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Gesetzentwurf der Staatsregierung 
über die Rechtsverhältnisse der Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen sowie des weiteren wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals an den 
Hochschulen (Bayerisches Hochschulpersonalgesetz 
– BayHSchPG) (Drs. 15/4397) 
– Zweite Lesung –

Gesetzentwurf der Staatsregierung  
über die Universitätsklinika des Freistaates Bayern 
(Bayerisches Universitätsklinikagesetz – BayUniKlinG) 
(Drs. 15/4398) 
– Zweite Lesung –

Gesetzentwurf der Staatsregierung  
zur Anpassung von Landesgesetzen an die Moderni-
sierung des bayerischen Hochschulrechtes (Bayeri-
sches Hochschulrechtsanpassungsgesetz – BayH-
SchRAnpG) (Drs. 15/4399) 
– Zweite Lesung –

Dringlichkeitsantrag der Abg. Joachim Herrmann, 
Renate Dodell, Dr. Ludwig Spaenle, u. a. u. Frakt. 
(CSU) 
Entschließung zu den Entwürfen eines Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG), 
eines Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen sowie des wei-
teren wissenschaftlichen und künstlerischen Perso-
nals an den Hochschulen (Bayerisches Hochschulper-
sonalgesetz – BayHSchPG)  
und zum Hochschulauswahlverfahren (Drs. 15/5551)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde eine Redezeit von 90 Minuten pro Fraktion verein-
bart, die aber nicht in Anspruch genommen werden muss. 
Zunächst hat Herr Staatsminister Dr. Goppel um das Wort 
gebeten. Ich bitte Sie an das Rednerpult. 

(Peter Hufe (SPD): Das sind die wichtigsten 
Gesetze der Legislaturperiode! Vom Hohen Haus 
ist das nur noch nicht zur Kenntnis genommen 
worden!)

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Herr Präsident, sehr geehrte Damen und 
Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Freiheit, Qualität und Effi zienz: Dafür sorgen wir mit 
unserer Hochschulreform im Jahre 2006. Unsere Hoch-
schulen wissen selbst am besten, wo ihr Bewegungs-
spielraum, ihre Stärken, Schwächen und Chancen liegen. 
Deshalb sollen sie in Zukunft auch selbst entscheiden und 
handeln. Wir geben in großem Umfang bisher staatliche 
Kompetenzen an die Hochschulen weiter. Freiheit ist 
dabei das Ziel. Wir stellen unsere Universitäten, Fach-
hochschulen und Kunsthochschulen strukturell dabei so 
auf, dass sie ihre Gestaltungsräume optimal ausgestalten 
können, für Qualität und Effi zienz.

Fünfeinhalb Monate intensiver Beratungen im Bayeri-
schen Landtag liegen hinter Ihnen und uns. Für die Zielo-
rientierung und die gute Atmosphäre dabei möchte ich an 
dieser Stelle dem gesamten Hohen Haus herzlich danken. 
Es war durchgehend spürbar, dass alle Beteiligten wissen, 

dass die Bedeutung dieses hoch komplexen Reformpa-
ketes über den Tag hinausgeht. Die vier heute zur Verab-
schiedung vorliegenden Einzelgesetze bestimmen unsere 
Zukunft an ganz entscheidenden Stellen mit. Denn unsere 
Hochschulen bilden die künftigen Führungskräfte unseres 
Landes in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft aus. 
Die hoch spezialisierte Grundlagenforschung an den Uni-
versitäten und die praxisorientierte Forschung an unseren 
Fachhochschulen sind Triebfedern für den Fortschritt. Die 
Universitätsklinika sind nicht nur Ausbildungsstätten für 
den medizinischen Nachwuchs, sie sind auch ein ganz 
zentraler Bestandteil unseres Gesundheitswesens.

Wir sind dementsprechend zu Werke gegangen. Das 
Gesetzespaket ist die tiefgreifendste Reform des Hoch-
schulrechts seit dem ersten Bayerischen Hochschulge-
setz im Jahr 1973. Dem Hohen Haus liegt heute ein völlig 
überarbeitetes, von zugewachsenem Ballast befreites, 
modernes und schlankes Hochschulgesetz vor. Die 
Anpassung an die neue Personalstruktur des Hochschul-
rahmengesetzes haben wir zum Anlass genommen, das 
alte Hochschullehrergesetz durch ein neues Bayerisches 
Hochschulpersonalgesetz zu ersetzen. Hinzu tritt die 
eigenständige Regelung der künftig rechtlich verselbst-
ständigten Universitätsklinika in einem Bayerischen Uni-
versitätsklinikagesetz. Die Einzelgesetze fügen sich zu 
einem homogenen, aufeinander abgestimmten Gesamt-
paket zusammen.

Meine Damen und Herren, anlässlich dieser mittäglichen 
Beratung darf ich die Gelegenheit nutzen, um einem 
erfahrenen Kämpen in diesem Hause, der seit über 
30 Jahren die Gesetzesberatungen für alle Hochschulge-
setze begleitet, Herrn Leitender Ministerialrat Johann 
Störle, für seine Arbeit in den vergangenen drei Jahr-
zehnten ganz herzlich zu danken. Ich möchte diesen Dank 
vor dem Hohen Haus aussprechen, denn so viele Gesetze 
mit so vielen Anträgen vernünftig zu gestalten bedarf 
eines großen Einsatzes.

(Beifall bei der CSU und bei Abgeordneten der 
SPD)

Ihm und den übrigen Mitarbeitern des Wissenschaftsmi-
nisteriums will ich ganz ausdrücklich danken. Damit 
später Kollegen, wenn sie Nachfragen haben, die Mög-
lichkeit haben, den einen oder anderen direkt anzuspre-
chen, darf ich eine Liste mit den Namen der mitarbei-
tenden Kollegen aus dem Hause überreichen, damit sie 
dem Protokoll, das auch auf der Internet-Seite des Land-
tags einsehbar ist, beigefügt werden kann. 

(siehe Anlage 3)

Ich bedanke mich dafür sehr herzlich. 

Der erste Gedanke, den ich aufgreifen will, ist die Freiheit 
im Verhältnis von Staat und Hochschule, so wie sie sich 
nach unserer Vorlage in der Zukunft einstellen sollte. Wir 
hieven das Verhältnis von Staat und Hochschule auf eine 
gänzlich neue Ebene: auf die von Partnern. Die Hoch-
schulen werden in eine sehr weitgehende Freiheit ent-
lassen. Partner legen ihre Ziele gemeinsam und auf glei-
cher Augenhöhe fest. Dazu dienen ab sofort Zielvereinba-



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006 5169

rungen. Deren konkrete Umsetzung – die erste im 
Herbst 2006 – ist dann Aufgabe der Hochschulen. Dazu 
bekommen sie jetzt neue und bessere Instrumente an die 
Hand. 

Die Hochschulen werden in Zukunft selbst über ihre 
Managementstrukturen entscheiden. Dabei haben wir für 
sie weite und vielfältige Gestaltungsspielräume in das 
Gesetz eingebaut und so zahlreiche Optionen für passge-
naue individuelle Möglichkeiten zur Umsetzung des 
Gesetzes geschaffen. Die weitreichendsten Gestaltungs-
spielräume bietet die generelle Öffnungsklausel in 
Artikel 106 Absatz 2 des Gesetzes. Ein eigener Kongress 
zur Implementierung der Hochschulreform wird am 
11. Juli die Umsetzung dieser Gestaltungsspielräume ein-
leiten. Dort sollen vielfältige Optionen vorgestellt werden: 
Alternative Organisationsmodelle, wissenschaftliche 
Schools, Zentren, Netzwerke – alles ist möglich und es 
auszuprobieren ausdrücklich erwünscht und in der Vielfalt 
angedacht. 

Die Hochschulen können künftig Angelegenheiten der 
Lehre und der Studierenden weitestgehend selbst regeln. 
Die staatliche Mitwirkung bei den Satzungen beschränkt 
sich auf die Grundordnung und die Festsetzung der 
Zulassungszahlen. Im Haushaltsrecht erlangen die Hoch-
schulen ebenfalls bedeutende Freiheiten. Mit Ausnahme 
des Verwaltungsbeitrages bleiben die selbst erhobenen 
und erzielten Einnahmen bei der Hochschule. Wir sorgen 
für eine weitere Haushaltsfl exibilisierung insbesondere 
durch die Einführung von Globalhaushalten.

Auch beim Personal setzen wir auf mehr Eigenverantwor-
tung. Die wichtigste Änderung ist: Anstelle des Staatsmi-
nisters wird der Präsident künftig Dienstvorgesetzter der 
Professoren sein und erhält die Ernennungszuständig-
keit.

In der politischen Diskussion wird nicht selten das Maß 
der „Entfesselung“ der Hochschulen zum alleinigen Maß-
stab der Qualität und Modernität einer Reform gemacht. 
Das greift zu kurz. Die Föderalismusreform hat bestätigt: 
Bildung ist Ländersache. Bayern ist verantwortlich für alle 
seine Bildungseinrichtungen, und der Freistaat ist damit 
auch der Garant für die Freiheit von Forschung und Lehre, 
wie sie unsere Verfassung vorgibt. 

Wir bekennen uns ausdrücklich zu diesem Freiheitsan-
spruch, und wir kennen die Grenzen für das Festhalten 
genauso wie die für das Loslassen. Gerade deshalb 
können und wollen, ja dürfen wir auf einige essenzielle 
Steuerungsmöglichkeiten nicht verzichten; denn eine Auf-
gabe kann nur der Staat nachhaltig erfüllen: den Gesamt-
prozess zu lenken und das große Ganze im Auge zu 
behalten. Wir sorgen dafür, dass übergeordnete Überle-
gungen nicht hinter kurzfristiges Erfolgs- und Rationalisie-
rungsdenken zurückfallen. Deshalb kümmern wir uns 
weiter um die übergreifende Hochschulentwicklungspla-
nung, die Einrichtung, Aufhebung und Änderung von Stu-
diengängen und die Ruf-Erteilung an die Professoren. 

Lassen Sie mich dabei hinzufügen: Das muss der Unter-
schied unserer Hochschullandschaft zur amerikanischen 
sein. Dort kann man viele, viele Vorzüge für uns entde-

cken. Einer der Nachteile ist aber, dass es eine Fülle von 
unbekannten, nichtssagenden Universitäten an den 
unterschiedlichsten Standorten des Landes gibt, um die 
sich kein Mensch kümmert. Man fragt sich manchmal, ob 
das die dort Studierenden und die Lehrenden tun oder ob 
das nur allgemeine Betriebe sind, die mit der Bildungsge-
sellschaft letztlich nichts zu tun haben. In Amerika gibt es 
ein paar riesige große und glänzende Einrichtungen, von 
Harvard bis Stanford. Wir aber wollen sicherstellen, dass 
neben der TUM, der LMU und der Universität Würzburg, 
die im Augenblick bei der Exzellenz-Initiative um Spitzen-
plätze kämpfen – good luck dabei – erstens auch die 
anderen Universitäten jedes Jahr aufs Neue die Chance 
bekommen, vorne einzurücken, und zweitens die Mög-
lichkeit geschaffen ist, dass an den einzelnen Hoch-
schulen jeweils Dinge implementiert werden können, die 
sich an anderen Hochschulen bewährt haben. Dies geht 
nur mit dem Blick auf das Große und Ganze.

Das Gesetz ist insoweit fein austariert zwischen größt-
möglicher Freiheit und der Wahrung staatlicher Verant-
wortung. Die Aufgabe, die der Staatsregierung und dem 
Landtag gestellt war, war keine einfache. Gemeinsam 
haben wir sie gut gemeistert, wie ich fi nde.

Verantwortung und Garantiefunktion erwartet die Gesell-
schaft besonders bei der Finanzierung der Hochschulen. 
Wir werden dem Anspruch gerecht. Die Finanzierung hat 
sich in der Vergangenheit und wird sich auch in der 
Zukunft zuvorderst nach den Mitteln richten, die dieses 
Hohe Haus im Rahmen seines Budgetrechtes zur Verfü-
gung stellt. Auch daran muss gelegentlich erinnert sein. 
Deshalb bin ich dankbar, dass wir in der Staatsregierung, 
dass der Bayerische Landtag mit uns bereits bisher bei 
der Hochschulfi nanzierung einen klaren Schwerpunkt 
gesetzt hat. Das soll und muss auch so bleiben, damit wir 
die steigenden Studentenzahlen als Chance nutzen 
können, die für unser Land so wichtigen Akademiker aus-
zubilden. Dafür waren und sind die Hochschulen bereit, 
bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit zu gehen.

Sehr dankbar bin ich im Gegenzug dem Herrn Kollegen 
Finanzminister. Auch er ist bis 2008 in der Pfl icht. Er aner-
kennt die Gegenleistung der Hochschullehrer: eine Stunde 
Lehrdeputat mehr seit 2004 bzw. 2005. Ein mehr als 5-
prozentiges Plus bei den Fachhochschulen, bei den Uni-
versitätsprofessoren ein Mehr von 12 %, bei den wissen-
schaftlichen Assistenten ein Mehr von 25 %. Angesichts 
der gesellschaftspolitischen Verantwortung, vor der wir 
stehen, will ich festhalten: Ohne solche Zusagen auf 
Gegenseitigkeit werden die Hochschulen nicht zurecht-
kommen – sie werden nicht mehr zurechtkommen, wenn 
man an die nächsten Jahre denkt.

Die Studierenden sind vor allem auf gute Lehre ange-
wiesen. Von vornherein war deshalb klar: Für die Hoch-
schulen bedeutet die Einführung von Studienbeiträgen 
zusätzliche Mittel. Im „Innovationsbündnis Hoch-
schule 2008“ ist verbindlich zwischen den Partnern fest-
geschrieben – zu den Partnern gehört auch das Hohe 
Haus –, dass Studienbeiträge nicht zur Absenkung der 
staatlichen Mittel animieren dürfen. Die Einnahmen aus 
Studienbeiträgen sind zweckgebunden. Sie dienen der 
Verbesserung der Studienbedingungen. Im Gegensatz zu 
allen anderen Ländern in Deutschland ist das bei uns mit 
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dieser Vereinbarung endgültig festgezurrt. Es gibt also 
nicht die Möglichkeit des Ausbüchsens, das jeden Tag 
behauptet wird. Ich habe das gerade in den letzten Tagen 
sehr intensiv gelesen. Junge Damen und Herren sind mit 
dem Zustand der Beratungen des Landtages und dieser 
gemeinsamen Erklärung sichtlich nicht konfrontiert 
worden, sondern interessierte Streiter aus diesem Bereich 
haben ihnen teilweise falsche Angaben gemacht.

Die Hochschulen müssen die Studierenden bei der Ent-
scheidung über die Verwendung der Einnahmen betei-
ligen. Über Höhe und Verwendung der Einnahmen werden 
die Hochschulen jährlich gesondert Rechnung legen. Die 
so fi nanzierten Verbesserungen der Ausstattung dürfen 
nicht zu höheren Aufnahmekapazitäten führen, sondern 
nur zu besserer Betreuung. Dies halte ich für einen ausge-
sprochen wichtigen Ansatz. 

(Beifall bei der CSU)

Den Studierenden und ihren Vertretern bin ich dankbar für 
ihre konstruktiven Beiträge zu der gesamten Diskussion 
um die Hochschulreform und besonders auch zum Aspekt 
Studienbeiträge; denn das hat uns dazu veranlasst, mit 
den Banken sehr intensiv vor allem über vernünftige Kon-
ditionen zu sprechen. Nicht zuletzt deshalb werden wir 
wohl bessere Konditionen haben als im Rest der Repu-
blik. 

Ich kenne kein Land, das über derartig gute Zinskonditi-
onen verfügt, wie wir sie erstritten haben. Dafür danke ich 
allen, die daran beteiligt waren.

(Adelheid Rupp (SPD): Was ist mit den Zinsen?)

– Gnädige Frau, das ist natürlich ein Problem. Wenn man 
Geld leiht, muss man immer Zinsen zahlen. Die Eltern 
verlangen eine andere Form von Zinsen, nämlich eine 
anständige Leistung.

Das bei nicht wenigen spürbare Verständnis für die not-
wendigen Verbesserungen, auch der Lehrbedingungen, 
lässt Zeit, an den Konditionen zugunsten der Schuldner 
weiter zu feilen. Deshalb fühle ich mich verpfl ichtet, bei 
künftigen Haushaltsverhandlungen gerade für die Lehre 
das Optimum herauszuholen. Schließlich besteht die Uni-
versität zuerst für die Studierenden und durch sie.

Der zweite Gesichtspunkt ist die Effi zienz, die Organisa-
tion und ihre Strukturen. Im Sinne aller Hochschulmit-
glieder, der Lehrenden und der Studierenden, ist es, wenn 
wir die Hochschulen als ganze handlungs- und entschei-
dungsfähiger machen. Die Struktur ist für den Menschen 
da. Bei der Hochschulreform 2006 geht es uns außer um 
Freiheiten für die Hochschule auch um die Effi zienz inner-
halb der Hochschule. Im heutigen Wissenschaftswettbe-
werb sind Eigenständigkeit und Flexibilität unverzichtbar. 
Das fängt an der Spitze an und zieht sich durch alle Ent-
scheidungsbereiche.

Klare Entscheidungen fußen auf klaren Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten. Diesem Leitgedanken haben wir die 
Organisationsstruktur angepasst. Die als „Hierarchisie-
rung“ kritisierte Stärkung der Hochschulleitung ist sinnvoll 

und notwendig. Sie führt zu größerer Qualität, mehr Effi -
zienz und Leistungsfähigkeit und damit zu wachsender 
Wettbewerbsfähigkeit. Das belegt ein Blick in die jüngere 
Vergangenheit: Die Technische Universität München hat in 
den letzten Jahren erfolgreich ein eigenes Organisations-
modell erprobt, das jetzt als Blaupause dienen konnte.

Der neu gestaltete Hochschulrat wird zu einem zentralen 
Element der Hochschule. Er erfüllt die Funktionen eines 
Aufsichtsrates: Er wählt die Mitglieder der Hochschullei-
tung inklusive der Präsidenten. Er kontrolliert die Hoch-
schulleitung und er beschließt über die Grundordnung 
sowie die Hochschulentwicklungsplanung. Hochschulin-
terne und -externe Mitglieder sind in gleicher Zahl ver-
treten. Dadurch verbindet sich die Innensicht der Hoch-
schulmitglieder gleichberechtigt mit den Ideen aus der 
Mitte der Gesellschaft. Ein so besetzter Hochschulrat 
sorgt für neue Themensicht und gesellschaftsnahe Ände-
rungsbereitschaft.

Die Verkleinerung des Senats auf acht gewählte Gruppen-
vertreter und die Frauenbeauftragte macht dieses zentrale 
Organ entscheidungsfähiger. Gleichzeitig werden Sena-
toren veranlasst, anstelle ihres bisherigen Partikularauf-
trages Verantwortung für das Gesamt der Hochschule zu 
übernehmen. Künftig werden die Vertreter der Hochschul-
lehrer nicht fakultätsbezogen, sondern für die Hochschule 
insgesamt gewählt.

Wiederholt ist kritisiert worden, dass künftig weniger Stu-
dierendenvertreter im Senat sitzen. Verschwörungstheo-
rien dazu sind hier völlig fehl am Platz. Der Grund ist 
schlichtweg die Verkleinerung des Senats und die auch 
anderen Mitgliedergruppen weniger Sitze bescherende 
Neukonstruktion. Der vordergründig erhobene Vorwurf 
einer Beschränkung von Studierendenrechten ist aus der 
Luft gegriffen. Das Gegenteil ist der Fall: Die Mitwirkungs-
möglichkeiten der Studierenden werden im neuen Hoch-
schulrecht ausgebaut, nicht geschwächt.

Ein Vertreter der Studierenden wirkt in den Berufungsaus-
schüssen mit. Als stimmberechtigtes Mitglied kann der 
Studierendenvertreter ein Sondervotum abgeben.

Die Studierendenvertreter im Fakultätsrat bewerten 
– wenn sie ihre Aufgabe ernst nehmen – die pädagogi-
sche Eignung von Kandidaten. Ich sage das deswegen 
dazu, weil es eine Reihe von Einreden gegen Ernennungen 
und Berufungen gibt, die mir zum Unterschreiben vorge-
legt wurden. Wenn ich eine solche Liste erhalte, frage ich 
zuerst, was die Studierenden und die Frauenbeauftragten 
dazu sagen. In neun von zehn Fällen sind die Frauenbe-
auftragten und die Studierendenvertreter einhellig mit 
dem einverstanden, was in dem entsprechenden Aus-
schuss umgesetzt wird. Ich weise mit allem Nachdruck 
zurück, dass auf die Meinung dieser Personen nicht 
geachtet würde.

Auf die Beteiligung der Studierenden bei der Verwendung 
von Studienbeiträgen bin ich schon eingegangen. 

Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen: Meine Auf-
gabe ist es, die Belange des gesamten hochkomplexen 
Lebensraums Hochschule und aller ihrer Mitglieder im 
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Blick zu behalten. Dass wir im Bayerischen Staatsministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ausge-
rechnet die Studierenden hintanstellten, muss ich mir 
nicht nachsagen lassen.

Frauen in der Wissenschaft zu fördern ist ein ganz zen-
trales Ziel der Hochschulreform.

(Simone Tolle (GRÜNE): Ja, ja!)

Die Frauenbeauftragte gewinnt deshalb an mehreren 
Punkten erheblich an Einfl uss und Bedeutung. Sie ist in 
der neuen erweiterten Hochschulleitung und in den Beru-
fungsausschüssen stimmberechtigt. Darauf kommt es ja 
wohl an.

In den Ausschussberatungen wurde zusätzlich die Mitwir-
kung der Frauenbeauftragten in weiteren Gremien der 
Hochschule verankert. Die Tatsache, dass sie im Spitzen-
gremium Hochschulrat vertreten sind, aber natürlich nicht 
mitstimmen können, weil man sich nicht selbst kontrol-
lieren kann, haben wir ganz bewusst noch eingebracht.

Meine Damen und Herren, das neue Hochschulrecht 
erfasst auch das Hochschulpersonalrecht. Die Habilitation 
bleibt Einstiegsstelle für Nachwuchswissenschaftler, 
gerade in den Geisteswissenschaften, die vorher durch 
die Entwicklung im Bund zu kurz gekommen waren. Die 
Juniorprofessur wird als neuer, zusätzlicher Qualifi zie-
rungsweg für die Berufung von Professoren eingeführt. 
Beide Optionen sind aber gleichwertig. Die in den parla-
mentarischen Beratungen gefundene Lösung trägt dem 
Rechnung: Geeignete Juniorprofessoren erhalten die 
Lehrbefugnis und damit das Recht zur Führung des Titels 
Privatdozent. Der Bund hat übersehen, dies einzuführen.

Das Hohe Haus wird heute auch über das erste Bayeri-
sche Universitätsklinikagesetz abstimmen. Wir werden 
damit alle Universitätsklinika rechtlich verselbstständigen. 
So setzen wir Forderungen des Wissenschaftsrates und 
Wünsche aus den bayerischen Universitätsklinika um. Die 
spezifi schen Erfordernisse in diesem besonders sensiblen 
Bereich haben wir im Gesetzentwurf berücksichtigt. Auch 
nach der rechtlichen Verselbstständigung bleibt der Frei-
staat Bayern über den Aufsichtsrat der Klinika in der poli-
tischen und wirtschaftlichen Gesamtverantwortung. Die 
Universitäten bleiben für die Ausbildung des Mediziner-
Nachwuchses und für die wissenschaftliche Forschung 
verantwortlich.

Meine Damen und Herren, es sollte uns zu denken geben, 
dass die gerade auf einen privaten Besitzer übergegan-
gene Klinik von Marburg und Gießen bei der Diskussion 
über den Streik die heftigsten Widerständler gegen einen 
Abschluss über 10 % aufweist. Daran erkennt man sehr 
wohl, dass die Lehre plötzlich ein Bestandteil des sons-
tigen Salärs ist. Das gilt auch für die Forschung.

Gleichzeitig erwarten wir von der Selbstständigkeit eine 
größere Flexibilität für die Wirtschaftsbetriebe Universi-
tätsklinika. Wir versetzen sie in die Lage, besser auf Ent-
wicklungen des Gesundheitsmarktes zu reagieren, der 
sich etwa durch das neue Abrechnungssystem, das so 
genannte DRG-System, schnell und grundlegend verän-

dert. Wir stellen sicher, dass unsere Klinika immer bereit 
und in der Lage sind, besonders schwere und kompli-
zierte Fälle zu behandeln. Unsere Uniklinika stehen an der 
Spitze des medizinischen Fortschritts. Jetzt liegt es an 
den Verantwortlichen, ihre Häuser so zu organisieren, 
dass sie auch in punkto Wirtschaftlichkeit und Service den 
privaten Krankenhausketten Paroli bieten können.

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich unseren Univer-
sitätsklinika danken, die bis jetzt, trotz all der Erschwer-
nisse, im Wesentlichen mit schwarzen Zahlen das Jahr zu 
Ende bringen. Das ist im Krankenhauswesen alles andere 
als selbstverständlich.

Die Universitätsklinika dienen natürlich weiterhin primär 
der Erfüllung ihrer Aufgabe in Forschung und Lehre. Der 
Umfang ihrer Krankenversorgung richtet sich an diesen 
Aufgaben aus, nicht umgekehrt. Wenn künftig nicht nur 
die Krankenversorgung eine wichtige Einnahmequelle ist, 
sondern wenn auch die Erfüllung der Lehraufgaben und 
Erfolge in der Forschung das Budget der medizinischen 
Fakultäten füllen, gewinnen beide an Wert.

Unsere Universitätsklinika arbeiten in der Krankenversor-
gung auf höchstem Niveau. In Forschung und Lehre 
sorgen sie dafür, dass künftig noch mehr Menschen noch 
besser geholfen werden kann. Meine Damen und Herren, 
mit der Zustimmung zu diesem Gesetz unterstützen Sie 
diese Bemühungen.

Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus, für die außer-
ordentlich sorgfältigen, fachkundigen und auch ange-
nehmen Beratungen der letzten Monate danke ich per-
sönlich sehr, beziehe dabei aber auch alle Mitarbeiter 
meines Hauses ein. Die Arbeit in den beteiligten Aus-
schüssen, vor allem aber im federführenden Ausschuss 
für die Hochschulen, war außerordentlich intensiv, effektiv 
und produktiv. Besonders danken möchte ich in diesem 
Zusammenhang dem Vorsitzenden des Hochschulaus-
schusses, Herrn Dr. Spaenle, und seinem Stellvertreter, 
Herrn Abgeordneten Vogel, sowie den Berichterstatte-
rinnen der Opposition, Frau Abgeordneter Rupp und Frau 
Abgeordneter Gote. Die Beratungen sind immer in dem 
Maße fruchtbar, wie wir die eigene Position an anderen 
Vorstellungen zu messen und unter Umständen zu korri-
gieren in der Lage sind.

Ich danke außerdem den Berichterstattern meiner eigenen 
Fraktion, Herrn Prof. Dr. Stockinger und Herrn Dr. Zim-
mermann, die sich sehr intensiv in die Unterredungen 
eingeschaltet haben.

Sehr geehrte Damen und Herren, mit der Hochschulre-
form 2006 schaffen wir die Grundlage für fl exible, 
moderne, leistungs- und handlungsfähige Hochschulen. 
Wir geben Ihnen die Freiheiten an die Hand, die Ihnen 
helfen, bald 300 000 Studierende mit optimierten Studien-
bedingungen für sich zu gewinnen und rasch, dabei 
gezielt, zum Examen zu führen. Wir schaffen die Voraus-
setzungen, dass junge, kreative Wissenschaftler bei uns 
beste Chancen für ihre akademische Laufbahn fi nden. An 
unseren Hochschulen wird auch weiterhin Forschung auf 
Spitzenniveau möglich sein. Dies lässt sich nicht per 
Dekret verordnen. Das lässt sich aber nachlesen und 
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nachprüfen, wenn die Exzellenz-Initiative, die Mittel des 
Bundes und die Eliteförderung in diesen gesetzlichen 
Bestimmungen die richtigen Adressaten an allen unseren 
Hochschulen fi nden. 

Eichstätt ist ebenso dabei wie Passau und andere, ebenso 
sind die zwei Münchner Universitäten dabei. Alle stellen 
sich dem Wettbewerb. Dafür bin ich außerordentlich 
dankbar.

(Beifall bei der CSU)

Das alles lässt sich nicht verordnen. Es gelingt, wenn ein 
Gesetz fl exibel und gestaltungsorientiert formuliert ist, 
dass Professoren sich mit all ihren Fähigkeiten inhaltlich 
wie logistisch sowie pädagogisch didaktisch einbringen 
und die Studierenden zielorientiert und gut beraten, damit 
sie neugierig auf das Neue das Bekannte aufgreifen, um 
es zeitgemäß fortzuentwickeln. 

Auf der Grundlage der Beschlussempfehlungen des 
federführenden Ausschusses für Hochschule, Forschung 
und Kultur bitte ich daher das Hohe Haus um Zustimmung 
zu den Gesetzentwürfen der Staatsregierung. Ich sage 
noch einmal herzlichen Dank für eine aufgeschlossene 
und offene Beratung. Heute morgen haben mir Vertreter 
des Allgemeinen Studentenausschusses – AStA München 
– ich nehme an, sie sitzen da oben, so genau habe ich es 
noch nicht prüfen können – noch einmal ihre feste Über-
zeugung mit auf den Weg gegeben, sicherlich gespeist 
durch Beratungen, die vorgestern stattgefunden haben 
und die in der Berichterstattung in der Zeitung ihren Nie-
derschlag gefunden haben, dass wir den Schritt zu einem 
sich schlecht entwickelnden Bildungswesen täten.

Deshalb will ich darauf noch eine Minute verwenden: Es 
steht fest, dass wir mit dem, was wir bisher getan haben, 
das genauso gescholten worden ist wie dieser neue Weg, 
in der bundesdeutschen Vergleichslandschaft an der 
Spitze stehen und uns gelegentlich mit Baden-Württem-
berg raufen, aber meistens mit ihm gemeinsam Platz eins 
und zwei im Wechsel einnehmen, während diejenigen, die 
uns als Muster vorgestellt werden, die Plätze 16, 15 und 
14 belegen.

(Beifall bei der CSU)

Deswegen wäre es ein Unfug, unser System nicht weiter 
zu entwickeln. Die Position, die wir hier einnehmen, trägt 
dazu bei, dass Studierende mit ihrem Wissen und ihrem 
fachlichen Können, so gut es geht und nach ihren Fort-
schritten in die Gestaltung der Hochschule eingebunden 
sind. Je höher sie oben angesiedelt sind, je näher beim 
Postdoc, desto sicherer sind sie mit in der Beratung. 

Die künftigen Möglichkeiten, über Studienbeiträge – so 
sehr man sie in der Diskussion bekämpfen mag – Profes-
soren etwas näher auf die Pelle zu rücken, sind kein 
Schaden für die Universität, sondern zu ihrem Nutzen. Wir 
wissen das aus den Fachgebieten, in denen hohe Studi-
enbeiträge zu einem anderen Verhältnis von Studierenden 
und Professoren führen. An der Universität Witten/
Herdecke ist das Verhältnis zwischen Professoren und 
Studierenden ein anderes, und zwar bei doppelt oder drei-

fach so hohen Gebühren, wie wir sie jetzt einzuführen 
gedenken. Diesen Universitäten wird in Deutschland 
bescheinigt, man käme hier ordentlich zu Stuhle. Wenn 
diese Dinge als Vorgabe gelten und wenn wir die Muster 
von Harvard über BISS, was Alumni und alles andere 
anbelangt, berücksichtigen, dann sind wir verpfl ichtet, die 
Neuerungen einzuführen. Man wird über einzelne Positi-
onen immer streiten. Auf diesen Streit freue ich mich nicht 
nur heute, sondern auch in den nächsten Jahren. Lassen 
Sie uns in den nächsten Jahren die Fortentwicklungsmög-
lichkeit nutzen, aber auch einen ersten Schritt tun, um 
gemeinsam eine neue Zeit für Universitäten und Hoch-
schulen in Bayern einzuläuten.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Rupp.

Adelheid Rupp (SPD): Herr Präsident, Herr Minister 
Goppel, Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst 
an die Dankesworte des Herrn Ministers anschließen und 
dem Ausschussmitarbeiter für den Hochschulausschuss, 
Herrn Heigl, der heute anwesend ist und zuhört, meinen 
Dank aussprechen. Wir hätten das ohne ihn nicht bewäl-
tigen können.

(Beifall bei der SPD) 

Ich glaube, dies muss an dieser Stelle erwähnt werden. 
Nochmals herzlichen Dank. Es war eine hervorragende 
Arbeit.

Das gesamte Gesetzgebungsverfahren wurde im Hoch-
schulausschuss sehr intensiv beraten. Bedauerlicher-
weise haben sich nur sehr wenige Kollegen von der Mehr-
heitsfraktion an der Beratung beteiligt. Ich hätte mir 
gewünscht, dass die Beteiligung der anderen Kollegen 
des Ausschusses durchaus engagierter und mit mehr 
Inhalt stattgefunden hätte. Ich fi nde, es ist immer wieder 
überraschend, dass die Opposition mit fünf Personen – 
vier von der SPD und eine von den GRÜNEN – mehr Men-
schen in die Debatte einbringt und diese mit mehr Inhalt 
anreichert, als die CSU dazu in der Lage ist. Die Diskus-
sion hat sich sehr stark auf drei Personen reduziert. Viel-
leicht wäre es angemessen, wenn sich ihre Kollegen in 
solchen Fragen ebenso fi t machten. 

(Beifall bei der SPD)

Die ganze Debatte war in der Sache sehr scharf, wenn 
auch im Umfang kollegial und fair. Trotzdem muss auch 
das hier einmal gesagt werden.

Herr Minister, ich bin über Ihre Rede äußerst erstaunt.

(Zurufe des Abgeordneten Dr. Ludwig Spaenle 
(CSU))

- Herr Spaenle, Sie sind nachher dran. Keine operative 
Hektik, die wir oft bei Ihnen bemerken.
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(Thomas Kreuzer (CSU): Wie können Sie so Zeug 
behaupten? – Weitere Zurufe des Abgeordneten 
Dr. Ludwig Spaenle (CSU))

- Herr Spaenle, ganz ruhig, Sie dürfen doch noch reden. 
Ein bisschen mehr Gelassenheit.

(Thomas Kreuzer (CSU): Sie können doch nicht 
die Kollegen beschimpfen, ohne dass Sie 
Bescheid wissen? Was glauben Sie eigentlich?)

- Ganz ruhig. Ich glaube, das kann man bei vielen Aus-
schüssen so feststellen. Das ist eine Tatsache und das ist 
die Wahrheit. Es gibt Kollegen von Ihnen, die hinten drin 
sitzen und lachen.

(Zuruf des Abgeordneten Prof. Dr. Hans Gerhard 
Stockinger (CSU) – weitere Zurufe des Abgeord-
neten Dr. Ludwig Spaenle (CSU))

Ich bitte den Herrn Präsidenten, meine Redezeit um die 
durch die Zurufe verloren gegangene Zeit zu verlängern.

Herr Minister, ich bin über Ihre Rede erstaunt. Es ist das 
größte Gesetzgebungsvorhaben dieser Legislaturperiode 
und ich hätte mir mehr Engagement, mehr ambitioniertes 
Herangehen und weniger heiße Luft erwartet. Wir haben 
einen Gesetzentwurf von Ihnen vorliegen, der aus unserer 
Sicht unausgegoren ist. Ein großer Wurf war angekündigt; 
die Vorlage kann sich jedoch nicht zwischen Neurege-
lungen, die rückwärts gewandt sind, und Wirtschaftslibe-
ralismus entscheiden. Sie schwanken zwischen diesen 
beiden Punkten hin und her und entwickeln keine Linie. 
Statt „rückwärts gewandt“ kann man auch „stockkonser-
vativ“ sagen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wenn man Männer an den Hochschulen gleichberechtigt 
neben den Frauen zu Frauenbeauftragten machen will, 
dann muss man frühzeitig in diese Debatte eintreten und 
muss darüber mit den Frauenbeauftragten und den 
Frauen an den Hochschulen diskutieren, darf aber diesen 
Umstand nicht in der letzten Sitzung als Tischvorlage in 
den Ausschuss einbringen, was zeigt, dass man diese 
Debatte gescheut hat. 

(Beifall bei der SPD)

Das sind Ideen aus der Steinzeit. Ideen aus der Steinzeit 
sind wir von dem Kollegen, der diese geboren hat, 
durchaus gewohnt. Nur dass Sie dem auch noch folgen, 
das halte ich für absonderlich.

(Beifall bei der SPD)

Im Weiteren sagen Sie, die Strukturen änderten sich. Das 
ist richtig. Die Strukturen ändern sich, die hierarchischen 
Strukturen werden aber nicht abgebaut. Sie setzen die 
Hierarchien, die es an den Hochschulen in Bayern gibt, 
schlicht mit anderen Formen fort. Man muss sich dabei 
wirklich fragen, ob es in unsere heutige Zeit passt, dass 
wir Hierarchien und keine Strukturen haben, die die 

Beschäftigten, die Wissenschaftler und die Studierenden 
intensiver einbeziehen. Sie grenzen hier aus und wenn Sie 
anführen, die angesprochenen Gruppen würden beteiligt, 
dann machen Sie es in einem Gesetzentwurf mit unbe-
stimmten Rechtsbegriffen, in dem Sie von einer angemes-
senen Beteiligung sprechen. Was ist denn eine angemes-
sene Beteiligung? Sie müssen heute einen Dringlichkeits-
antrag einbringen, um Ihren Gesetzentwurf zu erläutern. 
Trauen Sie sich denn selbst nicht über den Weg? Brau-
chen Sie tatsächlich noch Erklärungen eines Gesetzent-
wurfs, der heute verabschiedet werden soll? – Das halte 
ich für ein Armutszeugnis Ihrerseits.

Wirtschaftsliberal – man könnte auch sagen neoliberal – 
ist die andere Seite, obwohl Sie sich nicht trauen, diesen 
Weg vollständig zu gehen, wohl wissend, dass Sie auf 
diesem Weg Wählerinnen und Wähler verlieren werden. 
Rückzug aus der Hochschulfi nanzierung ist Ihr Motto. Sie 
zwingen mit dem, was Sie bei der Finanzierung geändert 
haben, die Hochschulen in die Konjunkturabhängigkeit. 
Wenn sich Hochschulen nur noch auf Drittmittel stützen 
können, dann werden sie von der Konjunktur einzelner 
Branchen abhängig und leisten nicht mehr das, was der 
Staat zu leisten hat, nämlich die Bildung sicher zu stellen. 
Das verweigern Sie.

(Beifall bei der SPD)

Sie holen die Wirtschaft direkt an die Hochschulen. Ich 
habe gegen diese Kontakte überhaupt nichts. Ich bin der 
Meinung, man kann auch über Drittmittel reden, ich will 
aber wissen, welche Ergebnisse diese Forschung bringt. 
Es gibt nach wie vor – im Gegensatz zu dem, was wir for-
dern – keine Veröffentlichungspfl icht. Ich will wissen, was 
an unseren Hochschulen stattfi ndet. Ich will wissen, wor-
über geforscht wird, und ich will wissen, wie mit den Gel-
dern umgegangen wird und welche Leistungen wir zur 
Verfügung stellen. Sie tun so, als erwiese uns die Wirt-
schaft sozusagen einen netten Dienst. Tatsächlich gibt es 
vonseiten der Wirtschaft ganz klare Interessen in Bezug 
auf die Hochschulen. Aus wirtschaftlicher Sicht sind bil-
lige Labors für deren Forschungsarbeit ein Gewinn. 

Sie können sich also – halten wir es fest – nicht zwischen 
stockkonservativ und wirtschaftliberal entscheiden. Dass 
Sie sich nicht entscheiden können, kennen wir auch von 
unserem Ministerpräsidenten: München, Berlin, München, 
Hauptbahnhof – nein, das war etwas anderes. 

Das ist es doch, was Sie hier tun. Sie legen hier doch kein 
stringentes und konsequentes Gesetz vor. 

Zu den Hochschulen selbst: In dem, was Sie hier vor-
legen, vergessen Sie schlicht, dass die Hochschulen für 
die wissenschaftliche Ausbildung zuständig sind. Eine 
wissenschaftliche Ausbildung erfolgt nicht marktgerecht, 
sondern sie bildet tatsächlich Akademiker aus, die in 
dieser Gesellschaft Verantwortung übernehmen und die 
auch jenseits der Wirtschaftsinteressen eine Ausbildung 
haben, die umfassender ist und sie in die Lage versetzt, 
auch die für die Gesellschaft notwendige Verantwortung 
zu übernehmen.



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode5174 Plenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006

Wir wissen alle, dass die bayerischen Hochschulen in den 
nächsten Jahren vor ihren größten Herausforderungen 
stehen. Bis zum Jahr 2011 wird die Anzahl der Studie-
renden von derzeit 200 000 auf 300 000 ansteigen; das ist 
bekannt. Dabei handelt es sich auch um das Jahr mit dem 
Abiturdoppeljahrgang wegen des G 8.

Gleichzeitig verabschieden Sie sich aus der Finanzierung. 
Das kann wohl nicht sein. Sie verabschieden sich auch in 
der Formulierung des Gesetzes aus der Finanzierung, und 
das war ein langer Streit in den Beratungen. Bisher hieß 
es, der Freistaat Bayern stelle die Mittel zur Finanzierung 
der Hochschulen zur Verfügung. Künftig heißt es: Der Frei-
staat Bayern stellt Mittel zur Verfügung. 

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Und stellt! – Weitere 
Zurufe von der CSU)

- Herr Spaenle, nur mit der Ruhe. Mir geht es zunächst 
einmal um die fi nanziellen Mittel, die zur Verfügung gestellt 
werden. 

(Fortgesetzte Zurufe von der CSU)

- Herr Spaenle, ganz mit Ruhe. Wie gesagt, Sie bekommen 
hoffentlich noch etwas Redezeit. Ich weiß, ursprünglich 
waren für Sie nur 20 Minuten geplant. Dies ist auch ein 
Ausdruck dessen, wie wichtig Ihnen dieses Gesetz ist. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Noch einmal zur Frage der Finanzierung: „die Mittel“ heißt 
tatsächlich konkret: bestimmte Mittel für die Hochschule. 
Mittel ohne den Artikel „die“ kann auch ich zur Verfügung 
stellen, indem ich monatlich 10 Euro an die LMU über-
weise. Dann stelle ich auch Mittel zur Verfügung. Ob Sie 
es glauben oder nicht: Alle Juristen und Haushälter sind 
hier insofern einer Meinung, als es ein großer Unterschied 
ist, ob ich Mittel zur Verfügung stelle, die das umfassend 
mit abdecken, was Hochschulen an Personal und Sach-
mittelausstattung brauchen, oder ob ich sage, ich stelle 
Mittel zur Verfügung. Dabei ist es dann eher das Problem 
der Hochschulen, woher der Rest an Mitteln kommen soll, 
den der Staat nicht zur Verfügung stellt.

Wir befi nden uns in Bayern, und da möchte ich aus dem 
Bericht der Mittelstraß-Kommission zitieren:

Das deutsche Hochschulsystem leidet seit Jahr-
zehnten an Unterfi nanzierung. Bei den Mitteln, 
die im Studienjahr pro Studierenden aufgewendet 
werden, liegt Deutschland im unteren Mittelfeld. 

Im Übrigen liegt auch Bayern nicht an der Spitze. 

Es besteht ein eklatantes Missverhältnis zwi-
schen Anfänger- und Absolventenzahlen. Dabei 
wird die fi nanzielle Misere der deutschen Hoch-
schulen umso deutlicher, wenn man die Zahlen 
mit europäischen Spitzenuniversitäten ver-
gleicht. 

Als Beispiel mag hier ein Vergleich zwischen der TU Mün-
chen und der ETH Zürich dienen. So ist das Verhältnis von 
Studierenden pro Professor an der ETH Zürich mit 35 Stu-
dierenden deutlich günstiger als an der TU München mit 
44 Studierenden pro Professor. Zudem stehen an der ETH 
Zürich für knapp 12 000 Studierende 624 Millionen Euro 
im Jahr zur Verfügung, an der TU München sind es 227 
Millionen Euro für 20 000 Studierende. 

An der Ludwig-Maximilians-Universität in München, der 
größten Universität in Bayern, stehen für fast 40 000 Stu-
dierende circa 280 Millionen Euro zur Verfügung. So viel 
zur Finanzierung, die Sie, Herr Goppel, in den Himmel 
gelobt haben. 

Wir sind an unseren Hochschulen komplett unterfi nan-
ziert, das kann von allen Seiten bestätigt werden. Sie 
haben dargelegt, dass den Hochschulen wesentlich mehr 
Freiheit gewährt werden soll. Selbst wenn es so wäre – 
was nützt diese Freiheit, wenn die Mittel derart begrenzt 
sind, dass die Studienbedingungen und die Ausstat-
tungen darunter leiden und dass wir so weit reichende 
Probleme haben, dass viele, die ein Hauptseminar 
machen wollen, zwei bis vier Semester warten müssen. 
Die Bereitstellung nur geringer Mittel verlängert also auch 
die Studienzeiten. 

Darunter wird natürlich auch die Forschung, etwa die 
Grundlagenforschung, leiden. Deswegen bin ich in größter 
Sorge um die Spitzenposition der bayerischen Universi-
täten, die ich gar nicht bestreiten will. Sie argumentieren in 
einem Moment, in dem man weiß, es werden 50 % Stu-
dierende mehr sein, mit Studiengebühren, weil das in der 
Lehre hilft. Ich kann von unserer Seite nur ein defi nitives 
Nein zu Studiengebühren sagen, und zwar aus vielerlei 
Gründen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Denn Studiengebühren sind sozial selektiv, zwingen die 
Studierenden zu Mehrarbeit und haben letztlich längere 
Studienzeiten zur Folge. Offensichtlich sind Sie sich dar-
über nicht im Klaren, dass bereits heute fast die Hälfte der 
Studierenden unter Hartz-IV-Niveau lebt. Sie können sich 
hoffentlich vorstellen, was dies für jemanden bedeutet, 
der monatlich zusätzlich 80 Euro aufzuwenden hat. Da 
würde ich bitte schön von Ihrer Seite einmal gerne erklärt 
bekommen, wie das mit Ihren sonst so pseudo-sozial 
vorgetragenen Ansichten übereinstimmt. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Noch nicht mal das!)

- Richtig, noch nicht mal das. 

Zudem kommt natürlich von Ihnen immer wieder die 
Rückfrage, woher das Geld kommen soll. Woher das Geld 
kommen soll, ist relativ simpel: Wir haben in diesem Jahr 
Steuermehreinnahmen in Höhe von 300 Millionen Euro, 
und wir werden nach dem Steueränderungsgesetz in 
2007 ein weiteres Plus weit über diese 300 Millionen Euro 
hinaus erzielen. Angesichts dieser Zahlen kann ich Sie nur 
bitten, dieses Geld in die Bildung zu stecken. Denn wir 
wissen, welche Defi zite wir an den Hochschulen und an 
den Schulen haben.

(Beifall bei der SPD) 
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Nehmen Sie dieses Geld und sorgen Sie dafür, dass die 
Zukunft unserer Kinder und unserer Jugendlichen anders 
aussieht als in Ihrem Plan, nämlich weiterhin zu selek-
tieren, auszugrenzen und nichts dagegen zu tun, dass in 
Bayern Ihre Politik der sozialen Auslese weiter betrieben 
wird, die eines so großen und reichen Landes nicht würdig 
ist.

(Beifall bei der SPD) 

Sie argumentieren immer, man müsse mit der schwarzen 
Null für die Zukunft der Kinder sorgen. Ich weiß nicht, wo 
da tatsächlich die Sorge um die Kinder und Jugendlichen 
ist. Man muss vielmehr für die Zukunft der Kinder und 
Jugendlichen sorgen, indem man ihnen Bildung nicht ver-
kauft. Bildung ist keine Ware, sondern Aufgabe des 
Staates und die Zukunft dieses Landes. Wenn Sie das 
nicht kapieren, wird die Zukunft der CSU äußerst begrenzt 
sein.

(Beifall bei der SPD - Margarete Bause (GRÜNE): 
Hoffentlich! – Johanna Werner-Muggendorfer 
(SPD): Das kann uns nur recht sein!)

Dass Sie sich auf die Studiengebühren einlassen, die 
letztlich dazu führen, dass das Studieren künftig für 
bestimmte Gruppen ein Armutsrisiko ist, ist für mich nicht 
nachvollziehbar. Ich habe es bereits gesagt: Die Hälfte der 
Studierenden hat weniger Geld als Hartz-IV-Empfänger 
zur Verfügung. Sie können sich ungefähr vorstellen, wie 
sich diese Situation gestalten wird. Herr Kollege Raben-
stein wird zu diesem Thema noch ausführlicher reden. 

Ich muss zwischendurch nach der Redezeit fragen, das 
kann man hier nicht richtig erkennen. 

(Zuruf: 15 Minuten!)

- Danke schön.

Ihre Ideologie, Ihr Herangehen an die Bildung und an die 
Bürgerinnen und Bürger Bayerns zeigt – dies ist der 
Spruch des Kollegen Stockinger, den er im Ausschuss 
häufi ger brachte: Jeder ist seines Glückes Schmied. 
Gegen diese abgedroschenen Sprüche, die aber auch 
eine klare Ideologie zeigen, wehren wir uns vehement, 
davon setzen wir uns deutlich ab. Denn nicht jede und 
nicht jeder ist seines Glückes Schmied, sondern der Staat 
hat die klare Aufgabe, Menschen die Unterstützung zu 
gewähren, die sie brauchen, und allen jungen Menschen 
gleichen Chancen zu geben. Man kann sich nicht auf 
solch einen Spruch zurückziehen, außer man ist eines: so 
unsozial, dass es unsozialer nicht mehr geht. 

(Beifall bei der SPD – Prof. Dr. Hans Gerhard Sto-
ckinger (CSU): Beifall, mäßig!)

- Herr Kollege Stockinger, ich habe es auch schon erlebt, 
dass Sie oder andere hier reden und gackern und am 
Schluss nur mäßiger Beifall kommt. 

(Heiterkeit)

Heute steht in der „Süddeutschen Zeitung“: „Die Hoch-
schulen an der langen Leine“. Ich würde eher sagen, 
dieser Gesetzentwurf nimmt die Hochschulen mehr denn 
je an die Kandare. Das wäre eigentlich die korrekte Über-
schrift gewesen.

Mit dem, was Sie vorgetragen haben, Herr Minister 
Goppel, haben Sie einen Fakt völlig außen vor gelassen, 
und das fi nde ich besonders erstaunlich. Bisher konnten 
die Hochschulen Grundordnungen, also sozusagen ihre 
Satzungen für die innere Struktur der Hochschule, 
erlassen. Diese Grundordnungen mussten vom Ministe-
rium nur insofern bearbeitet werden, als die Rechtsauf-
sicht wahrgenommen wurde. Man hat sich also damit 
unter juristischen Gesichtspunkten beschäftigt.

Künftig soll die Fachaufsicht dazukommen. Wo hier mehr 
Autonomie sein soll, wo hier mehr Offenheit sein soll, wo 
hier mehr Zugeständnisse in Richtung Freiheit für die 
Hochschulen sein sollen, ist für uns überhaupt nicht nach-
vollziehbar. Auch die Freiheiten, die Sie mit Zielvereinba-
rungen usw. suggerieren, sind doch nur scheinbar stich-
haltige Argumente, wenn man genau hinschaut. Zielver-
einbarungen mit den Universitäten sind dann sinnvoll, 
wenn man sie fi nanziell tatsächlich gut ausstattet,

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

wenn man ihnen fi nanziell mehr Hoheiten gibt, als Sie jetzt 
zugestehen wollen, und wenn der Bayerische Landtag 
Anspruch darauf erhebt, über die Rahmenbedingungen, 
unter denen Hochschule stattfi ndet, zu diskutieren.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

So viel Freiheit soll es aus meiner Sicht nicht geben, dass 
man sagt: Dann macht mal einfach. Ich bin der Meinung: 
Der Bayerische Landtag ist das Gremium, das solche 
Fragen auch diskutieren und kontrollieren muss. Hier ver-
weigern Sie sich. Wir werden künftig als Landtag über die 
Frage der Zielvereinbarungen nicht mitdiskutieren können. 
Ich bedauere dies zutiefst.

Zur Frage der Autonomie wird im Folgenden der Kollege 
Vogel Stellung nehmen.

Ich möchte noch etwas zu den Frauen an den Hoch-
schulen sagen. Ich denke, das ist ein Kapitel, das Ihnen 
inzwischen richtig peinlich sein müsste. Die Situation der 
Frauen und ihre Karriereverläufe an den Hochschulen 
haben sich über viele, viele, viele Jahre nicht verbessert. 
Wir haben immer noch geringste Anteile an den Profes-
suren, auch in Deutschland, in Bayern. Wir sind in man-
chen Bereichen bei drei bis vier Prozent. Aber bei den 
Studierenden haben die Frauen sehr aufgeholt.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Genau! 
Das Potenzial ist da!)
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Es ist also nicht so, dass die Grundvoraussetzungen nicht 
gegeben wären. Wo fi ndet denn in den Regelungen Ihres 
Gesetzentwurfs tatsächlich Frauenförderung statt?

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

Wenn ich vergleiche, nehme ich eben nicht immer nur 
Deutschland als Maßstab, weil Deutschland in dieser 
Frage generell schlecht ist. Das muss man sagen. Aber 
dann muss man sich einmal die Rangliste anschauen. Vor 
uns liegt Finnland mit über 20 % – gut, da sagt man: na ja, 
Bildung in Finnland. Dann kommt – erstaunlich – Portugal, 
danach Polen, Spanien, Frankreich, Italien, das Vereinigte 
Königreich, Schweden, Litauen und dieTschechische 
Republik.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Mein 
lieber Gott!)

Dann kommt Deutschland, innerhalb Deutschlands steht 
Bayern an der letzten Stelle, und dann kommen noch die 
Niederlande. Das ist richtig peinlich.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

Sie reagieren auf eine solche Situation, indem Sie nichts 
Besseres zu tun haben, als zu sagen: Frauenbeauftragte 
können künftig problemlos auch Männer sein.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Wun-
derbar!)

Das ist Ihre Reaktion.

Genau das ist der falsche Weg. Wir brauchen Frauenbe-
auftragte, Frauen, die engagiert sind, die diese Misere 
kennen und die wissen, welche Wege man gehen muss, 
wenn man an der Universität Spitzenpositionen erreichen 
will.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

Das brauche ich und nicht Männer, die davon meistens 
leider keine Ahnung haben.

Zur Rolle der Studierenden möchte ich noch ein paar 
Sätze sagen, weil das, was da stattfi ndet, für mich seit 
langem unerträglich ist. Es gibt in Bayern ASten, das 
wissen Sie, das nehmen Sie inzwischen auch zur Kenntnis. 
Sie laden auch die Landes-ASten-Konferenz zu Anhö-
rungen ein, Sie laden AStA-Vorsitzende hierher ein. Wenn 
es darum geht, unter den Studierenden kompetente Dis-
kussionspartner zu haben, dann reden auch Sie mit den 
ASten-Vertretern.

Seit 32 Jahren halten die Studierenden die ASten in 
Bayern aufrecht, obwohl es sie per Gesetz nicht mehr 
gibt. Ich kenne keine andere Aktion, die es so lange gibt. 
32 Jahre kommen Studierendengeneration nach Studie-
rendengeneration an die Hochschulen, engagieren sich in 

ASten, in selbst organisierten Gremien, weil diese kast-
rierten Gremien aus Ihrem Bayerischen Hochschulgesetz 
defi nitiv nicht geeignet sind, studentische Interessen 
wahrzunehmen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

Da bitte ich dringend darum, zu sagen: Hier akzeptieren 
wir endlich einmal die Realität, anerkennen, dass das so 
ist, und gehen wieder von diesem Wahnsinn weg.

Sie haben damals die ASten abgeschafft mit einem hoch-
interessanten Argument: Hätte der RCDS an den Hoch-
schulen die Mehrheit, würden wir es nicht tun. Registrieren 
Sie bitte: Auch heute hätte er nicht die Mehrheit. Das ist 
nun einmal in Bayern gesellschaftliche Realität. Machen 
Sie das, was andere Bundesländer selbstverständlich tun. 
Führen Sie die verfasste Studierendenschaft wieder ein.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

Nur noch ganz wenige Sätze zur Situation des Mittelbaus. 
Auch hier gilt eigentlich Ähnliches wie bei den Studie-
renden. Die Einbindung des Mittelbaus ist zu schwach, 
die Topleistungen in der Wissenschaft werden aber 
gerade vom Mittelbau erbracht. Häufi g werden wissen-
schaftliche Mitarbeiter mit Drittelstellen abgespeist, 
machen am Fachbereich – ich sage es jetzt mal grad-
heraus – den Deppen für zehn Jahre und gehen dann oft 
auch ohne Promotion, geschweige denn Habilitation, 
wieder weg. Sie übernehmen die Lehre, sie leisten Unge-
heueres in der Forschung, und Sie tun nichts außer zu 
überlegen, wie man Arbeitszeiten verlängern kann. Das ist 
Ihre Antwort darauf. Sie tun nichts für diese Menschen, 
und Sie tun auch nichts dafür, Stellen anzubieten, damit 
diejenigen, die an unseren Hochschulen Spitzenleis-
tungen erbringen, auch tatsächlich an diesen Hoch-
schulen bleiben. Jeder, der die Möglichkeit hat, bleibt 
nicht an der Hochschule, sondern geht in die freie Wirt-
schaft, weil er sagt: Verdienstmöglichkeiten, Aufstieg-
schancen, Arbeitsbedingungen, das ist nicht das, was ich 
mir wünsche.

Wie gesagt, wenn Bayern gut bleiben will, dann hat es 
Nachholbedarf. Sonst werden wir die längste Zeit gut 
gewesen sein.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

Habilitation und Juniorprofessur – einerseits ist das ein 
kleines Pünktchen positiv, andererseits bleibt es eine 
halbherzige Sache, weil Sie die Juniorprofessur schlus-
sendlich doch zu einer Professur zweiter Klasse machen.

Zum Schluss möchte ich Ihnen, Herr Minister, einen 
offenen Brief aus den Münchner Hochschulen an Herrn 
Dr. Edmund Stoiber überreichen. Beschäftigte der Univer-
sität und der Universitätsklinika sind seit Wochen im 
Streik. Sie wollten diesen Brief direkt in der Staatskanzlei 
abgeben. Er wurde dort nicht angenommen. Sie durften 
nicht einmal ins Vorzimmer.

(Unruhe bei der SPD und Zuruf: Unverschämt-
heit!)
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Es sind 69 Professoren, die unterschrieben haben, es ist 
der Kanzler der LMU, der ihn unterschrieben hat. Ich ver-
mute, dass Sie wenigstens einen etwas besseren Zugang 
zum Ministerpräsidenten haben als die streikenden 
Beschäftigten an den Universitäten, und möchte Ihnen 
daher diesen Brief mitgeben.

(Beifall bei der SPD – die Rednerin überreicht 
Herrn Staatsminister Dr. Goppel den Brief.)

Bleibt noch eines übrig: Wir werden natürlich Ihre Anträge 
und Ihren Gesetzentwurf ablehnen, aber eines soll klar 
sein: Wir werden Ihnen in den nächsten Monaten extrem 
genau auf die Finger schauen, was die Studiengebühren 
anbelangt und was alle diese Maßnahmen anbelangt, bei 
denen wir der Meinung sind, dass die Spitzenuniversi-
täten Bayerns in ihrer Spitzenrolle extrem gefährdet sind.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Frau Kollegin Rupp, vielen Dank. Als Nächster hat Herr 
Kollege Dr. Spaenle das Wort.

Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Herr Präsident, Herr Staats-
minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf zunächst 
eine Änderung des Titels unseres Entschließungsantrags 
zu Protokoll geben, da wir diesen Antrag ja erst im 
Anschluss an die Verabschiedung der Hochschulgesetze 
zu beraten und zu beschließen haben. Der Titel soll fol-
genden Wortlaut haben:

Entschließung zum Bayerischen Hochschulge-
setz, zum Bayerischen Hochschulpersonalgesetz 
und zum Hochschulauswahlverfahren. 

Und nun zu Ihnen, Frau Kollegin Rupp: Hilfl os, ideenlos, 
respektlos!

(Beifall bei der CSU – Adelheid Rupp (SPD): Wie 
Sie! – Zurufe und Heiterkeit bei der SPD und bei 
den GRÜNEN – Zuruf von den GRÜNEN: Über-
heblich, dass es besser nicht mehr geht!)

Frau Kollegin Rupp, ich möchte mir weitere Bemerkungen 
ersparen, aber eines kann ich Ihnen nicht ersparen. Die 
Unverschämtheit, mit der Sie die Beratungspraxis Ihrer 
Kolleginnen und Kollegen hier bewerten, macht fas-
sungslos.

(Anhaltende Zurufe von der SPD und von den 
GRÜNEN)

Da bleibt es mir nicht erspart darauf hinzuweisen, wie oft 
Sie nicht anwesend waren, wie oft Sie schlecht vorbereitet 
waren und wie oft Herr Vogel für Sie einspringen musste.

(Zurufe von der SPD)

Auf dieses Niveau, auf das Sie sich da begeben haben, 
möchte ich nicht einmal runterschauen. 

(Beifall bei der CSU – Zurufe von der SPD und 
von den GRÜNEN)

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir stehen an 
einer der wichtigsten Wegmarken der Wissenschaftspo-
litik im Freistaat Bayern seit Bestehen der Zweiten Repu-
blik. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das muss 
man natürlich würdigen!)

Wir haben innezuhalten und über die Rolle und die Bedeu-
tung der Hochschulen in unserem Lande einen Moment 
grundsätzlich nachzudenken. Dies geschieht - der Herr 
Staatsminister hat es angesprochen – mit der umfang-
reichsten Hochschulgesetzgebung, die in Bayern je statt-
gefunden hat, das heißt mit einer umfassenden Neuorien-
tierung und Ausrichtung des Hochschulwesens in 
Bayern.

Die Hochschulen in Bayern haben einen ganz wesentli-
chen Anteil an der Modernisierung unseres Landes seit 
dem Zweiten Weltkrieg weg vom Agrarstaat hin zum füh-
renden Wirtschaftsstandort in einer Kommunikations- und 
Wissensgesellschaft. Die Gründungswellen der Sech-
ziger- und Neunzigerjahre haben den wichtigsten Roh-
stoff, den wir im Flächenland Bayern zur Verfügung haben, 
gehoben. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Den Goppel! – Heiterkeit 
bei den GRÜNEN)

- Sudelsepp, dei Erntn kimmt spater, gell. Der Schatz der 
Bildungsreserven im Flächenstaat wurde gehoben. Mit 
einem Netz aus 30 Hochschulen, etwa 20 Fachhoch-
schulen und 10 Universitäten, sind wir in der Lage, jedem 
Studierwilligen und jeder Studierwilligen ein Hochschul-
angebot in unmittelbarer Nähe seines und ihres Wohn-
ortes zu machen. Es war eine ganz zentrale strategische 
Aufgabe im größten Flächenland der Republik, eine 
solche Option im tertiären Bildungssektor fl ächendeckend 
entwickelt zu haben.

(Beifall bei der SPD)

Dies ist eine große Leistung, die dieses Land unter großen 
Anstrengungen vollbracht hat. Sie hat dazu geführt, dass 
wir mit diesem wichtigen zentralen Rohstoff „Geist“ in der 
Lage sind, unser Land als Standort im internationalen 
Wettbewerb ganz vorn zu halten und unsere Hochschulen 
in der Spitzenliga der europäischen und weltweiten Uni-
versitäten an erster Stelle zu sehen. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie man mit 
den hohen Schulen in unserem Lande in Zukunft umzu-
gehen hat. Die Wettbewerbsbedingungen haben sich 
komplett verändert. Der Standortwettbewerb hat sich 
internationalisiert, in den einzelnen Fachdisziplinen sogar 
globalisiert. Die Notwendigkeit, in einem immer höheren 
Maße akademisch vorgebildete Arbeitskräfte auf Dauer 
und in der Fläche an jedem Standort des Landes vorzu-
halten, hat dazu geführt, dass wir auch hier eine stärkere 
Eigenverantwortung für die einzelne Hochschule als wich-
tigsten Leitmaßstab für diese Fortentwicklung der Hoch-
schulpolitik in Bayern grundgelegt haben.
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Wir hatten zwei Koordinaten zu beachten; sie sind in vor-
bildhafter Weise in diesem Gesetzeswerk umgesetzt: So 
viel operative Verantwortung und operative Handlungsfä-
higkeit wie möglich für die einzelne Hochschule auf der 
einen Seite und auf der anderen Seite so viel strategische 
wissenschaftspolitische, landespolitische Gesamtverant-
wortung wie notwendig in der Hand der Administration 
und an der Spitze des Staatsministeriums. Diese beiden 
Koordinaten galt es anzulegen, um das Hochschulwesen 
für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts fi t zu 
machen. Diesem hohen Anspruch wird mit dieser Gesetz-
gebung vorbildhaft Rechnung getragen. Noch nie gab es 
ein solches Maß an Freiheit und Verantwortung für die 
einzelne Hochschule in Bayern wie mit diesem zum 1. Juni 
dieses Jahres in Kraft tretenden Gesetzgebungswerk. 

Das ist auch nötig, weil die Herausforderungen, die die 
einzelne Hochschule zu bewältigen hat, wachsen. Sowohl 
der Staatsminister wie auch die Kollegin Rupp haben auf 
die großen Herausforderungen im Bereich der Lehre hin-
gewiesen: Ein Ansteigen der Studierendenzahlen von 
etwa 250 000 auf 320 000 bis 330 000. Zur Bewältigung 
dieser Aufgabe, das heißt zu einer deutlichen Verstärkung 
der Bedeutung der Lehre auf der einen Seite, und auf der 
anderen Seite der ganz ernst zu nehmenden und gar nicht 
hoch genug anzusetzenden Verschärfung des Wettbe-
werbs in der Forschung ist eine konkrete Einzelverantwor-
tung der einzelnen Hochschule für ihren Kurs notwendig, 
was die Frage der Schwerpunktbildung, das heißt des 
Fächerprofi ls, der entsprechenden Forschungsanstren-
gungen, aber auch der besonderen Schwerpunktsetzung 
in der Lehre angeht. Deshalb sind zwei Kompetenzzüge 
eine Grundtendenz dieser Gesetzgebung: Überwälzen 
von Kompetenzen in die einzelne Hochschule, das Gros 
aus dem Wissenschaftsministerium, aber auch aus dem 
Finanzministerium, weil die Hochschulen in einem 
Ausmaß selbst entscheidungs- und handlungsfähig 
gemacht werden müssen, wie wir es bisher nicht gekannt 
haben. 

(Adelheid Rupp (SPD): Was ist mit der Fachauf-
sicht?)

Die entsprechende Folge daraus ist, dass wir auch inner-
halb der Hochschule eine Neujustierung der Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten benötigen, wenn wir das Ver-
hältnis zwischen Staat und Hochschule in diesem Maß 
grundlegend neu ordnen nach dem Muster - ich sage es 
noch einmal -: soviel Freiheit und Verantwortung wie mög-
lich in die einzelne Hochschule und soviel strategische 
wissenschaftspolitische Gesamtverantwortung wie nötig 
in der Hand der Administration und des Wissenschaftsmi-
nisters. 

Nach diesem Muster zu handeln bedeutet natürlich auch, 
dass sich bei einer deutlichen Ausweitung der Handlungs-
kompetenzen und Verantwortlichkeiten in der Hochschule 
auch die operative Leitung der Hochschulen, die Hoch-
schulleitung selbst zu einem schlagkräftigen Organ aus-
formen und ausbilden muss. Und auch die entsprechende 
Neujustierung der Verantwortlichkeiten innerhalb der 
Hochschule in die Fachbereiche, in die Dekanate bis hin 
zur Frage der einzelnen Wissenschaftspersönlichkeit 
muss zu einer vollkommenen Neuordnung der Verhält-
nisse und der Kompetenzen untereinander führen. 

Einer starken Hochschulleitung, die nach außen und innen 
durchsetzungsfähig und natürlich in ganz hohem Maße 
- in einem deutlich höheren Maße als bisher - verantwort-
lich für den Kurs des Hauses ist, muss eine starke Kon-
trolle gegenübergestellt sein. Dies ist der neue Hoch-
schulrat. Wir haben 1998 beginnend mit der institutio-
nellen Verankerung gesellschaftlicher Verantwortung und 
gesellschaftlich wichtiger Kräfte begonnen. Wir gehen 
diesen Weg nach positiven Erfahrungen an allen Hoch-
schularten und Hochschulstandorten konsequent weiter. 
Der Herr Staatsminister hat darauf hingewiesen. Das Vor-
bild der Technischen Universität und insbesondere die 
Auswertung des Modells der TU und der Wirksamkeit des 
dortigen Verwaltungsrates geben hier das Beispiel. Was 
geschieht konkret? – Wir überführen die gewählten Mit-
glieder des Senats 1 zu 1 in diesen neuen Hochschulrat 
und stellen den gewählten Mitgliedern des Senats acht 
Persönlichkeiten aus dem gesamten Spektrum von 
Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur gegenüber. 

(Zurufe von den GRÜNEN)

Die Verantwortung dafür - das ist das entscheidende 
Moment auch entlang dieser Grundphilosophie: so starke 
Eigenverantwortung wie möglich -, welche Persönlich-
keiten aus dem gesellschaftlichen Leben entscheidungs-
wirksam in diesem neu gestalteten Gremium Hochschulrat 
mitwirken sollen, liegt bei der Hochschule selbst. Das 
heißt, es werden nach dem Hochschulprofi l, sei es etwas 
mehr technisch, etwas mehr geisteswissenschaftlich oder 
seien es Fachhochschulen mit diesem oder jenen Profi l, 
die Hochschulgremien selbst sein, die die entsprechenden 
Persönlichkeiten, die die gesellschaftliche Verankerung 
einer solchen Hochschule bewirken, zu suchen haben. 
Nichts anderes ist die Grundphilosophie. Weder die Fern-
steuerung durch noch die Außensteuerung, sondern eine 
institutionelle Hereinnahme gesellschaftlicher Verantwor-
tung in die Unternehmung Hochschule, das ist die Grund-
philosophie zur Gestaltung des neuen Hochschulrates, 
die hier wirkungsmächtig verankert wird. 

Eine besondere Rolle messen wir auch hier der Mitwir-
kung des weiblichen akademischen Personals bei, indem 
wir die Frauenbeauftragte mit Sitz in diesem Gremium 
versehen - volle Informations- und Redefreiheit, aufgrund 
der Parität, die hier zwischen externen und internen Mit-
gliedern angezeigt ist –, aber von einem Stimmrecht 
absehen.

Die Grundfrage ist, welche Rolle die Hochschulen spielen 
sollen und welchen gesellschaftspolitischen Auftrag wir 
diesen wichtigen Institutionen in unserem Lande mitgeben 
wollen, und wie man damit umgeht. Die Hochschulen 
haben drei Kernaufgaben.

Erste Kernaufgabe ist die Mehrung des Wissens und 
dessen Weitergabe in der akademischen Lehre. Die zweite 
Kernaufgabe ist die des gesellschaftspolitischen Markt-
platzes. Alle wichtigen Probleme unserer Gesellschaft 
müssen an der Stelle, an der die Wissensgrenzen nach 
vorne geschoben werden, intensiv diskutiert und debat-
tiert und auch gesellschaftspolitisch verantwortet 
werden. 

(Wolfgang Vogel (SPD): Und deshalb ist auch 
unser Änderungsantrag abgelehnt worden!)
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Die dritte Kernaufgabe ist die Frage, wie wir mit dem öko-
nomischen Faktor Hochschule umgehen. Jede Hoch-
schule ist eine Unternehmung mit einem hohen ökonomi-
schen Faktor, mit dem was an staatlichen Mitteln einge-
setzt wird, mit dem was über Drittmittel, seien es staatliche 
oder nichtstaatliche Drittmittel, an Wertschöpfung pas-
siert und mit dem, was an konkreter Kooperation zwi-
schen Hochschulen und Wirtschaft und anderen gesell-
schaftlichen Kräften möglich ist. 

Hochschulen binden große ökonomische Potenz und ent-
fachen solche. Vor diesem Hintergrund ist die Rolle der 
Hochschule die einer Unternehmung mit besonderem 
gesellschaftspolitischem Auftrag. Deshalb die Philoso-
phie, eine entsprechende gesellschaftspolitische Veran-
kerung zu erzeugen. 

Der größeren Eigenverantwortung, die die Hochschule 
wahrzunehmen hat, steht natürlich ihre Kernaufgabe von 
Forschung und Lehre gegenüber. Insbesondere die Lehre 
rücken wir mit dieser Gesetzgebung noch weiter in den 
Mittelpunkt der Hochschulen. 

Die Verantwortung des akademischen Lehrpersonals für 
die Ausbildung der jungen Menschen gerade in den kom-
menden 15 Jahren ist in der gesellschaftspolitischen Wir-
kung gar nicht hoch genug anzusetzen. Wir haben bis 
etwa 2010, 2012 oder 2014 die letzten geburtenstarken 
Jahrgänge. Sie stellen einen Auftrag für eine Gesellschaft 
dar, die dem demographischen Wandel mit einer solchen 
Brutalität ausgesetzt ist wie die unsere. Diese letzten 
geburtenstarken Jahrgänge sind optimal akademisch 
auszubilden. Dem wird Rechnung getragen, und dem ist 
Rechnung zu tragen. 

Das verfolgen wir mit größten Anstrengungen, die natür-
lich auch mit der Frage der Ressourcenzuteilung durch die 
Wissenschaftspolitik zu tun hat. Hier sind wir alle in einem 
ganz hohen Ausmaß gefordert. 

Der Bayerische Landtag und die Bayerische Staatsregie-
rung tragen mit dem Innovationspakt bis 2008 dieser 
Herausforderung Rechnung. Aber das reicht nicht aus. 
Die Anstrengungen sind in einem Höchstmaß zu forcieren, 
um den Herausforderungen gerecht zu werden. Ich 
glaube, darüber sind wir uns alle einig. 

Frau Kollegin Rupp hat ein Zitat aus dem Mittelstraß-Gut-
achten gebracht. Es war eines der wenigen präzisen 
Zitate. Es bezog sich auf die grundlegende Unterfi nanzie-
rung der Hochschulen in Deutschland. Das ist zu unter-
streichen. 

Die Bayerische Staatsregierung und der Bayerische 
Landtag tragen dem mit dem Beschluss über den Innova-
tionspakt in einer singulären Weise Rechnung. In keinem 
anderen Land der Bundesrepublik Deutschland wird eine 
untere Finanzierungsgrenze mit Zuwachsoptionen garan-
tiert. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die Frage der entspre-
chenden Leistungsparameter, die an das akademische 
Personal anzulegen sind, um in den Genuss dieser Res-
source zu kommen, zu betrachten. Leistung muss ange-

spornt und belohnt werden. Wo diese Leistung nicht 
erbracht wird, müssen Konsequenzen gezogen werden. 
Das reicht von der neuen Professorenbesoldung über die 
Frage der entsprechend leistungs- und belastungsbezo-
genen Mittelvergabe bis zur zentralen Funktion der Ziel-
vereinbarung. Der Staat lässt los, gewährt Planungssi-
cherheit und entwickelt im Dialog mit den Hochschulen 
– woher soll es sonst kommen!; bottom up! – wissen-
schaftspolitische Defi nitionen von Zielen und Inhalten aus 
den Hochschulen heraus und über einen längerfristigen 
Zeitraum gemeinsame Profi le der einzelnen Hoch-
schulen. 

Dieses Zusammenwirken einer Gesetzgebung, die der 
Hochschule für den Kurs, den sie einschlägt, weitestge-
hende Selbstverantwortung überträgt, gekoppelt mit dem 
Instrument der Zielvereinbarung, wird die Hochschulland-
schaft in unserem Land in einem Ausmaß verändern, dass 
jeder weiß, wo er gemeinsam mit dem Staat zu seinem 
Standort geht. Diese Ziele werden vereinbart. Wir werden 
darauf achten müssen, dass diese Ziele gemeinsam ent-
wickelt und eingehalten werden. 

Wir müssen allerdings der speziellen Situation der Hoch-
schule Rechnung tragen, was auch die Frage einer mögli-
chen Nichterfüllung dieser Ziele angeht. Es muss eine 
angepasste Mechanik entwickelt werden. Dies ist und 
wird ein lernendes System sein. In unserem Entschlie-
ßungsantrag sind dafür wichtige Anhaltspunkte gegeben. 

In der zweiten Hälfte der Legislaturperiode werden wir es 
zu einer unserer Kernaufgaben zu machen haben, dass 
wir für das Zusammenspiel zwischen der Hochschule 
neuer Gattung als einer hoch eigenverantwortlichen Kör-
perschaft und dem Staat in der Entwicklung und Beglei-
tung dieser Zielvorgaben den richtigen Kurs einschlagen. 
Mit diesem Instrumentarium sind wir in der Lage, die Spit-
zenanforderungen in Forschung und Lehre auch ange-
sichts steigender Studierendenzahlen zu bewältigen. 

Wir haben auch den Blick auf die Zeit danach zu richten. 
Ab etwa 2015/16 wird der demographische Wandel mit 
dem Abbruch der geburtenstarken Jahrgänge und den 
entsprechend geringeren Jahrgangsstärken unsere Hoch-
schulen erreichen. Wenn wir dem Grundprinzip, dass wir 
im Flächenland Bayern mit einem ausdifferenzierten 
Hochschulsystem die Bildungsreserven in einem 
Höchstmaß entwickeln und heben wollen, gerecht 
werden, dann müssen wir auch auf diese Phase danach 
blicken. Wir werden auf Dauer, um dem hohen Niveau der 
Leistungsfähigkeit des Standortes Bayern gerade auch im 
Dienstleistungsbereich und im tertiären Sektor gerecht zu 
werden, auf einen prozentual und absolut wachsenden 
Anteil akademisch vorgebildeter Arbeitskräfte angewiesen 
sein. Das ist die strategische Kernaufgabe des vor uns 
liegenden Jahrzehnts im Bereich der Lehre. 

Dass wir dazu einen gesellschaftlichen Paradigmen-
wechsel wagen müssen, ist eine der wichtigsten Verände-
rungen, die mit dieser Hochschulgesetzgebung in Verbin-
dung stehen. Das ist die Einführung von Eigenbeiträgen 
der Studierenden zu den Kosten ihres Studiums. 
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Die Einführung von Studienbeiträgen ist wissenschaftspo-
litisch geboten und sozialpolitisch verantwortbar. Warum? 
Die strategische Aufstellung von Studienbeiträgen richtet 
sich auf die Verbesserung der persönlichen Ausbildungs-
situation des Studierenden in zweierlei Hinsicht. Zum 
Ersten garantiert nach wie vor ein akademisches Studium 
eine überdeutliche Erfolgsprognose im individuellen 
Berufsleben. Unter diesem Aspekt ist ein verantwortbarer 
Eigenbeitrag zumutbar. 

Zum Zweiten ist mit der Zusage, dass die Eigenbeiträge 
der Studierenden in vollem Umfang dem Bereich der 
Lehre zur Verfügung gestellt bleiben und bleiben müssen 
und nicht kapazitätsbegründend sind – der Herr Staatsmi-
nister hat darauf hingewiesen –, die fi nanzielle Garantie 
des Staates bis 2008 und darüber hinaus verbunden, um 
der Forderung nach der strategischen Grundaufstellung 
der nachhaltigen Verbesserung der Situation der Lehre 
gerecht zu werden. 

Sozialpolitisch verantwortbar ist das vor dem Hintergrund, 
dass wir mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen einer 
möglichen Abschreckung von Studiengebühren entge-
genwirken. Der Herr Staatsminister hat darauf hinge-
wiesen. Das betrifft auch die Frage der Höhe der Studien-
gebühren und der Eigenverantwortung, die den Hoch-
schulen übertragen ist. Das will ich hier aber nur anspre-
chen. 

Die Eigenbeiträge der Studierenden sind ein ganz wich-
tiges Mittel, um auch die Rolle der Lehre in der Tätigkeit 
des einzelnen akademischen Lehrers bzw. der einzelnen 
akademischen Lehrerin nachhaltig zu verankern, weil hier 
in den kommenden Jahren gewaltige Mittelströme in 
Bewegung gesetzt werden. 

Eine weitere Frage betrifft den Umgang mit dem akademi-
schen Personal. Das neue Hochschulpersonalgesetz 
gewährt ein Höchstmaß an Breite der Qualifi zierungs-
wege. Der Herr Staatsminister hat es kurz angesprochen. 
Ich erinnere an die Habilitation und die Juniorprofessur, 
die gegenüber dem bundespolitischen Ansatz deutlich 
weiterentwickelt wird, wo es nach sechs Jahren einen 
guillotineartigen Schluss dieses Qualifi zierungsweges 
gibt. Bayern entwickelt hier eine qualitäts- und leistungs-
orientierte, am Tenure-track-Modell orientierte Aufstiegs-
option in eine Lebenszeitprofessur. 

Wir bilden weiterhin die arbeitsmarktpolitische Figur des 
wissenschaftlichen Mitarbeiters aus. Darauf sei nur kurz 
hingewiesen. 

In summa ist der Weg, den wir mit dieser Hochschulge-
setzgebung einschlagen, der richtige und zukunftsorien-
tierte Versuch – der gelingen wird –, auf die Herausforde-
rungen von Forschung und Lehre an der Schwelle des 
21. Jahrhunderts an einem Standort, der in einem 
Höchstmaß auf akademisches Wissen und auf hervorra-
gend qualifi zierte akademische Mitarbeiter angewiesen 
ist, die richtige Antwort zu geben. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat Frau Kollegin Gote das Wort. 

Ulrike Gote (GRÜNE): Herr Präsident, Herr Minister, sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen! „Die Kunst, die Wis-
senschaft und ihre Lehre sind frei.“ So steht es in 
Artikel 108 der Bayerischen Verfassung. Das wissen Sie 
alle. Das und nichts weniger muss der Maßstab zur 
Bewertung der heute zur Verabschiedung stehenden 
Gesetzentwürfe der Staatsregierung zu den Hochschulen 
und den Universitätskliniken sein. 

Damit Sie sich hier nicht langweilen und wir hier nicht alle 
Detaildebatten aus den Ausschussberatungen wieder-
holen müssen, werde ich Ihnen heute ganz eng an diesem 
Verfassungsartikel erläutern, warum wir GRÜNEN die von 
der Staatsregierung vorgelegten Gesetzentwürfe 
ablehnen. 

„Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei.“ 
Welche sind aber die Voraussetzungen für diese Freiheit? 
Ich meine, es sind Autonomie, Demokratie, Öffentlichkeit, 
Offenheit, Vertrauen, Gerechtigkeit, Mut und Verantwor-
tung. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Da die Beratungen zu den Hochschulgesetzen und ihre 
Rezeption in der Öffentlichkeit und in der Welt der Hoch-
schulen gezeigt haben, wie vielschichtig und missver-
ständlich der Begriff der Autonomie gebraucht und miss-
braucht werden kann, lohnt es sich an dieser Stelle 
einmal, genauer und auch auf Deutsch zu sagen, was 
man darunter verstehen kann. Liebe Kollegen von der 
CSU, sonst haben Sie es nicht so mit den Autonomen. In 
der Hochschulpolitik verstecken Sie sich doch allzu gerne 
hinter diesem etwas nebulösen Begriff. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Engelbert Kupka 
(CSU): Zwischen Autonomie und Autonom 
besteht ein Unterschied!)

- Ich sage Ihnen jetzt, was ich darunter verstehe. Autonom 
bin ich, wenn ich selbstständig und unabhängig handeln 
kann, wenn ich mich selbst organisieren kann und in 
meinen Entscheidungen frei bin. Werden die bayerischen 
Hochschulen also in diesem Sinne in Zukunft autonomer 
sein? An die Grenzen der Autonomie werden die Hoch-
schulen auch in Zukunft sehr schnell stoßen. Die Leine der 
Ministerialbürokratie mag etwas länger geworden sein, 
losgelassen haben Sie aber nicht. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Noch immer müssen die Hochschulen ihre Grundord-
nungen genehmigen lassen. Die volle Organisationsauto-
nomie haben sie nicht. Sie verfügen nicht über ihr Liegen-
schaftsvermögen. Dieses wird zentral verwaltet. Sie 
haben die Hochschulleitung zwar zum Dienstherrn 
gemacht, die volle Personalhoheit haben Sie ihr aber noch 
nicht gegeben. Noch immer redet der Minister bei Beru-
fungen mit. Viele der 107 Artikel des Hochschulgesetzes 



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006 5181

sind immer noch von einer sehr hohen Regelungsdichte 
geprägt. Freiheit atmet dieses Gesetz nicht, nirgends, an 
keiner Stelle.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vielleicht wäre es auch gar nicht richtig, den Hochschulen 
in allen von mir genannten Punkten die volle Autonomie zu 
geben. Darüber kann man ernsthaft und lange streiten. 
Dann sollten Sie aber auch nicht den Anspruch für etwas 
erheben, das Sie mit diesem Gesetz nicht eingelöst 
haben. 

Dort, wo Sie die Leine etwas losgelassen haben, haben 
Sie gleich einen Ausgleich geschaffen. Sie haben die 
Leine zwar gelockert, aber gleich einen Zaun um den Aus-
lauf gezogen. So kann man die Zielvereinbarungen ver-
stehen, von denen wir alle miteinander noch nicht sagen 
können, ob sie sich zu einem sinnvollen Steuerungsinstru-
ment entwickeln werden, oder ob mit ihnen die ministeri-
elle Gängelei nur unter neuem Namen fortgesetzt wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie haben Kontrolle und Hineinregieren nicht reduziert. Sie 
haben es nur verlagert. Da gibt es den neuen Hoch-
schulrat. Dieser nimmt nun stärker als bisher Kontrollfunk-
tionen wahr, die sehr weit in hochschulinterne Details rei-
chen. Wie ein Aufsichtsrat einer AG – Sie haben es heute 
sogar noch einmal wiederholt, Herr Minister – soll er funk-
tionieren. Es gibt dabei aber einen entscheidenden Kon-
struktionsfehler. Die Aufgaben des neuen Hochschulrates 
sind eine Mischung aus Kontrolle und operativem 
Geschäft. Das fi nde ich sehr gefährlich. Das fi nden Sie so 
in keiner Aktiengesellschaft. Die Autonomie der Hoch-
schule wird durch den neuen Hochschulrat jedenfalls 
nicht gestärkt.

Selbstständiger und mächtiger geht aus der Gesetzesno-
velle sicher die Hochschulleitung hervor. Geschwächt und 
unselbstständiger werden nahezu alle anderen. Den Senat 
haben Sie zum Beispiel massiv geschwächt. Dem akade-
mischen Mittelbau gestehen Sie nicht mehr Selbststän-
digkeit zu. Dem nichtwissenschaftlichen Personal trauen 
Sie mehr Autonomie erst gar nicht zu. Die Studierenden 
sind in Sachen Autonomie wohl die größten Verlierer. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Das Studium wird durch den Bologna-Prozess in einem 
Maße verschult und mit einer Prüfungsdichte versehen, 
die ein freies Studieren gar nicht mehr möglich machen. 
Den selbstständigen Studenten und die selbstständige 
Studentin hatten Sie beim Schreiben dieser Hochschulge-
setzesnovelle sicher nicht vor Augen. 

Haben Sie den Hochschulen mehr Unabhängigkeit 
gegeben? Unabhängigkeit würde etwas kosten. Auto-
nome Hochschulen müssen fi nanziell auf sicherem Fun-
dament stehen, um die in sie gesetzten Erwartungen auch 
erfüllen zu können. Der Anteil der Bildungsausgaben am 
Staatshaushalt ist in Bayern aber seit Jahren rückläufi g. 
Bayern zieht sich wie alle anderen Länder seit Jahren 

schleichend aus der Finanzierung der Hochschulen 
zurück. Daran ändern auch nichts Ihre Taschenspieler-
tricks, die Sie zum Beispiel im Laufe der letzten Haus-
haltsdebatte angewandt haben. Von dem angeblichen 
Aufwuchs, den Sie während des laufenden Haushalts-
jahres wie eine Monstranz vor sich hertragen, kommt bei 
den Hochschulen nicht viel an. Der größte Teil fl ießt auf-
grund tarifl icher Regelungen in die Pensionskassen und 
Personalausgaben. Ein weiterer großer Teil ging zum Bei-
spiel auch an den Forschungsreaktor München II. Die 
Haushalte der Hochschulen haben Sie nicht wirklich 
gestärkt. Da wäre noch sehr viel mehr notwendig 
gewesen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Die Haushalte der Hochschulen sind seit Jahren unterfi -
nanziert. Die Hochschulen haben es in dieser Woche 
selbst vorgerechnet, wie hoch ihr Bedarf in den nächsten 
Jahren wäre, um die Herausforderungen steigender Stu-
dierendenzahlen zu bewältigen. Herr Goppel, wir erwarten 
daher auch ein Milliardenprogramm für die nächsten 
Jahre. Stattdessen schreiben Sie den Rückzug im Gesetz 
auch noch fest, indem Sie den Hochschulen nur noch 
Mittel und Stellen, aber nicht mehr die Mittel, die sie brau-
chen, zusagen. Die Drittmittelabhängigkeit wird immer 
größer. Sie verweisen die Hochschulen auf Spenden, Stif-
tungen und Privatvermögen.

(Engelbert Kupka (CSU): Das haben sie doch 
schon immer gehabt!)

- Ja, die gilt es jetzt aber sehr stark zu akquirieren. Führt 
dies zum Ziel einer größeren Autonomie?

(Engelbert Kupka (CSU): Ja, freilich!)

Trägt dies zu einem gesicherten Fundament bei, auf dem 
die Hochschulen unabhängig und eigenständig agieren 
und sich entwickeln können? 

(Engelbert Kupka (CSU): Es trägt bei!)

Sie liefern die Hochschulen den Zwängen des Marktes 
aus und behaupten, Sie würden sie befreien.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, das Versprechen der Auto-
nomie löst dieses Gesetz nicht ein. 

Die zweite Voraussetzung der Freiheit ist Demokratie. Nur 
eine demokratische Hochschule kann eine freie Hoch-
schule sein. Stärken Ihre Gesetzentwürfe die Demokratie 
an den Hochschulen? Sie haben den Senat deutlich 
geschwächt. Sie beschränken die Mitwirkungsrechte der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Sie haben in den Debatten im Ausschuss 
oft infrage gestellt – daran erinnere ich mich noch gut, 
Herr Stockinger -, ob das nichtwissenschaftliche Personal 
zur Gestaltung und Führung der Hochschulen überhaupt 
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etwas beizutragen habe. Sie geben der Frauenbeauf-
tragten oder, Herr Kollege Weidenbusch, dem Frauenbe-
auftragten im Hochschulrat kein Stimmrecht. Die externen 
Mitglieder des Hochschulrates werden nicht gewählt, 
sondern auf Vorschlag der Hochschulleitung und des 
Ministeriums bestellt. Der Hochschulrat wiederum wählt 
dann den Präsidenten oder die Präsidentin. Demokratie-
verkürzung würde ich das nennen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Studierenden verstehen Sie eigentlich schon gar nicht 
mehr als Mitglieder der Hochschulen. Auch das haben 
Sie, Herr Kollege Stockinger, im Ausschuss sehr deutlich 
gesagt. Sie haben die Vorstellung, dass Studierende Kun-
dinnen und Kunden sind, die sich nur eine Dienstleistung 
an ihrer Hochschule erkaufen, schon sehr weit verinner-
licht. Natürlich ist es dann auch konsequent, dass Sie die 
studentische Mitbestimmung praktisch komplett verwei-
gern und die Einführung der verfassten Studierenden-
schaft immer noch ablehnen. Eine demokratische Hoch-
schule ist das nicht, Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Ein guter Nährboden für die Freiheit von Lehre und For-
schung ist das auch nicht. 

Als dritte Voraussetzung der Freiheit habe ich die Öffent-
lichkeit genannt. Die Hochschulen sind ein Teil unserer 
Gesellschaft. Sie erfüllen einen öffentlichen Auftrag. Des-
halb ist es notwendig, dass sie sich auch gegenüber der 
Gesellschaft öffnen, dass transparent wird, was an 
unseren Hochschulen geschieht und dass unsere Hoch-
schulen in den öffentlichen Diskurs eingebunden sind. Die 
Hochschulen sind öffentliche, staatliche Einrichtungen. 
Darüber, dass dies so bleibt, muss dieser Landtag 
wachen; darüber müssen wir wachen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Kolleginnen und Kollegen von der CSU, vor allem aus 
dem Hochschulausschuss, Sie haben während der Bera-
tungen an einigen Stellen selbst gespürt, dass die Rolle 
des Landtags in der Hochschulpolitik immer weiter 
zurückgedrängt wird. Deshalb haben wir auch gemeinsam 
an einigen Stellen in den Gesetzen bzw. durch Protokoll-
erklärungen Ihrerseits Berichte und Rechenschaft gegen-
über dem Landtag eingefordert. 

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Zustimmungsvorbe-
halt!)

Ich deute auch Ihren heutigen Entschließungsantrag als 
Ausdruck eines gewissen Unbehagens über eigenen 
Kompetenzverlust, der mit dieser Gesetzesnovelle ver-
bunden ist.

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Sie kennen die Exe-
gese!)

Es kann nicht sein, dass unsere Hochschulen schleichend 
zu Aktiengesellschaften umfunktioniert werden, in die nur 
noch der Aufsichtsrat und die Shareholder Einblick haben. 
Kämpfen Sie für eine öffentlich verantwortete Hochschul-
politik und überlassen Sie das Feld nicht der Staatsregie-
rung und einigen Hochschulmanagern! 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Die vierte Voraussetzung der Freiheit ist die Offenheit. 
Mindestens unter zwei Aspekten werden Ihre Gesetzent-
würfe dem Anspruch der Offenheit als Voraussetzung für 
freie Kunst, Wissenschaft und Lehre nicht gerecht. Unsere 
Hochschulen haben dann Zukunft, wenn sie zu weltof-
fenen Hochschulen werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Internationalisierung der bayerischen Hochschulen 
muss ein zentrales Anliegen der Hochschulpolitik sein. Es 
muss den Hochschulen möglich sein, verstärkt internatio-
nale Studien und Wissenschaftskooperationen zu organi-
sieren, geeignete Betreuungsprogramme für ausländische 
Studierende und Dozentinnen und Dozenten zu organi-
sieren, sich im Ausland zu präsentieren und internationale 
Partnerschaften zu pfl egen. Der Abbau bürokratischer 
Hürden und umfangreiche Betreuungs- und Begleitpro-
gramme wären wichtig, um ausländische Studentinnen 
und Studenten für das Studium oder ausländische Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler für eine Lehr- und 
Forschungstätigkeit an einer bayerischen Hochschule zu 
gewinnen. Gelebte Internationalität ist unverzichtbar im 
Wissenschaftsbetrieb. Ausländische Studierende und 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bereichern den 
Wissenschaftsstandort Bayern. 

Für all das schafft das neue Hochschulgesetz nicht den 
notwendigen Rahmen. Ausländische Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen fi nden an bayerischen Hochschulen 
noch nicht den Freiraum und die Entwicklungsperspek-
tiven, die den Hochschulstandort Bayern für sie zu einem 
attraktiven Arbeitsfeld machen würden.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Einführung von Studiengebühren wird die Internatio-
nalisierung behindern; denn die Gebühren werden dazu 
führen, dass nicht mehr die kommen können, die etwas 
leisten können, sondern nur noch jene, die es sich leisten 
können. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD) 

Sie haben die Stimmen – und die gab es im Verlauf der 
Beratungen, gerade aus den kirchlichen Organisationen 
und der Entwicklungszusammenarbeit heraus – nicht 
gehört, die dringend davor warnen, auch im Wissen-
schaftsbereich die Tore nach Europa zu verschließen. Sie 
verschenken durch mangelnde Offenheit Potenzial der 
Zukunft. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006 5183

Der zweite Aspekt geht hinein ins Land. Offenheit der 
Hochschulen sicherstellen heißt auch, den Hochschulzu-
gang zu öffnen. Auch hier verlässt das neue Hochschulge-
setz die engen Bahnen nicht. Es wäre sinnvoll gewesen, 
den Hochschulzugang noch weiter aufzumachen - für 
Menschen ohne Abitur und mit berufl icher Erfahrung. Hier 
könnten wir getrost den Hochschulen und den Studierwil-
ligen mehr zutrauen. Auch die Grenzen zwischen den 
verschiedenen Hochschultypen sollten ganz aufgelöst 
werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Der von uns geforderten rechtlichen Gleichstellung von 
Fachhochschulen und Universitäten haben Sie sich ver-
weigert. Mehr Offenheit für Kooperationen, vereinfachter 
Wechsel zwischen verschiedenen Hochschulen – das alle 
könnte mehr Bewegung und frischen Wind in unsere 
Hochschullandschaft bringen und würde die Freiheit von 
Wissenschaft und Lehre befl ügeln. Autonomie, Demo-
kratie, Öffentlichkeit, Offenheit – an all diesen Vorausset-
zungen fehlt es in Ihren Gesetzentwürfen

Die nächsten vier Voraussetzungen sind mindestens 
genauso wichtig, und hier versagen Sie ebenfalls. Als 
erstes nenne ich Vertrauen. Ihnen fehlt es an Vertrauen in 
die Hochschulen.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie wollen immer alles kontrollieren. Sie haben nicht wirk-
lich Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und die Leistungs-
bereitschaft der Hochschulen und ihrer Mitglieder.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Sie haben zu nie-
mandem Vertrauen!)

- Ja, Sie trauen ihnen zu wenig zu, wahrscheinlich des-
wegen, weil Sie sich selbst auch zu wenig trauen. Sie 
trauen zum Beispiel den Fachhochschulen nicht wirklich 
zu, dass sie auf so hohem Niveau forschen können wie 
Universitäten.

(Zuruf des Abgeordneten Ernst Weidenbusch 
(CSU))

- Ich nehme Herrn Weidenbusch ausdrücklich aus; er hat 
genug Selbstvertrauen. – Also Sie trauen den Fachhoch-
schulen nicht genügend zu. Sie trauen Ihnen nicht zu, 
dass Sie genau so gut forschen können wie die Universi-
täten, dass sie Studierende promovieren können, dass sie 
Kooperationen mit Universitäten und anderen Hoch-
schulen, mit Akademien und dem Handwerk selbst orga-
nisieren und gestalten können. Zusammengefasst: Sie 
trauen ihnen nicht zu, dass sie sich entwickeln können.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie wollen bei all diesen Punkten die Spielregeln 
bestimmen und alles kontrollieren. Noch nicht einmal 
ihren Namen dürfen sich die Hochschulen, insbesondere 
die Fachhochschulen, selbst geben.

Sie haben auch kein Vertrauen in den wissenschaftlichen 
Nachwuchs. Für die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses ist die Chance eines Neubeginns nicht voll 
genutzt worden. Sie haben nicht die Rahmenbedingungen 
dafür geschaffen, dass die Juniorprofessur, die Sie nun 
endlich eingeführt haben, zum Erfolg wird. Am Ende 
trauen Sie der Juniorprofessur noch nicht einmal den von 
Ihnen selbst bescheinigten Erfolg zu, dann nämlich, wenn 
die Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen ihren 
Professorentitel nach Ende der Dienstzeit und trotz posi-
tiver Bewertung wieder abgeben müssen. 

Für den Mittelbau sind leistungshemmende Beschrän-
kungen geblieben, nämlich bei der Drittmitteleinwerbung, 
bei der Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse 
und bei der selbstständigen Wahrnehmung von Aufgaben 
in Forschung und Lehre.

Den größten Mangel aber hat Ihr Hochschulgesetz bei 
einem der wichtigsten Kriterien der Freiheit, bei der 
Gerechtigkeit. Kolleginnen und Kollegen von der CSU, ich 
habe Ihnen von diesem Rednerpult aus schon einmal die 
Situation an unseren Hochschulen vor Augen geführt, für 
die Sie Verantwortung tragen. An unseren Hochschulen 
studieren die Kinder der Reichen und Privilegieren. Vier 
Fünftel von ihnen studieren. Von 100 Kindern aus der 
sozialen Herkunftsgruppe „hoch“ studieren 81 Kinder. 
Von 100 Kindern aus der sozialen Herkunftsgruppe 
„niedrig“ sind es nur 11. 

Diese Situation – das wissen Sie hoffentlich mittlerweile 
alle – hat sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ver-
schärft und nicht etwa gebessert. Ich habe Sie 
damals – das war vor etwa einem halben Jahr – gefragt, 
ob Ihnen das egal ist. Es scheint Ihnen egal zu sein, es 
sind jedenfalls nur sehr wenige hier, die sich dafür interes-
sieren. Ob Sie diese Situation so in Ordnung fi nden, habe 
ich gefragt; ob Sie etwas daran ändern wollen, habe ich 
gefragt. Es ist doch Ihre Aufgabe, aus Verantwortung für 
unsere ganze Gesellschaft und für die Menschen in 
Bayern, für die jungen begabten Menschen in Bayern, an 
diesem Punkt für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist 
Ihre Aufgabe; dafür sitzen Sie hier.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD)

Meinen Sie denn nicht auch, dass wir es uns gar nicht 
leisten können, die Ressourcen der Kinder aus ärmeren 
Familien weiterhin in dieser Weise zu verschwenden? 

Ich habe Sie damals gefragt – und ich frage Sie heute 
wieder -: Glauben Sie, dass die Einführung von Studien-
gebühren ein geeignetes Mittel ist, um mehr begabten 
jungen Menschen aus sozial schwächeren Familien ein 
Studium zu ermöglichen?  - Nein, sie werden die soziale 
Ungerechtigkeit weiter verschärfen. Sie verschlechtern 
die Situation derer, die es ohnehin schon schwer genug 
haben. Es gibt keine sozialverträglichen Studienge-
bühren.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD)
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Die von Ihnen immer wieder beschworene Sozialverträg-
lichkeit ist eine Lüge. Mit den von Ihnen in Aussicht 
gestellten Krediten nehmen Sie die Last der Studienge-
bühren von den sozial Schwächeren gar nicht weg; Sie 
verlagern sie nur mit Zins und Zinseszinsen in deren 
Zukunft. Sie nutzen die Risikobereitschaft der jungen 
Menschen aus. Sie verlängern die soziale Ungerechtigkeit 
in die berufl iche Zukunft der Betroffenen hinein.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das trifft Studierende aus sozial schwächeren Familien 
eben ungleich härter als jene mit fi nanzkräftigem Hinter-
grund; denn sie müssen die Schulden beim Start ins 
Berufsleben und häufi g auch in der Familiengründungs-
phase zurückzahlen, genau dann nämlich, wenn der 
Finanzbedarf junger Menschen und junger Familien am 
größten ist. In dieser Gruppe ist kein Familienvermögen, 
kein zu erbendes Eigenheim oder Ähnliches da, um mit 
den Schulden oder den neu hinzukommenden Belas-
tungen leichter klarzukommen. 

Das trifft übrigens besonders junge Frauen hart; denn, das 
zeigen die Erfahrungen aus Australien: Die jungen Frauen 
tragen sehr viel länger an diesen Schulden ab, weil sie 
beschämender Weise immer noch weniger verdienen als 
Männer bei gleicher Leistung, weil sie Familienpausen 
einlegen wollen oder müssen. Sie trifft dann auch eine 
ungleich höhere Zinslast. Nennen Sie das Geschlechter-
gerechtigkeit?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie schicken gerade die jungen Menschen mit Schulden 
ins Leben, denen sie gleichzeitig sagen, dass sie selbst für 
ihr Alter vorsorgen müssen, dass im Gesundheitswesen in 
Zukunft immer mehr Leistungen mitfi nanziert werden 
sollen. Die Generation, die Sie jetzt auch noch mit Studi-
engebühren belasten, wird von mehreren Seiten in die 
Zange genommen. Gute Perspektiven, gerade für sozial 
Schwächere? Nennen Sie das Generationengerechtig-
keit?

Schauen wir jetzt einmal auf die Seite der Hochschulen. 
Die Hochschulen können das Geld der Studierenden gut 
gebrauchen. Sie sind mittlerweile in einer fi nanziellen Situ-
ation, in der sie jeden Euro und jeden Cent nehmen 
müssen, den sie bekommen können, um vernünftig zu 
arbeiten. Sie haben den Hochschulen frisches Geld ver-
sprochen, das ihnen vollständig zur Verfügung stehen 
sollte. Dieses Versprechen haben Sie mit Blick auf die 
Studiengebühren schon mehrfach gebrochen: Die Hoch-
schulen müssen die entstehenden Verwaltungskosten 
tragen, und sie rechnen dabei – da können Sie fragen, 
wen Sie wollen – mit ungefähr 15 % der Einnahmen, die 
allein die Verwaltung schlucken wird. Sie haben einen 
hohen bürokratischen Aufwand. Die größte Frechheit ist, 
dass sie auch noch das Ausfallrisiko tragen müssen. 10 % 
der Einnahmen zusätzlich zu den 15 % müssen in einen 
Sicherungsfonds einbezahlt werden, aus dem die Ausfälle 
für nicht zurückgezahlte Kredite ausgeglichen werden.

Außerdem – das war auch das Thema der letzten Wochen 
– müssen sie für die von Ihnen geschaffenen Befrei-
ungstatbestände aufkommen. Da kommen dauernd neue 

Vorstellungen hinzu, die Ihre Unterstützung fi nden. Ich 
wollte jetzt eigentlich Herrn Sibler ansprechen, den neuen 
Helden der Jugendarbeit. Der ist aber gar nicht da.

(Manfred Ach (CSU): Sehr gut. Das ist er in der 
Tat! Sehr guter Mann, der Sibler!)

Alle fi nden es richtig gut, dass ehrenamtlich Arbeitende, 
dass ehrenamtlich engagierte Studierende von den Studi-
engebühren befreit werden. Das klingt gut, dagegen kann 
eigentlich keiner sein. – Stimmt! Das ist eine gute Idee. Die 
kam übrigens nicht von Ihnen, sondern vom Bayerischen 
Jugendring. Sollen jetzt aber die Hochschulen die ehren-
amtliche Jugendarbeit fi nanzieren? Nichts anderes 
bedeutet das nämlich; denn von einem Ausgleich für die 
Hochschulen für die von Ihnen ausgesprochenen Befrei-
ungen habe ich nirgendwo etwas gelesen oder gehört. 
Scheinheilig nenne ich das.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sorgen Sie dafür, dass das bayerische Jugendprogramm 
so ausgestattet ist, dass den Ehrenamtlichen die verdiente 
Anerkennung zuteil werden kann. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Manfred Ach (CSU): 
Sie sollten sich zuerst mit der Materie befassen, 
bevor Sie so herumschwafeln!)

Das Gegenteil davon haben Sie in den letzten Jahren 
getan; das wissen alle, die hier sitzen. Setzen Sie sich bei 
Ihrem Minister für Stipendien der Ehrenamtlichen ein. 
Alles andere wäre mehr als scheinheilig. Es ist unehrlich; 
denn auch Herr Sibler trägt die Studiengebühren mit, 
auch er wird dem zustimmen. 

Ihre angeblich familienfreundliche Regelung für Kinder 
aus Familien mit drei oder mehr Kindern, für die ein Kin-
dergeldanspruch besteht, ist ungerecht und zeigt, wie 
wenig durchdacht die Einführung von Studiengebühren 
ist. „Den Letzten beißen die Hunde“, das ist das Prinzip 
dabei. Die jüngsten Kinder werden dann wohl regelmäßig 
die angeschmierten sein. Wieso eigentlich? – Denn anders 
als ihre älteren Geschwister werden sie Studiengebühren 
zahlen müssen und auf den Schulden sitzen. Nennen Sie 
das Familiengerechtigkeit? 

(Beifall bei den GRÜNEN)

In besondere Bedrängnis bringen Sie behinderte und 
chronisch kranke Studierende, die Sie zu Bittstellerinnen 
und Bittstellern gegenüber den Hochschulen machen; 
denn in deren Ermessen steht es, ob diese von den Studi-
engebühren befreit werden oder nicht. Nennen Sie das 
Gleichstellung Behinderter? 

Zum Schluss erklären Sie mir bitte noch, wieso Studie-
rende mit Kindern über zehn Jahren nicht mehr befreit 
werden sollen, während Studierende mit Kindern unter 
zehn Jahren von den Studiengebühren befreit sind. 
Glauben Sie wirklich, dass ältere Kinder und Jugendliche 
den Familienhaushalt in fi nanzieller Hinsicht weniger 
belasten als jüngere Kinder? 
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Das Ausfallrisiko wälzen Sie auf die Hochschulen ab. Zieht 
man dies alles in Betracht, so wird erheblich weniger bei 
den Hochschulen ankommen, als Sie behaupten. So sind 
die Hochschulen in Zukunft gut beraten, wenn sie keine 
Studierenden aus Familien mit drei und mehr Kindern, 
keine Studierenden mit Kindern und keine kranken und 
behinderten Studierenden mehr aufnehmen; für diese 
bekommen sie nämlich keine Studiengebühren.

(Beifall bei den GRÜNEN – Dr. Thomas Beyer 
(SPD): Rechtswidrig ist das, was Sie planen!)

Einzelne Universitäten haben auch schon angekündigt, 
dass sie von den darüber hinausgehenden Befreiungstat-
beständen gar keinen Gebrauch machen werden. Ich 
meine, zu Recht; denn es wird ihnen niemand zahlen. 

Haben Sie sich eigentlich überlegt, was Sie mit dieser 
Regelung anrichten? Unter dem Label der Sozialverträg-
lichkeit wird genau das Gegenteil erreicht.

(Beifall bei den GRÜNEN – Margarete Bause 
(GRÜNE): Das ist der Punkt!)

Den genannten Gruppen unter den Studierenden droht 
die Diskriminierung bei der Zulassung. Außerdem schaffen 
Sie Studierende erster und zweiter Klasse. Sie schüren 
den Neid der nicht Befreiten gegenüber den Befreiten. 

Aufhorchen lassen sollte übrigens eine aktuelle Presse-
mitteilung unseres Ministers Goppel. Noch in dieser 
Woche, am 16. Mai hat er erklärt: „Die Studienbeiträge 
kommen denjenigen Studierenden zugute, die sie 
bezahlen“. Das ist nachzulesen in der Pressemitteilung 
des Wissenschaftsministeriums Nummer 92 a/2006. 
Heißt das, dass zum Beispiel Behinderte, wenn ihnen eine 
Befreiung zuerkannt wurde, keinen Anspruch auf eine 
Verbesserung ihrer Studienbedingungen haben? – Inter-
essante Deutung, aber so muss man die Pressemitteilung 
wohl verstehen. Sicher werden die Hochschulen das 
ihnen verbleibende Geld sinnvoll einsetzen können. Wenn 
Sie sich allerdings ansehen, was die Hochschulen damit 
alles fi nanzieren sollen, und Sie darüber hinaus noch for-
dern, dass unterschiedlich hohe Gebühren den Wettbe-
werb unter den Hochschulen in Gang bringen sollen, dann 
tritt die ganze Verlogenheit Ihrer Studienbeiträge zutage. 
Mit 500 Euro pro Semester wird all das nämlich gar nicht 
zu fi nanzieren sein. Mit einer Differenz von 200 Euro von 
Hochschule zu Hochschule entsteht kein Wettbewerb. 
Aus den 500 Euro pro Semester müssten – damit Ihre 
Rechnung einigermaßen aufgeht – sehr schnell Tausende 
pro Semester werden. Schauen Sie sich die Entwicklung 
in allen anderen Ländern, die Studiengebühren eingeführt 
haben, an! In Kürze befi nden Sie sich in einer Gebühren-
spirale. Sie haben mit den 500 Euro Studiengebühren die 
Tür zu einem Systemwechsel in der Hochschulfi nanzie-
rung aufgemacht. Die Hochschulen rechnen schon jetzt 
insgeheim mit sehr viel höheren Gebühren. Die Grenze 
von 500 Euro ist eine Beruhigungspille für die Studie-
renden. Seien Sie wenigstens so ehrlich und sagen Sie 
offen, wohin die Reise gehen soll.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ein letztes Beispiel noch zu diesem traurigen Kapitel, das 
zeigt, wie bei diesem Thema gelogen wird: Sie verspra-
chen den Studierenden, dass das von ihnen gezahlte Geld 
auch direkt ihnen zugute kommt. Eine schöne Beschrei-
bung habe ich jetzt gelesen: „Nah am Studierenden“ soll 
das eingesetzt werden.

(Zuruf der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD) und von Abgeordneten der 
GRÜNEN: Näher am Menschen!)

Sie führen die Studiengebühren zu einer Zeit ein, in der die 
Hochschulen vor immensen Herausforderungen stehen, 
weil die Studierendenzahlen stark ansteigen werden. 
Dazu haben Sie mit beigetragen. Die unüberlegte und 
überhastete Einführung des G 8 bringt riesige Probleme 
mit sich. Das haben Sie zu verantworten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Herr Minister Goppel, Sie haben mir auf meine Schriftliche 
Anfrage vom Juli 2005 zu dieser Problematik geantwortet. 
Übrigens haben Sie zur Beantwortung dieser Anfrage gut 
ein halbes Jahr gebraucht, das allein ist schon ein 
Skandal; denn ich habe eigentlich nur Dinge abgefragt, 
von denen ich angenommen habe, dass man sie sich 
überlegt hat, bevor man all diese Reformen durchgeführt 
hat.

(Margarete Bause (GRÜNE): So kann man sich 
täuschen!)

Sie haben mir geantwortet: 

Um auch in Zukunft und bei Belastungsspitzen 
weitere Qualitätssteigerungen in der Lehre und 
für die Verbesserung der Studienbedingungen zu 
erreichen, werden Studienbeiträge erhoben 
werden.

Um bei Belastungsspitzen die Qualität halten zu können, 
werden Studienbeiträge erhoben. Das klingt doch ganz 
anders als das, was Sie uns sonst immer erzählen. Aber 
das haben wir uns sowieso gedacht.

Die letzten G-9-Jahrgänge und die ersten G-8-Jahrgänge 
büßen gleich mehrfach: Sie haben das Chaos in der 
Schule, sie müssen Büchergeld zahlen, sie haben keine 
Ausbildungsstellen und keine Studienplätze, aber Studi-
engebühren zahlen müssen sie. Sie zahlen mehr für ein 
schlechteres und knapperes Angebot. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Kollegen von der CSU, Ihr Entschließungsantrag bein-
haltet den etwas lächerlichen Versuch, dieses richtig zu 
stellen, aber nicht hier bei uns müssen Sie dafür kämpfen, 
sondern bei Ihrem Minister. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Der sieht das nämlich immer noch anders. Den Finanzmi-
nister brauchen Sie gar nicht zu fragen. 
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Kolleginnen und Kollegen, Gerechtigkeit ist eine wichtige 
Voraussetzung für Freiheit. An diesem Punkt klafft bei 
Ihrem Gesetzeswerk die größte Lücke. Eine wichtige Vor-
aussetzung dafür, ein Gefühl – wenigstens ein Gefühl – für 
Gerechtigkeit zu entwickeln, ist Respekt – Respekt vor 
dem, was Menschen zu leisten fähig und willens sind. An 
mangelndem Respekt vor dem Leistungswillen und der 
Leistungsbereitschaft junger Menschen leidet die Debatte 
über die Studiengebühren vor allem und immer dann, 
wenn es um diejenigen geht, die nicht wie die Mehrzahl 
der Studierenden – Sie erinnern sich hoffentlich – aus gut 
situierten karriere- und bildungsorientierten Familien 
kommen. Das zeigt auch der neueste Coup der Bildungs-
räuber, das so genannte Amberger Modell, Ihre soziale 
Tarnkappe. Dafür sollten Sie sich wirklich schämen, Kol-
legen von der CSU. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Herr Kollege Dr. Spaenle, Sie haben den angekündigten 
Antrag dazu folgendermaßen begründet: „Somit kann für 
ein noch größeres Spektrum an Hochschulzugangsbe-
rechtigten ein Studium auch mit Studiengebühren ver-
wirklicht werden.“ Gab es da doch ein Problem, Herr 
Dr. Spaenle? – Sie behaupteten doch immer alle 
zusammen unisono, durch Studiengebühren würde nie-
mand vom Studium abgehalten. War das jetzt ein Moment 
der klaren Sicht oder der Ehrlichkeit gegenüber sich 
selbst? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Amberger Modell bietet Studierenden Aushilfstätig-
keiten im sozialen Bereich mit einer Bezahlung unter Tarif. 
An sieben Euro ist gedacht. – Zehn Euro wären es min-
destens nach den Richtlinien für Arbeitsverträge in den 
Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes. Wie 
nennt man so etwas? – Ausbeutung? – Ich würde es Aus-
beutung nennen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erst drängen Sie die Studierenden in eine fi nanzielle Not-
lage, und dann nützen Sie diese auch noch aus. 

(Margarete Bause (GRÜNE): Genau so ist es!)

Man muss es so krass sagen, im Klartext heißt das doch 
nichts anderes als Folgendes: Die Kinder der Reichen 
fahren am Nachmittag weiter mit ihrem BMW-Cabriolet 
auf den Golfplatz oder widmen sich im besseren Fall ganz 
und gar ihrem verschulten Studium oder knüpfen am Kar-
rierenetzwerk, während die klugen Kinder der Armen für 
die Alten einkaufen gehen und den Rasen mähen. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Dr. Ludwig Spaenle 
(CSU): So ein Blödsinn!)

- Herr Dr. Spaenle, soll das wirklich das Miteinander der 
Generationen fördern? Soll das den sozialen Zusammen-
halt in der Gesellschaft erhöhen? – Genau das Gegenteil 
wird passieren. Noch dazu erweisen Sie dem Ehrenamt 
dadurch einen Bärendienst. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zwei Vorausset-
zungen für die Freiheit von Kunst, Wissenschaft und Lehre 
gibt es noch: Mut und Verantwortung. Diese beiden Merk-
male brauchen wir bei Hochschulen und Wissenschaft, 
wir brauchen sie aber ebenso sehr – wenn nicht mehr - in 
der Politik, die die Rahmenbedingungen für die Hoch-
schulen setzt. Wir brauchen Mut und Verantwortung. Sie 
brauchen heute Mut und Verantwortung bei der Entschei-
dung über diese Gesetzesnovelle. Mutig ist die Hoch-
schulgesetzesnovelle nicht. Sie schwimmt fantasie- und 
einfallslos einem Mainstream hinterher, der sich in diesem 
Land breit gemacht hat. Mutig wäre die Novelle, mutig 
wären Sie, wenn Sie sich gegen den Mainstream in dieser 
Republik gestellt hätten.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dabei hätten Sie auch die besseren Argumente auf Ihrer 
Seite, und – vielleicht ist das der Punkt, der am Ende 
zieht – Sie hätten die Aufmerksamkeit der Medien der 
ganzen Republik für sich allein gewinnen können.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie hatten bisher keinen Mut, sich in Berlin zu Wort zu 
melden und dafür zu sorgen, dass Wissenschaft und For-
schung im Zuge der Föderalismusreform nicht unter die 
Räder geraten. Im Gegenteil: Sie handeln nach kurzfris-
tigen Macht- und Prestigeargumenten und nicht an der 
Sache orientiert. Sie hätten im Übrigen alle Expertinnen 
und Experten auf Ihrer Seite gehabt. Ein Trauerspiel war 
es, allein mit ansehen zu müssen, wie Sie den Kompe-
tenzverlust der Bundesbildungsministerin im Zuge der 
Koalitionsverhandlungen mit betrieben haben. Ja, es 
würde Mut kosten, zu sagen, wir halten daran fest, dass 
es ein Recht auf Bildung für jeden Menschen gibt, dass es 
staatliche Aufgabe ist, dies zu garantieren, dass deshalb 
die Hochschulen angemessen fi nanziert werden müssen 
und dass es in Bayern keine Studiengebühren geben 
wird.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es würde Mut kosten, sich der Ökonomisierung aller 
Lebensbereiche entgegenzustellen, und genau dieser Mut 
fehlt Ihnen. Ihre Hochschulpolitik ist mutlos. Deshalb wird 
sie der Freiheit von Kunst, Wissenschaft und Lehre nicht 
dienen.

Ihre Politik ist auch verantwortungslos. Sie tragen die Ver-
antwortung für das, was diese Gesetze langfristig 
anrichten werden. Sie tragen die Verantwortung für den 
Systemwechsel, den Sie heute mit diesen Gesetzen voll-
ziehen, und für die Folgen, die daraus entstehen. Sie 
beschädigen das Wertvollste, was wir haben, nämlich das 
Potenzial, die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereit-
schaft unserer klugen Köpfe. Das ist das Kapital des Frei-
staates Bayern. Sie hindern junge Menschen, Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Künstlerinnen 
und Künstler an der Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Sie ver-
schärfen soziale Ungerechtigkeit. Sie zerstören eine Kultur 
in diesem Land. – Und das alles ist auch noch größter 
volkswirtschaftlicher Unsinn. 



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006 5187

Da Ihre Gesetzentwürfe diese acht von mir genannten 
einfachen und klaren Voraussetzungen für die Freiheit der 
Kunst, der Wissenschaft und der Lehre, nämlich Auto-
nomie, Demokratie, Öffentlichkeit, Offenheit, Gerechtig-
keit, Vertrauen, Mut und Verantwortung, nicht schaffen, 
lehnen wir die Gesetzentwürfe der Staatsregierung eines 
Bayerischen Hochschulgesetzes, eines Bayerischen 
Hochschulpersonalgesetzes, eines Bayerischen Universi-
tätsklinikagesetzes und eines Bayerischen Hochschul-
rechtsanpassungsgesetzes ab. 

Kolleginnen und Kollegen, Ihren Dringlichkeitsantrag, der 
– das will ich Ihnen gern zugestehen – sicher aus einem 
gewissen Unbehagen gegenüber den Gesetzentwürfen 
der Staatsregierung und den zu erwartenden Folgen 
heraus entstanden ist, lehnen wir ebenfalls ab. Er kann 
nicht heilen, was durch die Gesetzesvorhaben grundle-
gend falsch angelegt ist. 

(Lang anhaltender Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Bevor ich in der Tagesordnung fortfahre, darf ich Ehren-
gäste auf unserer Tribüne begrüßen. Ich heiße die Delega-
tion des Haushaltsausschusses der Nationalversammlung 
von Namibia unter der Leitung des Abgeordneten Johan 
C. de Waal herzlich willkommen. 

(Allgemeiner Beifall)

Gerade mit Ihrem Land pfl egen wir eine lange Zusammen-
arbeit, sicher auch darauf beruhend, dass wir eine 
gemeinsame Geschichte haben. Diese Zusammenarbeit 
ist sehr intensiv, und ich weiß, dass alle unsere Kollegen, 
die Sie in Namibia besucht haben, sehr begeistert zurück-
gekommen sind. Ich hoffe, dass Sie hier ebenso herzlich 
aufgenommen werden, dass Sie einen guten Austausch 
pfl egen und dass Sie viel Anregendes mit in Ihre Heimat 
nehmen können. 

(Allgemeiner Beifall)

Wir setzen die Beratungen zu den Hochschulgesetzen 
fort. Nächster Redner ist Herr Kollege Vogel. Bitte schön. 

Wolfgang Vogel (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Lassen Sie mich mit einem Zitat von Ale-
xander von Humboldt beginnen:

In einem Zeitalter, in dem man Früchte oft vor der 
Blüte erwartet und vieles darum zu verachten 
scheint, weil es nicht unmittelbar Wunden heilt, 
den Acker düngt oder Mühlräder treibt, … ver-
gisst man, dass Wissenschaften einen inneren 
Zweck haben und verliert das … Streben nach 
Erkenntnis, als Erkenntnis, aus dem Auge.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie grundlegend hat sich 
doch das Verständnis von Wissenschaft und Hochschul-
aufgaben in unserer Gesellschaft geändert. Ich bin mir 
sicher, noch in der letzten Legislaturperiode hätte mir der 
damals amtierende Wissenschaftsminister volle Unter-
stützung bei der Orientierung am Humboldt’schen Wis-

senschaftsbegriff zugesichert. Und heute? – Humboldt ist 
tot. Es lebe die neoliberale Sülze in den wissenschaftspo-
litischen Hirnen, in Hirnen, die glauben, nur das, was an 
globalisierenden Märkten Bestand hat und sich verwerten 
lässt, verdient auch staatlichen Schutz und hochschulpo-
litische Unterstützung.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

In Bayern wabert diese Sülze nicht nur vor sich hin, son-
dern sie lässt sich als angeblich wegweisendes Reform-
projekt auf den Altären der Marktgötzen feiern. Liberalisie-
rung und Rationalisierung werden suggeriert. Begriffe wie 
Flexibilität, Eigeninitiative, Selbstverantwortlichkeit, Leis-
tungssteigerung, Autonomie, Wettbewerb und Effi zienz 
gaukeln Modernität und Fortschritt vor. Herr Dr. Goppel, 
Sie sprechen von Freiheit und täuschen doch nicht über 
den Rückschritt in den radikalen Liberalismus des 
19. Jahrhunderts hinweg, 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

weil sich dieses Freiheitsdenken nämlich an den Denkka-
tegorien einer naiven vor-demokratischen Marktorientie-
rung ausrichtet.

Der Dreischritt, den die CSU-Hochschulpolitik in den 
letzten Jahren versuchte, bestehend aus Innovations-
bündnis, Optimierungskonzept und – jetzt – Hochschul-
gesetz mit Studiengebühren, dieser Dreischritt verändert 
die Koordinaten unseres Wissenschaftssystems, in dem 
die Einheit von Forschung und Lehre ebenso aufs Spiel 
gesetzt wird, wie der unmittelbare Zusammenhang von 
akademischer Breitenausbildung und zielgerichteter Spit-
zenförderung. Hochschularbeit wird von Ihnen in die 
Schablone von Markt und marktgängiger Verwertung 
gepresst. Renditedenken ersetzt den wissenschaftlichen 
Forscherdrang. Betriebswirtschaftliche Begriffe treten an 
die Stelle der bisherigen Wissenschaftsterminologie. Die 
Bildung, auch die akademische Ausbildung, deren Förde-
rung seit und dank der Aufklärung ein allgemeines 
Anliegen ist, die Bildung, die eine öffentliche Aufgabe zu 
sein hat, und deshalb als öffentliches Gut kostenfrei allen 
zur Verfügung gestellt werden müsste, sie wird zur markt-
gängigen Ware reduziert, zu einer Ware, für die man einen 
Preis, zum Beispiel in Form von Studiengebühren, zu 
zahlen hat.

Mit den vorliegenden Gesetzentwürfen, meine Kolle-
ginnen und Kollegen von der CSU, die Sie heute mit Ihrer 
Mehrheit in unverantwortlicher Art und Weise zum Gesetz 
werden lassen, und mit Ihrer Ablehnung unseres Entwurfs 
öffnen Sie ganz weit die Tore für Kommerzialisierung von 
Wissenschaft und Bildung. Genau wie viele der angespro-
chenen Rankings setzen Sie Vorgaben, die sich nicht 
mehr an der Wissenschaft orientieren, weil sie sich näm-
lich nicht den Wissenschafts-Codes „wahr“ und „unwahr“ 
unterwerfen, sondern den betriebswirtschaftlichen Maß-
stäben „verwertbar“ und „nicht verwertbar“.

Die zentrale Frage in der Hochschulpolitik lautet doch, 
meine Kolleginnen und Kollegen: Lassen wir uns davon 
leiten, dass die Zukunftsaufgabe der Hochschule nach 
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wie vor sein wird, nach Erkenntnissen um der Erkenntnis 
willen zu streben, weil die Suche nach Wahrheit und 
Erkenntnis für die gesellschaftliche Entwicklung als not-
wendig erscheint? Weil wir eine möglichst breite akademi-
sche Bildung mit Zugang für alle Gesellschaftsschichten 
haben wollen? Weil das in unseren Augen den Kern einer 
demokratischen Wissenschaftsgesellschaft ausmacht? 
Oder lassen wir uns von einem eingeengten ökonomi-
schen Blick leiten? – Sie stellen die betriebswirtschaftliche 
Kosten-Nutzen-Logik an die Stelle eines an der Aufklä-
rung orientierten Bildungs- und Wissenschaftsbegriffs. 
Das alles wird an Ihrem fragwürdigen Umgang mit dem 
Begriff der Autonomie deutlich. 

Auf den ersten Blick wollen wir alle gemeinsam die Auto-
nomie der Hochschulen. Wir wollen ihre Selbstständigkeit 
und ihre Unabhängigkeit, ihre Eigenverantwortung und ihr 
Satzungsrecht. Die CSU aber hat an einer Stelle sogar 
versucht, nämlich bei der Diskussion um den neuen 
Artikel 2, uns in ihrem Autonomieverständnis von Freiheit 
der Wissenschaft zu übertreffen. Die CSU hat nämlich den 
Änderungsantrag der SPD abgelehnt, in dem wir die 
gesellschaftliche und ökologische Orientierung von Wis-
senschaft fordern wollten. Dabei hat sich Herr Kollege 
Spaenle, der jetzt hinausgeht, sogar zu der Formulierung 
verstiegen, Forschung und Lehre würden keinem gesell-
schaftlichen Refl ektionsprozess unterliegen. Die For-
schungsergebnisse würden lediglich von der Gesellschaft 
bewertet. Daraufhin haben wir heftig widersprochen. Sie, 
Herr Kollege Prof. Dr. Stockinger, der Sie dankenswerter 
Weise noch hier sind, Sie haben für Ihre Fraktion erklärt, 
dass Sie sich vom gesellschaftspolitischen Verständnis 
von Hochschule, wie es von der SPD vertreten wird, dis-
tanzieren.

(Prof. Dr. Hans Gerhard Stockinger (CSU): Das 
werde ich heute auch wieder erklären!)

Gibt es bei Ihnen vielleicht doch noch ein Relikt, das 
besagt, dass das Streben nach der Erkenntnis um der 
Erkenntnis willen wichtig wäre? – Mitnichten! 

Ihre Ablehnung der Forderung nach einer gesellschaftli-
chen Verankerung von Lehre und Forschung hat einen 
ganz anderen Sinn. Indem Sie nämlich die Orientierung 
der Wissenschaft unter anderem am Erhalt und der Ver-
besserung der Lebens- und Umweltbedingungen ver-
neinen, öffnen Sie den Weg in eine Autonomiefalle, in eine 
doppelte Autonomiefalle, mit der wir unsererseits nichts, 
aber auch gar nichts zu tun haben wollen. Zum einen 
nämlich entlassen Sie die Hochschulen in eine halbher-
zige, vermeintliche Autonomie nach dem altbewährten 
Erziehungsmotto: Du kannst machen, was du willst, aber 
Geld bekommst du nur, wenn du machst, was ich will. 
Zum anderen schreiben Sie gleichzeitig genau vor, was 
geschehen muss, damit der Staat als Rechtsetzer und 
Hauptgeldgeber zunehmend von anderen ersetzt werden 
kann. Die Interessen derer, die den Staat dann ersetzen, 
sind aber weit davon entfernt, was wir unter einer auto-
nomen Wissenschaft verstehen. Sie ersetzen demokra-
tisch legitimierte Wissenschafts- und Gesellschaftsinter-
essen durch ein Gefasel von Hochschulen, die in der 
Champions League spielen sollen, von Elite- und Exzel-
lenzinitiativen, von Optimierungskonzepten, von Profi lbil-
dungswettbewerben, von technologischen und ökonomi-
schen Weltmeisterschaftsträumen, die mehrere Harvards 
im Land sprießen lassen. Doch all das ignoriert, dass 

dabei die Breitenbildung verkümmert und soziale Selekti-
onsprozesse auf Dauer wirken. Dabei sind Ihnen mehrere 
Schritte behilfl ich. In einem ersten Schritt haben Sie dazu 
beigetragen, dass unsere Hochschulen – das wurde 
bereits mehrfach angesprochen -, seit Jahren nicht in 
dem Ausmaß fi nanziert werden, wie wir das für notwendig 
erachten. Die Ausbauziele sind landesweit überall über-
schritten. Der Baubestand ist oft marode. Die Seminar-
räume sind überfüllt, in den Bibliotheken fehlen die 
Bücher. Vor all dem verschließen Sie systematisch die 
Augen, weil Ihr Credo – mehr Markt statt mehr Staat – 
immer auch die Forderung enthält, staatliche Aufgaben-
wahrnehmung einzuschränken. 

Als Hebel dafür dient die Forderung nach Konsolidierung 
des abgesenkten Staatshaushalts: also Kürzen und 
Sparen, Privatisieren der Leistungen für die Daseinsvor-
sorge. Auf die Hochschulen übertragen heißt das: weniger 
staatliche und bürokratische Steuerung, weniger demo-
kratische Mitbestimmung - zugunsten einer Scheinauto-
nomie -, mehr Wettbewerb zur Steigerung einer betriebs-
wirtschaftlichen Effi zienz, mehr private statt mehr staat-
liche Finanzierung. Der Kürzungshaushalt von 2004 mit 
fatalen Folgen für unsere Hochschulen gehört ebenso 
dazu, wie das so genannte Innovationsbündnis, in dem 
die Zusicherung – das mögen Sie noch so oft betonen, 
Herr Dr. Goppel -, dass dieser Kürzungshaushalt nicht 
unterschritten werden darf, nichts anderes als hochschul-
politischer Zynismus ist.

(Beifall bei der SPD)

Adelheid Rupp hat darauf hingewiesen, dass das wahre 
Problem, die Aufkündigung Ihrer staatlichen Finanzie-
rungszusagen durch die Neufassung von Artikel 5, ist. Der 
Staat zieht sich als Finanzier zurück und wird zu einem 
von vielen Geldgebern. Im engen Zusammenhang damit 
steht die konkrete Abwälzung staatlicher Aufgaben auf 
private Schultern. Dazu brauchen Sie die Studienbeiträge. 
Dazu wird Herr Kollege Dr. Christoph Rabenstein noch 
etwas sagen.

Nun haben Sie ein Problem. Bis vor wenigen Jahren 
waren alle Hochschulvertreter unisono der Auffassung: 
Studienbeiträge sind schlecht. Also mussten Sie konse-
quenterweise an der Finanzierungsschraube drehen, 
damit man heute sagen kann: Wir sind dankbar für jeden 
Cent, der hereinkommt. 

Sie mussten auch mit sanftem Druck zu einem dritten 
Finanzierungsinstrument zwingen, nämlich zu Drittmitteln 
- ich meine jetzt nicht die Drittmittel der Deutschen For-
schungsgemeinschaft – DFG – und andere staatliche 
Drittmittel, sondern die Öffnung für Mittel aus der Privat-
wirtschaft. Dafür geben Sie nun den Hochschulen unter-
nehmerische Freiheiten. Sie sollen sich profi lieren; sie 
müssen Leuchttürme werden, die aus der Masse empor-
ragen. Das wird dann belohnt. Die Uni, die den Ruf hat, 
eine Forschungsuniversität zu sein, ist dann für private 
Drittmittelgeber attraktiv; sie hat Anziehungskraft für gute 
Wissenschaft; sie kann Kapital akkumulieren, und zwar in 
den Währungen, die an der Uni zählen, nämlich wieder 
Drittmittel, Patente, Forschungsaufträge. 
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Erklären Sie mir doch einmal: Warum soll unter solchen 
Voraussetzungen auch nur ein Präsident, ein Senat auf 
den verrückten Einfall kommen, sich als Massenuniver-
sität zu profi lieren? 

(Zustimmung von der SPD)

Warum soll ein Präsident die Idee haben, bildungsferne 
Schichten in die Hochschulen zu führen? Das braucht es 
doch gar nicht - private Geldgeber braucht man; nicht 
mehr und nicht weniger. Diese Funktion hat ihr Gesetz in 
erster Linie übernommen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Und nun zum zweiten Schritt! Damit dies klappt, um wirk-
lich auch alle Hochschulen auf Marktlinie zu bringen, 
sichert sich nun der Freistaat Bayern in diesem Hoch-
schulgesetz in einem ganz komplizierten Gefl echt aus 
direkter und indirekter Steuerung seinen Einfl uss. Lassen 
Sie mich das an einigen Beispielen belegen. Wir wollten 
die leistungs- und belastungsbezogene Mittelzuweisung 
im Einvernehmen zwischen Staat und Hochschulen 
regeln. Sie sehen nur das Benehmen vor. Wir wollten den 
Katalog von Zielvereinbarungen im Gesetz festschreiben. 
Sie bringen nur vage Umschreibungen. Wir wollten die 
Zielvereinbarungen zwischen dem Haushaltsgesetzgeber 
und den Hochschulen fi xieren. Sie behalten den Abschluss 
dem Ministerium vor, und der Bayerische Landtag muss 
jedes Mal nachfragen, wenn er genaue Informationen 
haben will. 

Ich war Anfang dieser Woche mit Kolleginnen und Kol-
legen an unterfränkischen Hochschulen und Fachhoch-
schulen. Dort wurde uns berichtet, dass es mit dem freien 
Aushandeln dieser Zielvereinbarungen gar nicht so weit 
her ist. Textbausteine werden vorgeschrieben, die weitge-
hend übernommen werden sollen. Die Autonomie der 
Hochschulen wird hier mit Füßen getreten. 

Sie fügen in dieses Gesetz weiter ein Gefl echt direkter und 
indirekter Regulierungsmöglichkeiten ein, indem sich bei-
spielsweise die Hochschule in einem korporativen Macht-
gefüge von Staat, neuer Hochschulleitung und wirtschaft-
lichen Interessensgruppen so organisiert, dass sie dem 
neuen Verständnis marktgängiger, wettbewerbsfähiger 
Wissenschaftseinrichtung auch entspricht. 

Wir wollten die Grundordnungskompetenz den Hoch-
schulen geben, damit sie sie zu einer umfassenden Orga-
nisationskompetenz ausdehnen können. Das hätte den 
Hochschulen Autonomie ermöglicht. Wir wollten auch, 
dass die Organe dazu demokratisch legitimiert sind und 
haben deswegen vorgeschlagen, dass diese Entschei-
dung im Senat im Konsens zu erfolgen hat. Sie schreiben 
nun detailliert im Gesetz vor, was in der Grundordnung 
stehen soll, eröffnen hintenherum über Experimentierklau-
seln noch andere Möglichkeiten - da muss man schauen, 
was dann tatsächlich realisiert werden kann -, und - Adel-
heid Rupp hat schon darauf hingewiesen - dann bringen 
Sie vorsichtshalber noch die Ergänzung der Rechtsauf-
sicht durch die Fachaufsicht, damit in dem Sinne, wie Sie 
das Hochschulgesetz sehen wollen, ja nichts schief geht. 
Das ist Autonomie auf bayerische Art. Um das so zu 
machen, muss es gute Gründe geben. Die Gründe 

bestehen darin, dass sich die neue Hochschulorganisa-
tion im Kern an Organisationsmodellen aus der Wirtschaft 
orientiert. 

Der Hochschulrat - Ulrike Gote hat es angesprochen - hat 
eine zentrale Stellung. Er beschließt die Grundordnung 
und wählt die Hochschulleitung als neues Management-
organ. Wir hätten gerne den Hochschulrat in seiner bishe-
rigen Funktion im Gesetz festgeschrieben, und er soll sich 
dabei so zusammensetzen, dass er die Breite gesell-
schaftlicher Gruppen und Interessen widerspiegelt. Sie 
setzen dagegen im Wesentlichen auf die Interessenvertre-
tung aus der privaten Wirtschaft, die im Kern dann die 
wirtschaftliche Öffnung der Hochschulen vorbereiten soll. 
Auch das ist nicht ein Mehr, sondern ein Weniger an Auto-
nomie. 

Die erweiterte Kompetenz der Externen im Hochschulrat 
hebelt die bisherigen Selbstbestimmungsrechte der 
Hochschulmitglieder aus, weil dann zum Beispiel dieser 
neue Hochschulrat mit den Externen die Hochschullei-
tung wählt. Das ureigene, bisher bestehende Recht der 
Hochschule, die eigene Leitung zu wählen, sprechen Sie 
der Hochschule jetzt ab. Auch das ist ein typisches Bei-
spiel für Autonomie nach bayerischem Verständnis. 

(Beifall bei der SPD)

Vorsitzender des Gremiums, den die Hochschulleitung als 
professionelles Managementorgan wählt, ist dann wie-
derum ein Vertreter der nicht hochschulangehörigen Mit-
glieder. 

Insgesamt ist es schon sehr interessant, welch starke 
Rolle Sie den privatwirtschaftlichen Interessen im Hoch-
schulrat zubilligen. Ich meine, damit verschließen Sie auch 
die Augen davor, dass die Privatwirtschaft ja beileibe nicht 
in allen gesellschaftlichen Bereichen immer die richtigen 
Entscheidungen trifft. 

(Beifall bei der SPD)

Ich befürchte, dass das autonome Selbstverständnis in 
der Hochschulreform auf seinen marktwirtschaftlichen 
Kern reduziert wird, in dem Manager in Hochschulleitung 
und Hochschulrat allein eine wesentliche Aufgabe haben, 
nämlich die Hochschulen im Sinne internationaler Wettbe-
werbsfähigkeit anzupassen und zu vereinheitlichen. Ein 
moderner Hochschulpräsident versteht sich dann als 
Manager eines Dienstleistungsunternehmens, und er ist 
allein seinem Unternehmen verantwortlich und nur seinem 
Aufsichtsrat gegenüber rechenschaftspfl ichtig, also dem 
Hochschulrat, nicht der Gesellschaft. Das ist Scheinauto-
nomie. Die Hochschulen bekommen lediglich mehr 
Macht, um sich dann unternehmenspolitischen und unter-
nehmensspezifi schen Zielen unterzuordnen. 

Mehr Studierende als allgemeine Forderung - darauf kann 
man sich noch in Sonntagsreden einigen. Keine Uni, kein 
Präsidium und nur ganz wenige Professoren wollen sie 
dann aber unter diesen Bedingungen tatsächlich noch in 
ihrer Hochschule sitzen haben. Das Ganze - lassen Sie 
mich das noch am Rande erwähnen - ist nicht weiter ver-
wunderlich, da es eigentlich keine bayerische Erfi ndung 
ist. Die Idee stammt vom Zentrum für Hochschulentwick-
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lung, wie wir wissen: Bertelsmann-fi nanziert, Bertels-
mann-gesteuert. Deshalb ist klar, dass nun auch Bayern 
nach manch anderem Bundesland den Weg weitergeht 
und zeigt, wie die Politik, wie die Hochschulpolitik in ein 
Abhängigkeitsverhältnis zu einem externen, durch nichts 
als durch Geld legitimierten Unternehmens-Think-Tank 
geraten ist. 

(Beifall bei der SPD)

Ihre Autonomie, lieber Ludwig Spaenle, erweist sich somit 
als nichts anderes als eine reine Worthülse, weil das baye-
rische Konzept sehr weit von einer selbstverwalteten, an 
Freiheit und gesellschaftlicher Einbindung orientierten 
Forschung und Lehre entfernt ist. Dies wird auch deutlich, 
wenn wir auf die fehlenden Demokratisierungsansätze 
eingehen. Weder die Studierenden noch der Mittelbau 
werden entsprechend ihrer quantitativen Anzahl und ihres 
qualitativen Beitrags zu wissenschaftlichen Ergebnissen 
eingebunden. Autonomie, auch die fragwürdige, marktori-
entierte bayerische Autonomie wird dadurch vollends zur 
Farce, weil sie nicht von demokratischen Entscheidungs-
strukturen begleitet wird. Die Hochschulen sind für mich in 
Anlehnung an Hartmut von Hentig auch der Ort, an dem 
die Studierenden die Chance bekommen, sich zu Citoyens 
zu entwickeln, zu Bürgerinnen und Bürgern im Wissen-
schaftsbetrieb. Dann müsste aber auch die Hochschule 
als polis, als eine sich selbst regulierende Lebens-, Lern- 
und Forschungsgemeinschaft aufgebaut und organisiert 
sein, um der äußeren Demokratie auch die innere Demo-
kratie folgen zu lassen. 

(Beifall bei der SPD)

Das mögen für Sie Fremdwörter sein; aber das ist unsere 
zutiefst demokratische Überzeugung. Deswegen haben 
wir in unserem Gesetzentwurf der Verfassten Studieren-
denschaft einen zentralen Stellenwert zugebilligt.

(Beifall bei der SPD)

Deswegen haben wir auch an vielen Stellen den Mittelbau 
mit seinen Interessen in diese Hochschulreform einbe-
ziehen wollen. Ich kann nur feststellen, dass sich in 
unseren Augen CSU und Staatsregierung kräftig blamiert 
haben, als es darum ging, die Interessen der Studierenden 
und die Interessen des Mittelbaus, des nichtwissenschaft-
lichen Personals an unseren Hochschulen auch nur 
ansatzweise zu berücksichtigen. 

(Beifall bei der SPD)

Ich habe mich jetzt weitgehend auf die Autonomie der 
Hochschulen beschränkt und habe über die Punkte, über 
die Einigkeit bestand, nämlich Globalhaushalte, Kosten-
Nutzen-Rechnungen usw. nichts weiter ausgeführt, weil 
wir davon ausgehen, dass das zwar richtige Instrumente 
sind, dass sie aber den Kern der Autonomie wenig 
berühren, wenn nicht in den zentralen Bereichen die 
Selbstverantwortung der Hochschulen gegenüber dem 
Staat und gegenüber wissenschaftsfremden ökonomi-
schen Interessen gestärkt wird. 

Lassen Sie mich der Vollständigkeit halber kurz anfügen: 
Wir werden auch sehr genau beobachten, was beispiels-
weise bei der Umsetzung des Artikels 16 passiert, wenn 
im Bibliothekswesen das Zusammenwirken der Hoch-
schulen von staatlicher Seite nur unter dem Aspekt der 
kostensparenden Zentralisierung forciert wird. 

Wir werden genau darauf achten, was mit der „Immobilien 
Freistaat Bayern“ passiert und ob dadurch die Autonomie 
der Hochschulen im Kernbereich eingeschränkt wird.

Wir sehen die große Gefahr, dass die heute von Ihnen 
gefassten Beschlüsse einen sehr fragwürdigen Mix aus 
verschleierter staatlicher Gängelung mit dem Ziel der 
Marktanpassung einerseits und einer Entstaatlichung 
zugunsten privatwirtschaftlicher Interessen andererseits 
bedeuten. Dann gilt in Bayern ansatzweise das, was der 
frühere nordrhein-westfälische Wissenschaftsstaatssek-
retär generell zu diesen neuen Hochschulgesetzen gesagt 
hat: Hochschulautonomie im Verständnis dieser Gesetze 
degradiert Freiheit zum Synonym für ökonomische Frei-
heit.

(Beifall bei der SPD)

Damit das klappt, werden immer noch staatliche Zügel 
benötigt, die erst dann gelockert oder ganz entfernt 
werden, wenn nach der Befreiung vom Staat die Unter-
ordnung unter die Wirtschaft erfolgt. Sie sind doch auch 
zu den Hochschulen gegangen. Hören Sie nicht die 
Fragen, was unter solchen Voraussetzungen mit den 
Geisteswissenschaften passiert, was mit den Erziehungs-
wissenschaften passiert oder was mit der Grundlagenfor-
schung passiert? Wie sollen wir unter solchen Vorausset-
zungen den gewünschten Anstieg der Akademikerquote 
erreichen? Wie wollen wir die Breitenausbildung sichern? 
All diese Fragen lassen Sie in Ihrem Gesetzentwurf nicht 
nur unbeantwortet, nein, Sie geben darauf die falschen 
Antworten, weil Sie sich den privatwirtschaftlichen Inter-
essen unterordnen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Ich möchte abschließend den Anfangsgedanken von von 
Humboldt aufgreifen: Sie schränken mit diesem Gesetz 
die Hochschulen in ihrem Streben nach Erkenntnis als 
Erkenntnis ein. Herr Dr. Goppel und meine Kolleginnen 
und Kollegen von der Mehrheitsfraktion, Sie sind des-
wegen weit von einer Hochschulreform entfernt, die sich 
eigentlich an der Blüte einer freien und unabhängigen, 
dem Allgemeinwohl verpfl ichteten Wissenschaft orien-
tieren müsste. Sie sind auf dem Holzweg. Leider Gottes 
müssen das viele bitter bezahlen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Kollege Prof. Dr. Stockinger das Wort.

Prof. Dr. Hans Gerhard Stockinger (CSU): Herr Präsi-
dent, Hohes Haus! Frau Kollegin Rupp, eigentlich wollte 
ich mich heute mit Ihnen intellektuell duellieren, aber ich 
sehe, Sie sind unbewaffnet. Ihr Redebeitrag hat dies 
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gezeigt. Dass es auch anders geht, haben zum Beispiel 
Frau Kollegin Gote und Herr Kollege Vogel bewiesen.

(Wolfgang Vogel (SPD): Zwischen Frau Rupp und 
mich passt kein Blatt!)

- Herr Kollege Vogel, das haben andere auch schon 
gesagt. Wir wissen, was daraus geworden ist, nämlich 
neue Parteigründungen und ähnliches.

Herr Kollege Vogel hat gesagt, dass die SPD-Fraktion 
einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt habe, über den 
wir diskutiert haben. Er ahnte jedoch schon, was ich 
sagen werde: Unser Hochschulverständnis und unser 
Verständnis von Hochschulpolitik unterscheidet sich 
grundsätzlich von dem der SPD. Deswegen konnten wir 
bei diesem Gesetzentwurf nicht zusammen kommen. Wir 
setzen auf eine effi ziente Struktur und eine sinnvolle 
Beteiligung der Betroffenen, wo dies nötig und sinnvoll ist; 
sie setzen dagegen auf die Demokratisierung und Verge-
sellschaftlichung der Hochschulen. Wir wollen externen 
Sachverstand dort einsetzen, wo er notwendig und ange-
bracht ist; sie setzen auf die Repräsentanz pluralistischer 
und gesellschaftlicher Interessen. Wir versuchen, das 
Auswahlrecht und damit die Verantwortung der Hoch-
schulen für die Studierenden zu stärken; sie wenden sich 
jedoch strikt gegen Aufnahmeprüfungen. Soweit zu 
meinen grundsätzlichen Anmerkungen.

Ich glaube, dass es notwendig war, noch einmal darauf 
hinzuweisen. Herr Kollege Vogel und Kolleginnen und Kol-
legen von der SPD und vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
ich bedanke mich für die gute Diskussion und die Art und 
Weise, in der wir im Ausschuss über dieses Gesetz disku-
tiert haben.

Kolleginnen und Kollegen, am vergangenen Dienstag 
hatte der Vorsitzende des Universität Bayern e.V., Herr 
Prof. Dr. Schweitzer, Rektor der Universität Passau, im 
Rahmen eines parlamentarischen Abends gesagt: Eine 
Reform, die nicht gegen, sondern mit den Hochschulen 
vorangetrieben worden ist, wird am Donnerstag im Baye-
rischen Landtag verabschiedet. Ich denke, wenn dieje-
nigen, für die wir dieses Gesetz gemacht haben, solche 
Worte fi nden, ist das ein Kompliment für die gesetzgebe-
rische Arbeit des Bayerischen Landtags, auch wenn nicht 
alles durchgesetzt werden konnte, was die Hochschulen 
wollen.

Unser neues Hochschulrecht bringt den Hochschulen 
große Gestaltungsmöglichkeiten. Ich sage wiederholt, 
dass wir den Hochschulen klarmachen müssen, dass 
nicht alles, was im Gesetz nicht geregelt ist, nicht zulässig 
ist. Ich appelliere an die Hochschulen, von ihrer Gestal-
tungsfreiheit Gebrauch zu machen. Ich appelliere insbe-
sondere an die Hochschulen, von Artikel 106 Absatz 2, 
der so genannten Erprobungsklausel, Gebrauch zu 
machen. Jede Hochschule kann sich ihren Zuschnitt 
selbst geben. Bislang haben das nur sehr wenige Hoch-
schulen getan. Ich hoffe und wünsche, dass unter den 
gegebenen Voraussetzungen dieses Gesetzes öfter davon 
Gebrauch gemacht wird. Ich denke zum Beispiel an die 
Zusammensetzung des Hochschulrates der Hochschule 
für Film und Fernsehen.

Das neue Hochschulgesetz bringt auch eine engere Ver-
zahnung von Universitäten und Fachhochschulen. Frau 
Kollegin Gote, wir haben Ihren Antrag auf Abschaffung 
des Begriffs „Fachhochschule“ abgelehnt. Wir hätten 
damit die Fachhochschulen ihres Ureigenen beraubt, 
wenn wir diesem Antrag zugestimmt hätten. „Fachhoch-
schule“ ist ein Markenzeichen für eine angewandte For-
schung und für eine angewandte Vermittlung von Lehre, 
das weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Anerken-
nung gefunden hat. Dies wollten wir zugunsten der Fach-
hochschulen und der Absolventinnen und Absolventen 
dieser Schulen nicht aufgeben.

Durch die Abschlüsse Bachelor und Master ist die Ver-
knüpfung der beiden Hochschularten deutlicher 
geworden. Der Uni-Bachelor kann den Master an der 
Fachhochschule erwerben. Der Uni-Master kann sowohl 
von einem Absolventen der Fachhochschule als auch von 
einem Absolventen der Universität erworben werden. Das 
bedeutet, die Durchlässigkeit des Systems der Hoch-
schule ist weiter gestärkt worden.

Diese Durchlässigkeit zeigt sich auch in der Möglichkeit, 
dass Studierende an Fachhochschulen nicht an der Fach-
hochschule, sondern auch an einer Universität promo-
vieren können. Außerdem wird dadurch aufgezeigt, dass 
das Schwergewicht der Fachhochschulen nach wie vor 
auf der angewandten Forschung und der angewandten 
Lehre liegt. Wir sind der Meinung, dass dies insbesondere 
eine Verpfl ichtung gegenüber dem Mittelstand ist; denn 
der Mittelstand hat als Auftraggeber der Fachhochschulen 
vom dortigen Forschungswirken sehr profi tiert.

In der letzten Gesetzesänderung im Jahre 1998 hatten wir 
Bachelor- und Master-Studiengänge erstmals eingeführt. 
Ich habe damals – noch im alten Plenarsaal - gesagt, dass 
die Wirtschaft über die Akzeptanz der Bachelor-Studien-
gänge entscheide. Über das, was diesbezüglich heraus-
gekommen ist, bin ich enttäuscht. Wir leben heute im 
Zeitalter von Bologna. Die Opposition hat vorhin den 
Mainstream in Deutschland angemahnt bzw. angepran-
gert. Deshalb muss ich jetzt auf den europäischen Main-
stream eingehen. Der Bologna-Prozess führt zu einer ein-
heitlichen europäischen Hochschulbildung. Ob wir mit 
den Bachelor- und Masterabschlüssen gut fahren werden, 
wird die künftige Praxis an den Hochschulen zeigen. Ich 
fordere die Wirtschaft auch jetzt wieder auf, die Bachelo-
rabschlüsse von unseren Hochschulen als erste berufs-
qualifi zierende Abschlüsse zu akzeptieren und zu hono-
rieren. Der Bachelor darf nicht als Billigheimer auf dem 
Arbeitsmarkt betrachtet werden.

Ich appelliere an die Hochschulen, im Rahmen der modu-
laren Studiengänge das Studium nicht zu verschulen. Die 
akademische Freiheit in unseren Hochschulen muss 
erhalten bleiben, damit es auch künftig im Sinne von von 
Humboldt in Bayern weitergehen kann. Ich bin dankbar, 
dass sich die Fachhochschulen auf einen siebensemest-
rigen Bachelorstudiengang eingelassen haben und nicht 
der Versuchung anderer Länder dieser Republik verfallen 
sind, sechssemestrige Bachelorstudiengänge einzuführen 
und das Praxissemester der Fachhochschule zu strei-
chen. Dies bedeutet eine Stärkung der Fachhochschulen 
in Bayern im Wettbewerb.
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Ich erinnere an unseren Beschluss zur Umsetzung des 
Bologna-Prozesses, den wir am 21. April des letzten 
Jahres getroffen haben. Wir haben gesagt, dass die tradi-
tionellen deutschen Hochschulabschlüsse, zum Beispiel 
das Diplom oder der Magister Artium, international einen 
hervorragenden Ruf genießen. Dieser Qualitätsstandard 
darf nicht entwertet werden.

(Beifall bei der CSU)

Wir waren der Auffassung, dass zu prüfen ist, wie unter 
den Bedingungen des Bologna-Prozesses die Qualität der 
Ausbildung erhalten und international wettbewerbsfähig 
gehalten werden kann. Die Qualitätssicherung hat dabei 
Vorrang vor Geschwindigkeit, vor allem mit Rücksicht auf 
die Wettbewerbsfähigkeit der Diplomabschlüsse in den 
Natur- und Ingenieurwissenschaften. 

Ich appelliere an unsere Hochschulen, weiterhin auch auf 
Diplome zu setzten. Ich bin dankbar dafür, dass wir nicht 
den Weg von Nordrhein-Westfalen gegangen sind, das 
abrupt festschreibt, dass keine Diplomstudiengänge mehr 
angeboten werden dürfen. Wir setzen um, wir bringen 
keine neuen Studienabgänge mit Diplomabschluss und 
wir wollen, dass die Umsetzung in den Jahren 2009/2010 
erfolgt sein soll, aber geben es abschließend als Ziel für 
alle aus.

Unser Entschließungsantrag in Form eines Dringlichkeits-
antrags – auch dies an die Adresse der Kolleginnen und 
Kollegen der Opposition – ist als Wegbereiter für die 
Anwendung und Umsetzung dieses Gesetzes gedacht. 
Wir haben auf ein kurzes und straffes Gesetz Wert gelegt. 
Wir können dabei nicht alles hineinschreiben, um alle Tat-
bestände umfassend auszufüllen. Damit bestimmte 
Punkte nicht in Vergessenheit geraten, sind unsere Emp-
fehlungen, wie mit einzelnen Sachverhalten, insbesondere 
den Studiengebühren umgegangen werden soll, in 
unserem Entschließungsantrag aufgeführt.

Es gäbe noch viel zu sagen, aber wir sollten uns trotz der 
Bedeutung und der Wichtigkeit dieses Gesetzgebungs-
vorhabens für den Freistaat Bayern und seine Hoch-
schulen ein bisschen bezüglich der zeitlichen Ausdehnung 
an die Kandare nehmen. Ich komme zum Schluss, nicht 
ohne mich im Namen meiner eigenen Fraktion bei denen 
zu bedanken, die uns in diesem Gesetzgebungsverfahren 
begleitet haben. Ich möchte mich zunächst einmal bei den 
Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss bedanken. Wir 
haben zahllose Überstunden hinter uns gebracht, aber ich 
denke, wir haben das in einer Form getan, dass wir uns 
auch nach Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs in die 
Augen schauen und gemeinsam das Glas zu einem guten 
Schoppen heben können. Das ist nicht immer in allen 
Ausschüssen so der Fall. 

Ich bedanke mich beim Staatsministerium, bei Staatsmi-
nister Dr. Goppel für die Vorgaben und Vorlagen und 
bedanke mich auch für die Offenheit in der Diskussion. 
Für mich ist das Hochschulgesetz ein wunderbares Bei-
spiel dafür, dass der Landtagsabgeordnete kein Stimm-
vieh ist, sondern dass er sehr viele Möglichkeiten zur 
Gestaltung und zur Prägung hat. Ich bedanke mich bei 
den Beamtinnen und Beamten des Hauses. Ich darf ins-

besondere Herrn Ministerialrat Störle, der für mich die 
personifi zierte Hochschulgesetzgebung des Freistaats 
Bayern des 20. und 21.Jahrhunderts darstellt, besonders 
hervorheben. Ich bedanke mich auch bei Frau Ministerial-
rätin Lengler, die es als Landtagsbeauftragte nie unter-
lassen hat, den Kontakt und den Gedankenaustausch, 
egal in welcher Richtung, zwischen dem Haus am Salva-
torplatz und dem Maximilianeum zu fördern. 

Ich bedanke mich beim Landtagsamt, bei Julius Heigl, 
unserem Ausschussassistenten, der ebenfalls Über-
stunden um Überstunden geschoben hat und dessen 
epochemachende Synopse auf zwei querliegenden 
DIN A 3-Blättern uns den Einstieg in die Diskussion wirk-
lich sehr erleichert hat. Ich bedanke mich beim Stenogra-
fi schen Dienst, der sehr viel mehr hat schreiben und mit-
bekommen müssen, als dies üblicherweise der Fall ist. Ich 
bedanke mich auch bei den Mitarbeitern aller Fraktionen. 
Ich darf stellvertretend unseren Dr. Klinger nehmen. Auch 
er blieb von Überstunden nicht verschont und war ein 
hautnaher Begleiter dieses Gesetzgebungsprozesses. Ich 
bedanke mich bei all denen, die in Anhörungen und durch 
Anregungen dazu beigetragen haben, dass dieses Gesetz 
kein Werk ist, das am grünen Tisch entstanden ist, son-
dern das in der Diskussion und im gegenseitigen Zusam-
menwirken zustande gekommen ist. 

Ich wünsche unseren bayerischen Hochschulen, egal wel-
cher Art und welcher Ausprägung, viel Erfolg bei der 
Umsetzung und Anwendung dieses Gesetzes. Ich wün-
sche uns, dass die Gewinner dieses Gesetzes die Studie-
renden sein werden.

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Stahl.

Christine Stahl (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine Herren 
und Damen! Das klang jetzt wie ein Schlusswort. Ich muss 
Ihnen aber sagen: Für uns ist noch lange nicht Schluss mit 
der Debatte.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD) 

Das mag Ihnen vielleicht genehm sein, wir aber halten 
diesen Paradigmenwechsel, der in diesem Gesetzentwurf 
zum Ausdruck kommt, für so weitreichend, dass wir mit 
ein paar Wortmeldungen auf weitere Veränderungen in 
diesem Gesetzentwurf – meine Kollegin Gote hat das 
Wichtigste hervorragend zusammengefasst – hinweisen 
müssen.

Ich werde Ihnen ein paar Bemerkungen zum Gesetzent-
wurf bezüglich der Universitätsklinika nicht ersparen 
können, denn von der breiten Öffentlichkeit weitgehend 
unbemerkt gehen mit den Änderungen im Bayerischen 
Hochschulgesetz und dem Universitätsklinikagesetz viele 
folgenschwere Änderungen einher, die nicht so offensicht-
lich waren und über die nicht so intensiv diskutiert worden 
ist. Deswegen müssen wir in dieser Runde auf diese 
Details mit ein paar Anmerkungen eingehen.
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Der Anlass für eine weiterführende Debatte ist auch der 
immer noch andauernde und ebenfalls fast schon verges-
sene Streik der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uni-
versitätskliniken. Wir haben den Eindruck, dass mit 
diesem Gesetzentwurf ebenfalls Schleusen geöffnet und 
Wege aufgezeigt werden, die wiederum für die Beschäf-
tigten, aber auch für die Menschen, die Behandlung und 
Betreuung in einer Universitätsklinik suchen werden, 
Folgen haben werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Ich möchte nicht auf die Forderung der Ärzte, die Forde-
rung des Marburger Bundes, eingehen; wir teilen diese 
Forderung weitgehend. Wir möchten uns vielmehr mit den 
Forderungen der Beschäftigten, die in ihrem Streik sehr 
allein gelassen werden, befassen. Die im Marburger Bund 
zusammengeschlossenen Ärzte erfahren in der Öffentlich-
keit Zustimmung und können mit einer breiten Unterstüt-
zung rechnen. Das ist leider bei den Pfl egerinnen und 
Pfl egern, die ebenfalls einen schwierigen Dienst leisten – 
ich brauche Ihnen den Dienst an den Krankenhäusern 
nicht zu schildern – und die wirklich ihr Letztes hergeben, 
um für die Patientinnen und Patienten da zu sein, nicht der 
Fall. Das gilt auch für die Bürokräfte oder das Hilfsper-
sonal, das ebenfalls unsere Unterstützung und Aufmerk-
samkeit verdient. Wir fragen uns, was das neue Universi-
tätsklinikagesetz gerade diesen Menschen bringen wird.

Gegen mehr Selbständigkeit der Universitätsklinika, die in 
dem Gesetzentwurf angelegt ist, ist nichts einzuwenden. 
Es muss aber – insofern bezweifeln wir, dass dieser 
Gesetzentwurf das leisten kann – sicher gestellt sein, dass 
die Qualität der dort erbrachten Leistungen, die Qualität 
der dort geleisteten Forschung sowie die Versorgung der 
Patientinnen und Patienten sicher gestellt ist. Dieses Mehr 
an Selbständigkeit darf nicht zum Nachteil der Beschäf-
tigten werden. 

Dieser komplette Umstellungsprozess ist ein fortlaufender 
Prozess. Sie können dem Gesetzentwurf entnehmen, 
dass es die Möglichkeit gibt, neue Strukturen und neue 
Zuordnungen zu fi nden. An diesem Prozess ist zum Bei-
spiel die Leitung der Universitätsklinik nur bedingt betei-
ligt. Die neuen Rechtsformen und die damit einherge-
henden Ausgestaltungsmöglichkeiten werden zukünftig 
durch einfachen Verwaltungsakt – Sie können das in 
Artikel 1 nachlesen – möglich sein, und zwar ohne auf-
schiebende Wirkung durch Rechtsbehelfe. Die Beteili-
gung hierbei ist sehr begrenzt. Hinsichtlich der Beteili-
gungsrechte – meine Kollegin hat es bereits ausgeführt – 
sollen nach dem Entwurf des Hochschulgesetzes mög-
lichst wenig Menschen mitreden können, vor allem dieje-
nigen nicht, die Fachkompetenz haben. Es gibt die Betei-
ligung des Klinikumsvorstandes oder eine Anhörung des 
Aufsichtsrats. Das alles geschieht jedoch am Parlament 
vorbei. Wir geben ein Instrument aus der Hand, etwas für 
die Versorgung der Patientinnen und Patienten oder für 
Forschung und Lehre tun zu können. Dieses Instrument 
wird uns genommen bzw. gibt die Mehrheit dieses Hauses 
aus der Hand.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sehr geehrter Herr Minister, das mag an Ihrer Persönlich-
keitsstruktur liegen, die ich etwas absolutistisch angelegt 
nennen möchte, die Beifall fi ndet, aber Sie sollten diese 
absolutistische Gesinnung nicht zur Grundlage von 
Gesetzen machen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Aufgaben eines Uniklinikums sind selbstverständlich 
und unbedingt eben auch die stationäre und die ambu-
lante Versorgung der Bevölkerung. Aber genau das 
kommt in dem Gesetzentwurf, der die Betonung sehr 
stark auf Forschung und Lehre legt, zu kurz. Sie sagen 
zwar, das sei im Krankenhausgesetz mit abgedeckt, aber 
ich glaube, das kann man nicht miteinander vergleichen. 
Das hätte in diesem Gesetz festgeschrieben werden 
müssen. Deshalb haben wir den Einstieg in die Debatte 
über den momentan laufenden Streik und jetzt Gott sei 
Dank über die wieder weiterlaufenden Verhandlungen 
gewählt, weil wir uns schon noch fragen, wie es zukünftig 
mit der Tarifgebundenheit aussieht, je mehr ein Unikli-
nikum privatisiert wird, und ob diese bei Ausgründungen 
behalten wird. Es gibt zwar eine ganze Reihe von Zusiche-
rungen für die Beschäftigten, aber diese hält Verdi – von 
Verdi ging ein entsprechendes Schreiben an den Minister, 
ich weiß nicht, ob er Verdi wenigstens diesen Brief beant-
wortet hat – für nicht ausreichend. 

Behält der Personalrat seine Rechte? Ich kann gut nach-
vollziehen, dass auch diese Fragen dringend beantwortet 
werden müssen, denn es geht hier um ein Stück mehr 
Sicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
sich im Moment in einem extrem schwierigen Schwebe-
zustand befi nden. Dass aber die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Letzten sind, die Ihnen wichtig sind, 
erleben wir insgesamt nicht nur bei den laufenden Tarif-
verhandlungen, sondern auch in diesem Gesetzentwurf, 
der meines Erachtens die Missachtung, die man dem Per-
sonal entgegenbringt, widerspiegelt. Das sieht man bei-
spielsweise an der Zusammensetzung des Aufsichtsrates. 
Da ist man sehr kleinlich in Bezug auf die Mitbestimmung, 
die man nur suchen kann; sie ist nämlich nicht da. 
Außerdem: Ich möchte gar nicht so weit gehen und von 
paritätischer Mitbestimmung träumen, weil es mir schon 
genügen würde, wenn es eine anständige Vertretungsre-
gelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gäbe. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es ist zwar so, dass die paritätische Mitbestimmung an 
den großen Universitätskliniken wunderbar läuft, aber in 
Ihrem neuen Gesetzentwurf ist sie jedenfalls nicht vorge-
sehen. Daher habe ich schon ein bisschen die Sorge, 
dass man bereits im Vorfeld versucht, ein Klinikum auch 
für Betreiber privater Art insoweit attraktiv zu gestalten, 
dass sich diese am Ende nicht mehr mit so einer grausli-
chen Mitbestimmung rumschlagen müssen. 

Es wird offi ziell bestritten, dass Sie die volle Privatisierung 
wollen. Doch ich habe die Debatte im Sozialausschuss im 
Protokoll nachgelesen und heute Früh Herrn Zimmermann 
zugehört. Auch er lobt die Möglichkeiten der privaten 
Rechtsform ein bisschen zu sehr. Ich denke, wir müssen 
bei dieser Richtung, die mit dem Gesetzentwurf einge-
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schlagen wird, sehr aufpassen; denn die Rechtsform einer 
Anstalt des öffentlichen Rechts ist vermutlich nur der erste 
Schritt.

Wenn wir die hohe Qualität und auch die hohen Leis-
tungen, die bayerische Universitätskliniken erbringen, 
sichern wollen, müssen wir auch bereit sein, eine Reihe 
von rechtlichen Sicherungen einzubauen. Ich appelliere 
daher dringend an Sie, sich mit den Fachleuten zusam-
menzusetzen und zu versuchen, im Nachhinein noch 
einmal auf die Beschäftigten einzugehen. Denn wir 
können sicher sein, dass wir, wenn diese Sicherungen 
fehlen, damit rechnen müssen, dass dieser Gesetzentwurf 
letztendlich auf Kosten der Patientinnen und Patienten, 
der Beschäftigten und der Forschung und Lehre gehen 
wird, weil es, wie heute Herr Zimmermann ausgeführt hat, 
ihm und Herrn Goppel in diesen Fragen sehr stark um die 
Wirtschaftlichkeit geht. Deshalb werden wir dem Gesetz-
entwurf sicher nicht zustimmen; meine Kollegin Gote hat 
dies schon gesagt.

(Anhaltender Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Dr. Rabenstein. Bitte schön, Herr 
Kollege.

Dr. Christoph Rabenstein (SPD): Frau Präsidentin, 
Hohes Haus! Zunächst möchte ich zwei Anmerkungen zu 
den Ausführungen des Prof. Stockinger machen. Er hat 
allen gedankt und vor allem den großen Einsatz aller 
Beteiligten hervorgehoben. Ich kann mich dem voll 
anschließen, muss allerdings sagen: Bei diesem sehr 
großen Einsatz von allen hätte ich mir ein besseres 
Ergebnis erwartet. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Ich hätte mir vor allem erwartet, dass bei der Diskussion 
ein bisschen mehr auch von den Argumenten, die wir 
gebracht haben, angenommen und rüber gekommen 
wäre. Ich habe oft den Eindruck gehabt, dass wir Sie zwar 
mit vielen Argumenten erreicht, aber dass Sie zuletzt im 
Gesetz wenig rübergebracht haben. Das ist schon etwas 
traurig. 

Die zweite Anmerkung dient mir gleichzeitig als Überlei-
tung: Sie haben den großen Wunsch geäußert, dass vor 
allem die Studierenden – und sie stehen im Mittelpunkt 
unserer Diskussion und aller Hochschulen – hier Gewinner 
sein werden. Ich glaube, dass gerade in Bezug auf die 
Rahmenbedingungen und auf die Studiengebühren die 
Studierenden nicht Gewinner, sondern im Gegenteil die 
Verlierer dieser Gesetzesvorlage sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich glaube, dass die Studierenden neben der Umstellung 
auf das Bachelor- und Mastersystem die Studiengebühren 
am meisten tangieren werden. Auch in der Presse ist über 
diese Studiengebühren am meisten geschrieben werden. 
Sie werden im Sommersemester 2007 erhoben, wenn 
nicht noch ein Wunder geschieht, und Wunder geschehen 
vor allem hier im Hohen Haus wirklich selten. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Höchst 
selten!)

Nach der langen Diskussion kennen die meisten – und so 
ist es auch bei mir – alle Argumente, die für Studienge-
bühren sprechen. Sie wurden ja auch heute zum Teil noch 
einmal von Minister Dr. Goppel vorgetragen. Aber wir von 
der SPD und von den GRÜNEN kennen natürlich auch alle 
Argumente, die dagegen sprechen. Deswegen gilt es, hier 
noch einmal gründlich abzuwägen.

These Nummer eins: Die Studienbedingungen werden 
verbessert, denn die Gebühren verbleiben an den Hoch-
schulen. Auch das ist heute wieder mehrfach betont 
worden. Wie sieht es denn im Moment an den Hoch-
schulen aus? Es sieht mit Sicherheit nicht rosig aus: über-
füllte Hörsäle, schlechte Betreuung aus Mangel an Profes-
soren und Dozenten, vor allem auch schlechte Ausstat-
tung der Räume und Bibliotheken. Minister Goppel hat 
aber in seinem Schlusswort noch einmal genau das 
Gegenteil behauptet und hier eine Spitzenposition darge-
stellt. Deswegen möchte ich die Hochschulen selber noch 
kurz zu Wort kommen lassen; das habe ich nicht vorge-
habt, erscheint mir aber wichtig. Ich möchte aus dem 
neuesten Bericht der Universitätsbibliothek Bayreuth 
zitieren, die immer ihren Jahresbericht gibt. Es heißt hier 
wörtlich: 

Die zusätzlich verhängten Einsparmaßnahmen 
bei dem in den letzten Jahren bereits massiv 
reduzierten und stets defi zitärer gewordenen Etat-
ansatz beeinträchtigen in erheblichem Umfang 
Forschung, Lehre und Studium an den Universi-
täten.

„…beeinträchtigen in erheblichem Umfang…“! 

Weiter heißt es:

Wir sind in einer Situation, in der wir immer mehr 
darauf angewiesen sind, uns im stets härter wer-
denden internationalen Wettkampf zu behaupten. 
Es muss von uns verantwortlich mit allem Nach-
druck darauf hingewiesen werden, dass die 
zukunftsorientierten Zielvorgaben der Politiker 
nicht zu realisieren sind, wenn gleichzeitig 
gezwungen wird, dass die dafür erforderlichen 
Ressourcen unter das Existenzminimum 
absinken.

Und dann, ganz entscheidend:

Die Zukunftsfähigkeit unseres Landes kann nur 
gesichert werden, wenn – der Regierungserklä-
rung des bayerischen Ministerpräsidenten vom 
6. November 2003 entsprechend – in Wissen-
schaft, Forschung, Ausbildung und Technologie 
auch tatsächlich wieder stärker investiert wird.

Und – auch das möchte ich zitieren – es heißt weiter:

Es entstehen Langzeitschäden, die künftig nicht 
wieder gutzumachen sind. Die internationale 
Konkurrenzfähigkeit unseres Landes ist nicht 
mehr zu halten, wenn diese wichtige Grundlage 
für die Arbeit unserer Wissenschaftler und für die 
Ausbildung der nächsten Generation nicht unver-
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züglich wieder saniert wird. Auch die Haushalts-
lage der Universitätsbibliothek Bayreuth hat sich 
in den letzten Jahren dramatisch weiter ver-
schlechtert. Die Bayerische Staatsregierung, die 
zu Recht immer wieder betont, dass die Zukunfts-
sicherung höchste Priorität haben muss, sollte 
diesen Grundsatz endlich auch bei den Universi-
täten anwenden.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich glaube, hier ist noch 
einmal eindrucksvoll geschildert, in welch schwieriger 
Situation die Hochschulen insgesamt sind. Und das soll 
jetzt alles durch die Studiengebühren besser werden? Ich 
glaube, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht 
durchaus zu Verbesserungen kommen kann. Aber insge-
samt wird die Situation unbefriedigend bleiben, wenn der 
Freistaat nicht genügend Mittel bereitstellt.

Dann – auch das wurde heute wieder angesprochen – 
kommt immer wieder dieses Innovationsbündnis. Dazu 
möchte ich noch einmal klar feststellen, dass dieses Inno-
vationsbündnis bereits ein Jahr nach Einführung der Stu-
diengebühren ausläuft. Die Studiengebühren bleiben, die 
Finanzausstattung der Universitäten aber ist unsicher. 
Hier von einer strategischen Ausrichtung nach 2008 zu 
sprechen bringt auch nichts.

Deswegen sagen wir Sozialdemokraten, auch hier im 
Landtag, ganz deutlich: Dieses Spiel machen wir nicht 
mit.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ende vom Lied wird 
so aussehen: Der bayerische Staat investiert immer 
weniger in die staatlichen Universitäten und Fachhoch-
schulen, und die Studierenden zahlen immer mehr. 300 
oder 500 Euro werden erst der Einstieg sein. Damit zieht 
sich der Staat immer mehr aus der Verantwortung für die 
Bildungsfi nanzierung zurück, und das ist der eigentliche 
Skandal an den Studiengebühren.

Es geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, um die grund-
sätzliche Frage, welche Aufgaben der Staat wie zu erfüllen 
hat. Der allseits bekannte Erhard Eppler hat sich mit 
diesen Fragen in seinem neuen Buch „Auslaufmodell 
Staat“ auseinander gesetzt, und er meint dazu:

Ist Bildung auch eine Ware, die man entweder 
kaufen kann oder auch nicht, oder ein Men-
schenrecht, dem der Staat zu dienen hat?

These zwei: Durch Studiengebühren kommen die Studie-
renden in eine Art Kundenposition, und sie können quasi 
die Qualität der Lehre anmahnen und einfordern. Auch 
darauf haben wir heute schon die richtige Antwort 
bekommen. Hinter diesem Argument, das immer wieder 
vorgetragen wird, steht die Volksweisheit, dass derjenige, 
der die Musik bestellt und bezahlt, auch bestimmen kann, 
was gespielt wird.

Aber schauen wir uns die Situation an den Hochschulen 
einmal genau an. Ich kann mir durchaus vorstellen 
– Österreich wird immer wieder als Argument angeführt –, 

dass ein gewisser Mentalitätswandel eintritt und dass 
viele Studentinnen und Studenten bei schlechten Studi-
enbedingungen auf die Gebühren hinweisen und massiv 
Verbesserungen fordern. Das wird kommen.

Ich kann mir auch vorstellen, dass der Druck der Studie-
renden auf kürzere Studiendauer zunehmen wird, auch 
durch die Studiengebühren. Aber bessere Studienbedin-
gungen fordern und sie durchsetzen, das sind zwei ver-
schiedene Dinge.

Der Antrag der GRÜNEN, die Studiengebühren zurückfor-
dern zu können, geht meiner Meinung nach in die richtige 
Richtung. Er ist pfi ffi g, allerdings, liebe Kollegin Gote, 
auch etwas unrealistisch. Wie soll das im Einzelfall aus-
schauen? Ich kann mir vorstellen, dass einer mit seinen 
ganzen Studienbedingungen nicht zurecht kommt und 
vielleicht auch die Qualifi kation nicht hat und dann sagt. 
Ich möchte das zurückfordern. Wir können uns vorstellen, 
was das für eine Riesenfl ut an Aufwand bedeutet. Das 
wird schwer durchzusetzen sein. Aber normalerweise 
müsste das aus dieser Kundenposition folgen.

Zwei Anmerkungen von meiner Seite dazu. Es gibt – und 
das ist ganz entscheidend – kein verbindliches Recht der 
Studierenden, das einklagen zu können, was in einer Kun-
denposition eben einzuklagen wäre. Wir wissen, dass der 
Einfl uss der Studentinnen und Studenten schon jetzt 
gering ist und durch das neue Hochschulgesetz keines-
wegs gestärkt wird. Warum sollen also gerade die Studi-
engebühren die Beteiligungsrechte erhöhen? Das ist doch 
illusorisch.

Ich möchte ein Beispiel nennen: Das ist so, wie wenn einer 
in ein Geschäft geht und sagt: Für das, was ich hier kaufe, 
möchte ich eine Garantie. Der Inhaber des Geschäftes 
sagt: Ich verkaufe Ihnen das gern. Garantie kann ich Ihnen 
aber keine geben. Wenn etwas nicht hinhaut, dann können 
Sie sich beschweren. Dann wird der sagen: Was habe ich 
denn davon, wenn ich mich beschweren kann, aber keine 
Garantierechte habe? Nur wenn ich einen Garantieschein 
habe, habe ich das Recht, das einzuklagen, wenn 
irgendwas nicht hinhaut. Eine Erklärung, dass man sich 
beschweren darf, wenn irgendetwas nicht hinhaut, nützt 
dem Einzelnen überhaupt nichts.

Es ist einfach so, wie wir das auch aus anderen Bereichen 
gehört haben: Die Beteiligung der Studierenden ist ein 
unbestimmter Rechtsbegriff. Das haben wir vorhin deut-
lich gehört, als es um die Studiengebühren und die Betei-
ligung ging. Da hat es so schön geheißen, dass es „in 
angemessener Weise“ den Studierenden möglich sein 
muss, sich zu beteiligen. Was heißt das: in angemessener 
Weise? Das heißt, dass sie halt mitwirken sollen, aber 
dass nichts irgendwie rechtlich verbrieft ist. Die Juristen 
sagen dazu „unbestimmter Rechtsbegriff“, und das ist es, 
was uns bei dieser Kundenposition stört.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Auf der einen Seite 
besteht Klarheit bei den Pfl ichten der Studenten, hier 
300 Euro oder 500 Euro. Aber auf der anderen Seite, bei 
den Rechten, bleibt alles unverbindlich. Deswegen 
machen wir diese Sache nicht mit und auch nicht die 
Scheindebatte über die Kundenposition.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
GRÜNEN)
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Das ist unserer Meinung nach Volksverdummung, anders 
kann ich das nicht bezeichnen.

Das Letzte zu dieser Kundenposition: Ich bin der Mei-
nung, dass jeder Studierende schon jetzt, auch ohne 
Studiengebühren, das Recht auf angemessene Rahmen-
bedingungen hat, und jeder Dozent ist jetzt schon ver-
pfl ichtet, für sein Gehalt optimale Leistung zu erbringen. 
Es ist doch wirklich ein Treppenwitz, dass sich durch die 
Studiengebühren die Motivation der Professoren und der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter erhöhen wird und dass auf 
entsprechende Forderungen der Studierenden dann erst 
reagiert wird. Das glaubt doch keiner.

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der 
GRÜNEN)

These Nummer 3: Studiengebühren können sozialverträg-
lich gestaltet werden. Es gibt Ausnahmen von der Bei-
tragspfl icht, etwa bei Studierenden, die ein Kind haben, 
das nicht älter als zehn Jahre alt ist. Warum gerade zehn 
Lebensjahre eine Grenze sein sollen, leuchtet mir nicht 
ein. Und es gilt auch bei Promotionsstudien. Diese Aus-
nahmen sind natürlich zu befürworten; dagegen hat nie-
mand von uns etwas sagen können. Allerdings - das 
muss uns klar sein - betrifft das nur äußerst wenig Studie-
rende. Es ist deshalb ein soziales Feigenblatt. Die große 
Masse der Studierenden wird zahlen, und zwar den 
Höchstsatz; denn keine Universität kann auf diese Gelder 
verzichten.

Sozialverträglich bedeutet für mich, dass Studierende aus 
sozial schwächeren Familien die gleichen Chancen haben 
wie Kinder Besserverdienender. Das ist aber absolut nicht 
der Fall. Und das ist für uns nicht nachzuvollziehen. 

Auch unsere Forderung, die Bafög-Empfänger aufzu-
nehmen, wurde abgelehnt. Die CSU kassiert eben alle ab, 
ohne Rücksicht auf die Folgen. Deshalb möchte ich hier 
noch einmal ganz deutlich sagen: Sozialverträgliche Stu-
diengebühren gibt es nicht. Das ist ein Widerspruch in 
sich selbst. 

(Beifall bei der SPD)

Wenn die Studiengebühren durch Kredite fi nanziert 
werden, dann wird es teuer. Ich möchte ein Zitat bringen, 
damit wir uns davon einmal eine Vorstellung machen 
können. In der „Süddeutschen Zeitung“ vom 3. April 
dieses Jahres wurde ausführlich über die Kreditfi nanzie-
rung eines Studiums berichtet. Es handelte sich um das 
staatliche Kreditprogramm für die Hochschüler. Ich 
zitiere:

Billig ist auch der Kredit der KfW nicht. Ein Stu-
dent, der sich neun Semester lang 500 Euro im 
Monat auszahlen lassen will, kommt auf eine 
Auszahlungssumme von 27 000 Euro. Wenn er 
eineinhalb Jahre nach Beendigung seines Stu-
diums mit der Tilgung beginnt, muss er inklusive 
Zinsen 31 799 Euro zurückzahlen. Tut er dies 
innerhalb von zehn Jahren, so laufen in dieser 
Zeit nochmals 8661 Euro Zinsen auf. Alles in 

allem muss er für seine 27 000 Euro Studienkredit 
41 269 Euro berappen. 

(Zuruf von der CSU: Die braucht er jetzt auch 
schon!)

Aus der Sicht von Verbraucherschützern wird es 
vor allem dann problematisch, wenn die Kredit-
nehmer nach dem Studium längere Zeit keinen 
Job bekommen oder von Praktikum zu Praktikum 
tingeln. Dann gerät man leicht in die Schulden-
spirale. 

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CSU)

- Das hat natürlich etwas mit den Studiengebühren zu tun, 
denn genau die, die nicht aus einem reichen Elternhaus 
kommen, müssen ihr Studium ja auch irgendwie fi nan-
zieren und sie werden dann natürlich neben den Studien-
gebühren auch andere Kosten tragen müssen. Deswegen 
ist es nicht zu hoch gegriffen, wenn ich von 500 Euro im 
Monat spreche. Und sie werden dann eben nicht nur 
wegen der Studiengebühren, sondern weil das Studium 
insgesamt etwas kostet, bei 40 000 Euro Schulden 
landen. Das empört uns so. 

(Beifall bei der SPD) 

Man kann doch nicht von sozialer Verträglichkeit reden, 
wenn einer 40 000 Euro Schulden zurückzuzahlen hat.

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Was faseln Sie da für 
falsche Zahlen!)

- Das sind Zahlen, die hier nachgerechnet worden sind. 

(Anhaltende Zurufe von der CSU)

- Das eine kommt noch zum anderen dazu; lesen Sie es 
nach oder beweisen Sie mir das Gegenteil. Dann würde 
ich auch sagen, wenn es so harmlos ist, dann sind wir 
auch für Studiengebühren. 

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Wenn man rechnen 
kann, dann schon! – Weitere Zurufe von der 
CSU)

Die These Nummer 4 möchte ich auch noch ganz kurz 
bringen: Studiengebühren sind ungerecht, und sie torpe-
dieren die immer wieder geforderte Chancengleichheit 
und Chancengerechtigkeit. 

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CSU – 
Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Das Gegenteil würde bedeuten, dass die Chancen durch 
Studiengebühren für Jugendliche in Familien, die ein 
geringes Einkommen haben gegenüber den Besserver-
dienenden. Diese These würde wohl kaum einer wagen. 
Alle historischen Erfahrungen zeigen, dass die relative 
Chancengleichheit vom Zugang zur Bildung abhängig ist. 
Oder anders ausgedrückt: Beruf und Einkommen von 
Kindern aus sozial schwächeren Familien stehen indirekt 
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proportional im Verhältnis zum Umfang steuerfi nanzierter 
Investitionen in Bildungseinrichtungen. Dieser kostenlose 
Zugang zu Bildung und Ausbildung war eine urdemokrati-
sche Forderung. Sie wurde und wird von den Sozialdemo-
kraten seit über 140 Jahren erhoben. Die Studiengebühren 
sind der falsche Weg in die falsche Richtung. Sie ver-
schärfen die ohnehin vorhandene soziale Ungleichbe-
handlung und widersprechen dem Grundrecht auf Bil-
dung, unabhängig von Herkunft und Geldbeutel der 
Eltern. Deshalb lehnen wir die Studiengebühren ab. 

(Beifall bei der SPD) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Dr. Zimmermann.

Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Frau Präsidentin, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich hätte ich gerne 
gesehen, wenn Herr Kollege Wahnschaffe vor mir gespro-
chen hätte. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Sie wissen sicher-
lich schon, was ich sagen will!)

- Ja, genau! Nachdem wir uns ja im Sozialausschuss 
bereits eingehend mit dieser Thematik beschäftigt haben 
und ich Ihre Argumente kenne, erlaube ich mir schon im 
Vorlauf Ihrer Anmerkungen, auf Ihre Argumente einzu-
gehen. 

(Zurufe der Abgeordneten Dr. Sepp Dürr (GRÜNE) 
und Joachim Wahnschaffe (SPD))

Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns heute Vormittag 
über die Krankenhausversorgung in Bayern und über den 
Schwerpunkt der allgemeinen Krankenhausversorgung 
entsprechend dem Bayerischen Krankenhausgesetz sehr 
eingehend unterhalten. Jetzt ist es an der Zeit, sich über 
die universitäre Medizin und damit die Versorgung in 
diesem Bereich hier im Freistaat zu unterhalten. Wir waren 
der Meinung, dass es richtig und angezeigt ist, die bishe-
rigen Festlegungen, die die Universitätskliniken in Bayern 
betreffen und die im Hochschulgesetz niedergelegt sind, 
aufgrund der Bedeutung, die auch die universitäre Medizin 
im Freistaat Bayern genießt und hat, in ein eigenes Gesetz 
zu gießen. Deshalb beraten wir heute das erste Bayeri-
sche Universitätsklinikagesetz.

Kolleginnen und Kollegen, wir hatten im alten Hochschul-
recht in einer Experimentierklausel die Möglichkeit einge-
räumt, dass auch sich Kliniken in der Rechtsform einer 
rechtlich verselbständigen Organschaft aufstellen, also 
eine Einrichtung in der Rechtsform – - 

(Adelheid Rupp (SPD): Anstalt des öffentlichen 
Rechts!)

- Anstalt des öffentlichen Rechts. Danke, Frau Kollegin 
Rupp, ich hatte schon gehofft, Sie würden mir kurz bei-
stehen. 

(Zurufe von der SPD)

Nein, nein, keine Angst. Und siehe da, das Klinikum 
Rechts der Isar, das sich unweit des Parlaments befi ndet, 
hat sich dieser Thematik angenommen und in hervorra-
gender Art und Weise diese Aufgabenstellung nicht nur in 
Angriff genommen, sondern auch umgesetzt. Es hat uns 
die Notwendigkeit in Erinnerung gerufen, alle anderen 
bayerischen Universitätskliniken in eine ähnliche oder 
gleichgeartete Rechtsform zu überführen.

Aus der Sicht des Ministeriums hat es sich als richtig 
erwiesen, die positiven Erkenntnisse, speziell was die 
wirtschaftlichen Gegebenheiten und die Umsetzung 
anbelangt – dafür bin ich sehr dankbar –, zu dieser 
Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts auf alle 
anderen vier bayerischen Universitätskliniken zu über-
tragen, also München-Großhadern, Erlangen, Würzburg 
und Regensburg. 

Ich habe heute Vormittag schon die Problematik der Wirt-
schaftsführung eines Krankenhauses angesprochen. 
Diese Problemstellungen, wie ich sie heute Morgen aufge-
zeigt habe, treffen natürlich auch für ein Universitätskli-
nikum im gleichen Maße zu. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Dann könntet Ihr 
doch ein Gesetz machen!)

- Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Kollege Wahn-
schaffe, dass ich auf dieses Argument später noch ein-
gehen wollte. Aber weil Sie es jetzt schon sagen, kurz 
Folgendes: Ich halte die Bedeutung der bayerischen uni-
versitären Medizin für so herausragend, dass sie in einem 
Bayerischen Universitätsklinikagesetz künftig festgehalten 
werden sollte, nachdem sie schon bisher in einem Hoch-
schulgesetz untergebracht war. Damit soll zwischen Kran-
kenversorgung auf der einen Seite und Lehre und For-
schung auf der anderen Seite klar unterschieden werden. 
Wir waren der Meinung, dass dies eine Möglichkeit der 
unternehmerischen Freiheit des Wirtschaftsbereichs eines 
Universitätsklinikums im Bereich der Krankenversorgung 
nach sich zieht. 

Damit stellen sie uns auch gegenüber Mitkonkurrenten in 
anderen Bereichen unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten positiv auf. 

Sie mahnen immer wieder an – Frau Kollegin Stahl hat das 
gerade eben noch einmal verdeutlicht -, dass wir die 
Krankenversorgung beim Betreiben eines Universitätskli-
nikums nicht hintanstellen dürften. Aber es heißt, dass 
Forschung und Lehre auf der einen und Krankenversor-
gung auf der anderen Seite gleichgewichtig nebenein-
ander stehen und dass die Medizinerausbildung per se 
auch den Patienten einbeziehen muss. Die Gleichwertig-
keit von Krankenversorgung, Lehre und Forschung muss 
gegeben sein. 

Jetzt soll im Gesetz eine schärfere Trennung dieser beiden 
Bereiche an einer Schnittstelle stattfi nden. Mir als Nichtju-
risten ist mitgeteilt worden, dass dies aufgrund der Einfüh-
rung der Anstalt des öffentlichen Rechts gesetzestech-
nisch notwendig sei, weil das Universitätsklinikum nicht 
mehr Bestandteil der Universität bleibt und das Koopera-
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tionsmodell, das wir jetzt praktizieren, einer sehr scharfen 
juristischen Präzisierung bedarf. 

Wir haben uns anders als zum Beispiel die Medizinische 
Hochschule in Hannover nicht für das Integrationsmodell, 
sondern für das Kooperationsmodell entschieden, um 
nicht nur nach außen, sondern auch intern ganz klar fest-
zustellen, dass die beiden Bereiche als gleichwertig 
nebeneinander zu betrachten sind. 

Wir haben in Artikel 2 festgelegt, dass die Bereiche, wie 
ich sie gerade angedeutet habe – Forschung und Lehre – 
entsprechend dem Kooperationsmodell im Gesetz her-
ausgehoben verankert werden. 

Aber jetzt komme ich zu dem spannenden Thema: 
Artikel 16 des ersten Bayerischen Hochschulgesetzes. 
Bei der Entwicklung denke ich speziell an die Münchener 
Situation, wo es zwei Universitätskliniken gibt, die durch 
einen Fluss getrennt sind, der Isar heißt – links und rechts 
der Isar -, an gewisse Unstimmigkeiten, was den Fächer-
abgleich anlangt, an gewisse Kooperationsgedanken, die 
auch vonseiten des Ministeriums angestellt und etwas 
zögerlich und mangelhaft umgesetzt worden sind. Wir 
haben laut nachgedacht und die Überlegung einer Fusion 
beider Medizinischen Fakultäten ins Auge gefasst. 

Ich darf hier etwas vorwegnehmen. Meine Fraktion hat 
einen Änderungsantrag eingebracht. Für die drei Artikel in 
§ 16 haben wir den so genannten Landtagsvorbehalt ein-
gebaut. Bevor diese drei, wie ich meine, richtigen Überle-
gungen umgesetzt werden, soll sich das Plenum des 
Bayerischen Landtags mit dieser Thematik noch einmal 
auseinandersetzen. Wir sollten in Ruhe die einzelnen 
Maßnahmen, die angedacht sind, umsetzbar machen. 

Dazu gehört nicht nur die Fusion in München. Wir müssen 
abwarten, wie sich die Entwicklung durch den Lenkungs-
ausschuss tatsächlich darstellt. Dazu gehört auch, was 
ich für sehr vernünftig halte, dass zum Beispiel Kooperati-
onen über die einzelnen Klinikgrenzen hinweg – ich denke 
an Regensburg, Herr Kollege Wahnschaffe, an Bereiche 
der EDV – stattfi nden, damit Dienstleistungsbereiche, die 
in größeren Zusammenhängen zu sehen sind, in eine 
gemeinsame Organisationsform gebracht werden. Das 
wollen wir nicht ausschließen. Auch hierfür wollen wir den 
Landtagsvorbehalt. Dafür sollte es eine private Rechts-
form geben. 

Kolleginnen und Kollegen, heute Vormittag und heute 
Nachmittag habe ich bemerkt, dass bei Ihnen, wenn Sie 
das Wort „Privatisierung“ hören, irgendwo ein geistiges 
Rollo herunterfällt, wodurch für Sie das alles erledigt ist. 
Ich darf Sie, Frau Kollegin Stahl, nur daran erinnern, dass 
Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Münchener 
Stadtrat vor zwei Jahren die Privatisierung der Städti-
schen Krankenhäuser in München zusammen mit den 
SPD-Kollegen im Stadtrat beschlossen haben. Es galt der 
Aspekt, dass gewisse betriebswirtschaftliche und sons-
tige Notwendigkeiten in einer privaten Rechtsform besser 
und zeitnäher erledigt werden können. 

Das größte Universitätsklinikum der Republik ist die Cha-
rité mit insgesamt 15 000 Beschäftigten. Die Regierungs-

form in Berlin kennen Sie: SPD und PDS. Es ist eine sehr 
sozialistisch ausgeprägte Regierungsform. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Nichts gegen die 
Charité!)

- Ich habe nichts gegen die Charité gesagt. Herr Kollege 
Wahnschaffe, warten Sie doch ein bisschen. 

PDS und SPD sind dafür verantwortlich, dass die Tarifver-
einbarung dort mit der Maßgabe gekündigt worden ist, 
dass die Arbeitszeit verlängert wird und die Einkünfte 
gesenkt werden. So operieren Sie also vor Ort, an anderer 
Stelle. 

Haben Sie keine Angst, dass wir der Meinung sind, dass 
auch diese Maßnahme der Herstellung einer privaten 
Rechtsform uns für die eventuelle Führung eines Universi-
tätsklinikums nur weiterbringt. Damit gewährleisten wir 
Flexibilität und Möglichkeiten zur adäquaten universitären 
Versorgung in unserem Land. 

Ich hätte noch viel mehr zu sagen. Aber die Begrenzung 
der Redezeit verbietet mir das. 

Ich bitte um Zustimmung zu dem Klinikumgesetz. 

(Beifall bei der CSU – Joachim Wahnschaffe 
(SPD): Das Rollo geht wieder hoch!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Die nächste 
Wortmeldung kommt von Herrn Kollegen Mütze. 

Thomas Mütze (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Als grüner Finanzpolitiker betrachte ich das 
Haushaltsgesetz, zu dem ich reden möchte, unter dem 
fi nanziellen Aspekt und unter der Prämisse, dass wir alle 
in diesem Haus, so denke ich, mehr Geld für Bildung aus-
geben wollen, also auch für die Hochschulbildung. Wir 
haben zu schauen, ob ausreichend Geld im System der 
Hochschule vorhanden ist. Ist genügend Geld vorhanden, 
um den internationalen Wettbewerb bestehen zu können, 
um in großer Breite zu Spitzenleistungen zu kommen, um 
die Talente an den Universitäten fördern zu können, um 
unsere Studierenden und Nachwuchswissenschaftler 
sowie die Professoren an unseren Hochschulen halten zu 
können, um die Lehre signifi kant verbessern zu können, 
Betreuungsrelationen zu verbessern, Bibliotheken, Labors 
und Rechenzentren vernünftig auszustatten und um nicht 
zuletzt die Gebäudesubstanz der Hochschulen zu 
erhalten? 

Unter all diesen Aspekten betrachten wir die Hochschulen. 
Dabei kommen wir zu dem Ergebnis, dass das Hoch-
schulgesetz in den Rahmenbedingungen für das Gros 
– ich rede jetzt nicht von LMU und TU und Würzburg – 
keine Verbesserungen bringt. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Antwort auf die Frage, ob genug Geld im System ist, 
muss für das Gros der Hochschulen also lauten: Nein. 
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Stattdessen ziehen Sie sich mit dem neuen Hochschulge-
setz auf eine Grundfi nanzierung zurück. Wie soll die aus-
sehen? Sie schaffen es doch bisher noch nicht einmal, die 
Grundversorgung im Sinne eines Erhalts der Infrastruktur 
in einem vertretbaren Zeitraum zu garantieren. Auch 
wollen Sie sich da jetzt zurückziehen. Wie lange hat zum 
Beispiel – es ist unser Lieblingsbeispiel – die Uni in 
Regensburg warten müssen, bevor sich in diesem Jahr 
– wir haben vor einigen Wochen dazu im Haushaltsaus-
schuss etwas verabschiedet – ein bisschen getan hat? 

Bildung, Herr Minister, insbesondere Hochschulbildung, 
ist eine öffentliche Aufgabe und muss – ich wiederhole 
es – muss entsprechend fi nanziert werden. In dem Ent-
wurf fi nden wir dagegen die Formulierung: „nach Maß-
gabe des Staatshaushalts“. Wollen Sie also nur noch 
Mittel bereitstellen? Das Mehr an Aufgaben, die die Hoch-
schulen zu schultern haben, wollen Sie den Hochschulen 
auch nicht ersetzen. So sieht also Ihr Schwerpunkt „Bil-
dung“ aus. 

Wie sich das auswirkt, können die Hochschulen bei 
anderen Stellen im Freistaat erfragen, die unter dem glei-
chen Finanzvorbehalt „nach Maßgabe des Staatshaus-
halts“ stehen und ihre Aufgabendichte verringern, Ange-
bote streichen oder Personal entlassen mussten. 

In Ihrer Rede vorhin, Herr Minister, die ich aufmerksam 
verfolgt habe, haben Sie ausgeführt, dass die Hoch-
schulen schon bisher am Rand ihrer Leistungsfähigkeit 
arbeiten mussten. Und vom Rand bis zum Abgrund ist es 
nur ein kleiner Schritt. Die steigenden Studentenzahlen 
der kommenden Jahre könnten dieser kleine Schritt sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Herr Minister, Sie wollen die Spitze in der Breite, geben 
aber nicht das Geld dazu. 

Zum Thema Drittmittelfi nanzierung. Welcher Studiengang 
hat denn die Möglichkeit, vermehrt Drittmittel einzu-
werben? Das sind doch die Bereiche, die für die Wirt-
schaft von Interesse sind, und nicht diejenigen, die uns 
intellektuell weiterbringen. Woher bekommen diese 
Bereiche ihre Drittmittel? Die müssen über Stiftungen oder 
Sonstiges etwas einwerben. Wenn ihnen das nicht gelingt, 
steigen Sie dann in die Finanzierung ein? 

Zur Grundfi nanzierung und zu Drittmitteln soll dann noch 
die Finanzierung durch Studiengebühren hinzukommen. 
Dazu hat Frau Kollegin Gote inhaltlich ausreichend Stel-
lung bezogen. Sie sollen zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen beitragen. Die Verbesserung der Lehre ist 
aber doch Ihre ursprünglichste Aufgabe, Herr Minister. Sie 
müssen die Verbesserung der Rahmenbedingungen 
sicherstellen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die mit den Studiengebühren einhergehenden Verspre-
chungen, die Lehre zu verbessern, hören wir wohl, allein 
es fehlt der Glaube. Zudem steht das Wort des Finanzmi-
nisters, dass diese Summen auch zukünftig den Hoch-
schulen von der Grundversorgung nicht abgezogen 

werden. Fühlt sich aber ein Nachfolger oder eine eventu-
elle Nachfolgerin auch noch an dieses Wort gebunden? 
Wird die Finanznot etwa wieder so dringend werden, dass 
die Studiengebühren in den ganz normalen Haushalt ein-
gestellt werden und die Hochschulen wiederum in die 
Röhre schauen? 

Einen anderen Aspekt hat mir Kollege Magerl gerade 
genannt. Er hat sich mit Hauptschülern unterhalten. Ich 
mache jetzt einen inhaltlichen Sprung. Die Hauptschüler 
sagen, sie hätten Angst vor den Studiengebühren. Warum 
haben sie Angst? Natürlich werden die Studiengebühren 
für einige Gymnasiasten abschreckend sein, und einige 
Abiturientinnen und Abiturienten werden dann erst einmal 
eine Lehre machen. Was passiert aber? Sie nehmen den 
Hauptschülern Ausbildungsplätze weg, die ohnehin schon 
Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz zu 
bekommen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Ich möchte noch einmal zu dem Text zurückkommen. Ich 
bleibe bei der Kritik am Text. In Artikel 5 – Finanzierung – 
heißt es, dass eine Kosten- und Leistungsrechnung nach 
einheitlichen Grundsätzen notwendig wird. Wer bestimmt 
diese Grundsätze, Herr Minister? Bei der Unterschiedlich-
keit der Fächer ist das doch kaum möglich. Zu befürchten 
ist, dass den Berechnungen vor allem quantitativ Mess-
bares und ökonomisch Verwertbares zugrunde gelegt 
wird, wie zum Beispiel Anzahl der Absolventinnen und 
Absolventen, Veröffentlichungszahlen oder eingeworbene 
Drittmittel. Paradox ist das, was in der Begründung zu 
Artikel 5 Absatz 2 steht – ich zitiere:

Dem Ziel der Deregulierung und Straffung des 
Hochschulrechts dient der Verzicht auf eine weit-
gehende gesetzliche Beschreibung der leistungs- 
und belastungsbezogenen Kriterien. 

Wenn man böswillig ist wie ich, könnte man das dahin 
gehend interpretieren, dass die Hochschulfi nanzierung 
den Volksvertretern und Volksvertreterinnen – also uns 
hier im Landtag – weitgehend entzogen wird und die Exe-
kutive mit den autonomen Hochschulen auf operativer 
Ebene mauschelt. Damit ist weder Gleichbehandlung 
noch Planungssicherheit noch öffentliche Kontrolle noch 
Mitsprache des Landtags gewährleistet. Das lehnen wir in 
dieser Form ab.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Kollege Spaenle hat vorhin das Wort von der „Unterneh-
mung Hochschule“ gebraucht. Die Hochschule ist aber 
kein eigentliches Wirtschaftsunternehmen mit einem viel-
leicht noch dazukommenden öffentlichen Interesse an 
Bildung. Die Hochschulen können ihre Mittel nicht wie ein 
Unternehmen selbst erwirtschaften. Sie sind davon 
abhängig, dass wir, der Landtag, ihnen die Mittel im not-
wendigen Rahmen zur Verfügung stellen, damit sie alle 
ihre Aufgaben erfüllen können. Diese Voraussetzung 
erfüllen Sie und das neue Hochschulgesetz nicht. Des-
wegen lehnen wir das Gesetz ab.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Wörner.

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Jetzt kommt 
der Vertreter der städtischen Krankenhäuser 
München, jetzt kommt der große Privatisierer!)

Ludwig Wörner (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Nachdem über Studierende, Professoren und 
Universitäten ausreichend gesprochen worden ist, möchte 
ich Ihr Augenmerk darauf lenken, dass diese Universitäten 
eigentlich nur funktionieren, weil es dort Beschäftigte gibt. 
Herr Minister Goppel, Ihnen muss es heute Vormittag fast 
die Hose zerrissen haben.

(Allgemeine Heiterkeit)

Da haben Sie nämlich einen riesigen Spagat gemacht, 
indem Sie einerseits die Beamten Ihres Hauses zu Recht 
für die geleistete Arbeit gelobt haben, während Sie beim 
Ergebnis dieser Arbeit das Personal der Universitäten 
völlig ausgeblendet haben. Davon, dass dieses Personal 
in eine moderne Sklaverei geschickt wird, habe ich nichts 
gehört. Ich hätte es mir gewünscht, dass Sie die Beschäf-
tigten an den Universitäten im Gesetzgebungsverfahren 
genauso behandeln, wie Sie es mit dem Personal Ihres 
Hauses machen. Dann wäre es in Ordnung gewesen. Sie 
haben nicht nur Ihrem Haus gegenüber Pfl ichten, sondern 
auch den Beschäftigten gegenüber, die die Arbeit an den 
Universitäten leisten.

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, man muss sich das einmal vor-
stellen: Ein Staat predigt moderne Unternehmensführung, 
gibt sich Leitlinien und weiß der Teufel sonst noch was. 
Alles ist im Ergebnis aber nur ein Papiertiger. Wenn Ihr 
Ergebnis kein Papiertiger wäre, der nur für Sonntagsreden 
geeignet ist, hätten Sie nämlich auch dem Teil des 
Gesetzes zustimmen müssen, wonach sichergestellt 
werden soll, dass Tarifverträge für die Beschäftigten in 
den auszugliedernden Kliniken weiter gelten, und zwar 
nicht nur für ein Jahr, sondern über einen Überleitungsta-
rifvertrag auch länger. Das wäre ein anständiger und fairer 
Umgang mit den Beschäftigten gewesen. 

Das nächste Beispiel: Als es darum ging, dem je nach 
Konstrukt Personalrats- oder Betriebsratsvorsitzendem 
einen Sitz im Aufsichtsrat einzuräumen, haben Sie ver-
sagt. Gerade im Aufsichtsrat fallen doch wesentliche Ent-
scheidungen, die auch das Personal betreffen. Die Betei-
ligungsrechte, die völlig normal sind, haben Sie herausge-
nommen und den Mitarbeitern weggenommen. Woher 
wollen Sie denn Motivation bekommen? Ein Weiteres 
kommt hinzu, und das ist ganz fatal. Sie haben damit den 
Universitäten oder Kliniken das Wissen der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, das in solchen Betrieben sehr 
ausgeprägt ist, entzogen. 

Sie haben mit der Gesetzgebung dafür gesorgt, dass wei-
tere Beschäftigte im Aufsichtsrat nicht tätig werden 
können, obwohl wir das wollten. Das nennen Sie Beteili-
gung von Beschäftigten. Wie wollen Sie denn eigentlich 
erreichen, dass das Wissen und das Know-how in den 

Häusern erhalten bleibt, wenn Sie die Leute, die von den 
Maßnahmen in erster Linie betroffen sind, aus den 
wesentlichen Organen fernhalten? Wie wollen Sie einen 
vernünftigen Umgang bei Entscheidungsprozessen errei-
chen, wenn Beschäftigte überhaupt nicht eingebunden 
werden, geschweige denn Gehör fi nden oder erst im 
Nachhinein beteiligt werden?

Dem Fass wird der Boden ausgeschlagen, wenn das 
stimmt, was Kollegin Gote gesagt hat – und ich gehe 
davon aus, dass es stimmt: In Zukunft wollen Sie mit Stu-
dierenden Lohndumping betreiben, indem Sie diese mit 
sieben Euro bezahlen. Das ist Lohndumping pur. Dafür 
sollten Sie sich schämen. 

(Beifall bei der SPD – Engelbert Kupka (CSU): Wo 
habt Ihr denn die Horrorszenarien her?) 

Wir reden über moderne Personalführung. In Wirklichkeit 
nutzen Sie das Instrument des Ausgliederns dafür, dass 
man Tarifverträge absenkt und kündigt und dass man aus 
bestehenden Verträgen leichter aussteigen kann als 
bisher. Sie reden von der Freiheit, die die Universitäten 
dadurch bekommen. Was meinen Sie denn damit? 
Meinen Sie mit Freiheit, dass Sie das Personal an den 
Universitäten freisetzen? Das kann man bei Ihrer Diktion 
nur erwarten. Sie sagen, es wird modern. Ich sage Ihnen, 
das ist für das Personal Modernität nach Gutsherrnart, 
sonst hätten Sie das, was wir vorgeschlagen haben, ins 
Gesetz aufgenommen. Sie nennen es Paradigmen-
wechsel. Ja, für das Personal ist es ein Paradigmen-
wechsel von Ausgebeuteten zu wehrlosen Sklaven. 

(Engelbert Kupka (CSU): Aber jetzt hör doch auf 
mit dem Schmarrn!)

Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, des-
wegen kann man einem solchen Gesetz nicht zustimmen. 
Wenn Sie sich darüber erregen, dass ich hier von Ausbeu-
tung spreche, beweise ich Ihnen das auch. An welchem 
Klinikum und an welcher Universität wird die Arbeitszeit-
ordnung eingehalten? Wo werden die Regularien des 
Gesetzgebers, der wir in dem Fall selber sind, eingehalten, 
wenn es darum geht, Arbeitsplatzsicherheit herzustellen 
und das Arbeitsrecht ordentlich zu vertreten?

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Gilt das auch 
bei der Stadt München?)

Ich rede jetzt nicht über die Streiks, die derzeit laufen, 
sondern über die Bestimmungen, gegen die in Ihren Häu-
sern täglich verstoßen wird. Wenn diese Entwicklung so 
weitergeht und in ausgegliederten Betrieben noch ver-
stärkt wird, weil wir die Kontrolle völlig verlieren, dann 
gnade Gott den Beschäftigten. Vor allen Dingen wünsche 
ich Ihnen dann viel Spaß bei der Rekrutierung von Per-
sonal. 

Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, 
alleine das ist Grund genug, Ihr Gesetz abzulehnen. So 
kann man mit dem Personal nicht umgehen. 

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Sie reden völlig 
an der Sache vorbei!)



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006 5201

- Herr Zimmermann, regen Sie sich nicht auf. Sie wollen in 
München privatisieren, nicht die SPD.

(Beifall bei der SPD – Dr. Thomas Zimmermann 
(CSU): Sie wollen doch nur Privatisieren! Sie 
haben gar keine Ahnung!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Kollege Nadler.

Walter Nadler (CSU): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen! Die bayerischen Hochschulen stehen ins-
gesamt gut da. Damit das trotz ansteigender Studieren-
denzahlen und angesichts eines verstärkten Wettbewerbs 
um Drittmittel und Forschungsaufträge so bleibt, ist eine 
umfassende Novellierung des gesamten Hochschulrechts 
neben fi nanzieller Planungssicherheit für die Hochschulen 
von besonderer Bedeutung. Durch ein entscheidendes 
Mehr an Autonomie und Eigenverantwortung im globalen 
Wettbewerb sollen unsere Hochschulen neu positioniert 
werden.

Ich will den Aspekt „Frauenförderung – Frauenbeauf-
tragte“ herausgreifen.

(Adelheid Rupp (SPD): Was, Sie! - Weitere Zurufe 
von der SPD – Lachen bei der SPD)

Der Senat wird verkleinert und der erweiterte Senat abge-
schafft.

(Adelheid Rupp (SPD): Klar doch, Frauenbeauf-
tragte, das soll der Mann machen!)

Statt bislang im Regelfall 16 Mitglieder hat er künftig neun 
Mitglieder, acht gewählte und die Frauenbeauftragte. Die 
Stärkung der Frauen in der Wissenschaft ist ein Element, 
eine Säule dieser Hochschulreform. Die Frauenförderung 
steht am Anfang des Gesetzes, gleichsam als Türschild.

(Große Heiterkeit bei der SPD und bei den GRÜ-
NEN - Adelheid Rupp (SPD): Die Frau als Tür-
schild!)

Sie ist uns wichtig, nicht aufgrund von Gender-Aspekten, 
sondern auch aufgrund volkswirtschaftlicher Aspekte

(Anhaltende Heiterkeit bei der SPD und bei den 
GRÜNEN)

Uns geht es um die Förderung von Studentinnen sowie 
von weiblichen wissenschaftlichen Kräften. Ziel ist vor 
allem die Erhöhung des Frauenanteils in der Wissen-
schaft. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Da könnte man 
gleich rot werden!)

- Das will ich nicht, ich will schwarz bleiben, Kollege 
Wahnschaffe. – Ziel ist vor allem die Erhöhung des Frau-
enanteils in der Wissenschaft. Schließlich wird auch die 
Rechtsstellung der Frauenbeauftragten gestärkt, und ihre 
Einfl ussmöglichkeiten werden vermehrt. 

Meine Damen und Herren, wir verpfl ichten mit diesem 
Gesetz die Hochschulen, die tatsächliche Durchführung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern als Leit-
prinzip der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen. 

(Zurufe von der SPD – Unruhe – Glocke der Prä-
sidentin)

Die Frauenbeauftragten gehören in jeder Fakultät dem 
Fakultätsrat als festes Mitglied an und sind bei allen Ent-
scheidungen über Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung, Kollege Vogel, in der Fakultät beteiligt. 

In den Berufungsausschüssen der Fakultäten, in denen 
die Entscheidung über die Berufung neuer Professoren 
vorbereitet wird, sind die Frauenbeauftragten nach dem 
Gesetz feste Mitglieder mit Stimmrecht. Bisher hatten sie 
kein Stimmrecht. Die Frauenbeauftragte der Hochschule 
ist als einziges der neun Mitglieder des Senats Mitglied 
kraft Amtes. Sie ist Mitglied in den Ausschüssen des 
Senats. Die Frauenbeauftragte der Hochschule ist gleich-
zeitig – zusätzlich zu ihrer Mitgliedschaft im Senat – Mit-
glied der erweiterten Hochschulleitung und hat auch dort 
Stimmrecht 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das klingt ja irre!)

Außerdem kann sie von der Hochschulleitung als bera-
tendes Mitglied neben Präsident oder Präsidentin, Vize-
Präsident oder Vize-Präsidentin und Kanzler oder Kanz-
lerin berufen werden. Unabhängig davon ist sie bei allen 
sie betreffenden Angelegenheiten der Hochschule zu 
beteiligen. Sie hat beratende Stimme im Hochschulrat.

Am Rande sei erwähnt, dass die Frauenbeauftragte für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem vorliegenden Gesetz-
entwurf eigene Gelder erhält und von anderen dienstli-
chen Aufgaben entlastet wird. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Hat das der Goppel auf-
geschrieben?)

- Lieber Herr Kollege Dürr, ich weiß nicht, wo Sie denken 
lassen, ich habe selbst gedacht .

(Lebhafter Beifall bei der CSU)

Unsere Minister sind so ausgelastet,

(Wolfgang Vogel (SPD): …, dass sie nicht mehr 
denken können! – Lachen bei der SPD und bei 
den GRÜNEN)

die schreiben Abgeordneten nichts auf. Wir wollen ein 
neues und grundlegend modernisiertes bayerisches 
Hochschulgesetz als Grundlage und Rahmen für in For-
schung und Lehre erfolgreiche Hochschulen, die eine 
wesentliche Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit Bay-
erns sind. Meine Damen und Herren, dazu gehört auch 
und insbesondere die Stärkung von Frauen in der Wissen-
schaft. Diesem Anliegen sind wir mit diesem Gesetzent-
wurf gerecht geworden.

(Beifall bei der CSU – Wolfgang Vogel (SPD):Das 
war die Rede eines Frauenbeauftragten! – Engel-
bert Kupka (CSU): Das ist ein Mann, der Frauen 
versteht!)
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Wahnschaffe.

Joachim Wahnschaffe (SPD): Frau Präsidentin, liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich darf zunächst meinem 
Bedauern darüber Ausdruck geben, dass die Minister 
einschließlich des Ministerpräsidenten offensichtlich so 
überlastet sind, dass sie heute nicht anwesend sein 
können. Ich halte das deswegen für nicht ganz unwichtig, 
weil wir heute noch ein Universitätsklinikagesetz verab-
schieden, für das zwar in erster Linie der Wissenschafts-
minister verantwortlich zeichnet, aber im Krankenhausbe-
darfsplan ist dafür das Sozialministerium zuständig. Des-
wegen hätte es der Ministerin oder ihrem Staatssekre-
tär – dieses Ministerium hat nämlich auch noch einen 
Staatssekretär – gut angestanden, bei dieser Debatte 
anwesend zu sein, Wir nehmen es so, wie es ist.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Ludwig Spaenle 
(CSU)) 

Meine Damen und Herren, mit dem Universitätsklinikage-
setz betritt der Landtag hochschulpolitisches Neuland. 
Während der Status der Universitätsklinika bislang im 
Hochschulgesetz geregelt war, wird dafür nun ein eigenes 
Gesetz mit 17 Artikeln entworfen. Die alte Regelung kam 
mit nur zehn Artikeln aus.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das ist 
Verwaltungsvereinfachung!)

- Das ist dann eine Verwaltungsvereinfachung à la Bayeri-
scher Staatsregierung. Meine Damen und Herren, die 
Abnabelung der Universitätsklinika geschieht nicht erst 
mit diesem Gesetz, sondern hat schon längst begonnen, 
insbesondere mit der Verordnung vom 20. Juni 2003 – Herr 
Kollege Dr. Zimmermann hat das schon erwähnt -, als 
damals ein Sonderstatus für das Klinikum Rechts der Isar 
in der Form der Anstalt des öffentlichen Rechts gewährt 
wurde. Triebfeder für das neue Gesetz, Herr Dr. Zimmer-
mann, war aber nicht, wie Sie glauben machen wollen, 
dass die Bayerische Staatsregierung besonders fort-
schrittlich denkt, oder die Überlegung, wie es Herr Staats-
minister vorher so schön formuliert hat, dass der Freistaat 
Bayern auch nach der rechtlichen Verselbstständigung 
über den Aufsichtsrat der Klinika in der politischen und 
wirtschaftlichen Gesamtverantwortlichung bleibt – darauf 
kommen wir noch - , sondern Triebfeder war etwas ganz 
anderes, etwas, das Sie schamhaft verschweigen. Das ist 
die blanke fi nanzielle Not. 

Wenn Sie den Abschnitt „Problem“ auf dem Vorblatt des 
Gesetzentwurfs über die Universitätsklinika genauer 
lesen, wird Ihnen das sonnenklar. Da ist davon die Rede, 
dass ein von zunehmendem Konkurrenzdruck geprägter 
Markt zu erhöhter Wirtschaftlichkeit und fl exiblerem Han-
deln zwinge und deshalb dieses neue Gesetz erforderlich 
sei. Im Grunde genommen geht es um das Kürzungsdiktat 
des bayerischen Finanzministers. Das kommt in folgender 
Formulierung im Vorblatt zum Ausdruck: „Auch hinsicht-
lich des staatlichen Zuschusses für Forschung und Lehre 
sowie für sonstige Trägeraufgaben sind in der Zukunft nur 
begrenzte Möglichkeiten absehbar“. 

Das heißt doch auf Deutsch nichts anderes: Wir haben 
kein Geld, also suchen wir nach anderen Geldquellen, und 
wir suchen sie in der Privatisierung, deren besonderer 
Verfechter Sie sind, Herr Kollege Dr. Zimmermann. Darauf 
komme ich noch zurück. Da kann man nur noch sagen: 
Als Begründung eines solchen Gesetzes ist dies mehr als 
dürftig. Nichts davon steht in dem Gesetz – das hätte man 
vielleicht erwarten können –, wie die Konkurrenzfähigkeit 
der Universitätsklinika in der medizinischen Forschung 
erhöht oder wie die Ausbildung des medizinischen Nach-
wuchses den veränderten Bedürfnissen unserer Gesell-
schaft angepasst werden kann. Auch die spannende 
Frage, was an der Schnittstelle zwischen Forschung und 
Lehre einerseits und einer Klinik der Maximalversorgung 
andererseits – da knirscht es ganz deutlich – künftig pas-
sieren wird, bleibt weitgehend unbeantwortet.

Die Gefahr – und darauf habe ich heute Vormittag schon 
bei der Debatte über das Bayerische Krankenhausgesetz 
hingewiesen –, dass die totale Ökonomisierung des Kran-
kenhauswesens die Oberhand gewinnt, wird durch dieses 
Gesetz nicht gebannt, sondern im Gegenteil durch die 
Öffnungsklausel, die eine vollständige Privatisierung von 
Universitätsklinika ausdrücklich zulässt, noch befördert. 
Diesen Weg werden wir nicht mitgehen.

(Beifall bei der SPD)

Man muss sich fragen, warum Sie sich nicht gleich offen 
zur Privatisierung der Klinika bekennen. Eines eigenen 
Gesetzes hätte es nicht bedurft; Sie hätten das in das 
Krankenhausgesetz hineinschreiben können. Dort haben 
Sie auch der Privatisierung den Weg geöffnet. Herr Kol-
lege Dr. Zimmermann, wir sind uns durchaus einig: Es 
geht nicht um die privatrechtlichen Rechtsformen.

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Doch, darum 
geht es!)

Nein, das ist nicht der Punkt. Da sind wir durchaus einer 
Meinung. Wir sind auch der Meinung, dass der jetzt 
beschrittene Weg, nämlich der Anstalt des öffentlichen 
Rechts diesen Weg zu öffnen, richtig ist. Soweit sind wir 
einig. Solange der Staat die Garantenstellung behält, kann 
das gut gehen. Sie wollen aber etwas ganz anderes. Mit 
der Öffnungsklausel in Artikel 16 wollen Sie einer Privati-
sierung bei der Trägerschaft Tor und Tür öffnen. Herr 
Dr. Zimmermann, ich darf Sie mit einem Zitat konfron-
tieren, mit dem Sie im „Münchner Merkur“ vom 
21. Dezember vergangenen Jahres zitiert werden:

Befl ügelt hat die Münchner Privatisierungspläne 
der Verkauf der Universitätskliniken Marburg und 
Gießen. (…) Es ist eine kühne, aber tolle Sache, 
was in Hessen geschieht.

Dort geschieht die totale Privatisierung, nämlich die Über-
nahme von zwei Universitätsklinika durch einen privaten 
Betreiber. Sie haben im Augenblick noch eine Schamfrist 
gewährt und sagen: Das wollen wir nicht gleich, das 
wollen wir nicht jetzt. 

(Widerspruch des Abgeordneten Dr. Thomas 
Zimmermann (CSU))
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Mit Artikel 16 öffnen Sie aber der Privatisierung der Uni-
versitätsklinika Tor und Tür, und das ist zugleich das Ein-
fallstor dafür, Universitäten zu privatisieren. Diesen Weg 
werden wir unter keinen Umständen mitgehen.

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der 
GRÜNEN)

Damit wird privaten Kapitalgebern erlaubt, auf Kranken-
häuser der Maximalversorgung und damit direkt oder 
indirekt auch auf die Forschung und Lehre bestimmend 
Einfl uss zu nehmen.

Wirtschaftliches Handeln ist im Gesundheitswesen not-
wendig; dazu bekennen wir uns. Private Betreiber haben 
aber vor allem im Sinn – das habe ich heute Morgen schon 
gesagt –, Kosten zu senken. Das erleben wir tagtäglich; 
denn sie wollen Gewinne machen. Der Staat aber hat eine 
Garantenpfl icht in einem wichtigen Bereich der Daseins-
vorsorge. Den Häusern der Maximalversorgung kommt 
hier eine besondere Bedeutung zu. Wir wollen keine hes-
sischen Verhältnisse. Die Privatisierung der Universitäts-
klinika Gießen und Marburg kann für Bayern kein Vorbild 
sein. Aus den genannten Gründen werden wir diesen 
Gesetzentwurf ablehnen.

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der 
GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege Wahnschaffe. – Verehrte Kolleginnen und 
Kollegen, Sie erlauben mir, dass ich die Sitzung kurz 
unterbreche. Wir haben heute sehr viele Ehrengäste bei 
uns im Haus zu begrüßen. Ich darf weitere Ehrengäste im 
Namen des Bayerischen Landtags, aber auch persönlich 
hier begrüßen: einmal den Gouverneur der Region Kras-
nodar, Herrn Alexander Tkatchev, sowie den Vorsitzenden 
der Gesetzgebenden Versammlung, Herrn Vladimir 
Beketov, und die Delegation. Seien Sie uns herzlich will-
kommen. Ihr Besuch im Bayerischen Landtag fi ndet im 
Rahmen der „Tage der russischen Region Krasnodar in 
Deutschland“ statt. Sie sind gestern zu einem Informati-
onsbesuch nach München gekommen. Wir wünschen 
Ihnen einen weiterhin angenehmen Aufenthalt und noch 
weitere interessante Gespräche. Noch einmal ein herzli-
ches Willkommen von den Kolleginnen und Kollegen und 
von mir persönlich bei uns im Bayerischen Landtag.

(Allgemeiner Beifall)

Jetzt fahren wir in der Rednerliste fort. – Herr Kollege Wei-
denbusch. Bitte schön, Herr Kollege.

Ernst Weidenbusch (CSU): Frau Präsidentin, sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu dem 
heutigen Diskussionsablauf und auch im Hinblick auf den 
Ablauf der Beratungen im Ausschuss, Frau Kollegin Rupp, 
ein paar Worte sagen: Uns war und ist wichtiger, was 
gesagt wird, als wer redet. Ich möchte an dieser Stelle 
meinen Respekt dafür zum Ausdruck bringen, dass die 
SPD einen eigenen Gesetzentwurf zum Hochschulgesetz 
eingebracht hat. Die CSU-Fraktion teilt die Einschät-
zungen, die darin zum Ausdruck kommen in vielen 
Punkten nicht. Sie haben sich aber die Mühe gemacht, 

Ihre Einschätzungen zu formulieren und in Gesetzesform 
zu transformieren. Es ist mir durchaus klar, wie viel Arbeit 
das war. Ich meine, dafür darf man Ihnen im Parlament 
Respekt zollen.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Respekt!)

Ich bitte Sie, umgekehrt davon auszugehen, dass sich die 
CSU bei ihren Beratungen ebensolche Mühe gemacht 
hat. Jeder darf wählen, wie er das sichtbar macht.

Zu Recht stellen Sie fest, die Situation der Frauen und 
deren Karrieren habe sich seit 1998 an den Hochschulen 
nicht wesentlich verbessert. Da besteht zwischen uns nur 
hinsichtlich der Lösung ein Dissens. Sie meinen, dieses 
liege an den falschen oder fehlenden Kompetenzen der 
Frauenbeauftragten. Jedenfalls ist es ein wesentlicher 
Punkt, dass Sie glauben, über die Positionierung der 
Frauenbeauftragten die Situation deutlich verbessern zu 
können. Ich habe schon im Ausschuss angedeutet: Wenn 
man sich mit Gender Mainstreaming intensiv auseinander 
setzt, insbesondere mit den amerikanischen Wurzeln, und 
danach mit dem, was in Skandinavien gelebtes Gender 
Mainstreaming ist – also weniger mit dem Arbeitsergebnis 
des zuständigen Ministeriums in Bonn/Berlin –, dann ist 
ganz klar, dass man aufpassen muss, sowohl das Pro-
blem geschlechtergerecht zu erfassen als auch die 
Lösung geschlechtergerecht zu organisieren. Sie amü-
sieren sich sehr über den Änderungsantrag in der letzten 
Ausschusssitzung. Ich kann es überspitzt formulieren: Die 
genannten Defi zite können von uns nur beseitigt werden, 
wenn es uns auf Dauer gelingt, weibliche Interessen mit 
männlichen Mitteln durchzusetzen. Die Idee, mit weibli-
chen Frauenbeauftragten bei Frauen Probleme abzu-
fragen, ist zugegebenermaßen die halbe Arbeit; aber in 
den Entscheidungsgremien haben sie es sehr häufi g mit 
Männern zu tun. 

Darüber sollten Sie doch einmal nachdenken, wie man in 
die Struktur am besten eindringt. 

Frau Kollegin Gote hat uns zur Autonomie, zur Demokratie 
und zur Öffentlichkeit mit hehren Worten etwas erzählt. 
Frau Kollegin Gote, Sie haben gesagt, autonom ist man, 
wenn man selbstständig und unabhängig handeln kann, 
wenn man sich selbst organisieren kann und in seinen 
Entscheidungen frei ist. Bei Ihrer Defi nition von „autonom“ 
haben Sie allerdings die fi nanzielle Unabhängigkeit völlig 
unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube, Sie hatten ein 
wenig die Sorge, dass das nicht zu Ihren Ausführungen 
über die Studiengebühren passen würde.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Es gibt darüber ein ganzes 
Kapitel!)

- Aber in Ihrem ganzen Kapitel kommt mit keiner Silbe vor, 
dass autonom zu handeln auch heißt, dass man selbst 
dafür sorgt, dass man ein Auskommen hat. Das haben Sie 
nicht einfach übersehen. Das hat nicht gepasst, wes-
wegen Sie es gestrichen haben. So etwas mag früher 
gegangen sein, aber mittlerweile sitzen hier ein paar 
Leute, die aufpassen. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Wer ist das?)
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- Das ist eine ganz große Gruppe in der CSU. Die Premi-
umopposition hat auch ein paar solche Leute. Ich gebe 
zu, bei Ihnen sind es nur wenige, Herr Wahnschaffe. 

(Beifall bei der CSU) 

Frau Gote, Sie unterstellen uns mangelnden Respekt vor 
dem Leistungswillen und der Leistungsbereitschaft junger 
Menschen, die nicht aus gut situierten karriere- und bil-
dungsorientierten Familien kommen. Ganz abgesehen 
davon, dass Sie für diesen wunderbaren Satz jede 
Begründung schuldig bleiben – ich habe mir Ihren Beitrag 
im Wortlaut angesehen -, auch wenn das nicht in Ihr Welt-
bild passt: In der von Ihnen genannten Gruppe gibt es 
eine ganze Reihe von Leuten, denen es gar nicht um 
Respekt geht, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie Sie ihn 
defi niert haben. Denen geht es darum, dass sie möglichst 
schnell eine möglichst gute Ausbildung absolvieren 
können, um möglichst schnell ins Berufsleben eintreten 
und Geld verdienen zu können. Deren Hauptansatzpunkt 
ist es, materiell gut dazustehen und möglichst Geld zu 
verdienen. Wenn Sie diesen jungen Leuten sagen, das 
kostet 500 Euro im Halbjahr, aber danach hast du schneller 
einen besseren Job und mehr Geld, dann sagen sie, das 
mache ich. Auch wenn Ihnen das nicht gefällt, können Sie 
es nicht leugnen. Ich weiß nicht, ob Sie aus dieser Gruppe 
kommen, aber ich habe Zweifel.

Herr Kollege Dr. Rabenstein hat die interessante Formulie-
rung gewählt, der Staat investiert immer weniger, die Stu-
denten zahlen immer mehr, und das ist der eigentliche 
Skandal der Studiengebühren. Man muss sich ordentlich 
verrenken, um in diesem Satz das Wort „Skandal“ unter-
zubringen; denn mit der Realität hat das nichts zu tun. 
Herr Kollege Dr. Rabenstein, die Bemerkung, sozialver-
trägliche Studiengebühren gibt es nirgends, dürfen Sie 
nur noch so lange anbringen, bis die Studiengebühren in 
Rheinland-Pfalz eingeführt sind. Dann wird Ihnen Ihr Par-
teivorsitzender Beck schon beibringen, dass das doch 
geht. Sie werden sich schon daran gewöhnen. Wenn Herr 
Beck einmal Ihr Chef ist und die Gebühren einführt, dann 
können Sie das nämlich nicht mehr behaupten. 

Wenn Sie als Beispiel für sieben Semester – Waren es 
sieben Semester? 

(Dr. Christoph Rabenstein (SPD): Neun!)

- Wenn Sie als Beispiel für neun Semester 27 000 Euro 
Belastung anführen, muss man einmal klarstellen, wir 
reden von 4500 Euro Studiengebühren in neun Semes-
tern. Maximal 500 Euro – die gestehe ich Ihnen einmal 
zu – mal neun ergibt nicht mehr als 4500 Euro. Ich habe 
Mathematik zwar nur im Leistungskurs gehabt und nicht 
studiert, aber mehr kommt auf keinen Fall heraus. Dem 
geneigten Zuhörer stellt sich dann die Frage, wo kommen 
die restlichen 22 500 Euro her. Ich meine, es kann schon 
sein, dass der Betreffende ein studienbegleitendes Dar-
lehen aufgenommen hat, nur für Ihr Beispiel hätten Sie 
genauso gut jemanden wählen können, der 22 500 Euro 
an Kredit aufgenommen hat, um sich andere Konsum-
wünsche zu erfüllen. Das hat doch mit dieser Debatte 
nichts zu tun. Das ist doch jetzt schon so. Das ist doch 

keine Situation, die dadurch entsteht, dass wir Studienge-
bühren einführen. 

(Beifall bei der CSU) 

Zum Hochschulgesetz insgesamt: Artikel 71 ist auch die 
Grundlage dafür, dass von den Hochschulen Leistungen 
erbracht werden. Darunter verstehen wir zum Beispiel 
auch einen angemessenen Umgangston in Verwaltungen 
und Prüfungskanzleien. Frau Gote, hier hätte ich von 
Ihnen gern einen Gut-Punkt; denn das müssen Sie unter 
„Respekt“ verbuchen. Daran führt kein Weg vorbei. 

Mehrere Redner der Opposition haben sich auf die Rege-
lung in Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 bezogen und kritisieren 
den Wegfall des Wortes „die“. Wenn der Freistaat Bayern 
Mittel und Stellen zur Verfügung stellt, dann bedeutet dies 
in keiner Weise, dass er dies nicht vollumfänglich tut. 
Wenn man das Wort „die“ eingefügt hätte, würde aus Ihrer 
Argumentation im Umkehrschluss folgen, dass die Uni-
versitäten keine Drittmittel einwerben dürften. Dann 
dürften die Universitäten nur Mittel verwenden, die vom 
Staat stammen, und sonst keine.

Frau Rupp, gefreut haben mich Ihre Formulierungen, 
„Bayern soll so gut bleiben“ und „Bayerns Spitzenrolle ist 
gefährdet“, bringen Sie doch mit diesen Formulierungen 
zum Ausdruck, dass auch Ihnen mittlerweile klar geworden 
ist, dass die gute Arbeit an Bayerns Hochschulen zu einer 
Spitzenrolle geführt hat. Wir haben diese Position erreicht 
mit von uns erarbeiteten und von uns durchgesetzten 
Hochschulgesetzen, und zwar gegen Ihre Warnungen und 
gegen Ihre Stimmen. Bayern weiß, dass das auch bei 
diesem Reformpaket so bleibt. 

By the way, Herr Wörner, die Münchner Kliniken sind 
längst privatisiert. 

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zu Wort hat sich 
Herr Staatsminister Dr. Goppel gemeldet. 

(Adelheid Rupp (SPD): Ich hatte mich auch 
gemeldet!)

- Entschuldigen Sie, Herr Staatsminister, ich habe Frau 
Kollegin Rupp nicht registriert. Danke für Ihr Verständnis. 
Frau Kollegin Rupp, es tut mir Leid.

Ich darf sagen, dass die CSU-Fraktion namentliche 
Abstimmung beantragt hat. Das wird mittlerweile durch-
gegeben. Wir brauchen aber keine Zeiten einzuhalten, 
weil es sich um ein Gesetz handelt, das verabschiedet 
wird. Frau Kollegin Rupp, bitte.

Adelheid Rupp (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Ich möchte mich nur auf wenige Punkte 
beziehen. Eine Sache, die München anbelangt, muss klar-
gestellt werden. Es ist zwar richtig, dass die Rechtsform 
der Krankenhäuser und die Rechtsform der Stadtwerke 
geändert wurden – Sie wissen alle, das liegt auch daran, 
dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben -, 
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aber weder die städtischen Krankenhäuser noch die 
Stadtwerke sind in privates Eigentum übergegangen. Das 
wird die Münchner SPD auch weiter so handhaben, auch 
wenn Sie es ändern wollen.

(Beifall bei der SPD) 

Das sind Unterschiede, und da bitte ich Sie, zu differen-
zieren. 

Zweiter Punkt. Herr Kollege Weidenbusch, ich komme zur 
Frauenförderung. Es ist natürlich mitnichten so, dass wir 
davon ausgehen, dass die Frauenförderung allein davon 
abhängt, wie die Rolle der Frauenbeauftragten ist. Bloß 
der Umkehrschluss, zu sagen, man kann die Frauenbe-
auftragte durchaus vom Hochschulrat fernhalten und man 
kann die Stelle auch mit einem Mann besetzen, ist meiner 
Ansicht nach ebenfalls nicht zulässig. Damit werden die 
Frauen sicher nicht gefördert. Wenn Sie selbst zugeben, 
zur Durchsetzung der Interessen von Frauen an den 
Hochschulen bedarf es männlicher Mittel, dann muss ich 
Ihnen sagen, das ist genau der falsche Weg. Unsere 
Hochschulen müssen so sein, dass es zur Durchsetzung 
der Interessen von Frauen gerade nicht männlicher Mittel 
bedarf, weil ich nicht dazu bereit bin, Frauen dazu zu ver-
dammen, sich so zu verhalten wie Männer. Was ist denn 
das für eine Politik? – Sie sind doch die Ersten, die dann 
sagen, diese Emanzen. Das sind doch dann Sie.

(Beifall bei der SPD) 

Zur Debatte insgesamt möchte ich sagen, Sie haben sich 
um das, was die Hochschulpolitik in Bayern und ihre Per-
spektiven ausmachen sollte und, was eigentlich Inhalt des 
Gesetzes sein sollte, in wesentlichen Punkten herumge-
drückt. Sie haben sich auch gedrückt bei der Frage der 
Finanzierung. Es ist völlig unklar, wie die bayerischen 
Hochschulen in Zukunft fi nanziert werden. Es ist völlig 
unklar, wie der Studierendenberg bewältigt werden soll. 
Wenn der Freistaat Bayern nicht die nötigen Mittel zur 
Finanzierung der Hochschulen zur Verfügung stellt, ist 
klar, dass es nicht um einen zwanghaften Ausschluss von 
Drittmitteln geht, sondern darum, den Freistaat Bayern zu 
verpfl ichten, dafür zu sorgen, dass unsere Hochschulen 
tatsächlich funktionieren. 

Zur guten Situation der Hochschulen möchte ich 
bemerken, das ist doch nicht Ihr Verdienst. Immer tun Sie 
so, als ob alles, was in Bayern gut funktioniert, Ihr Ver-
dienst wäre. Das ist aber das Verdienst der Beschäftigten 
an den Hochschulen, derjenigen, die dort arbeiten, der 
Professoren, aber auch der Studierenden, die aus einer 
schlechten fi nanziellen Ausstattung das Optimale 
machen.

(Beifall bei der SPD – Engelbert Kupka (CSU): So 
schlimm scheinen die Rahmenbedingungen nicht 
zu sein!) 

Zu den Studienbedingungen sagen Sie kein Wort. Sie sind 
schlecht. Was nicht heißt, dass nicht trotzdem Spitzen-
leistungen erbracht werden. Schauen Sie doch einmal 
genau hin, reden Sie mit den Studierenden. Sich auf Dis-
kussionen in der eigenen Partei zu beschränken, was den 

Diskurs über die Studienbedingungen anbelangt, ist wirk-
lich nicht zielführend. Auch hier steht ganz klar die Frage: 
Mit welchen fi nanziellen Mitteln wollen Sie künftig sicher-
stellen, dass sich die Lage grundlegend verbessert? Auch 
um die Frage der sozialen Auslese durch Studiengebühren 
haben Sie sich gedrückt. Diese Frage haben Sie nicht 
thematisiert. Da wollen Sie nicht hinsehen. Meiner Ansicht 
nach sind Sie auch völlig unfähig, die Interessen und Pro-
bleme der Studierenden wahrzunehmen.

Ihre Domäne ist auch nicht gerade die Demokratie an den 
Hochschulen. Sie vertreten nach wie vor hierarchische 
Systeme, die von oben nach unten funktionieren, und sind 
nicht bereit, die einzelnen Gruppen an den Hochschulen 
einzubinden und mitbestimmen zu lassen, dass diese die 
Hochschulen mitgestalten könnten. Mit den Gesetzen, die 
Sie hier vorlegen, sehe ich die Situation der bayerischen 
Hochschulen tatsächlich gefährdet. Ich befürchte sehr, 
dass es mit den Hochschulen nicht positiv weitergehen 
wird, sondern dass ihre Situation noch negativer wird. 
Dazu muss ich auch noch sagen: Was gut ist, kann man 
noch besser machen. Ich hätte erwartet, dass dies auch 
Ihr Anspruch ist. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister, Dr. Goppel, bitte schön.

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich will die nachmittägliche Diskussion - in 
der SPD und GRÜNE in einer Art „Lostrommel-Verfahren“ 
argumentieren, indem sie blindlings in die Trommel greifen 
und Beiträge zum Thema in die Diskussion werfen nach 
dem Motto: Schauen wir mal, was sich daraus ergibt -, 
nutzen, um ein paar falsche Darstellungen zu beseitigen. 
Ich will in aller Kürze darstellen, worauf wir mit unserem 
Gesetz abzielen. Anders würde ich in der Zeit, die Sie mir 
übrig gelassen haben, auch nicht fertig. Allerdings wurde 
die Zeit durch die langen Debatten der Fraktionsmitglieder 
der SPD verlängert. Dabei sind die Darlegungen der SPD 
im Ausschuss doch relativ kurz gewesen.

(Wolfgang Vogel (SPD): Da waren Sie doch gar 
nicht da!)

- Ich lasse mir das aber durchaus berichten. So ist das 
nicht. 

In den Jahren bis 1990, Kolleginnen und Kollegen, haben 
wir die 68er Diskussion aufgearbeitet. Wir hatten uns vor-
genommen gehabt, diese Gesellschaft hatte sich vorge-
nommen, auch gegen den Willen der Union – in Bund und 
Ländern gleichermaßen -, die alten Wertvorstellungen 
dieser Gesellschaft – teilweise zu Recht, teilweise zu 
Unrecht -, aufzulösen. Alle alten Strukturen, ob Familie 
oder andere, sollten aufgelöst werden. Sie von der SPD 
waren Weltmeister darin, alte Strukturen aufzulösen. Da, 
wo die SPD allein nicht erfolgreich war, hat sie sich später 
von den GRÜNEN unterstützen lassen. Seit 1990 sind wir 
jetzt dabei - nach und nach, und jeder in unterschiedlicher 
Form -, zu lernen, dass sich die Bedingungen unserer 
Gesellschaft unmerklich, aber systematisch völlig gewan-
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delt haben. Wir sind weniger Menschen, das merkt man 
lange nicht. Wir haben weniger Geld, das wollte man 
lange nicht glauben. Wir erleben die Globalisierung in 
einem Tempo, wie sie die Deutschen nicht für möglich 
gehalten haben. Die Mehrzahl glaubt, wir sind ganz vorn. 
Oft genug wurde es ihnen auch eingeredet. Wir haben 
eine Arbeitskräftewanderung wie nie zuvor. Unsere Tüch-
tigen laufen davon. Was wir dazubekommen, sind Sozial-
hilfeempfänger, nicht die Tüchtigen aus aller Welt. Das 
verändert unsere Konditionen.

(Beifall bei der CSU – Zuruf von den GRÜNEN: 
Das ist bodenlos! – Unruhe bei den GRÜNEN und 
bei der SPD)

Sehen wir uns doch an, wer in den letzten Jahren gewan-
dert ist. Es gibt eine riesige Menge, die wandert nach 
Amerika. Wer nichts ist, kommt zu uns. Es kommen auch 
Tüchtige, das bestreite ich gar nicht, aber entscheidend 
ist die Bilanz.

(Adelheid Rupp (SPD): Das ist unmöglich, was 
Sie hier in die Debatte einführen! – Weitere Zurufe 
von der SPD und von den GRÜNEN)

Schauen wir doch einmal an, was wir am Ende haben: Wir 
haben die Draufzahler-Mentalität, die anderen haben die 
Absahner-Qualität. Da ist doch die Frage, ob wir in dieser 
Situation so weiter verfahren können. Mir scheint, dass wir 
das gegeneinander abwägen müssen.

(Unruhe bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Die Einnahmen sind weniger, die Schulden werden höher. 
Einige Bundesländer sind, vor allem wenn die SPD sie 
führt, verschuldet und nehmen uns über den Länderfi -
nanzausgleich das Geld weg, das Geld, das wir gerne in 
Studium, Bildung, Familie und soziale Einrichtungen 
investieren würden.

(Beifall bei der CSU – Wolfgang Vogel (SPD): 
Vorher hat doch Bayern was bekommen! – Wei-
tere Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN)

Die Schulden werden am laufenden Band erhöht, und wir 
müssen auf unser Geld verzichten. Der Ministerpräsident 
hat gesagt: Keine neuen Schulden. Doch je mehr wir 
sparen, desto mehr gehen die Herrschaften in den nördli-
chen Bundesländern davon aus, dass sie die Bayern 
schon noch weiter schröpfen können. Das alles sind 
Dinge, die Sie sich zuschreiben müssen, denn in diesen 
Bundesländern haben Rot und Grün das Sagen.

(Beifall bei der CSU – Adelheid Rupp (SPD): 
Geben Sie doch zu, dass Sie sich im Kabinett 
nicht durchsetzen können! – Unruhe bei der SPD 
und bei den GRÜNEN)

- Nein, hier muss ich den alten Generalsekretär wieder 
einmal herauslassen, weil ich der Überzeugung bin, meine 
Damen und Herren, dass man die Positionen nicht einfach 
isoliert sehen und vertauschen kann nach dem Motto: Mal 
bin ich für die Wissenschaft, dann male ich ein hehres 

Bild, dann bin ich für die Familie und male dort ein hehres 
Bild. Wenn es aber um die Grundsätze geht, sind Sie nicht 
dabei. Dann gehen Sie nach Hause. 

(Zuruf des Abgeordneten Wolfgang Vogel (SPD))

- Nein, ich bin mit dem Satz gleich fertig. Das Wissen 
steigt in fünf Jahren. Es verdoppelt sich in dieser Zeit.

(Wolfgang Vogel (SPD): Aber nicht bei der CSU! 
– Gegenruf des Abgeordneten Engelbert Kupka 
(CSU): Bei der CSU verdreifacht es sich!)

Wir müssen deshalb andere Ausrüstungen haben. Die 
Studenten werden in den nächsten Jahren immer mehr. 
Herr Kollege Vogel, wenn Sie von der neoliberalen Sülze in 
aufgeweichten Hirnen sprechen, dann müssen Sie damit 
Erfahrung haben.

(Heiterkeit und Beifall bei der CSU)

Diesen Begriff kenne ich aus der Medizin nicht, er muss 
von Ihnen stammen. Wer die Erfahrung hat, kann den 
Begriff wohl auch brauchen. Ich könnte ihn nicht nachvoll-
ziehen.

Meine Damen und Herren, von wegen „Renditedenken 
ersetzt Forscherdrang“. Renditedenken ist vielmehr das 
Ergebnis von gutem Forscherdrang. Alle wichtigen Indus-
trieunternehmen siedeln sich sofort dort an, wo Forscher-
drang zu Ergebnissen kommt. Dort haben wir super 
Ergebnisse. Dort wird Umsatz gemacht, dort gibt es 
Arbeitsplätze, und die Rendite wird höher. Diese Dinge 
müssen in ihrer Abfolge richtig dargestellt werden, dann 
läuft die Diskussion richtig.

Sie verschweigen die Statistik tunlichst und werfen uns 
vor, wir würden nicht alles sagen. Da muss ich doch nur 
aufzählen, wo die Bayern an den Stellen stehen, an denen 
Sie uns unterstellen, wir seien weder Demokraten, noch 
autonom, noch liberal, noch frei, noch in irgendeiner Form 
gut. Die Statistik, die international aufgestellt wird, kommt 
aber zu einem ganz anderen Ergebnis: Die Bayern stehen 
vorn. Sie stehen vorn, obwohl es Sie gibt. Das scheint 
doch wohl an anderen Dingen zu liegen als an dem, was 
Sie vierzig Jahre lang regelmäßig vorgetragen haben. In 
allen Protokollen des Landtags ist nachzulesen, die CSU 
wäre nicht in der Lage, nach vorn zu rücken. Das haben 
Sie immer wieder behauptet. Wir haben immer gegen Sie 
regiert. Doch alle vier Jahre hat die Bevölkerung gesagt: 
Die SPD scheint doch nicht Recht gehabt zu haben, denn 
die Umfragen kommen zu ganz anderen Ergebnissen.

(Zuruf der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

In den Statistiken scheinen ganz andere Ergebnisse auf. 
Also müssen Ihre Argumente falsch gewesen sein.

(Beifall bei der CSU – Adelheid Rupp (SPD): Sie 
sind nur in einem besser, und das ist Ihre Propa-
ganda! Sie haben einen unglaublichen Stil!)
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- Ich verstehe Sie nicht. Je lauter Sie rufen, desto weniger 
dringt es an mein Ohr. 

Das Veränderungskonzept, das wir für die bayerischen 
Hochschulen haben, haben die Hochschulen gemeinsam 
mit dem Wissenschaftsministerium erarbeitet. Ihnen hat 
es doch am meisten wehgetan, dass die Präsidenten aller 
bayerischen Hochschulen im vergangenen Jahr das Inno-
vationsbündnis unterzeichnet und damit erklärt haben: 
Wir leisten unseren Teil, der Finanzminister leistet seinen 
Teil, und der Bayerische Landtag gibt zuverlässig seinen 
Teil dazu. So steigen bis zum Jahr 2008 die Mittel, sie 
werden sicher nicht sinken. So etwas hat es in keinem 
anderen Parlament gegeben, schon gar nicht in einem 
unter Ihrer Führung. Das gibt es nur bei uns. Wir haben im 
Hochschulhaushalt 2006 gemessen am Hochschulhaus-
halt 2004 eine Etat-Steigerung von 7,1 Prozent, und das 
macht 199,5 Millionen Euro aus. 

(Beifall bei der CSU)

Das müssen Sie den Leuten sagen, wenn Sie wirklich ehr-
lich argumentieren wollen. Ich habe es satt, mir hier dau-
ernd falsche Zahlen anzuhören.

(Beifall bei der CSU)

Lassen Sie mich jetzt in aller Ruhe Folgendes sagen: Hier 
hat noch nie jemand behauptet, das sei alles von der 
CSU. Wir haben den Spruch, und der stammt von Erwin 
Huber und lautet: Die Aufgaben, die zu erledigen sind, 
erledigen die Bürger. Es gibt noch einen anderen Spruch, 
der ist von der SPD und stammt aus dem Passauer 
Umfeld. Der war auch gut gemacht. Also: Die Aufgaben, 
die zu erledigen sind, erledigt der Bürger. Das Parlament 
gibt Strukturen vor, in denen sich die Bürger zurechtfi nden 
oder nicht. Seit 1958 gibt die CSU-Mehrheit die Struktur in 
Bayern vor. Das können Sie nicht wegdiskutieren, das 
müssen Sie hier einfach zur Kenntnis nehmen. Ich halte es 
für wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, denn es 
wird immer wieder untergebuttert. Seit 1958 sind Sie nur 
in der Opposition in Bayern. Da kann man nicht mehr so 
gut argumentieren, das ist klar. Man ist für nichts verant-
wortlich, aber man kann sagen, man hat überall mitge-
redet. Jedes Mal wird man widerlegt – das tut weh.

(Beifall eines Abgeordneten der CSU)

Jetzt lassen Sie mich aber einmal sagen, was die Hoch-
schulen alles machen müssen, gleichgültig, ob sie von der 
CSU regiert werden oder von jemand anderem. BA/MA 
– Bachelor- und Masterstudiengänge – beruhen auf einem 
Beschluss Ihrer Bundesregierung, die uns das vorge-
geben hat, ohne dass wir über Fragen des Ingenieurwe-
sens in der Zukunft geredet hätten. Damit haben Sie 
unseren Hochschulen etwas angetan. Sie haben einfach 
gesagt, wir müssen in Europa alles aufl ösen, BA und MA 
müssen sein. 

Ich bin todunglücklich über diese Feststellung, die uns in 
Deutschland an der Hochschule keinerlei Beweglichkeit 
gelassen hat, um eigene Qualität zu begründen und zu 
belegen.

(Beifall bei der CSU)

Ich muss aber mitmachen. Wir haben damals sicherlich 
mitgestimmt - keine Frage. Wenn am Ende alle anderer 
Meinung sind, bleibt man nicht alleine stehen. 

(Zuruf von der SPD)

Der Unterschied zu Ihnen ist aber: Ich gebe das zu und 
muss später nicht korrigiert werden. Also: Wir müssen 
BA/MA umrüsten, und wir müssen kürzere Studienzeiten 
einführen. Wir brauchen eine andere Betreuungsabfolge. 
Wenn wir international wettbewerbsfähig sein wollen, 
müssen wir kürzere Studienzeiten haben. Das ist über-
haupt keine Frage. Entweder wir wollen das, oder unsere 
tüchtigen Leute gehen weg und studieren woanders. Der-
zeit gehen sie wenigstens erst nach dem Examen. Das 
müssen wir auch verhindern. 

Ein Weiteres. Aufgrund der Situation an den Hochschulen 
ist es notwendig, die Geisteswissenschaften auf Trab zu 
bringen. Auch Geisteswissenschaftler sind in die Gesell-
schaft eingeordnet und nicht in ein Kämmerchen einge-
sperrt, in dem sie bis zum Pensionierungsalter denken 
dürfen. Sie haben sich einzubinden in eine Gesellschaft, 
der das Geld ausgeht, und sich darum zu bemühen, Auf-
träge zu formulieren, die der Hochschule weiterhelfen. 
Das kann in Kombination geschehen. Aus jeder neuen 
naturwissenschaftlichen Erkenntnis resultiert eine Fülle 
von Aufgaben für Geisteswissenschaftler, die durchaus 
auch etwas mit Geld zu tun haben. Man kann sich nicht 
immer nur ins Kämmerlein des Elfenbeinturms zurück-
ziehen.

Herr Präsident Winnacker hat formuliert: Eine Uni umwan-
deln entspricht der Umbettung eines Friedhofs - keine 
Unterstützung von innen. Ich entdecke eine gewisse Ähn-
lichkeit zur SPD.

(Zurufe von der CSU: Sehr gut!)

- Ich darf daran erinnern, dass das Zitat von Winnacker 
ist. 

Sie kommen immer wieder mit dem alten Käse der Ver-
fassten Studentenschaft. Ich darf Ihnen sagen: Das Bun-
desverfassungsgericht hat 2004 Bayern und Baden-
Württemberg Recht gegeben. Wenn in einem Land die 
Studentenschaft, eingebunden in die Universität, zu bes-
seren Ergebnissen, höheren Abschlüssen und besseren 
Qualitäten kommt, kann niemand das Land zwingen, die 
Verfasste Studentenschaft einzuführen, noch dazu, wenn 
die anderen schlechter sind. Das ist die Situation. Sie 
zwingen uns nirgends und auch an dieser Stelle nicht, die 
Situation an unseren Universitäten schlechter als bisher 
zu machen. 

(Beifall bei der CSU)

Man kann das noch so schön begründen - das muss rea-
listisch bleiben. Herr Kollege Vogel hat vom Holzweg 
gesprochen, auf dem sich die CSU befi ndet. Darüber bin 
ich froh: Lieber auf dem Holzweg als im Sumpf. 

(Beifall bei der CSU)
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Der Holzweg ist allemal regenerativ. Der Sumpf hingegen 
ist mit unbedingt zu reinigendem Wasser versehen, sonst 
können Sie nicht trinken.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Christian Magerl 
(GRÜNE))

- Herr Magerl, ich muss dumme Formulierungen aufgreifen 
können. Das tun Sie bei mir auch und steht Ihnen zu.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Christian Magerl 
(GRÜNE))

Jetzt kommen die Daten, die mir wichtig sind, weil ich Sie 
nicht länger strapazieren will als unbedingt notwendig. 

Noch einen Satz zum Klinikgesetz. Nach dem Klinikge-
setz, meine Damen und Herren, befi nden sich die Univer-
sitätsklinika in Deutschland bekanntermaßen in der Kon-
kurrenz zu allen anderen Kliniken dieses Landes. Das 
DRG-System, das eingeführt worden ist, stellt die Univer-
sitätsklinika schlechter. Deshalb muss der Staat, der Uni-
versitätsklinika sehr eng an der Kandare hatte, dafür 
sorgen, dass sie in der gleichen Weise fl exibel reagieren 
können, wie das in anderen Ländern geschieht, wenn in 
anderen Klinika der Städte und Kommunen eine völlig 
andere Situation eintritt. Er muss sicherstellen, dass sie in 
ihrem Umfeld anders operieren können. Diese Beweglich-
keit wird durch die neue Organisation hergestellt. Das 
Wissenschaftsministerium kann weiß Gott nicht befehlen, 
dass sich die Gesundheitsszenerie nicht ändert oder aber 
an ihm ausrichtet. Herr Kollege Weidenbusch hat mit 
Recht darauf verwiesen, dass die Kommunen, insbeson-
dere auch SPD-Kommunen, alles andere als zurückhal-
tend sind, wenn es darum geht, sich selbst schön zu 
rechnen. 

Zu den Studierendenbeiträgen will ich nicht viel sagen 
außer der Tatsache, dass man mich nicht so weit bringt, 
statt „Beiträge“ in Zukunft wieder „Gebühren“ zu sagen. 
Der Begriff „Gebühren“ besagt nämlich, dass der Finanz-
minister einen Zugriff darauf hat. „Beiträge“ heißt: Jemand 
leistet zusätzlich etwas zu dem, was schon vorhanden ist. 
Wer von „Gebühren“ spricht, hat im Hinterkopf, die 
Betreuung anders zu handhaben, als wir das wollen. 
Wenn Sie einmal solche Beiträge einführen sollten, werden 
diese ganz sicher einen völlig anderen Zweck haben. Sie 
sind nämlich noch lange nicht da, wo sie hingehören. Stu-
dienbeiträge sind Leistungsentgelte an die Universität, die 
bis dato nicht gezahlt worden sind. Dies wird nun sicher-
gestellt. Blicken Sie einmal in den Dringlichkeitsantrag auf 
Drucksache 15/5551, den die Kollegen der CSU gestellt 
haben, den Sie anschließend aber nicht beraten wollen. 
Darin steht unter Punkt 2. a: 

Der Landtag erwartet, dass die Hochschulen in 
ihren Satzungen eine angemessene Mitwirkung 
der Studierenden sicherstellen. Die Studierenden 
sollen in den entsprechenden Gremien in geeig-
neter Weise, bis hin zu einer paritätischen Mitwir-
kung, vertreten sein.

Das ist der Ausgangspunkt. Also: Alles, was Sie 
behaupten, entspricht nicht den Fakten - vielleicht Ihren 

Alpträumen, aber an diesen werde ich Sie nicht hindern 
und auch gar nicht hindern wollen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Nach 
diesem Redebeitrag vermehren sich die Alp-
träume!)

- Solange Sie Alpträume haben, verehrte gnädige Frau, 
werden Sie nicht gewählt; da brauchen Sie keine Sorge zu 
haben. 

Erstens. Wir haben alle diese vier Gesetzesänderungen 
durchgeführt, weil sich die Gesetzeslage im Bund und in 
den Ländern geändert hat. Wir mussten in der Folge 
ändern. Außerdem war 1999 vom Kollegen Zehetmair 
angekündigt worden, dass eine tiefgreifendere Reform 
folgen wird. Schließlich sind BA/MA, also Bachelor und 
Master, sowie ein paar andere Dinge notwendige Voraus-
setzungen dafür, dass weiter geändert wird. Wir haben 
uns fest vorgenommen - ich gebe zu: durchaus gegen 
den Widerstand, den Sie leisten -, die Verselbstständi-
gung und die Autonomie der Hochschulen weit nach 
vorne zu treiben und uns ein Beispiel an den inzwischen 
erfolgten Schritten anderer Länder zu nehmen. Wir haben 
es anders gemacht, als wir es uns zunächst vorgestellt 
hatten. Wir haben das nicht alles freigegeben, sondern wir 
haben eine Struktur für alle Universitäten geschaffen. In 
Artikel 106 Absatz 2 und in einigen anderen Klauseln 
geben wir den Freiraum, davon völlig abzuweichen und 
eine eigenständige Hochschule zu entwickeln, weil wir an 
der Technischen Universität gesehen haben, dass das 
funktioniert. Diese Autonomie wird umgesetzt. Sie ist 
anerkanntermaßen und nach den Äußerungen unserer 
Präsidenten und Professoren größer als in den meisten 
anderen Ländern. Am Anfang wurde das angezweifelt 
- inzwischen sind die Herrschaften unserer Meinung.

Zweitens. Wir haben uns für die Hochschulen effektive 
Entscheidungsstrukturen vorgenommen. Wir haben den 
Hochschulrat so eingerichtet, wie er ist, und die Hoch-
schulleitung mit anderen Vorgaben versehen. Das hat zur 
Folge, dass sich der Senat ändert. Sie tun so, als ob man 
etwas einführen könnte, alles andere aber gleich bliebe. 
Genau das ist ja Ihr Problem. Das ist das Problem der 
Sozialdemokraten: Sie meinen, das eine, was man hat, 
kann man behalten; alles andere ändert man ab, und dann 
würde sich das von selbst anpassen. Das ist nicht so. Ein 
sich änderndes Ding erfordert zwanzig weitere, andere 
Änderungen. 

(Wolfgang Vogel (SPD): Sie haben nichts ver-
standen, Herr Kollege!)

Daran müssen Sie sich gewöhnen. Daran führt kein Weg 
vorbei. Der Senat wird anders. Wenn der Hochschulrat 
einen neuen Auftrag an der Hochschule hat und die Hoch-
schulleitung eine neue, zusätzliche Struktur erhält, dann 
brauche ich den Senat nicht mehr - -

(Wolfgang Vogel (SPD). Das wollen wir so nicht!)

- Gut; dann sagen Sie das doch! 

(Wolfgang Vogel (SPD): Das haben wir auch 
gesagt! Sie haben es eben nicht verstanden!)
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- Herr Kollege Vogel, nein. Wenn Sie gesagt hätten, die 
SPD hat eine andere Vorstellung, würde ich Ihnen nicht 
widersprechen. Sie standen hier und haben uns verteufelt, 
weil wir uns mit einer anderen Vorstellung durchsetzen. 
Das ist ein großer Unterschied. Das muss man in der Dis-
kussion aufarbeiten dürfen. Sie sind ganz weit weg von 
dem, was wir in der Realität verabschieden. 

(Wolfgang Vogel (SPD): Ihre Kollegen haben es 
verstanden, nur Sie nicht! Das ist das Problem!)

Drittens. Die Internationalität. Es geht nicht nur um BA und 
MA, sondern um die internationale Flexibilität unserer Stu-
dierenden. Dazu benötigt man andere Gesetzesrege-
lungen. 

Viertens. Wir haben Bildungsqualität und eine höhere 
Steigerung der Leistungsfähigkeit an den Hochschulen zu 
garantieren, da der Studentenberg wächst, nämlich in der 
Spitze um ein Drittel von 170 000 auf 240 000 Studie-
rende. Hier ist eine einzige Stelle, an der wir in diesem 
Haus Gott sei Dank noch an einem Strang ziehen: Die 
Hochschulen bedürfen dringend einer zusätzlichen Finan-
zierung. Es gibt keinen Streit darüber, dass es eine zusätz-
liche Finanzierung unbedingt braucht. Wenn das heute 
der Einigungspunkt ist, dann ist das eine gute Botschaft, 
die ich dem Finanzminister gern bei jeder Gelegenheit in 
Erinnerung rufen werde. Bei der Finanzierung und Aus-
stattung wird eben eine Aufteilung notwendig sein. Dritt-
mittel müssen helfen; Professoren müssen mit zusätzli-
chen Stunden helfen, die aber nicht beliebig vermehrbar 
sind - das will ich nochmals ausdrücklich unterstreichen. 
Wer wie die Fachhochschulprofessoren 19 Stunden im 
Dienst steht, kann daraus nicht 20 oder 21 Stunden 
machen.

(Beifall bei der CSU)

Das geht nicht. 

Fünftens stellt sich die Frage nach insgesamt einwerb-
baren Drittmitteln und der notwendig werdenden Haus-
haltserweiterung. 

Als Sechstes will ich Ihnen sagen, dass die Studierenden 
ihren Anteil tragen, weil sie in Zukunft ein anderes Ver-
hältnis zu Professoren und zur Hochschule selbst haben. 
Unser altes Humboldtsches Ideal hat geheißen: Du 
kommst an die Hochschule, studierst, was du für richtig 
hältst, und am Ende sagen dir die Professoren, ob es 
einen Sinn gemacht hat und ein Ergebnis bringt. Die 
Wahrheit liegt sicherlich nicht bei einem BA und MA, bei 
dem nach altem englischen Modell jede Vorlesung vorge-
schrieben wird, alle zwei Semester fi ndet eine Festlegung 
statt, und am Ende darf der Student nur das machen, was 
die Hochschule sagt. 

Wir brauchen vielmehr eine Mischung aus einem freien 
Teil und einem festgelegten Teil. Andernfalls ist eine Ver-
kürzung der Studienzeit nicht möglich. Wir sind nicht auf 
dem Weg der alten Engländer und der Amerikaner, son-
dern wir versuchen eine Mischung. Deshalb haben wir 
nicht für die Juniorprofessoren gestritten, sondern für die 
Habilitation. Uns wurde immer unterstellt, wir wären 

gegen die Juniorprofessoren. Kein Mensch war dagegen. 
Das hat das Verfassungsgericht bestätigt und Frau Bul-
mahn in ihre Schranken verwiesen. Sie haben diesen 
Prozess nicht gewonnen, sondern Sie sind jämmerlich 
unterlegen. Sie stellen sich aber immer noch hierher und 
erklären falsche Dinge zum Faktum. Sie haben heute 
erneut erklärt, wir würden die Juniorprofessoren endlich 
einführen. Wir wollten vielmehr die Abschaffung der Habi-
litation durch das Gerichtsverfahren verhindern. Das war 
der einzige Grund.

Die Frauenförderung war heute Vormittag Gegenstand 
vieler Vorwürfe von Ihrer Seite. Meine Damen und Herren, 
nur zur Beruhigung: In diesem Jahr habe ich – zweimal 
gegen den Willen von Frauenbeauftragten und Studieren-
denvertretungen, ansonsten aber einvernehmlich – Frauen 
berufen, in den letzten fünf Monaten so viele wie im 
gesamten letzten Jahr. In diesem Jahr waren es zwölf 
Frauen, im letzten Jahr waren es 13. Die Zahl der Beru-
fungen ist abhängig von den Listen, die ich einbringe und 
die ich bekomme.

Ich gebe zu, dass in diesem Jahr mehr Frauen berufen 
wurden, weil wir bei den Juniorprofessoren eine andere 
Ernennungsquote hatten. Der Blick in die Personallisten 
unserer Hochschulen, insbesondere der Fachhoch-
schulen, wo die Techniker zu Hause sind, zeigt uns, dass 
häufi g die Möglichkeit der Einsetzung einer Frauenbeauf-
tragten schon deshalb nicht besteht, weil die Männer 
unter sich sind. Dieses Thema liegt mir jedoch am 
Herzen.

Wir stehen unter der Vorgabe mehrerer Qualitätssprünge. 
Wir brauchen mehr Autonomie, mehr Internationalität und 
eine höhere Bildungsqualität. Wir brauchen auch eine 
Annäherung der Fachhochschulen an die Universitäten, 
wo uns dies weiterbringt. Wir wollen sicherstellen, dass 
der Bachelor an der Fachhochschule und der Master an 
der Universität gemacht wird. Wir wollen aber auch den 
Umkehrschwung möglich machen und sicherstellen, dass 
der Bachelor aus der Universität jederzeit in die Fach-
hochschule wechseln kann. In Bayern sind schätzungs-
weise 20 % aller Absolventen einer Hochschule ohne das 
gymnasiale Abitur an diese Hochschule gekommen. Des-
halb können sie hier nicht von einer Benachteiligung oder 
einer sozialen Ausgrenzung sprechen. Sie sollten vielmehr 
von der Berücksichtigung von Qualifi kationen unter-
schiedlichster Art an unseren Hochschulen sprechen. Auf 
diesem Weg werde ich weiter arbeiten.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen.

Bevor wir zur Abstimmung kommen, darf ich erneut 
Ehrengäste auf der Tribüne begrüßen. Im Namen des 
Bayerischen Landtags und persönlich begrüße ich die 
Delegation der Moskauer Gebietsduma unter Leitung des 
stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Vladimir Alekseev.

(Allgemeiner Beifall)
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Herr Vorsitzender, Sie halten sich bereits seit Montag zu 
einem Informationsbesuch bei uns in Bayern auf. Ihr Pro-
gramm war vielseitig, spannend aber sicher auch sehr 
anstrengend. Sie werden heute Abend nach Moskau 
zurückkehren. Kommen Sie gut nach Hause. Sie haben 
sicherlich gute Informationen mitgenommen. Wir freuen 
uns bereits auf Ihren nächsten Besuch oder auf einen 
Besuch unserer Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen. Wir 
führen ja sehr kontinuierlich einen regen Austausch. Alles 
Gute und herzlich willkommen.

(Allgemeiner Beifall)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte feststellen, 
dass wir für heute eine Plenarsitzung mit open end verein-
bart haben. Das bedeutet, dass dies für heute mit Sicher-
heit nicht die letzte notwendige Abstimmung ist, sondern 
dass wir heute noch sehr wichtige Abstimmungen vorzu-
nehmen haben. Ich bitte Sie, das bei Ihrem weiteren Pro-
gramm zu berücksichtigen.

Wir kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Tages-
ordnungspunkte wieder getrennt. Ich lasse zunächst über 
den Tagesordnungspunkt 6 abstimmen. Der Abstimmung 
liegt der Initiativgesetzentwurf auf Drucksache 15/3325 
zugrunde. Vorweg darf ich darauf hinweisen, dass die 
Nummer 11 Buchstabe d) des § 1 zurückgezogen wurde 
und verschiedene Teile des Gesetzentwurfs vom feder-
führenden Ausschuss für Hochschule, Forschung und 
Kultur bei der Einzelberatung für erledigt angesehen 
wurden. Ich verweise insoweit auf die Drucksache 15/
5514.

Insgesamt empfi ehlt der federführende Ausschuss für 
Hochschule, Forschung und Kultur zu diesem Gesetzent-
wurf Ablehnung. Wer dagegen dem Gesetzentwurf 
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
ist die SPD-Fraktion. Gibt es Gegenstimmen? – Das ist 
die CSU-Fraktion. Gibt es Stimmenthaltungen? – Das ist 
die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Damit 
ist der Gesetzentwurf abgelehnt.

Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungs-
punkt 7. Der Abstimmung liegen der Entwurf eines Baye-
rischen Hochschulgesetzes auf der Drucksache 15/4396, 
die Änderungsanträge auf den Drucksachen 15/4600 und 
15/5472 sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht des 
federführenden Ausschusses für Hochschule, Forschung 
und Kultur auf der Drucksache 15/5518 zugrunde.

Vorweg lasse ich über den vom federführenden Aus-
schuss für Hochschule, Forschung und Kultur zur Ableh-
nung empfohlenen Änderungsantrag auf der Drucksache 
15/5472 abstimmen. Wer entgegen dem Ausschussvotum 
dem Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es 
Gegenstimmen? – Das ist die CSU-Fraktion. Gibt es 
Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist der Änderungsan-
trag abgelehnt.

Zum Gesetzentwurf 15/4396 empfi ehlt der federführende 
Ausschuss für Hochschule, Forschung und Kultur Zustim-
mung mit der Maßgabe verschiedener Änderungen. Der 

Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Parlaments-
fragen stimmt bei seiner Endberatung der Beschlussemp-
fehlung des federführenden Ausschusses in der Fassung 
der Zweitberatung zu, allerdings mit der Maßgabe ver-
schiedener Ergänzungen in Artikel 107. Ich verweise inso-
weit auf die Drucksache 15/5518.

Darüber hinaus sollen in Artikel 96 des Gesetzentwurfs die 
Worte „die hauptberufl ichen Bediensteten“ durch die 
Worte „des Personalrats des Studentenwerks“ ersetzt 
werden.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen unter Berücksichtigung der von mir vorgetra-
genen Änderung zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das ist die CSU-Fraktion. Gibt es 
Gegenstimmen? – Das sind die Fraktionen der SPD und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es Stimm-
enthaltungen? – Keine. Es ist so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Die Abstimmung soll, wie in 
§ 127 Absatz 2 der Geschäftsordnung vorgesehen, in 
namentlicher Form erfolgen.

Der Abstimmung lege ich den Gesetzentwurf in der Fas-
sung des endberatenden Ausschusses für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen unter Berücksichtigung 
der vorher von mir vorgetragenen Änderung zugrunde. Mit 
der Abstimmung kann begonnen werden. Es stehen fünf 
Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 17.08 Uhr bis 
17.13 Uhr)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Die 
Abstimmung ist abgeschlossen. Wir nehmen die Sitzung 
wieder auf. Ich bitte Sie, entweder Platz zu nehmen und 
das Telefonieren einzustellen oder nach draußen zu gehen 
– vor allem die Kolleginnen und Kollegen der CSU in der 
letzten Reihe bitte ich darum, Herr Spaenle. 

Wie gesagt: Die Abstimmung ist abgeschlossen. Das 
Abstimmungsergebnis wird wie üblich ermittelt. Ich gebe 
es später bekannt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Tagesord-
nungspunkt 8. Der Abstimmung liegen der Entwurf eines 
Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes, Drucksache 15/
4397, und die Beschlussempfehlung mit Bericht des 
federführenden Ausschusses für Hochschule, Forschung 
und Kultur auf Drucksache 15/5515 zugrunde.

Der federführende Ausschuss für Hochschule, Forschung 
und Kultur empfi ehlt Zustimmung mit der Maßgabe ver-
schiedener Änderungen. Der Ausschuss für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen stimmt bei seiner Endbe-
ratung der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses in der Fassung der Zweitberatung zu, aller-
dings mit der Maßgabe verschiedener Ergänzungen in 
Artikel 43. Ich verweise insofern auf die Drucksache 15/
5515.
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Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Das ist die CSU-Fraktion. Gegenprobe! – Das 
sind die beiden anderen Fraktionen. Stimmenthaltungen? 
– Dann ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. – Widerspruch dagegen erhebt 
sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen seine Zustimmung geben will, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben. – Gegenstimmen bitte ich auf 
die gleiche Weise anzuzeigen. – Stimmenthaltungen? – 
Das Abstimmungsergebnis ist das gleiche. 

Das Gesetz ist damit so angenommen. Es hat den Titel: 
„Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Hochschullehrer 
und Hochschullehrerinnen sowie des weiteren wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals an den Hoch-
schulen (Bayerisches Hochschulpersonalgesetz)“.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Tagesord-
nungspunkt 9. Dieser Abstimmung liegen der Entwurf 
eines Bayerischen Universitätsklinikagesetzes, Druck-
sache 15/4398, und die Beschlussempfehlung mit Bericht 
des federführenden Ausschusses für Hochschule, For-
schung und Kultur auf Drucksache 15/5516 zugrunde. 

Der federführende Ausschuss für Hochschule, Forschung 
und Kultur empfi ehlt Zustimmung mit der Maßgabe ver-
schiedener Änderungen. Ich verweise insoweit auf die 
Drucksache 15/5516.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des federfüh-
renden Ausschusses für Hochschule, Forschung und 
Kultur bei der Zweitberatung zustimmen will, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Stimmenthal-
tungen? – Dann ist das mit den Stimmen der CSU-Frak-
tion gegen die Stimmen der beiden anderen Fraktionen so 
beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. – Kein Widerspruch.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Zweitbera-
tung des federführenden Ausschusses für Hochschule, 
Forschung und Kultur seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Gegenstimmen 
bitte ich auf die gleiche Weise anzuzeigen. – Das ist das 
gleiche Abstimmungsergebnis. Damit ist das Gesetz so 
angenommen. Es hat den Titel: „Gesetz über die Universi-
tätsklinika des Freistaates Bayern (Bayerisches Universi-
tätsklinikagesetz)“

Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungs-
punkt 10. Der Abstimmung liegen der Entwurf eines Baye-
rischen Hochschulrechtsanpassungsgesetzes, Druck-

sache 15/4399, und die Beschlussempfehlung mit Bericht 
des federführenden Ausschusses für Hochschule, For-
schung und Kultur auf Drucksache 15/5517 zugrunde. 
Der federführende Ausschuss für Hochschule, Forschung 
und Kultur empfi ehlt Zustimmung mit der Maßgabe ver-
schiedener Änderungen. Der Ausschuss für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen stimmt bei seiner Endbe-
ratung der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zu. Ergänzend schlägt er vor, in § 7 als 
Datum des Inkrafttretens den „1. Juni 2006“ einzufügen. 
Im Einzelnen verweise ich auf die Drucksache 15/5517.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Das 
ist wieder das gleiche Stimmergebnis. Dann ist das so 
beschlossen. 

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch, und zwar wieder in einfacher 
Form. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen seine Zustimmung geben will, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben. – Gegenstimmen bitte ich auf 
die gleiche Weise anzuzeigen. – Stimmenthaltungen? – 

Dann ist das Gesetz mit den Stimmen der Mehrheitsfrak-
tion gegen die Stimmen der beiden anderen Fraktionen so 
angenommen. Es hat den Titel: „Gesetz zur Anpassung 
von Landesgesetzen an die Modernisierung des bayeri-
schen Hochschulrechts (Bayerisches Hochschulrechtsan-
passungsgesetz)“.

Ich lasse jetzt noch über den mitberatenen Dringlichkeits-
antrag der CSU-Fraktion auf der Drucksache 15/5551 
abstimmen. Die CSU-Fraktion hat gebeten, aufgrund der 
inzwischen beschlossenen Hochschulgesetze den Betreff 
des Dringlichkeitsantrags wie folgt anzupassen: „Ent-
schließung zum Bayerischen Hochschulgesetz, zum 
Bayerischen Hochschulpersonalgesetz und zum Hoch-
schulauswahlverfahren.“

Wer dem Dringlichkeitsantrag mit dieser Änderung 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Gegenprobe? – Enthaltungen? – Dann ist der Antrag mit 
den bisherigen Stimmenverhältnissen so angenommen. 
Die Tagesordnungspunkte 6 bis 10 sind damit erledigt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 11 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung  
zur Änderung des Gesetzes über Zuständigkeiten und 
den Vollzug von Rechtsvorschriften im Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft (Drs. 15/4589) 
- Zweite Lesung –

Die Fraktionen haben sich darauf geeinigt, dass zu diesem 
Antrag keine Aussprache stattfi ndet. – Ich stelle dazu all-
gemein Einverständnis fest, sodass wir gleich zur Abstim-
mung kommen können.
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Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Druck-
sache 15/4589 und die Beschlussempfehlung mit Bericht 
des federführenden Ausschusses für Landwirtschaft und 
Forsten auf Drucksache 15/5521 zugrunde. Der federfüh-
rende Ausschuss für Landwirtschaft und Forsten emp-
fi ehlt die unveränderte Annahme. Der Ausschuss für Ver-
fassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen stimmt bei 
seiner Endberatung ebenfalls zu, allerdings mit der Maß-
gabe, dass § 2 neu gefasst wird. Ich verweise insoweit auf 
die Drucksache 15/5521. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Gegenprobe? – Enthaltungen? – Dann ist 
dieser Antrag einstimmig so angenommen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, fi ndet 
die Abstimmung wieder in einfacher Form statt. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen seine Zustimmung geben will, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben. – Gegenstimmen bitte ich auf 
die gleiche Weise anzuzeigen. – Ist der Herr Kollege Weiß 
dagegen? – Nein, das ist nicht der Fall. Herr Kollege, sind 
Sie dagegen? – Nein. Stimmenthaltungen? – Das ist nicht 
der Fall. Dann ist das Gesetz so angenommen. Es hat den 
Titel: „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Zustän-
digkeiten und den Vollzug von Rechtsvorschriften im 
Bereich der Land- und Forstwirtschaft“.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 12 auf:

Beratung der zum Plenum eingereichten Dringlich-
keitsanträge

Ich rufe auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Maria Scharfenberg u. a. und Frakt. 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Abschied vom bayerischen Transrapid-Projekt  
(Drs. 15/5547)

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Rainer 
Volkmann, Dr. Hildegard Kronawitter u. a. und Frakt. 
(SPD) 
München Airport-Express statt Transrapid 
Schnellere Verbindung zwischen Flughafen und 
Hauptbahnhof (Drs. 15/5554)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Erste Wortmel-
dung: Herr Kollege Dr. Runge, bitte.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Weiden-
busch, Sie entwickeln sich dort hinten – trotz Krücken – zu 
einem Hort der Unruhe. Die Massage können Sie draußen 
machen. Ich bitte im Saal um Ruhe – Herr Kollege Wei-
denbusch, nichts für ungut.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen 
und Kollegen! Die vorgestrige Pressekonferenz von 
Minister Erwin Huber und anderen Transrapid-Protago-

nisten, konkret Vertretern von der Flughafengesellschaft, 
der DB AG und der Transrapid Systemindustrie, war 
nichts anderes als ein Offenbarungseid und eine Bankrott-
erklärung. Wer gedacht hätte, jetzt kämen neue Vor-
schläge zur Finanzierung oder gar neue Finanzzusagen, 
sah sich getäuscht. Markige Sprüche, Pfeifen im Walde, 
die immer gleichen falschen Behauptungen und Allge-
meinplätze, und dieses war es dann eben.

Die beteiligte Industrie ist nicht bereit, auch nur einen Cent 
zu ihrem Referenzprojekt beizutragen. Trotzdem hielten 
und halten Staatsregierung und CSU bisher mit aller 
Macht und Verstocktheit an ihrem Prestigeprojekt Trans-
rapid fest. Dies, obwohl zwischen den zugesagten und 
den benötigten Mitteln bekanntermaßen eine riesige 
Lücke klafft und obwohl die Regierungen in Berlin und 
München ihren Streit darüber, ob es sich um ein Projekt 
des Freistaats oder um ein Projekt des Bundes handelt 
und wer wie viel zur Finanzierung beizutragen hat, mittler-
weile ungeniert in aller Öffentlichkeit austragen. 

In unseren Augen ist die Anbindung des Münchner Flug-
hafens an den Hauptbahnhof mit der Magnetschwebe-
bahn verkehrspolitisch und verkehrswirtschaftlich 
unsinnig. Die Anbindung ist industriepolitisch verfehlt, 
umweltpolitisch bedenklich, vor allem aber haushalts- 
und fi nanzpolitisch unverantwortbar. Herr Kollege Kupka, 
Sie sagen, Sie wüssten das alles. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Projekt, das nahezu ausschließlich aus Steuermitteln 
fi nanziert werden soll, wird nach dem jetzigen Stand min-
destens 1,85 Milliarden Euro kosten. Das ist mehr, als 
bisher, also seit 1966 mit Beginn der Planungen, insge-
samt in das Münchner S-Bahn-Netz investiert worden ist. 
Wir sagen: In Zeiten, in denen der Staat massiv sparen 
muss, in denen im Sozialbereich, bei der Bildung und 
beim Nahverkehr gekürzt wird, dürfen nicht Milliarden an 
Steuergeldern für ein derart fragwürdiges Projekt ausge-
geben werden.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Aber was wollen Sie machen? Sie wollen tatsächlich auch 
noch Mittel für den Nahverkehr in dreistelliger Millionen-
höhe für den Transrapid abzweigen; die Bayerische 
Staatsregierung hat es ja angekündigt. 

Wir haben gesagt und sagen weiterhin, das Transrapid-
Projekt macht auch verkehrspolitisch und verkehrswirt-
schaftlich wenig Sinn. Es ist bekanntermaßen viel weniger 
die Fahrzeit als der Komfort, welcher Fahrgäste veran-
lasst, statt mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Auto 
zum Flughafen anzureisen. Und die unbequemen Brüche 
beim Verkehrsmittel haben wir genauso beim Transrapid, 
sogar noch stärker als bisher, weil wir da weniger Halte- 
und Verknüpfungspunkte haben. Wenn Sie sich die Prog-
nosen der Befürworter des Transrapid anschauen, die von 
8 Millionen Fahrgästen im Jahr sprechen und schreiben, 
muss man festhalten, dass 8 Millionen Fahrgäste in Rela-
tion zu den Kosten in Milliardenhöhe erbärmlich wenig 
sind.

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Zum Vergleich: Die Münchner S-Bahn hat jeden Werktag 
gut 700 000 Fahrgäste, die Münchner U-Bahn sogar gut 
800 000 Fahrgäste. Oberbürgermeister Ude hat neulich 
im Löwenbräukeller auf der Versammlung zu Recht 
gesagt, der Transrapid sei unter den Münchner Straßen-
bahnen in Bezug auf die Fahrgastzahlen an sechster oder 
siebter Stelle, und dafür wollen Sie etwa 2 Milliarden Euro 
ausgeben. 

Hinzu kommt, dass von diesen lediglich 8 Millionen Fahr-
gästen gut 3 Millionen Fahrgäste von der S-Bahn, von den 
Flughafen-S-Bahnen abgezogen werden und diese dann 
Fahrgeldeinnahmen in Millionenhöhe wegnehmen. Ihr 
Wirtschaftsminister redet und schreibt immer davon, eine 
neue Express-S-Bahn koste ja Bestellentgelte. Er soll 
einmal weiterrechnen, wie viel Geld der Transrapid der S-
Bahn, und damit auch der U-Bahn und Straßenbahn weg-
nimmt, weil hier bekanntlich die Einnahmen gepoolt 
werden. 

Des Weiteren sind von diesen 8 Millionen – Sie brauchen 
sich nur die Unterlagen im Planfeststellungsverfahren 
durchzulesen – gut eine Million Euro zusätzlich generierte 
Fluggäste. Man muss sich das einmal durch den Kopf 
gehen lassen: eine Million zusätzlicher Fluggäste, abge-
worben von anderen Flughäfen, vor allem aber vom Bahn-
Fernverkehr. Das heißt, Sie wollen mit unseren Steuergel-
dern den Flughafen München weiterhin mästen. Wir 
wollen dieses defi nitiv nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Auch aus Umweltgesichtspunkten schneidet das bayeri-
sche Transrapidprojekt schlecht ab. Hochwertige Natur-
räume wie die Isarauen und wichtige Naherholungsge-
biete wie der Unterschleißheimer See, die Neufahrner 
Mühlseen, Gebiete an der Isar und im Dachauer Moos 
würden durch das Bauwerk und den Lärm der Mag-
netschwebebahn beeinträchtigt werden. Der Lärm würde 
auch die Wohnqualität und die Immobilienwerte im Umfeld 
der Trasse mindern. Sie wissen, die Züge sollen im 10-
Minuten-Takt verkehren, die Nachtruhe soll nur wenige 
Stunden betragen. 

Wie sieht es in Bezug auf das Wasser aus? Die Trans-
rapid-Trasse soll sich in Feldmoching und dann wieder am 
Flughafen in 42 Meter Tiefe befi nden; in dieser Tiefe 
beginnen bei uns bereits die tertiären Grundwasser-
schichten, welche wiederum Quellen unseres Trink- und 
Brauwassers sind. 

Die Systemvorteile der Magnetschwebebahn gegenüber 
der Rad-Schienen-Technik wie hohe Geschwindigkeit, 
große Steigungsfähigkeit, enge Kurvenradien, kommen 
auf der kurzen Strecke in der Münchner Schotterebene 
eben nicht zum Tragen. Auch eines ist bekannt: Der Trans-
rapid hat auf kurzen Strecken - er muss ja erst einmal 
hochschweben und losfahren – einen ganz, ganz hohen 
Energieverbrauch, 70 Megawatt in der Spitze. Das heißt, 
auch die CO2- und die Energiebilanz des Münchner Pro-
jektes sind bzw. wären negativ.

Jetzt sind wir bei Ihrem letzten Argument, den industrie- 
und beschäftigungspolitischen Chancen, die Sie immer 

zu beschwören versuchen. Wir sagen, diese industrie- 
und beschäftigungspolitischen Chancen werden weit 
überschätzt bzw. von Ihnen bewusst überzeichnet. Im 
Koalitionsvertrag heißt es zwar so schön: „innovatives 
Leuchtturmprojekt“. Aber wir sagen, es handelt sich bei 
der Magnetschwebebahn um Ur-Ur-Uralttechnologie, die 
sich trotz gigantischer öffentlicher Förderung eben nicht 
vermarkten ließ.

(Engelbert Kupka (CSU): Neue Technologie und 
alte Erfi ndung!)

– Neue Technologie, Herr Kollege? Die Patente: linearer 
Induktionsmotor 1885, Schweben mit Magnetfel-
dern 1902 und dann den geregelten Abstand von Her-
mann Kemper – das war das letzte Patent – 1934 einge-
reicht, 1935 bestätigt.

(Engelbert Kupka (CSU): Aber die Technologie ist 
jetzt neu!)

–  Nein, das ist keine neue Technologie.

(Engelbert Kupka (CSU): Doch!)

Gut 25 Jahre schwebt die Bahn auf der Versuchsstrecke 
im Emsland, gut 2 Milliarden DM an Steuergeldern sind 
dafür ausgegeben worden. Aber außer China – und das 
nur bei Zugabe deutscher Steuergelder in dreistelliger 
Millionenhöhe – hat sich kein anderer Abnehmer fi nden 
lassen.

Herr Kollege Kupka, selbst wenn das eine oder andere 
Transrapidprojekt dann realisiert werden könnte – die 
Arbeitsplatzbilanz sähe in Relation zu den investierten 
Milliarden auch wieder äußerst bescheiden aus.

Jetzt überlegen Sie doch noch einmal: Warum ist die 
beteiligte Industrie, also Siemens, Thyssen-Krupp, Max 
Bögl, nicht bereit, auch nur einen Cent beizusteuern? Das 
zeigt doch, wie man dort die Vermarktungschancen 
sieht.

An dieser Stelle, meine Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, sind wir beim Kern der Angelegen-
heit. Einige wenige Unternehmen wollen verdienen, ohne 
eigenes Geld zu riskieren. Einige Politiker, nämlich Sie, 
wollen sich ein Denkmal setzen. Der Münchner Flughafen 
soll weiter mit Steuermilliarden gemästet werden, und 
dafür sollen die öffentlichen Kassen geplündert und die 
Steuerzahler weiter ausgenommen werden. Darum geht 
es.

Wir sagen: Steuerzahlern, S-Bahn-Nutzern, Fluggästen 
und Flughafenmitarbeitern wäre mit der Verbesserung der 
S-Bahn-Anbindung zum Flughafen weit mehr geholfen als 
mit dem milliardenteuren Transrapid. Deswegen fordern 
wir Sie auf: Nehmen Sie endlich Abschied vom bayeri-
schen Transrapidprojekt. Stimmen Sie unserem Antrag zu 
und fordern Sie die Staatsregierung auf, zum Ersten 
unverzüglich von den Planungen ihres Projektes Anbin-
dung des Flughafens mit der Magnetschwebebahn 
Abschied zu nehmen, zum Zweiten dafür Sorge zu tragen, 
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dass schnellstmöglich der Abfl uss von Nahverkehrsgel-
dern in das Transrapidvorhaben beendet wird, und zum 
Dritten die Ideen und Planungen für Verbesserungen der 
S-Bahn-Anbindung zum Flughafen aufzugreifen und 
hierfür vertiefende Untersuchungen in Auftrag zu geben.

An der Stelle bin ich beim Dringlichkeitsantrag der SPD 
angelangt, der nachgezogen worden ist. Wir werden uns, 
liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, der Stimme 
enthalten, ganz einfach deswegen, weil in dem Antrag die 
Streckenführung über die zweite Stammstrecke, so wie 
sie jetzt konkret in den Planfeststellungsunterlagen vorge-
sehen ist, benannt ist. Wir halten das, Kollege Beyer, für 
wenig zielführend. Warum, will ich jetzt auch noch aus-
führen.

Eine S-Bahn zum Flughafen sollte möglichst viele der 
wichtigen Halte- und Verknüpfungspunkte bedienen. Sie 
sollte da anhalten, wo die Fluggäste herkommen, also am 
Stachus, am Rosenheimer Platz, am Ostbahnhof bei-
spielsweise. Ich sage Ihnen eines: Bei einer Führung über 
die alte Stammstrecke wäre die Reisezeit wesentlich 
kürzer. Da hätten wir drei bzw. vier Haltepunkte mehr, das 
sind drei oder vier Minuten mehr. Aber, Herr Kollege Beyer, 
bei all Ihrem sportlichen Aussehen: Bis Sie in 42 Metern 
Tiefe sind, und das möglicherweise noch mit Gepäck, 
sind diese drei oder vier Minuten längst kompensiert.

Wir sagen grundsätzlich – und deswegen haben wir das 
auch in unserem Dringlichkeitsantrag –: Die Realisierung 
der Express-S-Bahn-Variante über den Ostarm der S-
Bahn, wie sie unlängst von der Landeshauptstadt vorge-
schlagen wurde, ist durchaus vorstellbar, aber – noch 
mal – wenn, dann nur über die alte, die bestehende 
Stammstrecke. Auch das Argument „Kapazitäten“ kann 
nicht greifen, denn wenn es einen Engpass gibt, liebe Kol-
leginnen und Kollegen von der SPD, dann kann dieser 
Engpass nur generiert werden durch die Westarme der 
S-Bahn. Denn da haben wir sieben Linien, die durchge-
wunden und verknüpft werden, während wir es im Osten 
mit nur fünf S-Bahn-Linien zu tun haben.

An dieser Stelle noch mal, Herr Pschierer, zum Missbrauch 
der Nahverkehrsgelder, den Sie vorhaben und schon ganz 
munter betreiben. Die Bayerische Staatsregierung will 
Nahverkehrsmittel in dreistelliger Millionenhöhe für den 
Transrapid abzweigen. Hunderttausende von Pendlern 
sollen weiterhin in Wind und Regen bzw. überfüllten 
Zügen stehen müssen, nur damit Sie Ihre Prestigebahn 
verwirklichen können.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir wissen ja, dass es Sie quält. Deswegen schon noch 
mal konkret zu den Zahlen und was bisher schon gelaufen 
ist, was ausgegeben worden ist. Konkret sollen beispiels-
weise aus den Regionalisierungsmitteln, also den Mitteln, 
die Bayern vom Bund in erster Linie zur Bestellung von 
Zugkilometern im Schienenpersonennahverkehr und 
daneben für investive Maßnahmen im Schienenpersonen-
nahverkehr und im allgemeinen Personennahverkehr 
erhält, Beiträge abgezweigt werden für den Kauf von 
Fahrzeugen. Da hat der vormalige Verkehrsminister 
Wiesheu frech gesagt: wie üblicherweise im Nahverkehr, 

und gleichzeitig hat er TEN-Mittel von der EU beantragt, 
also Mittel für die transeuropäischen Verkehrsnetze.

Herr Kollege Pschierer, Sie haben schon viele Millionen 
Euro aus den Regionalisierungsmitteln bezahlt für die 
Machbarkeitsstudie, für den Unterhalt der Vorbereitungs-
gesellschaft, für das Raumordnungsverfahren, für das 
Planfeststellungsverfahren. Konkret sind von der Bayeri-
schen Staatsregierung zugesagt und vom Haushaltsaus-
schuss bestätigt, Herr Kupka, einmal 42 Millionen Euro für 
die Planung, daneben 13 Millionen Euro für Personal- und 
Sachkosten der Bayerischen Magnetbahnvorbereitungs-
gesellschaft, der BMG, und ihrer Nachfolgegesellschaft, 
der DB-Magnetbahngesellschaft, und darüber hinaus hat 
der Freistaat auch noch zugesagt, für etwaige Steuer- und 
Prozessfreistellungskosten aus der BMG-Tätigkeit bis zu 
5 Millionen Euro zu übernehmen, welche bis zum 
Jahr 2012 – lesen Sie es im Haushaltsplan nach – aus den 
Regionalisierungsmitteln abzusichern sind.

Der Kollege Magerl hat mir gerade gesagt: Der frühere 
Pressesprecher der BMG klagt gerade gegen die BMG. 
Also mögen dafür die Mittel gut eingestellt sein. Da wissen 
wir dann auch, wofür diese Mittel ausgegeben werden.

Wir sagen: Es gilt, den Griff in die Nahverkehrskassen 
zugunsten des bayerischen Transrapidprojektes unver-
züglich zu stoppen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Regionalisierungsmittel dienen der Gewährleistung 
und der Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs 
und des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs. 
Das sind beides elementar wichtige Aufgaben der 
Daseinsvorsorge. Schienenpersonennahverkehr – SPNV 
– und allgemeiner öffentlicher Personennahverkehr – 
ÖPNV – haben Straßenentlastungsfunktion, sie entlasten 
die Umwelt,

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Genau!)

und sie gewährleisten Mobilität für diejenigen Bürgerinnen 
und Bürger, für die Menschen unter uns, die eben nicht 
automobil sind.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Deswegen fordern wir: Jeder Euro, der Bayern in den 
Regionalisierungsmitteln zur Verfügung steht, muss aus-
schließlich in den SPNV bzw. in den allgemeinen ÖPNV 
fl ießen.

Letzter Gedanke. Herr Kollege Pschierer, ich habe ein-
gangs von der Bankrotterklärung auf der vorgestrigen 
Presseerklärung von Minister Erwin Huber gesprochen. 
Ich bleibe bei diesem Bild und bleibe im Bild. Im Grunde 
geht das Ganze jetzt in Richtung betrügerischer Bankrott.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Sie wissen ganz genau, dass Ihre Pläne nicht zu halten 
sind. Sie wissen ganz genau, dass das Projekt eigentlich 
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nicht zu fi nanzieren ist. Trotzdem lassen Sie zu, dass Tag 
für Tag Unsummen an Steuergeldern in dieses Projekt 
fl ießen: heute Entsperrung von 50 Millionen Euro im Bun-
deshaushalt, heute war Haushaltsausschuss. Mehr ist es 
nicht geworden. Aber ohne diese 50 Millionen Euro wäre 
die Vorbereitungsgesellschaft tatsächlich demnächst illi-
quide und müsste ins Verfahren gehen.

(Thomas Kreuzer (CSU): Gott sei Dank sind die 
GRÜNEN in Berlin nicht mehr dabei!)

Wir fordern Sie auf: Machen Sie dem Spuk ein Ende. 
Stimmen Sie unserem Antrag zu.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege, vielen Dank.

Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Pschierer, bitte 
schön.

Franz Josef Pschierer (CSU): Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen, liebe Kollegen! Herr Kollege Runge, langsam bin 
ich dafür, dass sich der Frauenanteil in Ihrer Fraktion auf 
100 Prozent erhöht. Dann werden mir Ihre Ausführungen 
künftig erspart bleiben.

Herr Kollege Runge, ich muss Ihnen schon mal sagen: 
Was Sie hier machen, ist organisierter Zeitdiebstahl. Ich 
könnte die Berichterstattung zu beiden Anträgen damit 
beenden, dass ich auf das Plenarprotokoll vom 30. März 
dieses Jahres verweise. Da hat Ihre Fraktion eine Aktuelle 
Stunde beantragt zu dem Thema: „Für Bayerns Bürge-
rinnen und Bürger – keine Geldverschwendung für den 
Transrapid“. Seitdem haben Sie dem Thema nichts Neues 
hinzufügen können, es sind die altbekannten Argumente, 
die wir hier austauschen.

Ich darf Ihnen auch sagen, wir haben deshalb bewusst auf 
einen CSU-Antrag verzichtet. Es wäre vergebene Liebes-
mühe zu versuchen, Sie zu überzeugen. Sie werden es 
nicht kapieren und Sie wollen es nicht kapieren.

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE): Sie auch nicht!)

Ich darf mich in meinem Beitrag auf ein paar wesentliche 
Punkte konzentrieren. Vielleicht nehmen Sie sich den 
einen oder anderen Punkt davon noch einmal zu Herzen, 
Herr Kollege Runge. Der Transrapid hat in der Tat eine 
lange Geschichte. Fest steht, dass diesem Projekt im Jahr 
1991 vom Eisenbahnzentralamt Einsatzreife bestätigt 
wurde. Es ist also keine Technologie, von der man sagen 
könnte, sie sei risikobehaftet, was die technologische 
Qualität angeht oder die Ausführung des Projekts. Es ist 
erwiesen, dass das alles funktioniert.

Das Zweite, Herr Kollege Runge, ist, dass sich an der ver-
kehrspolitischen Argumentation für meine Fraktion nichts 
geändert hat. Es wird sich daran auch nichts ändern. Sie 
sind bislang jede Antwort schuldig geblieben - das kreide 
ich Ihnen echt an -, wie Sie denn ansonsten das prognos-

tizierte Verkehrsaufkommen und die Steigerung des Pas-
sagieraufkommens bewerkstelligen wollen. Ich hätte 
gerade von Ihrer Fraktion erwartet, dass Sie alles tun, um 
jeden möglichen Passagier zum Flughafen München II 
von der Straße auf die Schiene zu bringen, dass er also 
auf der Schiene zum Flughafen München II fährt. 

Schauen Sie sich doch einmal die Prognosen bis zum 
Jahr 2015 an. Da wird mit einer Verdoppelung gerechnet. 
Und schauen Sie sich doch auch die Prognose für die 
Entwicklung der Passagierzahlen am Flughafen Mün-
chen II an. Dieser Flughafen wickelt im Moment jährlich 
rund 28 Millionen Passagiere ab. Mit beiden Terminals 
und einer dritten Startbahn ist er in der Lage, 55 Millionen 
Passagiere abzufertigen. Erzählen Sie mir doch bitte 
einmal, wie Sie dieses Passagieraufkommen mit den 
bestehenden Verkehrsverhältnissen im öffentlichen Per-
sonennahverkehr – ÖPNV - in Einklang bringen wollen. 
Das wird nicht funktionieren. Deshalb brauchen wir hier 
einen anderen Zubringer. Dieser Zubringer wird unter 
anderem der Transrapid sein.

Oder schauen Sie sich doch einmal die Prognosen und 
das Gutachten der Deutschen Bahn AG an. Dort wird von 
40 % mehr Schienenverkehrsnutzern ausgegangen, wenn 
wir den Transrapid hätten. 40 % mehr! Das ist keine mar-
ginale Steigerung, sondern eine sehr deutliche Steige-
rung. Deshalb würde ich es begrüßen, Herr Kollege 
Runge, wenn Sie das Thema auch unter dem Aspekt 
betrachteten, was wir gemeinsam tun können, um Passa-
giere, die zum Flughafen wollen, zum Umsteigen auf die 
Schiene zu bewegen. 

Ich komme zum dritten Punkt. Sie sagen immer, verkehrs-
wirtschaftlich wäre die Verbindung Hauptbahn-
hof - Münchner Airport nicht die ideale Referenzstrecke. 
Ich gebe zu, ich hätte mir auch eine andere Referenz-
strecke vorstellen können. Wenn Sie in die Geschichte 
gehen, werden Sie feststellen, dass Projekte wie Ham-
burg - Berlin und andere Transrapidstrecken diskutiert 
worden sind, wo der Transrapid seine technischen Vorteile 
tatsächlich besser hätte ausspielen können. Aber das ist 
Vergangenheit. Wir diskutieren derzeit über die einzig 
machbare und realisierbare Strecke, und das ist diese 
Strecke vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen. 

An diesem Hauptbahnhof München kommen täglich 2000 
Züge an. Wir haben 450 000 Umsteiger. Die Passagier-
zahlen am Flughafen habe ich Ihnen eben dargelegt. Wenn 
Sie diese beiden Bereiche kombinieren, also den Haupt-
bahnhof und den Flughafen, dann müssen Sie doch sehen, 
dass es hier ein gewaltiges Fahrgastaufkommen gibt.

Der vierte Punkt, der für mich ebenfalls wichtig ist, ist Fol-
gender: Ich stelle mir vor, Herr Kollege Dr. Runge, dass 
Menschen, die aus aller Herren Ländern nach Deutsch-
land und Bayern kommen, die Chance haben sollten, ein 
Hochtechnologieprojekt der Bundesrepublik Deutsch-
land, entwickelt in Deutschland von deutschen Wissen-
schaftlern und Ingenieuren, kennen zu lernen und nicht 
nur zu lesen, dass permanent Delegationen des Frei-
staates Bayern nach China fahren, um in Schanghai den 
Transrapid zu besteigen.

(Beifall bei der CSU)
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Nennen Sie mir doch eine einzige Hochtechnologie, die 
nicht in dem Lande, in dem sie entwickelt worden ist, ihre 
erste Anwendung gefunden hätte. Es ist doch Schwach-
sinn, jemanden ein Produkt verkaufen zu wollen und ihm 
zu sagen: Wenn Sie es einmal sehen und fahren wollen, 
fl iegen Sie bitte nach Schanghai, dort fährt er. In China 
wird schon längst weitergeplant und es wird auch noch 
andere Länder geben, die in diese Technologie einsteigen 
werden.

Der fünfte Punkt, warum wir für den Transrapid sind und 
keine Alternative sehen, Herr Dr. Runge, ist Folgender. 
Das gilt nun auch für den Kollegen Volkmann und für den 
Kollegen Dr. Beyer von der SPD. Die Alternative, die Sie in 
diesem Hohen Haus suggerieren, nämlich den Münchener 
Airport-Express – MAEX –, ist keine Alternative. Es wird 
eine Geisterbahn. Das müssen Sie nur noch dem 
Münchner Oberbürgermeister erklären. Ich verstehe das 
Ganze sowieso nicht. Kollege Maget hat sich doch noch 
nicht entschieden, Bürgermeister von München werden 
zu wollen. Im Moment steht er doch noch an der Spitze 
Ihrer Fraktion hier im Hohen Hause. Er ist mit eingebunden 
gewesen in die Koalitionsverhandlungen - so glaube ich 
wenigstens - und hat dort versucht, die bayerische SPD in 
Berlin entsprechend zu positionieren. Also kämpfen Sie 
doch mit uns gemeinsam in Berlin dafür, das ganze Pro-
jekt fi nanziell auf solide Beine stellen zu können.

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN – 
Lachen bei den GRÜNEN)

Herr Dr. Beyer und Herr Dr. Runge, das, was Sie uns als 
Alternative verkaufen wollen, ist keine Alternative. Wir 
haben im Wirtschaftsausschuss des Bayerischen Land-
tags vor kurzem das Thema zweite S-Bahn-Stammstrecke 
diskutiert. Da sind CSU und SPD einer Meinung. Kollege 
Engelbert Kupka und die Münchner Kollegen können das 
bestätigen. Beide großen Fraktionen - das „groß“ jetzt 
etwas in Klammern gesetzt, was die SPD angeht - CSU 
und SPD sprechen hier mit einer Stimme. Wir wollen die 
zweite Stammstrecke in München. Aber Sie glauben doch 
nicht allen Ernstes, dass neben der zweiten Stammstrecke 
vom Bund oder von wem auch immer dann noch ein wei-
teres Rad-Schiene-Projekt fi nanziert wird. Da gibt es gar 
keine Hoffnung. Deshalb ist dieser Münchner Airport-
Express eine Luftnummer und wird es auch bleiben. Er 
wird nie Realität werden. Er kommt wirtschaftspolitisch 
nicht in Frage und auch verkehrspolitisch nicht, Herr 
Dr. Beyer und Herr Dr. Runge! Diese Münchner Express-
S-Bahn würde nämlich nicht wie der Transrapid eigenwirt-
schaftlich betrieben. Wir müssten dieses Projekt - Kosten 
geschätzte rund 1 Milliarde Euro - zu 50 % fi nanzieren.

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN)

Und da wird es noch etwas kritischer, Herr Kollege 
Dr. Runge. Sie haben vorhin gesagt, das Ganze sei betrü-
gerisch. Da muss ich Ihnen entgegenhalten: Sie lügen die 
Wählerinnen und Wähler in München und Bayern an. Und 
zwar lügen Sie sie deshalb an, weil Sie nicht sagen, dass 
wir für den MAEX Bestellerentgelte zahlen müssten. Der 
Freistaat Bayern müsste geschätzt pro Jahr derzeit rund 
20 Millionen Euro aus seinen Mitteln, die ihm für den 
ÖPNV zur Verfügung stehen, für diese „Geisterbahn“ 

investieren, als Bestellerentgelte hinzugefügt zu dem, was 
er schon für den Bau investiert hat. Und Sie stellen sich 
hier her und sagen, wenn wir den Transrapid bauen, geht 
das zulasten vielleicht der S-Bahn in Nürnberg, des 
Regio-Schienentaktes in Augsburg und des ÖPNV im fl a-
chen Land. Irrtum!

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Und in der Oberp-
falz!)

- Oberpfalz von mir aus auch! Ich nehme den kompletten 
ÖPNV im ganzen Freistaat Bayern. Aber Tatsache ist, 
dass das Modell, das die SPD hier will, nämlich den Air-
port-Express, eindeutig zulasten des ländlichen Raumes 
geht in Konkurrenz zu wichtigen Schienenverkehrspro-
jekten und S-Bahn-Projekten in Nürnberg, in Konkurrenz 
zum Regio-Schienentakt in Augsburg und in vielen 
anderen Bereichen des fl achen Landes. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Kollegen Dr. Runge.

Franz Josef Pschierer (CSU): Oh bitte! Es war für mich 
schon hart an der Schmerzgrenze, seine Ausführungen zu 
ertragen. Das lässt mir keine Hoffnung, dass die Frage 
besser wäre als das, was er hier ausgeführt hat. Also 
erspare ich mir das.

(Beifall bei der CSU – Maria Scharfenberg 
(GRÜNE): Das ist reiner Hohn!)

Letzter Punkt, warum wir den Transrapid auch wollen. Das 
ist der industriepolitische Aspekt. Man muss den Leuten 
draußen im fl achen Land in Bayern und in Deutschland 
sagen, 1,5 Milliarden Euro sind bisher für Forschung und 
Entwicklung des Transrapid aufgewandt worden. Liebe 
Kolleginnen und Kollegen, es ist doch volkswirtschaftli-
cher Schwachsinn, 1,5 Milliarden Euro auszugeben, um 
ein Hochtechnologieprojekt zu entwickeln und dann zu 
sagen, jetzt fährt es in China und dann kommt es in die 
Schublade. Das ist die größte Verschwendung von For-
schungsmitteln, die es je in der Nachkriegsgeschichte der 
Bundesrepublik in einem solchen Fall geben würde. 

(Dr. Martin Runge (GRÜNE): Das haben Sie zu 
verantworten!)

Ich verstehe Sie auch nicht, weil dieses Projekt ja unter 
Rot-Grün wieder nach vorn gekommen ist. Ich denke da 
nur an Ihren Bundeswirtschaftsminister Clement und Ihren 
Bundesverkehrsminister und auch an die Bundestags-
fraktion der SPD, die dieses Projekt wieder auf die Tages-
ordnung genommen haben. 

Es war auch nicht umstritten, dass dieses Projekt in den 
Koalitionsvertrag aufgenommen wird. Diesen Koalitions-
vertrag, das bitte ich jetzt endlich einmal zur Kenntnis zu 
nehmen, haben zwei Seiten unterschrieben. Da gibt es 
wie in einer Ehe den Satz: In guten wie in schlechten 
Tagen. Das gilt dann auch für diese Themen.

(Zurufe von den GRÜNEN)
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Sie könne sich nicht einfach nur etwas herauspicken, was 
Ihnen aus ideologischen Gründen - mehr ist es nicht - 
nicht in den Kram passt. Deshalb werden wir bei diesem 
Vorhaben bleiben. 

Abschließend darf ich noch darauf verweisen, dass Sie, 
Herr Kollege Volkmann, zur Fragestunde des Bayerischen 
Landtags heute Morgen die Frage eingereicht haben, wie 
es mit den Spin-off-Effekten bei der Transrapid-Techno-
logie aussieht. 

Ich habe es in der Aktuellen Stunde der letzten Plenarde-
batte schon klargemacht: Dieses Projekt hat erstens eine 
große Zahl von Zulieferfi rmen. Das sind auch mittelständi-
sche Betriebe im Freistaat Bayern. Die profi tieren von 
diesem Vorhaben. Was die Leistungselektronik und den 
Fahrzeugbau angeht, was neue Werkstoffe und neue 
Technologien angeht, was den Übergang vom Stahlbau 
zum Aluminiumbau bei den Bahnfahrzeugen betrifft, 
wurde Hervorragendes bewerkstelligt. Die Entwicklung 
des Transrapid hat in vielen anderen Wirtschaftsbereichen 
schon zu erfolgreicher Anwendung von Spin-off-Effekten 
geführt. 

Abschließend verweise ich auf das Plenarprotokoll vom 
30. März dieses Jahres. Ich darf Ihnen sagen, dass sich an 
der Haltung des Wirtschaftsministers Huber und aller 
Redner, die damals für die CSU Stellung bezogen haben, 
nichts geändert hat. Wir halten an diesem Vorhaben fest. 

Wir wünschen, dass wir gemeinsam mit der bayerischen 
SPD – bei den GRÜNEN ist, was dieses Thema angeht, 
Hopfen und Malz verloren – an einem Strang ziehen 
können, wenn es darum geht, in Berlin entsprechende 
Mittel für dieses Projekt lockerzumachen. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Ich 
gebe zwischendurch das Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung zum Entwurf der Staatsregierung eines 
Bayerischen Hochschulgesetzes Drucksache 15/4396 
- Tagesordnungspunkt 7 - bekannt. Mit Ja haben 75, mit 
Nein 39 Abgeordnete gestimmt. Es gab keine Stimment-
haltungen. Das Gesetz ist damit so angenommen. Es hat 
den Titel „Bayerisches Hochschulgesetz“. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Mit der beschlossenen Fassung des Gesetzentwurfs hat 
der Änderungsantrag Drucksache 15/4600 seine Erledi-
gung gefunden. Wir nehmen davon Kenntnis. 

Nun fahren wir in der Beratung über den Transrapid fort. 
Nächster Redner ist Herr Kollege Volkmann. 

Rainer Volkmann (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich will nicht auf all das eingehen, was Herr 
Pschierer gesagt hat. Die immer wieder vorgebrachte 
Argumentation, der Flughafen wäre ohne Transrapid in 15 
oder 20 Jahren nicht erreichbar, ist – entschuldigen Sie – 
voll daneben. Der Transrapid hat eine Kapazität, die unge-
fähr 25 % der Kapazität einer S-Bahn ausmacht. Wir 

haben dort zwei S-Bahn-Linien, die vom Hauptbahnhof 
dorthin fahren. Es ist ganz offenkundig, dass eine S-Bahn 
natürlich eine wesentlich höhere Fahrgastzahl befördern 
kann, als es der Transrapid könnte. Solche Bemerkungen 
sollten Sie wirklich unterlassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich darf mir noch die Vorbemerkung erlauben, dass ich es 
irgendwie unterhaltsam fi nde, dass der exzellente Vor-
kämpfer für den Transrapid im Bayerischen Wirtschafts-
ministerium, Herr Staatsminister Erwin Huber, heute – wie 
übrigens die gesamte Regierung – nicht vorhanden ist. Er 
hat seinen Stellvertreter hergeschickt. Wahrscheinlich gibt 
es dafür eine plausible Begründung. Ich fi nde: Wenn ihm 
das Projekt so wichtig ist, dann sollte er es auf alle Fälle 
mit erwähnen. 

(Thomas Kreuzer (CSU): Das diskutieren Sie alle 
vier Wochen!)

- Das Bedauerliche ist nur, Herr Kreuzer, dass es bei Ihnen 
noch nicht geholfen hat. Aber wir werden uns darum 
bemühen, es auf den richtigen Weg zu bringen. 

Der Transrapid ist eine interessante Technologie; darüber 
brauchen wir überhaupt nicht zu reden. Ich sage auch, 
dass es im Grunde gleichgültig ist, wann die Entwicklung 
stattgefunden hat oder die Patente erteilt worden sind. 
Wenn es eine interessante und zukunftsweisende Techno-
logie ist, dann ist sie zu unterstützen; das ist keine Frage. 
Die Geschwindigkeit ist interessant, das Schweben ist 
interessant. Aber das Schweben hat auch ein bisschen 
die Vorstellung ausgelöst, dass der Transrapid ganz leise 
fährt. Ich habe mich in Schanghai hierfür interessiert. Bei 
420 Kilometern pro Stunde entsteht ein dermaßen brutal 
lauter Lärm, dass es wirklich erschreckend ist. Das ist so, 
wenn der Zug in einer Sekunde 120 Meter zurücklegt. 

Ich sage ganz offen: Ich habe die Vermutung, dass es der 
CSU bei all diesen Debatten nur noch um eine taktische 
Frage geht, nämlich darum, wie man uns Technikfeindlich-
keit unterstellen kann. Das ist völlig daneben, meine 
Damen und Herren. Wenn der Transrapid eine Leucht-
turmfunktion hat, wie es viele von Ihnen sagen, und wenn 
es wirklich ein so zukunftsweisendes Projekt ist, das sich 
weltweit vermarkten lässt, dann erwarte ich von der Baye-
rischen Staatsregierung eigentlich, dass sie nicht wie 
üblich sagt, der Bund sollte Milliarden lockermachen und 
Geld geben, das er nicht hat, sondern dann sollten Sie 
einen massiven Beitrag leisten, statt hier die beschä-
menden 10 % zur Grundlage zu machen. Sie müssten 
den Betrag etwa um das Drei- bis Vierfache erhöhen. 
Dann könnten Sie auch anders mit dem Bund verhandeln. 
Dort nur hinzugehen und zu sagen, dass der Bund zu 
wenig zahlt, geht nicht. Sie sollten die Mittel, die Sie selber 
angekündigt haben, einsetzen. 

(Beifall bei der SPD)

Es geht auch nicht an – das sage ich nur nebenbei; es 
gehört nur indirekt hierher -, dass Sie in der ganzen Bun-
desrepublik ständig angeben wie eine – ich bin geneigt, es 
so zu sagen – Steige voller Affen und sagen, was Sie für 
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tolle Hechte sind wegen eines ausgeglichenen Haushalts. 
All dies erzielen Sie doch auf Kosten der eigenen 
Gemeinden, die in die Verschuldung getrieben werden. 
Und beim Bund sagen Sie, er sollte das Geld auf den 
Tisch legen. Weiter sagen Sie: Wir sind die ganz Tollen, 
weil wir beim Abschluss des Haushalts schuldenfrei sind. 

Jetzt sage ich Ihnen noch etwas zur mutmaßlichen Ent-
wicklung beim Transrapid. Was mich erst in diesen Tagen 
wirklich verblüfft hat, ist das, was die entscheidenden 
Firmen Siemens und Thyssen, die das Ganze verkaufen 
wollen, gesagt haben. Die haben gesagt, was für einen 
Beitrag sie leisten wollen, um das Leuchtturmprojekt welt-
weit in Bayern vorführen zu können. Was die einsetzen 
wollen, ist null. Nichts wollen die einsetzen! Aber jedes 
Industrieunternehmen, das nur eine einigermaßen reale 
Chance wittert, ein Objekt weltweit zu vermarkten, wird 
natürlich zumindest den Eindruck erwecken, dass sich die 
Anstrengungen lohnen. Die Firma wird vielleicht sagen: 
Wir legen noch 100 Millionen drauf. Hinterher holt sie es 
durch Preise wieder herein, weil die Fahrzeuge teurer 
werden oder die Ausrüstung teurer wird. Das Verblüffende 
ist aber, dass man noch nicht einmal diesen Eindruck 
erweckt hat. 

Jetzt zu dem Projekt Münchener Airport-Express, das 
Herr Pschierer ziemlich heruntergeredet hat. Ich kann nur 
sagen: Das ist ein städtebaulich außerordentlich interes-
santes Projekt. Das ist in erster Linie aber nur für München 
von Interesse, weil hier für 10 000 Menschen Wohnungen 
und für Arbeitsplätze in Gewerbegebieten neue Bereiche 
erschlossen werden können. Das lässt sich jetzt aber 
nicht verwirklichen, weil wir in dem Gebiet höhengleiche 
Bahnübergänge haben. Dort sind die Schranken zum Teil 
40 Minuten pro Stunde geschlossen. 

Verkehrstechnisch ist das Projekt aber hochinteressant, 
weil es ganz überwiegend eine Trasse nutzt, die heute 
bereits zweigleisig ausgebaut ist. Sie ist in Ismaning und 
Unterföhring untertunnelt und überhaupt nicht ausge-
lastet. Alle 20 Minuten fährt dort eine S-Bahn. Das ist 
lächerlich. Die Strecke muss besser ausgenutzt werden. 
Dazu ist der MAEX genau die richtige Lösung. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Zum Dringlichkeitsantrag der GRÜNEN möchte ich nur so 
viel sagen, dass die Ausführungen zu den Regionalisie-
rungsmitteln durchaus ihre Berechtigung haben. Ich fi nde 
es ausgesprochen schade und vielleicht auch kleinlich, 
Herr Runge, dass Sie jetzt wegen einer Formulierung in 
unserem Antrag sagen, Sie wollten sich bei unserem 
Antrag der Stimme enthalten. Ich sage Ihnen: Wir sind bei 
Ihnen nicht so kleinlich; wir werden Ihrem Antrag 
zustimmen. Für die Zukunft sollten Sie sich überlegen, ob 
es gut ist, bei solchen Dingen auszuweichen und auf die 
geballte Macht der bayerischen Oppositionsparteien zu 
hoffen. Sie ergreifen die Flucht, wenn Sie sich in die 
Stimmenthaltung begeben. 

(Beifall bei der SPD)

Was die Regionalisierungsmittel in dem Antrag der 
GRÜNEN betrifft, so sind die Ausführungen dort plausibel 

dargelegt. Die Abgeordneten der CSU müssen in ihren 
eigenen Stimmkreisen überlegen, was sie in dieser Hin-
sicht machen wollen. 

Der Transrapid ist schneller; das ist gar keine Frage. Ich 
will auf seine Nachteile jetzt gar nicht im Einzelnen ein-
gehen. Aber in Zeiten steigender Energiepreise muss man 
sagen: Der Transrapid würde zwischen Hauptbahnhof 
und Flughafen ungefähr viermal so viel Strom, viermal so 
viel Energie verbrauchen wie eine S-Bahn. Das muss man 
wissen. Dabei hat der Transrapid eine wesentlich gerin-
gere Kapazität. Die Kapazität der S-Bahn ist für die Perso-
nenbeförderung viermal so hoch. 

(Beifall bei der SPD)

Ich muss Ihnen jetzt noch einmal eine Zahl sagen. Sie 
steht in unserem Antrag. Ich habe sie erst heute ermitteln 
können, was nicht so einfach war. Sie wollen für den 
Transrapid 2 Milliarden Euro ausgeben. Das ist okay. Aber 
für diese 2 Milliarden Euro werden 17 000 Fahrgäste am 
Tag befördert. Entschuldigen Sie, das ist wirklich lächer-
lich. 17 000 Fahrgäste sind weniger, als eine Straßen-
bahnlinie in München befördert. Und dafür wollen Sie 
2 Milliarden Euro ausgeben. 

In den letzten 40 Jahren wurden in München für den 
gesamten U-Bahn-Bau 4 Milliarden ausgegeben. Das ist 
nur das Doppelte. Mit diesen 4 Milliarden werden aber 
täglich fast 1 Million Fahrgäste befördert. Überlegen Sie 
sich einmal, ob das, was Sie vertreten, etwas ist, was Sie 
nach außen verantworten wollen. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Zum Schluss ein Argument, das plausibel wäre, wenn es 
tragen würde. Sie sagen, es gebe viele Nachfolgeprojekte, 
mit denen die deutsche Industrie weltweit glänzen könne; 
sie könne viele Nachfolgeprojekte an Land ziehen. Was 
hat denn Herr Staatsminister Huber erst vor wenigen 
Tagen gesagt? In Deutschland bleibt das Projekt einmalig. 
Hier kommt nichts nach. Ich sage Ihnen, in Europa ist es 
genauso. Europa ist mit der Schiene schon so gut 
erschlossen. Heute gibt es über 4000 Kilometer Schiene, 
auf denen Hochgeschwindigkeitszüge mit mehr als 
250 Stundenkilometern fahren. Da ist der Sprung auf 350 
nicht mehr so bewegend. 

Das ist auch der Grund dafür, dass die Industrie nicht 
wirklich bereit ist, in dieses Projekt einzusteigen. Sie weiß, 
dass die Investition in den Transrapid etwa zweieinhalbmal 
so hoch ist wie die Investition in eine Hochgeschwindig-
keitsstrecke für den ICE, denn sie müssen die Träger je 
nach Untergrund bis zu 15 Meter in den Boden einlassen. 
Darüber hinaus hat der Transrapid im Vergleich zur 
Schiene den Nachteil, dass er keine Güter transportieren 
kann. Wenn irgendjemand auf der Welt vor der Entschei-
dung steht, ob er zwischen zwei großen Städten eine 
Bahnverbindung oder den Transrapid bauen soll, wird er 
sich schon überlegen, ob er etwas baut, das doppelt so 
teuer ist, aber nur die Hälfte des Zweckes, nämlich nur die 
Personenbeförderung, erfüllt. Es ist sehr unwahrschein-
lich, dass er dann in den Transrapid investieren wird. Es 
tut mir Leid, ich halte den Transrapid auch für eine span-
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nende Technologie. Das sollten aber auch Sie, meine 
Damen und Herren, bedenken. 

(Beifall bei der SPD)

Ich weiß, wie Sie heute abstimmen werden. Der Mei-
nungsbildungsprozess ist aber noch nicht abgeschlossen. 
Sie sollten sich das wirklich überlegen. Sie sollten auch 
bei den Firmen nachfragen, warum sie sich so hartnäckig 
weigern, auch nur irgendeinen Beitrag dazu zu leisten. 
Das würde Ihre Positionen in der Argumentation spürbar 
verbessern. Wenn die Firmen das nicht machen, sollten 
wir auch nicht so viel öffentliches Geld in die Hand 
nehmen, um einige Leute etwas schneller zum Flughafen 
zu befördern. Ich bedanke mich für Ihre ungewöhnliche 
Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege Volkmann, sie hatten gerügt, dass Herr 
Staatsminister Huber nicht hier ist. Deshalb teile ich Ihnen 
mit, dass sich Herr Staatsminister Huber ordnungsgemäß 
entschuldigt hat, weil er in Berlin an einer wichtigen 
Besprechung zum Kombilohn teilnehmen und dort die 
bayerischen Interessen vertreten muss. Deswegen hatte 
er Herrn Staatssekretär Spitzner entsandt. 

Die nächste Wortmeldung ist die des Herrn Kollegen 
Magerl.

Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Herr Präsident, Hohes 
Haus! Die Rede oder – besser gesagt – die Polemik des 
Kollegen Pschierer hat mich dazu bewogen, mich zu Wort 
zu melden und Einiges richtig zu stellen. Ich halte es aller-
dings für einen schlechten parlamentarischen Stil, hier 
gegen eine Fraktion und einen Kollegen so zu polemi-
sieren, anschließend aber sein Zeug zu packen, den Saal 
zu verlassen und sich so der Sachdiskussion zu ent-
ziehen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Lassen Sie mich einige neue Gesichtspunkte, die sich seit 
der letzten Debatte hier im Hohen Haus am 30. März 
ergaben, in aller Deutlichkeit ansprechen. Wir haben uns 
schon etwas gedacht, warum wir diesen Dringlichkeitsan-
trag heute hier einbringen. 

Herr Pschierer und Sie von der CSU bringen immer wieder 
die ewige Mär, Sie wollten Verkehr von der Straße auf den 
angeblich so umweltverträglichen Transrapid verlagern. 
Dazu müssten Sie einmal die Unterlagen des Planfeststel-
lungsverfahrens studieren. Sie müssen sich einmal der 
Mühe unterziehen, die 40 Leitzordner durchzuarbeiten, 
wie wir es auch sukzessive getan haben. Nehmen Sie die 
Anlage 19 des Intraplan-Gutachtens zur Prognose der 
Benutzung des Transrapids. Schauen Sie einmal nach, 
woher der Transrapid seine Fahrgäste holt. 43 % kommen 
von der S-Bahn. Der größte Anteil stammt also aus einem 
funktionierenden öffentlichen Personennahverkehrsmittel. 
Weitere 5 % holt er aus den Bussen heraus. Die Hälfte 
kommt also aus dem öffentlichen Personennahverkehr 
- ÖPNV - und nicht von der Straße. Meine Damen und 

Herren, was ist das für eine Geldverschwendung, wenn 
Sie mit einem sündhaft teuren Verkehrsmittel dem funkti-
onierenden Personennahverkehr die Fahrgäste abgau-
nern? So etwas darf doch nicht wahr sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dieser Debatte entzieht sich der Ausschussvorsitzende. 
Ein Drittel der Fahrgäste kommt von der Straße. Sie alle 
wissen, dass die A 9 eine tägliche Belastung von bis zu 
200 000 Fahrzeugen hat. Der Entlastungseffekt auf den 
Straßen im Münchner Norden ist aber nicht spürbar. Diese 
Entlastung ist im Prinzip zu vernachlässigen. 21 % der 
Fahrgäste sollen neues Passagierpotential sein, welches 
zukünftig zum Flughafen München fährt. Zum einen sollen 
damit anderen Flughäfen Fluggäste abgegaunert werden, 
womit Sie, wie Kollege Runge gesagt hat, den Münchner 
Flughafen weiter mästen. Zum anderen sollen Passagiere 
– und da wird es für mich wirklich pervers - dem Schie-
nenverkehr der Bahn abgezogen werden. 

Ich zitiere jetzt aus den Unterlagen eine Stelle, an der dar-
gestellt wird, woher der Transrapid seine Fahrgäste her-
holen soll:

Durch Änderung der Verkehrsmittelwahl im 
Hauptlauf von Fernverkehrsrelationen in den 
Nachfragesegmenten mit einer Konkurrenzsitua-
tion zwischen dem Luftverkehr und dem Schie-
nenpersonenfernverkehr sowie in geringerer 
Größenordnung auch mit dem Pkw erhöht sich 
die Wahrscheinlichkeit von Flugreisen zulasten 
der Landverkehrsmittel, wenn die Tür-zu-Tür-Rei-
sezeit im Luftverkehr durch Inbetriebnahme der 
MSB-Verbindung München Hauptbahn-
hof – Flughafen verkürzt wird. 

Das steht im Intraplan-Gutachten auf Seite 39. Mit 
anderen Worten: Der Transrapid soll dazu dienen, dass 
Leute, die momentan mit dem Schienenpersonenfernver-
kehr der Bahn unterwegs sind, zukünftig wieder innerhalb 
Deutschlands fl iegen. Das darf doch nicht wahr sein. 
Ursprünglich hat es geheißen, der Transrapid soll gebaut 
werden, um die Leute von der Luft auf den Transrapid zu 
bringen. Jetzt machen Sie exakt das Gegenteil davon. 
Hier geht es um die Größenordnung von etwa einer Million 
Fahrgäste, die Sie herüberholen. Und das wollen Sie mit 
zwei Milliarden Euro oder noch mehr subventionieren. Wo 
kommen wir da hin? Auf der einen Seite bauen Sie für 
3,6 Milliarden eine ICE-Strecke, und dieser ICE-Strecke 
entziehen Sie wiederum die Fahrgäste mit einem zwei 
Milliarden Euro teuren Fahrzeug, um den Verkehr wieder 
auf die Luftverbindungen herüberzuziehen. Das ist doch 
eine absurde Verkehrspolitik, die Sie hier betreiben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das alles geht aus den Unterlagen klar hervor. Das sind 
Planfeststellungsunterlagen und nicht Ideologiediskussi-
onen, wie Kollege Pschierer sagt. Es sind Zitate aus den 
Unterlagen, die wir momentan durcharbeiten. Bei der 
Planfeststellung geht es nicht nur um ungefähre, sondern 
um konkrete Planungen. Auf der S 1, der Westanbindung 
des Flughafens, und der gesamten Anbindung des 
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Münchner Nordens – Fasanerie, Moosach, Feldmoching, 
Oberschleißheim, Unterschleißheim, Eching, Neufahrn, 
Freising – soll der Takt von 20 Minuten auf 30 Minuten 
ausgedehnt werden. Die Leute sollen also den Lärm des 
Transrapids und eine verschandelte Landschaft 
bekommen. Dann dünnt man ihnen auch noch das S-
Bahn-Angebot um 50 % aus, obwohl auf dieser Strecke 
die Leute heute schon in den Morgenstunden teilweise 
wie die Heringe in der S-Bahn stehen. Die werden nun 
noch dafür bestraft, dass sie die Transrapidstrecke mit 
ihrem Lärm vor die Haustüre gesetzt bekommen. 

Als Drittes möchte ich auf die Finanzierung eingehen. Es 
gibt eine Stellungnahme der DB AG vom Herbst letzten 
Jahres, welche laut den mir vorliegenden Unterlagen am 
16. September 2005 auch Herrn Ministerialdirigent 
Wellner im Wirtschaftsministerium zugegangen ist. Diese 
Stellungnahme muss damit auch dort bekannt sein. Darin 
steht ganz klar, dass die Bahn von Kosten in Höhe von 
1,85 Milliarden Euro ausgeht. Sie gibt aber auch zu, dass 
nach einem Worst-Case-Szenario mit 2,3 Milliarden Euro 
gerechnet werden muss. Das ist also deutlich mehr. Das 
sind Ausführungen der DB AG, die den Transrapid letztlich 
bauen und betreiben soll oder will. Die Bahn kommt klar 
zu dem Ergebnis, dass sich bei dem Worst-Case-Szenario 
von 2,3 Milliarden Euro ein negatives wirtschaftliches 
Ergebnis ergibt. Dann gibt es keinen Gewinn und keine 
Eigenfi nanzierung mehr. Irgendjemand muss dann das 
Defi zit des Transrapids tragen. 

Wenn die Bahn den Transrapid nicht mehr betreiben kann, 
wird sie die öffentliche Hand auffordern, ihn zurückzu-
nehmen und weiterzubetreiben. Die Bahn wird das Defi zit 
nicht ausgleichen. Ein Geldbetrag zur Finanzierung des 
Transrapids wird sich aus Gewinnen nicht ergeben, wie es 
Herr Wiesheu in seinem ersten phantasievollen Finanzie-
rungskonzept dargestellt hat. Das heißt, die Finanzierung 
des Transrapids ist gescheitert. In der letzten Presseerklä-
rung des Bundesverkehrsministers spricht der Sprecher 
von Herrn Tiefensee davon, Herr Huber sollte die Kreati-
vität, die er beim Griff in fremde Taschen entwickelt, bei 
der Finanzierung seines Eigenanteils zum Transrapid ent-
wickeln. Diese Presseerklärung von Herrn Tiefensee ist so 
freundschaftlich, dass man es sich kaum vorstellen kann, 
dass die beiden Ministerien das Projekt noch gemeinsam 
realisieren wollen. In meinen Augen geht es nur noch 
darum, den schwarzen Peter von Berlin nach München 
oder von München nach Berlin zu schieben. Das Projekt 
hat mittlerweile 140 Millionen Euro Planungskosten ver-
schlungen. 

Das ist viel zu viel und eine Geldverschwendung ohneglei-
chen. Machen wir ein Ende mit Schrecken, anstatt das auf 
ewig vor uns herzuschieben und weiteres gutes Geld 
dieser schlechten Planung in den Rachen zu werfen! 
Stimmen Sie unserem Antrag zu? Das Projekt ist nicht 
fi nanzierbar. Verzichten Sie darauf und schenken Sie der 
Bevölkerung reinen Wein ein. Wir bitten um Zustimmung 
zum Antrag.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD – Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser: 
Das war ein schöner Beifall hier in diesem 
Hause!)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Staatssekretär Spitzner das Wort.

(Zwischenruf des Staatsministers Prof. Dr. Kurt 
Faltlhauser)

– Keine Zwischenrufe von der Regierungsbank! 

(Thomas Kreuzer (CSU): Das gilt nicht mehr!)

Staatssekretär Hans Spitzner (Wirtschaftsministerium): 
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Ich möchte zunächst noch einmal darauf hinweisen: 
Herr Minister Huber hat sich ausdrücklich schriftlich ent-
schuldigt, weil er einen sehr wichtigen Termin in Berlin hat. 
Herr Präsident, ich bedanke mich dafür, dass Sie dies klar 
und deutlich herausgestellt haben. Sie haben beklagt, 
dass Minister Huber nicht da ist. Wir haben erst vor 
einigen Wochen sehr ausführlich hier diskutiert, und er hat 
Ihnen ausführlich Rede und Antwort gestanden.

Erstens. Ich habe aufmerksam zugehört und möchte gar 
keine Polemik in die Debatte bringen, Herr Runge. Ich 
habe aber kein neues Argument gehört. Sie haben Ihre 
Meinung, und wir haben unsere Meinung. Herr Kollege 
Magerl, wenn es in den letzten Jahren nach Ihrer Meinung 
gegangen wäre, dann hätten wir heute gar nicht zu disku-
tieren brauchen; denn dann gäbe es den Flughafen Franz-
Josef-Strauß gar nicht; dann könnten wir heimgehen, 
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU und der Abgeordneten Chris-
tine Stahl (GRÜNE)) 

- Frau Stahl klatscht. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Ich trage die Meinung der Mehrheit vor, die wir hier ver-
treten haben. 

Zweitens. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, es 
gibt einen Koalitionsvertrag. Am 11.11.2005 wurde der 
Transrapid in München darin als Leuchtturmprojekt aufge-
nommen.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Ein Transrapid!)

- Gut, ein Transrapid. 

(Karin Radermacher (SPD): Aber nicht „der“ 
Transrapid!)

- Was heißt „nicht der“? Sie wissen ganz genau, dass es 
einschlägige Untersuchungen über fünf verschiedene 
Projekte gegeben hat und dass die Sachverständigen 
einstimmig zu der Meinung gekommen sind: Wenn es 
einen Transrapid in Deutschland geben soll, dann ist nur 
der in München zum Flughafen zu verwirklichen. Also ist 
ganz klar „der“ Transrapid in München gemeint und kein 
anderer, weil die anderen Möglichkeiten nach Meinung 
der Bundesregierung ausgeschlossen werden müssen. 
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Das hat auch Minister Clement bis in die jüngsten Tage 
hinein immer wieder klargestellt.

Wenn das Projekt wirklich so unsinnig wäre, dann fände 
ich es geradezu abenteuerlich, dass der Haushausaus-
schuss des Bundestages heute vor wenigen Stunden mit 
großer Mehrheit 50 Millionen Planungsmittel dafür freige-
geben hat. Wenn der Haushaltsausschuss des Bundes-
tages der Meinung wäre, dass das ein unsinniges Projekt 
ist, hätte er das mit Sicherheit nicht getan.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Martin Runge 
(GRÜNE))

Drittens. Herr Kollege Volkmann, Sie haben von der Betei-
ligung der Industrie gesprochen. Ich habe durchaus Ver-
ständnis dafür, dass man fordert, die Industrie müsste 
sich stärker beteiligen. Sie haben als Strafverteidiger in 
wunderschön advokatischer Weise den Weg aufgezeigt, 
wie es manchmal geht. Sie sagen: Hätten Sie dabei 
zumindest den Schein erweckt und noch etwas draufge-
packt, dann hätten Sie das später nachholen können. 
Genau das hat im Interesse der Klarheit und Wahrheit und 
der Transparenz die Industrie nicht getan. Dafür möchte 
ich mich ausdrücklich bei der Industrie bedanken.

(Lachen bei der SPD – Zuruf der Abgeordneten 
Margarete Bause (GRÜNE))

- Sie sind viel zu intelligent, als dass Sie nicht kapieren 
würden, dass Ihr Zwischenruf ein Schmarren ist. 

(Lachen bei der CSU)

Die Industrie hat klar und deutlich gesagt: Wir machen ein 
sehr, sehr günstiges Angebot. Wir spielen nicht mit 
gezinkten Karten und wollen nicht durch einen überhöhten 
Beitrag, den wir jetzt plakativ ins Spiel bringen, die Leute 
täuschen und ihn dann später mit Zins und Zinseszins 
vom Steuerzahler wieder holen. Das ist in meinen Augen 
der klare, saubere betriebswirtschaftliche Weg. Noch-
mals: Die Planungskosten von 50 Millionen sind freige-
geben worden.

Viertens. Uns wird in einigen Tagen ein Gutachten, das 
noch von der alten Bundesregierung bestellt wurde, über 
die industriepolitische Bedeutung des Transrapid vor-
liegen. Sie behaupten immer wieder, er hätte keine indus-
triepolitische Bedeutung. Da werden einige überra-
schende Ergebnisse herauskommen. Man hört jetzt schon 
einiges. Man hört, dass das Gutachten, das von einem 
allseits anerkannten renommierten Institut erstellt wurde, 
besagt, der Transrapid sei nicht nur für Bayern, sondern 
für Deutschland industriepolitisch äußerst interessant und 
zwar nicht nur als Prestigeprojekt, sondern auch als Mar-
ketingprojekt, aufgrund dessen viele andere Projekte 
laufen werden. Bei diesem Institut sind inzwischen eine 
ganze Reihe von Nachfragen aus der Europäischen Union, 
aus den USA oder von Asien eingegangen. Wir gehen 
davon aus, dass der Transrapid industriepolitisch ein 
voller Erfolg werden wird. Wenn das so ist, dann bin ich 
mir dessen sicher, dass auch die Industrie da noch nicht 
das letzte Wort gesprochen hat. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, Sie haben 
gesagt, Bayern müsste einen höheren Beitrag leisten. 
Darüber kann man diskutieren. Ich bedanke mich dafür, 
dass Sie fairerweise auch gesagt haben, dass in den ver-
gangenen Jahrzehnten über 1,5 Milliarden Euro vom Bund 
in Forschung und Entwicklung gesteckt wurden, weil das 
ein Projekt von nationaler Bedeutung war. Dieses Geld ist 
meines Erachtens sinnvoll ausgegeben worden. Sie 
haben selbst gesagt, dass das ein hochinteressantes 
technologisches Projekt ist. Jetzt geht es um die Schluss-
fi nanzierung. Sie sagen, Bayern müsse sich hier bewegen. 
Ich bin optimistisch und sage Ihnen: Der Bund wird sich 
bewegen, und Bayern wird sich bewegen. Am Ende des 
Jahres wird ein vernünftiger Kompromiss geschlossen 
werden. Davon können Sie ausgehen. Sie werden noch 
ernüchtert werden. Meine Damen und Herren, wir werden 
uns über die Höhe noch unterhalten. Ich bin optimistisch, 
dass hier noch etwas kommt.

Lassen Sie mich noch etwas zur Express S-Bahn sagen. 
Jetzt wird der MAEX - oder wie das heißt – als der Weis-
heit letzter Schluss betrachtet. Die GRÜNEN fordern, 
gezielt vertiefte Untersuchungen über Alternativen anzu-
stellen. Mein Haus hat bereits in den Jahren 2003 und 
2004 von renommierten Sachverständigen 14 S-Bahn-
Varianten von München zum Flughafen untersuchen 
lassen; da gibt es die Westschiene und die Ostschiene. 
Was war das Ergebnis? – Genau die Linie, die jetzt Herr 
Ude vorschlägt – der MAEX -, war die Linie auf der Ost-
tangente, von der die Sachverständigen vor drei Jahren 
eindeutig gesagt haben, das sei vom Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis her die absolut schlechteste Linie. Wenn man 
schon eine S-Bahn zum Flughafen haben will, warum will 
man dann die Linie, die bei der Betrachtung des Kos-
ten-Nutzen-Verhältnisses am schlechtesten wegkommt? 
Das verstehe ich nicht. Warum ausgerechnet diese Linie? 
Die Sachverständigen haben klar und deutlich gesagt, 
dass es bei den jetzt veranschlagten 624 Millionen Inves-
titionskosten mit Sicherheit nicht bleiben wird. Es ist völlig 
unstrittig, dass beim Flughafenausbau Maßnahmen getä-
tigt werden müssen, so dass zunächst Kosten in Höhe 
von mindestens 900 Millionen Euro entstehen würden. 
Hinzu kämen weitere Baumaßnahmen  - Stichworte Aus-
ziehgleis beim Hauptbahnhof, Überholgleis, unterirdische 
Tunnels und all diese Dinge. 

Herr Volkmann, reden Sie doch mit den Leuten, die etwas 
davon verstehen. Sie verstehen nichts davon, ich verstehe 
nichts davon. Ich sage das klar und deutlich: Ich verlasse 
mich auf die Experten, die etwas davon verstehen. Alle 
Experten sagen einhellig: Wenn dies konkret werden soll, 
dann würde der MAEX mindestens eine Milliarde Euro 
kosten. 

Jetzt geht es auch noch um den Zeitpunkt. Ich weiß nicht, 
warum man das nicht sieht: Wenn man eine Express-S-
Bahn haben will, dann kann man sie nicht sofort haben, 
sondern für die Express-S-Bahn ist die Fertigstellung des 
Erdinger Ringschlusses und der zweiten S-Bahnstamm-
strecke unverzichtbar. Vor 2020 – das ist auch unbestritten 
– würde bei der Express-S-Bahn überhaupt nichts gehen. 
Sie reagieren immer nach dem Motto: „Konfrontieren Sie 
mich ja nicht mit Fakten zum Transrapid; ich bleibe bei 
meinem Vorurteil.“ Fakt ist, vor 2020 wird eine Express-S-
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Bahn nicht kommen. Beim Transrapid stehen wir dagegen 
vor dem Baurecht. 

Ich sehe auf Kollegen Dr. Beyer, der sich ja stark für den 
Ausbau der Schiene und von Bahnsteigen einsetzt – 
ebenso wie Kollegin Scharfenberg. Ich hebe auch meine 
Kolleginnen und Kollegen von der CSU hervor.

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE))

– Lassen Sie mich ausreden. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): In der Oberpfalz 
haben wir noch immer die Holzklasse!)

– Sie verwechseln das mit dem Radetzky-Marsch, liebe 
Frau Kollegin. Für die „Holzklasse“ ist die Bahn 
zuständig. 

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE))

- Hören Sie zu – nutzen Sie den Kopf und nicht den Kehl-
kopf, dann werden Sie klüger sein, meine Damen und 
Herren. Sie alle kommen permanent zum Minister und 
auch zum Staatssekretär und fordern: Hilf uns draußen bei 
unseren örtlichen Problemen mit den Bahnhöfen, den 
Strecken und mit der Bestellung.

Ich glaube, wir haben unsere Regionalisierungsmittel in 
den letzten Jahren sehr vernünftig eingesetzt. Wir geben 
über 60 % der Mittel in der Fläche des Landes aus. Wir 
haben viele Schienenverkehrsleistungen bestellt. Unser 
Ziel ist es, trotz der Mittelknappheit – es werden künftig 
nicht mehr werden –, möglichst viel offen zu halten.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Wenigstens geben Sie 
es zu!)

Wir werden punktuell strecken müssen. Wir haben große 
Bauvorhaben. Liebe Münchner Kolleginnen und Kollegen, 
nicht böse sein: Bayern besteht nicht nur aus dem Groß-
raum München.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU, der SPD und 
der GRÜNEN)

Wir haben anderswo ebenfalls große Vorhaben. Zu Recht 
klatscht Kollege Strehle. Wir haben in Augsburg große 
Pläne für notwendige Ausbaumaßnahmen, ebenso wie in 
Nürnberg und andernorts in Bayern. Deswegen müssen 
wir die Regionalisierungsmittel gezielt einsetzen. Wenn wir 
diese 20 Millionen Euro jährlich über 30 Jahre als Besteller 
aufgeben, dann sind das langfristig gerechnet 600 Milli-
onen Euro. Die kommen hinzu. 600 Millionen Euro fehlen 
uns dann anderswo, Herr Kollege Kupka. 

Erwin Huber hat Recht, wenn er sagt: Ich will nicht, dass 
durch einen Fluss von Regionalisierungsmitteln in eine 
Express-S-Bahn draußen im Land weniger Geld vor-
handen ist. Das wäre nicht zu verantworten, meine Damen 
und Herren.

(Beifall bei der CSU)

Für den Transrapid haben wir das Geld. Mittlerweile sind 
550 Millionen Euro dafür vorgesehen. Ich bin sicher, dass 

es in nächster Zeit noch mehr werden. Wir sollten nicht die 
alten Schlachten von gestern und vorgestern schlagen, 
sondern abwarten. Der Transrapid schont die Mittel, weil 
keine Regionalisierungsmittel gebunden werden. Wo 
sonst bekommen wir, Herr Dr. Runge, schon jetzt 550 Mil-
lionen Euro, wo bekommen wir 50 Millionen her, wie jetzt 
die freigestellten Planungsmittel?

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Martin Runge 
(GRÜNE))

Wir werden in den nächsten Wochen noch dafür sorgen, 
dass die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen. Ich bin 
sicher, dass wir am Ende des Jahres sagen können: Der 
Transrapid wird gebaut; denn er ist industriepolitisch, ver-
kehrspolitisch und umweltpolitisch die einzig richtige 
Lösung.

Lassen Sie mich zum Schluss noch eines sagen, ich bitte 
um Ihre Aufmerksamkeit: Ich darf zitieren, was der Chef 
des Münchner Flughafens vor zwei Tagen gesagt hat: Wir 
haben hier einen Verkehrsfl ughafen in München mit einem 
hohen Zuwachs. Er sagt – ich darf weiter zitieren –: Bli-
cken wir einmal auf London, Paris, Frankfurt, Amsterdam 
und Madrid. Das sind die großen europäischen Flughäfen. 
Drei dieser Flughäfen, nämlich Paris, Frankfurt und Ams-
terdam, haben die Fernbahn direkt beim Airport. Tatsache 
ist – das haben wir oft diskutiert –, dass ein Manko des 
Flughafens München darin besteht, dass wir keine unmit-
telbare Fernverkehrsanbindung haben.

(Ludwig Wörner (SPD): Das ist Ihr Versagen! – 
Engelbert Kupka (CSU): Bleib’ in deinem Schüt-
zengraben!)

– Herr Kollege, werden Sie nicht so blass vor Aufregung, 
sonst wendet sich auch noch Graf Dracula vor lauter 
Grausen von Ihnen ab. 

(Allgemeine Heiterkeit)

Meine Damen und Herren, wir haben überall bei den ver-
gleichbaren europäischen Flughäfen eine Fernverkehrs-
anbindung. Wir haben sie zwar in London und in Madrid 
nicht direkt. Sowohl in London als auch in Madrid gibt es 
aber einen schnellen Shuttleverkehr zur Fernverkehrsan-
bindung – Fahrtzeit maximal 15 Minuten. 

Ich sage es noch einmal: Die Attraktivität hängt entschei-
dend davon ab, dass eine schnelle, bequeme und zuver-
lässige Schnellverbindung zur Fernverkehrsverbindung 
vorhanden ist. Das muss unser Ziel sein. Wir treten des-
halb weiterhin dafür ein, dass der Transrapid kommt. Wir 
tun dies in Übereinstimmung mit vielen SPD-Politikern auf 
Bundesebene. Ich bitte deshalb, die Anträge der GRÜNEN 
und der SPD abzulehnen.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Staatssekretär, vielen Dank. – Mir liegen keine wei-
teren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Dazu werden 
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die Anträge wieder getrennt. Wer dem Dringlichkeitsan-
trag auf Drucksache 15/5547, das ist der Antrag der Frak-
tion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, seine Zustim-
mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Gegenstimmen! – Stimmenthaltungen! – Dann ist der 
Antrag mit der Mehrheit der CSU-Fraktion abgelehnt.

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 15/5554, 
das ist der Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion, seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Die SPD-Fraktion. Gegenstimmen! – Die CSU-
Fraktion. Stimmenthaltungen! – Die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Damit ist der Antrag 
abgelehnt.

Ich rufe auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Joachim Herrmann, 
Markus Sackmann, Franz Josef Pschierer u. a. 
u. Frakt. (CSU) 
Deutsche Abschnitte europäischer Eisenbahnachsen 
vorantreiben (Drs. 15/5548)

Ich eröffne die Aussprache. Erste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Stöttner.

Klaus Stöttner (CSU): Verehrtes Präsidium, liebe Mit-
glieder des Hohen Hauses! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, mit dem Dringlichkeitsantrag zielt die CSU-Fraktion 
auf einen schnelleren Ausbau der deutschen Abschnitte 
europäischer Eisenbahnachsen. Eine leistungsfähige Ver-
kehrsinfrastruktur ist ein Schlüsselfaktor für die wirtschaft-
liche Entwicklung und für mehr Beschäftigung. Eine Stär-
kung der Nord-Süd- und Ost-West-Eisenbahnverkehrs-
achsen auf deutscher Seite ist vor dem Hintergrund 
zunehmender Verkehrsströme und einer Zunahme des 
Ost-West-Verkehrs im Zuge der EU-Osterweiterung drin-
gend geboten. Wir fordern daher zum einen die Staatsre-
gierung auf, sich beim Bund und bei der Deutschen Bahn 
für den Ausbau und Neubau der Strecke Nürnberg – 
Ebersfeld – Erfurt einzusetzen. Durch Bereitstellung 
zusätzlicher Haushaltsmittel des Bundes soll der zeitge-
rechte Abschluss der Bauarbeiten bis 2015 sichergestellt 
werden. 

Die Aus- und Neubaustrecke Nürnberg – Ebensfeld – Er-
furt ist Bestandteil der Bundesverkehrswegeplanung 
2003. Sowohl diese Planung als auch die Leitlinien für den 
Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes sehen 
eine Fertigstellung bis 2015 vor. Vor dem aktuellen Finan-
zierungshintergrund wird der Zeitplan nicht eingehalten 
werden können.

Derzeit ist die Baumaßnahme in der mittelfristigen Finanz-
planung von Bund und Deutscher Bahn nur mit geringen 
Teilbeträgen dotiert. Zwar wurden für den Teilabschnitt 
Nürnberg – Fürth aus dem Konjunkturprogramm des 
Bundes erste Zusatzmittel bereitgestellt, dennoch ist bei 
dieser Mittelausstattung frühestens mit einer Fertigstel-
lung im Jahre 2030 zu rechnen. Dies, meine verehrten 
Kolleginnen und Kollegen, ist viel zu spät. Wir benötigen 
zusätzliche Haushaltsmittel, für die sich die Staatsregie-
rung beim Bund stark machen soll. 

Zweitens. Weiter wollen wir einen zügigeren Ausbau der 
Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel erreichen. 
Zunächst muss ich einige allgemeine Bemerkungen zu 
dieser bedeutenden internationalen Bahnverkehrsachse 
machen. Der Brennerbasistunnel ist schon lange ein Ver-
kehrsprojekt der Alpenanrainerstaaten. Bereits zu Beginn 
der Neunzigerjahre haben Österreich und Italien erklärt, im 
Jahr 2015 den Tunnel fertig stellen zu wollen. 1994 hat 
sich deshalb auch der Bund im Memorandum von Mon-
treux verpfl ichtet, die Zulaufstrecken zum Brennerbasis-
tunnel auszubauen, und zwar abgestimmt auf das 
Gesamtprojekt. Dies bedeutet insbesondere: zeitgleich 
mit der Fertigstellung des Tunnels. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt sieht es so aus, 
dass noch im Laufe dieses Jahres die Genehmigungs- 
und Finanzierungskonzepte auf österreichischer und itali-
enischer Seite fertig gestellt werden. In Kürze soll mit dem 
Bau eines Pilotstollens begonnen werden, der zu 50 % 
von der EU und zu je einem Viertel von Österreich und 
Italien bezahlt wird. Insbesondere unser Nachbar hat Pla-
nung und Ausbau forciert und arbeitet bereits seit einiger 
Zeit an der Zulaufstrecke im Tiroler Unterinntal. 

Warum sind nun die Zulaufstrecken auf deutscher Seite, 
um deren Bau es im Antrag geht, von Bedeutung? – Nach 
einer Studie der Europäischen Wirtschaftlichen Vereini-
gung Brennerbasistunnel wurden 1999 circa 33 Millionen 
Tonnen Güter über den Brenner transportiert. Für 2015 
sagt diese Studie einen Anstieg auf rund 70 Millionen 
Tonnen voraus. Auf den Schienenverkehr entfi elen 2004 
nur 24 % der Güter. Nach Fertigstellung des Tunnels wird 
sich dies gravierend ändern. Prognosen von europäischen 
Verkehrsplanern gehen von 350 bis 400 Zügen täglich 
aus, die unter anderem durch das oberbayerische Inntal 
rollen werden. 

Sind wir auf unserer Seite auf diese gewaltige Verkehrsla-
wine vorbereitet? – Ich meine, nein. Meine Damen und 
Herren, während Österreich und Italien sich beim Ausbau 
der Zulaufstrecken im Zeitplan befi nden, gibt es auf 
unserer Seite keine hinreichend konkreten Planungen zu 
Trassenverläufen. Der Bau der nördlichen Zulaufstrecke 
zum Brennerbasistunnel liegt in der Verantwortung des 
Bundes – und der hat bisher nicht genug unternommen, 
um den deutschen Abschnitt des Nordzulaufs voranzu-
bringen. 

Seit der von der Staatsregierung betriebenen Aufnahme 
des Nordzulaufs – also der Ausbaustrecke München – Ro-
senheim – Kiefersfelden – Grenze Deutschland/ Öster-
reich – in den Bundesverkehrswegeplan 2003, in dem das 
Vorhaben als internationales Projekt eingestellt ist, hat 
sich wenig getan. In der zwischen Bund und der Deut-
schen Bahn AG abgestimmten mittelfristigen Finanzpla-
nung ist das Vorhaben nicht datiert, und das, obwohl es 
sich bei dem Tunnel um ein „Vorhaben von europäischem 
Interesse“ des transeuropäischen Verkehrsnetzes han-
delt, das von der EU-Kommission mit besonderem Nach-
druck eingefordert wurde.

Natürlich bedarf es zur Aufnahme eines so großen inter-
nationalen Bauvorhabens im Vorfeld genauer Kosten-
Nutzen-Untersuchungen sowie Regierungsvereinba-
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rungen zur internationalen Zusammenarbeit. Diese Vor-
aussetzungen sind nicht auf die Schnelle zu schaffen. 
Aber, meine Damen und Herren, es verwundert mich doch 
sehr, dass die für die Schieneninfrastruktur zuständige 
DB Netz AG noch im März dieses Jahres diese beiden 
Punkte den Bürgermeistern des Inntals mitteilte – dieselbe 
Auskunft, die man schon im Jahr 2004 auf Nachfrage 
erhalten hatte. Hier hat sich in den vergangenen zwei 
Jahren nicht viel bewegt. Immerhin arbeitet mittlerweile 
eine bilaterale Arbeitsgruppe Österreichs und Deutsch-
lands mit Einbindung Bayerns an der Vorbereitung einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie an dem Abschluss 
eines Staatsvertrags. 

Auch die Zusage des Bundesverkehrsministeriums, die 
Zulaufstrecken auf deutscher Seite seien gesichert, wenn 
der Tunnel eröffnet werde, schafft für die Menschen in den 
betroffenen Gebieten und die Landespolitik keine Pla-
nungssicherheit. Hier wurde viel Zeit verloren. 

Mein dritter Punkt ist der Ausbau der europäischen Trans-
versale Paris – Budapest über Stuttgart, Augsburg und 
München. Sehr zögerlich geht es auch mit dem Ausbau 
der „Magistrale für Europa“ auf deutscher Seite voran. Wir 
fordern die Staatsregierung daher auf, sich weiterhin 
massiv für den Ausbau der deutschen Abschnitte einzu-
setzen. 

Die Bahnverbindung „Magistrale für Europa“ von Paris 
nach Budapest mit den Haltepunkten Straßburg, Karls-
ruhe, Stuttgart, Ulm, Augsburg, München, Salzburg und 
Wien ist die zentrale West-Ost-Achse in Mitteleuropa. Sie 
stellt das Rückgrat im gesamteuropäischen Schienennetz 
dar: Sie verbindet Städte und Regionen mit sage und 
schreibe 34 Millionen Einwohnern und 16 Millionen 
Beschäftigten in Frankreich, Deutschland, Österreich und 
Ungarn. Der Ausbau der „Magistrale für Europa“ zu einer 
durchgängigen Hochleistungsverbindung für den Per-
sonen- und Güterverkehr ist mit Blick auf den gesamten 
südosteuropäischen Raum unerlässlich für eine rasche 
ökonomische, aber auch – das sollte nicht vergessen 
werden – politische und kulturelle Integration Europas. 

Vor diesem Hintergrund hat das Europäische Parlament 
die Magistrale im Jahr 2004 in die Liste der vorrangigen 
Verkehrsprojekte von europäischem Interesse aufge-
nommen und damit den herausragenden Stellenwert im 
europäischen Verkehrsnetz herausgestrichen. 

Der Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags hat 
mit Beschluss vom 31. Mai 2005 die Bundesregierung 
aufgefordert, zur Erhaltung und Stärkung der Wirtschafts-
kraft der Städte und Regionen im Süden Deutschlands 
und zur Förderung einer umweltfreundlichen Gestaltung 
des Verkehrs – lieber Herr Kollege Dr. Magerl, das ist also 
auch für Sie von Bedeutung – die deutschen Abschnitte 
zügig zu einer Hochleistungsstrecke auszubauen. Dabei 
sollten die Kofi nanzierungsmöglichkeiten der Europäi-
schen Union genutzt werden. In seiner Plenarsitzung vom 
2. Juni 2005 hat der Deutsche Bundestag diese 
Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses mit den 
Stimmen des ganzen Hauses angenommen.

Aber was hat sich getan? – Während das Projekt in Frank-
reich und Österreich mit großem Nachdruck vorange-
trieben wird, stehen vor allem auf dem Gebiet des Frei-
staats entscheidende Weichenstellungen noch aus. Wir 
fordern daher, dass die Bundesregierung der Magistrale 
auch in Deutschland Priorität einräumt.

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, eine 
rechtzeitige Fertigstellung der deutschen Abschnitte auf 
den internationalen Verkehrsachsen in Abstimmung mit 
dem Gesamtprojekt kann nach unserer Ansicht nur mit 
mehr Mitteln und unverzüglichen Planungsaufträgen für 
die Deutsche Bahn realisiert werden. Dafür soll sich die 
Staatsregierung einsetzen. Ich bitte um Zustimmung zu 
unserem Antrag. 

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Kollege Dr. Beyer das Wort. Bitte 
schön.

(Zuruf des Abgeordneten Günter Gabsteiger 
(CSU))

Dr. Thomas Beyer (SPD): Herr Gabsteiger, grüß Gott. Ich 
weiß, Sie freuen sich, dass Sie heute einmal einen Mittel-
franken hier sprechen hören. 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolle-
ginnen und Kollegen! Man fragt sich schon, was dieser 
Antrag heute soll. Ähnlich wie die GRÜNEN, die innerhalb 
von wenigen Wochen mehrfach über den Transrapid 
reden, sprechen Sie wieder einmal über ein Thema, über 
das wir erst vor kurzem gesprochen haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Man kann sich allerdings vorstellen, dass Sie wenigstens 
ein bisschen was vom Glanz der schönen Veranstaltung 
zur Eröffnung der Neubaustrecke Nürnberg -Ingol-
stadt – München am letzten Samstag auf Ihre Fraktion 
fallen lassen wollen. Mit Verlaub, da waren Sie nicht son-
derlich stark vertreten, weswegen ich verstehe, dass Sie 
das heute nachholen wollen. In einer Nürnberger Zeitung 
war der Spott eines Besuchers von außerhalb Bayerns 
sehr schön wiedergegeben, der fragte, warum sich 
eigentlich die Bayerische Staatsregierung an diesem Tag 
feiern lässt, nachdem sie zu diesem Projekt keinen Cent 
Beitrag geleistet hat. Aber darauf verstehen Sie sich gut. 
Deswegen beschäftigen wir uns heute noch einmal mit 
der Neubaustrecke. Ich tue das sehr gerne, vor allem weil 
ich das heute mit Ihnen machen darf, Herr Stöttner. 

Wenn Sie am letzten Samstag hätten dabei sein können 
– es war schade, dass Sie es nicht konnten, wie viele von 
Ihnen –, dann hätten Sie gewusst, dass die Forderung, die 
Sie hier vorgetragen haben, vom Bundesverkehrsminister 
der Bundesregierung – der Regierung, der auch die CSU 
angehört, was hier gerade außen vor blieb – angekündigt 
wurde. Er hat für die Ausbaumaßnahme 8.1 einen Zeitho-
rizont genannt, und er hat auch dazu gesagt, dass man 
dafür Geld wird in die Hand nehmen müssen. Bundesver-
kehrsminister Tiefensee hat das in aller Öffentlichkeit 
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gesagt, und dabei war er klarer als Sie. Er hat gesagt, es 
werden jährlich 250 bis 350 Millionen Euro sein. Er hat 
auch gesagt: Es wird nicht einfach werden. Was Sie hier 
heute publikumswirksam verkaufen wollen, das ist bereits 
geklärt. Der Bundesverkehrsminister hat es bereits ange-
kündigt. Wenn Sie auch weiterhin die politischen Ziele der 
Bundesregierung verkünden, haben wir keine Probleme 
damit. Wenn Sie dann Ihrer eigenen Staatsregierung ein 
bisschen Dampf machen wollen – auch damit haben wir 
keine Probleme.

Nun zu der Strecke. Wir haben darüber bereits ausführlich 
gesprochen. Ich glaube, es war noch im alten Plenarsaal, 
als ich unsere Haltung am 10. Mai 2004 formuliert habe. 
Ich kann das heute nur wiederholen: Wir, die SPD-Frak-
tion, wollen trotz der Probleme, die mit der Strecke ver-
bunden waren und die mit der Strecke weiterhin ver-
bunden sind, die Verwirklichung nicht in Frage stellen, 
denn alles andere wäre angesichts der bereits einge-
setzten Mittel unverantwortlich. Warum? – Wir wollen eine 
schnelle Verbindung zwischen München und Berlin, und 
wir wollen eine leistungsfähige schnelle Bahnverbindung 
im Schienenfernverkehr, um Kurzstreckenfl üge im Inland 
zu ersetzen. Wenn man A will, muss man auch B sagen.

(Beifall eines Abgeordneten der SPD)

Der Herr Staatssekretär hat zu Recht auf meinen Einsatz 
für Bahnprojekte in Nürnberg hingewiesen. Ich verstehe 
nicht, warum Sie das jetzt relativieren, immerhin hat der 
Herr Staatsminister doch gesagt, die Nürnberger S-Bahn 
ist in trockenen Tüchern. Ich hoffe nicht, dass sich das 
anders – –

(Zuruf des Staatssekretärs Hans Spitzner (Wirt-
schaftsministerium))

– Sie haben das allerdings schon geschoben, bevor Sie 
sagten, Sie wehren sich nicht gegen die Kürzungen der 
Regionalisierungsmittel. Also: Wer Nürnberg-Forchheim-
Bamberg will, der muss die Maßnahme 8.1 wollen. Noch 
ein Hinweis. Die Re-Desgin-Maßnahmen für die ICE-
Flotte 1 gibt vielen Hundert Menschen im alten Ausbesse-
rungswerk in Nürnberg Arbeit. Wir werden diese Arbeits-
plätze nur dann weiterhin haben, wenn wir auch weiterhin 
auf ICE-Projekte setzen. In diesem Zusammenhang ver-
weise ich auf etwas, von dem ich glaube, dass es sonst 
hier noch nicht thematisiert wurde: Das Ausbesserungs-
werk – jetzt Kombiwerk – in Nürnberg ist das letzte ver-
bliebene Ex-Bundesbahnausbildungswerk in ganz Süd-
deutschland. Es ist das Letzte! Auch daran haben wir zu 
denken, weil wir in diesem Staat an Beschäftigung zu 
denken haben. 

(Beifall bei der SPD)

Ich weiß, was Herr Kollege Dr. Magerl – den ich als Kon-
trahenten auch in diesem Punkt sehr schätze –, sagen 
wird. Dazu sage ich gleich, dass wir ungeachtet dieses 
Bekenntnisses zu 8.1 sagen, wir wollen die anderen Stre-
cken in Oberfranken nicht aus dem Blick verlieren. Wir 
treten ein für die Saaletal-Bahn, für die Franken-Sachsen-
Magistrale, und wir tun das seit Albrecht Schlägers Zeiten 
engagierter als irgendjemand sonst in diesem Haus. Wir 

haben diese Strecken beim Landesentwicklungspro-
gramm auch wieder angemeldet, wie das auch alle 
anderen Fraktionen dieses Hauses gegen die Staatsregie-
rung angemeldet haben. Was diese Frage angeht, sind wir 
also mit uns im Reinen.

Nun zu dem anderen interessanten Thema, der Zulauf-
strecke zum Brenner-Basistunnel. Herr Kollege Stöttner, 
ich glaube, Sie haben da etwas übernommen, und ich 
weiß auch nicht, wer den Antrag formuliert hat. Wenn er, 
wie immer, aus dem Ministerium käme, dann gäbe es dort 
größere Probleme. Wer auch immer ihn formuliert hat – er 
zeigt jedenfalls, dass er über die Verfahrensabläufe in 
Berlin, in der Bundesregierung, der auch Sie angehören, 
nicht informiert ist. Ganz kurz: Worum geht es? – Die 
Zulaufstrecke München – Rosenheim – Kiefersfelden, also 
die Zulaufstrecke Deutschland – Österreich, ist im aktu-
ellen Bundesverkehrswegeplan 2003 als Internationales 
Projekt mit einem Investitionsvolumen von etwa 1,57 Mil-
liarden Euro verzeichnet. Sie ist also auch nicht ganz billig. 
Was ist ein Internationales Projekt? – Ein Internationales 
Projekt ist ein solches Projekt, bei dem in Vereinbarung 
mit dem jeweiligen Nachbarland Regelungen zu treffen 
sind und die Wirtschaftlichkeit nachzuweisen ist. Wir 
unterstützen wegen der enormen Bedeutung des Alpen-
transits und der Entlastungsnotwendigkeit ausdrücklich 
alle Maßnahmen, um rasch zur Vollendung dieser Aus-
baumaßnahme zu kommen. Wir unterstützen das ohne 
Wenn und Aber ausdrücklich. Wir wollen auch, dass die 
Strecke so rechtzeitig ausgebaut wird, dass, sollte der 
Brennertunnel im Jahr 2015 fertig sein, was fraglich ist, wir 
kein Nadelöhr haben. Wir wollen, dass wir die Strecke 
dann auch nutzen können. Ich sagte, aufgrund meines 
letzten Gesprächs mit dem Bundesverkehrsministerium, 
der Tunnel „soll“ fertig sein. Dieses Gespräch liegt gerade 
eine Stunde zurück, Herr Staatssekretär, für den Fall, dass 
Sie den neuesten Sachstand nicht kennen.

(Beifall bei der SPD)

Auch hier stellt sich eine Stilfrage. Herr Stöttner, Sie haben 
das sehr nett gemacht, Sie sind ja recht charmant, aber 
Sie tun so, als ob es wieder einmal der Bund wäre, der hier 
bremst.

(Lachen bei der CSU)

Wo ist denn der bayerische Beitrag? Wo schiebt Bayern 
denn an? – Die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt am 
4. April 2006, dass der Freistaat Bayern vom Abschluss 
des zugrunde liegenden Staatsvertrages zwischen Öster-
reich und Italien „mehr oder weniger durch Zufall erfahren 
hat, was ein bezeichnendes Licht auf die lückenhafte 
Koordinierung der politischen Aktivitäten zur Realisierung 
des Tunnelbaus wirft.“ Ich halte das so fest. Dass die 
Staatsregierung dabei die gut informierte, treibende Kraft 
wäre, kann ich hier nicht feststellen.

(Beifall bei der SPD)

In dem neuen Entwurf des Landesentwicklungspro-
gramms haben Sie die Strecke ganz allgemein hineinge-
schrieben. Aber Herr Kollege Wörner hat es Ihnen doch 
ins Stammbuch geschrieben – ich muss ihn direkt zurück-
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halten, damit er jetzt nicht zweimal hintereinander spricht 
und sich dann fast überfordert –: Wo haben Sie im LEP 
denn Vorbereitungen getroffen, um die Strecke schneller 
zu verwirklichen? Was ist denn dort drin? Lesen Sie das 
nach, Herr Kollege Stöttner. Vor der denkwürdigen Sit-
zung des Wirtschaftsausschusses in der letzten Woche 
stand nichts drin, und auch jetzt steht noch nichts drin, 
außer der Aussage: Wir wollen das machen. Wenn Sie 
Anträge wie heute stellen, dann handeln Sie doch auch 
konsequent.

Was ist eigentlich der Sachstand? Vor einer Stunde habe 
ich Folgendes im Bundesverkehrsministerium erfahren 
– Herr Staatssekretär, ich gebe Ihnen gerne die Telefon-
nummer im Bundesverkehrsministerium, damit wir den 
gleichen Sachstand haben. In der Regierungsarbeits-
gruppe von Deutschland, Italien und Österreich sitzt auch 
ein Vertreter des Bayerischen Wirtschaftsministeriums 
regelmäßig als Gast. Das ist doch wunderbar. Ihre Frak-
tion müsste doch dann bei Nachfrage eigentlich den 
gegenwärtigen Verfahrensstand kennen. Momentan 
erstellt Österreich eine Prognose für den Brennerverkehr. 
Es musste noch einmal eine aktuelle Prognose gemacht 
werden. Die wird jetzt gemacht und ist bis Herbst 2006 
angekündigt. Dann – logische Folge – wenn Österreich 
diese Prognose vorgelegt hat, wird der Bund eine Studie 
zur Frage in Auftrag geben, was, wo, wie neu zu bauen 
oder auszubauen ist, und zwar unter Einschluss der Frage 
der Wirtschaftlichkeit. Solche Berechnungen brauchen 
wir hier wie bei allen anderen Bundesschienenwege-Aus-
bauprojekten auch. Wenn wir das haben, dann können wir 
ein Regierungsabkommen schließen. Wenn wir dann bei-
spielsweise einen Grenztunnel zwischen Kufstein und 
Kiefersfelden brauchen, können wir einen Staatsvertrag 
schließen. In dieser Reihenfolge, Herr Stöttner, geht das. 
Wir können aber nicht erst einen Staatsvertrag 
abschließen, und dann mit den Planungen beginnen. Wir 
müssen die Schritte nacheinander abarbeiten. Ich glaube, 
ich konnte gerade darlegen, dass die Schritte bereits ein-
geleitet sind.

Die Voraussetzungen für die Ausbaustrecke müssen 
geschaffen werden, sie müssen auch schnell geschaffen 
werden. Die von mir beschriebene Entscheidungsabfolge 
ist also zügig und ohne Verzögerungen durchzuführen. Es 
muss aber immer ein Schritt nach dem anderen gemacht 
werden, sonst macht das Ganze keinen Sinn. 

Wenn die konkreten Planungsschritte eingeleitet werden, 
ist es wichtig, die berechtigten Anliegen der dortigen 
Anwohner einzubeziehen. Dazu höre ich von Ihnen nichts. 
Dabei wissen Sie doch, das ist im Inntal und in Kiefers-
felden ein großes Thema. Die Menschen dort sagen, wir 
bekommen weitere Belastungen dazu. Das bedeutet, 
wenn wir die Ausbaustrecke machen, dann muss die 
Strecke für die Menschen, die dort leben, weniger Dreck 
und weniger Lärm, aber mehr Lebensqualität bedeuten. 
Ich habe es bereits gesagt, genau daran wird derzeit in 
Berlin gearbeitet. Wenn Sie meinen, dass der Vertreter der 
Bayerischen Staatsregierung in der Arbeitsgruppe etwas 
tougher sein sollte, dann haben Sie unsere Unterstüt-
zung.

Sie haben schließlich in Ihrem Antrag die Achse Paris-
Augsburg-Budapest angesprochen. Sie sagen zu Recht, 

wir brauchen eine leistungsfähige Ost-West-Achse für 
den Fernverkehr im Freistaat Bayern. 

Mir ist wichtig, zu betonen: Das berücksichtigt auch die 
Interessen des Großraums Augsburg. Ich verstehe Augs-
burg. 

– Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, Herr Kreuzer: Entweder 
drehen Sie Ihr Notebook um; dann kann ich mitlesen und 
auch mitlachen, oder wir machen das in der ersten Reihe 
leiser; denn so ist das ein Problem.

Ich habe von Augsburg gesprochen. Ich kann verstehen, 
dass Sie das Problem Augsburg nicht so sehr interessiert; 
damit kämpft auch die CSU-Fraktion. Uns interessiert 
Augsburg; uns interessiert auch die Anbindung von Augs-
burg.

(Beifall bei der SPD)

Eines muss gelten – deshalb bin ich auch dafür dankbar, 
dass Sie in dem Antrag einen entsprechenden Absatz 
haben –: Die Einbindung Augsburgs in ein Schienenfern-
verkehrsnetz – ich unterstreiche Fernverkehrsnetz, nicht 
irgendein Schienenverkehrsnetz – darf nicht wegfallen. 
Wir dürfen in unserem Netz keine Nord-Süd-Fixierung 
bekommen, sondern wir brauchen die Ost-West-Pers-
pektive. 

Sie sehen also, liebe Kolleginnen und Kollegen: Die SPD-
Landtagsfraktion hat klare Vorstellungen für den Schie-
nenfernverkehr in Bayern, für die Zukunftsprojekte in 
Bayern. Immer dann, wenn Sie diesen Vorstellungen nahe 
kommen, können wir auch Ihren Anträgen zustimmen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 

(Zurufe von der CSU, der SPD und von den 
GRÜNEN)

– Die Kritik geschieht zu Recht. Es ist schon das zweite 
Mal, dass das mit der Uhr nicht klappt, wobei mir auffällt: 
Bei der SPD läuft die Uhr weiter, während bei der CSU die 
Uhr nicht zum Laufen gebracht wird. Das ist eine eindeu-
tige Benachteiligung der SPD. Ich bitte die Verwaltung, 
dies abzustellen. 

Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Dr. Magerl, bitte. Ich 
weise darauf hin: Die Uhr läuft erst, wenn mit der Rede 
begonnen wird. 

Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Ich könnte es jetzt so wie vorher Kol-
lege Pschierer machen und auf Dutzende von Redebei-
trägen und Protokollen des Wirtschaftsausschusses und 
des Plenums speziell zum Thema Alpentransit und Zulauf 
zum Brenner verweisen. Daran haben sich schon viele, 
viele verkehrspolitische Sprecher sowohl der CSU als 
auch der SPD, zurückgehend bis zu Hans-Günter Nau-
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mann von der SPD, abgearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele 
Anträge wir zum Ausbau des Zulaufs des deutschen 
Streckenteils des Alpentransits und in Richtung Brenner 
gehabt haben – sie sind auf alle Fälle Legion. Ich gehöre 
dem Haus seit der 11. Legislaturperiode an. Seitdem 
lösen wir den Alpentransit immer mit dem Brenner-Basis-
Tunnel. 

(Zuruf von der CSU: Da war eine Pause!)

– Kurzfristig einmal; aber das ist immer wieder gekommen. 
Über die Strecke Nürnberg – Erfurt haben wir am letzten 
Freitag im Wirtschaftsausschuss ausführlich diskutiert. 
Auch darauf kann ich verweisen. Das Gleiche gilt für den 
Ausbau des deutschen Abschnittes der Strecke 
Paris – Budapest. 

Lassen Sie mich ein paar aktuelle Punkte anführen. Ich 
möchte nicht all das wiederholen, was in den letzten 
Wochen, Monaten, Jahren und Jahrzehnten dazu gesagt 
worden ist, ohne dass allzu viel vorangegangen ist. Sie 
schreiben hier so schön Berlin – Palermo. Ich habe eine 
aktuelle Meldung von heute: Palermo können Sie strei-
chen; das ist weggefallen, weil die neue italienische 
Regierung gesagt hat: Als eine der ersten Maßnahmen 
ziehen wir die Notbremse; die Brücke nach Sizilien wird 
nicht gebaut. Mit Ihren Planungen und Überlegungen 
müssen Sie also spätestens in Süditalien aufhören. 
Betrachtet man Schienen-Diskussionen, ist es ganz inter-
essant und witzig, dass es im Ausland die gleichen 
Debatten gibt, gerade bei solch sündhaft teuren Prestige-
projekten. Ich zitiere aus der „Netzeitung“ von heute, 
13.27 Uhr. Darin wird der neue italienische Verkehrsmi-
nister Alessandro Bianchi zitiert; er bezeichnet das Projekt 
dieser Brücke nach Sizilien als das schädlichste und 
unsinnigste der vergangenen hundert Jahre. Dort gibt es 
ähnliche Diskussionen über diesen teilweise sündhaft 
teuren, prestigeträchtigen und überzogenen Ausbau von 
Schienenstrecken. 

Wir wenden uns nicht gegen den Ausbau von Schienen-
strecken, aber es gibt einige Ausbaumaßnahmen, die so 
teuer sind, dass sie dann das übrige Schienennetz schä-
digen, weil dafür dann kein Geld mehr übrig bleibt. Dies 
gilt zum Beispiel für die Strecke zwischen Nürnberg und 
Erfurt, die ähnlich wie die jetzt in Betrieb genommene 
Strecke Ingolstadt – Nürnberg Geldmittel ohne Ende ver-
schlingen würde, die dann in anderen Bereichen letztlich 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 

(Zuruf von der CSU: Lückenschluss!)

– Lückenschluss? – Ich kann auch sagen: Bei der Strecke 
Palermo – München handelt es sich auch um einen 
Lückenschluss. Lückenschluss kann ich endlos weit defi -
nieren; ich kann ihn bis Moskau defi nieren, wenn ich das 
will. 

(Georg Stahl (CSU): Was ist mit der Marzlinger 
Spange?)

– Herr Kollege, auch diese Diskussion hat einen Bart bis 
zum Boden. Die Marzlinger Spange wird nie kommen 
– das garantiere ich Ihnen. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Aber die 
Pfullinger!)

– Diese auch nicht. Herr Kollege, wir haben diese Diskus-
sion erst gestern geführt. Wir müssen sie heute nicht 
nochmals führen. Gestern fand eine Sitzung des Haus-
haltsausschusses am Flughafen statt. Ich sage nur diesen 
einen Satz: Wer auf der Marlinger Spange beharrt, sorgt 
dafür, dass Ostbayern keine bessere Anbindung bekommt. 
Außer der Neufahrner Kurve wird nichts gehen – davon 
können Sie ausgehen. 

(Georg Stahl (CSU): Weil sie zu nahe an Freising 
ist, oder?)

– Wir haben einen Antrag der CSU vorliegen, und darin ist 
die Marzlinger Spange nicht aufgeführt. Es ist Ihr Fehler, 
dass Sie sie nicht in die Magistralen-Diskussion aufge-
nommen haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Zuruf von der CSU)

– Wir können jetzt über alle Schienenverbindungen in 
Deutschland und Bayern diskutieren. 

Wie gesagt: Ein Teil dieser Magistrale ist weggefallen.

Zur Strecke Nürnberg – Erfurt und den Kosten verweise 
ich auf eine schriftliche Anfrage des Kollegen Dr. Hofreiter 
im Deutschen Bundestag, die erst vor wenigen Tagen 
beantwortet wurde. In der Antwort stehen viele Fragezei-
chen; die Finanzierung steht völlig in den Sternen. Die 
Bahn hat es offensichtlich geschafft, ihre Kosten auf alle 
Fälle zu deckeln. Die Bahn wird den Fehler, den sie bei der 
Strecke Nürnberg – Ingolstadt gemacht hat, nämlich ohne 
Kostendeckel zu arbeiten, kein zweites Mal machen. Das 
heißt: Der Bund hat ein gigantisches Kostenrisiko, und 
niemand weiß, wie das gelöst werden soll.

Wir haben Vorschläge zum Beispiel zur Franken-Sachsen-
Magistrale, zum Ausbau der bestehenden Strecken 
gemacht. Dort können Verbesserungen erreicht werden, 
die billiger sind. Vielleicht erbringen sie nicht besonders 
kurze Fahrzeiten – das gebe ich zu –; wir haben aber eine 
andere Philosophie, was dies anbelangt; wir haben dazu 
eine andere Auffassung und Meinung. 

Lassen Sie mich auch noch etwas zum Thema Brenner-
Basis-Tunnel sagen. Diese Debatte ist uralt, und sie 
kommt immer wieder. Immer wieder heißt es: Zum 
Brenner-Basis-Tunnel machen wir irgendeinen Staatsver-
trag. Ich hätte mir eines gewünscht – das haben wir schon 
in der 11., 12. und 13. Legislaturperiode immer wieder 
angemahnt –: Der Zulauf in Richtung Kufstein muss aus 
meiner Sicht unabhängig von der Frage, was hinsichtlich 
des Brenner-Basis-Tunnels geschieht, ausgebaut werden, 
da der Brenner selbst auch ohne Basis-Tunnel noch 
Kapazitäten frei hat. Wenn der Abschnitt, auf dem in 
Österreich der Nord-Süd- und der Ost-West-Verkehr 
überlagert sind, nun bald fertig ist – das dauert nicht mehr 
lange; die BEG befi ndet sich mit den Bauarbeiten in der 
Endphase –, dann müssen wir unabhängig davon, ob der 
Brenner-Basis-Tunnel kommt oder nicht, endlich einmal 
an die Probleme gerade im Inntal herangehen. Dort gibt es 
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Lärmprobleme; ich könnte Ihnen hierzu massenweise 
Schreiben von Gemeinden, Bürgermeistern und Bürgeri-
nitiativen vorlesen. Dort müssen Lösungen geschaffen 
werden. Ich rege auch an, dass wir uns diesem Thema 
Zulauf in Richtung Österreich und Brenner-Basis-Tunnel 
gemeinsam mit dem Ministerium in einer der nächsten 
Ausschusssitzungen widmen und es in der sachlich gebo-
tenen Länge, die im Ausschuss möglich ist, nicht in Form 
eines Dringlichkeitsantrages durchdiskutieren. Das würde 
ich mir in diesem Zusammenhang wünschen.

In Österreich – das möchte ich klar und deutlich sagen – 
ist der Brenner-Basis-Tunnel nach wie vor heftig 
umstritten, die Wirtschaftlichkeit wird angezweifelt. Es 
gibt ein neues Gutachten von Professor Sebastian 
Kummer, Professor für Transportwesen und Logistik an 
der Wirtschaftsuniversität in Wien, der eine Effi zienzstudie 
vorgelegt hat, die sowohl die betriebs- als auch volkswirt-
schaftliche Sinnhaftigkeit des Brenner-Basis-Tunnels 
bezweifelt und insbesondere auf die exorbitanten Kosten 
verweist, wofür es bis heute keine Finanzierung gibt. Das 
muss man klar und deutlich sagen. Insofern sollten wir, 
wenn wir in Richtung Alpentransit etwas lösen wollen, uns 
auf unsere Aufgaben konzentrieren, statt zu sagen: Jetzt 
mache ich das und die machen dieses. Wenn ich mir den 
Antrag ansehe, so ist er ohnehin wieder der Kritik aus dem 
Bundesverkehrsministerium – Kreativität beim Griff in 
fremde Taschen – gewidmet; denn Sie sagen: Alle anderen 
sollen zahlen und ausbauen. Der Freistaat Bayern wird 
wohl zu all diesen Projekten, nachdem er dafür nicht 
zuständig ist, keinen müden Euro geben. 

Nun zu den deutschen Abschnitten der Magistrale 
Paris – Budapest. Herr Kollege Dr. Beyer hat schon darauf 
hingewiesen, dass die Verkehre gerade im Augsburger 
Raum kräftig ausgedünnt worden sind. Wir sollten erst 
unsere Hausaufgaben bezüglich der Anbindung von 
Augsburg lösen, bevor wir überregionale Ansprüche 
anmelden. Wir sollten nicht schon wieder sagen, dass die 
Franzosen, die Österreicher und die Ungarn ausbauen 
sollen. Ich frage mich ohnehin, wo in dieser Frage die 
Zuständigkeit des Landtags ist. Über den Zulauf zum 
Brenner-Basis-Tunnel müssen wir uns noch unterhalten. 
Zu der Strecke Nürnberg – Erfurt haben wir eine klare Mei-
nung. Insgesamt lehnen wir diesen Antrag ab.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Staatssekretär Spitzner das Wort.

Staatssekretär Hans Spitzner (Wirtschaftsministerium): 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte die 
Diskussion nicht unnötig verlängern, aber etwas zur Erhei-
terung beitragen. Herr Kollege Dr. Magerl, jetzt weiß ich, 
warum Sie eine Vorliebe für Palermo haben. Wenn wir 
beide erkennungsdienstlich behandelt würden und einer 
müsste nach unserem Aussehen entscheiden, wer von 
uns Vorfahren in Palermo hat, würde er bestimmt zu 
100 % auf Sie tippen.

(Heiterkeit bei der CSU)

Ich weiß, dass Sie italienische Vorfahren haben.

Spaß beiseite. In aller Kürze: Wir alle, auch die früheren 
verkehrspolitischen Sprecher der Fraktionen wurden 
zitiert, haben uns immer vehement für den Brenner-Basis-
Tunnel eingesetzt, weil wir den Verkehr von der Straße 
wegbringen müssen. In all diesen Jahren haben wir immer 
klar und deutlich diese Auffassung vertreten. Ich bin inzwi-
schen 13 Jahre in diesem Ministerium und war häufi g bei 
entsprechenden Sitzungen auch in Bozen und Innsbruck. 
Herr Kollege Dr. Beyer, Sie haben heute behauptet, wir 
verhielten uns gegenüber der Bundesregierung mit billiger 
Polemik. Dazu muss ich sagen: Ich habe schon früher 
– auch als Matthias Wissmann Verkehrsminister war – kri-
tisiert, dass sich der Bund dieses Themas zu wenig ange-
nommen hat. Das war zugegebenermaßen schon zu 
Zeiten der Regierung Kohl der Fall. Die Ministerialbüro-
kratie im Verkehrsministerium hat immer die Haltung ver-
treten, dass dies eine Sache Bayerns und nicht eine 
Sache des Bundes sei. Dr. Wiesheu und ich haben das 
immer kritisiert.

Wir haben das auch in der vergangenen Legislaturperiode 
kritisiert und wir kritisieren es heute. Ich habe gestern in 
Kufstein ein Gespräch mit Kollegen Ihrer politischen Cou-
leur und meiner politischen Couleur geführt. Die Österrei-
cher haben gefordert, dass wir endlich einmal entscheiden 
sollten. Sie haben zitiert, die Österreicher sollten zunächst 
einmal eine Studie vorlegen. Das ist schön und gut. Ent-
scheidend ist aber, dass wir dieses Projekt bis 2015 hin-
bekommen. Hier muss parallel etwas gehen. 80 % 
dessen, was in dieser Studie vorgelegt werden soll, 
wissen wir schon jetzt. Die Grundinvestitionen könnte 
man bereits heute tätigen.

Ich glaube, wenn wir parallel vorgehen, können wir die 
Zeit um vier bis acht Jahre verkürzen. Das ist doch auch 
das Anliegen dieses Antrags. Deshalb bitte ich Sie, 
diesem Antrag zuzustimmen. Das ist keine Polemik gegen 
die Bundesregierung. Wir müssen endlich zu einem 
Staatsvertrag kommen. Bayern kann diesen Staatsvertrag 
nicht abschließen; dieser Staatsvertrag muss zwischen 
Deutschland und Österreich geschlossen werden und 
regeln, dass dieses Problem parallel angegangen wird. 
Nur dann werden wir rechtzeitig zum Zuge kommen.

Herr Kollege Dr. Magerl, über die Zulaufstrecken haben 
wir im Ausschuss schon oft diskutiert. Hier liegen wir 
– unabhängig vom Brenner-Basis-Tunnel – nicht weit aus-
einander. Wir brauchen eine Planung und wir brauchen 
Geld. Das sollte das gemeinsame Anliegen von uns allen 
im Landtag sein.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Mir 
liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Die Aussprache ist 
damit geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 15/5548 seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Gibt es Stimm-
enthaltungen? Dann ist der Antrag mit den Stimmen der 
beiden großen Parteien gegen die kleine Partei ange-
nommen.

(Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Vorsicht!)
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Ich rufe auf auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Christa 
Naaß, Adelheid Rupp u.a. u. Frakt. (SPD) 
Tarifverhandlungen dürfen nicht an Bayern scheitern: 
Keine Bestrafung der Beschäftigten (Drs. 15/5549)

In die Beratung einbezogen wird außerdem der Tagesord-
nungspunkt 17:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Christa 
Naaß, Ludwig Wörner u.a. u. Frakt. (SPD) 
Übernahme Tarifvertrag TVöD (Drs. 15/4766)

Ich eröffne die Aussprache. Als Erster hat Herr Kollege 
Wörner das Wort.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Was heute in Berlin abläuft, ist höchst interes-
sant. Herr Minister, wenn Sie nicht einer der Heizer wären, 
der unsere dritte Säule der Demokratie, nämlich die 
Gewerkschaften, mit diesem Streik kaputtmachen wollte, 
würden Sie Herrn Hüllmantel nach draußen schicken und 
ihn nach Berlin telefonieren lassen, dass man dem 
Angebot, das heute von Verdi vorgelegt wurde, zustimmt. 
Dann wäre das unsägliche Trauerspiel, das Sie inszeniert 
haben, zu Ende.

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, wir haben diesen Dringlich-
keitsantrag gestellt, um zu vermitteln. Wir wollen das, was 
Menschen belastet – die Streikenden, aber auch die 
Bürger –, herbeigeführt durch eine starre Haltung der 
Arbeitgeberseite, beenden und dafür Sorge tragen, dass 
die Staatsregierung, die in solchen Fragen keinen unwe-
sentlichen Einfl uss hat, den Kompromiss mitträgt.

Hinzu kommt ein zweiter Punkt, der zutiefst zu bedauern 
ist. Uns liegen Hinweise darauf vor, dass Beschäftigte, die 
am Streik teilnehmen, dafür gemaßregelt werden. Jeder 
Mensch in diesem Haus weiß, dass dies nach unserer 
Rechtsordnung unzulässig ist. Herr Minister, wir fordern 
Sie hiermit auf, dafür Sorge zu tragen, dass dieser Unfug 
– verbal oder zu Papier gebracht – sofort unterbunden 
wird.

(Beifall bei der SPD)

Sie als Dienstherr sind es den Beschäftigten schuldig, 
dafür Sorge zu tragen, dass Recht und Ordnung herr-
schen. Andernfalls müssten wir Sie auf Ihren Eid hin-
weisen.

Kolleginnen und Kollegen, Sie hätten heute die Chance, 
wenn Sie diesem Antrag zustimmen, dazu beizutragen, 
dass ein Streik beendet wird, der von weiten Teilen der 
Bevölkerung inzwischen auf Verständnis stößt. Die Leute 
verstehen, um was es geht, sei es bei den Ärzten oder 
beim öffentlichen Dienst. Lassen Sie uns die Chance 
nutzen, aus Bayern ein deutliches Signal zu senden, dass 
das Angebot von verdi und den Tarifparteien ausreichend 

und tragfähig ist, um sicherzustellen, dass wieder Norma-
lität einkehrt.

Herr Staatsminister, da es jedoch deutliche Signale dafür 
gibt, dass es in Ihrem Haus die nötige Bereitschaft nicht 
gibt, haben wir den Dringlichkeitsantrag auf Übernahme 
des Tarifvertrags TVöD in die Beratung einbezogen. Wir 
wollen, dass beides gemeinsam gesehen wird.

Kolleginnen und Kollegen von der CSU, hier müssen Sie 
sich einige Hinweise gefallen lassen. In Sonntagsreden 
werden die Gewerkschaften immer wieder dafür gelobt, 
dass Sie in dem bestehenden Wirtschaftssystem ein 
wesentlicher Sicherungsfaktor waren und sind. Ich nenne 
nur die Tatsache, dass Deutschland die wenigsten Streik-
tage aufweist. Wer am Sonntag so spricht, darf am 
Montag nicht versuchen, die Gewerkschaften über die 
Dauer von Streiks kaputt zu machen.

(Beifall bei der SPD)

Die Demokratie und das Demokratieverständnis wird 
dadurch und durch die Androhung von Maßnahmen 
gegen Streikende beschädigt. Wollen Sie mit solchen 
Maßnahmen Duckmäuser erziehen? – 

Selbst die Arbeitgeberseite spricht an Universitäten und 
fordert Sie per Post auf, endlich zu handeln und dafür 
Sorge zu tragen, dass der Tarifvertrag umgesetzt wird, 
damit wieder einigermaßen vernünftige Verhältnisse ein-
kehren. Sie fordern Sie vor allem dazu auf, dass die 
Beschäftigten bezahlt werden, wie das notwendig ist und 
Arbeitszeitregelungen bekommen, die sie schützen und 
nicht ausnutzen. 

Ich muss Ihnen sagen: Selbst ein Opernchef, der sonst 
noble Zurückhaltung übt, nämlich der Chef der Staats-
oper in München, Herr Jonas – ich zitiere wörtlich, damit 
Herr Staatsminister Faltlhauser mir nicht wieder Böses 
unterstellen kann – sagt laut „BILD“ vom 27.04.2006:

International betrachtet sind unsere Bühnentech-
niker nicht gut bezahlt. Faltlhauser weiß das 
nicht, weil er ein Landespolitiker ist.

Recht hat er. Herr Minister, wer mit seinen Beschäftigten 
so umgeht, wie Sie das gerade machen, muss sich nicht 
wundern, wenn der Glaube an den Staat immer mehr 
schwindet und sich diese Menschen letztendlich nur noch 
als Sklaven und Opfer sehen; als solche bezeichnen sie 
sich im Übrigen selber, das ist nicht unsere Erfi ndung.

Herr Minister, ich darf Sie auf ein Weiteres hinweisen: Wer 
es nötig hat, dass er Streikende – nicht Sie, sondern der 
Herr Ministerpräsident – aus Bierzelten entfernen lässt, 
und dazu die Polizei braucht, muss sich fragen, in welche 
Konfl ikte er Polizisten treibt, die letztlich auch gegen die 
Arbeitszeitverlängerung kämpfen möchten, aber nicht 
dürfen, weil sie Beamte sind, aber diejenigen, die für sie 
kämpfen, verhaften sollen. Wissen Sie, welche Loyalitäts-
konfl ikte Sie damit hervorrufen?

(Beifall bei der SPD)
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Sie müssen sich das einmal vorstellen, aber dafür fehlen 
sowohl Ihnen als auch den anderen Mitgliedern der 
Staatsregierung das Gespür. Ihnen geht es um eines: Sie 
wollen die Gewerkschaften klein kriegen, aber es wird 
Ihnen nicht gelingen.

(Beifall bei der SPD)

Ich denke, dass die Gewerkschaften und Beschäftigten 
begriffen haben, worum es hier geht, nämlich um die 
Zukunftsfähigkeit.

(Engelbert Kupka (CSU): Das ist doch Klassen-
kampf!)

– Wenn Sie sagen, das sei Klassenkampf, bin ich gerne für 
Klassenkampf. Wenn Sie für Arbeitnehmer überhaupt 
nichts mehr übrig haben, dann bin ich gerne dafür, Klas-
senkampf zu führen. Dagegen habe ich überhaupt nichts.

(Zuruf des Abgeordneten Engelbert Kupka 
(CSU))

– In den Schützengräben sind Sie doch! Die Gewerk-
schaften haben sich doch längst bewegt. Sie sind doch 
versteinert und können sich nicht bewegen. Es ist doch Ihr 
Problem, dass Sie sich nicht bewegen. Die Gewerk-
schaften haben sich bewegt und haben sich auf eine 
Lösung zubewegt.

Wenn ich mir vorstelle, dass man nun den Polizeibeamten, 
die ja nicht streiken dürfen, ein Dankeschön für ihre Mehr-
leistung ausspricht, dann muss ich Sie fragen: Glauben 
Sie denn, dass man mit dem Dankeschön zum Bäcker 
oder zum Vermieter gehen kann, um die Miete oder die 
Semmeln bezahlen zu können? Mit einem Dankeschön 
geht da nichts. Deswegen ist es wichtig, unsere Beschäf-
tigten anständig zu entlohnen und die Arbeitszeit so zu 
gestalten, dass sie niemand beschädigt – gerade im 
Schichtdienst – und vor allen Dingen sicher zu stellen, 
dass vor dem Hintergrund der Arbeitszeitgestaltung 
Beschäftigung erhalten bleibt. Sie schaden den sozialen 
Systemen.

(Beifall bei der SPD)

Sie müssen nicht den Kopf schütteln, Herr Kollege Kupka. 
Offensichtlich kennen Sie den Zusammenhang zwischen 
Arbeitslosigkeit und Rentensystem nicht. Ich darf Sie 
darauf hinweisen, dass ein Abbau von 10 000 Arbeits-
plätzen durch die Arbeitszeitverlängerung in Bayern dazu 
führt, dass in einem Zeitraum von 20 Jahren in den Sozial-
kassen Einnahmen im Umfang von 2,4 Milliarden fehlen. 
So schaden Sie den Systemen durch eine Arbeitszeitver-
längerung. Wenn ich dann noch die Schäden hinzunehme, 
die Sie in Systemen anrichten, die für die Arbeitslosen 
aufkommen müssen, dann sind wir beim Doppelten. Es 
kann ja wohl nicht sein, einerseits darüber zu klagen, dass 
die Lohnnebenkosten ständig steigen und sie auf der 
anderen Seite selber ständig hochzutreiben. So funktio-
niert es nicht und darum haben die Gewerkschaften 
Recht. Die Gewerkschafter kämpfen nicht nur um ihre 
Arbeitszeit und ihre Entlohnung. Sie kämpfen um den 
Erhalt der sozialen Systeme und das machen sie in erster 

Linie dort, wo es um Arbeitszeitverlängerungen geht. Der 
innere Zusammenhang sollte Ihnen allen eigentlich klar 
sein.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kupka?

Ludwig Wörner (SPD): Nein. Sie können sich dann gerne 
zu Wort melden, Herr Kupka. 

Sie müssen sich vorhalten lassen, dass Sie mit der 
Arbeitszeitverlängerung ein Zerstörer der sozialen Sys-
teme sind. Das müssen Sie sich so sagen lassen. Das 
stimmt auch und das können Sie nicht bestreiten. 

(Zuruf des Abgeordneten Engelbert Kupka 
(CSU))

– Herr Kupka, das können Ihnen Volksschüler vorrechnen. 
Dazu muss man nicht studiert haben. 

Es treten Schäden in den Systemen auf, die Sie – wie im 
Übrigen auch wir – ständig beklagen. Man sollte aber aktiv 
etwas dagegen tun und nicht diejenigen bekämpfen, die 
das beklagen. Sie bekämpfen die Gewerkschaften und 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und schaden damit 
den sozialen Systemen, anstatt zu sagen, wir regeln das 
anders, um die Schäden so gering wie möglich zu halten. 
Sie stellen sich stur. Wie man aus den Verhandlungs-
runden so hört, spielt Herr Finanzminister Faltlhauser zwar 
den Braven, aber hinten heizt er kräftig mit. Man kann ja 
immer schön Rollen teilen, das ist so üblich, das kennen 
wir. Man soll es aber zur Kenntnis nehmen und es ist nicht 
so, dass Sie nicht die Möglichkeit hätten, diesem Treiben 
ein Ende zu bereiten. Sie wollen es aber nicht, denn Sie 
hätten gerne kleine Gewerkschaften, mit der Möglichkeit, 
die Löhne dann noch weiter zu dumpen. Wir haben es 
heute bei der Diskussion um das Hochschulgesetz gehört. 
Man spricht dann plötzlich von Sieben-Euro-Jobs. Das 
liegt weit unter dem, was das Minimum ist.

(Zuruf des Abgeordneten Engelbert Kupka 
(CSU))

– Selbstverständlich gehört das dazu. Dass Ihnen das 
nicht gefällt, Herr Kupka, verstehe ich.

(Engelbert Kupka (CSU): Wir sind nicht auf einer 
Gewerkschaftsveranstaltung!)

– Nein, wir sind hier im Parlament, aber da gehört das 
dazu. Sie und Ihr Minister haben angezettelt, dass seit 
Wochen – inzwischen schon seit fast 100 Tagen – Men-
schen auf die Straße gehen müssen, um darzustellen, was 
für sie notwendig ist.

Ich darf noch eines hinzufügen: Was an Pressemeldungen 
gelaufen ist, war geradezu schäbig. Wer behauptet, in 
Würzburg würden Menschenleben gefährdet, den kann 
ich nur fragen: Wer hat denn den Notfallplan ausgear-
beitet? Waren das die Klinikleitungen mit den Gewerk-
schaften zusammen und haben die Klinikleiter nicht die 
notwendigen Dinge – die Gewerkschaften sind ja auf die 
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Notfallpläne eingegangen – gesehen? Dann waren es also 
Ihre Leute, die indirekt beim Aushandeln der Notfallpläne 
versagt haben. Sie machen das dann den Gewerkschaften 
zum Vorwurf. Herr Minister, noch ein bisschen schlimmer 
geht es nicht. Das können Sie vielleicht mit Leuten 
machen, die keine Ahnung haben. Es laufen aber ein paar 
herum, die wissen, wie Notfallpläne konstruiert werden 
und wer sie aushandelt. Sich dann hinzustellen und den 
schwarzen Peter auf die andere Seite zu schieben, wenn 
es Angriffe gibt, halte ich für schäbig. Ich sage das noch 
einmal ganz deutlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Es kann nicht sein, dass Sie jemanden in die Pfl icht 
nehmen, obwohl Ihre eigenen Verhandler dabei versagt 
haben. Das kann man so nicht machen, Herr Minister. Ich 
bitte Sie, das klarzustellen und deutlich zu machen, dass 
man Sie von mir aus falsch informiert hat – diese Brücke 
baue ich Ihnen gerne –, aber endlich den von Ihnen 
gegenüber den Beschäftigten, gegenüber Ärzten und 
Pfl egern, die ihren Beruf ernster nehmen wie mancher 
Minister, erhobenen Vorwurf auszuräumen.

Ich habe die Bitte – auch wenn es ein bisschen heftig war; 
ich gebe es zu – sich doch noch einmal zu überlegen, 
unserem Antrag zuzustimmen, diesem Spiel ein Ende zu 
bereiten und endlich in diesem Land wieder vernünftige 
Zustände herzustellen. Wir können es uns im Interesse 
der sozialen Systeme und der betroffenen Menschen 
leisten. Sie haben ein Glück, dass Sie kreuzbrave Beamte 
und Angestellte haben, die offensichtlich sehr leidensfähig 
sind. In anderen Ländern würde heute keiner da sein, der 
Ihnen hilft, ein Telefon zu fi nden. In anderen Ländern 
hätten die Betroffenen den Laden dicht gemacht. Da ist 
unser Beamtenrecht noch vor, aber reizen Sie es nicht zu 
sehr aus. Sie könnten nämlich sonst irgendetwas erleben, 
das Sie dann wieder in eine demagogische Ecke stellen 
anstatt zu sagen: Da waren wir selber schuld, weil wir die 
Schraube überdreht haben. Sie überdrehen diese 
Schraube, wenn Sie diesem Antrag nicht zustimmen. 

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Pachner.

Reinhard Pachner (CSU): Frau Präsidentin, Hohes Haus, 
Kolleginnen und Kollegen! Man könnte ja zu der Rede des 
Kollegen Wörner, die sehr gewerkschaftlich geprägt war 
– Zukunftsfähigkeit, Klassenkampf, Zerstörung sozialer 
Systeme, alles, was so hineingekommen ist –, sehr viel 
sagen. 

Aber das Thema ist eigentlich viel zu ernst, um hierauf 
einzugehen. 

(Zuruf von der SPD)

Der Antrag hat das Ziel, diese für die Beschäftigten des 
Bundes und der Kommunen geltende Regelung auch für 
die Länder zu übernehmen. Der Dringlichkeitsantrag von 
heute hat das Ziel: Tarifverhandlungen dürfen nicht an 

Bayern scheitern, keine Bestrafung der Beschäftigten, die 
zum Streik gegangen sind. 

Der erste Antrag wurde im Ausschuss für Fragen des 
öffentlichen Dienstes am 21.02. und im Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen am 6.04. abgelehnt. Wir 
haben über den Antrag lange diskutiert, es haben sich 
viele Diskussionen entwickelt. Es hat sich aber bis heute 
die Situation nicht geändert. 

(Christa Naaß (SPD): Eben!)

Es haben sich bis heute keine neueren Erkenntnisse 
ergeben als die, die bei uns zur Ablehnung dieses Antrags 
geführt haben. Eine 1 : 1-Übernahme kommt für die 
Länder nicht in Betracht, denn es ist nicht möglich, weil es 
eine völlig andere Personalstruktur ist. Zum Beispiel 
würden die Angestellten im wissenschaftlichen Hoch-
schulbereich den Haushalt wesentlich mehr belasten als 
beim Bund und bei den Kommunen. Das kann sich ein 
Land nicht leisten.

Voraussetzung sind daher eigene Verhandlungen, in 
denen die Besonderheiten der Personalstruktur bei den 
Ländern berücksichtigt werden. Im Rahmen dieser Ver-
handlungen müssen auch die für die Länder prioritären 
Fragen hinsichtlich Zuwendung, Urlaubsgeld und Arbeits-
zeit einer Lösung zugeführt werden. 

Ziel des Freistaates ist es auch, in all diesen Punkten eine 
einigermaßen gleiche Behandlung aller Beschäftigungs-
gruppen zu erreichen. Die Verhandlungen wurden seit 
Oktober 2005 in vier Arbeitsgruppen aufgenommen, die 
Ergebnisse in zwei Spitzengesprächen bewertet. Hin-
sichtlich des länderspezifi schen Änderungsbedarfs am 
TVöD zeichnete sich eine Annäherung ab, jedoch nicht in 
den Kernfragen der Arbeitszeit und Zuwendung. Diese 
Verhandlungen laufen zurzeit, also nach dieser Denk-
pause, heute und morgen. 

Wir können es uns einfach nicht leisten, dass ein Staat 
fast 43 % seines Haushalts für Personalkosten ausgibt. 
Wir können nicht in Zukunft, also schon vorab, die Pensi-
onslasten für unsere Kinder und Enkelkinder ins Uner-
messliche treiben. Wir müssen jetzt handeln. Wir brau-
chen wieder mehr Spielraum für Investitionen. Ich nehme 
es Ihnen einfach nicht ab, dass, wenn hier abgebaut wird, 
keine Arbeitsplätze geschaffen werden. Denn durch die 
Investitionen werden wieder Arbeitsplätze geschaffen. 

(Zuruf von der SPD: Wo?)

– Lassen Sie mich das noch sagen, ich komme darauf 
schon zu sprechen. 

Die jetzt im öffentlichen Dienst Beschäftigten brauchen 
um ihren Arbeitsplatz wirklich nicht zu bangen, sie sind 
abgesichert. 

(Zuruf der Abgeordneten Christa Naaß (SPD))

– Bei 110 000 beschäftigten Angestellten im öffentlichen 
Dienst können es nicht lauter befristete Arbeitsverträge 
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sein. Es gibt befristete Arbeitsverträge, aber es sind nicht 
lauter solche Verträge. 

(Zuruf von der SPD: Wie viele?)

Frau Kollegin, das kann es nicht sein. Mit Investitionen, 
die dann im Haushalt frei werden, können wir wieder 
Arbeitsplätze, zum Beispiel auch in der Wirtschaft, 
schaffen. Dann können wir unsere Investitionsquote 
wieder erhöhen. Es wird sich der Kreis wieder schließen. 
Und wenn es dem Arbeitgeber einmal nicht so gut geht, 
müssen alle mit anpacken, um ihn wieder wettbewerbs-
fähig zu machen und wieder wettbewerbsfähig zu sein. 
Eine alte Regel heißt: Wenn es dem Arbeitgeber gut geht, 
geht es auch dem Arbeitnehmer gut. 

(Zuruf des Abgeordneten Ludwig Wörner (SPD))

– Herr Kollege Wörner, das ändert sich auch nicht bei 
einem Freistaat, weder bei einem Beamten noch bei 
einem Angestellten, sondern da muss man auch wieder 
versuchen, zum Ziel zu kommen. Denken Sie in diesem 
Zusammenhang an AEG und an die Walter Bau AG in 
Augsburg, an alle Betriebe, die geschlossen und ihre Mit-
arbeiter nach Hause geschickt haben. Ich denke, dass in 
Nürnberg und Augsburg die Menschen, die ihren Arbeits-
platz verloren haben, bestimmt ein paar Stunden mehr 
gearbeitet hätten, um den Arbeitsplatz zu behalten oder 
ihn wiederzuerlangen. Das muss auch bei einem Freistaat 
möglich sein. In schweren Zeiten muss die Sicherheit des 
Arbeitsplatzes ein paar Stunden wert sein. 

(Zuruf des Abgeordneten Ludwig Wörner (SPD))

– Herr Kollege, nein, Sie verwechseln da Äpfel mit Birnen. 
Die Arbeitszeitverlängerung muss heute einem Menschen 
die Arbeitsplatzsicherung wert sein. Der Angestellte, der 
über 40, 50 Jahre im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, 
oder der Beamte in ungekündigter Stellung können bis zur 
Pensionierung und darüber hinaus mit ihren Einkommen 
rechnen. Reden Sie heute mit Menschen, die um ihren 
Arbeitsplatz bangen und Investitionen tätigen wollen, aber 
nicht können, weil sie nicht wissen, wie der nächste Tag, 
die nächste Woche oder der nächste Monat aussieht, ob 
sie den Arbeitsplatz noch haben oder nicht. An diese 
Menschen müssen wir auch einmal denken.

Ziel ist es auch zwischen Beamten und vergleichbaren 
Angestellten in etwa einen Gleichklang herzustellen. Denn 
die Beamten arbeiten seit 1993 nach diesem Modell 
40 Stunden, 41, 42 Stunden – Sie wissen das genau –, 
während die Angestellten immer noch 38,5 Stunden pro 
Woche arbeiten. Daher bitte ich, bei den Angestellten, die 
alle miteinander eine hervorragende Arbeit leisten, um 
Verständnis, dass wir einen annähernden Gleichklang mit 
den Beamten fordern.

Auch bei der starren Haltung der Gewerkschaften ist zu 
befürchten, dass die Kommunen vielleicht noch mehr als 
nötig privatisieren und dass dann diese Arbeitsplätze 
eben nicht mehr zur Verfügung stehen. 

(Zuruf des Abgeordneten Ludwig Wörner (SPD))

– Herr Kollege Wörner, ich weiß, Sie sind ein Gewerk-
schaftler. Auch ich saß 30 Jahre auf der anderen Seite. 
Aber mir hat es nichts ausgemacht, ob es eine oder zwei 
Stunden mehr waren, wenn ich eine Arbeit hatte, die mir 
Spaß machte; das ist egal. Für mich war der Arbeitsplatz 
wichtig. Geld allein macht auch nicht glücklich. Wenn ich 
morgens aufstehe und gern in meine Arbeit gehe, ist es 
mir wurscht, wenn ich eine Stunde länger dort bin.

(Christa Naaß (SPD): Bei diesem Verdienst!)

– Frau Kollegin, auch die Sicherheit des Arbeitsplatzes 
muss eine Rolle spielen, es kommt nicht immer auf die 
Gehaltsstufe an. Mir ist als königlich-bayerischer Oberins-
pektor schon Geld übrig geblieben, da können Sie sich 
ausrechnen, was mir heute übrig bleibt – noch ein bisserl 
mehr. Man kommt immer mit dem aus, was man hat. Das 
kann man immer wieder machen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Ach so, 
mit dem kommt man aus! – Weitere Zurufe von 
der SPD)

Noch eines kommt dazu: Im letzten Jahr haben circa 
27 000 Menschen neu angefangen und einen neuen Ver-
trag bekommen; ich glaube, bei den Angestellten ohne 
Anspruch auf Urlaubsgeld sind es knapp 24 000.

(Zuruf des Abgeordneten Ludwig Wörner (SPD))

– Herr Kollege Wörner, ich glaube, Sie haben daheim 
nichts zu sagen, weil Sie da immer so hereinschreien. 

(Beifall bei der CSU – Heiterkeit)

Sie müssen sich irgendwo austoben, das ist ganz logisch. 
Ich habe volles Verständnis, aber lassen Sie mich halt 
ausreden, weil ich sonst nächstes Mal derjenige bin, der 
auch bei Ihnen immer so reinplärrt. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Diese Menschen haben die neuen Verträge mit 42 
Stunden ohne Anspruch auf Urlaubsgeld nicht aus Jux 
und Tollerei abgeschlossen, sondern weil sie auch die 
Sicherheit des Arbeitsplatzes sehen, weil sie im öffentli-
chen Dienst sind und es der Arbeitsmarkt in der freien 
Wirtschaft diese Sicherheit nicht hergibt. 

(Christa Naaß (SPD): Die Sicherheit war ja im 
Arbeitsvertrag befristet!)

Bei diesen Diskussionen, die wir heute führen, müssen die 
Menschen draußen auch wissen, dass der Arbeitsplatz 
wichtig ist, und das sollte auch ein paar Stunden kosten. 

Ich gehe davon aus, dass sich die nun laufenden Ver-
handlungen hin zu einem guten Abschluss bewegen. Ich 
bitte aber in dieser mit Blick auf die Arbeitsmarktlage 
schwierigen Zeit um Verständnis dafür, dass bei der 
Anzahl der Wochenstunden eine Vier davorstehen muss. 
Benachteiligungen, wie sie in Ihrem Antrag stehen, also 
dass Menschen, die zum Streik gingen, mit befristeten 
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Arbeitsverträgen bestraft würden, sind mir nicht zu Ohren 
gekommen. 

(Zuruf der Abgeordneten Christa Naaß (SPD))

Aber wenn Ihr Antrag den befristeten Arbeitsvertrag ent-
hält, handelt es sich um befristete Verträge, die etwa im 
Oktober auslaufen. 

Das sind befristete Verträge, und man muss die Leute 
nicht mehr weiterbeschäftigen. Darum heißen sie ja 
„befristete Verträge“. Wenn einer nicht weiterbeschäftigt 
wird, dann wird das nicht gerade am Streik hängen. Aber 
ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht gerade – –

(Christa Naaß (SPD): Ihr wolltet doch näher am 
Menschen sein!)

– Liebe Christa Naaß, ich glaube, wir sind nahe genug am 
Menschen. Aber ich kann mir in dieser Situation auch vor-
stellen, wenn heute ein Betrieb einem Mitarbeiter einen 
befristeten Vertrag über ein halbes Jahr gibt und der 
gleich nach einem Monat zum Streiken geht, obwohl er 
vorher unterschrieben hat, was er tun muss, dass man 
den dann nicht unbedingt weiterbeschäftigt, wenn es 
nicht sein muss. Das leuchtet mir auch ein bisschen ein.

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen, was ich 
bisher gesagt habe. Das Mäntelchen im öffentlichen 
Dienst wird zwar etwas enger, aber warm ist es immer 
noch.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege Pachner.

Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Hallitzky, bitte.

Eike Hallitzky (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine zweimonatige Denk-
pause hatte die Verhandlungsführung der Arbeitgeber den 
Tarifverhandlungen verordnet – zwei Monate, das ist ein-
zigartig in der deutschen Tarifgeschichte. Meine Lieben, 
wem zum Stichwort „denken“ als erstes das Wort „Pause“ 
einfällt und wer das zwei Monate durchhält, anstatt an 
„Weiterdenken“ zu denken,

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD): Denk-Pause!)

– eine Pause vom Denken über zwei Monate hin –, der ist 
an ernsthaften Verhandlungen und einem für beide Seiten 
akzeptablen Ergebnis von Tarifverhandlungen vollständig 
desinteressiert.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der 
GRÜNEN)

Der führt allenfalls einen privaten Kreuzzug gegen alle 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst und vor allen Dingen 
gegen ihre Vertreterinnen und Vertreter.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Es geht nicht nur darum, dass man sich bei Verhand-
lungen stur gezeigt hat, sondern für die Weigerung, über-
haupt zu verhandeln, können nur die Gewerkschaften das 
Ziel sein. Das Ziel ist eine Aushöhlung der in unserer Ver-
fassung eigentlich garantierten Koalitionsfreiheit und Tarif-
autonomie.

Um den Schaden, den die Tarifverhandlungsführer der 
Länder für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ange-
richtet haben, nicht noch weiter wachsen zu lassen, wäre 
es das Beste, die jetzigen Verhandlungsführer würden 
durch andere – und die gibt es – verhandlungswillige und 
ergebnisorientierte Arbeitgebervertreter abgelöst werden.

(Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU): Auf beiden 
Seiten aber dann!)

Es wäre schön, wenn Sie im Rahmen der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder die Kraft fänden, das durchzu-
setzen. Das wäre gut für unser Land.

Es geht der Bayerischen Staatsregierung in diesen Tarif-
verhandlungen natürlich darum, den Angestellten im 
öffentlichen Dienst das Urlaubsgeld zu streichen, das 
Weihnachtsgeld zu kürzen. Das ist bekannt. Vor allem 
aber will sie eines erreichen: Sie will eine drastische Ver-
längerung der Arbeitszeit im öffentlichen Dienst. Das 
fi nden wir in allen Papieren, das fi nden wir in den Reden, 
das werden Sie vermutlich – Herr Kollege Pachner hat es 
schon betont – gleich wieder bestätigt bekommen.

In einer Debatte zum Tarifvertrag im öffentlichen Dienst 
stellte ein jetzt nicht anwesendes CSU-Mitglied im sozial-
politischen Ausschuss kürzlich fest, es sei halt der Zeit-
geist, der längere Arbeitszeiten verlange. Ich denke aber, 
die Beschäftigten im Freistaat Bayern haben es in keiner 
Weise verdient, dass man sich von Geistern lenken lässt, 
sondern sie haben es verdient, dass sich die Staatsregie-
rung von der Vernunft leiten lässt.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Wenn fünf Millionen Menschen auf der Straße stehen und 
von den Entgelten jener, die noch Arbeit haben, alimentiert 
werden müssen, dann macht es volkswirtschaftlich – das 
werde ich Ihnen gleich kurz skizzieren – überhaupt keinen 
Sinn, die Arbeitszeit der noch Beschäftigten immer mehr 
zu verlängern. Deshalb ist es falsch, wenn sich die Staats-
regierung an die Spitze der Zeitgeister und Geisterfahrer-
bewegung setzt.

Lassen Sie mich an dieser Stelle ein paar Takte zu der 
Wirkung von Arbeitszeitverlängerungen sagen. Wenn wir 
die Arbeitszeit um fünf Prozent erhöhen, haben wir gleich-
zeitig einen Personalabbau von fünf Prozent, im öffentli-
chen Dienst allerdings nicht sofort. Dort wird dieser Per-
sonalabbau – welch schönes Unwort – durch „natürliche 
Fluktuation“ hergestellt, aber es fi nden Menschen, es 
fi nden junge Menschen keine Stelle mehr.

Wenn das, was Sie für den öffentlichen Dienst fordern und 
durchsetzen wollen, alle, öffentlicher Dienst und private 
Arbeitgeber, nachvollziehen würden, dann hätten wir viel-
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leicht einen kleinen Nachfrageeffekt aus dem Ausland, 
weil wir effi zienter produzieren würden – sagen wir: um 
0,5 Prozent –; das wäre sehr, sehr viel. Aber wir hätten 
zugleich einen vielfach höheren Effekt von Leuten, die 
arbeitslos werden aufgrund der Konsequenzen der 
Arbeitszeitverlängerung. Selbst bei dieser mutigen 
Annahme eines Wachstumseffekts von etwa 0,5 Prozent 
würde es mindestens zehn Jahre dauern, bis wir diese 
Arbeitsplätze wieder hätten, die wir zum Zeitpunkt null 
hatten. Deshalb schadet die Forderung nach pauschal 
längeren Arbeitszeiten dem Arbeitsmarkt,

(Beifall des Abgeordneten Dr. Linus Förster 
(SPD))

und deshalb lehnen wir diese Forderung als volkswirt-
schaftlich falsch ab. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der 
GRÜNEN)

Zudem haben sich, lieber Kollege Pachner, die Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst die 38,5 Stunden-Woche mit 
Lohnzurückhaltung bereits erkauft. Die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst haben schon bezahlt, und deshalb ist 
es so unfair den eigenen Beschäftigten gegenüber und im 
Übrigen auch mit der Fürsorgepfl icht des Staates kaum zu 
vereinbaren, wenn man ihnen nach dem Geld, mit dem sie 
durch Lohnzurückhaltung die 32,5-Stunden-Woche 
erkauft haben, auch noch die Freizeit nimmt. Wenn es 
stimmt, was im SPD-Antrag steht – ich kann es nicht 
beurteilen –, dass Beschäftigte mit befristeten Arbeitsver-
trägen wegen des Streiks ernsthaft um ihre Arbeitsplätze 
bangen müssen, dann zeigt sich, dass Sie sich von dem 
Gedanken der Fürsorge nicht nur in Bezug auf die Frage 
verabschiedet haben „Wie gehen wir mit den Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst um, die schon für die 
38,5 Stunden Woche bezahlt haben?“, sondern dass Sie 
dieser Fürsorgepfl icht überhaupt nicht nachkommen.

Unredlich, Kollege Pachner, ist auch die Vorgehensweise, 
wie das Ganze im Wechselspiel Beamte-Angestellte 
geschieht. Ich weiß noch ganz genau, wie wir die Debatten 
geführt haben, als Sie die Arbeitszeit für die Beamtinnen 
und Beamten verlängert hatten. Da wurde gesagt: Sie 
sind unkündbar, deswegen sind längere Arbeitszeiten als 
bei den Angestellten zu rechtfertigen. Sie haben die 
Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte auf 42 Stunden 
verlängert.

Jetzt gehen Sie zu den Angestellten, und nicht nur zu den 
quasi unkündbaren, sondern zu allen. Sie, Kollege 
Pachner, haben ja selber gesagt, die Befristeten arbeiten 
42 Stunden und wissen nicht, ob sie nächstes Jahr den 
Job noch haben. Sie haben diese Sicherheit nicht und 
müssen trotzdem 42 Stunden arbeiten. Jetzt argumen-
tieren Sie genau umgekehrt. Da geht es nicht mehr um 
Arbeitsplatzsicherheit, sondern Sie sagen: Die Beamten 
arbeiten so lange, dann arbeitet ihr auch so lange. Diese 
Vorgehensweise ist unredlich, erst so argumentieren, 
dann genau entgegengesetzt und die beiden Arbeitneh-
mergruppen gegeneinander auszuspielen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und bei Abge-
ordneten der GRÜNEN)

Im Übrigen geht es nicht um 18 Minuten pro Tag, wie in 
den Medien regelmäßig kolportiert wurde, sondern es 
geht um die Differenz zwischen einer 38,5- und einer 
42- Stunden-Woche. Kollege Kreuzer hat eben zu mir 
gesagt: Im Prinzip müssen sich die Gewerkschaften 
bewegen, denn auf 42 Stunden wollen wir schon bleiben. 
Wer auf 42 Stunden bleiben will, der fährt die Tarifver-
handlungen willentlich an die Wand.

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der 
GRÜNEN)

Es geht um 45 Minuten – oder 42, die genauen Rech-
nungen werden sicher nachgeliefert – Mehrarbeit jeden 
Tag, und 45 Minuten sind ein qualitativer Sprung. Da geht 
es nicht darum: Fährst du einen Bus früher hin. Das ist ein 
qualitativer Sprung, vor dessen Hintergrund Ihre Dauer-
rufe nach „Schutz der Familie“ oder nach „ehrenamtli-
chem Engagement“ blanker Hohn sind.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Ihr Geheimnis bleibt auch, warum Sie die gravierenden 
Folgen Ihrer falschen Arbeitszeitpolitik für die arbeitsplatz-
suchenden Jugendlichen nicht sehen wollen. Gerade in 
den Jahren 2005 bis 2010 haben wir das Problem der 
ganz stark auf den Ausbildungsmarkt drängenden 
Jugendlichen. Gerade in diesen Jahren, die für das Pro-
blem Jugendlicher in den Beruf zu kommen, entscheidend 
sind, tun Sie alles dafür, damit, jedenfalls was die öffent-
liche Hand angeht, Jugendliche keine Chance haben, 
einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das ist verantwor-
tungslos gegenüber der nachwachsenden Generation, 
liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

Vielleicht noch ein Satz: Meines Wissens – da hat Kollege 
Wörner möglicherweise mehr Insiderwissen – sind die 
Vorwürfe, die der Minister im Rahmen der Beratungen 
immer wieder mal gegen verdi bezüglich der Notversor-
gung in Krankenhäusern wie der Uniklinik Würzburg 
erhob, falsch. Richtig ist, dass es in der Tat furchtbare 
Fälle gab, wo Krebspatienten abgewiesen wurden. 

Das ist nicht zu entschuldigen. Die Frage ist nur: Wer ist 
der Schuldige? Das lag eben nicht an verdi, denn verdi 
hatte die Klinikleitungen aufgefordert zu sagen, wer 
gebraucht wird und wie viel Personal gebraucht wird. Da 
gibt es kein Wenn und Aber. Die Klinikleitungen jedoch 
haben falsche Zahlen angegeben. Das kann man beim 
besten Willen nicht verdi in die Schuhe schieben.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Deshalb sind das Vorwürfe, die in ihrer Art schon fast an 
Rufmord grenzen – das muss ich einmal so hart ausdrü-
cken – und die gegenüber den Gewerkschaften an dieser 
Stelle nicht zu akzeptieren sind.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)
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Der Vorwurf, von den Gewerkschaften würden Menschen-
leben durch eine unzureichende Notfallversorgung aufs 
Spiel gesetzt, ist aber nur eine Variante. 

(Ernst Weidenbusch (CSU): Das stimmt doch!)

– Sie hätten zuhören sollen, dann hätten Sie vielleicht mit-
gekriegt, was ich eben gesagt habe, und damit hätte sich 
Ihr Einwurf erledigt.

Sie benutzen Ihre Denkpause systematisch und mit Kraft-
meierei unterhalb der Gürtellinie, um die Gewerkschaft 
unter Druck zu setzen. Ich reiße das nur ganz kurz an. Es 
gibt ein internes Papier des Wirtschaftsministeriums, in 
dem steht, dass bei „fehlender Einsicht der Gewerk-
schaften“ konsequent privatisiert und verbeamtet werden 
soll. Sie machen also die Frage, ob Sie privatisieren oder 
verbeamten wollen, nicht an sachlichen Dingen fest, wie 
zum Beispiel an der Frage, ob es um öffentliche Aufgaben 
oder hoheitliche Aufgaben geht, sondern nur daran, ob 
Ihnen die Tarifergebnisse passen oder nicht. Es ist 
unglaublich, wie Sie dieses Instrument der Privatisierung 
und Verbeamtung für solche Dinge instrumentalisieren.

Es ist im Übrigen eine unverschämte Drohkulisse, die da 
gegenüber den Gewerkschaften aufgebaut wird. Ich ver-
mute, Sie werden sie nicht durchhalten können.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern hat die Staatsre-
gierung zum x-ten Mal versucht, die Presse mit Zukunfts-
visionen eines modernen Staatshaushalts vollzutexten. 
Dabei geben Sie als eine Ihrer Leitlinien aus, dass die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu bürgerfreundli-
chem Verhalten motiviert werden sollen und dass Sie 
hierzu die geeigneten Rahmenbedingungen schaffen 
wollen. Das liegt an Ihnen, denn Sie sind ja schon seit 
einiger Zeit an der Regierung. Niemand hindert Sie, diese 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir fordern Sie auf, 
nicht ständig alte Papiere neu aufzulegen, sondern ent-
sprechend Ihrer eigenen Leitlinie, die Sie da beschreiben, 
die Beschäftigten anzunehmen und zu motivieren. Han-
deln Sie endlich!

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – das vielleicht 
als letzter Gedanke – ist modern und fl exibel, sonst hätten 
ihn Bund und Kommunen nicht unterzeichnet. Die Unter-
schrift zeigt aber auch, es sind die Länder, die blockieren, 
und zwar vor allen Dingen Länder wie Bayern, die mit 
ihren Forderungen von 42 Stunden bundesweit eine 
extreme Haltung einnehmen und damit den monatelangen 
Stillstand zu verantworten haben. 

Ich stelle fest, ich bin langsam am Ende; ich kann die Zeit 
gar nicht erkennen. Aber sei´s drum.

(Thomas Kreuzer (CSU): Die Zeit muss nicht 
unbedingt ausgeschöpft werden!)

– Das mache ich auch nicht, Kollege Kreuzer. Ich schenke 
Ihnen noch zwei Minuten, dann können Sie vielleicht 
sagen, was Sie jetzt gelernt haben.

Meine Damen und Herren, es liegt nun sehr maßgeblich 
an der Bayerischen Staatsregierung – deshalb ist der 
SPD-Antrag „Tarifverhandlungen dürfen nicht an Bayern 
scheitern“ sehr sinnvoll –, weil sie die extremsten Forde-
rungen in diese Verhandlungen hineingebracht hat, end-
lich von diesem hohen Ross herunterzukommen und aus 
der Sackgasse, in die sie die Tarifverhandlungen hineinge-
führt hat, wieder herauszufi nden. Es liegt an Ihnen, zu 
einem gerechten Verhandlungsabschluss zu kommen, 
den dieses Land und seine Beschäftigten dringend 
braucht. Wir fordern Sie dazu heute mit allem Nachdruck 
auf. 

(Anhaltender Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Naaß.

Christa Naaß (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Herr Kollege Kreuzer, Sie werden es wohl 
ertragen, mir noch ein paar Minuten zuzuhören. So 
schlecht war das bisher ja nicht.

(Thomas Kreuzer (CSU): Sie wissen schon, dass 
wir noch etliche Tagesordnungspunkte zu behan-
deln haben!)

Herr Kollege Pachner, nach Ihren Ausführungen kann ich 
nur feststellen: Sie haben nichts verstanden. 

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Verstanden hat der 
Gerhard nichts! – Lachen bei der SPD)

Sie sind scheinbar nicht in der Lage zu begreifen, was wir 
mit unserem Dringlichkeitsantrag „Tarifverhandlungen 
dürfen nicht an Bayern scheitern“ ausdrücken wollen. 
Gerade weil wir in der Vergangenheit von der Bayerischen 
Staatsregierung immer wieder harte Worte vernehmen 
mussten – ich denke nur an die Aussage vom Ministerprä-
sidenten: Wenn die Mehrheit der Länder nachgibt, dann 
treten wir aus der Tarifgemeinschaft aus –, braucht man 
sich nicht zu wundern, wenn etwas scheitert. 

(Zuruf des Abgeordneten Ernst Weidenbusch 
(CSU))

Weil wir genau wissen, welche hoch angesetzten Forde-
rungen die Bayerische Staatsregierung hat, haben wir 
heute einen sehr moderaten Antrag gestellt. 

(Zuruf des Abgeordneten Ernst Weidenbusch 
(CSU))

– Es ändert auch nichts, wenn Sie noch so laut reden, Herr 
Kollege. Wir haben einen sehr moderaten Antrag gestellt, 
in dem wir die Staatsregierung bitten und auffordern, ver-
antwortungsvoll zu handeln und alles dafür zu tun, dass 
es zu einer Einigung zwischen den Tarifparteien kommt.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das sollte 
doch eine Selbstverständlichkeit sein!)
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Das ist eigentlich eine Forderung, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, dem sich das ganze Hohe Haus anschließen 
müsste. Es sollte nicht so blöd dahergeredet werden, das 
muss ich ganz ehrlich sagen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Es ist doch das Ziel aller Tarifverhandlungen, mit Forde-
rungen in die Verhandlungen hineinzugehen und mit 
einem Ergebnis herauszukommen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Zumin-
dest mit einem Kompromiss!)

Da muss halt dann jede Seite von ihrer Maximalforderung 
abrücken. Ich denke, da wird in Deutschland übrigens 
auch verantwortungsbewusst gehandelt angesichts der 
wenigen Streiks, die wir haben. Die Tarifparteien gehen 
sehr verantwortungsvoll miteinander um. Das müssten 
Sie eigentlich in Ihrem vielleicht noch etwas kürzeren Poli-
tikerleben inzwischen auch mitbekommen haben. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Wörner?

(Christa Naaß (SPD): Gern!)

Ludwig Wörner (SPD): Frau Kollegin, wenn ich es richtig 
wahrnehme, muss der Herr Minister unseren Antrag jetzt 
erst noch lesen. Glauben Sie, dass das der richtige Stil 
ist?

Christa Naaß (SPD): Das möge jeder für sich selbst beur-
teilen; Sie kennen doch unseren Minister. 

(Zurufe und Unruhe – Franz Josef Pschierer 
(CSU): Das ist unverschämt, das können Sie 
doch gar nicht sehen! – Anhaltende allgemeine 
Zurufe – Glocke der Präsidentin)

– Nochmals, Kolleginnen und Kollegen: Ich habe versucht, 
unseren Antrag, der sehr moderat ist, zu begründen und 
aufzuzeigen, dass es auch die Metallindustrie jüngst vor-
gemacht hat, wie Tarifautonomie ausschaut, dass man 
nämlich auf dem Verhandlungswege Lösungen sucht und 
auch fi ndet. Und genau das wollen wir mit diesem Antrag 
aufzeigen, dass das sehr wohl möglich ist, wenn alle 
Partner von ihrem hohen Ross heruntersteigen und bereit 
sind zu verhandeln. 

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder hat sich zwei 
Monate lang zurückgezogen; das hat den Staat ein Hei-
dengeld gekostet. Die Einnahmenverluste allein im 
Bereich der Universitätskliniken betrugen rund 200 Milli-
onen Euro. Ich denke, das muss auch einmal klar und 
deutlich gesagt werden, wohin diese Verweigerungshal-
tung der TdL geführt hat.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Im Saarland musste beispielsweise wegen der Streiks der 
Finanzkassen schon ein Kassenkredit von 467 Millionen 
Euro aufgenommen werden. Daran zeigt sich allerdings 
auch, wie wirkungsvoll Streiks sein können, um die Tarif-
partner endlich zu bewegen.

Der zweite Punkt unseres Antrags – da sollten wir alle 
gemeinsam mithelfen – zielt darauf ab, es nicht dazu 
kommen zu lassen, dass Beschäftigte deshalb, weil sie ihr 
Streikrecht wahrnehmen, ein Recht, das im Grundgesetz 
verankert ist, Nachteile an ihrem Arbeitsplatz bekommen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Das kann doch auch nicht in Ihrem Sinne sein, Kolle-
ginnen und Kollegen von der CSU. Wenn so etwas nun 
von den Beschäftigten an uns herangetragen wird, dann 
muss es auch Ihnen, Herr Finanzminister, ein Anliegen 
sein, so etwas nicht geschehen zu lassen. Und wir sollten 
gemeinsam dafür Sorge tragen, dass Dienstvorgesetzte 
dies nicht zum Nachteil für die Beschäftigten wenden, 
wenn sich diese an den Streiks beteiligen. Sowohl den 
Beschäftigten, die einen Dauerarbeitsvertrag haben, als 
auch den Beschäftigten, die einen zeitlich befristeten 
Arbeitsvertrag haben, steht das zu. Wenn sie streiken, 
dürfen sie nicht benachteiligt werden. Und weil das eben 
ein Grundrecht ist, muss das gesamte Parlament dafür 
Sorge tragen, dass so etwas nicht passiert. 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Das sind unsere zwei Forderungen in unserem Antrag. 

(Beifall bei der SPD)

Eigentlich bin ich in diese Sitzung gegangen in der Mei-
nung, Herr Kollege Dr. Eykmann – vielleicht bin ich nach 
zwölf Jahren in diesem Parlament immer noch etwas 
naiv –, dass dann, wenn die Opposition einen sinnvollen 
Antrag stellt, die Mehrheitsfraktion bereit ist, darüber 
nachzudenken und in dem einen oder anderen Fall zuzu-
stimmen. So jedenfalls wird es oft im Ausschuss für 
Fragen des öffentlichen Dienstes gehandhabt.

(Zurufe und Unruhe)

Genau das erbitte ich mir jetzt von den Kollegen im Hohen 
Haus, dass sie einem sinnvollen Antrag, der meines 
Erachtens auch vom Finanzminister Faltlhauser unter-
stützt werden müsste, zustimmen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, 
erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Weiden-
busch?

Christa Naaß (SPD): Ich habe leider nicht mehr viel Zeit. 
Entschuldigung, wir können das vielleicht später noch 
besprechen, Herr Kollege.

(Zuruf des Abgeordneten Ernst Weidenbusch 
(CSU))
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Herr Kollege Pachner, zum Gleichklang der Beschäfti-
gungsgruppen noch ein kurzes Wort: Sie können natürlich 
nicht immer davon ausgehen, dass die Staatsregierung 
hergeht, erst den Beamten die Arbeitszeit nach oben 
schraubt und dann meint, im Sinne des Gleichklangs für 
die Tarifbeschäftigten nachziehen zu müssen. 

Man könnte es auch andersherum handhaben und im 
Sinne des Gleichklangs mit der Arbeitszeit für Beamtinnen 
und Beamte wieder heruntergehen auf das Niveau der 
Angestellten. Auch dieser Gleichklang wäre herstellbar. 
Aber an so etwas denken Sie natürlich nicht. 

(Beifall bei der SPD)

Zur weiteren Klarstellung in Bezug auf die Erhöhung der 
Arbeitszeit. Es steht so im Raum, dass es sich nur um 
18 Minuten am Tag handle. Das stimmt nicht. Es sind 
42 Minuten am Tag, 210 Minuten in der Woche, 21 Tage 
im Jahr unbezahlte Mehrarbeit. Es geht nicht darum, dass 
die Beschäftigten nicht bereit wären, mehr zu arbeiten. 
Aber 21 Tage jährlich ohne Lohnausgleich mehr zu 
arbeiten geht natürlich an den Geldbeutel vor allem derje-
nigen, die nicht so viel haben. 

Kolleginnen und Kollegen, wir reden nicht von Ihren 
Gehältern, sondern von der Bezahlung derjenigen, die es 
brauchen. 

(Beifall bei der SPD)

Das zu erwähnen gehört mit zur Diskussion eines Dring-
lichkeitsantrags. Es handelt sich also nicht um 18 Minuten, 
die Herr Söder so gern über die Medien verbreitet. Viel-
mehr sind es 42 Minuten am Tag und 210 Minuten, also 
dreieinhalb Stunden, in der Woche an unbezahlter Mehr-
arbeit. Das läuft auf Gehaltskürzungen von ungefähr 10 % 
hinaus. Und das bei Leuten, die etwas weniger verdienen 
als Sie, Herr Kollege. Sie haben langsam das Gefühl für 
Menschen verloren, die im Monat mit 1200 oder 1300 Euro 
nach Hause gehen müssen. 

(Beifall bei der SPD)

In diesem Hohen Hause sitzen gerade sehr viele Men-
schen, die aus dem öffentlichen Dienst kommen und die 
im Falle des Ausbleibens ihrer Wiederwahl die Sicherheit 
haben, zu ihrem früheren Arbeitsplatz zurückkehren zu 
können. Aus der zum Ausdruck gekommenen Arroganz 
heraus sollte man eine solche Diskussion nicht führen. Sie 
sollten sich das Gefühl bewahren, Herr Kollege, wie es 
Menschen geht, die weniger haben als wir hier. 

(Beifall bei der SPD)

Die sicheren Arbeitsplätze, von denen Sie gesprochen 
haben, Herr Kollege, sind bei weitem nicht mehr gegeben. 
Heute früh hat unser Kollege Ludwig Wörner auf eine 
Mündliche Anfrage die Auskunft bekommen, wie viel tau-
send befristeter Arbeitsverträge geschaffen worden sind, 
weil die Staatsregierung gar nicht mehr bereit ist, Men-
schen für längere Zeit einzustellen. Man hat ganz bewusst 
befristete Arbeitsverträge gewählt, damit man die neu 

Eingestellten gleich mit 42 Stunden beschäftigen kann. 
So sicher sind die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst 
also nicht mehr. 

Unser Ziel muss es sein, zu einem Ausgleich zu kommen. 
Ich denke, andere Bundesländer haben uns da etwas vor-
gemacht, vor allem im kommunalen Bereich. Ich denke an 
die 39-Stunden-Woche in Baden-Württemberg, die dort 
ausgehandelt worden ist. Ich denke auch an die Kom-
munen in Hamburg und Niedersachsen, die es ebenfalls 
geschafft haben, zu einer Lösung zu kommen. 

Ich denke, Herr Finanzminister, hier müssen wir ein 
gemeinsames Ziel haben. Darum ist unsere Bitte an Sie, 
auf den Ministerpräsidenten dahin einzuwirken, dass es 
zu einer Lösung kommt, mit der beide Tarifparteien leben 
können. Kolleginnen und Kollegen, das sollte auch Ihr Ziel 
sein. 

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Als Nächster hat 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Faltlhauser das Wort. 

Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser (Finanzminis-
terium): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Frau Kollegin Naaß, Sie haben gerade die Sorge geäußert, 
dass Kolleginnen und Kollegen, die streiken, durch Maß-
regelung oder anders benachteiligt werden. Dies ist mit 
Sicherheit nicht der Fall. Wenn Sie dennoch irgendwelche 
Fälle dieser Art kennen, bitte ich Sie, sie dem Finanzmi-
nister ganz konkret vorzulegen und Ross und Reiter zu 
nennen. 

Wir haben in den vergangenen Tarifverhandlungen immer 
das gemacht, was sinnvoll und rechtlich zwingend ist und 
mit Übereinstimmung gemacht werden konnte. Es ging 
darum, in den Tarifvertrag eine so genannte Maßrege-
lungsklausel einzubauen, die derartige Benachteiligungen 
verhindert. 

Ich sage ausdrücklich: Auch wenn ich die Form oder die 
Dauer der Streiks nicht akzeptiere, gilt, dass derjenige, der 
streikt, aufgrund seiner Streikmaßnahmen an seinem 
Arbeitsplatz in seinem Dienst nicht benachteiligt werden 
darf. Das ist eine völlig klare Sache. Wenn Herr Wörner 
oder Sie irgendwelche konkreten Fälle wissen, die dem 
nicht entsprechen, dann legen Sie sie bitte auf den Tisch, 
statt hier allgemein, wie es Herr Wörner üblicherweise tut 
– bei ihm sind wir es gewöhnt –, etwas zu behaupten. 

Herr Wörner hat es in seiner üblichen Art für richtig 
gehalten, mich als Heizer zu bezeichnen. Meine Damen 
und Herren, ich war Vorsitzender der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder und habe als solcher mit meiner Stimme 
und meinem Einfl uss den letzten Tarifvertrag zustande 
gebracht. Ohne mein Wirken und ohne meine Stimme 
wäre dieser Tarifvertrag nicht zustande gekommen, Frau 
Naaß. Ich glaube, ich habe dadurch bewiesen – nicht 
durch irgendwelche Sprüche –, dass ich grundsätzlich mit 
positiven Zielen die Tarifverhandlungen geführt habe. 

Dass Einzelne vor Ort meinen, von Bayern aus müsse 
man alles anders machen, mag man verstehen. Da muss 
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man aber ein bisschen nachsichtig sein. Wenn ich den 
Generalintendanten Jonas vor dem Vorhang stehen sehe 
und er sagt, es sei unmöglich, was der Faltlhauser da 
mache, und wenn seine Sicherheitsbeamten streiken 
würden, wäre das Problem schon längst gelöst, dann 
muss ich sagen: Ich habe keine Sicherheitsbeamten. Was 
er sagt, entspringt einer etwas verengten Sicht. Er wirft 
mir vor, ich hätte keinen Überblick, weil ich Landespoli-
tiker sei. Aber ich bin stolz darauf, dass ich in Bayern 
Landespolitiker bin und für dieses Land arbeiten darf. 

(Beifall bei der CSU)

Die weltpolitische Attitüde, die hinter derartigen Worten 
steht, kann man nachsichtig vergessen. Man kann nicht 
Tarifverhandlungen für die Bundesrepublik Deutschland 
am Maßstab einer Inszenierung oder einer szenischen 
Aufführung einer Oper in München beurteilen. Das wäre 
Selbstüberschätzung. Ich glaube, man sollte diese etwas 
kleine Sicht vernachlässigen. 

Herr Hallitzky, Sie haben der TdL vorgeworfen, dass sie 
zwei Monate Denkpause gemacht habe. Nach meiner 
Erinnerung ist dies nicht eine Angelegenheit nur einer 
Seite der TDL - Tarifgemeinschaft deutscher Länder -. Die 
Gewerkschaften haben, obwohl informelle Gespräche auf 
Arbeitsebene und Telefonate stattgefunden haben, die 
Gespräche nicht wieder aufgenommen. Zwei Monate 
Denkpause allein seitens der TdL ist nicht möglich. Die 
Gewerkschaft hat ihrerseits die Möglichkeit gehabt, 
Gespräche wieder aufzunehmen. 

Ich will ein paar Fakten nennen, um die Ruhe in der 
Debatte wieder herzustellen. Wenn ich Herrn Wörner 
anhöre, kann ich nur sagen: Selbst die Tarifverhandlungen 
fi nden in wesentlich sachlicherer und ruhigerer Atmos-
phäre statt. Ich könnte mir vorstellen: Wenn Sie in den 
Tarifverhandlungen säßen, würden sie nach fünf Minuten 
wegen Rüpelei abgebrochen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CSU – Zurufe von 
der SPD)

Ich kann nur Folgendes feststellen: Verdi hat im Jahr 2005 
als Erste den Verhandlungsraum verlassen und die Ver-
handlungen abgebrochen. Dann hat diese Gewerkschaft 
sofort, ohne dass man mitten in den konkreten Verhand-
lungen nicht mehr weitergekommen wäre, ohne Voran-
kündigung mit den Streiks begonnen. Das heißt, man war 
noch gar nicht im inhaltlichen Ringen, schon wurden fl ä-
chendeckend Streiks ausgerufen und durchgeführt. 

Allen Tarifexperten ist klar, dass dies ein taktischer Fehler 
war. Denn ein Streik ist immer die letzte Notmaßnahme 
der Arbeitnehmerseite, um dem Arbeitgeber zu zeigen, 
wie ernst die Durchsetzung einer Maßnahme oder einer 
Zielsetzung den Gewerkschaften am Herzen liegt. 

Dann hat die Gewerkschaft etwas gemacht, was die Tarif-
verhandlungen, Herr Hallitzky, in massiver Weise behin-
dert und erschwert hat. Die Gewerkschaft hat mit dem 
Bund und den Kommunen einen TVöD abgeschlossen, 
der eine Meistbegünstigungsklausel enthält. Ich sage 
noch einmal, was das bedeutet. Jeder Millimeter besserer 

Abschluss mit den Ländern muss auch der großen Masse 
der Arbeitnehmer auf kommunaler Ebene und den Arbeit-
nehmern auf Bundesebene in gleicher Weise angeboten 
werden. 

Wir haben ein sehr ausführliches und brillantes Gutachten 
eines Arbeitsdirektors vorliegen, der sagt, das sei verfas-
sungswidrig. Man darf Tarifverhandlungen, die frei und 
unbelastet sein müssen, nicht durch derartige Meistbe-
günstigungsklauseln binden. 

Diese rechtliche Auseinandersetzung nützt uns zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nichts. Ich bin aber überzeugt 
davon, dass es in Zukunft eine derartige Meistbegünsti-
gungsklausel in einem Tarifvertrag nicht mehr geben wird. 
Wir werden sicherstellen, dass eine rechtliche Klärung 
dieser Frage herbeigeführt wird. 

Wie will man einen Tarifvertrag abschließen, wenn man 
das Bleigewicht an den Füßen hat, weil man gewisser-
maßen auch für die Masse der Arbeitnehmer in den Kom-
munen und im Bund mitverhandeln muss? Dadurch wird 
jede Beweglichkeit der Gewerkschaften eingeschränkt. 
Die Gewerkschaften kommen auf uns zu und sagen uns, 
friss oder stirb, nimm das, was wir mit den Kommunen 
und dem Bund abgeschlossen haben; anders geht es 
nicht. Das ist doch kein Ausgangspunkt für Verhand-
lungen. Verdi hat es zu verantworten, dass es das unter-
schrieben hat. Es nützt mir auch nichts, wenn mir Herr 
Bsirske und andere sagen, dass sie das eigentlich gar 
nicht gewollt haben, der Bund und die Kommunen hätten 
ihnen das aufgedrückt. Sie haben die Meistbegünsti-
gungsklausel unterschrieben, und das ist das größte Hin-
dernis für eine Einigung. Die Verhandlungsführer der 
Länder, Herr Möllring, Herr Speer und Herr Metz können 
nichts dafür. Das ist ihnen vorgegeben worden. Dieje-
nigen, die draußen Mahnwachen halten und streiken, 
müssen dafür büßen, dass diese Meistbegünstigungs-
klausel unterschrieben wurde.

Meine Damen und Herren, heute haben um 14 Uhr die 
Verhandlungen wieder begonnen. Auch ich sage Gott sei 
Dank, denn es war Zeit, dass die Verhandlungen wieder 
beginnen. Vielleicht nützt es etwas, dass die Verhand-
lungen parallel zur Sitzung der Ministerpräsidenten in 
Berlin stattfi nden. Die Vorstellungen über Einmalzah-
lungen und Sonderzahlungen liegen auf Ebenen, auf 
denen man relativ nah beisammen ist. Der entscheidende 
Punkt – auch für uns in Bayern – ist die Arbeitszeit. Hier 
will ich doch etwas zurückgreifen. Herr Hallitzky, ich weiß 
nicht, warum Sie heute so scharf waren. Nach meinem 
persönlichen Eindruck sind die Gewerkschaften in den 
letzten 30 Jahren mit einer Ideologisierung der Arbeits-
zeitverkürzung in die falsche Richtung gegangen. Natür-
lich haben die Mitglieder der Gewerkschaften und ihre 
Tarifkommissionen an dieser über lange Jahre immer 
weiter vorangetriebenen Arbeitszeitverkürzung festge-
halten, weil das gewissermaßen zum Kernbereich von 
30 Jahren Kampf gehört. Das verstehe ich, aber es ist die 
falsche Richtung gewesen. 

(Christa Naaß (SPD): Die freie Wirtschaft hat es 
doch genauso gemacht! Die haben die Arbeits-
zeit auch verkürzt und nicht verlängert!)



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006 5239

In der jetzigen Situation in unserem Lande haben wir keine 
Arbeitszeitverkürzung, sondern eine Arbeitszeitverlänge-
rung. Das ist auch die Politik, die die Bayerische Staatsre-
gierung verfolgt, und nicht nur wir, sondern alle Länder. 

(Simone Tolle (GRÜNE): Frankreich hat die 30-
Stunden-Woche!)

Alle Länder in der Bundesrepublik Deutschland und der 
Bund haben mittlerweile die Arbeitszeit verlängert. Auch 
der Bund ist mittlerweile bei 40 Stunden. Das hat der 
Bund in einer Zeit eingeführt, in der nicht die Union regiert 
hat, sondern in der ein von mir hoch angesehener sozial-
demokratischer Innenminister die Verhandlungen geführt 
hat, nämlich Herr Schily.

(Christa Naaß (SPD): Der hat auch die Dienst-
rechtsreform auf den Weg gebracht!)

Wir alle miteinander wissen – und das ist Konsens in 
diesem Lande, aber bei Ihnen ist es offenbar noch nicht 
angekommen –, dass der Weg der Arbeitszeitverkürzung 
falsch ist. 

Die Arbeitszeit ist also der Kernpunkt der Auseinanderset-
zungen. Bei der ideologischen Vorfestlegung war es von 
Anfang an sehr schwierig, mit Verdi darüber zu reden.

(Christa Naaß (SPD): Herr Faltlhauser, vielleicht 
kommen Sie auf unseren Antrag zurück!)

– Bitte überlassen Sie es doch mir, was ich sage. Ich bin 
ein freier Abgeordneter dieses Hauses und darf das 
sagen, was ich will, und nicht das, was die Opposition 
will.

(Beifall bei der CSU – Christa Naaß (SPD): Zur 
Sache wäre aber trotzdem schön!)

Es ist auch nicht immer leicht, Ihnen und Ihren Kollegen 
zuzuhören. Tun Sie es also auch bei mir. Ich bitte, mit Ihrer 
Genehmigung wieder ansetzen zu dürfen.

Nachdem die Verhandlungen zunächst schwierig waren, 
ist nunmehr eine gewisse Bewegung eingetreten. Das 
macht mich für den heutigen Tag und für die nächsten 
Tage etwas optimistischer. Bewegung ist dadurch herein-
gekommen, dass man den Istzustand, den es in den ver-
schiedenen Ländern bei der Arbeitszeit gibt, festschreiben 
will. Bei uns in Bayern arbeiten 25 % unserer Angestellten 
42 Stunden. Der Rest arbeitet 38,5 Stunden. Bei den 
Ärzten ist es noch differenzierter und statistisch noch 
komplizierter. Wenn man das alles zusammenrechnet, 
kommt man auf einen bestimmten Durchschnitt, wie viel 
in Bayern von den Angestellten gearbeitet wird. Dies will 
Verdi offenbar auch als Grundbasis anerkennen, sodass 
wir im Ergebnis schon eine gewisse regionsspezifi sche 
Ausgangssituation und Öffnungsklausel haben. Das ist ein 
sehr intelligenter Gedanke. Auf diese Ausgangsbasis 
muss man natürlich einen gleichgewichteten Prozentsatz 
draufrechnen. Dies ist von den Gewerkschaften mittler-
weile auch anerkannt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir 
auf diese Weise vorankommen. 

Für den Freistaat Bayern heißt das aber, dass bei einer 
derartigen Vorgehensweise – ich wiederhole das, was 
meine Vorredner aus der Union schon gesagt haben – die 
Vier am Anfang der Zahl stehen muss. Das ist unsere For-
derung und übrigens auch die Forderung anderer Länder. 
Bayern ist hier nicht der Scharfmacher. Wir haben uns in 
diesen Verhandlungen durchaus mit den übrigen Ländern 
eingehakt. Frau Naaß, unser Ziel bei diesen Verhand-
lungen ist nicht die 42-Stunden-Woche. Das habe ich nie 
gesagt, ich habe es auch an dieser Stelle noch nie gesagt. 
Wir haben immer gesagt, dass für uns die Vier davor-
stehen muss. Das sind 40 Stunden mit irgendeiner Kom-
mastelle. Wenn das so ist, geht es aber tatsächlich nur um 
18 Minuten. Das ist keine Polemik. Ich bleibe dabei, es 
geht um 18 Minuten, und die sind vertretbar. 

Mit einem dramatischen Tremolo wird hier dargestellt, was 
das für eine Zumutung für die Arbeitnehmer sei. Blicken 
Sie doch in die neuen Länder hinüber. Seit 1990 arbeiten 
die Angestellten im öffentlichen Dienst in den neuen Län-
dern 40 Stunden in der Woche. Sind die in der Zeit blasser 
und kränker geworden? Ich glaube es nicht. Das ist 
zumutbar. Ich halte es für zumutbar, dass hier 40 Stunden 
gearbeitet werden, wenn auch drüben in den neuen Län-
dern für weniger Geld – das sage ich hinzu – 40 Stunden 
gearbeitet wird. Das nenne ich eine Art von Wiedervereini-
gung in der Arbeitszeit.

(Beifall bei der CSU)

Meine Damen und Herren, wir schauen danach, was her-
auskommt. Wir sind konstruktiv bei den Verhandlungen. 
Ich habe Gespräche geführt. Ich bin nicht der Verhandler. 
Wir stehen aber an der Seite der übrigen Verhandler in der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Wir haben nicht 
angekündigt, dass wir austreten, sonst hätten wir von 
vornherein alleine verhandeln können. Die Tarifgemein-
schaft ist sich einig, und ich nehme an, dass Sie das auch 
heute wieder beweisen wird. 

Eine besondere Situation gibt es bei den Ärzten. Für sie 
sind die Verhandlungen in München sehr weit fortge-
schritten gewesen. Ich habe mich da kurzfristig in die 
Verhandlungen eingeschaltet, obwohl ich nicht zuständig 
war. Ich war aber Gastgeber, und deshalb habe ich mit 
beiden Seiten geredet und gute Gespräche geführt. Bei 
den Ärzten gibt es das Problem, dass in der Organisation 
der Kliniken zum Teil unzulängliche Zustände geherrscht 
haben oder herrschen. Diese Problematik ging insbeson-
dere zulasten junger Ärzte. Deshalb bin ich durchaus der 
Auffassung, dass man diese Problematik mit zweistelligen 
Steigerungsraten bereinigen kann. Allerdings muss man 
dabei zugunsten der Ärzte auch sehen, dass die 20 oder 
22 %, die immer genannt werden, am Jetzt-Zustand 
gemessen werden. Wenn ich es an dem Zustand messe, 
der bestand, bevor der Tarifvertrag ausgelaufen ist, ist die 
Steigerung nicht allzu hoch. Hier haben wir einen gewissen 
Nachholeffekt. Bei den Ärzten würde ich es mir wünschen, 
dass wir mit dem Marburger Bund sehr schnell zu einem 
Ergebnis kommen. Es ist nicht erträglich, dass die Ärzte, 
die sehr stark motiviert und streikbewusst geworden sind, 
die Krankenhäuser zulasten der Patienten gewissermaßen 
lahm legen. Das ist in unserer Gesellschaft nicht verträg-
lich. Ich glaube aber, wir sind näher an einem Ergebnis, als 
man es vermuten kann. 



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode5240 Plenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006

Zurück zu verdi. Es hat lang genug gedauert, und deshalb 
wird es Zeit, dass wir zu einem Ergebnis kommen. Darin 
sind wir uns sicherlich einig. Das Ergebnis muss aber 
auch stimmen. Vor allem muss auch die Arbeitszeit 
stimmen. Ich werde alle meine bescheidenen Möglich-
keiten, in diesen Verhandlungskreis hineinzuwirken, ein-
setzen, um ein Ergebnis zu bekommen. Insofern sind Sie 
mit Ihrem Antrag sicherlich in die richtige Richtung 
gegangen. Zustimmen kann man dieser Formulierung 
insbesondere wegen der Begründung natürlich nicht.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die gemeinsame 
Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. 
Dazu werden die Anträge wieder getrennt.

Wer dem SPD-Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 15/
5549 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind die SPD-Fraktion und die Frak-
tion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Ich bitte, die 
Gegenstimmen anzuzeigen. – Das ist die CSU-Fraktion. 
Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist der Dringlichkeits-
antrag abgelehnt.

Nun lasse ich noch über den Dringlichkeitsantrag der 
SPD-Fraktion auf Drucksache 15/4766 abstimmen; das 
ist Tagesordnungspunkt 17. Der federführende Ausschuss 
für Fragen des öffentlichen Dienstes empfi ehlt die Ableh-
nung des Dringlichkeitsantrags. Wer entgegen dieser 
Empfehlung dem Dringlichkeitsantrag zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. – Das sind die SPD-Frak-
tion und die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 
Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – Das ist die 
CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist der 
Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Maria Scharfenberg u. a. u. Frakt. 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Folgen der Umstrukturierung der Reviere bei den 
Bayerischen Staatsforsten aufklären (Drs. 15/5550)

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Heidi 
Lück, Gudrun Peters u. a. u. Frakt. (SPD) 
Forstreform (Drs. 15/5555)

Der Antrag auf Drucksache 15/5555 ist der nachgezogene 
Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion. Eine Aussprache 
hierzu fi ndet nicht statt. Wir kommen sofort zur Abstim-
mung. 

(Thomas Kreuzer (CSU): Ist der Antrag geändert? 
– Gegenruf des Abgeordneten Dr. Christian 
Magerl (GRÜNE): Der Antrag der GRÜNEN ist 
geändert worden! – Thomas Kreuzer (CSU): Wie 
vereinbart? – Alles klar!)

Ich lasse zunächst über den Dringlichkeitsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 15/

5550 abstimmen. Dabei sollen folgende Änderungen 
berücksichtigt werden: Im Einleitungssatz des Antrags 
soll das Wort „schnellstmöglich“ durch die Worte „vor der 
abschließenden Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat 
der Bayerischen Staatsforsten“ ersetzt werden. Wer dem 
Dringlichkeitsantrag mit dieser Änderung seine Zustim-
mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. 
– Das ist einstimmig. Ich bitte, die Gegenstimmen anzu-
zeigen. – Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der Fall. 
Damit ist der Dringlichkeitsantrag in der geänderten Fas-
sung angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Dringlichkeitsan-
trag der SPD-Fraktion auf Drucksache 15/5555. Wer 
diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Soweit ich das sehe, besteht 
auch hier Übereinstimmung. Gegenstimmen? – Keine. 
Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dieser Dring-
lichkeitsantrag ist damit einstimmig angenommen. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir am 
Ende der Beratung der Dringlichkeitsanträge, aber noch 
nicht am Ende der Tagesordnung. Die Dringlichkeitsan-
träge, die nicht mehr behandelt wurden, werden an die 
zuständigen Ausschüsse überwiesen.

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung die Tagesordnungs-
punkte 20, 21, 22, 23 und 24 auf:

Antrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, 
Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Flüchtling in Bayern – Für eine Politik der Würde
Antrag 1: Bleiberechtsregelung für langjährige Asyl-
suchende und Geduldete (Drs. 15/4872)

Antrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, 
Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Flüchtling in Bayern – Für eine Politik der Würde
Antrag 2: Keine Rückführung von Flüchtlingen in den 
Irak und nach Afghanistan (Drs. 15/4873)

Antrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, 
Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Flüchtling in Bayern – Für eine Politik der Würde
Antrag 3: Keine Zwangsrückführungen in das Kosovo 
(Drs. 15/4874)

Antrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, 
Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Flüchtling in Bayern – Für eine Politik der Würde
Antrag 4: Sofortiger Abschiebestopp für Flüchtlinge 
aus Togo (Drs. 15/4875)

Antrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, 
Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Flüchtling in Bayern – Für eine Politik der Würde
Antrag 5: Sofortiger Abschiebestopp für Altfälle in 
Bayern (Drs. 15/4930)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Ich muss der 
Form halber darauf hinweisen, dass im Ältestenrat eine 
Redezeit von 30 Minuten pro Fraktion vereinbart wurde. 
– Bitte, Frau Kollegin Scharfenberg.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)
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Ich bitte Sie, Ruhe einkehren zu lassen, damit wir mit den 
Beratungen fortfahren können. 

Maria Scharfenberg (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Die Innenministerkonferenz, die vor 
kurzem in Garmisch-Partenkirchen stattfand, hat das 
Thema des Bleiberechts für langjährig geduldete Flücht-
linge erneut auf die lange Bank, nämlich bis Ende 
November, geschoben. Auch Sie, Herr Beckstein, waren 
mit von der Partie, als sich die erlauchte Runde wieder 
einmal vor einer Entscheidung gedrückt hat. Dabei liegen 
die Fakten längst auf dem Tisch. Durch das Zuwande-
rungsgesetz wurden die so genannten Kettenduldungen 
nicht abgeschafft. Eigentlich sollte unser Zuwanderungs-
gesetz die Kettenduldungen beenden. Nach 18 Monaten 
Duldung sollte eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt 
werden. Bislang haben aber nur wenige Flüchtlinge auf 
diesem Wege eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Eine 
bundesweite Regelung, die für alle Betroffenen Rechtssi-
cherheit schaffen könnte, scheiterte bislang am Wider-
stand der Union. Auch in Bayern leben mehrere Tausend 
Menschen seit mehr als fünf Jahren mit dem prekären 
Status der Duldung. Dies ist die unsicherste Möglichkeit 
des Aufenthalts. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN)

Das bedeutet, dass die Abschiebung nur vorübergehend 
ausgesetzt ist. Ich möchte noch einmal betonen: Es han-
delt sich um Menschen, die sich seit Jahren wirtschaftlich 
und sozial hier bei uns in Bayern integriert haben. Nicht 
nur für die Kinder würde die Rückkehr in das Heimatland 
ihrer Eltern eine persönliche Härte bedeuten. Oft sprechen 
sie die Sprache nicht oder nur ungenügend. Sogar der 
ehemalige Bundesinnenminister Schily, bekanntermaßen 
ein guter Freund von Günther Beckstein, hatte einen Vor-
stoß unternommen, um diesen Kindern ein Bleiberecht zu 
garantieren. 

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Gerade für Familien, die aus verschiedensten Gründen 
nicht in ihr Herkunftsland zurückgeführt werden können, 
stellt die derzeitige Praxis der Kettenduldungen eine 
Zumutung dar.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Es ist mehr als absurd – geradezu unmenschlich ist es –, 
dass einerseits an die Integrationsbereitschaft von Mig-
rantinnen und Migranten allenthalben und auf jeder Ebene 
appelliert wird und andererseits gut integrierte Menschen, 
die einen Großteil ihres Lebens in Bayern verbracht haben, 
in ein ihnen völlig fremdes Land abgeschoben werden. Ich 
bin der Überzeugung, dass die Innenminister nicht mehr 
sehr viel länger um ein Bleiberecht herumkommen 
werden. Die Arbeit im Ausschuss für Eingaben und 
Beschwerden bringt es regelmäßig an den Tag. Wir 
erleben es jede Woche: Die breite Unterstützung der For-
derung nach einem Bleiberecht aus Schulen, Kirchen, von 
Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften macht es 
Politik und Verwaltung immer schwerer, die Abschiebung 
von Menschen nach einem langjährigen Aufenthalt gegen 
heftige Kritik aus der Öffentlichkeit durchzusetzen. Die 

Innenminister tragen aber ihre Untätigkeit bzw. die man-
gelnde Fähigkeit, sich zu einigen, auf dem Rücken der 
Betroffenen aus. Das nehmen die einfach nicht mehr 
länger hin.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das ist es, was uns GRÜNE – und nicht nur uns – wütend 
macht, so geschehen auch im Falle der Härtefallkommis-
sion: Alle Kirchen, alle Wirtschaftsverbände und Organisa-
tionen haben eine Härtefallkommission gefordert. Fast alle 
Bundesländer haben diese bereits. Als eines der letzten 
Länder will Bayern – will! – die Härtefallkommission in 
Zukunft einführen, aber mit einer grottenschlechten Vor-
gabe aus dem Hause Beckstein. Das wollen wir einfach 
nicht. Wir wollen eine andere Vorgabe haben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wie stellen Sie sich die Arbeit einer Härtefallkommission 
praktisch überhaupt vor? 

Der Härtefall soll schon in der Kommission behandelt 
werden – immerhin –, aber nun zur Härte an und für sich, 
meine Damen und Herren. Ein Ausländer, der abge-
schoben werden soll, dessen Fall sich deswegen in der 
Kommission befi ndet, darf den Ausgang der Behandlung 
in der Kommission im Ausland abwarten, nicht aber in 
Deutschland. Bei positivem Beschluss darf er dann wieder 
einreisen. 

Das ist nicht im Sinne des Erfi nders. Das ist eine Farce. 
Ich denke an den Chinesen, der der Falun-Gong-Glau-
bensgemeinschaft angehörte und von uns abgeschoben 
wurde. Er landete gleich nach seiner Heimkehr in China 
für drei Jahre im Arbeitslager. Wenn wir das so verstehen, 
dass dieser Mensch erst einmal abgeschoben wird, im 
Arbeitslager landet und dann bei einer positiven Beschei-
dung durch die Härtefallkommission wieder nach 
Deutschland geholt werden soll, dann fi nden wir ihn viel-
leicht nicht mehr. Der Mensch ist dann verschollen. – Herr 
Dr. Beckstein, ich meine, dass Sie sich sehr über-
schätzen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir fordern: Wer seit langem bei uns lebt und sich inte-
griert hat, wer hier aufgewachsen und sogar hier geboren 
ist, braucht klare und verlässliche Perspektiven. Die 
wollen wir ihm bieten. Dazu gehören ein fester Aufent-
haltstitel und die Erlaubnis, selbst für den Lebensunterhalt 
zu sorgen. Genau dieses hat uns auch die neue Studie zu 
den Bildungschancen von Migrantinnen und Migranten 
belegt. Diese fällt bekanntermaßen denkbar schlecht für 
Deutschland aus – auch für Bayern. Staaten wie Kanada 
und Australien gelingt es, die Kinder von Migrantinnen zu 
ebenso guten Leistungen wie die der einheimischen 
Jugendlichen zu bringen. Sie könnten sagen: Na gut, das 
sind klassische Einwanderungsländer. Ständig fahren die 
verschiedensten Ausschüsse in solche Länder, nach 
Kanada zum Beispiel oder nach Australien. Was lernen wir 
dort eigentlich? – Vor Ort wird wegen der dortigen tollen 
Ausländerpolitik gestaunt. Sie, von der CSU, verpassen 
eindeutig, daraus zum Beispiel mit der Bleiberechtsrege-



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode5242 Plenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006

lung heute Konsequenzen für die Menschen zu ziehen. 
Herr König, Sie lernen nicht dazu. Auch Sie waren in 
Kanada dabei. 

(Alexander König (CSU): Hören Sie doch auf, es 
hört überhaupt niemand zu!)

Herr Dr. Beckstein, machen Sie sich umgehend für eine 
Bleiberechtsregelung in Bayern stark, bei der humanitäre 
Gesichtspunkte Vorrang haben. Es muss in Sachen Inte-
gration und Bleiberecht positiver gedacht werden. Positiv 
motivieren ist besser, haben sie letztlich gegenüber der 
Presse gesagt. Das fi nden wir auch. Tun Sie es auch, 
gehen Sie einen anderen Weg und seien Sie mit uns auf 
der richtigen Seite!

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns heute 
darüber hinaus einen Beschluss fassen, Abschiebungen 
geduldeter Flüchtlinge bis zum In-Kraft-Treten einer Blei-
berechtsregelung auszusetzen. Ich bin der Überzeugung, 
dass wir es diesen Menschen schuldig sind, sie vor einer 
drohenden Abschiebung zu schützen, bis eine Bleibe-
rechtsregelung in Kraft getreten ist. Dazu haben wir die 
Anträge auf den Drucksachen 15/4872, „Bleiberechtsre-
gelung für langjährige Asylsuchende und Geduldete“, und 
15/4930, „Sofortiger Abschiebestopp für Altfälle in 
Bayern“, eingebracht. Meine Kollegin wird zu den übrigen 
Anträgen reden.

Ich appelliere an Sie: Stimmen Sie den Anträgen unserer 
Fraktion zu.

(Beifall bei den GRÜNEN – Franz Josef Pschierer 
(CSU): Niemals! – Abgeordnete Renate Acker-
mann (GRÜNE) tritt ans Rednerpult)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Ich habe Sie 
zwar noch nicht aufgerufen, Frau Kollegin, aber wenn Sie 
schon hier sind. – Eigentlich wäre jetzt erst der Kollege der 
SPD dran. 

(Renate Ackermann (GRÜNE): Wir müssen 
unsere Anträge erst einmal vorstellen können, 
das ist schließlich ein Paket!)

– Wir sind aber in der Aussprache. – Bitte.

Renate Ackermann (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau Präsi-
dentin, meine Damen und Herren! Wir haben die Anträge 
betreffend Abschiebestopp für Flüchtlinge aus dem Irak, 
Afghanistan, Kosovo und Togo fristgerecht vor der Innen-
ministerkonferenz gestellt, in der Hoffnung, Herr Innenmi-
nister, dass sich auf der Innenministerkonferenz dadurch 
vernünftige Beschlüsse zugunsten dieser Menschen 
ergeben könnten. Leider sind wir enttäuscht worden; die 
Beschlüsse laufen genau in die Gegenrichtung. Genau 
deshalb sind unsere Anträge nach wie vor aktuell, und wir 
wollen sie heute hier vorstellen.

Schauen wir einmal in die Länder, in die Sie abzuschieben 
beschlossen haben. Der Beschluss der Innenministerkon-
ferenz zum Kosovo lautet: Die Innenminister bitten den 
Bundesinnenminister, mit UNMIK – United Nations Mis-

sion in Kosovo - über Ausweitung der Rückführungsmög-
lichkeiten von ausreisepfl ichtigen Minderheiten in das 
Kosovo zu verhandeln. 

Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt sehen hingegen 
die Notwendigkeit einer Bleiberechtsregelung für Angehö-
rige ethnischer Minderheiten. Bayern hat sich dieser Posi-
tion nicht angeschlossen. 

Nun zur Situation im Kosovo. Roma, Aschkali und 
Kosovo-Albaner wurden von extremistischen Albanern 
damals gewaltsam aus dem Kosovo vertrieben. 14 000 
ihrer 19 000 Häuser liegen in Trümmern oder wurden von 
den Albanern in Besitz genommen. 560 Roma und Asch-
kali sind in drei UN-Flüchtlingslagern untergebracht, die 
mit giftigen Schwermetallen verseucht sind, die aus einer 
Mine stammen. Ein Umweltmediziner hat dort die höchste 
jemals in menschlichem Haar gemessene Bleibelastung 
bei einem zwölfjährigen Kind festgestellt. Diese Bleibelas-
tung übersteigt um das 1200-fache den Referenzwert. Es 
leben noch weitere 260 Kinder in diesem Lager. Den Men-
schen droht ein ungewisses Schicksal, wenn sie dorthin 
abgeschoben werden: Bleiverseuchte Lager, zerstörte 
Häuser und ethnische Verfolgung. – Sie bitten jedoch um 
die Ausweitung der Rückführungsmöglichkeiten. 

Schauen wir in den Irak. Das UN-Flüchtlingskommissariat 
drängt nachdrücklich auf eine differenzierte Bleiberechts-
regelung. Die Innenministerkonferenz bittet den Bundes-
minister des Innern, erforderliche Kontakte zur irakischen 
Regierung zu pfl egen mit dem Ziel, baldmöglichst mit der 
Rückführung beginnen zu können. Sie bitten weiter, zu 
klären, ob Abschiebung auf dem Luftweg in bestimmte 
Regionen des Irak möglich ist. Das UNHCR – Amt des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen - 
sagt: Zentral- und Südirak haben keine substantielle Ver-
besserung der Situation und der Rückführungsmöglich-
keit. Auch im Nordirak ist das Verfolgungsrisiko für Ange-
hörige nichtkurdischer Volksgruppen und Frauen nach 
wie vor gegeben. Die irakischen Behörden sind nicht in 
der Lage, die Zivilbevölkerung zu schützen. Die Men-
schenrechtsorganisationen beklagen Tötungen, Folte-
rungen, Masseninhaftierungen und Gewaltexzesse. Unser 
bayerischer Innenminister sagt: Die Leute aus dem Nor-
dirak könnten ohne größere Probleme zurückkehren. 

Im Irak beobachtet man eine deutliche Zunahme von 
Übergriffen auf Frauen wie Säureattentate. Die Arbeit von 
Hilfsorganisationen, zum Beispiel von WADI – Verband für 
Krisenhilfe und solidarische Entwicklungszusammenar-
beit -, die sich für Opfer von Ehrenmorden einsetzt, 
musste wegen zunehmender Bedrohung eingestellt 
werden. Die zuständigen Landesbehörden und das 
UNHCR sind mit der Versorgung von Binnenfl üchtlingen 
und Rückkehrern aus den angrenzenden Ländern bereits 
jetzt überfordert. Ich frage Sie: Wie sollen die auch noch 
Rückkehrer aus Deutschland zusätzlich aufnehmen und 
betreuen?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Behandlung der irakischen Frauen rechtfertigt nach 
Ansicht von Menschenrechtsorganisationen die Zuerken-
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nung des Flüchtlingsstatus. – Sie bitten jedoch um bald-
mögliche Rückführung. 

Schauen wir nach Togo. Mecklenburg-Vorpommern setzt 
die Abschiebung für sechs Monate aus. Aus gutem 
Grund: Dort herrscht seit den letzten Wahlen die Gewalt. 

Es gibt gezielte Verfolgungen. Bis Ende Juli 2005 wurden 
16 000 Togolesen vertrieben. Berichte über nächtliche 
Razzien, Verhaftungen, Vergewaltigungen und Fälle von 
Verschwindenlassen sind an der Tagesordnung. Das 
UNHCR sagt, unter Berücksichtigung der anhaltenden 
prekären Sicherheitslage sowie der andauernden Men-
schenrechtsverletzungen muss man sich für ein Morato-
rium der Rückführungen einsetzen.

Schauen wir nach Afghanistan. Die Organisation OMF – 
das sind die Reste des Taliban-Regimes – bedroht nicht 
nur den Südwesten, sondern auch den Osten. Es gibt 
einen Massenaufruhr in zahlreichen Städten. Die ISAF-
Offi ziere – ISAF: Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan - 
sagen, es gibt organisierte Kriminalität, Kindesentfüh-
rungen am laufenden Band für Organhandel, Kriegsdienst, 
Arbeitssklaverei und zu Erpressungszwecken. Es gibt kein 
Obdach für die Abgeschobenen. Sie leben in Plastikpla-
nenverschlägen. Geschlafen wird auf dem nackten 
Boden. Medizinische Versorgung gibt es nur gegen 
Bestechungsgeld. Der afghanische Staat ersucht sogar, 
dass nicht abgeschoben wird. – Und in dieses Land soll 
abgeschoben werden. 

Respektieren Sie die Würde der Menschen. Liefern Sie sie 
nicht einem lebensbedrohenden Schicksal aus. Stellen 
Sie Ihre Bitten nach Ausweitung der Rückführung ein. Wir 
sind es der Menschenwürde und der Achtung vor diesen 
Menschen schuldig. Wir brauchen einen sofortigen 
Abschiebestopp und vernünftige Beschlüsse der Innen-
ministerkonferenz.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Ritter. Bitte schön, Herr Kollege.

Florian Ritter (SPD) (vom Redner nicht autorisiert): Sehr 
geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Ich 
werde nur am Anfang kurz etwas zu den Anträgen betref-
fend die Bleiberechtsregelungen für einzelne Länder 
sagen. Wir haben das Thema im zuständigen Ausschuss 
bereits ausführlich behandelt. Wir werden den Anträgen 
auch zustimmen mit Ausnahme des Antrags, der sich auf 
die Flüchtlinge aus dem Kosovo bezieht. Diesem Antrag 
werden wir deswegen nicht zustimmen, weil die Situation 
im Kosovo tatsächlich nicht einheitlich und der Antrag 
diesbezüglich etwas pauschal ist. 

Ich möchte mich in erster Linie mit dem ersten Antrag 
beschäftigen. Es geht um die humanitäre Regelung für 
langjährig geduldete Flüchtlinge und von Kettendul-
dungen Betroffene. Ich denke, ich muss die einzelnen 
Schicksale nicht schildern. Das dürfte mittlerweile bekannt 
sein. Wir hatten diverse Diskussionen im Plenum; wir 
hatten diverse Diskussionen über Beispiele, die in den 
Ausschüssen gebracht worden sind. Sie kennen die 

Schicksale sicher auch aus Petitionen. Deswegen hätte es 
keinen Wert, weitere Schicksale auszubreiten. Sie kennen 
die Situation alle und wissen, dass sie Handlungen her-
ausfordert. 

Für die humanitären Probleme, die sich ergeben, gibt es 
immer wieder Lösungsvorschläge. Seit einiger Zeit wird 
eine Diskussion über eine Härtefallkommission geführt, 
die – ich habe Protokolle aus der letzten Legislaturperiode 
durchgelesen – von Ihnen vehement abgelehnt worden ist 
und die jetzt endlich von Staatsminister Dr. Beckstein auf-
gegriffen wird. Es gibt aber auch die Forderung nach einer 
Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete Flüchtlinge. 
Es wurden Lösungsmöglichkeiten auf der Innenminister-
konferenz diskutiert. Vorschläge wurden von Nordrhein-
Westfalen – CSU-regiert –, von Berlin, aber auch von 
Hessen gemacht. All diese Lösungsvorschläge sind auch 
am kategorischen Nein von Innenminister Dr. Beckstein 
gescheitert. Dort, wo es humanitäre Herausforderungen 
gibt, sagt die CSU immer Nein, ohne darzustellen, was 
man anders machen könnte, und ohne Alternativen aufzu-
zeigen. Damit werden humanitäre Lösungen verhindert.

Bei der Forderung nach einem Bleiberecht für langjährig 
geduldete Flüchtlinge geht es nicht um irgendwelche Ver-
waltungsformalitäten, die man vor sich herschieben kann, 
sondern es geht um das Schicksal von Menschen. Ich 
bitte Sie, das in diesem Zusammenhang zu berücksich-
tigen. Da es um das Schicksal von Menschen geht, brau-
chen wir eine vernünftige und unseres Erachtens schnelle 
Lösung. Sicher, bei den Anträgen – ich habe das für den 
Antrag zum Kosovo bereits ausgeführt – hätte man sich 
einige Präzisierungen gewünscht, aber die grundlegende 
Intention, die in den Anträgen vorhanden ist, unterstützen 
wir. Wir wünschen uns eine Initiative der Staatsregierung 
– namentlich des Innenministers Dr. Beckstein –, um end-
lich zu einer Einigung und einer humanitären Regelung auf 
der Ebene der Innenministerkonferenz zu kommen. Wir 
fordern daher den Innenminister und damit die Staatsre-
gierung auf, ihre destruktive Rolle abzulegen und 
Lösungsvorschläge zu unterbreiten, die im humanitären 
Sinne zielführend sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben prinzipiell zwei Möglichkeiten. Wir haben im 
Ausschuss schon gehört, Sie kritisieren diverse Punkte. 
Zum einen geht es um die Gruppen, die es betreffen soll, 
zum anderen um Zeiten und Fristen. Unseres Erachtens 
haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können entweder einen 
Antrag einbringen, der Ihrer Intention entspricht, der die 
Gruppen, die von einer Bleiberechtsregelung betroffen 
sind, aus Ihrer Sicht defi niert und der die aus Ihrer Sicht 
notwendigen Fristen darstellt. Oder Sie sagen endlich, 
dass Sie die menschlichen Schicksale, die hinter der Situ-
ation stehen, nicht interessieren. Sie sagen aber nur: Das, 
was die GRÜNEN fordern, und das, was die hessische, 
die nordrhein-westfälische und die Berliner Landesregie-
rung einbringen, wollen wir nicht. So kann es unseres 
Erachtens nicht gehen. Wir denken, dass auch die Bayeri-
sche Staatsregierung gefordert ist.

In der Diskussion im Ausschuss gab es unter anderem 
einen Hinweis auf die Evaluation des Aufenthaltsgesetzes, 
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die im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist. Kolleginnen 
und Kollegen, Ziel dieser Evaluation ist es, eine Verbesse-
rung der rechtlichen und humanitären Qualität des 
Gesetzes herbeizuführen. Ich denke, in diesem Punkt sind 
wir uns einig. Aber was passiert bis dahin? Was passiert 
mit den betroffenen Menschen, die in diesem Land leben, 
die von Kettenduldungen betroffen sind und die aus 
dieser verfahrenen Situation nicht herauskommen? – Für 
sie brauchen wir eine Regelung auf der Ebene der Innen-
ministerkonferenz. Wir brauchen Regelungen, die sich im 
bestehenden Rahmen des Aufenthaltsgesetzes bewegen, 
dem auch die GRÜNEN und die SPD im Bundestag zuge-
stimmt haben, auch wenn die GRÜNEN inzwischen 
manchmal so tun, als ob sie nicht dabei gewesen wären. 

Wir brauchen diese Lösung, und wir denken, dass Bayern 
durchaus Anlass hat, diese Lösung auf der Innenminister-
konferenz anzuregen und dazu beizutragen, dass sie 
endlich zustande kommt.

(Beifall bei der SPD) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege König. Bitte schön.

Alexander König (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir hätten 
natürlich Bezug nehmen können auf das, was bereits im 
Rechtsausschuss ausgeführt wurde. Dort haben wir diese 
fünf Anträge relativ ausführlich behandelt. Aber was 
hätten wir dann mit dem restlichen Abend gemacht? 

So wurden die Anträge hier noch einmal ernsthaft 
begründet und Herr Kollege Ritter hat dazu ausführlich 
Stellung genommen. Wir behandeln also die Anträge hier 
noch einmal ausführlichst. Wenn man Frau Kollegin 
Scharfenberg und Frau Kollegin Ackermann sprechen 
hört, könnte man den Eindruck gewinnen, es handelt sich 
um ein ernsthaftes Anliegen der Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Wenn man allerdings 
den Gesamtzusammenhang ansieht, in dem diese 
Anträge eingebracht wurden, die auch Herr Kollege Ritter 
als „etwas zu allgemein und nicht genau auf den Punkt 
gebracht“ bezeichnet hat, ich hoffe, ich sage das nicht 
falsch, dann muss man Zweifel daran haben, ob das 
Anliegen wirklich ernst gemeint ist, ob es sich nicht viel-
mehr um Schaufensteranträge handelt und um Reden für 
die Besuchertribüne, die im Moment allerdings ziemlich 
leer ist, bis auf wenige Zuhörerinnen und Zuhörer.

(Florian Ritter (SPD): Dann wäre der Herr Minister 
nicht da, wenn es Schaufensteranträge wären!)

Kolleginnen und Kollegen, warum glauben Sie, komme 
ich zu der Überzeugung, dass es so sein könnte? 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Das sagen Sie 
doch immer!)

– Frau Scharfenberg, es wäre doch sinnvoll, erst einmal 
abzuwarten, wie die Evaluierung zu den Erfahrungen des 
Zuwanderungsgesetzes auf Bundesebene ausfällt. Sie 
wissen wie ich, dass die Koalition in Berlin die Evaluierung 
in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt hat. Diese Evaluie-

rung soll in diesem Jahr zu Ende gebracht werden. Erst 
dann werden die Innenminister auf ihrer Konferenz über 
die Ergebnisse beraten und gegebenenfalls daraus 
Schlüsse ziehen. Des Weiteren, Kolleginnen und Kollegen, 
haben Sie hier einen Antrag gestellt, der als Berichtantrag 
beschlossen wurde. Danach soll hier im Bayerischen 
Landtag eine Anhörung zu den Erfahrungen des Zuwan-
derungsgesetzes durchgeführt werden. Diese Anhörung 
wird, nach dem, was heute interfraktionell vereinbart 
wurde, voraussichtlich Anfang Juli dieses Jahres durch-
geführt werden. Vor diesem Hintergrund erheben sich fol-
gende Fragen, und die müssen Sie sich schon ernsthaft 
stellen lassen: Warum wollen wir nicht erst einmal die 
Erfahrungen, auch die der Staatsregierung, anhören? 
Warum wollen wir nicht erst einmal über diese Erfah-
rungen diskutieren? Warum bringen Sie gleichwohl im 
Vorfeld diese Anträge ein?

Ihre Anträge nehmen Bezug auf die bevorstehende Innen-
ministerkonferenz, und zwar seinerzeit die damalige 
Innenministerkonferenz, und der letzte Antrag auf die 
letzte Innenministerkonferenz. Diese fand am 4. und 
5. Mai dieses Jahres statt. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Es kann 
ja wieder einmal eine sein!)

Eigentlich hätten sich die Anträge damit überwiegend 
erledigt, denn die darin enthaltenen Anliegen wurden nach 
meiner Kenntnis in der Innenministerkonferenz nicht 
behandelt. Es kam zu keinen Entscheidungen, den 
Anliegen wurde nicht Rechnung getragen. All das spricht 
dafür, Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, dass 
es Ihnen nicht allzu sehr um die Sache selbst geht. Dafür 
spricht auch die Tatsache, dass Sie wieder zu Maximalfor-
derungen zurückkehren, jetzt, da Sie in Berlin und in den 
Ländern nicht mehr in der Regierungsverantwortung 
stehen. Sie stehen auch in der Innenministerkonferenz 
nicht in Verantwortung. All das scheint dazu zu führen, 
dass Sie in eine Art grüne Steinzeit zurückfallen. Mir 
scheint, Sie erheben Maximalforderungen, für das 
manchmal interessierte Publikum. 

Nun zu den Anträgen im Einzelnen. Antrag Nummer eins 
fordert eine Bleiberechtsregelung für langjährige Asylsu-
chende und, wie Sie schreiben, geduldete Flüchtlinge. Sie 
haben auch einen ganz konkreten Vorschlag: Alleinste-
henden, die seit fünf Jahren in Deutschland leben, Fami-
lien mit Kindern, die seit drei Jahren in Deutschland leben, 
unbegleiteten Minderjährigen, die seit zwei Jahren in 
Deutschland leben sowie traumatisierten Kriegsopfern 
und Opfern rassistischer Angriffe soll ein dauerhaftes Blei-
berecht zugestanden werden. Herr Kollege Ritter, ich 
fi nde es bemerkenswert, dass Sie sich diesen Antrag 
zueigen machen. Sie schließen sich diesen Maximalforde-
rungen an, obwohl Ihre Partei im Bund wie auch in meh-
reren Bundesländern sehr wohl in der Verantwortung 
steht. Die SPD-Vertreter sind nach unseren Informationen 
bisher keineswegs bereit, diesen Maximalforderungen 
zuzustimmen. Aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips 
konnte man sich bisher in der Innenministerkonferenz auf 
keine gemeinsame Regelung einigen. Das liegt auch an 
uns, an der CSU. Es ist unser politisches Interesse, und 
wir sind darauf auch stolz, weil unser Innenminister kon-
krete Vorstellungen hat. Dazu wird er noch Stellung 
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nehmen. Herr Innenminister Dr. Beckstein ist heute Abend 
extra wegen dieses Themas gekommen, er hat extra eine 
Veranstaltung wegen der Anträge abgesagt.

Es liegt aber nicht nur an der CSU und an unserem Innen-
minister, es liegt daran, dass in der Konferenz das Ein-
stimmigkeitsprinzip herrscht und alle Innenminister auf 
einen Nenner kommen müssen. Diese Maximalforde-
rungen sind für uns – und deshalb haben Sie auch Ihre 
Maximalforderungen gestellt – nicht zustimmungsfähig.

In Ihrem Antrag Nummer zwei fordern Sie, grundsätzlich 
keine „Flüchtlinge“ – so wie Sie sie nennen – nach Afgha-
nistan oder in den Irak zurückzuführen. Sie wissen, dass 
wir rund 3000 Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Afgha-
nistan derzeit in Bayern haben. Sie wissen, dass hier rund 
20 000 Iraker leben. Sie fordern aber allen Ernstes, 
Abschiebestopp für all diese Menschen. Sie fordern dies, 
obwohl Sie wissen, dass es derzeit faktisch gar nicht 
möglich ist, in den Irak abzuschieben. Diese 20 000 Men-
schen werden derzeit auch gar nicht abgeschoben, denn 
es gibt keine Möglichkeit dafür, keine Flüge. Es ist faktisch 
nicht möglich. Sie wissen auch, dass nur eine verschwin-
dende Minderheit der 3000 in Bayern lebenden Afghanen 
abgeschoben werden kann. Sie wissen, derzeit beschränkt 
man sich, wenn überhaupt jemand abgeschoben wird, auf 
allein stehende männliche Personen. Trotzdem stellen Sie 
Ihre Maximalforderungen. Auch das ist für mich ein Zei-
chen dafür, dass es sich um einen Show-Antrag handelt, 
den Sie einbringen, um gewisse Gruppen zufrieden zu 
stellen. 

„Keine Zwangsrückführungen in den Kosovo“, so fordern 
Sie, und das überrascht schon. Dabei führt diese Forde-
rung im Ergebnis doch dazu, dass die ethnischen Säube-
rungen, die dort leider Gottes passiert sind, zementiert 
werden. Wenn Sie dagegen sind, dass ethnische Minder-
heiten in den Kosovo zurückkehren oder dorthin zurück-
geführt werden, wenn Sie nicht wollen, dass diese Men-
schen in ihre Heimat zurückgehen, dann bedeutet das, 
dass Sie die derzeit leider bestehende Lage für dauerhaft 
richtig halten. Wir erachten das für falsch und werden 
deshalb Minderheiten, natürlich nur, wenn das möglich ist, 
in ihre Heimat zurückführen, um den Prozess rückgängig 
zu machen. Auch diese Forderung entspricht also nicht 
unseren Vorstellungen und ist für uns deshalb nicht 
tragbar.

Togo: Hierzu hat Frau Kollegin Ackermann die Behaup-
tungen verschiedener Organisationen dargelegt. Sie 
wissen, die bayerischen Behörden sind an die Entschei-
dungen des einschlägigen Bundesamtes gebunden. Sie 
wissen auch, dass die bayerischen Behörden an die Beur-
teilungen gebunden sind, die von Seiten des Auswärtigen 
Amtes in das Bundesamt eingespeist werden. Mit dem 
früheren Außenminister Fischer hat Ihre Partei jahrelang 
die Verantwortung für die Politik des Auswärtigen Amtes 
getragen. Das ist noch gar nicht lange her. Sie wissen 
weiter, dass die bayerischen Vollzugsbehörden an die 
Entscheidungen der Verwaltungsgerichte gebunden sind. 
Es besteht deshalb gar keine andere Möglichkeit, als nach 
diesen Entscheidungen zu handeln. Gegebenenfalls 
müssen auch Togolesen in ihre Heimat zurückgeführt 
werden. Ich darf an dieser Stelle noch einmal daran erin-
nern, wie viele Togolesen bei uns überhaupt als Asylbe-

rechtigte anerkannt werden. Im Jahr 2005 waren es 
0,68 Prozent der Antragsteller. Werden die hinzuge-
rechnet, für die Abschiebeverbote erlassen wurden, waren 
es wenig mehr als 8 Prozent. 

Nun zum letzten Antrag: „Sofortiger Abschiebestopp für 
Altfälle“. Das ist die Abrundung des ersten Teils des 
Antragspakets. In einer der nächsten Plenarsitzungen 
werden wir uns dann mit den nächsten Anträgen zu 
diesem Tagesordnungspunkt beschäftigen, die von Ihrer 
Fraktion gestellt wurden. In diesem Antrag fordern Sie 
ganz banal, dass für alle ausreisepfl ichtigen geduldeten 
Ausländer ein Abschiebestopp erlassen wird. Sie 
begründen dies damit, dass seitens der Innenminister-
konferenz eine Bleiberechtsregelung zu erwarten ist. Nie-
mand weiß, nach den bisherigen Erfahrungen, ob tatsäch-
lich mit einer Bleiberechtsregelung zu rechnen ist, und 
zwar aufgrund des in der Innenministerkonferenz beste-
henden Einstimmigkeitsprinzips. 

Eine bloße Erwartungshaltung, also ohne eine konkrete 
Erwartung, dass es zu Regelungen kommt, reicht nicht 
aus, um diesen Personenkreis von vornherein von jeder 
Abschiebung auszuschließen.

Nach alledem, verehrte Kolleginnen und Kollegen, über-
rascht es Sie sicher nicht, dass wir keine Möglichkeit 
sehen, diesen Anträgen zuzustimmen, sondern diese 
leider ablehnen müssen.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Staatsminister Dr. Beckstein. Bitte schön, 
Herr Staatsminister. 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Sehr verehrte liebe Frau Präsidentin, meine lieben 
Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich in der gebo-
tenen Knappheit und Kürze zu den Anträgen einige 
Bemerkungen machen.

Der erste Antrag, der ja wohl insgesamt der wichtigste ist, 
enthält die Forderung nach einer Bleiberechtsregelung. 
Ursprünglich zielte er wohl auf die Innenministerkonferenz 
in Garmisch-Partenkirchen ab. Wir, die Innenminister, 
hatten uns bereits im Vorfeld darauf verständigt, diese 
Frage in der Frühjahrskonferenz nur aufzurufen und ohne 
eine Detaildiskussion sofort als erörtert zu behandeln. Wir 
hatten uns nämlich bereits im Vorfeld darauf verständigt, 
das Zuwanderungsgesetz mit Begleitgesetzen zu evalu-
ieren. Dazu hat der Bundesinnenminister einen umfangrei-
chen Fragenkatalog an alle Länder versandt. Ende April 
hat eine so genannte Praktikerkonferenz stattgefunden, 
um das zu erörtern. Einige Länder, nicht Bayern, haben 
den Fragebogen noch nicht vollständig beantwortet. Der 
Bundesinnenminister hat angekündigt, dass er bis Mitte 
des Jahres, das heißt Ende Juni, Anfang Juli seinen 
Bericht vorlegen werde. Nach der Vorlage dieses Berichtes 
wird unter meiner Leitung eine länderoffene Arbeitsgruppe 
tagen und die Ergebnisse diskutieren. Ich hoffe sehr, dass 
wir bis dahin auch Vorschläge des Bundesministers des 
Innern haben, die auch die Anhebung des Familiennach-
zugsalters betreffen.
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Wolfgang Schäuble hat angekündigt, dass er im Rahmen 
der Europäischen Richtlinie die Anhebung des Alters bei 
Familiennachzug zum Zwecke der Eheschließung oder 
Führung einer ehelichen Lebensgemeinschaft auf das 
21. Lebensjahr wie in manchen der Nachbarländer auf 
den Weg bringen wolle. Er hat auch angekündigt, dass er 
voraussichtlich weitere Vorschriften auf den Weg bringt, 
um eine Erleichterung der Ausweisung und Abschiebung 
solcher Ausländer herbeizuführen, die die Sicherheit 
gefährden. 

Wir werden uns mit diesen Fragen beschäftigen. Ich 
gestehe, dass ich es im Moment für sehr unwahrschein-
lich halte, dass sich die Innenministerkonferenz ein-
stimmig auf irgendetwas einigen wird. Ich kann dazu nur 
sagen: Es ist ungewöhnlich, dass eine solch wichtige 
Rechtsfrage durch einen Beschluss der Exekutive wie mit 
einem Gesetz geregelt wird. Natürlich gibt es auch die 
Möglichkeit, das auf dem parlamentarischen Wege zu 
regeln und darüber dann auch in einer transparenten 
demokratischen Weise zu diskutieren.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das haben wir doch 
schon versucht!)

Dieser Weg ist ausdrücklich offen gehalten. Die Koaliti-
onsfraktionen in Berlin haben sich darauf verständigt, das 
bis auf weiteres nicht zu machen. Ich wiederhole: Die 
Koalitionsfraktionen in Berlin haben sich darauf verstän-
digt, das bis auf weiteres nicht zu machen. Wir werden 
sehen, ob wir uns in der Innenministerkonferenz auf irgen-
detwas einigen können. 

Ich sage in jedem Falle: Eine sehr weitreichende Einigung 
in der Richtung, die von den GRÜNEN vorgesehen ist, 
wird es schon deswegen nicht geben, weil ich als bayeri-
scher Innenminister dem nicht zustimmen werde und 
nicht zustimmen kann. 

Wir müssen dazu Folgendes sehen: Bei denjenigen, die 
ohne ihr Verschulden langfristig hier sind, ist durch die 
jetzige Rechtslage der Aufenthaltsstatus verbessert 
worden, indem sie einen qualifi zierten Aufenthaltsstatus 
erhalten, während die Problematik der so genannten Ket-
tenduldung nur diejenigen betrifft, die deswegen hier sind, 
weil sie aufgrund ihrer eigenen Verhaltensweise nicht 
abgeschoben werden können, beispielsweise, weil sie in 
strafrechtlich relevanter Weise ihren Mitwirkungspfl ichten 
bei der Passbeschaffung nicht nachkommen. Ich meine, 
dass man diejenigen, die uns auf der Nase herumtanzen, 
nicht in breiter Weise begünstigen kann. Vielmehr muss 
man bestimmte Bereiche beachten, zum Beispiel Kinder, 
denen man das Verschulden der Eltern nicht zurechnen 
kann. Deshalb sage auch ich nicht, dass überhaupt nichts 
geht. Eine so breit gefächerte Maßnahme aber wäre mit 
meinem Gerechtigkeitsgefühl nicht zu vereinbaren und 
wäre aus meiner Sicht auch politisch falsch. 

Die Länder, die Legalisierungsaktionen in großem Stil 
durchgeführt haben, sind in Europa jetzt diejenigen, die 
furchtbar darüber klagen, dass die Menschen unter 
unwürdigsten Umständen kommen. Ich meine zum Bei-
spiel Spanien. Die Legalisierung in den vergangenen 
Jahren hat Hoffnungen geweckt, weswegen sich die Men-

schen unter Lebensgefahr von Schleusern nach Teneriffa 
oder auf andere Inseln bringen lassen. Ähnliches ist in 
England der Fall. Kollege Clarke hat sich sogar selbst zu 
den Fußballspielen in Bayern eingeladen; ich habe mit ihm 
verabredet, um mich mit ihm auch über diese Fragen im 
Detail zu unterhalten. Bei der Kabinettsumbildung Blairs 
ist er aber nicht mehr ernannt worden, da ihm anzu-
rechnen war, dass eine erhebliche Anzahl von Personen, 
die ausgewiesen hätten werden müssen, nicht abge-
schoben worden sind. Im Moment ist England eines der 
Länder, die in besonderer Weise unter dem Andrang von 
Asylbewerbern zu leiden haben, während wir in Bayern 
und in Deutschland relativ niedrige Zahlen haben. Der 
frühere Bundesinnenminister nimmt das immer als einen 
großen Erfolg der Ausländerpolitik der rot-grünen Koali-
tion in Anspruch. Wir wären deswegen nicht gut beraten, 
vorschnell ohne sorgfältige Abwägung die derzeitige Situ-
ation zu verändern. 

Ein Abschiebestopp bis zu einer Bleiberechtsregelung, 
wobei die Bleiberechtsregelung selbst völlig ungewiss ist 
– deren Chancen sind niedrig –, würde weder sinnvoll sein 
noch wäre er richtig. Ich bitte darum, das abzulehnen. 

Ich komme zum Irak. Ich hebe hervor: Derzeit fi nden 
Abschiebungen in den Irak nicht statt, obwohl alle Sach-
kundigen sagen: Im Bereich des nördlichen Irak ist insbe-
sondere für Irakis, die kurdischstämmig sind, eine ernst-
hafte Gefahr nicht vorhanden. Es gibt einen erheblichen 
freiwilligen Reiseverkehr. Der Deutschlandbeauftragte der 
irakischen Kurden hat mich bei einem Besuch eingeladen, 
mich selbst davon zu überzeugen, wie das von Amman 
aus geht, wie die Lebensumstände in Kirkuk sind, weil er 
nämlich für den nördlichen Irak insbesondere auch deut-
sche Wirtschaftsfi rmen engagieren und gewinnen will. 
Niemand würde das im Zentralirak machen. Wie gesagt: 
Eine Abschiebung ist sowieso nicht möglich. Allerdings 
werden vielfältige freiwillige Reisen in den und aus dem 
Irak durchgeführt. Ich habe deswegen – ich stehe dazu – 
auch auf der Innenministerkonferenz – ich glaube, dass 
hierüber ein einstimmiger Beschluss ohne Protokollnotiz 
gefasst wurde – die Bundesregierung gebeten, auch im 
Zusammenhang mit der Regionalregierung nach geeig-
neten Möglichkeiten für Rückführungen zu suchen und 
dabei humanitäre Erfordernisse zu berücksichtigen.

Ich komme zu Afghanistan. In Afghanistan sind in erhebli-
chem Umfang deutsche Soldaten und sorgen für Sicher-
heit. Der afghanische Wiederaufbauminister hat bei einem 
Besuch bei mir erklärt, dass es in Afghanistan mehrere 
Tausend Gastarbeiter aus dem Iran und aus Pakistan gibt, 
weil bei Bauprogrammen, die insbesondere von internati-
onalen Organisationen fi nanziert werden, höhere Löhne 
gezahlt werden als im Iran oder in Pakistan. Deshalb 
meine ich: Wenn sich zehntausende Gastarbeiter in 
Afghanistan aufhalten können, dann sollte es doch eigent-
lich auch möglich sein, dass Menschen, die bei uns sind 
und beispielsweise auf Sozialhilfe leben, zurückgehen und 
dort wie die Gastarbeiter mithelfen.

(Beifall bei der CSU)

Zu Afghanistan gibt es einen einstimmigen Beschluss, der 
eine Bleiberechtsregelung für bestimmte Gruppierungen 
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und eine Rückführungsregelung für andere Gruppie-
rungen enthält. Wir machen davon in einer äußerst sorg-
fältigen und restriktiven Weise Gebrauch, um keine Desta-
bilisierungen hervorzurufen. 

Lieber Kollege König, die Zahlen sind genannt worden. Es 
sind unter hundert, sodass ich nicht glaube, dass hier eine 
Kritik berechtigt wäre.

Zum Kosovo: Im Kosovo haben wir eigene bayerische 
Polizisten und andere Polizeibeamte, die dafür sorgen, 
dass die Lebensumstände erträglich sind. Wir haben ein 
Sozialhilfesystem, wo die Gelder von deutschen Beamten 
ausgezahlt und von der EU zur Verfügung gestellt werden. 
Trotzdem sind die Lebensumstände im Kosovo bedrü-
ckend. Diejenigen, die in der Vergangenheit freiwillig 
zurückgekehrt sind, würden sich betrogen fühlen, wenn 
die anderen nicht auch gehen müssten, wobei die Umset-
zung bei bestimmten Minderheiten schwierig ist. Das wird 
im UNHCR abgestimmt. Die UN-Innenministerkonferenz 
hat einstimmig ihrer Empörung Ausdruck verliehen, dass 
die europäischen Verwalter im Kosovo in einer nicht hin-
nehmbaren Weise die Beschlüsse der deutschen Innen-
ministerkonferenz und die Wünsche des Deutschen Bun-
desrates nicht berücksichtigt haben, wonach Rückfüh-
rungen in humanitär vertretbarer Weise erfolgen sollen.

Zu Togo: Der Antrag von Mecklenburg-Vorpommern ist 
vor der Innenministerkonferenz zurückgezogen worden, 
weil auch Mecklenburg-Vorpommern der Auffassung ist, 
dass es völlig kontraproduktiv wäre, eine Entscheidung, 
die in der ausschließlichen Kompetenz des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge liegt, durch eine landesbezo-
gene Sonderregelung zu treffen. Alle Innenminister haben 
erklärt, dass sie zum Bundesamt für Migration und Flücht-
linge Vertrauen haben. Die Berichte des deutschen 
Außenministers – der bisher Ihrer Partei angehörte und 
inzwischen der SPD angehört – besagen, dass eine kor-
rekte Umsetzung durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge erfolgt.

Ich habe erklärt, dass ich aus der Tätigkeit in diesem 
Hause den Präsidenten des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge kenne und ihn als einen aufrechten Men-
schen schätze, der zwar manchmal etwas verquere politi-
sche Auffassungen hat, aber nach bestem Wissen und 
Gewissen Entscheidungen trifft. Deshalb ist es richtig, 
diese Entscheidung bei den zuständigen Stellen zu lassen 
und nicht auf eine falsche Stelle zu übertragen. Ich bitte 
deshalb darum, alle Anträge abzulehnen.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der jeweils 
federführende Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen empfi ehlt alle Anträge zur Ablehnung. 
Besteht damit Einverständnis, dass wir über die Anträge 
eine Gesamtabstimmung durchführen? – Das ist der Fall. 
Dann lasse ich so abstimmen.

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens 
bzw. dem jeweiligen Abstimmungsverhalten seiner Frak-

tion im jeweils federführenden Ausschuss für Verfas-
sungs-, Rechts- und Parlamentsfragen einverstanden ist, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – 
Stimmenthaltungen? – Dann übernimmt der Landtag 
diese Voten.

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich rufe 
jetzt den Tagesordnungspunkt 14 a auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Verwaltungszustel-
lungs- und Vollstreckungsgesetzes (Drs. 15/5474) 
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung 
nicht begründet. Eine Aussprache fi ndet ebenfalls nicht 
statt. Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen als federführendem Aus-
schuss zu überweisen. Besteht damit Einverständnis? – 
Das ist der Fall. Es ist so beschlossen.

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 14 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Viertes Gesetz zur Aufhebung von Rechtsvorschriften
(4. Aufhebungsgesetz – 4. AufhG) (Drs. 15/5477)

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung 
nicht begründet. Ich eröffne die allgemeine Aussprache. 
Die Redezeit beträgt fünf Minuten pro Fraktion. Als Erstem 
erteile ich Herrn Kollegen Kiesel das Wort.

Robert Kiesel (CSU) (vom Redner nicht autorisiert): Ver-
ehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren! 
Hier geht es um den Entwurf der Staatsregierung eines 
Vierten Gesetzes zur Aufhebung von Rechtsvorschriften. 
Nach Ablauf von fast drei Jahren seit Erlass des Zweiten 
Aufhebungsgesetzes im Juli 2003 und des Dritten Aufhe-
bungsgesetzes vom August 2003 soll nun mit einem wei-
teren Gesetz zur Aufhebung landesrechtlicher Vorschriften 
das Landesrecht erneut bereinigt werden, also von über-
holten und entbehrlichen Rechtsvorschriften entschlackt 
werden.

Seit August 2005 sind verstärkt solche Normen einer kriti-
schen Prüfung auf Fortbestand und Notwendigkeit unter-
zogen worden, die seit dem 1. Januar 2000 nicht mehr 
geändert oder neu gefasst worden sind. Diese Prüfung 
hat zahlreiche überholte, durch Rechtsänderungen, Zeit-
ablauf und Ähnliches entbehrlich bzw. gegenstandslos 
gewordene Rechtsvorschriften zutage gebracht. Insofern 
verfolgt der Gesetzentwurf das Ziel, die Zahl der gel-
tenden Stammnormen und damit die Zahl der Eintra-
gungen in der bayerischen Rechtssammlung weiter zu 
verringern, den Normenbestand weiter zurückzuführen 
und damit die Qualität des Landesrechts im Sinne einer 
besseren Lesbarkeit und Durchschaubarkeit zu verbes-
sern.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Staatsregie-
rung beabsichtigt, einen Fünfjahres-TÜV für landesrecht-
liche Vorschriften einzuführen. Ich halte das für vernünftig. 
In den letzten Jahren sind viele Vorschriften abgebaut 
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worden. Der CSU-Fraktion geht das noch nicht schnell 
genug. Das sollte noch schneller gehen. Ich könnte jetzt 
viele Beispiele nennen. In Anbetracht dessen, dass in den 
Ausschussberatungen und in der Zweiten Lesung dafür 
genug Zeit zur Verfügung steht, möchte ich dies nicht 
tun.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Naaß.

Christa Naaß (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Als ich die Überschrift dieses Gesetzentwurfs 
– Viertes Gesetz zur Aufhebung von Rechtsvorschriften – 
las, habe ich mir gedacht, dass dies etwas ganz Selbst-
verständliches sei und ich dazu gar nichts sagen müsste.

(Thomas Kreuzer (CSU): Der erste Gedanke ist 
meistens der richtige!)

Nachdem ich aber die Verlautbarungen des Kabinetts 
sowie die Äußerungen von Herrn Staatskanzleichef Eber-
hard Sinner gehört habe, wonach es bei diesem Gesetz-
entwurf darum ginge, den Mittelstand hemmende Überre-
gulierungen zu beseitigen, dachte ich mir, dass ich 
genauer in das Gesetz reinschauen müsste. Ich habe mir 
das Gesetz durchgelesen und mich gefragt, wo darin mit-
telstandshemmende Überregulierungen aufgeführt sind 
und wie der Mittelstand durch diesen Gesetzentwurf ent-
lastet wird. Als Beispiel nenne ich das Gesetz über den 
Hufbeschlag vom 20. Dezember 1940, das mit diesem 
Gesetzentwurf abgeschafft wird.

(Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Da wird es 
Zeit!)

Ein weiteres Beispiel ist das Gesetz für den Übergang der 
bayerischen Wasserstraßen auf das Reich vom 23. Sep-
tember 1921. Die Staatskanzlei sollte mir einmal erklären, 
wie mit der Abschaffung dieser Gesetze der Mittelstand 
entlastet oder gefördert wird. Es handelt sich auch um 
keinen Faschingsscherz, wenn die Verordnung über die 
Anpfl anzung wurzelechter Reben aufgehoben werden 
soll, weil die Vorschrift in der Praxis keine Bedeutung 
mehr hat, da die Ausführungsverordnung zur Reblausver-
ordnung ein weiterreichendes Verbot enthält. Ich weiß 
nicht, was das mit Mittelstandsförderung zu tun hat. Es ist 
schade, dass der Chef der Staatskanzlei nicht da ist.

Der Gesetzentwurf dient lediglich der Bereinigung des 
Landesrechts und der Entlastung der bayerischen Rechts-
sammlung von überholten, durch Vollzug oder Zeitablauf 
erledigten, gegenstandslos gewordenen oder veralteten 
Vorschriften. So steht es in der Begründung des Gesetz-
entwurfs. Ich weiß nicht, wo hier eine Entlastung des Mit-
telstandes liegen soll.

In diesem Gesetzentwurf stehen Selbstverständlichkeiten, 
die schon lange hätten bereinigt werden sollen. Herr Kol-
lege Kiesel, die 72 000 Verwaltungsvorschriften in Bayern, 
über die immer geklagt wird, sind in diesem Haus, in der 
Staatskanzlei und in den Ministerien entstanden. Diese 
Häuser hätten dafür sorgen können, dass diese 

72 000 Seiten an Vorschriften gar nicht erst aufl aufen. 
Vorbeugende Politik wäre es gewesen, diese Bürokratie 
erst gar nicht entstehen zu lassen.

(Thomas Kreuzer (CSU): Sind Sie etwa gegen die 
Reblausverordnung?)

Herr Staatssekretär Meyer, denken Sie doch nur an das 
Büchergeld. 

Denken Sie an dieses Bürokratiemonster, für das allein in 
Bayern 80 000 Unterrichtsstunden verwendet werden 
müssen, um aufgrund dieser unsinnigen Regelung Geld 
einzukassieren. Ich denke, dabei hätte man Bürokratie 
vermeiden können. Ich denke auch an das neue Kinderta-
gesstättengesetz, das BayKiBiG, bei dem die Erziehe-
rinnen durch die Buchung von Stunden erheblich belastet 
worden sind. Das ist Bürokratie, die man vermeiden 
sollte.

(Beifall bei der SPD)

In Bezug auf den von Ihnen angesprochenen Fünf-Jahres-
TÜV hätten Sie vielleicht früher auf die SPD hören sollen. 
Ich erinnere Sie an die Ritzer-Kommission der letzten 
Legislaturperiode vom Sommer 2003. In dem Bericht 
dieser Kommission sind alle diese Vorschläge bereits ent-
halten. Ich würde Ihnen raten, sich dieses Papier einmal 
wieder zu Gemüte zu führen, dann könnten Sie auf so 
großspurige Ankündigungen verzichten.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Stahl.

Christine Stahl (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine Herren 
und Damen! Es gibt nichts Schöneres als um 21.15 Uhr 
zur Entbürokratisierung zu reden.

(Zuruf von der CSU: Dann tun Sie es doch nicht!)

– Ich habe doch gesagt, es ist etwas Schönes.

Warum so umständlich? Selbst dieser Gesetzentwurf, der 
uns vorliegt haben, ist in sich selbst in weiten Teilen als 
Bürokratiemonster angelegt. Notwendig wurde der 
Gesetzentwurf nur deshalb, weil Sie in der Vergangenheit 
in Teilen schlampig gearbeitet haben, weil jahrzehntelang 
keine regelmäßigen Überprüfungen dahingehend stattge-
funden haben, ob Vorschriften überhaupt noch notwendig 
sind und weil die Staatsregierung selbst unnötige Rege-
lungen produziert. 

Ich beginne mit dem letzteren Vorwurf, dass sich die 
Staatsregierung in der Regel selbst im Wege steht, wenn 
es um Deregulierung geht. Nehmen Sie zum Beispiel § 1 
Nummer 1 und 2 des Aufhebungsgesetzes. Hier geht es 
um die Überleitung von Zuständigkeiten auf das Staatsmi-
nisterium für Unterricht, Kultus und Wissenschaft. Aus 
guten Gründen hat man in diesen Gesetzentwurf keine 
Begründung für die Abschaffung hineingeschrieben, denn 
dann hätte man hineinschreiben müssen, dass damit die 
sukzessive Entmachtung von Herrn Zehetmair betrieben 
werden sollte. Man hätte den leichteren Weg wählen 
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können, in das Gesetz von 1994 hineinzuschreiben, dass 
die alte Regelung von 1990 keine Gültigkeit mehr hat oder 
man hätte 1998 so klug sein können zu schreiben: Die 
Staatsregierung wird in ihren Aufgaben wie folgt geregelt. 
Man muss aber anscheinend aus Sicht der CSU alle vier 
Jahre oder zur Halbzeit einer Legislaturperiode Aufgaben-
zuschnitte dieser Staatsregierungsriege ändern. Das ist 
nicht mein Problem. Das ist Ihr Problem und dafür brauche 
ich keinen Gesetzentwurf. Überlegen Sie vorher, was Sie 
wollen. 

Des Weiteren müssen wir feststellen, dass eine ganze 
Reihe von Gesetzen auf einen weit zurückliegenden Zeit-
raum Bezug nimmt. Ich nehme zum Beispiel die 
Nummer 6, die Schuldverschreibungen; es handelt sich 
dabei um ein Gesetz von 1932. Die Verordnung Landwirt-
schaftlicher Berufsgenossenschaft stammt von 1931. Sie 
können auch die Nummer 27 oder die Nummer 30 
nehmen und müssen feststellen, dass sie schon länger 
überfl üssig sind. Hier hätte der TÜV, den man angekündigt 
hat, schon längst wirken können. Es gibt eine Reihe von 
gesetzlichen Doppelungen, die man schlicht und einfach 
bereinigt hat. Sie fi nden in diesem Gesetz eine Reihe von 
Regelungen, die schlicht und ergreifend durch andere 
Regelungen ersetzt worden sind, wie zum Beispiel 
Nummer 29. Wo hier Deregulierung, Entschlackung und 
Entbürokratisierung liegen sollen, möge man mir erklären 
– vielleicht in einer zweiten langen Lesung –, aber ich kann 
es nicht erkennen.

Da die Zeit schon fortgeschritten ist, möchte ich nur auf 
ein paar grundsätzliche Anmerkungen eingehen: Es ist 
unbestritten, richtig und wichtig, alle paar Jahre auszu-
misten – hier steht der Fünf-Jahres-TÜV zur Diskussion – 
oder über eine Befristung von Gesetzen nachzudenken 
und darüber nachzudenken, wie man Gesetzessamm-
lungen entlasten bzw. von unnötigem Ballast befreien 
kann. Wir fordern eine ehrliche Debatte und wir fordern 
Sie auf, zukünftig von solchen Selbstverständlichkeiten 
Abstand zu nehmen und das nicht so zu verkaufen, wie 
Sie es tun. 

Stattdessen sollten Sie nach – ich glaube es sind mittler-
weile drei Jahre – dem Abschluss der Henzler-Kommis-
sion endlich einmal eine Bestandsaufnahme darüber 
folgen zu lassen, was tatsächlich geschehen ist und was 
man noch tun könnte. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, 
dass über ein Drittel des Berichts hier gar nicht mehr dis-
kutiert wird, da er letztendlich nur zur Attacke gegen die 
rot-grüne Bundesregierung gedient hat. Ich höre darüber 
nämlich nichts mehr.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie sollten auch dafür sorgen, dass endlich bei den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern Ruhe einkehrt, denn Ihre 
Umorganisationen, die angeblich auch Entlastung bringen 
sollen, sind dazu geeignet, die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter durch Umzüge und Umstrukturierungen weiter zu 
beuteln. Es wäre schön, wenn Sie sich endlich einmal 
überlegen würden, wo Sie eigentlich ankommen wollen, 
dann bräuchten Sie nicht über solche Gesetze disku-
tieren.

Ich möchte mit einem Zitat aus einem Hinweisblatt 
schließen. Ich fi nde das hinsichtlich der bayerischen Ent-
bürokratisierungsbemühungen sehr aufschlussreich. Es 
geht um einen wichtigen Hinweis an die Bezieher des 
Werkes Finanzausgleich. Ich zitiere:

Der bisherige Ordner eins kann das Werk nicht 
mehr aufnehmen. Um Ihnen die praktische Hand-
habung zu erleichtern, haben wir dieser Aktuali-
sierungslieferung einen neuen Ordner zwei bei-
gelegt. Aus versandtechnischen Gründen wurde 
die vorliegende 21. Aktualisierung in den neuen 
Ordner eingelegt. Wir bitten Sie, beim Einordnen 
der Aktualisierung in nachstehender Reihenfolge 
zu verfahren: Aus dem mitgelieferten Ordner zwei 
ist die 21. Aktualisierung herauszunehmen und in 
dem Ordner eins sind die alten Einsteckschilder 
gegen die neuen beiliegenden Einsteckschilder 
auszutauschen, wobei Einsteckschilder für zwei 
verschiedene Ordnervarianten vorliegen. Die klei-
neren sind für die alten Ordner vorgesehen. Aus 
dem Ordner eins nehmen Sie nun den Inhalt ab 
Teil 12 bis zum Stichwortverzeichnis heraus und 
legen ihn in den neuen Ordner zwei (hinter das 
Kartondeckblatt). Ordnen Sie nun die Aktualisie-
rungslieferung wie gewohnt ein.

Wir sind mit der Entbürokratisierung noch nicht sehr weit 
gekommen. Ich hoffe auf weitere Erleuchtungen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen.

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den 
Gesetzentwurf dem Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen als federführendem Ausschuss zu 
überweisen. Besteht damit Einverständnis? – Das ist der 
Fall. Dann ist das so beschlossen.

Ich rufe Tageordnungspunkt 14 c auf:

Gesetzentwurf der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Maria Scharfenberg u. a. u. Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zur Änderung des Landeswahlgesetzes (Drs. 15/5296)
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Antragsteller 
begründet. Hierfür sind zehn Minuten vorgesehen. Ich darf 
hierzu Frau Kollegin Kamm das Wort erteilen.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal 
vielen Dank, dass doch noch zur vorgerückten Stunde 
relativ viele Kollegen anwesend sind. Bei dieser Gelegen-
heit vielleicht noch ein paar Worte zu Herrn König, der 
vorhin gemeint hat, eine mangelnde Unterstützung zu den 
Bleiberechtsanträgen vonseiten der GRÜNEN ausmachen 
zu können, die Frau Kollegin Ackermann begründet hat. 
Zu diesem Zeitpunkt waren vonseiten Ihrer Fraktion ein 
Viertel der Abgeordneten im Raum und bei unserer Frak-
tion immerhin mehr als die Hälfte. Bevor Sie sich vom 
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Eindruck der im Plenarsaal anwesenden Personen täu-
schen lassen, sollten Sie genauer hinschauen.

Demokratie braucht Mitwirkungsmöglichkeiten, nicht nur 
bei den Wahlen, sondern auch zwischen den Wahlen, bei 
Sachfragen, die Bürgerinnen und Bürger für besonders 
wichtig halten. Diese Mitwirkungsmöglichkeiten – hier ist 
auch auf Gemeindeebene Nachbesserungsbedarf 
gegeben – sie sind auch auf Bundesebene und auf euro-
päischer Ebene wichtig. Die Mitwirkungsmöglichkeiten 
sind insbesondere in Bayern wichtig, da aufgrund der 
derzeitigen politischen Verhältnisse – wir haben heute im 
Haus einiges erleben können – sich leicht der Eindruck 
verfestigen könnte, dass die oben eh machen, was sie 
wollen, und eine allgemeine Politikverdrossenheit um sich 
greift.

Zu einer funktionierenden, lebendigen Demokratie gehört 
nicht nur, dass es die Instrumente Bürgerbegehren, Bür-
gerentscheid, Volksbegehren und Volksentscheid gibt, 
sondern dass sie auch so beschaffen sind, dass sie die 
Bürgerinnen und Bürger auch wirklich anwenden und ein-
setzen können, wenn sie wichtige Fragen zur Abstimmung 
stellen möchten. Bayerns Bürgerinnen und Bürger – und 
damit wären wir mit einem Querverweis bei dem Thema, 
das wir gerade behandelt haben – dürfen nicht länger 
durch übergroße bürokratische Hürden daran gehindert 
werden, diese Mitwirkungsinstrumente, die ihnen gegeben 
wurden, auch tatsächlich zu nutzen. Dies ist in Bayern 
beispielsweise bei Kommunen mit 20 000 bis 50 000 Ein-
wohnern der Fall, wo wir momentan beim Bürgerentscheid 
eine so hohe Quorumsregelung haben, dass 50 % der 
Bürgerentscheide allein an der Höhe des Abstimmungs-
quorums scheitern. Erfreulicherweise hat hier die Staats-
regierung in einem Gesetzentwurf, der hier im Hause 
schon in Erster Lesung behandelt wurde, einen Verbesse-
rungsvorschlag eingebracht; dieser droht aber, wie heute 
den Medien zu entnehmen war, möglicherweise an der 
Mehrheitsfraktion zu scheitern. Offensichtlich sind Sie 
damit zufrieden, dass die Hälfte der Bürgerentscheide 
allein an der Quorumshürde scheitert. Ich hoffe, dass zu 
einer Verbesserung der Regelung kommt. Wir sind sehr 
gespannt, wie die Beratung dieser Gesetzentwürfe in den 
Ausschüssen weitergeht. 

Ich komme zu dem von uns vorgelegten Gesetzentwurf, 
zur Verbesserung des Landeswahlgesetzes und der Mög-
lichkeiten, die Instrumente Volksbegehren und Volksent-
scheid auf Landesebene auch wirklich zu nutzen.

Wir hatten in Bayern seit acht Jahren kein erfolgreiches 
Volksbegehren mehr. Seit acht Jahren war keine Initiative 
mehr erfolgreich, bayernweit eine Frage zur Abstimmung 
zu stellen. Die Ursachen dafür sind offenkundig: Die 
Hürden bei Volksbegehren sind sehr hoch. 10 % der 
Wahlberechtigten müssen sich innerhalb einer kurzen 
Frist von 14 Tagen in den Ämtern eintragen zu den Zeiten, 
die die Ämter vorgeben. Diese Hürde ist zu hoch, allein um 
zu klären, ob das Volk zu einer bestimmten Frage gehört 
werden soll. 

Bayern, das die Instrumente Volksbegehren und Volksent-
scheid gleich mit Beginn der Gültigkeit der Verfassung 
eingeführt hat und ursprünglich mal eine Vorreiterrolle 

innehatte, liegt mittlerweile bei der Ausgestaltung der 
Regelungen des Volksbegehrens und des Volksentscheids 
bundesweit im letzten Drittel. Zehn Bundesländer haben 
bereits wesentlich bürgerfreundlichere Regelungen als 
Bayern. 

Der Respekt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
würde es gebieten, die Instrumente Volksbegehren und 
Volksentscheid nicht nur auf dem Papier vorzuhalten, 
sondern sie so auszugestalten, dass sie tatsächlich auch 
benutzt werden können. Wir schlagen Ihnen daher in 
unserem Gesetzentwurf vor, die Eintragungszeit von 14 
auf 30 Tage auszuweiten sowie die freie Unterschriften-
sammlung als eine Unterschriftensammlung auch außer-
halb der Amtsräume und der von den Ämtern festgelegten 
Eintragungszeiten zu ermöglichen. Dieser Vorschlag ist 
mit weniger Demokratie und mehr Bürgerfreundlichkeit 
verbunden. An dieser Stelle sei vermerkt, dass die Amts-
eintragungspfl icht bei einem Begehren eine absolut deut-
sche Besonderheit ist, die es weltweit kein weiteres Mal 
gibt. Ich bitte Sie daher: Schaffen Sie auch bürokratische 
Hürden beim Volksbegehren und beim Volksentscheid ab. 
Machen Sie hier auch der Bürokratie den Garaus und 
stimmen Sie mit uns für unseren Gesetzentwurf.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Wir kommen 
jetzt zur Aussprache. Es sind je Fraktion fünf Minuten ver-
einbart. Herr Kollege Weidenbusch, bitte. 

Ernst Weidenbusch (CSU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Antrag-
steller von der Fraktion der GRÜNEN, mit diesem Antrag 
haben Sie uns so um 21.15 Uhr noch ein spätes nächtli-
ches dreigängiges Dinner angeboten mit dem Menü-
Namen „Volksbegehren“. Als Vorspeise, quasi als Magen-
tratzerl, wollen Sie 

(Zuruf: Hauptsache es schmeckt!)

– Das werden wir feststellen. – in Artikel 65 Absatz 3 
Satz 1 die Frist für die Eintragung von zwei Wochen auf 30 
Tage verlängern. Als Hauptspeise haben Sie sich gedacht, 
den Artikel 68 um einen neuen Absatz 3 zu ergänzen, 
damit man sich nicht mehr bei Gemeinden oder Städten 
eintragen muss, sondern jedermann – also ohne Rück-
sicht auf Nationalität, Alter oder Wohnsitz – mit Eintra-
gungslisten losmarschiert, der dann im besten Fall Eintra-
gungen sammelt und sich im ungünstigsten Fall um Ein-
tragungen sozusagen kümmert. Dazu gehört in Ihrem 
Antrag komplimentär, Artikel 69 aufzuheben und Artikel 70 
Absatz 1 um die Nummern 6 und 7 zu kürzen. Da fallen 
dann Regelungen weg wie: In eine Liste kann sich nur 
eintragen, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Eintragungsschein hat. Wer im Wählerver-
zeichnis eingetragen ist, kann sich nur in dem Bezirk ein-
tragen, wo er geführt wird. Die Eintragung muss Vor- und 
Familiennahmen sowie die Unterschrift enthalten. Das 
wollen Sie wegfallen lassen. Die Unterschrift muss eigen-
händig geleistet werden. Die Eintragung kann nicht 
zurückgenommen werden. Das lassen Sie auch noch 
wegfallen. 



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006 5251

Ich bin mir an der Stelle nicht sicher, ob Sie das wirklich 
wollen, ob Sie Artikel 69 wirklich zur Gänze streichen 
wollten, aber das werden wir sicher in der Detailberatung 
im Ausschuss von Ihnen erfahren.

Als Dessert, sozusagen als krönenden Abschluss, haben 
Sie sich überlegt, in Artikel 74 Satz 1 die Kosten nicht 
mehr die Antragsteller oder die Antragstellerin, sondern 
den Staat tragen zu lassen. Das bedeutet nichts anderes, 
als dass in Zukunft die Kosten, unabhängig davon, ob – 
außer dem Antragsteller – überhaupt irgendwer unter-
schrieben hat, für das Erstellen der Blätter, für das Ver-
teilen und für das Bereithalten dann der Staat trägt. Da 
drängt sich mir fast der Verdacht auf, an der Stelle haben 
Sie sich gedacht, Sie hätten endlich einen Weg gefunden, 
um den Staat pleite zu machen, wo Ihnen dies doch 
bisher auf diversen Wegen nicht gelungen ist.

(Zuruf von der SPD)

Das von Ihnen offerierte Menü ist daher nicht wohlschme-
ckend, sondern eher vergiftet. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das ist aber nur 
der späten Stunde zuzurechnen!)

Dieses Gift haben wir allerdings vorgefunden. Sie werden 
sich nicht wundern, wenn ich Ihnen sage, dass wir dieses 
Menü nicht essen und Ihren Antrag ablehnen werden. Die 
derzeitigen Regelungen haben sich bewährt. Aus Sicht 
der CSU-Fraktion besteht kein Änderungsbedarf. Im 
Übrigen haben Sie Ihre Forderung damit begründet, dass 
in den letzten acht Jahren kein Volksbegehren mehr 
erfolgreich gewesen sei. Ich darf Ihnen dazu sagen: Diese 
sind daran gescheitert, ausreichend Unterstützerinnen 
und Unterstützer zu motivieren, sich in die entspre-
chenden Listen einzutragen. 

(Zuruf von der SPD: Weil die Hürden zu hoch 
sind!)

– Das ist jetzt Pech; denn das ist keine Feststellung von 
mir, sondern das wörtliche Zitat von Satz 2 Ihres Antrags, 
den ich jetzt nur vorgelesen habe. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Schmitt-Bussinger. Bitte schön, 
Frau Kollegin. 

Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Frau Präsidentin, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Dass Ihnen, Herr Kollege 
Weidenbusch, das verfassungsmäßig garantierte Recht 
auf Volksbeteiligung offensichtlich nicht gut schmeckt, 
haben wir in den Ausführungen gehört. 

(Zuruf von der CSU: Ich esse gerne, aber nicht 
alles!)

– Ja, das scheint so zu sein. Wir haben hier offensichtlich 
einen unterschiedlichen Geschmack.

(Zuruf von der SPD: Gott sei Dank!)

Um es vorwegzunehmen, und das dürfte, wenn man die 
Initiativen und Positionen meiner Partei kennt, nicht über-
raschen: Beim Grundanliegen, Bürgerinnen und Bürger 
verstärkt Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Gesetzge-
bung zu geben, besteht mit den Antragstellern große 
Einigkeit. 

Wie ich soeben gesagt habe: Es gibt ein verfassungs-
mäßig garantiertes Recht auf Volksgesetzgebung. Dieses 
wird allerdings durch die mangelhaften Ausführungsrege-
lungen im Landeswahlgesetz beeinträchtigt. Die Einlei-
tung eines Volksentscheides durch ein Volksbegehren ist 
leider, wie wir es empfi nden, mit unzureichenden Rah-
menbedingungen versehen. Dadurch ist die Volksgesetz-
gebung in Bayern ein nur sehr schwer praktikables Instru-
ment der aktiven Bürgermitwirkung.

Um also eine praktikablere Volksgesetzgebung zu errei-
chen, müssen die Rahmenbedingungen verbessert 
werden. Das wollen wir auch. Dies hat die SPD-Landtags-
fraktion schon lange erkannt, und wir haben dazu in den 
letzten beiden Wahlperioden entsprechende parlamenta-
rische Initiativen gestartet.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, 
erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Weiden-
busch?

Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Gerne.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte schön, 
Herr Kollege.

Ernst Weidenbusch (CSU): Teilen Sie meine Meinung, 
dass der Bayerische Verfassungsgerichtshof in diesem 
Punkt uns zustimmt und nicht Ihnen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin.

Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Ich denke, da kann 
man durchaus geteilter Meinung sein, was das Urteil des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofes betrifft.

Zu den parlamentarischen Initiativen meiner Fraktion in 
den letzten Wahlperioden will ich Folgendes sagen: Wir 
wollten und wollen nach wie vor die freie Unterschriften-
sammlung. Wir wollten und wollen die Ausdehnung der 
Eintragungsfrist, wie sie die GRÜNEN im Gesetzentwurf 
vorgeschlagen haben. Allerdings zielt unsere Vorstellung 
auf einen längeren Zeitraum.

(Thomas Kreuzer (CSU): Sechs Monate!)

Darüber werden wir uns im Ausschuss noch unterhalten 
können.

Wir haben in der vorletzten Wahlperiode in unserem 
Gesetzentwurf drei Monate beantragt. Andere Bundes-
länder – Kollegin Kamm hat es gesagt – sind noch groß-
zügiger. Sachsen hat zum Beispiel acht Monate, Thü-
ringen vier Monate. Wie gesagt, wir werden in den Aus-
schüssen diskutieren, und ich meine, wir sollten offen sein 
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im Sinne einer Umsetzung des verfassungsmäßig garan-
tierten Rechts auf Volksgesetzgebung.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Maria Scharfenberg (GRÜNE))

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Staatsminister Dr. Beckstein.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium) (vom Redner nicht autorisiert): Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Staatsregierung lehnt 
den Gesetzentwurf der Fraktion der GRÜNEN ab. Wir 
meinen, dass das demokratische Legitimationsniveau von 
Volksentscheiden und Volksbegehren dadurch wesentlich 
abgesenkt würde. Wir haben erhebliche Bedenken im 
Hinblick auf die Entscheidung des Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshofs vom 31. März 2000, ob das zulässig 
wäre. Wir halten es also für verfassungsrechtlich und ver-
fassungspolitisch geboten, diesen Entwurf abzulehnen.

Im Gegensatz zu dieser Vorlage der GRÜNEN ist der 
Gesetzentwurf der Staatsregierung eine punktuelle Ände-
rung, die mir besonders schwer gefallen ist. Dass wir, 
liebe Kollegin Renate Dodell, anlässlich 200 Jahre Franken 
bei Bayern fehlerhafterweise den Mittelfranken einen Sitz 
wegnehmen und ihn fehlerhafterweise auf die Oberbayern 
übertragen, ist leider mathematisch zwangsläufi g, in der 
Umsetzung allerdings positiv, wie ich glaube.

Ich bitte, diese Fragen im Ausschuss zu beraten, des-
wegen will ich das hier nicht ansprechen.

Ich bitte also, den Antrag der GRÜNEN mit der Begrün-
dung, die ich kurz dargestellt habe, im Ausschuss abzu-
lehnen.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. Damit ist die Aussprache 
geschlossen.

Jetzt darf ich dem Herrn Staatsminister sagen, dass ich im 
Einvernehmen mit dem Ältestenrat vorschlage, den 
Gesetzentwurf dem Ausschuss für Verfasssungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen als federführendem Aus-
schuss zu überweisen. Besteht damit 
Einverständnis? – Das ist der Fall. Dann ist es so 
beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 14 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Landeswahlgesetzes und des 
Bezirkswahlgesetzes (Drs. 15/5473) 
– Erste Lesung –

Herr Staatsminister, gehe ich Recht in der Annahme, dass 
Sie diesen Gesetzentwurf schon begründet haben?

(Allgemeine Heiterkeit – Staatsminister Dr. Gün-
ther Beckstein (Innenministerium): Jawohl!)

Sie waren Ihrer Zeit voraus.

Ich eröffne die allgemeine Aussprache und darf dazu Frau 
Kollegin Naaß das Wort erteilen.

Christa Naaß (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Staatsminister Beckstein hat es kurz und 
bündig gemacht.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Kannst gleich zum 
nächsten Tagesordnungspunkt übergehen!)

Die Stimmkreisreform führt dazu, dass die Stimmkreise in 
den einzelnen Bezirken neu geregelt werden müssen auf-
grund der Bevölkerungszunahme in Bayern. Dies führt 
dazu, dass obwohl Mittelfranken einen enormen Bevölke-
rungszuwachs zu verzeichnen hat, trotzdem ein Stimm-
kreis wegfällt und dafür ein Listenmandat in Oberbayern 
dazukommt.

Wir haben uns im Vorfeld in Zusammenhang mit der Ver-
bändeanhörung bereits positioniert und aufgezeigt, dass 
wir mit dem Vorschlag, der für Mittelfranken gemacht 
werden muss, nämlich die Aufl ösung der Stimmkreise 
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und Fürth Stadt und 
Land und, daraus entstehend, die Bildung zweier neuer 
Stimmkreise, einverstanden sein können. Das ist not-
wendig geworden, weil ansonsten der Stimmkreis Fürth-
Stadt eine Abweichung vom Wahlkreisdurchschnitt in 
einer Größenordnung von minus 23,6 Prozent und der 
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim ein Minus 
von 24,8 Prozent gehabt hätte, was nahe an die 25 Pro-
zent herangegangen wäre. Deshalb war die Regelung in 
diesem Bundestagswahlkreis sicherlich notwendig.

Daraus entstehen sehr große neue Stimmkreise. Zufrieden 
stellend ist sicher nicht die Situation in Mittelfranken im 
Bereich Erlangen/Höchstadt und Erlangen-Stadt.

Ich denke, wir müssen das nächste Mal über eine Lösung 
nachdenken.

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD): Was ist mit einem Ausgleichsmandat?)

– Das ist ein Vorschlag, durch den Wegfall eines Mandates 
ein Ausgleichsmandat zu schaffen. Aber wie gesagt, dem 
steht Artikel 14 Absatz 1 Satz 5 der Bayerischen Verfas-
sung entgegen. Von daher geht es in Mittelfranken nicht 
anders.

Wir haben noch einen weiteren Vorschlag eingebracht, 
nämlich die Situation aus der letzten Stimmkreisreform 
dahin gehend zu ändern, dass die fünf Gemeinden, die 
aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen zum 
Landkreis Roth herübergekommen sind, wieder zurückzu-
führen. Das wurde in den Gesetzentwurf eingearbeitet. 
Von daher können wir damit leben.

 (Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Naaß.
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Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Zellmeier, bitte.

Josef Zellmeier (CSU): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen, ich kann es kurz machen.

Die wesentlichen Punkte sind bereits ausgeführt. Die 
Bevölkerungsentwicklung ist entscheidend dafür, dass 
Mittelfranken einen Stimmkreis verliert. Ich denke, im 
Sinne der verfassungsrechtlich gebotenen Gleichgewich-
tigkeit der einzelnen Wählerstimmen ist es notwendig, 
dass diese Änderung geschieht, wenn es auch sicherlich 
manchem nicht gefällt, dass Oberbayern dadurch noch 
stärker wird. Aber es ist nun einmal so, dass hier das 
Bevölkerungswachstum am stärksten ist.

Im Übrigen sind wir auch damit einverstanden, dass 
Landkreise in einem Stimmkreis zusammengelassen 
werden, dass also auch die fünf genannten Gemeinden 
herüberkommen. Damit ist das Anliegen der SPD aufge-
nommen worden.

Im Übrigen enthält der Gesetzentwurf nur einige Korrek-
turen, wie die Absenkung des Wahlalters, die ja eine Folge 
der Verfassungsänderung ist, und auch das Wahlaufstel-
lungsverfahren für die Wahlkreisliste. Das alles sind nur 
noch Klarstellungen. Insofern können wir, um das Ganze 
heute zu verkürzen, es dabei belassen. Wir sind uns im 
Wesentlichen einig.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege.

Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE): Nachdem der Herr Staatsmi-
nister beim letzten Tagesordnungspunkt schon zu diesem 
gesprochen hat, gestatten Sie mir doch einen Satz zum 
letzten Punkt.

(Allgemeine Heiterkeit)

Es ist mir wichtig, an dieser Stelle noch einmal darauf hin-
zuweisen, dass die Absenkung der derzeit allzu hohen 
Schwelle bei der Durchführung eines Volksbegehrens, 
also wie gesagt nur bei der Frage: Wollen Sie, dass zu 
dieser Frage ein Volksentscheid durchgeführt wird? kei-
neswegs verfassungswidrig ist.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Jetzt zum 
Antrag.

Christine Kamm (GRÜNE): Jetzt zum Antrag, Frau Präsi-
dentin. Es ist natürlich erforderlich, die Stimmkreise so zu 
gestalten, dass sie ähnlich groß sind, damit eine gewisse 
Chancengleichheit bei den Landtagswahlen erreicht wird.

(Thomas Kreuzer (CSU): Auf die Flächengröße 
kommt es nicht an!)

– Es kommt auf die Einwohner an. 

Wie das jetzt genau vonstatten geht,

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Können wir heute 
auch nicht mehr klären!)

wie genau die Zuschnitte sein werden, wird bei den Aus-
schussberatungen zu diskutieren sein. 

Dieser Gesetzentwurf enthält aber noch einige andere 
Punkte. Wir begrüßen zum Beispiel die längst überfällige 
Senkung des passiven Wahlalters. Die Anpassung des 
passiven Wahlalters an die 2003 in der Verfassung herab-
gesetzte Altersgrenze auf 18 Jahre war überfällig und 
beruht auch auf einer Grünen-Initiative. 

Für sinnvoll und richtig halten wir auch die Neudefi nition 
des Kreises derjenigen, die bei der Abweisung eines 
Volksbegehrens klagen können. Insofern gibt es eine 
ganze Reihe von Punkten, die weiter in den Ausschüssen 
zu diskutieren sein werden. Spannend ist für mich die 
Frage, was daran noch verändert werden wird. Das ist 
ebenso spannend wie die Frage – das habe ich vorhin 
schon ausgeführt –, was noch im Bereich des Landkreis-
wahlgesetzes und der Gemeindeordnung geändert 
werden wird.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Damit ist die 
Aussprache geschlossen. Im Einvernehmen mit dem 
Ältestenrat schlage ich vor, den Gesetzentwurf dem Aus-
schuss für Verfassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen 
als federführenden Ausschuss zu überweisen. Besteht 
damit Einverständnis? – Das ist der Fall. Es ist so 
beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 19 auf:

Antrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, 
Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Bericht über die Evaluation des achtjährigen Gymna-
siums (Drs. 15/4616)

Eine Aussprache hierzu fi ndet nicht statt. Wir kommen 
deshalb zur Abstimmung. 

(Unruhe und Zurufe – Glocke der Präsidentin)

Der federführende Ausschuss für Bildung, Jugend und 
Sport empfi ehlt Zustimmung mit der Maßgabe, dass die 
Worte „bis zum 23. Februar 2006 über die Ergebnisse“ 
durch die Worte „im Mai 2006 über die vorliegenden 
Ergebnisse“ ersetzt werden.

Wer dem Antrag mit der vorgeschlagenen Änderung 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das ist die CSU-Fraktion, die SPD-Fraktion und die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – 
Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das 
so beschlossen.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, eine Evaluierung der 
heutigen Sitzung nehmen wir nicht mehr vor. Ich darf mich 
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nach einem so langen Sitzungstag ganz, ganz herzlich 
bedanken bei den Damen und Herren des Stenografi -
schen Dienstes, 

(Beifall)

bei der Technik, bei den Offi zianten, bei den Verantwortli-
chen des Landtagsamtes, die uns heute so gut begleitet 
haben, allen voran Herr Worm und Herr Ludwig. 

(Beifall und Zurufe)

Ich danke auch denen, die bis zum Schluss dageblieben 
sind. Die Sitzung ist damit geschlossen. Morgen früh um 
8.30 Uhr geht es weiter.

(Schluss: 21.43 Uhr)
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Anlage 1

Ruth Paulig (GRÜNE): Auf welcher Rechtsgrundlage 
beruht die Aussage der Regierung von Oberfranken, dass 
die Bezirksregierungen nur dort Feinstaub-Luftreinhalte-
pläne/Aktionspläne aufstellen dürfen, wo Messstationen 
des Landesamtes für Umweltschutz Grenzwertüberschrei-
tungen zeigen, nicht aber wo Messungen durch städtische 
Umweltämter dies belegen?

Antwort der Staatsregierung: Die Anforderungen an die 
Erstellung von Luftreinhalte- und Aktionsplänen ergeben 
sich aus europäischem Recht, nämlich der EU-Rahmen-
richtlinie „Luftqualität“ und ihren Tochterrichtlinien. Sie 
beinhalten detaillierte Regelungen für die Erhebung und 
Bewertung von Messungen zur Luftqualität. Die Mes-
sungen müssen demnach landesweit und – je nach 
Schadstoff differenziert – repräsentativ sein.

Mit der Verordnung des Bundes über Immissionswerte für 
Schadstoffe in der Luft, der 

22. BImSchV, wurden die Luftqualitätsnormen der EU für 
Deutschland umgesetzt. Sie enthalten als 1:1-Umsetzung 
des europäischen Rechts klare Vorgaben für die Erstel-
lung von Luftreinhalte-/Aktionsplänen, die auch in Bayern 
zu beachten sind.

Nach Art. 6 des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes 
ist das Landesamt für Umwelt (LfU) die im Freistaat 
zuständige Immissionsschutzbehörde zur Feststellung 
und Durchführung von Untersuchungen zur Überwachung 
der Luftqualität. Das lufthygienische Landesüberwa-
chungssystem Bayern (LÜB) des LfU erfüllt die EU-recht-
lichen Vorgaben. Es erfasst landesweit und repräsentativ 
die Luftqualität in Bayern. Nach Art. 8 des Bayerischen 
Immissionsschutzgesetzes ist das Staatsministerium für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (StMUGV) 
zuständig für die Aufstellung von Luftreinhalte-/Aktions-
plänen. Bei Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte 
an LÜB-Messstationen veranlasst das StMUGV bei den 
Regierungen die Erarbeitung der Planentwürfe.

Den Kommunen bleibt es unbenommen, eigene, zusätz-
liche Messungen durchzuführen. Aus deren Ergebnissen 
können die Kommunen ggf. eigene Maßnahmen zur Ver-
besserung der Luftqualität ableiten. Werden kommunale 

Messstationen gemäß den Anforderungen des EU-Rechts 
betrieben und belegen die Messergebnisse eine Über-
schreitung der Grenzwerte, bezieht das StMUGV dies als 
Erkenntnisquelle in die Überlegungen zur Erstellung von 
Luftreinhalte-/Aktionsplänen ein.

Adi Sprinkart (GRÜNE): Wurde das Veterinäramt am 
Landratsamt Neu-Ulm von einem amtlichen Tierarzt des 
Rhein-Kreises Neuss, Anfang Juni 2005 darüber infor-
miert, dass 15.329 kg einer Lieferung Schweineköpfe 
eines Fleisch verarbeitenden Betriebes im Landkreis Neu-
Ulm an einen Fleischverarbeitungsbetrieb im Rhein-Kreis 
Neuss wegen bereits eingesetztem Fäulnisprozess ver-
nichtet werden musste, wenn ja, welche Konsequenzen 
hat das Veterinäramt Neu-Ulm daraus gezogen und gibt es 
rechtliche Vorgaben, die eine solche Weitergabe von Infor-
mationen der Veterinärbehörden untereinander vor-
schreiben?

Antwort der Staatsregierung: Zu dem angesprochenen 
Vorgang im Jahr 2005 hat das Landratsamt Neu-Ulm, 
Abteilung Veterinärwesen, dem Staatsministerium für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz am 
16.05.2006 mitgeteilt: Die für den belieferten fl eischverar-
beitenden Betrieb zuständige Veterinärbehörde des 
Rhein-Kreises Neuss hat die für den Lieferbetrieb zustän-
dige Veterinärbehörde in Neu-Ulm über die Sicherstellung 
und Vernichtung einer Sendung mit Schweineköpfen bis 
zum 15.05.2006 nicht informiert. Den Sachverhalt über 
eine beanstandete Sendung hat das Landratsamt Neu-
Ulm erst am 16.05.2006 beim Veterinäramt des Rhein-
Kreis Neuss erfragt. Danach wurde am 07.06.2005 in 
einem fl eischverarbeitenden Betrieb im Rhein-Kreis Neuss 
eine Sendung mit Schweineköpfen vom amtlichen Tier-
arzt sichergestellt. Die Sendung stammte aus einem 
fl eischbehandelnden Betrieb im Landkreis Neu-Ulm. Sie 
wurde sichergestellt, weil sie nicht mehr verkehrsfähig 
war, und unter amtlicher Aufsicht unschädlich beseitigt. 
Weiteres wurde, soweit hier bekannt, vom Veterinäramt 
des Rhein Kreis Neuss nicht veranlasst.

Die Zusammenarbeit der Veterinärbehörden war bis zum 
In-Kraft-Treten des Lebens- und Futtermittelgesetzbuchs 
(LFGB) am 7. September 2005 im Fleischhygienegesetz 
geregelt. Danach hatten sich bei Zuwiderhandlungen und 

Mündliche Anfragen gemäß § 74 Abs. 4 GeschO
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bei Verdacht auf Zuwiderhandlungen gegen die einschlä-
gigen Vorschriften die zuständigen Behörden für den 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich unverzüglich zu unter-
richten und bei der Ermittlung gegenseitig zu unter-
stützen. 

Die entsprechende Regelung ist im LFGB übernommen 
worden. Nach § 38 des LFGB unterstützen sich die 
Lebensmittel- und Veterinärbehörden in Deutschland 
gegenseitig bei ihrer Ermittlungstätigkeit. Hierzu zählt 
auch der Informationsaustausch, wenn es um ein nicht 
verkehrsfähiges Lebensmittel geht.

Stefan Schuster (SPD): Wie viele Beschäftigte gibt es 
beim Freistaat Bayern, die mit neuen Arbeitsverträgen 
eingestellt wurden, seit der Freistaat Bayern die Tarifver-
träge für den öffentlichen Dienst nicht mehr anerkennt?

Antwort der Staatsregierung: Die Fragestellung unter-
stellt, Bayern würde geltende Tarifvertäge nicht aner-
kennen. Das ist unzutreffend. Mit Ausnahme der Tarifbe-
stimmungen, die die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
in den Jahren 2003 und 2004 gekündigt hat – das sind die 
Zuwendungs- und Urlaubsgeldtarifverträge und die tarifl i-
chen Bestimmungen zur Arbeitszeit – sind die Tarifver-
träge im öffentlichen Dienst in Bayern in Kraft und werden 
natürlich auch angewandt. 

Ich interpretiere die Fragestellung des Herrn Abgeord-
neten Schuster dahingehend, dass er die Einstellungs-
zahlen für den Zeitraum nach der Kündigung der Zuwen-
dungs- und Urlaubsgeldtarifverträge sowie der tarifl ichen 
Bestimmungen zur Arbeitszeit wissen will.

Derzeit erhalten rd. 23.800 Beschäftigte keine Zuwendung 
bzw. Urlaubsgeld und rd. 25.000 Beschäftigte arbeiten 42 
Stunden (=wie Beamte). Die Zahlen differieren, da bei der 
bloßen Verlängerung eines befristeten Arbeitsverhält-
nisses zwar – soweit noch ein Anspruch auf Zuwendung 
und Urlaubsgeld bestanden hat – dieser erhalten bleibt, 
jedoch eine wöchentliche Arbeitszeit von 42 Stunden ver-
einbart wird. 

Eike Hallitzky (GRÜNE): Gibt es konkrete Pläne für 
zusätzliche grenzüberschreitende ÖPNV-Angebote an den 
niederbayerischen Grenzübergängen nach Tschechien 
und wenn ja, wann und wo sollen diese verwirklicht 
werden?

Antwort der Staatsregierung: Die Staatsregierung hält 
nach wie vor eine stärkere Vernetzung der Angebote im 
Öffentlichen Personennahverkehr für notwendig. Es 
wurde deshalb im Jahre 2001 eine Bayerisch-Tschechi-
sche Arbeitsgruppe zur Verbesserung des grenzüber-
schreitenden Schienenpersonennahverkehrs einge-
richtet.

Ab dem 28. Mai 2006 werden werktags fünf und am 
Wochenende sieben Zugpaare der Waldbahn auf der 
Strecke Plattling – Bayerisch Eisenstein bis nach Špi�ák 
durchgebunden. Damit entfällt das bisher notwendige 
Umsteigen in Bayerisch Eisenstein in einen tschechischen 
Zug. Möglich wird dies durch entsprechende Ertüchtigung 
der Signaltechnik in Bayerisch Eisenstein.

Im straßengebundenen ÖPNV sind folgende Verkehrsver-
besserungen zu nennen:

Die Fa. Regionalbus Ostbayern GmbH hat ab 1. Mai 2005 
die Linie Furth i. Wald Bayerisch Eisenstein nach Železná 
Ruda/Markt Eisenstein verlängert. Seit dem 1. April 2006 
fährt ein Schnellbus der Firmen Sumava Bus und Regio-
nalbus Ostbayern GmbH von Železná Ruda/Markt Eisen-
stein nach Passau. Darüber hinaus besteht seit 1. Oktober 
2005 auch eine Busverbindung von der Grenze in Baye-
risch Eisenstein nach Sušice.

Noch in diesem Jahr wird mit der Errichtung eines zen-
tralen Omnibusbahnhofes am Bahnhof Bayerisch Eisen-
stein begonnen. Damit wird die Verknüpfung zwischen 
dem Schienenpersonennahverkehr und dem allgemeinen 
öffentlichen Personennahverkehr nochmals wesentlich 
verbessert.

Rainer Volkmann (SPD): In welchen Bereichen der Wirt-
schaft konnten in den zurückliegenden 35 Jahren der 
Entwicklung des Transrapids Technologien erfolgreich 
eingesetzt werden (so genannte Spin-off-Effekte)?

Antwort der Staatsregierung: Nach Kenntnis der Bayeri-
schen Staatsregierung gibt es mehrere Spin-off-Effekte 
der Transrapid-Technologie. Hierzu gehören folgende 
technische Entwicklungen:

–  Die Magnetbahntechnologie war Motor für die Weiter-
entwicklung und Optimierung der Leistungselektronik in 
der Bahntechnik. Die Leistungselektronik ist Vorausset-
zung für die Steuerung und Regelung von Linearmo-
toren. 

–  Der Magnetbahn-Wagenkasten markiert den Übergang 
vom Stahlbau auf den Aluminiumbau von Bahnfahr-
zeugen. Die entsprechenden Fertigungstechnologien, 
Sandwichstrukturen, sowie der Übergang von der 
Schweißtechnik zur Klebetechnik kamen danach viel-
fach zum Einsatz. 

Die Magnetbahnentwicklung zeigte Spin-off-Effekte ins-
besondere auch bei der Fertigung für spurgeführte Fahr-
wegelemente mit automatischer Umsetzung der Trassie-
rungskurve, bei der Betriebsleittechnik, bei der Steue-
rungs- und Sicherungstechnik für Bahnen und beim Ein-
satz der Leistungselektronik für Antriebe großer Leistung 
sowie bei der Stromumwandlung.

Christine Kamm (GRÜNE): Welche der derzeit noch über 
Augsburg verkehrenden Fernverkehrszüge München-
Nürnberg und weiter nach Norden mit jetzigem Halt in 
Augsburg ab 07:15, 09:25, 11:25, 13:25, 15:25, 19:25, 
20:21, 21:23 Uhr und in Gegenrichtung ab 06:30, 09:34, 
11:34, 12:32, 14:32, 16:43, 18:32, 20:31, 22:33, 23:34, 
00:36 Uhr, welche der noch verkehrenden Fernverkehrs-
züge München – Würzburg und weiter Richtung Norden 
mit jetzigem Halt in Augsburg um 09:34, 14:22, 15:34, 
17:34 Uhr und in Gegenrichtung um 06:42, 07:28, 08:32, 
12:32 Uhr sollen nach den derzeitigen Fahrplänen in Ingol-
stadt halten, und welche anderen auf der Ingolstadttrasse 
verkehrenden Fernverkehrszüge können statt diesen in 
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enger zeitlicher Nähe die Anbindung von Ingolstadt über-
nehmen?

Antwort der Staatsregierung: Nach Angaben der Deut-
schen Bahn AG werden die derzeit zwischen München 
und Nürnberg über Augsburg verkehrenden Fernver-
kehrszüge – mit Ausnahme der Abfahrt 06:32 Uhr in Augs-
burg Richtung München – ab dem 10.12.2006 über die 
Aus- und Neubaustrecke München – Ingolstadt – Nürn-
berg geführt.

Die Fernverkehrszüge München – Würzburg mit Abfahrten 
09:34, 15:34 und 17:34 Uhr in Augsburg werden ab dem 
10.12.2006 ebenfalls über die Aus- und Neubaustrecke 
München – Ingolstadt – Nürnberg geführt. Die Abfahrt 
14:22 Uhr (nur freitags) in Augsburg bleibt nach Angaben 
der Deutschen Bahn AG erhalten. Die in der Anfrage 
genannten Abfahrten 06:42, 07:28, 08:32 und 12:32 Uhr in 
Augsburg Richtung München können in den gültigen 
Fahrplanmedien der Deutschen Bahn AG nicht nachvoll-
zogen werden.

Ingolstadt erhält einen stündlichen ICE-Halt im Taktknoten 
zur Minute 0 aus den ICE-Linien Richtung Hamburg und 
Berlin. Aufgrund der Taktsystematik – Herstellung der 
Anschlüsse auf der Donautalbahn in den Richtungen Don-
auwörth und Regensburg sowie der Paartalbahn Richtung 
Augsburg – kann die Anbindung Ingolstadts nicht durch 
andere Fernverkehrszüge auf der Ingolstadttrasse über-
nommen werden.

Thomas Mütze (GRÜNE): Welche Maßnahmen trifft die 
Staatsregierung, um dem drohenden Qualitätsverlust an 
den Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt „Sehen“ 
aufgrund der absehbaren Pensionierung zahlreicher quali-
fi zierter Blinden- und Sehbehindertenpädagoginnen und 
–pädagogen und den zu wenigen wegen schlechter Rah-
menbedingungen neu hinzukommenden qualifi zierten 
Lehrkräften, entgegenzuwirken, wie will die Staatsregie-
rung Absolventinnen und Absolventen der Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogik aus anderen Bundesländern 
für den Schuldienst in Bayern gewinnen, da dieses Fach 
an den Bayerischen Hochschulen nicht angeboten wird 
und die Bezahlung für Sonderpädagogen in anderen Bun-
desländern besser ist als im Freistaat und welche Möglich-
keiten haben bayerische Lehrkräfte in Heidelberg das 
Aufbaustudium Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 
zu studieren, wenn sie im Gegensatz zu früher nicht mehr 
dafür freigestellt werden können?

Antwort der Staatsregierung: Der von den Regierungen 
gemeldete Bedarf an Sonderschullehrkräften in den Fach-
richtungen Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 
beläuft sich seit Jahren jährlich auf etwa 3 – 5 Personen 
für insgesamt 6 Förderzentren mit dem Förderschwer-
punkt Sehen. Der Bedarf wird wie folgt gedeckt:

a)  Beurlaubung von bayerischen Volksschullehrkräften 
unter Gewährung von Anwärterbezügen zum Studium 
an die Pädagogische Hochschule nach Heidelberg. 
Dieser Weg der Freistellung ist nach wie vor möglich, 
wird aber kaum noch in Anspruch genommen.

b)  Übernahme von Absolventen mit außerbayerischer 
1. Staatsprüfung in den Vorbereitungsdienst für das 
Lehramt an Sonderschulen in Bayern, auch wenn 
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik in Bayern als 
1. Fachrichtung nicht angeboten werden kann. Der 
Vorbereitungsdienst wird in diesen Fällen in der 
2. Fachrichtung der Bewerber absolviert. Das Anerken-
nungsverfahren wird in diesen Fällen gegenüber 
anderen Fachrichtungen unter erleichterten Bedin-
gungen durchgeführt.

Peter Hufe (SPD): Bleibt der Grundkurs Dramatisches 
Gestalten auch weiterhin innerhalb der G8 ein zu beno-
tender Grundkurs?

Antwort der Staatsregierung: In der neuen Oberstufe 
wird die Bezeichnung „Grund- und Leistungskurse“ nicht 
mehr verwendet werden. Fächer wie „Dramatisches 
Gestalten“ aus dem nicht verpfl ichtenden Zusatzangebot 
wird es aber weiterhin geben. 

Die Schülerinnen und Schüler können in der Oberstufe 
des G8 die Fächer des Zusatzangebots im Rahmen des 
sog. Profi lbereichs belegen. Die Leistungen werden 
benotet und können weiterhin in die Abiturqualifi kation 
eingebracht werden. 

Der Profi lbereich im Umfang von 8 Wochenstunden (ver-
teilt über zwei Jahre) dient der individuellen Profi lbildung. 
Die Schüler belegen in diesem Umfang nach freier Wahl 
aus dem Angebot der Schule weitere Fächer über die 
Pfl icht- und Wahlpfl ichtbelegungen hinaus. Mit diesem 
Profi lbereich bietet die neue Oberstufe den Schülern noch 
bessere Möglichkeiten als bisher, individuell Schwer-
punkte nach Begabung und Neigung zu setzen. Davon 
werden insbesondere die Fächer des Zusatzangebots, 
nicht zuletzt die musischen Fächer, profi tieren.

Alfred Sauter (CSU): Gibt es nach den in der Presse 
zitierten Äußerungen des Pressesprechers der Staatsan-
waltschaft München I

•  Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beste-
chung oder Vorteilsgewährung gegen Vorstände und/
oder Mitarbeiter von Unternehmen, die WM-Tickets, 
insbesondere sog. Hospitality-Pakete erworben haben 
und im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft Minister 
oder andere Amtsträger zu WM-Spielen einladen,

•  Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beste-
chung im geschäftlichen Verkehr gegen Vorstände und/
oder Mitarbeiter von Unternehmen, die WM-Tickets, 
insbesondere sog. Hospitality-Pakete, erworben haben 
und im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 
Geschäftspartner, beispielsweise Vorstände, Geschäfts-
führer, leitende Mitarbeiter oder Mitarbeiter zu WM-
Spielen einladen,

•  Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bestech-
lichkeit im geschäftlichen Verkehr gegen ausländische 
Vorstände, Geschäftsführer oder andere leitende aus-
ländische Mitarbeiter, die Einladungen von deutschen 
Unternehmen zu WM-Spielen annehmen,

oder ist beabsichtigt, derartige Ermittlungsverfahren ein-
zuleiten?
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Antwort der Staatsregierung: Nach Berichten der baye-
rischen Generalstaatsanwälte werden in der Frage ange-
sprochene Ermittlungsverfahren zum Stand 16. Mai 2006 
nicht geführt. Sie sind zu diesem Zeitpunkt auch nicht 
beabsichtigt. Allgemein gilt nach § 152 der Strafprozess-
ordnung, dass die Staatsanwaltschaft wegen verfolgbarer 
Straftaten Ermittlungen führen muss, wenn zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Ob solche Anhalts-
punkte vorliegen, muss jeweils aufgrund der konkreten 
Tatsachen geprüft werden.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Warum ist eine Teilzeitbe-
schäftigung für Beamtinnen des Justizvollzugsdienstes im 
Anschluss an den Erziehungsurlaub nicht möglich und 
welche Möglichkeiten der Beschäftigung haben Beam-
tinnen aus diesem Bereich, die aufgrund der örtlichen 
Situation keine ganztägige Betreuungsmöglichkeit für ihr 
Kind haben?

Antwort der Staatsregierung: Für die Frage, ob Beam-
tinnen und Beamten in den Laufbahnen des Justizvoll-
zugsdienstes im Anschluss an die Elternzeit (früher „Erzie-
hungsurlaub“) eine Teilzeitbeschäftigung genehmigt 
werden kann, gelten die allgemeinen beamtenrechtlichen 
Vorschriften. Gemäß § 12 der Urlaubsverordnung haben 
Beamte Anspruch auf Elternzeit ohne Dienstbezüge ins-
besondere dann, wenn sie mit einem Kind, für das ihnen 
die Personensorge zusteht, in einem Haushalt leben und 
dieses Kind selbst betreuen und erziehen. Der Anspruch 
auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des 3. Lebens-
jahres des Kindes. Bereits während der Elternzeit ist den 
Beamten auf Antrag eine Teilzeitbeschäftigung im Umfang 
bis zu 30 Stunden wöchentlich zu bewilligen, wenn zwin-
gende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.

Gemäß Art. 80 b BayBG (familienpolitische Teilzeit) ist 
einem Beamten mit Dienstbezügen auf Antrag, wenn 
zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, die 
Arbeitszeit bis auf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 
zu ermäßigen, wenn er mindestens ein Kind unter 18 
Jahren tatsächlich betreut oder pfl egt. Soweit dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen, kann darüber hinaus die 
Arbeitszeit zur Kindererziehung bis auf durchschnittlich 
wöchentlich 10 Stunden ermäßigt werden (sog. unterhälf-
tige Teilzeit).

Im Bereich des Justizvollzugs wird die Teilzeitbeschäfti-
gung im Rahmen dieser allgemeinen beamtenrechtlichen 
Vorschriften im größtmöglichen Umfang zugelassen. In 
den vergangenen Jahren wurde demgemäß auch vom 
Staatsministerium der Justiz allen Anträgen von Beam-
tinnen und Beamten auf Genehmigung von Teilzeit ent-
sprochen. Dies gilt sowohl für beantragte Teilzeitbeschäf-
tigung während der Elternzeit als auch für Anträge auf 
Genehmigung von Teilzeit im Anschluss an die Elternzeit.

Unproblematisch sind im Bereich des Justizvollzugs-
dienstes Teilzeitanträge von Beamtinnen und Beamten, 
die in den Laufbahnen des mittleren und gehobenen Ver-
waltungsdienstes bzw. in den Laufbahnen der Fach-
dienste (Ärzte, Psychologen, Juristen, Sozialarbeiter, 
Lehrer) beschäftigt sind. Da in diesen Bereichen grund-
sätzlich nur tagsüber gearbeitet wird, lassen sich die indi-
viduellen Wünsche der Teilzeitbeschäftigten, zu 

bestimmten Zeiten zu arbeiten, mit den dienstlichen Not-
wendigkeiten in der Regel problemlos in Einklang 
bringen.

Da im uniformierten Justizvollzugsdienst (Laufbahn des 
allgemeinen Vollzugsdienstes) die Notwendigkeit besteht, 
rund um die Uhr Schichtdienst sowie Wochenenddienst 
zur Betreuung und Beaufsichtigung der Gefangenen zu 
leisten, stellt dieser Dienst für die Beschäftigung von 
Beamtinnen mit familiären Verpfl ichtungen häufi g eine 
nicht unerhebliche Belastung dar. Damit der Dienstbetrieb 
auch in den Anstalten mit relativ großem Frauenanteil im 
allgemeinen Vollzugsdienst aufrecht erhalten werden 
kann, ist es grundsätzlich unverzichtbar, dass weibliche 
Bedienstete in diesen Anstalten auch im Schichtdienst 
arbeiten. Im Hinblick auf die beamtenrechtliche Fürsorge-
pfl icht wird in den Justizvollzugsanstalten in der Praxis 
aber bei der Diensteinteilung unter voller Wahrung des 
Gebots der Gleichbehandlung männlicher und weiblicher 
Beschäftigter in jedem Einzelfall auf familiäre Belange 
größtmögliche Rücksicht genommen. Insbesondere in 
den Fällen, in denen Beamtinnen aufgrund der örtlichen 
Situation keine ganztägige Betreuungsmöglichkeit für ihre 
Kinder haben, konnte in der Vergangenheit in allen dem 
Staatsministerium der Justiz bekannt gewordenen Fällen 
dem Wunsch der betroffenen Beamtinnen auf eine 
bestimmte konkrete Festlegung ihrer Arbeitszeit entspro-
chen werden.

Franz Schindler (SPD): Wie beurteilt die Staatsregierung 
die sog. Cochemer Praxis zur Beschleunigung und 
Schlichtung von Kindschaftsstreitigkeiten bei Trennung 
und Ehescheidung und hält sie die Übernahme des 
Modells oder einzelner Bestandteile davon wie z. B. die 
Vernetzung und frühzeitige Kooperation zwischen Jugend-
ämtern, Familiengerichten und der Anwaltschaft zur 
Beschleunigung und zur Vermeidung streitiger Entschei-
dungen in Sorgerechts- und Umgangsverfahren für sinn-
voll und erforderlich?

Antwort der Staatsregierung: Wie ich bereits in Abstim-
mung mit dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen am 30. März dieses Jahres in 
meiner Antwort auf eine an den Bayerischen Landtag 
gerichteten Eingabe ausgeführt habe, steht die Bayeri-
sche Staatsregierung dem so genannten Cochemer 
Modell aufgeschlossen gegenüber.

Ziel der Verfahrensweise nach dem Cochemer Modell ist 
es, in hochstreitigen Umgangsrechtsverfahren einver-
nehmliche Regelungen zum Umgang des Kindes herbei-
zuführen. Zu diesem Zweck hat sich der Arbeitskreis 
Trennung-Scheidung im Landkreis Cochem-Zell gebildet, 
in dem die im Umgangsverfahren beteiligten Professionen 
(Familienrichter, Rechtsanwälte, Jugendamt, Sachver-
ständige, Beratungsstellen) vertreten sind.

Um das genannte Ziel zu erreichen, wird in etwa wie folgt 
verfahren: Zur Vermeidung einer Emotionalisierung des 
Verfahrens wird der Antragsschriftsatz auf das Wesent-
liche (Anträge und unabdingbarer Sachverhalt) beschränkt 
und sachlich abgefasst. Das angegangene Familienge-
richt setzt binnen zweier Wochen einen Termin zur münd-
lichen Verhandlung an und informiert davon das 
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Jugendamt. Der Verfahrensbevollmächtigte des Antrags-
gegners erwidert (wiederum zur Vermeidung einer Emoti-
onalisierung) nicht schriftlich, sondern erhält Gelegenheit, 
im Termin seine Sicht der Dinge darzulegen. Auch das 
Jugendamt, das in der Kürze der Zeit kein schriftliches 
Gutachten erstattet, nimmt an dem Termin teil und 
berichtet dort über seinen Besuch bei dem Kind wenige 
Tage vor dem Verhandlungstermin. Gelingt eine Einigung 
hinsichtlich des Umgangs in diesem Termin nicht, wird 
entweder ein Sachverständigengutachten in Auftrag 
gegeben oder (wohl in der Mehrzahl der Fälle) den Par-
teien aufgegeben, sich an eine Beratungsstelle zu 
wenden. Um sicherzustellen, dass sie dies auch tun, 
werden sie im Anschluss an den Gerichtstermin, an 
dessen Ende bereits ein weiterer Verhandlungstermin im 
Abstand von sechs Monaten bestimmt wird, von dem 
anwesenden Mitarbeiter des Jugendamts in die Bera-
tungsstelle begleitet, wo ein Beratungstermin wiederum 
innerhalb von zwei Wochen vereinbart wird.

Um das Cochemer Modell weiter bekannt zu machen, hat 
mein Haus gemeinsam mit dem Bayerischen Landesju-
gendamt vom 8. bis 10. Februar 2006 eine gemeinsame 
Fachtagung in Fischbachau ausgerichtet. An dieser haben 
zahlreiche Familienrichter und Fachkräfte der Jugend-
ämter aus dem jeweils selben Bezirk teilgenommen, die 
daher bereits jetzt in den einschlägigen Verfahren zusam-

menarbeiten. Wie auf dieser Tagung zu erfahren war, 
bestehen mittlerweile in Augsburg und Ebersberg Bestre-
bungen, ähnliche Kooperationsstrukturen aufzubauen. 
Das Bayerische Landesjugendamt erstellt derzeit einen 
Tagungsband, der den Inhalt der Fortbildungsveranstal-
tung dokumentieren und über den Kreis der Tagungsteil-
nehmer hinaus Verbreitung fi nden wird.
Das Bayerische Staatsministerium der Justiz hat darüber 
hinaus die Kooperation nach dem Vorbild des Cochemer 
Modells auf die Tagesordnung der diesjährigen Dienstbe-
sprechung mit den Präsidenten der Oberlandesgerichte 
sowie den Generalstaatsanwälten gesetzt, um die 
beschriebene Praxis weiter bekannt zu machen.
Eine weitergehende Einfl ussnahme der Staatsregierung 
dahingehend, die Verfahrensweise nach dem Cochemer 
Modell verbindlich zu empfehlen, ist jedoch schon im Hin-
blick auf die richterliche Unabhängigkeit nicht möglich. 
Hinzu kommt, dass in den einschlägigen Verfahren kein 
Weisungs-, sondern ein Kooperationsverhältnis zwischen 
Familiengericht und Jugendamt besteht. Zu bedenken ist 
weiter, dass in das Kooperationsmodell auch Rechtsan-
wälte, Beratungsstellen und Sachverständige einge-
bunden sind, die ebenfalls keinen Weisungen unterliegen. 
Ganz abgesehen davon kann das Gelingen einer solchen 
Verfahrenskooperation nicht auf Weisungen, sondern nur 
auf der Bereitschaft und einem entsprechenden Engage-
ment aller Beteiligter vor Ort gründen.
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Es bedeuten:
(E)  einstimmige Zustimmungsempfehlung des 

Ausschusses
(G)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 

mit Gegenstimmen
(ENTH)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 

mit Enthaltungen oder
 Enthaltung einer Fraktion im Ausschuss
(A)  Ablehnungsempfehlung des Ausschusses 

oder
Ablehnung einer Fraktion im Ausschuss

(Z) Zustimmung einer Fraktion im Ausschuss

Anlage 2

Verfassungsstreitigkeiten

 1. Verfassungsstreitigkeit 
Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
vom 31. März 2006 (Vf. 4-VII-06) betreffend Antrag 
auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit des § 5 
der Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage 
(Entwässerungssatzung - EWS) der Gemeinde 
Mengkofen vom 11. Mai 1993
PII2/G-1310/06-5
Drs. 15/5504 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen Z Z Z

Der Landtag beteiligt sich nicht am Verfahren.

 2. Verfassungsstreitigkeit 
Schreiben des Bundesverfassungsgerichts -Zweiter 
Senat- vom 6. April 2006 (2 BvR 38/06) betreffend 
Verfassungsbeschwerde gegen a) den Beschluss 
des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 6. Dezember 
2005 - 2 Ss 215/05 und b) das Urteil des Amtsge-
richts Waldshut-Tiengen vom 11. April 2005 - 5 Cs 
23 Js 10571/04
PII2/G-1320/06
Drs. 15/5507 (E)

 Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen Z Z ohne

Der Landtag gibt im Verfahren keine Stellung ab.

Einzelabstimmung wegen fehlendem Votum GRÜ 
veranlasst.

Anträge

 3. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Frakti-
on BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Hochschulen für die Bildungsgesellschaft
Drs. 15/4026, 15/5322 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur A Z Z

 4. Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Walter Eykmann, 
Manfred Ach, Prof. Dr. Gerhard Waschler CSU
Einführung des Titels „Diplom-Philologe/Diplom-
Philologin“
Drs. 15/4444, 15/5323 (G)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur Z Z Z

 5. Antrag der Abgeordneten Henning Kaul, Man-
fred Christ, Peter Winter u.a. CSU
Ausstattung für das Pompejanum in Aschaffenburg
Drs. 15/4533, 15/5324 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur Z Z Z

 6. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Die Zukunft der Fachhochschulen III

Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, die der Abstimmung über die 
nicht einzeln zu beratenden Anträge etc. zu Grunde gelegt wurden
gem. § 59 Absatz 7 (Tagesordnungspunkt 13)
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Öffnung des Hochschulzugangs und maximale 
Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Hochschul-
typen
Drs. 15/4556, 15/5325 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur A Z Z

 7. Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
u.a. SPD
Fremdsprachenunterricht in der Grundschule
Drs. 15/4607, 15/5410 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

 8. Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
u.a. SPD
Vorstellung des Bayerischen Bildungsberichts
Drs. 15/4608, 15/5411 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

 9. Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
u.a. SPD
Bericht zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstu-
fe
Drs. 15/4609, 15/5409 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

10. Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
u.a. SPD
Pilotprojekt Neue Struktur der Schülermitverantwor-
tung
Drs. 15/4610, 15/5412 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

11. Antrag der Abgeordneten Dr. Hildegard Kronawitter, 
Dr. Thomas Beyer, Willi Leichtle u.a. SPD
Bericht der Bayerischen Landeskartellbehörde
Drs. 15/4719, 15/5466 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z Z

12. Antrag der Abgeordneten Henning Kaul, Dr. Ja-
kob Kreidl, Manfred Christ u.a. CSU
Mehr Verkehrssicherheit durch Grundausstattung für 
Fahrräder
Drs. 15/4725, 15/5467 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

13. Antrag der Abgeordneten Henning Kaul, Dr. Ja-
kob Kreidl, Franz Josef Pschierer u.a. CSU
Mehr Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitsbe-
grenzung für Kleintransporter
Drs. 15/4726, 15/5468 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

14. Antrag der Abgeordneten Henning Kaul, Dr. Ja-
kob Kreidl, Franz Josef Pschierer u.a. CSU
Mehr Verkehrssicherheit durch klare Regeln in der 
StVO
Drs. 15/4727, 15/5469 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

15. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Vollzugshinweise BayUKG
Drs. 15/4749, 15/5250 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des öffentlichen 
Dienstes Z Z Z

16. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Beurteilungsrichtlinien
Drs. 15/4750, 15/5505 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des öffentlichen 
Dienstes Z Z Z

17. Antrag des Abgeordneten Eduard Nöth CSU
Flexibilisierung der Arbeitszeit für Lehrkräfte an allen 
Schularten
Drs. 15/4752, 15/5506 (G)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des öffentlichen 
Dienstes Z A Z
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18. Antrag der Abgeordneten Markus Sackmann, 
Max Weichenrieder, Henning Kaul u.a. CSU
Erweiterung der RZKKA für Anschlusskanal an öf-
fentliches Netz
Drs. 15/4755, 15/5260 (ENTH)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z ENTH ENTH

19. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Johanna Werner-Muggendorfer, Ludwig Wörner u.a. 
und Fraktion SPD
Vorsorge gegen Hochwasser
Drs. 15/4845, 15/5261 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz A Z ENTH

Hierzu findet auf Antrag der SPD-Fraktion eine 
Einzelberatung statt.

20. Antrag der Abgeordneten Dr. Linus Förster, Hel-
ga Schmitt-Bussinger, Florian Ritter u.a. SPD
„Public viewing“ auf öffentlichen Plätzen und Anla-
gen in Bayern ermöglichen
Drs. 15/4849, 15/5262 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z Z

21. Antrag der Abgeordneten Joachim Unterländer, Re-
nate Dodell, Hermann Imhof u.a. CSU,
Joachim Wahnschaffe, Kathrin Sonnenholzner SPD,
Renate Ackermann BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Finanzierung des Mittagessens in teilstationären 
Einrichtungen
Drs. 15/4876, 15/5489 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik Z Z Z

22. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Frakti-
on BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Bekämpfung der Zwangsprostitution ernst nehmen: 
Aktion zur Freiersensibilisierung fi nanziell unterstüt-
zen
Drs. 15/4906, 15/5497 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen A A Z

23. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Joach-
im Herrmann, Engelbert Kupka, Prof. Dr. Hans Ger-
hard Stockinger u.a. und Fraktion CSU
Stärkung der durchgehenden Gremienkontrolle in 
der ARD
Drs. 15/4907, 15/5491 (ENTH)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur Z ENTH Z

24. Antrag der Abgeordneten Christa Naaß, Ste-
fan Schuster, Reinhold Strobl u.a. SPD
Mitarbeiterbefragung an den Finanzämtern
Drs. 15/4994, 15/5251 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des öffentlichen 
Dienstes Z Z Z

25. Antrag der Abgeordneten Joachim Herrmann, 
Dr. Günther Beckstein, Dr. Werner Schnappauf u.a. 
CSU,
Helga Schmitt-Bussinger, Karin Pranghofer, Chris-
ta Steiger u.a. SPD
Einführung eines „Tag der Franken“ am 2. Juli
Drs. 15/5112, 15/5519 (ENTH)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur Z Z Z

26. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Dr. Sepp Dürr, Maria Scharfenberg u.a. 
und Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Sozialbericht jetzt beginnen
Drs. 15/5338, 15/5414 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik A Z Z

27. Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard Wasch-
ler, Eduard Nöth u.a. CSU
Modellversuch zur Realschullehrerausbildung
Drs. 15/4758, 15/5503 (ENTH) [X]

abweichendes Votum des 
mitberatenden Ausschusses  CSU SPD GRÜ
für Staatshaushalt 
und Finanzfragen Z ENTH ENTH
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An der Hochschulreform 2006 (Gesetzeswerke) haben seitens des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst maßgeblich mitgewirkt:

Herr Ltd. MR  Johann Störle

Herr Ltd. MR  Ulrich Hörlein

Herr MR  Leo Pfennig

Herr MDirig.  Dr. Hartmut Wurzbacher

Herr Ltd. MR  Dr. Tomas Bauer

München, den 18.05.2006

Dr. Thomas Goppel, MdL
Staatsminister

Zu Tagesordnungspunkt 6-10

Herr MR  Dr. Josef Lindner

Frau MRin  Dr. Stephanie Herrmann

Herr RR  Dr. Matthias Fahrmair

Herr RD  Dr. Maximilian Lang

Frau MRin  Martina Lengler 

Anlage 3
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Abstimmungsliste

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred
Ackermann Renate X

Babel Günther
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann
Bocklet Reinhold X
Boutter Rainer
Breitschwert Klaus Dieter X
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard
Eckstein Kurt
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. Eykmann Walter X

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X
Götz Christa
Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X
Guckert Helmut X
Guttenberger Petra

Name Ja Nein Enthalte
mich

Haderthauer Christine X
Haedke Joachim
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W.
Herold Hans
Herrmann Joachim X
Hintersberger Johannes
Hoderlein Wolfgang
Hohlmeier Monika X
Huber Erwin
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto
Hufe Peter
Huml Melanie X

Imhof Hermann X

Dr. Kaiser Heinz
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kränzle Bernd
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard
Kupka Engelbert X
Kustner Franz X

Leichtle Willi
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann
Meyer Franz
Miller Josef

Anlage 4

zur namentlichen Schlussabstimmung am 18.05.2006 zu Tagesordnungspunkt 7: Gesetzentwurf der Staatsregierung 
eines Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) (Drucksache 15/4396)
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Müller Helmut
Müller Herbert X
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Narnhammer Bärbel
Neumeier Johann
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin X
Rambold Hans X
Ranner Sepp X
Richter Roland
Ritter Florian X
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard
Rubenbauer Herbert X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus
Sailer Martin
Sauter Alfred
Scharf-Gerlspeck Ulrike X
Scharfenberg Maria X
Schieder Werner
Schindler Franz
Schmid Berta X
Schmid Georg
Schmid Peter
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. Schnappauf Werner
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika
Schramm Henry X
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl
Sibler Bernd
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Spitzner Hans X
Sprinkart Adi
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa
Stierstorfer Sylvia
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Strobl Reinhold X
Ströbel Jürgen X
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen
Vogel Wolfgang X
Volkmann Rainer X

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr. Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Weinberger Helga
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Welnhofer Peter
Werner Hans Joachim
Werner-Muggendorfer Johanna X
Winter Georg
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus X

Zeitler Otto
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 75 39 0
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